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Vorrede. 

Daes gegenwärtige Werk erſcheint in einer Zeit, in 

welcher in mehr als einem Staate die kirchlichen Verhältniſſe 

der Katholiken zu reguliren ſind. 

Die Grundſätze, welche in den meiſten Conſtitutions— 

urfunden in Anfehung der katholiſchen Religion proclamirt 

werden, deuten auf eine Gmancipation der Kirche hin; wenn 

man aber auf das, was gefchieht, aufmerffam it, jo be— 

merft man leicht, daß manche Beförderer der Gmancipationg- 

ideen von dem Gegenſtande Feine klaren Begriffe haben und 

nur der Mode des Tages huldigen, daß andere bei der 

Emancipation der Kirche auch eine Art von Reformation 

derfelben bewirkt zu jehen wünſchen, und daß ſelbſt manche 

hochgeitellte Katholifen aus Beſorgniß einer Anarchie nicht 
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Alles, was manche zur Emancipation der Kirche als noth- 

wendig betrachten, zu gewähren geneigt find. Da es nun 

polttifche Partheien gibt, welche aus diefer Verſchiedenheit 

der Meinungen Vortheile ziehen wollen, kann man dasjenige, 

was in manchem Staate in Anjehung der Katholiken werden 

joll, ungeachtet aller bereits gemachten Erklärungen noch 

nicht als ganz entſchieden betrachten. 

Unter diefen Umſtänden jchten e8 mir angemeffen, ein 

Werk ercheinen zu laffen, welches die der Kirche gegen den 

Staat zufommende Stellung und das Verhältnig der Bijchöfe 

zu dem päbjtlihen Stuhle mit Ausführlichfeit und ganz 

nach dem Gefichtspunfte der Staatswiffenichaften erörtert. 

Der Grund zu diefem Werfe wurde jchon vor vielen 

Jahren, als noch die Kicchenverhältniffe wenig das deutiche 

Publikum beichäftigten, gelegt, indem ich ſchon damals die 

Überzeugung hegte, daß eine genaue Erörterung aller ſtaats— 

rechtlichen und politischen Grundlagen des canoniſchen Rechtes 

ichlechterdings nothwendig jey, wofern man mit Sicher— 

heit eine Reform des SKirchenrechts, welches damals in 

einem großen Theile von Europa auf febrontantichen Grund— 

ſätzen beruhte, vornehmen wolle. 

Sch machte im Jahre. 1813 den Verſuch, den befferen 

firchenrechtlichen Grundfägen in den öſterreichiſchen Staaten 

den Eingang zu verichaffen; allein dieſer Verſuch führte zu 

nichts, und als mich ohne mein Zuthun die Ernennung 
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zur Appellationsrathsitelle traf, welche abzulehnen bei dem 

früheren Syſteme bedenklich ſchien, ſah ich mich meinen 

Lıeblingsbeichäftigungen entrüdt, und nur der Gedanke, 

mir eine auch für die Kirchenverhältniſſe bedeutende Stellung 

in der höheren Staatsverwaltung zu erringen, gab mir für 

den Augenblid eine Art von Schadloshaltung. 

Der Gang der innern Entwicklung in den öfterreicht- 

ichen Staaten, bei welchen neue Ideen nicht gern gefehen 

wurden, brachte es aber anders, und meine Dienftverhältniffe 

erlaubten mir viele Jahre hindurch nicht, meine canoniftischen 

Arbeiten zu vollenden. Im Jahre 1830 fchienen fich aber 

die Hfterreichtichen Kirchenangelegenheiten günftiger zu ges 

ftalten; ich bemerkte jedoch bald, daß in dem öfterreichifchen 

Cabinette mehr Unentichtedenheit herriche, als ich erwartet 

hatte, und da vollendete ich das gegenwärtige Werk im 

Jahre 1831 mit der durch die Umftände gerechtfertigten 

Erwartung, daß es mittelit einer Dispenfation von den 

gewöhnlichen öfterreichiichen Genfurvorichriften im Auslande 

werde erjcheinen dürfen. Doch auch diefe Dispenfation Fam 

am Ende nicht zu Stande, und als ich, nach einer neuen 

Umarbeitung mehrerer Theile, das Werk wieder im Jahre 

1844 unter der Begünftigung bedeutender PBerfonen durch 

die Cenſur zu bringen fuchte, ohne deren Zuſtimmung fein 

öfterreichiicher Beamter etwas im Auslande durfte druden 

laffen, war der Erfolg wie früher, weil der Genfor nicht 

glaubte, die Verantwortung der Zulaffung auf fih nehmen 
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zu fönnen. Sch verfannte nicht, wie jehr das Werk dadurch 

an Werth verlieren fönne; allein mit: folchen Verhältniffen 

hatte jeder öſterreichiſche Schriftiteller zu kämpfen. 

Die Greigniffe von 1848 haben endlich die Möglichkeit 

herbeigeführt, dieſes Werk auf eine durchaus erlaubte Art 

erfcheinen zu laffen; doch war eine neue Überarbeitung ein- 

zelner Abfchnitte nothwendig, theils um auf mehrere in den 

legten Jahren erfchienene Werke Rücklicht zu nehmen, theils 

aber um auch das Werk im Ginzelnen den neueften Ver— 

hältniffen anzupaſſen. 

Diefe hiftorischen Vorbemerkungen tiber die Entſtehung 

des Werkes dürften es erflären, warum ich mit großer 

Umftändlichfeit jenes Syſtem der Gäfareopapie, welches jo 

viele Jahre hindurch in den meiſten katholiſchen Staaten 

herrſchte, unterfuchen mußte. Dieſe Umſtändlichkeit wird 

vielleicht jeßt, wo die herrſchende Richtung fat aller Con— 

ftitutionen der Freiheit der Kirche günftiger it, Manchem 

unnöthig erfcheinen, damals aber war fie nothwendig, und 

fie iſt auch jegt noch müßlich, weil, wie ich ſchon in Diejer 

Vorrede bemerft habe, die Anfichten Uber das, was man 

unter einer Gmancipation der Kirche verftehen müſſe, noch 

ſehr verjchteden find und bei wenigen Perſonen auf klarer 

wiffenschaftlicher Anſchauung beruhen. Gleichwohl find die 

flaren wifjenschaftlichen Anfichten auch deswegen nothwendig, 

weil fich der Stand der öffentlichen Meinung wieder, und 

zwar zum Nachtheil dev Emancipationsideen ändern kann, 
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In der engiten Verbindung mit den Fragen in An— 

jebung der Kirchenfreiheit ſteht jene über die dem päbitlichen 

Stuhle gegen die Biſchöfe zufommenden Rechte, und diefe 

Frage äußert ihren Einfluß auf das ganze innere Kirchen— 

vecht, und beantwortet zugleich die Fragen, ob oder 

inwiefern die Serftellung der Kirchenfreiheit für die 

Bewirkung einer Reformation in den innern Kirchenverhält- 

niffen benützt werden fönne Die Umftändfichkeit, mit 

welcher das Verhältniß zwiichen dem päbftlichen Stuhle und 

den Bifchöfen erörtert wird, wird daher jeßt mehr als 

jemals gerechtfertigt erfcheinen; fie war es aber aud 

früher, da in mehreren Staaten noch eine große Spaltung 

über den Werth; des römiſchkatholiſchen Syſtems herrfchte, 

und diefes Syſtem dem jogenannten gebildeten Publikum 

als ein Schredbild hingeitellt wurde, welches man fi 

faum die Mühe nahm, zu unterfuchen. 

Bemerfen wird man auch bei diefem Werke, dag ich 

nirgends gewiſſen heiflichen Fragen, 3. B. von der indireften 

Gewalt der Kirche, von dem nftitute der Inquifition, von 

den Zehnten u. ſ. w., ausgewichen bin, jondern es für 

Pflicht hielt, diefe Fragen mit einer gewiffen Gründlichfeit 

zu erörtern. Eben jo wird man bemerken, daß ich bei 

manchen Gegenftänden zwar allerdings die theologiiche Seite 

der Frage berührt, jedoch, um nicht allzu weitläuftig zu 

werden, mich meiſtens auf die juridiiche Argumentation und 

die rationellen Beweiſe beichränft habe. Ich glaube, daß 
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ich durch Befolgung diefer Grundfäge für den Zweck dieſes 

Werkes am beften vorgedacht habe, und daß insbejondere 

mehrere heut zu Tage in Anregung kommende Fragen, 

unter denen auch die über die Trennung der Kirche vom 

Staate und von der Schule ift, eine gehörige Beleuchtung 

erhalten werden. 

Endlich muß ich bemerken, daß ich einen großen Werth 

darauf lege, bei der Darlegung meiner ſehr oft die Theo— 

fogie berührenden Anfihten in genauer Übereinftimmung 

mit dem Syſteme der Fatholiichen Kirche zu bleiben, und 

wofern dies etwa bei einem oder dem andern Punkte nicht 

der Fall feyn follte, jehr gern meine Anficht dem Syſteme 

der römischen Kirche unterordne, 

Brünn, den 10. Auguft 1849. 

Ignaz Beidtel. 
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Bon den Beränderungen, weldhe das Studium des 

eanonifhen Rechtes in den legten hundert 

Jahren erlitten bat. 

Für das Studium des canonifchen Nechtes hat um die Mitte 

des achtzehnten Jahrhunderts eine neue Periode begonnen, 

Nachdem man es Jahrhunderte fang als ein pofttives Recht 

behandelt hatte, bei welchem der Buchjtabe über das, was in 

der Kirche Rechtens ſeyn foll, enticheidet, und bei dem ftets 

das ſpätere Geſetz dem früheren Gefeße vorgeht, bat man, 

was wohl auch fchon früher im Einzelnen dort und da ger 

ichehen war, angefangen, dem pofttiven Rechte ein ſogenann— 

tes rationelles entgegenzufegen, welchem, wie man behaup— 

tete, das pofitive Necht, infofern es nicht vernunftmäßig ſey, 

weichen müſſe. Diefes rationelle Kirchenrecht leitete man theils 

aus der heiligen Schrift, theils aus den Kirchenvätern, theils 

aus den Concilienſammlungen, theils endlich aus dem foge- 

nannten Naturrechte ab, gewöhnlich war aber diefes Kirchen: 

recht mit dem pofttiven, welches doch der Hauptjache nad) 

Beidtel, canon. Necht. 1 
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auch aus diefen Quellen abgeleitet worden war, im ° 
Widerfpruche. 

Der Widerfpruch des vationellen Kirchenrechts gegen das 
pofitive war eine der natürlichen Erfcheinungen in dem von 

den Proteftanten über die Kirchenverfaffung aufgeftellten Sy- 

jteme. Da jedoch die Proteftanten außerhalb der Kirche 

ftanden, war das, was fie thaten, Fein Gegenftand, welchen 

man in einer fehr engen Berbindung mit dem Kirchenrechte 

der Katholiken ſich dachte, und dieſes trug bei, daß unter der 

fatholifchen Geiftlichfeit nur Wenige mit Aufmerkfamkeit der Bil- 

dung und Entwicklung des proteftantifchen Kirchenrechts folgten. 

Bedeutender waren im den Augen vieler katholiſchen Ca— 

noniften die Angriffe auf das beftehende pofitive Kirchenrecht, 

welche von den fogenannten gallicanifchen Kirdenfrei- 

heiten (1660 —1740) ausgingen; doch beruhigte fich in den 

meisten Fatholifchen Ländern auch hierüber die Geiftlichkeit, weil 

man anfangs außerhalb Frankreichs ſowohl bei den Regierun— 

gen, als den Bifchöfen feineswegs den Willen erblidte, ähn— 

liche Grundſätze anzunehmen, 
Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts verbreitete 

ſich jedoch unter Begünſtigung der politiſchen Ereigniſſe das 

in Frankreich eingeführte Kirchenrecht, und allmählig wurde von 

den Freunden dieſes Kirchenrechts dafür geſorgt, daß das ih— 

nen entgegengeſetzte Kirchenrecht, welches man gewöhnlich das 

„ultramontane“ nannte, nicht leicht mehr eine Preſſe, 

oder einen Lehrſtuhl fand. 

Die Folge diefer Veränderung war, daß das qallicantjche 

Kirchenrecht feine wichtigern Lehrfüge, als die Ausiprüche eines 

„vernunftmäßigen“ oder „geläuterten Kirchenrechts“ geltend 
machen konnte, und demzufolge in vielen Ländern auch an die 
Stelle großer Theile des canoniſchen Rechtes viele neue größ— 

. tentheild von der Staatsgewalt ausgegangene Gejege traten. 

Diefe Gefege mußten natürlich in Kanzleien und Gerihtshöfen 

beobachtet werden, dadurch aber änderte dans Kirchenrecht der 

Katholifen ganz feinen früheren Charakter, 
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Es war nun der Hauptfache nach nicht mehr ein ca-> 

nonifches, d. h. größtentheils aus Kirchengefegen entſtande— 

nes Recht, welches in allen katholiſchen Ländern gleich war, 

Es war oft ein vorzugsweife aus Staatsgefegen entftandenes 

Recht, welches an der Gränze des Landes auch die Gränze 

feiner Geltung hatte, und die verfhiedenen Staaten, in denen 

diefes neuere Kirchenrecht galt, erhielten eben dadurch Na: 

tionalfirhen, von denen jede ſich beträchtlich von der an— 

dern unterjchied. 

Die Eimvirfung einer gemeinfchaftlichen kirchlichen Geſetzge— 

bung auf die einzelnen fatholifchen Länder wurde Dadurch ſchwä— 

cher, auch der Gemeingeift der Katholifen nahm ab, und da auch 

mancherlei andere Greigniffe, von denen die allgemeine Gefchichte 

lange Erzählungen liefern kann, den veligiöfen Stun der, Völ— 
fer gejhwächt hatten, jo geſchahen nun viele Staatsumwälzun: 

gen, welche den Blick der Regierungen von neuem auf den Re- 

ligionszuftand, welchen man ſelbſt in polizeilicher Rückſicht 

höchſt unbefriedigend fand, leiteten. 

Allein nach der Natur der Sache mußten für die Negie- 

rxungen, welche den Religionszuftand unbefriedigend fanden, 

und daher Veränderungen an demjelben wünfchten, mehrere 

höchſt wichtige Fragen hervortreten, und jede Maßregel, welche 

in diefer Rüdficht von der Stantsgewalt ausgehen follte, er— 

ſchweren. Ohne alle diefe Schwierigkeiten aufzählen zu wollen, 

wollen wir nur auf einige der bedeutenderen, welche fih noch 

vor wenigen Jahren in einem großen Theile von Europa gel- 

tend machten, aufmerkſam machen. 

1. Es entitand die Frage, ob nicht jenes fogenannte ge 

läuterte Kicchenrecht, welches nah und nah an die Stelle 

wichtiger Theile des canonifchen Rechtes getreten war, über— 

haupt zu Gunften des canonifchen Rechtes aufgegeben werden 

könne. Viele behaupteten, dies gehe nicht an, es heiße dem 

ehemaligen mit Recht für verderblich gehaltenen Zuftande, bei 

dem die Stantsgewalt nicht im Befige aller ihrer ihr zukom— 
1* 
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menden Rechte war, ſich nähern, mit einem Worte, es handle 

ſich um die Aufgebung von Majeſtätsrechten. 

2. Man ſagte auch, eine Geſetzgebung in Kirchenſachen 

verflechte ſich, wenn ſie mehrere Dezennien hindurch beſtehe, 

mit der Geſetzgebung über andere politiſche und Juſtizgegen— 

ſtände ſo ſehr, daß ſie nicht weſentlich verändert werden könne, 

ohne weit greifende Veränderungen in andern Zweigen der 

Geſetzgebung zu veranlaſſen. Nun ſey es aber ſehr bedenklich, 

in einer Zeit, in welcher ſo viele revolutionäre Stoffe in der 

Welt zerſtreut ſind, an der beſtehenden Geſetzgebung zu rütteln. 

3. Eben ſo bemerkte man, die in früheren Zeiten ge— 

ſchehene Aufgebung großer Theile des canoniſchen Rechtes habe 

den Beifall gerade jener Menſchen gehabt, welche da— 

mals als die Männer der Aufklärung betrachtet wurden, die 

Veränderungen im Kirchenrechte wären die Beweiſe des wiſ— 

ſenſchaftlichen Fortſchrittes; auch der Proteſtantismus habe das, 

was geſchah, als einen Beweis ernſter Verſuche zu einer An— 

näherung der Religionspartheien betrachtet, und auf dieſem 

Wege die Möglichkeit einer Religionsvereinigung als erreichbar 

zugegeben, Maßregeln zu Gunſten des canoniſchen Rechtes 

würden alſo nothwendig als Maßregeln der Verfinſterungsſucht 

und als die Einleitung zu einer ſchärferen Abſonderung der 

Religionspartheien angeſehen werden. 

4. Selbſt in dem Falle, hieß es, daß man an dem be— 

ſtehenden Religionszuſtande viel auszuſetzen finde, zeige das 

Beiſpiel proteſtantiſcher Länder, daß man, ohne weſentliche 

Veränderungen im Kirchenrechte vorzunehmen, es auf verſchie— 

denen Wegen verſuchen könne, die religiöſen Gefühle zu bele— 

ben, und dann werde, wenn auch nur einige Erfolge erreicht 

würden, die Nothwendigkeit tief greifender Maßregeln weg— 

fallen. 

Dieſer Betrachtung ſetzte man nun als Einwurf entgegen, 

daß viele Staatsmänner der letzten dreißig Jahre die in 

früherer Zeit geſchehene Aufgebung großer Theile des canoni— 

ſchen Rechtes für einen durch falſche Doctrinen entſtandenen 
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Mißgriff erklären, und daß nicht Alles Majeftätsrecht ſey, 

was man damals dafür ausgegeben habe, jo wie, daß, wenn 

fih auch die aus den Aufflärungsideen entjtandene Geſetzge— 

bung in Kirchenfachen mit der Staatsgeſetzgebung verflochten 

habe, die Beſchränkung diefer Verflechtung dem fähigen Manne 

nicht unmöglich ſeyn werde. Man konnte ferner fagen: der 

den Firchlichen Reformen anfangs gezollte Beifall ſey ſehr oft 

blos das Werk von Bartheien gewefen, welche das, was ihrem 

Zwecke zufagte, entweder wirklich bewunderten, oder zu be— 

wundern vorgaben, und überdies fonnte man behaupten, 

eine Vereinigung der Katholifen mit den Protejtanten ſey auch 
auf der Grundlage der jeit 1740 eingeführten Neuerungen un— 

möglich, da der eifrige Theil der Katholifen den Proteftanten 

durchaus nicht mit Vertrauen entgegenfomme, dieſe aber auch) 

die Fatholifche Dogmatik nicht annehmen wollen. Endlich ſag— 

ten ohnehin Biele, die in verfchiedenen protejtantiichen Ländern 

vorgenommenen Berfuche, den religiöfen Geift wieder zu be— 

leben, hätten entweder gar fein Refultat oder die Entitehung 

myſtiſcher Schwärmereien zur Folge gehabt. 

Wer diefe Bemerkungen richtig fand, kommt nun auf ei- 

nen neuen Boden und daher wünfchten Viele Reformen von 

bedeutendem Umfange und zwar in Ländern, wo das Volk ka— 

tholifch ſey, im katholiſchen Sinne, 

Allein um fie bewirken zu können, Dazu hätte ein feiter 

Wille, klare Anfihten, ein gefchloffenes Syftem und eine gröſ— 

jere Freiheit der Preffe und des Umgangs gehört, als manche 

Staatsverfaffungen gewährten. Man fchob alfo auf, mäkelte 

im Kleinen, hoffte, daß die Zeit ſelbſt Manches zum Befjern 

ftellen werde und verſäumte fo die Zeit des Friedens (1815— 

1848), in welcher jo manche Staatsreform leichter geworden 

wäre, als fie in Zeiten von Unruhen, Kriegen und Partheiun— 

gen werden muß. 
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Die Revolutionen von 1848 und ihr Einfluß auf 

das Kirchenrecht. 

Unter den Zögerungen mit manchen für die neuen Staats— 

verhältniſſe nothwendig gewordenen Reformen kamen die Re— 

volutionen von 1848, welche in Frankreich, Preußen, den 

öſterreichiſchen Staaten und vielen kleinen Staatsgebieten die 

alte Ordnung der Dinge umſtürzten und, man mag nun 

von Seite der Regierungen wollen oder nicht wollen, große 

Veränderungen in den Kirchenverhältniſſen bringen müſſen. 

Dieſe Nothwendigkeit zeigt ſich nicht nur wegen der en— 

gen Verflechtung der kirchlichen mit den politiſchen Zuſtänden, 

ſondern auch wegen der ganz neuen Lage, in welche in der 

erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts die verſchiedenen 

Religionspartheien als ſolche verſetzt worden waren. 

Unter der ſtädtiſchen Bevölkerung der meiſten Staaten 

hatte der religiöſe Indifferentismus ſehr um ſich gegriffen. Er 

ließ denjenigen Klaſſen, welche man gewöhnlich die Mittel— 

klaſſen nennt, und welche heut zu Tage den einflußreichſten 

Theil der Bevölkerung ausmachen, ein ſehr geringes Intereſſe 

an dem Wohl jener Kirche, zu welcher ſie ſich offiziell beken— 

nen, und dieſes Verhältniß fühlt auch die Geiſtlichkeit, da ihre 

Macht einem großen Theile nach von der öffentlichen Meinung 

abhängt. Unter dem Landvolk iſt zwar der Regel nach noch 

mehr religiöſer Sinn, allein zuverläßig weniger als vor etwa 
achtzig Jahren, und die ländliche Bevölkerung hat keine Stimme 

in der Litteratur. Unter jenen Klaſſen aber, welche im März 

1848 noch die großen Geſchäfte in den Händen hatten, war 

nicht nur wenig fichlicher Sinn, fondern auch eine ſchon in 

den früheren Jahren bemerkbar gewordene Unjchlüffigfeit zu 

Haufe. 

Das Fatholifhe Syitem hatte dabei Spaltungen unter fei- 

ner eigenen Geiftlichkeit. Einige hielten fih an das römiſch— 
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fatholifche oder, wie man es im Deutjchland oft nannte, das 

ultramontane Syſtem, Andere hingen an Febronianifchen oder 

Sofephinifchen Ideen oder hofften auf eine durch die Demo- 

eratie neu zu geſtaltende Fatholifche Kirchenverfaffung. 

Den PBroteftantismus fand die Revolution von 1848 ge 

gen das, was er hundert Jahre früher geweſen war, ganz ver 

ändert. Die Glaubensbefenntniffe von Luther und Calvin wa: 

ven den meiſten Proteftanten unbefannt geworden, und neue 

Formen der firchlichen Berfaffung waren jowohl von den Ne: 

gierungen als von Privatleuten verfucht worden, um das, was 
ſtets fich trennen und auflöfen wollte, durch neue zeitgemäße 

Formen zuſammenzuhalten. Aber diefe Verfuche, weit entfernt, 

zur Einheit zu führen, hatten die Spaltungen nur noch ver- 

größert und es dahin gebracht, daß felbit mancher proteftan- 

tiſche Landesherr Bedenken trug, fich als das Haupt feiner 

Landeskirche geltend zu machen und Lieber die Aufgabe, fich 

zeitgemäß zu conftitwiven, feiner Kirche zur Löfung übergeben 

wollte. 

Zu gleicher Zeit hat die Zahl jener Menfchen, welche zu 

gar Feiner beftimmten Kirche gebören wollen, weil fie feine 

ihren Ideen entfprechende zu finden willen, fehr zugenommen. 

Sie wollen laut ihre Anfichten ausfprechen und die durch Die 

meiften neuen Gonjtitutionen in die Ausficht geftellte Freiheit 

der Preſſe, der Rede, der Gorrespondenz und der Affoeiation 

macht auch dieſe Parthei, jo Elein fie auch der Zahl nach iſt, 

zu einer bedeutenden. 

Der vereinigte Einfluß dieſer Partheien hat ſich bereits zu 

Paris, Frankfurt, Wien umd Berlin bei der Abfaffung jenes 

Theils der Grundrechte gezeigt, welcher die Religion und den 

öffentlichen Unterricht betrifft. Sätze find aufgeftellt, mit 

denen die bisher beitandene Stantsgefeßgebung ſich durch— 

aus nicht verträgt, und wenn es auch noch zweifelhaft ift, 

ob nicht dieſe Beftimmungen durch ſpätere Conftitutionsarbei- 

ten neuen Veränderungen entgegengehen werden, fo iſt doch) 

jo viel gewiß, die vor Dem Jahre 1848 beftandenen Neligions- 
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zuſtände ſind unhaltbar geworden und die Welt geht in 

Hinſicht auf dieſe Zuſtände einer ganz neuen Zeit entgegen. 

Diefe Zeit wird, der Natur der Sache nach fowohl den 

religiöfen als den nicht religiöfen Theil des Volkes in einer 

nicht mehr jehr entfernten Periode befchäftigen und es ift da— 

her mehr als jemals nothwendig, daß Diejenigen, welche in 

diefer Sache ein bedeutendes Wort zu fprechen haben, es mit 

voller Sachfenntniß thun, und zwar um fo mehr, da gerade 

die bisher flattgefundenen Grörterungen über die Grundrechte 

des Volfes in Anfehung der Religion zeigen, daß bei einer 

nicht genau genug erwogenen Behandlung aller Sntereffen der 

Grund zu ungeheuren Berwirrungen gelegt werden kann. 

Das gegenwärtige Werf unternimmt es daher, das, was 

fich in Anfehung der katholiſchen Intereſſen zeigt, zu beleuch- 

ten. Es will feine Unterfuchungen nicht auf die proteftanti- 

chen Zuftände ausdehnen, obgleich es oft Grundſätze des Ge- 

fellfehaftsreht8 und der Organifation berühren wird, welche 

auch auf die proteftantifchen Zuftände ſich beziehen laffen. Der 

Hauptgedanfe des Werfes ift nur, den Urfprung der jeßt be: 

ftehenden Zuftände der Fatholifchen Kirche und den Werth der 

jeßt emporgefommenen Ideen von Religionsfreiheit zu beleuch- 

ten, damit man den Werth des Beftehenden und Einzufüh— 

renden mit Sicherheit unterfcheiden kann. 

Zur Grörterung dieſer und anderer Fragen gehört num 

eine forgfültige Würdigung des canonifchen Rechtes in Ver— 
bindung mit den Staatswiſſenſchaften. Sie ſollte über jene 

Grundlagen, welche das canonifche Recht gibt, Aufichlüffe ge— 

ben und dadurch dem weltlichen Regierungen die Abfaſſung ih: 

rer Gefeßgebung in Kirchenfachen erleichtern, Dieſer Zweck 

forderte Umftändlichfeit, man mußte Meinungen und Gegen- 

meinungen zufammenftellen und prüfen, wird aber dieſe Zus 

fammenftellung und Prüfung genügend gefunden, jo ift auch 

ein höchſt wichtiger Zweck erreicht. 



III. 

Nähere Andeutung derjenigen Hauptfragen, mit 

denen ſich dieſes Werk beſchäftigt. 

Derjenige, welcher im Stande iſt, die Maſſe der über die 

Hauptfragen des canoniſchen Rechtes beſtehenden Streitſchrif— 

ten zu überblicken, weiß, daß Alles eigentlich 1. auf die Prü— 

fung der zwiſchen Staat und Kirche beſtehenden Verhältniſſe, 

und 2. auf die Feſtſtellung der zwiſchen dem päbſtlichen Stuhl 

und den Bifchöfen beftebenden Rechtsverhältniſſe hinauslaufen 

muß. Uber diefe Gegenjtände ftellt nämlich das fogenannte 

gallieanifche Kirchenrecht andere Grundfüge auf, als das cano— 

nifhe Recht, und die Annahme des gallicanifchen 

Kirhenrehts ift es, welche feit ungefähr hundert 

Jahren in einem großen Theile der Fatholifchen 

Welt jo viele Veränderungen indie Kirhenverhält- 

niſſe gebracht hat *). 
Nicht Jedermann fieht die Nichtigkeit diefer Behauptung 

ein, es ift alfo nothwendig gewefen, fie zu beweifen. Der Be- 
weis ift im Allgemeinen nicht ſchwer, man braucht nur Die 

*) Aus dieſen Verhältniſſen erklärt es fich, warum z. B. in Würtem— 

berg (1841—1845) die Forderungen des Bijchofs von einigen Ka— 

tholifen gut geheißen und unterftügt, diefelben Forderungen aber von 

andern Katholifen, welche man für aufgeflärte Männer hält, und 

die fich zum Theil felbft für ächte Katholifen halten mögen, befämpft 

wurden. Die Sache ift natürlich; die einen find Gallicaner und 

fennen oft nichts, als die Refultate, oder wenn es gut geht, die 

Gründe des Gallicanismus, während ihre Gegner entweder mit den 

Gründen des gallicanifchen Syſtems unbekannt find, oder dafjelbe 

aus wifjenfchaftlichen Gründen verwerfen. Aus diefer Urjache find 

auch gewöhnlich Regenten mit ihren Ratheverfammlungen, wenn fie 

über Eirchenrechtliche Gegenftände befragt werden, übel daran, fie 

erhalten oft wiverfprechende Anträge, ohne immer den Schlüffel zur 

Löfung der Widerſprüche zu befiten. 
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Beſchaffenheit der gallicaniſchen in einem großen Theile von 

Europa verbreiteten Lehren, ſo wie ihren Unterſchied vom ca— 

noniſchen Rechte zu kennen, um einzuſehen, daß eigentlich 

Alles von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der gallicaniſchen 

Lehrſätze über jene Fragen abhängt. 
Aber was einer weit umftändlihern Auseinander- 

fegung bedarf, ift der Beweis, Daß jene Veränderungen im 

fatholifchen Kirchenrechte, welche man längere Zeit für einen 

Beweis der Kortfchritte der Wiffenfhaft nahm, es nicht ge- 

wefen find, fondern eher den entgegengefegten Charakter tra- 

gen, und daß ſie daher unbefchadet Der Korderungen 

der Wiffenfchaft und einer den geiftigen Fortſchrit— 

ten günftigen Theorie aufgegeben werden können. 

Nicht minder ift es wichtig, ihren Zuſammenhang fowohl 

mit dem Zuftande der Staatsmacht, als mit den Revolutionen 

unſers Zeitalters nachzuweifen. Die gewöhnliche Meinung ift, 

daß jene Grundſätze zur Erweiterung und Befetigung der 

Staatsmacht beigetragen haben, aber es Fan Leicht gezeigt 
werden, daß die Erweiterung der Stnatsgewalt nur auf 

Koften ihrer Feſtigkeit bewirkt wurde, und die neueren 

Revolutionen bei weiten mehr, als gewöhnlich die Politiker 

glauben, mit jener unhaltbaren Stellung, welche die 

qullicanifchen Lehrſätze der Staatsgewalt gegeben haben, zus 

ſammenhängen. 

In Beziehung auf dieſe Beweiſe hängt der Gegenſtand 

dieſer Unterſuchungen auf das engſte mit dem allgemeinen 

Staatsrechte und der Geſchichte der neueſten Zeit zuſammen; 

da aber der Verfaſſer dieſes Werkes in dieſen Beziehungen die 
erforderlichen Nebenkenntniſſe zu beſitzen glaubt, ſo hofft er, 

dieſe Beweiſe, obgleich dieſes Werk ſeiner Natur nach nicht 

ſehr tief in hiſtoriſche Fragen ſich einlaſſen kann, dennoch in 

der Hauptſache liefern zu können. Was abgeht zur Vollſtän— 

digkeit wird ſich in den andern Werken des Verfaſſers, oder 

den hiſtoriſchen Arbeiten Anderer, auf welche hingewieſen wird, 

finden laſſen. 
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Da ferner leicht gezeigt werden fann, welchen Zuſam— 

menbang die gallicanifchen Marimen mit dem proteftantifchen 

Kirchenrechte haben, und dieſer Zufammenhang nachgewiefen 

werden mußte, wenn man nicht bedeutende Blößen geben 

wollte, ſo bat der Gegenstand dieſes Werfes aud für 

Die proteftantifhen Länder Europas ein Intereſſe, 

und dies zwar um fo mehr, da fich, wie ſchon erwähnt wor— 

den ift, auch in ihnen eine Bewequng, welche große Umwand- 

tungen in die Ausſicht ftellt, fchon feit mehreren Jahren eins 

gefunden hat. 

Noch größer ift natürlich das Intereſſe an dieſen Unter: 

fuchungen für die katholiſchen Länder. Es ift wegen jener 

Umwandlungen, welche jegt in den Religtonsverhältniffen ſtatt— 

finden, Zeit, daß Diejenigen Perſonen geiftlichen Standes, 

welche irgend einen Einfluß auf die Meinungen Anderer ha— 

ben, über den Werth oder Unwerth der Fatholifchen Einrich- 

tungen beftimmte Begriffe zeigen, daß fie, wofern die 

Umftände es fordern, für ihr Intereffe die Feder zu führen 

wiffen, daß bochgeftellte Beamte, welche über Gegenftände 

diefer Art ein Wort fprechen, nicht fo, wie man es feit unge: 

fähr vierzig Jahren oft bemerfen Fonnte, unficher zwifchen ver: 

jchiedenen Syitemen hin- und berfchwanfen, und endlich daß 

man das etwas genauer würdige, was bei dem Bortrage des 

Kirchenrehts auf hohen Schulen zu leiften fen. 

Diefes Werf hat aber, wegen dem allgemeinen Intereſſe 

an jenen Unterfuchungen, mit denen es fich befchäftigt, feinen 

beftimmten Staat vor Augen. ES behandelt blos allae- 

meine überall mehr oder weniger zur Sprache gefommene Säße. 

Dadurch wird auch hoffentlich Diefes Werf nirgends anftof- 

fen, bejonders da es alle Gegenftände in einem ruhigen Tone 

befpricht und, um nicht die Eontroverfen über Eirchenhiftoriiche 

Gegenftinde zu vervielfültigen, fich auf die Beurtheilung aus 

dem juridifchen Gefihtspunfte befchränft. 

Zum Theil, um gemeinnügiger den Gegenftand, um den 

es fich handelt, bearbeiten zu können, bat auch der Verfaſſer 
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nicht Iateinifch, welche Sprache in einem großen Theile von 

Europa im Verfall it, geſchrieben. Er fchrieb aber auch mit 

Vermeidung von Kunftwörtern und mit Vorausfendung manz 

cher Vorbegriffe, um denen, welche ihrem Stande nach nicht 

Nechtsgelehrte find, das Lefen und das Beurtheilen dieſes 

Werkes möglich zu machen. 

Benützt wurden übrigens, wie fi) von felbft verfteht, die 

Arbeiten Anderer, und darunter vorzüglich die von La Men: 
nais aus jener Periode, in welcher diefer geniale Schrift 

jtellev noch für einen Bertheidiger der Kirche und der befjern 

Staatsmarimen galt. Theilweife ift aber Ddiefes Werk aud) 

eine Polemik gegen La Mennais, in jenen Punkten nämlich, 

wo La Mennais gegen die juridifchen Begriffe anftößt, oder 

unbedingt die Trennung der Kirche vom Staate empfahl. Die 

Controverſe ift übrigens in einem ftrengen Syftem gehalten, 

indem nicht nur das gallicanifche, fondern auch das Fatholifche 

Syſtem in allen ihren heut zu Tage wichtig gewordenen Ber 

ziehungen beleuchtet werden. Daß man aber Citationen dort 

vermied, wo fie nicht aus irgend einer erheblichen Rückſicht 

wichtig wurden, bedarf wohl in unferm Zeitalter, in welchem 

man nur zu oft die Gitationen als einen litterärifchen Luxus 

anſieht, feine Rechtfertigung. 

IV. \ 

Plan und Eintheilung diefes Werkes. 

Mit Rücdficht auf dasjenige, was in dem gegenwärtigen 

Werke zu Teiften die Abficht war, hat man es in fieben 

Bücher getheilt, und diefe Eintheilung beruht auf nachitehen- 

den Betrachtungen. 
1. Heut zu Tage wäre es umfonft, wenn man bei der 

Frage, welches das rechtlich beftehende Verhältniß zwifchen dem 

Staate und der Kirche ſey, fih auf die Ausfprüche von 

Kicchenvätern, Päbſten oder Goneilien, die Obſervanz früherer 

Sahrhunderte, oder die Meinungen diefes oder jenes auch ſonſt 
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angefehenen Schriftftellers berufen wollte. Denjenigen gegen- 
über, welche das canonifhe Necht als ganz oder zum Theil 

unanwendbar anfechten, gelten nur rationelle Gründe, 

Wenn man ihnen aus ftaatsrechtlichen und politifhen Grün- 

den die Anwendbarkeit diefes Rechtes zeigen Fann, darf man 

vielleicht auf eine Anerkennung hoffen; ſonſt aber gewiß 

nicht. Daher ift immer zuerſt die Nothwendigfeit, das Ber 

hältniß zwifchen Staat und Kirche, wie es ohne Rückſicht auf 

die Dogmatik irgend einer Religionsparthet ſich zeigt, zu unter— 

fuchen, und dann mit VBorausfegung der Fatholifchen Dogmen 

als Grundlage auch noch insbefondere zu unterfuchen, welches 

Verhältniß zwifchen dem Staate und der Fatholifchen Kirche 

beſtehe. 

Bei dieſer Unterſuchung aber ſtößt man ſogleich auf die 

bedeutende Schwierigkeit, daß das, was das allgemeine Staats— 

recht verlangt, mehr als jemals einen Gegenſtand der Contro— 

verſe bildet. Haller und Rouſſeau bilden entſchiedene Gegen— 

ſätze, und wir haben mehrere ſtaatsrechtliche Syſteme als dieſe. 

Ganz natürlich konnte daher nur jenes als Wahrheit hingeſtellt 

werden, welches nicht nur den Syllogismus, ſondern auch die 

Erfahrung oder wenigſtens die Anerkennung der in dem Rufe 

von Kenntniſſen ſtehenden Regierungen für ſich hat. Auf die— 

ſem Wege gelangt man zu bewährten Schlüſſen und hat über— 

dies den Vortheil, den Ideengang, auf welchem heut zu Tage 

ſo viele religiöſe Reformen beruhen, zu beleuchten. Das erſte 

Buch dieſes Werkes iſt alſo der Ausmittlung desjenigen, was 

man das natürliche Kirchenrecht nennen kann, gewidmet. 

UI. Wenn wir in der Welt herumblicken, jo ſehen wir 

aber in wenigen Staaten die Nefultate dieſes natürlichen Kir- 

chenrechts. Es kommt alfo darauf an, auszumitteln, wie fo 

viele Abweichungen von feinen Grumdfägen entftehen konnten. 

Darüber gibt uns die Betrachtung über die in der Fatholifchen 

Kirche von jeher beftandenen Partheiungen in Anfehung des 

Sitzes und des Umfangs der Kichengewalt Aufihluß, und fie 

gibt uns zugleich Aufklärungen über die Entftehung des gqalli- 
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caniſchen Syſtems. Da aber dieſes Syſtem in feinen Rejul- 

taten nicht allein ftand, fondern gewiffermaßen zwifchen dem 

römiſch-katholiſchen und dem proteftantifchen Syſtem des Kir— 

chenrechts eine Art von Mittelweg einzuſchlagen ſchien, ſo 

wurde es von Wichtigkeit, die proteſtantiſchen Syſteme über 

das Verhältniß zwiſchen Staat und Kirche, die Natur der 

franzöfifchen Kirchenfreiheiten, die Verflechtung des gallicani- 

jchen Syftems mit den franzöfifchen Regierungsmayimen der 

Periode von 1682—1789, und den Gang der firchenvechtlichen 

Veränderungen in verfchtedenen Ländern in Erwägung zu 

ziehen, Zuleßt wird die Berwandtichaft des unter dem Namen 

Febronius bekannten Werkes mit dem proteftantifchen und gal— 

licanifchen Kirchenrechte, zugleich aber auch die Art der Ver- 

breitung Febronianifcher Grundſätze gezeigt. 

In dieſem Buche ift alfo die Ausführung mehr hiftorifch 

als juridifh, Übrigens aber mehr andeutend als erzählend. 

Der Grund davon ift, weil man bet einer umftändlichern Be— 

handlung zu tief in einige politifche und hiſtoriſche Erörterun— 

gen, welche ohnehin den Politikern nicht fremd ſeyn können, 

eingehen müßte. Die Entwicklung desneuern Staates, 

wie fie gegen das Ende des achtzehnten Jahrhun— 

derts ſich feftitellte, und die Nothwendigfeit feiner 

Conflikte mit zahlreichen Dppofitionspartheien wird 

aber aus diefem Buche hoffentlich klar werden. 

II. Das dritte Buch, welches die der Staatsgewalt ge- 

gen die Kirche zugefihriebenen Rechte behandelt, hat zuerjt die 

Aufgabe, in Anfehung der Majeftätsrechte des Staates zu zei- 

gen, daß jene. Zeitung der Kirche durd den Staat, 

welche unter verſchiedenen Darftellungsformen fait alle Hofca- 

noniften als nothwendig vertheidigen, fein Majeftätsrecht, ſon— 

dern eine blofe VBerwaltungsmarime it, welche bier von der 

Regierung gutgeheigen und dort von einer andern Regierung 

als ſtaatsverderblich zurücgewiefen wird, Es wird gezeigt, 

daß die eigentlihen Majeftitsrechte des Staates gegen Die 

Kirche nur diejenigen find, welche der Staat gegen 
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jede andere phyſiſche oder moralifhe Perſon beſitzt, 

und daß daher die Kirche, wenn fie für fihb Autonomie an 

fpricht, eigentlich Fein Privilegium, fondern blos den Schuß 

des gemeinen Rechtes anfpricht. 
An und für fi wäre es alfo nicht nothwendig geweien, 

die ſpeziellen Rechte, welche zufolge des oberjten Grundjages 

dem Staate gegen die Kirche zugewiefen werden, zu prüfen; 

aber e8 hat angemeſſen gejchienen, um zu beweifen, daß man— 

hen unftreitigen Majeitätsrechten in der Ausübung zu viel 

Ausdehnung gegeben werde, dort aber, wo man die Marime 

der Einmengung der Stantsgewalt in die innern Kirchenange— 

legenheiten angenommen hat, die Kirche nothwendig ver— 

fümmern müjfe und alſo der Staatsgewalt jenen Nugen, 

welchen fie unter andern Umständen ficher gewähren würde, 

nicht verfchaffen könne. 

IV. Rad) der Zurückführung der Staatsgewalt auf ihre 

natürlichen Gränzen entjteht aber für dieſe Gewalt die wich— 

tige Frage, ob oder inwiefern man das jegt beftehende cano- 

nische Recht als die Gefeßgebung der Kirche anerkennen könne, 

und diefe Frage iſt wichtig, da manche Partheien die Unverträg- 

lichfeit dDiefes Rechtes mit der Ordnung im Staate behaupten. 

Zur Unterfuhung dieſer Frage wird es nun nothwendia, zu 

zeigen, Daß die Kirche eine wahre überall fihtbare Ge- 
jellihaft jeyn und als ſolche ihr geiellich aftliches 

Recht, welches Das canonifche ift, haben müfje. Es 

wird num nothwendig, die aus diefem Grundjag fich ergeben- 

den Folgerungen zu entwideln und vorzüglich die Natur des 

Einfluffes, welchen die Kirche auf den Staat zu haben wünſcht, 

auseinanderzufegen. Diefe Frage führt auf die Frage von der 

indireften Gewalt, welche jo viele Schriftiteller der Kirche 

über den Staat zugefchrieben haben, und welche nicht umgangen 
werden kann, wenn man mit rvedlicher Gefinnung die Unter 
ſuchung über das Verhältniß zwifchen Kirche und Staat unter 

nimmt. Die Aufgabe it alfo die, alle ftaatsrechtlichen Einwendun— 

gen, welche man gegen Die Anwendbarkeit des canonifchen Rechtes 



Be 

aufwerfen kann, zu beantworten und eben jo auch die poli- 

tiſchen Bedenflichfeiten, welche die Lehre von der indirekten 

Gewalt der Kirche gegen fich hat, zu erörtern. 

Das dazu beftimmte vierte Buch muß alfo vorzugsweife 

jtaatsrechtliche und politifche Fragen, welche in dem pofitiven 

canonifchen Rechte werden berührt werden, erörtern. 

V. Nachdem nun im dritten und vierten Buche das recht- 

liche Verhältniß zwiſchen Staat und Kirche feftgeftellt worden, 

geht das fünfte Buch) auf die Lehren des gallicanifchen Kir- 

chenrechts Uber die Stellung des päbftlihen Stuhls zu den 

Biſchöfen über. Es wird gezeigt, daß die befannte Lehre von 

der Superiorität des allgemeinen Coneiliums über den Pabſt, 

in einem gewiffen Sinn verftanden, umnrichtig, und in einem 

andern verftanden, faſt gleichgiltig fey, daß bei den Grund- 

jüsen des fogenannten Episcopalſyſtems feine Einheit der 

Kirche denkbar werde, daß diefes Syſtem fogar den Staat 

mit NReligionszwiften bedrohe, und den moralifchen fowohl als 

den wiffenschaftlichen Auffchwung der Cleriſei hindere, endlich 

aber, daß das Episcopalſyſtem durchaus feine anerfannte Ge- 

jeßgebung für ſich habe und gar Fein Mittel befige, fich anders 

als in dem Wege der Revolution geltend zu machen. 

Bei diefen Gegenſtänden fommt man auf viele der alten 

Controverſen über die Stellung der Päbjte zu den allgemeinen 
GEoneilien und dem Collegium der Bifchöfe. Die Unterfuchung 

mußte daher freilich oft auf das pofitive Recht fi) ftügen, in- 

deſſen war man bedacht, Diefe an fich ungeheuern Controverſen 

auf die fürzeften Sätze und auf die juridifchen Fol- 

gen einer oder der andern Behauptung zurückzuführen, was 
thunlich fchien. ; 

VI. Die in dem fünften Buche behandelten Streitfra- 

gen machten im jechsten Buche, wo die Grundlagen des cano- 

nifchen Rechtes über die ganze innere Kirchenverfaffung ge 

prüft werden follen, eine Firrzere Behandlung der dem päbjtli- 

chen Stuhl zufommenden Rechte thunlich, deſto umftindlicher 

aber mußten die Betrachtungen über die innere Organi— 
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jatiom der Kirche werden, deren Eigenthümlichkeiten heut zu 

Tage, wenn e8 darauf ankommt, das Firhliche Syſtem oder 

vorgejchlagene Reformen zu beurtheilen, meiſtens zu wenig in 

Betrachtung gezogen werden. 

Da aber diefer Stoff fehr ausgedehnt ift, und unter ans 

dern auch wiel Darüber im vierten Bande von Hallers Reftau- 

ration vorkommt, bemühte man fih, jo kurz als nur immer 

möglich zu ſeyn, Dabei aber doch, wo es gefchehen konnte, blos 

manche Gegenjtinde an dem Lichte Der heutigen Verfaffungs- 

politi£ zu beleuchten. 

VII. Nunmehr blieb alfo das jiebente Buch noch übrig. 

Da jein Zwed war, zu zeigen, daß Beränderungen in dem 

beſtehenden Kirchenrechte zufolge der Proclamirung der Reli: 

gionsfreiheit unbedingt nothwendig find und jelbft Dort, wo Die 

Revolution noch nicht beſteht, an der Zeit find, wofern man 

anders großen Nachtheilen in der Zukunft entgehen will, war 

es von Wichtigkeit, jenes Wiedererwachen des fogenannten 

ultramontanen Syſtems zu erklären, welches ſeit mehr als 

dreißig Jahren einzelne unferer Zeitgenoffen überrafchte, und 

jeit 1837 noch mehr die allgemeine Aufmerkffamfeit auf fich 

gezogen hat. Hiſtoriſch ſollte nun gezeigt werden, wie eine 
Reihe von Veränderungen, deren Urheber felten das Empor: 

kommen des camonifchen Rechtes beabfichtigten, bei allem 

dem Ddiefem Rechte zu Guten gekommen fey, und wie gerade 

jene falfhe Stellung, welche ſich fo viele Regierungen gegen 

die Kirche gegeben haben, zu den in der neueften Zeit jo weit 

verbreiteten Jdeen einer Trennung der Kirche vom Staate Ber 

anlafjung liefern mußte, einer Trennung, welche fowohl der 

päbjtlihe Stuhl, als das englifche Minifterium unter Robert 

Peel als unheilvoll anfieht, welche aber doch und zwar wieder 

durch die Natur der Dinge immer mehrere Anhänger erhält, 

Zulegt wird gezeigt, Daß das Fatholifche Syſtem mit den neuern 

politifchen Ideen bei weiten beffer fich vertrage, als Viele 

meinen, zugleich aber auch nothwendig auf eine Berichtigung 

und Milderung diefer Ideen binwirfe, 
Beidtel, canon. Necht. 9. 
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Auch hier bietet fich Die Gelegenheit an, viel Neues, be- 

jonders Hiftorifches zu jagen, und hiedurch ein Werk zu ſchlieſ— 

jen, deſſen Hauptzwed der ift, den fo ſehr unbeftimmten 

Sdeen über das Berhältniß zwifchen dem Staate 

und der Kirhengewalt und die paffendfte innere 

Kirhenverfaffung, welche man felbft bei den beffern fatholi- . 

ſchen Canoniften wahrnimmt, ein Ende zu machen, und dadurch 

alle Revifionen der pofitiven Gefeßgebung, welche man etwa 

beabfichtigt, zu erleichtern. 



Erſtes Bu. 

Unterfuchungen über das rationelle Kirchenrecht der Ka- 

tholifen, bezogen auf den Staat, die andern Neligions- 

partheien und die innere Negierung der Kirche. 

J. 

Vom Staate und ſeinen weſentlichen 

Eigenſchaften. 

So viel man auch dem neuern Naturrechte ſowohl in po— 

litiſcher, als in wiſſenſchaftlicher Rückſicht Vorwürfe macht, ſo 

hat es doch in manchen Beziehungen unverkennbare Vorzüge 

vor den ältern Syſtemen über dieſe Wiſſenſchaft, und darunter 

vorzüglich den, daß man das oberſte Merkmal des Rechts weit 

ſchärfer als ehemals erkannt und herausgehoben hat. Man 

ſieht ein, daß, wenn mehrere Menſchen nebeneinander geſell— 

ſchaftlich leben wollen, ſie, wofern unter ihnen keine Staats— 

gewalt beſtände, nur dann zum Ziele gelangen könnten, wenn 

Jeder ſeine Freiheit ſo weit einſchränken wollte, daß auch für 

die Andern ein Freiheitsgebrauch möglich wäre, und daß alſo 

der Ausdruck: „Recht“ von einem Gegenſtande gebraucht (ob— 
2% 
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jektiv) in der Beſchränkung der Freiheit auf die Bedingung, 

daß ein geſellſchaftlicher Zuſtand der Menſchen dabei ſtattfin— 

den könne, beſtehe. 

Aus dieſem Grundſatze, welchen die deutſchen Naturrechts— 

lehrer gewöhnlich das oberſte Rechtsgeſetz nennen, läßt ſich 

duch eine Reihe von Schlüſſen ein ganzes Syſtem von 

Folgerungen über angeborne und erworbene Rechte, Ver— 

träge, Erbrechte u. ſ. w. entwickeln, wie wir denn wirklich viele 

folhe Syfteme des Naturrechts haben, und fo wie hieraus auf 

der einen Seite nachgewiefen werden kann, daß ſchon wegen 

der Möglichkeit ganzer Reihen von confequenten Schlußfolgen 

das oberfte Merkmal des Rechts nothwendig in der Ber 

ziehung der Freiheit auf die Gefelligkeit gefucht werden müffe, 

jo wird auch auf der andern Seite durch die Art, wie unge- 

bildete Menfchen über Recht und Unrecht entfcheiden, gleichfalls 

dargethan, daß es ein von allen pofitiven Gefegen unabhängi— 

ges Merkmal des Nechts in unferer Bernunft gebe, dieſes 

Merkmal aber in nichts anderm als dem von der Wilfenichaft 

aufgeitellten oberiten Nechtsgefege zu ſuchen ſey. 

Die natürliche Nechtsiehre erhält dadurch eine feitere 

Srundlage, als fie ehemals hatte; als nothwendige Folge ib- 

rer Grundlage ergibt fich aber auch fogleih, Daß, indem Die 

Bernunft in der Beziehung auf den gefelligen Zuftand der 

Freiheit jedes Einzelnen eine Schranke ſetzt, es für ibm über 

diefe Schranken hinaus fein Necht mehr geben fünne, Es be- 

ginnen vielmehr dort Schon die Rechte Anderer, und Ddiefe 

Rechtslinien, welche das Rechtsgebiet des Einen von dem 

Rechtsgebiete des Andern trennen, können und follen dem Aus- 

jpruche der Vernunft zufolge Durch phyſiſche Gewalt, welche 

in der Sprache des Naturrecht3 gewöhnlich Zwang genannt 

wird, geichüßt werden, Gerade bei der Lehre vom Zwang 

beginnen aber auch fehon jene großen Schwierigkeiten, wegen 

welcher manche Gelehrte im Naturrechte Feine Wiffenfchaft 

ſehen wollen, Die Vernunft, das erkennt man allerdings, ge 

jtattet zwar den Zwang, aber nur jo weit, als er notbwendig 
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it, den Nechtsverleger in fein Rechtsgebiet zurückzudrängen, 

wie viel aber an Gewalt für dieſen Zweck erforderlich ſey, 

überläßt fie der Beurtheilung des Verleßten, auch kann fie 

feine Regel über das finden, was zu thun ſey, um auch für 
die Zukunft die eigenen Rechte gegen Rache, Habſucht und 

Übermacht zu fichern. 
Schon von dieſer Seite betrachtet, kann das Naturrecht 

niemals zum Gefeßbuche eines much noch jo Kleinen oder nod) 

jo gebildeten Volkes werden, und ſchon deswegen tft es voll- 

fommen wahr, daß jener Naturſtand, in welchem ohne Stunts: 

verbindung unabhängig Menfchen nebeneinander leben und ihr 

gegenfeitiges Benehmen nad Bernumftideen ordnen, hiſtoriſch 

niemals bejtanden habe; allein es liegt nichts Widernatürz 

liches oder Unnützes darin, wenn die Speculation ſich zum 

Bortheile der Wiflenfchaft einen folchen Zuftand als vorhanden 

denkt und den Gefegen nachfpürt, welche dem Ausſpruche der 

Bernunft gemäß im dieſem Zuftande, wofern anders ein gefell- 

ichaftlicher Zuftand der Menfchen beftehen follte, müßten ans 

erfannt werden. Man findet aber dann, daß die Vernunft 

allerdings über manche NRechtsverhältniffe ziemlich genügende 

Vorſchriften aufitelle, bei andern NRechtsverhältniffen aber feine 

ertheile, und bei noch andern Lücken, Dunfelbeiten, Streits 

fragen und Schwierigfeiten übrig laſſe; auch gelangt man zur 

Überzeugung, daß bei der Anwendung des Zwanges oft 

das rechtliche Maß überichritten werden würde, oder ein zu— 

reichender Zwang nicht angenommen werden fönnte. Aus 

diefen und vielen andern Grimden bietet fih am Ende die 

Betrachtung an, daß dem Menfchengefchlechte für feine Erhal- 

tung eine Anſtalt umerläßlich ſey, welche den phyſiſchen Zwang 

nach gewifjen feititehenden Grundjägen anwende. 

Befragte man nun die Vernunft über die Eigenſchaf— 

ten, welche dieſe Anftalt haben follte, jo würde fie uns ſa— 

gen, daß, wenn Semand über erlittene Rechtsverlegungen 

Elagt, vor Allem unterfucht werden müßte, ob diefe Klage ge 

gründet ſey, dann aber, daß nach erlangter Kenntniß von dem 
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Umfange der Rechtsverletzung gegen den Rechtsverletzer ein 

verhältnißmäßiger und, wo möglich, unwiderſtehlicher Zwang 

ausgeübt werden müſſe. 

Das, was zur Erreichung der Rechtsſicherheit die Ver— 

nunft fordert, findet ſich aber in der Staatsverbindung. 

Wo fie nur immer befteht, ftellt fie eine Gewalt auf, welcher . 

fi) die in ihrem Gebiete lebenden Menjchen unterwerfen müj- 

jen; dieſe Gewalt bejtimmt, inwiefern es nothwendig gefun— 

den wird, was unter den in ihrem Gebiete lebenden Menjchen 

als Necht anzufehen ſey; wird bei ihr über eine Rechtsver- 

legung geklagt, jo übernimmt fie die Beurtheilung, was an der 

Angabe zu glauben oder nicht zu alauben ſey; fie zwingt nad) 

einer Art feſtſtehender Regel mittelft einer überwiegenden Kraft, 

zu deren Bildung ihr auch die Kräfte des Volks zu Gebote 

ſtehen, den Rechtsverleger zum Zurüctreten in jeine Rechts— 

ſphäre, fie fügt nach Umſtänden auc die kräftigſten Warnun— 

gen gegen künftige Nechtsverleßungen hinzu, und fie erhält fo 

unter den Menjchen, welche in ihrem Wirfungsfreiie leben, 

wirflih den gejelligen Zuftand. Von Ddiefer Seite er: 

fcheint manchen neuern Rechtsphiloſophen der Staat als eine 

fünftlihe auf Die NRealifirung der Rechte berechnete Anftalt, in 

Anſehung deren fie meinen, daß, wenn fie nicht ſchon bejtände, 

die Menjchen ſuchen müßten, fie zu ſchaffen. 

Alle dieſe Eigenfchaften am Staate erfennen alle ftants- 

rechtlichen Syiteme an. Nur wenn es auf die Frage ankommt, 

auf welche Art der Staat entitehbe, welchen Zwed er überhaupt 

habe, und welches die Stellung ſey, Die der Staatsgewalt im 

Berhältnig zu den Staatsgenoffen zufomme, füngt eine große 

und folgenreiche Verjchiedenheit der Meinungen an. 

Es iſt jedoch hier nicht der Drt, diefe Meinungen aufzu: 

zählen oder zu beleuchten. Für unfern Zweck gemügt es, auf 

jene Eigenjchaften an der Staatsverbindung aufmerkfam zu 

machen, welche jowohl von Rouſſeau als von Haller, von den 

Hiftorifern jowohl als von denjenigen, welchen die Gefchichte 



ie 

nichts ift, am Staate als etwas, was vorhanden ſeyn muß, 

angenommen werden. 

In dieſer Rückſicht finden wir zuerft, daß Niemand dort 

einen Staat als vorhanden anerkennt, wo das Recht zur uns 

umfehränften Selbthilfe beiteht. Eben fo würde Niemand dort 

einen Staat finden, wo die Staatsgewalt rechtlich von einer 

andern Gewalt, 3. B. der eines auswärtigen Staates, in allen 

Beziehungen abhängig wäre. Niemand endlich fieht dort einen 

Staat, wo der Einzelne dem Ausſpruche der Staatsgewalt, 

jobald er einmal nach der Berfaffung ein definitiver ift, die 

Behauptung, fie habe fich geirrt, mit Rechtswirkung entgegen- 

ſetzen könnte. 
Alle dieſe Betrachtungen laſſen es als eine Grundbe— 

dingung zur Entſtehung eines Staates erſcheinen, daß jeder 

Einzelne und ſo auch jede einzelne kleinere Vereinigung von 

Menſchen die Selbſthilfe in jenen Fällen, wo deren Ausübung 

zu großen Unordnungen führen könnte, aufgebe, und in ſolchen 

Fällen den Schutz von der Staatsgewalt erwarte. Eben ſo iſt 

es aber auch einleuchtend, daß der Staat, um nicht ſeine Ge— 

walt zur Durchſetzung des Unrechts geltend und dadurch ſeine 

Hilfeleiſtung "zur Realiſirung des Rechtes verhaßt zu machen, 

vorher den Rechtsanſpruch kennen und beurtheilen muß, und 

alſo in der Verzichtleiſtung des Einzelnen auf die 

höheren Grade der Privatgewalt, — — diefe Verzicht— 

leiftung mag nun eine freiwillige oder erzwungene ſeyn, und 

in der Exiſtenz einer Rechtshilfe durch den Staat eigentlich 

das Weſen der Staatsverbindung liege. 
Aus diefer Theorie folgt notbwendig in Beziehung auf 

die Rechtshilfe eine Abhängigkeit aller im Staate bejtehenden 
PBerfonen und Inſtitute von der Staatsgewalt, jo wie anderer- 

jeits die Schlußfolge, daß diefe Perfonen und Inſtitute fich 

nicht jelbit in dem nämlichen Umfange wie die Staatsgewalt 

mit der Handhabung des Nechtes befaffen können, weil fie 

ſonſt felbit jenes Einheitsband aufgeben würden, durch weldes 

allein die Realifirung der Rechte jedes Einzelnen, jo weit es 
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nur iiberhaupt mit der Natur der Dinge fich verträgt, möglich 

gemacht wird. Die Schlußfolge it alfo, daß die Staatsge— 

walt felbft von Niemanden juridifh abhängig ſey ”), 

umgefehrt aber alle in ihrem Gebiete befindlichen Berfonen und 

Vereinigungen für Privatzwede in Abhängigkeit halten könne, 

Wie weit aber dieſe Abhängigkeit gehen fünne, hängt 

von ſehr vielen Umftänden, ja felbjt von bloſen Anfichten ab. 

Um nur den Punkt der Selbithilfe zu erwähnen, fo jehen 

wir, daß fie in dem Mittelalter, wo in der Regel die Staats- 

gewalt ſchwach war, in einem weit größern Umfange erlaubt 

war, als in den jegigen Staaten, Wo die Idee bejteht, daß 

der Staat durch einen fogenannten bürgerlichen 

Bertrag entjtehe, und aljo eine delegirte Stantsgewalt an— 

genommen wird, da können über den Umfang diefer Delegation 

mancherlei Anfichten ftattfinden, welche dann auch auf Die Ab- 

hängigkeit der im Staate lebenden Menfchen von großem Ein- 

fluffe find, während in Ländern, wo man nicht an die Eriftenz 

einer delegirten Staatsgewalt alaubt, der Grad von Abhängig- 

feit, welcher ftattfinden fol, oft nad dem Herfommen 

oder nach biftorifchen Urfunden beftimmt wird. 

So viel zeigt indeffen die Erfahrung aller Jahrhunderte, 

*) Die vollfommene juridifche Unabhängigfeit des Staates ift ſchon 

feit jener Zeit, in welcher die Bearbeitung des allgemeinen Staats— 

rechts durch Hugo Grofius und Hobbes (1608—1649) beginnt, eine 

jener Grundwahrheiten, von welcher man heut zu Tage bei allen 

Unterfuchungen über die Grumdlagen des Kirchenrechts ausgehen 

muß. Einzelne Theologen läugneten fie in den Altern Seiten, mad): 

ten fich aber eben dadurch die Nuffindung des gehörigen Verhältnifjes 

zwifchen Staat und Kirche unmöglich. Daß aber die Staatsgewalt 

von jeder Kirchengewalt juridifch unabhängig wäre, wenn fich die 

Bevölferung des Landes in hundert Neligionspartheien theilte, und 

dabei feine von ihnen relativ fehr ftarf wäre, leuchtet ein, der zu: 

fällige Umftand aber, daß im Staate eine ausschließlich herrfchende 

oder überwiegende Neligionsparthei befteht, Fann an der Sache nichts 

ändern, 
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daß gewöhnlich den im Staate lebenden Menſchen die Abhän⸗ 

gigkeit vom Staate nicht klein und ihre eigene Unabhängigkeit 

nicht groß genug ſeyn kann, und wenn man bei der Anerken⸗ 

nung dieſes Grundſatzes denn doch gewiſſe dem Anfchein nad) 

bedeutende Zugeftehungen zu Gunften der Staatsgewalt macht, 

dies nur davon herrührt, weil man von diefer Gewalt auch 

die Errichtung verfchiedener für die Sicherheit der Rechte nicht 

unmittelbar nothwendiger Anftalten, 3. B. von Straffen oder 

Brücken, erwartet, zu deren Realifirung man doch einige ſonſt 

nicht fchlechterdings nothwendige Einfchränfungen der eigenen 

Unabhängigfeit als unerläßlich anfieht. Bezogen indeffen auf 

die Zwecke, deren Realificung man der Staatsgewalt zumutbet, 

qilt der Grundfaß, daß der einzelne Menſch jo viel 

als nur immer möglich frei ſeyn wolle, allgemein, 

und eben in diefem Streben nad) Freiheit, verbunden mit dem 

Bewußtſeyn, daß doch die Einfchränfung der Freiheit eine un— 

erläßliche Bedingung zur Erreichung mancher Vortheile für den 

Privatmann ſey, liegt Die Urfache jenes Streites über Die 

Rechte der Regierungen und jener Bemühungen nach Freiheit 

oder nach Einſchränkung derfelben, welche wir auf allen Blüt- 

tern der Geſchichte leſen können. 

Daß es nun in dieſer Beziehung Gränzen gebe, welche, 

dieſſeits oder jenſeits überſchritten, einen unbehaglichen Zuſtand 

für die Völker herbeiführen, iſt eine anerkannte Sache; aber 

eben ſo anerkannt iſt es von denjenigen, welche der Aufgabe 

einige Aufmerkſamkeit gewidmet haben, daß es ſehr ſchwer ſey, 

die wahren Gränzlinien zu erkennen. Sie ſind ſchwer zu 

finden, weil ſie nach Zeiten, Orten und Völkern höchſt ver— 

ſchieden ſeyn können, unmerklich durch die Veränderungen der 

Sitten und der Einfichten verändert werden und oft nur im 

Intereſſe des Augenblicks, ohne Rückſicht auf das, was in die 

Länge ſtattfinden kann, gezogen werden. So viel iſt indeſſen 

auch hier gewiß, daß in jenem Staate, in welchem man die 

Freiheit und die Ordnung am beſten in Harmonie zu brin— 

gen wüßte, der Zuſtand von Menſchen der glücklichſte ſeyn 
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würde, und Dies gibt und Gelegenheit, von einer der wich- 

tigſten Anftalten in jedem Stante, nämlich dem Rechte der 

Stantsgenoffen, Berträge zu fchließen, im nächften Abfchnitte 

zu handeln. 

II. 

Von den Privatgeſellſchaften, ihrem Begriffe und 

ihren Eintheilungen. 

Daß jede Staatsgewalt ihren Unterthanen oder, um den 

neuern Sprachgebrauch anzunehmen, ihren Bürgern das Recht 

zugeſtehen müſſe, Verträge zu ſchließen, iſt eine allgemein an— 

erfannte Sache. Ohne Verträge mannigfaltiger Art könnten 

nicht die geringften Bequenlichfeiten des Lebens gewonnen und 

oft jogar das Leben felbit nicht erhalten werden; die Verträge. 

gehören alfo zu den Nothwendigfeiten. 

Die Frage ift aber Doch, wie weit das Recht der Staats» 

bewohner, Verträge zu fchließen, gebe, und auf ſolche antwor- 

ten alle Partheien unter den Publiziſten, dieſes Recht gehe 

jo weit, als e8 ohne Beeinträchtigung der Stantszwede geben 

fann. Freilich iſt durch Diefe Antwort an und für ſich nod) 

nicht viel gewonnen, da man ſich Dort und da unter dem Na- 

men des Staatszwedes gar Mancherlei denkt; allein das Prinzip, 

daß die Staatsgewalt, oder wie man fich auch zur Bezeichnung 

derjelben ausdrüct, die Regierung, dem Rechte der Staatsbür— 

ger, Berträge zu Schließen, nicht ohne wichtige Urfachen Hin- 

derniffe in den Weg legen joll, it dennoch als ein von allen 

Publiziften zugegebener Grundſatz anzufehen. 

Wir ſehen daher in allen alten und neuen Staaten, daß 

in allen Dingen, wo die Regierung des Staates nicht eine 

Beeinträchtigung ihrer Zwede mit einem gewiffen Grade von 

Wahrjeheinlichfeit nachweifen fann, man überall dem einzelnen 

Staatsbürger geftattet, mit andern Menfchen zur Erreichung 
erlaubter Zwede vertragsmäßig in eine Verbindung zu treten. 
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Eine ſolche vertragsmäßige Bereinigung zu einem gemeinfchaft- 
lichen Zwecke heißt dann eine Gefellfchaft (societas). 

Da jedoch das einzelne Mitglied des Staates, ohne den 
Staat ſelbſt zu gefährden, Feine Gefellfchaft für ſolche Zwecke 

eingehen kann, bei denen dieſe Gefellfehaft die Funktionen des 

Staates zur Handhabung des Rechts unter allen Mitgliedern 

des Staates übernähme, und alfo jede von Mitgliedern des 

Staates gefchloffene Gefellfchaft nur Privatzwede zum Ge: 

genjtande haben kann, fo folat, daß man diefe von Mitalie- 

dern des Staates, unbefchadet diefer ihrer Eigenfchaft ge 

ichloffenen Gefellichaften, um fie jcharf vom Staate zu unter— 

icheiden, in welchem Biele auch eine Geſellſchaft ſehen 

wollen, Privatgefellichaften (societates privatas) nen— 

nen fan, wenn auch allenfalls diefe Benennung für diejeni— 

gen, welche den Staat auf feinen gejellfchaftlichen Vertrag 

gründen, ganz unnütz wäre *). 

Bon Privatgefellichaften laſſen fih unzählige denken, für 

uns aber ift eine der wichtigern Gintheilungen die in er— 

faubte und unerlaubte Privatgefellichaften. Erlaubte find 

jene, deren. Beſtehen die Geſetze des Staates nicht unterfagen, 

unerlaubte, bei denen eine Unterfagumg diefer Art jtattfindet. 

Die Unterfagung jelbit kann aber wieder von zweierlei Art 

jeyn, nämlich eine allgemeine, oder eine ſpezielle, und leßtere 

*) Um die hier vorgetragene Theorie über die Geſellſchaft fo viel als 

möglich von den ftaatsrechtlichen Syſtemen über den fogenannten 

Sozialcontrakt unabhängig zu machen, waren wir darauf bedacht, 

im Staatörechte blos die allgemein anerfannten Grundfäße zur 

Grundlage unferer Argumentationen zu machen, ohne meine Anftcht 

über. die, das Kirchenrecht nicht unmittelbar berührenden Fragen des 

Staatsrechts ausfprechen zu wollen. Es verfteht fich übrigens von 

felbft, daß für diejenigen, welche den Staat als Feine Geſellſchaft 

betrachten, für eine wahre Geſellſchaft dem Staate gegenüber der 

Ausdruck „Brivatgefellfhaft“ unpaffend wird. Da aber der Begriff, 

welcher gewöhnlich vom Staate aufgeftellt wird, befannt ift, fo be 

forge ich Fein Mißverſtändniß. 
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fann zuweilen fich nicht fowohl auf die Schließung, als auf 

die Fortdauer der Gefellfchaft beziehen. Sp kann z. B. von 

der Staatsgewalt feitgefeßt jeyn, daß zwar ohne eine Spezial- 

bewilligung der Regierung eine Geſellſchaft errichtet werden 

kann, bei der die austretenden Glieder nicht wieder erſetzt 

werden, Daß aber, wenn es fich Darum handelt, austretende . 

Glieder durch neue zu erſetzen, eine fpezielle Bewilligung der 

Regierung zur erlaubten Exiſtenz der Gefellfchaft erforderlich fey. 

Aus diefer Geftattung oder Nichtgeftattung einer Privat: 

gefellfchaft durch den Staat ergibt fih nun fogleich Die wichtige 

Folge, daß eine verbotene Gefellfchaft dem Staate gegenüber 

fein rechtsfähiges Wefen ausmacht, einem Dritten gegen- 

über gleichfalls nicht als ein rechtsfähiges Subjekt angefehen 

wird, und unter den Gejellfchaftsgliedern, wenn Streitigkeiten 

aus den Gefellfchaftsverhälmmiffen entjtehen, die Ansprüche aus 

dem Gefellfhaftsvertrage feinen Schuß der Regierumg finden 

fünnen. Die Rechte und Verbindlichfeiten der Gefellfchafts- 

glieder unter einander find daher bei unerlaubten Gefelljchaften 

blos der Denfungsart der Geſellſchaftsglieder an- 

heimgeitellt. 

Eine andere wichtige Eintheilung der Privatgefellichaften 

it die in Privatgefellfchaften im weitern Sinne und 

in Eorporationen (universitates). Jene werden häufig, 

diefe feltener gefchloffen, jene haben eine vorübergehende Dauer, 

diefe gewöhnlich eine lange, und oft winjchen fie ſogar eine 

bejtändige Fortdauer. Der wefentlichite Unterjchied zwifchen 

beiden iſt aber der, daß die Gejellichaft im engern Sinne er- 

ifcht, wenn jene, welche urjprünglich Die Gefellichaft errichtet 

haben, austreten, bei einer Corporation aber an die Stelle der 

austretenden Glieder wieder andere in größerer, kleinerer oder 

gleicher Zahl eintreten und alſo die Geſellſchaft, wenn auch 

oft ſchon die urfprünglichen Gründer derjelben längſt nicht mehr » 

find, noch immer fortdauert. 

Die Privatgefellfhaft im engen Sinne des Wortes hat 

in den meiften Fällen wenige Mitglieder, weshalb auch die 
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Regierungen ihre Grrichtung faſt immer, wenn nur den allge 

meinen gefeglichen Bejtimmungen Genüge geleijtet wird, ge— 

ftatten. Corporationen Dagegen werden zuweilen jehr bedeutend 

an. Gliedern, Vermögen und Einfluß, die Regierung des 

Staates erkennt ſie Daher meiftens erſt nach vorläufiger Prü— 

fung. durch irgend einen fpeziellen Akt an.  Gorporationen 

diefer Art find 3. B.: Gemeinden, Zünfte, große Handlungs- 

gejellfchaften, gelehrte Gejellichaften, religiöſe Vereine u. ſ. w. 

Verglichen mit andern Gefellfhaften, zeigt Die Corpora— 

tion fat immer das Eigene, daß der gemeinjchaftliche Zweck 

nad) einem Fundamentalgeſetz, welches oft in den er 

klärten Willen des Stifters, oft aber auch in einer Überein- 
funft der eriten Gründer der Gefellichaft bejtebt und in der 

Folge oft Zufäge oder Erläuterungen erleidet, befördert wer— 

den joll, und dag man bei Gorporationen gleich zur Zeit der 

Errichtung darauf rechnet, daß der Zweck der Corporation aud) 

joldye, die noch nicht Theilnehmer der Gefellichart find, ja oft 

jogar die fommenden Gefchlechter intereffiren dürfte, Eben 

darum aber fünnen die Zwede der Eorporationen bei weiten 

nicht jo mannigfaltig ſeyn, als die von andern Gefellichaften ; 

dagegen find fie meiftens wichtiger, fordern eine gewilfe Summe 

von Mitteln, welche nicht leicht von einer fleinen Anzahl von 

Menſchen geliefert werden, und von Seite ihrer Glieder er: 

jcheint meijtens ein ſehr verjchiedener Grad freiwilliger Thä— 

tigkeit. Während nämlich die Einen nur obenbin ihren Pflich— 

ten gegen die Gefellichaft nachkommen, liegen ihnen Andere 

mit Eifer ob, vervollkommnen, fo viel von ihnen abhängt, an der 

Gefeggebung und Organifation, und bringen dadurch gewiſſe 

Intereſſen und Marimen zur Entitehung, welche das Talent 

entwiceln, den Ehrgeiz befriedigen und die Gorporationen zu 

ſehr wichtigen Erjcheinungen im Staate machen. 

Sieht man bei den Privatgefellihaften im dem engern 

Sinne des Wortes auf die Leitung und die Beftandtheile, To 

fann die Gefellfchaft überhaupt eine gleiche oder eine ungleiche 

ſeyn. Sie ift eine gleiche, wenn alle Gefellihaftsalieder in 
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der Gefellihaft gleiche Rechte haben, eine ungleiche, wenn 

die Nechte der Gefellfchaftsglieder verfchieden find. In der 

ungleihen Gefellfchaft find gewöhnlich einige Glieder mit der 

Leitung oder Negierung der Gefellichaft beauftragt, wie weit 

dann ihre Rechte gehen follen, entfcheidet aber der Gefellichafts- 

vertrag. Große Gefellfchaften find faft immer ungleiche, weil 

bei ganz gleichen Rechten der Gefellfchaftsglieder die gefell- 

ichaftliche Ordnung nicht leicht zu erreichen wäre. 

Blickt man bei der Privatgefellihaft auf Die Art ihrer 

Zufammenfegung, jo ift fie entweder eine einfache oder zu⸗ 

ſammengeſetzte. Einfach iſt die Geſellſchaft, wenn ſie aus 

phyſiſchen, zuſammengeſetzt, wenn fie wenigſtens zum Theil: aus 

moralifchen Perſonen beiteht. Dieſe moralifhen Berfonen kön— 

nen oft £leinere Gejellfchaften jeyn, oft aber find es 

auch Inſtitute, welche die Nechte moralifcher Perſonen, 3. B. 

Srwerbsfähigfeit oder em Stimmrecht haben. Solche Inſti— 

tute find zuweilen die einer Privatgefellfchaft gehörigen Kranz 

fenbäufer oder Bibliothefen, wo dann die Rechte ſolcher In— 

ftitute durch ihre Vorſteher, 3. B. den Direftor des Kranfen- 

haufes oder den Bibliothekar, geltend gemacht werden. In den 

meiften Fällen hängt e8 von den Beitimmungen der Givilge- 

jeßgebung ab, ob und unter welchen Bedingungen die Inſtitute 
einer Privatgefellichaft dem Staate gegenüber die Rechte einer 

Givilperfon haben follen, in jedem Falle it aber die Erwer- 

bung dieſer Rechte von Wichtigkeit. 

Snfofern in der zuſammengeſetzten Gefellfchaft Eleinere Ge- 

jellfehaften vorkommen, entſteht in ihr die Eintheilung in die 

Hauptgefellihaft und die ihr untergeordneten Ge- 

ſellſchaften. Die erftere hat ihren Zweck, welchen alle 

ihr untergeordneten Gefellichaften beachten und befördern müſ— 

ſen; die untergeordnete Gefellfchaft hat aber nod) einen be- 
fondern Zwed, in Rückſicht deffen fie, fo weit es der Zwed 

der Hauptgefellfchaft geitatten Unabhängigkeit genießt. So 

z. B. ift in der Fatholifchen Kicche jeder geiftliche Orden für 

denjenigen, welcher die Kirche als einen gefellichaftlichen Körper 
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betrachtet, eine untergeordnete Geſellſchaft, er hat aber doch 

außer der Beförderung des allgemeinen Kirchenzwedes noch 

befondere durch jeine Drdensitatuten näher bezeichnete Inter— 

efien 3. B. die Krankenpflege. 
Eine andere meijtens wenig beachtete, aber doch wichtige 

Eintheilung der Privatgefellichaften it in ſolche, welche durch 

einen gejellichaftlihen Vertrag im engern Sinne und 

jene, welche durch einen Unterwerfungsvertrag gegrünz- 

det werden. In dem andern Falle, welcher der gewöhnliche 

it, ſchließen mehrere Perjonen unter einander den Gefellihafts- 

vertrag ab und jegen fejt, welche Mittel zu dieſem Zwede jol- 

len gewählt werden; in dem zweiten Falle aber fpricht Je— 

mand jeine Idee aus, Diefes oder jenes mit der Hilfe Anderer 

zu bewirken, die Idee findet Beifall, einzelne Menfchen zeigen 

ihren Beitritt an, es geichieht alſo eine Vereinigung der Kräfte 

Mehrerer für einen gemeinfchaftlihen Zweck, aber dieſe Ver— 

einigung geichieht durch einen Unterwerfungsvertrag. 

Wo ein eigentliher, Gejellihaftsvertrag geſchloſſen wird, 

da find im Akte der Entjtehung der Gefellichaft immer meh— 

tere Paziszenten vorhanden, welche ſich gegenfeitig verpflich- 

ten; bei den durch Unterwerfungsafte entitehenden Geſellſchaf— 

ten aber wird der Grund zur Gejellichaft oft durch einen Ein- 

zigen gelegt und Die Gejellihaft kommt erſt durch eine 

Reihe juccejjiver Beitrittsafte zu Stande. In dem 

eriten Falle haben die Gejellichaftsglieder faft immer im Akte 

der Eonftituirung der Gejellichaft als Gleichberechtigte gehan- 

delt, im zweiten Falle nicht, weil ihnen wohl der Akt des Bei- 

tritt, feineswegs aber die Feitfegung eines Gefellfchaftsitatuts 

freiſtand. Im erſten Falle haben die Obern der Gefellichaft, 

wenn Die legtere eine ungleiche iſt, ſtets eine von der Gefell- 

ichaft delegirte Gewalt, welche Durch Inftruftionen eingefchränft 

und durch ſpätere Statuten fogar aufgehoben werden fann, im 

zweiten Falle aber regiert der Obere der Gefellichaft aus ei- 

nem von den Gejellihaftsgliedern unabhängigen 

Rechte, Im erſten Falle endlich zeigt die Gefellichaft wirklich 
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den gefellichaftlichen Bertrag, welchen viele Staatsrechtslehrer 

als den Grund der Staaten annehmen; im zweiten Falle aber 
ift von dieſem gefellfchaftlichen Bertrage feine Rede, und e8 

gefchieht oft, daß die Acceſſionsakte von den Einzelnen mit 

dem in einer unabhängigen Stellung jtehenden Haupte der 

Geſellſchaft auf ſehr verfchiedene Bedingungen feſtgeſetzt werden... 

Die Entjtehungsart der Privatgefellfchaften durch einen 

Sozialeontraft oder einzelne Unterwerfungsafte macht jedod) 

feinen Unterfchied in Beziehung auf den Staat und die außer- 

halb der Gefellihaft lebenden Menfchen. Die Rechte und 

Berbindlichkeiten der Gefellichaftsglieder find daher die näm— 

lichen, welche wir bereits oben auseinandergefegt haben, Eben 

fo wenig macht es aber auch einen Unterfchied in der Ausdeh- 

nung der Gefellihaft, und die Erfahrung zeigt fogar, daß die 

durch freiwillige Unterwerfungsverteäge entitehenden Geſell— 

jchaften manchen jener Schwierigkeiten, welche der eigentliche 

Spzinleontraft fo oft hevvorbringt, entgehen. 

Nichts deſto weniger kann fich auch in Der auf Unterwer- 

fungsverträge gegründeten Gefellfchaft ein Recht der einzelnen 

Gefellihaftsglieder zur Leitung. der aefellfchaftlichen Angeles 

genheiten auf vielfache Weile zeigen. Die Unterwerfung kann 

die Hauptpunfte betreffen, ein Entſcheidungsrecht aber kann 

in Anfehung auf neu fejtzufegende Nebenpunfte entweder für 

alle oder für gewiffe Glieder der Privatgefellfchaft beſtehen. 

Die Combinationen können bier in das Unendliche gehen; al 

fein welche Nechte der Einzelne durch feinen Beitritt erwerbe, 

beſtimmen bei allem dem die jedesmal beſtehenden ge— 

jellfehaftlihen Einrichtungen. 

Sieht man endlich auf die Wichtigkeit der Stellung der 

Privatgefellfepaften und ihrer Unterabtheilungen zum Staate, 

jo findet man leicht, daß ſich ſchon bei einer bedeutenden Aus: 

dehnung und Wichtigkeit einer Hauptgefellfchaft und ihrer Ab- 

theilungen ganz unabhängig von den Bejtimmungen der Staats: 

gewalt ein gewiffes Rangverhältniß theils in, theils außer 

der Gefellfchaft ausbildet und eben jo von jelbjt gewiſſe geſell— 
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ſchaftliche Intereſſen ſich zeigen, welche, wenn auch nicht ju— 

ridiſch, doch moraliſch auf den Staat zurückwirken und 

ſeiner Regierung bald mehrere als die ſonſt gewöhnliche Stärke ver— 

Ichaffen, bald aber von jener Stärke, welche man ordentlicher: 

weife vorausfegen follte, ihr einen Theil entziehen können. Es 

unterliegt alles diefes dem Naturgefeße der gegenſei— 

tigen Einwirfung und macht daher von einer Seite jowohl 

als der andern gewiffe Rüdfichten nothiwendig, wenn man ans 

ders zu einem möglichit hohen Grade von Wohlfahrt zu ges 

langen wünjcht. 
Wir ſchließen nun bier die Theorie des allgemeinen Staats: 

rechts über die Eintheilung der Gefellichaften. Sie wird viel- 

leicht Manchem entbehrlich fcheinen, aber fie war unumgänglich 

nothwendig, als die Grundlage, von welcher man bei der Be— 

urtheilung des Fatholifchen Kirchenrechts ausgehen muß, ohne 

fie würde nämlich Vielesvon dem, was folgt, dun— 

fel bleiben. 

IH. 

Über die in den erlaubten Privatgefellfhaften be- 
ftebenden Rechtsverhältniſſe und das Verhältniß 

dDiefer Privatgefellfhaften zum Staate, 

Alle Privatgefellfhaften, welche nur immer auf eine den 

Stantsgefegen nicht zuwiderlaufende Weife beftehen, gründen 

unter denjenigen Menfchen, welche fie jchloßen, und gegen Anz 

dere, welche an der Abfchliegung der Gefellfchaft feinen Theil 

nehmen, neue Rechtsverhältniffe *). Gegen die Staatsgewalt 

*) Alle die Privatgefellichaften betreffenden Fragen haben heut zu Tage 

eine große politifche Wichtigfeit, da von der Begründung diefer Ger 

fellichaften Viele die Grundlage eines befjern politifchen Zuftandes 

erwarten. Namentlich ift diefe Materie wichtig in Anfehung der 

Gommunalverfafjungen, der gelehrten Vereine, der Vereine für wohl: 

thätige Zwede, der Verforgungsanftalten u. f. w. Biele glauben 

zu bemerfen, daß man nur auf diefem Wege der atomiftifchen Zu— 

fammenfegung der neuern Staaten abhelfen Fann. 

Beidtel, canon. Necht. 
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erjcheint die neu entjtandene Privatgefellfchaft als eine moralifche 

Perſon, welche der Staatögewalt jo gut als eine phyſiſche 

Perſon untergeordnet iſt; gegen auswärtige phyſiſche oder mo— 

ralifche Perfonen iſt die Gefellfchaft. ein rechtsfähiges Wefen, 

welches als folches Rechte erwerben und auch Andern Rechte 

gewähren kann; für die Mitglieder endlich gibt e8 in der Pri- . 

vatgefellichaft blos ein Vertragsverhältnig, welches die Pflich- 

ten des Einzelnen beftimmen und insbeſondere entjcheiden muß, 

vb die Gefellichaftsalieder untereinander auf den Fuße der 

Gleichheit ftehen oder einige mit dem Rechte zu befehlen be- 

ffeidet ſeyn ſollen. 

Das Verhältniß der Privatgeſellſchaft zum Staate hat 

zur Folge, daß die erſtere die höhern Grade des Zwanges 

vom Staate anſuchen muß, weil außerdem der Staat ſich 

durch die unbeſchränkte Privatgewalt feiner Glieder auflöfen 

würde; das Verhältnig der Mitglieder gegeneinander dagegen 

bringt e8 mit fih, Daß fie nur nach dem Vertragsverhältniffe 

untereinander Rechte und VBerbindlichfeiten haben können, und 

von legtern ift der Grund einleuchtend. Ohne den Vertrag 

würde nämlich die ganze Gefellfchaft nicht beſtehen, erſt 

der Vertrag conjtituirt die einzelnen Gontrahenten zu einer 
moralifchen Perfon, und jeder Einzelne kann daher in der Ge— 

jellfchaft nur fo viele Rechte haben, als er zufolge des Ge- 

fellfhaftsvertrages erwirbt. 

Diefer Sag ift fcheinbar höchſt einfach, er führt aber zu 

großen Folgerungen, weil der Gefellichaftsvertrag, bejonders 

wenn die Privatgefellihaft die Form einer Corporation erhält, 

ſehr weitläufig und fehr verwickelt jeyn fann, weil er 

vielleicht eine Ungleichheit der Rechte der Gefellfchaftsglieder 

aufftellt, vermöge deren Einige befehlen, Andere gehorchen ; 

weil er geftatten Fann, daß in dem großen Gefellichaftsförper 

einzelne Abtheilungen fih zu kleinern gejellfhaftlichen Körpern 

conftituiren, welche dann Theile des großen Körpers find; weil 

er feſtſetzen fan, daß die Gefellichaftsglieder gewiffe Arten von 

Streitigkeiten nur in der Gefellihaft und nur nach gewiſſen 
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geſellſchaftlichen Geſetzen entſcheiden laſſen, und weil ſogar eine 

ganze Hierarchie von Befehlenden in der Geſellſchaft aufge— 

ſtellt werden kann. Es kann auf dieſe Art geſchehen, daß eine 

Privatgeſellſchaft eine eigene Art von Gerichtshöfen, ganze 

Geſetzſammlungen und eine tief durchdachte Organiſation er— 

halte, daß in ihr von geſetzgebender, executiver und richter— 

licher Gewalt die Rede ſey, und daß für den Nichtkenner viel— 

leicht die ganze Form des Staates mit allen aus dem 

Begriffe eines Staates abgeleiteten Rechten dazuſtehen ſcheint, 

wo dann Einzelne die Subordination gegen den Staat aus 

den Augen verlieren, oder umgefehrt Andere, bejorgt für die 

Rechte der Regierung, bei der Privatgefellichaft nichts als 

Ufurpation erblicken können. Und doch ift, wenn man Alles 

genau anfieht, die Sache nicht jo. 

Die ftaatsförmige Grundlage kann nämlich die Privatge- 
ſellſchaft niemals erhalten, Nie fann ihr das Recht zuftchen, 

Andern als ihren Gejellihaftsgliedern gegenüber, zu beftimmen, 

was Nechtens jeyn joll. Nie kann ihr das Recht zuftehen, die 

böhern Grade der phyfiihen Gewalt jelbjt auszuüben. Das 

Recht muß jie gegen ſolche, die nicht ihre Gefellihaftsalieder 

find, im Nothfalle jtetS bei dem Staate juchen, und der Staat 

hat gegen fie jogar das Necht, Sorge zu tragen, daß durch 

ihre Einrichtungen nicht das Staatswohl verlegt werde, zu 

welchem Zweck er auch die Handlungen und den Zuftand der 

Privatgefellfchaft unter feiner Aufficht halten muß. Hier alfo 

zeigen ſih Souverainitätstehte des Staates gegen 

die Privatgeſellſchaft, welche diefe, wenn fie fih nicht 

in einen Zuftand von Auflehnung gegen die Staatsgewalt 
jeßen will, jtet3 beachten muß, 

Man kann aber auch nicht jagen, die Privatgefellichaft 

uſurpire Rechte des Staates, wenn fie fih in ihrem Innern 

möglichit vollftändig organifirt. Je größer fie ift, je Länger 

fie bejteht, je verwidelter duch Neihthum, Armuth, Wiffen- 

haft, Ausbreitung u. |. w. ihre Verhältniffe werden, um jo 

zahlreicher und wohlerwogener werden jene Gefege werden, 
3% 



= Wi — 

welche ihre innern Verhältniffe requliven. Es kann jogar ſeyn, 

daß die Privatgefellfchaft beſtimmt, ihre Glieder follen viele 

jener Streitigfeiten, welche auch nicht gerade auf gefellfchaft- 

liche Rechte ſich beziehen, in der Geſellſchaft enticheiden laffen. 

Sn diefem liegt nichts Unerlaubtes, es ift die Benüßung der 

natürlichen Freiheit; der Staat fann ja, wenn er für die öf— 

fentlihe Drdnung dabei Gefahr fiebt, dieſes verbieten. 

Wie aber immer das genannt werden mag, was in einer 
Privatgeſellſchaft gefellihaftliches Recht ift, fo it es feiner 

Natur nach doch ftetS ein Statut, d. h. es gilt nur für Die, 

welche ſich diefer Gefellfchaft angefchloffen haben, und nur 

darum, weil fie fih angefchloffen haben. Dieſen Charafter 

behält das gejellihaftliche Necht, wenn es auch von irgend 

Jemanden, 3. B. dem Stifter einer Religion, eines Drdens, 

einer Stiftung, als fein Befehl, von dem Niemand abgehen 

dürfe, wäre ausgefprochen worden; denn Der Aft des Bei- 

tritts zu der Gefellichaft war doch immer willführlich, und der 

Einzelne, welcher der Gefellihaft, deren Grumdeinrichtungen 

er fannte oder kennen fonnte, beigetreten it, wird nur wer 

gen dieſes Beitritts für verbunden erachtet, fich diefen 

geſellſchaftlichen Rechten zu fügen. 

Wollte man einwenden, daß es ein unnatürlidhes 

Berhältnig ſey, wenn Jemand durch den biofen Aft des 

Beitritts zu einer Gefellfhaft einem ganzen Spfteme von 

Statuten unterworfen wird, welches er vielleicht gar nicht ge— 

fannt babe, jo würde er fich mit den anerfannteften Grund» 

fügen des natürlichen und pofitiven Nechtes in Widerfprud) 

ſetzen. In jo einem Falle heißt es, er hätte Alles überdenfen 

fünnen, und wenn er nicht leichtfinnig handeln wollte, ſich 

vorher unterrichten ſollen *). 

*) Das preußifche Landrecht (II. Th. 6. Tit. $. 37.) jagt ausdrüdlich: 

„Jedes in die Corporation neu eintretende Mitglied unterwirft fich 

eben dadurch allen Berfaffungen derfelben.“ In dem nämlichen 

Sinne fagt auch das bayerifche Neligionsedift vom 26. Mai 1818 
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Ehen jo ungegründet wäre die Einwendung, daß man ein 

jolches Syſtem von Statuten doch nur äußerft felten bei 

einer Privatgejellfchaft jehe. Denn nichts fteht im Wege, daß 

8 fid) ausbilde. Allein das ift freilich wahr, daß, da die 

meisten Gefellfchaften wenige Individuen umfaffen und von 

vorübergehender Dauer find, ſich bei Wenigen die innere Ge- 

jeßgebung ausbildet. Man kann indeffen bei alten Städten 

jhon eine große Ausbildung der Gefeßgebung jehen, und in 

der Theorie fteht nichts entgegen, daß nicht z. B. eine Affe 

euranzgejellfchaft aanze Bünde von Statuten habe und in 

Streitigfeiten über Gefellichaftsrechte blos fchiedsrichterliche 

Ausſprüche zur Regel mache. 

Sp wie eine Privatgefellfihaft entiteht, befteht, wie wir 

gezeigt haben, eine moralifhe Berfon, welche durch diejenigen, 

die nach dem Gejellichaftsvertrage dazu berufen find, reprä— 

jentirt wird. Sind Einige zur Leitung der Gefellfchaft berufen, 

jo haben fie die gefellfchaftlihe Gewalt. Unter der geſellſchaft— 

lichen Gewalt kann man aber nur diejenige Gewalt verjtehen, 

welche durch Den Gefellfchaftsvertrag zur Entſtehung 

fommt, und bezogen auf die Dbern der Gefellfchaft ift fie 

das Recht, die Handlungen der Gejellfchaftsglieder zum Zwede 

der Gefellfchaft zu leiten. Die gefellichaftlihe Gewalt Fann 

fih aber eben Darum, infofern fie im Befehlen ſich Außert, 

nur im Innern der Gejellichaft äußern; gegen Auswärtige 

zeigt te fi) nicht befehlend, jondern nur repräfentirend, 

doch jtellt fie die Gefellihaft vor und macht deren Rechte und 

Anfprüche dort, wo es nothwendig gefunden wird, geltend. 

Die Gefellichaftsgewalt (potestas socialis) fommt ferner 

nur denjenigen zu, welchen fie Durch den Gefellfchaftsvertrag 

ift übertragen worden, hat aber dann auch feine andern Grän- 

zen als jene, welche im Gefelljchaftsvertrage oder dem Zwede 

der Gejelljchaft liegen. Der Regierung des Staates als folcher 

$. 41.: „Jedes Mitglied einer Kirchengefellfchaft ift ſchuldig, fich der 

eingeführten Kirchenzucht zu unterwerfen,“ 
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aber fommt fie niemals zu, d. h. wenn nicht der Gefell- 

ſchaftsvertrag felbft die Staatsgewalt zum Obern der Gefell- 

ichaft macht, jo hat der Staat auf diefe Gewalt feinen An— 

ſpruch und ſelbſt, wenn fie ihm übertragen ift, hat er 

fie doch nicht als Souverainitätsrecht, ſondern 

als eine gefellichaftliche Eonceffion, Derjelbe Fall einer 
Conceſſion aus dem Gefellihaftsvertrage findet aber auch ftatt 

wenn etwa der Negent Mitglied der Privatgefellichaft ift 

und als Mitglied zu einer obrigfeitlichen Stelle in der 

Geſellſchaft, welche er nach dem bloſen Gejfellichaftsvertrage 

noch nicht haben würde, befördert wird. 

Sene Gewalt, welche der Negent als folder in Beziehung 

auf eine Privatgefellichaft (eirca societatem privatam) hat, 

befchränft fich Daher darauf, daß er die moralifche Perſon der 

Privatgeſellſchaft gleich einer phyſiſchen Perſon unter feiner 

Aufſicht (inspectio) halten und das, was fie efwa zum 

Nachtheil des Staates unternehmen möchte, verbieten darf 

(jus vetandi, Veto). Es find dies aber Diejelben Grund- 

rechte, vermöge deren der Regent auch von einem Individuum, 

welches feinen Wohnort verändert, Meldung verlangt, und 

wenn Jemand fein Gebäude auf die Gaffe hinausrücken wollte, 

Diefes verbieten fanır. Übrigens bleiben Berfonen und 

Sachen der Brivatgefellfchaft fortdauernd in dem 

Staatsverbande, alfo wie zuvor der Bejteurung und Ver: 

wendung von Seite des Staates unterworfen, und dies zwar 

darum, weil fein Mitglied des Staates in dem Territorium 

des legtern eigenmächtig die Stantsverbindung auflöfen kann. 

Dieſe legtern Rechte beziehen fich aber auch nicht eigentlich auf 

die Gejellfhaft, denn fie ignoriren fie vielmehr; die Rechte 

der Aufficht und das Veto Dagegen beziehen ſich ausdrücklich 

auf die Privatgeiellichaft als moralifhe Berjon, weil fie 

gerade gegen die Geſammtheit mehrerer unterein- 

ander verbundener Menfchen umd nicht gegen diefe Men- 

jhen als Individuen gerichtet find. Man kann daher mit 

Grund in Anfehung des Nechtes über Privatgefellichaften 
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fagen, die Rechte des Staates befehränfen fich auf die Rechte 

der oberften Aufficht (jus inspectionis supremae) und das 

Berbietungsrecht (jus vetandi, Veto) *). 

Wiewohl aber der Staat in Anfehung der Privatgefell- 

ſchaften diefe zwei Souverainitätsrechte hat, fo folgt doch dar— 

aus noch nicht, daß dieſe Rechte ſtets oder ftets mit glei- 

ber Strenge ausgeübt werden müffen. In Anfehung Elei- 

ner Gefellihaften, 3. B. von fünf Handelsleuten, liegt dem 

Staate jehr wenig daran, zu wiffen, was in der Gefellihaft 

vorgeht, die beftehenden Strafgefege reichen vollfommen hin, 

fie in Drdnung zu halten; man nimmt alfo von Seite der 

Regierung wenig oder gar feine Notiz von ihrer Eriftenz. Sit 

dagegen die Gefellfchaft groß, fortdauernd, qut organifirt und 

zählt fie in ihrer Mitte geſchickte, veiche und einflußreiche 

Männer, da ändert fih die Anficht der Regierung, fie findet 

genauere Aufficht notbwendig, wendet manchmal auf Statuten 

und Einrichtungen, welche auch nicht in den Bereich) der Straf 

geſetze fallen, ihr Veto an, und fucht ſich jo gegen mögliche 

Beeinträchtigungen zu ſchützen. So 3. B. hat die engliſch-oſt— 
indiſche Compagnie fhon mehr als einmal die Aufmerkſamkeit 

der Staatsmänner Großbrittaniens befchäftigt, während eine Ge— 

meinde von Herrenhutern in England ruhig und unbemerkt 

ihre Religion und deren Vorfehriften ausüben fann, ohme viel 

von der Aufficht und dem Veto der Regierung zu erfahren. 

Allein eben weil die Anwendung ihrer Majeftätsrechte auf Pri— 

vatgejellihaften mehr eine Sache der Klugheit und der indivi- 
duellen Beurtheilung des Negenten iſt, fieht man dieje An— 

wendung in verfchiedenen Zeiten und Staaten höchit verfchieden. 

In dem einen Staate fommt die Regierung dem Obern Ddiefer 

*) Das preußifche Landrecht (II. Th. 13. Titel $.1.) drüct fich in die 

fer Rüdficht fehr richtig aus, indem es jagt: Alle im Staate vor: 

handenen oder entjtehenten Geſellſchaften und öffentlichen Anftalten 

find der Aufficht des Landesheren nach dem Zwede der allge 

meinen Ruhe, Sicherheit und Ordnung unterworfen. 
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oder jener Privatgefellfichaft mit Zutrauen entgegen, in einem 

andern Lande wird Diefelbe Gefellfchaft mit Miftrauen beob- 

achtet, hier hat eine Privatgefellfchaft die Volksmeinung für 

fih, Dort ift die Volksmeinung gegen die Gefellfchaft, und ge: 

rade dieſes beftimmt dann Die Regierung zu einer jtrengern 

Geltendmachung ihrer eigenen Rechte, 

Sp lange indeffen die Staatsgewalt nur mit Billigfeit 

die zwei ihr zuftehenden Rechte der oberften Aufjicht und des 

Beto ausübt, wird eine Privatgejellihaft, fie mag num im 

allgemeinen Sinne des Wortes eine Privatgefellichaft oder in 

dem befondern eine Corporation ſeyn, ſehr felten Gründe ha— 

ben, ſich über wichtige Punfte zu beflagen. Allein in den 

neuern Zeiten hat man von Seite der Regierungen zuweilen 

in Anſehung der Gorporationen noch andere Anfprüche erheben 

gefehen, und diefe waren ein befonderes Schutzrecht über 

gewifje Gorporationen und ein Genehmigungsreht ihrer 

Beſchlüſſe. 

Unter dem Vorwande eines beſondern Schutzes hat 

man in manchem Staate alle Stadt- und Dorfgemeinden und 
alle wohlthätigen Stiftungen, da ſie als moraliſche Perſonen 

ihre Rechte nicht ſelbſt beſorgen und durch die Fehler ihrer 

Vertreter leiden können, den Minderjährigen gleichgeſtellt und 

ſie unter eine Art von Vormundſchaft der Regierungsbehörden 

geſetzt. Dieſe Einſchränkung ihrer Vertreter iſt ſelten ohne 

Nachtheile für die Geſellſchaften, und wenn dieſe Geſellſchaften 

nicht ſelbſt darum anſuchen, läßt ſich ein zureichender Grund 

ſolcher Einſchränkungen nicht einſehen, auch läßt ſich, inſofern 

als eine ſolche Einſchränkung unwillkommen iſt, dieſelbe nicht 

Schutz nennen. 

Eine noch bei weitem wichtigere Behauptung iſt jedoch 

die, daß die Beſchlüſſe der Geſellſchaften überhaupt und be— 

ſonders die der Corporationen einer Genehmigung von 

Seite des Staates unterliegen ſollen. Mit dem Worte Ge— 
nehmigung nämlich werden ſo verſchiedene Begriffe verbunden, 

daß es nicht unwichtig iſt, auf ſolche aufmerkſam zu machen. 
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Man kann unter der Genehmigung das verſtehen, daß der 

Beſchluß der Corporation, durch welchen ein Geſellſchaftsrecht 

entſteht oder abgeändert wird, erſt durch die Gutheißung der 

Regierung die Natur eines Statuts erhält. In dieſem Sinne 

wäre die Wichtigkeit dorthin gelangt, wo ſie nicht iſt; denn 

der Wille der Geſellſchaftsglieder iſt es eigentlich, von dem 

die verbindende Kraft herrührt. Man kann aber auch in der 

Genehmigung einen Akt der Staatsgeſetzgebung ſuchen, durch 

den ſie dem Beſchluſſe der Geſellſchaftsglieder auch als ihrem 

eigenen für dieſe Corporation giltigen Willen Geſetzeskraft 

gibt; in dieſem Sinne hebt aber eine Genehmigung wieder die 

Natur eines Statuts auf und iſt wenigſtens ganz unnütz. Man 

fann ferner in der Genehmigung des Statuts von Seite des 

Staates das Merkmal eben, an welchen der Richter jene 

Gorporationsbefhlüffe, denen er rechtliche Folgen geben kann, 

von denen unterfcheidet, denen er nicht rechtliche Folgen geben 

darf, und in diefem Sinne ift es zwar wahr, Daß die Staats: 

gewalt eine ſolche Bezeichnung aus jehr guten Gründen ein- 

führen fann, es frägt fih aber, worauf fih vor der Er 

theilung der Genehmigung die Prüfung des Statuts durch die 

Regierung beihränfen ſoll. So viel iſt klar, daß das Statut 

eben nicht unmittelbar nüglich für den Staat ſeyn muß, 

weil font die meiften Statuten, welche unmittelbar nur das 

Beſte der Gefellfchaft zum Zwede haben fünnen, feine Geneh— 

migung durch den Staat zu hoffen hätten; und auch das it 

natürlih, dag, wenn ein Statut in Anjehung der Genehmi— 

gung ganz von der Willführ der Regierung abhinge, feine 

Gemeinde darauf rechnen könnte, fih durch Statuten helfen 

zu können. Zudem läßt ſich ſtaatsrechtlich gar nicht einjehen, 

woher das Recht der Regierung fommen foll, Statuten von 

Gorporationen nach Willkühr zu verwerfen. Man fann aljo 

am Ende fein anderes Genehmiqungsrecht beweilen, als das 

im Veto gegründete, d. h. dasjenige, welches jagt, man 

genehmige dies oder jenes Statut, weil man nad) genauer Er- 

wägung defjelben nichts Staatsihädliches an demfelben finde. 
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Ob aber Ddiefes eine Genehmigung, eine Approbation, eine 

Bewilligung fey, ob das Statut Dadurch Gefegesfraft erhalte, 

und ob e8 zur Vermeidung aller Mißverftändnifie nicht beſ— 

jer wäre, genau abgewogene Ausdrücke, 3. B. den: das 

Statut jey unfchädlich für den Staat gefunden worden, zu ge 

brauchen, ift nad) dem Vorausgefagten leicht zu bejtimmen. 

Diefelben Grundſätze gelten natürlich auch in Anfehung 

der Unterabtheilungen einer zufammengefegten Corporation, 

weil Diefe, wie wir gezeigt haben, auch rechtsfähige Subjefte 

find, deren Zulaffung im Staate durch den blofen Aft 

der Zulaffung der Hauptgefellfehaft autorifirt war. 

Doch fteht der Ordnung wegen nichts entgegen, daß der Staat 

von der Errichtung diefer Unterabtheilungen ſtets Kenntniß er- 

halte; auch fteht dem Stante, wenn diefe Abtheilungen fich zum 

Scyaden des Staates zu fehr vermehrten, in diefer Rückſicht 

ein Veto zu; doc) ift dieſes letztere ftetS feiner Natur nad) 

temporär, weil die Errichtung jener Unterabtheilungen der 

Hauptgefellfchaft, da fie bei der Zulaffung der legten im 

Staate ſchon vorbergefehen werden fonnte, als die blofe 

Folge eines bereits zugegebenen Hauptverhältniffes erſcheint. 

Sp lange nun eine Gefellfchaft befteht, bat jowohl fie, 

als ihre etwaigen Unterabtheilungen auf den Schuß des Staa— 

tes für das Ganze fowohl, als die Rechte ihrer einzelnen Mit- 
glieder Anfpruch. Diefer Schuß wird, da feine Nothwendigs 

feit in jpeziellen Fällen nicht vermuthet werden fann, nur über 

eine geſchehene Bitte und zwar mittelft der gewöhnlichen 

Nechtshilfe geleitet und auch gegen die für dieſe Nechtshilfe 

vorgefchriebenen Bedingungen. Die Gefellfchaft hat aber wäh 

vend ihrer Dauer auch noch andere Rechte : fie kann Güter 

kaufen und Berfammlungen veranftalten, Correspondenzen zwi— 
ihen ihren Mitgliedern als folhen führen, ihre Ämter be 

jegen, Klagen über ftattgefundene Mißbräuche in der Gefell- 

ſchaft felbit unterfuchen, wegen Verlegungen ihrer Corpora— 

tionsrechte bei den Staatsbehörden Bejchwerde führen, ihr 

Bermögen ſelbſt verwalten, ihre Glieder über die gefell- 
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jchaftlihen Intereſſen, infofern es nöthig ſcheint, belehren, ih— 

ven Gefchäftstrigern zuweilen auch außerordentliche Vollmach— 

ten geben u. f. w. In Anfehung aller diefer Akte hat die 

Staatsgewalt unftreitig aber auch ein Veto, doch ift der Ges 

brauch dieſes Veto natürlich wieder an jene Bedingungen 

gefnüpft, welche überhaupt für das Veto beitehen; auch ift es 

eine ſchwer zu vertheidigende Maßregel, wenn das, was as 

dern Gejellihaften ohne Anftand geftattet wird, irgend einer 

beftimmten Geſellſchaft ohne einleuchtende Gründe uns 

terfagt wirde, 
Eine wichtige Frage bleibt jedoch bei Corporationen noch 

zu erörtern übrig, und dies ift die, ob einer bereits anerfannten 
Corporation die ihr bereits zugeftandenen Rechte wieder won 

Staate genommen werden können. Diefe Frage iſt ihrer Na— 

tur nad ftaatsrechtlich, aus dem Gefichtspunfte der Bolitif 

aber läßt ſich in den meijten Fällen viel dagegen jagen; doch 

gibt es auch Fälle, wo die Staatsgewalt mit qutem Grunde 

jagen kann, daß die innern Verhältniſſe der Gefellfchaft ich 

geändert hätten. Gin ſolcher Fall wäre, wenn die Privatge: 

jellfehaft neue Zundamentalftatuten macht oder die urjprünglic 

bejtandenen abſchafft; denn jegt ift fie nicht mehr dieſelbe 

Geſellſchaft, mit welcher es die Staatsgewalt vorher zu thun 

hatte, jondern eine neue, und in Anfehung dieſer geht die 

Frage, ob fie vom Staate anzuerfennen oder nicht anzuerfen: 

nen jey, ganz auf Das Feld des Staatsrechts und der Po- 

litik über. 

IV. 

Bon der Entjtebung, der Natur und den Wirfun- 

gen der Religionsgefellichaften. 

Unter den unzähligen Arten von Gefellfchaften, welche 

entjtehen können, befinden fich auch die Neligionsgefellfchaften *), 

*) Daß die im Stante beftehenden Kirchen Neligionsgefellfchaften find, 

wird fowohl in dem bayerifchen Religionsedift vom 26. Mai 1818 



.. MB - 

welche man gewöhnliche Religionspartbeien oder Kirchen nennt. 

Sie haben, wie alle Gefellichaften, den Grund ihrer Entſteh— 

ung in den Bedürfniffen dev Menfchen; da aber über die 

Natur der durch fie entftehenden Verhältniffe heut zu Tage 

viele irrige Meinungen herrfehen, welche wieder auf das Kirchen: 

recht mancher Staaten zurüchwirfen, jo wird es auch für den. 

Zweck dieſes Werkes zur Nothwendigfeit, einige Grundbegriffe 

über die Natur der Kirchen und die Natur der Kicchengewalt 

zu erörtern. 

Bei diefer Auseinanderfegung haben wir es vorzüglich mit 

der Behauptung einer im Jahre 1812 erfchienenen Schrift über 

das natürliche Kirchenrecht *) zu thun, welche geradezu läugnet, 

daß die Kirche jemals eine Gefellfhaft im juridifchen Sinne 

werden fünne, wo alfo jede Grundlage für das Kirchenrecht 

wegftele, wenn e8 auch wahr ift, was der unbefannte Berfaffer 

jener gehaltvollen Schrift fagt, Daß bei der Annahme einer ges 

feggebenden, vollziehenden und richterlichen Gewalt im ftren- 

gern VBerftande des Wortes die Kirche eine durchaus unzuläßige 

jtaatsförmige Grundlage haben würde, Unfere Unterfuchungen 

aber werden am füglichiten gefchehen können, wenn wir die 

Entſtehung einer Kirche und die Natur der Kirchengewalt im 

Allgemeinen etwas näher betrachten. 
Sn Beziehung auf die Entftehung von Religionsgefell- 

haften jehen wir im Allgemeinen, daß fie meiftens dadurch 

entftehben, daß ein Lehrer um fih Schüler verfammelt umd 

ihnen in Beziehung auf das, was fte glauben oder thun follen, 

$. 24., als auch in den Grundlagen zu einer Vereinbarung über die 

fatholifchen Kirchenverhältniffe in den deutfchen Bundesftaaten vom 

30. April 1818 anerfannt, woraus folgt, daß bei gehöriger Conſe— 

quenz der Anspruch der Fatholifchen Kirche, ald eine Privatgefellichaft 

nach dem gemeinen Rechte zu eriftiren, anerkannt werden muß. 

*) Der Titel diefer Schrift war: Über das natürliche Kirchen— 
recht und die neneften VBerdrehungen defjelben zum 

VBortheile der Hierarchie 
%* 



Borfchriften gibt, zuweilen aber auch, dag fih Menfchen 

ohne eine ſolche Anleitung blos vertragsweife zu gemeinfchaft- 

fihen Religionsübungen vereinigen. In beiden Fällen aber 

gründet fich die Entitehung einer Religionswiſſenſchaft faft im— 

mer aufdie Orundanlagen des Menſchen. Der Menſch 

hatvon Natur einen Hang, feine Blicke zuweilen auf die über: 

finnliche Welt zu werfen, der erjten Urfache aller Erſcheinun— 

gen nachzuſpüren, die geheimnigvolle Wechfehwirfung zwifchen 

Thun und Wilfen, zwifchen dem Willen und dem Können zu 

erfennen und im Bewußtſeyn, daß höhere als menschliche Kräfte 

auf die ganze Natur einwirken, das höchſte Weſen auf irgend 

eine Art zu verehren. 

Die Art, wie diefe Verehrung geichieht, zeigt ſich indeffen 

nad) Berfchiedenheit der Religionen und der Menfchen nicht 

auf gleiche Art, fie ift dem Grade und der Befchaffenheit nad) 

jelbft bei den Individuen und Nationen verfehieden. Trübe 

Zeiten, in denen der Menſch von der Unzulänglichfeit feiner 

Kräfte gegen die herannahenden Übel auf das lebendigſte über: 

zeugt wird, jteigern gewöhnlich die religiöfen Gefühle, Die 

Zeiten des Wohllebens ſchwächen fie meistens aus dem entge- 

gengefegten Grunde; mehr oder weniger liegt jedoch allen Re- 

figionen die Überzeugung zum Grumde, daß der Menfch ein 
gefallenes Weſen jey und einer gewiffen Wiederaufrichtung 

bedürfe, wenn er anders über feine Zukunft einige Beruhigung 

haben will. | 

Wie aber immer im Einzelnen die Lehren einer pofitiven 

Religion ſeyn mögen, fo ijt Doch ſtets Die Verehrung Gottes 

der Hauptzweck, und dieſe ift innerlich oder äußerlich. Inner— 

(ih, wenn fie blos in moralischen Gefinnungen und frommen 

Gefühlen befteht, Aaußerlih, wenn Gott durch befondere 

auch für Andere erfennbare Übungen verehrt wird. 

Diefe Außerlihe Gottesverehrung nannte man fonft immer 

„Gottesdienst“, heut zu Tage aber ift für folhen die Benen- 

nung „Cultus“ die gewöhnliche geworden. 
Die Verehrung Gottes gewinnt, wenn der Einzelne fi) 
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Dazu aufgefordert und ermuntert fieht durch Belehrung, Um— 

gang, Ermahnung und Beifpiel. Daher pflegten von jeher 

jene Menfchen, welche über die Berehrung Gottes ungefähr 

diefelben Anfichten haben, ſich zu einer Gefellfhaft zu verei- 

nigen, welche man eine Religionsgefellfchaft oder im allgemein- 

jten Sinne des Wortes eine Kirche nennen fann. 

Bei ſolchen Vereinigungen it der Vertragsgegenftand nicht 

der Glaube des Einzelnen, weil er als etwas, was Außerlic) 

nicht erfcheint, feinen Gegenſtand eines rechtlichen Berhältnif- 

je8 ausmachen fan, Nur der Eultus ift alfo das Ver— 

tragsobjeft, und der Gegenftand der Verbindlichkeit iſt der: 

an dem Gultus Theil zu nehmen und ihn nicht zu ftören, ſon— 

dern vielmehr auf die vertragsmäßige Weife zu befördern. Die 

Rechte bejtehen aber dann für das Gefellfchaftsglied darin, 

daß es an allen Wohlthaten, welche die Gefellfchaft exrtheilen 

fann, 3. B. Belehrung, Hilfe in Krankheiten u. ſ. w., Theil 

zu nehmen befugt it *). 

Diefes Vertragsverhältnig in NRüdficht des Cultus tritt 

bald ſtärker, bald fhwächer hervor, Doch ift es für ein 

Iharfes Auge jtets erkennbar. Wenn 3. B. irgendwo in 

Nordamerika eine Kirchengemeinde der Katholifen entiteht, fo 

it e8 einer der Hauptgegenftände der Berathſchlagung, wie 

man den Geiftlichen der Gemeinde und die Kirchengebäude er- 

halten werde, Es kann feyn, dag man zu diefem Ende Grund- 

jtücfe, welche vorher ein Eigenthum der Gemeinde waren, für 

die Kirche abtritt, aber auch Dies gefchieht Durch einen Vertrag, 

und wenn jührliche Beiträge der Kirchenglieder oder Entrich- 

*) Diefes erkennt felbit der proteftantiihe Canonift Böhmer an, indem 

er (Prineipia juris canonici ed. 7ma. Gottingae 1802, (. 4.) 

fagt: Eeclesia christiana est societas hominum, per eandem 

fidem christianam unitorum, de religione christiana colenda, 

und fpäter ($. 5.) hinzufügt: Unio in cultum divinum ex 

eadem fide christiana instituendum, est vinculum 

Ecclesiae, 
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tungen bei beftimmten Veranlaſſungen, 3. B. bei Begräbniffen, 

zu Gunften der Kirche fejtgefegt werden, jo ift der Vertrag noch 

deutlicher, weil er fich mit jedem jelbjtitindigen Menjchen, 

welcher in die Kirchengemeinde eintritt, von neuem wiederholt. 

Aber auch dort, wo man von Gliedern einer Kirchengemeinde 

feine ordentlichen Beiträge mehr fordert, weil 3. B. ſchon durch 

Stiftungen dafür geſorgt ift, bleiben doch fubfidiarifche Ver— 

bindfichkeiten der Kirchenglieder, z. B. in Anfehung der Kirchen: 
baulichkeiten. Eben jo beſteht überall ein Anfpruch auf gewiſſe 

Rechte, welche nur die Kirchengemeinde gewähren kann; 3. B. 

ihre Fürbitte bei gewiffen Gelegenheiten, eine Begleitung bei 

Begräbniffen, ein Recht, die Kinder zum Religionsunterricht 

zu ſchicken u. ſ. w. 

Nur da, wo fchon Feine Kinder in eine Kirchengemeinde 
aufgenommen werden, kann das Bertragsverhältnig zweifelhaft 

fcheinen, weil dieſe Kinder feinen Vertrag fchliegen können. 

Allein auch hier bemerft man bald, daß die natürlichen Ver— 

treter der Kinder in der Vorausſetzung einer fpätern Gut: 
heigung diefen Vertrag als freiwillige Gefchäftsführer ſchloßen, 

und es ohnehin den Kindern, wenn fte jelbftitindig werden, 

freiftebt, aus der Kirchengemeinde auszutreten. So lange 

fie aber in der Abhängigkeit von Eltern oder Vormündern 
ftehen, wird es oft aus dem Gefichtspunfte der Erziehung fo: 

gar nothwendig ſeyn, fie einer Kirchengemeinde einverleiben zu 

faffen, und dann ift nichts natürlicher, als daß der natürliche 

Bertreter des Kindes es in jene Kirchengemeinde aufnehmen 

läßt, zu welcher er felbjt gehört und alfo eigentlich für ſich 

jelbft als Erzieher einen temporären Vertrag mit der 

Kirchengemeinde abichliegt. 

Wenn aber auch der Vertrag, durch welchen Jemand eis 

ner Kirchengemeinde beitritt, nur auf den Cultus fich bezieht, 

jo find doch die Glaubenslehren, auf denen der Eultus beruht, 

ftillfchweigend, wenigftens in dem Sinne mitbegriffen, daß 

fein Mitglied der Kirchengemeinde, jo lange es ein 
ſolches ift, diefe Glaubenslehren verläugnen oder angreifen 
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darf. Der Cultus hat nämlich ſeine Würde und ſeine Bedeu— 

tung größtentheils nur durch die Glaubenslehren, ſo wie man 

alſo die letztern angreift, wird auch der Cultus angegriffen, 

und dieſes letztere widerſpricht ausdrücklich der Natur des Ver— 

trages *). 

*) Günther, Ordinarius der Juriſtenfacultät zu Leipzig, hat (in die 

Sahrbücher für Gefchichte und Staatsfunft von Polis. Sept. 1833) 

einen Auffat geliefert, worin er zu zeigen fucht, daß die Kirche fein 

Rechtsſubjekt fey, alfo eigentlich in der Kirche niemals eine juridifche 

Gefellfehaft gefunden werden könne. Obgleich jener Aufſatz feinen 

Anfpruch auf eine erfchöpfende Theorie macht, und bei allem dem im 

Refultate gegen alle feit Jahrhunderten beftandenen Begriffe anftößt, 

fo ift e8 doch nicht überflüfftg, über denfelben einige Bemerfungen 

zu machen. Wir bemerken daher, daß, fo wie ein durch eine gewiſſe 

Autorität angeordneter Eultus, der aber andern Menfchen gefällt 

und deshalb auch ihrem Willen nah für fie erhalten werden foll, 

zum Vertragsobjefte wird, die juridifche Gefellfchaft zur Möglichkeit 

werde, und da an die Stelle der aus einer folchen Gefellichaft aus: 

tretenden Menfchen immer andere Menfchen mit denfelben Wünfchen 

und Bedürfniſſen eintreten, Alles vorhanden fey, was zu einer Cor— 

poration gehört. Eben fo fann es für diefen Zweck auch noch an— 

dere Beförderungsmittel geben, als die von Günther allein zugelaffenen 

Kocalgemeinden, infofern nämlich, als zur Sicherftellung des Cultus 

gegen Angriffe, welche ihn mittelbar oder unmittelbar beeinträchtigen, 

eine Gonföderation von Localgemeinden ‚gehören kann. Diefe 

Gonföderation kann nämlich nüßen, nicht nur dazu, um für die Aus— 

wahl der Männer zur Beforgung diefes Cultus ein weiteres Feld zu 

haben, fondern auch darum, weil über die Lehren, welche dem Eul: 

tus zum Grunde liegen, Streitigfeiten entftehen Fünnen, welche zur 

Beruhigung der Theilnehmer am Cultus mit einem gewiffen Grade 

von Autorität entfchieden werden müfjen, und endlich weil es gefchehen 

fann, daß eine Localgemeinde der andern auch Hilfe verſchiedener Art 

leiften muß, wofern nicht jede einzelne gefährdet werden fol. Wie— 

wohl alfo allerdings das, was der Einzelne bei dem Cultus und der 

Belehrung über ven Eultus nach Günther gewinnt, höchſt verfchieden 

feyn Fann und über diefen Gegenftand allerdings nur der Ein— 

zelne thätig ift, fo ift doch die rechtliche Möglichfeit der Religions: 

gefellfchaft, wie wir oben gezeigt haben, nicht ausgefchloffen, 
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Der einmal eingegangene Vertrag in Rückſicht des Bei— 

tritts zu einer Kirchengemeinde dauert fo lange, bis er entwe— 

der von Seite der Kirchengemeinde durch Auffündigung oder 
Ausihliegung, oder von Seite des Kirchengliedes durch das 

erklärte Austreten oder durch Nichterfüllung der Bedingungen, 

zu denen ex fich vertragsweife anheiſchig gemacht hat, aufge 

hoben wird. Diefe Zeitpunkte genau zu willen, it oft jehr 

wichtig, weshalb die meiften Kirchengemeinden eine gewiſſe 

Förmlichkeit feftgefeßt haben, welche den Zeitpunkt des Ein— 

oder Austritts auf eine für Jedermann erkennbare Art bes 

zeichnet. 

Da wir jo eben aus dem vationellen Standpunkte den 

Grundjag aufgeitellt haben, daß jedes Glied einer Kirchenge— 

fellichaft als folches, fobald es will, wieder austreten fünne, 

fo fann man vielleicht aus Diefem Prinzip den Schluß 

ziehen, daß dann der Austritt häufig geſchehen und hiedurch 

praftifch jelbit der Begriff einer Kirchengeſellſchaft verloren 

geben. fünnte, Dieje Schlußfolge wäre aber, wenn man fie 

ziehen wollte, jchon darum nicht richtig, weil der Beitritt, 

wenn er auch noch jo kurze Zeit, z. B. drei Tage, wirkſam 

gewefen wäre, dennoch für dieſe Zeit juridifche Wirkungen, 

z. B. die Verpflichtung zu gewiffen Suftentationsbeiträgen, 

hervorbringen kann. Aber auch der Austritt aus einer Kirchen: 

gejellfchaft würde eben nicht fo häufig vorkommen, als er 

bei einer oberflächlichen Würdigung der Berhältniffe vielleicht 

erwartet werden könnte. Selbſt der Leichtfinnige läßt fih in 

ernften Dingen nicht gern des Leichtfinns befchuldigen, man 

hat Verwandte, Freunde, Bekannte, deren Urtheil nicht ganz 

gleichgültig it, e8 kann wohl auch Rückſichten auf den Auf, 

Es ift übrigens nicht zu verfennen, daß es bei dem Grundprinzip 

des Proteftanfismus meiftens ſchwer hält, eine Gorporafion zu Gun— 

ften des Cultus anzuerfennen, weil e3 für den Gultus Feine fire Norm 

geben fann, ſobald man ihn, wie e3 denn feyn muß, mit dem Dogma, 

welches ſchwankt, in Verbindung bringt. 

Beidtel, canon. Necht. A 
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die Gejeße, die Gewohnheiten, die VBolfsmeinungen geben, und 

wie wirffam Dies Alles gegen eine förmliche Aufgebung jes 

ner Religion iſt, zu welcher man gehört, zeigt fich ſelbſt in 

unfern Zeiten, wo man, ungeachtet einer fait allgemeinen Ber- 

breitung von Meinungen, welche fih von den fatholifchen oder 

den altproteftantifchen Zebren entfernten, doch verbältnigmäßig . 

äußerst wenig von einem Übertritte der Menfchen von einer 

zur andern Confeſſion hört. 
Das Vertragsverhältniß, wodurch eine Kirche entiteht, 

fann jedoch zweterlei Formen haben, nämlich, es kann durch 

eine vertragsweife Unterwerfung unter die Geſetze einer ſchon 

beitebenden Religionsanftalt entftehen, es kann aber auch da— 

durch fich Außern, dag Menfchen, welche das Bedürfniß eines 

gewiffen gemeinfchaftlichen Cultus fühlen, fich vertragsweife 

über diefen Cultus und die Bedingungen feiner Erhaltung ver- 

einigen. In dem erſten Zalle wird, wie zahlreich oder wie 

gering auch der Beitritt neuer Mitglieder ſeyn möge, nichts 

an den ſchon vorhandenen Gefellfchaftseinrichtungen geändert, 

im legten Falle aber ift jene Gewalt, welche die Gefellichaft 

eonftitwirt, bei den Menschen, welche fie ausmachen, alfo der 

Gemeinde; von ihr gehen die Inftruftionen für die Borfteher 

aus und das, was dieſe letztern zu berückſichtigen haben, ift 

jtetS der ausdrücklich feitgefehte oder etwa vorauszuſetzende 

Geſellſchaftszweck. Bei der erſtern Grundlage der Gejellichaft 

fann die Kiche auf ein göttliches Gefeß fich ftügen, bei der 

leßtern aber niemals, und die Kolgen davon machen fih dann 

in taufend Rückſichten bemerkbar. 

Wie aber auch eine Dejtimmte Neligionsgefellfchaft, alſo 

im allgemeinften Sinne des Wortes eine Kirche, entitanden 

ſeyn mag, ftets muß fie, wenn fie auch nur einen geringen 

Umfang erhalten joll, noch mehr aber, wenn fie die Form ei— 

ner weitverbreiteten Corporation anzunehmen bejtimmt wird, 

und alſo viele Imititute, Kleine Abtheilungen und Stiftungen 

in fich begreift, Negeln für die Äußere und innere 

Drdnung, d. h. in der gewöhnlichen Sprade, ein 
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Recht haben. Diefes Recht befteht in den Gefegen, zu de 
ven Beobachtung man fich uriprünglich vereiniget hat, und die, 

wenn fie wejentliche Punkte betreffen, Grundgefeße beißen, 

aus den Folgerungen, welde theils aus dieſen Gefegen, 

theils aus dem Zwecke der Gefellichaft abgeleitet werden, und end- 

lich aus Beitimmungen, die aus was immer für Gründen 

nach den vorher angegebenen Geſetzen find gemacht worden. 

Ale diefe Gefeße zufammen bilden das Kirchenrecht der 

Gejellichaft. 

Bei ſolchen Gefegen läßt fih Durhaus feine Gränze 

für ihre Zahl oder ihren Umfang angeben. ft die Kirchen: 

gemeinde groß und alt, fo werden dieſe Gejege mehrere ſeyn, 

als wenn fie Elein und neu wäre, weil im Laufe der Zeit und 

bei der Verſchiedenheit der Ortsverbältniffe viele befondere Be— 

ftimmungen nothwendig feyn werden. Es kann daher leicht 

gejchehen, daß dort, wo das Kirchenrecht weitläufig ift, daffelbe 

nicht nur die Frage entjcheidet, was in der Kirchengemeinde Nech- 

tens jey, fondern auch bei went in derſelben das Recht foll 

gefucht werden, wie es foll gefucht werden, wie bei der Recht— 

ſprechung zu verfahren fey, und wer das Recht habe, das 

kirchliche Recht zu erläutern, zu ergänzen und abzuänden *). 

Da aber das Kirchenrecht ſtets ein Geſellſchaftsrecht ift, 

jo verbindet es die Kirchenglieder nur als Statut, d. bh. 
nur deswegen, weil fie ausdrüdlih oder ftillfehweigend in 

dieſes Gefellfhaftsrecht gewilligt haben. Ausdrücklich haben 

fie eingewilligt, wenn fie das Kirchenrecht kannten und mit 

klaren Worten jehriftlich oder mündlich annahmen, ftillfehwei- 

gend, wenn fie, wohl wiffend, dag ein Kirchenrecht beitehe, in 

die Kirchengemeinde traten, ohne fich befondere Ausnahmen 

zu fichern, 

*) Diefe Betrachtung ift es, welche den großen Umfang und die Formen 

des canonifchen Nechtes erflärt und einem großen Theile nach recht: 

fertigt. Sie erflärt auf der andern Seite den geringern Umfang 

des proteftantifchen Kirchenrechts. 

4* 
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Sp wie jede andere Gefellfhaft von Privaten kann eine 

Kirchengefellfehaft auch Durch allgemeine oder fpezielle Staats- 

gefege verboten werden. Allgemein verboten wäre 3. DB. eine 

Kirchengefellfehaft, welche Feine Gigenthumsrechte anerkennen 

wollte, weil fie nothwendig den Staat in Unordnungen brin- 

gen würde; fpeziell verboten kann z. B. in einem proteftanti- 

hen Lande die Fatholifche Religion, oder in einem Fathofifchen 

Lande die proteftantifche ſeyn. Die praftifche Folge folcher 

Verbote ift nun, daß die verbotene Kirchengefellfhaft, wenn 

fie auch im Staate Mitglieder hat, der Staatsgewalt ge— 

genüber feine moralifhe Perjon ift, und aus ihren 

Gefegen feine vom Staate anerkannten Rechte und VBerbind- 
fichfeiten entftehen. Der Sicherheit wegen finden es indefjen 

die meiften Staatsregierungen bei neu entjtehenden Religions- 

gejellfchaften nothwendig, fie nur dann als erlaubt anzu— 

fehen, wenn fie ausdrüdlih im Staate aufgenommen 

worden, dieſe Aufnahme aber nur dann zu gewähren, wenn 

der Staat auf irgend eine Art eine genauere Kenntniß ih— 
rer Lehre und Berfaffung erhalten hat. 

Wie groß oder wie klein aber auch eine Kirchengefellfchaft 

ſeyn mag, fo verliert fie dDoh niemals den Charakter einer 

Privatgefellihaft, weil fie, wenn fie auf Sicherftellung ihrer 

eigenen Rechte und der Rechte Aller ausginge, felbjt zum 

Staate werden, alſo den Staat, in welchem fie entitände, auf- 

(öfen würde, As Privatgefeilfchaft aber bleibt fie in manchen 

Beziehungen abhängig vom State, und diefe Abhängigkeit 

zeigt ſich: 
1. in dem Umfange des Kirchenrechts, Die firchliche 

Geſellſchaft kann in Der Regel die umfaffendfte Geſetzgebung 

aufjtellen, e8 hängt aber vom Staate ab, ob er eine folde 

Ausdehnung derjelben geftatten wolle. 

2. in Nüdfiht der Appellation an den Staat, Die 

Rechtsſprüche, welche von der Kirche ausgehen, find in der: 

That nur fehiedsrichterliche Aussprüche (lauda); derjenige alfo, 

welcher ſich durch fie befehwert findet, Fann unter gewiffen 
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Umftäinden *) die Entfcheidung des vom Staate aufgeftellten 

Richters fordern, welcher fie dann auf die Grundlage des 

Kirchenrechts zu fhöpfen hat. Dann erfcheint die Kirchenge— 

walt immer dem Kläger gegenüber als Parthei, und der Staat 

macht zwifchen ihnen den Richter. 

3. endlich in Anfehung der Execution. Derjenige, welcher 

fih von der Kirchengewalt zu einer Strafe verurtheilt oder 
zu einer gewiffen Leiftung verpflichtet fieht, kann vielleicht den 

Gehorfam verweigern, oder es können die der Kirchengefell- 

ſchaft gewöhnlich zuftehenden Zwangsmittel gegen ihn nicht 

hinreichen; in diefem Falle muß ſich die Kirchengewalt die er— 

forderlichen ftärkern Zwangsmittel von der Regierung erbitten, 

weil die höhern Grade des Zwanges im Staate nur dem 

Staate zuftehen können. 
Sp Leicht fich aber diefe Abhängigkeit erfennen läßt, 10 

ſchwer iſt e8, für fie die Gränzlinie genan zu ziehen. Wir 

werden fpäter fehen, daß über diefe Gränzen die Theorie und 

die Praxis ſehr verfchieden urtheilt, daß es aber gewiſſe in 

der Natur der Sache begründete Verhältniſſe gibt, welche, wenn 

fie gehörig beachtet werden, faft allen Inconvenienzen vor— 

beugen **). 

+) Viel hängt in diefer Rückſicht von der im Staate beftehenden Pro: 

zeßordnung ab. Es fann feyn, daß diefe in der Regel die Übertra- 

gung der vom Firchlichen Richter ausgegangenen Rechtsfprüche über 

das Mein und Dein an den Civilrichter geftattet; es Fann aber auch 

feyn, daß fie die Berufung auf den Civilrichter, wenn die Partheien 

der Bechwerdeführung gegen den Firchlichen Ausspruch entjagt ha— 

ben, nicht geftattet. Es kann fogar in der Kirchenverfaflung diefe 

Entſagung ein für allemal gefordert und dies vom Staate geftattet ſeyn. 

**) Die in diefem Abjchnitte angegebene Abhängigkeit der Kirche vom 

Staate, welche vor 1760 auch in vielen europäijchen Staaten ftatt: 

fand, zeigt am beiten, was man von der nicht ganz feltenen Be: 

hauptung halten foll: „es habe damals ein status in statu beſtan— 

den.“ So lange eine Gemeinde over eine Kirche nicht alle Grade 

der Ziwangsgewalt hat, und fewohl der Oberaufficht als auch dem 
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V. 

Von dem Einfluſſe der Religionsmeinungen auf 

den Zuſtand der Staaten. 

Sp wie jeder Menfch auf feine Umgebungen einigen 

Einfluß äußert, jo Außert ihn auch im Verhältniß zu ihrer 

Ausdehnung und Wichtigkeit jede Neligionsgefellichaft. Für 

den Zweck dieſes Werkes ift es aber nothwendig, dieſen letz— 

tern Einfluß näher zu betrachten, weil fih an diefe Betrach- 

tung ſehr viele fir das Kirchenrecht wichtige Sätze anfchliegen. 

Bemerfen müffen wir dabei vor Allem, daß, da jede Re— 

ligionslehre nothwendig entweder Wahrheit oder Irrthum ent 

hält, der Irrthum aber nicht gut ift weder an ſich noch in Rückſicht 

feiner Folgen, die Befchaffenheit der Religionen weder für den 

einzelnen Menfchen noch für den Staat gleichgültig it. In 

diefer Beziehung kann man auch nicht behaupten, daß jede 

Religion dem Staate nüßlich fey, und wenn man gewöhnlich 

behauptet, daß Die Religion dem Staate nütze, fo kann man 

diefen oft als Gemeinplak vorgetragenen Sag nur in dem 

Sinne zugeben, als man in verfchtedenen Zeitaltern, wenn 

man die Religion ohne weitere Beiſätze erwähnte, Darunter 

jene Summe von Geboten verftand, welche unter allen Völkern 

mehr oder weniger als göttliche Gefege anerkannt wurden. 

Se mehr ferner der einzelne Menſch von dem Geifte feiner 

Religion durchdrungen it, um fo höher ftehen in feinen 

Veto der Staatsregierung fich nicht entzieht, Fann nie von ‚einem 

status in statu die Nede ſeyn; auch zerfällt wirklich, wenn ein Staat 

im Staate entfteht, der Staat, weshalb fein blofes Fortdanern die 

' Angabe, diefe und jene Gemeinde bilde einen Staat im Staate, zu: 

veichend wiverlegte. Das Reden vom status in statu war inzwifchen 

um 1770 in Beziehung auf alle Arten von Corporationen fehr ge: 

wöhnlich, und müßte denjenigen, welche es in ven Gang brachten, zur 

Erreichung ihrer Zwecke. 
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Augen ihre Gebote, ihre Befehle, ihre Intereſſen. Sein gan— 

zes Handeln geht dann in der Richtung, welche die Religion 

vorzeichnet, ihre Feinde ſind ſeine Feinde, ſo wie ihre Freunde 

ſeine Freunde ſind. Um ſich von dieſem Einfluſſe der religiö— 

ſen Meinungen auf die politiſche Denkungsart einen Begriff 

zu machen, reicht es hin, an die ſtürmiſchen Zeiten des ſech— 

zehnten und ſiebzehnten Jahrhunderts zu denken, man wird 

dann finden, daß in vielen Staaten die Religionspartheien als 

feindſelige Maſſen gegen einander ſtanden, und das Staats— 

band meiſtens viel weniger als das Religionsband in Be— 
trachtung kam. 

Daß unter ſolchen Umſtänden die Religion einen unge— 

heuren Einfluß auf das Volk und mittelſt des Volkes auf die 

Regierung ausübt, daß unter dem Volke aber vorzugs— 

weiſe die Geiſtlichkeit etwas gilt und alſo die Wünſche, 

Meinungen und Anſichten dieſes Standes oft einen ſolchen 

Einfluß auf den Staat gewinnen, daß die Regierung nicht ohne 

Gefahr für ihre Intereſſen ihr entgegentreten kann, find na— 

türliche Erfcheinungen. Sie fanden fich mit Veränderungen 

auch unter den alten Germantern, bei denen die Druiden viel 

vermochten, unter den Türken, bei denen die Lehrer des Gefeßes 

einen großen Einfluß auf den Staat behaupten, und unter den 

Berfern, wo die Religion von Zoroafter lange Zeit Alles be- 

deutete. Diefer Einfluß ift es num, der jeder Neligionsge: 

jellfchaft im Berhältniffe zu ihrer Ausdehnung und ihrer Le: 

bensthätigkeit eine indirefte Gewalt auf die Negierung 

des Staates gibt, und welcher zugleich die Waffe der Reli: 

gionsparthei gegen die weltliche Regierung des Staates aus— 

macht. Dieſer Einfluß einer Neligionsgefellfchaft mag indeffen 

in gewöhnlichen Zeiten noch jo groß ſeyn, jo ändert er, da er 

wicht juridifch, fondern rein moralifch ift, nichts an 

den natürlichen Befugniffen der Staatsregierung; nur beſchränkt 

er die legtere umd zeichnet ihr für die Totalität ihrer Hand- 

(ungen eine gewiſſe Richtung vor. 

Diefe indirekte Gewalt der Neligionsgefellfchaften äußert 
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fich aber nicht nur in Beziehung auf die Staatöge- 

walt, fondern auch in Beziehung auf Alles, was 

mit ihnen in Berührung fommt, folglich in Rückſicht 

auf Fleinere moralifche Berfonen, die Sitte, die Art zu leben 

u. ſ. w., mit eimem Worte, in Nücficht des Zeitlichen. Die 

Gewalt, welche eine Kirche auf den Staat ausübt, ift fogar 

unter diefer allgemeinen indireften Gewalt begriffen, weil fie 

von dem nämlichen Naturgefeße ausgeht, und es führt 

zu falfchen Schlüffen, wenn man bei Beurtheilung der Kirchen- 

verhältniffe diefen Zufammenhang überftcht. 

Eine Folge diefes indirekten Einfluffes find auch meiftens 

die von der Staatsgewalt den Religionsgefellichaften oder ein- 

zelnen ihrer Glieder extheilten Privilegien, Darunter ge 

hören manchmal die Steuerfreiheit der Neligionsdiener, eine 

privilegirte Gerichtsbarkeit für diefelben, Sicheritellungsmaßres 

gen zu Gunften heiliger Orte gegen einen Akt, aus dem eine 

Herabwirdigung die Folge feyn könnte, Die Anerkennung eines 

firchlichen Ranges ganz nach den Vorſchriften der Kirchenver- 

faffung auch im Staate, oder eine Berufung Firchlicher Borfteher 

zu ftändifchen und andern politischen Verfammlungen. Dieſe 

Privilegien beruhen dann auf denfelben Grimden, wie die Pri— 

vilegien anderer rechtsfähiger Subjefte im. Staate; wirden 

aber auch einige diefer einer Religionsgeſellſchaft ertheilten Privi- 

legien fpäterhin wieder von der Staatsgewalt zur Aufhebung 

geeignet gefunden, fo ereignet 28 fich Doch zuweilen, Daß, weil 

fie mit Religionslehren zufammenhängen und etwa zum Theil 
aus einem göttlichen echte abgeleitet werden, eine zweite 

Frage beginnt, und zwar die, ob es gut jey, durch admini— 

ftrative Anordnungen den Lehren einer bedeutenden Religions: 
parthet zu nahe zu treten. Eine Regierung, welche fc) ſelbſt 

zu Diefer Neligionsparthei hält, kann Gründe haben, dies zu 

vermeiden, wäre e8 auch nur, um in der öffentlichen Meinung 

ihres Volkes feter zu ſtehen. 

Allein fo wie eine Religionsgefellfehaft einen Einfluß auf 

Alles ausübt, was fie umgibt, jo erfährt fie auch den 
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Einfluß, der von dem ganzen gleichzeitigen Zuftande der 

Welt auf fie ausgeübt wird. Diefer Einfluß, Dem fich 

feine Neligionsgefellihaft ganz entziehen kann, modifizixt die 

veligiöfe Denfungsart und demzufolge auch das Benehmen der 
kirchlichen Borfteher. Er macht, daß oft der Enthuftiasmus, 

welchen eine NReligionsparthei bald nad) ihrer Entftehung zeigte, 

nach und nach verfliegt, wie dies 3. B. unter den Arabern im 
dritten Sahrhundert nad) Muhamed der Fall war, und daß 

derjelbe Menſch, welcher als Mitglied feiner Religionsgefell- 

Ichaft Abneigung gegen die Ungläubigen zeigen follte, als 

Kaufmann mit denfelben Ungläubigen Berträge ſchließt, und 

mit dem forgfültigen Beftreben, dieſen Ungläubigen durch Gel— 

tendinachung feiner religiöfen Ideen nicht Stoff zu Klagen zu 

geben, jelbit mit ihnen Umgang pflegt oder in Freundichafts- 

verhältniffe tritt. Diefe Intereſſen vermifchen fich daher mit— 

einander, es it wicht mehr Ein Impuls, welcher den Mens 

jchen bejtimmt, und dies ift eine von den Urfachen, warum 

nur äußerſt felten die Religion einen völlig entfcheidenden Ein— 

fluß auf Das Thun und Handeln dev Menfchen ausübt. 

Eine jede Neligionsparthei legt ferner einen Werth dar— 

auf, füreine öffentliche zu gelten, und fie muß wirklic) 

auch in dem Sinne eine öffentliche feyn, als fie ſichtbar 

ſeyn muß und gewöhnlich den Wunſch bat, nur recht viele 

Menjchen in ihrem Schooße zu vereinigen. Mit der Eriftenz 

einer öffentlich erkennbaren Gefellfchaft ift aber ein gewiſſer 

Grad von Eigenthum, aljo von einem Beſitze zeitlicher Güter 
jtets verbunden, und um ſich davon zu überzeugen, Darf man 

nur bedenken, daß, wenn felbft alle Neligtonsdiener mit ihrem 

Unterhalt auf das freiwillige Almofen angewiefen wären, die 

Gefellfchaft doch wenigjtens das Eigenthum eines Verſamm— 

fungsortes haben müßte. Unter die zeitlichen Güter gehört 

aber das Fleine Hausgärtchen eines armen Seeljorgers jo gut 

als die weitläufigen Befigungen eines anglicanifchen Biſchofs, 
und die zeitlichen Güter find für Neligionsgefellfchaften, welche 

fih hohe Zwede jegen, fo wenig gleichgültig, daß fie 
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vielmehr in vielen Fällen die Grundbedingungen des Anfehens, 

der Gelehrfamfeit, der Wohlthätigkeit, der Unabhängigkeit und 

jelbft der großartigen Unternehmungen zur Verbreitung der 

Religion ausmachen. 

Nebit dem Genuſſe zeitlicher Güter ift fiir jede Religions- 

gefellfchaft wichtig und folgenreich ihre eigene Drganifas 

tiom. Bon ihr hängt es ab, ob die Neligionsgefellfehaft einen 

gewiffen Grad von Ausdehnung erhalten könne oder nicht. 

Eine Religionsgefellfhaft muß eine Autorität haben, welche 

den Cultus fichert, und den Glauben fo weit, als es bei einem 

nicht in die Sinne fallenden Denken möglich it, aufrechthält. 

Fehlt eine Drganifation, welche beides auch bei entfernten Re— 

ligionsgemeinden bewirkt, fo zerfüllt die Religionsgefellfchaft 

in mehrere kleine Religionspartheien, die dann, wenn fie nicht 

weiter zerfallen wollen, gleichfalls Anftalten im Intereſſe der 

Einheit treffen müffen. Es ift Daher ein Satz, welcher richtig 

erſcheint, jo wie er nur ausgefprochen wird, Daß dort, wo die gefell- 

ſchaftliche Gewalt fehlt, auch die Gefellfehaft zu Ende fey, und die 

Geſellſchaft nur infofern Einheit habe, als die oberſte gefellichaft- 

liche Gewalt, welche in ihr befteht, ſich überall äußern kann. 

Ehen diefe Einheit, welche für Die Neligionsgefellichaft 

jo wichtig it, it auch höchſt wichtig für den Staat. 

Db fie aber für denfelben bedenklich fey oder nicht, hängt von 

mancherlei Betrachtungen ab. Vor Allem kommt jchon viel 

darauf au, wie die Gewalt, welche Die Einheit ficher ftellt, nad) 

der Drganifation der Geſellſchaft befchaffen fern muß. Könnte 

diefe Gewalt nach den Eingebungen des Augenblids handeln, 

alfo heute in Diefem, morgen in jenem Sinne thätig ſeyn, 

wäre fie unabhängig von Marimen oder Berathungen, könnte 

fie leicht an Männer gelangen, welche von den Geſammtbe— 

dürfniffen der Menjchheit wenig Begriffe haben und ohne Rück— 

fiht auf die Totalität dieſer Verhältniſſe blos gewiſſe auch 

minder wichtige Neligionsideen durchzuführen ftrebten, jo wäre 

die Gewalt einer weitverbreiteten Religwonsgefellichaft allerdings 

bedenklich für den Staat; inzwifchen wirde ſich das Übel von 
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jeldjt beheben, weil mit einer Gewalt diefer Art feine Re 

ligionsparthet fi) lange erhalten könnte; ift dagegen die Cen— 

tralgewalt der Gefellfchaft ftetig, von Marimen und Berathun— 

gen abhängig, und einer langen Erfahrung gemäß in den 

Händen gemäßigter und umfichtiger Männer, dann iſt jene 

Gewalt, welche dem Intereſſe der Einheit der Religionsgefell- 

ſchaft entipricht, auch von überwiegenden VBortheilen für den 

Stant. 

VI. 

Bon der Entſtehung der hriftlichen Religion und 

dem Unterfcheidenden der katholiſchen Kirche. 

Die gewöhnlichen canoniſtiſchen Werke, welche feit 1760 

in Deutſchland erfchienen find, fprachen oft ſehr viel won der 

Entſtehung der hriftlichen Kirche, der heiligen Schrift, den 

Kirchenvätern, der Tradition und den Symbolen, laſſen e8 

aber unbeitimmt, wie man beweifen fünne, die Kirche ſey eine 

juridifche Gefellfchaft, jo wie, wann man fagen fünne, die 

Kirche habe geiprochen, und endlich, in welchem Zuſam— 

menhange die Dogmen mit den Sitten und den Staaten 

ſtehen; es wird daher nothwendig, gerade diefe leßtern Punkte 

mit Rücficht auf die in unferm Zeitalter weitverbreiteten nicht 

fatholifchen Anfichten zu erörtern. 

In diefer Rückſicht müffen wir vor Allem bemerken, daß 

die chriftliche Kirche, wie ihre älteften Urfunden zeigen, Durch 

feinen Sozialvertrag entjtanden fen, fondern Jeſus 

Sünger um fich verfammelte, denen er Lehren und Vorſchrif— 

ten gab, mit der Weifung, fie unter allen Völkern zu 

verbreiten und mit der Verficherung, er werde zu allen Zei: 

ten mit der von ihm geftifteten Kirche jeyn. Der Ausfprud) 

des Stifters erjchten demnach für feine Jünger und diejenigen, 

welche es jpäter wurden, als ein Gefeß; doc fonnte man, im 
juridifchen Sinne und abgefehen von dem Werthe des Aus: 

ſpruchs und der moralifchen Verpflichtung zu feiner Befolqung, 
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ihn infofern ein Zundamentalftatut nennen, weil er die 

Sünger Jeſu Chrifti nur darum verpflichtete, weil fie verpflichtet 

feyn wollten, alfo weil fie durch die Annahme der Lehre jelbit 

in ein wahres Vertragsverhältniß in Rückſicht des angeordne- 

ten Gultus traten; aud fehlte e8 durch die Anordnung der 

Taufe und durch die Weifung, Senen, welcher die Kirche nicht 

hört, als einen Heiden und Publifanen zu betrachten, nicht an 

Beitimmungen über den Zeitpunkt, welcher den Eintritt und 

den Austritt des einzelnen Menfchen in Beziehung auf die 
Kirche bezeichnete. 

Bei der Religionsgefellichaft, welche auf dieſe Art ganz 

für die im vorigen Abfchnitte angedeuteten Zwede entjtand, 

bemerfen wir jedoch vor Allem, daß von dem, was die Apo- 

ftel von der Lehre Chriſti wußten, nur ein verhältniß- 

mäßig Keiner Theil fchriftlich aufgezeichnet *), das Übrige 
aber lange Zeit nur durch Überlieferung erhalten wurde, bis 

e8 zum Theil in den Werfen der Kirchenväter fchriftlich auf- 

gezeichnet worden tft. Diefes Benehmen in Anfehung der Lehre 

Ehrifti gründete fih aber, wie man zum Theil aus der heili- 

gen Schrift fieht, darauf, daß Chriftus wohl das Kehren, nicht 

aber das Schreiben feinen Apofteln geboten hatte, zum Theil 

fonnte e8 aber auch darin gegründet ſeyn, daß man fühlte, es 

jey fchwierig, eine Vieles umfaffende Lehre auf eine Art, welche 

feine Streitigkeiten begünftige, jehriftlich zu verzeichnen. Doc) 

war es ſtets Die Sorge der erſten Chriften, Alles, was von 

dem Stifter ihrer Neligion war gejagt, gethan und angeordnet 

worden, auf das genanefte zu beachten, und jo wenig als nur 

immer möglich in Diefer Sache den Privatmeinungen anheim— 

zuſtellen. 

Bei dieſem Geiſte, welcher bei der tiefen Überzeugung 

*) Man ſehe hierüber den Text Joan. XXI. 25., wo es heißt: Sunt 

autem et alia multa, quae fecit Jesus, quae, si scribantur per 

singula, nee ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui 

seribendi sunt, libros. 
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von dem göttlichen Urſprung des Chriſtenthums übrigens ganz 

natürlich war, wurde auf jedes Wort der heiligen Schrift 

ein Werth gelegt, und je weniger Die Texte zahlreich waren, 

welche von der Glaubenslehre und der Berfaffung der Kirche 

fprachen, um fo mehr wurde Gewicht auf diejenigen gelegt, 

in welchen man Borfchriften für eines oder das andere er- 

blicken fonnte. Man erwog fte mit Rückſicht auf Zeit, Ord— 

nung, Zuſammenhang, erkennbare Zwede und Beifpiele und 

gelangte jo bald anfangs zur Überzeugung, daß es nicht ohne 

Schwierigkeiten jey, gewiſſe dunkle Stellen zu verjtehen oder 

Stellen, die an fich zwar klar wären, aber mit andern Stellen 

im wahren oder fcheinbaren Widerſpruch ſtänden, gehörig auf 

zufaffen. 
Den Stellen der Schrift getreu, welche die Kirche die 

Grundfeite aller Wahrheit nennen und ihr den göttlichen Bei- 

jtand bis an das Ende der Welt zufagen, dabei aber die Bei- 
jpiele der Apoſtel beobachtend, welche über jchwierige Fragen 

den eriten Ehriften rechtsverbindliche Belehrungen geben, neb- 

men bald die meiften Chriften den Grundjag an, Daß man 

bei Fragen, welche über den Glauben entjtehen könnten und 

demzufolge auch bei der Auslegung der heiligen Schrift den 

Borfehriften der Kirche folgen und ihre Auslegung für die 

richtige anfehen müſſe. Sene, die fih an diefen Grundſatz 

nicht halten wollten, jondern der Autorität irgend eines Men: 

chen oder ihrem eigenen Dafürhalten folgten, nannte man 

bald Ketzer und betrachtete fie als Menfchen, welche die Ein- 

heit der Kirche zerriffen und Ununterrichteten gefährlich wären, 

während diejenigen, die fih in Glaubensfachen dem Urtheile 

der Kirche unterwarfen, den Namen Katholiken führten und 

ihre Kirche zum Unterfchiede von jenen chriftlichen Religions: 

gejellichaften, welche fih von ihr getrennt hatten, die allge 

meine oder Fatholifche nannten, 

Diefer Ausdruck: fatholiihe Kirche iſt auch im ganzen 

Laufe der Jahrhunderte geblieben, nur wurde e8 zur Zeit der 

Reformation nicht ungewöhnlich, auch den Beiſatz römiſch 
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beizufügen, um anzuzeigen, daß man bei dem damaligen Ge- 
wirre von religiöfen Meinungen, unter denen ſich Einige 

bei bemerfbaren Abweichungen vom alten fatholi- 

hen Syiteme dennoch auch katholiſch nannten, nur 

jene angeblichen Katholiken für wirklich katholiſch halte, welche 

in allen Stüden mit dem Glaubensfyjten der vömifchen Kirche - 

übereinſtimmten. 

Die katholiſche Kirche legte ſtets darauf Werth, ſich ſtreng 

an den alten Glauben zu halten, und ſie hält die liber- 

zeugung feit, diefen Glauben bewahren zu fönnen, jobald in 

dem Gebiete Ddefjelben Feine Art von Entfcheidung ohne die 

veiflichfte Überlegung gefhieht und vor Allem über jede Streit- 

frage Die Ausfprüche des ganzen kirchlichen Alterthums, welches 

den Zeiten der Apoftel noch fehr nahe ſtand, zu Rathe gezo- 

gen werden. Die Quellen der Enticheidungen find alfo die hei- 

lige Schrift und die Tradition, und zwar leßtere, jo wie fie 

in den Schriften der Kicchenväter verzeichnet oder durch Die 

alten Gebräuche und anerkannten Lehren der fatholifchen Kirchen 

bewahrt ift. 

Wenn nun die allgemeine Kirche in der Form einer feier 

(ich verfündigten Lehre eine Entjcheidung über Gegenftände 

des Glaubens oder der Moral erläßt, jo it nach Fatholifchen 

Anfichten dieſe Entjeheidung unfehlbar Gnfallibilis), das 

heißt, dieſe Entjcheidung kann nicht mehr einem höhern Richter 

unterzogen, bei neuen Anjtinden einer ARevifion unterworfen 

oder über den Gegenftand derſelben ein entgegengejeßtes Ur- 

theil von Privatleuten auf eine erlaubte Art oder mit irgend 

einer rechtlichen Wirfung gefüllt werden, 

Dieſe Unfehlbarkeit läßt fi aus zwei Geſichtspunkten bes 

trachten, Der erjte betrifft die formelle Wahrheit, der andere 

die materielle oder objektive, 

In formeller Rückſicht bedeutet die Unfehlbarkeit fo viel, 

Daß man gegen einen Ausfpruch fih nirgends mehr mit 

Rechtswirkung beſchweren kann. In Diefem Sinne ift 

3. B. der Ausſpruch des oberften Gerichtshofes in einer Streit- 
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fache unfehlbar. Dies will zwar nicht fagen, daß der oberfte 

Gerichtshof in dieſer Sache nicht gefehlt haben könne, fondern 

es will fagen, es werde rechtlich dafür gehalten, daß er nicht 

gefehlt habe, und in jedem Falle bleibe das, was er entjchie- 

den habe, jegt Recht unter den Partheien, weil es feinen 

höhern Richter mehr gibt, an welchen man fich wenden könnte. 

Su diefem Sinne muß nun auch der Kirche die Unfehlbar- 

feit zuftehen, weil, abgefehen von der Betrachtung, daß doch 

eine von taufenden gelehrter Männer vorbereitete Entſcheidung 

mehrere Achtung verdient, als die Auslegung eines Privat- 

mannes oder einiger Privatgelehrten, derjenige, welcher die 

genaueſte Enticheidung wünſchte, feine befjere als die von 

der Kirche gewählte Form dafür vorfchlagen könne *). 

Sn materieller Rückſicht bedeutet die Unfehlbarfeit Dies, 

daß der Ausſpruch der Kiche auch dem Gegenſtande nad 

Wahrheit enthalte. Für dieſe Behauptung fpricht ſowohl 

die ausdrüdliche Verheißung Chrifti, Daß er an jedem Tage 

bis an das Ende der Zeit mit feiner Kirche ſeyn werde, und 

daß, wer fie nicht höre, für einen Heiden und Publifanen zu 

halten jey, als auch die Natur der Sache, fobald man eine 

von Gott gegebene Offenbarung vorausfegt. Diefe Dffenba- 

rung nämlich wirde ganz unnütz ſeyn, wenn in der Folge 

Zweifel über ihren Sinn oder ihren Inhalt nicht auf. eine 

jolhe Art gelöst werden fünnten, daß man auch Die Ent- 

ſcheidung als eine ewige Wahrheit, alfo der Sache nach als 

eine Fortfeßung jener früheren Offenbarung anfehen könnte; 

auch iſt nicht zu überfehen, Daß, wenn man an der materiellen 

Nichtigkeit des kirchlichen Ausfpruchs zweifeln dürfte, im Grunde 

die Wahrheit der Verheißung Jeſu Ehrifti bezweifelt werden 

fönnte, 

*) Auch in diefem Sinne vertheidigt der Graf von Maiftre (in feinem 

MWerfe vom Babfte I. Buch 1. Kap.) die Unfehlbarfeit des Pabjtes 

in Glaubensfachen. Es gibt nämlich, fagt er, Feine höhere In: 

ftanz mehr. 
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Ungeachtet nun dieſe Verheißung der für die Katholiken 

entfcheidendfte Grund feyn muß, an die objektive Rich- 

tigkeit des Ausſpruchs der Kirche zu glauben, jo ift es doc) 

nicht überflüffig, in unferm Zeitalter au) Die andern Gründe 

anzugeben, welche für die materielle Richtigkeit der dogmati- 

hen und moralifchen Ausſprüche der Kirchengewalt jprechen, 

und diefe Gründe laufen darauf hinaus, dag Niemand bejjer 

als die Kirche wiffen fünne, wie diefer oder jener dunkle Text 

zu verftehen, oder was über irgend einen beftrittenen Sab die 

alte urfprüngliche Meinung der Kirche gewefen jey. Zu Diefer 

Entſcheidung hat nämlich die Kicche fortdauernd ein zureichen- 

des Material in der Tradition, fie mag num in Schriften 

der Kirchenväter und Kirchenfchriftiteller verzeichnet jeyn, oder 

ans der bei den verfchiedenen Kirchen vorhandenen Überliefe- 

rung, welche aber dann nad Alter, Dauer, Zufammenhang 

und Übereinftimmung zu prüfen ift, exrhellen. Glaubensent— 

fheidungen find daher in der fatholifchen Kirche Fein Gegen- 

ftand ſchneller Abfaffung, es wäre denn, daß die Streitfrage 

jehr deutlich wäre; oft gehen Jahre mit Berathichlagungen, 

Nachforfchungen, Vergleihungen der Tertirung u. ſ. w. bin, 

und wir haben in der neuern Gefchichte mehrere Beifpiele, wo 

die Kirche nicht dahin zu bringen war, gewiffe Streitfragen 

dogmatiſch zu enticheiden, fo wichtig auch die Gründe, dogma— 

tifeh zu entfcheiden, Vielen zu ſeyn fchienen. Über eine Frage 

der Dogmatik oder Moral, welche von der Kirche nicht ent- 

jchieden ift, bleibt jedem Privatmann fein Urtheil frei, 

und fie bildet oft an Schulen einen Gegenſtand gelehrter Un— 

terfuchungen, aus denen dann eine mehr oder weniger grobe 

Wahrfcheinlichfeit hervorgehen kann. 

Derjenige, welcher fid) in Suchen des Glaubens dent Ur: 

theile der Kirche wegen dieſes Urtheils unterwirft, it 

num Katholik; derjenige, welchen dieſes Urtheil nichts gilt, it 

nicht Katholik, und man kann ihn infofern, als er gegen die 

Autorität proteftirt, in der allgemeinften Bedeutung des Wor- 

tes einen Proteftanten nennen, Es macht aber auch feinen 
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Unterfhied, ob er gegen zwei oder gegen zwanzig Dogmen 

proteftirt, denn das Prinzip ift immer daffelbe, er zieht in 

Glaubensjachen fein Urtheil oder das einiger Privat— 

leute dem Urtheile der allgemeinen Kirche vor; auch braucht 

man nur dieſes Prinzip auf eine Glaubenslehre nad der 

andern und auf ein moralijches Geſetz nach dem andern an— 

zuwenden, ſo kann das ganze Chriſtenthum verſchwinden; wie 

wir denn wirklich in dem Ideengang einzelner Schriftſteller 

hierüber Beiſpiele genug finden. 

Die Nothwendigkeit, in Sachen des Glaubens und der 

Moral gewiſſe Entſcheidungen zu haben, iſt aber, wenn auch 

das Urtheil der Kirche nicht beachtet wird, darum doch nicht 

aufgehoben, weder für den Staat, noch für die Individuen. 

Der Staat muß auf gewiſſe Dogmen, wenn er beſtehen will, 

Werth legen, z. B. auf das vom Daſeyn Gottes und von der 
Unſterblichkeit der Seele; er braucht aber auch gewiſſe Moral— 

vorfchriften, um fie feiner Gefeßgebung zum Grunde zu legen, 3. B. 
von dem Gehorſam der Kinder gegen die Eltern. Diefe Süße 

muß alfo der Staat, wofern er fie nicht auf das Eicchliche 

Dogma ftügen kann, blos auf die Ausſprüche der Vernunft 

ftügen, denen man zuweilen wichtige Einwendungen entgegen- 

jegen kann; es bleibt alfo für den Staat nichts übrig, als 

Das, was an der Autorität feinem Urtheile abgebt, 

dur) Das Gewicht feiner Gewalt zu erjeßen, wobei 

aber immer der große Nachtheil übrig bleibt, daß dieſe Ger 

walt zur Unterjtügung falicher Grundſätze angewendet, fich 

nothwendig jelbjt untergräbt, aber auch zur Geltendmachung 

richtiger Grundfäge angewendet, oft läſtig wird. 

Für den Privatmann ift die Nothwendigfeit beſtimmter 

Glaubensſätze nicht minder einleuchtend. Auch er bedarf 

fejter Anfichten über die Beſtimmung des Menfchen, den Werth 

aller zeitlihen Güter, die Grundſätze der Kindererziehung, 

die Entjcheidungen bei einer Gollifion der Pflichten, und wenn 

in Ddiefer Beziehung der eine Menfch fo, der andere anders 

urtheilt, entſteht nothwendig nach und nach eine Unficherheit 

Beidtel, canon, Recht. 6) 



— HU 

des Grundfages und zufolge derſelben eine Divergenz 

der Anfihten, welche auf das ganze Privatleben zurück— 

wirkt, Die feten Grundfäge in allen dieſen Rüdfichten kann 

aber nur die Kirche geben, indem nur ſie berufen ift, Gegen- 

ftände, die mit der Religion und Moral fo eng zuſammenhän— 

gen, mit Autorität zu entjcheiden. F 

Allein ſo wie man zugibt, daß die Grundlage des menſch— 

lichen Wiſſens und Handelns mit der Religion zuſammenhänge, 

ſo wird die Beantwortung der Frage: wann iſt der Ausſpruch 

der Kirche vorhanden? zu einem unermeßlich wichtigen 

Satze. Die neuere Zeit hat aber auch dieſen Satz mit Zwei— 

fel und Dunkelheit umgeben, während es einleuchtet, daß es 

dafür ein ſicheres, unfehlbares Merkmal geben müſſe, wenn 

anders der Satz: die Kirche hat ſo oder ſo entſchieden, irgend 

einen praktiſchen Nutzen haben ſoll. Wir werden daher dieſen 

Gegenftand, welcher auch mit dem Kirchenrechte auf das engſte 

zufammenhängt, in den folgenden Abfchnitten zu erörtern fuchen. 

VII. 

Von der Eintheilung der katholiſchen Kirche und 

den daraus entſtehenden Folgerungen. 

Die katholiſche Kirche im Gegenſatze zu andern Religions— 
partheien beſteht aus vielen Millionen Katholiken, welche in 

mehreren Welttheilen unter verſchiedenen Staaten und Regie— 

rungsformen in größern oder kleinern Maſſen zerſtreut ſind, 

aber durch einen gemeinfchaftlichen Glauben, eine gemeinfchaft- 

liche Gonftitution und ein gemeinfchaftliches Oberhaupt zu ei- 

nem fichtbaren Ganzen vereinigt erfcheinen. 

In diefer Kirche gibt es befehlende und gehorchende Glie— 

der, erftere zufammen werden, wenn von der befehlenden Ge- 

walt in der fatholifchen Kirche die Rede ift, im Gegenfage zu 

den leßtern die Kirche genannt, fie können aber in wiffenfchaft- 

lichen Werken, wo e8 um die Genauigkeit der Ausdrüde zu 
thun iſt, auch füglich die Kirchengewalt genannt werden. 
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Die Kirchengewalt kann in der Ausübung niemals einem 
einzigen Menfchen ausschließlich zukommen, weil fonjt der 

Organe zur Regierung der ganzen Fatholifchen Kirche nicht ge— 
nug wären. Sie muß alſo für die Ausübung unter viele tau— 

jend Smdividuen vertheilt jeyn, von denen jedes von der ge 

ſammten Kicchengewalt einen größern oder kleinern Antheil hat; 

es muß aber auch einen Punkt geben, in welchem fih vor: 

zugsweife die Gewalt der ganzen Kirche bemerkbar macht, 

und diefer Gentralpunft ift für die Katholiken der 

päbitlihe Stuhl. Dort vereinigt fih mit einer weltlichen 

Souverainität die Kirchengewalt dergeftalt, daß Jeder, welcher 

in der Kirche eine Macht ausübt, entweder von dort aus mit 

telbar oder unmittelbar feine Gewalt erhält, und bei deren 

Ausübung auch. an die Negeln gebunden ift, welche von dort 

aus mittelbar oder unmittelbar ausgegangen find, 

Die allgemeine Kirche wird durch dieſe Einrichtung zu 

einer großen durch mehrere Welttheile verbreite- 

ten Geſellſchaft, welche, da ihr Zweck nicht der Staatszwed 

it, in Beziehung auf Menfchen, welche bereits in Staatsver- 

bindungen leben, eine Privatgefellfchaft genannt werden 

fann. Die Mitglieder diefer großen Gefellichaft find aber nad) 

geographiſchen Gränzen und befondern zu dem allgemeinen Zwede 

binzufommenden Zweden in eine Menge von Abtheilun- 

gen, Eorporationen und Inftituten getheilt, welche 

verfchiedene Namen haben, aber darin miteinander übereinfom- 

men, daß aus dieſen Abtheilungen gewiſſe jpezielle Nechtsver- 

hältniffe hervorgehen. 
Abtheilungen, in welche die ganze Fatholifche Anjtalt geo- 

graphiſch getheilt ift, find die Diözefen, d. h. Bezirke, denen 

ein Bifchof vorfteht; große Korporationen find Die geiftlichen 

Orden, welche dann viele Eleinere Corporationen, z.B. die einzel- 

nen Klöfter, unter ſich begreifen; Inftitute endlich find die einzel 

nen Kicchen, Benefizien, Stiftungen u. ſ. w., auf die weder 

der Begriff eines Bezirks, noch der einer Corporation paßt, 
welche aber gleichwohl ſelbſtſtändige Ganze bilden, und wenig 

5% 
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ftens für gewiffe Gegenden oder Perjonen befondere Zwede, 

3. B. daß für fie ein Gottesdienft ftattfinde, ficherzuftellen oder 

zu beforgen haben. Jeder dieſer Bezirke, jedes dieſer Inſti— 

tute und jede diefer Eorporationen iſt nun mit Beziehung 

auf die allgemeinen Zwede der fatholifchen Kirchen— 

gewalt im Sinne des canonifchen Rechtes unter- 

geordnet, in Beziehung auffeine befondern Zwede 

aber hat es eine gewijfe Selbftitändigfeit. 

Betrachtet man alle diefe Einrichtungen, fo tft e8 nicht zu 

verfennen, daß fie einen qutgegliederten Organismus 

zur Folge haben, die Fleinern moralifhen Perfonen in vielen 

Beziehungen unabhängig von der allgemeinen Kirchenge- 

walt ihre befonderen Intereffen verfolgen können, die Vers 

mifchung des Vermögens, welches den Fleinern moralifchen Per— 

jonen gehört, verhütet wird, und neben der allgemeinen 

Gefeggebung der Kirche auch noch befondere Gefeggebun- 

gen der Partieularfichen, Imftitute und Stiftungen beftehen, 

welche jedoch im Allgemeinen als Regel beobachten müffen, daß 

fie niemals die Gefeßgebung der allgemeinen Kirche beirren 

und nur infoweit entjteben oder fich verändern Dürfen, als es 

die Gefeßgebung der allgemeinen Kirche zugibt. 

In Beziehung auf die Staaten, in deren Gebiete die 

Bartienlarfirchen, Inſtitute und Stiftungen beſtehen, ergibt ſich 

aus den Firchlichen Eintheilungen der Fatholifchen Welt die 

wichtige Schlußfolge, daß die allgemeine Kirche fich in feinem 

Staate ausſchließlich befindet, fondern in jedem nur eine ges 

wife Anzahl von PBarticularfirchen, Inſtituten 

und Stiftungen, und daß alfo, wenn von der Gewalt des 

Staates „gegen die Kirche“ die Nede ift, immer nur 

von jenen kirchlichen moralifhen Perſonen die 

Nede ſeyn kann, welche in feinem Gebiete ſich be- 
finden, Ber diefen moralifchen Berfonen tritt jedoch ftets Die 

Betrachtung ein, daß fie Theile der allgemeinen Kirche aus— 

machen und von ihr einen Theil ihrer moralifchen Kraft er— 

halten, 
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In den neuen Zeiten hat man angefangen, die in ei— 

nem Staatsgebiete gelegenen Partiecularkirchen 

und Inſtitute als ein Ganzes zu betrachten und von 

dieſer Seite von einer gallicaniſchen, bayeriſchen oder nieder— 

ländiſchen Kirche zu ſprechen. Dieſe Benennung iſt aber un— 

richtig. Nach der Verfaſſung der katholiſchen Kirche haben die 

in einem Staate befindlichen Kirchen durchaus kein Vereini— 

gungsband, welches ſie zu einer moraliſchen Perſon, näm— 

lich zu einer Nationalkirche, conſtituirt, und dieſe National— 

kirchen voraus ſetzen, läuft daher gegen die Verfaſſung der 

allgemeinen Kirche. Ehen Dadurch läuft es aber auch gegen ihre 
Intereſſen; denn wozu eine moralische Berfon vorausfegen, 

wenn man ihr als ſolcher nicht befondere Intereſſen, welche 

in einen Conflift mit den anerkannten Intereffen der allgemei- 

nen oder der Partieularkirchen kommen können, zufchreiben 

will? *) 

*) In Nücficht der Frage, welche Rechte die in einem Staate vorkom— 

menden Fatholifchen Kirchen haben follen, erklärte ſchon das preußi— 

ſche Zandrecht (HI. Th. 11. Titel. F. 18.): „Die vom Staate aus— 

drücklich aufgenommenen Kirchengefellichaften haben die Nechte pri— 

vilegirter Gorporationen; und eben diefer Grundfag wird in den 

neuen Gonftitutionen von Bayern und Würtemberg anerfannt. Daß 

übrigens die Kirchen Corporationen find, erkennt auch Haller, (Re: 

ftaur. der Staatswiſſ. IV. ©. 351.); auch foheinen ſchon Mosheim, 

Wolf und mehrere Andere den Gedanfen, die Kirche ſey eine Corpo— 

ration, gehabt zu haben, ohne daß fie es aber wagten, diefe Jder, 

welche zu einer Anerkennung der Fatholifchen Grundſätze über das 

Kirchenrecht leiten Fonnte, confequent in allen möglichen Folgerungen 

durchzuführen. Seltener findet man dagegen eine Spur von wiſſen— 

fcehaftlicher Anerfennung des Grundfages, daß es der Staat nur im— 

mer mit den Taufenden von einzelnen Kirchen, Inftituten, Stiftun- 

gen und Gorporationen, welche in feinem Gebiete beftehen, 

zu thun habe, und die Kirche im Ganzen für ihn nur infofern in 

Betrachtung kommen kann, als ihr Geift auf alle ihre einzelnen In— 

ftitute Einfluß hat, und doch ift diefe Betrachtung von hoher Wich— 

tigfeit. Indeſſen liegt freilich auch fie nicht im Interefje des Prote- 
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Die Verbindung der Partieularkirchen mit der allgemeinen 

Kirche macht aber, daß jedes Greigniß, welches eine Fatholi- 

ſche Partieularkicche oder ein befonderes katholiſches Inſtitut in 

irgend einem Staate auf eine vortheilhafte oder ſchädliche Weiſe 

berührt, auf die allgemeine Kirche einen verhältniß— 

mäßigen Einfluß hat, und alſo auch von der allgemeinen 

Kirchengewalt im Intereſſe ihres Amtes beachtet, und inſofern 

das Ereigniß nachtheilig iſt, auf die Abwendung des Scha— 

dens, ſoviel es die Umſtände zugeben, gedacht werden muß. 

Dieſer Punkt iſt aber auch einer von denjenigen, welcher in 

den Augen vieler Staatsmänner die Feſtſetzung des Verhält— 

niſſes, welches zwiſchen den Staatsregierungen und den in ih— 

rem Gebiete gelegenen Particularkirchen und kirchlichen Inſti— 

tuten ſtattfinden ſoll, erſchwert; wir werden jedoch ſpäter 

ſehen, daß dieſe Schwierigkeit Feineswegs fo groß iſt, 

als ſie zu ſeyn ſcheint, weil unſere kirchenrechtlichen Lehrbücher, 

an die bei den Proteſtanten ganz paſſende Ter— 

minologie gewohnt, nur immer von dem Berhältniffe 

zwifchen dem Staate und der katholiſchen Kirche reden, 

während in Der That nur von dem Verhältniffe der 

Staatsregierung zu den in ihrem Staatsgebiete 

befindlihen katholiſchen Kirhen und Inſtituten 

die Rede feyn follte, was auf der Stelle jede Unterſu— 

hung um Vieles vereinfachen würde. Auch ift, wenn dieſes 

wahre Verhältniß gehörig berickfichtigt wird, die allgemeine 

Kirche fogleich befriedigt und jener Organismus ihr erhalten, 

den fie für ihre Intereſſen nothwendig findet, wodurch) von 

jelbft alle Gollifionen zwifchen dem Staate und der Kirche, von 

denen man jo viel zu beforgen vorgibt, wegfallen. 

Aus allen diefen Betrachtungen ergeben ſich nun folgende 

Schlüffe: 

ftantismus, da man auch durch fie auf die Nothiwendigfeit einer 

Hierarchie in der Kirche und zwar einer confequent durchgeführten 

Hierarchie hingeleitet wird. 
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a. Wenn von der Fatholifchen Kirche die Rede ift, kann 

nur, wofern man ſich genau ausdrüden will, Die allgemeine 

unter dem Pabſte als ihrem Dberhaupte vereinigte Kirche, 

welche in vielen Staaten ihre Mitglieder hat, verftanden wer: 

den, und in diefem Sinne fteht die Kirche unter feiner 

einzelnen weltlihen Regierung, weil die leßtere nur 

immer den in ihrem Staatsgebiete befindlichen Katholiken be- 

fehlen kann, ja fie ſteht nicht einmal unter allen weltlichen 

Negierungen zufammengenommen, weil ihr Oberhaupt 

felbft Souverain iſt *), und unter feiner Souverainität 

eine nicht unbedeutende Anzahl von Katholiken Lebt. 

b. Die allgemeine Kirche erfcheint, infofern als die bei 

weitem größte Zahl ihrer Glieder im Untertbansverhäftniffe 

gegen weltliche Regierungen lebt, und der Zwed des Staates 

nicht der Zwed der Kirche ift, allen weltlichen Regierungen 

zufammen gegenüber als eine große Privatgeſellſchaft, 

welche jedoch darum immer etwas Eigenthümliches hat, daß 

ihr Dberhaupt in feinem Gebiete Landesherr ift, und als 

ſolcher perjönliche Unabhängigkeit genießt, weshalb in den 

Handlungen des Dberhauptes ein gewiffer Grad von Freiheit 

ftattfinden kann. 

e. Die ſämmtlichen in einem Staate befindlichen Katho- 

lifen bilden feine Corporation, wohl aber haben fie mehr 

oder weniger einzelne Eorporationen und Inſtitute, welche Cor— 

porationen und Inſtitute, jobald die Eatholifche Religion im 

Staate anerkannt it, als rechtsfähige Subjefte müffen ange: 
jehen werden, 

*) Wir reden von demjenigen Befisitande der Päbſte, welcher vor der 

römijchen Revolution von 1848 beftand und noch feineswegs trafta- 

tenmäßig aufgehoben ift; auch reden wir um fo lieber mit dem Sin: 

bliefe auf die noch im Jahre 1847 beftandenen Zuftände Noms, weil 

die Fortdauer der jegigen problematifch ift, wie denn im Mittelalter 

und felbjt in der Periode von 1798 bis 1814 der Kirchenftant mehr 

als einmal zerirümmert zu feyn jchien. 
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d. Die Staatsregierung hat es bei ihrem Verhältniffe mit 

der Fatholifhen Kirche nur immer unmittelbar mit den einzel- 

nen Katholifen als folhen oder den oben erwähnten rechts: 

fähigen Subjeften, und blos mittelbar mit der allgemeinen 

Kirche zu thun, infofern nämlich, als leßtere mit den im Staate 

befindlichen Katholiken die durch die Kicchenverfaffung vorge 

fchriebenen Verbindungen unterhält und ihnen eine Art von 

moralifcher Unterftügung gewährt. 
e. Es ift im Kirchenrechte nicht ſehr paffend, Die 

Berhältniffe des Staates zur gefammten Kirche ausſchließlich 

oder vorzugsweife zu betrachten, weil in Beziehung auf das 

gewöhnliche Verhältniß die Beziehungen der Staatsgewalt zu 

den einzelnen Katholifen als folhen und zu ihren im Staate 

befindlichen Corporationen und Inftituten das Wichtigere find. 

f. Da felbjt ein und derſelbe Staat fein Benehmen gegen 

die Katholiken als ſolche und ihre Corporationen und Inſti— 

tute in Ddiefer Gegend jo und in einer andern ganz anders 
einrichten kann, z. B. bier ein Klofter aufheben, dort eines er— 

richten kann, jo ift vorzugsweife und zumächit das Verhält- 

niß des Staates zu dem einzelnen Katholifen und 

jedem rehtsfähigen, den fatholifhen Intereſſen 

gewidmeten Inſtitute aufzufaffen; Diefes Verhältniß 

aber ergibt fich jehr leicht aus den allgemeinen Grundſätzen 

des Staatsrechts überhaupt und des Gefellfchaftsrechts insbe- 

fondere. 

g. Die Verhältniffe zwifchen dem Staate und der Kirche 

find daher ftetS aus einem doppelten Gefichtspunfte zu ber 

trachten, nämlih 1. die Verhähtniſſe zur Kirche im 

Ganzen, wegen der politifhen Wichtigfeit dieſes Berhältnif- 

jes zur fteten Beachtung des Gigenthümlichen der Fatholifchen 

Kirche, und 2. Die Berhältniffe des Staates zu den 

einzelnen in feinem Gebiete befindlihen Katho- 

fifen und ihren Gorporationen und Snftituten, 

wegen deren unmittelbaren praftifchen Wichtigkeit. 

Nachdem wir aber auf diefen Unterfchted aufmerkffam ge: 
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macht haben, ift es unſere Abficht nicht, Dei den noch anzu— 

jtellenden Unterfuchungen ſtets auf dieſe Unterfchiede zurückzu— 

fommen; wir wollen vielmehr, um Wiederholungen und leicht 

zu ziehende Schlüffe zu vermeiden, die Verhältniffe nur ftets 

im Großen und mit Beibehaltung der herkömm— 

lihen Terminologie betrachten, vorher aber noch verſchie— 

dene andere mit den Hauptpunften des canonifchen Rechtes in 

enger Verbindung ftehende Lehren in nähere Betrachtung ziehen. 

VIII. 

Bon dem canoniſchen Rechte, feiner Entſtehung 

und ſeinen Eigenthümlichkeiten. 

Das geſellſchaftliche Recht der katholiſchen Kirche kann in 

ein inneres und äußeres eingetheilt werden. Das innere 

beſchäftigt ſich mit jenen Rechtsverhältniſſen, welche im Innern 

der katholiſchen Kirche gelten, das äußere mit jenen Verhält— 

nifjen, welche zwifchen der ganzen Kirche oder den zu ihr gehö— 

rigen Gliedern und Initituten und den außerhalb der Kirche be— 

ftehenden Perſonen und Inſtituten jtatthaben. 

Bei allen diefen Beſtimmungen kann man weſentliche 

und unwefentliche Beitimmungen unterfcheiden. Unter die 

wefentlichen gehören jene, welcdye nicht wegfallen können, ohne 

daß die fatholifche Kirche den Charakter, den fie bisher hatte, 

aufgäbe, unter die nicht weientlichen gehören alle übrigen. In 

Beziehung auf die Verfaffung der Kirche möchte man die er- 

fteren Grundgefege nennen, und in den Inbegriff aller jener 

Gefege, welche die Drganifation der Kirche betreffen, die 

Eonftitution der Kirche fegen. 

Die Grundgefege der Fatholifchen Kirche rühren durch— 

aus von Chriſtus her oder werden durch die Tradition oder 

die heilige Schrift als Gefege göttlichen Urfprungs bezeichnet, 

und darin liegt der Grund, warum fie unabänderlic) find. Es 

find ihrer aber nicht gar viele. Die meiften betreffen die Ein- 
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ſetzung der Sacramente, den Unterfchied zwifchen Glerifern und 
Laien, die Übertragung der Kirchengewalt an erftere, die fer- 

nern Unterfcheidungen der Glerifer in Bifchöfe und mindere 

Geiftliche, die Ausfchliegung Sener, welche die Kirche nicht hö— 

ren wollen, von der Gemeinfchaft der Kirche, die Errichtung 

eines Primats unter den Bifchöfen, die Nothwendigfeit einer 

beſtändigen Fortdauer der Kirche bis an das Ende der Zeiten, 

die DVerficherung der Unfehlbarkeit für die Kirche, die Ver— 

pflichtung aller Chriften, fih in nichts von der Lehre Chrifti 

zu entfernen, die Verpflichtung, den chriftlichen Glauben unter 

allen Völkern zu verbreiten u. f. w. Alle Diefe Fundamental 

beftimmungen werden noch heut zu Tage von den Katholiken 

ohne irgend eine Ausnahme anerkannt, 

Allein diefe bier angedeuteten Beftimmungen machen den 

kleinſten Theil jenes kirchlichen Nechtes aus, welches ſchon 

in dennächiten Sahrhunderten nach Chriftus beftand. Die 

Kirchengewalt ſah fich Durch die Umftände veranlaßt, aus den 

Fundamentalbeſtimmungen immer mehrere Kolgerungen zu ziehen, 

und zu diefen Folgerungen noch andere Beſtimmungen, zu des 

nen die Zeiten oder andere Umftinde Die VBeranlaffung ga— 

ben, beizufügen. Sie nannte dabei zum Unterjchiede von den 

Staatsgefeßen (legibus) ihre Gefeße: Regeln (eanones), 

woraus für das aus Kirchengefegen entjtandene Recht nach und 

nach der Name des canonifchen Nechtes (jus canonicum) ent- 

jtanden ift. Man nahm jedoch den Namen canon ſehr bald 

nur für jene Gefeße, welche die allgemeine Kirche betrafen, 

indem man für Kicchengefege, welche nur einen Eleinern Theil 

der allgemeinen Kirche, 3. Br eine Diözeſe, betrafen, andere 

Benennungen brauchte. ALS allgemeines Recht der katholiſchen 

Kicche wird inzwifchen in den neuern Zeiten nur das päbit- 

liche, welches vorzugsweife im Corpus juris canonici ent- 

halten ift, anerkannt, und diefes Necht bat fih langſam und 

zum Theile nach dem Borbilde des römischen Nechts, jo wie 

die Umſtände und Bedürfniffe es nach und nach mit fich brach— 

ten, ausgebildet. 
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Materialien dazu lieferten vor Allem die Schlußfolgen, 

welche aus den gleich anfangs gelegten Grundlagen abgeleitet 
wurden, und ſo mußte z. B. ſobald man den Unterſchied zwi— 

ſchen Biſchöfen und Prieſtern berückſichtigte, ſogleich auf ein 

entſprechendes Ceremoniel und auf nähere Beſtimmungen über 

die Subordinationsverhältniſſe gedacht werden. Als die Kirche 

durch Schenkungen, Vermächtniſſe und Käufe Eigenthum ver— 

ſchiedener Art erwarb, mußten die Rechte der Kirche und der 

Nutznießer genauer beſtimmt werden. Man mußte ferner, als 

die Kirche ſich unter verſchiedene Völker verbreitete, mehr als 

früher auf die Erhaltung der Einheit bedacht ſeyn. Jede Art von 

Strafrecht mußte endlich, da man es bei ihrer Anwendung mit 

höchſt verſchiedenen Menſchen zu thun hatte, genauere Beſtim— 

mungen erhalten. So wuchs allmählich das Kirchenrecht zu 

einer jchwer überjehbaren Wilfenichaft an, in der aber auch 

einzelne Theile von Zeit zu Zeit antiquirt oder abgeichafft 

wurden. Stets aber machten bei diefem Kirchenrecht die Ber 

ſtimmungen über die Verhältniffe im Innern der Kirche die 

Hauptjache aus, und daß dieſe innere Gefeßgebung nur der 

Kirche zuftehe, fließt aus den oben angegebenen Grundfägen über 

die Stellung der Privatgefellihaften zum Staate. 

In den neuern Zeiten bat man angefangen, die Ausdrücke 

canonifches und Kirchenrecht für Synonymen zu nehmen, was 

aber unrecht ijt. Unter dem canoniſchen Rechte können nie- 

mals die Gefege der weltlichen Regierung über Kirchenfachen 

begriffen jenn, wohl aber unter dem Kirchenrechte; weshalb 

denn das canonifche Recht geeignet it, Das Syitem der 

Kirche erfennbar zu machen, das Kirchenrecht aber nur dazu 

dienen kann, Die in irgend einem Staate befindlichen 

Kirhengefege zu überbliden. 
Wenn in einem Staate die Fatholifche Religion beftebt, 

ailt für ihre Befenner das canonifhe Recht als Gefell- 

ſchaftsrecht. Die Mitglieder der Fatholifchen Kirche können 

alfo nah dieſem Rechte Verbindlichfeiten und Befugniſſe 

erhalten, und die Urtheilsſprüche ihrer Kirchen fünnen Durch 
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fie felbft, oder wofern die Kirchengefege vom Staate ausdrüd- 

lich oder ftillfhweigend anerkannt find, durch die Stantsgewalt 

erequirt werden. Anerfannt aber find von der Staatsgewalt 

ſtets die Kicchengefeße, welche zur Zeit der Anerkennung der 

Religion bereits beftanden oder nachher abgefaßt werden, ohne 

daß gegen fie, ungeachtet der gehörigen Notifiention, ein Veto 

der Regierung erfolgte. Es ift aber wohl zu merken, daß nur 
für die Mitglieder der Fatholifchen Kirche Das canonifche Necht 

gilt, wer nicht zur Fatholifchen Kirche gehört, wird Durch das 

canoniſche Necht nur infofern verpflichtet, als es derjenige ift, 

welcher mit einem Mitgliede einer Gefellichaft als folchem con— 

trahirt. So 3. B. muß Jener, welcher einem Pfarrer die 

Grundſtücke der Pfarre abfaufen wollte, doch Das canonifche 

Recht infofern beachten, Daß ein Kauf blos mit dem Pfarrer 

gejchloffen Feine rechtliche Wirkung haben würde, und dies 

zwar aus demfelben Grunde, welcher auch bei einer Hand: 

Iungsgefellichaft gelten wide, welche gleichfalls nur aus ges 

wiffen Verträgen ihres Firmaführers verpflichtet werden kann. 

Auch ein Proteftant müßte daher, wenn er zum Beifviele jene 

Grundſtücke Faufen wollte, auf Die Verordnungen des canoni- 

jhen Rechtes, wofern er ficher gehen will, Rückſicht nehmen. 

Das canonifche Recht kann aber auch in einem Stante 

bürgerliches Recht feyn, dann nämlich, wenn die Staats— 

gewalt es auch zum bürgerlichen Rechte angenommen bat. 

Diefer Fall war Jahrhunderte lang in einem großen Theile 

von Europa vorhanden. Die meiften Regierungen, nicht ge 

neigt oder nicht fähig, über fo viele Rechtsfragen, welche im 

bürgerlichen Leben vorfommen können, Gefege zu exlaffen, ve 

eipirten befanntlich fremde Nechte, wie das römifche Civilrecht, 

das longobardifche Lehnrecht und das canonifche Necht, und 

wo Ddiefer Fall vorfam, war dann das canonifche Necht bür— 

gerliches Recht, welches nicht nur die Katholiken, fondern auch 

die andern Unterthanen dieſes Staates verband, nicht zwar 

als canonifches Necht, wohl aber als ein bürgerliches Gefeß. 

Das camonifche Necht kann aber eben jo auch zum Theil 
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aus ivilgefegen bejtehen, wenn nämlih die Kirchenge— 

walt irgend ein Fragment des bürgerlichen Rechtes, 3. B. in 

der Materie von den Tejtamenten der Elerifer, zum canoni- 

fchen Rechte hinzufügt; dann aber verbindet dieſes Gefeg wie- 

der nicht nur die Katholifen jenes Staates, in welchem diefes 

Fragment bürgerliches Gejeg war, jondern, wenn es die 

Kirchengewalt für aut findet, auch die Katholiken in andern 

Staaten, letztere jedoch nicht mehr als Canon und Eivilgejek 

zugleich, fondern blos als Kirchengeſetz. 
Überhaupt gilt in Ddiefer Sache der Grundfaß: der 

Staat kann allein Stantsgefege, die Kirche allein 
Kirhengefeße erlaffen, und wenn jener von diefer oder 

diefe von jenem etwas recipirt, jo erhält es durch die Recep— 

tion eine neue Gigenfchaft. Aus demfelben Grunde ift es 

durchaus von Feiner Erheblichfeit, zu wiffen, aus welcher 

Quelle dieſes oder jenes einzelne Gefeß der Kirche oder des 
Staates entjtanden ſey; es ift genug, wenn man weiß, die come 

petente Autorität habe es angenommen. 

Sehr oft entjteht die Frage, ob irgend eine Beſtimmung, 

die zu einer gewiſſen Zeit unftreitig Kirchenrecht war, auch 

noch jeßt als ein bejtehendes Kirchengefeß beurtheilt werden 

könne, und dieſe Entjceheidung ift oft von einer großen Wich- 

tigkeit. - Unter gewiffen Umſtänden, 3. B. bei dem Streite des 

Papal- und des Episcopalipftens, kann von der Löſung die— 

fer Frage die Möglichkeit einer ſchnellen Entſcheidung in einer 

wichtigen Sache, eine gehörige Ordnung an einzelnen Orten, 

ja fogar der innere Frieden der katholiſchen Kirche abhängen. 

Sn diefer Sache iſt aber nichts natürlicher und ſogar nothwen— 

diger, als ſich an die bei allen Gefellihaften für Privatzwecke 

anerkannten Grundſätze zu halten, da die Ffatholifche Kirche, 

obgleich fie an Würde und Erhabenheit hoch über andern Pri- 

vatgefellichaften fteht, denn Doch der Gattung wach, wie 

wir gezeigt haben, auch in die Kategorie der Privatgefell- 

ſchaften gehört. 

Fragte man num in einer Fleinen Privatgeſellſchaft, z. B. 
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einer Handlungsgefellfhaft, bei einer Frage, wo das gefell- 

fchaftliche Necht mit oder ohne Grumd ftreitig würde, einen 

Rechtsgelehrten um feinen Rath, fo wird ftetS feine erſte 

Antwort ſeyn, man müſſe fich nach dem anerkannten Gefellichafts- 

rechte richten. Sagte man ihm darauf, dieſes Gefellichaftsrecht 

ſey in dieſem oder jenem Punkte ftreitig, weil man behaupte, . 

das beftebende pofitive Gefellfchaftsrecht ſey auf eine unrecht- 

mäßige Art entjtanden, jo wird feine weitere Bemerkung feyn, 

man müſſe doch irgend einen Zeitpunkt haben, wo man über 

das Gefellfchaftsrecht einig war, und nach demjenigen, was 

man damals allgemein anerkannte, müffe man fich vichten oder 

wenigftens daraus Schlußfolgen ziehen. Wirde man ihm ſa— 

gen, man ſey zwar einig darüber, Daß in dieſem oder jenem 

Zeitpunfte Dies oder jenes anerkannt wurde, man glaube aber, 

damals wären viele Sntereffenten in einem Irrthum gewefen, 

aus dem jeßt viele herausgetreten wären, fo würde er ver 

muthlich fragen, wie fich denn jener Irrthum nachweifen laffe, 

ob er allein zur damaligen Anerkennung Beranlaffung gegeben 

habe, und ob alle Intereffenten wegen des angeblich ſtattge— 

fundenen Irrthums die damalige Einwilligung als ungültig 

anfechten wollen. Sagte man dann dem NRechtsgelehrten, nur 

Einige wollten es thun, fo würde er wieder fragen, ob nicht 

eine Verjährung die Sache erfchwere oder vielleicht ſpäter eine 

ſtillſchweigende Anerkennung ftattgefunden habe, ob diejenigen, 

welche jet den Irrthum vorfehügten, auch gegen Jene, die es 

bei dem Beftehenden laſſen wollen, eine Majorität bilden, oder 

ob fie nach der Berfaffung verlangen können, daß ihre Stim- 

men bevickfichtigt werden müßten. Wären die Antworten in 

Diefer Rückſicht ſchwankend, und fagte man etwa, mächtige 

Männer, welche aber freilich in der Gefellfchaft nichts zu be— 

fehlen hätten, verlangten dieſe Veränderung, jo wirde der 

Rechtsgelehrte vermuthlich antworten, daß der Wille Diefer 

Auswärtigen durchaus nichts entjcheide, und das Ende der 

ganzen Conſultation dürfte der Rath ſeyn, daß man einen jo 

wenig verfprechenden Prozeß nicht anfangen foll, welcher nur 
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Verdruß und die Erſchütterung der Geſellſchaft zur Folge ha— 

ben könne *). 

Diefelben Grundfüge, an welche fih in dem vorausges 

ſetzten Falle der Nechtsgelehrte bei einer Handlungsgeſellſchaft 

halten würde, find nun auch diejenigen, welche die katholiſche Kirche 

in Rücficht ihrer Verfaſſung geltend zu fehen wünſcht. Stellt 

man andere auf, fo zerftört man die Ordnung in diefer Kirche, 

Aus dem Grundfage, daß man fi bei dev Würdigung 

der Kirchenverfaſſung ftreng an die juridifchen Begriffe halten 

müſſe, fann man von ſelbſt Leicht entnehmen, was von der ſo— 

genannten hiftorifchen Behandlungsart des canonifchen Rech- 

tes zu halten fey, bei der man vorzugsweife auf die Anfichten 

des Alterthums und auf die Daten der Gefchichte zu ſehen 

vorgibt. Diefe Behandlungsart führt zuerit zu der Inconve— 

nienz, daß man den angeführten Thatfachen andere Thatjachen 

entgegenfegen kann; dann aber wird vorausgejeßt, Daß recht 

liche Entfcheidungen nichts gelten, fobald fie gewiſſer frühern 

Berfahrungsweife widerfprechen, und endlich, daß bei der 

ficchlichen Verfafſſung felbft in unwefentlichen Dingen jede Art 

von DVerbefferung und von Berückſichtigung der Zeitumftände 

ausgeſchloſſen ſey. Überträgt man dieſen Grundſatz auf das 

Staatsrecht, ſo müßte die römiſche Republik unter Cicero auf— 

leben, welche aber auch in Berückſichtigung des noch ältern 

Zuſtandes nicht mehr für rechtmäßig gelten könnte, und bezo— 

gen auf die Sitten, müßten wir vielleicht (und auch dies wäre 

noch nicht conſequent genug) die Lebensart der alten Germa— 

nier annehmen. Niemals nehmen daher ſtrenge Ju— 

riſten die ſogenannte biftorifche Behandlung des 

Kirchenrechts in Schutz, und ihre Gönner ſind nur jene 

Neuerer, welche im Gebiete des Kirchenrechts Reformen, denen 

die Kirchengewalt nicht geneigt iſt, durchſetzen wollen, was 

*) Dieſelben Grundſätze, welche hier aufgeſtellt werden, erkennt das 

preußiſche Landrecht für die Geſellſchaften überhaupt (IL. Th. 6. Tit. 

8. 32— 36.) ausdrücklich am. 
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‚ much in der Natur der Sache liegt, weil fich font alle Refor— 

mationsplane auf gar nichts als höchitens auf eine indivi— 

duelle Anficht, welcher aber große Autoritäten gegenüber: 

ftehen, gründen fünnten, 
Eine Folge der hiftorifchen Behandlung des canonifchen 

Rechtes ift zum Theil jener Streit in der Fatholifchen Kirche, . 

welcher fich in den neueren Zeiten zwifchen dem fogenannten Pa— 

pal- und Episcopalfvftem erhoben hat, und von dem 
wir noch umftändlicher Handeln werden; es gibt aber auch noch 

andere Eontroverfen im canonifchen Rechte, welche minder wid)- 

tig find, und oft durch die Kombination aller einen gewifjen 

Sat berührenden Stellen nad) den allgemeinen Grundfägen 

der Gefegauslegung müffen entfchieden werden, 

Das canonifche Necht erfcheint übrigens als ein jehr 

ausgebildetes Geſellſchaftsrecht. Es entſcheidet nicht 

nur die Frage, was in der Kirche in Hinſicht auf ein beſtimm— 

tes Recht Jemanden gebühre, ſondern auch, bei wem das 

Recht müſſe geſucht werden, wer das Recht habe, geſetzliche 

Verfügungen in der Kirche zu erlaſſen, ſie auszulegen oder ab— 

zuändern, inwiefern eine Gewohnheit gegen das Geſetz, neben 

dem Geſetze und zur Erläuterung des Geſetzes zu läſtig ſey, 

und inwiefern Theile der Kirche berechtigt ſind, ſich ein eige— 

nes Recht zu verſchaffen. 

Bemerkt muß in dieſer Rückſicht auch werden, daß im cano— 

niſchen Rechte, obgleich es ſeiner Natur nach ein ſtatutariſches 

Recht iſt, doch ſehr genau, da ſich daran wichtige Unterſchiede 

knüpfen, zwiſchen Dem Geſetze im engern Sinne und 

dem Statut im engern Sinne unterſchieden werde. Je— 

nes geht von einem Obern zufolge des ihm zuſtehenden An— 

theils an der Kirchengewalt aus, dieſes von einem Collegium 

zufolge der ihm nach der Kirchenverfaſſung zuſtehenden Rechte, 

und daraus folgt, daß z. B. eine päbſtliche Verordnung ein 

eigentliches Kirchengeſetz iſt, welches einen Katholiken als 

ſolchen, auch wenn er nicht einwilligt, verbindet, die Mitglie— 

der eines Domkapitels aber, wenn ſie Statuten machen, ſich 
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ſelbſt eine Verbindlichkeit auflegen, deren Umfang theils nach 

dem Inhalte des Statutes, theils nach dem canoniſchen Rechte 

in Anſehung der Statute beurtheilt werden muß. 

Wie bei jeder Geſellſchaft, in welcher Leben iſt, von Zeit 

zu Zeit neue Anordnungen getroffen werden können, ſo 

iſt auch in der katholiſchen Kirche in Anſehung des canoniſchen 

Rechtes kein Stillſtand, und es kann daher von Zeit zu Zeit, 

z. B. durch päbſtliche Bullen, eine neue Anordnung gemacht 

werden, welche dann dem ältern Rechte derogirt. Aber der Geiſt 

der Kirche, und die Nothwendigkeit, gewiſſe Grundſätze niemals 

aus den Augen zu verlieren, machen, daß man in der kirch— 

lichen Geſetzgebung einen hoben Grad von Stetig— 

feit wahrnimmt, welcher außerordentliche Vortheile gewährt. 

Ein einmal aufgeitellter Grundfag wird nicht leicht aufgegeben, 

ein einmal anerfanntes Recht nicht leicht mehr beanftandet, 

und nicht leicht ein neues Geſetz ohne überwiegende Gründe 

erlaffen. 

IX. 

Bon der Stellung der Katholifen und ihrer 

Kirchen zu den Stantsregierungen. 

Wenn in irgend einem Lande Katholifen wohnen, welche 

eine vom Staate anerfannte Religionsparthei bilden, jo kann 

das Verhältniß dieſer Katholifen zur Regierung des Staates 

im Allgemeinen nur nah dem allgemeinen Gejell- 

Ichaftsrechte, wofern man dem Intereffe der Katholiken 

nicht zu nahe treten will, abgemeſſen werden, Ungeachtet der 

Beobachtung dieſes Grundjages wird aber doch die Stellung 

der Katholifen zum Staate vortheilhafter oder minder vortheil- 

haft werden, je nachdem die Regierung in dieſem oder jenem 

Sinne ihre Majeftätsrechte ausübt, und die fatholifchen Kirchen 

Privilegien geniegen oder nicht. 

Um nur von dem Rechte des Verbietens zu jprechen, 

welches der Regierung im Anſehung alles deffen zuiteht, was 

Beidtel, canon. Necht. 6 
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fie ftaatsfchädlich findet, fo ift jchon die Frage wichtig, ob es 

etwa im Staate noch andere Religionspartheien gibt, auf der 

ren Wünfche die Regierung Rüdficht nimmt, und eben fo ift 

es begreiflih , daß eine für Die Katholiken ungünftig ge- 

ftimmte Regierung, und zwar felbjt mit einem gewiffen Scheine 

der Wahrheit die Anlegung von neuen Klöftern bedenklich 

findet, während vielleicht eine andere katholiſche Regierung 

denjelben Akt in ihrem Lande als etwas Grwünfchtes anjehen 

würde, 

Ganz derfelbe Fall von einer ſehr verfchiedenen Stellung 

der Kicchenvorfteher kann eintreten, wenn die Fatholifchen Kichen 

in einem Lande, wo ihnen die Regierung oder die Volksſtim— 

mung geneigt ift, Privilegien erhalten, und in einem an— 

dern Lande diefe Privilegien unterbleiben. Sp 3. B. fann der 

Biſchof in einem Staate einen hohen politifchen Rang, den 

Sedermann anerkennen muß, haben, während er in einem an- 

dern Lande feinen andern Rang im bürgerlichen Leben, als 

jenen, den ihm die öffentliche Meinung anweifet, genießt. So 

kann in einem Lande die firchlihe NRealimmunität vom Staate 

ſchon zufolge des blofen Kirchengefeges auch politifch anerkannt 

oder mittelft eines Privilegiums insbefondere ertheilt werden, 

während man in einem andern Lande von dem Inhalt der 

Kirchengefege über diefen Punkt durchaus feine Notiz nimmt, 

Nicht minder fann der Fall vorkommen, und er fommt 

in der That oft vor, daß eine Regierung zufolge jpezieller in 

dem katholiſchen Kirchenrechte gegründeter Rechtstitel, 3. B. 

zufolge eines ypäbjtlichen Privilegiums, oder zufolge einzelner 

für jeden Katholifen gültigen Canonen, PBräfentations- 

rechte zu Bisthümern und Pfarreien befigt, oder ein Recht 

auf ein gewilfes gegen fie und ihre Beamten zu beobachtendes 

Geremoniel bat, während in einem andern Lande die Staats- 

vegierung durchaus nur auf die Geltendmachung ihrer Maje— 

ſtätsrechte beſchränkt iſt. In dem einen Falle wird dann die 

Freiheit der Kirchenobern von beengenden Regierungsmaßre- 

geln etwas größer jeyn, als in dem andern; e8 kann aber auch 
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jeun, daß das, was in der einen Rückſicht unwillkommen iſt, 

in einer andern Nückficht wieder überwiegende Bortheile gewährt. 

In vielen Ländern bieß beſonders vor etwa hundert Jah— 

ven, wo die Begriffe von Gleichitellung der verſchiedenen Re— 

ligionspartheien noch minder verbreitet waren, Die Fatholiiche 

Religion eine blos tolerirte. In einer folhen Lage fünnen 

die Befugniffe der Katholifen in ihrer Eigenfchaft als Bürger 

ſehr beſchränkt ſeyn, und vielleicht unterliegt auch der Gottes— 

dient gewiffen Einfchränkungen, 3. B. fein Geläute, feine öf— 

fentlichen Prozeffionen zu haben; aber auch in dieſer Lage 

gebühren, wenn man anders niht mit Worten jpie- 

len will, der Kirche Eorporationsredhte. Natürlid) 

werden aber in dieſer Stellung alle Majeftätsrechte gegen die 

Kirche in einem gewilfen Geifte des Mißtrauens geübt, und 

dies ift eine von den Urfachen, warum Die Katholiken zu als 

len Zeiten fih Glück wünſchten, wenn fie unter einer fatholi- 

chen Regierung jtanden, und warum fie, wenn dies nicht Der 

Fall war, am beiten bejtanden, wenn die Regierung mit einem 

gewilfen Grade von Gleichgültigkeit ihr Religionsſyſtem be— 

trachtete. 

Nach der Natur der Sache kann jedoch dieſes, wenn ir 

gend eine Regierung feſt auf ihre Religion hält, nicht leicht 

der Fall ſeyn; allein auch dann gibt es noch große Unter- 

jchiede in der politischen Stellung der Katholifen. Wo die 

Natur der jtnatsrechtlichen Stellung, welche einer num einmal 

zugelaffenen Kirche in Anfehung ihrer innen Angelegenheiten 

gebührt, deutlich, ſey es nun durch das Gefühl oder die 

Wiſſenſchaft, erkannt wird, da wird die Behandlung ſtets eine 

jehr ertrügliche feunz denn man fennt dann doch mit Sicher: 

heit die Gränzen und ift geneigt, fie zu achten, Wenn dage- 
gen die Theorie der Regierung über ihre Rechte in Kicchen- 

jachen jo beichaffen ift, daß fie ftetS geneigt iſt, Die Leitung 

der in ihrem Stantsgebiete befindlichen Kirchengeſellſchaften 

als ihr Recht anzufehen, was 3. B. heut zu Tage noch bei 
6* 
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vielen proteſtantiſchen Regierungen der Fall iſt *), da iſt die 

Lage der Katholiken nothwendig weit härter, und es kann leicht 

geſchehen, daß die Regierung, weil ſie den Widerwillen der 

Katholiken gegen manche Staatseinrichtungen wahrnimmt, die 
Genoſſen dieſes Glaubens ungeziemender Geſinnungen beſchul— 

digt, während dieſe nur ihre Rechte in Religionsſachen wahrz. 

zunehmen glauben. 
Die Unficherheit der ftaatsrechtlichen Theorie über die 

Frage, welche Rechte einer Religionsgefellfhaft gebühren, hat 

in den drei legten Jahrhunderten fich bei weiten mehr, als in 

den frühern Zeiten fühlbar gemacht, und um den Nachtheilen, 

die daraus entitehen, zu begegnen, bat man bejonders in 

Deutfchland angefangen, von dem Regenten Religionsre- 

verfalien nachzuſuchen, oder in Öffentlichen Verträgen, 

3. B. dem weftphälifchen Frieden, eine Sicherheit gegen die 

Folgen ftreitiger, ſchwankender oder falfcher Theorien zu juchen. 

Daß diefes Hilfsmittel, da es die Rechte der Religionspar- 

theien fpeziell aufzählt, oft nothwendig und noch öfter nütz— 

lich ſey, lehrt die Gefchichte vieler Länder, und wiewohl heut 

zu Tage die Theorie des Staatsrechts gewonnen hat, jo zeigt 

doch noch die neuefte Gefhichte vieler Länder, in denen Ka- 

tholifen leben, wie weit man noch in manchem Gabinette 

von der Anerkennung richtiger ftantsrechtliher Marimen ent: 

fernt ſey. 

Es it jedoch auc ein Verhältniß denkbar, wo die katho— 

liſche Religion die Religion aller Staatsbewohner ift, umd 

zugleich die Gefeßgebung, fev es nun durch den Willen der 

Monarchen oder den Einfluß von Bolfsmeinungen, einen jolchen 

Charakter erhält, daß fie fih ganz den veligiöfen Maximen 

anfchließt, In dieſem Falle iſt die Fatholifche Religion im 

*) Bei mehreren proteftantifchen Negierungen, 3. B. der englifchen, hat 

diefes Verhältnig aufgehört, und ganz befriedigend muß man die in 

der preußifchen Verfafiungsurfunde vom 5. Dez. 1848 den Katholi— 

fon eingeräumie Stellung nennen, 
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Staate herrſchend, und man kann fie, wenn diefe Herrfchaft 

zur Nothwendigfeit erklärt ift, auch eine Staatsreligion 

nennen. Dann aber tritt die Kirche auch aus dem gewöhn— 

lichen Berhältniffe, ihr moralifher Einfluß wird, ungeachtet 

ihrer juridifchen Abhängigkeit von der Staatsgewalt, im Staate 

vorherrjchend, ihre Marimen werden Regierungsmarimen, die 

ganze Gejeßgebung erhält einen katholiſchen Charakter. Dieſes 

Berhältnig bejtand Jahrhunderte lang in Europa, und aus 

dieſen Zeiten jchreibt es fich, daß im manchen Ländern noch 

jegt Die katholiſche Religion die Staatsreligion beißt, und be- 

zogen auf die Bevölkerung, von der fie den größten Theil 

umfaßt, noch die herrichende genannt wird. In diefer Stellung 

müffen die katholiſchen Kirchen. des Landes ſchon darum, weil 

die Staatsgewalt bei ihrer Einrichtung auf die Kirchengefeße 

Rüdficht nimmt, privilegirte Inſtitute ſeyn, die Geiſt— 

fich£eit bildet num einen in vielen Beziehungen wichtigen Körper, 

die Grundlagen der Staatsverfaffung bilden fich zum Theil dar- 

nach, und man kommt durch einen faft nothwendigen Ideengang 

zu jenem Syſtem des Staatsrechts, in welchem die Geiftlichfeit un— 

ter die Reichsitände gehört, und auch in Diefer politischen Eigen: 

ichaft einen Einfluß ausübt *). 

In einer folchen Lage fcheinen num Viele zu glauben, jey 

der Thron um feine Nechte gekommen und zum Werkzeuge der 

Priefter gemacht. Allein diefe Behauptung hat jehr viel gegen 

ſich, und namentlich ſpricht Die Gefchichte jener Jahrhunderte, 

*) Das Spitem der herrjchenden und Staatsreligionen wird heut zu 

Tage oft als ein drückendes Syftem betrachtet, was zumeilen aud) 

wahr war. Noch häufiger aber fam es vor, daß gerade jene Reli: 

gion, welche gefeglich die herrſchende oder die Stantsreligion heißt, die 

von der weltlichen Macht am meiiten bevormundete war. Eben fo fam 

es auch vor, daß manche Staatsmänner unier dem Namen Staatskirche 

fih eine ganz nah dem Staatsbedürfniffe von ihnen 

eingerichtete Kirche dachten und deswegen auf eine jogenannte 

Staatsfiche Werth legten, 
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in welchen man „die Allgewalt der Päbſte“ erblicken will, da- 

gegen, indem fich zeigt, daß die Könige ſelbſt Damals ihre 

weltlichen Angelegenheiten ganz nach ihrem Gutdünfen beforgten, 

und wenn über geiftliche Intereſſen ein Streit zwifchen ihnen 

und der Kirche entitand, gar oft und meiſtens fogar mit 

Erfolg die Staatsgewalt ſich gegen die Kirche ftemmen fonnte. 

Es ift auch Feine vechtlihe Pflicht, jondern eine blofe Re— 

gel der Klugheit, wenn die Regierung e8 unter einem fa- 

tholiihen Volke vermeiden will, fih mit den Kirchengefegen 

in einen Widerfpruc zu ſetzen, und nur etwa jo weit iſt es 

eine moralifhe Pflicht, als man ftets das für aut Anerfannte 

thun fol. 

Sp verfchieden aber auch die Stellung der Katholiken in 

einem Lande gegenüber der Stuntsregierung ſeyn mag, ſtets 

find Gollifionen zwifchen der weltlichen und geiftlichen Gewalt 

möglich, jo wie fie zwifchen dem einzelnen Menfchen umd .der 

Staatsgewalt möglich find. Die meijten dieſer Colliſionen 

find aber, wenn fie unbedeutende Punkte betreffen oder etwa 

durch das Benehmen dieſes oder jenes Pfarrers oder Biſchofs 

oder einer untergeordneten Staantsbehörde veranlagt find, von 

feiner Bedeutung; man verjtäindigt fich, vergleicht fich, veran- 

laßt eine Zurechtweifung des Fehlenden durch feinen competen- 

ten Obern, und die Sache bat, ohne daß darüber viel im 

Lande geredet wird, ein Ende. Zuweilen aber find freilich die 

Eollifionen wichtiger, Damm nämlich, wenn die Staatsgewalt 

und die oberjte Kirchengewalt einander gegemüberfteben, oder 

es fih um Grundſätze von großer Wichtigkeit handelt. Allein 

auch in dieſer Lage ift die Kirche, da fie ihre geiftigen Waffen 

nur äußerſt felten, umd auch Damm nur mit großer Umficht an— 

wenden darf, faſt immer in der Lage, in Vorftellungen, in 

Bitten und in theilweifer Nachgiebigkeit ihr Heil zu fuchen, 

und wie weit diefe Nachgiebigfeit oft geht oder geben muß, 

zeigt die Gefchichte des letzten Jahrhunderts. Wie in 

Allem gibt e8 jedoch auch für die Nachgiebigkeit eine Gränze, 

und wenn Ddiefe überjchritten wird, beginnt ein offener Bruch 
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zwiſchen der Kirche und dem Staate, verbunden mit wahren 

Feindſeligkeiten von Seite der erſtern, in Anſehung deren 

wir das, was im canoniſchen Rechte darüber vorkommt, im 

vierten Buche erwägen werden. 

Dieſe äußerſten Fälle ſind jedoch außerordentlich ſel— 

ten, und viele Menſchenalter können vergehen, ehe ſie in einem 

Staate eintreten; wie wir denn wirklich mehrere Staaten in 

Europa haben, welche ſeit Jahrhunderten zu keinem Frie— 

densbruche mit der Kirche gekommen ſind, wie mißlich auch in 

verſchiedenen Zeiträumen die durch die Staatsgewalt herbeige— 

führte Lage der Kirche ſeyn mochte. 

Die günſtigere oder ungünſtigere Lage der Katholiken in. 

einem Staate zeigt fi) zum Theil auch in der Dotation 

der Kirche. ES gibt heut zu Tage viele Länder, wo die 

katholiſche Geiftlichfeit ganz oder zum Theil aus den Staats- 

fafjen erhalten wird. Daß Ddiefe Lage der Kirche wenig Selbit- 

ftändigfeit gebe, füllt in die Augen, und eben darum ift es 

auch natürlich, daß die Kirche von jeher darauf Werth gelegt 

hat, feite Dotationen durch Stiftungen zu erhalten 

und Diefe fich ſelbſt zu verwalten, Nebſt diefen Stiftungen 

beftehen aber auch im vielen Ländern zu Gunften der Kirche 

Zehnten und andere bei einzelnen Funktionen zu leiftende Ent: 

richtungen, welche, infofern fie beſtehen, die Lage der Kirche 

allerdings günjtiger machen, und von deren Natur noch an 

einem andern Orte die Rede ſeyn wird. 

Ehen jo hängt mit der Lage der Kirche in einem Staate 

die ihr gegebene religiöfe Wirffamfeit zufammen. Man 

bemerft nämlich leicht, daß, den Enthufiasmus ausgenommen, 

welcher feiner Natur nach Andere ergreift und auf diefem Wege 

ſchnell Profelyten macht, die Erhaltung und Berbreitung der 

Religion ftets durch einen gewiffen Grad von Wiſſenſchaft un- 

ter dem geiftlichen Stande bedingt ift. Diefe Wiffenfchaft muß 

eben nicht jeder Geiftliche haben, ja es kann nach der Natur 

der Sache nicht jeder Geiftliche fie haben; aber was wichtig 

ift, befteht darin, dag Wiffenfchaftlichfeit weniaftens bei vielen 
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Geiftlihen gefunden werde. Nur auf dieſem Wege kann es 

gelingen, in einem Zeitalter, in welchem die Berjtandeseultur 

vorherrfchend ift, für Dogmen, welche ftetS an das Unendliche 
ftreifen, umd daher nothwendigerweife unbegreiflich find, Anz 

hänger zu gewinnen oder doch die hohe Meinung, welche das 

Bolf von den Dogmen der Kirche haben foll, zu bewahren, 

Inwiefern aber unter der Fatholifchen Geiftlichfeit die Wiſſen— 

haft gedeihen oder nicht gedeihen foll, hängt doch auch wieder 

von der Stellung der Kirche zum Staate ab. 

Wie aber auch immer die Verhältniffe der Katholifen in 

einem Staate feyn mögen, ftets ift das Wichtige, daß ihren 

Kirchen und Inſtituten Die Rechte von vehtsfähigen 

Subjeften und zwar mit Rüdffiht auf die Orga— 

nifation der allgemeinen Kirche bleiben. Bleiben 

diefe, jo kann felbft unter Regierungen, welche weit entfernt 

find, katholiſche Intereſſen zu begünftigen, die Fatholifche Re— 

ligion fortdauern. Dies war 3. B. der Fall in Irland und 

in der Türkei. Die Katholiken fonnten in diefen Ländern als 

Bürger wegen ihrer Religion fehr gedrüct jeyn, in Rückſicht 

der Religion ſelbſt aber war ihre Lage ziemlich günftig, 

da ihnen alle innern Angelegenheiten der Kirche und der Ver: 

fehr mit ihren auswärtigen Eirchlichen Obern frei bleiben, 

X. 

Bon der Stellung der fatholifhen Kirche zu 

andern Religionspartheien. 

Wie die wirkliche Stellung der Fatholifchen Kirche in einem 

Staate zu andern Religionspartheien in der Wirklichkeit fey, 

hängt größtentheild von der pofitiven, von der Staatsgewalt 

ausgehenden Gejeßgebung ab, nach welcher die Stellung der 

Katholifen im Staate eine gedrücte, begünftigte oder gar 

herrſchende ſeyn kann (I. Buch 9. Abfehn.). Hier reden wir 

aber nur von jener Stellung, welche fih aus den Grundfügen 
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der Katholiken ſelbſt ergibt und natürlich auf das Urtheil des 

Staates und das Urtheil anderer Religionspartheien nicht ohne 

Einfluß ſeyn kann. 
In dieſer Rückſicht iſt es bekannt, die katholiſche Kirche 

habe von jeher den Grundſatz vertheidigt, daß nur ſie den 

rechten Weg zur Seligkeit ginge. Die Elemente dieſer Lehre 

finden ſich nicht nur in Schriftterten, ſondern auch in den 

Beiſpielen der Apoſtel, und als der Proteſtantismus entſtand, 

bekannte ſich jede ſeiner Partheien zu dem Grundſatze, 

daß nur bei ihr die zum Heile nothwendige Wahrheit ſey. Erſt 

die Entſtehung vieler Sekten, welche alle ſich auf die heilige 

Schrift beriefen, aber auch allein die richtige Auslegung der— 

ſelben zu machen behaupteten, in Verbindung mit dem theore— 

tiſchen Satze, daß jeder Menſch die Bibel auslegen könne, hat 

nach und nach viele Proteſtanten auf das Syſtem geführt, nur 

gewiſſe Grundartikel, in welchen alle Chriſten überein— 

ſtimmen, als nothwendig anzunehmen, was aber keineswegs 

fo leicht durchzuführen it, als Ununterrichtete glauben *). 

Diejes Syſtem, welches nothwendig zur Gleichgültigkeit 
in Religionsjachen führt und von der fatholifchen Kirche ver- 

worfen wird, indem fie jedes ihrer Dogmen für nothwen- 

dig erachtet, führt zwifchen den Katholifen und ihren Gegnern 

eine Scheidewand auf, welche die Kirche nicht will niederreigen 

*) Das Syftem der Grundartifel, auf welchem alle ſchon ftattgefunde- 

nen oder erſt projeftirten Vereinigungen einzelner proteftantifchen Bar: 

theien beruhen, ift keineswegs von einem fo neuen Urfprung, als 

heut zu Tage viele Broteftanten zu glauben fcheinen; denn Jakob I., 

König von England, Hatte bereits (man jehe feine Replique du 

Cardinal du Perron cap. 40.) dieſes Syitem zur Rechtfertigung 

des Proteſtantismus und der vielen in feinem Schooße entitandenen 

Spaltungen aufgeftellt, und der reformirte Prediger Jurien dieſes 

Spitem mit Kühnheit und Conſequenz entwidelt. Auf dem Syitem 

der Grundartifel beruhte 3. B. (1817 — 1840) die Errichtung der 

preußijch =evangelifchen Kirche. 
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faffen. Aus ihr geht ihre Gefeßgebung über die gemifchten 

Shen und auch jenes Syftem der Toleranz hervor, welches 

fie qut heißt, fo wie jenes, welches jie verwirft. 

Sie weiß, daß unter gewiffen Umftänden der chriftliche 

Staat Zuden und Heiden, wenn fie noch feine freie Religions- 

übung haben, toleriven fann, und wenn die Stantsgewalt aud) 

andern chriftlihen Neligionspartheien eine mehr oder weniger 

freie Neligionsübung gewährt, gilt es ihr für eine Pflicht der 

Gerechtigkeit, diefe Rechte zu achten und ſich aller unwürdigen 

Schmähungen zu enthalten. Aber den nähern Umgang der Ihri— 

gen mit nicht Fatholifchen Religionsgenoffen kann fie nicht wün— 

ſchen, tbeils des Beifpiels, theils der möglichen Berführung 

fehwächerer Gemüther wegen, und hieraus ergibt ſich von felbit 

eine Stellung, welche denjenigen, denen die Toleranz Gleichgül— 

tigfeit in Neligionsfachen it, nicht zufagt. 

Bei allem dem liegt fo viel auch im Einzelnen von Indiz 

viduen mag dagegen gehandelt werden, in jener Richtung der 

Chriſten, aus welcher die jogenannte „Intoleranz“ entfpringt, 

etwas fehr Natürliches. Je mehr ein Menſch an etwas hängt, 

un fo weniger fann er es leiden, wenn dieſes geichmähet oder 

beeinträchtiget wird. Wenn ein Menfch es nicht dulden will, 

daß man feine Geliebte befcehimpft, wenn der Patriot Unwillen 

zeigt, fo oft man ohne Grund fein Baterland ſchmähet, und 

wenn der Mann dev Wilfenfchaft fich nicht gern mit denjenigen 

unterhält, welche die Wiffenfchaft nicht fennen oder fie gering: 

Ichäßen, fo find Diefes alles AÄußerungen einerund derſelben 

Empfindung, und es liegt nicht in der Macht, ja ſelbſt 

nicht in dem Berufe der Staatsgewalt, Abneigungen und Nei— 

gungen, welche aus dieſer Quelle entſpringen, zu beſeitigen. 

Diefem- zufolge ſcheint es nicht, daß man es irgend einer 

Religionsparthei verargen kann, wenn einzelne ihrer Genoffen 

auch mit Rückſicht auf ihr Neligionsbefenntnig Neigungen und 

Abneiqungen zeigen, und das Tadelnswerthe oder Ahndungs- 

wirdige beginnt evt dann, wenn Rechtsverlegungen, worunter 

auch Injurien gehören, beginnen. Nach diefem Grundſatze 
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handelt man aud in England oder Nordamerifa, und man 

findet, daß man dabei ausfommen könne. 

Sp wie man aber im Diefer Linie fih bält, folgt die— 

jenige Annäherung, welche gegenfeitige ivrige Meinungen 

berichtiget, von jelbft. Der Gefchäftsverfehr verflicht dort, wo 

mebrere Religionspartheien nebeneinander ftehen, die Bartheien 

von jelbft, man legt dabei manche Borurtheile ab, lernt Menjchen, 

von denen man minder vortheilhafte Meinungen gehabt batte, 

auf eine vortheilhafte Art kennen und vernichtet jo blos durch 

die Erfüllung jener Pflichten, welche die Humanität vorzeich— 

net, nach und nach das Reich der Irrthümer. 

Bon diefer Seite haben alfo die Staatsregierungen, wo— 

fern fie irgend einer Religionspartbei die bürgerliche Exiſtenz 

im Staate eingeräumt haben, von der Fatholischen Intoleranz 

wenig oder nichts zu beforgen, ohne daß es nothwendig iſt, 

Gebote, welche die Unterdrüdung aller natürlichen Empfindun— 

gen verlangen, den verfchiedenen Religionspartheien vorzu— 

jchreiben, und insbefondere Fatholifchen Geiftlichen oder Ge— 

meinden Stellungen, welche fih wenig mit den von der Kirche 

empfohlenen Berhältniffen vertragen, vorzuzeichnen. 

Stellungen diefer Art find z. B., wenn katholiſche Geift- 

liche verpflichtet werden, Minifterialakte bei den Taufen, Trau— 

ungen oder Begräbniffen der Protejtanten vorzunehmen, vder 

wenn etwa eine Fatholifche Gemeinde verpflichtet wird, den Kirch— 

hof, welcher für fie ein geweihter Ort ift, oder die Kirche, welche 

fie allein hatte, auch für den proteftantifchen Gottesdienjt perio- 

dich abzutreten. Vorfchriften diefer Art führen leicht zu Gehäſ— 

figfeiten und laſſen fi) dort, wo noch nicht erworbene Rechte mit 

der Frage zufammenhängen, leicht abjtellen. 

Sp viel ift aber ftetS gewiß, daß Dort, wo mehrere Re— 

ligionspartheien nebeneinander ftehen, von Zeit zu Zeit Net 

bungen entitehen, wo dann auf die ftrenge Handhabung 

der Gerechtigkeit zu fehen für die Stantsgewalt 

das Wünfhenswerthefte bleibt. Am leichteften wird 

dies durch ein Cultusminiſterium erreicht, welches, wenn es 
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gut zuſammengeſetzt ſeyn ſoll, Männer, welche die verſchiede— 

nen Religionspartheien und die etwa über ihre Rechte beſtehen— 

den Intereſſen auf das genaueſte kennen, enthalten muß. Es 

iſt jenen Staaten, welche in ihrem Innern mehrere Religions— 

partheien haben, auch darum ein Bedürfniß, weil die Rechte 

des Staates in Kirchenſachen gegen alle Religionspartheien 

und zwar nach denſelben Grundſätzen zu handhaben ſind, 

was freilich zum Theil von der Leitung der Geſetzgebung, zum 

Theil aber auch von der Stetigkeit der höchſten Executivbehör— 

den abhängt. Dagegen iſt es eben wegen dieſes Zweckes nicht 

angemeſſen, daß einem ſolchen Cultusminiſterium etwa die Pa— 

tronats- und Präſentationsrechte des Regenten übertragen 

werden, weil hier im Sinne der Verleihung ſtets auf das 

Beſte der beſondern Kirche, in welcher ſie ausgeübt werden, 

geſehen werden ſoll, was aber nicht wohl vorausgeſetzt werden 

kann, ſobald die Handhabung der Rechte und Geſetze des 

Staates gegen jede Kirche die erſte und wichtigſte Pflicht ei— 

nes hohen Beamten iſt. 

XI. 

Von dem übertritte der Katholiken zu andern 
Religionspartheien. 

Die katholiſche Kirche nennt den freiwilligen Austritt ei— 

nes Katholiken aus ihrer Verbindung ein kirchliches Verbrechen 

und deſſen Ausſchließung eine kirchliche Strafe, und inſofern 

ſcheint ſie von jenen Regeln des kirchlichen Geſellſchaftsrechts, 

gemäß welchem der Eintritt in eine Kirche und der Austritt 

aus ſolcher frei ſeyn ſoll, eine Ausnahme zu machen. 

Sie macht ſie auch wirklich, aber dieſe Ausnahme iſt na— 

türlich. Da die Kirche eine göttliche Anſtalt iſt, und ſie ſich 
auch als ſolche proclamirt, fo kann fie feine moraliſche Befug— 
niß vorausſetzen, aus ihr auszutreten, als den Irrthum, welcher, 
da er zugleich gegen die Überzeugung der ganzen Kirche läuft 
und in Glaubensfachen ihre ausgefprochenen Lehren verwirft, 
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unter allen diefen Formen aber einen Ungehorfam gegen die 

Kirchengebote vorausjegt. 
Diefe Grundanficht über die Zuläßigfeit des freiwilligen 

Austritt aus der Kirche ift aber nicht blos der fatholifchen 

Kirche eigen, fie findet fich in der augsburgifchen und helve— 

tiihen Confeffion, in der anglicanifchen Kiche, ja ſogar im 

Islam. Nie glaubte man in allen diefen Religionen, daß der 

freiwillige Austritt jemals eine erlaubte Sache ſeyn könnte. 

- Sede Ddiefer Kirchen ging aber dabei von dem nämliden 

Prinzip aus, daß fie zur Seligfeit nothwendig jey, und man 

kann jogar nicht das entgegengefegte Prinzip annehmen, ohne bei 

gehöriger Eonjequenz zuzugeben, dag die Religionsparthei, zu 

welcher man gehört, ohne Nachtheil für die Seligfeit der Men- 

ſchen von der Erde verjchwinden könnte. 

Auch die Ausflucht des neuern Protejtantismus, es handle 

fi bei allem dem um vollfommenere Neligionsformen, 

und infofern könne der Proteſtantismus diefer oder jener Con— 

feffion fih allerdings einen Werth zufchreiben, ohne deshalb 

den Lehrfag von einer alleinjeligmachenden Kirche anzunehmen, 

it Fein entjcheidender Einwurf gegen Die obige Behauptung; 

denn wenn der moralifhe Zweck der Seligfeit auf verſchie— 

denen Wegen erreicht werden kann, jo bejteht feine Verbind- 

(ichfeit, den angeblich vollfommenen Lehrbegriff anzunehmen, 

beſonders da über den höhern oder geringern Grad von Boll- 

kommenheit die Anfichten innerhalb und außerhalb einer ber 

ftimmten Religionsparthei jo verjchieden ſeyn Fünnen. 

Erfolgt nun aber doch ein freiwilliger oder gezwungener 

Austritt eines Katholiken aus feiner Kirche, jo entjteht die 

wichtige Frage, was, abgefehen von der firchlichen Würdigung 

diefes Schrittes, für Folgen für das ausgetretene Individuum 

entjtehen müſſen. 

Daß die Kirche, wofern fie im Stante als eine ‘Privat- 
gejellfchaft befteht, über den Ausgetretenen nicht die mindeite 

Gewalt habe, ift einleuchtend. Was aber in einem jolchen 
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Falle die Staatsgewalt thun folle, hängt von dem oberſten 

Regierungsprinzip ab. 

Beiteht der Grundfag, daß die Regierung als Regierung 
eine Religion habe, jo wird dieſe Religion entweder die katho— 

fifhe oder eine andere feyn. Was im lebten Falle Rechtens 

ſey, haben wir bier nicht zu unterfuchen; ift. es aber die faz - 

tholifche Neligion, jo herrſcht fie entweder jo im Staate, daß 

neben ihr gar Feine andere Religion geduldet wird, oder fie 

herricht jo, daß ihr zur Seite noch gewiffe andere Religions- 

partheien im Lande beitehen. 

Betrachten wir zuerſt den leßtern Tal. Hier ift e8 ein- 

leuchtend, daß die Regierung den freiwilligen Austritt aus der 

fatholifchen Kiche erfchweren muß, und wenn er doch erfolgt, 

kann e8 wieder feinem Zweifel unterliegen, daß dem Ausgetre— 

tenen es frei ſtehen müffe, fich an eine der ſonſt beſtehenden Re— 

figionspartheien anzufchließen, und nur dann wird die Ent- 

jcheidung fehwieriger, wenn der Ausgetretene erflärt, zu kei— 

ner der ſchon im Staate beftehenden Religionspartheien treten 

zu wollen, weil dann die Frage beginnt, ob man dem Ausge— 

tretenen die Ausübung jener Religion, welche er wünfcht, ges 

ftatten ſolle. Es iſt einleuchtend, daß dieſe Geftattung ihre 

Schwierigfeiten habe. Eine einfache Hausandacht, welche mit 

dem Nechte, einen eigenen Priefter zu haben, nicht verbunden iſt, 

fann vielleicht den wahren oder angeblichen Religionsbedürf- 

niffen des Ausgetretenen nicht genügen, man fommt alfo auf 

die qualifizivte, wo der Gottesdienft mit der Dazwifchenfunft 

eines Priejters vollzogen wird; da aber vielleicht die Familie 

des Ausgetretenen an dieſem Gottesdienfte Theil nimmt, jo 

entjteht, vorausgefegt, daß diefer Cultus Beifall findet, Leicht 

eine Ayt Gemeinde und in jedem Falle eine Parthei, welche 

nad) dem Genuffe mehrerer Nechte ftrebt. Noch mehr, wenn 

Diefer Fall auf vielen Punkten des Staates vorfommt, jo kann 

er ein Grund werden, eine Menge von Menfchen jowohl dem 

Cultus, als gewiſſen Entrichtungen der Katholifen zu entziehen, 

und gegen dieſe einzelnen Eleinen Religionsgefellichaften it in 
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Hinſicht auf Lehre und Ordnung kaum die Handhabung einer 

Controlle von Seite der Staatsverwaltung möglich. Noth— 

wendig muß alſo die Regierung für ſolche Fälle des Austritts 

von Katholiken, wo dieſe zu keiner der im Staate beſtehenden 

Religionspartheien treten wollen, gewiſſe Anordnungen erlaſ— 

ſen *); wie fie aber auch mögen erlaſſen werden, niemals find 

fie ohne alle Inconvenienzen. 

Betrachten wir num den zweiten Fall, welcher bei der 

Herrſchaft der Fatholifchen Religion im Staate vorfommen fan, 

nämlich den, daß im Staate gar feine andere als die katholiſche 

Religion geduldet werde. Hier tft für die Stantsverwaltung Fein 

anderes Ausfunftsmittel übrig, als den Ausgetretenen zu bes 

jtrafen oder aus dem Lande zu weiſen; denn bei der Strenge 

des Geſetzes, welches im vorliegenden Falle über die Herrichaft 

der katholiſchen Religion bejteht, bleibt ſelbſt manches jener 

Auskunftsmittel, welche bei einer nicht ausjchlieglichen Herr- 

ſchaft der fatholifchen Religion allenfalls übrig blieben, unan— 

wendbar. 

Wäre Dagegen im Staate der Grundfag anerkannt, daß 

die Regierung als Regierung feine Religion haben fünne, 

jondern alle Gejege ohne Rüdficht auf die Religionsmeinun— 

gen des Volkes blos nach dem Bernunftrechte einrichten müſſe, 

jo it die Lage der aus der fatholifchen Kirche ausgetretenen 

Individuen nothwendig eine ganz andere. Jetzt muß ihnen 

die Ausübung jener Religion, welche fie befennen wollen, ges 

jtnttet werden. Dies zeigt ſchon der Hinblid auf die Grund- 

füge des Gefellichaftsrechtes. Es kann aber dann allerdings 

zwifchen den Inhabern der Kirchengewalt und den Ausgetrete- 

nen zu Gehäſſigkeiten fommen, ja die legtern Fünnen vielleicht 

jogar Anfprüche auf eine Theilung der Kirchengüter oder an— 

*) Mehrere der im Jahre 1848 entftandenen Conftitutionen, wie die 

öfterreichifche vom 25. April und die preußifche vom 5. Dezember, 

fuchen der Schwierigfeit dadurch auszuweichen, daß fie erklären, der 

Beitritt zu einer beftimmten Religionsparthei fey nicht nothiwendig. 
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derer kirchlicher Nutzungen machen; in dieſem Falle enticheiden 

aber die Gefege und Gerichte des Staates. Jene Streitigfei- 

ten über firchliche Fragen, Berfonen und Rechte, welche bei 

folhen Gelegenheiten oft die Aufmerkfamfeit des Publikums 

bejchäftigen, muß ſich aber die Stantsgewalt, jo lange fie ſich 

innerhalb der durch die Strafgefege bezeichneten Gränzen hal— 

ten, allerdings als etwas, was der Natur der Sache nad) 

vorfommt, gefallen laffen; denn handelten die verfehiedenen 

Neligionspartheien wegen der gejeglichen Vorfchriften anders, 

jo würde jene Freiheit für Die Vertheidigung wahrer oder an- 

geblicher Rechte, auf welchen ein großer Theil der bürgerlichen 

Freiheit im Staate beruhet, beeinträchtiget werden. 

Erfolgen nun durch entjcheidende Ereigniffe diefer Art Ab- 

fülle von der Fatholifchen Kirche, fo entjteht, wenn auch allen- 

falls Die ausgeſchiedene Parthei Gründe zu haben alaubt, den 

Namen von Katholiken beizubehalten, dennoch in der Sache 

felbft eine neue Religionsparthei, für welche die ftaatsrechtliche 

Stellung fofort auszumitten ift. Der Name nämlich, welchen 

fich eine Parthei ſelbſt gibt, entfeheidet am und fir ſich nicht 

das Mindefte, und gewiß iſt es, Daß Diejenigen, welche Die 

anerfannten Oberhäupter einer Gefellfchaft nicht mehr für die 

ihrigen anerkennen, auch nicht mehr als zu dieſer Gefellichaft 

gehörig im juridiihen Sinne betrachtet werden können. 

XII. 

Von dem in den einzelnen Staaten gültigen Kirchen— 

rechte der Katholiken und den Reſultaten eines 

natürlichen Kirchenrechts für die taue—— 

Kirche. 

Es iſt gezeigt worden, daß das canoniſche Recht Das eigent— 

liche geſellſchaftliche Recht aller Katholiken ſey, daß es aber ſeiner 

Natur nach faſt nur die Verhältniſſe im Innern der Kirche regulire. 

Die Nequlivung der meiften auswärtigen Verhältniſſe dev Kirche 

gefchieht alfo Faft immer durch Stantsgefeße, und gar 
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oft gehen dieſe Staatsgefeße noch weiter, inden fie z. B. zu 

Gunften des Episcopalſyſtems Manches in Rüdficht der innern 

Kirchenverfaſſung verfügen. 
Bei diefen Staatsgefegen kann die Frage entjteben, wie 

weit fie geben ſollen, und wie weit fie wirklich geben. Die 

Entjeheidung der eriten Frage hängt, wie wir gefehen haben, 

faft ganz von ftaatsrechtlichen Grundfügen und Anfichten, die 

zweite von dem ab, was in jedem Lande von den Regierungs- 

bebörden anerkannt wird. Dieſes leßtere Recht, e3 mag nun 

aus Kirchengefegen, Verträgen, Gewohnheiten oder Staatsge— 

jeßen beſtehen, ift nun in Verbindung mit demjenigen Theile 

des canonifchen Rechtes, welcher noch Gefegesfraft für die in 

diefem Staate lebenden Katholiken bat, das im Staate be- 

ſtehende Kirchenrecht der Katholiken. 

Diefes Kirchenrecht kann den Wünfchen und Bedürfniffen 

der Katholiken ganz oder nur zum Theil entiprechen, den For: 

derungen des Staatsrechts und der Bolitif mehr oder weniger 

zufagen, große oder kleine Berjchiedenheiten gegen das katholiſche 

Kirchenrecht in den umliegenden Ländern zeigen; in jedem Falle 

iſt es aber dasjenige Recht, nach welchem in einem gegebenen 

Staate die Rechte und Berbindlichfeiten der Katholiken bemef- 

jen werden. Dies it eine von den Urfachen, warum es 

auf der einen Seite jehr zwedmäßig jcheinen kann, dieſes 

Recht der Aufmerkjamkeit der Studierenden zu empfehlen, auf 

der andern aber wieder von Manchen für höchſt nöthig gehal— 

ten wird, die Kenntniß des canonifhen Rechtes nicht in 

Verfall fommen zu laffen. 
Das in einem Staate bejtebende Kirchenrecht der Kutho- 

lifen kann fogar, wenn die von der weltlichen Autorität erlals 

jenen Gejege den größten Theil der in der Kirche vorkommen— 

den Angelegenheiten vequliven, einen ſehr weltlihen 

Charakter haben, wo dann natürlich auch in gleichem Ber: 

hältniſſe der Charakter der localen Kirchenregierung fih ändern 

muß. Zufolge dieſes particeularen Kirchenrechts in einem Staate 

kann es jogar geſchehen, daß von mancher Seite der Zweifel 

Beidtel, canon. Recht. 7 
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erhoben wird, ob nicht auf dieſem Wege alle katholiſchen In— 

tereſſen nach und nach werden aufgegeben werden müſſen. 

Wenn es ſich durch die Staatsgewalt um Veränderungen 

an dem in irgend einem Staate durch die Staatsgewalt 

eingeführten Kirchenrechte der Katholiken handelt, iſt es ſtets 

die Regierung des Staates, welche in dieſer Sache, wofern 

man anders nach Grundſätzen der Ordnung vorgehen will, das 
große Wort zu reden hat, Die Biſchöfe und der päbſtliche 

Stuhl können zwar Vorftellungen machen, und auch unter dem 

Bolfe können Wünfche geäußert werden, ſtets aber iſt e8 Die 

Sache der Regierung, im Wege der Gefesggebung jene 

Schritte, die ihr paffend fcheinen, zu thun. Für fie läuft die 

Suche immer auf Fragen des Staatsrechts und der Politik 

hinaus, und es it deswegen fehr begreiflich, daß man in ei- 

nem Staate, jo lange man nicht über dieſe Fragen Die einmal 

beftehende Anficht ändert, auch das beftehende Kirchenrecht 

nicht abändern will. 

Wie aber auch immer in einem gegebenen Staate das 

Kirchenrecht der Katholiken befchaffen feyn möge, jtets ift es 

die Grundlage des beſtehenden Religionszuftan- 

des. Macht das beitehende Kirchenrecht irgendwo die Orga— 

nifation der einzelnen Kirchen precair, fo verliert fich der auf 

Erhaltung und Verbeſſerung hinwirkende Gemeingeift; erregt 

e8 Zweifel, wer in der Kirche zu befehlen oder zu gehorchen 

hat, jo ift felbft bei dem guten Willen Einzelner zu Zerrüt- 

tungen und Gehäffigfeiten der Grund gelegt; erſchwert e8 Die 

Mittheilungen zwifchen den Dbern und den Untergeordneten 

in der Kirche, fo leidet die Unterordnung; ift es endlich in- 

eonfequent, fo ift die Kirche bei weiten mehreren Angriffen, 

als außerdem ftattfinden würden, ausgefeßt. Nichts ift Daher 

natürlicher, als daß die Feinde der Fatholifchen Kirche von jeher ihre 

Hauptangriffe auf das von der Kirche feftgefeßte oder 

gewünſchte Kirchenrecht, in dieſem ſelbſt aber vorzugs- 

weiſe auf die Conſtitution der Kirche richteten. 

Dieſe Wichtigkeit des Kirchenrechts iſt ſo einleuchtend für 
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einen Jeden, welcher über diefen Gegenftand etwas nachdenken 

will, daß man jagen kann, es nüße wenig, wofern auch die 

andern Zweige der Theologie ſich im trefflichiten Zuſtande 

befinden, wenn das Kirchenrecht in Unordnung ift, jo wie wie— 

der umgekehrt, wenn das Kirchenrecht in Drdnung fommt, Die 

kirchliche Zerrüttung in einem Lande, wenn fie auch ſchon 

einen hohen Grad erreicht hätte, von Jahr zu Jahr 

abnehmen muß *). 

Erwägen wir nun, welches nad dem natürlichen Gefell- 

ichaftsrechte die Stellung der Katholifen in einem Staate, in 

welchem ihre Religion eine anerkannte Religionsübung bat, 

jeyn müßte. Diefe Erwägung wird uns einestheils zeigen, wie 

einfach) die natürlichen Rechtsverhältniffe ericheinen, und ander 

verjeits, wie jehr man in jo vielen Staaten von dieſen natür— 

lichen Stellungen abgewichen it. 

Zuerſt werden wir ſchon bei natürlichen Rechtsverhältnii- 

jen wahrnehmen, daß die Religionsverhältniffe im Innern der 

Kirche ganz die Sache diefer legtern bleiben müſſen. 

Die kirchlichen Obern, jeder in feinem Grade, haben jene 

Gewalt, welche das canoniſche Recht ihnen gibt. Neue Kirchen: 

geſetze, richterliche Entſcheidungen oder adminiftrative Anord— 

nungen fünnen jo oft erfcheinen, als die firchlichen Obern es 

für qut finden; eben jo kann das Recht der Aufficht, der Cor— 

reftion und der Cenſuren von der firchlichen Gewalt frei aus- 

gebt werden. 

Die kirchlichen Pfründen, fie mögen nun reich oder arm 

ſeyn, werden dem canoniſchen Rechte gemäß vergeben. Inſo— 

*) Calvin erkannte ganz die unendliche Wichtigkeit des Kirchenrechts. 

Er widmete in feinen Snftitutionen der chriftlichen Religion diefem 

Segenftande ein eigenes Kapitel und bemerft (IV. cap. 12 ) : »„Comme 

la doctrine de Jesus- Christ et Dame de l’eglise, la diseipline 

aussi est dans l’eglise ce que sont dans un corps les nerfs, 

qui en unissent les membres, et les tiennent chacun dans son 

ordre, et en son rang.“ 

7* 
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fern alfo das leßtere Patronatsrechte anerkennt, oder Die oberite 

Kirchengewalt etwa einer Regierung ein PBräfentationsrecht zu 

Bisthümern verliehen hat, bleiben den Berechtigten ihre Be- 

fugniſſe; indeffen unterliegen diefe Befugniffe, da fie Ausnah— 

men von der den Kirchenobern zuftehenden Ernennungsrechten 

machen, einer ftrengen Auslegung. 

Das kirchliche Eigenthum, e8 mag num groß oder klein 
jeyn, wird wie ein anderes Privateigenthum erworben, ver 

waltet und verloren. Alle Einfchränkungen der Nußnießer und 

Verwalter können nur im canonifhen Rechte ihren Grund ha— 

ben, worunter natürlich auch der Fall mitbegriffen ift, daß eine 

von dem Stifter gemachte und von der Kirche angenommene 

Bedingung, 3. B. die Mitverwaltung einer Stiftung durch lan— 

desherrliche Beamte, erfüllt: werde, 

Das Necht, die Glieder der Kirche im Glauben zu uns 

terrichten, diefen Glauben durch alle angemeffenen Mittel zu 

vertheidigen, dafür zu forgen, daß er auch von der heranwach— 

jenden Jugend gekannt werde, und zwar auch, infofem es 

nothwendig befunden wird, nach den Unterfcheidungslehren, 

endlich das Necht, fich ihre Cleriker felbft und zwar nach ih— 

ven Ideen bilden zu laffen, fteht der Kirche zu. 

Was zur Erbauung der Katholiken beitragen fann, in 

Anfehung des Gottesdienftes, der Gebetbücher, der gottesdienft- 

lichen oder frommen VBerfammlungen und der Bauart der 

Kirchen, macht der Kirche Niemand ftreitig. 

Gibt es Firchliche Vergehungen zu beftrafen, jo ift darüber 

die Kirche die Richterin, und die Stufenfolge ihrer Gerichte 

tritt, jo oft es nothwendig fcheint, in Wirffamfeit. Sie ent- 

ſcheidet Über die Würdigkeit oder Unwürdigkeit zu Kirchenäm— 

tern, über die Vermehrung oder Verminderung derfelben, über 

fircpliche Anfprüche und über die Firchlichen Befugniffe eines 

Katholiken gegen den andern. 

Über den Inhalt der Glaubenslehren hat die Kirche gleich 
falls das Enticheidungsrecht. Die Entfcheidungen mögen an— 

dern Neligionspartheien gefallen oder nicht, fie beftehen doch. 
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Der eigenen Neligionsparthei im Geifte ihres Kirchenrechts 

Genüge zu leiten, muß für die erite Pflicht des Fatholifchen 

Geiftlichen gelten. 
Mit den Fatholifchen Kirchen des In- und Auslandes jene 

Verbindungen zu unterhalten, welche die Kirchenverfaffung ver: 

fangt, wird nicht verboten. Der kirchliche Obere kann daher, 

die Untergeordneten mögen nun im Lande oder außerhalb der 

Landesgränzen zu finden ſeyn, Bifitationen abordnen, Bes 
fchwerdeführungen annehmen, Berichte abfordern, Aufträge er— 

faffen u. ſ. w. Das canoniſche Recht gibt allein Die Richt: 

ſchnur in Anfehung dieſer Befugniffe. 

Der Regierung des Staates bleiben Dagegen der Religion 

der Katholiken gegenüber auch ihre Befugniffe. Site führt die 

oberjte Aufficht über Alles, was gefchieht, ordnet nach Um— 

ſtänden Berichtserjtattungen oder Abjendung von Commiſſairen 

an und verbietet nach den Graden der Schädlichkeit, welche fie 

wahrzunehmen glaubt, unter verjchiedenen Sanktionen alles 

Staatsſchädliche. 

Einen ſolchen Zuſtand kann man aber keinen geträumten 

nennen; denn den Grundzügen nach hat er bei katholiſchen 

Völkern Jahrhunderte lang ſtattgefunden; er findet noch zum 

Theil ſtatt in Nordamerika, England und der Türkei, wo ſich 

die Staatsgewalt durchaus nicht in die innern Verhältniſſe der 

katholiſchen Religionsparthei einmengt; ja es iſt bemerkens— 

werth, daß ſelbſt zu jener Zeit, als in mehreren katholiſchen 

Ländern die Juden eine unterſcheidende Kleidung tragen muß— 

ten und politiſch ſehr bedrückt waren, ſich dennoch weder die 

Kirche, noch die Staatsgewalt in die innern Kirchenangelegen— 

heiten der Juden einmengten. 

XIII. 

Von den Reformen in der katholiſchen Kirche und 

der Berechtigung, die Reformen vorzunehmen. 

Es gibt feine Religionsgefellfhaft von einiger Ausdeh- 

nung, im welcher nicht von Zeit zu Zeit Abweichungen von 
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demjenigen, was nach dem firchlichen Syſteme ſeyn follte, vor— 

fommen, und diefe Abweichungen werden jogar dort häufiger 

ſeyn, wo die Kirche große Anforderungen an die Shrigen ftellt 

und mehrere ihrer Vorſteher die Vortheile des Reichthums 

oder des politifchen Einfluffes genießen. 

Sind diefe Abweichungen grell, fo nennt man fie in der 

Geſchäftsſprache der katholiſchen Kirche Argerniffe, und dieſe 

haben zu allen Zeiten mehr oder, weniger in der Kirche be- 

ftanden. Da fie aber dem Geifte der Kirche und ihrem In— 

tereffe in hohem Grade zuwider find, jo haben fich auch von 

Zeit zu Zeit Männer gefunden, welche auf die Abhilfe hin- 

wirkten. 

Waren diefe Männer durch ihre amtliche Stellung dazır 

berechtigt, und hielten fie fi) dabei innerhalb der Gränzen ih- 

rer Amtsbefugniffe, jo nannte man dies ein [obenswerthes 

Beginnen, und folhen Unternehmungen verdankt es die katho— 

liſche Kirche, daß von Zeit zu Zeit mehr oder weniger Die ge— 

jeßmäßige Ordnung wieder ift belebt worden. Reformen in 

diefem Sinne ftehen daher jedem Katholiken zu. 

Wenn Dagegen derjenige, welcher zur Abhilfe nicht be— 

rufen tft, fie unternimmt, jo wird dieſe Unternehmung ſchon 

an und für fich tadelnswerth, und wenn fie ungeachtet des 

Tadels der competenten Autorität doch fortgefeßt wird, jo ift 

fie eine Auflehbnung, woraus, wenn diefe in einem bedeu— 

tenden Umfange gelingt, eine firhlihe Revolution wird. 

Dieje einfachen Grundſätze erklären die Anficht der Eatholifchen 

Kirche über die Glaubensneuerungen des fechzehnten Jahr— 
hunderts. 

Umſonſt glauben Manche zur Begründung anderer Ans 

fihten anführen zu können, daß die Fatholifche Kirche bei der 

Abftellung vieler, jelbft großer Mißbräuche oft ſaumſelig ſey. 

Nicht Alles namlich, was manche Menfchen Mißbrauch nennen, 

ift in den Augen der Kirche ein Mißbrauch, und manche Miß— 

bräuche abzuftellen, it, wofern fie eine Menge Vertheidiger 

haben, auch nicht immer leicht. Die Regierungsklugheit muß 
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hier Vortheile und Nachtheile der veformatorifhen Bemühun— 

gen gegeneinander abwägen und für Manches erſt den geböri- 
gen Zeitpunkt abwarten. 

Obgleich aber die zur Regierung eines großen Ganzen 
erforderliche Klugheit niemals in der Kirche verloren gegan— 

gen it, wofür zum Theil fchon ihre Dauer fpricht, fo kann 

e8 Doc geſchehen, daß manchmal der außerhalb der Kirche 

ftehende Menſch oder die Staatsverwaltung durch das, was 

die Kicchenzucht betrifft, nicht fehr befriediget wird. Allein 

auf das, was der mußerhalb der Kirche ftehende Menfch denkt, 

fomme in diefer Sache fehr wenig an, und wenn etwa die Stauts- 

verwaltung dies und jenes anders wünfcht, kann fie Ddiefen 

Wunſch immerhin der competenten fatholifchen Kirchengewalt 

eröffnen, welche dann allem Anfchein nach das, was zur Er— 

- füllung deffelben gefchehen fünnte, in Erwägung ziehen ‚wird. 

Ein eigentlihes NReformationsreht der Staats— 

gewalt erfennt aber die katholiſche Kirche durchaus nicht an, 

weil jene moralifche Perfon, welche wir Staat nennen, feines: 

wegs von dem Stifter der Kirche mit der Kicchengewalt ift befleidet 

worden, und die Kirche es nur fich felbit zuzufchreiben hätte, 

wenn fie durch die Unterlaffung der nothwendig gewordenen 

Reformen Schaden litte. 



Zweites Buch. 

Bon der Entitehung und Ausbildung des Gallicanismus, 

feiner Verwandtfchaft mit den proteftantifchen Syftemen 

und den ftaatsrechtlichen Theorien über das 

Verhältniß zwifchen Staat und Kirche. 

Verſchiedenheit des wirklich beſtehenden pofitiven 

Kirhenrehts von den Ausſprüchen des natür— 

fihen Kirchenrechts, die Urſachen dieſer Verſchie— 

denheit und die erſten Ideen des galli— 

caniſchen Syſtems. 

Wenn wir jene Grundſätze betrachten, welche in dem vo— 

rigen Buche als die Reſultate des natürlichen Kirchenrechts 

ſind betrachtet worden, und ſie mit dem in vielen Ländern 

wirklich beſtehenden Zuſtande vergleichen, ſo ſehen wir 

Verſchiedenheiten, welche von einer Parthei gemißbilliget, von 

der andern gutgeheißen werden, und welche zuweilen tief in 

alle Staats- und Kirchenverhältniſſe eindringen. 
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Bon diefer Art it Das jogenannte gallicaniſche Syſtem *), 

deffen Hauptcharafter der ift, die Gewalt der Kirche überhaupt 

und jene des päbftlichen Stuhls insbefondere weit mehr einzus 

fchränfen, als dies nach dem canoniſchen Rechte der Fall wäre. 

Diefer Eharafter des Syſtems macht, daß es Dort, wo es an— 

genommen iſt, eine Art von Abfonderung in der Fatholifchen 

Kirche bewirkt; um jo mehr aber ift es nothwendig, wenigitens 

furz anzudeuten, wie nad) und nach diefes Syſtem entjtehen 

fonnte. 

Wir bemerken in diefer Rückſicht vor Allem, daß es auch 

heut zu Tage unter allen denjenigen Schriftitellern, welche ſich 

in der Gemeinschaft mit dem päbjtlichen Stuhl halten **), über 

die meiften Zundamentalbeftimmungen des Kirchenrechts Feinen 

Streit gibt. Niemand beanftandet den Unterfchied zwiſchen 

Glerifern und Laien, zwiichen Bifchöfen und Prieitern; Nies 
mand will eine ganz gleiche Gewalt für den Biſchof und den 

Pabſt; Niemand beftreitet die Unfehlbarfeit der Kirche in 

Glaubensjahen; Niemand läugnet die Nothwendigfeit, Daß die 

Apoftel Nachfolger erhielten; Niemand zweifelt an der Ein: 

ſetzung eines zur Erhaltung der Einheit beitimmten Primats, 

und Niemand endlich ftellt die Pflicht der Einzelnen in Abrede, 

fih den auf gehörige Art zu Stande gefommenen Kirchenge- 

jegen zu fügen. Nur das Verhältniß des Primats zu den 

*) Wir brauchen bier der jchärferen Bezeichnung wegen den erft durch 

La Mennais aufgebrachten Namen „gallicaniches Syſtem“ oder 

„Sallicanismus“, welcher früher zum Schaden der Wiffen- 

ſchaft wenig gebraucht wurde. 

*) Wir haben im Jahre 1844 allerdings einige fogenannte deutſch— 

Fatholijche Gemeinden entitehen geſehen; aber diefe Gemeinden 

find, wie fie ſich auch immer nennen mögen, von der Enthelifchen 

Kirche nicht anerfannt und Fönnen, da fie mit dem päbftlichen Stuhl 

nicht im Verbindung ftehen und fich eine eigene Dogmatik gemacht 

haben, nur für eine Fleine proteftantifche Sekte angejehen werden. 

Auf fogenannte Neufatholifen paßt alfo das nicht, was in diefem 

Abſchnitte über die Entftehung des gallicanifchen Syſtems gefagt wird. 
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Bifchöfen, welches einen fo großen Ginfluß fowohl auf die 

Einheit der Kirche, als auch auf ihr Verhältnig zum Staate 

hat, macht heut zu Tage noch einen Gegenftand der Meinungs- 
verfchiedenheit aus. 

Die Entjtehung und Ausbildung diefer Meinungsverfchie- 
denheit fällt Schon in jehr entfernte Zeiten. Schon das Alter: 

thum fand nämlich in dem Grundfaße, daß die fatholifche Kirche 

nur Einen Körper ausmache, in Verbindung mit der Inſtitu— 

tion des Primats Gründe, zu glauben, daß fih die Wirkſam— 

feit des Primats in dem ganzen Umfange der Kirche äußern 

müffe und zwar, weil fonft diefer Wirkſamkeit Schwierigkeiten 

in den Weg geworfen werden könnten, in mehr oder weniger 

monarchifchen Formen. Man fand in dem Texte: Tu es Pe- 

trus (Matth. XVI. 15.) die Kortdauer der Kirche und ihre 

Seftigfeit auf eine folhe Art mit der Berfon des heiligen Pe: 

trus in Verbindung gebracht, daß man geneigt war, zu glauben, 
auf ihm ruhe eigentlich die Einheit der Kirche, und ihre Un— 

feblbarfeit in Glaubensfachen fen eigentlich nur ihrem Haupte 

zugefügt. Man glaubte in dem Texte: Pasce agnos meos 

(Joan. XXI. 15 et seq.) den heiligen Petrus gewifjfermaßen 

al8 den Hirten der Heerde Chrifti, mit andern Worten als 

den Vorſteher aller Chriften bezeichnet zu jehen. Man ſah in 

dem Texte: Rogavi pro te Petre (Luc. XXI. 32.) eine be- 
jondere Fürbitte Chrifti fir die Glaubensbeftändigfeit des hei- 

ligen Petrus und feine Verpflichtung, feine Brüder im Glau— 

ben zu beſtärken. Zu allem diefem Fam, daß in der heiligen 

Schrift, wenn von den Apofteln die Rede ift, Petrus fait im- 

mer zuerjt, oder namentlich, oder mit einer befondern Wirkfam- 

feit verjehen, erwähnt wird, und daß, da die Wahrheit ftets 

nur eine einzige ſeyn könne, auch in der Kirche eine Anftalt, 

welche fo vielen Chriften auf dem Meere der Meinungen zu 

einer Art von Leuchtthurm dienen könne, nothwendig ſey. 

Auf der andern Seite erblickte aber ſchon das Alterthum 

wieder Schriftterte, welche die höchite Gewalt in der Kirche in 

die Hände jümmtlicher Apoftel zu legen fchienen. Zu allen 
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Apofteln ſagte Chriftus: Amen dico vobis, quaecumque al- 

ligaveritis super terram (Matth. XVIII. 18.) und gab da— 

durch jene Gewalt zu binden und zu Löfen, welche Petrus be— 

fonders erhalten hatte, auch allen Apoſteln. Allen Apoſteln 

zufammen "wurde gejagt: Ecce vobiscum sum omnibus die- 

bus usque ad consummationem saeculi (Matth. XXVIM. 

20.). Zu den Apojteln jagte Ehriftus: Pax vobis, sicut me 

misit pater, et ego mitto vos (Joann. XX. 21.). Der hei— 

lige Geift fam über alle Apoſtel (Act. Apost. I. 1.). Bon 

der Kirche nur heißt es (1. Tim. IM. 15.): daß fie eine Grund» 

fefte der Wahrheit ſey, und nur derjenige, welcher die Kirche 

nicht hört, foll nach dem Ausfpruche des Herrn (Matth. XVIII. 

17.) für einen Heiden und Publican gehalten werden. 

Diefe verfchiedenen Texte untereinander zu vergleichen 

und daraus Folgerungen abzuleiten, war ſchon in den älteſten 

Zeiten eines der wichtigiten Gefchäfte der Vorſteher und Schrift: 

fteller der Kirche. Man fand bald, daß die Bifchöfe als Nach: 

folger der Apoſtel wohl nothwendig zur Hierarchie der fatho- 

fischen Kirche gehörten, und wenn fie alle mit ihrem Primas 

zuſammenſtimmten, die höchite denfbare Autorität in der Kicche 

bildeten, daß aber die Bifchöfe einzeln dem Primas jo weit 

untergeordnet jeyn müßten, als es notbwendig ſey, um die 

Einheit in der Kirche gegen die verfchiedenen Gefahren, welche 

die Zeiten bringen fünnten, zu erhalten. Nur darüber, wie 

weit diefe Unterordnung gehen müſſe, beitanden wenige Vor— 

jchriften; man jchien zu fühlen, wie fhwer es jey, fie zu 

verfaffen oder Alles der eigenen Einficht des Primas zu über: 

faffen; doch wurden manche Rechte dem Primate ausdrücklich 

von den Concilien zuerfannt, und andere wenigſtens ſtillſchwei— 

gend als bejtehend angenommen. Inſofern berubten manche 

Rechte des Primats auf den Ausſprüchen von Goneilten oder 

auf der Gewohnheit. 

Anerkannt war auch ſchon früh, daß nur der Biſchof von 

Rom als Nachfolger des heiligen Betrus anzufehen jey, To wie 

man gleih anfangs die Bifchöfe als Nachfolger der Apoſtel 
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betrachtete. Der Biſchof von Rom erhielt auch ſehr bald fei- 

nes Primats wegen höhere Chrenbezengungen als irgend ein 

anderer Bifhof, und aus dieſen Vorrechten ging für ihn die 

Benennung „Babit“ hervor. 

Sn den erſten Jahrhunderten der Kirche waren aber na— 

türlich Die jümmtlichen Folgerungen, welche fi) aus der Idee 

des Primats entwideln laffen, nicht entwidelt. Die Päbſte 

liebten es nicht immer, ſelbſt Folgerungen zu ziehen, und fo 

führte der Pabſt in den erjten Jahrhunderten des Chriften- 

tbums dort nur mittelbar die Aufficht, wo er fie ſpäter unmit— 

telbar übernahm. Die Idee war aber ſtets Diefelbe; immer 

hatte und wünfchte die Kirche in dem Primate einen Mit: 

telpunft der Einheit. 

Durchblättern wir die Annalen der Kirchengefchichte, fo 

finden wir ferner, Daß feheinbar in den Altern Zeiten die Bi- 

ichöfe dem Pabſte gegenüber ein arößeres Anfehen hatten, als 

jpäter, daß Die Erzbifchöfe eine größere Gewalt befaßen, als 

heut zu Tage, daß bei Kirchenftreitigfeiten wichtigerer Art all- 

gemeine Concilien zufammengerufen wurden, und diefe Erſchei— 

nungen baben bei Vielen die Meinung veranlaßt, daß nach 

dem alten und ächten Syitem der Kirchenverfaffung die Wirf- 

jamfeit des Primats in ſehr enge Gränzen eingejchloffen 

werden follte, und jene erweiterte Wirkſamkeit des Primats, 

welche vorzüglich feit dem neunten Sahrhundert bemerkbar wird, 

eigentlich ein Mißbrauch ſey, welchen man abitellen müſſe. 

Dieje Anfichten fanden ſich Jahrhunderte lang mehr oder 

weniger ausgebildet bei einzelnen Bilchöfen, aber eben weil 

fie nur felten vorkamen, erweiterte und befeftigte fich die päbſt— 

liche Gewalt nicht nur den Biſchöfen gegenüber, ſondern auch, 

weil der Pabſt in der öffentlichen Meinung als der eigentliche 
Repräfentant der Kirche angefehen wurde, gegenüber den Stants- 

regierungen. Grit gegen das Ende des dreizehnten Jahrhun— 

derts erlitt fie eine bedeutende Erfehütterung durch den Streit 

Bonifacius VIII. mit Philipp dem Schönen, König von 

Frankreich, und durch die Verlegung der päbftlichen Reſidenz 
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(1305) nad Avignon; aber noch mehr trug zu ihrem Sinfen 

bei das große occidentaliſche Schisma (1378 — 1417), während 

welchem zu gleicher Zeit zwei und zulegt jogar drei Päbite die 

Kirche regieren wollten. 
Es war Damals nothwendig, der Ungewißheit in Anfehung 

des rechtmäßigen Oberhauptes der Kirche ein Ende zu machen. 

Um es leichter zu können, jeßte (1415) Das Concilium von Eonjtanz 

den Grundjaß feit, daß der Pabit einem allgemeinen Gonci- 

lium unterjtehe. An diefen Grundfag knüpfte fich ſogleich die 

Sdee großer Reformen, unter welche auch. die gehörte, Der 

päbjtlichen Gewalt engere Schranken zu jegen und von Zeit 

zu Zeit Concilien abzuhalten. i 
Die Klugheit oder, wie Andere jagen, die Künſte des 

päbjtlihen Stuhls fegten zwar diejen Reformplanen jehr enge 

Scranfen (1415 — 1445); indefjen blieb fett jener Zeit jtets 

eine nicht unbeträchtlihe Anzahl von Theologen, welche die 

Superiorität eines allgemeinen Eonciliums über 

den Pabſt vertheidigten, über die in der Kirche nach ihrem 

Borgeben eingeriffenen Mißbräuche jummerten und dieſe Miß— 

bräuche vorzugsweife dem Einfluß der römiſchen Kanzleien 

(Curia Romana) zufchrieben. Zum Theil aus den Darſtellun— 

gen Diefer Theologen nahmen Luther (ſ. 1517) und Galvin 

(ſ. 1539) ihre Beſchuldigungen gegen die römische Kirche, und 

als die legtere, durch die Vorftellungen der weltlichen Regie: 

rungen bewogen, das allgemeine Concilium zu Trient (1545 — 

1563) abbielt, bedauerten es viele fatholifche Theologen, daß 

auf diefem Concilium fo wenig zur a der päbitlichen 

Gewalt geichehen ev. 

Während zufolge der Ereigniffe diefe dent päbitlichen In— 

terejje entgegengefegte Parthei ſich nah und nach in dem geijt- 

lichen Stande gebildet hatte, war eine Veränderung anderer 

Art an mehreren Höfen, vor Allem aber an dem franzöſiſchen 

vorgegangen. Bei den Streitigfeiten, welche im Mittelalter 

die weltlichen Regierungen mit dem päbſtlichen Stuble hatten, 

behaupteten die Vertheidiger der Könige oft, daß die Päbſte 
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„zu weit gingen“ und ihre Gewalt fih nur „auf das Geift- 

liche“ einfchränfen follte. Sie wollten die Argumente, durch 

welche die päbftliche Parthei das Gegentheil behauptete, nicht 

gelten laffen, und da gleichwohl manchmal die Gewalt der 

Päbfte und ihrer Verbündeten für den Augenbli die über: 

wiegende war, ſah man von Seite des deutjchen Kaifers Fried- 

rich II. (1245) bereits eine Appellation von dem Ausipruche 

des Babftes an jenen eines allgemeinen Eoneiliums, bei welchem 

offenbar die Gründe der firhlichen Schriftiteller gegen die 

Ausdehnung der Primatialrechte benügt wurden. Selbſt Lud— 

wig der Heilige, König von Frankreich (1246), Ihien * in 

einer feiner Staatsfehriften nicht undeutlich die Autorität eines 

allgemeinen Conciliums über den Pabſt und die Beichränfung 

der Kirchengewalt auf das Geiftliche anzunehmen, und feit dem 

Concilium von Conftanz wurde es eine Lieblingsmarime meh— 

verer Höfe und vor Allem des franzöfifchen, daß der Pabſt 

einem allgemeinen Concilium unterftehe und die 

Kirche nur eine geiftlihe Gewalt haben follte. 

Umſonſt bejtritten die meiften Eatholifchen Schriftiteller 

beide Sätze; man hörte wenig auf die Gründe, wenn auch in 

langen Perioden die Maximen der Höfe nicht erichienen, und 

jogar oft unter den Einwirkungen einzelner Ereigniffe Das Ge- 

gentheil zugegeben wurde, Die franzdfiichen Könige waren 

aber bei ihrem Plane auch viel durch ihre hohen Gerichtshöfe, 

die Barlamente, unterftüßt, welche mit dem Scheine von Unab- 

hängigfeit die Rechte der Krone vertheidigten, und obſchon 

. 

*) Die Staatsfchriften, welche in Firchlichen Angelegenheiten unter Lud— 

wig dem Heiligen ausgingen, gaben dem Bifchof Bofjuei in feiner be- 

rühmten vor der Verſammlung von 1682 gehaltenen Predigt über die 

Einheit der Kirche DVeranlafjung zu jagen: Qu’on ne nous de- 

mande plus ce que c'est les libertes de l’eglise gallicane? Les 

voila toutes dans ces precieuses paroles de l’ordonnance de 

Saint Louis, nous n’en voulons pas d’autres. (Oeuvres de 

Bossuet Tom. XV. pag. 489.) 
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nad der Abhaltung des tridentinifchen Coneiliums die franz 

zöftfchen Bifchöfe (1625) um die Annahme der Disciplinarde- 

erete dieſes Conciliums baten und dabei erklärten, daß fie 

folhe angenommen hätten *), wurde doch dieſe Annahme 

von der Regierung abgelehnt, unter dem Borgeben, daß viele 

dDiefer Decrete den Freiheiten der gallieanifchen Kirche entge- 

gen wären. 

Dieſer Geift der Abfonderung fteigerte fih in Frankreich 

durch den Einfluß eines nur halb unterdrüdten Proteſtantis— 

mus; man benügte ihn zur Bewirfung einer faſt unumſchränk— 

ten füniglichen Gewalt, und als daher Ludwig XIV. (1661— 

1715) den franzöſiſchen Thron bejtieg, riß der Faden der 

Streitigkeiten zwijchen Rom und Paris nicht ab. Der König, 

welcher in einem beträchtlichen Theile feines Reichs zu den 

höheren Pfründen präfentirte, wollte dieſes Präfentationsrecht 

auf alle Kirchen feines Reichs ausdehnen, und als in diefer 

unter dem Namen des Regalienftreites befannten Streitigfeit 

die meiftens zu Höflingen gewordenen Biſchöfe faft 

durchaus auf der Seite des Königs ftanden, bemüßte der Mi: 

nifter Colbert die entjtandene Aufregung **), um eine Ber 

fammlung von fünfunddreißig namentlich bezeichneten Prälaten 

*) Man findet die umftändliche Auseinanderfegung diefes wichtigen Fak— 

tums in dem Antifebronius von Jaccaria. Tom. V. epist. 2. pag. 93. 

**) On pensa, jagt Voltaire. (Siecle de Louis XIV. chap. 35.), 

qu'enfin le temps etait venu, d’etablir en France une &glise 

eatholique apostolique, qui ne serait point romaine. 

Den nämlichen Gedanfen hatten feit jener Zeit viele Regierungen, 

und dem Beharren auf dieſer Idee ift es zuzufchreiben, daß man 

heut zu Tage oft hören fann, eine Kirche fönne immerhin Fatholifch 

feyn, nur folle fie nicht römiſch-katholiſch feyn. An diefe Er: 

fcheinung fchließt fih in Franfreich, wo Taufende von Laien blos die 

Theorie von 1682 Fennen, der Gedanfe an, daß die (f. 1818) wieder 

fehr hervortretende römische Theorie ein „neuer Katholizismus“ (Neo- 

eatholieisme) fey, welchen Gedanfen man in den Jahren 1842 — 

1845 im Journal des Debats unzähligemal leſen Fonnte, 
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zur Feftfegung der Rechte der geiftlichen Gewalt und des päbſt— 

lichen Stuhls zufammenzurufen, was zur Entftehung jenes Sy— 

jtems, welches man heut zu Tage (f. 1818) „Gallicanismus“ 

nennt, die Beranlaffung gab (1682). 

1. 

Entjitehbung des Proteftantismus und feine Ein- 

wirkung auf die europäischen Regierungsipfteme, 

Das Syſtem von 1682 fällt in eine Zeit, in welcher be- 

reits der Proteſtantismus in einer beträchtlichen Anzahl der eu- 

ropäiſchen Staaten gefeglich feftgeftellt war, und einige diefer 

Staaten, wie England und Holland, einen hohen Grad von 

politifcher Bedeutenheit erreicht hatten. Zum Theil jchrieb 

man Ddiefen Grad von Macht dem Proteftantismus zu, und 

in der That war feine Ginwirkung auf die Staaten, in 

denen er ſich gezeigt hatte, Feine geringe geweſen. 

Überall, wo er erfhien, fand ſich entweder eine unum— 

jchränfte Gewalt oder eine Zeit voll Unruhen ein. Die eritere 

dDiefer Wirkungen fahb man in Preußen, Dänemark und Nor: 

wegen, die legtere in England, Holland, Schottland, den öſter— 

reichifchen Staaten und Frankreich, Einige diefer Länder, wie 

Sranfreich und Öfterreich, unterdrüteften nach langen Kämpfen 

(1600 — 1687) das proteftantifche Element; andere aber, wie 

Holland und England, waren und blieben der Schauplaß vie- 

ler Seften, welche fi) gegenfeitig befimpften, bis endlich Ei— 

ner eine Art von Sieg und den andern mehr oder weniger 

günftige Sapitulationen zu Theil wurden, 

Dort, wo diefe Kämpfe nicht lange danerten oder nicht 
jtattfanden, erweiterte fich auf eine fehr auffallende Art die 

Kegierungsgewalt. Da der proteftantifche Herrfcher gewöhn- 

ih nur Eine Religion in feinem Lande litt, von der er, wie 

verjchieden auch die wiljenfchaftliche Rechtfertigung lautete, das 

Haupt war, jo vereinigte er zuerft mit feiner Res 
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gentengewalt die Kirhengewalt ). Da man ferner 
die Schulen damals als kirchliche Anftalten anfahb, was 

ſelbſt noch nach dem weſtphäliſchen Frieden (1648) die herr— 

jhende Anfiht unter den Protejtanten war *), jo wurde 

auch das Unterrihtsweien zum Regierungsdepar- 

tement; auch konnte die Staatsgewalt, da die Geiftlichkeit 

ehemals an der Spike der Wohlthätigfeitsanftalten 

geftanden hatte, der Geijtlichfeit die Art der Einwirkung auf 

diefe Anstalten vorſchreiben, wodurd auch von diefer Seite 

der Wirfungskreis der Regierung ſich vergrößerte ***). Da 

jedoch zu gleicher Zeit auch viele ſtändiſche Berfaffungen in 

Hinfiht auf die Theilnahme der Geiftlichfeit neue Elemente 

erhielten, und ſowohl Angriffs- als Vertheidigungsplane in 

der Zeit der Religionsunruhen eine ftärfere Entwicklung der 

Staatsfraft forderten, welche bei der gegen das Pabjtthum 

aufgeregten Volksſtimmung den Fürjten erleichtert wurde, fo 

wird jene unumfhränfte Gewalt, welche man fchon in 

der legten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts bei einigen 

proteftantifhen Regierungen wahrnimmt, ziemlich leicht be- 

greiflich +). 

*) Der Proteftant Böhmer definiert (Prince. jur. can. ed. 7. $. 7.) 

gleich den Katholifen die Kirchengewalt, fie ſey das jus determi- 

nandi ea, quae pertinent ad ecclesiae finem obtinendum et 

promovendum. Wir werden jpäter fehen, daß bei den Proteftan- 

ten, wie auch immer ihre Theorie des Kirchenrechts laute, 

die Kircchengewalt in diefem Sinne nicht der Kirche, fondern dem 

proteftantifchen Fürften zuftehe. 

**) Inst. pac. Osnab. art. V. $. 31. und art. VII. $. 1. 

***+) Res religiosae, fagt Böhmer (Prince. jur. can. {. 462.), sunt, 

quae auctoritate publica inserviunt causae piae, venit autem 

nomine causae piae quidquid concernit officia pietatis erga 

alios exercenda. Quatenus res religiosae jurisdietioni eccle- 

siasticae subsunt, jure rerum ecclesiasticarum censentur. 

+) Daß der Proteftantismus die Macht der Fürften auf ein ganz 

neues Feld ftellte, wird aus dem hier Gefagten begreiflich; aus einer 

Beidtel, canon. Recht 
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Es lag nicht an der englifchen Regierung, daß ſich nicht 

dafjelbe Regierungsſyſtem in England ausbildete. Die Stern- 

fammer der Königin Elifabeth *) zeigt deutlich auf das hin, 

was werden follte; allein gerade die Größe der Regierungsge- 

walt, welche man in England weniger gewohnt war, führte 

jene proteftantifhen Seften, welche fi) in England aus dem 

Grundfage des Privaturtheils in Glaubensfachen entwidelten, 

zur Befämpfung der Staatsgewalt, bei der nun zum 

erftenmal ein König (1649) zufolge eines gerichtlichen Aus— 

ſpruchs das Blutgerüft beftieg. Alles endigte unter beſtändi— 
gen Kämpfen im Innern mit der Vertreibung der Stuarts 

(1688) und mit der Entjtehung einer Verfaffung, welche nicht 

das Werk einer confequenten Theorie, fondern der Umftände 

war **), und als das Produkt der Umftände auch won denjeni- 

gen, deren Aufmerkfamfeit am meijten auf diefe Verfaſſung 

gerichtet war, amerfannt wurde **). Sie war in vielen Ber 

Monarchengewalt diefer Art mußte fich aber entweder eine unum— 

fchränfte Regierung oder unter Verfuchen gegen jene unumfchränfte 

Monarchie die Nevolution ausbilden, welche man zu Ende des acht: 

zehnten Jahrhunderts in den meiften Staaten (die Fatholifchen wegen 

der Veränderungen in ihrem Kirchenrechte nicht ausgenommen) 

fehen Fonnte, Gewöhnlich findet man bei den proteftantifchen Schrift: 

ftelleun wenig Aufflävung über den Gang, welchen diefe Veränderung 

genommen hatte, und deswegen war man hier bedacht, das, was 

durch die Entfernung von dem römifch-Fatholifchen Syftem ver Staats: 

gewalt zuwuchs, im Einzelnen anzugeben. 

*) Don der Befchaffenheit diefes auf der Grundlage der unbedingteften 

Willkühr errichteten und durch die Nothwendigfeit, den Proteftantig- 

mus zu fehügen, befchönigten Tribunals findet man Vieles in Welt- 

manns Gefchichte der englifchen Revolution und dem gleichnamigen 

Werfe von Dahlmann, fo wie in den entjprechenden Abfchnitten 

der Gefchichtswerfe von Rapin und Hume. 

**) Dies erfennt auch Delolme (Const. de l’Angleterre. Londres 

1785. I. pag. 55 — 56.). 

*9) La Mennais (de la relig. consideree, pag. 22. 23.) fucht aus 

Beranlafjung der harte Ludwigs XVII, zwifchen der franzöſiſchen 
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ziehungen der Freiheit günftigz die Ariftokratie, welche duch 

fie zur Herrſchaft gelangte, beförderte Die materiellen Intereſ— 

jen, und jenen Einfluß, den diefe Ariftofratie auf die Landes- 

kirche ausüben durfte, wollte fie nicht nur mit Mäßigung gel- 
tend machen, fondern fie entjagte auch jedem Einfluß auf die 

Religionsverhältniffe der andern Religionspartheien *). 

| Einen ähnlihen Gang nahm die Entwidlung des Prote- 

ftantismus in Holland. Die herrfhende Parthei mußte fi) 

Gapitulationen mit den andern im Lande befindlichen Religions- 

partheien gefallen laffen und von diefer Seite mander Maß— 

regel, .die fonft im Geifte ihres Syſtems genommen worden 

wäre, entfagen; aber der Hauptgedanfe war jtets die Beförde— 

rung der materiellen Intereffen, welche in Sapan bereits zu 

einem für alle Chriften gräuelvollen Grade getrieben wurde, 

Allein der Geift des Proteftantismus hielt fih nicht nur 

in dem Gebiete der Religion zu einer fortgefeßten, den Glau— 
ben mehr vernichtenden Thätigkeit berufen, er dehnte feine Thätig- 

feit bei den bürgerlichen Unruhen Englands auch auf die Grund» 

lagen des Staates und der Regierungsgewalt aus. Ein Pro— 

teftant, Safob I. (1603 — 1625), war es, welcher zuerjt Die 

theoretifche Lehre von einer unumfchränkten Gewalt, von welcher 

und englifchen Conftitution, beide nach dem Zuftande von 1826 be- 

trachtet, eine Parallele zu ziehen, und das Nefultat war, daß in 

beiden Staaten die fouveraine Gewalt eigentlich) in dem Parlamente 

(in Franfreich Pairs- und Deputirtenfammer genannt) vefidire, die 

Minifter als die verantwortlichen Agenten nicht des Königs, fonz 
dern des Parlaments betrachtet werden, und die Fönigliche Gewalt 

den wefentlich republifanifchen Staatscharafter nicht ändere, ine 

Berfafjung wie die englifche Hatte übrigens das ganze Alterthum nicht 

gefannt, es ift die Verfaſſung der legalen Fiftionen. 

*) Zum Theil rührte es von der ariftofratifchen Grundlage der Staats— 

verfafjung her, daß in England feit 1688 das Kircheneigenthum, 

welches vorzugsweife den Söhnen der großen Familien zu Guten 

fommt, forgfältiger als in irgend einem andern Stante in feinen 

Rechten gejchügt wurde, 
8 * 
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die frühere Zeit nichts gewußt hatte, in die Welt warf und 

dadurch für und gegen fie Schriften hervorrief, und Hobbes 

war wieder der erfte, welcher dadurch, daß er die Gewalt des 

Regenten von der Vorausfegung eines geſellſchaftlichen Vertra— 

ges ableitete *), jene gefährlichen Unterſuchungen eröffnete, 

welche die Cataſtrophe Karls J., den Grundſatz der National- 

fouverainität und Rouſſeau's Werk vom bürgerlichen Eontrafte 
herbeiführten. Auch dieſe Werke zeigen auf eine theoretifche 

Erweiterung der NRegierungsgewalt, wenn auch dasjenige, was 

Hobbes *) für den Monarchen verlangte, ſchon von Algernoon 

Sidney *** für die Nation in Anfpruch genommen wurde. 

Die Theorie, wie regiert werden müffe, um den Forde— 

tungen eines richtigen Staatsrechts zu entjprechen, mußte num 

von ſelbſt nachkommen, und ſchon Hobbes enthält über diefen 

Gegenftand viel Leſenswerthes 7). 

*) Haller (Neftauration der Staatswifjenfchaft J. S. 16 — 75.) liefert 

die Gefchichte diefer Idee und bemerkt auch ihre wichtigern Schriftfteller. 

*+) Cap. V. de Cive. Hobbes trägt Cibid. 12. 11.) fein Bedenken, zu 

fagen: In omni civitate homo ille, vel coneilium illud, cujus 

voluntati singuli suam voluntatem subjecerunt, 

summam potestatem sive summum imperium, sive dominium 

habere dicitur. Quae potestas et jus imperandi in eo con- 

sistit, quod unusquisque civium omnem suam vim et poten- 

tiam in illum hominem, aut illud concilium trans- 

tulit. Quod fecisse (quia vim suam in alium transferre na- 

turaliter nemo potest) nihil aliud est, quam dejure suo re- 

sistendi decessisse. Auf diefe Grundlage hin fieht man 

nichts möglich als eine unumfchränfte Negierungsgewalt, fie mag 

nun in den Händen eines Monarchen oder eines Senates feyn, 

*4*) Discourses on government by Algernoon Sidney. Lond. 1698. 

Indem Sidney den Grundfag einer delegirten Stantögewalt von 

Hobbes annimmt, macht er gegen die Regierung in vielen Beziehun— 

gen den Grundfat geltend: cujus est instituere, ejus etiam est 

abrogare. 

+) Man fehe das cap. 12. 13. de cive. Man findet dafelbft bei 

Hobbes eine völlige Negierungstheorie, fat ein Jahrhundert früher, 
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In dieſer Lage der Dinge ſahen nun viele Beobachter viel 

Intereſſantes. England und Holland blühten mitten unter 

Kämpfen auf, vorzugsweiſe durch die Beförderung der mate— 

riellen Intereſſen, und obgleich auch viele andere Umſtände, 

welche der Hiſtoriker kennt, dieſer Entwicklung zu Statten ka— 

men, ſah doch der Blick vieler Staatsmänner einen Haupt— 

grund jener Machtvergrößerung in einigen Lehrſätzen des Pro— 

teſtantismus. Diejenigen Katholiken, welche ſchon lange die 

Kirche blos auf das geiſtliche Amt beſchränkt hatten und die 

Macht der Päbſte nicht groß wünſchten, glaubten nun, daß 

Manches, was ſie wünſchten, auch in katholiſchen Län— 

dern zu erreichen ſey, und da Ludwig XIV. ſeine Macht auf 

Koſten der Kirche erweitern wollte, war es für ihn von großer 

Wichtigkeit, ſich dazu die Wege zu ebnen. 

III. 

Vollſtändige Ausbildung des gallicaniſchen Kir— 

chenrechts durch die Declaration von 1682 und ihr 

Einfluß auf den Zuſtand der Theologie in 

Frankreich. 

Einem Staatsmanne, wie Colbert, konnte es nicht ent— 

gehen, daß, wenn man in den Streitigkeiten der franzöſiſchen 

Regierung mit dem Pabſte eine vortheilhafte Stellung gewin— 

nen wolle, ein Ausſpruch von Biſchöfen am meiſten nütze, 

als man in Deutſchland etwas ſolches ſchrieb. Nach 1760 zeigten ſich 

die NRegierungstheorien ſchon zahlreicher, Bei Hobbes kommt übri— 

gend (de cive cap. XI. n. 12.) fchon der Grundfaß vor: Summos 

imperantes nunquam culpandos esse, fo wie der weitere: re- 

ges, quae imperant, justa facere imperando, quae vetant, in- 

justa, welcher die theoretifhe Rechtfertigung jedes auch 

noch fo willführlichen Negierungsfyftems ift, befonders, 

wenn etwa noch die Regierung von Staatözweden, die fie nach Be— 

lieben zufammenftellen kann, fprechen will, 
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weil wenigftens nach längerer Zeit Wenige die nähern Um— 

ftände eines folhen Ausfpruches Fennen und ihn, im Vertrauen 

auf die Autorität, von welcher er ausging, höher anjchlagen 

würden, als wenn er von der weltlichen Gewalt ausgegangen 

wäre. Zu gleicher Zeit mußte Golbert qut einfehen, daß, wenn 

man mit einer vorfihtig gewählten Tertirung die Unabhängig- 

feit der weltlichen Macht und die Befchränfung der Kirche auf 

die geiftlihe Gewalt feſtſetzen Iaffe, aus diefem Sage fich eine 

Menge von Folgerungen ziehen laffen, fo wie andererfeits, daß 

mit der Aufftellung des Grundfages der Superiorität allge 

meiner Goneilien über den Pabſt gleichfalls ein folgenreicher 

Grundfag gewonnen ſey. Man wollte alfo von Seite des 

Hofes nur Beftimmungen in Diefen beiden Rückſichten, 

und da anfangs von Einzelnen in dieſer Rückſicht eine jehr 

ſchismatiſche Textirung vorgefchlagen war, glaubte der berühmte 

Boffuet, Bifhof von Meaux, vermittelnd dazwiſchen treten zu 

müffen, wo dann eine in vier Artikel abgetheilte Declaration *) 

*) Folgendes ift der Text diefer wichtigen Declaration: 

Cleri gallicani de ecclesiastica potestate declaratio. 

Ecclesiae gallicanae decreta, et libertates a majoribus nostris 

tanto studio propugnatas earumque fundamenta sacris canonibus, 

et patrum traditione nixa multi diruere moliuntur, nec desunt, 

qui earum obtentu Primatum beati Petri ejusque successorum 

Romanorum Pontificum a Christo institutum, iisque debitam 

ab omnibus Christianis obedientiam, sedisque Apostolicae, in 

qua fides praedicatur, et unitas servatur Ecclesiae, reveren- 

dam omnibus gentibus Majestatem imminuere non verentur. 

Haeretici quoque nihil praetermittunt, quo eam potestatem, qua 

pax Ecclesiae continetur,, invidiosam, et gravem regibus, et 

populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas, ab Eccle- 

siae matris, Christique ideo Communione dissocient. Quae 

ut incommoda propulsemus, nos Archiepiscopi, et Epi- 

scopi Parisiis mandato regio congregatiEcclesiam gal- 

licanam repraesentantes una cum caeteris ecclesiasticis 

viris, nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito haec san- 

cienda, et declaranda esse duximus. 
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zu Stande fan, von denen der erfte die Beichränkung der 

Kirche auf das Geiftlihe und die drei andern die Superiori- 

tät des bifchöflichen Collegiums über den Pabit feftiegten. 

re 

Primum beato Petro ejusque successoribus Christi Vicariis 

ipsique Ecclesiae rerum spiritualium et ad aeternam 

salutempertinentium,nonautemcivilium, et tem- 

poralium aDeo traditam potestatem, dicente Domino, 

regnum meum non est de hoe mundo, et iterum: reddite ergo, 

quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo, ac pro- 

inde stare apostolicum illud: omnis anima potestatibus subli- 

mioribus subdita sit. Non est enim potestas, nisi a Deo, Ita- 

que, qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Reges ergo, 

et Prineipes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati Dei 

ordinatione subjici, neque autoritate clavium Eecclesiae di- 

recte, vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide 

atque obedientia et praestito fidelitatis juramento, solvi posse, 

eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec mi- 

nus Ecclesiae, quam imperio utilem, ut verbo Dei, patrum 

traditioni, et Sanctorum exemplis consonam, omnino reti- 

nendam. 

II. 

Sie autem inesse Apostolicae sedi ac Petri successoribus 

Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut si- 

mul valeant atque immota consistant Sanctae Oecumenicae 

Synodi Constantiensis a sede apostolica comprobata ipsoque 

Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiae usu confirmata, 

atque ab Ecclesia gallicana perpetua religione custodita de- 

ereta de Conciliorum generalium autoritate, quae sessione 

quarta, et quinta continentur, nec probari ab Ecclesia galli- 

cana, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint autoritatis, 

ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum Schis- 

matis tempus Concilii dieta detorqueant. 

III. 

Hine apostolicae potestatis usum moderandum per ca- 

nones, spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia con- 
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Diefe Declaration feste alle fatholifchen Länder, die in 

Beziehung auf die erwähnten Punkte ftets ſich an das cano- 

nifche Necht hielten, in VBerwunderung, und ein Ruf, welchen 

Ludwig XIV. offiziell widerfprechen ließ, verbreitete fih, daß 

Frankreich auf dem Punkte ftehe, die Gemeinfchaft mit dem 

päbftlichen Stuhle aufzugeben. In Spanien ergriff der Erz— 

bifchof von Balencia, Thomas Roccaberti, in dem Drden der 

Jeſuiten der General Thyrjus Gonzalez, in Ungarn eine Sy- 

node die Fedet gegen die Declaration, und dieſe Declaration 
wurde auch (1690) von dem Pabſte Alexander VIEH. *) ver- 

worfen. Selbft in Frankreichs Cleriſei bemerkte man eine 

Spaltung der Meinungen, und Ludwig XIV. fand es deshalb 

nothwendig, dem römiſchen Stuhl die Zufage zu machen, daß 

den Beihlüffen von 1682 feine weitere Folge werde gegeben 

werden **), jo wie auch die Bifchöfe, welche die Declaration 

secratos. Valere etiam regulas, mores et instituta a Regno, 

et Ecclesia gallicana recepta, patrumque terminos manere in- 

concussos, atque id pertinere ad amplitudinem Apostolieae 

sedis, ut statuta, et consuetudine tantae sedis, et Ecclesia- 

rum consensione firmata, propriam stabilitatem habeant. 

IV. 

In fidei quoque quaestionibus praecipuas summi Pontifieis 

esse partes, ejusque decreta ad omnes, et singulas ecclesias 

pertinere, nec tamen irreformabile esse ejus judi- 

cium, nisi Ecclesiae consensus accesserit. 

Quae accepta a Patribus ad omnes ecclesias gallicanas, at- 

que episcopos, iis spiritu sancto authore praesidentes, mit- 

tenda decrevimus, ut id ipsum dicamus omnes, simusque in 

eoden: sensu, et in eadem sententia. 

*) In der Gonftitution inter multiplices vom 4. Aug, 1690, zu welcher 

fpäter auch andere päbftliche Entfcheidungen, nämlich jene Clemens XI. 

vom 31. Auguft 1706, und die gegen die Synode von Piſtoja Auc- 

torem fidei von 1794 famen. 

**) Die Hauptftelle des auch von dem proteftantifchen Kirchenhiftorifer 

Ständlin (Univerfalgefchichte der chriftlichen Kirche S. 279) er: 
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unterzeichnet hatten, ſich deshalb bei dem Pabſte entichuldig- 

ten und nicht eher, als bis dies gefchehen war, die für Be- 

- fürderungen nothwendigen Bullen erhielten *). Allein das, 

was gejchehen war, müßte doch dem päbftlichen Stuhl bei wei- 

tem nicht jo viel, als er gehofft hatte. Jene Zuficherung Lud— 

wigs XIV. war insgeheim gefchehen und daher nicht vom 

Parlamente von Paris regiftrirt; das Gefeß, welches nach der 

Declaration zu lehren gebot, bejtand noch; allmählig Fam felbit 

die Geſchichte der Declaration in Bergeffenheit, und ihr In— 

halt wurde die Grundlage des franzöfifchen Kirchenrechts. Die 

jpätere Gejeßgebung empfand daher den Einfluß der Marimen 

von 1682 immer mehr, und da man in einem großen Theile 

von Europa gewohnt war, Frankreich als das Land des Fort: 

wähnten Widerrufes ift: „Mit Vergnügen benachrichtige ich Euer . 

Heiligfeit, daß ich die nöthigen Befehle ertheilt habe, daß der Inhalt 

meined Eviftes vom 23. März 1682, wozu mich die damaligen Um— 

ftände beflimmt haben, nicht in Erfüllung gehen ſolle.“ Die in die 

fem vom 14 Sept. 1693 datirten Schreiben erwähnte Verordnung 

vom 23. März 1682 (abgedrudt. unter andern in Bossuet defensio 

deel. cler. gallic. Amfterdamer Ausgabe ©. 53 bis 56) verbot 

andere, als die Grundfäge der Declaration zu lehren oder gegen fie 

zu fchreiben, was, im Vorbeigehen gefagt, andeutet, wie wenig 

die Regierung von der Richtigfeit der vier Artifel von 1682 überzeugt 

war. Überall, wo fi) fpäter die Regierungen zu den gallicanifchen 

Grundſätzen befannten und fie zur Grundlage der Gefekgebung mach: 

ten (1700— 1844), war man ftets mit ähnlichen Verboten fogleich 

zur Hand, 

*) Der Widerruf der Bifchöfe enthielt unter anderm die Stelle: „Ad pe- 

des Sanctitatis vestrae provoluti, profitemur, ac declaramus 

nos vehementer, et supra id, quod dici potest, ex corde do- 

lere de rebus gestis in comitiis praedietis (jenen von 1682), 

quae Sanctitati vestrae, et ejusdem praedecessoribus summo- 

pere displicuerunt, ae proinde, quidquid in iis comitiis circa 

ecclesiasticam potestatem,, aut pontificiam auctoritatem decre- 

tum censeri potuit, pro non decreto habemus, et ha- 

bendum esse declaramus.« 
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Ichrittes, ja zum Theil fogar als ein vorzugsweife Fatholifches Land 

anzufehen, fo glaubten fchon viele Staatsmänner, wenn auch 

noch ohne feſte Plane, an die Möglichkeit, die Grundſätze die— 

ſer Declaration auch in ihrem Lande einführen zu können. 

In Frankreich that inzwifchen die Zeit das Ihrige. Viele 

fanden nad) und nad die Grundſätze von 1682 unanjtößig, 

und gegen Rom wurden fie fo oft geltend gemacht, als e8 die 

Politif des Augenblicks zu gebieten ſchien *). 

Was indeffen bei Ddiefer Stellung nothwendig kommen 

mußte, war eine bedeutende Veränderung in der Fatholifchen 

Theologie. Wenn die Grundfüße der Declaration von 1682 

wahr find, jo konnte man allerdings nicht in Abrede ftellen, 

daß die Kirche mittelft der nach und nach entftandenen monarchi— 

chen Regierungsform von den, was fie anfangs war, ausgeartet 

jey, und auch von der Seite mußte man die Ausartung zugeben, 

daß die Kirche im Mittelalter viel zu wenig die Unabhängig- 

feit der Staaten beachtet habe. Die Ausartung war aljo 

nachgewiefen, und da man in allen Sahrhunderten behauptet 

hat, daß man von Zeit zu Zeit das fehlerhaft Gewordene auf 

die urfprüngliche Regel zurücdführen müffe, fand fi in dem 

Studium der Kichengefchichte ein reformatorifches Prinzip, fo 

wie das Beftreben ein, in den Thatfachen der Gefchichte die 

Beweife für die Nichtigfeit der ——— Declaration von 
1682 zu ſuchen. 

Dieſelbe Tendenz mußte nun auch bei dem Bibelſtudium 

ſich einfinden; denn gewiſſe Schriftterte bekamen jetzt andere 

Bedeutungen. In der Dogmatik war es derſelbe Fall, und 

Vieles, wie z. B. die Verwerfung des Janſenismus durch den 

*) Dies iſt die Urſache, warum wohl in Frankreich viele in Deutſchland 

unerhörte Grfcheinungen, 3. B. daß das Parlament einem Sterben: 

den die Sacramente zuerfannte, vorfamen, keineswegs aber folche 

Geſetzſammlungen über Kirchenfachen, wie mehrere deutfche Staaten 

fie jahen, zu Stande gefommen find. Die franzöfifche Negierung 

hätte das Letztere nicht politifch Flug gefunden. 
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päbſtlichen Stuhl, ſchien noch, um ein verbindliches Kirchen— 

geſetz zu ſeyn, der Gutheißung durch ein allgemeines Con— 

cilium zu bedürfen. Selbſt die Frage, wann ein allge— 

meines Concilium beſtehe, und welche die Bedingungen ſeiner 

Wirkſamkeit wären, bekam nun eine größere praktiſche Wich— 

tigkeit und wurde daher Gegenſtand von Forſchungen und von 

ſehr verſchiedenen Syſtemen. 

Dies war noch nicht Alles. Auch die Polemik änderte 

ſich. Die Anhänger der gallicaniſchen Declaration hatten zwei 

Gegner, nämlich erſtens die von der Kirche getrennten Re— 

ligionspartheien und zweitens die ſogenannten „Ultramontanen“, 

unter denen man die Anhänger des gemeinen, d. h. des päbſt— 

lichen Kirchenrechts veritand. Nach beiden Seiten aber wurde 

die Polemik nun ſchwach. Mit den Proteftanten beflagte man 

das in der Kirche während des Mittelalters eingeriffene Vers 

derben, deſſen vorzüglichite Urfache zu Rom gefucht werden 

müfje, und wenn man auch auf der andern Seite mit den Ul— 

tramontanen übereinftimmend den PBroteftanten die Autorität 

der Kirche entgegenbielt, jo antworteten diefe *), es ſey ja vie— 

len Katholiken höchſt ungewiß, wann die Kirche gefprochen 

babe, und da wenigitens durch mehrere Sahrhunderte jo große 

Ärgerniffe von der Kirche ausgegangen wären, fen es über— 

flüffig, ihre Autorität gar fo jeher zu rühmen. Eben jo 

ſehr waren aber jegt auch die -Ultramontanen blosgeftellt; fie 

2 Man fehe hierüber die Apologie der alviniften gegen den hohen 

Clerus von Franfreich in Hinficht der Derlaration von 1682 (bei La 

Mennais de la relig. consideree dans ses rapports avec l’ordre 

politigue, pag. 284. 288.), worin vorzüglich auf den Bunft Ge: 

wicht gelegt wird, daß, wenn auch nur proviforifch (mämlich bis 

zur Entfeheidung eines allgemeinen Conciliums über die Richtig: 

feit des päbftlichen Ausfpruchs) die Bifchöfe dem Pabſte beiftimmen 

follen, die ganze Kirche wenigſtens proviforifch und zwar auf 

fehr lange Zeit, nämlich bis zu dem Ausfpruch eines allge: 

meinen Gonciliums, in Glaubensfachen irren fönne. 
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hatten nicht nur unter den Proteftanten, fondern auch unter 

einem großen Theile der Katholiken ihre Gegner. 

Der Natur der Dinge nah mußte die Veränderung auch 

in die Moral eindringen. Über Unterthanspflichten, über Ne- 

gentenrechte, über den Umfang der weltlichen Gefeßgebung,. 

über die Anhänglichkeit an Rom mußten neue Grundfäße 

emporfommen. Sehr bald fand fi) bei den Gallicanern der 

Gedanke ei, die Mönchsinftitute als die Hauptjtügen des 

päbſtlichen Einfluffes anzufehen und wo nicht Neduftionen, doc) 

große Reformen der Klöfter nothwendig zu finden. Daß num 

auch Vieles von Ddiefen Anfichten auf dem Predigtſtuhl fich 

geltend machen mußte, und alfo ſelbſt die Paſtoralverhältniſſe 

oft berührt wurden, füllt in die Augen. 

Durch) diefe Veränderung in der Theologie entjtand indej- 

jen ein Reſultat, welches von Wichtigkeit war. Zur Annähe— 

rung an den Proteftantismus war der Weg gebahnt, und die 

Lehre von der Pflicht Des unbedingten Gehorſams 

gegen die Staatsgewalt fand befonders unter der Geift- 

tichfeit viele Anhänger. Diefes gefiel nun dem franzöſiſchen 

Hofe, welcher allmählig die Geiftlichfeit als eine für die Re— 

gierung ſehr nüßliche Klaffe anfah *), während andererfeits 

bald nach dem Tode Ludwigs XIV. (1715) Zeiten kamen, wo 

diejenigen, die für Philofophen galten und auf die Denkungs- 

art der gebildeten Klaffen in Europa und Amerifa Einfluß 

gewannen, Die Geijtlichfeit für die Verbündete des 

Despotismus und das Werkzeug zur Unterdrückung 

*) Es verdient, bemerkt zu werden, daß die Lehren von dem unbedingten 

den Regierungen gebührenden Gehorſam für die Throne keineswegs 

ſo glücklich waren, als ſich ihre Urheber einzubilden ſchienen, da die 

ſogenannten gebildeten Stände ſich im Punkte des der Staatsgewalt 

gebührenden Gehorſams bald ihre eigene Moral machten. Zu: 

legt (nach 1790) trug man in Sranfreich Fein Bedenken, von einem 

devoir sacre de l’insurreetion zu fprechen, welche Lehre noch heut zu 

Tage vielen Staatsumwälzungen zur Nechtfertigung dienen foll. 
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aller helleren Einſichten erklärten. Das Bewußtſeyn 

der Gefahren, welche von der philoſophiſchen Parthei ausgin— 

gen, trieb nun noch mehr die Geiſtlichkeit zu dem Syſteme, 

ſich an die Throne anzulehnen, und dieſe wollten daher oft 

im Vertrauen auf den Einfluß der Geiſtlichkeit nicht glau— 

ben, daß ihnen, ſelbſt wenn ſie Manches in ihrem eigenen 

Sinne raſch änderten, von unten herauf Gefahren drohen 

könnten. So kam nach allen Seiten hin Verkennung der wab- 

ven Berhältniffe, und durch dieſe Verfennung famen wirkliche 

Gefahren. Europas neuere Revolutionen hängen 

zum Theil mit diefen Säßen zufammen, und es ift 

faum zu hoffen, daß fie, jo lange nicht die richtigen Grund— 

ſätze zur Herrfchaft Fommen, aufhören werden. 

Für die Wiſſenſchaft des Kirchenrechts gab indeffen die in 

der franzöſiſchen Declaration enthaltene Lehre dazu Veranlaſ— 

fung, daß man das Papal- und Episcopalfvftem ein- 

ander entgegenfeßte. Das Episcopalfyften befteht in den in den 

drei legten Artifen enthaltenen Maximen, jo wie das Papal- 

ſyſtem in Den ihnen entgegengefegten Maximen des canonifchen Ges 

feßbuches *), und dieſes Syftem trat fpäter zuweilen allein 

hervor; Doc hat es Dis jeßt es noch nicht zur Entftehung eines 

feinen Grundfäßen entiprechenden und von den Bifchöfen aus- 

v 

*) Auch der proteſtantiſche Canoniſt Böhmer (princ. jur. can. ed. 

7ma.) hat dieſen Unterſchied fehr gut aufgefaßt. Er ſagt (pag. 23): 

Inter hierarchiae natales non minor fuit de summa potestate 

ecclesiastica contentio ex eaque duplex natum est systema, 

alterum papale, per proprias pontificum constitutiones ef- 

formatum, quo plenitudo potestatis penes solum pontificem 

esse, caeteri episcopi autem ab eo tantum vocati censentur 

in partem sollicitudinis — alterum episcopale, quo omnis 

potestas ecclesiastica penes ecelesiam in conciliis congregatam, 

et singulis episcopis portio gregis adscripta esse existimatur, 

pari potestate, et jure proprio regenda, salvo tamen Pontificis 

honoris primatu, salvisque praerogativis, observantia pactisve 

definitis. h 
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gegangenen pofitiven Kirchenrechts bringen fünnen, wes- 

halb das Papalſyſtem, welches in dem canonifhen oder 

päbftlihen Rechte fein pofitives, bereits Jahrhun— 

derte lang anerfanntes Recht hat, fih eben dadurch 

in einem unbeftreitbaren Vortheile befindet. 

Der Streit zwifhen dem Papal- und Episcopaliyftem iſt 

nun, wie der proteftantifche Theolog Ständlin bemerkt, eine 

Gonjtitutionsftreitigfeit, und diefe follte, wie die Grund: 

jüße des natürlichen Kicchenrechts (I. Buch, 8. Abſchn.) bewei- 

jen, in der Kirche felbit auf die Grundlage anerkannter Sätze 

hin entichieden werden. Dieſe Entfeheidungsart ſcheuet aber 

das Episcopalfpitem, wohl wiffend, daß alle pofitiven Grund— 

lagen ihm entgegen wären; ja es ift in den legten achtzig 

Sahren ſchon unzähligemal gefchehen, daß, um beftimmte Rechte 

gegen einen erhobenen Widerfpruch geltend zu machen, 3. B. 

in Anfehung einer Bifchofswahl, der Rechte eines Capitular— 

vicars, oder in einer Eheftreitigfeit, Biſchöfe, welche als die 

Begünftiger des Episcopalſyſtems befannt waren, ſich auf 

die pofitiven Beftimmungen Des päbſtlichen Red- 

tes berufen mußten. Allerdings geichab Dies in ihrem 

Sinne blos proviſoriſch; dieſes Proviforium aber mußte na— 

türlich, fo lange fein episcopales canonifches Recht zu Stande 

am, fih in das Unbeftimmte verlängern. { 

IV. 

Auseinanderfeßung des Syftems der Declaration 

von 1682 über die Unabbängigfeit des Stautes 

und der Kirche, fo wie über das Eingreifen der 

Declaration in die innern Kirchen— 

Berbältniffe, 

Es war eine unter den Katholiken ſchon ſehr alte Lehre, 

daß von Gott zwei verfchiedene Gewalten zur Handhabung 

der Ordnung eingefegt worden wären, nämlich Die geiftliche 
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und weltliche, welche jedoch beide ein gemeinfchaftliches Ziel 

hätten, das nämlich, den Zuftand des Menfchen fowohl für 

diefe, als jene Welt zu einem glüdlichen zu machen. Man 

nahm dabei an, daß die geijtliche Gewalt die vornehmere fen, 

war aber weit von dem Grundfage entfernt, daß die weltliche 

Gewalt in der geijtlichen enthalten jeyn könne, und zwar ſchon 

deshalb, weil ſonſt nicht zwei, jondern der Sache nach nur 

Eine von Gott eingefegte Macht hätte bejtehen können. 

Aus diefer Lehre, deren Dafeyn man fehon.in den ältejten 

Kirchenvätern nachweifen kann, ergab fich für viele Menjchen 

die Schlußfolge von zwei von einander ganz unab- 

hängigen Gewalten, nämlich der geiftlichen und weltlichen ; 

aber es entjtanden auch eben darum Schwierigkeiten für die 

Ausmittlung ihrer rechtlichen Stellung gegeneinander, und ge 

rade dieſe Stellung war die Hauptfache, da die im Staate 

lebenden Menfchen zu gleiher Zeit Katholiken, und als ſolche 

Untergeordnete der Kirchengewalt, und aud Mitglieder des 

Staates, und als jolche Untergeordnete der Staatsgewalt find. 

Wenn nun die Kirchengewalt ihren Untergebenen einen 
Auftrag gibt, deſſen Befolgung die Staatsgewalt verbietet, oder 

umgekehrt, jo zeigt fich die Richtigkeit jenes Satzes, welcher 

jagt: Niemand kann zugleich zwei Herren dienen. Stets ent- 

ftehen in einem jolhen Falle Colliſionen von größerer oder ge- 

ringerer Wichtigkeit, und die Erfahrung, daß ſolche Kollifionen 

nicht nur vorfommen fönnen, jondern au oft wirklich vor— 

fommen, macht, dag man die Feitjegung des Verhältniffes 

zwilchen Staat und Kirche von jeher für eine äußerſt ſchwie— 

tige, ja dort und da für eine unauflöslihe Auf- 

gabe hielt. Gewöhnlih hat die Staatsgewalt darüber ihre 

eigene Theorie, und die Kirche hat eine andere, und auf diefe 

Berichiedenheit der Theorie gründet fich jofort auch eine Ver: 

ſchiedenheit der Gefeßgebungen. 

Die in den vier Artikeln von 1682 vorkommende Theorie 
über das Verhältniß zwifchen Staat und Kirche zeigt ſich in 

dem eriten Artikel; fie vermeidet aber alle Umftändlichfeit 
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in der Auseinanderfegung und jegt nur die vollfommenfte Un- 

abhängigfeit der weltlichen von der geiftlihen Gewalt feft. 

Doch jtößt fie die Lehre von der Eriftenz und der Unab— 

hängigfeit der geiftlichen Gewalt nicht geradezu um, und fie 

jheint nur die VBertheidigung der Staatsgewalt gegen etwaige 
Beeinträchtigungen von Seite der Hierarhie im Sinne zu 

haben. Eben daraus ift aber die Lehre von der gegenfeitigen 

juridifhen Unabhängigkeit der beiden Gewalten entjtanden, 

welche bei den jpätern Gallicanern deutlich hervortritt und von 

den deutichen Ganoniften der neuern Zeit immer mehr ausge- 

bildet wurde *). 

Dieje Lehre ift nun in ihrer neueren Fafjung die: Staat 

und Kirche ſeyen Gejellfchaften von ganz gleicher 

Art. Diefe Lehre kann aber nur eine falſche, deren buch— 

ftäblihe Ausführung nur zur Anarchie führen könnte, genannt 

werden. 

Dies fehen nun die Bertheidiger der Declaration von 

1682 klar ein, aber eben darum beſchränken fie in Eollifions- 

füllen die Kicchengewalt der Staatsgewalt gegenüber auf Die 

geiftigen und zum ewigen Heile gehörigen Dinge 
und fügen ausdrücdlich bei, daß die Kirche die Gewalt über 

geiftliche und bürgerliche Dinge nicht erhalten habe, oder mit 

andern Worten, die Gewalt der Kirche bejchränfe ſich zufolge 

der göttlichen Weifung über ihre Attributionen auf Das Dog— 

matifche und die Moral. 

*) Pehem (Praelect. in jus eccles. univ. Vindobonae 1785. tom. I. 

$. 6542 — 684.) und Nechberger (öfterreichifches Kirchenrecht. Linz 

1815. 3. Aufl. I. $. 238 et seq.) haben beide die Lehre von den 

zwei von einander unabhängigen Gewalten. Wäre fie richtig, fo hätte 

die Kiche ganz diefelben Rechte wie der Staat. Dies ift 

. aber, wie gezeigt werden wird, nicht der Fall. Wenn man aber fügt, wie 

es auch zuweilen ausgedrückt wird, z. B. in der päbtlichen Staats: 

Schrift gegen Preußen vom April 1839, „iede der beiden Gewalten 

fey imihrer Art die höchfte,“ fo iſt der Satz richtig; denn aud) 

die gefellfchaftlihe Gewalt ift in ihrer Art die höchite, 
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So wie man dieſen Satz als richtig gelten läßt, ver— 

ſchwinden allerdings die aus einer juridiſch unabhängigen 

Kirchengewalt hervorgehenden Colliſionen, aber die Kirche kommt 

um ihre Corporationsſtellung im Staate (I. Bud, 

6. 9. Abſchn.), und Die ganze Kirhendisciplin kommt, 
infofern die Stantsgewalt über fie® verfügen will, in die 
Hände der Staatsgewalt. 

Die Kirhengewalt kommt nun der Staatsgewalt gegen- 
über in eine Stellung, wo ihr ihre Güter entzogen, ihre Schu: 

fen in Staatsjchulen verwandelt, ihre Geiftlichen mit Staats- 

gefchäften verfchiedener Art beauftragt werden können, und wenn 

etwa Semand jagen wollte, dieſe äußern Güter und Einrich- 

tungen gehörten als Mittel zur Erreichung wichtiger firch- 

licher Zwede zur NRechtsiphäre der Kirche, fo antwortet der 

entichiedene Gallicaner, gejtügt auf den erften Artikel von 

1682, daß dieſe äußern Dinge unter die zeitlichen und bür- 

gerlichen gehörten, über welche die Kirche von Gott Feine Ge- 
walt erhalten habe, Es fiht Dann eine Regierung, welche im 

Sinne des gallicanifchen Syitems ihre Rechte ausüben will, 

wenig an, daß der gefunde Sinn des gemeinen Volfes anders 

urtheilt; die Gewalt, durch die Sophiſten vertheidigt und von 

der Polizei unterftüßt, handelt, wie es ihr qut dünkt. 

Ganz natürlich wird bei ſolchen VBerhältniffen die Kirche 

auch im Beziehung auf das Dogma und die Moral abhän- 

gig vom Staate. Die Staatsgewalt wird es zwar, befonders 

in den neuern Zeiten, faum unternehmen, Dogmen vorzufchreis 

ben oder Streitfragen der Moral gefeglich enticheiden zu wol- 

len; aber wenn die Staatsgewalt durch Einziehung der Kirchen- 

güter und die von ihr ausgegangene Regulirung der theologi- 

ſchen Schulen die Achten kirchlichen Lehrſtühle jelten gemacht 

hat, jo wird auch das Dogmatifche verhältnigmäßige Beein— 

trächtiqungen erfahren haben. Ja es kann fogar gefchehen, 

daß man bei einem über Dogmen entjtandenen Streite es nicht 

einmal zu einer allgemein anerkannten Entfheidung der Kirche 

bringen kann, weil 3. B. die Regierung der Abhaltung eines 
Beidtel, canon. Necht. 
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allgemeinen Conciliums Hinderniffe in den Weg legt odet die 

dogmatifchen Conciliarbeſchlüſſe in ihrem Lande nicht kund— 

machen läßt. 

Bei folhen Verhältniſſen kann num die Kirche nichts ſeyn, 
als ein Staatsinstitut, und fo, wie diefes mehr und mehr 

befannt wird, lebt und handelt der Clerus in diefem Geifte, 

das Volk aber wird in Anfehung vieler Firchlichen Gebote und 

Sntereffen Dergeftalt unwiſſend, daß politifche Revolutio— 

nen, wenn fie eine ficchliche Farbe annehmen, leichter gelin- 

gen können. 

Die neueren Bertheidiger der gallicaniſchen Grumdfäge ver: 
fennen nicht die Möglichkeit des Einwurfs, daß eine Kicche, 

welche fo viele Punkte ihrer Disciplin ſich nicht ordnen darf 

und in einen hohen Grad von Armuth füllt, fich nicht erhalten 

könne. Allein fie wiſſen Rath. Chriftus, fagen fie, habe ſei— 

ner Kirche die Fortdauer bis an das Ende der Welt verbeißen 

und ihr zugefagt, Daß er ftetS mit ihr feyn werde. Demzu— 

folge jey für die Kirche feine Gefahr, wohl aber entbehre folcher 

Berheigungen der Staat. Diefe Bemerkung ift indefjen, felbit 

wenn fie erntlich gemeint wäre, ohne Erheblichkeit. Aller- 

dings kann der Katholif glauben, daß feine Kirche bis an das 

Ende der Welt fortdauern werde; allein daraus folgt noch) 

nicht, Daß fie ftetS groß und in dem oder jenem Lande herr- 

jchend jeyn werde. Egypten, Syrien und Kleinafien waren fo 

wie Schweden und Dünemark einft katholiſch, aber find fie es 

noch? Und könnte bei der göttlichen Zufage der beftändigen 

Fortdauer Der Kirche nicht auch die Betrachtung wirkfam ge— 

weien ſeyn, daß es ftets Katholiken von Einfiht und Kraft, 

welche im Nothfalle auch zu großen Opfern für kirchliche In— 

tereſſen ſich beſtimmen könnten, geben werde? 

Die von den Gallicanern angenommene Unabhängigkeit 

der Kirchengewalt ift daher, wenn fie auf das Dogmatifche 

beſchränkt wird, für die Kirche ein jchlechtes Geſchenk; ſehen 

wir nun aber auch, welchen Einfluß der erjte Artikel von 1682 

auf die Freiheit der Kirche babe, 
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Daß das, was man gewöhnlich unter Kirchenfreiheit 

verfteht, vernichtet werde, wenn die Kirche auf eine blos 

geiftige Gewalt ſich beichränfen fol, leuchtet ein; denn in 

jenen Zeiten, in denen man mit Grund von einer Freiheit 

der Kiche als von etwas Vorhandenem ſprach, genoß Die 

Kirche ſtets die Rechte einer Privatgefellihaft (I. Buch, 6. Ab- 

ſchnitt). Dann nämlich ift ihre Freiheit auch nicht mehr ein- 

gefchränft, als fie in dem Intereffe dev Ordnung eingefchräuft 

jeyn muß, und, jo wie man bei dem einzelnen Menjchen es 

„Freiheit“ nennt, wenn ‚er von allen nicht nothwendigen Be- 

Ichränfungen der Handlungsweife befreit ift, jo gilt Das Näm— 

liche auch won der Freiheit der Kirche. 

Dieje Freiheit für die Kirche zu gewinnen, war nun von 

jeher das Streben ihrer wirdigern Vorſteher; denn diefe Frei: 

heit ift zugleich die Bedingung des Gedeihens für 

die Kirche und für fie won einer unendlich größeren Wichtig- 

feit als alle Reichthümer, Mit dem gallicanifchen Syſtem läßt 

fih aber die Kirchenfreiheit durchaus nicht vereinigen; auch 

fennt dieſes Syſtem deshalb nur Kirchenfreiheiten, welche 

aber, wie wir bald fehen werden (I. Buch, 16. Abjchn.), dar _ 

auf hinauslaufen, daß die Kirche irgend eines beftimmten Lan— 

des wenig von der verfafjungsmäßigen Kicchengewalt, um jo 

mehr aber von der Staatsgewalt abhänge. 

Diefes Eingreifen der Stantsgewalt gefchieht nun überall 

nach gewiffen näher bejtimmten Theorien; denn da e8 dem un— 

befangenen Menfchen natürlich zu feyn fcheint, daß die Kirche 

Jih ihre innern Berhältnifje felbit ordne und in 

Anſehung der äußern mit einer gewiffen Billigfeit 

behandelt werde, jo find zur Handhabung entgegengefeßter 

Verhältniffe ſtets gewiſſe Auseinanderfegungen der Nechtsge- 

lehrten und Theologen erforderlih, um das, was Manchen 

unrechtmäßig vorkommt, dennoch als rechtmäßig darzuftellen. 

Sp wie aber der erfte Artikel der Declaration von 1682 

die naturgemäße Stellung der Kirche gegen den Staat vernichtet, 
jo vernichten Die drei legten Artikel die auf das po- 

9* 
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fitive Recht der Kirche gegründete Stellung des 

päbjtlihen Stuhls. Anftatt daß fein Urtheil fonft den 

Katholifen zur Beendigung aller Streitigkeiten über dogma— 

tiihe Gegenftände und die Moral genügte, und dadurd die 

Einheit Leicht zu erhalten war, gibt jeßt der päbftliche Aus- 

ſpruch Feine definitive Entfcheidung, und abgefehen von den 

andern Veränderungen im Gebiete der Theologie, zu denen 
die Gonfequenz treibt (II. Buch, 3. Abſchn.), ſcheinen ſelbſt 

Streitigfeiten, welche als jchon beendigt angefehen wurden, 

noch einer neuen Entjcheidung zu bedürfen, und bis fie er- 

folgt, für die Kirche fein NRettungsmittel gegen innere Feinde 

zu bejtehen *). 
Wenn man nun die große Wichtigkeit der vier Artikel 

von 1682 erwägt, jo begreift man leicht das Auffehen, welches 

fie in der ganzen chriftlichen Welt machten, den Widerftand 

von Rom und die darauf gegründeten Hoffnungen der Feinde 

der Fatholifchen Kirche, " 

*) Diefe legtere Betrachtung machte die Grundſätze der Declaration den 

Sanfeniften, welche in Franfreich (1620 — 1845) eine fo große 

„Rolle fpielten, fehr wichtig, befonders da der Janfenismus (1713) 

durch die Bulle Unigenitus, welche die Römifch -Fatholifchen für 

dogmatifch halten, die Janfeniften aber verwerfen, Firchlich verdammt 

worden war, Welchen Einfluß politifch und religiös die Sanfeniften 

in Sranfreich und (vorzugsweife feit 1745) auch in andern Ländern 

hatten, ift jedem Hiftorifer befannt; ſchon in einem Requifitorium 

vom 23. Jänner 1688 fagte im Parlamente zu Paris der General- 

advocat Talon: „Cette faction dangereuse n’a rien oublie, de- 

puis trente ans, pour diminuer T’autorite de toutes les puis- 

sances ecelesiastiques et seculieres, qui ne lui sont pas favo- 

rables.« Es gibt Schriftfteller, welche die Einführung des Galli- 

sanismus in Spanien, Portugal und andern Ländern vorzugsmeife 

den janfeniftifchen Ginflüffen zufchreiben, jo wie wieder manche aus— 

gezeichnete Männer, 3. B. ver Cardinal Pacea, die neuern Revolu— 

tionen von Spanien und Portugal in Verbindung mit den religiöfen 

Reformen in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts feßen. 
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Bon der VBertheidigung der gallicaniihen Decla- 

ration von 1682 Dur Boſſuet, ihren Gegenſchrif— 

ten und der geringen Beachtung der ftaantsrechtlichen 

Grundſätze bei diefen Verhandlungen. 

Die vielen Angriffe, welche gegen die gallicaniſche Decla— 
ration von 1682 gefchahen, veranlaßten den Bifchof von Meaux, 

diefe Declaration als eine der richtigen Kirchenlehre 

nicht entgegenftehende Erklärung zu vertheidigen. Er 

mochte fich aufgefordert finden, dies zu thun, weil ev von Vie— 

fen als einer der Haupturheber der Declaration angeſehen 

wurde und feine große Gelehrſamkeit ihn in den Stand feßte, 

das, was ein Anderer nur mit ungeheurer Mühe zu Stande 

gebracht hatte, mit einem weit geringeren Kraftuufwande zu 

bewirfen. 

Diefes Werk erfhien unter dem Namen Defensio de- 

clarationis gallicanae oder Gallia orthodoxa *), ift aber wenig 

geeiqnet, über den Gegenftand der Frage Licht zu verbreiten. 

Es führt Feineswegs die aus der Declaration von 1682 ent: 

jtehenden Streitfragen auf eine Eleine Anzahl von Sätzen zus 

rück, welche die Überficht leicht machen, fondern ftellt eine un- 

geheure Menge von kirchengeſchichtlichen Daten, Ausſprüchen 

der Kirchenväter und Äußerungen von Kirchenſchriftſtellern zus, 

ſammen, aus denen erhellen ſoll, daß man der Declaration in 

dieſer oder jener Rückſicht das Wort reden könne *). Man 

*) Das Werk fam heraus lange nach Bofjuets Tode, und der Graf 

von Maiftre ftellt in feinem Werfe „von der gallicanifchen Kirche“ 

dl. IL. Chap. 10.) verfchiedene Gründe zufammen, aus denen er 

fchließt, daß das Werf wenigſtens interpolirt fey. 

**) Bemerft muß übrigens doch Hier werden, es lafje fich ſchwer anneh— 

men, daß Boſſuet vor oder nach der Durchlefung der über Die 

Deslaration erfchienenen Streitfchriften den ganz antifatholifchen 
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kann dieſes Werk ganz durchleſen, ohne noch über den Gegen— 

ſtand der Frage klar zu ſehen; doch war es auch in dieſer 

Form wegen dem Rufe des Verfaſſers ein für die Kirchenge— 

ſchichte ſehr wichtiges Werk. Als es erſchien, verzweifelten 

Viele ) an der Möglichkeit einer Widerlegung des Details; 

allein das Intereffe der Gegenparthei forderte fie, und fo er⸗ 

fchien denn das berühmte Werf des Cardinals Orſi, welches 

Schritt vor Schritt der Ordnung Boffuets folgt und daher jede 

einzelne Behauptung Boſſuets beleuchtet. Auch ein anderes großes 

Werk zur Widerlegung der Grundfäße der Declaration erichien 

von dem Erzbifchofe von Balencia, Thomas Roccaberti, deſſen 

Hauptfehler aber feine zu große Ausdehnung ift. 

Alle dieſe wiffenfchaftlichen Erörterungen führten aber in 

Charakter der vier Artifel, deren Redacteur (man fehe Dupin, Ma- 

nuel du droit eceles. francais. Paris 1844. pag. XVII. de Tin- 

troduct.) er gewefen war, nicht follte erfannt haben; dann aber 

fommt man zu fonderbaren Anfichten über feinen Charafter. Vielleicht 

erflärt aber Boltaire (Oeuvres. Siecle de Louis XIV. Paris 1792. 

pag- 284) die Sache, da er fagt: „L’ev&que deMeaux (Bos- 

suet) n’etoit pas Janseniste, mais il s’etoit nourri 

de leurs bons &erits.« 

*) Dies fagt der Gardinal Orſi in der Vorrede feines Werkes über die 

Unfehlbarfeit des Pabſtes in Glaubensfachen, welche Stelle, jedoch 

verftümmelt, Febronius (de stat. eccl. cap. I. $. 10. n. 5.) au: 

führt. Ex verfcehweigt nämlich den Nachfaß, wo der Cardinal fort 

fährt: „Rem ergo tacitus considerabam, nee enim animus erat, 

imparatum rem tantam aggredi — At postquam omnia — quae 

utrinque allata fuerant — diligentissime contulissem — tanta ad 

adstruendam Romani Pontifieis in sanciendis fidei dogmatibus 

summam, et ineluetabilem auctoritatem — mihi se obtulit gra- 

vissimorum argumentorum copia, contra vero ea, quibus ab 

adversariis eadem sedis apostolicae autoritas impetebatur spe- 

ciatim collata cum nostris — levia visa sunt.« (In Joann. Aug. 

Orsi ord. Praedie. de irreformabili Romani Pontifieis in de- 

fin. fidei controversiis judicio. Romae 1774. Tom, I. praef, 

p- 5. 6.) 
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Beziehung auf die Declaration wenig bedeutende Reful: 
tate herbei. Im Frankreich blieb es verboten, anders als 

nach den Grundfügen der Declaration zu lehren, und im acht» 

zehnten Jahrhundert kamen auch außerhalb Frankreich fait nur 

gallieanifche und proteftantifche Grundfüge, die oft wenig Zu: 

ſammenhang mit den beibehaltenen Fatholifchen Grundfägen 

hatten, im Gebiete der Theologie zum Vorſchein. Die in Anz 

ſehung der Declaration möglichen Fragen feßten ſich bald mit 

den Intereſſen einer mächtigen unter dem Namen der „Auf: 

klärungsparthei“ befannt gewordenen Neuerungsparthei in Ver— 

bindung, und fie blieben in dem wichtigen Berhältniffe des 

Staates zur Kirche bis in die neueften Zeiten unerörtert, wor- 

aus von jelbit folgte, daß die gelehrteften auf die innere 

Kirchenverfaſſung beiehränften Grörterungen, da in ihnen 

ſtets Die fremdartige den Theologen nicht ſehr befannte Frage 

über das Verhältniß zwifchen der Kirche und dem Staate ein- 

gefchloffen war, nur einen ſehr geringen Nußen gewährten. 

Nur in einer Beziehung enthält Das Werk von Boffuet 
Wichtiges. Er fagt, zur Widerlegung derjenigen, welche in 

der Declaration den Berfuch, neue Dogmen aufzuftellen, zu 

erbliden glaubten, Daran fen nicht gedacht worden; ja 

man habe nur die Lehre der gallicanifchen Kirche über die zwei 

Hauptgegenſtände der Declaration aufitellen wollen *). Diefe 

) Boſſuets Worte (def. decl. $. VI.) verdienen hier bemerkt zu wer: 

den, weil fie zeigen, daß man die Declaration für eine dogmatifche 

Erklärung hielt. „Sane non latet,« jagt er, „quid ecelesiasticae 

paci obtenderint, nempe clerum gallicanum, decreto peculiari 

de fide condito, se ab omnibus aliis gentibus catholieis abru- 

pisse — quod a mente Cleri gallicani alienissimum 

fuit. Sie enim ipsa Conventus habiti Parisiis apud Augusti- 

nianos acta testantur.« Er jagt auch: der Erzbischof, von Cambrai 

habe, als er endlich beitrat, erflärt, er trete um fo Tieber kei, „quod 

non ea esset mens sacıi conventus, ut ex illa sententia de- 

cretum de fide faceret, sed tantum, ut eam opinionem ad- 

optaret.« — „En,« fügt Bofjuet hinzu, „en perspieuis verbis Gal- 
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Behauptung, welche allerdings mehr eine nachträgliche Recht: 

fertigung als eine ftrenge Wahrheit zu ſeyn fcheint, ift nun 

jehr wichtig. Site beweiſet, daß man unbefchadet der Ortho— 

doxie felbft nach Boſſuets Geſtändniß die Lehre der Declara- 

tion verwerfen fann, wodurch ein großer Theil ihrer ſcheinba— 

ren Wichtigkeit dahin tft, und dann, daß nach den gallicaniſchen 

Anfichten blos eine der gallicanifchen Kicche eigene Anficht, 

welche alſo nothwendig nicht als die damalige Anfiht an— 
derer Kirchen erfcheinen Fonnte, ausgefprochen iſt. Wir er- 

wähnen bier nur dieſe Punfte und behalten uns vor, am ge 

hörigen Drte daraus Folgerungen zu ziehen. 

VI. 

Überblick der rationellen Begründung des galli- 
canifhen Kirchenrechts von 1682. 

Sp wie Boffuets Vertheidigung der fogenannten Erklä— 

rung des gallicanifchen Glerus über die der Kirche im Ver— 

hältniffe zum Staate zufommende Stellung eine auf die 

Kirchengeſchichte geftügte Begründung der Declaration von 

1682 feyn follte, fo wurde es auch, befonders da die Wilfen- 

licani patres testantur, ae probant non eo se animo fuisse, ut 

decretum de fide conderent, sed ut eam opinio- 

nem tanquam potiorem atque omnium optimam 

adoptarent;« auch vertheidigt ſich Bofjuet ($. IX.) gegen diejeni- 

gen, welche in der Declaration den Einfluß des Janſenismus 

erblicfen wollen. Es ift aber auch fehr bemerfenswerth, daß der 

Graf Portalis, welcher am 9. März 1845 im Namen der Negierung 

in der Bairsfammer zu Paris den Satz vertheidigte, die Declaration 

von 1682 habe noch jetzt in Franfreich Geſetzeskraft, doch bereitwillig 

einräumte, fie enthalte feine Glaubenslehre. Wenn fie aber 

feine Glaubenslehre enthält, Fann Jedermann fie annehmen oder ver- 

werfen, und es ift inconfequent, wenn man nach ihr zu lehren ge— 

bietet, was fo viele Regierungen (1740 — 1830) in ihrem Lande 

gethan haben. 
— 
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ſchaft des allgemeinen Staatsrechts ſich immer mehr unter den 

Gelehrten verbreitete, nothwendig, eine rationelle Begrün— 

dung der Grundſätze von 1682, inſofern ſie das Verhältniß 

der Kirche zum Staate betrafen, zu liefern, und dies geſchah 

nach und nach durch die Werke von Privatſchriftſtellern, welche 

den zwiſchen Paris und Rom entſtandenen Streitigkeiten mit 
Aufmerkſamkeit gefolgt waren. 

Dieſe Schriftſteller, welche nicht ſehr geneigt waren, die 

Grundſätze des proteſtantiſchen Kirchenrechts geradezu zu 
Gunſten der Declaration von 1682 geltend zu machen, berie— 

fen ſich gerne auf den Einfluß, den im römiſchen Reiche die 

Kaiſer durch die ſtillſchweigende Einwilligung der 

Kirche *) auf die kirchlichen Angelegenheiten erlangt hätten, 

und welcher ganz in dem Wefen einer hriftlichen Monarchie 

fiege; man behauptete, die erften acht allgemeinen Goneilien 

wären durch die Kaifer zufammenberufen worden, die Kaifer 

hätten die Aufficht gegen die Entjtehung und Verbreitung von 

Kegereien gehabt, fie hätten die Privilegien und oft auch die 

Pflichten der Geiftlichfeit bejtimmt, und es ſey, wenn auch 

das römische Reich bereits längſt erlofchen ſey, fein Grund 

vorhanden, von dieſen Befugniffen der weltlichen Gewalt etwas 

aufzugeben, da fie jo jehr beitrügen, im Staate Ordnung und 
Feſtigkeit zu gründen. 

Als man es nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 

oft nothwendig fand, das, was man wollte, auch noch anders 

zu begründen, fagte man, die Kirche jedes Landes ſey im 
Staate **), der Staat fünne daher über fie, jo wie über 

*) Dies ift der entfcheidende Punkt; denn die Einwilligung der Kirche 

ift nicht fo Har und fönnte überdies für andere Zeiten und andere 

Reiche nichts beweifen, am wenigſten aber eine ftantsrechtliche Theo: 

rie rechtfertigen. 

**) Die Frage, ob der Staat in der Kirche oder die Kirche im Staate 

ſey, ift eine der müßigften; denn, abgefehen davon, daß man die 

allgemeine Kirche mit Bartienlarfirchen nicht verwechſeln darf, ift, 
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jede in feinem Gebiete befindliche phyſiſche oder moralische 

Perſon eine Art von Überwachung (surveillance) und außer 

dem einen gewiffen Einfluß (influence), infoweit ihn nämlich 

das Staatsintereffe fordere, ausüben. 

Diefe verfchiedenen Gründe waren e8 num, mit denen vor 

1789 die franzöfifchen Parlamente das, was fie in Beziehung 

auf die Kirche das Befte des Staates nannten, vertheidigten. 

In den Augen aller Gegner des päbjtlihen Stuhls und alſo 

vor Allem in den Augen der Proteftanten galten daher Die 

Parlamente für die aufmerkfamften Bertheidiger der Majeftäts- 

rechte, und da heut zu Tage die Begriffe über das, was Die 

ältern franzöfifchen Parlamente waren, ſchon ſehr unbeſtimmt 

geworden find, fo ift e8 in dieſem Werke nothwendig, von die— 

jen Barlamenten etwas umftändlicher zu fprechen. 

Die Altern franzöfifchen Parlamente waren urſprünglich 

höhere in den Provinzialhauptitädten errichtete Gerichtshöfe, 

welche im Namen des Königs Necht fprechen follten. Im der 

Folge übten fie verfchiedene ehemals den Ständeverſammlun— 

gen zugejtandenen Rechte, Uber deren Umfang oft gejtritten 

wurde, aus, ohne jedoch jemals den Hauptcharakter von Ger 

richtshöfen, welche theils geborne, theils ernannte Glieder hat— 

ten und einen hohen Grad von Unabhängigfeit der Regierung 

gegenüber befaßen, zu verlieren. In ihrer Eigenfchaft als Ge- 

richtshöfe gelangten die Parlamente zu hoher Achtung, und die 

Suftizverwaltung von Frankreich wurde bewundert. Allein in 

dem Laufe der Jahrhunderte änderte fih, Da ſich auch von 

Zeit zu Zeit Veränderungen in dem gejellfchaftlichen Zuftande 

wahrnehmen ließen, auch der Geift der Parlamente. Sie be- 

jtrebten fich, nicht ohne großen Erfolg, in dem ihnen gebliebe- 

nen Antheile an der Staatsverwaltung Die Religion immer 
mehr von der Politik zu trennen, indem fie jene Rück— 

man mag im Anfehung der allgemeinen Kirche jene Frage mit ja 

oder nein beantworten, weder für noch gegen die Firchlichen Anfprüche 

etwas entſchieden. 
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fihten, welche man in den Altern Zeiten bei der Civilgeſetzge— 

bung auf die Religion nehmen zu müffen alaubte, außer Acht 

jegten und dadurch jenen Einfluß, welcher alle hriftlichen Völ— 

fer Europas einander näher gebracht hatte, ſchwächten. Durch 

die von dem Parlamente befolgte Tendenz kannte die Politik 

feine andere Negel mehr, als ihren eigenen Gedanfen; 

die Parlamentsmarimen galten daher meiftens auch als Hof 

marimenz; aber eben dieſe Berhältniffe erhoben die Parlamente 

auch noch zu einer politischen Macht, bei der fie ſehr oft die 

Miene annahmen, die Volksrechte gegen den Thron zu ver 

theidigen. Nach der Glaubenstrennung des fechzebnten Jahr— 

hunderts übten heimliche Gälviniften oft als Parlamentsmit- 

alieder einen bedeutenden, obgleich verſteckten Einfluß aus, und 

Villers, der enthuftaftiiche Lobredner der Reformation, geiteht 

ſelbſt ), daß nach dem Widerrufe des Edifts von Nantes 

*) Depuis l’edit de Nantes, ſagt der enthutiaftijche, vom franzöfifchen 

Nativnalinftitut 1802 gefrönte Lobredner von Luthers Reformation 

(Ch. Villers, Essai sur Vesprit et l’influence de la Reforme. 

Edit. trois. p. 167), jusqu’aux temps, qui precederent sa revo- 

eation, et ou on commencoit deja à le violer ouvertement, les 

parlements avoient et€E compose en partie d’Huguenots. Du- 

rant cette periode il est naturel, que ces corps se soient mon- 

tres recalcitrants et aient été animes d’un certain esprit de 

republicanisme, et d’opposition contre Ja cour. Quand les Hu- 

guenots en furent elimines, ce m@me esprit ne sortit 

point avec eux; les parlements etoient fiers de leur influ- 

ence et de l’essai, qu’ils avoient fait quelquefois de leurs 

forces. Cette cause n’est pas la seule de la conduite ulte- 

rieure des parlements, mais elle y contribua. C’est done au 

milieu d’eux, que se refugia l’esprit d’independence, qui 

etoit reste dans la nation, et c'est la, qu’ilseretrouva en 

1788. Wie fehr aber der Janfenismus in den Barlamenten vorherrfchte, 

davon findet man Beweife bei Fenelon (Oeuvres de Fenelon. tom XII. 

pag. 609. 610. Edit. de Versailles), wo ein Memoire Fenelons 

an den Pabſt Clemens XI. über den Zuftand der Parlamente und bes 

fonders des Parlamentes von Baris im Jahre 1705 vorfommt. 
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unter Ludwig XIV. der Geift des Proteftantismus in den 

Parlamenten feinen Einfluß behielt. In den Streitigkeiten 

über die gallicanifchen Marimen von 1682 und über den Jan— 

jenismus (1588 — 1753) ſah man die ‘Parlamente immer als 

die erbitterten Gegner des römischen Stuhle, und in den Zeiten, 

als Voltaire und die Eneyelopädiften (1720 — 1775) den Geift 

der Irreligioſität in Frankreich verbreiteten, fanden fie an den 

Beftrebungen der Parlamente gegen Rom und die Seiten 

jehr oft Unterftügung. Bis zur franzöfifchen Revolution von 

1789, welche mit der ganzen altfranzöfifchen Staatsverfaffung 

auch die Parlamente wernichtete, blieb aber in diefen Verſamm— 

(ungen der gegen Rom feindliche Geift, und dies war fo all 

gemein anerkannt, Daß einer der geiftvollften Fatholifchen Schrift- 

fteller der neuern Zeiten *) aus diefem Gefihtspunfte 

die franzöſiſche Revolution als ein Glüd für die Kirche 

betrachtete, 

v1. 

Späterer Zufammenhang des gallicanifchen Kirchen— 

Rechts mit der Entwidlung der Staats— 

Wiſſenſchaften. 

Es war eine ſehr wichtige Sache, daß die franzöſiſchen 

Parlamente das Recht des Einfluſſes der Staatsgewalt auf 

die Kirche nur aus Gründen des allgemeinen Staatsrechts 

ableiteten, folglich dieſes Necht jedem Regenten ohne Rück— 

ſicht auf ſeine Religion und zwar gegen jede im Staate 

beſtehende Religionsparthei einräumten. Dadurch konnte 

es geſchehen, daß, wenn etwa der Regent zum Calvinismus 

überging, er dennoch einen ſehr weit gehenden Einfluß auf die 

katholiſchen Kirchenangelegenheiten behielt und dadurch das 

Mißtrauen der Katholiken gegen die Staatsgewalt hervorrief, 

ſo wie umgekehrt, daß ein eifriger katholiſcher König die Lei— 

*) Graf Maiſtre in feinem Werke de Teglise gallicane, chap. 17. 
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tung der Kirchenangelegenheiten der NReformirten, der Juden 

oder, wenn in Frankreich die Augsburgifchen Confeffionsver- 

wandten zahlreich gewejen wären, auch Die Zeitung der luthe— 

rischen Parthei erhalten hätte. Daß nun diefes große Nach- 

theile für jede Religionsparthei haben mußte, welche dieſen 

Einfluß der Regierung nicht gerne ſah, daß felbit die unbe- 

ftimmten Gränzen des Einfluffes den Streit mit mißtrauifchen 

Religionspartheien leicht erregen können und endlich, daß der 

Regent, der am Ende doch nur Ein Syſtem haben kann, durch 

die Begünftigung Einer Religionsparthei nothwendig dem In— 

tereffe der andern im Staate befindlichen Religionspartheien 

im Wege ſteht, füllt in Die Augen und war eine Haupturfache, 

daß in jener Zeit, in welcher die Hugenotten in Frankreich 

viel bedeuteten und an den Hofpartheien ihre Stüße hatten 

(1546— 1685), bald die Hugenotten und bald die Katholifen 

über Treulofigfeit oder doch wenigftens über fchwanfende Rechts— 

- verhältniffe Elagten. 

Die Lage der bourbonifchen Dynaftie war zu Ende des 

jechzehnten Jahrhunderts in Frankreich allerdings fo, daß Nie- 

mand als ein Fatholifcher König den Thron in die Länge hätte 

behaupten fünnen, was auch den Übertritt Heinrichs IV. (1593) 
zur fatholifchen Kirche entfchied; indeß hatten die Parlaments— 

maximen dennoch eine Seite, welche fie früher oder fpäter für 

die Katholifen aller Länder bedeutend machen mußte. Der 

Geift jener Zeiten ging nämlich, wenn man einige Wahlreiche, 

wie Deutjchland, Polen und Ungarn, ausnabm, überall auf 

Erweiterung der Negentenmacht; das von proteitantt- 

hen Ländern ausgegangene allgemeine Staatsrecht, deffen be- 

deutendfte Bearbeiter Grotius, Hobbes und Bufendorf was 

ren *), hatte in Beziehung auf die Rechte des NRegenten in 

Kirchenfachen eine proteftantifche Färbung, und endlich war, 

*) Das Werk von Grotius de jure belli ac pacis erfchien 1625, das 

de eive von Hobbes 1642 und das von Bufendorf de jure naturae 

et gentium 1672. 
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feitdem auch Theorien über die Regierungswiffenfchaft entjtanden 

waren (1710— 1780), der Grundfaß, daß der Staat fih in 

Alles mengen könne, aufgefommen und hatte das Feld der 

Negierungsthätigfeit weit über jene Gränzen, welche man im 
Mittelalter und im Alterthum gefteeft hatte, erweitert. Die 
Parlamentsmarimen zeigten nun allen auswärtigen Regierun- 

gen ein Feld, auf welchem auch Fatholifche Regenten noch eine 

bedeutende Erweiterung ihrer Macht erwarten Fonnten, und 

diefe Macht bei jeder Gelegenheit zu vermehren, galt 

damals ohnehin faft für eine moralifche Pflicht jeder Regierung. 

Frankreich felbit fühlte bald in diefem und bald in jenem 

die Folgen diefer Stellung. Unter Ludwig XIV. riß der Fa— 

den der Streitigkeiten mit Rom (f. 1667) ungeachtet Der per- 

fünlihen Frömmigkeit des Königs nicht ab; die Hugenotten 

verloren (1685) die ihnen durch das Edikt von Nantes bewil- 

ligte Duldung; in den von Frankreich eroberten und nachher im 

Ryswiker Frieden wieder zurückgegebenen Theilen der Rhein-- 

pfalg wurde zum Nachtheil der Proteftanten reformirt, und bei 

den janfenijtifchen Streitigfeiten, welche jo jehr die franzöfifche 

Revolution vorbereiten halfen, war es oft der franzöſiſche Hof, 

weicher den Pabſt zu Entjcheidungen drängte, 

Durch dieſen Gang der Entwicklung war es dahin ges 

fommen, daß die fogenannte franzöfifche Kirche ſchon vor 1789 

in der größten Abhängigkeit von der Staatsgewalt war. „Der 

König,“ heißt es in der Xebensgejchichte von Fenelon *), Erz- 

bifchof von Cambrai, „it in Frankreich mehr das Haupt der 

Kirche als der Pabit. Freiheit befteht in Anfehung des Pab— 

ftes, die Außerfte Abhängigkeit im Berhältnig zum Könige. 
Die Autoritit des Königs über die Kirche ift am weltliche 

Nichter übertragen. Die Laien beherrſchen die Bifchöfe.“ Ders 

ſelbe Erzbiſchof bemerkt **), „daß Eiferfucht, Argwohn und 

. *) Vie de Fenelon par Bossuet. Pièe. justif. du liv. VII. 

**) Memoriale Sanetissimo D. N. elam legendum. (Oeuvres de 

Fenelon. Tom. XH. pag. 604 — 605. Edit. de Versaill.). 
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Streitiucht die franzöſiſche Kirche zerriffen und der Name des 

päbſtlichen Stuhls nur dann viel gelte, wenn es darauf an- 

fomme, fih von dieſem Stuhle Dispenjationen von läftigen 

Kirchengefegen zu verfchaffen.“ Bon der höhern Elerifei ent- 

wirft er *) ein umvortheilhaftes Bild; überall glaubte er zu 

bemerfen, daß fie fih unbedingt auf die Seite der weltlichen 

Gewalt wende. Durch diefe Stimmung erklärt er die Richtung, 

welche die Streitigfeiten Ludwigs XIV. mit Rom hatten. In 

der Hauptfache blieb diefer Zuftand der franzöſiſchen Kirchen 

bis zur Revolution von 1789. Die Kirche hatte Reichthümer, 

aber wenig Freiheit; die Clerifei, obgleich im Ganzen ihren 

*) Nune episcopi, heißt es Bei Zenelen in feinem Werke de summi 

pontifhieis auctoritate (cap. XLV. in Oeuvres de Fenelon. Tom. II. 

pag. 407 et 408. Ed. de Versailles), nihil sibi praesidii spe- 

randum, nihil pene metuendum vident ex sede apostolica. 

Eorum quippe sors a solo regum nutu pendet. Spiritualis ju- 

risdietio prostrata jacet, nihil est, si sola peccata, confessario 

clam dieta exceperis, de quo laicı magistratus ex nomine re- 

gis non judicent, et Ecclesiae judiecia non vili pendant. Fre- 

quens vero, ac jugis ille recursus ad sedem apostolicam, quo 

% singuli episcopi, singulis tum fidei tum morum quaestionibus 

Petrum adire, et consulere consueverant, ita jam inolevit, ut 

vix supersit mirabilis hujus disceiplinae vestigium. Quantum 

ad rem ipsam, reges ad mutum omnia regunt, ac ordinant. 

Sedes vero apostolica inani tantum forma, et raro compellatur, 

Nomen est, quod ingens aliquid sonat, et suspicitur, ut magni 

nominis umbra Neque certo, quid possit haec sedes, jam 

usu norunt, nisi dum efflagitant a canonum disciplina dispen- 

sari. Unde ipsi laici culpant et ludibrio vertunt hanc prae- 

celsam autoritatem, quam non adeunt, nisi, ut suo commodo 

inserviat. Weiterhin (Tom. XH. pag. 604 und 605. in dem Me- 

moriale Sanctissimo clam legendum) jagt Fenelon: Plerique 

alii (episcopi) incerti, et fluetuantes, quolibet rex se inclina- 

verit, coeco impetu ruunt. Supersunt tamen pii antistites, qui 

caeteros plerosque in reeto tramite confirmarent, nisi multitudo 

a ducibus male affecetis in pejorem partem raperetur. 
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Geſinnungen nach katholiſch und ſelbſt eifrig, war doch irre 

geworden über die Rechte, die fie hatte, und jene, welche fie 

bei dem unter den gebildeten Klaffen überhand genommenen 

Unglauben als wünfchenswerth erkannte, und wiewohl fie in 

litterärifcher Nücfiht thätig war und zum Theil Ausgezeichne- 

tes leiftete, war fie doch, wie der berühmte Gibbon bemerkt *), 

„den Schlägen ſowohl von der römiſch-katholiſchen, 

als von der proteftantifhen Seite ausgefeßt,“ welche 

Erſcheinung durch die Befchaffenheit ihrer Theologie (MH. Buch, 

3, Abſchn.) leicht zu erklären war, 

VI. 

Bon den franzöfifhen Kirhenfreiheiten. 

Während die Parlamente in Frankreich eine der Kirchen- 

freiheit wenig günftige Theorie mit einer feltenen Beharrlichkeit 

geltend machten, jprachen, fie deſto mehr von den „Freiheiten 

der gallieanifchen Kirche“, welche fie ſchützten, und die unter 

die großen Vorzüge der franzöfifchen Kirchenverfaffung ge: 

hörten. Sie erklärten fih zwar nicht ganz deutlich darüber, 

was fie unter dieſen Kicchenfreiheiten verftänden; allein, da 

man ftetS von diefen Freiheiten fprechen hörte, ging es, wie 

es in Ähnlichen Verhältniffen fchon oft gegangen ift, viele Ein- 
zelne glaubten, daß das, was fo beharrlich verfündigt und fo 

jehr in Schuß genommen werde, doc) wohl, wenn man es 

auch nicht klar einfehe, beſtehen müffe, und in taufend auch 

*) Man fehe Gibbons Anmerfung 30. zum Kapitel XXXIX. feiner 

Gefhichte vom Verfall und Untergang des römifchen Reihe. Gib— 

bons befannte Gleichgültigfeit in Neligionsfachen ließ ihn die Sache 

leichter wahrnehmen. Auch Voltaire (Oeuvres. Siecle de Louis XIV. 

Paris 1792) bemerkt, die Declaration von 1682 fey betrachtet wor— 

den „a Rome comme un attentat des rebelles, et par tous les 

protestants de l’Europe, comme un faible effort d’une église, 

nee libre, qui ne rompait que quatre chainons de ses fers.« 
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außerhalb der franzöſiſchen Gränzen gedruckten Büchern kann 

man leſen, wie Frankreich „ſeine alten Kirchenfreiheiten“ zu 

ſchützen wiſſe, und was es dadurch gewonnen habe. 

An und für ſich iſt es natürlich, daß, ungeachtet der in 

der katholiſchen Kirche vorherrſchenden Einheit der kirchlichen 

Disciplin, in gewiſſen Orten alte Gebräuche oder einige mit 

Ortsverhältniſſen zuſammenhängende Gewohnheiten beſtehen, 

welche ſehr rechtmäßig ſind, wenn die höhere Autorität ſie dul— 

det, und natürlich noch weit mehr, wenn ſie ſolche billigt, wie 

durch die Grundſätze des canoniſchen Rechtes über die Kraft 

der Gewohnheiten kann bewieſen werden. Allein wenn man 

den Geiſt der katholiſchen Kirche und ihrer Regierung betrach— 

tet, ſo iſt das Wort „Freiheiten“ wenigſtens ein ſehr auffal— 

lendes Wort; denn es ſetzt einerſeits voraus, daß jenes Land, 

welches ſolche Freiheiten nicht genießt, in einer Art von Dienſt— 

barkeit ſich befinde und von einer andern Seite, daß die höchſte 

kirchliche Gewalt innerhalb der ganzen Kirche nicht überall mit 
gleicher Wirkſamkeit ſich zeigen kann, oder auch, daß ein Theil 

der Kirche das Recht habe, willkührlich die Wirkſamkeit der 

oberſten Gewalt zu beſchränken, eine Behauptung, welche, auf 

jedes einzelne Land angewendet, in Kurzem der Einheit der 
Kirche ein Ende machen würde. 

Schon dieſe Betrachtung führt auf den Gedanken, daß 

die ſogenannten Freiheiten der gallicaniſchen Kirche, welche man 

vorzugsweiſe in der Declaration von 1682 ausgeſprochen finden 

will, keineswegs einen kirchlichen Urſprung oder eine im canonifchen 

Rechte vorliegende Grundlage haben, oder daß der franzöſiſche Cle— 

us, welcher in den Altern Zeiten eine fo entſchiedene Anhänglich- 

feit an den römischen Stuhl hatte, unter den gallieanifchen Kirchen: 

. freiheiten etwas Anderes verftunden haben müffe, als dasje— 

nige, was in der Sprache der Parlamente unter Die franzöſi— 

[hen Kirchenfreiheiten gezählt wurde *). In der That dispu- 

*) Selbſt Dupin (Manuel du droit publ. eccl. francais, Paris 1844.), 

fo fehr er auch Gallicaner ift, und felbft im Jahre 1845 die alten 

Beidtel, canon. Necht. 10 
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tirte man auch in den legten dritthalbhundert Jahren fehr oft 

über den Sinn diefes Wortes. 
Schon im Sabre 1605 hatten die Biſchöfe, beunruhigt 

über den mit dem Worte Kirchenfreiheiten getriebenen Miß- 

brauch, den König gebeten, „dasjenige ordnen zu laffen, was. 

man die franzöfifchen Kicchenfreibeiten nenne.“ Sie wiederhof- 

ten mehreremal diefe Bitte und ftellten vor, „die Richter hät- 

ten dieſe Frage mit Dunkelheit dergeftalt umgeben, daß das, 

was zum Schuße der Kirche dienen fol, fih in die Mittel zur 

Unterdrückung Derfelben verwandelt habe.” Die allgemeinen 

Stände von Frankreich ließen (1614) dieſelbe Bitte an den 

König gelangen. Unter dem Kampfe der Parlamente gegen 
die kirchliche Autorität zeigte fih aber nachher jeltener das 

Berlangen nad) Elaren Beftimmungen; die Parlamente dehnten 

unter dem Vorwande, die Kirchenfreiheiten zu handhaben, ihre 

Surisdiktion immer weiter aus, und zwei des Proteftantismus 

verdächtige Männer, Pithou und Peter Dupuy, machten von 

dem, was man im Sinne der Parlamente Kirchenfreiheiten 

Barlamentsmarimen wieder beleben wollte, fagt (pag. VIH. de Pin- 

troduction): »„qu’en effet les mots, libertes de Péglise gallicane 

ne rendent pas d’une maniere assez complete et assez precise, 

ce qui est renferme sous ce titre. Pour en donner une juste 

idee, il serait plus exact de dire, libertes gallicanes de 

l’eglise et de ]’etat.« Dupin hat hierin fehr Recht; wenn 

aber die Frage geftellt wird, welche Freiheiten hat in Frankreich die 

Kirche und der Staat, fo ift die Erörterung der dem Staate zufom- 

menden eine Aufgabe des allgemeinen Staatsrechts, und die Aus— 

einanderfegung der der Kirche zufommenden Freiheiten eine von und 

nach dem canonifchen Rechte zu löfende Aufgabe. Völlig abgeſchmackt 

aber ift es, die Freiheiten des Staates und der Kirche durch die un- 

ter dem Einfluß Ludwigs XIV. entftandene und nach dem canonijchen 

Rechte ganz illegale Erflärung einiger Prälaten als ent- 

fehieden betrachten zu wollen. Daß der Ausdruck „Kirchenfreiheiten“ 

übrigens eine Ausnahme von der allgemeinen Dienftbarfeit bedeute, 

und alfo unpafjend fey, bemerkt auch (Oeuvres. Sieele de Louis XIV. 

pag. 190. Paris 1792) Boltaire. 
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nennen konnte, eine unermeßliche Sammlung, welche ein Akt 

des Staatsraths (20. Dez. 1638) unterdrückte, und welche neun— 

zehn im folgenden Jahre zu Paris verſammelte Prälaten unter 
dem Beifall des franzöſiſchen Clerus verwarfen. „Niemals,“ ſag— 

ten ſie, „ſey der chriſtliche Glaube, die katholiſche Kirche, die 

Kirchenzucht, das Wohl des Königs und des Königreichs von 

gefährlicheren Lehren als jenen, die unter ſchönen Titeln in 

dieſen Büchern auseinandergeſetzt find, bedroht worden.“ Sie 

erklärten diefe Bücher „an vielen Stellen für ketzeriſch, ſchis— 

matiſch, auf die Zugrunderichtung der firchlichen Hierarchie be— 

rechnet und beleidigend fowohl für den König und den apoſto— 

liſchen Stuhl, als auch für die ganze gallieanifche Kirche.“ 

Die Berfammlung des Elerus von 1651 verdammte von neuem 

das Werk von Dupuy *), und felbft Marca, der Berfaffer 

*) Dupin (Manuel du droit publ. france.) gibt und nah Pithou und 

Peter Dupuy im Einzelnen (pag. 2— 115) in dreiundachtzig Artifeln 

die franzöfifchen Kirchenfreiheiten. Die meiften laufen auf Afte einer 

dem König zuftehenden Kirchendireftion, einige auf ein weit ausge: 

dehntes Beto hinaus, einige endlich find gemifchter Art. Aufrichtiger 

noch über das, was die franzöfifchen Kirchenfreiheiten find, ift Fleury 

(ehap. 25. de l’institut. au droit eceles.); er jagt: „fie beruhten 

auf den zwei in der Declaration von 168% aufgeftellten Säten.“ 

Das Nämliche fagt Fraiffinous, welcher unter der Reftauration Mi: 

nifter des Gultus war (les vrais principes de l’eglise gallicane. 

Ed. von 1818. pag. 55); auch ift es, wenn auch die drei leßten 

Artifel der Declaration von 1682 die bifchöfliche Gewalt der päbſt— 

lichen gegenüber erweitern, doch Far, daß die im eriten Artikel 

der Declaration der weltlichen Macht eingeräumten Rechte, zufolge 

denen fie einen beträchtlichen Theil der Kirchendisciplin ordnen fann, 

die bifchöfliche Gewalt weit mehr einfhränften, als ſie nach dem 

päbjtlichen Kirchenrechte eingefchränft ift und alfo die fogenannten 

gallicanifchen Kirchenfreiheiten eigentlich nur der Regierung zu 

Guten fommen. Daß jegt viele Bifchöfe dies einfehen, erflärt zum 

Theil die den deutfchen PVolitifern oft unerflärliche Srfcheinung, daß 

fich Heut zu Tage die Bifchöfe mehr als um 1784 dem päbjtlichen 

Stuhle gehurfam zeigen. 

10 * 
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des wichtigen Werkes de concordia sacerdotii et imperü, 

welcher fih zu den gallicaniſchen Grundfäßen von 1682 hin- 

neigt, betrachtet diefe Bücher „als ein Gewebe von gottlofen 

und profanen Neuerungen“. 

Indem aber der franzöſiſche Elerus gegen das proteftirte, was 

die Parlamente und ihre Schriftfteller unter den Freiheiten der 

galliennifchen Kirche zu verftehen ſchienen, erkannte ex aller 

dings, wie aus der oberwähnten Erklärung der neunzehn Bir 
ſchöfe im Jahre 1609 erhellt, gewiſſe für die franzöfifche Kirche 
beftehende Privilegien an, und Boffuet felbit bemerft in feiner 

Bertheidigung der Declaration von 1682, „daß die franzöſiſchen 

Prälaten die Borficht gebraucht hätten, zu benachrichtigen, daß 

fie, als Gefeßesfraft habend, blos die Statuten und Gewohn- 

heiten betrachten, weldhe mit Zuftimmung des päbft- 

lihen Stuhls und der Bilchöfe beftehen;“ auch bemerkt 

wieder Bofjuet, „daß die Bifchöfe und die Magiftrate weit 

entfernt wären, auf dieſelbe Art die Freiheiten der galli- 

canifchen Kirche zu verftehen,“ und er erwähnt, daß dieſe Frei— 

heiten jehr oft gegen die Kirche angewendet werden, 

Aus allen Diefen Daten folgt, daß das Wort: gallicanifche 

Kirchenfreiheiten in einem ſehr verfchiedenen Sinne genommen 

wurde, und man begreift Daher, daß alle Diejenigen, welche 

die Abfiht haben, die Freiheit der Kirche zu beſchränken, Die 

Freiheiten im Sinne der gallieanifchen Kirche für einzelne Lanz 

desfirchen in Anfpruch nehmen können. Worte haben ſchon 

viel in der Welt entjchieden, und dies ift die Urfache, warum 

noch heut zu Tage, wo doch Durch die mit dem Concordate 

von 1801 in Verbindung geitandenen Akte die alten Privile— 

gien der franzöfifchen Kirche von dem päbſtlichen Stuhle find 

aufgehoben worden, alfo im Sinne Bofjuets feine gallicaniſchen 

Kirchenfreiheiten mehr beftehen, dennoch von vielen Seiten die 

Exiſtenz der franzöfifchen Kirchenfreiheiten behauptet und ihre 

Geltendmachung gegen den päbftlihen Stuhl gewünfcht wird, 

Noch eine andere Erklärung, was die franzöſiſchen Kirchen— 

freiheiten find, gibt uns das unter dem Namen Febrontus bes 
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fannte *) Werk. Es meint: die franzöſiſchen Kirchenfreiheiten 

wären eigentlich Stüde der alten, von den Franzofen jedoch 

beharrlicher als anderswo vertheidigten Kirchendisciplin, 

die man aber auch) wo anders beritellen könne. Bei dieſer 

Behauptung nimmt alfo Febronius an, die franzöftiche Kirche 

habe dort, wo andere Kirchen gehorchen zu müfjen glaubten, 

nicht gehorcht und hierin jey recht geichehen. Einige Augen— 

blife Nachdenken über das, was eine ſolche Berweigerung des 

Gehorſams für Folgen haben müßte, zeigen aber, was von 

dem Lobe des Grundfages zu halten jey, To wie andererjeits 

die Kirchengefchichte jene Erklärung über die Entjtehung der 

franzöfifchen Kirchenfreiheiten, welche uns Febronius gibt, in 

Anfebung der Zeiten vor der Regierung Ludwigs XIV. nicht 

rechtfertigt. 

= Das Refultat aller diefer Betrachtungen ift, daß die fran- 

zöſiſchen Kirchen vor der Revolution von 1789, ungeachtet allen 

Rühmens der galliennifchen Kirchenfreiheiten, in den wichtig. 

ften Beziehungen fih in Anfehung ihrer Disciplin in einer 

großen durch Das natürliche Gefellichaftsrecht nicht gerechtfer- 

*) Cunctis notum est, find die Worte Hontheims, et Romanos om- 

nium minime latet, Ecclesiam gallicanam respectu summae 

sedis frui certis, ut vocant libertatibus, quibus hactenus aliae 

Eeclesiae catholicae non gaudent. Sed et de eo inter erudi- 

tos convenit, easdem libertates non niti speciali aliqua 

eoncessione, verum esse portiones pristinae et universalis 

libertatis, ac disciplinae ecclesiasticae, in qua Galli firmius 

stetere adversus novitates, ac insultus aulae Romanae. Sie 

docent Juris consulti, et Canonistae Franciae ad unum om- 

nes. — Si tanta aliis populis non fuit potentia — non erunt 

ideirco Germanis aliısque praeclusa remedia recuperandae (li- 

bertatis). Agitur de jure publico sacro communi, contra quod 

nihil prosunt uni, nec obsunt alteri fallaciae, insidiae, igno- 

rantiae, errores. — Agitur — de rebus sacris unice institu- 

tis ad promovendum cultum divinum, et animarum salutem. 

(De stat. ecel,. T. I. cap. VII. $. 8.) 
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tigten Abhängigfeit von der Staatsgewalt befanden, und Die 

leßtere anordnend in die innern Kirchenverhältniffe eingriff. 

Man darf aber auch nicht glauben, daß der yäbftliche 

Stuhl jemals die franzöfifchen Kicchenfreiheiten im Sinne 

der franzöfifchen Parlamente anerfannte. So wie er die De- 

claration von 1682 wiederholt verwarf, fo verwarf er auch 

viele im Einzelnen geftellte Anfprüche, ohne jedoch Frankreich 

dadurch zu eimer Veränderung beftimmen zu fönnen. Der 

franzöſiſche Clerus ſah fich in feinen verfaffungsmäßigen Ber: 

hältniffen gegen Nom vielfach gehemmt, und obſchon er im 

Ganzen genommen zufolge jener Richtung des Unterrichts, 

welche jtattgefunden hatte, fi auch noch um das Jahr 1780 

etwas auf die fogenannten Freiheiten der gallicanifchen Kirche 

zu Gute that, behielt er doch fo viel Gefühl für feine Reli: 

gions- und Standesintereffen, daß er den Grundſätzen von 

der Supertorität der Concilien nur eine höchſt befehränkte Anz 

wendung gab, und daher in der Ausübung bei weitem mehr 

römiſch-katholiſch war, «ls er es bei einer gehörigen 

Gonfequenz hätte feyn follen. 

Diefem zufolge beftand eine Theorie des Kirchenrechts, 

welche mit jener des proteftantifchen Kirchenrechts viele Aehn— 

lichkeit hatte, und daß dieſes der Fall war, wollen wir in 

den zwei nächſten Abjchnitten zu beweifen fuchen. 

IX. 

Berhältnig des Kirhenrehts der augsburgifchen 

Eonfeffionsverwandten zu dem gallicanifchen 

Kirchenrechte. 

Wer die wichtigern jener Schriften geleſen hat, welche 

in der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts in katholi— 

ſchen und proteſtantiſchen Ländern über das Kirchenrecht der 

Katholiken erſchienen oder jene Schriften, die auch nur im 

Vorübergehen von dieſem Kirchenrechte ſprachen, wird bemerkt 
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haben, mit welchem Beifall von den Protestanten Alles 

begrüßt wurde, was gegen die fogenannten „Ulramontanen“ 

geſchah, und wie oft den gallicanifchen Lehren Weihrauch ges 

freut wurde. Diejer einzige Umftand hätte ſchon Die 

Aufmerkſamkeit der Theologen auf die nähere Brüfung der qul- 

licaniſchen Lehrjäge leiten jollen, und dann würden fie gefunz 

den haben, daß die Proteftanten weit richtiger als viele Ka— 

tholifen die Tendenz der gallicanifchen Lehrfäge würdigten und 

von ihrer Verbreitung das, was auf andern Wegen für fie 

nicht zu erlangen, erwarteten. 

Sn der That kommt der Gallicanismus in zwei Beziehun— 

gen den Wünschen des Protejtantismus entgegen, nämlich er- 

ftens, indem er die Gentralgewalt der Kirche ſchwächt und ihre 

Drganifation precair macht und dann, indem er in der Gefchichte 

der vergangenen Fahre eine lange Reihe von Mißbräuchen zeigt, 

welche in die Kirchen fich nad) und nach eingefchlichen haben 

jollen *). 

Auch das Kirchenrecht des Proteftantismus fommt mit 

dem Kirchenrechte der Gallicaner in einigen Hauptpunften über: 

ein, und unter ihnen wollen wir zuerit die Stellung der welt: 

lichen Regierung zur Kirche hervorheben. 

Es ift befannt, daß der deutſche Proteftantismus, weil 

er schon jehr früh das Bedürfnig empfand, die Fürſten zu ge: 

winnen, dieſen Fürſten große ſonſt von der Kirche in An— 

ſpruch genommene Rechte in Anſehung ſeiner neuen Religions— 

gemeinden einräumte **), dergeftalt, daß ſchon früh der Grund— 

*) Dan fehe 3. B., um ſich davon zu überzeugen, auf die firchenhiftorifchen 

Werke von Fleury, Berault = Bercaftel, Dannemayer, Roifo u. f. w. 

**) Man jehe das Unbeftimmte der proteftantifchen Begriffe in der augs— 

* —_ burgifchen Gonfeffion. Dort heißt es (im Titel de potestate eccle- 

siastica): Cum potestas ecclesiastica concernat res aeternas, 

et tantum exerceatur per ministerium verbi, non impedit po- 

liticam administrationem, sicut ars canendi non impedit po- 

liticam administrationem. Nam politica administratio versa- 
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ſatz: Cujus est regio, illius est etiam religio hervortrat umd 

bald, um der Sache ein wiffenfchaftliches Anſehen zu geben, 

auch Theorien zufammengeftellt wurden. Die erjte davon war 

das jogenannte Episcopalfyftem. 

Zufolge diefes Syſtems nahm man an, daß dort, wo Die 

Neligionsveränderung gefchehen war, und alfo der Fatholifche 

Bifchof nichts mehr zu fagen hatte, die bifhöfliche Gewalt an 

den Landesherrn übergegangen fey, und demnach als eine über: 

tragene (potestas devoluta) betrachtet werden müſſe, weshalb 

man auch fir den Inbegriff der Rechte eines protejtantifchen 

Landesheren in Kirchenfachen den Namen jus episcopale 

brauchte und ihn auch (1648) in dem weftphälifchen Frieden 

offiziell anwendete *). 

Zufolge diefer Anficht hatte bei einigen Schriftitellern der 

Landesherr die bifchöfliche Gewalt aus feinem eigenen Rechte, 

nach andern aus einer von feinen Unterthanen geichehenen frei 

willigen Übertragung, wo wir alfo ſchon die Keime des nach— 

maligen Territoriale und Collegialſyſtems ſehen. Daß aber 

diefe Devolution der biſchöflichen Gewalt an die Fürften nicht 

gedacht werden fönne, läßt fich leicht zeigen. Auf den fatho- 

liſchen Bifchof geht die Gewalt mittelft einer durch die Weihe 

geichehenen Transmiffion über; von einer Weihe und einer 

übernatürlichen Transmiffion der Gewalt Eonnte aber bei einem 

veoteftantifchen Fürften feine Rede feyn. Überdies feßt das 
jus episcopale fatholifche Begriffe bei dem Volke und eine 

Einreihung des Biſchofs in die katholiſche Hierarchie voraus, 

was wieder unter einer proteftantifchen Regierung nicht der 

Fall war. Dennoch war die Anftcht, der protejtantifche Fürſt 

habe die bifchöfliche Gewalt und zwar mit Unabhängigkeit von 

tur circa alias res, quam Evangelium. Magistratus 

“ defendit non mentes, sed corpora et res corporales, adversus 

manifestas injurias, et coercet homines gladio, et corporalibus 

poenis, ut justitiam eivilem, et pacem retineat. 

*) Instrumentum Pac. Osnabrük. art. VII. $. 1. 
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jedem Obern inne, jo weit unter der Iutherifchen Parthei ver- 

breitet, daß der Landesherr amtlich als „summus episcopus‘ 

erklärt wurde ). 
Einige Einwürfe gegen diefe Episcopalgewalt waren aber 

doch zu eimleuchtend, als dag man allgemein auf der Episco- 

palgewalt der Landesfürften beharrt wäre; man fing daher an, 

ihnen in ihrer Eigenfchaft als Landesherren das Recht, 

den Religionszuftand des Landes zu ordnen, zuzu— 

jchreiben, was die Grundlage zu dem jogenannten Territos 

rialſyſtem lieferte. Als Refultat der nad) und nach entſtan— 

denen Organifation der lutherischen Kirche in Deutjchland ftand 

num ein Syitem über die Rechte des Staates in Kirchenfachen 

da, welches wir auf die Grundlage eines berühmten canoniſtiſchen 

Werkes **) in eine nähere Betrachtung ziehen wollen, um darzu— 

thun, durch welche Schlüffe der deutſche Proteftantismus den Für— 

jten feiner Gonfeffton die Leitung der Kirche zu fichern juchte. 

Bor Allem ift zu bemerken, Daß bei der von Luther un: 

ternommenen Reformation, welche er allein weder in 

feiner Eigenſchaft als Untertban, noch in jener als 

Priester hätte ausführen fönnen, mehrere deutjche Für: 

jten hilfreiche Hand boten und diefes Benehmen mit dem Vor— 

geben, ihnen ftehe das Necht zu, die in der Kirche eingerif- 

jenen Mißbräuche abzuftellen (jus reformandi), rechtfertigten. 

Diefes Recht mußte nun von der [utherifhen Parthei, da es 

für fie. die Bedingung der Selbiterhaltung war, anerkannt 

- 

*) Der proteftantifche Canoniſt Böhmer fagt (Prine. jur. canon. Edit. 

7ma. Göttingae 1802. $. 43.): Principes ipsi in ejus exercitia 
summi episcopi personam se sustinere, stilo publico pro- 

fessı sunt, servata etianı jurium episcopalium, quibus potestas 

ececlesiastica continetur, appellatione ex stilo veteri eoque 

recepto. 

**) Böhmer, Prince. juris canonici. Edit. 7ma. Ed. Schochemann. 

Göttingae 1802. Böhmer war Profefjor des canonifchen Rechtes 

zu Göttingen. 
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und vertheidigt werden, daher denn zuerſt für den Landesherrn 

ein jus reformandi in Anſpruch genommen wird. 

Böhmer Ddefinirt diefes Recht, „es ſey das Recht der bür- 

gerlichen Oberherrſchaft, die Religionsübung im Staate zu be- 

ftimmen. Sein Objekt find alfo,“ jagt er, „das öffentliche 

oder Privatexercitium der Religion und der damit verbundenen 

Gegenjtände. Seine Beftimmungen können beftehen in der 

Verleihung, Erweiterung, Zurüdftellung, Verweigerung oder 

Beichränfung diefer Religionsübung“ *). 

Als ein zweites Majeftätsrecht nennt Böhmer Die inspec- 

tio saecularis in Ecclesiam, „welche das Recht der bürger: 

lichen Oberherrſchaft ift, dafür zu forgen und zu bewirken, da— 

mit das Wohl und die öffentliche Ruhe nicht durch die Kirche 

oder die Ausübung der geiftlichen Gerichtsbarkeit beeinträchtigt 

werde. Aus ihr fommen die negativen Rechte her, Fräftig da- 

hin zu wirken, daß dem Staate duch die Kirche nicht gefcha- 

det werde, und dieſe find verbunden mit dem echte, diefe auf 

eine dem öffentlichen Wohle zufagende Art zu leiten“ **). 

Als drittes Necht des Stantes führt Böhmer an das jus 

advocatiae ecclesiasticae, welche nad ihm „das Necht der 

bürgerlichen Oberherrfchaft ift, die Kirche und die ihr zuftehen- 

den Rechte zu ſchützen. Sie wird benüßt, jowohl um Die 

Hinderniffe des Gottesdienites im Staate zu entfernen, als 

auch um die Ausübung des Gottesdienftes zu ſchützen, wo 

diefe der Hilfe des Staates bedarf, und endlich, um die Ges 

*) Prince. jur. canon. Göttingae 1802. $. 22. Bemerfenswerth it 

übrigens, daß Böhmer dafelbit in einer Anmerkung beifügt: Non 

ergo consistit in jure disponendi de aliorum religione, 

quod nemini mortalium competit, nec imperanti de civium 

suorum religione. Böhmer hütet fich aber, das Näthfel, wie dies 

fer Grundſatz und das jus reformandi nebeneinander beftehen kön— 

nen, zu löfen, 

**) Böhmer, prine. jur. can. $. 22. Böhmer braucht hier den Aus: 

druck: eaque conjuneta sunt cum jure, haec saluti publieae con- 

venienter dirigendi. 
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walt und das Unrecht Anderer zurückzuweiſen und die in Streit 

gekommenen Rechte der Kirche zu jchügen. Die Vertheidigung 

der letztern Art ift durch die Juftizverwaltung zu leiten und 

ift die Gerichtsbarkeit felbit, welche im Abgang einer vertrags- 
mäßigen Enticheidung bei Streitigkeiten der Kirche oder ihrer 

Glieder natürlich auf das Begehren der Streitenden gegrün— 

det iſt 9). 

„Die Kirche,“ jaqt ferner Böhmer **) ($. 20.), „it dem 

Staate und der bürgerlichen Oberherrfchaft, wie auch immer 

ihre Form beſchaffen fen (secundum cujuslibet reipublicae 

formam), untergeordnet. Das Recht des Staates über die 

Kirche wird das jus circa sacra genannt und ift daher das 

Recht der bürgerlichen Oberherrichaft, dasjenige zu beitimmen, 

was in der Kirche eine Beziehung auf das Staatswohl oder 

die öffentliche Worforge (tutelam) hat. Es ſteht alfo dem 

Fürften als Fürſten zu und wird Daher ein Majeftätsrecht 

genannt.” 

Diefe Theorie ift nun die Theorie des proteftantiichen 

Zerritorialivftens, und man follte glauben, mit ihr babe 

Böhmer dem weltlihen Regenten das ganze Schickſal der in 

feinem Lande befindlichen proteftantiichen Kirche übergeben; al- 

fein Böhmer will der Iutherifchen Kirche auch einige Collegial— 

rechte pindiciren, wozu um jo mehr Grund war, da ja auch 

die Reformation theilweife von den Predigern ausging und 

diefe bei der Abfaffung der ſymboliſchen und Titurgiichen 

Bücher ſchon in den Zeiten der Überreihung ihres Glaubens- 

befenntniffes einen großen Einfluß gehabt hatten, zufolge dei- 

jen fie nicht nur als die Verfaffer, ſondern auch als diejenigen, 

welche Autorität verliehen, angefehen wurden. Böhmer 

jchreibt daher der Kirche eine Firchliche Gewalt zu ***), „welche 

das Recht ift, dasjenige zu beftimmen, was zur Er- 

*) Böhmer, prince. jur. canon. . 23. 

* **) Prine. jur. canon. (. 20. 

**#) Princ. jur. canon. |. 7. 
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reihungund Beförderung des Kirhenzwedesnoth- 
wendig if. „Es fomme,“ fagt Böhmer, „der Kirche zu 

als ein gefellfhaftlihes Recht, und werde bejtimmt für 

die Ausübung durch das Wohl der Kirche, beziehe fich aber 

nur auf dasjenige, was nad) der Natur der Sache der Kirche 

unterfteht, alfo auf den äußern Gottesdienft und Die Firdy- 

lichen Geſchäfte; in Rückſicht des innern Gottesdienftes aber 

„ſey die Kicchengewalt auszuüben mit Vorbehalt der Gewiſ— 

ſensfreiheit.“ 

„Die einzelnen Rechte, welche in der Kirchengewalt begriffen 

ſind, gehen faſt darauf hinaus, 1. den Gottesdienſt anzuord— 

nen, ſowohl in Anſehung der kirchlichen Akte, als der Art, 

Zeit und des Ortes; 2. auf das Recht, dasjenige zu beſtim— 

men, was ſich wie ein Mittel zum Kirchenzwecke verhält; 

3. auf das Recht, die der Erreichung des gemeinſchaftlichen Zweckes 

entgegenſtehenden Hinderniſſe zu beſeitigen“ *). 

Unterſuchen wir nun mit wenigen Worten dieſe Theorie 

des Territorialſyſtems, ſo werden wir zuerſt finden, daß die 

Terminologie höchſt unpaſſend iſt. Ein Recht der oberſten 

Aufſicht (jus inspectionis saecularis) gibt, wenn man bei 

dem Worte ſtehen bleibt, der Regierung des Staates kein an— 

deres Recht, als das, eine Aufſicht zu pflegen, was gewöhn— 

lich durch Abforderung von Berichten oder Abordnung von 

Commiſſairen geſchieht. Unter dem Ausdrucke inspectio iſt 

aber Das Recht, das Staatsſchädliche zu verbieten (jus prohi- 

bendi, jus vetandi, Veto), nicht mitbegriffen; denn dieſes 

Recht ift von einer ganz andern Natur, und noch weniger ift 

darunter begriffen das Recht, die Kiche auf eine dem Staats- 

wohl zufagende Art zu Leiten; denn dieſes Recht (die welt- 

liche Kirchendireftion) iſt gleichfalls ehr gut von dem Auffichts- 

rechte des Staates Über die Kirche trennbar. 
Gefehlt ift es ferner, obgleich bei der Entitehungsart des 

deutfchen Proteftantismus es zur unausweichlichen Nothwen- 

*) Prince, jur. can. $. 8. 
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digkeit wurde, ein jus reformandi feſtzuſetzen. Beſtände es, 

ſo wäre der Unterthan gerade in demjenigen, was für ihn das 

Wichtigſte ſeyn ſoll, nämlich in Anſehung ſeiner Religion, der 

Willkühr des Regenten preisgegeben. Der eine Regent könnte 

den Katholizismus durch das Lutherthum, der andere das Lu— 

therthum durch den Calvinismus, der dritte den Calvinismus 

durch den Islam erſetzen laſſen. Von Religionsfreiheit wäre 

auch nicht ein Schein vorhanden, und ſelbſt wenn ſie ge— 

währt würde, könnte ſie jeden Augenblick beſchränkt oder wi— 

derrufen werden *). 

Nicht minder irrig ift es, das, was Böhmer das jus ad- 

vocatiae ecclesiasticae nennt, zu einem Majeftätsrechte zu 

*, Mas fih in Deutſchland, wo die lutherifche Parthei diefes jus re- 

- formandi als das Necht eines jeden Fürften predigte (1523 — 1623), 

ereignete, ift aus jedem Gefchichtswerfe, wofern es von diefer Zeit 

handelt, befannt, und daß nirgends auf eine grellere Art reformirt 

wurde, als in der Rheinpfalz, bemerft felbft Schiller in feiner Ge— 

fhichte des dreißigjährigen Krieges. „Innerhalb fechzig Jahren,“ 

fagt M. 3. Schmidt (Neuere Gefchichte der Deutjchen, III. ©. 43), 

„war jie Fatholifch, dann lutherifch, hernach calviniſch, dann wieder 

Iutherifch und wieder calviniſch.“ — „Deutſche Länder, welche zwei 

oder drei Reformationen erlitten, waren nicht ſelten, und bei dem 

Umfichgreifen des Calvinismus beſorgten Viele, daß in Deutſchland 

die lutheriſche Parthei ganz verſchwinden werde.“ Selbſt auf der ka— 

tholiſchen Seite beſtanden Meinungen dieſer Art, wie das Schreiben 

des berühmten Jeſuiten Caniſius an den Cardinal Movone von 1561 

(in E. S. Cyprian abgedrungenem Unterricht von kirchlicher Vereini— 

gung der Proteſtanten in der Vorrede $. XII.) zeigt, und daß noch 

heut zu Tage das Territorialfyftem angewendet werde, zeigen manche 

von oben herab eingeleitete Vereinigungen der augsburgiſchen und 

helvetifchen Confeffionsverwandten, worunter wir nur auf die von 

Friedrich Wilhelm II., König von Preußen, fo fehr betriebene Union 

der Lutheraner und Neformirten zu einer fogenannten evangelifchen 

Staatefiche (1817 — 1840) hinweifen wollen. Der weftphälifche 

Frieden (1648) nahm (Instrum. pac. Osnabr. art. V. $. 30.) 

ausdrüdlich an, dag dem Fürſten das Reformationsrecht in feinem 

Gebiete zuftehe. 
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machen. Wenn die im Staate beftehende Kirche oder einzelne 

Theile Schuß brauchen, ift der Regent ſchon aus allgemei- 

nen Rechtsgründen verbunden, ihn zu leiten, und fo we- 

nig man in Anfehung einer Handlungsaefellfchaft, die wegen 

einer Nechtsverlegung oder einem ftreitigen Anfpruch ihre Sache 

bei dem Richter anhängig macht, von einem befondern Ma- 

jeftätsrechte des Negenten in Anfehung diefer Handlungsgefell- 

Schaft Ipricht, zufolge deffen er fie fchügt, fo wenig kann bei 

dDiefer Ark von Schuß für die Kirche von einem befondern ge- 

gen die Kirche bejtehenden Majeftätsrechte die Rede jeyn. 

Die von Böhmer der Staatsgewalt zugefchriebenen Rechte 
haben aber auch den Fehler, daß fie mit den der Kirche vor- 

behaltenen - Gollegialvechten unverträglih find. Hat nämlich 

der Negent wirklic) das jus reformandi, fo fann er nicht nur 

der Kirche die Ausübung ihrer Collegialrechte auf das äußerſte 

erſchweren, ſondern auch der Exiſtenz der Kirche ein Ende 
machen. Hat er ferner das nach Böhmer in der imspectio 

saecularis gegründete Necht der Kirchendirektion, fo kann er 

im Gegenfaß gegen Das, was die Kirche in Anfehung des Eul- 

tus und der kirchlichen Gefchäfte angeordnet hat oder wünfcht, 

Anordnungen erlaffen. So wie fi) aber die Kirche das jus 

circa sacra in Böhmers Sinne muß gefallen laffen, hat. fie 

die Rechte einer Gefellfhaft niht mehr, und fie 

wird zum Staatsinftitute. 

Wenn Jemand zu Gunften Böhmers die Einwendung 

machen wollte, daß ein jus reformandi auch wohl von katho— 

(ifchen Fürften, und zwar lange vor Luther, ſey ausgeübt wor- 

den, fo kann man diefen Sab nur mit großer Einfhränfung 

zugeben, und man findet den wichtigen Unterfchted, daß wer 

nigftens ein Grundfaß dieſer Art niemals von Fatholifchen 

Ganoniften ſey aufgeftellt worden. Wollte man aber jagen, 

das jus reformandi fey von proteftantifchen Fürjten in den 

legten zweihundert Jahren mit großer Mäßigung ausge 

ubt worden, jo müffen wir erinnern, daß Dies theild Folgen 

der pofitiven Beftimmungen des weitphälifchen Friedens, theils 
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Folgen eigener Klugheit oder auch Refultate des religiöfen In— 

differentismus waren und unter der Herrjchaft der protejtanti- 

jchen Theorie des Kirchenrechts Doch Alles, was man hat, uns 

fiher wird. Wollte man endlich behaupten, es liege nichts 

daran, ob man das jus advocatiae ecclesiasticae zu ei- 

nem befondern gegen die Kirche beſtehenden Majeitätsrechte 

macht oder nicht, jo muß gleichfalls bemerkt werden, daß ſehr 

viel daran liege, ob man gegen die Kirche nur jene allgemeis 

nen Majeftätsrechte annehme, welche der Staatsgewalt gegen 

jede in ihrem Gebiete befindliche phyſiſche oder moralifche 

Perfon zuftehen, oder durch Erſchaffung bejonderer 

Rechtsverhältniſſe die Kirche um! den ihr gebührenden 

Grad von Selbititändigfeit bringt. 

Die Firchenrechtliche Theorie der augsburgiichen Confeſ— 

fionsverwandten war aber aud) eine zweifchneidige Waffe, welche 

felbft gegen ihr Intereſſe konnte angewendet werden. 

Wenn ein Ffatholifcher Fürſt ihre Länder eroberte, was bielt 

ihn ab, zu Gunften der fatholifchen Religion das jus refor- 

mandi geltend zu machen? Wie fonnte er, wenn er im feinem 
eigenen Lande, allenfalls durch eine Zugeitehung feiner Vor— 

‚Fahren, Protejtanten hatte, diefe behandeln? Und dag Alles 

diejes nicht blos Möglichkeiten wären, zeigte die deutſche Ge— 

ſchichte. 

Bon dieſer Seite ſchien es den deutſchen Proteſtanten 

nothwendig, die Theorie des Territorialſyſtems durch eine an— 

dere, welche den Gegnern ihrer Parthei nicht zu Guten kom— 

men fönne, zu erjegen. Diefes war denn der Urfprung des 

fogenannten Collegialſyſtems. Nach diefer Theorie hätte 

die Gemeinde nach ihrem Austritte aus der katholiſchen Kirche 

fih eine neue Kirchenverfaffung geben und ſelbſt die Kirchen- 

gewalt behalten können. Da aber dies mit großen Schwierig: 

feiten verbunden war, und die Fürften fich bereits Verdienſte 

um die neue Lehre erworben hatten, hätten die Gemeinden die 

Kichengewalt wenigitens einem großen Theile nah an die 

Fürſten übertragen, welche alfo nicht aus dem Nechtstitel der 

⸗ 
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bürgerlichen Oberberrfchaft, fondern aus dem einer ge- 

ſchehenen Delegation die Häupter ihrer Landeskirchen 

wären. Nothwendig konnte aber eine ſolche Delegation, als 

an einen Fatholifchen Fürften gefchehen, nicht gedacht werden ; 

man hatte alfo, meinte man, von diefer Seite viel gewonnen. 

Allein wenn man die Grundlagen des Collegialfyitens 
prüft, fo findet man, daß fie nicht beftehen *%). Die Gefchicht- 

bücher weifen gleich in den exften Zeiten der Reformation auf 

das Hervortreten der Meinung hin, daß jeder Landesherr in 

jeinem Lande der summus episcopus ſey, und als man Dieje 

Fiktion nicht fehr glaubte, Fam die Theorie des Territorialiy- 

ftems zum Borfchein. Daß die Firchliche Gewalt nach dem 

Austritt aus der katholiſchen Kirche an jede Gemeinde gefallen 

jey, glaubten in den erften Zeiten nach Luther auch nur We— 

nige, und daß fie von den Gemeinden an den Negenten dele- 

girt worden fey, it hiftorifch unerweislih. Würde aber auch 

in Beziehung auf ein beftimmtes Gebiet diefer Beweis gelie- 

fert, jo gilt er nicht in Beziehung auf andere Gebiete, und 

jelbft dort, wo er beftände, würde die Frage gelten, ob die De- 

fegation nicht von den Nachkommen derjenigen, welche fie 

machten, zurücfgenommen werden könne, 1 

Außerdem ift aber das Collegialſyſtem Doch nichts anderes, 

als ein masfirtes Territorialfyften. Auch im Collegialfyitem 

hat der lutheriſche Fürſt die oberfte Gewalt in jeiner Landes— 

ficche nur, weil er Fürſt ift, und fo fange er Zürft tft”). 

*) Böhmer (prine. jur. can.) feheint dies zu fühlen und fucht nur nach 

Möglichfeit das, was unvereinbarlich ift, zu vereinigen. 

**) Die Eriftenz diefer drei Syfteme zur faatsrechtlichen Begründung 

des Iutherifchen Kirchenrechts erkennt Böhmer mit feiner gewöhnlichen 

Präcifion des Ausdruds an (Prince. jur. can. Göttingae 1802. 

pag. 33). Er fagt: Systemati — collegiali opponi solet epi- 

scopale, et aliud, quod dicunt territoriale. 1llud, quod omne 

jus prineipis in sacra, sublata episcoporum potestate ex devo- 

lutione ei delatum contendit, antiquioribus maxime Juris con- 

sultis placuit, recens defensum a Car. Frid, de Moser, posterius 
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Zum Theil aus diefen Gründen hat auch das Collegial— 

ſyſtem unter den deutichen Protejtanten niemals allgemein Glüd 

gemacht, und mehrere ihrer Canoniſten halten noch immer mehr 

von den Beweisführungen zu Gunften des Territorialſyſtems *). 

Aber auch dieſe legtern Beweisführungen haben bei dem 

Gange, welchen die WVeltereigniffe nahmen, an Anwendbarkeit 

viel verloren. Bei dem Emporkommen freierer Anfichten fühlte 

man, daß bei dem Territorialſyſtem allzu viel von der perſön— 

lichen Anficht des jedesmaligen Negenten abhänge, und als der 

Proteftantismus immer mehr feine fumbolifchen Bücher aufgab 

(1765 — 1790), wurde aus guten Gründen von dem Terris 

torialfviteme nur noch in juridifchen und ftantsrechtlichen Werfen 

geſprochen. Die proteftantiihen Fürſten fühlten ſehr qut, daß 

gegen die herfümmliche Begründung der Rechte in Kirchen: 

jachen fih Einwendungen machen laffen; man redete Daher in 

den letzten fiebzig Fahren in den vielgelefenen Büchern ſehr 

wenig von jenen Beweifen, die fiir das an den bergebrachten 

in quo omne jus sacrorum ex superioritate territoriale repe- 

tunt, Christ. Tomasius imprimis urgere coepit — jurium col- 

legialium patrocinium inter ecelesiae nostrae eruditos primus 

suscepit — Pfaffius. 

*) So der eifrige Böhmer in der Vorrede zu feinem Compendium des 

canoniſchen Rechtes der Katholifen und Proteftanten (edit. 7ma. 

Göttingae 1802), was aber freilih nach dem weftphäliichen Frie— 

den, welcher das Neformationsrecht der deutfchen Fürften zwar im 

Grundfage anerkannte, aber in ver Ausführung faſt aufhob, leicht 

war und zwar um fo. mehr, da felbit der Neligionscifer (f. 1648) 

das Reformationsreht aus politifchen Gründen nicht liebte und einige 

Zeit der Gedanke, viele Keligionspartheien im Staate fehadeten 

nicht, bei den Politifern eine Lieblingsivee war. Um fich davon zu 

überzeugen, darf man nur die befanntern politifchen Schriften aus 

der Periode von 1748 — 1790 lefen, welche, fie mochten nun was 

immer für einen Gegenftand behandeln, auf die Toleranz des Prote- 

ftantiemus in Fatholifchen Ländern hinwirften, aber mit derfelben 

jhon ganz andere Begriffe, als die Einräumung beftimmter 

Rechte, verbanden. 

Beidtel, canon, echt. 11 
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Zuftand fchon gewohnte Volk auch ſchon überflüffig waren und 

begründete die weltliche Suprematie in der Landesfirche lieber 

damit, Daß der Staat in der That eine Anftalt zur 

Vervollkommnung der Menſchheit fey und für die- 

jen Zwed die Kirche als eine Anftalt zur Bolfsbil-. 

dung ein nothwendiges Mittel fey. Bei Diefen Be— 

weifen hatte man den Bortheil, fih an manche der neuern 

Publieiften anfchliegen und eine Theorie aufftellen zu können, 

welche fowohl in proteftantifchen als Fatbolifchen Ländern 

dem Intereſſe des Proteftantismus fehr günftig ift. 

Gegen diefe Theorie beſteht aber der Einwurf, daß über 

den Zwed des Staates viel geftritten wird, daß die Kirche 

zwar in proteftantifchen Ländern blos als eine Volfsbildungs- 

anftalt angefehen werde, aber nach dem Eatholifchen Syſtem 

weit höher ftehe, und daß felbit die Frage, ob alle Anjtalten 

zur VBolfsbildung unter der Leitung der Staatsgewalt ftehen 

jollen, aufgeworfen werden fann. England und Nord- 

amerifa, wo man viel auf Freiheit hält, betrachten 

weder Kirchen, noch Schulen als Inſtitute des 

Staates umd erwarten für die Eultur der Nation viel weni- 

ger von Neglements und Gefegen, als von der freien Ent- 
wicklung und dem Intereſſe der Sudividuen. 

Durch die für das Kirchenrecht der augsburgifchen Con— 

feffionsverwandten gewählten Grundlagen entitand aber ſchon 

ſehr früh ein Zuftand, den wir mit den Worten eines prote- 

ftantifchen Kicchenhiftorifers *) darftellen wollen. „Die ganze 

Berfaffung der evangelifhen Kirche im Großen und im Klei- 

nen, die Eicchlichen Gebräuche und die Kirchenzucht, Die Rechte 

der Negenten, der Geiftlichen, der Kirche felbft, die Verhält— 

niffe der verfchiedenen Kirchen gegeneinander behielten viel Un— 
bejtimmtes, Ungleichartiges und Unzuſammenhängendes. Überall 

wırde zwar Meſſe, Mönchswefen, Cölibat der Geiftlichen, 

*) & F. Stäud lin, Profeffor der Theologie zu Göttingen, Univer: 

ſalgeſchichte der chriftlichen Kirche. Hannover 1806. ©. 318. 
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Gebrauch der lateinischen Sprache bei dem Gottesdienft u. f. w. 

abgefchafft;z überall zogen die weltlichen NRegenten die Füh— 

rung des Kirchenregiments und die Adminiftration der Kirchen: 

und Klojtergüter an fich, und die Landeskirchen kamen aller 

dings in eine Berbindung miteinander. Allen die Kirchen ver- 

ſchiedener Territorien hatten weiter Feine Berbindung, Fein 

gemeinfchaftliches Oberhaupt, feine Sozialautorität, Feine ges 

meinfchaftlihen Synoden, nur Bibel und ſymboliſche Bücher 

blieben für fie Bereiniqungspunfte, Was in Deutfchland als 

Direktorium und als Körper der evangelifchen Stände ftattfand, 

war blos national und zur Erhaltung der erworbenen Gerecht- 
fame beftimmt. Die Kirchengebräuche wurden nicht durchaus 

gleichförmig eingerichtet; über den Binde- und Löfefchlüffel der 

Geiftlihen wurden Streitigfeiten geführt und die öffentliche 

Kirchenbuße wurde zwar nicht aufgegeben, aber immer feltener 

beobachtet. Die Regenten liegen durch Confiftorien ihre Nechte 

in Kicchenfachen verwalten, die aber auch nicht genau beſtimmt 

waren, Übrigens aber immer mehr erweitert wurden, befonders 

nachdem die Thomafiichen Grundfüge vom Territorialſyſtem 

jehr herrfchend geworden waren, welchen fich jedoch viele Geift- 

liche nachdrücklich widerfeßten, und welchen bereits die Grunde 

füge des Collegialſyſtems entgegenzuwirken anfingen.“ 

Diefe auf den Zuftand der lutherifchen Bartbei in Deutich- 

(and im fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert ſich beziehen: 

den Bemerkungen haben im achtzehnten und neungehnten we— 

nig an Anwendbarkeit verloren, und der Mangelan Ein: 

heit in diefer Kirche ift fo ſehr anerkannt, daß felbit der für 

den Proteftantismus fo eifrige Böhmer zugibt, „es gebe 

nicht eine, jondern nur mehrere evangeliiche 

Kirchen“ *), 

*) Unde patet, fügt er (Prince. jur. canon. Edit. 7ma, pag. 4), 

non dari universalem ecclesiam Protestantium, sed plures 

particulares Protestantium ecelesias, sola enim unio in 

eandem fidem, quae liberi assensus est, ad illam non sufficit, 

Er? 
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X. 

Kirhenreht der anglicanifhen und reformirten 

Kirche, fo wie der ruffifhen Kirche und der chriſt— 

lihen von Rom getrennten Gemeinden des Drients 

im Verhältniffe zum gallicanifhen Syſteme. 

Da wir bereits im vorigen Abfchnitte das Kirchenrecht 

der augsburgifchen Konfeffionsverwandten in Deutichland mit 

einiger Umftändlichfeit behandelt haben, und überall, wo man 

ſonſt eine weltliche Suprematie findet, die für fie aufgeftellten 

Gründe der Hauptfache nach die nämlichen find, jo werden wir 

nur mit wenigen Worten von dem Kirchenrecht der anglicani- 

chen Kirche und einiger andern chriftlichen NReligionspartheien 

handeln, um dann mit mehr Grund eine Zufammenftellung 

mit dem gallieanifchen Kirchenrechte, wie e8 vor dem Jahre 

1789 war, machen zu fünnen. 

Wie Heinrih VIIL, König von England (1534), fih zum 

Haupte der englifchen Kirche machte, und wie die durch ihn 

begonnene Reformation fi) nach feinem Tode in England mo- 

Difizirte, Darf als befannt vorausgefeßt werden. Der König 

ift nunmehr, und zwar ohne daß e8 verhüllender Anftalten be- 

sed requiritur unio in eandem societatem, quod potestatem 

respicit. Auch Stäudlin (Univerfalgefchichte der chriftlichen Kirche) 

bemerft (S. 394) in Anfehung der deutfchen PBroteftanten, daß 

(f. 1765) „der alte Eehrbegriff immer mehr feine Freunde und Ver— 

theidiger verlor und zuleßt nur noch Wenige übrig geblieben, welche 

ihn nach feinem ganzen Inhalt vertheivigten.“ — „Der Firchliche 

Verein aber wurde immer lofer.“ Ganz natürlich haben fich aber 

bei diefen Verhältniſſen felbit die Landesfirchen auflöfen müffen. Jene 

Erfcheinungen, welche 1845 in dem proteftantifchen Deutfchland her— 

vortraten, 3. DB. das laute Auftreten der proteftantifchen Lichtfreunde 

und der Krieg gegen den fogenannten Pietismus find ganz nothwen- 

dige Folgen in einer Neligionsgefellfehaft, welche ven Grundfaß der 

freien Forſchung procamirt und zugleih Symbole, welde 

den Einzelnen binden follen, nothiwendig findet, 
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darf, Das Haupt der anglicanifden Kirche. Wenn 

man aber glauben wollte, er jey es deshalb mehr, als in 

andern proteftantifchen Ländern, jo würde man irren. Klug- 

heit und Herkommen haben dem Einfluffe der Regierung auf 

die Angelegenheiten der anglicanifchen Kirche engere Gränzen, 

als in manchen andern Staaten anerfannt werden, vorgezeich- 
net, und wenn man ehwa Dichte, der König, oder genauer 

ausgedrückt, die Sturtsgewalt habe einen Einfluß auf die Feft- 

jegung des Dogma, jo widerspricht ausdrücklich der Art. 37 

der englifchen Gonfeffion. Dort heißt e8 nämlich: „Der Kö— 

nig bat die ſouveraine Autorität in feinem Königreiche Eng- 

land und in feinen andern Ländern, und es jteht ihm die 

höchſte Regierung aller Stände des Königreichs, fowohl der 

geiftlichen, als der weltlichen zu in allen Arten von Streitig- 
feiten, und er ift feiner auswärtigen Gerichtsbarkeit unter: 

worfen. Wenn wir aber der Füniglichen Majeftät die höchite 

Autorität einräumen, in Anfehung deren wir hören, daß es 

gewiffe übelwollende Perſonen gibt, die daran fich ftoßen, ge- 

ben wir unfern Fürjten nicht Die Verwaltung des Wortes Got- 

tes, noch die der Sacramente, wie dies die öffentlichen Ber: 

ordnungen der Königin Elifabeth ausdrücklich bezeugen, fondern 

wir geben ihm blos die Macht (prerogative), welche wir ftets 

von Gott allen frommen Fürften in der heiligen Schrift er— 

theilt jehen, nämlich ihre Staaten und alle Klaffen von Per: 
fonen in denfelben, welche Gott ihrer Obſorge anvertraut hat, 

fie mögen Geiftliche oder Laien feyn, zu regieren und mit dem 

weltlihen Schwerte die ungehorfamen, eigenfinnigen und übel 

handelnden Perfonen zu ftrafen.“ 

Bei allem dem lautet das Staatsrecht von England über 

das, was der König thun kann, noch immer fo fireng, daß 

man die Grundſätze des Iutherifchen Territorialſyſtems bemerkt. 

Der große Rechtsgelehrte Blakſtone ), deſſen Name in Eng- 

*) It can alter, heißt es bei Blafftone (Book I. ch. 2. vol. I. pag. 161. 

Oxford 1768) the established religion of the land, as was 
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fand eine Autorität ift, fagt: „Das Parlament kann die ein- 

geführte Religion verindern, wie es Dies in der That unter 

den Regierungen Heinrichs VIII. und feiner drei Kinder ges 

than hatz“ und wenn dennoch in England viele der anglicanis 

hen Kirche fremde protejtantifche Neligionspartheien bejtehen, 

welche fi) fogar ihre innern Kirchenverhältniffe nach) Belieben 

ordnen fönnen, fo ift diefes mehr der Gewalt der Umstände 

in der frühern Zeit, und in der jeßigen mehr der Politik, als 

dem Stantsrechte zuzufchreiben. 

Dort, wo der Galvinismus ſich zeigte und republifanifche 

Berfaffungen entweder ſchon daftanden oder ſich bildeten, wie 

in der Schweiz und in Holland, Fam bald die neue Kirche in 

eine fo enge Verbindung mit den Regierungen, daß die lebte: 

ven fehr bald, wenn auch mit Anwendung von viel Klugheit, 

ſowohl bei der Erwerbung, als der Benüßung, ſich zur ober: 

jten Behörde der Landeskirche machten, wenn auch ſchon einige 

Zeit das Streben der reformirten Parthei, viele wichtige Col— 

legialvechte der Kirche durch Synoden auszuüben, dem refor— 

mirten Syftem eine gewiffe Haltung gab. Aber auch fie konn— 

ten es zu einer allgemeinen Synode nicht bringen, und welche 

Rechte fie einerfeitS den weltlichen Obrigkeiten einräumten, und 

wie ſehr fie andererfeitS die obrigfeitliche Gewalt in dem In— 

tereffe ihrer Kirche angewendet wiffen wollten, zeigte fich in 

ihrer Behauptung, daß Keber mit der größten Strenge be- 

handelt und felbft an Leib und Leben geftraft werden müßten, 

wovon man, wie Stäudlin *) bemerkt, auc an Antitrinitariern, 

Arminianern und Wiedertäufern Beifpiele genug ftatuirte, wie— 

wohl fih auch duldendere Stimmen unter den Reformirten 

hören liegen und diefe Gewohnheit nach und nach verjchwand.“ 

Die ruſſiſche Kirche nennt fich eine katholiſche und ift es 

auch wirklich in Anfehung ihrer meiften Dogmen; demzufolge 

done in a variety of instances, in the reign of King Henry VI. 

and his three children. 

*) Univerſalgeſchichte der hriftlichen Kirche. ©. 122. 
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follte fie eine der römiſch-katholiſchen Kirche ähnliche Hierarchie 

haben, bei der dem Elerus die Kicchengewalt zufteht. Eine 
ſolche Hierarchie beſtand auch wirklich bis zu der Regierung 

Peters J., indem die ruſſiſche Kirche anfangs von dem Pa— 

triarchen von Konſtantinopel abhing und ſpäter (1599 — 1688) 

einen eigenen Patriarchen hatte, welcher nicht nur das Haupt 

ſeiner Kirche wat, ſondern auch im Staate einen Rang ein— 

nahm, welcher dem des Gzaars nur wenig nachitand. In ſei— 

ner Eigenschaft als oberjter Ausleger des ewangelifchen Geſetzes 

hatte er das Recht, dem Spuverain Vorftellungen, welche einer 

Art von Veto gleichfamen, zu machen, welche der Souverain 

nicht wohl unbeachtet laſſen konnte; denn. die abfolute Gewalt 

des Patriarchen über den Elerus und die tiefe Verehrung des 

Bolfes ſowohl als der Großen für feine Würde fonnten ſonſt 

leicht den Charakter der Rebellion annehmen, welcher der Gzaar 

nichts entgegenzufegen hatte, indem er Damals weder eine 

jtehende Armee noch fonft eine öffentliche Macht zur Verfügung 

hatte. 

Gerade diefe Wichtigkeit des Patriarchats war aber für 

Peter I. ein Grumd, es aufzuheben, was mit Klugheit einge: 

leitet wurde, indem das Patriarchat beiläufig durch zwanzig 

Sahre erledigt blieb. Da aber während diefer langen Erledi- 

qung das ruſſiſche Volk fich zum Theil an die andern Refor- 

men feines Monarchen gewöhnt hatte, und jelbjt das Patri— 

archat nicht mehr im allgemeinen Andenken war, befchloß Peter, 

jeiner Nationalfirche eine den Ideen von Holland und 

Genf ganz analoge Regierungsform zu geben, bei welcher der 

Monard) das Haupt der Kirche feyn werde, ohne an dem 

Bolfsglauben etwas ändern zu müſſen. 

Demzufolge erklärte Peter, als er den gehörigen Zeit: 

punft gefunden zu haben glaubte, die Wirde eines Patriarchen 

in feinem Reiche für aufgehoben und erſetzt durch eine per— 

manente Synode, welcher der Kaifer aus feiner Macht— 

vollfommenbeit, und um fie in den Augen des Volkes 

ehrwürdiger zu machen, den Namen „heilige Synode“ beifügte. 
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Sp weit war es ſchon gefommen, daß man Faun gegen eine 

der Kirche jo jchädliche und den Altern Maximen über die 

Kicchenregierung fo ganz entgegengefeßte Neuerung im Stillen 

zu murren wagte, 

Diefe Verſammlung, welche überdies Die Benennung „dis 

rigirende“ erhielt, um fie jo dem Senate gleichzuftellen, erhielt 

zur Hauptbeitimmung, die Bekanntmachung der fatferlichen 

Ufafen (Gefege) in Religionsfachen zu beſorgen, gerade wie 

der ruffiihe Senat zu feinem Hauptgefchäfte die Kundmachung 

der Faiferlichen Ukafen in Adminiftrationsfachen hat, Daraus 

folgte aber, daß die heilige Ddirigivende Synode nichts als 

das paſſive Werkzeug des Faiferlihen Willens fey. 

Und aus Beforgniß, daß fie eines Tages verjuchen könnte, fich 

von einer fo großen Abhängigkeit zu emanzipiven, hatte der 

Kaifer, indem er die Synode aus den erjten Prälaten des 

Reichs zufammenfeßte, fogleich die Vorſicht gebraucht, ihren 

Berfammlungen unter dem Namen eines „Dberprocurators“ 

einen hohen Beamten aus dem Laienftande beizu- 
geben, welcher allein das Recht erhielt, Deliberationen der 

Synode zu veranlaffen, wozu jogenannte Vorſchläge, die man 

mit mehrerer Genauigkeit „Nequifitionen“ nennen könnte, das 

gefegliche Mittel find. Dieſer Beamte, jtets aus den erjten 

Graden der Beamtenhierarchie genommen, iſt allein mit jenen 

Arbeiten beauftragt, welche die Bejchlüffe der Synode vorbe- 

reiten oder zur Ausführung bringen follen und ſteht Deshalb 

an der Spige einer fehr großen Kanzlei, deren Beamten durch— 

aus weltliche und zum Theil Militärperfonen find. Gr allein 

arbeitet unmittelbar mit dem Spuverain, von dem er auf feine 

Anfrage alle Weiſungen erhält, und dem er über die reinen 

Bollziehbungsmaßregeln, welche von der Synode genommen wer: 

den, Bericht erftattet. 

Es dürfte jchwer ſeyn, ein Syſtem vollftindigerer Unter: 

werfung der geiftlichen unter die weltliche Autorität auszuden— 

fen, als das fo eben auseinandergefeßte. Und wenn man da— 

bei bedenkt, daß der Oberprocurator dem Kaifer alle Ernen— 
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nungen zum. Episcopate vorſchlägt, Daß er es ift, auf deſſen 

Vorſchlag alle vom Souverain abhängigen Ehrenbezeugungen 

bewilligt werden, daß es von ihm abhängt, die Eaiferliche Un— 

gnade auf einen oder den andern feiner Aufſicht untergeordne— 

ten Prälaten zu leiten, Fann man fi eine Idee machen von 

der unermeßlichen Gewalt diefes Staatsbeamten, der Furcht, 

ihn mißvergnügt zu machen und der fait ſervilen Gelehrigkeit 

in dem Errathen deffen, was vom Hofe aus gewünjcht wird ). 

Diefe Art von Abhängigkeit, obgleih nur in den ober- 

ten Regionen des Clerus gegründet, hat nicht ver: 

fehlt, den niedern Glerus in eine eben jo abjolute Abhän- 

gigfeit von den Bifchöfen zu jegen, und das Ganze paßt, zus 

folge der in Rußland beftehenden Beſchränkung der Preß- und 

Redefreibeit und eines willführlichen. Regierungsſyſtems, ſo 

qut zufammen, daß in der ruffifchen Kirche nichts von Eman— 

eipationsideen zu ſpüren it, aber auch dieſe Kirche kaum mehr 

ein anderes Leben hat, als jenes, welches jie von der 

Stantsgewalt empfängt Nocd hat die ruffiihe Kirche 

über die vielen heidnifchen Völker im ruſſiſchen Aſien ihre Be— 

fehrungsverfuche nicht ausgedehnt; ihre theologifche Literatur 

ift unbedeutend; der ruſſiſche Geijtliche niedern Grades iſt we— 

nig geachtet, und das Innere der ruffiichen Kirche it von uns 

zähligen Seften durchwühlt, von denen man im großen Publi— 

fum nur darum wenig weiß, weil die rufiiiche Regterung Die 

innern Zuftinde des Reichs als ein Geheimniß behandelt, 

welches nur theilweije vor aufmerkſamen Blicken verfchwindet *"). 

Was war aber der Zwed der von Peter 1. in Anſpruch 

genommenen kirchlichen Suprematie? Offenbar fein anderer, 

als der, Die Regierungsgewalt zu verjtärfen, aljo 

*) Man jehe das Werk Persecution et souffrances de l’eglise ca- 

tholique en Russie. Paris 1842. pag. 13— 16, deren Darftel- 

lung hier meiftens beibehalten wurde. 

**) Man ſehe das Werk des Grafen Joſeph von Maiftre Du Pape. 

Liv. IV. chap. 1—4. 
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mit andern Worten, den Unterthan Durch jene Furcht und jene 

Hoffnung, welche aus der Religion entfpringt, für die Re— 

gierungszwede defto leichter zu beftimmen Was 

Peter I. gethan hatte, war nicht3 anders, als eine Ausübung 

des jus reformandi gewesen und ein Berfuch, auf andern Wer 

gen, als den einer gänzlichen Beränderung des Volks— 
glaubens, das, was man in Holland, Genf und Berlin der 

Stantsgewalt zufchrieb, zu erhalten, 

Der Zuftand Deutfchlands machte es dem ruffiihen Hofe 

nicht nothwendig, fein Firchliches Syſtem zu rechtfertigen; auch) 

würden ruffifche Publiciften, wenn fie jet aufgefordert wür— 

den, die Drganifation der ruffifchen Kirche zu rechtfertigen, 
jchwerlich andere Argumente, als die des proteftantifchen 

Kirchenrechts aufitellen können. 

Es fehlt hierüber auch nicht an nähern Andeutungen. 

Platon, Erzbifchof von Moskau, einer der gelehrteften Präla— 

ten der ruffifchen Kirche, nimmt, obgleich fich die Väter und 

Schriftfteller der griechifchen Kirche ganz auf diefelbe Art, 

wie die Fatholifchen über das Verhältniß zwifchen Staat 

und Kirche ausdrücden, dennoch feinen Anftand, einen beträcht- 

lichen Theil der Firchlichen Berwaltung in die Hände der welt: 

lichen Macht zu Tegen. „Denn,“ jagen nach Platons Bemer— 

fung ihre Befenntniffe, „die chriftlihen Monarchen find die 

oberften Kürforger und Befhüßer der Kirche umd 

find eben fowohl für das Wohl der Kirche, als für das Befte 

der bürgerlichen Gefellfhaft zu forgen verbunden. Von ihnen 

fordert die chriftliche Kirche erftens, daß fie das göttliche 

Geſetz verftehen, zweitens, daß fie durch Gottesfurcht Anz 

dern zum Beifpiele dienen, Drittens, daß fie darauf fehen, 

daß das Kirchenregiment ordentlich verwaltet und Diejenigen, 

welche daffelbe getreu verwalten, Dazu aufgemuntert werden, 

piertens, daß alle Spaltungen unterdrückt und die Kirche 

wider alle Berfolger und Lüfterer gefchügt werde, fünftens, 

daß die göttliche Lehre ausgebreitet werde und die Lehrer ihr 
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hinlängliches zeitliches Auskommen haben, und ſechstens, 

daß die ungläubigen Völker zum Glauben gebracht werden *). 

Die ruſſiſche Kirche hat indeffen in den neueften Zeiten ihre 

Anficht über ihre Stellung zur Staatsgewalt auch dadurch beur— 

fundet, daß fie in den Urkunden über die Vereinigung der 

unirten Griechen der Weftprovinzen mit der griechifch = wuffischen 

Kirche von dem ſchon im Altertbum anerkannten Borzug der 

faiferlihen Gewalt, als von etwas, was gegenüber der 

Coneilien beftand, ſprach *), ohne jedoch) irgend einen Canon, 

welcher dieſes Verhältniß feftgefeßt oder anerkannt hätte, bei- 

bringen zu können. Im welchem Sinne diefer Vorzug der fai- 

ferlihen Gewalt in der ruffifchen Kirche genommen werde, 

zeigt fich übrigens daraus, daß (1762 — 1780) der größte 

Theil des ruffischen Kirchenvermögens confiscirt worden, fo 

wie auch dadurch, daß es der ruififchen Kirche an jener Sicher: 

*) Walter (Kirchenrecht. 6. Auflage. $ 41), auf deſſen Autorität dieſe 

Stelle hier angeführt wird, bemerft, fie fey wörtlich entnommen aus 

PBlatons rechtgläubiger Lehre, Theil. II. S. 29. 

*) In dem Manifefte der Synode heißt es (man fehe das Werf Perse- 

cution et souffrances de l’eglise catholique en Russie), wo die 

in ruſſiſcher Sprache publicirten und von den Zeitungen in allen 

Sprachen verfündigien Documente der Vereinigung in franzöfifcher 

Überfeßung vorfommen) von den alten Concilien: Consolidant ainsi 

une fois pour toujours les dogmes de la foi, et etablissant les 

rapports de pasteurs a pasteurs, et de ceux-ci envers la 

preeminente puissance imperiale (pag. 74). — Die 

Einleitung diejes gründlich gefchriebenen Werfes enthält (pag. 21—26) 

viel Wichtiges über die Stellung des ruffifchen Clerus. Noch wich— 

tiger find die über denſelben Gegenftand vorfommenden Aufjchlüffe 

in dem Werfe: Die Staatsfirhe Nuflands im Jahre 

1839. Schaffhaufen 1844, wo man auch die Aftenftüce in Be— 

ziehung auf die Errichtung der ruffifchen dirigirenden Synode 

(S. 62 — 68) findet. In dem darunter vorfommenden Schreiben 

des Kaifers Peter I. an den Patriarchen Jeremias von Konftantino: 

pel vom 30. Sept. 1721 fpricht Peter unverhohlen, und als ob fein 

‚Zweifel über das Necht ftattfände, fich die Firchliche Suprematie zu. 
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heit der Beneficien fehlt, welche die Entfernung des Benefi— 

etaten nur aus canonifchen Urſachen geftattet, und welche bei der 

römiſch-katholiſchen Kirche fo viel zu einer würdigen Stellung 

des Glerus beigetragen hat. | 
Für die hriftlichen Kirchen des Orients, welche von der 

römischen Kirche getrennt find und ſich meiftens im türkiſchen 

Reiche und in Berfien befinden, wirde man vergeblich eine 

ſtaatsrechtliche Theorie über ihr Verhältniß zur Regie: 

rungsgewalt auffuchen. Die legtere übt, wofern nicht etwa 

Zraftate oder Klugheitsrüdfichten im Wege ftehen, Willführ 

aller Art, jedoch gefchieht Feine Einmengung der Regie: 

vungsgewalt in Die innern Kicchenverbältniffe, was eine Haupt: 

urfache it, daß fich, ungeachtet aller in fo vielen Sahrhunder: 

ten gefommenen Stürme, diefe Kirchen erhielten. 

Wenn aber die von der römischen Kirche getrennten chrift- 

lichen Neligionspartheien, fobald fie nur einige Bedeutung erz 

langen, ganz unter die Herrſchaft der Stantsgewalt fommen, 

jo fann man davon nur den Mangel einer ausgebil- 

Deten Sierarhie als den Grund anfeben. Stets 

werden ſich in jeder etwas größeren Kicchengefellfchaft verfchie- 

dene Partheien bewegen, und manchmal mehr als der Regie: 

rung zuläßig jcheint, Die Öffentliche Ruhe ftörenz anerkannte 

Mittel, die Drdnung herzuftellen, find aber bei dem Mangel 

einer anerkannten Hierarchie nicht vorhanden, und fo muß 

wohl am Ende die Staatsgewalt fowohl in ihrem, als in dem 

firchlichen Intereſſe anordnend eingreifen. 

Gerade die Hierarchie der Fatholifhen Kirche 

war aber von jeher der Gegenjtand von vielen größtentheils 

ungegründeten Klagen *) und zum Theil fogar der Gegenftand 

*) Der berühmte Gefchichtfchreiber der Schweiz, Johannes Müller, 

fagt in feiner Schrift über den deutfchen Fürftenbund (Werke, IX. B. 

S. 164): „Wenn die Hierarchie ein Übel wäre, beffer doch als 

Despotie; fie fey eine fteinerne Mauer, fie ift’s doch gegen Tyrannei; 

der Briefter hat fein Gefeß, der Despot hat Feines; jener beredet, 
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von Läfterungen der PBroteftanten, welche von den gemäßigtern 

und unterrichteten Männern ihres Glaubens auch zuweilen ge: 

mißbilligt worden find *). Ohne eine Hierarchie aber läßt fich 

diefer zwingt; jener predigt Gott, Ießterer fih. Man fpricht gegen 

die Unfehlbarfeit; wer darf eine Verordnung (des Staates) unweife 

oder ungerecht nennen und ihr den Gehorfam verfagen? — wider 

den Pabſt, als ob es ein jo großes Unglüf wäre, wenn ein Auf— 

feher der hriftlichen Moral dem Ehrgeiz und der Tyrannei befehlen 

könnte: bis hieher und nicht weiter; — wider die Perſonalimmuni— 

tät, ala ob es ein großes Unglück wäre, daß Jemand für die Nechte 

der Menfchheit veden fonnte? — wider ihren Reichthum, als wären 

die Laien gebefjert, wenn der PBriefter mit ihnen darbt; — wider 

Steuerfreiheit, die franzöfifche Elerifei gilt fo viel als die Laien, — 

wider Ufurpationen, chne zu berechnen, was die Fürften der Kirche 

zu reftituiren hätten für Kriege, Bedrüdungen, Confiscationen, Pen: 

fionen, Neunionen; — wider die vielen Klöfter, nicht gegen die Ver— 

mehrung der Caſernen; wider fechzigtaufend eheloſe Geiftliche, und 

nicht wider hunderttanfend ehelofe Soldaten.” So fchrieb der Prote— 

ftant Müller im Jahre 1786; vie fpätere Zeit hatte noch manche 

andere Beiträge zu einem Urtheil über diefen Gegenftand geliefert. 

*) Eine diefer ehrenveollen Ausnahmen macht Bülau, Profeffor an der 

Univerfität zu Leipzig. Er bemerkt unter Anderm in feiner allgemei- 

nen Gejchichte ver Jahre 1830 bis 1838 (Seite 298) in Anfehung 

der wegen der cölnifchen Streitigfeit (f. Nov. 1837) unter den Pro— 

teftanten entjtandenen Aufregung: „Eine Unmafje von Flugfchriften 

und Zeitungsartifeln fuchte die Flamme anzufhüren. Man that, als 

wenn der Katholizismus dev angreifende Theil wäre, wo er nur die 

Gemüther feiner Gläubigen gegen die fyftematifche Aufflärungsfucht, 

deren Ziel ev nicht als das wahre Heil betrachten kann, die ihm 

vielmehr als der Weg zur Hölle erfcheinen muß, zu befchügen fuchte. 

Den Proteſtanten follte die Polemik erlaubt, den Katholifen verwehrt 

feyn, wollte man, Mit Ängftlicher Empfindlichkeit fchrie man über 

jedes Wort gegen die preußifche Negierung und vergaß, mit welchen 

Schmähungen man feit Jahrhunderten den Pabſt, und in ihm 

nicht blos eine weltlich Hochgeftellte Perſon, fondern auch etwas für den 

größern Theil der Bevölferung Europas Heiliges überhäuft hatte.“ Daß 

es aber in der Hierarchie vorzüglich nur der Pabſt ift, gegen den die Pro- 

teftanten fich wenden, bemerften fchon Viele, und der Graf von 
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in feiner Kirche einige Ordnung aufrecht halten, weshalb die Hier- 

archte auch theilweife von der griechifchen, anglicanifchen *) 

und ruſſiſchen Kirche *), jo weit e8 nämlich mit dem Syfteme 

Maiftre, der das Pabſtthum als vie Grundlage des Chriftenthums 

9 

**) 

erflärt (in feinem Werke vom Pabſte), bemerft, daß blos in Rüd- 

ficht der von den Nuffen geläugneten Suprematie des Pabſtes die 

PVroteftanten mit der ruffifchen Kirche, obgleich die leßtere mit der 

fatholifchen die meiften Dogmen gemeinfchaftlich hat, ganz gut aus- 

fomme (IV. Bud, 1. Kap.). 

Die englifche Gonfeifion (inter opera Ivelli episcopi Sarisburgi 

edita) fagt: Varios in ecclesia esse ordines ministrorum, alios 

esse diaconos, alios presbyteros, alios episcopos, neminem 

tamen esse net esse posse, qui summae rerum universae 

praesit. DBefanntlih hat nämlich die anglicanifche Kirche Erzbifchöfe 

und Bijchöfe. 

Daß die ruſſiſche Kirche Erzbifchöfe und Bifchöfe habe, ift kefannt, 

und überhaupt befteht, den Babft ausgenommen, die ganze Fatholifche 

Hierarchie. Doch macht ſchon der Umftand, daß die dirigirende Sy— 

node offenbar der proteftantifchen Kirchenverfaffung nachgebildet 

und ter Sache nach) ein Gonfiftorium ift, die ruffifche Kirche der 

Disciplin nach zu einer proteftantifchen, weshalb das Emporfommen 

des Seftenwefens in der ruffifhen Kirche in der Natur der Sache 

liegt. Daß aber der Mangel an einer Hierarchie ſchon urfprünglich 

den Grund zum Zerfallen der deutfchen Proteftanten legte, zeigt fich 

auch aus der Stelle der augsburgifchen Confeffion (de jurisdict. 

ecel.), wo e8 heißt: Si quam habent (episcopi) aliam vel po- 

testatem, vel jurisdietionem in cogmoscendis certis causis 

videlicet matrimonii vel decimarum, et eaet., hanc habent 

jure humano, unde cessantibus ordinariis coguntur prin- 

cipes, vel inviti, subditis suis jus dicere, ut pax reti- 

neatur. Befanntlich herrfcht in der neueſten Zeit bei vielen deut- 

ſchen Proteftanten ein Streben, durch die Erſchaffung einer Synodal⸗ 

verfaſſung, an der auch die Laien einen beträchtlichen Einfluß hätten, 

dem Mangel einer anerkannten Hierarchie abzuhelfen; allein viele 

Staatsmänner beſorgen davon nur das Zunehmen democratifcher Ele— 

mente im Staate und eine neue Erſchütterung der ohnehin ſchon ſehr 

untergrabenen proteftantifchen Kirchenverfaffung, aus welcher viele 

neue auf die Trennung der Kirche vom Staate gegründete Seften 
hervorgehen würden 
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der. weltlichen Suprematie vereinbarlid) ift, zufolge der Grund- 

gefege diefer Kirchen beibehalten wird. 

Wenn wir nun nad Allem, was in diefem und den vo- 

tigen Abſchnitten vorgefommen ift, ſowohl die Grundfäge als 

die Refultate des gallicanifchen und des proteftantifchen Kicchen- 

rechts vergleichen, fo finden wir, daß fie ungefähr auf 

dDafielbe binauslaufen. Das Recht des Einfluffes auf 

die firchlichen Angelegenheiten wird im Sinne der alten franz 
zöfifchen Parlamente zu einer Art von Kirchendireftion, welche 

Böhmer unter der inspectio saecularis begreift, und Das, 
was ſonſt Böhmer unter diefe inspectio zieht, ſteht bei den 

PBarlamenten unter dem Rechte der Überwachung (surveillance). 
Mit dem Artikel 37 der anglicanifchen Kirche nimmt das gal- 

ficanifche Kirchenrecht mit Rüdficht auf die römiſche Geſchichte 

eine dem Regenten anvertraute Gewalt über die Kirche an, 

welche fich jedoch auf die Sacramente und das Dogma nicht 

eritreeft, und, wie in den proteftantifchen Ländern, hängt der 

wirflihe Rehtszuftand der Landesreligion bei weiten 

weniger von feitgeftellten Grundfägen als von den individuellen 

Anfichten der Hauptperfonen der Regierung ab. Wo man das 

gallieanifche Kirchenrecht einführte, war alfo, wenn man auch 

mit den Worten: Recht der Aufficht, der Verwahrung, des 

Schußes u. ſ. w., nicht überall einen und denfelben Sinn ver: 

band, dennoch in der Hauptjache ein für den Umfang der 

firhlihen Rechte fehr unficheres Syitem gegründet, 

XI. 

über die Berechtigung der franzöſiſchen Verſamm— 
fung von Prälaten im Jahre 1682 zur Abfaſſung 

der vier gallicanifhen Artikel, 

Ganz abgejehen von dem Werthe einer mit dem prote- 

ftantifchen Kirchenrechte nahe befreundeten Declaration ift in 

Anjehung derjelben auch ihr Eharafter im Ganzen nod 

unter mehreren Gefichtspunften zu erwägen. 
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Hieher gehört, daß die Declaration über den Umfang der 

kirchlichen Gewalt überhaupt und jenen der päbſtlichen insbe— 

ſondere Grundſätze aufſtellt, welche nicht nur mit deutlichen 

Stellen des corpus juris canoniei *), ſondern auch mit jenem 

Syſteme, welches alle außerhalb Frankreich befindlich geweſe— 

nen Kichen Damals beobachteten, im Widerfpruche war. 

Diefer Widerfpruch war fo fchreiend als möglich; denn 

während die Firchliche Gefeßgebung behauptet, die Kirchenge- 

walt erſtrecke fih auch auf gewiffe an fich weltliche Dinge, 

3. B. Kirchengüter, behauptet die Declaration, die Kirchenge- 
walt erſtrecke ſich blos auf geiftige Dinge (res spirituales), 

und während die gewöhnliche Meinung die höchite Firchliche 

Gewalt dem päbjtlichen Stuhle zufchrieb, behauptete die De— 

elaration, fie jtehe dem allgemeinen Concilium zu. 

Da nun das Sa und das Nein über eine und diefelbe 

Frage nicht zugleich wahr ſeyn kann, jo folgt, daß die gallica- 

nifche Anficht ihre Gegner des Irrthums befchuldigt, aber auch 

von ihnen des Srrtbums bejchuldiget wird. 

Diefer Irrthum betrifft aber nicht etwa eine Kleinigkeit, 

fondern die höchften Interefjen der Kirche, Sit der 

erſte Artifel der Declaration wahr, jo hat fih die Kirche feit 

Sahrhunderten viele Ufurpationen der der Staatsgewalt zus 

jtehenden Nechte erlaubt; es it Dann natürlich, fie als eine 

Feindin des Staates anzufehen und eine mit den Nechten des 

Staates ımvereinbarlihe Gefeggebung abzufchaffen. Stand 

ferner der päbftliche Stubl von jeher unter dem Collegium der 

Bifchöfe, und bat man dennoch diefe Wahrheit durch jo viele 

Sabrhunderte verkannt, jo muß nicht nur die betehende Firch- 

*) Das Decret von Gratian (dist. 17. can. 2. 5. 6.) enthält genaue 

Beftimmungen über das, was ein Concilium ohne päbjtliche Zuftim- 

mung vermag; außerdem aber liegt e8 in der Natur jeder zufammen- 

gefeßten Corporation, daß nicht eine Abtheilung des Ganzen die für 

das Ganze beftehende Gefeßgebung beirren oder fiir fich einfeitig 

auslegen Fann, 
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fiche Geſetzgebung ganz oder arößtentheils aufgehoben, fondern 

es kann auch gefragt werden, ob bei dem unter einem über: 

wiegenden yäbftlihen Einfluß abgehaltenen Concilium von 

Trient nicht auch voreilig oder in falfchen Vorausſetzungen 

viele Glaubensentfheidungen erfolgt find. 

Noch mehr, man begreift nicht einmal, wie jede katholi— 

ihe PBartieularfiche mit Rom nothwendig in Berbindung 

ftehen, und die römische Kirche als dev Mittelpunkt der Ein- 

heit (centrum unitatis) betrachtet werden kann, wenn Der 

päbitlihe Stuhl in Gefahr it, zu irren, oder mit andern 

Worten, feine Entfcheidungen durch die höchſte Autorität eines 

allgemeinen Coneiliums verworfen zu ſehen. 

Mun begreift eben jo wenig, wie bei einer nur pro- 

viforifhen Gültigkeit päbitlicher Glaubensentfcheidungen Die 

innere Ordnung in der Kirche in Rüdficht auf das Dogma 

beſtehen kann, da der Erfahrung gemäß im Durchſchnitte kaum 

alle Hundert Jahre einmal ein allgemeines Concilium ſtattfin— 

det, und bei der jegigen Weltlage die Zuftandebringung eines 

allgemeinen Conciliums noch viel jchwerer als in den vergan- 

genen Sahrhunderten it. 

Nothwendig fommt man alfo auf den Schluß, daß Süße 

von diefer Wichtigfeit von einer Verfammlung, welche 

nicht einmal ein Nationalconcilium, fondern eine von dem 

König berufene VBerfammlung einiger Prälaten und Doktoren 

war, nicht haben ausgefprochen werden fünnen, ohne daß die 

Berfammlung felbit, wenn fte auch nur ihre Lehre hätte auf- 

ftellen wollen, wie nachträglich Boſſuet behauptete, ſchon 

aus den Gränzen ihrer Competenz getreten wäre. Allein die 

urjprüngliche Sdee der Berfammlung von 1682 ging weit 
höher hinaus; ſchon der feierliche Ton der Declaration und 

ihre Zufendung an alle franzöſiſchen Bifchöfe beweifet e8, und 

in der That handelte es fih um nichts Geringeres, als um 

eine mit der Autorität des franzöſiſchen Episcopats verfehene 

Auslegung der Kirchenverfafjung oder um eine Feititellung ih— 

rer Grundlage. 
Beidtel, canon. Recht. T2 



— 118 — 

Um fich won diefer Incompetenz der gallicanifchen Verſamm— 

fung noch mehr zu überzeugen, braucht man nur zu erwägen, 

daß die frangöfifche Kirche nicht mehrere Rechte hat, als 

eine andere, und daß alfo über den Gegenftand der Decla- 

ration in jedem Staate befondere Declarationen könnten her- 

ausgegeben werden, wo es dann mit der Einheit (unitas) der 
Kirche bald ein Ende hätte, 

Die entfernteren praftifchen Folgen der Declaration find 

ferner feine geringen. Sind nämlich die über Die Autorität 

des päbjtlichen Stuhls von der Declaration aufgeftellten Säße 

wahr, jo ift es einem katholiſchen Geiftlihen von Einficht und 

Conſequenz fehwer, an feinem Stande, der doch noch zum 

Theil den Vorfchriften des canonifchen Geſetzbuchs unterworfen 

it, eine Freude zu haben. Seine Selbſtachtung leidet allo. 

Aber auch die Laien fünnen einen Stand nicht fehr achten, 

welcher fich nicht der anerkannten Wahrheit gemäß reformirt, 

und der fern jtehende Beobachter wird ftetS geneigt ſeyn, Die 

Beibehaltung des Altern Syftems den jchlechteften Beweggrün— 

den zuzufchreiben. Daß nun ein folder Clerus an Einfluß im 

Staate verlieren müffe, fällt in die Augen. 

Der confequente Theil der Gallicaner wird ftets in Be— 

ziehung auf das canonifche Recht viel verlangenden Reforma— 

tionsideen nachhängen; auch ift wirklich, wie die Gefchichte des 

achtzehnten Jahrhunderts zeigt, noch überall, wo der Gallica- 

nismus eingeführt wurde, dies das Signal zu großen 

firhlihen Reformen gewejen. Wenn man aber bier im 

Sinne des Gallicanismus veformirt, dort den Gallicanismus 

und feine Conſequenzen verwirft, wird, wo nicht Feindichaft, 

doch Abneigung unter der Geiftlichfeit der entgegengefeßten 

PBartheien beftehen, und der Gedanfe von Reformen und Ge: 

genreformen viele Gemüther befchäftigen. 

Allein auch ganz abgeſehen von dieſen wichtigen Betrad)- 

tungen haben die drei legten Artikel der franzöſiſchen Decla- 

ration jogleich Das Nachtheilige für die Kicchenverfaflung, daß 

fie den Ungehorfan gegen ihre höchſte Autorität, jo lange fein 
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allgemeines Concilium gefprochen hat, bis auf einen gewiſſen 

Punkt legitimiren, und dieſe Eigenfchaft der Declaraton it 

es, welche fie am meiſten (1700— 1750) dem franzöſiſchen 

Clerus verdächtig machte und, wie Voltaire bemerft, eine ſehr 

ungleiche Praris in Anfehung der Beobachtung der Declara- 

tion in Franfreich zur Folge hatte *). Gerade diefe ungleiche 

Praris machte aber auch wieder, dag vielen Geiftlihen zum 

Schaden des Ganzen die praftifche Wichtigkeit der Declaration 

nicht einleuchtete. 

*) Daß die Declaration Yon 1682 in einer Zeit der Aufregung abge: 

faßt wurde, im welcher Ludwig XIV. Herr der Verfammlung des 

Glerus war, behauptet auch Voltaire (Siecle de Louis XIV. Oeu- 

vres. Paris 1792. pag. 237); ev behauptet aber auch, daß, wenn 

die Bartheiintereffen fpäter anders wurden, man auch in Franfreich 

die Declaration fallen ließ. Les quatre maximes, jagt Voltaire 

tibid. pag. 198), furent d’abord soutenues avec enthusiasme de 

la nation, ensuite avec moins de vivaecite. Sur la fin du regne 

de Louis XIV. elles commeneerent à devenir problematiques, 

et le Cardinal de Fleury les fit depuis desavouer en partie 

par une assemblee du Clerge, sans que ce desaveu cau- 

sät le moindre bruit, parceque les esprits n’etoient alors 

echauffes. Und nachdem Boltaire erzählt hat, daß über die vier 

Propefitionen aud die Praxis wechjelte, jegt er (pag. 200) bei: 

ainsi tantöt on s’eleve contre Rome, tantöt on lui cede, sui- 

vant les caracteres de ceux, qui gouvernent, et suivant les 

intentions partieulieres de ceux, par qui les principaux per- 

sonnages de Fétat sont gouvernes. Auch jene Nede, welche vor— 

zugsweife über das Syſtem des Serundarunterrichts in Frankreich 

von Thiers gehalten worden, und in welcher er fich zum Lobredner 

‚ber vier Artikel macht (man ſehe die ganze Rede im Journal des 

Debats vom 15. Juli 1844), zeigt, wie viel der Parthei, welche 

an den Marimen von 1789 hängt, an der Declaration gelegen fey, 

wiewohl in diejfer Rede zugegeben wird, daß die Declaration von der 

Mehrzahl des franzöſiſchen Clerus verworfen worden. 

1er 
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Über die enge Verbindung der vier Artikel der 

gallicanifhen Declaration von 1682 
untereinander. 

In Deutfchland wurde (1786) auf dem fogenannten Em— 

fer Eongreffe von den vier Erzbifchöfen von Mainz, Trier, 

Cöln und Salzburg, welche damals noch bedeutende weltliche 

Befigungen hatten, der Verfuch gemacht, ein fogenanntes Episco- 

palfyftem im Sinne der drei legten gallicanifchen Artikel zu 

gründen, von welchem Plane es aber unter der Einwirfung 

der frangöftfchen Revolution (f. 1789) abfam. Damals alfo 

wurde ein Verſuch gemacht, mit dem Episcopalfyitem allein 

aufzutreten, was fich begreift, da dieſe Erzbiſchöfe als welt: 

lihe Fürften Feine VBeranlaffung hatten, aus dem erjten Arti- 

kel der Declaration Folgerungen zu ziehen. Ein Verſuch, das 
Episcopaliyitem allein geltend zu machen, fünnte fich aber in 

irgend einem der Freiheit der Firchlichen Berhältniffe günitigen 

Staate, 3. B. den vereinigten Staaten von Nordamerifa, wie: 

derholen; es handelt fich alfo um die Frage, was wohl ſeine 

muthmaßlichen Reſultate ſeyn würden. 

Vor Allem bemerken wir, daß nicht leicht viele Biſchöfe 

in einem Lande für dieſen Zweck zuſammenſtimmen werden. 

Viele haben viel zu viel Einſicht, Ruheliebe oder Pflichtgefühl, 

um die Bahn einer von der oberſten Kirchengewalt verworfenen 

Neuerung zu betreten. Allein auch angenommen, die Biſchöfe 

irgend eines großen Staates proclamirten das Episcopalſyſtem, 

ſo könnte man ihre Competenz zu dieſer Erklärung (II. Buch, 

11. Abſchn.) beanſtanden, und dies nicht nur von Seite des 

päbſtlichen Stuhls, ſondern auch von der Seite des niedern 

Clerus, welcher gegen den Biſchof nur zum canoniſchen 

Gehorſam verbunden iſt, und des Volks, welches abgeſehen 

von jenen Rechten, welche ihnen gegen biſchöfliche Beſchlüſſe 

dieſer Art das eanoniſche Recht gibt, auch in Erwägung ziehen 
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würde, inwiefern für eine würdige Stellung der Laien bei ei— 

ner jolchen Veränderung etwas gewonnen wäre. Die comye- 

tenten firchlichen Obern würden auch wahrfcheinlich gegen hart— 

nädige Neuerer mit Cenſuren vorgeben, und die Staatsgewalt 

dem competenten Firchlichen Urtheilsſpruch die Hilfe des welt: 

lihen Armes leihen, wodurd die Sache zu Ende wäre. 

Die Neuerung im Sinne des Episcopalſyſtems bedarf 

aber jtets, um fi gegen die von oben und unten zu beforgen- 

den Angriffe ficherzuitellen, Der Unterſtützung der weltlichen Ge- 

walt, welche nur unter dem Vorwande, fie wolle die gehörige 

Kirchenverfaflung wiederheritellen, fi) auf eine Art, von welcher 

das canonifche Recht nichts wiſſen will, in die innern Kirchen: 

verhältniffe einmengen muß. 

Wenn aber auch jelbjt unter einer jolhen Einwirfung der 

Stantsgewalt das Episcopalfyiten gegründet ift, würde jeder 

Bifhof bald zu einer Art von Pabſt werden und in feiner 

Diöcefe jo viel von feiner nunmehr fait unbefchränften Gewalt 

Gebrauch machen, daß bald die größte Divergenz in den Rich: 

tungen bemerfbar wäre und die Didcefaneinrichtungen von Zeit 

zu Zeit oder von Ort zu Ort wechlelten. Natürlich wäre bier 

von Einheit (unitas) wenig die Rede; aber da denn doch, fo 

lange noch von Fatholifchem Geijte etwas übrig wäre, das Be- 

dürfniß der Einheit empfunden oder wenigitens zur Sprache 

gebracht würde, jo dürfte der Streit unter den verfchiedenen 

Bifhöfen nicht aufhören und, um dem Scandal ein Ende zu 

machen, die weltlihe Suprematie gefucht oder wenigſtens 

anerkannt werden. Es wäre Dann eine Art von anglicanifcher 

Kirche, welche viele, aber dod nicht alle Eigenfchaften des 

norddeutschen Proteftantismus zeigen würde, vorhanden. 

Wenn wir uns aber auf der andern Seite eine weltliche 

Regierung denfen, welche, ohne die Fatholifche Religion im 

Lande abichaffen zu wollen, dennoch in Anfehung ihrer die Su— 

prematie will, jo fann einer ſolchen Regierung die Begün— 
jtiqung des Episcopalſyſtems als unerläßlich nothwendig er- 

icheinen. Mit dem Papalſyſtem iſt dieſe Suprematie ſchlechter— 



— 12 — 

dings nicht vereinbarlich; wenn ſich aber die Biſchöfe viele der 

päbſtlichen Rechte zuſchreiben und, um gegen Cenſuren geſchützt 

zu ſeyn, ſich auf das engſte an die Staatsgewalt anſchließen, 

iſt die kirchliche Suprematie leichter zu gewinnen. 

Dieſer Zuſammenhang der Dinge iſt es, warum Die qul- 

licaniſche Erklärung fowohl dem Episcopalſyſtem, als der welt 

lichen Suprematie günſtig ift, und warum noch heut zu Tage 

alle verftindigen VBertheidiger der gallicanifchen 

Ideen behaupten, daß die vier Artifel der galltcanifchen De- 

claration von 1682 auf eine unauflösliche Art unter 

einander verbunden find *). 

Wegen diejed Zufammenhanges paßte der Gallicanismus, 

welcher einen Proteftantismus der Disciplin fhafft, 

aber das Fatholifche Dogma ftreng aufrecht hält, fir das Zeit 

alter Xudwigs XIV., in welchen man Die königliche Gewalt 

duch die Hinzufügung der kirchlichen Suprematie 

erhöhen wollte. Aber eben dieſe Vermehrung der königlichen 

Gewalt, verbunden mit dem Glauben, daß nun der unbedingte 

Gehorſam des Volkes werde zu erhalten feyn, führte die Res 

gierung zu Mißgriffen *); Freiheitsgedanfen griffen unter der 

) Dies ift auch die Behauptung des Grafen von Montlofter, eines der 

heitigften Gallicaner unter der Reftaurationsperiode, im feiner De- 

nonciation aux cours royals (pag. 245). Nos aneetres, fagt 

er, ont regarde les quatre articles comme tellement lies, et 

principalement les articles concernant les limites de l’autorite 

pontificale tellement connexes avec Tindependance de l’auto- 

rite de l’etat, que le moindre essai d’atteinte à l’ensemble de 

la Declaration leur eut paru un crime de felonie et de lese 

majeste. 

**) Unter diefe fann man die berühmte Außerung Ludwigs XIV.: TVetat, 

c’est moi, zählen, welche durch Berordnungen, fo wie durch Freunde 

des Syitems commentirt ungefähr jenen Stand der Controverfe auf: 

ftellte, welche in England (1603 — 1688) unter den Stuarts ftatt- 

fand, jedoch natürlich mit einer andern Färbung. Depuis environ 

trente ans, fchrieb Fenelon an Ludwig XIV. (Corresp. de Fene- 

lon. Tom. II. p. 334), vos princeipaux ministres ont ebranle 
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Nation doch um fih, und der mehrmalige Umfturz des franz 
zöſiſchen Thrones hängt bei weitem mehr, als viele Politiker 

zu glauben jcheinen, mit der Einführung und den Schiefalen 

des Gallicanismus zuſammen. 

XI. 

Die katholiſchen und proteftantifhen Ideen über 

die Religionsfreibeit, nebjt der Daritellung jener 

Anſichten vieler Gelehrten des achtzehnten Jahr— 

bunderts, welche der Religionsfreiheit 

günjtigq waren. 

Die Ffatholifche Kirche hat von jeher die Anficht gehabt, 

daß es zwar nicht nothwendig, wohl aber jehr wünfchenswerth 

jey, wenn im Staate nur ihre Religion beſtehe. Da aber 

diefer Zuftand in vielen Berhältniffen nicht füglich erreicht wer: 

den kann, fennt auch fie die bürgerliche Toleranz, wie denn 
z. B. im Kirchenftaate die Juden geduldet werden. und das 

canonifche Recht der Duldung der Juden überhaupt nicht un- 

et renverse presque toutes les anciennes maximes 

de l’etat, pour faire monter jusqu’au comble votre autorite, 

— — on n’a plus parle ni de l’etat ni des regles, on n’a 

parle, que du roi, et de son bon plaisir.« Und in einem andern 

Briefe an den Herzog von Chevreufe (Tom. 1. p. 392) fchreibt 

Fenelon: Non seulement il s’agit de finir la guerre en dehors, 

mais il s’agit encore de rendre au dedans du pain aux mori- 

bonds, de retablir Pagriculture, et le commerce, de reformer 

le luxe, qui gangraine toutes les moeurs de la nation, de se 

ressouvenir de la vraie forme du royaume, et de temperer 

le despotisme, cause de tous nos maux. 

Beiträge zur Würdigung der gallicanifhen Grundfäge in ihrer 

Verbindung mit der franzöfiichen Staatsverfafjung findet man auch 

in den Memoires du Duc de Richelieu, herausgegeben von Sou: 

lavie (1790— 1793. 9 Bände), in dem eriten Bande, welcher die 

legten Zeiten Ludwigs XIV. betrifft. 
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günftig ift. Die fatholifche Kirche prockamirt jedoch die Dul- 

dung nicht als Grundſatz; fie erklärt fih gegen die Bildung 

neuer chriftlicher Religionspartheien, weil fie jede von der fatho- 

lifchen Kirche abweichende chriftliche Religion als das Nefultat 

des Irrthums anfieht, und das dadurch entjtehende Beifpiel 

fürchtet, und ftetS muß daher, wenn in einem Staate mehrere 

hriftlihe Religionspartheien nebeneinander ftehen, dies ald das 

Nefultat von Bewilligungen, an denen die Kirche feinen Anz 

theil genommen bat, angefehen werden. 

Ungefähr eben fo waren die urfprünglichen Anfichten der 

Proteftanten. Luthers Anhänger zweifelten nicht, daß in der 

augsburgifchen Confeſſion die Wahrheit enthalten jey, und 

wäre es auf fie angefommen, die ganze Welt hätte dem Lu— 

thertbum gehuldigt. Die Reformirten (Calviniften) dachten 

nicht anders von ihrem Glaubensbefenntniffe ). Diefelbe 

Denfungsart findet man bei den vielen neuen Religiong- 
partheien,, welche in Cromwells Zeitalter entjtanden, ſo 

wie bei den Wiedertäufern in Deutichland. Auch Hein- 

rich VIII., König von England, verfolgte, als er von der rö— 

mifchen Kicche fich trennte und fi) zum Haupte feiner Zandes- 

firche erklärte, alle Gegner feiner Anfichten und wollte in 

ganz England feine kirchliche Suprematie herrſchend machen, 

*) Das Recht, zu unterfuchen, was man glauben müfje, ift bei allem 

dem proclamirt als die Orundlage des Proteftantismus und wird 

auch von Vielen als fein Vorzug angefehen, obgleich es den Autoritäts- 

glauben nothwendig aufhebt. Indefjen ftellt auch ver Katholizismus diefes 

Recht für die Katholiken nicht in Abrede. Der große Unterjchied zwifchen 

beiden Syitemen befteht aber darin, daß der Proteftant in Glaubens: 

fachen fein Privaturtheil für entfcheidend hält, der Katholif aber 

auch bei feinen Unterfuchungen die Autorität refpeftirt und ſich 

dort, wo es auf den Glauben anfommt, nur an ihre Ausfprüde 

hält. Diefes Ießtere ift fehr gut mit ſtrenger Wifjenfchaftlichkeit 

verträglich; denn bei der Auswahl unter verfchiedenen Anfichten ift 

die Autorität, welche eine gewiſſe Behauptung für ſich hat, ein fehr 

beachtenswerthes Moment. 
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Zwar redete jede neue Religionsparthei, jo lange fie ſehr 

ſchwach war, eine andere Sprache. Sie wollte nur die ſoge— 

nannte Gewiffensfreiheit (libertas conscientiae). Allein jene 

eigentliche Gewiffensfreiheit, welche darin befteht, in feinem In— 

nern fo denken zu fönnen, wie man will, und welche ohnehin überall 

befteht, ohne daß es für fie einer Bewilligung bedarf, verftand 

man unter diefem Worte nicht, fondern das Recht, jeine Re— 

ligionsanfihten öffentlich zu befennen, und vor Allem, 

eine firhlihe Gemeinde zu conftituiren, was fehon 

etwas ganz Anderes ift. Inzwiſchen gelangten einzelne der 

Bartheien, welche aus dem Proteſtantismus hervorgingen, Doch) 

in vielen Ländern mehr oder weniger zum Siege, und wo er 

vollftändig war, wie in Dänemark, Norwegen und Schweden, 

war dem Befenniniffe anderer chriftlicher Religionspartheien 

feine Duldung gewährt. Derfelbe Fall war in verfchiedenen 

Fürftenthümern und Reichsitädten von Deutichland, in einzel 

nen Schweizereantonen und in verfchiedenen jener Colonien, 

welche England und Holland im fiebzehnten Sahrhundert an 

den Küften von Nordamerika und auf der Infel Java anlegten. 

Bei allem dem hatte die im Anfang der Reformation ger 

ſchehene Proclamirung der Gewilfensfreiheit ihre wichtigen 

Folgen für die wiffenfhaftlihen Theorien. „Es ift,“ fagte ein 

geachtetes, in Frankreich erfchienenes Journal *), „im jechszehnz 

ten Sahrhundert, daß man zum erftenmal in jener Reihe von 

Greigniffen, Die uns intereffiren, die Gewiffensfreiheit öffentlich) 

und deutlich zum Prinzip erheben fieht; aber anfangs iſt cs 

nicht die unbefchränfte Freiheit, welche man nachher gefordert 

hat; es ift nur Das Recht über eine gewifie Anzahl 

bejtimmter Bunfte anders zu glauben, als die ka— 

tholifhe Kirhe glaubt Im dem Verhältniß, als 

die aus dem Scooße der Kirche ſich erhebenden Sekten 

fi) mehr von der Lehre der Kirche entfernen, weichen fie auch 

theoretifch mehr von den Gränzen jener Befugniß ab, welche 

*) Le Producteur 1825. n. 9. pag. 410. 
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fie fih nun vielmehr ſelbſt ziehen. Die heilige Schrift war 

anfangs Das Feld, auf welchem man einverftanden ſchien, die 

Freiheit des Gewiffens allein zu kennen; bald aber wurde dieſe 

Gränze überfchritten, die Religion ift für viele Menfchen in 

ihren Dogmen auf eine einfache Gonception der Vernunft oder 

der Empfindung, und in ihrem Gultus auf eine bloſe meta- | 

phyfiihe Beziehung des Menfchen zu feinem Schöpfer be- 

ſchränkt; endlich find auch die Grundlagen jedes religiöſen 

. Glaubens oder jeder Kirche angegriffen worden, und es ge— 

ſchah Alles unter dem Schuße des Grundfaßes der Gewiſſens— 

freiheit, welche von Tag zu Tag mehr ausgedehnt wurde, fo 

daß Diefe verfchtedenen Grade des Unglaubens fich erzeugen 

und allmählig fih Aufnahme zu erringen verfuchen.“ 

In der That geſchah es auch auf diefem Wege, jedoch) 

unter großen innern Stürmen, daß fih in England, Holland 

und zum Theil felbit in einzelnen Gegenden Deutjchlands neben 

der herrichenden proteftantifchen Religionspartbei aud) andere pro— 

teftantifche Neligionspartheien eine mehr oder weniger befchränfte 

Duldung erzwangen, An und für fi) war aber an dieſer Erſchei— 

nung nichts Auffallendes; längſt hatten Die Katholifen verfündigt, 

daß, wenn Luther zufolge des Standpunftes feiner Einjichten 

von der fatholifchen Kirche abfallen und Andere zum Abfall auffor- 

dern fonnte, dies auch Andern geftattet ſeyn müſſe, auf 

dieſem Wege aber die Sekten fich bis in Das Unendliche vervielfülti- 

gen fünnen. La Mennais bat *) in diefer Rückſicht mit ungewöhn- 

licher Gejchteflichfeit bewiefen, daß nach und nach aus dieſer Ver— 

mehrung der Neligionspartheien, von denen feine ohne die größte 

Inconſequenz die andere des Irrthums bejchuldigen Fonnte, 

*) In dem Werfe de Vindifference en matiere de religion. Tom. I. 

chap. 7. En retranchant toujours, fagt ev (I. pag. 223. Ed. 

6me), en simplifiant toujours la Reforme on est venue ä cette 

Religion de plain pied, que Jurieu accusoit les indifferens de 

vouloir introduire, et qui, sous un autre nom, n'est qu’un 

deisme timide et mal deguise. 
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jener religiöſe Indifferentismus hervorgehen müſſe, welchen wir 

jetzt über einen großen Theil von Europa verbreitet ſehen, 

und welcher nicht nur die Regel des Glaubens, ſondern auch 

jene der Pflichten höchſt ungewiß macht. 

Inzwiſchen hat gerade dieſer Indifferentismus etwas, was 

auf den erſten Blick ein Glück für die Staaten zu ſeyn 

ſchien. Der Religionshaß, welcher in verſchiedenen Zeiten ſo 

viel Unheil angerichtet, ſcheint Manchem dadurch erlöſchen zu 

können. Allein ſelbſt jene großen Schriftſteller, welche zuwei— 

len die Gleichgültigkeit in Religionsſachen für ein Glück der 

Staaten anſehen, werden oft von Gedanken entgegengeſetzter 

Art befchlichen. Gibbon ) gehört unter diefe Schriftiteller. 

*) Gefchichte des Verfalls und Untergangs des römifchen 

Reichs. Wiener Überf. Theil XI. Kap. 54. ©. 12a. 
Diefer große proteftantifche Hiftorifer fagt (1778) in Beziehung auf 

die erften Neformatoren: „Sie braden die Autoritätsfette, 

die den Frömmling vom Selbftvenfen und den Sflaven vom münd— 

lichen Ausdruck feiner Gedanfen zurüchält. Päbſte, Kirchenväter 

und Goncilien waren nicht mehr die oberiten und unfehlbaren Richter der 

Melt, und jeder Ehrift wurde angewiefen, fein anderes Gefek, als die 

Schrift, feinen andern Ausleger, als fein Gewiffen anzuerfennen, Diefe 

Freiheit war indeffen mehr Folge als Zwed der Reformation. Die 

patriotifchen Neformatoren ſtrebten den Tyrannen nachzufprechen, die 

fie entthront hatten. Sie drangen ihre Glaubensbefenntniffe mit gleicher 

Strenge auf; fie behaupteten die Rechte der Obrigkeit, die Keber 

mit Todesftrafen zu belegen. Calvins frommer oder perfönlicher Haß 

verurtheilte in Servet das Verbrechen feiner eigenen Empörung, und 

die Flammen von Smithfield, die ihn felbjt nachher vwerzehrten, hatte 

der eifernde Cranmer für die Anabaptiften angezündet. Die Natur 

des Tigers war diefelbe; allmählig aber wurden ihm Zähne 

und Klauen benommen. Der römische Pabſt befaß ein geiftliches und 

weltliches Reich; die proteftantifchen Lehrer waren Menfchen nievri: 

gen Standes, ohne Einkünfte oder Gerichtsbarkeit. Seine Sprüche 

waren duch das Altertum der Fatholifchen Kirche geheiligt; ihre 

Gründe und Streitigfeiten wurden dem Volke unterworfen, und ihre 

Berufung auf ein Brivaturtheil wurde von Neutgierigen und 

Enthufiaften über ihre Erwartung genehmigt. Seit Luther und 
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Mit dem ihm eigenen Scharffinn bemerkte ex leicht, wie viel 

noch die erften Reformatoren von fatholifchen Lehren beibe— 

halten hätten, und wie fehr die Proteftanten in der Folge da- 

von abgewichen wären; aber indem er es mit einer Art von 

Dank anerkennt, „daß die erftern die Autoritätsfette gebrochen 

hätten, die den Frömmling vom Selbftdenfen abhält,“ zeigt 

er fich) beunruhigt über das Umfichgreifen des Unglaubens, 

welches einem grängenlofen Hange zur Zweifelfucht Platz ge- 

macht babe. Wie er, dachten und denken noch heut zu Tage 

viele proteftantifche Schriftiteller,; vorläufig aber hat ſchon die— 

ſes dahin geführt, daß überall, wo in proteftantifchen Ländern 

eine wahre Religionsfreiheit beftand, wie 3. B. in Nordamer 

rifa und theilweife in England, fich die Sekten in einem fort 

vervielfültigten. 

Calvin hat eine heimliche Reformation im Schooße der reformir: 

ten Kicchen in der Stille gewirftz mancher Auswuchs von Borurtheil 

wurde ausgerottet, und des Erasmus Schüler verbreiteten einen 

Geift der Freiheit und Mäßigung. Man hat Gewiffensfreigeit als 

ein Gemeingut, ein unveräußerliches Necht gefordert; die freien Staaten 

England und Holland führten Neligionsduldung ein, und Klugheit 

und Menfchlichfeit der Zeiten erweiterten die eingefchränfte Vergün— 

ftigung der Gefege. In Ausübung feiner Kräfte hat der Geift die 

Gränzen derfelben kennen gelernt, und Wörter und Schatten, welche 

feine Vernunft in der Kindheit hinhalten mochten, können fie in ih: 

ver Mannbarfeit nicht mehr befriedigen. Die Bände von Controvers— 

fohriften find mit Spinngewebe bedeckt; die Lehre einer prote— 

ftantifhen Kirche ift weit entfernt von der Kenntniß 

und dem Glauben ihrer Privatglieder, und die Formen der 

Drthodorie, die Glaubensartifel unterfchreibt die Heutige Geiftlich- 

feit mit Seufzen und Lächeln. Indeſſen werden die Freunde des Chri— 

ftenthums durch den gränzenlofen Hang zur Forſch- und Zweifelfucht 

beunruhigt. Die Borherfagungen der Katholifen find 

erfüllt; das Myfteriengewebe ift durch Armenianer, Nrianer und 

Soeinianer aufgelöst, deren Anzahl nicht nach ihren geheimen Ber: 

fammlungen berechnet werden muß, und die Grundfäulen der Offen: 

barung werden von denen erfchüttert, die den Namen ohne das 

Weſen ver Religion beibehalten.“ 
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Diefe Vervielfältigung der Seften hat im Laufe des acht— 

zehnten Jahrhunderts einer beträchtlichen Zahl ausgezeichneter 

Schriftiteller ein Zuftand, der durchaus nichts Schädliches 

habe, zu ſeyn geſchienen. Abgefehen von Voltaire und Hume, 

welche theoretiſch fich überall zu dieſer Meinung befannten, 

kann uns Adam Smith, der Verfaffer des berühmten Werfes 

über den Nationalreichthum, welches zum Theil der neuen eu— 

ropäiſchen Staatsadminiftration als Grundlage dient, einen 

Beweis liefern *), „Wenn,“ jagt er, „die Staatskunſt nie die 

Religion zu Hilfe gerufen, — wenn die triumphirende Stants- 

parthet nicht ſchon während des Streites mit ihren Gegnern 

ſich mit einer der firchlichen Seften verbunden hätte, fo würde 

fie auch nach) ihrem Siege gegen alle Sekten gleichgültig und 

unpartheiifch gewefen feyn und jedem Menfchen erlaubt haben, 

ſich feine Religion und feinen Priefter nad) Gefallen zu wählen. 

In diefem Falle würde e8 ohne Zweifel eine Menge von Sef- 

ten gegeben haben. Faſt jede befondere Gemeinde würde eine 

fleine Sefte ausgemacht und einige ihr eigene Lehrfüge oder 

Gebräuche gehabt haben. Jeder Kirchenlehrer würde nun in der 

Nothwendigkeit gewefen ſeyn, feinen äußerſten Fleiß anzuwen— 

den und alle Kunftgriffe zu benügen, die zur Erhaltung oder 

Vermehrung feiner Schüler beitragen Fonnten. Da aber jeder 

andere Lehrer durch denfelben Antrieb wäre angefeuert worden, 

jo würde feiner ein befonderes Glück gemacht, und feine Sefte 
würde ein großes Übergewicht über die andern erlangt haben. 
Nur da kann der eigennügige und- leidenfchaftliche Eifer der 

Religionslehrer dem Staate gefährlich werden, wo es entweder 

nur eine geduldete Sekte im Staate gibt, oder wo die ganze 

Geſellſchaft in zwei oder drei große Seften getheilt ift, und 

die Lehrer einer jeden miteinander einverftanden oder einander 

untergeordnet find. Aber da, wo eine Nation in zwei oder 
dreihumdert, vielleicht in fo viel taufend Sekten getheilt ift, 

wovon feine mächtig genug ift, um die öffentliche Ruhe ftören 

*) Nationalreichthum. Wiener Überf. 1814. Th. TI. ©. 154. 
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zu können, da ift der Religionseifer der Geiftlichfeit durchaus 

unſchädlich. Die Lehrer einer jeden Parthei, da fie fich ftets 

von mehr Feinden als Freunden umgeben jehen, müſſen fi) 

nothwendig der Billigkeit und Mäßigung befleißen, — Tugen- 
den, die bei den Lehrern mächtiger Religionspartheien, deren 

Lehrer, von der bürgerlichen Obrigkeit unterftügt, von allen Ber 

wohnern eines großen Neichs in Ehren gehalten werden — 

äußerſt felten find. In Ddiefem von mir angenommenen Falle 

würden die Lehrer jeder Kleinen Sefte, da fie fih beinahe al- 

fein und verlaffen fänden, den Lehrern jeder andern Sefte mit 

Achtung zu begegnen genöthigt werden, und Das gegenfeitige 

Nachgeben Dderfelben, wobei alle am beiten ihre Rechnung 

finden, würde vielleicht einen jeden zu der reinen und 

vernünftigen Gottesverehrung zurüdführen, die von Unge- 

veimtheiten, Betrug und Aberglauben in gleichem Grade ge 

(äutert wire,“ 

Wie man aber auch) Uber die Ideen Smiths in Anſehung 

der Neligionsfreiheit urtheilen mag, fo viel it gewiß, daß 

diefe und ähnliche Ideen der Einmengung der Staantsgewalt 

in die Religionsverhältniffe ungünstig waren umd aljo weder 

das proteftantifche Territorialſyſtem, noch das gallicaniihe Sy- 

jtem in Schuß nehmen fonnten. Zwar verfuchte es eine große 

Barthei, die Annahme des gallicanifchen Syſtems als einen 

Fortſchritt zur Religionsfreiheit zu erklären; aber für 

den aufmerffamen Beobachter war dabei nichts erfennbar, als 

die Sprache des Proteftantismus, welche auf eine fait 

ähnliche Art bei der Einführung des Territorialfyftems geführt 

worden war, Sp viel war aber unverkennbar, daß in ebeu 

dem Berhältniffe, als fich die Sdeen von politifcher Frei— 

heit läutern und verbreiten würden, das gallicanifche in fei- 

nen Hauptpunkten nichts weniger als freifinnige Sy— 

jtem feinem Untergang entgegengehen müſſe; auch 

war es wirflich, wie wir im fiebenten Buche zeigen werden, 

diefe Klippe, an welcher vorzugsweife das gallicaniſche Sy— 

item in einem großen Theile der Welt jeheiterte, 
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"XIV. 

Die Verbreitung einiger der Religionsfreibeit 
günftigen Sdeen in dem Kreife der Staatsmänner, 

und der Zuſammenhang Diefer Ideen mit 

dem Staatsrechte. 

Die der Religionsfreiheit günſtigen Anfichten einzelner 

Gelehrten blieben auf die Verwaltung vieler Staaten injofern 

nicht ohne Einfluß, als fie zu Eonceffionen zu Gunſten ver 

jchiedener Religionspartheien geneigt machten; an und für fich 

aber wurde die eigentliche Religionsfreibeit von wenigen 

Regierungen gebilligt, weil man ſchon aus Polizeirüdfichten 

ein veligiöfes Volk wünjchte, und es größtentheils mit Völkern 

zu thun hatte, welchen die Ideen von Neligionsfreiheit noch 

jehbr fremd waren, Snsbejondere war es den meijten Regie— 

rungen ganz recht, wenn fie in dem ganzen Volke Eine über: 

wiegend vorherrichende Religion ſahen; nur wünjchten fie, da 

oft Dieje Religion einzelne ihnen mißfällige Einrichtungen 

hatte, auf diefe Religion jo viel Einfluß zu haben, als noth- 

wendig wäre, um ihr eine dem jedesmaligen Staatsinterefje 

zufagende Richtung zu geben. Man bemerkte diefe Tendenz 

nicht nur unter den protejtantiihen Regierungen, jondern 

auch unter den katholiſchen Dynajtien von Spanien und Por: 

tugal. Man modifizirte daher auch von Diefer Seite die in 

Umlauf gekommenen Ideen von Religionsfreiheit, und dies 

trug bei, daß die Geiftlichkeit, welche fih duch die neuen 

Doftrinen bedroht glaubte, fih um fo enger an die Regierun— 

gen anſchloß. 

Dffenbar jtand mit diefer Anfiht der Wunſch vieler Re: 

gierungen in Verbindung, die. Frage, ob und inwiefern die 

im Zande beftehende Kirche auf den Namen eines göttlichen 

Inſtituts Anfpruc mache oder machen fünne, aus dem Kreife 

der Politif zu rücken und nur über ihre nicht für wejentlid) 

angejebenen Inititutionen, z. B. Speifenverbote, Predigtmethode, 
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Excommunicationen u. |. w., einen Einfluß ſich zuzuſchreiben, 

bei dem die Kirche den Staat nicht nur nicht beunruhigen, 

ſondern ſogar in ſeinen Planen auf das kräftigſte unterſtützen 

ſollte, ein Gedanke, den man in den proteſtantiſchen Ländern 

von jeher gehabt hatte, den man aber auch in katholiſchen 

nach dem Beiſpiele Ludwigs XIV. ausführbar glaubte. | 

Bei der in diefem Syſteme der Kirche angewiefenen Stel- 

fung Eonnte fie nun auf die Politif dev Staatsgewalt, diefe 

fegtere mochte nun inländifche oder auswärtige Angelegenheiten 

fich) zum Gegenftande ihrer Thätigkeit wählen, feinen Ein- 

fluß haben; vielmehr mußte aus diefem Syſtem die vollfom- 

mene Unabhängigkeit des Staates von jeder durch die Kirche 

etwa empfohlenen Richtung die Folge feyn, und daher mehr 

und mehr das Staatsintereffe die leitende Idee der Staats— 

verwaltungen werden. 
Zum Theil aus diefen Urfachen traten bald Meinungen, 

welche von einander abwichen, hervor. Man ſetzte oft dem 

Hofe den Staat, oft dem Staate die Staatsgewalt, oft den 

Rechten das Intereffe entgegen. Handelte auch die Regierung 

im guten Glauben, fie find Gegner, welche ihre Gefinnungen 

verdächtig machten oder die Zwedmäßigfeit ihrer Maßregeln 

beftritten, und bald ſah fie fi) gegen einen Theil ihres Volks 

in eine feindliche Stellung verfegt, in welcher man meinte, daß 

Vieles von dem, was einjt ein Grundfaß war, nicht mehr 

in Betrachtung kommen könne. 

Durch Ddiefe Veränderung hörte der Staat auf, das zu 

feyn, was man ehemals die Hriftlihe Monarchie genannt 

hatte, Anjtatt das Herkommen, die Verträge und den Schuß 

des Beftehenden, wofern es nur einigermaßen mit den Aus- 

jprüchen der Weifen aller Zeiten ſich vertrug, als die Grund» 

lage des Staates anzufehen, wurde jegt die Grundlage des 

Staates ein nach Verfehiedenheit der Individuen und der Zei- 

ten fich verfchieden ausfprechender Nationalismus, defjen 

oberfter Grundfag der war, daß gegen feine Ausfprüche das 

Herfommen in Feine Betrachtung kommen könne. 
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Aus dieſen Grundſätzen entjftand eine gewiffe Om— 

nipotenz der Regierung, aber auch die Möglichkeit großer 

Irrthümer. Die Wiffenfchaft, oder das, was man fir Wil: 

ſenſchaft hielt, entjchied Vieles, und fo bereitete fich, ſtets ge— 

ſtützt auf individuelle Anfichten, nach und nad) eine Divergenz 

der Meinungen über das, was dem Stante nüßlich ſey, vor, 

greller und entjcheidender, als fie jemals gewefen war. 

Eine große Parthei, welche der pofitiven Religion den Krieg 
erklärt hatte, war anfangs, aber blos aus eigennüßigen Ab- 

fichten, auf der Seite der Regierungen; die leßtern follten, nach 

dem Wunfche diefer Barthet, ſelbſt manche Hinderniffe, welche 

ſonſt ſchwer zu befiegen gewejen wären, aus dem Wege räu— 

men; da aber die Regierungen nicht immer fo geſchwind oder 

fo entfchieden in den Reformen waren, als die entichloffene 

Nenerungsparthei wünjchte, Fam die Staatsgewalt gegen das 

Sahr 1789 ſchon dort und da mit der Neuerungsparthei in 

Spannung, wobei die legtere, um fich wichtiger zu machen, 

aufwahre oderangeblihhe Bolfsintereffen fich ftüßte, 

und fofort zu jenen Revolutionen den Grund legte, welche 

ſchon über fechzig Jahre, ohne daß man noch ein nahes Ende 

fiehbt, die Welt erfchüttern. Dies war eine der erſten Folgen 

gallicaniſcher Anfichten über den Umfang der weltlichen 

Gewalt; fie war um fo wichtiger, da fich die gallieanifchen 

Ideen unter der bourbonifchen Dynastie auch in Spanien und 

deffen unermeßlichen Kolonien (1710 — 1789) verbreiteten, die 

Bourbons in Neapel und Parma, fo wie die dfterreichiiche 

Regierung ihnen (1748 — 1789) gleichfalls Geltung verichaff- 

ten, dafjelbe unter dem König Joſeph Emanuel (1750 — 1777) 

duch Bombal in Portugal und Brafilien geſchah 9, und den 

*) Man fehe in Beziehung auf Portugal die Memoiren des Cardinals 

Pacéa über feine Nuntiatur in Lifjabon, wo er die Maſſe des Ele- 

rus von febronianifchen Grundfägen durchdrungen fand, und in Be— 

ziehung auf Spanien und feine Colonien den vierten Band von Llo- 

rente, histoire de l’inquisition, Selbſt Heeren (Gefchichte des 

Beidtel, canon. Necht. 3 
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drei legten Artifeln der Declaration von 1682 felbft von den 

vier deutſchen Erzbifchöfen von Mainz, Trier, Cöln und Salz— 
burg auf dem fogenannten Emſer Congreffe (1786) gehuldigt 

wurde, Einen großen Vorſchub hatte in dieſer Periode den 

galliennifchen Grundfägen das unter dem Namen Febronius 

befannte Werk des Weihbifchofs von Hontheim gegeben, von 

deſſen Eigenheiten wir fpäter handeln wollen. 

XV. 

Bon der Fortbildung des Kirhenrehts in prote— 

ftantifhen Ländern während der Zeit von 1682 

bis 1789, und den Urſachen des ftärfern Eonflifts 

des canonifchen Rechtes mit Den neuern 

Regierungsſyſtemen. 

Begreiflicherweiſe konnten die gallicaniſchen Grundſätze 

von 1682 auf die proteſtantiſchen Länder Europas keinen be— 

trächtlichen Einfluß äußern; denn weder England noch Hol— 

land wollten ſie gegen ihre katholiſchen Unterthanen geltend 

machen (IT. Buch, 14. Abſchn.); aber das Beiſpiel, daß Lud— 

wig XIV. in feinem Lande auch der Sache nad das Ober- 

haupt der Kirche feyn wollte, und feine Publiziften diefen Ein- 

flug für nothwendig erklärten, befeftigte das proteftantifche 

Kirchenrecht in feinen Beziehungen auf das Verhältniß zwifchen 

Staat und Kirche. Als jedoch fpäter von Frankreich aus im 

europäiſchen Staatenfyftems. 1. Aufl. 1809. ©. 431) bemerft in 

Beziehung auf Spanien: „daß — die Pyrenäen Fein hinreichender 

Damm gegen das Eindringen neuer Ideen waren, fah man (1759 — 

1788) an den veränderten Verhältnifien mit dem päbftlichen Stuhl 

und der Aufhebung der Jefuiten. Die Regierung Karls III. zeichnet 

fich aus durch aufgeflärte Minifter. Nach einem Aranda und Cam— 

pomanes kam ein Florida Blanca, und viele Einrichtungen für das 

Mutterland und die Kolonien bezeichnen ihre Verwaltung.” Für 

Neapel war der Minifter Tanucci das, was Aranda für Spanien war, 
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deiftifchen und atheiftifchen Sinne die pofitive chriftliche Neli- 

gion, fie mochte nun katholiſch, lutheriſch oder reformirt feyn, 

untergraben wurde, waren die Großen bald in dieſer neuen 

Richtung, und feitdem wurden vorzüglich materielle Vor- 

theile das Ziel der Politik, welche aus diefem Gefichtspunfte 

auch der in England und Holland eingeführten Duldung frem— 

der Religionspartheien günftiger wurde, Oft wurde daher 

von oben herab unter dem Namen der Toleranz. Gleichgültig- 

feit in Religionsfachen empfohlen, und Deutſchlands prote- 

ftantifhe Prediger blieben in dieſer Richtung nicht zurück. 

Immer freier die heilige Schrift erflärend, und allmählig die 

pofitiven Lehren auf der Kanzel vermeidend, brachten jie nad) 

und nad) die fumbolifchen Bücher ihrer Confeffion in. Mißere— 

dit (1760 — 1790), und bald kam es jo weit, Daß ein großer 

Theil der Proteftanten die Unteriheidungslehren feines Glau— 

bens nicht mehr fannte, die Kicchen immer leerer wurden, 

und für Viele der Proteſtantismus nur das Gegenjtüd des 

Katholizismus, aus welchem man ein widriges Zerrbild machte, 

geweſen ift. 

Solche Borftellungen über die katholiſche Religion lebten 

aber nicht blos in den unterjten Kreifen, jondern auch in vie 

fen höheren, auf die Autorität von Compendien der allgemei- 

nen Gefchichte, der Kicchengefchichte und der Jugenderinne— 

rungen. Bei aller Gleichgültigfeit gegen jene Linie, welche 

einjt ein protejtantifches Befenntnig von andern protejtantijchen 

Befenntniffen gefchieden hatte, war alfo doch in Deutichland 

viel Haß gegen Fatholifche Einrichtungen und eine große Ge— 

neigtheit, die Grundſätze des proteftantifhen Kirchenrechts 

(I. Buch, S. Abſchn.) bei Gelegenheit gegen fie geltend zu 

machen, einjtweilen aber überall die gallicanifchen Prinzipien, 

deren Antagonismus gegen Rom man fannte, zu befördern, 
Daher jhon lange vor 1789 die in Deutfchland jo oft vorge— 

fommene Behauptung, „gegen die Eatholifhe Neligion habe 

man nichts; denn man wiffe recht qut, daß fie fi) mit allen 

Stantsintereffen vertrage; nur gegen die Ultramontanen müſſe 

13 * 
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man fi) erklären; denn dieſe, die nicht einmal den Achten 

Katholizismus vertheidigten, brächten Verfinfterung und Knecht: 

haft.” Unzählige Katholifen, zufolge der Zeitverhält- 

niſſe ſchlecht unterrichtet, alaubten diefen Behauptungen, 

und es gibt fogar noch heut zu Tage Fatholifhe Gelehrte, 

welche fie für wahr halten. 

Ideen, wie diefe, daß die Staatsgewalt ihre Macht zur 

Niederhaltung von DVerfinjterungsverfuchen amwenden müſſe, 

galten daher unzähligen Menfchen, obaleich die Wurzel diefer 

Ideen im lutherifchen Kirchenrechte lag (I. Buch, 9. Abſchn.), 

für Ausſprüche des allgemeinen (natürlichen) Stantsrechts, und 

die Geltendmachung diefer Nechte wurde vielen Fatholifchen 

Negenten als eine Pflicht dargeftellt. Die letztern machten fo- 

gar noch öfter als die proteftantifchen von dieſem Rechte Ge— 

brauch, weil für ihr Intereſſe in ihrem Lande die Sache noch) 

nicht jo günftig jtand, wie in proteftantifchen Ländern, wo 

man an die Allgewalt der Regierung in Religionsfachen mehr 

gewohnt war. 

Der Erfolg der neuen Regierungsiyfteme war nun der, 

daß das proteftantiihe Syſtem in vielen Fatholifchen Ländern 

günftiger als früher beurteilt wurde, in den proteftan- 

tifehen Ländern ſelbſt aber verfiel. In den nur wenig befuch- 

ten Predigten hörte man (mac) 1770) nicht mehr viel anders 

als Moral; der Gottesdienft wurde immer mehr vereinfacht, 

und von den höhern Klaffen nahmen an ihm fchon Biele Fei- 

nen Theil. Während ferner die Volksſchule ganz ein Regie— 

rungsinftitut wurde, und daher feine fehr religiöſe Richtung 

haben Eonnte, bewilligte man den Univerfitäten, als das Mit— 

tel zu großen wiffenfchaftlichen Erfolgen, einen gewiffen Grad 

von Lehrfreibeit und bewirkte Dadurch, daß viele, befonders 

deutfche Univerfititen nach der Entftehung der franzöſiſchen 

Revolution die Centralpunkte für die Berbreitung ähnlicher 

Gefinnungen zu feyn fehienen. Die Veränderung in den Re 

ligionsbegriffen kam daher in eine befchleunigte Bewegung, und 

in der Stadt, in welcher auf Calvins Antrieb Servet als 
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Keber verbrannt wurde, ſah man dritthalbhundert Jahre nad) 

diefem reigniffe Servets Lehrſätze herrſchend. Selbſt die 

anglieanifche Geiftlichfeit, welche Doch der auf dem Gontinent 

jo mächtigen Bewegung mehr fremd geblieben war, unterjchrieb 

lächelnd das Glaubensbefenntniß der 39 Artikel, jo wie fich 

in Deutjchland um 1790 fein Theolog von einiger Berühmt- 

heit mehr an die Lehre Luthers hielt *). 
Unter den Einwirkungen diefes Zeitgeiftes hörte man da— 

her in fatholifchen fowohl, als in proteftantifchen Ländern die 

Behauptung, daß das canonifche Recht mit allen Forderungen 

eines vernünftigen Staatsrechts im Widerfpruche ftehe, 

und diefe Behauptung war richtig oder unrichtig, je nachdem 

man das ältere oder das neuere allgemeine Staatsrecht für 

das vernunftmäßige erklärte. Bei dem ältern Staatsrecht, 

welches auf dem Herfommen ruhte und in allen Richtungen 

Gorporationsitellungen zeigte, fonnte das canonifche Necht fei- 

nen Plag finden; bei dem neuern Staatsrecht, welches auf die 

Grundlage der Omnipotenz der Regierung gebaut umd durch 
die Lehre von den Staatszweden allen möglichen Theorien mehr 

preisgegeben war, fonnte dieſes nicht mehr der Fall jeyn, und 

daher der allmählige Krieg fo vieler Regierungen gegen die 

Kirche, welcher nach und nad damit endigte, daß die Kirche 

(1778— 1845) beinahe in der ganzen Fatholifchen Welt ihre 

Reichthümer verlor, und alle Kraft aufbieten mußte, um ſich 

nicht überall zum Staatsinftitute machen zu laffen. 

Allein jo wie die Reformen in der fatholifhen Kirche 

(1750—-1840) faſt ganz von dem politifhen Nationalismus 

*) Bekannt ift, daß Rouffeau ſchon vor 1770 (lettres de la Mon- 

tagne) von der DBerlegenheit der proteftantifchen Geiftlihen, ihren 

eigentlichen Olauben zu beftimmen, fagt: On ne sait pas ce, quwils 

eroyent, ni ce, qu'ils ne croyent pas. Leur seule maniere 

d’etablir leur foi, c’est, attaquer la foi des autres. Piel über 

diefen Gegenftand findet man in Trembley, Pétat present du Pro- 

testantisme und in Gregoire, histoire des sectes religieuses. 
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hervorgingen, welcher feinerfeits in der Kirchenveränderung des 
fechzehnten Jahrhunderts und dem damals entjtandenen Kirchen- 

rechte feine Entjtehungsurfache hatte, jo hat auch die Zeit nad) 

und nad die Völker über die politischen und moralifhen Fol— 

gen dieſes Nationalismus belehrt. Unzählige Menfchen jehen 

heut zu Tage bereits ein, daß alle Revolutionen das Volk im 

Ganzen genommen nicht glücklicher machen, weil die Staats- 

gewalt, fie mag nun bei einem Monarchen oder einer ſouve— 

rainen Verſammlung fich befinden, den Grundſatz ihrer 

Dmnipotenz angenommen hat, ihm gemäß handelt 

und dDadurh den Einzelnen mehr und mehr zum 

Stlaven des Gemeinwefens macht. Im Prinzip 

der Regierung liegt ſchon die Willführ, weldhe ſich 

in Alles mengt, und wenn auch Europa in einem fort mittelft 

jeiner Conftitutionen Dämme gegen dieſe Willführ aufrichtet, 

jo können fie doch den Geift des Regierungsivftems, welches 

die dem Orient fo werth gewordene Ruhe des Privatlebens *) 

nicht geftattet, nicht aufheben. 

*) Wie wenig das auf die Grundlage des Secialcontraftes und ber 

Staatszwede gebaute Staatsrecht mit dem pofitiven Stantsrechte fo 

vieler Länder übereinftimmte, und wie fehr es in manchen Beziehun- 

gen felbft von dem im Driente verbreiteten abwich, zeigt fich einem 

Jeden, weldyer über den Gegenftand nachdenfen will. Bülau (Staats: 

lexicon von Rottef und Welker. XL. Band. 1841. Art. Orient. 

©. 55) bemerft in Anfehung der orientalifchen Verfaffung, nachdem 

er von dem in mancher wichtigen Beziehung mangelnden Rehtsfchus 

und dem Abgang gefchriebener Verfafjungen gefprochen hat, diefe 

Verfaſſungsform würde im Trient verderblicher wirfen, „wenn nicht 

— der Staat fo wenig thätig und eingreifend wäre, 

wenn er niht fo Bieles der Religion, der Sitte, der 

Gemeinde, der Familie, dem Privatwillen überließe 

Diefer orientalifche Despotismus erdrüdt Alle, die ihm in den Weg 

treten, bedroht Alle, die mit dem Despoten in Berührung Fommen 

und fährt von Zeit zu Zeit wie ein Sturmwind wahllos durch das 

Bolf, verwüftend, wo er hinfommt. Aber Taufende und Millionen 

leben unter ihm im Genuſſe derjenigen Vortheile, die ihnen auch 
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- Sehen wir num auch, wie im Einzelnen die Theorien be- 

ichaffen waren, nach denen man in verjchiedenen Staaten 

die Thätigkeit des Staates in Kirchenangelegenbeiten beurtheilte, 

und bemerfen wir dabei, daß ihnen jtet8 der Gedanfe, es 

ftehe in Kirchenfachen für alle nicht dogmatiſche Fragen der 

Staatsgewalt ein Enticheidungsrecht zu, der leitende Grundſatz 
des katholiſchen Kirchenrechts blieb. 

XVI. 

Theorie der franzöſiſchen Parlamente unter Lud— 

wig XIV. und bis zum Ausbruch der Revolution 

von 1789 in Anſehung der Rechte des 

Staates gegen die Kirche. 

Aus den Parlamentsmaximen in Anſehung der Kirche bil— 

dete ſich in Frankreich vor und nach der Declaration von 1682 

ein Kirchenrecht, zufolge deſſen die franzöſiſchen Kirchen in die 

äußerſte Abhängigkeit von der Regierung kamen und faſt blos 

dieſe bürgerliche Geſellſchaft im Verhältniß zu dem, was man 

Naturſtand nennen würde, noch gewährt, und entgehen ſeinen 

unmittelbar ſchlimmſten Wirkungen, weil fie nicht mit ihm in 

Berührung fommen. Die politifhen Zuftände und Einrichtungen 

find dert meiftens fehr einfach, und der Staat ift nicht ein das 

ganze Zeben beherrſchendes, täglich und überall ein- 

greifendes Inſtitut. In ter Familie waltet das patri— 

archalifhe Element. Die Gemeindeeinrichtungen find meiftens frei, 

felbitftändig, einfach und naturgemäß. Das religiöfe Element, wenn 

auch nicht der reinften und Feiner ſehr geiftigen Art, ift doch ein 

mächtiger Träger der Inftitute und Strebungen, überall hin ver: 

flochten und eine wichtige Mäßigung der Gewalt. Diefes vorzüglich, 

fo wie die patriarchalifchen Rechte des Hausvaters machen es erklär— 

li), warum man den Drientalen, namentlich ven Türfen, Arabern, 

PVerfern, eine gewijje Würde ver äußern Haltung nachrühmt, die doch 

bei ihnen nicht die Folge politifchen Selbftbewußtfeyns ſeyn kann.“ 

— — Nehnliche Ideen findet man in dem Werfe des Grafen Joſeph 

von Maiftre: du Pape. 
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Gallicaner auf die Bifchofftühle gelangten. Die dem Beneh— 

men der Regierung zum Grunde liegende Theorie war aber die, 

daß die Kirche, feit fie unter Conftantin dem Großen in den 

Staat aufgenommen worden, auch ftillfchweigend eingewilligt 

habe, in allen nicht wefentlichen Dingen (unter welche nur Die 

Dogmen nicht zu zählen wären) Vorfehriften vom Staate anzu 

nehmen. Alle Ereigniffe, bei denen im Laufe des Mittelalters fran- 

zöfifche Könige anordnend in die Kicchenverhältniffe eingegriffen 

hatten, wurden als Beweife diefer Behauptung oder als wichtige 

Obſervanzen angeführt, und man fuchte e8 zum Gegenftande des 

Nationalſtolzes zu machen, daß die franzöfifche Krone ihre 

Unabbängigfeit von der geiftlihen Gewalt zu bewahren ge: 

wußt, und der franzöſiſche Clerus gegen die Wirkſamkeit aller 

Kicchengefeße, welche nicht von Franfreih verlangt oder an— 

genommen worden, durch die Weisheit feiner Könige ge: 

jhüßt worden. Der in der Declaration von 1682 vorkom— 

mende Ausdrud: nec probari ab Ecclesia gallicana, fann 

für ein Denkmal diefer Gefinnungen gelten, 

Abgefeben von jenen PBatronatsrechten der Regierung, 

welche ſich auf Nechtstitel des canonifchen Rechtes jtügen, wie 

3. B. dus Nominationsrecht zu verfchiedenen höhern und nie— 

dern Pfründen, leitete die Regierung aus ihrem Souveraini- 

tätsrechte zwei Grundrechte gegen die Kirche ab, nämlich das 

der oberjten Aufficht (surveillance) und das des Einfluffes 

(influence). Unter jenem verjtand man das Recht, über alle 

Kirchenverhältniffe die Aufficht zu führen und das Staatsſchäd— 

liche zu verbieten; unter dieſem das Recht der Negierung, auf 

die innern Kirchenangelegenheiten, Dogmen und Moral aus: 

genommen, jo viel Einfluß mittelft pofitiver Anordnungen zu 

nehmen, als das Befte des Staates, über welches die Regie: 

rung allein der competente Richter fen, erheifche. Zufolge des 

feßtern Diefer Grundrechte hatte das franzöſiſche Königshaus, 

infofern e8 ihm um die Macht in Kirchenfachen zu thun war, 

wenig Gründe, die Stellung eines protejtantifchen Fürſten als 

die werthvollere anzuſehen; aber e8 war, wie La Mennais be— 
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merft, eben dadurd in Franfreih ein Proteftantismus 

der Diseiplin entitanden, welcher ſich, wenn die Preſſe freier 

würde, feinesweqs mit dem Gehorfam in der Dogmatik in die 

Länge vertragen Fonnte, fondern in einer oder der andern Rich: 

tung einem conjequenten Syſteme Plag machen mußte. 

Zu gleicher Zeit bemerfte man deutlich, „daß es eine feit- 

jtehende Maxime der Parlamente ſey, gegen die jogenannten 

„Unternehmungen des römischen Hofes“ zu warnen, und da 

anfangs Das Volk, wenn es den wahren Stand der Contro— 

verje bemerkt hätte, den Gallicanern bei feiner Anhänglichkeit 

an Rom manche Scwierigfeiten in den Wen gelegt hütte, 

wurde es gewöhnlich, alles Römiich » fatholifche oder Päbitliche 

unter dem Namen „ultramontan“ zu begreifen, woraus 

ſich das jegt jo oft vorfommende Reden von „ultramontanen 

Umtrieben“ und „Ultramontanismus“ herausgebildet hat. Auf 

eine ganz ähnliche Art wurde, als einmal der Orden der Fe 

juiten in Franfreih im Sinfen war, zur Bezeichnung der 
jtrengern fatholiihen Gefinnung das Wort Jefuitismus ger 

braucht, und wenn man daher ultramontane oder jejuitiiche 

Grundſätze im Kirchenrechte zu beftreiten vorgibt, kann man 

ftetS Darauf rechnen, Daß es fih um römiſch-katholiſche Grund: 

füge handle. Ganz in eimem ähnlichen Sinne wurde oft, 

um den Pabſt nicht erwähnen zu dürfen, der Ausdrud: „die 

römische Curie” angewendet. Da Diele Gewohnheiten fpüter, 

als das gallicanifche Kirchenrecht in vielen andern Fatholifchen 

Staaten ſich ausbreitete, auch in dieſen Staaten auffamen, 

wird es nicht überflüffig jenn, an dieſe Gewohnheiten zu er? 

innern. 

XVII. 

Verbreitung des unter dem Namen Febronius be— 

kannten canoniſtiſchen Werkes, ſeine vornehmſten 

Lehrſätze und ſeine Folgen. 

Als nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts der Ver— 

fall der Religion mit Rieſenſchritten vorwärts ging, war die 
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Vorliebe der Höfe für die gallieanifchen Sdeen und für ihre 

weitere Entwicklung befannt genug, um alle Menfchen, die 
emporkommen wollten, zu diefer Fahne zu ziehen, und zufolge 

diefer Zeitverhältniffe erfchten in Deutfchland das unter dem 

Namen Febronius befannte Werk des Weihbifhofs von Trier, 

Nicolaus von Hontheim *), welcher die gallicanifhen Grund» 

jäße in einen bis dahin unerhörten Grade entwidelte. 

Durch dieſes Werk famen weit entwidelte gallicanifche Grund- 

füge in einem großen Theile des Fatholifchen Europa auf die 

Lehrkanzeln *). Zwar wurde das Werf von Hontheim fehr 

*) Der Titel diefes in allen Fatholifchen Ländern viel verbreiteten Wer: 

**) 

fes ift: Justini Febronii Jurisconsulti de statu ecclesiae, et de 

legitima potestate Romani Pontifieis liber singularis. Liber 

singularis ad reuniendos dissidentes in religione christiana 

compositus. Bullioni 1763 et III. tom. 

Das Werf paßte ganz zum Zeitgeift und erhielt daher höhere Un: 

terftügung ; auch gibt es noch heut zu Tage viele Menfchen, welche 

freilich nur meiftens vom Hörenfagen behaupten, Hontheim habe un: 

ter die freifinnigen Schriftiteller gehört. Die Sache begreift 

fi, weil die fogenannie Aufflärungsparthei, in deren Intereſſe die 

Verbreitung des Werfes de statu ecclesiae gehörte, jelbft für frei- 

finnig angefehen feyn wollte und noch) heut zu Tage die zwei ganz 

verfchiedenen Begriffe: Aufflärung und Freifinnigfeit, 

miteinander vervechfelt werden. Wie wenig aber Sontheim von freien 

Anfichten ein Freund war, zeigt fi) daraus, daß er (de stat. eccl. 

cap. IX. $. 2. n. 11) empfiehlt, die gegen die ächte Kirchenverfaf- 

fung gerichteten Bücher zu verbieten, und dies nicht nur für eine 

Pflicht der Bifchöfe erflärt, fondern auch beifügt: Neque minus 

pertinet ad majestatica principum jura proscribere libros, pub- 

licis regni, aut provinciae, vel privatis subditorum juribus 

aperte infestos. Gallia hac in parte ratione librorum ex Italia 

adventantium — fere caeteris regnis vigilantior est. Übrigens 

hingen die Neligiongneuerungen in Spanien, Portugal und Amerifa 

(1812 — 1844) und die Schwierigfeiten, welche fie dort und da 

(f. 1820) doch erfahren haben, ganz mit dem Kampfe febronianifcher 

und römifcher Grundſätze zufammen, und daß in viefen langwierigen 

Kämpfen (1812 — 1842) die Bifchöfe in ihren Anfichten getheilt und 



— 205 — 

bald von dem päbftlichen Stuhle verdammt (29. Febr. 1764) 

und von der gallieanifchen Kirche verworfen, als ein Werf, 

welches weit über ihre Grundfäge hinausgehe; ja felbit 
von Hontheim geſchah (1778) ein fürmlicher Widerruf; allein 

das, was in dem Werfe beabfihtigt wurde, — die Außerite 

Schwächung des römifchen Einfluffes und die Einrichtung vieler 

faft unabhängiger Nationalkirchen — ſchien den meiften Staats- 

männern politifch fo ſehr vortheilhaft zu jeyn, Daß, wenn man 

auch den Namen von Febronius aus den Büchern und auf 

den Lehrkanzeln verbannt wiffen wollte, Doch febronianiſche 

Grundfäge mit ſehr unwefentlichen Veränderungen die Grund» 

füge der gelefenern Firchenrechtlichen Werke wurden *). Man 

brauchte zugleich die Vorſicht, Werfe anderer Art nicht leicht 

zur Kenntniß des Publikums gelangen zu laffen, und dadurch. 

mußte e8 nach und nad) gefchehen, daß die Geiftlichfeit kaum 

mehr andere als febronianifche Grundfäße kannte, eben dadurch 

aber ſowohl mit dem ältern fatholifhen Reli— 

gionsivftem, als den Proteftanten in Gonflift 

fam, was fowohl für die Achtung des Standes, als auc für 

die Gelehrfamfeit, von der fich denn doch ein gewiſſer Grad 

ſtets unter der Geiftlichfeit zeigen follte, üble Folgen hatte. 
Hontheim hatte als der Unterthan eines geiftlihen Reichs— 

fürften und im Hinblick auf die damals noch jehr religidfe 

Denfungsart der Mittelflaffe die Vorſicht gebraucht, nur die 

zum Theil über das, was zu thun ſey, unfchlüfftg waren, war eine 

Folge von ihren firchenrechtlichen Anfichten, welche daher auch von 

der politifchen Seite eine große Wichtigfeit haben. Gegenwär: 

tig geht ein Läuterungsprozeß vor fich, deſſen Folgen in Firchlicher 

Rückſicht bedeutend werden können. 

Dies ift eine von den Urfachen, warum heut zu Tage fehr wenige 

Männer von Bedeutung die Verbindung vieler neuen canoniftifchen 

Schriften mit febrenianifchen oder gallicanifchen Prinzipien fennen, 

und dadurch leicht über viefen oder jenen Gegenftand, z. DB. die 

fircplichen Verhältniffe in den Nheingegenden, auf falfche Ideen ge: 

leitet werden. 

* 
— 
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Bifchöfe auf Koften des päbftlichen Primats erheben zu wol- 

len *); was für eine ftaatsrechtliche Theorie aber den weltlichen 

Regierungen der Kirche gegenüber nüßlicher ſey, hatte er 

nicht gejagt, obgleich er ftillfchweigend und auch dort und da 

im Vorübergehen ausdrücklich Die qullicanifche oder proteſtan— 

tische Theorie als etwas bereitd Erwiefenes erwähnte Da 

aber zur Zeit, als fein Werk erfchien, ſchon viele Regierungen 

mit dem Gedanken umgingen, in den fatholifchen Kirchen ihres 

Landes nach eigener Anficht Manches reformiren, und insbe— 

jondere einen Theil des Kirchenvermögens für Stantszwede 

verwenden zu wollen, ließ e8 auch Hontheim nicht an einer 

Theorie über die Stellung, welche der Staatsgewalt gegen Die 

Kirche zufomme, fehlen. Wir verzeichnen fie in kurzen Linien. 

Hontheim vertheidigt Dort und da, namentlich aber in 

der Materie von dem Placetum regium und den Appellationen 
ab abusu die gallicanifche Maxime, daß der Stantsgewalt ein 

Auffichtsrecht über die Vorgänge in der Kirche, und ein Recht, 

alles Stantsfchädliche zu verbieten, zufomme, alfo auch im 

Sinne der deutjchen Proteftanten das Meiſte, was Böhmer 

unter dem jus supremae inspectionis begreift. Er begnügt 
fi) aber nicht mit dieſem von katholiſchen Staatsmännern von 

jeber vertheidigten Rechte, fondern er erklärt auch den Landes— 

herein zum Schußheren (defensor et advocatus Ecclesiae) 

und verlangt an mehreren Orten, daß der Landesherr in die— 

jer Eigenfchaft das Befte der Kirche wahrnehme, und nament- 

lich jenem Theile des Kirchenrechts, welches unter dem Einfluß 

der ifidorianifchen Deeretalen entitanden ift **), ein Ende 

made. 

*) Diefe Hauptidee gewann feinem Werke viele der damaligen Bifchöfe, 

befonders unter den deutfchen Neichsfürften, welche fich zu wenig mit 

dem Nachdenken befchäftigten, ob nicht gerade die enge, mit— 

telft des Primats ftattfindende Vereinigung der Ka— 

tholifen der Grund des Anſehens und fomanderreichen 

Dotationen der Fatholifhen Bifchöfe fey. 

**) De stat. ebel. cap. IX. $. 6. n. 2 und cap. IX. G. 8. n.2. Die 
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Betrachten wir diefe leßtere Anforderung von Hontheim, 

jo jeben wir, daß er 1. dem Landesherrn Dasjenige zufchreibt, 

was Böhmer unter dem jus advocatiae ecclesiasticae be- 

greift, daß aber 2, auch Hontbeim für den Landeshern ein 

jus reformandi im Sinne Böhmers, bezogen auf die Katho- 

lifen, annimmt. Das eritere bedarf Feines Beweiſes; denn 

wenn der Regent die Hinderniffe des wahren Fatholifchen 

Gottesdienftes befeitigen, auf feine Zweckmäßigkeit fehen und 

ſich der Kirchenbedürfniffe annehmen fol, jo muß er ein Schuß 

recht Uber die Kirche (jus advocatiae ecclesiasticae) im 

Sinne Böhmers ausüben; wenn er aber mit feiner Macht mit 

oder ohne Aufforderung von Seite der Biſchöfe dahin wirkt, 

daß Das neue, angeblich jo fchlechte Kirchenrecht dem ältern, 

vor Sfidor bejtandenen Pla mache, jo wird er wirflid 

zum Reformator der Kirchenverfaffung; er hat alfo 

in Böhmers Sinne in Rüdficht der Kirchendisceiplin ein jus 

reformandi, und Hontheims Firchenrechtliche Theorie beruht 

demnach, da auch unter den Proteftanten die Feftfeßung der 

Glaubens» und Sittenlehre nicht dem weltlichen Negenten zu— 

ſteht A. Buch, 9. u. 10. Abſchn.), auf proteftantifchen 

Grundlagen. 

Da diefe Behauptung von Wichtigkeit ift, fo wollen wir 

jowohl Hontheims Beweisführung, als das, was fi) über fie 

jagen läßt, zufammenftellen. 

1. Hontheim behauptet *%), wenn auch über Kirchenver- 

hältniffe Das Urtheil der Kirche jelbft zuftehe, fo ſey es doch, 

wenn fie einmal feſtgeſtellt ſeyen, die Verpflichtung der 

iſidorianiſchen Decretalen fpielen, wie wir weiterhin fehen werben, 

im febronianifchen Kirchenrechte überhaupt eine große Rolle. 

*) De stat. ecel. cap. IX. {. 6. n. 2. Quamvis, fagt er, autem 

de rebus sacris judicium sit eccelesiae, tamen ubi semel con- 

stituta sunt aut judicata, Magistratus offieium est ecclesiae 

judicia, et decreta tueri, et conservare, si id necessarium 

esse perspexerit. 
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Obrigkeit, das von der Kirche Feftgefeßte zu ſchützen und 
handzuhaben. Allein diefer Grund ift offenbar unerheblich, da 

die Kirche von Zeit zu Zeit ihre Gefeße ändern kann, und 

vor Allem, wenn vom Handhaben eines beftimmten Zujtandes 

die Nede ift, viel darauf ankommt, wann und was die Kirche 

gefprochen habe. Bekanntlich ift nicht jede Zufammenkunft von 

Biſchöfen die Kirche; mit Rückſicht auf das canonifhe Recht 

muß alfo beurtheilt werden, wo der Ausfpruch der Kirche zu 

ſuchen ſey. 

2. Hontheim bemerkt, die römiſchen Kaiſer, und nament— 

lich Juſtinianus, hätten ſich in die Kirchenangelegenheiten ge— 

mengt, wozu ſie als Kaiſer durch die Wichtigkeit der Kirchen— 

angelegenheiten aufgefordert waren. Allein abgeſehen davon, 

inwiefern der Kaiſer auf päbſtliche Veranlaſſung handelte oder 

ein unſtreitiges beſonderes Recht handhabte, kann ein ſolches 

Beiſpiel durchaus nichts beweiſen, da andere Monarchen ſich 

nicht in die Kirchengeſchäfte einmengten, und im Allgemeinen 

dieſe Einmengung den kirchlichen Intereſſen nicht zuſagt. 

3. Die weltlichen Fürſten ſind nach Hontheim die Be— 

ſchützer der Canonen, ja ſogar die Schutzherren (advocati) 

der Kirche. Das Concilium von Trient, ſagt er, habe ſelbſt 

(sess. XXV. cap. 20 de reform.) fie zu Schutzherren der 

Kirche erklärt; „auch hätten fie faft allein *) den Übeln, unter 

denen die Fatholifche Kirche litt, abgeholfen.“ Allein wenn wir 

*) Imperator (heißt e8 de stat. ecel. cap. IX. |. 8. n. 2) Reges 

et Principes, vigore supremi ac regii muneris, vel 

ipso hoc declarante Coneilio Tridentino (sess. XXV. cap. 20. 

de ref.) jure divino sunt nati defensores, et protecetores Ec- 

clesiae, und wieder (cap. IX. $. 6. n. 6): Si legamus fastos 

Ecclesiarum, Prineipes feri soli semper erant, qui malis 

catholicae rei mederentur; auc) wird beigefügt: absque providis 

constitutionibus Ludoviei XIV. Eccelesia Gallicana gemeret sub 

eadem Romanarum dispensationum confusione, sub qua lan- 

guet disciplina Eeclesiarum Germanicae. Das Geftändnig ift 

merfwürdig. 
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das Wort Schutz und Schutzherr betrachten, ſo finden wir 

bald, daß es verſchiedene Rechtstitel geben könne, aus 

denen der weltliche Regent Schutzherr der Kirche iſt, ohne daß 

man daraus für ihn im Sinne von Febronius ein jus refor- 
mandi ableiten Eönnte, 

Wie Böhmer jelbjt anerkennt, ift es nämlich wirklich 

ein Schuß, welchen die Kirche genießt, wenn fie bei Rechts- 

verlegungen ihr Recht bei den Behörden des Staates auf dem 

für alle Staatsbewohner gejeglich vorgezeichneten Wege gel 

tend machen kann. Wenn z. B. der Pfarrer bei der Orts: 
behörde ein bereit aufgefündigtes Kirchenfapital gerichtlich 

eintreibt, jo hat die Pfarrkirche Schuß erhalten, aber einen 

Schuß, aus dem gar fein befonderes nur gegen die Kirche zu— 

jtehendes Recht des Regenten abgeleitet werden kann. 

Manchmal find aber einzelne Fürften in Beziehung auf 

einzelne Klöfter oder Bisthümer zufolge abgeichloffener Ver: 

trige Vögte (advocati) gewefen, wo fie dann das unter ihrer 

Vogtei gejtandene Stift mit ihren Waffen zu ſchützen, dagegen 
aber von demfelben einige Vortheile, z. B. einige Lehen, zu 
genießen hatten, Hier war alfo ein im Mittelalter fehr ge- 

wöhnlicher Rechtstitel die Urfache der Schugherrlichfeit, welche 

aber nur jo weit ging, als Verträge und Herfommen es ver: 
langten. 

Endlich gab es allerdings oft Zeiten, in denen Biſchöfe 
oder Päbſte gegen Kegereien, die fie nicht unterdrüdfen konn— 

ten, den Schuß der Regenten zur Unterdrückung diefer Kegerei 

ſich ausbaten. Hier jprachen fie nun oft von der (moralifchen) 

Verbindlichkeit des Negenten, die wahre Kirche zu ſchützen, 

und diefer Schuß war allerdings von Seite des weltlichen Re— 

genten blos eine Sache der Gefälligkeit. Wenn er aber auch 

geleijtet wurde, gab er dem Negenten fein Majeftätsrecht, kei— 

nen bejtändigen Einfluß auf Die Kirchenangelegenheiten; in 

dem Sinne von Hontheim aber wäre der Landesherr in feiner 

Eigenſchaft als Schußherr der Sache nach, weil ihm das Ur- 
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theil über die wahre Verfaſſung der Kirche zuftände *), das 

Haupt feiner Zandesfirchen. 

Ob ftets und faft allem die Fürften den Übeln, unter den 

die katholiſche Kirche litt, abhalfen, iſt theils eine hiſtoriſche, theils 

eine firchenrechtliche Frage, über welche die Meinungen jehr 

geteilt find. Angenommen aber auch, die Behauptung Hont- 

heims wäre wahr, jo müßte man fi) wundern, wie eine Kirche 

mit fo wenig Lebenskraft dennoch durch mehr als achtzehn 

Sahrhunderte fich erhalten Fonnte, fo wie man vermuthen müßte, 

daß in einem Zeitalter, in welchem das Intereſſe der weltlichen 

Regierungen an Kirchenangelegenheiten abgenommen hat, Die 

Kirche von ſelbſt den Weg alles Fleifches gehen müßte, wozu 

es aber gar nicht den Anfchein hat. 

Ziehen wir num die Kehren Hontheims zufammen, jo ift 

bei Beftimmung der Rechte der Staatsgewalt in Kirchenfachen 

feine Aehnlichfeit mit Böhmer unverkennbar; bei beiden aber 

bemerft man, daß Klarheit der Terminologie nicht 

fehr ihre Sache tft, und überhaupt der ftaatsrechtliche 

Theil ihrer Theorie nody von eimem fehr wenig entwidelten 

wiffenfchaftlihen Syiteme den Beweis liefert. Aus Hontheims 

Rebronius wird man alfo niemals ein dem jebigen Zus 

ſtande der Wiſſenſchaft entfprechendes Syitem des Ffatholifchen 

Kirchenrechts herausbringen. 

So ſchwach aber die wifjenfchaftlichen Gründe auch waren, 

welche für den ftantsrechtlichen Theil des Werfes von Hontheim 

*) Daß dies buchftäblich die Behauptung Hontheims fey, zeigt ſich (de 

stat. ecel. cap. IX. $. 8. n. 2), wo gerade nach der Behauptung, 

das tridentiniſche Goneilium habe die Fürften protectores Eeclesiae 

genannt, beigefügt wird: id est Conciliorum, ae canonum, ad 

status Ecclesiae conservationem, et bonum ordinem spectan- 

tium, Canonum, inquam verorum, non spuriorum, quos 

ingenti ad nos usque propagato ecelesiastici ordinis, et dis- 

eiplinae detrimento eonfinxit Isidorus. Nach diefer Stelle Fönnte 

alfo der Negent beftimmen, welche Canonen er zu ſchützen habe; 

er wäre der Ausleger eines höchſt allgemein gehaltenen Tertes, 
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fprachen, fo richteten doch viele Fatholifche Regierungen Manches 

bei ihren Zandesfirchen danach) ein. Die gallicanifchen Grund- 

füge von 1682 wurden Daher auch dort, wo e8 bis dahin noch) 

nicht der Fall war, laut von den Regierungen proclamirt, 

und in manchem Lande unterjtügten einzelne Biſchöfe Diefe 

Bemühungen, weshalb auch) Die Verfuche Noms, e8 zu verhins 

dern, entweder unterblieben oder einen nur fehr geringen Erz 

folg hatten. 

XV. 

Theorie mehrerer deutfhen, nah Febronius ge- 

fommenen Ganoniften, und namentlich die Theorie 

von Bebem, Rechberger und Helfert, 

Da Hontheims Febronius (1764) von dem päbitlichen 

Stuhl verworfen worden, konnte dieſes Werk jenen Regieruns 

gen, welche weit gehende kirchliche Reformen in den fatholifchen 

Kirchenverhältniffen beabfichtigten, nicht mehr genügen, und 

die Abfaffung neuer Werke mit febronianifhen Grundfäßen 

wurde daher von oben her begünftigt. Solche Werfe erjchie- 

nen auch wirflidh, und gingen zum Theil viel weiter als 

Febronius; die Argumentation aber ift, leichte Veränderungen 

in der Tertirung ausgenommen, diefelbe. Die Werfe von 

Rautenſtrauch, Lakicz, Eibel und Andern über das canonijche 

Recht gehören in dieſe Categorie. Sie ftellen bereits die 

kirchliche Gefeßgebung über die Ehe als eine ziemlich ſchädliche 

Disciplinareinrichtung hin, beftreiten der Kirche das Necht, 

trennende Ehehinderniffe feitzufegen, laſſen die Regulargeiftlich- 

feit als ziemlich entbehrlich erfcheinen, verlangen die Einfüh- 

rung der Volfsfprache bei dem Gottesdienfte und ftellen den 

Primat des Pabſtes, wenn fie ihm auch als einen Jurisdik- 

tionsprimat anerkennen, dennoch faft als einen blofen Ehren- 

primat hin, 
Unter den canoniftifhen Werken diefer Art verdient eine 

Beidtel, canon. Recht. 14 
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Art von Auszeichnung das Werk von Pehem *), weil es in 

einer ziemlich frommen Sprache dennoch eine weit gehende 

Entwicklung der febronianifhen Grundfjäge, deren 

Quelle übrigens nicht genannt wird, enthält, und eine Art 

wifenfchaftlicher Nechtfertigung mehrerer in Deutjchland noch 

beftehenden Gefeßgebungen ift. Es kann hier aber nicht Die 

Abficht ſeyn, dieſes Werk einer umftändlichen Critif zu unter- 

ziehen; nur feine Terminologie und feine proteftantifche Ten- 

denz foll gezeigt werden. 

Wie Febronius und alle Altern Gallicaner nimmt Pehem 

die gegenfeitige Unabhängigkeit der Kirche und des Staates 

anz er beſchränkt aber die Unabhängigkeit der erftern auf das 

Dogma, und gibt der Staatsgewalt, wie wir fogleich fehen werden, 

das Recht, die ganze Kirchendisciplin zu. ändern. Die Grund» 

rechte des Staates gegen die Kirche follen daraus folgen, daß 

einerfeitS die Kirche eine Gefellfhaft im Staate ift, gegen 

welche der Regent fich ſchützen müffe, und um dies zu können, 

über fie die Aufficht führen muß, und andererfeits daraus, daß der 

Regent, da die Kirche ein vortreffliches Mittel zur Erreichung des 

Staatszweckes jey, ihre für die kirchlichen Zwecke nicht wefentlichen 

Einrichtungen im Intereffe des Staates benügen und ordnen dürfe, 

Diefem zufolge weifet Pehem der Regierung 1. das Recht 

der oberſten Auffiht und 2. das oberfte Schutzrecht zu. Jenes 

nennt er lateiniſch jus inspectionis supremae, dieſes das jus 

advocatiae ecclesiasticae. 

Mit dem jus inspectionis verbindet Pehem dieſelben Be— 
griffe, welche Böhmer mit diefem Rechte verbindet, und welche 

mit dem jus inspectionis bei Febronius und mit dem droit 

de surveillance der Gallicaner auf eines hinauslaufen, d. h. 

das Necht, Aufficht im ftrengeren Sinne des Wortes zu pflegen 

und das Berbietungsrecht (Veto) auszuüben. 

) Der Titel ift: Praelectiones in jus ecclesiasticum universum. Vin- 

dobonae. tom. II. 1785. Es war von 1785 bis 1810 das vorgefchriebene 

Lehrbuch des Fatholifchen Kirchenrerhts in den öfterreichifchen Staaten. 
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Unter dem jus advocatiae ecclesiasticae begreift Pehem 
manches von dem, was Böhmer unter dem jus advocatiae 

begreifi, und nebitbei Böhmers jus reformandi; es ſtimmt 

alfo in dieſer Rücficht mit dem jus protectionis bei Febromius 

und dem franzöfiichen droit de Vinfluence überein. 

Durch das jus advocatiae ecclesiasticae liefert alſo 

Pehem die ganze Kirhendiseiplin in die Hände des 

Regenten. Er bat e8 gar nicht hehl, jondern lehrt es aus— 

drücklich ): der Regent habe das Recht, Concilien zu berufen, 

die Störer der wahren Religion, welche nämlich die ächten 

Grundfäge verwerfen, Zwangsmaßregeln zu unterwerfen, Bücher, 

welche der Kirche ſchädlich find, zu verbieten, Religionsgejpräche 

bei entjtandenen Streitigfeiten zu veranlaffen, den Religions- 

disputen durch Auflegung des Stillihweigens ein Ende zu 

machen, über die Kicchengüter zum größern VBortheil der Kirche 

zu verfügen, die Cumulirung der Beneficien zu unterfagen, 

die Gränzen der geiftlichen Amtsbezirke zu bejtimmen, auf Die 

BVollziehung der Kanonen zu halten, und endlih fogar Die 

in der Kirche entftandenen Mißbräuche abzujtellen. 

Aus dem jus inspectionis werden gleichfalls Folgerungen 

abgeleitet, welche vworzubringen Hontheim Bedenken getragen 

hätte. So joll *) Der Regent: zufolge des Aufſichtsrechtes 

das Recht haben, die unweſentlichen Religionsgebräuche, inſo— 

fern fie dem Staate jhaden, abzuftellen, das Alter zur Able- 

gung der Kloftergelübde zu beftimmen, die Statuten der Re— 

qulargeijtlichfeit, wenn fie dem Staate nicht zufagen, zu vefor- 

miren, die Eremtionen von der bifhöflichen Jurisdiktion auf 

zubeben und die Zahl der geiftlihen Orden, der Klöfter und 

der in jedem derfelben zu unterhaltenden Drdensglieder zu bes 

jchränfen. Nicht minder fol der Regent das Recht haben, 

unwillfommenen Perfonen bei Verleihung der Kirchenämter die 

Erelufive zu geben; das Recht, ohne die Beifügung des lanz 

*) 1. $. 766 — 792. 
**) I. $. 765 — 821. 

— 14 * 



— 41% — 

desherrlichen Placetums die Kundmachung päbftlicher Verord- 

nungen zu unterfagen; das Necht, die Vollmachten der päbft- 

lichen Zegaten zu prüfen; das Recht, den Recurs von Aus— 

fprüchen der Firchlichen Autoritäten anzunehmen; die Befugniß, 

gegen die Erwerbungen der Kirchen Amortifationsgefege zu er- 
laffen, und endlich die Berechtigung, den Bijchöfen die Aus 

übung ihrer urfprünglichen Rechte aufzutragen. 
Aus der Lehre von der Unabhängigkeit des Staates von 

der Kirche werden endlich gleichfalls ) weit gehende Folgerun- 

gen gezogen. Unter diefe Folgerungen gehört: daß die Kirche 

bürgerlichen Gefchäften, welche nicht mit dem Wefen der Kirche 

nach dem Urtheil der Negierungsgewalt zufammenhängen, Feine 

Formen vorfchreiben fünne, und die hierüber exrlaffenen Kirchen- 

gefege vom Regenten aufgehoben werden fünnen; daß mit 

Kiccheneenfuren feine bürgerlichen Folgen verbunden feyn müſ— 

jen; daß von der Kirche zeitliche Strafen nicht verhängt wer- 

den können; daß die Real-, Perfonal- und Localimmuni— 

tät des Clerus und der Kirche aufhören fünne, weil die Ber 

freiung von den gewöhnlichen Gerichtsftänden und von Steuern, 

jo wie das Aſylrecht der Kirche nur durch die Gnade der Regenten 

ertbeilt fen; daß die Regierung von den geiftlichen Gerichtshöfen 

alle Zehent-, Ehe- und Patronatsftreitigfeiten abrufen könne; 

daß der Negent über das ganze Eigenthum der Kirche unter 

dem Namen dominium eminens ein Dispofitionsreht habe 

u. ſ. w. 

Da nun auch Pehem die Superiorität der allgemeinen 

Concilien über den Pabſt annimmt, und gleich allen Gallica- 

nern behauptet, daß im neunten Jahrhundert durch die falichen 

Decretalen von Iſidor die ganze Kirchenverfafjung mittelft ei— 

ner mit Unrecht entftandenen und noch immer fortdauernden 

Geſetzgebung geändert worden fey, fo löst er mehr nod, 

als e8 die älteren Gallicaner thun, die innere Kicchen- 

verfaffung auf, welche nun, wenn die Staatsgewalt die ihr 

€ 

*) I. $. 703 — 250. 
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von Pehem zugewiejenen Rechte ausübt, ganz zu dem wird, 

was die Stuatsgewalt aus ihr machen will. Pehem fchärft 

dabei auch den Grundfag ein, daß felbit aottlofe Negenten 

in Geduld zu ertragen wären. 

Eine nach diefen Grundfüßen regierte Kirche (und Deutfch- 

land ſah deren mehrere) muß nun nothwendig einen folchen 

Geift, wie ihn die Fatholifche Kirchenregierung nicht winfcht, 

zeigen; daß aber das Kirchenrecht, welches auf Pehems Grund- 

füge gebaut wird, einen proteftantiihen Charakter trage, zeigt 
fih Schon daraus, daß Pehem, wie wir geſehen haben, dem 

Regenten das Recht einräumt, Mißbräuche in der Kirche abzu— 
ftellen, da dies Deutlich Das proteftantifche jus re- 

formandi ijt, indem der Regent nad) Pehems Grundfägen 

felbjt darüber, was ein Mißbrauch fen, enticheiden foll, und 

Pehem ſelbſt viele Punkte der anerfannten Kichendisciplin als 

Mißbräuche, deren Abſtellung zu wünfchen fey, bezeichnet. 

Nach Pehems Zeiten ließ jene Aufregung in Religions: 

jachen nach, welche zu feiner Zeit ftattgefunden hatte, weil die 

franzöfifche Revolution erntere Gefahren, als jene, welche man 

von der Kirche beforgt hatte, den Regierungen zeigte. Die 
jpätern canoniftifhen Schriftiteller lenken Daher wieder einiger: 

maßen ein, indem fie nicht nur feine neue Reformen empfeh— 

len, ſondern auch dort und da grelle Forderungen an die 

Kirche mildern. Allein der Geift des Kirchenrehts blieb in 
Deutjchland der vorige, und einen Beweis davon liefert Das 

im Sabre 1807 zu Linz erfchienene und fpäter (1832) außer 

Gebrauch geſetzte Handbuch des üfterreichifehen Kicchenrechts 

von Rechberger. 
Diefes Werk enthält dort, wo es nicht pofitive Anord- 

nungen anführt, die Firchenrechtliche Theorie von Pehem, und 

behält in Pehems Sinne das jus inspectionis und das jus 

advocatiae ecclesiasticae bei; ja es ſcheint jogar noch ein 

neues Grundrecht, nämlich das Verwahrungsreht (jus ca- 

vendi), hinzuzufügen, vermöge deſſen der Regent ſich auch 

durch pofitive Anjtalten gegen jene Gefahren, welche von der 
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Kirche her dem Staate drohen fünnten, verwahren joll. Auch 

die Beweife find die nimlichen, wie bei Pehem, nur mit dem 

Unterfchied, daß NRechberger, weil zu feiner Zeit die Oppoſi— 

tion gegen die Grundſätze von Febronius jchon beinahe ver- 

jtummt war, alle Streitfragen kürzer behandelte. Der Char 

rafter von NRechbergers Theorie ift daher fortdauernd ein pro- 

tejtantifcher, welcher höchſtens den Sanfeniften zufagen kann. 

Auch Das in der neueiten Zeit erfchienene Handbuch des 

Kirchenrechts von J. Helfert *) hält fih noch an die Grund- 

jüge von Pehem und Rechberger. Es nimmt eine wejentliche 

Berfchiedenheit der Kirche und des Staates an, gibt dem letz— 

tern ein Berfügungsrecht im Innern der Kirche, welches durch 

Klugheit gemäßigt werden und aus dem übrigens in. milden 

Ausdrücken definirten jus advocatiae beftehen joll; das jus 

cavendi ift dem Verfaffer gleichbedeutend mit dem Berbietungs- 

rechte; die inspectio saecularis fcheint aber blos auf Beob- 

achtung zu gehen; es zeigt fi alſo in der Hauptiache Feine 

neue Theorie, wohl aber das Streben, mit Beibehaltung der 

früheren Theorie bei der geiftliggen Gewalt jo wenig als möge 
lich anzuſtoßen. 

XIX. 

Zurüdfführung der ſämmtlichen Anfprüde des Staa- 

tes gegen die Kirche auf drei Grundredhte, und 

Bemerfungen über das jus circa sacra. 

Wer der Auseinanderfeßung der verjchtedenen Syſteme 

über die Rechte des Staates in Kicchenfachen, welche in die— 
jem Buche vorgetragen wurden, aufmerkfam gefolgt it, wird 

wahrscheinlich finden, daß die Theorie bei den Galliennern Der 

*) Erfchienen zu Prag 1845. Die Theorie über das Verhältnig zwi: 

ſchen Staat und Kirche wird S. 65— 70 ziemlich Furz behandelt. 

Nechbergers Werf war (1810 — 1831) das vorgefchriebene Lehrbuch 

in den öfterreichifchen Schulen der Nechte und der Theologie, 
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ältern Zeit und ihren Nachfolgern in Deutfchland, fo wie bei 

den Broteftanten nichts weniger als im Reinen ift, und in$- 

bejondere die Terminologie höchſt verſchieden lautet. Gleich- 

wohl aber wird der Lefer auch wahrnehmen, daß es fich Doch 

beidem gallieanifchen Syſtem auf jeder Stufe feiner Ausbildung 

nur darum handle, ob 1. die Stantsgewalt das Recht habe, 

die Kirche in nicht dogmatiſchen Dingen zu leiten; 2. ob fie 
berechtigt ſey, dasjenige, was im der Kircheneinrichtung ihr 

ſtaatsſchädlich Scheint, zu verbieten, und 3. ob die Staatsge- 

walt die Kirche unter. ihrer Aufficht halten dürfe, was man 

auch jo ausdrüden kann, es handle ſich darum, zu willen, ob 

die Stantsgewalt gegen die Kirche das Recht der politiichen 

Kirchendireftion, des Veto und der oberiten Aufjicht babe. 

Da man gewohnt ift, mit einem urſprünglich von den 

Proteftanten entlehnten Ausdrude die Rechte der Regierung in 

Kirchenſachen ihr jus eirca sacra zu nennen, jo handelt es 

ſich alſo auch um dem Umfang des der Regierung zuftehenden 
jus eirca sacra. 

Dieſes jus circa sacra fann nun beftehen 1. aus den 
aus dem Begriffe der Souverainität abgeleiteten Rechten des 

Staates gegen die Kirche, und 2. aus zufälligen aus Nechts- 

titeln des canonifchen Rechtes erworbenen Befugniffen. Jene 

Rechte find wejentlih, d. h. fie ftehen jeder Regierung ohne 

Rückſicht auf den Glauben ihrer Glieder zu; dieſe finden fich 

aber meiftens nur im Beſitze Fatholifcher Regierungen. 

Das jus circa sacra ift nun, je nachdem die Regierung 

des Staates nur die ihr wirklich zuftindigen Rechte darunter 

begreift, oder über dieſe Gränzen hinausgeht, bald zuläßig, 

bald unzuläßig, und nach fatholifchen Grundfägen ift, wenig- 

jtens in Beziehung auf einzelne Punkte, das Letztere ſtets der 

Fall, wenn die Regierung anordnend in die innern, nur 

der Kirchengewalt zuftindigen Amtsfunktionen eingreift, wo 

dann oft von fatholifchen Canoniſten behauptet wird, daß das 

jus circa sacra, wenn e3 dieſe Ausdehnung erhalte, zu einem 

wahren jus in sacra (oder jprachrichtiger in sacris) werde, 
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in Anfehung deſſen das canonifhe Recht nichts enthält, 

was einer Anerfennung ähnlich if. 
Wenn wir nun alle Probleme, welche das gallicanifche 

Kirchenrecht von 1682 aufftellt, auf das fürzefte zufammen- 

faffen wollen, fo können wir ung über den Gegenftand unge 

führ auf folgende Art ausfprehen. Das gallicanifche Kirchen 

vecht feßt eine Suprematie des Staates in Kirden- 

fachen feft, und verwandelt die monarchiſche Re— 

gierungsform der Kirche in eine republifanifde; 

es handelt fi) alfo darum, zu wiffen, ob dieſes Kirchenrecht 

in Anfehung Diefer zwei Hauptpunfte richtig ſey. 

In der Hauptfache haben wir zwar fchon gejehen, daß 

der Zuläßigfeit diefer zwei Behauptungen wichtige Bedenken 

entgegenftehen; der Gegenftand muß aber doch, um über ihn 

zu einem vollftändig begründeten Urtheil zu ge- 

langen, auch nod von mehreren andern Seiten betrachtet 

werden; denn von der Annahme richtiger Anfichten über ihn 

hängt nicht nur in firchenrechtlicher, fondern auch in politifcher 

Nücficht fehr viel ab, und zwar ſowohl in Anfehung der ka— 

tholifchen, als der proteftantifchen Länder. 



Drittes Buch. 

Unterfuchungen über die Rechte, welche zufolge des erſten 

Artikel der gallicanifchen Declaration von 1682 dem 

Staate gegen die Kirche zugefchrieben werden. 

1. 

Bon der auch heut zu Tage beftebenden Nothwen- 

dDigfeit umftändlicherer Unterfuhungen über das 

aus dem erften Artifel der gallicaniſchen Decla- 

ration von 1682 abgeleitete Staatsrecht. 

Obgleich es heut zu Tage manchem Lefer überflüffig ſchei— 

nen fönnte, fi) mit den Folgerungen aus dem erjten Artikel 
der franzöfiichen Declaration von 1682 zu bejchäftigen, weil 

die meiften VBerfaffungsentwürfe von 1848 ohnehin den Grund- 

jaß der weltlichen Suprematie in den Kirchenangelegenheiten 

der Katholifen verwerfen, jo iſt doch die Unterfuchung über 

den erften Artikel der gallicanifhen Declaration und die aus 
ihm entwidelten Folgerungen nichts weniger als über- 
flüffig, einestheils, weil nod) eine Menge von Perfonen an 

die Nothwendigfeit diefer Suprematie glaubt, und anderntheils, 
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weil die neuen Staatsformen noch nicht durch die Zeit befe- 

jtigt find. 

Eine nähere Unterfuhung über die dem Staate zufolge 

des erſten gallicanifchen Artikels zugefchriebenen Rechte wird 

aber auch beweifen, daß die Aufrechthaltung der weltlichen 

Suprematie nur durch ein ausgedehntes Polizeify- 

ftem im Staate, welches die Correspondenz, die Schule, den 

Predigtituhl, das Necht zu reifen und fich zu verfammeln be- 

wacht, ausführbar ift, und daß alfo mit der Abſchaffung jener 

Berfaffungsformen, deren Inbegriff manche Schriftiteller „den 

Polizeiftaat“ nennen, auch die weltliche Suprematie in 

Kirchenfachen fallen muß *). 

Diefe Beweife durch die Erwägung der gewöhnlichen le— 

gisfativen Maßregeln der Stantsgewalt in Kirchenfachen zu 

liefern, ift nun die Aufgabe dieſes Buches, bei deſſen Abfaf- 

fung wir von dem bereits wo anders (IL. Buch, 19. Abſchn.) 

bewiefenen Satze ausgehen, daß die von den Regierungen ger 

gen die Kirche angefprochenen Majeftätsrechte ſich auf die drei 

Grundrechte: der Kirchendireftion, der oberſten Aufficht umd 

des Veto zurückführen laffen. Wir machen aber bei dieſer 

Unterfuhung mit dem Rechte der Kirchendiveftion den. Anfang, 

weil es, ftreng genommen, dieſes Grundrecht allein ift, 

welches die weltliche Suprematte in Kirchenſachen conſtituirt. 

*) Man hat Urfache, zu glauben, daß das englifche Cabinet, ehe es 

die Katholifenemancipation von 1829 bewilligte, den Gedanken ger 

habt Habe,’ die englifchen Katholifen jo zu ftellen, wie fie damals 

in mehreren Continentalftaaten «geftellt waren; auch befteht eine von 

D. Auguftin Theiner (1835) herausgegebene Sammlung von Aftens 

ftücken, in deren Vorrede manches Intereffante vorfommt. Als jedoch das 

englifche Cabinet die Überzeugung gewann, ähnliche Mafregeln, wie das 

eontinentale Kirchenrecht dort und da Fannte, feyen nur bei einem 

vollfommen ausgebildeten Polizeiftaate nützlich, ging 

man von der Idee der Nachahmung ab. 



II. 

Unterſuchung der Frage, ob die politiſche Kirchen— 

Direktion der Kirche nüglih und ein 
Majeftätsreht ſey? 

Die erfte Frage, welche fih in Anfehung der politischen 

Kirchendireftion anbietet, it die, ob fie mit Rechtsprinzi— 

pien verträglich jey? 

Wir haben die Begründung gefehen, welche Pehem und 

Nechberger ihr geben; da fie aber von leßterem als etwas dar— 

geftellt wird, was fowohl der Kirche, ald dem Staate nüß- 

lich jey, jo müffen wir fie aus zwei Gefichtspunften, nämlich 

dem der Kirche und dem des Staates, unterfuchen *). 

Daß fie der katholiſchen Kirche nicht nüglich ſey, bedarf 

feines langen Beweijes. Sie nimmt der Kirchengewalt den 

wichtigerem Theil der Gefeggebung, jtellt fie zum Theil in die 

Lage einer proteftantifchen Kirche, beichränft die meiſten Vor— 

fteher der Kirche auf eine zur Beſeitigung heveinbrechender 

Übel unzureichende Gewalt, und denfen wir uns eine große 

Entwicklung einer auf gallicaniſche Ideen gegründeten Staats— 

*) Auch Febronius nimmt die weltliche Kirchendirektion als eine zur 

Ausführung ſeines Syſtems überaus nützliche Sache, aber ſtets nur 

im Vorbeigehen an; doch hat er darüber merkwürdige Stellen. So 

ſagt er T. III. pag. 119: Sane nullus, nisi communis sensus 

expers ambigere potest, quin Imperatores, tanquam juris di— 

vini, naturalis, et canoniei vindices, atque communes Epi- 

scopi externae disciplinae jus habeant cogendi Ec- 

elesiasticos ad legis divinae, naturalis, et canonicae execu- 

tionem hocque titulo octo prima universalia concilia indixerint, 

convocarint, congregarint, et tanquam Praesides, atque or- 

dinis publiei assertores direxerint, comprobarint, atque finita 

synodo Patribus commeatum et facultatem discedendi conces- 

serint. 



— RO 

gefeßgebung, jo verfhwindet, einige Grundfäge über die 

Ertheilung der Sacramente ausgenommen, das canonifche Recht. 

Wichtiger ift daher die Erörterung der politifchen Kirchen- 

direftion in Beziehung auf den Staat; Denn diefer fcheint aller- 

dings auf den erjten Anblick durd fie an Kraft und Selbft- 

jtändigfeit zu gewinnen. Sieht man aber die Sache mehr in 
der Nähe an, fo erfcheint eine Reihe von Einwürfen. 

Auffallend ift es ſchon, Daß das Altertum die politifche 

Kirchendisciplin nicht gekannt hat, obgleich der zu ihrer Recht— 

fertigung angeführte Grund in jedem Zeitalter beftehen mußte. 

Nie unternahm es ein König von Perfien oder Macedonien, 

unter dem Vorwande, das Beſte der jüdischen Religion zu be- 

fördern, die Religionsangelegenheiten der Juden zu leiten; 

nie verlangten Die Smperatoren Die Leitung der chriftlichen 

Kirchen. Sie verfolgten zwar die Religion der Chriften, aber 

offenbar mittelft eines förmlichen Berbotes, weil fie 

diefe Religion für ftaatsfchädlich hielten; niemals aber nahmen 

fie, was für ihre Plane hätte nüßen können, die Miene an, 

mittelft der Kirchendireftion Beränderungen an der Religion 

der Ehrijten zu verfuchen. 

Das Mittelalter weiß auch nichts von der politifchen 

Kicchendireftion. In den chriftlihen Staaten gab es Juden 

und zuweilen auch Keßer; man haßte und verfolgte oft beide; 

aber daß die Regierungen die Leitung der jüdiichen oder der 

vom Katholizismus abweichenden hriftlihen Religionspartheien 

verfucht hätten, findet man nicht. 

Noch heut zu Tage findet man, und zwar zufolge älte- 
ver Staantseinrichtungen, viele Staaten ohne die politifche 

Kirchendireftion. Die vereinigten Staaten von Nordamerifa, 

die Türkei und England kennen fie in Anfehung der Katholi- 
fon nicht, obgleich) es in England und der Türkei nicht an Ge- 

jegen gegen die politifchen und Neligionsintereffen der Katho- 

liten fehlte. Gleichwohl müßte es, da die politifche Kirchen- 

Direftion ein Majeſtätsrecht ſeyn fol, in feinem: Staate, 
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wofern er anders fich erhalten will, an diefer Kirchendireftion 

fehlen. 
Es ift aber leicht einzufehen, daß, wenn man die politis 

che Kichendireftion als Majeſtätsrecht aufitellt, man weit 

über die Gränzen, welche fich fonjt die Stantsgewalt fteckte, 
hinausgeht. Diefe Kirchendireftion hebt geradezu die Freiheit 

in einem der wichtigiten ihrer Gebiete auf; denn, als Maje— 

ftätsrecht gedacht, würde fie jedem Regenten ohne Aus: 

nahme zuftehen, wodurch es jehr Leicht geſchehen konnte, 

daß ein Guſtav Adolf die Leitung der Neligionsangelegenbei- 

ten der Katholifen und ein Ferdinand IT. die Leitung der pro- 

teftantifchen Kirchen übernehmen mußten, eine Leitung, gegen 

welche ſich vielleicht Das eigene Gewiffen des Regenten ſträu— 

ben würde, 

Noch mehr, weil die politifche Kirchendireftion ein Maje— 

ftätsrecht feyn fol und auf den Grundfaß fich ftügt, daß die 

Religion dem Staate nüglih ſey, muß die Leitung jeder 

Religionsparthei, und wenn deren auch Hunderte im Staute 

wären, dem Regenten zuftehen. Gr hat alfo die wider: 

fprehendften Glaubensbefenntniffe, die widerſpre— 

hendften Intereſſen unter feiner Leitung; er hat fie ohne 

eine genaue Kenntniß der organifchen Einrichtungen und der 

Wünſche diefer verfchiedenen Religionspartheienz; ja er fommt 

fogar in die Lage, daß er, wenn er aufrichtig und zweckmäßig 

ein beftimmtes Religionsiyftem, 3. B. den Proteftantismus, 

begünftigt, nothwendig den Intereffen eines andern Religions- 

ſyſtems, 3. B. jenes der Katholifen, felbit wenn er das Ge- 
gentheil wünjcht, zu nahe tritt. Was fann num das Refultat 

einer ſolchen Lage anders feyn, als unzweckmäßige Leitung, 

Schwächung der Anhänglichfeit des Volks an das Dogma umd 

Verbreitung der Meinung, daß es Dem beftehenden Regierungs- 

ſyſtem, wenn auch allenfalls die Hauptperfonen der Regierung 

wirklich Religioſität wünſchen follten, eigentlich doch nicht 

um die Religion zu thun fey. 

In welche Conflikte kommt ferner die Regierung in Ans 
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jehung der Staatsintereffen. Dieſe gebieten aus einem höhern 

Standpunkte und im Hinblid auf die Intereſſen der Zukunft 

ftetS das Streben nach Der Herrjchaft der Gerechtigkeit; wo 

bleibt aber diefe bei dem Syſteme der politiihen Kirchendiref- 

tion, welches jede irgend einer Religionsparthei bewilligte po— 

litiſche Eriftenz precair oder illuforifch macht, das Vermögen 

der einzelnen Kirchen der willführlichen Verfügung der Staats- 

verwaltung übergibt, durch die Aufhebung kirchlicher zur Land» 

ſtandſchaft berechtigter Eorporationen vielleicht die Zufammen- 

jegung der Stände und hiedurch die Verfaffung ändert, und 

bedeutende Menfchenklaffen in einen Zuftand des Mißvergnü— 

gens oder auch, was gleichfalls nicht ohne Nachtheile ift, der 

politiihen Gleichgültigfeit zu verfeßen droht? 

Aber auch die Grundlage des Syſtems der politifchen 

Kirchendireftion beruht auf einer falfchen Vorausfegung über 

den Nutzen der Religion. Der Sa — die Religion nüße 

dem Staate — ift, wenn man ihn nicht auf gewiſſe Reli- 

gionen beſchränkt, unrichtig. Es gibt und gab Religionen, 

welche Menfchenopfer verlangen, welche den Kriegsdienft oder 

die Wiffenfchaft verwerfen, oder ein anderes Benehmen gegen 

die Glaubensgenofjen, und wieder ein anderes, zum Theil un— 

redliches gegen die Glaubensgegner geſtatten. Will man be- 

haupten, daß dieſe Religionen dem Staate nügen? 

Wollte man aber etwa mit oder ohne Glauben an feine 

Wahrheit den Grundfag ausiprechen, die fatholifhe Religion 

nüßge wirklich dem Staate, und deßwegen liege der Staats- 
verwaltung, ohne daß bei minder nüßlichen Religionen derjelbe 

Fall eintreten müffe, an der Leitung der katholiſchen Kirchen, 

jo würde in Anfehung der Katholiken ein Ausnahmsgeſetz auf 

geftellt, welches für dieſe Religionsparthei, weil fie nunmehr 

die vom Staate am meiften abhängige ſeyn würde, nur 

als eine Bedrückung gelten könnte. 
Allein der Nutzen wäre auch überhaupt ein ſchlechter Recht— 

fertigungsgrund der politiſchen Kirchendirektion. Wann hat 

man den bloſen Nutzen für einen Rechtsgrund gehalten? 
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Dieſer Rechtfertigungsgrund würde auch überdies zu viel be— 
weiſen; denn auch Handlungsgeſellſchaften und Wittweninſtitute 

nützen dem Staate, hier durch Verbreitung des Wohlſtandes, 

dort durch Schutzanſtalten gegen künftige Noth; übernimmt 

aber der Staat darum die Leitung in dem Sinne, wie er die 

Leitung ſeiner Kirchen übernimmt? Verfügt er über die Kaſſa— 

baarſchaft dieſer Inſtitute; beſtimmt er die Zeit für die geſell— 

ſchaftlichen Zuſammenkünfte, die Eigenſchaften für das Amt der 

Direktoren oder die Formen ihrer Geſchäftsführung? Offenbar 

nicht, und die Urſache iſt bekannt; denn bei einer ſolchen Ein— 

mengung könnten dieſe Inſtitute nicht beſtehen. Dieſe letztere 

Betrachtung gilt aber auch bei der Leitung der Religions— 

partheien. 

Mit Grund kann man aber läugnen, daß die Kirchendi— 

rektion der Staatsverwaltung jene Vortheile bringen könne, 

welche die Kurzſichtigkeit oder die Argliſt der letztern verſprach. 

Man nehme einen Augenblick an, die politiſche Kirchendirektion 

beſtehe und befeſtige ſich. — Was wird der Erfolg ſeyn? Die 

höheren Klaſſen, welche bei allen Religionsvorträgen den Ein— 

fluß bemerken, welcher ſtattfindet, ziehen ſich von einer Reli— 

gion zurück, die nicht mehr das iſt, was ſie war, und dieſes 

Beiſpiel wirkt allmählig auf die untern Klaſſen. Auch ſie laſ— 

ſen ſich nicht gern eine Religion aufbürden, welche die höhern 

Klaſſen verwerfen, oder doch nur auf eine Art mitmachen, die 

den Unglauben nicht verkennen läßt. So wie aber dieſer Zu— 

ſtand in einer gewiſſen Ausdehnung herrſcht, iſt jede Berech— 

nung, welche ſich auf die Exiſtenz religiöſer Geſinnungen grün— 

det, eine falſche Berechnung; das ältere Religionsſyſtem kann 

nicht mehr wirken, weil feine DOrganifation zerſtört ift, und 

das neue nicht, weil es Feine andere Autorität, als die einer 

veränderlichen und felbft hohe Gefühle zuweilen mißbrauchen- 

den Politik für fich hat. 

Man mag alfo die weltliche Kirchendirektion in Anfehung 

aller oder einiger im Staate beftehenden Religionspartheien 
geltend machen wollen, immer ftößt man auf foldhe Schwierig- 
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feiten, welche bei einigem Nachdenken auf den Grundfak füh- 
ren: nur in dem Nufgeben einer weltlihen Kirchendireftion 

liege das Mittel, Ordnung, Gerechtigfeit und Vertrauen im 
Staate zu befördern *). 

11. 

Beweis, daß die Leitung der Kirche durch die Staats- 
gewalt eine blos in einigen Staaten vorfommende 

Regierungsmarime fey. 

Wenn wir unfere Aufmerkfamfeit auf die Staaten richten, 

in welchen der Sache oder dem Namen nad) die Leitung der 

Kirche durch die Staatsgewalt geſchieht, fo finden wir diefe 

Zeitung blos al8 Regierungsmaxime eingeführt, während 

wir andere Staaten bemerken, in denen, und zwar aus fehr 

erheblichen Gründen, diefe Negierungsmarime verworfen wird. 

Sehen wir dort, wo man die Maxime der politifchen 

*) Diefes Aufgeben, felbft in Anfehung der proteftantifchen 

Kirche feines Landes, feheint auch der König von Preußen, Fried- 

rich Wilhelm IV., als eine politifch Fluge Maßregel anzufehen. In 

feiner feierlich ertheilten Audienz vom 2. Okt. 1845 (man ehe die 

preußifche Staatszeitung vom 14. Okt. 1845) bemerfte diefer Mon— 

arch dem Berliner Magiftrate, welcher eine motivirte Bittfchrift um 

die Niederhaltung der proteftantifchen Pietiften überreicht hatte, er 

(der König) habe zufolge der in der Reformation dem Landesheren 

übertragenen Kirchengewalt auf die Geftaltung der Kirche Einfluß, 

doch übe er ihm mit der Außerften Mäßigung, da die Kirche fi 

felbft geftalten foll, und hiezu an den unter feinem Vater eins 

geführten Synoden ein vortreffliches Mittel Habe. Sehr bemerfens: 

werth aber ift, daß dort, wo Friedrich Wilhelm IV. von der in der 

Reformation an den Landesheren übertragenen Kicchengewalt jpricht, 

er beifügt: „fie ruhet auf meiner Krone und erſchwert 

diefelbe fehr; fie legt mir bedenkliche Pflichten auf,“ 

und daß der König zulegt erklärt: „ich werde den Tag jegnen, 

an welchem ich die Kirchengewalt wieder in die rechten 

Hände zurüdgeben fann.“ 
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Kirchendirektion angenommen hat, auf die Gründe ihrer Ein— 

führung, ſo ſehen wir meiſtens den Gedanken vorherrſchend, 

durch ſie die Regierungsgewalt zu heben und den päbſtlichen 

Einfluß, welchen man manchmal läſtig fand, zu ſchwächen *). 

In Frankreich beſtand überdies eine alte Vorliebe für die Mei— 

nung, daß die Kirche fih auf das Geiftliche befchränfen follte, 

der Pabſt einem allgemeinen Concilium unterftehe, und jeder 

Staat volllommene Unabhängigkeit von der Kirche haben müſſe, 

weshalb in Frankreich die Einführung der vier gallicanifchen 

Artikel auch noch am wenigften fchadete, 

Diefes Beifpiel verführte die bourbonifchen Dynaſtien auf 

den Thronen von Spanien (f. 1700), Neapel (f. 1735) und 

Parma, das Haus Braganza in Portugal, jo wie das Haus 

Öfterreich und mehrere andere Fürftenhäufer in Deutfchland ; 

allein in diefen Staaten, in welchen noch um das Jahr 1740 

das Syſtem der politifchen Kirchendireftion wenig oder gar 

feine Wurzeln gehabt hatte, und alfo fast blos durch Regie— 

rungsverordnungen geltend gemacht werden mußte, jchwächte 

es verhältnigmäßig weit mehr die Religion, als dies in 

Frankreich der Fall war. Es ift bekannt, daß im achtzehnten 

Sahrhundert vorzüglich unter der Regierung des Königs Jo— 

jeph Emanuel in Bortugal (1750 — 1777) und Kuls IN. 

(1759 — 1788), Königs von Spanien, die religiöfen Anfichten 

Voltaire's und der Eneyelopädiften unter den höhern Stän- 

den, jelbft die Geiftlichkeit nicht ausgefchloffen, ſehr um ſich 

gegriffen hatten, zur Zeit der Thronveränderung von Bayonne 

(1808) fait nur noch ein Theil der Mönche das alte Kirchen: 

ſyſtem vertheidigte, und 1835 die ganze fpanifche Kirche fich 

*) Daß die gallicanifchen Kirchenfreiheiten auf die Niederhaltung des 

päbftlichen Einfluffes und der Kirchengewalt überhaupt berechnet find, 

diefe Kirchenfreiheiten aber zunächft auf der weltlichen Kirchendirek— 

tion beruhen, ift ſchon an mehreren Orten bemerft worden, und e8 

iſt kaum begreiflich, wie die franzöfifche Geiftlichfeit (wor 1789) dies 
verfannte. 

Beidtel, canon. Necht. 15 
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hilf- und rathlos die Einziehung der meiften Kirchengüter 

mußte gefallen laffen. Ganz auf diefelbe Art ging es in Por- 

tugal und im ſpaniſchen fowohl als im portugiefiichen Amerika, 

wohin gleichfalls, als Spanien und Portugal den Gallicanis- 

mus annahmen, deſſen Grundfäge gedrungen waren. 

Auch dort, wo man, durch finanzielle Gründe beftinmt, 

die gallieanifchen Prinzipien eine Zeit lang angenommen hatte, 

wie z. B. (1799 — 1813) in Bayern, fand man bald in dem 

rafchen Verfall der Religion Gründe, ſich wieder andern Sy- 

ftemen zu nähern. 

Wenn man in Preußen unter der Regierung Friedrich) 

Wilhelms III. gern gegen die Katholifen das Syftem der po- 
litiſchen Kirchendireftion anwendete, geſchah es mit der Hoff- 

nung, die fatholifhe Bevölkerung des Staates der andern Be— 

völferung zu affimilivenz; aber der Gedanke des Syſtems gefiel 

wenig den fatholifhen Bewohnern der Rheinlande und des 

Großherzogthums Pofen, was (Nov. 1837) einige für Preußen 

ſehr unangenehme Greigniffe und als Folge derjelben eine ſehr 

beträchtlihe Modification des Regierungsſyſtems herbeiführte, 

Sm Königreiche Ungarn ift es das Syſtem der politifchen 

Kicchendireftion, welches die dortige katholiſche Parthei jo fehr 

gefchwächt hat, daß ſchon feit mehreren Jahren der Einfluß 

der Proteftanten überwiegend wurde. Das, wozu einiqe Zeit 

die Hoffnung gewefen war, eine größere Negierungsgewalt in 
Ungarn und Emporhebung der materiellen Staatsfräfte, iſt da- 

bei nur höchſt unvollftändig von den Beförderern der weltlichen 

Kirchendireftion erreicht worden, 

Wozu der ruffiiche Hof das Syſtem der weltlichen Kirchen- 

direftion in Anfehung der polnischen Katholiken angenommen 

hat, liegt am Tage. Niemand zweifelt, daß die Affimilirung 

der polnischen Bevölferung an Rußland (f. 1831) der Haupt: 

grund war; in früherer Zeit aber war e8 (1770 —1796) der 

Wunſch, einer engern Verbindung der polnischen Provinzen 

mit Rußland vorzuarbeiten, Welche Folgen aber aus dieſem 

Syſtem bervorgeben, bat fich erjt zum Theil gezeigt. 
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Wo alfo auch die weltliche Kichendirektion erfcheint, überall 

ipricht dafür ein ſehr erfennbares, obgleich meijtens viel zu 

hoch angefchlagenes Intereſſe; dagegen aber jehen wir in der 

neuern Zeit mehrere Staaten, weldhe das Syitem der politi— 

ſchen Kirchendireftion in Anfehung der Katholiken ihres Landes 

niemals angenommen oder doc) bald wieder aufgegeben haben. 

Auch bier erklären aber einige aus den befondern Verhältnifs 

fen des Landes erkennbare Intereffen die Gründe des von der 

Regierung beobachteten Benehmens. 
Reden wir zum Beweife dieſes Satzes zuerft von Eng: 

fand. Bor der Emameipationsafte von 1829 waren daſelbſt 

die Katholiken, befonders die iriichen, auf das äußerte ge 

drückt, jedoh nur als Untertbanen, nicht als Ka— 

tholifen, und zwar wegen ihrer Religion, aber nit in 

ihrer Religion. Allein wie hatte ſich die katholiſche Religion 

im englifchen Reiche erhalten? Mit dem Willen der Regierung 

nicht, und vor 1648 war mehr als einmal eine Reihe tyranni- 

jeher Maßregeln zur gänzlichen Unterdrücdung des Katholizismus 

genommen worden. Aber die englifche Regierung fand nicht 

Schwerter genug zu ihren Zwede; fie mußte endlich, wollte 

fie ſich nicht größern Übeln ausfegen, den Katholifen die Dul- 

dung gewähren. Aber die Katholiken wußten auch, welchen 

Betrachtungen fie dieſe Duldung zuzuſchreiben hätten, und wa— 

ren gegen jede Einmengung in die innern Religionsverhältniſſe, 

welche ſich die engliſche Regierung erlaubt hätte, auf ihrer 

Hut, und wären vielleicht zum Widerſtande bereit geweſen. 

Die engliſche Regierung wußte dies und vermied daher in An— 

ſehung der Katholiken jede Einmengung. 

Ein faſt ähnlicher Fall war in Anſehung der Katholiken 

(vor 1795) in Holland, und als unter dem König Wilhelm 1. 

(1815 — 1830) mehrere Jahre hindurch das Syſtem der poli- 

tifchen Kicchendireftion angenommen worden war, um mittelit 

der theologiichen Schulen und auf andern Wegen die Belgier 

den Holländern zu aſſimiliren, belehrte (1830) der Abfall von 

Belgien den König bald über feinen Mißgriff. Um das hol— 

15 * 
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ländiſche Brabant zu behalten, entjagte die holländiſche Re— 

gierung ſehr bald der politifchen Kirchendireftion. 

In der Türkei berubte die Herrfchaft der Türfen in vie- 

fen Provinzen auf Capitulationen, welche von türkiſchen Sul- 

tanen den Eingebornen waren bewilligt worden, und in denen. 

gewöhnlich die Neligionsfreiheit einer der wichtigiten Punkte 

geweien war, Die tirfifche Regierung würde den mißtrauiſchen 

Chriſten gegenüber geglaubt haben, die Treue der Traktate zu 

verlegen, und fich eine Menge von Feinden zu erjchaffen, wenn 

fie eine politifche Kirchendireftion, deren Durchführung ohne- 

hin nicht zu hoffen war, auch nur von weiten als ihren 

Wunfch hätte blicken laſſen. 

In den vereinigten Staaten von Nordamerifa entſtand 
nach und nach eine Bevölkerung von allen Religionen, Natio— 

nen und Intereſſen. Die einzelnen Staaten der Union konn— 

ten zwar, wenn eine gewiſſe Religionsparthei in ihnen über— 

wiegend war, dieſe Religionsparthei begünſtigen; aber unter 

den andern Bewohnern des einzelnen Staates herrſchte viel zu 

viel religiöſer Unabhängigkeitsſinn, als daß die herrſchende Parthei 

etwa hätte verſuchen können, den in ihrem Gebiete wohnhaften 

Katholiken die politiſche Kirchendirektion annehmbar zu machen. 

Man verzichtete alſo auf dieſen Gedanken, und ſah ſich ſogar 

wegen der aus ſo vielen Religionspartheien zuſammengeſetzten 

Bevölkerung des ganzen Föderativſtaates zu dem Grundſatze 

beſtimmt, daß dieſer Staat als Staat keine beſtimmte Re— 

ligion habe, dagegen aber auch der Ausübung jedes mit Po— 

lizeirückſichten vereinbarlichen Cultus kein Hinderniß in den 

Weg lege. 

Betrachtungen dieſer Art ließen ſich noch lange fortführen; 

ſie wären aber unnütz, da das Angeführte ſchon hinreicht, die 

politiſchen Verhältniſſe zu würdigen, welche hier zur Einfüh— 

rung, dort zur Vermeidung der politiſchen Kirchendirektion ge— 

führt haben, und welche es wenigſtens rathſam machen, die 

politiſche Nützlichkeit dieſer Leitung der Kirche durch den 

Staat reiflich zu überlegen, 
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Gründe Des neuern Protejtantismus für das Sy— 

ftem einer dem Staate zuftehbenden Kirchen— 

Direktion. 

Zu Gunften der politifhen Kicchendireftion in Anfehung 

der Katholifen liefert der ältere Proteftantismus, welcher fein 

Territorialſyſten Das natürliche Kirchenrecht nennt, ei— 

nige Argumente, Feine aber das Gollegialfvftem (I. Buch, 

8. Abſchn.). Seitdem aber der neue Proteftantismus fich 

feiner Altern Syſteme faſt ſchämt, kann er fiir die politifche 

Kirhendireftion nur den Grund liefern, daß der Staat zur 
Vervollkommnung der Menfchheit beftimmt und jede Kirche eine 

Anftalt zur Volksbildung jey, von welcher als ſolcher der Staat 

die Leitung haben müſſe. Obgleich nun in dem gegenwärtigen 

Werke der Proteftantismus nur infofern in Betrachtung kommt, 

als er mit dem gqallicanifchen Kirchenrecht in einer Art von 

Berwandtichaft oder Wechſelwirkung ftebt, jo macht es doch 

gerade dieſes Verhältniß nothwendig, von der neueren Anficht, 

die Fatholifche Kirche ſey eine Anftalt zur Volksbildung, zu 

fprechen. 

Wenn man die fatholifche Kirche eine Anftalt zur Volks— 

bildung nennt, jo fann Dies auf ihren Urſprung, da dieſem 

weit höhere Zwede zum Grunde lagen, nicht bezogen werden, 

jondern könnte höchitens in dem Sinne gelten, daß die Stants- 

gewalt die Eatholifche Kirche als eine Anftalt zur Volksbildung 

betrachte und deshalb fie beibehalte,. Allein die Ent: 

jtehung des Katholizismus ift in jedem Lande älter, als diefe 

erft gegen das Ende des achtzehnten Sahrhunderts unter den 

Proteftanten entitandene Behauptung; die Fatholifche Kirche 

hat aus älterer Zeit wohlerworbene Rechte, und felbit, 

wenn man eimen Augenblick im Hinblick auf den angeblichen 

Staatszwed der Vervollfommnung des Menfchengefchlechts dieſe 

Kirche als eine Anftalt zur Volksbildung benützen wollte, To 



= Zn 

entftände erſt noch die Frage, ob dieſe Anftalt gerade vom 

Staate geleitet werden müßte. 

Offenbar ift es, daß jener, welcher dem Volke Bildung 

verschaffen will, in feiner Bildung höher ftehen muß als das 

Volk, ja ſelbſt höher als die für die Belehrung beftimmten 

Lehrer; denn wenn diefe auch im Einzelnen noch fo gelehrt 

oder gebildet wären, fo hängt doch in Beziehung auf die Volfs- 

bildung am meijten von der Leitung ab, weldhe dem Ganz 

zen der für fie getroffenen Anſtalten zu Theil wird. Diefe 

Zeitung muß bejtimmen, was für Die Bildung gethan werden 

joll, und dieſes Beſtimmen it, wie jene Legion verun- 

glückter Unterrihtsplame in jo vielen Staaten beweifet, 

feine jo ganz leichte Suche. Dft wird von der auf die Ein- 

jichten ihrer Agenten beſchränkten Staatsgewalt der Unterrichts: 

methode des Tages zu viel gebuldigt, oft der Unterricht auf 

unpraftifche Fächer ausgedehnt, und oft wird auch das Wich- 

tigfte vergeffen. Man ift heut zu Tage darüber einig, daß 

unter dem Einfluffe der von der Staatsgewalt in den meiften 

Staaten getroffenen Bildungsanftalten die Moralität des 

Bolfs gelitten habe, und als aus dem Gefichtspunfte der po— 

litiſchen Kirchendireftion auf den Predigtſtühlen Diät, Land- 

wirthichaft, Unterrichtsmethoden und Staatsverfafjung vorgetra- 

gen wurde, ſah man bald ein, daß dies nicht nur. fehlecht 

überdachte, jondern auch auf die Dauer ſehr jchädliche Neue— 

rungen gewefen wären. 

Gerade heut zu Tage glaubt der mehr unterrichtete 
Theil des Volks nicht mehr an die Meisheit aller Regierungs— 

maßregeln, und am allerwenigjten an jene in dem Fache des 

öffentlichen Unterrichts. Im ganzen Ländern redet man gegen 

das Monopol der Regierung im Lehrfache, und fo wie Eng- 

land und Nordamerika diefes Monopol nicht fennen, Frankreich, 

Spanien und Holland aber wenigjtens nichts von Zwangsan— 

ftalten für den Glementarunterricht willen wollen, jo bat auch 

die Erfahrung gezeigt, daß Dort, wo die Negierung ich wirk— 

ih das Unterrichtsmonopel erhielt, noch niemals ſehr erfreuz 
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liche Reſultate weder in wilfenfchaftliher, noch in moralifcher 

Rückſicht entftanden find. 

Noch weit mehr gilt Dies von einem durch die Regierung 

geleiteten Religionsunterricht. So wie der Geiftliche feine Un— 

abhängigfeit verloren hat, ift auch das Vertrauen auf ihn bei 

feiner Gemeinde gehindert. Gr wird über Gontrabande 

und Gonfeription, für Schußpodenimpfung und Schulbeſuch 

predigen müſſen; aber jchwerlich wird ein beſonnener Menſch 

ihm feine Gewiffensangelggenheiten eröffnen wollen. 

Ein anderer Grund, welchen der neuere Proteftantismus 

als einen Grund für die Kirchendireftion empfiehlt, ift, daß 

dadurch die Staatsmacht gefteigert werde. Allein die Staats: 

macht wird durch ein Regierungsſyſtem, welches in Firchlicher 

Rückſicht entweder viele Unzufriedene oder viele Unwiſſende 

macht, nicht gejteigertz auch ift die Religion eben nicht dazu 

da, um irgend einem Staatsmann zum Werkzeuge für die Aus: 

führung feiner Lieblingsideen zu dienen. 

Endlich macht der Proteftantismus wohl auch den Grund 

geltend, daß der Staat mittelft des Syſtems eines überwie— 

genden Einfluffes auf die Kirchenangelegenheiten der Katholi— 

fen manchen Aberglauben ausrotten, manche intolerante Ge— 

finnung befünpfen und manche Annäherung der einzelnen Re— 

ligionspartheien untereinander bewirken könne. Allein auch 

diefe Betrachtung entjcheidet nichts, da der Nutzen dort, wo 

das Necht ſpricht, nicht in Betrachtung kommen foll, und jede 

Schwächung der Gigenthümlichkeiten des Katholizismus, fie 

mögen nun von andern Neligionspartheien wie immer genannt 

werden, eine Beeinträchtigung der Katholiken ift. 

Allein wenn auch die von den Proteftanten in Umlauf 

gefeßten Gründe fir die weltlihe Suprematie feine Rechts: 

gründe find, werden fie Doch von Politikern, denen das an— 

gebliche Stantsintereffe Alles iſt, hoch gehalten, und fie nüßen 

dem Proteftantismus, welcher fih aus fehr begreiflichen Ur- 

fachen ſtets mit dem Syſtem der politifchen Kirchendireftion, 

wenn es gegen die Katholiken geltend gemacht wird, befreundet, 
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und eigentlih nur den fogenannten Ultramonta- 

nismus fürchtet. Gegen diefen, meint er, würde der Kampf 

ſonſt fchwieriger, 

In diefe Wünfche des Proteftantismus jtimmen heut zu 

Zage auch viele fogenannte Liberale nach dem Zufchnitt won 

1830, d. h. Männer der ehemaligen Aufklärungsparthei, welche 

fich wejentlich zu protejtantifchen Ideen bekennen, wenn fie fich 

auch zur Vermeidung des Aufſehens zur fatholifchen Religion 

halten, und in Hinficht auf den Staat einige Hinmeiqung zu re 

publifanifchen Verfaſſungselementen zeigen. Allerdings gibt es 

heut zu Tage auch eine Fleine Anzahl von Liberalen, welche 

in Anfehung der Religion umbedingte Freiheit empfehlen, und 

alfo alle gallicaniſchen Ideen verwerfen; aber die Zahl diefer 

Liberalen it in manchem Lande noch ſehr klein, obgleich glück— 

licherweife im Steigen. 

Mit der proteftantifchen Parthei fteht auch in einer Ver— 

bindung die Parthei der Sanfeniften, bei der es ein Haupt— 

grundſatz it, das Anfehen des päbftlichen Stuhls zu unter: 

graben, und ihre eigene Eriftenz zu verläugnen. Schon als 

Boffuet feine Bertheidigung der gallicanifchen Declaration jehrieb, 

behauptete man nad) feiner eigenen Angabe *), diefe Declara- 

tion begünftige den Janſenismus; fo lange es alfo Janſeniſten 

gibt, wird es auch BVertheidiger der weltlichen aus den galli- 

caniſchen Artifeln folgenden Kirchendireftion geben. Die Zahl 

diefer Sanfeniften muß aber nicht nach der Zahl derjenigen, 

welche ſich laut als Janſeniſten ausgeben, gemefjen werden. 

Viele befennen, ohne es zu willen, auf die Autorität des er— 

haltenen Unterrichts bin, janfeniftiihe Grundfäge, und man 

ſpürt oft ihre IThätigfeit, ohne den Canal zu kennen, durch 

welchen fie wirft. 

Die bisher in dieſem Buche vorgetragenen Anjtände gegen 

die weltliche Suprematie in Kirchenfachen dürften num die 

Frage, um die es fich handelt, jchon enticheiden; die Gründe 

*) Defens. decl. cler. gallie. Praevia dissert. IX. pag. 9. 
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verftärfen ſich aber noch, wenn man auf die einzelnen, 

angeblich dem Staate zuftehenden Rechte übergeht, wie wir 

nunmehr jehen werden. 

w 

Beurtheilung der aus dem Grundfage der welt- 

lihben Kirhendireftion abgeleiteten Rechte des 

Staates auf die Bildung der Geijtlihen, den Re— 

ligionsunterricht des Volks und die Anordnung 

des Gottesdienites. 

Die Bertheidigung einer weltlichen Kicchendireftion führt 

jeden comfequenten Menjchen jogleich zu der Behauptung, daß 

es dem Stante zufomme, den katholiſchen Elerus jo bilden zu 

faffen, daß er den Forderungen des Staates und der Kirche 

entiprechen fünne, und daher haben wir auch in den neueren 

Zeiten Anftalten genug geliehen, um den Glerifern die von den 

Menerern für zweckmäßig ausgegebene Bildung zu verjchaffen, 

bald, indem man die theologischen LZehranftalten und Seminu- 

rien von den Biſchöfen möglichit unabhängig machte, bald, in— 

dem ſich der Staat die Ernennung der Profeſſoren und die 

Wahl der Lehrbücher vorbehielt, bald endlich, indem man die 

Theologen anbielt, während des Studiums der Theologie oder 

vor demjelben gewiffe Vorlefungen zu hören, und von ihren 

Kenntniffen aus den Gegenjtänden derjelben Proben abzulegen. 

Daß mit diefen Veränderungen au den theologischen Schu: 

len fat immer die Plane zu großen Umftaltungen im Reli: 

gionsfache zufammenhängen, lehrt die neue Gefchichtez es läßt 

ſich aber auc) zeigen, daß eigentlich jede beträchtliche Verände— 

rung an den theologiichen Schulen als der Anfang oder die 

Folge von großen Umjtaltungen betrachtet werden müſſe. 

Man ändert nicht gern wegen Keinigfeiten, und bei den Än— 
derungen, welche man vornimmt, handelt es fich meiftens 

darum, den jogenannten Ultramontanismus aus den 

theologijchen Schulen zu verbannen. Man verftand bisher 
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unter dieſem den gemeinen Katholifen "wenig verftändfichen, 
aber eben darum für die Zwede der Neuerer ganz paffenden 

Namen das in Stalien (ultra montes) beftebende Firchenrecht- 

lihe Syſtem, das heißt, das Papalſyſtem, und winfchte dem— 

jelben unter dem Namen „einer Läuterung“ des Kirchen: 
rechts ein im Intereffe der weltlichen Kirchendireftion entwidel: 

tes Episcopalfyftem als die ächte Lehre der Kirche hinzu: 
jtellen. 

Dieje Sache ift aber nicht Leicht durchzuführen, wenn man 

nicht die Kicchengefchichte und das Bibelftudium im Sinne der 

Gallicaner einrichtet, in der Moral möglichſt den monaftifchen 

Ideen entjagt und in der Dogmatik gleichfalls feilt und ändert 

(HM. Buch, 11. Abſchn.). Natürlich wird aber alles dieſes bald 

bemerkt, befonders da die Neuerung fih Stützen im Volk fucht, 

und weil fich zwei fchroff gefchiedene Partheien unter den Ka: 

tholifen zeigen, deren jede dem Geiftlichen, infofern fie ihn zur 

Gegenparthei zählt, Verdruß macht und feine Wirkſamkeit be- 

einträchtigt, jo zeigt fi in der Paftoraltheologie dev vorherr: 

chende Gedanke, man müffe den Mittelweg gehen, alle Bor: 

urtheile, alle ftreitigen Lehren vermeiden, und überall den 

klugen Mann machen. In Kurzem ift die ganze Theologie umz 

gejtaltet, umd Das, was etwa noch von den alten Religions: 

einrichtungen befteht, wird in den Augen mancher Theologen, 

und gewiß nicht der fchlechteften unter ihnen — zu einer. argen 

Sneonjequenz *). 

*) Sn dem ftebenten und achten Devennium des vorigen Sahehunderts 

machte man vft die. Bemerkung, daß gerade die beſſern Köpfe, 

die aus den neuen Schulen kamen, weiter gegen das Fatholifche Sy— 

ftem vorfchreiten wollten, als die Negierungen, was natürlich war, 

da diefe jungen Leute gewöhnlich nichts anderes, als die ihnen em— 

pfohlenen Bücher Fannten, und dann die Offenheit und Confequenz 

des Charakters ein durchaus pafjendes Syftem forderte. Genau ber 

trachtet finden wir auch heut zu Tage, daß viele Menfchen, welche 

die Anfprüche der Negierung in diefer oder jener Nichtung anerfennen, 

weiter gehen wollen, als die Negierung, weshalb diefe ftets eine 
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Bei fo wichtigen Grundfehlern der vom Staate ausgegan— 

genen Bildung der Theologen darf man auch nicht hoffen, daß 

Durch einige unbedeutende Maßregeln, 3. B. die Berinderung 

einiger Lehrbücher, eine ftrengere Aufficht auf die Profefforen, 

oder eine bifchöfliche Controlle bei Prüfungen, könne geholfen 

werden. Der Fehler liegt an der Hauptidee; Jene, die zunächit 

an der Bildung des Glerus ein Intereſſe haben, find ohne 

Einfluß, und indem man das canonifche Necht verläßt, gleicht 

man einem Schiffer, welcher ohne Compaß in das Weltmeer 

jegelt. 

Daß ein Clerus, welcher in einer falfchen Stellung fich 

befindet, wenig Zufriedenheit in feinem Stande und durchaus 

feinen Einfluß auf die höhern Klaffen haben könne, füllt in 

die Augen; es verdient aber Überlegung, ob unter folchen 

Umftänden der VBolfsunterricht in der Religion, ſelbſt wenn 

der Clerus auf denfelben einen einigermaßen erheblichen Ein: 

fluß befüme, dem anerkannten Syſteme der Kirche entiprechen 

fönne. Gleichwohl find diefe Schulen wieder die Pflanzichulen 

fünftiger Glerifer, und da auch in dem Volksunterrichte das— 

jelbe Prinzip vorherrfchen muß, welches die Herrfchaft des ca= 

nonifchen Rechtes beeinträchtigt, fo können ſelbſt die Religions: 

bücher in den Schulen für den wahren Religionsunterricht 

vielleicht unzwecnmäßig ſeyn. 

Nebſt der Volksſchule ) ift die Kirche der Ort, von wo 

doppelte DOppofition hat, von jenen namlich, die ihre Grundſätze 

als irrig verwerfen, und von jenen, die fie anerfennen, aber weiter 

entwicfelt fehen möchten. 

) Daß die Bolfsfchule der Natur der Sache nach unter der Kirche 

ftehe, war die Meinung aller früheren Jahrhunderte, welche felbft 

unter der Herrſchaft der gallicanifchen Grundſätze nicht aufgegeben 

wurde. Il est manifeste, erflärte am 23. Januar 1680 der Staats: 

rath Ludwigs XIV., qu'il n’apartient qu'à V’eglise, de prendre 

eonnoissance du fait des ecoles. Cet usage a toujours ete 

suivi en France — aussi les jurisconsultes disent, que le soin 

des ecoles est soumis aux ecclesiastiques. 
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der Neligionsunterricht des Volkes ausgehen fol; außerdem 
aber foll von dort auch die Erbauung ausgehen, und wenn 
die Regierung — was zufolge des Syftems der weltlichen 

Kirchendireftion ein ſehr nahe liegender Gedanke ift, — eine 

Gottesdienftordnung einführt, jo beginnen für fie umd 

die Kicche fchwierige Berhältniffe. Die leßtere ſieht fih in ei- 

nem Punkte, welcher für fie von der höchſten Wichtigfeit ſeyn 

muß, aus dem jeit Jahrhunderten behaupteten Wirfungskreife 

verdrängt, und der erftere hat, wofern er die Religion auch 

nur aus dem polizeilichen Gefichtspunfte betrachtet, eine ſchon 

an fich jehwierige Aufgabe zu löſen, welche, fehlecht gelöst, 

die Wünſche der Regierung nothwendig unbefriedigt läßt. Der 

Cultus foll fi an die Dogmen anfchliegen; er foll von den 

Formen des Alterthums fich nicht zu fehr entfernen; er foll 

dem Vermögen der einzelnen Kirchen und den Forderungen des 

guten Geſchmacks angemeffen ſeyn; es joll endlich die Mono— 

tonie vermieden werden. Alles diefes find Forderungen, weld)e 

leichter aufgeftellt, «als befriedigt find, und welche Schwierig- 

feiten, wenn man bei derlei Regulirungen mit Umficht umd 

Schonung zu Werke gehen will, ſich zeigen, davon liefern die 

Gefchichte der preußifchen Agende (1817— 1840) und die Ver: 

handlungen in den theologifehen Sournalen der er 

intereffante Belege. 

VI. 

Von den Rechten der Regierung in Anſehung der 

Kirchengüter. 

Die Güter, welche die katholiſchen Kirchen beſaßen, rüh— 

ren meiſtens von Stiftungen ehemaliger Regenten und Privat- 
perfonen, zum Theil auch von Grfparniffen ber, und wurden 

Jahrhunderte hindurch ftillihweigend als ein Privateigen- 

thum angefeben, welches von feinen Nußnießern, injofern es 

mit der Natur einer Nutznießung verträglich it, gerade fo, 

wie ein anderes Privateigenthum adminiftrirt werden könne, 
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Als aber die Idee einer weltlichen Kirchendirektion aufkam, 

zufolge deren die Kirche gewiſſermaßen zu einem Staatsinſti— 

tute wurde, war es ſehr natürlich, daß die Kirchengüter als 

die Fonds dieſes Inſtituts betrachtet wurden, und der Grund— 

ſatz, ſie müßten unbedingt der von den Stiftern ihnen gegebe— 

nen Beſtimmung gewidmet bleiben, aufgegeben wurde. Von 

dieſem Augenblicke hing das, was in Anſehung der Kirchen— 

güter geſchehen ſollte, von den Beſtimmungen der weltlichen 

Regierungen ab, und dieſe Regierungen haben nach Verſchie— 

denheit der Zeiten und Länder ſehr verſchiedene Maßregeln 

nebeneinander oder nacheinander eingeführt *). 

Eine der erſten war: Verfügungen zu treffen, Daß Kir- 
hengäüter nicht veräußert oder ungebührlich bela= 

ftet würden. Dieſe Maßregel fcheint auf den erjten Blid 

jo ganz im Intereſſe der Kirche zu feyn, daß man fie auch) 

von Regierungen, welche nichts weniger als die Leitung der 

Kirche verlangten, in der Überzeugung, fie trage zum Wohl 
der Kirche bei, ergriffen ſieht, und es iſt nicht zu verfennen, 

daß fie zu verfchiedenen Zeiten, 3. B. im jechzehnten und. fieb- 

zehnten Jahrhunderte, als jo viele katholiſche Geiftliche apoſta— 

firten oder an Apoſtaſie dachten, der Kirche wirklich nützlich 

werden konnte, Allein auch Die politifche Kirchendireftion er- 

greift oder lobt Diefelbe Maßregel, Sie will dadurch verhin— 

dern, daß die Disponiblen Fonds nicht vermindert werden, 

*) Von dem Gegenftande diefes Abfchnittes fpricht Febronius (de stat. 

-  ecel. I.) fehr wenig und nur im Vorbeigehen dann und wann einige 

Worte. Die Urfache ift begreiflih; er wollte die Geiſtlichkeit für 

fein Syftem gewinnen, Die fpeziellen Rechte des Staates in Anz 

fehung der Kirchengüter folgen aber von felbft, jo wie die Kirche 

zum Staatsinftitute wird; denn die Geiftlichen werden dann Staats: 

beamte, welche man gleich andern Staatöbenmten behandeln, alfo 

auch mit Geld befolden, auf eine Congrua feßen, und wo fie zu 

zahlreich find, veduciren fann. Das Eigenthum der Kirchen erfcheint 

dann aber auch ala Staateeigenthum, welches der Staat nach Gut— 

dünfen zur Nutznießung zuweiſet oder ſelbſt verwaltet. 
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bewirkt aber gewöhnlich gerade das Gegentheil. Es kann näm— 

lich Umſtände geben, wo es gut iſt, ein liegendes Gut in ein 

Geldkapital oder ein Geldkapital in ein Landgut umzuwandeln, 

oder ein Gut zu verkaufen, um ein anderes kaufen zu können; 

alles dieſes aber iſt kaum möglich, wenn die Veräußerung ei— 

nes Kirchengutes an noch mehrere, als die vom canonifchen 

Rechte geforderten Körmlichfeiten gebunden ift. Auch die Auf: 

legung der Neallaften gehört manchmal zur guten Verwaltung, 

3. B. durch die mit Nachbarn zu Stande gebrachten Stipula- 

tionen gegenfeitiger Sewvituten, oder fie liegt in den Befug- 

niſſen Eirchlicher Obern, deren Wirfungsfreis num beengt wird, 
Hieraus zeigt fih, was von dem durch Pehem (I. $. 789) io 

jehr empfohlenen Verbote einer Beräußerung der 

Kirhengüter zu halten ſey. 

Pehem jchreibt den Negenten au in Anfehbung der 

Kirhengüter (I. $. 790) das Recht zu, über fie zum 

größeren VBortheil der Kirche zu verfügen. Diefes 

Necht gibt alfo dem Regenten die Befugniß, ſowohl bei ein- 

zelnen Stiftungen, als auch bei einer Maffe von Stiftungen, 

oder gar bei allen derfelben von den Stiftungsurfunden abzu- 

geben, und die dadurch ihrer urſprünglichen Beftimmung ent- 

zogenen Güter andern für die Kirche nüglichen Beftimmungen 

zuzuwenden. Unterfuchen wir nun die Folgen dieſes Grund— 
ſatzes. 

Auf die Stifter oder ihre Erben kann der Eindruck, welchen 

ſolche Grundſätze machen, nothwendig nur ein ungünſtiger ſeyn. 

Hätte man das vorhergeſehen, heißt es gewöhnlich, ſo würde 

man dieſe Stiftung nicht gemacht haben. Niemand entſchließt 

ſich alſo, neue Stiftungen zu machen, und da die vorhandenen 

Stiftungen ſelbſt unter den günſtigſten Vorausſetzungen von 

Zeit zu Zeit Verluſte leiden müſſen, ſo iſt zur Verarmung der 

Kirchen der Grund gelegt, wodurch, wenn fie anders erhalten 

werden jollen, auf Abgaben für die Kirchen gedacht werden 

muß, ſey es nun auf folche, welche von den Kirchen oder für 

die Kirchen erhoben werden, oder auf ſolche, die zur Beitrei- 
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tung des Staatsaufwandes, unter welchen jest die Erhaltung 

der Kirchen mitbegriffen wird, eingehoben werden. Inwiefern 

Dabei das Land an Erleichterung und die Kirchen an Sicher: 

heit gewinnen, iſt aber leicht zu ermeffen. 

Su Beziehung auf die Nutznießer der Kirchengüter tft die 

Folge wieder die, daß fie, da fie die Überzeugung von der 
Fortdauer ihrer Stiftungen verloren haben, für jene ihrer 

Nachfolger, welche vielleiyt nach Jahrhunderten noch fommen 

fönnten, nicht mehr denken, feine Meltorationen von Bedeu- 

tung vornehmen, ja ſelbſt dann, wenn fie etwa durch das Ge— 

fübde der Armuth gebunden wären, doch glauben, für die ver 

jchiedenen Ereigniſſe, welche die Zukunft bringen fann, auf 

Geld denken zu müſſen. 

Für Die Regierung, jelbjt wenn fie aufrichtig die Kirchen: 

güter nur für veligiöfe Zwede verwenden will, wird die Ber 

fugnig, die Kirchengüter zu beffern Zweden zu verwenden, zu 

einer gefährlichen Lockung. Wer entjcheidet nämlich, wenn 

wir einmal von dem Willen der Stifter abgehen, welches der 

beſſere Zwed jey? Dffenbar nur der Regent, und zwar nad) 

feiner individuellen Überzeugung; denn wenn ex aud wirklich) 

Rath eingeholt hat, hängt es doc) ſtets von ihm ab, ob er den 

Rath befolgen will oder nicht. Wenn num aber ein Regent aus 

Vorliebe zu den Klöftern den Bisthimern Güter entzieht, und 

ein anderer Bisthümer auf Koften der Klöfter ftiftet, ein drit- 

ter. aber von beiden Güter nimmt, um die Pfarrfichen zu 
vermehren, welche Sicherheit geben jowohl in den Augen ihrer 

Inhaber, als derjenigen, welche etwa Luft hatten, den geift- 

lichen Stand zu ergreifen, alle geiftlichen Inſtitute? 

Welche Wirkung entiteht ferner für den Geift des Elerus? 

Seder einzelne Benefiziat hat unbejtimmte Bejorgniffe, unbe: 

ftimmte Hoffnungen; die Regierung ift für ihn Alles; fie zu 

gewinnen, wird jo Mancher ſelbſt auf Koften feiner Pflicht be- 

dacht ſeyn. Jene Menfchen aber, welche dieſen Geift wahr- 

nehmen, werden, je nachdem der Standpunkt ihrer Weltanficht 
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beihaffen ift, darüber ſehr verfchiedene, im Ganzen aber ge- 

wiß ftrenge Bemerkungen machen. 

Wir haben bis jet nur von dem Falle geredet, wo der 

Regent wirklich im quten Glauben handelt; wie aber, wenn 

diefer gute Glauben ihm fehlte, und er ftetS unter der offi— 

ziellen Behauptung, er wolle nur das Beffere, die Kirchengü- 

ter zu. ſchlechten Zwecken verwendet? Jetzt werden alle Übel, 

von denen wir oben gefprochen haben, noch größer jeyn, 

Sp wie aber zufolge der weltlichen Kirchendireftion die 

Regierung das Recht hat, über die Verwaltung der Kirchen- 

qüter zu verfügen, ift zu noch andern Übeln der Grund ge- 

legt. Wie 3. B,, wenn der Negent, damit der Geiftliche nicht 

durch Wirtbichaftsiorgen die Zeit verliere, den Verkauf vieler 

oder aller Kirchengüter anordnete, und dann auf die Intereſ— 

fen des Kauffehillings die Benefiziaten und kirchlichen Inſtitute 

anwieſe? wenn er die Kirchengüter ganz oder zum Theil in 

feinem Namen, 3. B. unter dem Namen eines Neligionsfonds, 
adminiftriren ließe? wenn er verordnete, daß zur Ergänzung 

der Bedürfniffe diefes Fonds auch dort, wo nod alte Stif- 

tungen blieben, an dieſen Fond Beiträge geleiftet werden? — 

Und doch empfehlen fih auf den erjten Blick dieſe Ideen fo 

vielen Menfchen, und insbefondere feheint ein Religionsfond 

die Nachtheile der Ungleichheit der Benefizien fo qut zu befei- 

tigen, daß man fogleich verfucht wird, ihn zu errichten. 

Wir reden bier nicht von der ftaatswirthfchaftlichen und 

finanziellen Seite ſolcher Maßregeln, welche noch immer den 

Regierungen wenig Nußen gebracht haben; aber wir müſſen 

noch dem Einwurfe begegnen, daß der Regent dann doc) um: 

ter gewiffen Umftinden ein Dispofitionsreht über die 

Kirhengüter habe. Diefer Einwurf bedarf heut zu Tage, 

wo man das Necht der Regierung, über Kirchen- und Stif- 

tungsgüter zu verfügen, auf dem Kontinent von Europa jchon 

wenig mehr öffentlich beftreiten hört, eine etwas umftänd- 

lihe Erörterung. 
Nicht zu läugnen ift es, daß in Rückſicht der Kicchengüter 
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jo gut, als in Anjehung anderer in dem Befiße von Privat- 

leuten befindlicher Güter der Staat das hohe Eigenthumsrecht 

(dominium eminens) habe, und diejem zufolge im Noth- 

falle, ja zuweilen ſelbſt im Erforderungsfalle über die Sub- 

ftanz dieſer Güter verfügen, und z. B. die Niederreigung eines 

Privatgebäudes anordnen, ein Grundjtük zum Walle einer 

Feſtung beftimmen, und ein anderes Grundſtück zur Anlegung 

einer Straße, welhe dann ein öffentliches Eigenthum wird, 

verwenden darf. Allein das allgemeine Stantsrecht, welches 

diefen Grundjag aufitellt, verlangt eine vwollitindige aus dem 

Staatsvermögen unverzüglih zu leiitende Entſchädigung 

des Eigenthümers, und wenn er dieje erhält, hat er nicht 

mehr als Andere zu den Stantslajten beigetragen. Es hat 

nicht eine Confiscation feines Eigenthums jtattgefunden, ſon— 

dern ein gezwungener VBerfauf, eine jogenannte „Erpropria- 

tion“, welche durch das Staatsrecht geboten, dem Staat mit 

Recht nicht verweigert werden fonnte *). 

Sn jeder Religionsgejellihart kommt ferner der Fall vor, 

oder kann wenigitens vorkommen, dag eine Stiftung dem 

Zwede der Stifter gemäß nicht mehr fich erhalten kann. Neb- 

men wir 3. B. an, es bejtinde ein einziges Karthäuferklofter, 

aber Niemand wollte mehr ein Karthäufer werden; jest kann 

das Karthäuferklofter offenbar nicht mehr lang beitehen. In 

einem jolchen Falle tritt die Nothwendigfeit ein, daß über das 

Stiftungsvermögen anders verfügt werde. In der katholi— 

ſchen Kirche ſteht nun diefe Dispofition im Sinne des canoni- 

ſchen Rechtes den Kirchenobern zu, und dieſes Dispofitions- 

recht hat jelbit einen Anfchein von dem, was man im Staate 

das ‚hohe Eigenthumsrecht nennt, weshalb einige Ganoniften 

älterer Zeiten, obaleich ohne hinreichende Erklärung, von dem 

*) Zur genauern Berüdfichtigung aller Verhältniffe, welche bei den Ex— 

propriationen vorfommen, hat man in den meiften Staaten (1810— 

1848) Geſetze gemacht, denen fich entziehen zu wollen, den kirch— 

lichen Inftituten nicht einfällt. — 

Beidtel, canon, Necht. 16 
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Pabſte, bei welchem ſich die oberſte Kirchengewalt vorzu,, weiſe 

befindet, fagten, er jey Der Herr aller Benefizien, was, im 

gewöhnlichen Sinne genommen, falfeh iſt. Daß aber firchen- 

rechtliche Beftimmungen für den Fall, wo der Zwed einer 

Stiftung nicht mehr zu erreichen ift, nothwendig find, fallt in 

die Augen, 

vn. 

Bon den der Regierung zugefhriebenen Rechten in 

Anfehung der Bejoldungen der Geiſtlichkeit. 

Wo das Syitem, die Kirchengüter ganz fir Stantszwede 
einzuziehen, ausgeführt worden ift, find überall bald unter 

dem Titel der Befoldung, bald unter dem der Entſchädigung 

Gehalte für den Clerus getreten, und das Nämliche hat dort 

ftattgefunden, wo viele neue DBenefizien ohne eine Dotation 

in Grundſtücken entitanden find. 

Im Allgemeinen aber hat das Syftem, die geiftlichen Gü— 

ter, bejonders jene der Pfarreien, einzuziehen, noch überall 

einige Anſtände gefunden, weshalb wir denn auch in den mei- 

jten fatholifchen Ländern neben einem reichen Benefizium auch 

mehrere mittelmäßige und arme Pfründen fehen, und wenn 

man, noch lebend in jenem Jdeengang, welcher zur dee der 

weltlichen Kirchendireftion geführt hat, diefen Zuftand betrach— 

tet, kann man nicht umbin, wenigitens auf fo lange, bis nicht 

die Benefizien auf Gehalte *) gefegt find, den Gedanken qut- 

*) Was Stantsmänner ſchon gegen das Syftem, die Geiftlichfeit von 

der Regierung befolden zu laffen, erinnert haben, daven Fann man 

einen Beweis bei Burfe (Reflexions sur la revolution de France. 

Paris 1790. pag. 212. 213) finden. Diefer berühmte Staatsmann, 

feiner Religion nach Proteftant, und infofern für uns wichtiger, 

fagt: La nation anglaise n’auroit jamais souffert, que la dota- 

tion fixe de son eglise soit convertie en pensions, quelle de- 

pende de la tresorerie, et quelle soit soumise à des lois, à des 
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zuheißen, die reichern Benefizien zu Gunften der ärmern zu 

beiteuern, um ſodann leßteren ein angemefjenes Einkommen 

(portio congrua) zu verichaffen. 

Ehe wir zur Würdigung dieſes Syitems fchreiten, müſſen 

wir bemerken, daß ein berühmter politifcher Schriftiteller, Adam 

Smith nämlih, meint, die Ungleichheit der Benefizien habe 

ihr Gutes, weil fie die Zahl der Treffer in der großen Lot- 

terie der Kirchenämter, und infofern den Reiz zum geiftlichen 

Stande vermehre, welcher bei einer gleichen Vertheilung der 

geiftlihen Einfünfte jedem Einzelnen nur ein ſehr mittelmäßi- 

ges 2008 zeigen würde, Abgeſehen von diefem durchaus nicht 

geiftlihen Beweggrunde, it aber auch die Ungleichheit der 

Benefizien, wenn man den Willen der Stifter achten will, 

unvermeidlich; auch hat fich nach und nach ſchon Alles nad 

den beſtehenden Verhältniffen eingerichtet. Auf ärmern Pfar- 

reien find kleine Gebäude, auf reichern größere, und im 

Drte weiß man, was der Pfarrer thun fan, ohne daß man 

mehr als diefes erwartet. 

Außerdem aber hat jene Befoldungsart der Geiftlichen 

mitteljt der Stiftungen, welche wir gewöhnlich fehen, auch ihr 

Gutes. Man fennt nicht allzu genau das Cinfommen der 

Geiftlihen; dieſes Einfommen fliegt nicht aus einer einzigen 

Duelle, die vertrodnen fann, fondern aus mehreren; es erlaubt 

einige Induſtrie, gewährt einige Unterhaltung und bringt den 

Geiftlihen in einige Berührung mit dem Bolfe. Geldbefol- 

dungen haben diefe Bortheile nicht. Ein Feind, der die Staats- 

faffen in Bejchlag nimmt, eine Münzveränderung, welche den 

longueurs, et peut-etre ane&antie par des difficultes fiscales, 

difhcultes, qui pourroient quelquefois etre suscitees par des 

vues politiques, et qui dans le fait ne naissent souvent, que 

de l’extravagance, et de la rapacite des politiques. Le peuple 

d’Angleterre pense, qu’il y a des motifs constitutionnels, et 

des motifs religieux pour s’opposer à tout ce, qui transforme- 

roit son clerge independant en ecelesiastiques pensionnaires 

de Pétat. 

16* 
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Werth des Geldes herabfegt, kann nad allen Seiten bin 

Kummer und Noth verbreiten. 

Leichter fommt man alfo, befonders wenn man im Lande 

viele Rural» und Zehntbenefizien hat, auf das Syſtem 

der angemejjenen Einfünfte oder der fogenannten - 

Congruaz aber fogleic) entjteht Dann auch die wichtige Frage, 

welches Einkommen für ein „angemefjenes“ zu halten jey. In 

den Canonen ift Darüber nichts beftimmt und fonnte wohl auch 

nichts beſtimmt werden, weil hier auf hundert Umftinde etwas 

anfommt. Se nachdem es in der Gegend theuer oder wohlfeil 

ift, nach der Zandesfitte jo oder anders gelebt wird, und man 

viel oder wenig von Geiftlichen erwartet; je nachdem durch) 

Vereinigung Fleinerer Benefizien oder durch Anftellung vermög- 

licher Geiftlichen fann geholfen werden; je nachdem endlich die 

freiwilligen Abgaben der Gemeinde viel oder wenig für Die 

Geiftlichen abwerfen, wird eine und dieſelbe Summe Geldes 

jehr verjchiedene Wirkungen haben. Außerdem aber muß man, 

wenn man dem Geiftlichen eine jogenannte Eongrua verfichert, 
die Congrun ftets auf eine verhältnigmäßig Eleine Summe 

jeßen, weil ſonſt der Bittfteller, welche eine Ergänzung der 

Congrua anfuchen, zu viele feyn würden. Welchen Nebenbe- 

griff erzeugt e8 aber, wenn man 3. B. den Pfarrer in An— 

jehung der Gongrua auf ein niedrigeres Einkommen fest, als 

jenes der mindeſten Beamten? Liegt nicht ferner, wenn man 

Ihon dieſes Einfommen als das angemefjene erklärt, der Ger 

danfe nahe, daß man denjenigen, welche über die Congruag 

haben, diefen Überſchuß ganz oder zum Theil wegnehmen 
fönne? Der Krieg zwifchen dem ärmern und reichern Klerus 

it alfo organifirt; der erſtere fieht in dem letztern feinen na— 

türlichen Feind, 

Ferner entjtehen auch Schwierigfeiten aller Art mit den 

Gongrugergänzungen. Viele Benefiziaten fuchen ärmer zu 
ſcheinen, als fie es find; wer dies Jahr eine Congrua brauchte, 

kann fie vielleicht wegen höherer Getreidepreife im folgenden 



— 45 — 

entbehren; der Schreiberei und der Erhebungen ift daher fein 

Ende. 5 
Legt man überdies dem reichern Pfründner unter dem Vor— 

wande, er habe viel über die Congrua, unter dieſem oder je— 

nem VBorwande eine Abgabe auf, 3. B. für eine ärmere Pfarre, 

für ein Seminarium, für eine Neligionsfaffe, fo it er in Ber 

ziehung auf diefen Theil der Einkünfte blos Aominiftrator 

der Pfründe, aber ein Adminiftrator auf eigene Gefahr und 

mit eigenen VBorauslagen. 
Das Syitem der Congrua hat alfo einen Grundfeh— 

fer, dem nicht kann abgeholfen werden, und nicht ohne Grund 

wollten daher die Canonen, daß man zwar bei Errichtung eis 

nes Benefiziums auf den anſtändigen Unterhalt des Benefizia= 

ten fehe, übrigens aber in der Regel das Benefizium jo laffe, 

wie e8 ift, und felbft bei dem Herabfinfen der Einkünfte, wenn 

nicht etwa durch neue Stiftungen geholfen werde, nur auf den 

durch das canoniſche Necht bezeichneten Wegen eine Abhilfe 

bewirfe. Bei der Betretung des canonifchen Weges geichieht 

aber die Abhilfe mittelft Theilung, Dismembration, Auflegung 

von Penfionen u. ſ. w. mur nach der genaneften Erwägung 

aller Einzelnheiten und von Fall zu Fall, zugleich aber mit 

Freilaffung der Befchwerdeführungen, während das Syſtem 

der weltlichen Kirchendireftion, wofern es einfchreitet, ſtets mit 

allgemeinen auf die Localverhältniffe und beftehenden Rechte 

nicht genug berechneten Maßregeln einzugreifen pflegt. 

Bei dem Syſteme, welches auf die Entftehung der Con— 

grua hinwirkt, findet fih auch als das Mittel, fih auf eine ge 

nügende Art über den Vermögensftand jeder einzelnen Pfründe 

zu unterrichten, der Gedanke ein, das Einfonmen der Geiit- 

fichfeit mitteſſt Faſſionen und Erhebungen fennen zu 

wollen, ein Gedanfe, deifen Ausführung die Geiftlichfeit leicht 

in den Verdacht falfher Angaben und in die Möglichkeit außer: 

ordentlicher, andern Menfchen unter übrigens gleichen Umſtän— 
den nicht obliegenden Stenerzahlungen bringt. Weder eines, 
noch das andere ift den reinen Grundfägen entfprechend. So 
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wenig die Regierung bei einem Handwerker, einem Kaufınann 

oder einem Privatbeamten es für nothwendig hält, das Ein- 

fommen zu erforfchen, jo wenig ift es bei der Geiftlichkeit 

nothwendig, und fo fehr auch, wofern die Regierung außer 

halb der Kirche zu ftehen glaubt und die Privilegien des Ele: 

rus aufgehoben hat, die ganz gleiche Beſteuerung deffelben 

mit andern Klaffen vertheidigt werden kann, jo fchwer iſt es, 

außer dieſer Beftenerung noch eine befondere dem Clerus ei- 

gene zu vertheidigen. 

VIII. 

Über die Regulirung der geiftlihen Amtsbezirke 

und der Klöfter, dann über das Beamtenverhält- 

niß der fatholifchen Geiſtlichkeit. 

Das Firchenrechtliche Syitem von Pehem jchreibt der Re— 

gierung des Staates auch das Recht zu (I. $. 792 —793.), 

die Gränzen der Didcefen zu bejtimmen und dafür zu jorgen, 
daß Die legteren weder zu groß, noch zu Flein find, indem zu 
große Didcefen dem Bifchof die Überficht der geiftlichen Ange- 

legenheiten erfchweren, und zu Eleine Diöcefen nothwendig 

zahlreich und Dadurch Eoftipielig feyn müßten. Der nämliche 

Grund gilt auch ungefähr von der Größe der Pfarrbezirfe; 

man kann alfo den Saß, welchen Pehem in Schuß nimmt, 

ungefähr jo ausdrüden: die Regierung habe im Intereſſe der 

Seelforger auf eine angemeffene Größe der geiftlichen 

Amtsbezirfe zu ſehen. 

In diefem Grundfaße liegt jedoch nichts, was über den 

Begriff: angemeffene Größe irgend eine nähere Ans 

deutung gäbe, und aus der Gefchichte kann man fi auch feine 

jolche Regel abziehen. Die Gefchichte lehrt vielmehr, daß von 

den ältejten bis in die neneften Zeiten die Didcefen und Pfarr- 

bezirfe böchft verfchieden waren. Griechenland und Stalten 

hatten von jeher Eleine Diöcefen, Frankreich größere, noch weit- 
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läuftigere waren in Deutichland und Polen, und ungeheure 

finden ſich in Amerika. 

Dennoch it durch das firchliche Syſtem dafür geforgt, 

daß in den größten, wie in den fleinften Diöcefen die Ge- 

fchäfte qut gehen können. In feinen Diöcefen macht der Bi- 

ſchof Vieles allein, wofür er in großen Diöcefen Delegaten 

mit verfchiedenen Namen und Funktionen, 3. B. Generalvicare, 

Conſiſtorialräthe, Dechante, Erzpriefter, Weihbiſchöfe u. ſ. w. 

hat, und eben fo it bei Fleineren Pfarreien der Pfarrer mei: 

ftens allein, während er bei größeren Bezirken gewöhnlich 
Hilfsprieiter bat. 

Sn der That kann auch wohl nicht überall, wo die An— 

ficht einiger Menfchen den Sitz eines Biſchofs oder Pfarrers 

haben möchte, leicht ein folcher Sig beftehen. Oft fehlt es 

an Fonds dazu, und von Steuerfaffen will die Kirche nicht 

abhängen. 

Ändert daher die Regierung die geiftlichen Amtsbezirke, 

jo muß nur das, was ihr ungeführ die angemefjene Größe 

zu ſeyn fcheint, zum Maßitabe dienen. Will fie mit Benügung 

der vorhandenen Fonds die neuen Sie von Bilchöfen und 

Pfarrern dotiren, jo verlegt fie oft den Sinn der Stiftungs- 

urfunden, verlegt die neuen Anjtalten an Drte, wo fie die 

alte Dotation kaum mehr mit Bortheil benügen können, aibt 

ihmen oft jchlechte Gebäude, während an den vorigen Sigen 

oft die ſchönſten Gebäude zu nichts nügen, zerreißt eine Menge 

durch die Zeit gefnüpfter wohlthätiger Bande, und bringt 

mancherlei Zerrüttungen in die alten Didcefangewohnbeiten. 

Überdies aber, was foll der große Bortheil dieſer Ein: 

richtungen ſeyn? Etwa, daß der Biſchof mehr in Hauptſtädten 

lebe? Aber was foll er dort nügen? Zur Rückſprache mit den 

Regierungsbehörden, welche ohnehin bei der Herrſchaft richti— 

ger Grundſätze nicht oft nothwendig it, genügen fchriftliche 

Mittheilungen. | 

Daſſelbe Streben nach Regulirungen der Geiftlichfeit, ver 

bunden mit einer bemerfbaren Abneigung gegen monaſtiſche 
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Snititute, empfahl den Neuerern auch den Gedanken, die Klö- 

jter zu reformiren, und fie, wie man vorgab, nützlicher zu 

machen *). Man glaubte Died zu erreichen, wenn man Die 

Regulargeiftlichen mehr zu den Verrichtungen der Säculargeift- 

lichfeit beftimmte und durch eben die Schulen, welche für die 

legten beftimmt wären, bildete. Dadurch ift aber, was vor 

hergejehen werden fonnte, ein weltliher Geiſt in die Klö- 

jtev gefommen, zu welchem Reſultate aber freilich auch viele 

andere Reformen mitwirkten. Darunter gehörte die den Bi: 

ſchöfen übertragene Aufficht über viele Klöfter, welche nach ihren 

firchlich bejtätigten Statuten unter einer andern Aufficht ſtehen 

jollten, die Abjchaffung mancher Klofterämter, die Veränderun— 

gen in Anfehung der Wahl der Obern u. f. w. 

*) Der Gedanfe einer gänzlichen Klofterreform iſt ein Lieblingsgedanfe 

der Febronianer. Febronius (de stat. ecel. I. cap. VII. $. 4.) 

empfiehlt diefe Neformen, und ift befonders gegen die Sremtionen 

eingenommen. Bei allem dem entftanden diefe Exemtionen oft über 

das Anfuchen von Königen und Bifchöfen, wie Hurter (in der Ge— 

fhichte Pabſt Innocenz II. B. XXI. cap. 7. ©. 492. 2. Aufl.) 

urfundlich nachweifet. Sehr bemerfenswerth find auch jene Betrach— 

tungen, welche nad) Sarpis Gefchichte des tridentinifchen Conciliums 

(lib. VIII. pag. 734. edit. Amelot) zu Gunſten der Gremtionen 

der NegulargeiftlichFeit geltend gemacht wurden. „Diefe Exemtionen,* 

hieß es, „feyen fo alt, daß fie fchon zu dem gemeinen Rechte und 

nicht mehr zu den Privilegien zu zählen wären, die Bifchöfe und 

ihre Sanonifer hätten zur Zeit, als die Klöfter unter ihnen ftanden, 

ein folches Leben geführt, daß fie für wirdig erachtet werden konn— 

ten, Religiofen worzuftehen; heut zu Tage aber wäre den Bijchöfen 

die Sitte des Lebens der Negularen faft ganz unbefannt, weshalb 

ohne den Ruin des religiöfen Lebens defien Leitung den Bifchöfen 

nicht überlafjen werden Fünne; überdies müßte, wenn man in Bes 

ziehung auf die Negulargeiftlichfeit die alte Disciplin wieder her: 

ftellen wollte, die alte Disciplin auch noch in vielen andern Bezich- 

ungen hergeftellt werden, und endlich wäre es ungerecht, daß Mönche 

den Bifchöfen, ehe diefe ihre Lebensart geändert hätten, unteriworfen 

würden.“ 
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Zwar liegen es manche Regierungen, wenn fie Klöfter 

haben wollten, und doch die wahrnehmbaren Unordnungen 

allzu ftarf wurden, nicht an Verordnungen fehlen, um bis 

auf einen gewiſſen Bunft die verfallene Klofterzucht her— 

zuftellen. Allein abgefehen davon, was man eigentlich erwar— 
tete, war die Aufgabe einer Wiederherftellung der Klofterzucht 

zum Theil an Männer gefommen, welche die Fleinen Einzeln: 
heiten der Verfaffung eines Ordens, auf welche zuweilen viel 

ankommen kann, nicht fannten, oder in der Hauptfache febro- 

nianiichen, d. h. antimonaftifchen Grundfägen anbingen, oder 

Manches, was fich mit dem ganzen Imjtitut nicht vertrug, er— 

reichen wollten. Was endlich Alles vollends verdarb, war der 

Zeitgeift, welcher ausgezeichnete Menjchen nur ſehr jelten mehr 

in Klöftern erfcheinen läßt. 

Wie man aber auch immer diefe Verhältniſſe beurtheilen 

mag, fo viel fcheint Doc gewiß, Daß die Drdensregel entweder 

in ihren Haupttheilen beobachtet oder ganz aufgegeben werden 

muß, ein Zwitterivjtem aber, welches von jeder der entgegen— 

gejegten Anfichten etwas entlehnt, bei confequenten Menjchen 

weder Glück machen, noch in den Klöftern ſelbſt einen Um— 

Ihwung zum Beſſern bewirfen fann. 

Alle jene Maßregeln, von denen bis jegt die Nede war, 

haben übrigens die nothwendige Folge, daß die Regierung 

auch Die an fich Dornige und fo fehr von Gewohnheiten und 

dem Umfang der Andachtsübungen abhängige Frage zu ent 

jcheiden hat, wie viel wohl Geiftliche im Lande nothwendig 

find; man kommt aber dabei auch auf den andern nicht minder 

wichtigen Schluß, der Geiftliche ſey vorzugsweife als Seelforger, 

und der Seelforger wieder als Beamter des Staates ans 

zufehen. Weder eines noch das andere ſagt der Kirche zu. 

Sie braucht nicht blos Seelforger im engen Verſtande des 

Wortes, fondern auch Miffionäre, Gelehrte und Männer, welche 

zur Leitung großer Gefchäfte geeignet find; zu dieſen Beſtim— 

mungen ift aber die Seelforge nicht immer die paffendfte Schule. 

Es jagt aber die ausdrüdliche oder ftillfehweigende Erklärung 
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der weltlichen Regierung, die Seelforge fey ein Staats— 

amt, auch von einer andern Seite der Kirche nicht zu; denn 

ift der Pfarrer ein Staatsbeamter, jo muß es, da die Leitung 

der Seelforge dem Bifchof zufteht, auch der Biſchof ſeyn, 

wodurd dann die Freiheit der Kirche verloren ift. Die Geift- 

fichfeit muß fich, weil dies nun einmal im Begriffe eines Ber 

amtenverhältniffes Liegt, von der Staatsgewalt inſtruiren, über— 

wachen, zurechtweifen, befolden laſſen; das Volk bemerkt nach) 

und nach), wie fehr fie felbit in Anjehung defien, was gelehrt 

werden joll, von der Regierung abhänge; der Begriff, daß 

Die Kirche zur Polizeianftalt werde, ift alfo unver— 

meidlich. 

IX. 

Über die Rechte der Regierung, die Errihtung 

oder Aufhebung von Kirhenämtern zu bewirken, 

und Die Dazu gefhehenen Ernennungen 

zu bejtätigen. 

Es Liegt ſchon in dem Anfpruche auf das Recht, über die 

Anzahl und die Vertheilung der Geiftlichen zu entjcheiden, auch) 

das Necht, Kirchenämter zu errichten und aufzuheben; indeffen 

fann in einem Lande die Zahl der Elerifer jteigen und fallen, 

ohne daß die Zahl und Befchaffenheit der eigentlichen Kirchen- 

ämter Dadurch verändert wird, und Dies entjcheidet Dafür, den 

Einfluß der Negierung auf die Zahl der Kirchenämter und eis 

nige mit ihm verwandte Gegenjtände bier zu behandeln. 

Die Errichtung eines jeden Kirchenamtes hat gewöhnlich 
ihre quten Urfachen, und dadurch, daß auch dort, wo die Re— 

gierung zu den Bisthümern ernennt, die Ernennung der Ger 

neralvicare, Weihbiſchöfe, Conſiſtorialräthe, Dechante, Viſita— 

toren u. ſ. w. von dem Biſchofe abhängt, erhält der Biſchof 

die Möglichkeit, Männer ſeines Vertrauens auf die bedeuten— 

deren Plätze zu ſtellen, und dies kann wieder die Leichtigkeit 

herbeiführen, auch unter ſchwachen Biſchöfen die Kirchenge— 



— 23 — 

ſchäfte auf eine gleichförmige und fehr befriedigende Art zu 

führen, befonders wenn ſolche Ämter den Ernannten auf Le 

benszeit gegeben werden, 
Suzwifchen hat man dort, wo die Regierung einen über: 

wiegenden Einfluß auf die Befegung aller Kirchenämter aus- 

übte, die dem Bifchofe nach dem canoniſchen Rechte zuftehende 

Ernennung oft in einen bloſen der Regierung zu erjtattenden 

Vorſchlag umgewandelt, oder die Gültigfeit der bifchöflichen 

Ernennung von der landesherrlichen Bejtätigung abhängig ge— 

macht. Dadurch it natürlich der Biſchof weſentlich einge- 

fchränft, und der Geift der Unabhängigkeit unter dem Clerus 

muß jelten werden. Viele Kirchenämter werden bei dieſem 

Geifte der Regierung als unnöthig betrachtet, während fie es 

nicht find, und oft ſolche, die der Kirche ganz unnütz find, 

errichtet. 

Mit diefen Maßregeln hängt es auch zuſammen, Daß nach 

und nach der Geift der firchlichen Behörden immer weltlicher 

wird, und ſich für fie Gefchäfte einfinden, von denen die Kirche 

nichts weiß, 3. B. in Anfehung des Schulwefens anderer Re- 

ligionspartheien, oder in Rückſicht der Conſcription oder gez 

wiſſer Bolizeianftalten, während Geſchäfte, welche die Kirche 

zuwies, wegfallen. So hat man in manchem Lande, wo die 

Staatsgewalt der Sache nach die oberfte Gewalt in der Kirche 

it, den Eonfiitorien das Recht, in Patronats- und Zehnt: 

ſachen und in Anſehung des Saframents der Ehe zu erfennen, 

entzogen, während dieje Gegenftände einen ſehr engen Zuſam— 

menhang mit firchlichen Gerichten haben, wodurd es geſchieht, 

dag am Ende Laien über den Umfang der von der 

Kirche gewährten Rechte entiheiden. Eben jo kann es 
geichehen, das in einem ganzen Lande die von dem canonifchen 

Rechte geregelte Prozeßform bei den kirchlichen Behörden auf: 
hört, und ihre Gefchäfte in der Landesiprache geführt werden, 

wodurch nothwendig Akten entiteben, welche nicht immer in 

den von der Kirche vorgefchriebenen Injtanzenzug paffen. 

Eine Stellung diefer Art verfchlimmert, wenn auch Feine 
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bejondern Gefege Neuerungen in Anfehung der Beſchwerdefüh— 

rungen einführen, nothwendig die Stellung des mindern Clerus. 

Er hat gegen feine Obern gar feine eanonifchen Rechtsmittel, 

oder kann fie zufolge des eingeführten Gefhäftsganges nicht 

anwenden. An die Stelle der canonifchen Befchwerdeführung 

tritt daher ein unvegelmäßiger Recurs an die Stantsaewalt. 

Darf man fich bei folchen Verhältniffen wohl noch verwun— 

dern, wenn durch den Einfluß des ergriffenen Syſtems unter 

dem Clerus der firchliche Geift erſtirbt und die weltliche Re— 

gierung für ihm Alles in Allem ift? 

Zum Theil in dem von vielen Regierungen angenonme- 

nen Syſteme ift der Grund zu fuchen, daß viele Fatholifche 

Geiftliche fi heut zu Tage in die Reihe der Stantsbeamten 

jtellen und nur unzufrieden find, daß fie bei ihrer Gigenfchaft 

als Staatsbeamte nicht beffer bezahlt und in Beziehung auf 

den Cölibat, Umgang, Elericalkleidung, Verforgung im Alter 

u. ſ. w. nicht günſtig genug geftellt find. Unter welche Beamte 

des Staates kann fich aber der Geiftliche ftellen wollen? Of: 

fenbar nur unter die Polizeibeamten; denn die fogenannte 

Bolfsbildung wird fat von allen Regierungen nur aus dem 

Gefichtspunfte der Polizei betrachtet und behandelt. Allein in 

Beziehung auf den fatholifhen Priefter muß man geftehen, 

daß die Beitimmung, Gewiffensrath und zugleich Polizeibe- 

amter ſeyn, jehwer vereinbarliche Dinge find. 

Diele Fatholifche Geiftliche Elagen auch über die Infolenz 

der Volksſchullehrer, welche den Pfarrer nicht fo fehr als ihren 

Vorgefegten, als vielmehr als ihren Gollegen anfehen wollen. 

Kann es aber anders feyn bei der Anficht, daß beide, Pfar- 

ver und Schulfehrer, zur Bolksbildung, welche eine Sache des 

Staates ſeyn ſoll, bejtimmt find? Wenn es anders wäre, 

müßte es wunderbar zugeben. 
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Bon den Ideen des neueren Kirhenrehts über die 

Mittel, Religionsftreitigfeiten vorzubeugen oder 

jie zu beendigen. 

Man Fann nicht verfennen, daß in der Kirche, wie auch 

immer ihre Organifation beſchaffen feyn mag, Streitigfeiten 

und Unordnungen vorkommen fönnen, welche gewöhnlich auf 

den Staat zurücdwirken, und daher mehr oder weniger die 

Aufmerkfamfeit der weltlichen Negierungen verdienen. Hören 

wir nun Pehems Anfichten darüber. 

Um Religionsftreitigfeiten zu verhüten, gibt Pehem 
(I. $. 782) dem Negenten das Recht, ſchädliche Bücher 

zu verbieten. Daß legterer diefes Recht in Beziehung auf 

folche Bücher habe, welche Dem Staate ſchaden, läugnen wir 

nicht; ob er aber auch das Necht habe, Bücher zu verbieten, 

welche zunächſt nur der Kirche ſchaden, das kann geläugnet 

werden. Denn find diefe Bücher der Kirche wirklich ſchädlich, 

was fie allein auf eine competente Weiſe beurtheilen fa, 

fo wird die Kirche, fo gut fie es vermag, folche beftreiten, 

oder ihren Anhängern verbieten; im erften Falle wird unter 

dem Streite die Wahrheit gewinnen, im zweiten Falle die 

ihädliche Wirfung auf die Kirche ganz oder zum Theil gehin- 

dert werden. Eben darum wird die Zerrüttung in der Kicche, 
welche durch fchlechte Bücher entitehen kann, gering, alfo felbit 

der mittelbare Schaden für den Staat unbedeutend ſeyn *). 

Es Liegt aber der Kirche viel daran, daß bei den An— 

*) Mie das angebliche Recht des Staates, kirchlich ſchädliche Bücher 

zu verbieten, in Bortugal zum Vortheil des Janfenismus und der 

febrenianifchen Grundfäbe (1762 — 1812), fo wie zur gänzlichen 

Hintanhaltung und Untervrüdung aller römiſch-katholiſchen Ideen ift 

geltend gemacht worden, erficht man aus den Memoiren des Cardi— 

nals Pacca (Deutfh. Üb. VI. ©. 38 ff.). 



— 4 — 

griffen, welche gegen fie gefchehen, die Vertheidigung ihr über- 

laſſen bleibe. DBielleicht ift nämlich gar fein Angriff auf die 

Kirche vorhanden, fondern nur auf eine von vielen Katholiken 

oder von den Einrichtungen eines beftimmten Landes begün— 

jtigte falfche Meinung. In jedem Falle, welche Meinung muß 

nach und nad über eine Cleriſei entftehen, welche ihr Syſtem 

nicht zu vertheidigen weiß, und fich nur auf eine Regierung, 

deren politifche Anfichten wechfeln fünnen, verläßt? Ein folcher 

Elerus wird unfähig in der Stunde der Gefahr; er verliert 

an Achtung. In England und Frankreich haben jchon feit 

langer Zeit alle Angriffe auf die fatholifche Geiftlichfeit ein 

freies Feld; aber welche Schriftfteller zählt fie dort nicht, 

und hat wohl die Zahl der Katholifen darum abgenommen? 

Zufammenhängend mit Ddiefer Behauptung Pehems ift 

feine fernere Behauptung, der Staat habe (T. $. 784) ein 

Neht, den Schuldisputationen über theologiſche 

Gegenſtände bis zur Entfheidung durch die redt- 

mäßige Gewalt das Stillfhweigen aufzulegen. 

Auch hier ift nicht die Nede, was bei einer großen Erbitterung 

der Streitenden allenfalls Polizeirücfichten der Regierung ra— 

then; aber aufmerkffam müffen wir darauf machen, daß theolo- 

gifche Schuldisputationen der Erforfhung der Wahrheit äußerſt 

günstig und der Bildung des Klerus für feine verfchiedenen 

Beftimmungen fehr zufagend find. Sie unter dem VBorwande 

der Sicherftellung der öffentlichen Ruhe erfchweren oder gar 

hindern, bleibt daher nicht ohne die nachtheiligiten Folgen für 

die Geiftlichfeit. Auch kann man nicht leicht, wenn man ſich 

an das Licht der Geſchichte hält, zugeben, daß Schuldisputa- 

tionen ein Bolf in Gährung brachten. Wenn nicht gewiſſe 

Gegenſtände auf eine Fünftliche Art zur Volksſache gemacht, 

oder durch politische Partheien oder falfche Regierungsmaßre— 

geln zu einem Mittel für politifche Zwede erhoben werden, 

nimmt das Volk an Schulftreitigfeiten wenig Antbeil; ja bei 

den Schulftreitigfeiten felbjt läßt fi), wenn ein befferer Ge- 

ſchmack herrſcht, ſogar ein ruhiger Ton erwarten, 
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Kämen aber, meint Pehem ferner, ungeachtet aller Vor— 

ſicht veligiöfe Trennungen auf, fo ſey (J. $. 783) ein dem Re— 

genten zu Gebote jtehendes Mittel, Geſpräche (colloquia) 

unter den getrennten Partheien zu veranftalten, 

und auf diefen Wege ihre Wiedervereiniqung zu verfuchen. 

Der Berfaffer bat bei diefem Vorfchlage offenbar Das 

Zeitalter der Reformation Luthers und Calvins im Auge; 

aber aus der Gefchichte weiß man, wie wenig diefe Geſpräche 

bei dem Mangel an einer gemeinfchaftlichen, als richtig angenomz 

menen Grundlage *) und im Angefichte der bereits formirten 

PBartheien nügten. Aber auch an fid) ift es einleuchtend, daß, 

wenn die Schuldisputationen den Irrthum nicht in das Klare 

jegen, und Bücher fowohl als Bolfsbelehrung nicht das Ent- 

ftehen einer Sefte hindern fünnen, für den Staat jene 

Frage beginne, was feinem Bortheil in Anfehung neuer Sek— 

ten am meiften entfpreche. Im einem Lande, wo Religions: 

freiheit beitehbt, hat die Sache gar nichts auf ſich; aber auch 

wo anders, wofern eine Flare Anſicht über dasjenige herrfcht, 

was man thun fol, hat eine neue Sefte weniger auf fich, als 

man gewöhnlich glaubt. 
Pehem weiß auch noc andere Mittel zu Gunſten der 

durch den Seftengeift bedrohten Religion. Er will (I. $. 768), 
Daß Die Regierung des Staates Die unruhigen, die wahre 

*) Sobald man bei den Religionsgefprächen auf beiden Seiten entge- 

gengejegte Behauptungen mit Schriftterten begründen will, denen 

der Gegner einen andern Sinn beilegt, fo ift es einleuchtend, daß 

der Streit, wenn man ſich nicht über den Auslegungsgrundfag geei- 

niget hat, zu gar nichts führen Fann, als zu größerer Erbitte- 

rung der Streittheile und zur Behauptung auf jeder ver beiden Sei: 

ten, man ſey im Religionegefprähe Sieger geblieben. Zur Zeit 

von Luther Fonnten daher die erften Religionegefpräche gebilliget 

werden, weil fie geeignet waren, die ftreitige Grundlage mehr her: 

auszuftellen; die fpätern Religionsgefpräche waren aber eine ganz un— 

nüge Zeitverfchwendung, welche auch Feineswegs zu Rom viel Bei: 

fall fanden, ' 
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Religion förenden Geifter im Zaume halte, Sagte 
Pehem, auf Anfuchen der Kirche, fo ließe ſich an einen Nugen 

dieſer Maßregel für die Kirche glauben; fo allgemein ausge 
drückt kann aber der Sab, von dem die Rede ift, zu manchem 

Migbrauhe führen. Man denke fih 3. B., daß in einem 

Staate das Episcopalfyftem dem Papalſyſtem fubftitwirt wer- 

den joll, jo könnte leicht derjenige, welcher das erjtere angreift, 

auf den Grumd von Pehems Rathſchlägen und einer an fie 

fich anfchliegenden Gefeßgebung als Ruheſtörer behandelt und 

Dadurch das Intereffe der wahren Drdnung, weldes jtet3 

auf Wahrbeit berubet, gefährdet werden. 

Auch Eoncilien foll der weltlihe Regent nach Pehems 

Behauptung (I. $. 767) im Intereffe des Kirchenfriedens zu— 

jammenrufen. Diefes Recht, Concilien zufammenzurufen, ift 

aber feiner Natur nach mehr kirchlich; auch dürfte ein Parti- 

cularconcilium, welches allenfalls von einem weltlichen Regen- 

ten zufammenberufen werden kann, für hartnäckige und erbit- 

texte Gegner feine Autorität feyn, befonders wenn fie bereits 

den päbjtlichen Ausſpruch, welcher unter folchen Umſtänden ges 

wiß ergangen wäre, nicht beachteten *). 

Es würde fi alfo um nichts Geringeres, als um ein 

allgemeines Concilium handeln, welches aber heut zu Tage 

* 

*) Febronius (de stat. eccl. I. cap. IX. $. 4) weiſet dieſen Partieu— 

lareencilien das Geſchäft an, mit Nückficht auf die Eonvenienzen des 

Staates das Grforderliche anzuordnen, Episcoporum est, fagt er, 

in tali synodo sub regiis auspieiis examinare, et ordinare 

puncta Ecelesiae convenientia relative ad statum regni; und 

Febronius meint: sı papa justis talis synodi decretis se oppo- 

nens in ejus invidiam cum regno schisma faceret, cum ipsius, 

non Regis ac episcoporum regni, juste procedentium, facto, 

et culpa hoc accideret, extra ordinem ad tempus de ca- 

pite nationali huie ecelesiae providendum esset. 

Er führt dann (cap. IX. $. 7. n. 8) fort: Neque in his publicis, 

et justis causis Romana excommunicatio metuenda est. Haec 

ut liget, legitima esse debet. 
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bei der Eriftenz jo vieler vivalifivenden Staaten nicht leicht 

zu Stande zu bringen wäre, und da Pehem dieſes einſieht, 

gibt er dem Regenten bis zur Entfcheidung der Streitfache durch 

ein allgemeines Goncilium das Necht, ein Interim in 

Glaubensjahen aufzuftellen. Diefem Gedanfen aber fann 

man noch jchwerer Beifall geben; denn wer auf die obern Au— 

toritäten der Kirche nicht hört, für den wird das Interim des 

Regenten feine erhebliche Autorität fen, und in jedem Falle 

wohl nur injofern wirkſam werden, als in dem Interim zugleich 

ein Veto enthalten ift. Überdies aber fünnte ein Interim 
doch wohl nicht ganze Decennien dauern, und daraus er 

gibt fich die Nothwendigfeit, in Allen, was Religionsſtrei— 

tigfeiten betrifft, die Beifpiele und Ideen des fechzehnten Jahr— 

bunderts nicht zum Gegenjtande der Nachahmung zu machen, 

XI. 

Von dem der Regierung des Staates zugeſchriebe— 

nen Rechte, Mißbräuche in der Kirche abzuſtellen, 

die Vollziehung der Canonen zu betreiben und über 
die Kirchenverfaſſung Verfügungen zu 

erlaſſen. 

Wir kommen nun zu dem wichtigſten aller Rechte, 

welches die Vertheidiger der weltlichen Kirchendirektion dem 

Regenten zuſchreiben, nämlich zu dem von Pehem (I. 8. 786 

und 787) der Regierung zugeſprochenen Rechte, Mißbräuche 

abzuſtellen und die Vollziehung der Canonen zu betreiben *). 

*) Für diefes Recht ift Febronius (de stat. eccl.) als für dasjenige, 

durch welches allein feine Vorfchläge realifirt werden fönnten, 

befonders eingenommen. Er fagt (I. cap. IX. $. 6), nachdem er 

von den Bemühungen einiger Regenten gegen das große vreideniali- 

ſche Schisma gefprochen hat: Quare non sit (medium) idoneum, 

exstirpandae malae radicis, quae gravissimo omnium schismati, 

hodieque perduranti ortum dedit, juri scilicet Isidoriano, eujus 

Beidtel, canon. Recht. I 
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Wie alle aus dem Grundſatze der Leitung der Kirche durch 

den Staat abgeleiteten Rechte, ſpricht es auf den erſten Blick 

den geſunden Menſchenverſtand an; wenn man aber bedenkt, 

daß nach Pehem nur der Regent rechtskräftig entſcheiden ſoll, 

was ein Mißbrauch und was ein Canon ſey, ſieht man ſo— 

gleich das Unrichtige der Behauptung. 

Das Wort „Mißbrauch“ iſt wie das Wort „Aberglau— 

ben“ vieldeutig. Es gab eine Zeit, wo Luther Vieles in der 

katholiſchen Kirche Mißbrauch nannte, was die Kirche nicht 

dafür anſah, und Aberglauben iſt ſchon den Anhängern Lu— 

thers von den Reformirten und dieſen wieder von den Soci— 

nianern vorgeworfen worden. Wenn nun, was geſchehen kann, 

der Regent oder ſeine Rathgeber etwa auch proteſtantiſche oder 

rationaliſtiſche Anſichten hätten, ſo eröffnet ſich ein unermeß— 

liches Feld für Reformen, deren größerer Theil wahrſcheinlich 

den kirchlichen Intereſſen Eintrag machen wird. 

Noch weit wichtiger iſt aber das dem Regenten zugeſchrie— 

bene Recht, die Beobachtung der Canonen zu betreiben. Es 
gibt nämlich Schriftſteller vom Rufe — und Febronius war 

einer derſelben *), die eine ſehr ſcharfe Unterſcheidung zwiſchen 

falsitas tam aperta est, et restituendo anteriori vero? 

Attamen ne a saecularibus in applicatione, et executione hujus 

medii erretur, opus est, ut Ecclesiasticorum praecipue Epi- 

scoporum lumine dirigantur. Bekanntlich fanden das legtere 

die Regierungen nicht immer nothwendig. 

*) Febronius (de stat. ecel. cap. IX. $. 6. n. 2) macht fich, indem 

er von dieſem Nechte fpricht, zwar felbft den Einwurf: Opponent 

haud dubie Romani, has res ad saeculariam prineipum auto- 

ıitatem minime pertinere. ber, feßt er hinzu, respondebit pro 

nobis celeberrimus Ictus Duarerus (lib. I. cap. 5). Nec me 

latet, de rebus sacris, ac spiritualibus judicium esse ipsius 

ecclesiae. — Quamvis autem de rebus sacris judieium sit Ec— 

clesiae, tamen, ubi semel constituta sunt, ac judieata, Magi- 

stratus officium est, Ecclesiae judieia, ac decreta tueri, et 

conservare, si id necessarium esse=-perspexerit. — 

Sacerdotes item in offieio continet Magistratus, disciplinam 
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päbftlichen Deereten und den Befchlüffen der allgemeinen Con— 
eilien machen, nicht jene, jondern nur diefe Canonen nennen, 

und ſelbſt bei den Beſchlüſſen allgemeiner Coneilien einen Un- 

terfchted zwifchen jenen Canonen machen wollen, welche das 

Goneilium in voller Kenntniß der Sade, um welche es fich 

handelt, erließ, und jenen Kicchengefegen, welchen eine minder 

eonftatirte Sachkenntniß zum Grunde liegt, denjenigen, wo die 

Päbſte in den Gränzen ihrer Competenz bleiben, und denjeni- 
gen, welche fich allenfalls auf die irrig beftandene Boraus- 

jeßung der Achtheit der jogenannten tifidorianifchen Deeretalen 

gründen. Die Bertheidiger der gallicanifchen vier Artikel be- 

haupten jogar ohne Anftand, daß die Disciplinardecrete der 

Päbſte und der Coneilien die franzöfiihe Kirche nicht verbin- 

den, ed wäre denn, daß fie Durch den Gebrauch angenont- 

men waren, was mit andern Worten fo viel beißt, als: die 

franzöfifche Kirche jey ihre eigene Gefeßgeberin und die ju- 

ridiihe Einheit der Kirche nichts als leerer Name. 

Wenn nun joldhen Lehren gegenüber der Regent entichei- 

den fann, was ein Canon fev, jo hat er eigentlih Die ganze 
Kirhenverfafjung in feiner Hand; er fann, wofern er e8 

für qut findet, jtetS unter dem Vorwand, er halte fich ftreng 

an die Canonen, das Episcopalfvften dem Papalſyſtem oder 

diejes jenem fubjtituiren, Alle aber, denen dies nicht vecht ift, 

unter dem Borwande, fie widerfeßten fih dem wahren Sy— 

ftem der Kirche, verfolgen. Hat dann etwa der Regent nod) 

einen beträchtlichen Einfluß auf die Befegung der Bisthümer, 

oder find wenige Bifchöfe Männer von Muth und Gelehrfam- 

feit, jo kann es gefchehen, daß die Nationalfiche ängſtlich 

auf das, was der Regierung zufagt, hinblidt *), aber auch 

ecclesiasticam constituit, ac reformat. Quorsum enim tot 

eonstitutiones principum editae sunt de officiis sacerdotum 

ac disciplina ecelesiastica, nisi eas executioni mandare possent ? 

Dffenbar fteht aljo hier als höchſter Richter die Staatsgewalt. 

*) Was in Franfreich durch den Gallicanismus bewirft wurde, darüber 

17 * 
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in Beſorgniß geſetzt wegen ihrer Zukunft, gleichwohl dem von 

der Kirche anerkannten Kirchenrechte nicht mehr, als ſie muß, 

zu nahe tritt, woraus denn als nothwendige Folge ſich ergibt, 

daß in einer ſolchen Kirche keine conſequente Littera— 

tur emporkommen kann, und demnach eine ſolche Kirche 

herabſinken muß. Allen dieſen Nachtheilen iſt aber abge 

holfen, wenn man Die Frage: was im Falle des gegründe— 

ten oder ungegründeten Zweifels ein Canon fen, al8 eine vor 

das Forum der Kirche gehörige Frage betrachtet, welche nad) 

der Conftitution der Kirche entfchieden werden muß. 

Mit dem Rechte, die Vollziehung der Canonen zu betrei- 
ben, hängt eng zufammen (obgleich e8 bei Pehem [I. 821] 

aus dem Rechte der oberiten Aufficht, alfo dem Beto, abgelei- 

tet wird) „das Recht des weltlichen Regenten, den 

Bifhöfen feines Landes zu befehlen, daß fie mit 

Nihtbeahtung der zufälligen Rechte des Pabſtes 

ihre urfprünglihen dem Episcopate zuftehenden 

Nechte ausüben, fo oft Dies das Heil der Kirche 

oder des Staates fordertz;” denn Diefes Recht jegt, in— 

fofern es eine Anordnung ift, immer voraus, daß der Re— 

gent Sanonen, welche nach der neueren Kirchenverfaffung viel- 

feicht nicht mehr befteben, in das Leben rufen fann. Pehem 

vertbeidigt dieſes Necht Dadurch, daß die Bifchöfe nicht Herz 

ven, jondern Verwalter ihrer Nechte find, und als Verwalter 

fann man bei $enelon (Oeuvres. Edit. de Vers. T. XII. p. 604. 

605. Memoriale Sanctissimo D. N. clam legendum) Bieles 

finden. Er fagt unter Anderm von den franzöfifchen Bifchöfen: 

Plerique alii, incerti, et fluctuantes, quolibet rex se inclina- 

verit, coeco impetu ruunt. Neque id mirum est, si quidem 

Regem solum norunt, cujus beneficio dignitatem, auctoritatem 

opesque nacti sunt. Neque, ut res se nune habet, quidquam 

incommodi metuendum, aut praesidii sperandum ex Apostolica 

sede existimant. Totam disciplinae summam penes regem esse 

vident, neque ipsa dogmata adstrui, aut reprobari posse dic- 

titant, nisi aspiret aulicae potestatis aura. 
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diefer Rechte diefe legtern nicht unwiderruflich und zum Nach: 

theile des Staates oder der Kirche an den päbftlichen Stuhl 

„ubertragen“ fonnten, weshalb aud) hier feine Verjährung ein— 

trete *); es ift aber einleuchtend, daß, wenn dieſes Recht be- 

fände, der Regent ganz nach Belieben die Kirchenverfaf- 

fung umftürzen fönnte. 

Diefes Recht, die Vollziehung der Canonen zu betreiben, 

und Mißbräuche abzufchaffen, ift alfo unter einem mil— 

deren Namen das beriüchtigte jus reformandi der 
Proteftanten, und der zu feiner Begründung angeführte 

Grund würde auch zur Abfehaffung der katholiſchen Religion 

in einem Lande, wofern der Regent fie ftaatsfchädlich fünde, 

hinreihen. Mit folchen Prämiffen haben nun allerdings ka— 

tholifche Ganoniften feinen hinreichenden Grund, dem Regen: 

ten ausdrüdlich ein jus reformandi zuzufchreiben; es liegt 

nämlich ſchon in der politifchen Kirchendireftion, und ob e8 

anzuwenden ſey, hängt nur von Den perjönlichen Charakter 

der Machthaber und von Klugheitsrüdfichten ab. Eine Ga— 

rantie der beftehenden Zuftände hat dabei die Kirche gar nicht, 

vielmehr jchwebt bei dem Grundfage der politischen Kirchendi- 

teftion das Schwert des Damocles bejtändig über ihrem 

Haupte, 

*) Ganz diejelbe Behauptung, die Wiederausübung ihrer ehemali— 

gen Rechte fey zugleich für die Bifchöfe ihre heiligfte Pflicht, ſtellt 

Febronius (de stat. ecel. cap. 8. $. 5. n. 4) auf. Er fagt: 

Scilicet potestas ligandi, atque solvendi a Christo Episcopis 

data est, non propter privatum eorum commodum, sed ad 

servitium, et salutem fidelium eorum curae creditorum. Ita- 

que gregi fidelium et saluti animarum nocetur neglectu jurium 

episcopalium , aut partis eorundem. — At contra volun- 

tatem Christi, contra Evangelium, contra jus gentium, 

denique contra commoda publica christiani orbis non prae- 

seribitur. Man follte faum glauben, daß man Armfeligfeiten die: 

fer Art mit einigem Erfolge Bifchöfen habe fagen fönnen, 
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Von dem Rechte der oberſten Aufſicht des Staates 

gegen die Kirche und der Natur der ſogenannten 

aus dem Aufſichtsrechte abgeleiteten Majeſtäts— 

rechte gegen dieſe Religionsgeſellſchaft. 

Nachdem wir die von dem neueren Kirchenrechte aufge— 

ſtellte Lehre von einem unter dem Namen des oberſten Schutz— 

rechtes beſtehenden Majeſtätsrechte der Kirchendirektion in al— 

len ihren Theilen beſtritten haben, kommen wir nunmehr auf 

zwei andere von dem neueren Kirchenrechte den Regierungen 

zugewieſenen Majeſtätsrechte, nämlich das Recht der ober— 

ſten Aufſicht und Das Verbietungsrecht, welche, richtig 

verſtanden, den Regierungen unſtreitig zuſtehen, und im ge— 

hörigen Verſtande genommen, auch von der Kirche niemals 

beanſtandet worden ſind. 

Das Recht der oberſten Aufſicht (bei den Franzoſen unter 

dem Ausdruck droit de surveillance begriffen) ſagt ſeiner Ety— 

mologie nach nur: es ſey das Recht der Regierung, Kenntniß 

zu verlangen von allen wichtigern Ereigniſſen im Staate. In 

dieſem Sinne genommen verbietet und gebietet es nichts, Nach— 

weiſungen ausgenommen, welche die Regierung entweder von ihren 

Unterthanen (Bürgern) abfordert, oder durch abgeordnete Com— 

miſſaire einholt. Dieſes Recht muß der Regierung zuſtehen, weil 

es ſtets die Grundlage für ihre Thätigkeit bildet, und wenn ſich 

die Regierung zufolge dieſes Rechtes Nachweiſungen von den 

im Staate beſtehenden kirchlichen Corporationen geben läßt, 

und allenfalls dieſe Nachweiſungen zuweilen ſelbſt durch Ab— 

ordnung von Commiſſairen einholt, thut ſie gegen die Corpo— 

rationen nichts anders, als was ſie unter gewiſſen Um— 

ſtänden auch gegen phyſiſche Perſonen thut. So wie alſo z. B. 

die Regierung von dem einzelnen Menſchen vor ſeiner Heirath 

oder ſeiner Zulaſſung zu einem Amte oder Gewerbe den Aus— 

weis ſeines Alters fordern kann, und ſo wie man unter ge— 
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wiffen Umftänden den Ausweis des Reifenden mit einem Paſſe 

verlangt, jo fann auch von firchlichen Gorporationen ein Aus- 

weis, 3. B. wie Viele jedes Jahr zur Ordination gelangen, 

oder welche Stiftungen im Laufe eines Jahres zur Entjtehung 

gefommen find, vom Staate verlangt werden. 

Sn ſolchen Ausweifen liegt nichts Drüdendes, ausgenom- 

men, fie würden zu ſehr und ohne eine befriedigende Urfache 

vervielfältiget. Dieje Vervielfältigung zu unterlaffen, gebört 

nun zu den Klugheitsmarimen jeder Regierung, und zwar aus 

demfelben Grunde, aus welchem man jtets alle unnütze Schrei= 

berei vermeiden foll. 

Ganz derjelbe Fall ift mit der Abordnung von Commiſ— 

fairen zur Erhebung eines bejtehenden Zuftandes. Wer fie 

auch immer zahlt, Jemand muB fie zahlen, und ſowohl diefe 

Betrachtung, als auch die andere, daß die Abhaltung der Com— 

mifjton wenigen Menfchen ein Vergnügen macht, und die Erledi- 

gung der Commiſſionsoperate jtetS Zeit raubt, ſpricht dafür, 

dag Commiſſionen nicht ohne jehr erhebliche Urſachen abgehal— 

ten werden. 

Alle dieſe Betrachtungen beweifen, daß das Recht der 

oberiten Aufficht nicht in der Abforderung von Nachweilungen 

über die unbedeutendften Kirdhenverhältniffe fih 

Außern müſſe, bei der Beftimmung aber, was man als 

das Wichtigere anzufehen babe, Umficht und Billigfeit 

bereichen jollte. Eine Regel, deren Nußen bei diefer Be- 

ſtimmung nicht zu verfennen it, wäre, Daß die Regierung 

nur Dort der Nachweifungen bedürfe, wo entweder fogleich 

oder allmählig ein ihrem Intereſſe nachtheiliges Verhältniß, 

welchem man im Wege der Geſetzgebung vorzubeugen im 
Stande wäre, entſtehen könnte. 

In dieſer Beſchränkung kann das Recht der oberſten Auf— 

ſicht dem Staate und der Kirche nur nützen, weil auch die 

letztere dabei ein Intereſſe hat, daß eine geordnete Regierung 
möglich ſey. In dieſen Gränzen ließ aber nicht immer die 

Doktrin das Recht der oberſten Aufſicht, und Pehem begreift 
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darunter (I. $. 266) auch) das Recht, von den Borftehern on 

Kirche „Rechenſchaft über Gefchäfte ihrer Amtsführung“ 3 

fordern. 

Das Recht, Rechenfchaft von den Vorftehern der Kirche 

abzufordern, ift aber nicht in dem Majeftätsrechte der oberjten 

Aufficht begriffen. Nechenfchaft abfordern heißt nach dem ger 

wöhnlichen Sprachgebraucdhe, eine Verantwortung wegen 

einer gefeßwidrigen Handlung zu verlangen. Nun befteht die— 

jes Recht allerdings, wofern ein Kirchenoberer folder Hand» 

(ungen, welche nad) den Staatsgefeßen verboten waren, fehul- 

dig zu feyn ſcheint; dann aber verliert ſich Das Recht, Rechenſchaft 

abzufordern, in die allgemeinen Rechte der Gerichtsbarkeit, 

Polizei u. ſ. w., wo alfo von einem befondern Majeftätsrechte 

nicht die Rede ſeyn kann. Spricht man aber davon, Daß die 

Regierung ein Recht habe, von den Kirchenobern für Gejchäfte, 

die ihnen die Kirche übertrug, Rechenfchaft zu fordern, 

fo jegt man offenbar voraus, daß die Kirchengewalt auch in 

fichlichen Dingen der Staatsgewalt untergeordnet ſey, oder 

wenigftens die leßtere ein Einmengungsrecht befike, was bei 

den in den vorigen Abfchnitten geführten Beweifen nicht zuge: 

geben werden kann. 

Aber felbit das Necht der oberften Aufficht, jo wie das 

Beto, von dem wir noch handeln werden, fönnen als Rechte, 

welche gegen die Kirche bejondere Majeſtätsrechte 
geben, nicht angefehen werden. Es find allgemeine Maje- 
ftätsrechte, die gegen jede phuftiche oder moralifche Perſon im 

Staate beftehen und auch ausgeübt werden; wollte man aber 

aus folhen Majeftätsrechten, welche ſowohl gegen phyſiſche 

Perfonen, als gegen die Kirche ausgeübt werden können, be— 

fondere Majeftätsrehte des Staates gegen die 

Kirche machen, fo fonnte man, freilih auf die Gefahr, 

mancherlei Mißverſtändniſſe zu veranlaffen, noch viele andere 

Majeftätsrechte gegen die Kirche aufitellen. 

Gehen wir nun zu umftändlicheren Betrachtungen über 

das Veto über. 
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Bon dem Veto der Regierung überhaupt und feinem 

Unterfhiede von einem Verwahrungsrechte. 

Da der Staat wefentlich auf der Befchränfung der Frei— 

heit aller Einzemen beruhet, weil bei vollfommener Zreiheit 

der Einzelnen jeder fein eigener Herr, aber auch der Staat 

unmöglich ſeyn würde, fo folgt daraus, daß es unter die wer 

ſentlichſten Majeftätsrechte gehöre, alles Staatsichädliche den 

im Staate vorhandenen phyſiſchen und moralifchen Perſonen 

zu verbieten, und die Übertretung des Verbots mit verfchiede- 
nen nad) dem Grade der Gefährlichkeit der Übertretung bemei- 

fenen Strafen zu ahnden. Auf diefe allgemeine Betrachtung 

gründet ſich das Veto des Staates in Rüdficht auf viele ent 

weder wirklich unternommene, oder erſt zu beforgende Afte der 
Kirche und ihrer Beamten. 

Diefes Veto kann verfchiedene Gegenftände, Formen und 

Straffanktionen haben, wie fi) leicht zeigen läßt. 

Die Kirche befigt Güter, Anſprüche, ftreitige Forderun— 

genz fie hat Beamte und Agenten. Wenn nun in Anſehung 

jener Güter das verboten it, was auch andern moralifchen 

Perjonen verboten wird, und in Anjehung der Geltendmachung 

der Anſprüche gegen Auswärtige feine andere, als die vom 

Staate zufolge der allgemeinen Geſetze vorgefchriebene Nechts- 

form geftattet wird, fo befteht allerdings gegen die Kirche, 

welche die Sache vielleicht anders durchführen wollte, ein Veto; 

aber es ijt ein Beto, welches fie gleich allen andern Güterbe- 

figern und Rechtfuchenden im Staate trifft; es hat nichts 

Kränfendes, ja oft nicht einmal etwas Widriges. 

Die Form des Veto kann ferner die eines im voraus 

fundgemachten Geſetzes, oder die einer von Fall zu Fall tref- 

fenden Verfügung ſeyn. „Das erftere ift ohne Anftand den 

Verpflichteten willfommener, als das leßtere, weil dieſes die 

Wilführ, ja nicht felten die Herabwürdigung mißfälliger In— 
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jtitute begünftigt. So wird fich 3. B. jede firchliche oder welt- 

liche Gemeinde leicht darein finden, wenn es heißt, fie dürfe 

feine Schenkung liegender Güter annehmen; fie wird es aber 

härter empfinden, wenn ihr die Annahme einer ihr bereits ge- 

machten Schenkung zwar nicht verboten ift, aber es von Fall 

zu Fall von einer Regierungsbewilligung abhängt, ob wirklich 

diefer Annahme Folgen gegeben werden dürfen. 

Ehen fo fann die Sanftion, welche auf die Übertretung 

eines Verbots gejegt wird, nad) der mehreren oder geringeren 

Bedenklichfeit, weldhe die Stantsverwaltung dabei zu fehen 

alanbt, größer oder geringer feyn. Manchmal fann fie darin 

beitehen, daß der verbotene Akt blos bei den Gerichtsbehörden 

des Staates Feine bürgerlichen Folgen nach ſich ziehen foll, 

manchmal, daß der Aft ganz und in jeder Beziehung als nich- 

tig betrachtet werde, manchmal, Daß er zwar feine rechtlichen 

Folgen behalte, aber die Urheber defjelben einer Geldftrafe un- 

terworfen werden, manchmal endlich darin, daß auf die Über: 

tretung des Verbots empfindliche Polizei- oder Eriminalftrafen 

gejegt find, 

Alle dieſe Berhältniffe modifiziren die rechtlichen Entichei- 

dungen über die Wirfung des von der Regierung ausgejproche- 

nen Beto, ſowohl in Beziehung auf die Kicche, als auf andere, 

und machen, daß die Kirche durch ein Veto, welches aus er- 

heblihen Urfachen in angemefjenen Formen und unter Beob- 

achtung aller durch das Civilrecht feſtgeſetzten Vorfichten aus- 

gefprochen it, ihre Rechte durchaus nicht verlegt jehen kann, 

fondern fie vielmehr in diefem Gebrauche des Veto Das un- 

erläßliche Mittel feben muß, die Ordnung im Staate, 

welche aud) ihr zu Guten fommt, zu erhalten, 

Wie aber auch immer das Veto erjcheine, ſtets erjcheint 

e8 verbietend, nicht anordnend; denn wenn einem Verbote 

ein Gebot beigefügt wird, jo gibt es im Geſetze zwei Verfü— 
qungen, eine verbietende, welche von Unterthan blos eine Un— 

terlafjung verlangt, und eine anordnende, welche ihm eine 

Handlung aufträgt oder geitattet. 
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Beide Theile eines ſolchen Geſetzes beſtehen für fih und 

fönnen von einander getrennt werden. Wenn daher das Beto 

der Regierung in Beziehung auf die Kirche in einem ſolchen 

Geſetze enthalten ift, jo ift nur der erſtere Theil des Geſetzes 

nad) den Rechtsbegriffen über das Veto zu beurtheilen, Feines- 

wegs aber der legtere. Der leßtere fann fogar, wenn er ei- 

nen der Firchlichen Wirkſamkeit vorbehaltenen Gegenftand, z. B. 

innere Kirchenangelegenheiten, betrifft, blos nad den Grund» 

fägen über die Competenz der Kirche zu beurtheilen fen. 

Ein nothwendiger Schluß aus diefer Betrachtung ift, daß, 

wenn das Veto der Regierung irgend ein Gefeg der Kirche 

über ihre innern Angelegenheiten betrifft, dieſem Geſetze von 

der Regierung nichts jubjtituirt werden fann. Hieraus 

folgt, daß nach Umftänden das Beto wohl Mangel an Zuſam— 

menhang in die Kirchenverfaffung bringen fann, feineswegs 

aber die Mittel liefert, dieſem Übelftande abzuhelfen *). 

Eine weitere Folge des Veto ift, daß es in den wenigiten 

Fällen das Kirchengefeß für die Kirche aufheben fann. Es 

fann nur unter Strafjanftionen die Befolgung des Gefeßes 

verbieten, das Kirchengejeg aber beſteht noch immer. Dies ift 

feine Spibfindigfeit, denn es hat praftifche Folgen; jo wie 

*) Aus dem fo eben entwicelten Grunde begreift man wohl ein Verbot 

des Staates, das Papalſyſtem zu beobachten, fo viel fih auch ge: 

gen die Rechtmäßigfeit diefes Verbotes jagen läßt; wenn aber Pehem 

der weltlichen Regierung als Folge des Infpeftionsrechts (Veto) das 

Recht zufchreibt, den Bifchöfen die Ausübung ihrer ehemaligen (durch 

fpätere Canonen aufgehobenen) Rechte aufzutragen (I. $. 821), 

fo ift nur indireft die Handhabung des Papalſyſtems unterfagt, 

direft aber etwas angeordnet, was blos aus der Kirchendirektion 

fliegt. Man fieht aber daraus, daß Pehem dieſes angebliche Recht 

aus der inspectio saecularis ableitet, wie unausgebilvet die ftaate- 

rechtliche Theorie bei Pehem ift. Noch viel unausgebildeter erfcheint 

fie (im Vorbeigehen ſey es gejagt) in der Synopsis juris ecelesi- 

astici, quod per terras Imperatricis Mariae Theresiae obtinet. 

Vindobonae 1776. 
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nämlich das Veto aufgehoben ift, fteht das Kirchengefeß ſo— 

gleich in feiner vollen Kraft da. 

Einen ganz andern Charakter hat das fogenannte Ver— 
wahrungsrecht (jus cavendi) des Staates gegen die Kirche. 

Rechberger, welcher wahrfcheinlich ohne die mindefte üble Ab- 

ficht Diefen Ausdruck unter den Katholifen in Gang brachte, 

fhien darunter (arg. I. $. 266) nichts als das Berbietungs- 

recht (jus prohibendi, Veto) zu veritehen; die Praxis mancher 

fleinen Staaten hat fich aber dieſes Ausdruckes bemächtiget, 

um aus demfelben ein Recht der Regierung abzuleiten, nicht 

blos durch ein Veto, jondern auch durch pofitive Anftalten, 

jenen Zwecken, welche die Fatholifche Kirche etwa zu erreichen 

wünſchen fönnte, entgegenzuarbeiten. Daß aus einer Bemühung 

Diefer Art ein Dualismus im Staate entftehen fönnte, bei dem 

man mit der einen Hand niederreißt, während man mit der 

andern mühſam aufbauet, fällt in die Augen, und da es fein 

Majeftätsrecht geben kann, den Staat durd) entgegengejeßte 
Mapregeln zu Grunde zu richten, jo folgt, daß es auch fein 

Majeftätsrecht eines jus cavendi geben fünne. 

Diefem Schluffe ift auch nicht auszumeichen, ſelbſt wenn 

man von der Tendenz des fatholifchen Syitems die ſchlimmſten 

Begriffe hat. Denn glaubt man, daß dieſe Begriffe gegrün- 

det find, jo erfläre man offen ein Berbot des Fatholifchen Cul— 

tus, und die Welt wird wiffen, woran fie ift. Aber auf der 

einen Seite erflären, man geftatte den Katholiken Religions» 

freiheit, und man erachte jogar fich Dazu verpflichtet, und dann 

nicht blos im Faktum, fondern ſelbſt im Grundfage einen 

jtillen Krieg gegen den katholiſchen Cultus organifiren, ift nicht 

nur der Regierung unwirdig, fondern kann auch, weil das 

Bolf dadurch mehr und mehr auf den Gedanken geführt wird, 

e8 gebe gegen falfche Theorien Feine Sicherheit mehr für die 

Religion, von bedenklichen Folgen jeyn. 



XIV. 

Bon der Anwendung des Veto in Beziehung auf 
den Zufammenhang der im Lande befindlichen mit 

ausländifhen fatholifchen Kirden. 

Nach dem camonifchen Rechte hängen die Eatholifchen 

Kirchen aller Länder unter fi) und mit ihrem Mittelpunfte, 

dem päbjtlihen Stuhl, jo eng zufammen, daß fie einen großen 

durch viele Länder verbreiteten Körper ausmachen. Dieſe 

Berbindung wird für eine Bedingung der Wohlfahrt der Kirche 

gehalten, und in Beziehung auf den päbjtlichen Stuhl ift fie 

fo wefentlih, daß dort, wo dieſe Berbindung fehlt, 

die fatholifche Religion aufgehört hat. 

Diefe enge Verbindung der Ffatholifchen Staaten hat für 

die Länder, in denen fie flattfindet, verfchiedene Folgen. Auf 

der einen Seite macht fie das zur Wahrheit, was man die 

Idee der Ehriftenheit nennt; auf der andern Seite beunruhigt 

fie manche Staatsmänner, welche, Zeiten und Verhältniffe nicht 

genug würdigend, daraus die Entjtehung mancher jener Ver— 
hältniffe beiorgen, mit welchen mande Regenten im Mittel 

alter gekämpft haben. 

Für die Kirche ift die Idee einer durch alle Linder bei- 

nahe gleichen Firchlichen Gejeßgebung von hoher Wichtigkeit. 

Sie allein macht es möglich, daß ganze Völker bis auf einen 

gewiffen Punkt einander befreundet werden, daß man den fpa- 

niſchen Geiftlichen auch auf einem Concilium zu Conſtanz oder 

Bafel brauchbar findet, daß die im Dften in Zerrüttung ge- 

fallene Kichenverfaffung durch die Bemühungen des Weftens 

wieder in Ordnung fommen kann, daß fein zu enger Provinzial 

geift auf die Diseiplin der Kirche Einfluß gewinne, und daß 

wirklich für die Lehren und Intereſſen der Kirche eine impo- 

ſante Anzahl von Stimmen fich vereinige. 

Die Politif der älteren Zeit ſah an diefem Zuftande vor- 

zugsweife die in die Augen fallenden Bortheile; die Politik 
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des achtzehnten Sahrhunderts verweilte faft ausjchlieglich bei 

den möglichen Nachtheilen defjelben, und aus den Betrachtun- 

gen über dieſe legtern und dem gegen alles Religiöfe mit Haß 

erfüllten Zeitgeifte ging ein Kirchenrecht hervor, deffen Haupt- 

aufgabe die zu ſeyn jchien, die allgemeine Fatholifche Kirche 

in eben fo viele Nationalfirhen zu zerfplittern, als es 

Staaten gebe, und dadurch, daß man den Regierungen allent- 

halben die Zeitung dieſer Nationalkirchen gebe, auch 

große Verjchiedenheiten in der Disciplin und den Intereſſen 

zu jchaffen. 

Natürlich richtete fih der Blick zuerſt auf jene Verbin— 

dung der im Lande befindlichen mit den im Auslande beftehen- 

den Fatholifchen Kirchen, welche vom canonifhen Rechte als 

unwefentlic) betrachtet wird. Man ftellte dieſe Berbindung 

ganz ab; man wollte jogar nicht, daß die Didcefen fich über 

die Gränzen des Staates hinaus= oder hereinerſtreckten, 

wenn man auch jchon nicht überall diefe Idee mit Strenge 

durchführte. In hohem Grade aber war man gegen die Ber: 

bindung inländifcher Klöfter mit auswärtigen Obern, und 

deshalb hörte auch in vielen Ländern jene Ordensverbindung 

auf, zufolge deren mancher geiftliche Drden in der Fatholifchen 

Welt ein Ganzes bildete, und einem zu Rom vefidirenden 
Drdensgeneral (superior generalis) und deſſen Ordenskapitel 

untergeordnet war. Dieſe Maßregel war ein Ausfluß des 

Veto, erklärt und vertheidigt duch das Unnütze und Bedenf- 

liche folcher Verbindungen. 

Anders war es natürlich mit den Verbindungen der in- 

ländiſchen Kirchen mit dem yäbftlihen Stuhl. Dieje fonnte 

man, ohne dem Glauben zu nahe zu treten, nicht aufheben. 

Schwächung diefer Verbindung blieb aljo die Hauptaufgabe, 

und da der Gallicanismus eine Maffe von Anklagen gegen 

den päbftlihen Stuhl verbreitet hatte, vermöge deren Rom 

duch Lift und Gewalt den größten Theil feines Einfluffes 

und feiner canonifhen Befugniffe follte errungen haben, jo 

war, als einmal diefe Meinungen bis auf einen gewifjen 
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Punft beglaubigt waren, die Bahn gebrochen, um der Natio- 

nalfiche jene Stellung gegen den fogenannten „römifchen 

Hof“ *) zu geben, bei der die Verbindung der im Lande be: 
findlichen Kirchen mit dem apoftolifhen Stuhl fih auf Außerft 
wenige Punkte beichränfte. 

Es wird indeffen aus mehr al3 einer Urfache nothwendig, 

die Maßregeln, welche man mittelft des Veto gegen die cano— 

niſchen Befugniffe der Päbſte traf oder empfahl, auch im Ein: 
zelnen zu betrachten. 

Man jtellte die Bifitation der Landesfirhen durch 

päbftliche Legaten, wenn fie im Sinne des canonifchen Rechts 

gefchähen, als etwas Bedenkliches dar, weil fie die Nechte der 

Biihöfe beeinträchtigten. Nur unter der VBorausfegung 

eines in der Kirche eingeführten Episcopalſyſtems läßt fi) 

dies behaupten; wird aber aus Diefem Gefichtspunfte vom 

Staate gehandelt, jo handelt die Regierung ſchon aus dem 
Standpunkte einer ihr zufommenden Leitung der Kirche. Wer 
alfo diefe Leitung nicht für ein Recht der Regierung hält, wird 

auf den Zeitpunkt warten, wo eine aus dem Episcopalſyſtem 

hervorgegangene Gejeßgebung in der Kirche befteht, ehe er ein 

Veto gegen die Vifitation der inländifchen Kirchen durch päbſt— 
lihe Legaten empfehlen kann. 

Große Klagen ſchon im Mittelalter verurfachte der Aus: 

fluß des Geldes nah Rom für Confirmationg- und Dis- 

penfationstagen, Palliengelder, Annaten u. f. w. Die Ge- 

*) Die Benennung „römifcher Hof“, urfprünglich von den Proteftanten 

des jechzehnten Jahrhunderts entlehnt, wurde unter den Katholiken, 

die vorher gewöhnlich die Ausdrüde: „der heilige Stuhl,“ „der apo— 

ftolifhe Stuhl,“ „der römische Stuhl,“ „der Pabſt“ gebrauchten, in 

eben dem Berhältnifje gewöhnlicher, als man fich mehr von dem römifch- 

fatholifchen Syftem entfernte. Auch der Ausdruck: „die römifche 

Eurie hat dies oder das eingeleitet,“ und die Worte: „Unternehmun: 

gen des römischen Hofes“ gehören in das Gebiet der gallicanifchen 

und proteftantiichen Terminologie, 
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ichichte ift voll von Spuren und deutlichen Erklärungen, daß 

jelbft die reichen Bifchöfe Deutfchlands von diefen Entrichtungen 

ganz oder größtentheild frei jeyn wollten, und um für ihre 

Plane das Volk und die weltlichen Regierungen zu gewinnen, 

von einer zunehmenden VBerarmung des Landes ſprachen. Ein 

Berbot folher Geldverfendungen fehien daher den Politikern 

des vorigen Jahrhunderts etwas jehr Natürliches. Gleichwohl 

läßt fich fragen, ob der Pabft im Stande fey, eine beträcht- 

fiche mit fremden Gefchäften befchäftigte Anzahl von Beamten 

zu erhalten, ohne von denen, deren Gejchäfte vorkommen, 

gewiffe Beiträge zu verlangen, und jchwerlich läßt fich dieſe 

Frage, da ja auch alle weltlichen Regierungen unter ähnlichen 

Umständen Taxen verlangen, bejahend beantworten *). Was 

allein Erwägung zu verdienen fcheint, ift, ob dieſe Entrichtun— 

gen nah) Rom nicht zu oft vorkommen, und überhaupt oder 

im Einzelnen nicht zu hoch find; allein, wenn man blos Diez 

ſes fagt, ift nichts leichter, als für jeden Staat gewiffe auf 

beiderfeitige Gonvenienz berechnete LÜbereinfünfte zu fchliegen. 

*) Febronius (de stat. ecel. cap. VII. $. 5. n.) führt zwar mit der 

Andeutung, der Rath fey zweckmäßig, an, der päbftliche Stuhl 

möge ein subsidium charitativum von dem römifchen Clerus an— 

fprechen; allein auf den Grund (n. 3. ibid.): auch die untergeerd- 

neten Prälaten bezögen von neu angeftellten Benefiziaten mancherlei 

Gebühren, bemerft er: Nom müſſe der Menge im Üblen nicht nach— 

folgen. Wenn übrigens Hontheim mit Bezug auf Meiern (Acta exe- 

eut. pac. Norimberg. Tom. Il. pag. 462) fagt (cap. VI. |. 5. 

n. 8): die Erzftifte Mainz und Trier hatten dreißigtaufend Duraten 

an Balliengelvern zu zahlen gehabt, fo wird man, wenn man ben 

ehemaligen ungeheuren Neichtyum diefer zwei Erzbisthümer betrachtet, 

diefe Summe, felbft gegen die Ginfünfte Eines Jahres 

gehalten, mäßig finden; auch deutet Febronius felbft (ibid.) darauf 

hin, daß bei den römischen Tarbemefjungen die Einkünfte berüd- 

fchtigt würden, indem er fagt oder vielmehr anführt: In Italia etiam 

esse Archiepiscopatus, qui pro Pallio non solvunt ultra centum 

coronatos, 
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Man follte die Sache für deſto Leichter halten, da die Vorur- 

theile des Mercantilſyſtems über den Nachtheil des Geldaus- 

fluffes ſchon längſt durch die Theorien von Adam Smith und 

eine Praxis, welde alle Jahre Millionen an auswärtige 

Staatsgläubiger abjendet, ohne deshalb den Ruin des Landes 

zu fürchten, verſchwunden feyn follte. 

Als höchſt Ihädlich für den Staat und daher als Gegen 

jtände, welche vor Allem das Veto der Regierung verdienten, 

betrachteten viele Canoniften auch die Eremtionen der Dr 

densgeiftlichen und mancher andern Firchlichen Perfonen von 

der bifchöflichen Gerichtsbarkeit. Die Exemtionen biegen eine 

höchſt verderblihe Neuerung und das Mittel, die geiftlichen 

Drden mehr am den päbjtlichen Stuhl zu fetten. Inwiefern 

fich Eirchlich etwas zu ihrer Vertheidigung jagen laffe, werden 

wir in dem fünften Buche ſehen; hier bemerfen wir, daß eine 

Didcefe nicht eben geograpbiiche, jondern nur überhaupt 

Gränzen haben mühe, und jo wie 3. B. die öſterreichiſchen 

Soldaten von der Gerichtsbarkeit des Diöceſanbiſchofs ausge— 

nommen und der geiftlichen Gerichtsbarfeit des apoftolifchen 

Vicars der Armee unterworfen find, auch Ordensgeiftliche, Die 

innerhalb den geographiihen Gränzlinien einer Diöceſe leben, 

der Gerichtsbarkeit des Bifhofs von Rom unterworfen ſeyn 

fünnen, ohne dag man deshalb jagen fünne, die Regel, daß 

jeder Katholik unter einem Bifchofe ftehen müſſe, werde 

dadurch verlegt *). 

Eben jo empfahlen manche Kirchenrechtsiehrer, Die Ver- 

leihbung kirchlicher Würden, Abläffe oder Benefi- 

zten dem PBabite in Beziehung auf die Landesfirchen entweder 

gar nicht zu gejtatten, oder doch von einer frühern oder ſpä— 

tern Gutheigung der Regierung abhängig zu machen Zum 

*) Gegen die Gremtionen eifert befonders Febronius (de stat. ecel. 

cap. VII. $. 8) und alle febronianifchen Schriftfteller, wie Rauten— 

ſtrauch, Lakicz, Gmeiner, Pehem u. f. w. Die Argumente wieders 

holen fih aber. 

Beidtel, canon. Recht. 18 
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Theil wırde als Grund der Ausflug des Geldes nad) Rom, 

zum Theil auch die Betrachtung, daß mitteljt Diefer Mittel der 

Pabſt Einfluß auf die Nationalficche gewinne, angegeben. Ob 

aber die Verleihung mancher Kicchenämter durd) das Ober— 

haupt der Kirche nicht natürlich jey, und ob die Vernichtung 

des päbjtlichen Einfluffes auf die Landeskirche nicht auch der 

Sache nad) die verhältnigmäßige Nichtanerfennung des in der 

Kirchenverfaffung gegründeten Jurisdiftionsverhältniffes ſey, 

verdient erwogen zu werden. 

Aus einem Ähnlichen Grunde riethen viele Compendien 

des Kirchenrechts zur Unterfagung der Eorrespondenz 

mit Rom, ausgenommen auf dem von der Regierung vorge 

zeichneten Wege, Ob aber diefe Beichränfung, welche unter 

gewiffen Umftänden einem Verbote gleichfommt, nicht eine 

große Beſchränkung der Freiheit der Fatholifchen Unterthanen 

und ein großer Nachtheil für die Kirchenzucht jey, verdient 

Überlegung. Die italienifche Republif im Jahre 1803, obgleich 

fie eine aus der Schule der Revolution hervorgegangene Re— 

gierung hatte, glaubte ohne Anftand dieſe Eorrespondenz frei 

geben zu können. Die Pforte und Nordamerika denken eben 

jo, und als es fid) (1829) um die Emanzipation. der Katholi- 

fen im englifchen Parlamente handelte, behauptete der dama— 

(ige Minifter Robert Peel, ohne Anjtand, daß er in Diefer 

Hinficht feine befondere Überwachung nothwendig finde, indem 

das, was den Landesgefegen entgegen ſeyn fünnte, ohnehin 

bejtraft werde. 

Zum Theil zum beſſern Schuß ihrer Intereſſen mutheten 

manche Ganoniften, 3. B. Febronius, den weltlichen Regierun— 

gen zu, fih gegen das Papal- und für das Episcopalſyſtem 

zu erklären, Obgleich nur das erſte in das Gebiet des Veto 

fallen fünnte, infofern, als eine Regierung dem Papalſyſtem 

feine Anwendung mehr geftatten kann, jo ift doch dieſe Erklä— 

rung ſchon an fi eine Verwerfung der einmal bejtandenen 

Kirchenverfaffung, über deren Werth nur die Kirche urthei- 

fen joll. Ein Veto gegen das Papalſyſtem zieht aber fait 
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nothwendig die Annahme des Episcopaljvftems nad 

fi), weil fonft wegen des Mangels an einer zur Entſcheidung 

der Gefchäfte für competent geltenden Autorität gar nichts 

mehr, was vorher der päbſtliche Stuhl entichieden hatte, ent- 

jehieden werden könnte. 

Aus allen diefen Darftellungen fieht man, welche Schwie- 

rigfeiten das in Anſehung der päbftlihen Anſprüche angera— 

thene Beto jowohl im Staate, als in der Kirche hervorbringe; 

gleichwohl aber bildet e8 eine der wichtigiten Grundlagen des 

in manchem Staate eingeführten Kirchenrehts. Es vernichtet 

insbefondere die Idee des canonifhen Gehorſams; 

denn da der Bifchof nicht mehr in feiner verfaffungsmäßi- 

gen Stellung zum Pabſte ſteht, ſteht er auch nicht mehr 

in der verfaffungsmäßigen Stellung zu feinem Curatelerus; 

fein Streit in der Kirche kann mehr auf canonifhen Wege 

entjchieden werden *), und da unter dieſen Umſtänden jeder 

durch den Ausſpruch kirchlicher Obern Beeinträchtigte den Ger 

horfam aus jehr erheblichen Gründen verweigern fünnte, wird 

in der That die Ordnung, welche man fieht, nur noch durch 

den weltlichen Arm aufrechtgehalten. 

*) Bei dem febronianifchen Syitem würde, wenn von fo vielen Aus: 

fprüchen des Diöcefanbifchofs nicht an eine höhere Firchliche Autori- 

tät apvpellivt werden Fönnte, zuweilen für die Diöcefangeiftlichfeit 

ein unerträglidher Zuftand entftehen. Bei ihm Hilft die welt: 

lihe Suprematie; wer aber diefe nicht als rechtmäßig anerfennt, 

muß unbedingt gegen den Grundfaß, der Bifchof habe die aus: 

ſchließliche Gewalt in feiner Diöcefe, fich erklären. Daß auch 

das tridentiniſche Concilium diefen Grundfaß verwarf, zeigt fich 

daraus, weil es, infoweit es nicht felbft reformatorifche Deerete er- 

ließ, das canonifche Recht, alſo auch die Beftimmungen vefjelben 

über die Appellationen und den Inftanzenzug anerkannte, 

18 * 



Bon dem Verbote, gewiffe Perfonen zu Kirden- 

ämtern zu befördern, mande Theile der Drdens- 

vegelm und des canoniſchen Rechtes zu beobachten, 

auswärtige Lehranftalten zu benützen und theolo- 

gifche Werfe ohne Staatscenfur heraus: 

zugeben. 

Die Staatsverwaltung kann allerdings Gründe haben, 

diefen oder jenen Menfchen nicht in dem Beſitze höherer kirch— 

licher Würden ſehen zu wollen, und auf diefe Betrachtung 

gründeten die Gegner des canonifchen Rechtes ein Recht der 
Regierung, gewiffe Perfonen von Kirchenämtern auszufchliegen. 

Die Kirche, feineswegs unerfahren in der Gefchichte jener 

Schwierigfeiten, mit denen hochgeftellte Geiftliche, wenn fie 

mit den Vorurtheilen oder der Abneigung der weltlichen Re— 

gierung kämpfen müſſen, zu thun haben, it daher fehr ge- 

neigt, bei hohen Kirchenwürden ſelbſt eine Ausfchließung der- 

jenigen anzuordnen, welche von der Regierung als bedenklich 

bezeichnet werden, wofern nur anders noch eine hinlängliche 

Auswahl für das zu befegende Kirchenamt übrig bleibt; doc) 

zeigt fih Deutlich, daß fie von einer fürmlichen Anerkennung 

eines Nechts der Excluſive große Nachtheile beforgt. 

Verkennen läßt es ſich nicht, daß die wirkliche Erelufive 

in Beziehung auf mindere Benefizien und wohl auch den größ— 

ten Theil der höheren Pfründen angewendet, nicht hinlänglich 

durch die der Staatsverwaltung wahrfcheinlich bevorftehenden Übel 
gerechtfertigt werden könnte. Ferner iſt au in gewöhn— 

lihen Zeiten zur Erelufive überhaupt kaum ein zureichen- 

der Grund *)5 unter Umftänden kann ex aber freilich kommen, 

*) Wo eine Regierung ein Präfentationsrecht zu Bisthümern hat, alfe 

die Excluſive nur in Beziehung auf geringere Kirchenämter Anord- 

nung finden Fönnte, läßt fie fih, da geringere Kirchenämter feinen 

beträchtlichen Einfluß geben, kaum rechtfertigen. Wichtiger und zum 
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und dann iſt ein Veto, dieſe oder jene Perſon nicht zu einem 

einflußreichen Kirchenamte zu befördern, ſchon aus dem bloſen 

Staatsrechte vollkommen gerechtfertigt. So wie aber eine Regie— 

rung aus dieſer Linie hinaustritt, kann die Excluſive nur eine 

Einſchüchterung des Clerus zur Folge haben, was kirchlich und 

politiſch ſchädlich wäre. 

Neben der aus politiſchen Rückſichten gegebenen Excluſive 

gibt es noch eine andere oft blos darum gegebene, weil man 

aus dieſer oder jener Urſache Pfründen des Inlandes den 

Ausländern überhaupt oder gewiſſen Ausländern nicht zukom— 

men laſſen will. Zu dieſer Excluſive können bei großem Na— 

tionalhaß Gründe wegen des wahrſcheinlichen Nachtheils ſolcher 

Anſtellungen beſtehen; immer aber widerſpricht dieſe Abſchließung 

der Staatsgebiete dem hohen Syſteme der Kirche, welche ge— 

rade will, daß man den fähigen Mann dort ſuche, wo er zu 

finden iſt, und daher ſchon oft Engländer, Syrer und Deut— 

ſche den Thron der Kirche hat beſteigen laſſen. 

Ein ſehr gewöhnlicher Gebrauch des Veto iſt auch der, 

ganze Abtheilungen des canoniſchen Rechts oder der Ordens— 

regeln außer Kraft zu ſetzen, weil ſie mit den Anſichten und 

Bedürfniſſen unſerer Zeiten oder vielleicht auch mit gewiſſen 

Theilen der Civilgeſetzgebung im Widerſpruch ſtehen. Daß 

ein Veto in ſolchen Fällen ſeine Schwierigkeiten habe, weil ein 

Stück aus dem Ganzen herausgeriſſen wird, leuchtet ein, und 
was die Schwierigkeit vermehrt, iſt, daß oft den mit dem Veto 

Theil vertragsweiſe von Rom aus anerkannt, iſt die Excluſive ein— 

zelner Individuen dort, wo die Domkapitel ein Wahlrecht haben. In 

Deutfchland wird den Kapiteln vom beftehenden Rechte oft empjch- 

len, nur eine persona grata (die nämlich der Regierung nicht un: 

angenehm if) zu wählen. Man jehe vie päbftliche Bulle de salute 

animarum vom 16. Juli 1821 in Anfehung der preußijchen Bis— 

ihümer. Es ift aber befannt, welche Auslegung man der Beſtim— 

mung, nur eine persona grata möge gewählt werden, dert und da 

gegeben hat. 
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belegten Beftimmungen, um nicht Lücken zu laffen, neue Vor— 

jchriften furrogirt werden müſſen; indeſſen find ſolche Schwie- 

rigfeiten feineswegs unüberwindlich, wofern anders die Kirche 

fich zu Modiftcationen herbeiläßt *). 

Bedeutend in feinen Folgen ift auch Das in den neueren 

Zeiten nicht jelten gewordene Verbot der Regierungen 

an die Theologen ihres Landes, auswärtige Lehr— 

anftalten und befonders jene von Rom zu befuchen. 

Man begreift die Urfachen eines folchen Verbots; es hängt 

mit den Ideen einer Nationalkiche zufanmen, Allein wenn 

Leben und Wiffenfhaft in der katholiſchen Kirche eines Landes 

fich finden fol, fo gehört ein gewiffer Grad von Univerfalität 

der Bildung dazu, den man in eigenem Lande, bejonders wenn 

es lange unter dem Einfluffe ungünftiger Umftände ftand, nicht 

immer findet. Die Beforgniffe vor dem Ausfluffe des Geldes 

fönnen, da ſtets nur Wenige an auswärtige Lehranſtalten 

gehen werden, nicht groß feyn, und überdies können, wenn Die 

Lehranftalten des eigenen Landes in einem günftigen Rufe 

jtehen, leicht duch das Zureifen fremder Studierenden Com— 

penfationen entjtehen. Nichts ſcheint alfo natürlicher, als in 

Ländern, wo man den Proteftanten den Beſuch ausländifcher 

Univerfitäten geftattet, diefelbe Bewilligung den Katholiken, und 

zwar auch für Rom, wo fo viel für die litterarifche Bildung 

Wichtiges vereinigt ift, zu gewähren *. 

Großen Bedenflichfeiten unterliegt ferner das Veto, theo- 

*) Zum Theil in diefer ftückweifen Aufhebung der Ordensregeln liegt der 

Grund von der heut zu Tage in fo vielen Klöftern beftehenden Zer: 

rüttung, welcher, felbft mit dem beiten Willen, die Obern felten 

abhelfen können. 

**) Das Grofartige von der Univerfitätsverfaffung im Mittelalter, welches 

bis auf einen gewiffen Punkt auch mehreren norddeutfchen Univerſitä— 

ten geblieben ift, befteht gerade darin, daß der Lehrer Zuhörer aus 

höchft verfchiedenen Kändern hat, umd fo dort, wo Gutes zum Bor: 

ſchein fommt, diefes Gute nach allen Richtungen hin wirffam wer- 

den fann. 
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logiſche Werfe ohne die Genehmigung der gewöhn— 

lihen Staatscenjur herauszugeben. Da diefe Staats- 

cenjur dort, wo fie bejteht, durch Laien oder doc) durch einige im 

Staatsdienite angejtellte Priefter ausgeibt wird, wird im 

Grunde die Frage Über die Orthodoxie, deren Beurtheilung 

den Biichöfen zufommt, von einigen wenigſtens hiezu incom— 

petenten Richtern entichieden. Man begreift wohl, daß bei 

theologischen Werfen eine Staatscenſur, wenn man überhaupt 

eine Staatscenfur im Lande bat, nöthig jcheinen kann zur 

Enticheidung der Frage, ob nicht offenbare heterogene in den 

Bereich der Polizei fallende Dinge beigemifcht find; jo wie 
aber dieſe Frage von der Staatscenfur verneinend entichieden 

it, erſcheint nur die firchliche Cenſur zuläßig, weil außerdem 

das Land blos eine heterodore theologiiche Litteratur erhalten, 

und der Grund zu vielen Üben, gegen welche die Firchlichen 

Dbern wachſam ſeyn follen, gelegt werden fünnte. Aus dem- 

jelben Grunde fann man auch das Recht diefer Obern, das 

Volk auf geführliche Bücher aufmerkſam zu machen, nicht wohl 

bezweifeln, wo dann derlei Warnungen nicht leicht ein Veto ent- 

gegenzufeßen wäre. 

Daß dabei der Geift der Nation leide, iſt nicht zu be— 

forgen. Dispenfationen in Anſehung des Bücherlefens für 

Einzelne und Ausnahmen für ganze Klaffen können leicht alle 

Intereſſen ficheritellen, und theilweiſe kann e8 ſogar die Sprache 

thun, in welcher die Bücher gejchrieben find, wenn fie durch) 

diefe Sprache den Klaffen, für die fie nicht paffen, unzugäng- 

lich werden. 

Endlich ſteht mit den in dieſem Abjchnitte behandelten 

Gegenſtänden in enger Berbindung Das Veto gegen fird- 

lihe Eontroverjen. Inſofern fie innere Streitigkeiten der 

Kirche betreffen, haben wir den Gegenftand bereits in Erwä— 

gung gezogen; aber auch in Beziehung auf andere Religions- 

partheien muß eine anftändige Gontroverfe frei ſeyn, weil 

es jonft der Kirche an den Mitteln fehlen würde, ſich gegen 

Einwürfe und jelbit gegen Berleumdungen der Glaubensgegner 
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zu vertheidigen, und ein Religionsſyſtem, welches oft ange— 

griffen, aber niemals oder ſelten oder nicht am gehörigen Orte 

vertheidigt wird, bald dem Unbefangenen für ein unhaltbares 

Syſtem gilt, überdies aber auch die Nothwendigkeit für jede 

Religionsparthei beſteht, ihr Volk über die Gränzen und die 

Gründe ſeines Glaubens auf eine authentiſche Art belehren zu 

(affen. Daß aber die Controverſe anftändig bleibe, dafür läßt 

fich durch Cenſur- oder Preßgefeße oder die Verbreitung des 

beffern Geſchmacks unter der Geiftlichfeit forgen, wiewohl hier 

immer der Grundfaß gelten muß, daß man den Gegnern mit 

gleihen Waffen begegnen muß, und nur auf dieſem Wege 

die Hoffnung gewonnen wird, es zur Beobachtung der gewöhn— 

lichen Anftandsregeln zu bringen. Auch im Kriege braucht 

man Neprefjalten, und wer jtets rubig alle Berleumdungen er— 

trägt, der fommt leicht in den Verdacht, daß er wenig auf 

Ehre halte. 

XVI. 

Von dem Verbote gewiſſer unweſentlichen Reli— 

gionsgebräuche, den indirekten Verboten der Cen— 
ſuren, dem Verbote der Ablegung der Mönchsge— 

lübde und den Amortiſationsgeſetzen. 

Das von den Neuerern emporgebrachte Kirchenrecht em— 

priehlt der Regierung den Gebrauch des Veto in Beziehung 

auf viele nicht wefentliche und Doch jo oft durch Zeitverfplit- 

terung oder auf eine andere Art dem Staate nachtheiligen Re— 

ligionsgebräuche. Es zählt darunter zu viele Feiertage, Die 

Gewohnheit der Wallfahrten und die nächtlichen Andachten ; 

es läßt fich aber leicht zeigen, daß Dabei nicht fowohl Firch- 

liche als politifche Grundfäge in Erwägung zu ziehen find. 

Die Beobachtung der Feiertage ift in mancher Rückſicht 

eine Verminderung der Arbeitszeit für das Voll. Nun lieat 

aber in-Diefer Betrachtung ein binlänglicher Grund, daß fich 

die Regierung oder der Regent der Einführung neuer Feier: 
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tage widerjeße. Ob es aber angemeffen ſey, auf die Abitel- 

fung alter, längſt gewohnter zu dringen, it eine ganz andere 

Frage; denn jene Reihe von Begriffen, auf denen die Achtung 

des gemeinen Mannes gegen Feiertage berubet, wird dadurch) 

erſchüttert; er feiert dann faum die beibehaltenen Feiertage 

mehr, und wenn etwa, was häufig geſchah, die Regierung den 

gemeinen Mann zwangsweife zu ſchwerer Arbeit an aufaeho- 

benen Feiertagen anhalten läßt, leidet darunter feine Freibeit 

in Anjehung der Zeitverwendung. 

Eben jo ift es eine Art von weit getriebener Vorficht ge- 

gen das, was man Zeitverfplitterung nennt, und alſo eine 

Freiheitsbefchränfung für das Volk, wenn die Regierung das 

Wallfahrten, welches für das Volk zugleich Andahtsübung 

und ein Mittel der Erholung iſt, verbietet; es ift aber aud) 

zugleich ein Streit gegen die dem Menfchen oft jehr werthen 

Erinnerungen, wenn man ihm nicht mehr gejtatten will, dort- 

bin zu geben, wohin ihn jein Zutrauen oder große religiöfe 

Erinnerungen rufen könnten. 

Nächtliche Andachten famen ſchon bei den Chriſten 

der erjten Jahrhunderte und feit jener Zeit in allen Zeitaltern 

vor, ohne dag man glaubte, Scandale würden durch fie mehr 

begünftigt, als duch nächtliche Unterhaltungen. Wenn alfo 

nächtliche Andachten unterfagt werden, jo hängt dies wieder 

genau mit der Frage zufammen, inwiefern die Polizei Freiheit 

für die Zeit der Religtonsübungen geftatte. 

Bon den firhlihen Genfuren die politifhen 

Wirkungen zu trennen, hat die Regierung ohne Zweifel 

ein Recht, und wenn einft mit den Genfuren bürgerliche Wir- 

kungen, z. B. die Unfähigkeit zu Ämtern und Zeugenfchaften, 

oder nad einer gewiffen Zeit die Strafe der Kegerei, verbun— 

den waren, jo war Dies nur von den Regierungen gejcheben, 

welche, um den Eindrud der Genfuren im Intereſſe der bür- 

gerlichen Drdnung zu verjtärfen, noch bürgerliche Strafen bei- 

fügten. Aber es it auf den erſten Blick einleuchtend, daß 

dieſe bürgerlichen Wirkungen bei den Genfuren eine zufällige 
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Nebenſache ſind, welcher die Regierung, wofern ſie es für gut 

findet, ſtets ein Ende machen kann. Dagegen iſt es, da jeder 

Geſellſchaft für Übertreter ihrer Vorſchriften ein Strafrecht 

nothwendig iſt, und bei der katholiſchen Kirche die Excommu— 

nication ſich auf beſtimmte Schrifttexte gründet (Matth. XVIII. 17. 

Luk. X. 16), nicht zu vertheidigen, wenn unter dem Vorwande, 

es handle ſich um die bürgerlichen Wirkungen der Excommuni— 

cation, etwa zu deren Verhängung eine Concurrenz der Staats— 

behörden, welche deren Verhängung beinahe praktiſch zur 

Unmöglichkeit macht, gefordert wird. Eben ſo wenig läßt ſich 

die Verweigerung gewiſſer zur Aufrechthaltung guter Sitten 

eingeführten Kirchengebräuche, z. B. eine kleine Veränderung 

des Trauungsceremoniels für gefallene Mädchen, als politiſch 

ſchädlich erklären, beſonders da der Kirche allerdings an der 

Sittlichkeit der Ihrigen gelegen ſeyn muß, und gewiſſe einfache, 

aber durch die Erfahrung ſehr wirkſam befundene Mittel ſelbſt 

auf die Ordnung im Staate vortheilhaft zurückwirken. 

Für ſehr nützlich wurde auch von den Neuerern der Ge— 

danke ausgegeben, die Ablegung der Mönchsgelübde 

vor der Zurücklegung eines gewiſſen Alters zu ver— 

bieten. Daß ſich etwas dafür ſagen laſſe, iſt bekannt; min— 

der bekannt iſt aber, welchen ſchädlichen Einfluß dieſe Maßre— 

gel auf alle monaſtiſchen Inſtitute hat. Menſchen, welche ſchon 

in einem gewiſſen Alter ſtehen, ſind nämlich ſelten mehr für 

eine ſehr veränderte Lebensart gemacht; als Verſorgung muß 

ein Kloſter bald eröffnet werden, weil es ſonſt aufhört, für 

dieſen Zweck brauchbar zu ſeyn, und einem Kloſter aufbürden, 

daß es viele Jahre hindurch einen Candidaten aushalte, der 

am Ende vielleicht wieder herausgeht, iſt eine ſchwere Zumuthung. 

Sprechen wir endlich auch noch, da die Betrachtung des 

Veto in allen ſeinen Formen ohnehin bei einer ſcharfen Auf— 

faſſung feiner Natur ſehr Leicht ift, von den Amortiſationsge— 

jegen. Sie datiren fih in den meiften Staaten noch aus 

einer Zeit, wo man glaubte, daß die Kirche unverhältniß— 

mäßig reich ſey; auch war es Leicht, zu zeigen, daß Inſtitute, 
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welche beftändig erwerben, aber nicht leicht etwas von ihrem 

Befige verlieren fünnten, zum Nachtheil anderer Klaffen uns 

verhältnigmäßige Neichthümer zufammenbringen wirden. Ob 

jedoch nicht Schon ehemals oft mehr Partheifucht, als wirkliche 

Erforſchung aller Umstände auf diefe Erwerbsverbote Einfluß 

hatten, wollen wir nicht unterfuchen, obaleich es ſich nachwei— 

fen läßt, daß man nach der Mitte des achtzehnten Jahrhun— 

derts abentheuerliche Begriffe über den Reichthum der 

Kirche zu verbreiten ſuchte ); jo viel ift aber gewiß, daß man 

feit der Säeularifation der legten Decennien in wenigen Län— 

dern von dem Reichthum der Kirche, befonders wenn man auf 

jene Maſſe mittelmäßiger und armer Curatbenefizien Rückſicht 

nimmt, reden fann. Was noch mehr Beachtung verdient, üt, 

daß durch das Emporſteigen der Induſtrie und die in fo vie 

fen Ländern ftattgefundenen Finanzoperationen, jo wie. Durd) 

die Aufhebungen der Grundlaften der Wohlſtand vieler Klaſ— 

jen in einem folchen Verhältniffe geftiegen ift, daß der geiſt— 

lihe Stand faum mehr in dconomifcher Beziehung die ihm 

gebührende Stellung behaupten kann. Alle diefe Gründe laſ— 

jen heut zu Tage die Amortifationsgefee in Anfehung der 

meiften Benefizien faum mehr als zeitgemäß erfcheinen; ja 

jelbft in Anſehung der reicheren Pfründen bietet ſich die Be— 

trachtung an, daß Amortifationsgefege unnöthig find, weil zur 

Vermehrung des Vermögens reicher Stiftungen nicht leicht 

Semand etwas thun wird; thäte er es aber auch, das Ein- 

fommen reicher Pfründen oft zum Theil ärmern Pfründen oder 

andern wohlthätigen Zweden zugewendet wird. 

*) So heißt es in A. F. Büſchungs Vorbereitung zur gründlichen und 

nüglichen Kenntniß der geographifchen Befchaffenheit und Staatsver- 

faffung der europäifchen Keiche und Nepublifen, Wien 1764, mit 

Beziehung auf fein großes Werk über die Ervbefchreibung ©. 99: 

„Sn Polen befiten die Kirchen und Klöfter über zwei Drittheile aller 

Ländereien des Reichs (Erdbeſchr. Th. I S. 929). „Im König: 

reihe Neapel haben fie vier Fünftheile der Güter und des Vermö— 

gens des Neichs in ihrer Gewalt“ (Erpbefchreib. Th. II. ©. 1050). 
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Zum Theil dieſelben Betrachtungen ſprechen gegen Ver— 

bote, zufolge deren die Geiſtlichkeit kein Grund— 

eigenthum ankaufen darf. Dieſe Verbote hindern oder 

erſchweren die gute Verwaltung des geiſtlichen Vermögens, 

welches oft, beſonders in unſern Zeiten, wenn es nicht auf 

Grundbeſitzungen verwendet wird, mancherlei Gefahren ausge— 
ſetzt iſt. Man darf nicht beſorgen, daß auf dieſem Wege die 

Geiſtlichkeit ein zu großes Gewicht in der Reihe der Grund— 
beſitzer erhalten werde; denn einestheils ſind ihre baaren Fonds 

nicht ſo bedeutend, anderntheils iſt aber der Grundbeſitz der 

Geiſtlichkeit gehalten gegen den der weltlichen Beſitzer in den 

meiſten Ländern gering, und endlich hat heut zu Tage in vie— 

len Gegenden die Induſtrie bereits ein ſolches Übergewicht er⸗ 

rungen, daß jede Beſorgniß von einem zu großen Einfluſſe der 

Grundbeſitzer ungegründet erſcheint. 

XVII. 

Von den Recurſen, welche gegen Ausſprüche der 

Kirche bei der Regierung des Staates eingebracht 
werden, und dem dadurch veranlaßten Verbote, kirch— 

lihe Entfheidungen zu vollziehen. 

Das franzöfifhe Kirchenrecht hat die Appellationen won 

den Ausjprüchen der Kirchengewalt an den Staat und den 

Recurs wegen des Mißbrauchs der geiftlichen Gewalt gejtattet, 

welcher Gedanke bei mehreren Regierungen Beifall und Nach— 

ahmung fand. Zu feiner Bertheidigung wurde gejagt, derje— 

nige, welcher durch einen Ausfpruch der Kirchengewalt fich be- 

einträchtigt glaube, ſey Staatsbürger; als folder babe er, 

wenn er fih von der Kirche verfaffungswidrig behandelt glaube, 

ein Necht auf den Schuß des Staates, welcher dann zwijchen 

dem Befchwerdeführer und den Kicchenobern den Richter machen 

* 
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müſſe, und auf dieſem Rechtsmittel beruhe ſogar ein großer 

Theil der bürgerlichen Ordnung *). 

Gegen dieſes Rechtsmittel find aber von jeher von der 

Kirche im Einzelnen viele Bedenklichfeiten erhoben worden, 

und daß dazu ein Grund jey, davon kann man fich leicht aus 

den nachjtehenden Betrachtungen überzeugen. 

Das nämlich auch abgejehen von dem Dogma, welches 

ohnehin feinen Gegenjtand diefer Recurſe macht, viele Gegen— 

jtände bejtehen, in. welchen ſchon zufolge der Kicchenverfaflung 

der Einzelne dem Rechte der Bejchwerdeführung entjagt 

hat, füllt in die Augen Wenn 3. B. zu einem erledigten 

Kirchenamte der Dbere Jemanden untauglich findet, und fein 

Urtheil für das kirchliche Verhältniß als enticheidend angefehen 

wird, da kann von feinem Recurfe an die Staatsgewalt Die 

Rede ſeyn; auch liegt die Entfagung auf die Appellation von 

dem Ausipruche geiftlicher an die weltlichen Behörden über: 

haupt oft im Geifte des Fatholifchen Syſtems. Wenn ferner 

gegen den Ausfpruch eines Kirchenobern zufolge des canoni— 

jchen Rechtes noch ein Rechtszug an höhere Eirchliche Obere 

jtattfinden fan, da müßte man aleichfalls, weil wielleicht dieſe 

Dbern auf dem verfajfungsmäßigen Wege der Be 

ſchwerde abhelfen können, einen Recurs an die Staatsgewalt 

voreilig nennen. Wenn der Gegenftand der Befchwerde fehr 

unerheblich it, da kann es gleichfalls nicht im Intereſſe der 

Staatsgewalt liegen, das Anfehen der Kirchenobern durch) Ber 

jchwerdeführungen bei der weltlichen Behörde fränfen und die 

Regierungsgefchäfte vermehren zu laffen. Im Fällen überdies, 

wo mehrere kirchliche Inftanzen auf die Grundlage pofitiver 

Kicchengefeße geiprochen haben, könnte wohl der Ausspruch 

des weltlichen Richters, welcher etwa das Kirchengeſetz anders 

*) Febronius (de stat. ecel. cap. IX. $. 10) handelt gleichfalls von 

den Appellationen ab abusu, welche er ein remedium in Pallia 

quotidianum nennt, und aus dem Schugrechte des Negenten über 

die Landeskirche ableitet. 
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versteht, ſogleich alle jene Firchlichen Entfcheidungen als unge: 

recht darſtellen? Wäre es überdies der Mühe werth, einen 

Rechtsjtreit vor allen firchlichen Inftanzen zu führen, wenn 

der Ausfpruch Eines weltlichen Richters ihn ſogleich umſtoßen 

fönnte? Dder will man einen praktifch unnügen Prozeß von 

mehreren firchlichen Richtern führen laffen, um dann, wofern 

der unterliegende Theil es wünfcht, erft den praftifch ent- 

ſcheidenden Rechtsſtreit von mehreren bürgerlichen In— 

tanzen führen zu laffen? Kann man bei Adminiftratiomaßre- 

geln Firchlicher Behörden, felbit wenn man glaubt, daß an— 

ders hätte entjchieden werden follen, jtetS gewiß jeyn, daß 

man bei vollftändigerer Überficht der Verhältwiffe und Intereſ— 

jen nicht eine andere Meinung über die Sache erhalten würde? 

Diefe und noch jehr viele andere Betrachtungen bieten 

fih an, um zu zeigen, Daß die vom franzöfiichen Kirchenrechte 

aufgetellte Regel: „bei einem offenbaren Mißbrauch der 

Kicchengewalt findet der Recurs an den Staat ftatt“ *), wegen 

der BVieldeutigfeit des Wortes „offenbarer Mißbrauch“ großen 

Anftinden unterliegt; die von Pehem (I. $. 817) aufgejtellte 

Meinung aber, als Mißbrauch ſey anzufehen, „was immer ge: 

gen den öffentlichen Nußen, den Zuftand und die Ruhe des 

Stautes, die Gefeße und Gewohnheiten des Reichs, die Rechte 

der Kirche oder eines Einzelnen gefchehen ſey,“ und „dies gebe 

*) De Marca (Lib. IV. cap. 20. n. 2) will zwar diefes Nechtömittel 

nur angewendet wifjen, wo der Mißbrauch notorifch und offenbar ift, 

und meint: bei einigermaßen zweifelhaften Sachen fey die Sache dem 

firchlichen Nichter zu überlaſſen; allein Febronius (de stat. eccl. 

cap. IX. $. 10. n. 5) fügt fogleich den guten Rath bei: „conve- 

niat — Rex cum episcopis regni sui statuatque, qui antiqui 

et genuini canones per falsas Isidori decretales, aliaque simi- 

lia media prostrati — quave via sinceris canonibus suus sit 

restituendus vigor, atque usus, et facile constituetur mani- 

festum illud, quod ad formalem abusum desideratur.« Die: 

ſem zufolge Fönnte gegen jede aus den Grundfäsen des Papalſyſtems 

fließende Entjcheidung an die Staatsgewalt recurrirt werben, 
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einen Grund, wegen offenbaren Mißbrauchs an die Staatsge- 

walt zu recurriren,“ nicht al3 ein richtiger Grundfaß angefehen 

werden könne, jondern dieſes Necht des Necurfes für außer: 

ordentlih wichtige Fälle vorbehalten bleiben muß, wo 

höhere Stantsrüdfichten, um eine dem Allgemeinen drohende 

Gefahr dadurd abzuwenden, feine Zulaffung rathſam machen. 

Sn jedem Falle aber find große gefeßliche Befchränfungen für 

dieſe Recurfe nothwendig, unter welchen wohl auch nach dem 

Beifpiele der ehemaligen deutfchen Reichsgerichte Succumbenz— 

gelder oder ähnliche eventuell angedrohte Strafen gehören 

fünnten *). 

Zuſammenhängend mit dem jeßt eben behandelten Gegen— 

ftande ift die Frage, ob aus Gelegenheit folcher Necurfe die 

Annullivung (eassatio) von Bullen, Deereten, Urtheilen oder 

Aufträgen, welche den Gegenjtand des Recurſes gemacht ha- 

ben, erfolgen könne, Pehem (I. $. 818) zweifelt nicht daran. 

Daß dies in Deziehung auf die bürgerlihen Wirkungen 
gefchehen könne, läßt fich begreifen; in Anfehung der geift- 

lichen Wirkungen, z. B. der Unfähigfeitserflärung zu diefem 

oder jenem Kirchenamte, wird man es aber nicht zugeben kön— 

nen, wenn man nicht durchaus das Syitem der weltlichen Su— 

prematie annimmt. 

Was noch bemerfenswerth ift, befteht in Nückficht der 

Recurje an die Stantsgewalt darin, daß fie wegen ihrer wich- 

tigen praftifchen Folgen nur den höchſten Behörden, welche 

über Eleinliche Zeidenfchaften mehr hinaus und eher eines Blickes 

in das Große fähig find, zur Entfcheidung vorbehalten werden 

*) Den Gehalt febronianifcher Anfichten zeigt es auch, wenn Febroniug 

(de stat. eccl. cap. IX. J. 10. n. 6) fagt: Caeterum, quia hae 

appellationes interesse publicum concernunt, hine easdem non 

praecludit cujuscunque temporis lapsus, privatorum pacta, et 

transactiones, sententiae etiam judiciales , licet tres confor- 

mes, et quidquid demum aliud pro fingendis privatorum juri- 

bus fimum excogitari valet. 
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jollten *), fo wie man andererſeits jene Streitigkeiten mit dieſen 

Recurſen nicht vermengen darf, wo zwifchen einem Indivi— 

duum und einer einzelnen Kirche über irgend ein ftreitiges, 

ihm im gütlichen Wege verweigertes Privatrecht vor dem welt- 

lichen Nichter ein gewöhnlicher Prozeß geführt wird. 

XV. 

Bon dem Veto in Beziehung auf firhlide Kund- 

macungen und der damit zufammenhängenden 

Lehre von dem Placetum regium, jo wie von der 

Annahme der Eoneiliarbefhlüffe durch 

den Staat. 

Zur Zeit des großen veeidentaliihen Schisma (1378 — 

1429), als mehrere Päbfte zu gleicher Zeit die Kirche regieren 

wollten, fam in mehreren europätfchen Ländern als eine durch 

die Bejchaffenheit der Zeit gebotene Vorfichtsmaßregel die Sitte 

auf, daß die Regierung in ihrem Lande nur von jenem Pabjte 

Zufchriften an fie oder die Biſchöfe vollziehen ließ, deſſen 

Nechtmäßigkeit fie anerkannt hatte. Cine Folge davon war, 

daß im Lande nur ein und der nämliche Pabſt Anordnungen er— 

laſſen fonnte, und jelbft dieſer nur in jenem Grade, als es der 

Regierung gefällig war; aber der Gedanfe erhielt fi auch 

nad) der Beendigung des Schisma und gab Veranlaffung zu 

jener Maßregel, welche man in verfchtedenen Staaten unter dem 

Namen des placetum regium , placet, exequatur, pareatis 

u. f. w. fennt, und welche der Hauptfache nach darin beſteht, 

dag Firhlichen Vorſchriften nicht cher gehorcht werden darf, 

*) Unter der Confularregierung (1799 —1804) und dem Kaiſerthum in 

Franfreich (1804 — 1814) waren diefe Necurfe dem Staatsrathe re— 

ſervirt; in Deutfchland aber gab es (1780— 1848) viele Geſetzge— 

bungen, zufolge deren der Recurs ab abusu bei den Diſtrikts- oder 

Provinzialbehörden angebracht werden Fonnte, was natürlich einen 

großen Unterfchied macht. 
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bis fie nicht von Seite der Regierung mitteljt jener Formeln 
die Zuftimmung erhalten haben. In manchen Ländern wird 

auch geradezu von den Kirchenrechtsiehrern behauptet, das 

Recht des Placetums ſey das Iandesherrlihe Genehmigungs- 

recht, und dieſes deutiche Wort ift fogar dort und da in die 

Kanzleifprache aufgenommen worden *). 

Manchen Menfchen fcheint das Placetum regium fehr un- 

erheblih, andern höchſt wichtig; wenige aber jcheinen über 

jeine Natur nachgedacht zu haben. In der That ift es ein 

Proteus, welcher jeden Augenblik einen andern Charakter 

trägt, und bald in diefem, bald in jenem Anſpruche der Staats- 

gewalt feinen Grund hat. 

Beziehen wir das Placetum auf den Gehorfam, welchen 

der Untergebene feinen firchlichen Obern ſchuldig ift, fo er— 

fcheint e8 als ein Verbot (Veto) des Gehorfams. Es 

fagt mit andern Worten dem Untergebenen, er fol feinem 

kirchlichen Obern in diefer Sache nicht gehorchen, bis er nicht 

durch das Placetum der Regierung dazu berechtiget ſeyn werde; 

wenn aber diejes Placetum ertheilt ift, erjcheint eben zufolge 

diefer ftillihweigenden Erklärung eine politifhe Geneh— 

migung des von dem Firchlichen Obern ertheilten Befehls, 

*) Febronius (de stat. eccles. cap. IX. $. 8) betrachtet das Place- 

tum regium als ein Majeſtätsrecht, und bemerft: Receptus est 

ejus usus in Gallia, Hispania, Lusitania, Sabaudia, in regnis 

Neapoli et Sicilia, Belgio, et certo modo in Germania. Dieje 

legtere Angabe ift richtig; fte erflärt aber auch die Firchlichen Zuftände 

vieler Länder um das Jahr 1764. Grbaulich iſt die ftaatsrechtliche 

Theorie, welche Febronius zur Nechtfertigung des Placetums auf— 

ftellt. Nach ver richtigen Anficht läßt ſich zwar allerdings etwas 

dem Placetum regium Ähnliches denfen, weil ein newes Kirchen: 

gejeg, um für die Gerichtöftellen des Staates ohne Bedenken eine 

Enticheidungsnorm werden zu fönnen, von der Regierung als zu: 

läßig, d. h. als nicht ſtaatsſchädlich, bezeichnet feyn muß; al: 

lein eine folche Erklärung ift von dem Placetum fehr verjchieden; 

auch ift jelbit in diefem Falle das Veto nur ald Veto zu erklären. 

Beidtel, canon. Recht. 19 



und da nun der Gehorfam anfängt, erlaubt zu werden, ift e8 

in der That der Regierungsbefehl, welcher den legten 

Grund des dem Untergeordneten obliegenden Gehorfams ent- 

hält. Demzufolge macht fih in diefem Falle die Staatsgewalt 

zur oberften Kirchengewalt *). 

Als das Verbot des Gehorfams hat aber das Placetum 
noch eine andere Seite, Der firhliche Obere könnte feinen 

Untergeordneten Denfelben Befehl, welcher dem Placetum 

unterworfen werden muß, mündlich, oder durd) einen. vertrauten 

Agenten, oder mitteljt eines in einer offiziellen Zeitung abge- 

druckten Ediktes geben; fol nun der Befehl, auf Diefe Art 

zur Kenntniß des Untergeordneten gebracht, demfelben feine 

Berbindlichfeit auflegen? — Hier nun beginnt eine Frage der 

Moral, welche die erften Chriften, wenn zur Zeit eines Nero 

oder Diocletian ein Placetum bejtanden hätte, jchwerlich ver: 

neinend würden beantwortet haben, Nehmen wir aber an, 

diefe Frage würde irgendwo heut zu Tage gleichfalls verneis 

nend beantwortet, fo zeigt fi) das Placetum regium als eine 

unzureichende VBorfichtsmaßregel. 

Nothwendig muß man alfo noch einen Schritt weis 
ter gehen, und wenigſtens ftillfchweigend behaupten, nur der 

*) Febronius (de stat. ecel. cap. IX. $. 8 und wieder in Addendis ad 

$. 8. cap. IX) zeigt äußerſt mangelhajte Begriffe von der Natur 

des Placetums, indem er es als ein Recht der Zurückhaltung päbft- 

licher Entſcheidungen erfcheinen, oder auch es an einigen Orten un: 

ter der Form eines Recurſes an die Staatsgewalt begreifen läßt, 

und beirügt, es fey gegründet „in supremo proteetionis Ecclesiae, 

et Reipublicae olficio, quod cum regali potestate indivulse 

connexum est«, Auch bei Febronius wird ftets unter dem Namen 

des Schußes etwas von dem, was, genauer ausgedrückt, die welt- 

liche Kirchendirefiien ift, begriffen, und wenn er fich nicht deutlicher 

darüber ausſprach, fo lag der Grund darin, weil er das Intereſſe 

der vielen geiftlichen Fürften Deutfchlands berücfichtigen mußte, welche 

in ihrem Lande die weltliche Kirchendireftion nicht brauchten, und 

wenn fie wo anders gegen fie aufgeftellt wurde, nur darunter leiden 

fonnten. 
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mit dem Placetum regium verfehene Befehl des Firchlichen 

Dbern verbinde den Untergeordneten. Auch fagt man dies in 

manchen Ländern in der That, und hebt dadurd das Recht 

des kirchlichen Obern, etwas mündlich oder auf einem gehei- 

men Wege zu befehlen, allen Begriffen über obrigfeitliche 

Rechte entgegen, auf *). 
Manche glauben in dem Placetum ein Verbot an den 

firhlihen Dbern, den Untergeordneten zu fchreiben, zu exrbliden, 

und der Erfolg der eben auseinandergefegten Lehre ijt in der 

That zuweilen ein Berbot, infofern der firhliche Obere, 

welcher zugleich Unterthan des Negenten ift, in vielen Fällen, 

wo er für einen Befehl an feine Untergeordneten das Place- 

tum regium zu erlangen nicht hoffen kann, lieber den Befehl, 

welcher ihm nur Berdruß zuziehen fünnte, unterläßt. Bezogen 

auf den Pabit kann aber das Placetum niemals als ein Verbot 

*) Es ſetzt einen außerordentlihen Verfall des Firchlichen Geiftes und 

ganz eigene Anfichten über die Moral voraus, wenn irgendwo vie 

Seiftlichfeit fich in wichtigen Beziehungen durch das Placetum leiten 

läßt. Im den Streitigfeiten zwifchen Nom und Preußen (1838) be- 

riefen fich mehrere Bifchöfe auf den durch) die Zeitungen ihnen 

fundgewordenen Ausfpruch des Pabſtes, was der Regierung fehr uns 

angenehm war, da e3 eine offenbare Außerachtfegung des Grundfages 

war, auf dem das Placetum beruhet; die Negierung widerſprach 

aber doch nicht geradezu, ohne Zweifel, weil man dann mit fonz 

derbaren Behauptungen, welche die Einficht des Zeitalters zurückge— 

wiefen hätte, hätte auftreten müjlen, Daß Nom das Placetum nicht 

anerfennen Fann, ergibt ſich übrigens leicht aus dem Gejagten; 

daß es aber auch wirflich dies ausſprach, zeigt fich aus den Beila- 

gen der päbftlichen Denfjchriit vom 19 April 1839; auch verdient 

es bemerft zu werden, daß die föniglich preußifche und bald nachher 

auch) die bayerifche Regierung, deren Publiziften doch die gewöhnlichen 

Gründe für das Mlacetum Fannten (Nov. 1840 — Jan. 1841), die 

Gorrespondenz mit Rom ohne Dazwifchenfunft der Negierungsbehör- 

den geftattet haben. Die meiften zu Paris, Franffurt, Wien und 

Derlin im Jahre 1348 erfchienenen Berfaffungsurfunden heben mit 

telbar das Placetum auf. 

10* 



— 22 — 

angeſehen werden, denn er iſt nicht Unterthan eines Regenten; 

das Recht, ſchriftliche Befehle zu ertheilen, macht ihm Nie— 

mand ſtreitig; Alles, was man thun kann, iſt alſo, den päbſtlichen 

Befehl durch die Verweigerung des Placetums in Anſehung der— 

jenigen unwirkſam zu machen, an die er gerichtet iſt, und dadurch 

den päbſtlichen Stuhl in die Nothwendigkeit zu ſetzen, ſich mancher 

Befehle, die er außerdem erlaſſen würde, zu enthalten. 

Andere wollen in dem Placetum eine Art Cenſur ſehen. 

Wie ein Buch, jagen fie, nur gedruct werden darf, wenn ed 

in einem unter der Herrſchaft der Cenſur ftehenden Lande die 

Genfurgenehmigung erhalten bat, jo gehe es auch firchlichen, 

für das Volk beftimmten Kundmachungen. Diefe Behauptung 

ift aber irrig. Die Cenſur, wo fie befteht, enticheidet nur, 

ob das ihr vorgelegte Manufeript zum Drud geeignet ſey; fie 
verlangt aber nicht, daß ein Brief, den man an einen Andern 

ichreiben will, ihr gleichfalls vorgelegt werde, was die Gejeß- 

gebung über das Placetum gar oft inländifchen Kirchenobern 

zumuthet *). Die Genfur hat ferner, wenigftens wie offiziell 

behauptet wird, nur die Nichtvervielfältigung des Schädlichen 

durch den Drud zum Zwede; das Placetum aber kann ſelbſt 

der einzelnen ganz unfchädlichen Mittheilung, blos weil fie 

der Regierung nicht zufagt, verweigert werden. Die 

Genfur endlich drüdt nicht geradezu aus, daß der in dem Ma— 

nuferipte vorfommende Gedanfe ihren Beifall habe, das 

Placetum aber jagt Dies. 

Diefen Betrachtungen zufolge und abgefehen von noch 

vielen andern, welche fich bei einigem Nachdenken anbieten, 

und die bier blos deshalb unterbleiben, um nicht diefen Ge- 

genjtand mit einer unverhältnigmäßigen Weitläufigfeit behandeln 

*) Die Zumuthung gefchieht zwar nicht in dem Sinne, daß man für 

das Gefchrichene dann ein Placet der Regierung ertheilt, wehl aber 

in dem Sinne, daß man dert, wo man die Correspondenz nur unter 

der fogenannten Vermittlung des Staates, d. h. mittelft der 

Negierungeftellen, für zuläßig erflärt, das, was nicht gefällt, nicht 
weiter beförvert. 
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zu müſſen, findet man, daß gegen einen eifrigen Clerus 

das Placetum eine ſchwache Schutzwehr des Regierungsſyſtems 

ſey, unter einem Clerus anderer Art aber alle Begriffe 

von firchlihem Gehorfam verwirre, dem Dbern feine Amts— 

wirffamfeit außerordentlich erihwere, in dem Kalle, daß in 

fichlihen mit dem Placetum verfehenen Kundmachungen etwa 

harte, dem Firchlichen Standpunfte angemefjene Ausdrüde ge: 

gen irgend eine Glaubensiehre vorfommen, die Staatsverwal- 

tung als Mitrichter ericheinen laffe, und jeder Recurs an 

die Staatögewalt, wofern fie nicht inconſequent ſeyn wolle, 

in Anfehung einer bereit8 mit dem Placetum verfehenen kirch— 

lichen Entſcheidung jhon im voraus für verwerflich erklärt ift. 

In Hinfiht auf dogmatiſche Bullen der Päbſte aber ericheint 

die große Folge, daß, wenn etwa die Regierung, wie es un: 

ter Heinrih VII, König von England, leicht hätte geichehen 

fönnen, das Placetum unter dem Vorwande, es handle fich 

um fein Dogma, verweigert, das Volk entweder die dog: 
matiſche Enticheidung der Kirche entbehrt, oder nothgedrungen 

ift, fih an andere authentifhe, wenn auch mit dem Placetum 

nicht verjehene Kundmachungen zu halten *). 

*) Daß dergleichen Ericheinungen unter der Herrfchaft des gallicanifchen 

Kirchenrechts vorfamen, davon fönnte man viele Beifpiele aufführen ; 

wir erwähnen hier aber nur eines in Anfehung der den Janſeniſten 

fo verhaßten Bulle Unigenitus von 1713. Daß diefe Bulle dog- 

matiſchen Inhalts fen, nahmen alle Römifch = Katbolifchen an, und 

Clemens XIII. ſetzt diefes ausdrüdlich in feinem Breve vom 23. Ja- 

nuar 1765, welches an den Bifchor von Lüttich gerichtet ift, voraus; 

denn cr fagt: Illud autem summopere nobis placuit, quod in 

eodem Edieto- Constitutioni Unigenitus suam asserueris aucto- 

ritatem, eique ut dogmatico hujus sanctae Sedis, et uni- 

versae ecclesiae decreto omnimodam profiteris deberi ab 

omnibus obedientiam. Von der andern Seite fagte aber unter 

Ludwig XV., König von Franfreih, das Parlament in feinem 

Evifte vom 21.. Mai 1766: „Sa Majeste s’est toujours occupee, 

a empecher, par l’execution des lois de son Royaume, qu’un 

zele indiscret ne se portät a abuser dg la Constitution 
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Aus was immer für einem Gefichtspunfte angefehen, er- 

fcheint daher das Placetum als ein Beweis eines großen Miß— 

trauens, wie man es gegen feine andere Corporation im Staate 

zeigt, und als das Nefultat einer wenig durchdachten Theorie, 

weshalb es fehr begreiflich ift, daß viele Staaten, wie Noxd- 
amerifa und die Zürfei, es nicht Fennen, das ehemalige 

deutiche Neich felbit nach der Anerfennung von Febronius *) 

fein Placetum regium hatte, und der englische Miniſter Ro— 

bert Peel bei der Verhandlung über die Katholifenemancipa- 
tion es gleichfall$ für ganz unnöthig erklärt hat. 

In der That kann man fich auch leicht davon überzeugen, 

daß ohne ein Placetum regium **) die Ruhe und Ordnung 

im Staate jehr qut erhalten werden fan, Nehmen wir näm— 

lich, um uns davon zu Überzeugen, für einen Augenblid die 

ſchlimmſten Vorausfegungen an, welche nur immer ein wer 

nig unterrichteter oder erbitterter Gegner der Katholifen machen 

fönnte, und feßen wir voraus, der römiſche Stuhl hätte in 

einem encycliſchen Schreiben an die Bifchöfe den Regenten des 

Landes ercommunieirt und feine Unterthanen aufgefordert, ſich 

einen andern Regenten zu wählen. Was wird der Erfolg 

ſeyn, wenn diefes Schreiben an die Biſchöfe gelangt ift? Der 

Biſchof, welher es fundmacht, verfällt den Griminalgefegen, 

Unigenitus, en lui attribwant la denomination, le caractere, 

et les eflets de regle de foi, que l’eglise ne luiapas 

donnes.« 

*) De stat. ecch. in Addendis I. pag. 654. 

**), Es ift begreiflich, daß man gegen ein reines, gut motivirtes Veto 

nichts einwenden Fann, befonders wenn es nach den verfchiedenen 

Graden der Staatsfchädlichfeit blos angemefjene Rechtsfolgen (B. II. 

14. Abfchn.) eintreten läßt. In der Gefchichte des Placetume muß aber 

auch bemerkt werden, daß vermöge jener Anordnungen, welche felbft 

Hontheim (de stat. eccl. in Addendis I. pag. 653 und cap. IX. 

$- 8) anführt, das Placetum in den vergangenen Jahrhunderten in 

vielen Staaten fich wenigitens nach dem Terte der Verordnungen auf 

ein blofes Veto befchränfen follte. 
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und eben jo jeder, welcher feinen Arm gegen die Regierung 

erhebt, während vielleicht Rom befriegt wird. Daß das Schrei: 

ben an die Biſchöfe gelangt ift, macht das Übel, welches fonft 
ſchon beſteht, nicht ärger; denn dafjelbe Schreiben würde man 

auch vielleicht in den Zeitungsblättern oder als Flugichrift ges 

lefen haben *). 

Alles, was man in Anfehung des Placetums zugeben 

fann, und auch dies nur in Ländern, in welchen eine Cenſur 

von Drudichriften beftebt, ift, daß man kirchliche Kundmachun— 

gen, welche zum Drude gelangen follen, der gewöhnlichen 

Cenſur unterwerfe. Schriftliche Affigirungen von Conſiſto— 

rien aber einem Vidi der PBolizeibehörden zu unterwerfen, 

jheint nur dann eine thunliche Maßregel, wenn etwa für ans 

dere Affigirungen etwas Ähnliches vorgefchrieben wäre. 

Befangen in der Meinung, daß aud) in den erjten Jahr— 

hunderten der Kirche firchliche Beichlüffe nur durch die Ge- 

nehmigung der Kaifer verbindende Kraft erhalten hätten, 

ſchreibt Pehem (I. $. 808) auch von dem Rechte der Regenten, 

den Beſchlüſſen allgemeiner oder bejonderer Concilien durch 

) Wie wenig nach den Neftaurationen von 1814 in den einzelnen Staa- 

ten oft an eine Reſtauration befferer Geſetzgebungsideen fey gedacht 

worden, und zwar ungeachtet alles fo lange (1789 — 1815) verbrei- 

teten Lichtes, davon liefert die von Theiner veranftaltete Samm- 

lung offizieller Aftenftüde zur Geſchichte der Emanci- 

pation der Katholifen in England (1835) wichtige Belege. 

So heißt es (pag. 19) in einer Depefche der fardinifchen Regierung 

vom 5. März ı816: „Una delle principali prerogative, che 

preserva da ogni attacco la sovranitä temporale, ella e quella, 

detta del regio Exequatur, consistente nel non potersi dare 

esecuzione a bolle, brevi ed altre carte provenienti dall’ estero, 

che abbiano qualche rapporto al foro esterno, o l’este- 

riore polizia della chiesa senza averne prima presentate 

al magistrato supremo, che redendo, ove d’uopo gli ordini 

del Sovrano o li trattiene o con lettere a parte ne permette 

Vesecuzione.“ 
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feine Beftätigung oder Annahme Gefegesfraft zu geben, indem 

er behauptet, daß die Conciliarbeſchlüſſe diefe Kraft fonft 

nicht haben würden. Aber auch in dieſer Behauptung iſt 

Wahrheit und Irrthum vermengt. 

So viel ift nach demjenigen, was wir im eriten Buche 

diefes Werfes bewiefen haben, gewiß, daß Goneiliarbejchlüffe 

niemals ohne den Willen der weltlichen Regierung als Ci— 
vilgefeße betrachtet werden können, und auch das läßt fich 

vertheidigen, daß fie als neue Theile der Kirchenverfaffung 

den Schuß der weltlichen Gerichte im Erforderungsfalle nur 

dann finden fönnen, wenn fie von der Regierung des Staa- 

tes, der Berfaffung des Landes gemäß, ausdrücklich oder ftill- 

fhweigend für zugelaffen erklärt find. Aber als gefell- 

Thaftlihes Recht der Katholiken legen fie, infofern als 

dies nach dem canonifchen Rechte möglich ift, allen Katholiken 

eine moralifche Verbindlichkeit auf, ohne Daß fie in dieſer 

Nücficht einer Annahme durch die Staatsverwaltung bedürften. 

Blos in den erftern zwei Beziehungen find die Disciplinar- 

decrete des tridentinifchen Conciliums in Frankreich nicht ange- 

nommen, wie wir ſchon an einem andern Drte erwähnt haben *). 

*) Wie weit in Hinficht auf die Genehmigung Firchlicher Afte die Gal— 

licaner gehen, daven fann uns ftatt vielen Andern St. Marc 

(Precis des maximes du droit ecelesiastique en rapport avec 

les maximes de l’eglise gallicane. Mont de Marsan 1824. p. 72) 

einen Beweis geben. Er fagt: Comme Feglise est regue dans 

l’etat, elle est censce d’avoir consenti à ce, qu’aucun nouveau 

decret positif, comme les decrets pour la discipline, ou tous 

les autres, qui ne sont pas necessaires à la conservation du 

depöt de la foi, n’ait force de loi, qu’autant, qwil est sanc- 

tionne par Tautorite civile, quand bien m&me ce décret 

auroit ete rendu par un concile general: und wo an 

ders (pag. 66) bemerft cr: Tous les nouveaux decrets pour la 

discipline, toutes les regles nouvelles pour la reforme des 

abus ou pour confirmer les anciens canons doivent £&tre 

publies par des declarations imperiales ou royales, et il faut 
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Ungefähr Ddiefelbe Bewandtnig hat es mit der politischen 

Zulaffung aller päbjtlihen oder biſchöflichen Entjcheidungen; 

denn das Rechtsverhältnig iſt dafjelbe wie bei Conciliarbe- 

ſchlüſſen. Bei diefen Entiheidungen kirchlicher Obern bleibt 

es aber wahr, daß, wenn fie adminiftrativer Art find, ein Beto 

wohl kaum an jeinem Plage wäre, und ſelbſt bei legislativen 

Mapregeln nur ausnahmsweile, wobei die Ausnahmen im Ge— 

jege deutlich auszudrüden wären, ftattfinden jollten. 

XIX. 

Über die Rechte des Staates gegen die zur Kirche 
gehörigen Perfonen und die Kirhengüter. 

Nachdem wir die Erörterungen über jene Rechte geendigt 

haben, welche die Staatsgewalt gegen die Kirche als Gejell- 

haft anipridht, fommen wir nun auf jene Rechte, bei deren 

Ausübung die Kirche als Gefellihaft ignorirt wird, und melde 

daher nur gegen firhliche Perfonen und Die zur Kirche 

gehörigen Saden gerichtet find. Ihnen liegt der Grund— 

ſatz zum Grunde, daß Firchliche Perfonen dadurd), dag fie in 

die Kirche treten, nicht aufhören, Unterthanen (Bürger) des 

Staates zu ſeyn, und aud jene Rechte auf Saden, welde 

dem Staate vor der Gelangung diefer Sache in den Befig der 

Kirche zuftanden, durch den Übergang in dieſen Beſitz nicht 

gegen den Willen der Regierung verloren gehen fönnen. 

en France, que tous les conciles, soit provinciaux soit natio- 

naux, ou generaux, soient confirmes par le monarque 

en tout ce, qui regarde la discipline; endlich (pag. 67 und 68): 

ll est certain, qu’en France le Roi pouvoit de l’avis de son 

conseil rendre des Edits pour ordonner, que certains canons 

fussent observes, qu’il pouvoit y ajouter des clauses, et des 

modifications necessaires, pour en rendre l’execeution plus fa- 

eile, pour en expliquer le vrai sens ou pour les 

approprier au bien veritable de son empire. 
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Gegen diefe Behauptung läßt fih im Allgemeinen ge 

nommen nicht einwenden; denn fo viel ift nach dem Ver— 

nunftrechte gewiß, daß der einzelne Menſch, indem er in den 

Stand der Glerifer oder Mönche eintritt, dem Staate feines 

jener Rechte, welche er vorher gehabt hat, z. B. das, ihn zu 

bejtenern oder zum Militairftande zu ziehen, entziehen ann, 
und eben fo eine Sache, z. B. ein Landqut, wenn e3 in den 

Befiß einer Kirche fommt, weder dadurch nothwendig fteuer- 

frei, noch) dem hohen Eigenthumstechte (dominium eminens) 

der Regierung entzogen werden kann, was auch immer Die 

Kicchengefeße im Hinblid auf Schicklichkeit, Herkommen, Pri- 

vilegien oder ſelbſt religiöfe Anfichten mögen feftgefeßt haben. 

Daher jehen wir denn auch, daß 3. DB. für Fatholifche Geift- 

liche und Güter fatholifher Kirchen unter proteftantifhen Re— 

gierungen kaum von neuen Privilegien von einigem Umfange 

die Rede ift oder fenn kann. 

Allen die Entziehung folher Vorzüge, wenn fie ein: 
mal beitanden haben, bat ihre rehtlihe und politifche 

Seite. Borzüge, welche Jemanden gefeglich ertheilt werden, 

find ein wahres Gut, welches entweder an fi ſchon einen 

Werth hat, z. B. ein Chrenvorrecht, oder den Werth eines 

andern Gutes, 3. B. den Ertrag und Werth eines Landaqutes, 

erhöhet. Solche Vorzüge, wenn fie lange beftehen, einen Theil 

des pofitiven Staatsrechts ausmachen, vielleicht nicht unent- 

geltlich erworben wurden, vielleicht beitrugen, hier dem Privi— 

legirten jeine Exiſtenz möglich oder feine Funktionen leichter zu 

machen, haben auch etwas an fih, was Veranlaffung zu vie- 

fen rechtlichen und politifchen Betrachtungen gibt, und zufolge 

diefer Betrachtungen gefchieht e8 oft, daß z. B. proteftantifche, 

den katholischen Intereffen nicht geneigte Regierungen der fa- 

tholifchen Geiftlichfeit denn doch manche Begünſtigung, 3. B. 

eine Exemtion vom Militairftande oder den niedrigen Com— 

munalämtern, welche vorher beftand, fortdauernd gewähren. 

Diefe Grundfäge über die Behandlung der der Kirche entwe— 

der ertheilten, oder zufolge des canonifhen Rechtes anerkannten 
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Privilegien kündigen fih auc heut zu Tage dem Rechtsgefühl 

der meiften Menſchen als Wahrheit an, und obſchon dort und 

da die Aufhebung aller der Kirche zugeftandenen Privilegien 

deshalb einen üblen Eindruck macht, fo ift es doch unter dem 

Einfluffe der neuern Weltereigniffe dahin gekommen, dag man 

in den meijten Ländern gegen jene Beſteuerung der Kirchengü— 

ter, bei welcher fie andern Privatgütern gleichgeftellt werden, 

wenig mehr einzuwenden bat. Was aber mit Recht auffällt, 

it, daß dort und da die Geiftlichfeit nebit jenen Abgaben, 

welche ihr mit allen andern Staatsbewohnern gemeinjchaftlich 

find, noch befondere, nurihr eigene Abgaben zu tragen hat”). 

Diefe verlegen jene vom Vernunftrechte geforderte Gleichheit 

und fönnen ihrem Prinzip nach ſehr weit führen. Zwar ge: 

ſchieht es, Daß dort und da dieſe Abgaben für firchliche Zwecke, 

z. B. für ein Seminarium, fejtgejegt find; indefjen wäre es 

natürlicher, wenn Abgaben für firchliche Zwede nur von den 

Kirchenobern, für die es denn doch im canonifchen Rechte 

Requlative aibt, feitgefegt würden, als von der weltlichen Au— 

torität, welche nah richtigern Grundfäßen fein Dispofitiond- 

recht über den Ertrag oder die Subftanz der Kirchengüter, 

ausgenommen in den vom allgemeinen Staatsrechte bezeichne- 

ten Fällen, bat. 

Su den Altern Zeiten haben die Gerichtshöfe der Kirche 

viele ihrer Natur nach ganz oder zum Theil weltliche Rechts- 

angelegenheiten, welche in andern Zeiten den weltlichen Ge— 

richten zugewiejen waren, zur Entſcheidung erhalten. Daß hier, 

wo ſich der Befiß ganz auf eine Delegation der Regierung 

So waren unter der Regierung Friedrichs II., Königs von Preußen 

(1740 — 1786), die Domänialz oder adelichen Güter der höheren 

fatholifchen Geiltlichkeit in Schlefien mit 50 Prozent beſteuert, wäh- 

rend das Steuerprozent für andere Steuerpflichtige nicht das näm— 

lie war. (Man fehe Garres Anmerfungen zur Wiener Ausgabe 

von Adam Smith. IL. ©. 223.) Sin vielen andern Ländern hat 

die Geiftlichfeit eigene, oft fehr läftige Abgaben bei einiger Befreiung 

von den gewöhnlichen. 
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gründet, die letere diefe Delegation widerrufen fann, ift klar; 

über die Nüslichfeit hat aber auch nur die Staatsgewalt zu 

entjcheiden. Iſt die Natur gewiſſer Gefchäfte aber nicht ganz 

weltlih, weil fie 3. B. die von der Kirche ertheilten Patro- 

natstechte betreffen, jo treten natürlich unter Regierungen, - 

welche fireng auf das Recht fehen wollen, vorläufig genaue 

Unterfuchungen, welche mit Bernehmung der bei der Sadıe 

betheiligten Perſonen einzuleiten find, über die Natur der Ge- 

richtsbarfeit ein. 

Über das Eigenthum der Kirchengüter kann übrigens 
nach den ftantsrechtlichen Grundfäßen feine Trage ſeyn. Dieſe 

Güter waren ein Privateigenthum, ebe fie an die Kirche ge- 
langten; fie änderten durch ihre Übertragung an die 

Kirche dieſe Eigenſchaft nicht; fie find alfo ganz nad 

denjelben Rechtsformen, wie ein anderes Privateigenthum, von 

den Staatsbehörden zu ſchützen. Das Eigenthum gehört den- 

jenigen, welche es auf rechtmäßige Art erworben haben, alfo 

3. B. nur jener Stiftung, welder es vom Stifter zuge- 

dacht worden, und wenn dieſe Stiftung aus was immer für 

einem Grunde erlifcht, ift über ihre Güter nach den Vorſchrif— 

ten des canonifchen Rechts Durch die competente firchliche Au— 

torität zu verfügen. 

Unter die Kirchengüter fonnen auh Grundrenten, 

3 B. Zehnten oder beftändige, numerifch beftimmte Abgaben, 

gehören. Unter dieſen, Grundrenten verfteht man diejenigen 

Abgaben, welhe von dem Befiker eines Grundftüdes als 

jolhem, folglih ohne Rüdficht auf feinen Stand oder fein 

Religionsbefenntniß, gezahlt werden müffen. Sie find, ftreng 

genommen, feine Abgaben, fondern Antheile an dem Er- 

trag eines Grundftüdes, welche bei Käufen und Verkäufen 

jolher Grundſtücke, da der Kaufluftige ohnehin nur den rei— 

nen Ertrag zum Mapftab feines Anbotes macht, ſchon be- 

rücfichtigt werden, und daher, ftreng genommen, den Brefiker 

des Grundſtückes, welcher es ſchon mit diefer Belaftung über: 

nommen bat, nichts foften. Eben daher fcheint es nicht, daß 
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die Aufhebung ſolcher Grundrenten durch den Staat ohne Ent: 

ſchädigung der Eigenthümer vertheidigt werden fünne. 

Die neuern ftaatswirthihaftlichen Anfichten haben ſich in- 

zwifchen an vielen Orten jehr bemerkbar gegen dieje Grund» 

renten, befonders die Zehnten, ausgefprochen, weil die le&tern 

der beffern Eultur des Bodens im Wege zu ftehen jcheinen. 

Daß dann, wenn jolche Anfichten den Beifall der Regierung 

für fih haben, Bieles geändert werden müfje, füllt in die 

Augen; gerecht ift es aber, wenn in ſolchen Fällen auch die 

Eigenthümer über die Größe der ihnen gebührenden Entſchä— 

digung gehört werden *). 

XX. 

Schlußfolgen aus den bisher aufgeftellten Grund- 

fügen über das Verhältniß zwiſchen dem Staate 

und der Kirche, Beftätigung diefer Grundſätze 

durch die Gefhihte und Anfichten der heutigen 

politiihen Partheien. 
) 

Wir hoffen, nun den juridifchen Beweis geliefert zu haben, 

dag die Staatsgewalt, auch wenn fie ſich außerhalb der Kirche 

*) Bei der Frage über die ftaatswirthichaftliche Seite der Zehnten ift 

e8 auch aller Beachtung würdig, daß die Firchlichen Zehnten nur fel: 

ten den zehnten Theil der Früchte ausmachen, fondern oft zufolge 

von DVerträgen oder dem Herfommen eine andere Duote, z. B. die 

zwanzigfte Garbe, oder eine gewiffe numeriſch bejtimmte Abfintung, 

3. B. zwanzig Sched Getreide, dreißig Megen Korn u. f. w. Das, 

was man gegen eine Art des Zehnten fagen kann, fann man, zu- 

folge dieſer Abfindungen, welde in manchem Reiche die Regel 

ausmachen, nicht gegen die andern Zehntgattungen fagen. Ein jehr 

wichtiger Gefichtepunft bei der Aufhebung des Kirchenzehnts ift aber 

der, zu verhintern: daß nicht, zufolge der Aufhebung des Zehnts, an- 

dere Perſonen, welche bis dahin nichts zu den Koſten des Cultus 

beitrugen, in die Nothwendigfeit, dafür Beiträge zu leiften, ge 

ſetzt werden, 
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geftellt erachtet, Dennoch nicht die Eirchliche Autorität im Sinne 

des erſten Artifels der gallicanifchen Declaration von 1682 

auf das rein Geiftige befehränfen, fondern ihr die gewöhnlichen 

Rechte einer Privatgefellfchaft Taffen fol, und demzufolge die 

Majeſtätsrechte Des Staats gegen die Kirche feine 

andern find, als die gegen alle andern beſtehen— 

den Privatgejellfhaften; auch läßt fich leicht zeigen, daß 

bei Beobachtung dieſes Grundfages der größte Theil der 

Anläſſe zu Mißhelligfeiten zwifchen dem Staate und der Kirche, 

zwifchen den Katholifen und der Regierung und zwifchen der 

fatholifchen Neligionsparthei und andern Religionspartheten 

auf immer befeitiget find. 

Diefer Beweis fünnte vielleicht an ſich ſchon gemügen; es 

dürfte aber nicht überflüfftg feun, zu bemerken, daß Die liber- 

fcehreitung jener Linien, welche das Weltlihe vom Geiftlichen 

jheiden, die Urfache zu einer unendlichen Schreiberei bei den 

Staatsbehörden geworden, bei welcher, weil Das ganze Sy- 

ftem der Kirche feindlich ift, nothwendig auch ein der Kirche 

feindlicher Geift oft felbit im Einzelnen vorherrfhen muß. Diefer 

Geift verlangt im Allgemeinen eine Cleriſei von einem geleh- 

rigen Geifte; gelehrte Geiftliche und Männer von einer ent- 

jchiedenen Anhänglichfeit an das Firchlihe Syſtem find ihm 

nicht jehr willfommen; nothwendig muß alfo unter der Herr- 

Schaft diefes Syſtems der firchliche Geiſt finken. 

Sp war es nicht in den vergangenen Jahrhunderten, und 

im Ganzen betrachtet, finden wir, wenn wir am Xichte der 

Gefchichte die von der katholischen Kirche durch mehr als fieben- 

zehn Sahrhunderte (bis 1682) innegehabte Stellung betrach- 

ten, daß der Negel nad der Kirche Die Beforgung ihrer 

innern Angelegenheiten blieb, daß fie in dieſem Kreife in 

allen Staaten, wo fie verbreitet war, und die Anerkennung 

des Staates für ſich hatte, Freiheit genoß, und daß man aljo, 

wenn man heut zu Tage der Kirche wieder dieſe Freiheit zu 

verfchaffen ſucht, nichts als das verlangt, was Sahrhun- 

derte lang von allen Staaten zugejtanden wurde, und welches 
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fogar nicht verweigert werden fann, ohne der Kirche den 

größten Theil ihrer Wirkſamkeit auf die Gemüther zu 

entziehen. 

Selbit die Stimmung der Staatspartheien im heutigen 

Europa, infofern fie eines Überblides der Dinge und einer 
falten Überlegung fähig find, ſpricht für dieſe Freiheit der 

Kiche. Es ift eine befannte Sache, daß diejenigen, welche 

im Intereſſe der Monarchie und der Religion nad) den Ereig- 

niffen von 1814 ein neues Regierungsipitem empfahlen, größ— 

tentheils für die Emancipation der Kirche, und was damit eng 

zufammenhängt, für die Belebung von Corporationen ſprachen; 

es ijt aber merfwürdig, daß auch die jogenannte liberale Par: 

thei, deren Tendenzen in politiſcher Rüdftcht ſich ſo jehr von 

den Tendenzen der Freunde der Rejtaurationen entfernen, den- 

nod in Beziehung auf die Religionspartheien Männer zählt, 

welche der Regierung des Staates Durhaus feine Ein- 

mengung in Die innern Angelegenheiten einzelner 

Religionspartheien einräumen wollen, und infofern Die 

firhlichen Gorporationen in Schuß nehmen. Die Zuſammen— 

ftimmung der entgegengefegten politiihen Partheien in einem 

jo wichtigen Punkte kann nur eine Folge des Gefühls der 

Wahrheit jeyn, welche fih in dieſem Gegenftande, je mehr 

man darüber nachdenft, defto mehr mittelit höchſt einfacher 
Rejultate enthüllt, aber auch zeigt, wie fehr die in dem 

erften Artifel der Declaration von 1682 enthaltenen Grund- 

fäße dort, wo fie eingeführt find, die Aufhebung verdienen. 



Biertes Buch. 

Unterfuchungen über die von dem gallicanifchen Syſtem 

angefochtenen ftaatsrechtlichen und politifchen Grundlagen 

des canonilchen Rechtes. 

I: 

Aufzählung der den Gallicanern am meiften miß- 

fälligen Beftimmungen des canoniſchen 

Rechtes, 

Wir haben in dem zweiten und dritten Buche diefes Wer- 

fes den geringen Werth gefehen, welchen der erſte Artikel der 

Declaration von 1682 in Beziehung auf die Rechte des Staa- 

tes in Kirchenfachen bat; in den Grundfjäßen dieſes 

Artikels liegt aber aud der beftimmtejte Tadel 

des canonifhen Geſetzbuchs. Biele Beitimmungen des- 

felben follen nämlich nach den Behauptungen der Oallicaner 

auch dann, wenn man ganz von der Gefeßgebung der Kirche 

über manche zeitlihe, mit ihrem Wirfungskreife näher zufam- 

menhängende Dinge abfieht, tief in die Nechte der Staatöger 

walt eingreifen und die Unabhängigkeit des Staates gefährden. 

Namentlich foll dies bei der firchlichen Gefeßgebung über die 
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Ehe und die Immunitäten der Fall ſeyn. Was befonders ge- 

tadelt wird, it die Borausjegung, daß es Fülle geben könne, 

wo die Kirchengewalt berechtigt fey, die Unterthanen von dem 

Eide der Treue gegen ihren Negenten loszuzählen. Aus die: 

jem letzteren Satze, jagen die Bertheidiger des Gallicanismus, 

ergebe fi eine Einmengung der Kirche in Stuntsfachen, eine 

gefährliche Stellung für katholiſche Regenten und ein übles 

Beifpiel, von welchem die erjten Jahrhunderte der Ehriftenheit 

nichts gewußt hätten. Die Gallicaner fagen uns zwar nicht, 

was daraus folgen foll, wenn die Kirche über die Verbindlich- 

feit der Unterthanen zur Treue gegen ihre Regierungen nicht 

enticheiden kann; ein großer Theil der Geiftlichfeit hat aber in 

den ältern Zeiten daraus den Schluß gezogen, daß der un— 

bedingte Gehorjam für die Katholiken Pflicht fen, was 

zwar dort und da gefiel, aber auc die Kirche dem Vorwurfe 

ausfeßte, daß ihre Exiſtenz mit der politifchen Freiheit der 

Völker unverträiglich jey. Ähnliche Ideen über den Nutzen 

und die Beſtimmung des Chriſtenthums haben ſich auch in dem 

Kreiſe der Staatsmänner verbreitet und weſentlich beigetragen, 

dag man (1750 — 1789) die Kirche in jo vielen Staaten zu 

einer Art von Polizei für die Moral machte und 

faft nur als ſolche würdigte. 

Diefe beitrittenen Lehren des canonifhen Nechtes follen 

num den Gegenjtand der Unterfuchungen in den ſämmtlichen 

Abſchnitten diefes Buches ausmachen; wir befehränfen uns aber 

dabei, den Kommentar über die Bibeljtellen den Theologen 

überlaffend, auf die juridifchen und politifchen Grunde, und 

jelbjt bei Diefen nur auf die Hauptſache. Diefe Betrachtungen 

aber find für den Zwed dieſes Werkes doch fehr wichtig, weil, 

wofern die Verträglichkeit des canonifchen Rechtes mit richti- 

gen ftaatsrechtlichen Prinzipien gezeigt werden könnte, nichts 

im Wege fteht, der Anwendbarkeit des canonifchen Rechtes 

weniger als bisher Schranken zu feßen. 

Beidtel, canon. Necht- " 20 



1. 

Bon dem Syitem des canonifhen Rechtes über die 

Kirhendisciplin und dem Charakter des canoni- 

ſchen Geſetzbuches. 

Das canoniſche Recht verſteht, wie ſich aus bereits Vor— 

gekommenem ergibt (II. Buch, 4. Abſchn.), die Unabhängigkeit 

der Kirche keineswegs in dem von den Gallicanern aufgeſtell— 

ten Sinne. Ihm iſt die Kirchengewalt ganz, wie dem Prote— 

ſtanten Böhmer (II. Buch, 8. Abſchn.), das Recht, dasje— 

nige zu beſtimmen, was zur Erreichung des Kirchen— 

zweckes nothwendig iſt, und da für dieſen Zweck zwar 

allerdings Dogmen und Moralſchriften, aber auch Vorſchrif— 

ten für Die Disciplin nothwendig find, jo nimmt das ca— 

nonifhe Recht für die Kirche eine bei weiten größere Gewalt 

in Anſpruch, als die Gallicaner, welche einen Theil dieſer 

Gewalt dem Staate zuweifen, ihr einräumen wollen. 

Es begreift, wie ſchon wo anders gejagt wurde, unter 

dem Namen der Kirchendisciplin Alles, was an Gefegen zur 

Handhabung des gefellichaftlichen Berhältniffes ſowohl im Ganz 

zen, als auch in Beziehung auf die Einzelnen nothwendig 

jcheint, und Daraus erklärt e8 fi, warum in dem  Hauptbe- 

ftandtheil des päbſtlichen Rechtes, dem canoniſchen Gejegbud, 

über Errichtung, Verwaltung und Umänderung der Kirchen- 

pfründen, über die Befugniffe des Pfarrers und des Biſchofs, 

über Gottesdienftordnung und gerichtliches Verfahren, über 

Zehnten und Stolgebühren, über den Gejchäftsgang und die 

Kicchenftrafen, über Neligiofen und Convertiten, über Weihe 

und Surisdiftionsertheilungen jo viele Borfehriften vorfommen. 

Stets betrachtet die Kirche alle diefe Gegenftände als zu ih- 

rem Wirfungskreife gehörig; allein, obfchon fie nad) dem er— 

jten Artifel der gallicanifchen Deelaration von 168% zum Ger 

biete der kirchlichen Gefeggebung gar nicht oder doch nur fo 

weit gehören, ald es die Stantsgewalt geftattet, jo dürfte es 
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nad) den in dem dritten Buche dieſes Werkes geführten Be- 

weifen überflüfftg ſeyn, zu zeigen, daß Die Kirche bei ihrer 

Anfiht Recht habe. 

Es iſt einleuchtend, daß das camonifche Recht, indem es 

die Kirchendisciplin Der Kirche zumeifet, fih an die Grund- 

füge des natürlichen Gefellichaftsrechtes (I. Buch, 3. Abichn.) 

hält, und für die Kirche die Rechte einer Corporation (T. Buch, 

8. Abſchn.) in Anfpruch nimmt *%). Da nun die Kirche, wenn 

fie einmal vom Staate anerfannt it (T. Buch, 4. Abichn.), wirk- 

fih die Rechte einer Corporation genießen fol (J. Bud, 

7. Abjchn.), und die Schriftiteller fowohl, als die Regierungen 

heut zu Tage es nicht in Zweifel ziehen, daß die Kirche eine 

vom Staate abgefonderte Gefellichaft ſey **), jo hat von die— 

fer Seite das canoniſche Recht unftreitig große Borzüge vor 

jenen Syſtemen, welche über die der Kirche gebührende Ge- 

walt nur dunkle oder unzureichende Regeln aufitellen, 

Das camonifche Recht hat aber auch noch andere Vorzüge. 

Es hat fih langſam im Laufe der Jahrhunderte fortgebildet, 

jtetS auf die von Zeit zu Zeit hervorgetretenen Bedürfniffe 

Rückſicht nehmend; es räumt, gleich allen freien Gefeggebungen, 

*) Bei dem ganzen Streite über die Kirchenverfafjung handelt es fich 

eigentlich nur um die Frage, ob die Kirhe niht auf praktiſch 

Gorporationsrechte genießen foll, und die nämliche Frage 

fommt heut zu Tage auch oft in Anfehung der Gemeinden, Stände: 

verfammlungen u. f. w. vor, da die Staafstheorie von 1770 hier 

eine Menge neuer, ehemals unbefannt gewefener Einfchränfungen, 

von denen man fich heut zu Tage wieder befreien will, gefchaffen 

hat. Die Grundrechte des deutjchen Volfs von 1848 fagen in dier 

fer Rückſicht im $. 17 ausprüdlih: „Jede Religionsgefellfchaft ord— 

net und verwaltet ihre Angelegenheiten felbftftändig,“ und die preußi- 

ſche Verfaffungsurfunde vom 5. Dez. 1848 erkennt der Kirche aus: 

drücklich Gorporationsrechte zu. 

* Auch) Pehem (Praeleect. I. $. 636 — 642) erkennt an, die fatholifche 

Kirche fey eine Gefellfchaft, und daffelbe findet man bei Rechberger 

(Kirchenrecht. Auflage von 1815. I. $. 240). 

20 * 
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der Gewohnheit und den Statuten eine große Wirkfamkeit ein; 

der im eanonifchen Nechte eingeführte Prozeßgang hat viele 

Vorzüge gegen den des römiſchen Civilrechts, jeine Bejtim- 

mungen über das Recht an fich, obgleich meiftens nur die Ab- 

weichungen von dem römifchen Rechte andeutend, haben die 

Billigfeit überall berückfichtigt, und fo ift das canonifche Recht 

in einem großen Theile von Europa gleich dem römifchen Ci— 

vilrechte fubfidiarifch als Civilrecht angenommen worden, und 

hat unfere europäischen Zuſtände ausbilden geholfen, 

Die Eigenfchaft des eanonifchen Nechtes, daß es zugleich 

Eivilreht war, bing (I. Buch, 4—8. Abſchn.) von den Stants- 

vegierungen ab, und die meisten haben in den neueren Zeiten, 
als unfere neueren Gefeßbücher auffamen, der Herrfchaft der 

gemeinen Rechte (juris communis), unter denen man das rö— 

mifche Civilrecht, das canonifche Necht und das longobardifche 

Lehenrecht verjtand, ein Ende gemacht; die Eigenfehaft als 

gefellfhaftlihes Recht der Katholiken (I. Bud, 

8. Abſchn.) ift aber, da fie nicht von den weltlichen Regierun— 

gen abhängt, den eanonifchen Rechte geblieben. 68 gründet 

fich, wie Jedermann fich überzeugen kann, auf die Grundſätze 

des Papalſyſtems (1. Buch, 7. Abjchn.), weshalb es ehemals 

auch oft das päbftlihe Recht (jus pontificium) genannt 

wird, und es ift, gleich dem römischen Rechte, rein pofitiv. 

Ihm gegenüber hat man zwar gewinfcht, ein auf die Grund— 

füge des Episcopalſyſtems gegründetes canonisches Recht zu 

erfchaffenz es beſteht aber noch nicht, und daher wird 

dort, wo man ein auf die Grundſätze des Episcopalſyſtems 

gegrümdetes Kirchenrecht will, meiftens nad Iandesherrlichen 

über Kirchenfachen ergangenen Verordnungen, welche man in 

den öfterreichifchen Staaten Verordnungen in publico ecclesia- 

stieis nennt, entfchieden. Diefe Verordnungen können über: 

haupt von den Beftimmungen des canonifchen Rechtes jehr ver- 

ſchieden ſeyn (I. Buch, 9. Abſchn.), und tragen oft den Cha— 

rakter einer der Kirche ungünftigen Zeit. 
In jener Zeit war auch feine Behauptung gewöhnlicher, 
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als die, daß die Kirche „einen Staat im Staate“ bilden 

wolle, und ohne viel mit näheren Unterfuchungen fic) abzugeben, 

ſahen viele Männer von Bedeutung den Beweis diefer Behauptung 

jchon Darin, daß das canonifche Recht die Staats- und die Kirchen- 

gewalt bei weitem ſchärfer von einander trennt, als 

dies bei den Protejtanten der Fall ift. Es ift daher für eine 

gründliche Würdigung des canonifchen Nechtes unumgänglich 

nothwendig, das fatholifche Syſtem über die gegenfeitige Stel 

fung der geiftlichen und weltlichen Gewalt genau auseinanderz 

zufeßen und zu zeigen, daß es tief in der Natur der 

Sache gegründet fen, und man demzufolge die aus ihm fich 

ergebenden Folgerungen als etwas, was von dem römiſch— 

fatholifchen Syſtem ungertrennlich it, betrachten müſſe. 

11. 

Über das Fatholifhe Spftem der Trennung der 

Kirhengewalt von der Staatsgewalt. 

Unter allen denjenigen, welche fich Katbolifen nennen, ift 

darüber fein Streit, daß der Stuatsgewalt die Kirchengewalt 

nicht zuftehe, und wenn man auch der Staatsregierung von 

vielen Katholifen Rechte zufchreiben ſieht, welche nach der Mei- 

nung anderer Katholiken zur Kirchengewalt gehören, fo geſchieht 

dies Doch nur zufolge gewiffer Behauptungen über den Um— 

fang der Kirchengewalt, und der Satz, daß die Kirchen: 

gewalt von Ehriftus nur den Apofteln, als deren Nachfolger 

die Bifchöfe zu betrachten find, fey übergeben worden, bleibt 

unter allen Katholiken eine theoretifch unbeftrittene Behauptung *). 

Durch) diefe Trennung der Gewalten ift aber die Möglich: 

feit eines Streites zwifchen ihnen herbeigeführt, welche man 

*) inwiefern die Kirche von diefem Grundſatz Ausnahmen ftattfinden 

läßt, wird wo anders gezeigt werden. Hier handelt es fich zunächſt 

um den Beweis ber Regel. 
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fich Dort und da das Anfehen gibt, fehr zu fürchten. Zum 

Theil aus Diefer Urfache bemerkt man in vielen Fatholifchen 

Ländern ein Streben, proteftantifche Grundfäge in das fatho- 

liſche Kirchenrecht einzuführen, und man bat dafür den für 

manche Menfchen ſehr fcheinbaren Borwand, daß das ftreng. 

fatholiihe Syitem auf eine Spaltung der Staatsge- 

walt ausgehe. 

Diefe Behauptung ift wichtig, wir werden fie daher am 

gehörigen Orte beleuchten; vorläufig aber wollen wir Das 

Prinzip der Trennung beider Gewalten an umd fir fich 

betrachten. 

Die erſte Erwägung, welche fich bei diefem Prinzip aus 

bietet, und zugleich diejenige, welche in unferm Zeitalter in 

den Augen vieler Menſchen entjcheidend ſeyn fann, ift: ob 

nach philoſophiſchen Begriffen und abgefehen von je 

der pofitiven VBorfchrift Die geiftige Gewalt, d. h. die Ge— 

walt der Ideen und der Wiffenfchaft, mit der Staatsgewalt 

vereinigt feyn müffe, und wenn dieſe Frage fo geftellt wird, 

jo fann man fie in einer Rückſicht bejahen und in der andern 

verneinen. 

Bejahen fann man fie in dieſem Sinne, daß jede Staats: 

gewalt auf eine gewiffe Anzahl geiftiger Ideen ſich fügen 

muß, weil fie fonft ſelbſt eine furze Zeit hindurch fich nicht 

erhalten könnte; verneinend aber muß man die Frage beant- 

worten, infofern, daß niemals die Stantsgewalt jene Ideen, 

welche die Welt erleuchten, hervorbringt. 

Man gebe alle Erfindungen durch, welche je find gemacht 

worden, in Gewerben, in Künften, in Wiffenfchaften, won dem 

Schmelzen des Eifens angefangen, bis zur Erfindung der Als 

gebra, und man wird nie finden, daß fie von der Staatsgewalt 

ausgingen, jondern immer, daß fie von Privatleuten gemacht 

und erſt allmählig von der Regierung gefannt und für ihre 

Geſchäftsführung benügt werden; ja, daß much noch heut zu 

Tage, wenn eim Geſetzbuch zu verfaffen oder eine wichtige 

jtaatswirtbichaftliche Mapregel zu ergreifen ift, Die Regierungen 
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nicht aus den blofen Erfahrungen, welche etwa das Geichäfts- 

leben ihren Beamten gibt, ſondern aus der Litteratur des 

Zeitalters, jo wie aus den Erfahrungen anderer Staaten, 

welche in der Regel nur den Gelehrten befannt find, das, was 

zu thun ſey, entnehmen wollen. Sie erfennen alfo deutlich 

an, Daß das geiftige Prinzip außer ihnen Liege, 

und in der That ftünde es auch übel mit der Menfchheit, wenn 

je die Regierungen Diejes geiftige Prinzip nur in fich fuchen 

wollten. 

Rotbwendig enticheidet alfo die geiftige Entwicklung, welche 

außerhalb der Regierungsipbäre geichieht, über den 

Gang der Weltereigniffe, und wer daran auch nur einen Aus 

genblic zweifeln könnte, der darf nur überdenfen, welche Ber- 

änderungen in der Welt die Ideen Muhameds oder Peters des 

Einfiedlers, Rouſſeau's oder Voltaire's hervorgebracht haben, 

Sede Regierung kommt alfo in die Nothwendigfeit, gei- 

ftige Kräfte, welche außerhalb ihrer Thätigfeit liegen, zu be— 

achten oder zu benügen, und es entjteht Daher die nothwendige 

Frage, welche Kräfte denn diejenigen find, welche worzugs- 

weife ihre Beachtung fordern. 

Sagt man, die Regierung fol wählen, jo fommt fte in eine 

jhwierige Lage. Viele Anfichten, Meinungen und Entdefungen 

feheinen gut zu jeyn, find es aber nicht bei näherer Prüfung. 

Sn diefe Klaffe kann man alle Meinungen zählen, welche nach 

furzer Zeit ſchon den Beifall der Sachverjtändigen entbehren, 

welche Unheil hHervorbringen, oder welche es nicht 

geftatten, Daß man fie confequent durchführe. Es gibt 

alfo für die Regierungen fein Mittel, die wahren von den 

falfhen Meinungen zu unterjcheiden, als die Autorität. 

Der Autorität zufolge wird jede Meinung, jedes Syſtem, 

jede Erfindung erſt Dann als bewährt angejehen, wenn fie 

duch eine lange Reihe von Sahren den Beifall der Sachver- 

ftändigen bat, und alle confequenten Folgerungen erträgt, und 

bis dies nicht der Fall it, gehört die Meinung, das Syſtem, 

die Erfindung blos in die Klaffe jener Erſcheinungen, welche 
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der Tag hervorbringt oder vernichtet, ohne daß man mit Sicher: 
heit über den Werth derjelben abfprechen kann *). 

So wie aber die Meinung, welche über eine wiffenfchaft- 

liche Frage entjteht, meiftens außer dem Kreife der eigentlichen 

Staatsverwaltung entjtanden tft, fo it auch die Autorität, 

welche fie prüft, faft immer blos bei den Brivatleuten. 

Da nun die Religion nad) der Meinung aller Völker der al- 

ten und mittlern Zeiten jtets für eine göttliche Regel 

über das, was man glauben, thun und lieben ſoll, 

gehalten, d. b. Durch Die Autorität aller Zeiten da— 

für erflärt wurde, eine göttliche Negel aber nicht von 

der Stantsgewalt herrühren kann, und eben jo wenig die 

Anstalten zur Aufrechthaltung diefer Regel ganz von der Staats: 

gewalt abhängen können, fondern eine andere Gewalt entwes 

der bei den Individuen, welche der Religion anhängen, oder 

bei einer mit Feſtſetzung von Religionsgegenftinden beauftrags 

ten Corporation vorausfegen, jo liegt e8 am Tage, daß die 

Trennung der Staats- und Kirhengewalt [bon in 

der Natur der Sache liege *). 

Diefe Trennung wurde in Beziehung auf die chriftliche 

*) Diefer Sa ift mit vieler Klarheit, und fo viel uns befannt ift, zum 

erften Mal auseinandergefegt in: La Mennais, Sommaire d’un 

systeme des connoissances humaines, in dem Werfe: Des pro- 

gres de la Revolution. Paris 1829. 

**) In einem gewiffen Sinne befannte fich zu diefem Grundſatze auch die 

Sefte, welche man im achizehnten Jahrhundert in Franfreich die 

Parthei der Philofophen nannte. Mereier in den fegenannten no- 

tions claires sur les gouvernements 1787. T. 1. ©. 1 fagt: 

La partie, qui gouverne, doit respecter la partie, qui en- 

seigne, et ne pas croire surtout savoir plus, quelle — und 

noch neuerlich fehrieb Guizot: Le monde intellectuel est fait pour 

regler le monde exterieur et il faut, que les idees 

passent dans l’ordre social, car, si un principe ne passoit pas 

dans la civilisation, ou plus exactement, dans administration, 

on croiroit voir un arbre sans fruits. 
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Kirche von den Katholifen von jeher geglaubt, und erft bei 
manchen jener Religionspartheien, weldhe ſich im jechzehnten 

Jahrhundert bildeten, Fam der Grundfaß empor, daß Die 

Stantsgewalt auch die höchſte Gewalt in Kirchenfachen ſey, 

was man in England das Spitem der firchlichen Suprematie 
nannte. Aber diefer Satz, buchjtäblid) genommen, würde felbft 

die Idee einer durch Ehriftus geoffenbarten Religion aus- 

Ihliegen, und England hat daher, wie wir bereits (MI. Buch, 

10. Abſchn.) geſehen haben, nicht unterlaffen, der Suprematie 

Glaufeln beizufügen, welche das Dogma in einige Unabhän- 

gigfeit von der Stantsgewalt ſetzen; auch ift diefe Nothwendig- 

feit jo einleuchtend, dag heut zu Tage Fein proteftantifches Sy— 

jtem die Behauptung unternähme, die Kirhengewalt im 

ganzen Umfange des Staats, alfo das Dogma mit- 
gerehnet, ſey der Staantsgewalt einverleibt, fon- 

dern bei weiten mehr dem Fatholifchen Grundfage von der 

Trennung der Staats > und Kirchengewalt, wenn auch mit be— 

deutender Abweichung in den Folgerungen, gehuldigt wird. 

Für eine geordnete und billige Regierungsweife ift übri- 

gend duch. den Grundjag der Trennung jo viel gewonnen, 

daß er, wenn er unter den Katholiken nicht ſchon beftände, in 

ihrem Intereſſe und in jenem der Staatsregierun- 

gen gewünjcht werden müßte. 

Im Intereſſe der Staatsregierung ift die Trennung, weil 

aus dem politischen Gefichtspunfte Die Religion als eine 

Regel der Pflichten nothwendig für Die Erhaltung 

des Staates ijt, der mit blojen Juſtiz- und Polizeigefegen 

nicht auslangen fann, und die Sorge für die Erhaltung und 

Berbreitung guter Sitten der Staatsregierung weniger zu thun 

macht, fobald eine Kicchengewalt beitebt. Der noch weit gröſ— 

jere Bortheil it aber der, Daß eine Moral, welche durch 

eine unabhängige Kirchengewalt verbreitet wird, bei 

weitem mehr Zutrauen bat, als eine Moral, welche 

die Staatsregierung predigen läßt, und endlich ift auch der 

Bortheil ſehr bedeutend, daß ein Staat, in welchem die Kirchen- 
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gewalt von der Stantsgewalt getrennt ift, und aljo die Regie: 
rung feinen Verſuch macht, ihren Unterthanen fogar eine 

Pflichtenlehre und Glaubenspunfte vorzufchreiben, bei weitem 
weniger dem Despotismus anheimfallen fann, als ein 

anderer, was wieder beiträgt, Die weltliche Regierung zu bes 

fejtigen. 

Sp wie aber die Staatsregierung ihren Bortheil bei dem 
Syſteme der Trennung beider Gewalten hat, jo hat ihn auch 

die Kirche. Ihre Vorfteher, die niemals Regenten mächtiger 

Staaten find *),- fünnen von Ddiefer Seite dem deal eines 

*) Die hier aufgeftellte Betrachtung ift fein Einwurf gegen die Eriftenz 

des Kirchenftaates und die ehemalige Eriftenz fo vieler geiftlichen 

Fürftenthümer in Deutſchland; denn diefe Vereinigung einer geiftlichen 

und weltlichen Gewalt in Einer Perfon findet man nur ausnahms- 

weife, nicht in der Negel, und auch da nur bei Fleineren Staaten, fo 

wie fie auch nicht ald das Werk eines unmittelbaren Kirchengebots, 

ſondern als Wirfung zufälliger Ereignifje ericheint. Inzwiſchen ſind 

auch dabei noch viele andere Rückſichten in Erwägung zu ziehen. Bei 

allen geiſtlichen Staaten iſt immer die geiftlide Würde die 

Hauptfache, die weltliche die Nebenfache, und jede beruhet auf 

einem andern Rechtstitel, weshalb eine Bermifchung beider Gewalten 

nicht wohl flattfinden Fann. Bei den Päbſten wird dies durch ihre 

höchften Intereſſen geboten; bei den ehemaligen deutjchen Bifchöfen 

und Äbten forgten aber gegen die VBermifchung ſewohl das canonifche 

Recht, als die Reichs- und Landesconfilution, weshalb man denn 

auch in der Wirfung wenig Inconvenienzen bemerfte. Überdies will 

die Behauptung, nach dem Fatholifchen Syfteme beftehe eine Tren— 

nung der zwei Gewalten, nicht fagen, daß niemals beide in gewiljen 

Bezirfen in Einer Perfon vereinigt feyn Fönnten, fondern nur, daß 

nit die Duelle der einen Gewalt in der andern gefucht und ſchon 

dem Lehrbegriffe nach auf folche Obrigfeiten in der Negel hingewirft 

werde, welche beide Gewalten vereinigen. Daß übrigens geiftliche 

Staaten auch zuweilen Inconvenienzen zeigten, iſt befannt; nur muß 

man, um zu einem gegründeten Urtheile über fie zu gelangen, auch 

die Vortheile, welche fie gewährten, in die andere Wagichale legen, 

und bei dem Kirchenftaate insbefondere in Erwägung ziehen, wohin 

man ohne den Kirchenftaat bei dem Sfolirungsfyftem fo vieler Staa: 

ten fchon gefommen wäre. 
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Priefters näher fommen, und die Kirchengewalt, welche fich 

eben deshalb nirgends als das Attribut eines mächtigen Für— 

ften ankündigt, kann leichter Eingang bei folhen Nationen 

finden, welche auf ihre Unabhängigkeit Werth legen, was 

höchſt wichtig ift, da die Religion zwifchen ihren Befennern, 

fie mögen auch in noch jo vielen Staaten verbreitet feyn, enge 

Bande fnüpft, welche, wie die Gefchichte des Mittelalters 

zeigt, den natürlichen Kriegszuftand der Staaten mildern, und 

Alle gewiffermaßen in eine Familie vereinigen. Die Kirche 

endlich Fann, getrennt von der Staatsgewalt, als die Trö— 

fterin und Vertreterin der Bölfer erfcheinen, während 

fie, mit der Staatsgewalt vereinigt, auf diefe ſchöne Beſtim— 

mung fchlechterdings verzichten müßte. 

Alle dieſe Betrachtungen, von denen einige am gehörigen 

Orte wieder follen aufgenonmen werden, zeigen, daß das ka— 

tholifche Syftem der Trennung der Gewalten überwiegende 

Bortheile jowohl für die Kirche als den Staat habe; es 

ift aber fogleich vorhanden und ausgeführt, wenn die einzelnen 

Kirchen im Staate als moraliſche Perfonen betrachtet werden, 

und die ihmen durch die Kirchengewalt gebotenen Zwede ver- 

folgen fönnen, die Staatsgewalt aber fi begnügt, über 

diefe einzelnen Kirchen jene Oberherrfchaft, welche fie über 

andere moralifhe Perfonen im Staate ausübt, zu 

üben. Der Staat und die Kirchen verfolgen dann ihre be: 

fondern Zwede, und auf beiden Seiten wird die Ordnung mit 

Leichtigfeit gehandhabt. 

Sn hiſtoriſcher Nüdficht fehlt es darüber, daß 

dies möglich ſey, für den Unbefangenen nicht am Lichte. 

Sedes Compendium über die Univerfalgefchichte zeigt, daß die 

hriftlihe Kirche durch fünfzehn Sahrhunderte als eine vom 

Staate abgejonderte Religionsgefellfchaft beſtanden habe, alfo 

eben fo lange der Grundſatz der Trennung der geiftlichen und 

weltlichen Gewalt al3 Regel, neben der nur einzelne Ausnah— 

men beftanden, anerkannt wurde, und auch als der Proteſtan— 

tismus es verfucht hatte, die Kicchengefchichte fo darzuſtellen, 



— 316 — 

als ob ſchon in dem römischen Neiche Die Häupter des Staa- 
tes in manchen Beziehungen Häupter der Kirche geworden wä— 

ven, gab e8 ausgezeichnete proteftantifhe Schriftiteller, welche 

widerfprachen, und den Grundfaß der Trennung beider Ge- 

walten nicht nur juridifch, ſondern auch hiftorifch für bewiefen 

hielten *). 

*) Der Grundfaß der Trennung beider Gewalten hat felbjt unter den 

alten PBroteftanten mehrere gelehrte Anhänger gefunden, Sp fagt 

PBufendorf (de habitu religionis ad vitam ceivilem {. 41): Ex 

eo, quod summus Imperans ad Christi sacramenta accedit, 

ecelesiam ideo priorem indolem non exuere, nisi 

quod, quae hactenus privati conditionem collegii ges- 

sit, ad majorem jam securitatem provehatur, et infidelium 

persecutiones metuere desinat, summorumque Imperantium 

defensione gaudeat. Und H. Böhmer, welcher ausbrüdlich aner— 

fennt, daß die Kirchen ald Eollegien beftanden, und daß das Recht 

der Gemeinschaft auch auf fie angewendet werden mußte, fagt (Jus 

publ. univ. II. cap. 5 in der Anmerfung): Sie postquam Impe- 

ratores Christiani facti, secura quidem ac tranquilla ecclesia- 

rum ratio facta, sed nihil accrevit ex eo Imperantibus, nec 

Imperium novum in ecclesia ortum est. Accedit 

enim Imperans ad Ecclesiam non qua talis, sed qua Christi- 

anus, et sic hoc respectu membrum sit ecclesiae, et quate- 

nus est membrum hujus eollegii, plus juris non habet, quam 

caeteri. 

Huch unter den neueren PBroteftanten findet der Grundſatz der 

nothivendigen Trennung der Kirchen- von der Staatsgewalt immer 

mehr Anerfennung , wie die Eirchlichen Bewegungen in dem proteftan: 

tifchen Deutfchland (1840 — 1847) zeigen, und insbefondere die Ver: 

fuche, den Gemeinden mehr Einfluß auf die Kirchenadminiftration zu 

verschaffen. „Wäre die Kirche nicht verfchieden vom Staate,“ jagt 

Dr. von Linde, Kanzler der Univerfität zu Gießen (in dem Werke: 

Staatsfirche, Gewifjensfreiheit und religiöfe Vereine. Mainz 1845. 

Seite 56), „fo würde fie nur als eine Staatsanftalt aufgefaßt wer: 

den dürfen, als ein wefentlicher Theil der Staatsgewalt, der in der 

Befugniß beftehen würde, den Unterthanen vorzufchreiben, daß und 

wie fie Mitglieder einer Kirche feyn follen, und was fie als ſolche 

zu thun oder zu laffen haben,“ 



IV. 

Über den Begriff der Superiorität in dem Ber- 

hältniſſe zwifhen dem Staate und der Kirche, und 

genauere Feftfegung der Streitfrage. 

Aus den in den vorigen Abjehnitten angejtellten Betrach— 

tungen, daß der Staat von der Kirche vehtlih unabhän- 

gig, dagegen die Kirchen in jedem Staate von letzterm recht— 

lich abhängig find, folgt, daß die Kirchen nur innerhalb 

gewiffer Gränzen zur Negulirung ihrer innern gejellichaftlichen 

Angelegenheiten Freiheit haben. So wie jedod) der einzelne 

- Untertban- (Bürger) im Staate, ungeachtet feiner juridifchen 

Abhängigkeit vom Staate, feinen Angehörigen Manches gebier 

ten kann, was die Staatsgewalt nicht will, und dann die Frage 

entjteht, ob dieſe Angehörigen mehr ihrem nächiten Obern 

oder der Stantsgewalt geborchen follen, jo können auch ähn— 

liche Fragen in Anfehung der Kirchen = und der Staatsgewalt vorz 

fommen, bei deren Grörterung man dann auf die ſoge— 

nannte Frage von der Superiorität fonmt, deren Sinn 

im Allgemeinen zwar von Jedermann einigermaßen verjtanden, 

wifjenjchaftlich aber nur von äußerſt Wenigen aufgefaßt wird. 

Für die wiffenfchaftliche Erörterung der Frage ift Die Bes 

merfung wichtig, daß die Regierung des Staates ſtets, wie 

wir ſchon gezeigt haben, in einer nothwendigen Abhängig- 

feit von gewiffen Ideen ſtehe, und alfo unbejchadet ih— 

ver juridifchen Unabhängigkeit Demnach nicht die bloſe Willführ 

zur Richtſchnur ihrer Handlungen machen fünne, Da nun 

dieje Abhängigkeit von den Ideen zuweilen jo weit gebt, daß 

fih die Staatsgewalt von ihnen nicht losſagen könnte, ohne 

höchit drückende Verfügungen, und zufolge derjelben Widerfeß- 

lichkeit zu veranlaffen, und da es möglich ift, daß die Kirche 

ihren Gliedern etwas gebiete, was die Stantsgewalt ihnen als 

Staatsbürgern verbietet, und umgekehrt, jo können allerdings, 

wenn es zum Außerften fommt, die bedeutenditen Con— 
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flifte zwifchen der Staats- und Kirchengewalt entftehen, bei 

denen ſich dann der Einzelne, welcher zugleich Katholif und 

Mitglied des Staates ift, entſcheiden muß, ob er der Kirche 

oder dem Staate gehorchen wolle. Hier ift nun der Fall vor- 

handen, wo e8 fih um die Frage handelt, ob der Staat oder 

die Kicche bei dem Anfpruche auf den Gehorfam der Unterge- 

benen die Superiorität habe. 

Um nun dem Unangenehmen, welches die Conflikte größe: 

rer Art fowohl für die Kirchen als die Staatsgewalt haben, 

zuvorzufommen, find manche Schrifttellev auf den Gedanken 

gekommen, zu behaupten, daß die Kicchengewalt dergeftalt un— 

ter den Einfluß der Staatsgewalt follte gefeßt werden, daß in 

den wichtigern Dingen von der Kirche Alles nach -den Be- 

fehlen der Stantsgewalt gefchehe, während Andere be- 

haupteten, Daß jede Beforgnig einer Beeinträchtigung durch 

die Staatsgewalt für die Kirche aufhören müßte, wenn die 

Staatsgewalt bei den wichtigeren ihrer Akte in eine juris 

dDifhe Abhängigkeit von der Kirche gefegt würde, 
Auch dei diefen zwei Syſtemen, wenn fie als ganz aus— 

geführt gedacht werden, fpricht man von Superiorität, und 

zwar in dem erften Falle von einer Superioritit des Staates, 

im zweiten von einer Superiorität der Kirche, aber ganz mit 
Unrecht, da bei Ddiefem Syſteme nicht eine Gewalt der an— 

dern untergeordnet, jondern die dem Anfcheine nach bios uns 

tergeordnnete Gewalt der andern einverleibt, das heißt, ein 

Theil derſelben wird, indem im leßter Inſtanz doch Alles, was 

die herrfchende Gewalt will, geſchehen muß. 

Der Fall, daß Die geiftliche Gewalt ganz der weltlichen 

einverleibt würde, ift indeffen faum zu erwarten, da man ſtets 

fühlt, e8 gebe in Anfehung der Religion ein Feld, auf welchem 

die Staatsgewalt nichts zu befehlen habe, Diefes Feld ift 

jenes der Dogmen, der Moral und oft auch das gewifjer, ſehr 

alter oder für fehr wichtig gehaltener Religionsgebräuche, Eben 

fo aber hat man auch in jenen Staaten des Altertbums, wo 

die weltliche Regierung einem herrſchenden Prieſterthum unters 
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geordnet war, ftetS bemerkt, daß, wenn fich auch die Obern 

der Religion über gewiffe Staatsfachen das. Entjcheidungsrecht 

vorbehielten, es doch andere Dinge, 3. B. die Criminaljuftiz, 

gab, auf die fie nicht leicht einen Einfluß verlangten. Die Folge 

folcher Syſteme ift aber immer die, daß in dem einen Falle 

die Kirchengewalt und in dem andern die Staatsgewalt um 

einen mehr oder weniger bedeutenden Theil ihrer 

natürlihen Attributionen fommt, und ftetS eine ver: 

häaltnigmäßige Schwähung der untergeordneten Gewalt, oft 

aber auch wegen der unnatürlichen Stellung der herrichenden 

Gewalt jelbit, eine Untergrabung diefer legteren erfolgt. 

Dennoch verdient das Syſtem, welches zu Gunften der 

Staatsgewalt der Kirche einen mehr oder weniger bedeutenden 

Theil ihrer naturgemäßen Attributionen nimmt, in feiner Wir 

fung auf die Kirche näher betrachtet zu werden, da es heut 

zu Tage in fo vielen Staaten vorfonmt. 

Man führt gewöhnlich zur Nechtfertigung diefes Syſtems 

an, daß der Kirche denn doch viel von ihrer alten Liturgie 

und die wichtige Entſcheidung über die Dogmen bleibe; man 

weifet darauf hin, daß die Kirche auch eine vom Staate ab- 

gefonderte Eriftenz habe, und endlich, daß ihr in Beziehung 

auf viele zur Disciplin gehörige Gegenjtinde, wenn auch ſchon 

die Staatsregierung über manche der wichtigeren Disciplinar— 

gegenftände Verfügungen erlaffe, noch immer ein Wirfungs- 

freis bleibe. Daraus will man denn den Schluß ziehen, daß, 

wenn auch die Staatsgewalt im Streben nach der für den 

Staat fo notbwendigen Einheit viele Gefchäfte, welche einſt 

der Kirche zuftanden, ihr abgenommen habe, noch immer 

die Kirche beftehen könne. 

Diefe Schlüffe find aber offenbar unrichtig. ine Reli: 

gionsgefellfchaft, welche nicht alle gefellfchaftlichen Rechte hat, 

ift ftets übel daran, und daß bei dem eben auseinandergefeß- 

ten Syſtem die Kirche nur nothdürftig ihre Eriftenz ſich 

erhalte, läßt fich leicht zeigen. 

In Rücficht der Liturgie muß vor Allem bemerkt werden, 



— 20 — 

daß fie ihre Bedeutung durch die Glaubenslehren erhält, welche 

leßtere erklärt und auch in Beziehung auf die Liturgie ausein- 

andergefeßt werden müffen. Alles hängt alſo, wenn aud) 

die alte Liturgie der Kirche ganz beibehalten wird, von den 

Anftalten zur Fortpflanzung der Religionsbefenntniffe ab. Über 

dies aber macht die Liturgie gewiffermaßen ein Ganzes, und 

wenn unter dem Vorwande von Unzweckmäßigkeit Theile Davon 

abgeichafft werden, jo verfchwindet die Harmonie aus dem 

Ganzen, die Symbolik wird unvollſtändig und eben fo ihre 

Wirkung auf die Gemüther geringer. 

Mit den Dogmen ift es nicht viel anders, Mögen fie 
auch durch die Kirche ausgefprochen und im Erforderungsfall 

darüber, was in Beziehung auf eine gewiffe Frage das kirch— 

liche Dogma fey, von der Kirche entfchieden werden, fo wird 

doch die mehr oder minder allgemeine Kenntniß der Dogmen, 

und die Überzeugung von ihrer Wichtigkeit größtentheils von 

der Befchaffenheit der Anftalten zur Bildung fünftiger Priefter, 

von dem VolfSunterrichte, von der Art zu predigen und von 

dem Geifte der im Lande viel gelefenen Bücher abhängen. 

Es kann fogar gefchehen, daß die Dogmen, auch ohne Die 

Kirche, nothdürftig in den Kamilien verbreitet werden, fo wie 

wieder, daß die Kirche, wenn man ihr auch das Necht nicht 

jtreitig macht, über das Dogna enticheidend fich auszufprechen, 

dennoch durch die Schwierigfeit, e8 zu gewiffen Beratbichla- 

gungen zu bringen, nicht leicht zur Entſcheidung über ftreitige 

Punkte gelangen kann. 

Die Disciplin der Kirche, wenn fie zum Theil vom Staate 

regulirt und zum Theil den Anordnungen der Kirche überlaffen 

wird, erjcheint Doch ftetS denjenigen, welche mit den noch- be— 

jtehenden Anordnungen der Kirche unzufrieden find, als etwas, 

was die Stantsgewalt ändern follte. Nichts ift natürlicher, 

die Gränzlinie, was in Anfehbung der Diseiplin der Kirche, 

und was dem Staate zuftehe, ift, jo wie mm die Grundfäße 

des Gejellfchaftsrechts aufgibt, ungewiß; man mutbet alſo 
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der Staatsgewalt, welche ſchon Vieles über fich genommen bat, 

auch zu, das Übrige über fich zu nehmen. 
Eine vom Staate getrennte Eriftenz der Kirche kann fich 

zwar Durch manches Äußere Merkmal, z. B. Clericalkleidung, 

Cölibat, Dotation mit liegenden Gründen, auf den erften Blick 

ankündigen; bei genauerer Beobachtung des beftehenden Kirchen: 

rechts findet aber jelbjt der ganz gewöhnliche Beobachter, daß 

denn doch in der Kirche viele der wichtigften Verfügungen 

von der Stantsgewalt ausgehen; der Nimbus von Hei- 

ligfeit, welcher die Kirche umgeben fol, verfchwindet daher, 

und mit ihm die hohe Achtung vor dem geiftlichen Stande. 

Wenn daher der Kicchengewalt viele jener Attributionen 

entzogen werden, welche fie nach dem allgemeinen Gefellichafts- 

rechte haben ſollte, jo ift, ohne daß eine Einheit der beiden 

Gewalten bewirkt wäre, die Firchliche Gewalt ſehr geſchwächt. 

In diefer Lage beſitzt fie kaum mehr jene innere Lebenskraft, 

welche erforderlich ift, um mächtige äußere Angriffe abzuweh- 

ven, und jelbjt jene Funktionen, zu denen fie gemäß des an— 

genommenen Syſtems noch paſſend bleiben follte, werden 

wegen des nothwendigen Mangels an Zufammenhang unvoll 

ſtändig beforgt. Die Bürgichaft des Lebens für gewiffe Kirchen 

beruht in einer folchen Lage vorzugsweife nur auf dem Schuße 

der Staatsgewalt *). 

Da aber eine ſolche Lage in die Länge auch den Staaten 

*) Aus eben diefer Urfache bemerkt man, daß ein großer Theil der 

Geiftlichfeit felbft in Hinficht auf Sitte und Wiffen den Winfchen 

der Negierungen gar nicht entfpricht, und den le&tern doch die Mit: 

tel zu bedeutenden Berbefjerungen abgehen. Aus der unnatürlichen, 

mittelft der Leitung der Kirche durch den Staat entitandenen Stel: 

lung der erjtern erklärt fich aber auch), daß Kirchen, welche lange 

unter der politifchen Kirchendireftion geftanden find, wie 3. B. jene 

von Spanien und Portugal (1750 — 1808), bald den Revolutions- 

ſtürmen ganz erliegen, während Kirchen, welche wenigftens in einem 

gewiffen Grade die Luft der Freiheit genießen, wie z. B. die von 

Franfreich und Belgien, unter den Stürmen immer mehr eritarfen. 

Beidtel, canon. Recht, 2 
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bedenklich fcheint, geſchieht es nicht felten, daß die weltlichen 

Regierungen das Fehlerhafte des ergriffenen Syſtems einfehen 

und wieder in die rechten Bahnen einlenfen. Dieje Hoffnung 

ift es auch, welche das Benehmen des päbjtlichen Stuhls in 

dem legten Jahrhunderte erflärtz er wollte, wie traurig aud) 

zuweilen die nächſten Ausfichten der Fatholifchen Religion in 

manchen Ländern waren, die entfernteren Hoffnungen nicht 

aufgeben. 

Es ift aber auch bei dem Syfteme, gemäß welchem die 

Staatsgewalt der Kirche einen Theil ihrer Attributionen ab- 

nimmt, zuweilen von der Superioritit des Staates, als von 

einer bei jenem Verhältniß vorkommenden Erſcheinung, die 

Rede, und in diefem Falle verfteht man den überwiegen- 

den Einfluß der Staatsgewalt auf die Kirche; doch 

wäre e8 beffer, dann den zweideutigen Ausdruck Superiorität 
zu befeitigen, und lieber allgemein verftändliche Ausdrüde da— 

für zu gebrauchen, befonders da felbit diefer überwiegende 

Einfluß der Staatsgewalt verfchiedene Grade haben kann. 

F 

Aufzählung und Darſtellung jener Syſteme, welche 

der Sache nach nur entweder eine geiſtliche, oder 

eine weltliche Gewalt als rechtlich beſtehend 

annehmen. 

Der Gedanke, die geiſtliche Gewalt in dem ſichtbaren 

Theile ihrer Funktionen der Staatsgewalt, oder die Staatsge— 

walt den Befehlen der geiſtlichen Autorität unterzuordnen, iſt 

denjenigen, welche es mit den Folgerungen nicht genau neh— 

men, ſo natürlich, daß man zu allen Zeiten Verſuche ge— 

macht hat, dieſen Gedanken in das Leben treten zu laſſen. 

Diele Staaten der alten Welt waren Theocratien, 

d. h. Staaten, wo die bürgerliche Oberherrfchaft entweder durch 

Priefter geübt wurde, oder wo doch der weltliche Regent des 
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Staates bei allen feinen wichtigeren Amtshandlungen die Ber 
fehle der Priejter einholen mußte. Dieſe Regierungsform ift, 

wenn man fie gewohnt war, zuweilen beliebt geweſen; fte it 

aber in die Länge bei großen Staaten nicht ohne die äußerſten 

Sneonvenienzenz; auch kann, wenn die geiftlihe Gewalt, wie 

es im heidnifchen Altertum oft der Fall war, die Moral des 

Bolfes nicht regeln will, fondern hierüber Alles der Wirfung 

der FZamilientraditionen anbeimftellt, der Fall vorfommen, daß 

die wahre geiftlihe Gewalt, d. h. der Ausſpruch des Gewil- 

jens, doch mit den Forderungen der Staatsgewalt in Colliſio— 

nen fommen, wo ſich wieder etwas von den Folgen einer 

Trennung der geiftlihen und weltlichen Macht zeigt. 

Zur Zeit der Neformation ſah man wieder eine der Theo- 

eratie ganz entgegengefegte Erfcheinung. Es verfielen viele 

Neuerer, um fih jo des Beiftandes der Fürften zu verfichern, 

auf den Gedanken, die Kirchengewalt, oder was Manchen 

gleich zu ſeyn ſchien, die geiftlihe Gewalt dem Staatsober- 

haupte als eines Der ihm gebührenden Regierungs— 

rechte zuzufchreiben, Die geringite Erwägung der Folgen zeigt 
aber fogleich Die nicht zu vermeidenden Sneonvenienzen. Um zu 

beweijen, daß fich dies mit den Lehren des Chriſtenthums ver- 

trage, mußte man über die Kicchengefhichte von fünfzehn 

Jahrhunderten neue Anfichten aufitellen, Man mußte ferner, 

um nicht in das Ungereimte zu fallen, das Enticheidungsrecht 

über dogmatiſche und moralifhe Gegenſtände der Stantsgewalt 

Doc verweigern, folglich ihr wicht die ganze geiftlihe Gewalt 

geben, während man doch einen fehr beträchtlichen Theil der- 

jelben ihr einräumen mußte, um die Ordnung im Kicchenwer 

jen aufrecht zu erhalten. Selbſt unter diefen Bemühungen 

brachte man es noch nicht zu einem confequenten Firchlichen 

Syſtem, da man eimerfeits, um Doch etwas von einer Kirchen- 

verfafjung zu retten, der Kirche die Rechte eines Eollegiums 

erhalten wollte, auf der andern Seite aber dem Negenten, welcher 

num Doc entweder als Landesherr, oder als der angebliche 

Repräſentant feiner Glaubensgenoffen, die höchite Kirchengewalt 

21* 
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ausüben ſollte, die Leitung dieſes Collegiums geben mußte; 

endlich aber, man mochte die Sache auch wie immer zu wen— 

den ſuchen, zuletzt doch die wichtige Frage entſteht, was Rech— 

tens ſey, wenn der Einzelne gegen den Ausſpruch der Staats— 

gewalt ſich auf den ganz entgegengeſetzten Ausſpruch 

feines Gewiſſens beruft, und alſo praktiſch ſich wieder 

eine geiſtige Gewalt der Staatsgewalt gegenüberſtellt. 
Die neueſte Geſchichte lehrt, daß dieſe Erſcheinung nicht 

blos unter die Möglichkeiten gehöre; auch war wirklich dieſer 

Grund die Urſache, daß in den erſten Zeiten des Proteſtan— 

tismus die Anhänger deſſelben oft mit den Staatsregierungen, 

wenn ſie den proteſtantiſchen Gottesdienſt verboten, in Strei— 

tigkeiten geriethen. Sie ſagten dann gewöhnlich, ihr Ge— 

wiſſen erlaube ihnen nicht, dieſen oder jenen Regierungsbe— 

fehl zu beobachten, und ſie verlangten im Namen der Gewiſ— 

ſensfreiheit, welche ſie für das heiligſte Recht eines jeden 

Menſchen ausgaben, eine Loszählung von dieſen Befehlen. 

Hobbes fühlte das ganze Gewicht dieſer Betrachtung, 

und um jenen Antagonismus aufzuheben, welcher unter 

allen Umſtänden eine geiſtige Gewalt der Regierungsge— 

walt gegenüberſtellt, trieb ihn das Streben nach Conſequenz, 

da er ſeine Vorderſätze von dem Prinzip einer urſprünglich 

delegirten Staatsgewalt und dem hohen Werthe des Friedens 

nicht aufgeben wollte, dahin, anzunehmen, daß die durch den 

Sozialvertrag vereinigten Bürger ihren Verſtand, ihren Wil— 

len, ihre Kräfte und ihr Vermögen an den Regenten über— 

laſſen hätten, daß ihnen alſo nichts bliebe, und daß ſelbſt in 

Religionsſachen nur das den Bürger verpflichte, was der 

Regent als verbindend kundmacht ). In ſeiner ſtrengen Con— 

*) Man ſehe de Civ. VI. 15. XII. 4. An der letztern Stelle, wo 

von der Loszählung des Regenten von bürgerlichen Geſetzen die Nede 

iſt, läugnet Hobbes förmlich die natürlichen Geſetze, und in cap. XIV. 

19. kommt folgende merkwürdige, ſpäter noch mehr erläuterte Stelle 

vor: Si quidem autem peccatum non sit, quod non fit contra 
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ſequenz vernichtet alfo Hobbes, um die Staatsverbindung voll- 

fommen zu befeitigen, die hriftliche Religion; ja er ftellt an mehr 

als einer Stelle feiner Werke einen fürmlichen Atheismus auf, und 

dies zwar ohne Einwirkung einer perfönlichen Neigung, und 

noch weniger wegen eines Hanges zur Frivolität. Gleichwohl 

aber möchten doch Ddiefe Folgerungen jeinem Syſteme wenig 

Anhänger verfchaffen; auch ift fein Syſtem faft nichts, als Die 

gänzliche Aufgebung der Freiheit der Unterthanen. 

Sm Refultate auf proteftantifhe Anfichten hinwirfend, 

aber unmittelbar auf eine Theorie vom Staate, welche deffen 

Allgewalt begünftigte, fich ftügend, fjuchten auch die alten 

franzöfifhen Parlamente der Kirche im Wefentlichen 

ihre Freiheit zu nehmen Sie gaben in der Zeit von 1600 

bis 1789, ſehr oft geftüßt auf die Declaration von 1682, der 

Stantsgewalt auf Alles, was in den Fatholifhen Kirchen 

Frankreichs unter außerlih fihtbaren Formen erjchien, 

ein Recht des Einfluffes (influence) und der Aufficht (sur- 

veillance), was zur Folge hatte, daß die alte firchliche Ju— 
risdiktion der Sache nach faft ganz aufhörte. Diefes Syſtem, 

welches in einzelnen Marimen nach dem Goncordate von 1801 

in Sranfreich wieder auflebte, wurde in der Reftaurations- 

periode (1814— 1830) von Neuem verfündigt *), jedoch nicht 

aligquam legem, neque lex ulla sit, quae non sit manda- 

tum ejus, qui summum habet imperium, neque quisquam sum- 

mum imperium habeat, quod non sit ex nostro con- 

sensu delatum, quomodo peccare dicetur, qui vel non 

existere Deum, vel non gubernare mundum affırmaverit, vel 

aliam contumeliam in ipsum vomuerit. Dicet enim se vo- 

luntatem suamDei voluntatinungquam subjecisse, 

ut, quem non esse, quidem opinatus fuerit. Et quamquam 

opinio sua erronea esset, Deoque peccatum, nume- 

randum tamen esse inter peccata imprudentiae sive ignoran- 

tiae, quae puniri jure non possunt. +» 

*) Auch unter der Reftauration (1814 — 1830) fagten die frangöfifchen 

offiziofen Schriftftellee (man fehe den Messager des Chambres 
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ohne den lebhafteſten Widerftand vieler katholiſchen Schriftitel- 

ler, hat aber glücflicherweife durch die Conftitution von 1830 

eine Wendung zum Befjern genommen, welche (j. März 1848) 

fih) dem Syſteme der Religionsfreiheit nähert. 

Mit diefem Syſteme hat dasjenige Ähnlichkeit, welches 
in mehreren der deutjchen Bundesjtaaten (f. 1803) in Anſehung 

der Katholifen befolgt wird, und welches fih im Allgemeinen 

auf das alte franzöftfche ſtützte. Es übergibt dem Stante die 

Bildung des Fatholifchen Elerus und die ganze Einrichtung der 

Seelforge , während es den päbftlichen Einfluß als einen Ein— 

fluß, welcher den Episcopaltechten zu nahe trete, Dort, wo es 

nur einigermaßen thunlich zu ſeyn fcheint, ausſchließt. 

Einige Zeit hindurch hat ein in Deutichland aufgekomme— 

nes Syftem von Heinrich Stepbani, welches eine abfolute 

Einheit des Staates und der Kirhe annahm, unter 

den Theologen einige Aufmerffamkeit erregt. Seine Entjtehung 

fiel in jene Zeit, wo die deutiche Philofophie viel mit Identi— 

tätsideen und Idealen zu thun hatte; abgefehen aber davon, 

daß es mit dem Wefen einer pofttiven Kirche ganz im Wider: 

ſpruch ftand, indem dieſe ftet3 eine vom Staate abgefonderte 

Sefellichaft braucht, über die man dem Staate wohl Rechte 

einräumen, feineswegs aber feine Identität mit Diefer Gefell- 

ſchaft nachweifen Fann, fo ift bei diefer Kirchenform auch nicht 

die mindefte Ausficht für den Einzelnen vorhanden, daß feinem 

religiöfen Bedürfniffe durch die Ddireft von der Stantsgewalt 

angeordneten Anftalten werde Genüge geleiftet werden. Der 

Geift der Abfonderung würde demnac durch dieſes Syſtem 

eine unendliche Nahrung erhalten; die pofitive Religion würde 

du 2. Juillet 1828), que les lois puissent se meler du regime 

exterieur de l’eglise et detout ce, quiseproduitsous 

des formes terrestres; und fügten bei: C’est une maxime, 

qu’on ne peut desavouer. Im Refultate ift diefes das in Deutfch- 

land befannte Kirchenrecht, und der ganze Unterfchied liegt in dem 

Grade der Entwiclung. 
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für ihre Exiſtenz kämpfen, und ſo würde der Streit, welchen 

das Syſtem vermeiden will, nur um ſo heftiger. Wir haben 

inzwiſchen auch dieſes Syſtem, deſſen Unausführbarkeit auf den 

erſten Blick einleuchtet, und welches auch nirgends eingeführt 

wurde, nur der Vollſtändigkeit wegen hier erwähnen wollen. 

Zum Theil, um den Wünſchen der Katholiken mehr zu 

genügen, zum Theil aber auch, um den Wirkungskreis der ſo— 

genannten liberalen Ideen zu erweitern, iſt vor achtzehn 

Jahren in dem Großherzogthum Baden ein Sy— 

ſtem ausgedacht worden, welches dem Anſcheine nach die 

Einigkeit der kirchlichen und weltlichen Gewalt durch Vermei— 

dung der Conflikte, welche ſonſt angeblich ſo leicht entſtehen 

können, zu bewirken beabſichtigte, aber dieſen Zweck doch nicht 

erreichen könnte. Dieſes Syſtem, welches Anhänger zu gewin— 

nen ſchien, und ſchon von dieſer Seite Beachtung verdiente, 

lief darauf hinaus, die katholiſche Kirche als eine Geſellſchaft 

juridifcher Art zu einem gemeinfchaftlichen Eultus in Abrede 

zu jtellen, wohl aber eine Art von Gefellichaft unter denjeni— 

gen anzunehmen, welche fih aus diefem oder jenem Grunde 

des eingeführten Cultus bedienen wollen, und zu behaupten, 

dag im diefem Sinne ihnen die Kirchen, Benefizien u. j. w. 

müffen gelaffen werden. Diejes Spitem ftellt den Katholiken 

die Benügung der Kirchen ungefähr jo anheim, wie die Ber 

nügung eines Theaters oder eines öffentlichen Gartens einem 

Seden anheimgeftellt it, und jo wie man meint, daß Die Re— 

gierung dieſes Theater oder dieſen Garten nicht confiseiren 

dürfe aus Rückſichten für jenes Publikum, welches ſich deſſel— 

ben bedient, ſo meint man, müſſe auch die Regierung daſſelbe 

in Anſehung der Kirche thun. Das Syſtem erklärt ſich übri— 
gens, wiewohl es dies nicht ausdrücklich ſagt, für ein Episco— 

palſyſtem, behauptet, den Kirchengliedern den möglichſt größ— 

ten Einfluß auf ihre Kirchenverfaſſung zu geben, und ver— 

ſichert, mit den Grundſätzen des allgemeinen Staatsrechtes in 

der ſtrengſten Übereinftimmung zu ſeyn. 
Es ift einleuchtend, daß mit dem Grundfaßge, die fatho- 
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liſche Kirche ſey Feine juridiſche Geſellſchaft, auch die Möglichkeit 

einer Kirchenzucht wegfällt, und die Trennung vom canoni— 

ſchen Geſetzbuche, welches auf den entgegengeſetzten Grund— 

ſatz gegründet iſt, ausgeſprochen wird, ſo wie, daß das oben— 

erwähnte Syſtem mit dem Worte Kirche überhaupt andere 

Begriffe verbindet, als man unter den Katholiken bisher mit 

demſelben zu verbinden gewohnt war, und endlich, daß die 

lockere Kirchengeſellſchaft, welche dadurch entſtehen müßte, 

ſelbſt mit den gallicaniſchen Maximen von 1682 unverträglich 

wäre. Allein wenn man glaubt, daß dieſes Syſtem, welches 

ſcheinbar der Freiheit ſo günſtig iſt, auch wirklich zur Ruhe 

und Freiheit führen würde, ſo irrt man. Wenn man annimmt, 

die Benefizien müßten Jenen zu Liebe beſetzt werden, welche 

den Cultus mitmachen wollen, ſo entſteht ſogleich die Frage, 

ob der Cultus vom Biſchofe oder von denjenigen, welche ihn 

benützen wollen, zu regeln ſey, und im erſten Falle, was ge— 

ſchähe, wenn der vom Biſchofe geregelte Cultus den meiſten 

Mitgliedern der Kirchengemeinde oder dem Pabſte mißfällt. 

Es entſtehen Fragen über den Geiſt, in welchem die Theolo— 

gen ſollten gebildet, das Volk unterrichtet und die Streitigkei— 

ten über kirchliche Intereſſen entſchieden werden. Man müßte 

ſtets wiſſen, wer bei Streitigkeiten das letzte entſcheidende 

Wort habe, ob die Kirchengewalt oder die Regierung, und alſo, 

welcher von beiden die Superiorität ſowohl im gemeinen, als 

im wiſſenſchaftlichen Sinne dieſes Wortes zuſtehe. Höchſt 

wahrſcheinlich müßte man ſich aber, um den Unordnungen ab— 

zuhelfen, welche bei dem Mangel an feſten Organiſations— 

grundſätzen unter den Kirchengliedern entſtehen würden, ſchon 

gleich im Anfange entſchließen, der Staatsgewalt in letz— 

ter Inſtanz die Leitung der Kirche anzuvertrauen, wodurch 

das angebliche Syſtem von Kirchenfreiheit bald ein Ende nähme, 

aber, wie ſchon bemerkt worden iſt, der Möglichkeit von ſehr 

bedeutenden Conflikten einer ſolchen Kirche mit der Staatsge— 

walt doch auch wieder nicht vorgebeugt wäre. 

Betrachten wir nun alle in dieſem Abſchnitte erwähnten 
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Syſteme, die darauf berechnet waren, Conflikte zwiſchen der 

Staats- und Kirchengewalt gänzlich zu verhüten, jo ſehen wir, 

daß fie Diefen Zwed doch nicht erreichten, und infofern fie in 

das Leben triften, mehr oder weniger Unzufriedenheit 

unter denjenigen erregten, welche an dem Wohle der Kirche 

und des Staates ein größeres Intereffe nahmen. Sie haben 

daher auch in Den neueiten Zeiten auf Plane und Entwürfe 

verjchiedener Art geführt, um zu zweckmäßigen Kircheneinrich- 

tungen zu gelangen. 

Unter den Protejtanten hat fi eine große Parthei 

gezeigt, welche die Kirchenangelegenbeiten fat ganz dem Ein- 
fluffe des Staates zu entziehen umd zu einer Sache der Ge- 

meinden zu machen jucht. Viele unter ihr wollen unter dem 

Namen Synoden freiere, aus Geiftlichen und Weltlichen zu— 

ſammengeſetzte VBerfammlungen, von denen die Anordnung der 
Kirchenangelegenheiten ausgehen foll. Diejenigen, welche von 

diefen Grundfägen ausgehen, wollen alfo im Grundfage das 

Nämliche, was die Katholiken wollen, nämlich die Kirchenge- 

walt von der Staatsgewalt gefchieden. 

Unter den Katholiken ift, infofern ihre innern Kirchenan- 

gelegenheiten vom State geleitet werden, ein ähnliches Stre- 

ben nad) Veränderungen bemerkbar. Vielen mißfüllt die Ne- 

gulirung der Kirchenangelegenheiten, wie fie nun einmal beiteht, 

fowohl in ihrem Prinzip, als in ihren Einzelnheiten *%). Dem 

Geifte des Zeitalters gemäß ift jedoch die Tendenz dieſer Ka— 

tholifen nicht diefelbe; viele nämlich wollen eine Rückkehr 

*) Daß die Tendenz zu DVeränderungen in Religionsfachen vorzüglich 

feit 1815 ungeheure Fortjchritte fowohl unter den Pıoteftanten, als 

den Katholifen gemacht habe, Fann Niemand verfennen, welcher in 

diefer Zeit au nur die Zeitungen regelmäßig gelefen hat. Die 

Kirchenverfafjung von 1831 in Belgien, die Veränderungen in Sad): 

fen und Baden, die vom päbfllihen Stuhle gemißbilligten Schritte 

von La Mennaig, und fo vieles Andere, was (1817 — 1848) in 

Preußen vorging, beweifen es, 
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zu dem alten fatholifhen Syfteme, welches die Regu— 

firung aller innern Kirchenverhältniffe nach dem Sinne des 

eanonifchen Nechtes verlangt; andere Katholiken aber, welche 

mit der Hierarchie mehr oder weniger unzufrieden find, neigen 

fich zu den proteftantifhen Anſichten, injofern leß-. 

tere in die Kirche einen Geift der Demoeratie eins 

führen wollen. 

Wie man aber auch immer über die einzelnen Plane zu 
Reformen denken mag, fo viel iſt Doch einleuchtend, daß es 

fich für alle Neligionspartheien um eine Grundfrage han- 

delt, nämlich um die, welches die Nechte des Staates in 

Kirchenfachen find. Iſt man mit der Beantwortung Diefer 

Frage im Neinen, fo gibt fich alles Andere von ſelbſt; kommt 

man aber mit diefer Frage nicht in das Klare, fo gibt es 

einen ewigen Streit über die Einzelnheiten, und 

feine Kirche kann fich ihren Brinzipien gemäß gehörig ent— 

wickeln. 

Es wird in dieſem Werke gezeigt werden, daß jede 

Kirche eine ſelbſtſtändige Verfaſſung haben ſollte; es wird aber 

auch gezeigt werden, wie ſchwer dieſe zu handhaben ſey, wenn 

es an einer feſtgegründeten Hierarchie fehlt: Eine 

Hierarchie zu gründen iſt nämlich, wenn ſie nicht von ſelbſt 

aus dem Religionsſyſteme hervorgeht, ungemein ſchwer, da 

dasjenige, was der menſchliche Wille errichtet, der menſch— 

liche Wille auch umwerfen kann, und hierin liegt für die Pro— 

teſtanten die Hauptſchwierigkeit, zu einer gehörigen Kirchenver— 

faſſung zu gelangen. 

Für die Katholiken liegt die Sache einfacher. Sie ha— 

ben bereits eine Hierarchie, und da dieſe Hierarchie ihre 

Gewalt nicht von der Staatsgewalt oder von dem Volkswil— 

fen, fondern von einem göttlichen, und alfo feiner Natur nad) 

unabänderlichen Ausfpruche ableitet, jo iſt ſelbſt die Möglich— 

feit, daß die Kichengewalt auf eine nad) der Kirchenverfal- 

fung gültige Weife unter die Leitung der Stantsgewalt kom— 

men könne, verhütet, fo wie auch von diefer Seite die Leich- 
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tigfeit vorhanden ift, dann, wenn das richtige Verhältniß zwis 

hen der Staats- und Kirchengewalt beobachtet wird, zu einem 

Syſteme, welches der Totalität der menfchlichen Intereſſen zu— 

fügt, zu gelangen. Da aber allerdings bei der römiſch— 

fatholifchen Sdee über die Exiſtenz zweier Gewal— 
ten Gonflifte zwifchen der Staats = und Kirchengewalt entjtehen 

fönnen, und zufolge der Gefchichte ſchon oft entjtanden find, 

zugleich aber auch zur Vermeidung beftindiger Gonflifte ein 
Syſtem nothwendig ift, zufolge deffen im Intereſſe dev Welt: 

ordnung eine gewiffe Unterordnung der beiden Gewalten jtatt- 

finden fann, fo wollen wir in den nächjten Abjchnitten einige 

ſich Darauf beziehende Streitfragen, fo wenig zeitgemäß 

auch manchen Menfhen eine Erörterung diefer Art 

ſcheinen mag, zu erörtern fuchen, und wir thun Dies um fo lieber, 

weil ein Vermeiden diefer Erörterung für einen Beweis gelten 

fönnte, daß jene Einwürfe, die man aus dem Gefichtspunfte 

der Ordnung im Staate gegen das römiſch-katholiſche Syſtem 

fo oft machen hört, fehwer oder gar nicht zu beantworten wäre, 

übrigens aber bei diefem Gegenftande es fih um nichts Ge— 

tingeres als die oberjten Bedingungen aller Welt 

ordnung handelt. 

v1. 

Zufammenftellung der Meinungen früherer Zeiten 

über den Borzug der Kirhengewalt vor der 

Staatsgewalt. 

Wenn man die Zeiten des Partheigeiftes und der Unwiſ— 

jenheit ausnimmt, fo hat man jtets die Meinung gehabt, daß 

die Kirchengewalt höher ftehe, als die Staatsgewalt, und 

daß aljo, wenn die eine Gewalt das verbietet, was die andere 

befiehblt, oder umgekehrt, der Kirchengewalt und nicht der 

Staatsgewalt zu gehorchen ſey. Diefer Saß berubte im All— 

gemeinen auf der Borausfeßung, Daß die Kirche die Ausfprüche 

Gottes verfündige, Dort aber, wo das göttliche Gebot dem 
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menschlichen gegenüberftehe, unbedingt das göttliche Gebot zu 

vollziehen fey. 

Die Katholiken, fih an diefe allgemeinen Meinungen anz 

fchliegend, aber fie do noch genauer beftimmend, haben 

daher zu allen Zeiten in GCollifionsfällen an die Superiorität 

der Kirche geglaubt, und indem fie derjenigen Gewalt, welche 

für fie Die geiftliche war, den Borrang vor der weltlichen 

zufchreiben, haben fie im Grunde fi) nur mit dem vereinigt, 

was zu allen Zeiten von den gelehrteften Männern, fowohl 

unter den Heiden, als unter den Proteftanten ausgefprochen 

wurde. 

Unterjuchen wir, um uns Davon zu Überzeugen, zuerſt Die 

Sefchichte Des Alterthums. Diefe zeigt ung, wir mögen nun 

auf Afien, Afrika oder Europa unfere Blicke richten *), überall 

*) Der ganze Gegenftand diefes und des folgenden Abfchnittes betrifft 

eigentlich die Lehre von der invireften Gewalt dev Kirche über den 

Staat, welhe Gewalt Pehem, ohne dabei von der allgemeinen in: 

direften Gewalt der Kirche über alles Zeitliche zu reden, nur 

in Nücfiht auf den Staat beirachtet und fie (I. $. 664) ver: 

wirft, da fie mit der direften Gewalt auf eines und daffelbe hinaus: 

laufe. Pehem (1. $. 665 — 701) behandelt übrigens die Frage über 

die indirefte Gewalt, welche legtere zu feiner Zeit allgemein von 

der Altern Geiftlichfeit geglaubt wurde, fehr umftändlich ; jedoch paſ— 

fen die wenigften feiner Argumente für unfere Tage, und es wäre, 

wenn dies nicht der Fall wäre, fehr leicht, fie zu widerlegen. Es 

liegt fchen der Grundirrtfum von Pehem vor, daß er die indirefte 

Gewalt der Kirche über ven Staat fich jo vorftellte, als ob alle 

Handlungen der Staatsgewalt unter die Gontrolle 

der Kirche geftellt würden, was, wie wir fehen werden, ganz 

falfh if. Wenn er aber den Grund geltend macht (1. $. 667), 

bei einer Anerfennung der indireften Gewalt wären Fatholifche Re— 

genten ſchlimmer daran, als nicht Fatholifche, fo bevachte er 

nicht, daß einestheils dem Negenten als Menjch daran gelegen feyn 

fann, Mitglied der wahren Kirche zu feyn, umd andererfeits durch 

die Lehre von der indireften Gewalt ein billig denfender Negent Feiner 

Art von Gefahr ausgefest ift, ja fogar das Negierungsfyftem bei 
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die Religion älter als die Staaten. As der Staat 
gebildet wurde, fand er die Religion [bon da; fie war die 

Grundlage der Sitten, der Gebräuche, der Anfichten über 

Recht und Unrecht, und daher meiftens die Grundlage der 

Staatseinrichtungen. Egypten, Griechenland, Rom, Judäa, 

Indien bejtätigen uns diefe Behauptung. Die Religion ver- 

trat alfo wenigitens in vielen Beziehungen die Grundgefege, 

und fie bildete das bei dem Abgange pofitiver Civilgefege fo 

wichtige Herfommen. 

Diefe Meinung, daß der Staat auf der Religion 

rube, war jo allgemein, daß Plato (de leg. X. et al.), Xe⸗ 

nopbon (Mem. Soerat. I.) und Gicero (de leg.) gar feinen 

Zweifel darüber hatten, die Berfaffung des Staates berube 

auf einem göttlihen Geſetze, weldes fie als die erite 

Duelle und die nothwendige Grundlage aller menfchlichen Ge— 

jeße betrachteten. Indem fie aber göttliche Gefege als exiſti— 

vend annahmen, dieſe aber nicht blos in die Eriftenz einiger 

Merkmale von Recht und Pflicht, fondern in Geboten von 

einem beftimmteren Inhalt fegten, nahmen fie, weil font ein 

innerer Widerfpruh in ihren Behauptungen gelegen wäre, zus 

gleich an, daß diefe göttlichen Gefege *) der Willführ der 

der Anerfennung diefer Lehre nothwendig an Dauer und Stärke ge: 

winnen muß. Auch Helfert geht dort, wo er von der indirekten 

Gewalt fpricht und fie verwirft, von dem Grundfage aus, daß die 

urfprüngliche Gewalt der Negierung durch die Einführung des Chri— 

ftenthums nicht ſey geändert worden. 

*) Wie verfchieden die Pflichtenlehre in den Verordnungen der franzöftz 

fchen Regierungen im Jahre 1789, 1793, 1797, 1804, 1816 und 

1830 in vielen Beziehungen lautete, weiß Jedermann. Was heute 

noch ein Verdienft war, 3. B. ein Fafobiner, oder ein Verhehler von 

Ausgewanderten, oder ein Anhänger dieſer oder jener Dynaftie zu 

jeyn, war oft ein Jahr darauf ein Vergehen. Gleichwohl wird 

ſchwerlich Jemand behaupten wollen, daß alle diefe Geſetze gerecht 

waren, oder was mit dem Begriffe der Gerechtigkeit eng zuſammen— 

hängt, im Gewiffen verpflichteten. 
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Menſchen entrückt wären, daß ſie dazu dienten, den 

Werth der von Menſchen erlaſſenen Geſetze zu würdigen, daß 

nicht jedes von der Staatsgewalt erlaſſene Geſetz nothwendig 

ein gerechtes ſey, und daß daher überhaupt der Begriff der 

Gerechtigkeit wo anders, als in dem bloſen Ausſpruche der 

jedesmal beſtehenden Staatsgewalt geſucht werden müſſe. Der 

Geiſt des göttlichen Geſetzes ſollte nun nach den Meinungen 

jener Philoſophen die menſchlichen Geſetze durchdringen, 

und ihnen zur Grundlage dienen, und in dieſem Sinne iſt 
Plato's Ausſpruch zu verſtehen, daß, wer die Religion um— 

wirft, die menſchliche Geſellſchaft umwerfe. 

Der Philoſophie, wenn ſie zur Grundlage der menſch⸗ 

lichen Einrichtungen gemacht wird, räumte das Alterthum nicht 

denſelben Werth ein. ES fand ihre Syſteme zu wechſelnd, 

zu widerfprechend, zu wenig überzeugend. Es meinte wicht, 
dag man in den Gefegen des Staates jene ungeheure Beweg- 

lichkeit ſehen follte, welche in den philoſophiſchen Syitemen 

num einmal vorherrſche. Cicero ging ſogar fo weit, daß er 

fih zu dem Ausſpruche berechtigt glaubte, es gebe nichts fo 

Ungereimtes, was nicht ſchon von irgend einem Philofophen 

behauptet worden ſey *). 

Wollte man jagen, die Anfichten des Alterthums in dieſer 

Sache wären heut zu Zage minder wichtig, weil eine jolche 

Spaltung der philofophifchen Meinungen, wie die iſt, auf 

welche Cicero bei der angeführten Stelle zurückblickte, heut 

zu Tage nicht mehr vorkommen fönne, jo haben wir die Au— 

*) Einige in den öfterreichifhen Staaten viel gefannte Werfe G. 2. 

Martini’d Staatsreht, Sonnenfels 20.) nahmen an, das Naturrecht 

fey das ewige göttlihe Gefeg der Vernunft. Sie entfernen fich 

aber, infofern fie dabei mehr als einige allgemein anerfannte Sätze 

des Naturrechts betrachten, offenbar won der oben erwähnten Mei: 

nung des Alterthums, welches im Gegenfage zu den Nefultaten 

der Bhilofophie, zu denen unfer Naturrecht feinem größern Theile 

nach gehört, ein ewiges unveränderliches Gefeß annahm, 
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torität der beiten Köpfe Dagegen anzuführen. Adam Smith *) 

fagt, „daß philofophiihe Syiteme oft wegen jo ſchwacher 

Wahrjcheinlichfeiten angenommen würden, daß auf ähnliche 

Wahrfeheinlichfeiten Fein vernünftiger Menſch den Eleinjten Theil 

feines Bermögens wagen würde.“ Was Rouſſeau darüber 

meinte, jagt er in mehr als einer Stelle feiner Werfe **), und 

um zu wiffen, welche jonderbare und abjcheuliche Säge in An— 

ſehung der Moral von Philofophen jchon find behauptet wor- 

den, davon ließe fih aus den Werfen von Condorcet, Raynal, 

Boltaire und aus der Gorrespondenz von Grimm und Dide- 

rot, fo wie aus den Schriften von Kannabich und andern 

Deutfchen eine intereffante Zufammenftellung machen. Dieſe 

Spaltung erſtreckt fi fogar auf die Grundlagen der 

Rechtswiſſenſchaft, und wer ohne vielen Zeitaufwand Die 

Gründe fennen will, mit denen man für Monogamte und Po— 

lygamie, befonderes Eigenthum und Gemeinjchaft des Eigen- 
thums , Sklaverei und Gleichheit der Menfchen gejtritten 

hat und ftreiten kann, der darf nur das trefflihe Werk von 

Hugo Über das Naturrecht zur Hand nehmen, wo er Gründe 

und Gegengründe biftorifch fowohl, als juridifch nebeneinander 

gejtellt finden, und nähere Nachweifungen in Anfehung der 

- Literatur über diefe Gegenftinde erhalten kann ***), 

*) Wiener Aufl. von 1814. Der Überfegung B. II. ©. 122. 
**) „Sch fragte,“ jagt er (Emile II. 27), „die Philofophie um Rath, 

ich ging ihre Bücher durch, ich befragte ihre verſchiedenen Meinun- 

gen, ich fand alle hochmüthig, entfcheidend, mit »Anmaßung be: 

lehrend, felbit in ihrer vorgeblichen Zweifelfucht, Alles wiſſend, Nichts 

beweifend, Einen über den Andern fpottend, und dies ift Allen ge: 

mein, und dies fehien mir das Einzige, worin fie Alle Recht haben. Sieg 

verfündend im Angriff, find fie nachläßig bei der Bertheidigung. 

Wäget ihre Gründe ab, fie haben ihrer nur, um zu zerftören; zählet 

ihre Stimmen, jeder ift auf feine eigene befchränft; fie fommen nur 

darin mit einander überein, zu ftreiten.“ 

***) Hugo beweist, chne daß er hiemit feine eigene Meinung ausfprechen 

will, und fogar mit ausdrüdlicher Anerfennung der überwiegenden 
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Es ift fir jede Regierung bedenklich, fih den Theo- 

rien anzuvertrauen, und es it gut, wenn fie alle ihre 

Maßregeln auf feititehende Grundfäüge bauen kann. Bon diefer 

Anficht geleitet, befragte man im Alterthum gerne das Her— 

fommen und die Sitten, welche ſich ihrerſeits, wie wir jchon 

angedeutet haben, meiftens auf die Religion gründeten, und 

in Ddiefem Sinne find beinahe alle alten Geſetze gefchrieben. 

Die neueren europäischen Nationen haben bis gegen Die Mitte 

des vorigen Jahrhunderts eine ähnliche Anficht gehabt; auch 

fie hielten die Religion für die Grundlage des beftehenden 

Zuftandes, ımd als man diefe Anfiht aufgab, fing ſogleich 

ein revolutionäres Zeitalter an. 

Mit der Anfiht, der Staat beruhe mittelbar oder unmit- 

telbar auf den Grundlagen, welche die Religion liefert, kommt 

von felbft die Behauptung, die Religion oder ihre Repräfen- 

tantin, die Kirche, ſey höher als der Staat, und fowohl der 

gefunde Menfchenverftand,, als die Ausſprüche der größten 

Denfer beftätigen dieſen Grundfaß. 

Fragt man den gemeinften Mann, ob der Regent Befehle 

gegen die göttlichen Gefege erlaſſen dürfe, oder ob eine Ver— 

pflichtung beftehe, folchen Geboten der Regierung zu gehorchen, 

von denen man gewiß wüßte, daß fie den göttlichen Geboten - 

entgegen wären, er wird über die Antwort feinen Augenblid 
zweifelhaft jeyn. Selbit das, was ihm, nad) der bloſen Ver— 

Gründe, welche für das Gegentheil fprechen, daß im Staate fehr 

Vieles, was man jeßt dem Privatrechte überläßt, 3. B. Erziehung 

(Naturrecht. 1809. $. 231 — 233), Arbeit ($. 257), Eigenthum 

($. 248 — 260), eben fo gut nad) den vom Staate ausgehenden 

Befehlen georonet werden fönnte, ja, daB es gar feinen Widerſpruch 

enthält, das Privatrecht ganz entbehrlich zu finden ($. 114— 118). 

Von demfelben Grundfage, daß die Staatsgewalt vieles bisher dem 

Privatrechte Überlaffene ordnen, und insbefondere den Ertrag der 

Arbeit nach gewiffen Gleichheitsrückichten regeln fünne, gehen auch 

zum Theil (1824 — 1848) die Syiteme der St. Simoniften und der 

Spzialiften aus, 
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nunft einleuchtend unrechtmäßig iſt, z. B. das Abläugnen 

eines empfangenen Darlehens, wird er als etwas ſchon von 

Natur aus Verbotenes anſehen und nimmermehr zugeben, daß 

der Wille des Herrſchers es zu einer rechtmäßigen Handlung 

machen könne. Alſo erkennt auch der gemeine Mann an, daß 

die Regierung kein Recht habe, etwas gegen die göttlichen 

oder natürlichen Geſetze anzuordnen, und daß dies nicht in 

noch weit mehreren Beurtheilungen, als gewöhnlich vorkommen, 
ſich zeigt, geſchieht blos darum, weil in den beſondern Fällen, 

welche vorkommen, ihm meiſtens der Zweifel vorſchwebt, was 

wohl in dieſer Rückſicht das göttliche Geſetz ſey. 

Selbſt Diejenigen Schriftſteller, deren Theorien darauf 

binauslaufen, der Regierung des Staates eine möglichit große 

Gewalt über Dinge, worüber ſchon die Kirche Anordnungen 

erlaffen hat,’ einzuriumen, wagen es nicht, den Grundjag 

von der Superiorität der göttlichen Gefege zu läugnen, und 

einen merkwürdigen Beweis davon fönnen wir in den öſter— 

reichiihen Staaten in dem Lehrbuche des Freiheren von Mar- 

tini über das Staatsrecht. finden. Es heißt dort *): „Befehle 

gegen die göttlichen, natürlichen und geoffenbarten Geſetze 

fann ein Untertban niemals vollziehen.” Martini meint 

zwar, daß felbit in Ddiefem Falle der Untertban ſich durch die 

Flucht oder ein anderes unfchädliches Mittel zu retten juchen 

jolle, und man fann darüber anders denken; aber das Prinzip, 

göttliche, natürliche oder geoffenbarte Gefeße ftänden über dem 

Willen des Regenten, und es gebe feine Verpflichtung zum 

Gehorfam, wenn fie nah dem Willen der Regierung über- 

jchritten werden jollen, ift darum doch klar ausgeiprochen. 

Hobbes, der durch feine Werfe die feitejte Begründung 

der Einheit der Staatsgewalt auch Dadurch verfuchte, daß er 

die Religion ganz dem Staate unterordnete, erkennt es ge 

*) Aufl. ven 1799. $. 380. Es ift bemerfenswerth, daß das Werk, 

deſſen erfte Auflage vor 1764 füllt, für die Schulen eines im Sinne 

des firengiten Abfolutismus vegierten Staates gejchrieben war. 

Beidtel, canon. Recht. 22 
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vadezu an *), es fey Niemanden unbefannt, „daß die freiwil- 

ligen Handlungen der Menfchen durch eine natürliche Nothwen— 

digkeit nach den Meinungen ſich richten, welche fie von dem 

Guten und Bofen, den Belohnungen und Strafen haben, 

woraus folgt, daß fie nothwendig demjenigen gehorchen, 

durch deren Ausſpruch fie in Ewigfeit glücklich oder höchſt un- 

glücklich zu werden glauben. Nach dem Ausfpruche derjenigen 

aber, welche bejtimmen, welche Lehren und Handlungen zum 

ewigen Heile nothwendig find, erwarten aud die Menjchen 

ewige Glückjeligfeit oder ewiges Unheil,“ Daraus folgert nun 

Hobbes, daß, um die Unabhängigkeit des Staates zu retten, 

die Staatsgewalt ſelbſt den Glauben beftimmen müffe, ein 

Grundfag übrigens, welcher den Glauben wie eine Steuer an- 

fieht, und, indem die Ausſprüche der verfchiedenen Regierun— 

gen verfehteden lauten können, den Glauben an die Wahrheit 

der Religion ausſchließt. 

Rouſſeau **) hat ähnliche Beforgniffe wie Hobbes, und 

erwähnt der Superiorität der Kirche über den Staat als eines 

von den meiſten Menfchen geglaubten Lehrſatzes; er verwirft 

vorzüglich mit Rückſicht auf dieſen Satz die Religion des La— 

ma, der Japaner und der Chinefen, und will nichts als die 

Religion des Evangeliums, welche ohne Tempel, ohne Altäre, 

ohne Ritus, blos auf reine Gottesverehrung befchränft ſey; 

d. h. er will einen biblifchen Deismus geltend wiffen. Allein 

gerade indem er dieſen Wunſch ausfpricht und jene 

Religionen verwirft, bezeugt er auch Die in fo vielen 

Ländern erfennbare Allgemeinheit des Glaubens an die Su: 

periorität der geiftlichen über die weltliche Gewalt. 

Wegen der Vereinigung der Staats- und Kirchengewalt 

in Einer Perfon lobt auch Rouffeau ***) das Prinzip der Mu— 

hamedaner, und bemerkt: „damals fey dieſe Regierung genau 

*) Cap. VI. de cive. 

**) Cont. soc. IV. chap. 8 

***) An dem angeführten Orte IV. chap. 8. 
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in der Einheit und infofern gut gewefen. Aber,“ ſetzt er 

hinzu, „als die Araber reich, gelehrt und abgefchliffen wurden, 

wurden fie durch die Barbaren unterjocht; Damals fing die 

Trennung zwijchen den zwei Gewalten wieder an, obgleich 
fie bei den Muhamedanern minder bemerkbar, als bei den 

Ehriften iſt; fie ſey aber doch überall, befonders in der Sefte 

von Ay, und es gibt Staaten, wie Perfien, wo fie nicht 

aufhört, ſich fühlbar zu machen.“ 

Adam Smith *) glaubt in der Herrfchaft einer und der- 

jelben Religion gleichfalls unter gewiffen Umftänden Gefahren 

für den Staat zu erblicken; aber er jtimmt ganz mit Rouffeau 

und Hobbes in der Anerkennung überein, daß das Volk jtets 

die Religion höher ftelle, als den Staat. „Nun gebt,“ jagt 

er, „das Anfehen der Religion über jedes andere Anz 

jehen. Die Zucht, welche fie erregt, geht über jede andere 

Furcht.“ 

Betrachten wir den Glauben der Katholiken der erſten 

ſiebenzehn Jahrhunderte über dieſen Punkt, ſo ſagt uns der 

berühmte Leibnig **): „Die Argumente von Bellarmin, welcher 

von der Borausfegung ausgeht, daß die Päbſte eine wenig- 

jtens mittelbare Gewalt über das Zeitliche haben, find ſelbſt 

einem Hobbes nicht unbedeutend vorgefommen, In der 

That ift es gewiß (es ift der Proteftant Leibnig, welcher 

jpricht), Daß derjenige, welcher eine vollfommene Gewalt von 

Gott erhalten hat, um das Heil der Seelen zu bewirken, auch 

die Macht befige, um die Tyrannei und den Ehrgeiz der 

Großen zu unterdrüden, welche eine fo große Anzahl von 

Seelen zum Untergang führen. Man kann zweifeln, ich ge 

jtehe e8, ob der Pabſt von Gott eine folhe Gewalt erhal 

ten hat; aber Niemand zweifelt, wenigftens unter 

den Römiſch-Katholiſchen, daß diefe Macht nicht bei der 

allgemeinen Kirche, welcher die Gewiffen unterworfen find, beſtehe.“ 

*) Nationalreihthum. Deutiche Überf. Wien 1812, II. ©. 164. 

**) Pensees. II. pag. 406. 407. 

22 
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Glaubt man etwa auf die Autorität einiger Flugſchriften 

unferer Tage bin, Frankreich habe von Diefer Meinung eine 

Ausnahme gemacht, fo belehrt uns der Präfident des ehema- 

ligen Parlaments zu Toulouſe, Grammond, in feiner Ge- 

Ihichte Franfreichs von dem Tode Heinrichs IT. bis zum Jahre 

1629 *) eines Andern. „Die Gewalt des römiſchen Stuhls 

gegen die Könige,“ jagt er, „welche der Ketzerei ergeben wä— 

ven, und gegen die Scepter diefer Könige hätten alle theo— 

logiihen Schriftiteller vor Calvin anerkannt, und die 

entgegengejeßte Meinung jey nur nach dem Borgange von Lu- 

tber und Calvin entftanden.“ 

Allein auch Luther und Calvin, wenn fie auch die Auto- 

rität der Fatholifchen Kirche über den Staat beftritten, nahmen 

nichtsdeftoweniger an, Daß die geiftlihe Gewalt höher 

als die weltliche ſtehe. Daber zuweilen Aufforderungen, 

die Sache des Glaubens zu vertheidigen, ſey e8 auch mit Wi— 

derſtand gegen Fatholifche Regierungen; daher wiederholte lang- 

wierige Unruhen in allen Ländern, in denen fich der Prote- 

ſtantismus verbreitete. In Schweden machte man ihn fo gut 

zur Stantsreligion, als es früher die fatholifche gewefen war; 

in England wurde 1688 das Haus der Stuarts zum Theil aus 

Religionsgründen vertrieben, und noch jest wird in England 

die proteftantifhe Thronfolge als ein Grundgefeß des Reichs 

betrachtet. Daraus folgt deutlih, daß man die Macht der 

Regierung der Religion unterordne, was mit andern Worten 

die Lehre der firchlichen Superiorität ift, und es ändert nichts 

an der Sache, daß dort der König zugleich das Oberhaupt 

der Kirche iſt; denn er ift, wie wir gefehen haben (I. Buch, 

9. Abſchn.), dieſes Oberhaupt nicht in Beziehung auf das 

Dogma. 

Sehen wir auf die Schriftſteller des letzten Jahrhunderts, 

jo ſehen wir- bei vielen der Gelehrteren oder Freiſinnigeren 

aus ihnen Diefelben Lehren, So fagt uns Hugo, Profefjor 

*) Bei dem Jahre 1615. 
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der Rechte zu Göttingen *), „eine in den neueren Staaten 
nicht jeltene Trennung der Regierungsgewalt beſteht darüı, 

daß für die Religion andere Obrigfeiten (kirchliche Obere) da 

find, als für alle übrigen Angelegenheiten. Wenn nun aber 

zwifchen beiden Gewalten, zwifchen der Kirche und dem Staate 

eine Gollifion entjteht, jo zeigt fih auch bier auffallend die 

Wahrheit der alten Zehre: Niemand kann zweien Herren dienen. 

Es fragt fih nur, welcher von Beiden vorgezogen werden foll, 

und da entjcheiden zwar die neueren Schriftteller geradezu für 
den Staat; es iſt aber wohl feine Frage, daß, wenn 

die Menfchen in ihren veligiöfen Überzeugungen jo feft wären, 
wie in dem, was ihren täglichen Vortheil angeht, fie nicht 

ohne die außerjte Inconſequenz die Kirche bintanfeßen 

fönnten.“ Hugo erklärt zugleich, Daß dieſer Fall bei den pro- 

teftantifchen Syitemen über die Kirchengewalt fo aut wie bei 

dem Fatholifchen Syiteme eintreten könne, was einleuchtet, fo: 

bald man erwägt, daß der Einzelne fich zuweilen gegen die 

Vorſchrift des Gefeßes auf den entgegengefegten Ausfpruch 

jeines Gewiffens berufen, und jelbit die ganze Religions- 

parthet in dem Staatsgefege einen Ausipruch, welchen Fein 

Gehorſam zu leijten jey, ſehen fann. 

Mendelſohn, feiner Herkunft nad ein Jude, und feinem 

Stande nach Philofoph, jagt in feinem im Sabre 1783 her— 

ausgefommenen Werfe, „Serufalem“ betitelt, welches Hugo 

eitirt: „Staat und Kirche — Sorge für das Zeitliche und 

Sorge für das Ewige — bürgerliche und Firchliche Autorität. 

Sene verhält fich zu diefer, wie die Wichtigkeit des Zeitlichen 

zu der Wichtigkeit des Ewigen; der Staat ift alſo der Reli: 

gion untergeordnet, muß weichen, wenn eine Gollifion entiteht. 

Nun widerftehe, wer da kann, dem Gardinal Bellarmin mit 

dem fürchterlichen Gefolge feiner Arqumente **), daß das Ober: 

*) Naturrecht. Berlin 1809: S. 456. 

**) Die Argumente Bellarmins (de romano Pontifice) gehen zum Theil 

von der Betrachtung aus, daß die öffentlihe Meinung oder 
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haupt der Kirche zum Behufe des Ewigen nicht auch über das 

Zeitliche verfügen, und alfo, wenigftens indireft, ein Hoheits- 

recht üben kann.“ 

Blicken wir bin auf die Gefchichte aller Sahrhunderte, ſo 

finden wir, daß Niemand gezweifelt hat, ob Nero mit Recht 

der Kaiferwürde entfeßt worden fey, oder ob die Maccabäer, 

als fie fich gegen die ſyriſche Herrfchaft erhoben, Recht hatten. 

Dies bezweifeln felbft diejenigen nicht, welche von den Pflich- 

ten des Unterthans die ftrengften Begriffe haben; aber fie er- 

fennen es darum an, weil die Negenten, von denen Die Rede 

it, fi gegen alle göttlihen und menſchlichen Ge— 

jeße vergingen, und die Lehre, daß man auch dann noch) an 

feinen Widerftand denfen dürfe, zu Ungereimtheiten führt. Was 

ift aber die Lehre, man fünne fich bei großen Berlegungen der 

Geſetze der Pflicht des Gehorfams gegen eine Regierung ent- 

ziehen, anders, als die Anerfennung, e8 gebe ein höher 

jtehbendes Gefeß, als jenes, welches von der Regierung 

ausgeht? 

Wo wir alfo hinfehen mögen auf die Natur der Dinge, 

die Schriftiteller des Alterthums, die neueren Schriftiteller, die 

Denfungsart der Völker, überall tritt ung eine und die— 

jelbe Wahrheit entgegen: das göttliche Gefeß geht dem 

auch die Grundgefeße bei der Frage ber firchlichen Euperiorität in 

Betrachtung kommen müffen, ein Satz, auf welchen viele neuere 

Publiziften, ohne jemals Bellarmins Werfe auch nur gefehen zu ha— 

ben, gleichfalls gefommen find. Zu bemerken ift übrigens, daß die 

Bedeutenheit der öffentlichen Meinung Fein fo neuer Gegenftand der 

juridifchen und politifchen Theorie ift, als Manche vorgeben. Wir 

begegnen der Erwähnung von ihr, wenn auch unter andern Namen, in 

unzähligen Gefchichtbüchern, den Theorien des Alterthums und in der Ge: 

jeßgebung Juſtinians. Sie wird dort oft bezeichnet ald consensus po- 

puli, oder consensus gentium, als consensus expressus vel tacitus, 

oder wie e8 1.32. Dig. de legibus heißt, als voluntas populi, vel suf- 

fragio, vel rebus ipsis, et factis declarata. Andere Stellen findet man 

im $. 1. 2.9. 11. Dig. de jur. nat. und 1. 2.33. 35. Dig. de legibus. 
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menschlichen, die Kirchengewalt der zeitlichen Gewalt vor, und 

in Collifionsfällen ift nothwendig die legtere der erftern unter— 

geordnet. 

vn. 

Unterfuhung der Frage, welche Art von Abhän— 

gigfeit des Staates von der Kirche nach ftaats- 

rehtlihen Begriffen denkbar fen. 

Um unzähligen Mißverftändniffen und ungegründeten Be: 

jorgniffen vorzubeugen, welche zuweilen eine befehränfte Eins 

fiht, zuweilen aber auch ein übler Wille hervorbringt, ift es 

nothwendig, über die Natur jener Gewalt, welche die Kirche 

auf den Staat ausüben kann, fi zu verſtändigen. 

Daß fie nicht juridifcher Art fen, leuchtet ein. Wäre 

fie es, jo wäre e8 mit dem Staate, da er juridifch Feine Un- 

abhängigfeit mehr hätte, zu Ende, und die Kirche hörte auf, 

eine Corporation zu jeyn, um jelbjt zum Staate zu werden 

(I. Buch, 1. 2. Abjchn.). 

Die Abhängigkeit kann alfo nur moralifher Art fern, 

das heißt, die Stantsgewalt kann nur durch eine Reihe poli- 

tifher Betrachtungen bejtimmt werden, in demjenigen, was 

kirchliche Intereſſen betrifft, auf die bejtehende kirchliche Ge— 

jeßgebung Rücdficht zu nehmen und Konflifte zu vermeiden. 

Eine Stellung diefer Art gibt aber der Kirche im ftrengern 

Sinne gar feine Gewalt; vielmehr ift der Ausdrud Einfluß 

für diefes Verhältniß weit paffender (I. Buch, 5. Abiehn.). 

Sn der That ift die fogenannte indirefte Gewalt der 

Kirche, wenn man fie einen faftifch beftehbenden Einfluß 

nennt, jogleich vielen Menſchen ziemlich einleuchtend. Diefen 

Einfluß nimmt nämlich jede Religionsparthei im Staate ver- 

hältnigmäßig in Anſpruch. Die anglicanifche Kirche erwartet 

mit Recht, daß das Parlament bei der Gefeßgebung auf ihre 

Dogmen und Lehren Rücficht nehme, und die fleinfte Sefte 

in England hält fih zu der Erwartung berechtigt, Daß Die 
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Gejeßgebung des Staates ihren Lehren nicht zu nahe trete, 
oder wenigſtens, wenn auf eime andere Art der Schuß ihrer 

Religtonsintereffen nicht geſchehen könnte, eine Dispenfation 

eintreten laffen werde, Niemand findet etwas Unbilliges in 

diefen Erwartungen, 

Wenn nun in einem Staate etwa die Hauptperfonen der 

Regierung Katholifen find, und es wieder mit einer ganz oder 

zum Theil Fatholifchen Bevölkerung zu thun haben, fo ift nichts 

natürlicher, als auch von einer moralifhen Verbindlich - 

keit Diejer Negierungsperfonen zu reden, vermöge des 

ren fie die Fatholifchen Intereſſen fehonen ſollten; die Kirche 

gibt alfo allerdings, wiewohl indireft, und mittelft eines 

in der Natur der Berhältniffe gegründeten Einfluffes, Manches 

im Staate an, übt alfo wirklich eine Art indirefter Macht. 

Diefe Macht nimmt der Proteftantismus, jo fehr er aud) 

theoretiih der Stantsgewalt feine Intereffen unterordnet, 

doch auch in Anfpruch, wie ſchon die Religionsreverſe be- 

weifen, welche man fo oft von Fatholifch gewordenen Landes: 

fürften verlangte, und bei deren Erwirkung offenbar die Ab- 

ficht it, daß die Gefeßgebung über gewilfe Gegenftände nicht 

gegen die Landesreligion anſtoße; es verlangt dieſen Einfluß 

aber auch Die Gelehrfamfeit, der Zeitgeift und jo vieles Anz 

dere, wie wir denn täglich lefen, daß diefes oder jenes Gefek 

als mit den Forderungen des Zeitgeiftes unverträglich geta- 

delt wird. 

Man darf mit hoher Wahrfcheinlichfeit annehmen, daß 

dieſe Einwirkung der Kirche auf den Staat in unſerm Zeit 

alter als natürlich werde anerfannt werden; allein man 

muß demungeachtet auf einige Einwendungen gefaßt ſeyn, in 

Anfehung deren behauptet werden wird, fie feyen in der Gefchichte 

gegründet. Obgleich nun dieſes Werf durchaus nicht dazu be— 

ſtimmt ift, biftorifche Steeitfragen zu erörtern, jo dürften doc) 

einige Andeutungen über jene Gefchichtsdaten, welche bier vor- 

zuglih in Betrachtung kommen, nicht am unrechten Orte ſeyn. 

Die erſte Behauptung it, daß der Regent zufolge der 
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Kirchencenfuren , welche über ihn verhängt werden können, 

wenn er mit der Kirche zerfällt, in Berlegenheiten kommen 

fünne. Diefe Behauptung kann in Beziehung auf Fatholifche 

Negenten (denn in Beziehung auf nicht Fatholifche Negenten 

ift ohnehin von Kicchencenfuren feine Rede) wahr feyn; allein 

fobald der Regent Mitglied der Kirche ift, hat die Kirche auch 

gegen ihn, wie ſelbſt Pehem *) und Nechberger *) anerkennen, 

das Recht der Cenſuren. Diefe Schriftiteller fügen zwar bei, 

diefe Genfuren fönnten feine zeitlichen Folgen hervorbrin- 

gen; allein der für dieſe Behauptung angeführte Grund, Die 

Kirche habe Feine Gewalt über das Zeitliche, it ja cben das 

Streitige, und fo allgemein ausgedrückt iſt er ſelbſt ganz un— 

wahr. Nie iſt es für den höchſten, wie für den niedrigiten 

Mann im Stante eine ganz gleichgiltige Sache, wenn die 

Dbern einer ſonſt achtungswürdigen Gefellfihaft ihn aus ih— 

ver Gefellfchaft ausschließen. Was allein wahr ift, beitebt 

darin, daß eine ſolche Ausschliegung verfchieden beurtheilt 

werden wird. So fünnten Proteftanten gerade darin, daß ein 

fatholifcher Regent von der Kirche excommunieirt wird, einen 

Grund jehen, ihm Anhänglichkeit zu zeigen, während Ddiefelbe 

Ereommunication für ftrengere Katholiken ein Grund zu Ab- 

neigung und Mißtrauen ſeyn würde, Bleibt es aber auch nur 

bei Mißtrauen und Abneigung, fo haben wir bereits die 

zeitlichen Kolgen. 

Eben jo behauptet man, die Päbfte in den vergangenen 

Sahrhunderten hätten zuweilen Untertbanen von dem den Ne: 

genten geleijteten Eide entbunden, und dadurch Zerrüttung in 

den Staat geworfen, Ohne zu unterfuchen, ob dieſe Loszäh— 

hingen von den geleijteten Eiden fo oft ftattfanden, als ge— 

wöhnlich behauptet wird, muß doch bier auf einen Umftand 

von der höchiten Wichtigkeit aufmerkſam gemacht werden. Es 

it der, daß die Kirche das Necht, in dem ganzen Gebiet der 

*) 1. $. 693. 
**) Aufl, von 1815. I. $. 263. 
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Moral Erkenntniffe- auszufprehen, in Anfprucd nehme, und 

zwar mit Grund, da nirgends in der heiligen Schrift 

eine Ausnahme von der Regel aufgeftellt ift, und dem— 

« zufolge muß, wenn über den Umfang der Verbindlichkeiten 

aus geleiteten Eiden eine Schwierigkeit entweder erhoben, oder 

vorausgefehen wird, allerdings eine Entjcheidung der Kirche 

als von der competenten Autorität erlaffen werden. 

Sn der That hat aber aucd noch fein Nechtslehrer be- 

hauptet, daß Eide unbedingt verpflichten. Ein Berfprechungs» 

eid, von einem Räuber erpreßt, kommt in Anfehung einer ge 

machten Zufage den meiſten unbefangenen Menjchen als nicht 

jo ganz verpflichtend vor. Bei allem dem können aber aud) 

bei einem erpregten Eide Umſtände genug vorfommen, welche 

es jehr zweifelhaft machen, ob er nicht dennoch bis auf einen 

gewiffen Punkt verpflichte, und hier würde es weit führen, 

wenn man es dem Verpflichteten überlaffen wollte, jelbit zu 

entjcheiden, ob er durch diefen Eid gebunden ſey. Alle Na— 

tionen ohne Unterfchied der Religion haben daher in dieſem 

Falle ein richterliches Erfenntniß nothwendig gefunden, ob der 

geleijtete Eid nod) verbinde *). 

*) Dan fehe Böhmer (Princip. jur. canon. ed. 7ma. (. 337 und 

Rec. Imp. germ. de anno 1654. $. 164 in f.). Diefer proteſtan— 

tifhe Banonift fagt an der angeführten Stelle: Absolutio a jura- 

mento |. in sensu generali perinde ac absolutio ab actione 

accipitur pro declaratione judiciali, jurantem ex jura- 

mento tanquam invalido non obligari. II. In sensu speciali 

est relaxatio seu liberatio a vinculo jurisjurandi auctoritate 

publica facta. Haec juste non decernitur, nisi, 1. ex causis, 

ex quibus ei, cui juratum est, invito jus quaesitum adimi 

potest, veluti ob jus, ipsum eodem privandi, vel 2. ob jus 

conventionem juratam ex causis salutis publicae rescindendi. 

Potestas absolutionem in utroque casu decernendi, est ju- 

risdietionis, etquidemecclesiasticae, si de causa 

ecclesiastica, vel saecularis, si de causa saecu- 

lari juramentum praestitum sit. 
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Eben jo fann ein Eid in jehr allgemeinen Ausdrüden ab» _ 
gelegt jeyn, welche Jener, der ihn abgelegt hat, in einem bes 

jchränfteren Sinne nimmt, als derjenige, welchem der Eid iſt 

abgelegt worden; auch fönnen von legtern vielleicht überhaupt 

Leiftungen gefordert werden, an welche diefer vernünftigerweife 

nicht denken konnte. Hier fann nun offenbar im allgemei- 

nen Intereſſe ein Ausfpruch über den Sinn des Eides von 

einem Richter ausgehen, und daß man dies in politiicher Be— 

ziehung jelbit in den neueſten Zeiten zuweilen nothwendig ge— 

funden habe, davon liefert die Geichichte des Jahres 1814 

ein merfwürdiges Beifpiel. Der franzöftfche Senat entband in 

feinem Deerete vom 2. April 1814, in welchem er den Kaijer 

Napoleon des Thrones entjeßte, zugleich die franzöfiiche Ars 

mee von dem dem Kaiſer geleifteten Eide, ohne daß man 

außerhalb Franfreich an dieſer Loszählung den mindeiten Anz 

ftand gefunden hätte. 

Zudem iſt mit dem Saße, die Kirche dürfe fich nicht über 

die Unterthanspflichten in ein Erkenntniß einlaffen, nicht 

einmal für die weltlihen Regierungen etwas ge— 

wonnen; denn würde die Kirche erklären, dieſe politifchen 

Fragen jeyen durch die chriftlihe Moral nicht zu enticheiden, 

jo wäre der Aufitand begünitigt; wollte aber die Kirche be- 

haupten, unter allen denkbaren Umständen beitehe die Verbind- 

lichkeit zum Gehorfam, jo entichiede fie wirflih die Sache, 

predigte aber auch den Grundfaß von der unbedingten Noth- 

wendigfeit des palfiven Gehorfams, welcher allen freifinnigen 

Nationen verhaßt it, und, indem er die Regierung in eine 

falfhe Sicherheit wiegt, die Ergreifung verderblicher Regie: 

rungsſyſteme begünftigt. Es bleibt alfo nur der dritte Aus- 

weg übrig, zu erklären, daß der Gehorfam Pflicht fen, in be- 

fondern Fällen aber von dem Gehorſam, ſelbſt wenn er auf 

eidlihen Verpflichtungen beruhe, von der Kirche Loszählungen 

erfolgen fünnen. 

Allerdings mag es nun für wahre oder angebliche Anz 

hänger der abjoluten Gewalt eine unangenehme Sache feyn, 
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ſelbſt Diele letztere Behauptung zu hören; allein Die Be- 

trachtung deſſen, was bei den andern Vorausfegungen entſteht, 

fann mit der Sache wieder verfühnen. So wie man den 

firhlichen Ausspruch verwirft, kann der Unterthban, welcher 

fich gedrüdt alaubt, nur nach feinem Privaturtheil 

handeln, und fo fah der Proteftantisuus die Sache an, als 

Holland fich von der ſpaniſchen Herrichaft losriß, und in Eng— 

fand das Haus der Stuarts den Thron verlor. Diefelbe Anz 

ficht haben aber auch heut zu Tage zufolge des Verfall der 

katholiſchen Anfichten die meisten Gegner der Regierungen. 

Sie erflären den Aufftand, wo fie Druck bemerfen, fir erlaubt, 

und nennen ihn ſogar, wofern er als das zur Rettung 

unerläßliche Mittel erjcheine, eine Pflicht. Befonders in 

dem neunzehnten Sahrhundert haben wir bereits Infurreftionen 

genug geſehen, welche vielen Menfchen für fehr rechtmäßig 

galten, und an denen die Kirche nicht den geringften Antheil 

hatte. 

Aber, wie ſchon it angedeutet worden, jene Lehre von 

dem unbedingten Gehorfam, welche der erſte Artikel der qalli- 

caniſchen Erklärung von 168% zur unerläßlichen Folge hatte, 

iſt auch in die Länge nicht haltbar. Zu allen Seiten haben 

die Völker an ein Necht geglaubt, fich der Tyrannei zu ent 

ziehen, und Feine Sophiftif kann in die Länge diefes Gefühl 

vernichten. Niemand unterninmt e8 heut zu Tage, den Auf 

ſtand der Maccabäer gegen die ſyriſche Herrfchaft, oder den 

Aufitand der Portugiefen gegen den fpanifchen Scepter (1640) 

zu rechtfertigen. Frankreich felbit, wo man den Gallicanismus 

durch ein ganzes Jahrhundert durch alle mögliche Künfte in 

Schuß nahm, hat feit dem Jahre 1789 dreimal feinen alten 

Königsthron umgeftürzt geſehen, und dadurch deutlich zu er— 

fennen gegeben, inwiefern die Lehre von dem paffiven Ge— 

horfam den Thronen Sicherheit gewähre. 

Der Gewinn, den die Firchliche Lehre über den von den 

Unterthanen zu leitenden Gehorfam gewährt, ift daher für die 

Throne einleuchtend, So fange die Kirche fich nicht ausfpricht, 
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bleibt der Gehorfam Religionspflicht. Aber wenn jelbjt jener 

Ausſpruch geihähe, wozu ſtets eine lange Reihe von Miß— 

griffen und Ungerechtigfeiten gehören würde, it das, was ges 

jchehen joll, noch von der öffentlihen Meinung ab- 

hängig. Dieje legtere kann noch ftets den Regenten Recht 
geben, und dann verhallt wirkungslos der Ausſpruch der 

Kirche, wie er aud immer lauten mag. Am Ende werden 

alfo doch alle die Souverainität betreffenden Fragen wo ans 

ders als in der Kirche entfchieden, wenn auch Schon manch— 

mal der Ausspruch der Kirche jenen Entjcheidungen zum Vor— 

wand oder zur Grundlage dient. 
Wollte man endlich jagen, die Kirche habe im Mittelalter 

mehrere Staaten für ihr Lehensherrſchaften erklärt, und ſey da— 

durch den Rechten der weltlichen Regierungen zu nahe getreten, fo 

hängt dies mit der fogenannten indirekten Gewalt der Kirche nicht 

zuſammen, jondern mit befondern Thatjachen, bei denen aus hiſto— 

riſchen Gründen auf die Entjtehung eines Lehensverhältniffes 

bingewiejen wurde, und jo wenig gehörte als Regel die 

Abhängigkeit der Throne von der Kirche in weltlichen Dingen 

zu dem Syſtem der Kirche, daß das canonifche Gefeß- 

buch *) ausdrücklich und doch mur gelegenheitlich zur Hintanz 

haltung einer entgegengefegten Meinung anerfennt, daß der 

König von Frankreich in weltlichen Dingen feinen Obern habe. 

Nur ein Punkt verdient vielleicht noch eine Beachtung, 

und dies ift der Ausdruck potestas indirecta, welchen manche 

Schriftiteller gebrauchen, und der den Einfluß der Kirche auf 

den Staat als ein Recht zu betrachten fcheint, . Allein eines- 

theils zeigt das Wort potestas oft nur ein phyſiſches Vermö— 

gen an, welches der Kirche nicht abgefprochen werden kann, ans 

derntheils aber kann fte jelbft diefen Einfluß als ihr Recht ans 

jeben, da fie einige Aufmerkſamkeit von den Katholiken für 

ihre Ausſprüche allerdings verlangen kann; dann aber, weil, 

wenn dieſe Aufmerkjamfeit auch nur von einem Theile des 

*) Cap. 13. Qui filii sint legitimi., 
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Bolfes ihr zu Theil wird, dieſe verhältnigmäßige 

Macht, wenn auch nur mittelbar, ihr rechtmäßig zu Theil 

wird. 

Kurz und deutlich ausgedrüct lautet alfo das Refultat 
des jorgfältigften Studiums der Lehre von der indirekten Ge- 

walt der Kirche jo: dieſe Macht bejteht, auch gegen Die welt- 

lihe Gewalt, wenn die Kirche, in einem Streite mit dieſer 

Gewalt, die öffentliche Meinung auf ihrer Seite hat. 

Bezogen auf die Gefchichte des Mittelalters aber führt das 

Studium Ddiefer Lehre auf den Gedanfen, daß nirgends Die 

Kirche den Anſpruch machte, Könige ein= oder abfegen zu 

fönnen, wohl aber Durch ihren Einfluß auf die öffentliche 

Meinung in diefer Hinſicht wichtig wurde *). 

IX. 

Würdigung der Schwierigkeiten, Die Xehre von der 

indireften Gewalt der Kirche über das Zeitliche 

ignoriren zu wollen, 

Obgleich Die in den vorigen Abjchnitten aufgeitellten Be— 

trachtungen den Beweis liefern, daß die Lehre von der indi- 

reften Gewalt der Kirche eigentlih darauf hinausläuft, im 

einem fatholifhen Zande gebe es eine Gewalt der 

öffentlihen Meinung zu Gunſten der Religion, fo 

iſt es Doch nicht zu verfennen, daß heut zu Tage jelbit in 

*) In diefem Sinne faßt auch Fenelon (Oeuvres. Ed. de Versailles. 

Tom. U. De summi Pont. auctoritate, pag. 384) vie Sache auf, 

indem er fagt: Itaque Eeclesia neque destituebat neque instituebat 

laicos principes, sed tantum consulentibus gentibus respondebat, 

quid ratione contractus et sacramenti conscientiam attineret. 

Haec non juridica et civilis, sed directiva tantum et 

ordinativa potestas est, quam approbat Gersonius. Gerſon, 

der hier ecitirt wird, entwicelte dieſe Anficht fehr umftändlich im 

Anfang des fünfzchnten Jahrhunderts, 
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diefer Beſchränkung diefe Lehre an manchem Orte minder gün- 

jtig angefehen werden dürfte, und daß man alfo ſehr gern Die 

Ausflucht des Gallicanismus von 1682, diefe Lehre ſey nie— 

mals die der Kirche gewefen, annehmen, und fich dabei auf 

jene Auseinanderfegungen, welche Boffuet in feiner Vertheidi— 

gung der Declaration von 1682 liefert, berufen werde, Diefer 

Bertheidigung gemäß hat niemals ein allgemeines Coneilium 

eine Gewalt der Kirche über das Zeitliche anerfannt; was die 

Päbſte etwa feitjegten, war nicht die Lehre des Collegiums 

der Biſchöfe, und jelbit Vieles von dem, was von den Aus— 

jprüchen des Teßteren der Lehre von der indireften Gewalt 

günftig ſcheint, joll bei genauerer Erwägung nicht mehr 

jo günftig herauskommen. 

Es kann bier nicht die Abficht ſeyn, Boſſuets Vertheidi— 

gung der Declaration von 1682 zu widerlegen. Der Cardinal 
Drft *) hat dies bereits gethan, und Fenelon **) vieles hieher 

Gehörige gejagt. Nur auf einige Punkte will man hier nod) 

aufmerkſam machen. 

Sit es richtig, wie E83 denn Niemand läugnet, daß das 

Goneilium von Trient ftillihweigend das corpus juris cano- 
niei als das Geſetzbuch der Kirche anerkannte, jo ift die Frage, 

was Damals bejtehendes Kirchenrecht war, fogleih ent- 

‚ Ihieden. Dann aber erhalten die in dem corpus juris ca- 

nonici enthaltenen Kirchengefege, unter denen gar viele in den 

deutlichften Ausdrüden Die Superiorität der Kirche über den 

Staat feitiegen, 3. B. die Bulle unam sanctam, ſogleich eine 

höhere Bedeutung, als die Gallicaner ihnen laſſen wollen; 

auch helfen dort gezwungene Interpretationen fehr wenig, wo 

der gefunde Menfchenverjtand, unterftügt Durch den Gommen- 

tar der Gefchichte, nur Einen Sinn finden fann, 

*) In dem Werfe: De infallibilitate et auctoritate Romani Ponti- 

fieis. 3. vol. 

**) De summi Pontificis auctoritate, in Oeuvres de Fenelon. 

Tom. Il. Ed. de Versailles, 
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Läßt man Diefen Grund für etwas gelten, jo findet man, 

daß es nicht Leicht ijt, Die Lehre von der Superiorität Der 

Kirche und den daraus fich ergebenden Folgerungen aus dem 

Berzeichniffe der von der Kirche anerkannten Lehren auszu— 

jtreichen; man kann aber vielleicht denken, man könne fie ig— 

noriren oder allenfalls auch befämpfen, und doc) dabei 

ganz gut katholiſch ſeyn. Das Erftere ift aber auch nicht mög- 

(ich, weil Jeder, welcher das canonifche Recht oder die Kirchen— 

geſchichte, ſey 8 auch aus was immer für einem Lehrbuche, 

ſtudirt, jogleich mit diefer Lehre befannt wird, und fie ſofort, 

wenigftens für fih, annehmen oder verwerfen muß. Was aber 

das Zweite auf fich habe, darauf lohnt es, einige aufmerkſame 

Blicke zu werfen. 
Will man die Lehre von der kirchlichen Superiorität mit 

allen ihren Folgerungen befümpfen, jo muß man offenbar be- 

haupten, daß alle Diejenigen Perfonen, Völker, Zeiten und 

Eoneilien, welche dieſer Xehre anbingen, im Srrthum waren, 

und in diefem Irrthum über die Gränzen der Kicchengewalt 
falfhe Lehren aufjtellten. Nun aber ift die Schlupfolge in 

Anſehung der Kirche fogleih da. Geſchah dieſe Aufitellung 

falfher Lehren aus Mangel an Einficht, welche Achtung 

verdient das Urtheil der Kirche? war aber eine schlechte 

Abfiht vorhanden, fo war die Sache noch Ärger; Die 

Kirche hat den Frieden der Welt geftört, die öffentliche Ord— 

nung ihres Intereffe wegen auf falfhe Grundlagen bauen 

wollen, und man darf Ähnliches auch in Zukunft fürchten, 
Selbit in der neueften Zeit hat dann die Kicche fein beruhi— 

genderes, durch authentifche Urkunden angenommenes Syſtem 

in Anfehung der indirekten Gewalt; ein Theil der Katholiken 

denft fo, ein anderer anders, und fein Staat ijt gefichert, 

daß nicht die der Sicherheit des Staates angeblich jo geführ- 

liche Meinung unter gewiffen Umftänden die Oberhand gewinne, 

Bei einer ftrengen Logik führt daher das Syſtem, welches 

die Lehre von der Superiorität der Kirche verwirft, geradezu 

zum Proteftantismus, und diefe Richtung iſt der Grund, 
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warum nicht blos Geiftliche, fondern oft auch Staatsmänner *), 

welche eines ſcharfen Blickes in die Zufunft fähig waren, in 

Anfehung diefer Verwerfung gewarnt haben. 

*) Der Calvinismus, welcher im Anfange der Negierung Ludwigs XI. 

in Franfreich nochefehr mächtig war, verfuchte es 1615 bei den all: 

gemeinen Ständen, als Grundgefeg des Staates einen argliftig ab» 

gefaßten Artifel über die abfolute Unabhängigfeit der weltlichen von 

der geiftlichen Gewalt annehmen zu laſſen. Die Geiftlichfeit und der 

Adel verwarfen diefen Antrag, und der Gardinal Du Perron, welcher 

im Namen des geiftlichen Standes und des Adels diefe Verwerfung 

ausfprach, ftellte als Grundmarime auf: daß die dem angetra- 

genen Befchluffe entgegengefebte Lehre von allen an- 

dern Theilen der Fatholifhen Kirche, und ſelbſt von 

der gallicanifhen Kirche, zugelaffen ſey, und zwar 

von jener Zeitan, wo die Schulen der Theologie find 

errichtet worden, bis zum Erſcheinen von Calvin, daß 

diefe Lehre auf einer beftändigen und anhaltenden 

Tradition gegründet fey, vergeftalt, daß feit eilfhun— 

dert Jahren es fein Jahrhundert gibt, in weldem un- 

ter verfchiedenen Nationen diefe Lehre nicht geglaubt 

und ausgeübt worden wäre, woraus er den Schluß 309, daß 

die Annahme einer diefer alten Lehre entgegengefesten Theorie der 

Übergang zu einem augenfcheinlichen und unvermeidlichen Schisma 

wäre. (Oeuvres du Card. Du Perron. pag. 599 — 601). #ol- 

gende Stelle verdient insbefondere erwogen zu werden: „Le troi- 

sieme inconvenient est, que c’est nous preeipiter en schisme 

evident, et inevitable, car tous les autres peuples catholiques 

tenant cette doctrine, nous ne pouvons la declarer pour 

contraire à la parole de Dieu, et pour impie, et detestable, 

sans que nous ne renoncions à la communion du chef, et des 

autres parties de l’eglise, et ne confessions, que l’eglise 

a este depuis tant de siecles, non V’Eglise de Dieu, mais la 

synagogue de Satan, non l’epouse de Jesus-Christ, mais 

l’epouse du Diable.« 

Die Schlüffe, welche hier der Cardinal macht, fcheinen ein- 

' leuchtend ; denn fo wie man die Lehre von der indireften Gewalt ganz 

verwirft, erfcheint die ganze Gefchichte in einem ganz andern Lichte, 

und dies ift eine von den vielen Verlegenheiten, in welcher fich in 

Beidtel, canon. Recht: 23 
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Betrachtet man ferner den jetzigen Zuſtand der 

Wiſſenſchaft, der Schulanſtalten und der geſell— 

ſchaftlichen Bildung, ſo iſt es ſelbſt in Anſehung des 

großen Publikums nicht möglich, die Lehre von der indirekten 

Gewalt der Kirche über das Zeitliche in Vergeſſenheit zu 
bringen. Sie kündigt ſich in der ganzen Geſchichte des Mit— 

telalters an; ſie iſt verflochten in einem oder dem andern 

Sinne mit dem Inhalte ſo vieler juridiſchen, politiſchen oder 

Unterhaltungsſchriften, ſo daß ſchlechterdings jeder nur einiger— 

maßen gebildete Menſch etwas von ihr erfährt. Declamiren 

gegen dieſe indirekte Gewalt kann man nicht, ohne, wie wir 

geſehen haben, für proteſtantiſche Intereſſen hinzuwirken; es iſt 

aber auch ſogar die Frage, ob nicht, wofern man nicht einen 

äußerſt engen wiſſenſchaftlichen Geſichtskreis zeigen will, das 

Declamiren gegen die Lehre von der indirekten Gewalt über— 

haupt möglich ſey. Gregor VII. und andere Päbſte haben 

proteſtantiſche Federn zu ihrer Vertheidigung gefunden; man 

hat heut zu Tage über die Stellung, welche die Kirche im 

Mittelalter den weltlichen Regierungen gegenüber behaup— 
tete, nicht mehr die Anſichten von 1770; man glaubt nicht 

mehr, daß die Kirche unter allen Umſtänden ſich blos darauf 

beſchränken müſſe, Märtyrer zu liefern, und man hält ziemlich 

allgemein dafür, daß es gegen offenbar unterdrückende Maß— 

regeln, wenn alle mögliche gelindern Auskunftsmittel erſchöpft 

ſind, ein Recht der Vertheidigung geben könne. Wie will 
man es nun anfangen, alle dieſe Anſichten zu bekämpfen oder 

zu ignoriren? 

Endlich verdient aber auch noch bei dem Syſteme der in— 

direkten Gewalt das überlegt zu werden, ob es wirklich heut 

zu Tage ſo viele Gefahren oder auch nur Bedenklichkeiten 

hat, von ihr ſprechen zu laſſen. Man begreift, daß vor einem 

den letzten hundert Jahren ſo viele katholiſche Schriftſteller von ſonſt 

wirklich kirchlichen Geſinnungen befanden, und die man auf jedem 

Blatte ihrer Schriften bemerken kann. 
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Sahrhunderte, wo alle Regierungen e8 weniger mit entgegenz 

jtrebenden Unternehmungen der Völker zu thun hatten, fchon 

der blofe Gedanke an die alte Xehre von der indireften Gewalt 

manchem Regenten höchſt mißfällig ſeyn konnte; gegenwärtig 

aber iſt, — und gewiß nicht durch das Zuthun der 

Kirche — die Lage der Regierung ganz anders geworden. 

In einem großen Theile der Welt iſt ein Verlangen nach 

Veränderungen, in andern ein Wunſch, daß es feſte und all— 

gemeine Benehmungsregeln gäbe; überall aber zeigt ſich das 

Streben nad einem Staatsrechte, welches von der einen Seite 

den Despotismus, von der andern die Anarchie bintanbalte, 

und etwas von der ehemaligen Stetigfeit zurückbringe. Man 

fann zweifeln, ob dies ohne die Herrjchaft der Religion er— 

veichbar ſey; gewiß aber ift es, Daß es ohne ihre Hilfe fchwer 

jey, jene Marimen von Selbjthilfe, jenes Prinzip der 

Snfurreftion, welches man heut zu Tage überall zur Recht 

fertigung von Bolfsaufitänden anführt, zu verbannen, bejon- 

ders da ſelbſt ſolche Schriftitellev, welche aufrichtig im Inter— 

eſſe der Throne geichrieben haben, wie z. B. Maiſtre, Haller, 

gegen jene Übertreibungen warnen, welche man ſich um 1770 

in fo manchen europäifchen Staaten argliftiger- oder unbe— 

dachtſamerweiſe in Anſehung der Negentenrechte erlaubt hat, 

IX. 

Betrachtungen über das Weltgefeß, mit welchem 

die Lehre von der indireften Gewalt der Kirche 

über das Zeitlihe zufammenhängt. 

Die Bedenklichkeiten, welche viele Stantsmiünner in dem 

Syſtem einer indireften Gewalt der Kirche über das Zeitliche 

ſehen wollen, werden bei genauerer Erwägung dieſer Lehre 

noch um Bieles vermindert, wenn man fih, was leicht if, 

überzeugt, daß dieſe Lehre fein befonderes Vorrecht für 

die fatholifhe Kirche in Anfpruch nimmt, jondern auf einem 
’ 93% 
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Weltgefege beruhet, welchem feine Regierung, ja überhaupt 
feine Autorität jemals fich entziehen kann. 

Diefes Weltgefeb lautet, Daß jede Gewalt, welche e8 mit 

belebten Wefen zu thun hat, bis auf einen gewiffen 

Punkt ihres guten Willens bedarf. Man verfuche e8, 

einen Feldherrn an die Spiße eines Heeres zu ftellen, welches 

ihm ſehr abgeneigt ift, und er wird wenig leiften können; man 

übergebe Jemanden eine Anzahl von Pferden zur Abrichtung, 

welche er durch eine ungeichiete Behandlung ftugig macht, und 

man wird finden, daß er ſchwerer ald ein Anderer mit der 

Abrihtung fertig werden wird. 

Ganz nach demfelben Gefege laffen fih nun die Men- 

ihen nicht gern als blofe Mafchinen behandeln. Sie 

verlangen einige Nücfichten für ihre Neigungen, für ihre 

Kräfte, für ihre Einfiht, und wenn irgend eine Macht gegen 

ihre Neigungen beftändig ankämpft, ihnen Leitungen zumuthet, 

welche ihre Kräfte überfteigen, oder Dinge verlangt, welche 

ihren Einfichten nicht zufügen, da verliert fie die Neigung ih— 

rer- Untergebenen, weckt ihren Widerftand und bereitet fich 

Hinderniffe. Dies ift auch Die Urfache, warum, unter übri- 

gend gleichen Umftänden, eine beliebte Autorität viel, eine 

unbeliebte wenig vermag, warum jene fefter ſteht als Diefe, 

und warum jene feltener als dieſe von Zwangsmitteln einen 

Gebrauch machen darf. 

Die neuere Zeit nennt das, was eine Regierung braucht, 

die öffentlihe Meinung, und diefer Ausdruck ift paffen- 

der, als Biele glauben, weil nicht fo fehr die wirflichen Ver— 

hältniffe, al8 vielmehr die Meinung des Volks über dieſe Ver: 

hältniffe der Regierung jene moralifhe Unterftügung 

gibt oder verweigert, an welcher der Regierung fo viel gelegen 

ſeyn muß. Diefe Meinung, welche fehon Pascal die Königin 

der Welt nannte, feheint nun eine von jenen Anftalten der 

Vorjehung zu ſeyn, welche die Menfchheit gegen tiefe Entwür— 

digung bewahren ſoll; fie zwingt die Machthaber, auch wenn 

fie den vechten Weg verfehlt haben, wieder einzulenfen, und 
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vereinigt ſo durch Zuneigung diejenigen, welche, wenn Haß 

zwiſchen ihnen beſtände, ſich ſtets gegenſeitig zur Laſt fallen 

würden. 

Bei ganz rohen und bei gebildeten Völkern äußert die öf— 

fentliche Meinung am meiſten ihre Wirkungen, bei jenen, weil 

ſie in einer kleinen Summe von Begriffen leben, welche nicht 

leicht zu ändern ſind; bei dieſen, weil unter jener Menge von 

Begriffen und Anſichten, welche unter ihnen beſtehen, viele 

ſchlecht begründete ſind, deren ſich die Kunſt bemächtigt, um 

den Völkern eine gewiſſe Richtung zu geben. Dies iſt aber 

auch die Urſache, warum der wirklich hochgebildete Mann, 

welcher Kenntniſſe genug hat, um das, womit man auf ihn 

wirken will, vielſeitig zu würdigen, der Einwirkung in Hinſicht 

auf Das, was man ebenfalls zu ſeiner Denkungsart machen 

möchte, am wenigjten unterliegt. 

Su Zeiten, in welchen die Staatsfräfte für einen gegebe- 

nen Zwed unzureichend oder doch nicht mit voller Gewißheit 

als genügend angejehen werden, wie z. B. bei einem Kriege 

mit einem mächtigen Feinde, it gewöhnlich bei den Regierun- 

gen ein gewilfes Verlangen, die öffentlihe Meinung in 

ihrem Intereſſe zu bearbeiten. Die großen Beifpiele 

in diefer Kunft wurden in den Revolutionen von England und 

Frankreich gegeben; ja in dem leßtern ift jogar der Ausdrud: 

„Das Volk bearbeiten,“ zu einem Kunftwort und zur Aufgabe 

für jede Faftion geworden, und da diefe Bearbeitung eines 

und Ddejjelben Volks von fo vielen Seiten und oft für ganz 

entgegengejeßte Zwede geſchieht, jo trägt auch Dies zu jener 

Berwirrung der Meinungen bei, welche wir heut zu Tage in 

einem großen Theile der Welt wahrnehmen. 

Warum geichehen aber jene Verſuche, deren Nachtheile 

man doc nicht ganz verfennt? Dffenbar wegen der Nothwen- 

digfeit, in den Meinungen der Menjchen neue Kräfte aufzu- 

juhen. Man findet fie auch zuweilen; aber da die günftige 

Stellung der öffentlichen Meinung zum Theil durch künſtliche 

Einwirkungen bewirkt wurde, welche nicht immer auf Wahrheit 



= 1398 — 

berubten, und oft nur augenblickliche Überzeugungen 

hervorbrachten, jo verichwindet die Unterftügung der öffentlichen 

Meinung oft gerade dann, wenn man fie am meiften braucht, 

und vermehrt dann die Summe von Täuſchungen, Berlegen- 
heiten und Beforgniffen, in denen zum Theil das Weſen der 

Nevolutionen beftebt. 

Würde dagegen die öffentliche Meinung langſam und auf 

dem natürlichen Wege gebildet, erflärte fie fi) für Grundſätze, 

welche ihrer Natur nach wohlthätig und anhaltend wären, fo 

würde Manches anders feyn, und dies war zum Theil im Al 

terthum der Fall. Die öffentliche Meinung erflärte fih in 

Sriechenland und Rom feſt für vaterländifhe Einrichtungen, 

und im Meittelalter waren wenige Fatholifhe Nationen, unter 

denen nicht die Meinung berrfehte, fie müßten katholiſch 

bleiben, und gerade in der Herrfchaft diefer Neligion beftehe 

ihr Glück. Es fonnte daher allerdings Streit über einzelne 

Gegenſtände entjtehen, und er entftand auch wirklich, aber 

über die Grundformen des Lebens herrfehte Überein- 

ſtimmung. 

Was war nun, politiſch betrachtet, der Fehler jener Re— 

genten, welche mit der Kirche zerfielen und ihren Bannftrahlen 

unterlagen? Dffenbar der, daß fie bet ihrer Regierungsweife 

gegen die öffentliche Meinung ihres Volkes lange und mit 

Hartnädigkeit anſtießen. Thäte dies aber auch heut zu Tage 

ein Negent, und zwar auch unter einem nicht fatho- 

fiihen Volfe, jo könnte gleichfalls und zwar auch mittelft 

einer Äußerung der öffentlichen Meinung fein Untergang ftatt- 
finden. Man erinnere fich an das 2008 der Stuarts in dem 

proteftantiihen England, an das Schickſal einiger türkifchen 

Sultane in den Jahren 1623, 1687, 1703 und 1730, an die 

Zehren, welche im Jahre 1829 über den Krönungseid in’ der 

anglieanifchen Kirche ausgefprochen wurden, oder an das 

Schickſal des Haufes Wafa im Jahre 1809, oder erwäge, 

welche Ausficht die Proclamirung einer Republif in Deutfch- 

land oder einer Monarchie in den vereinigten Staaten von 
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Nordamerika den Urhebern jolcher Neuerungen eröffnen wirde, 

und man fieht, was bei einer anhaltenden Geringfchäßung der 

Nationalideen ſchon erfolgt ift oder auch heut zu Tage erfol- 

gen könnte. 

Betrachten, wir ferner die Lage eines Predigers, eines 
Arztes, eines Advocaten, eines Handwerfers, ſtets muß er 

fi mehr oder weniger nach den Meinungen der Men- 

hen richten, mit denen er zu thun hat. Selbſt das, was 

ihm etwa gut fcheint, Darf er nur mit einer gewiffen Vorſicht 

gegen ihre Meinungen und Vorurtheile unternehmen, und erft 

in dem Berhältniffe, als die leßteren verfchwinden, kann er 

für Diefe oder jene Neuerung ein freies Feld gewinnen. 

Wollte nun Jemand jagen, dies follte nicht fepn, 

wohin käme er? Selbit in dem Interefje derjenigen, welchen 

es anfangs willkommen wäre, könnte es in Die Länge nicht 

liegen. Wie kann man es alfo der Kirche im Mittelalter übel 

nehmen, daß fie zuweilen ihre Meinung über die Würdigfeit 

diejes oder jenes Regenten ausſprach, und die Völker Ddiefen 

Ausſpruch beachteten? Thut dies heut zu Tage jedes Parthei- 
haupt und gar oft mit Erfolg. 

Nehme man aber auch einen Augenblif an, jede Excom— 

munication eines Regenten verhalle erfolglos in der Luft. 

Welchen Zuftand der Gefellichaft fegt diefes voraus? Offenbar 
einen jolchen, wo die fatholifche Religion der Sache nach uns 

ter dem Bolfe fchon beinahe erlofchen wäre Kann aber 

wohl unter jolhen Umständen die Fatholifche Religion den 

Staatsmännern jene Bortheile gewähren, welche fie in polizei- 

licher Rüdfiht winfhen? Man muß antworten: neim Wenn 

aber eines ohne das andere nicht beftehen kann, fo muß 

man nicht das Unmögliche wollen und jenes Weltgefeß aner- 

fennen, welches dem Ausſpruche einer hoben Autorität eine 

Wirfung auf die öffentliche Meinung und mittelft der öffent: 

lichen Meinung auch auf die materielle Drdnung der Dinge gibt. 

Diefe Einwirkung verlangt aber von den. Regierungen 

auch nichts Unmögliches, ja nicht einmal etwas Schweres. 
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Sie verlangt nur, fie möchten im Sinne der öffent- 

lihen Meinung der Katholifen ein katholiſches 

Bolf regieren. Dies ift ein Begehren des gefunden Men- 

jchenverjtandes; e8 fagt aber auch, was ihm heut zu Tage bei 

vielen Menfchen zur Empfehlung dienen fann, ganz der li— 

beralen Theorie zu. ES erfeßt, wo man es beobachtet, 

den Abgang mancher conftitutionellen Gefege, und hält dieje- 

nigen Grundgefege mehr aufrecht, welche ſchon beftehen, und 

diefes leßtere zwar darum, weil das rechtmäßig Beſtehende 

ftetS bis auf einen gewiffen Punkt den Schuß der Religion 

für ſich bat. 

Die Lehre von der indireften Gewalt der Kirche über das 

Zeitliche ift übrigens Feine Glaubenslehre, ja nicht 

einmal ein Grundfaßg, welchen ein Katholif anzu— 

erfennen braucht Sie ift vielmehr eine blofe, aus der 

Anfiht der Weltereigniffe abgeleitete Schlußfolge, aber eine 

ſolche Schlußfolge, welche in dem canonifchen Geſetzbuche zu— 

weilen ausdrüdlich gezogen und zuweilen vorausgefekt wird. 

Aber eben, weil fie dort vorfommt, und von ihr ein Haupt- 

grund bergenommen wird, um das römiſch-katholiſche Syſtem 

den Regenten verdächtig zu machen, ift es nothwendig gewejen, 

fie zu unterfuchen, und ihre Unfchädlichfeit für Die politifche 

Drdnung zu zeigen. Es war aber aud) noch von einer andern 

Seite nothwendig, nämlich von der, Daß jene Inconfeqweng 

in den fatholifchen Darjtellungen des canonifchen Nechtes auf- 

höre, bei denen man ganze Theile Diefes Rechtes lobt oder 

gar bewundert, während man in Anfehung der Behauptung 

einer indirekten Gewalt der Kirche über das Zeitliche und vie— 

ler aus ihr abgeleiteten Folgerungen behauptet, daß Ste auf 

einer Reihe von Irrthümern berube und mit den Ge- 

boten der heiligen Schrift ganz im Widerfpruche ftehe. 
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Unterfuhung der Frage, ob der päbſtliche Stuhl 

die Trennung der Staats- und Kirhengewalt bis 

zu ihren üußerften Folgerungen durchgeführt zu 

ſehen wünſche. 

So wie es zur Vollſtändigkeit jener Betrachtungen, welche in 

dieſem Hauptſtücke anzuſtellen waren, unerläßlich war, die Col— 

liſionen, welche zwiſchen der Staats- und Kirchengewalt ent— 

ſtehen können, ohne alle Rückſicht auf das Unangenehme und 

ſelbſt auf das Bedenkliche dieſer Unterſuchungen, zu betrachten, 

ſo gehört es auch mit zu den Gegenſtänden, welche Erwägung 

verdienen, ob der päbſtliche Stuhl, bei welchem ſich nach ca— 

noniſtiſchen Anſichten die Kirchengewalt vorzugsweiſe befindet, 

diejenige Trennung zwiſchen der Staats- und Kirchenge— 

walt, welche nach der Natur der Sache und dem canoniſchen 

Geſetzbuche beſteht, bis zu ihren letzten Folgerungen durchge— 

führt zu ſehen wünſche, und wenn dies nicht der Fall wäre, 

würde man ſchon darin den Beweis ſehen, daß die bedeuten— 

den, zu Feindſeligkeiten von Seite der oberſten Kirchengewalt 

führenden Eollifionen zwiichen der Kirche und dem Stuate, 

wenn letzterer fie nicht durch jehr auffallende Maßregeln her: 

beiführt,, in den neueren Zeiten faum vorfommen fünnen. 

Zur volljtändigiten Trennung des Staates von der Kirche 

würde gehören, daß letztere fih ohne irgend eine Be— 

Ihränfung die Vergebung aller Kirchenämter zueignete. Dann 
fönnte eine Hierarchie, deren Glieder gar feinen bejondern 

Grund zur Dankbarkeit gegen die Staatsgewalt hätten, und 

welche ohne alle Rüsfficht auf die Intereffen der einzelnen 

Staaten Alles nur auf das Intereffe der Kirche bezöge, vor- 

fommen, und durd) fie würden leichter Collifionen herbeigeführt 

werden. Diejer Zujtand hat aber niemals bejtanden. Schon 

in den ältejten Zeiten haben die Wahlen der Bifchöfe durch) 

den Glerus und das Volk angefangen, welche meijtens auf 
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Einheimiſche fielen; ſpäter kamen die Biſchofswahlen durch die 

Domkapitel auf, und ſchon ſeit ſehr langer Zeit haben die 

meiſten katholiſchen Regierungen durch Verträge mit dem hei— 

ligen Stuhl das Recht erhalten, zu den Bisthümern ihres 

Landes zu ernennen. 

Ähnliche Verfügungen beftehen in Anfehung der minderen 

Benefizien. Zu den meiſten ernennt ein Patron, welder 

der Regent, die Herrfchaft oder eine Stadt ift. Auch hier 

wird meiſtens auf Einheimifche gefehen. 

Es ift eine jo befannte Sache, daß die durch irgend Je— 

mand beförderten Menfchen an ihn der Regel nad) Anhänglich- 

feit haben, daß man zu allen Zeiten geglaubt hat, der Patron 

fönne in allen Fällen, wo er nicht offenbar Unrecht hat, auf 

die Unterjtüßung der durd) ihn beförderten Geiftlichfeit rechnen, 

und dag Adam Smith, welcher für die Fatholiiche Hierarchie 

jo wenig parthetifch ift, daß er vielmehr in der alten katholi— 

ſchen Kirchenverfaffung eine Organifation fieht, welche mehr 

als jede andere geeignet jey, die Ruhe der Staaten zu bedrohen, 

doch alaubt, daß feit jener Zeit, wo die Monarchen das Recht 

erhalten haben, die höheren Pfründen zu verleihen, dieſe Ge- 

fahr ganz aufgehört habe. „Seit jener Zeit,“ fagt 

Smith *), „hat die Geiftlichfeit weniger Gewalt über das 

Bolf, und die Regierung hat mehr Einfluß auf die Geiftlich- 

feit. Diefe hat alfo weder die alte Gewalt, nod die 

alte Neigung mehr, den Staat zu beunruhigen.“ 

Man fann den Sdeengang, welchen diefer in unjeren Zei- 

ten jo berühmte PBolitifer über den Gang der Fatholifchen 

Kirchenregierung an den Tag legte, beanftanden und nachwei— 
jen, daß proteftantiihe und philofophifhe Vorurtheile auf ihn 

Einfluß hatten; Die Schlußfolge aber, daß die Bifchöfe, im All- 

gemeinen betrachtet, dem Landesherrn eher zu viel als zu wer 

nig anhangen, ijt nichtsdeftoweniger durch die ganze neuere 

Gejchichte betätigt, und daffelbe gilt vom Guratelerus in An— 

*) Miener Auflage. 1814. III. Seite 176 
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fehung der Anhänglichfeit an jene Stände, in denen fich die 

meiften Patronen befinden. Es ift fogar wahrfcheinlih, daß 

zufolge diefer Anhänglichkeit in einzelnen Fällen das Firchliche 

Sntereffe zu ſehr leiden fünnte, wenn nicht das Pflichtge- 

fühl duch angemeffene Belehrung wach erhalten wird, oder 

Anstalten getroffen find, um auc einen von den Ernennungen 

durch Weltliche unabhängigen Theil der Elerifei zu haben. 

Alle dieſe Sachen find jo einleuchtend, daß man in neue— 

ven Zeiten, z. B. aus Gelegenheit des bayerifchen Eoncordats, 

ſchon viele Katholiken gefeben hat, welche meinten, der päbſt— 

liche Stuhl mache den Regierungen allzugroße Gonceffionen. 

Allein abgefehen von der Frage, ob e8 den Einzelnen 

zufomme, über einen Gegenjtand abzufprechen, bei dem fich fo 

viele Betrachtungen anbieten, kann es von Intereſſe feyn, Die 

Gründe zu erforfchen, welche dafür fprechen, das Ernen- 

nungsrecht zu manchen Bisthümern den Regierungen einzus 

räumen. 

Unter dieſe gehört unſtreitig das ſeit der Reformation 

des ſechzehnten Jahrhunderts ſyſtematiſch verbreitete Miß— 

trauen gegen die katholiſche Kirche. Jetzt, wo der Regent 

zu vielen der wichtigſten Kirchenämter ernennt, beſteht dieſes 

Mißtrauen; was würde geſchehen ſeyn, wenn zu dieſem Miß— 

trauen in der vollſtändigſten Unabhängigkeit der Hierarchie ein 

ſtärkerer Grund gegeben worden wäre? Es hätten die Zeiten 

der Verfolgungen zurückkehren können. 

Ferner, wenn gewiſſe Patronatsrechte beſtehen, finden ſich 

denn doch etwas mehrere Beweggründe, poſitiv Manches 

zum Beften der Kirche zu thun, 3. B. mittelft neuer Stiftun- 

gen, als ohne diefelben, und dies kann von Wichtigkeit jeyn, 

da Die Kirche an und für ſich nicht die Mittel hat, Stiftungen 

zu machen, und ihre Erhaltung durch precäre Beiträge denn 

doch nur in einem Zeitalter des Religionseifers möglich wäre, 

welcher unter den Einwirkungen der Breffe und des Induſtrial— 

ſyſtems fo leicht nicht ftattfinden kann. 

Endlih mag es auch den Päbſten rathſam geſchienen 
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haben, feit jener Zeit, wo die Ausbreitung gewifjer Formen 

des Proteftantismus in manchen Gegenden von Europa län— 

gere Zeit hindurch den Geift der Democratie belebte, das 

monarchiſche Prinzip in mehreren fatholifchen Lindern zu ver— 

ftärfen, um fo jenen Gefahren, welche ſtets mit der Verbrei— 

tung der Demoeratie über große Lamdtriche verbunden find, 

defto wirkfamer zu begegnen, und wenn dies geſchah, jo hat 

Niemand mehr Urfache, mit den Päbſten zufrieden zu feyn, 

als eben die Regierungen. 

Was aber auch in Ddiefer Sache vorzügliche Beachtung 

verdient, ift das von dem päbftlichen Stuhle in der neueften 

Zeit (1832) beobachtete Benehmen. Als viele Katholifen, der 

Bedrüchungen ihrer Kirche durch die Staatsgewalt müde, in 

Franfreich Anftalten machten, die Kiche vom Staate loszu— 

veißen, hat Gregor XVI. (15. Auguft 1832) ausdrücklich 

die Bemühungen diefer Katholifen, jo hoch auch viele durch 

Eifer und Wiffenfhaft geftellt waren, aemißbilligt, und bei 

jener Gelegenheit ausdrüclich erklärt, „Daß die engere Vereini- 

gung, welche zwifchen Beiden befteht, für Beide große Vor- 

theile habe.“ In der That ift e8 auch nicht fehwer, theils 

aus demjenigen, was ſchon gejagt wurde, theils aus dem, was 

noch gefagt werden wird, fi) von der Nichtigkeit diefer Be— 

hauptung zu überzeugen. Kehren wir jedoch, um die Bor- 

theile des Patronatsrechtes zu vielen Pfründen für den Staat 

zu zeigen, wieder zu den Anfichten von Adam Smith zurüd. 

Adam Smith *) bemerkt, daß allentbalben, wo das Volf 

das Necht behielt, feinen Seelforger ſelbſt zu wählen (er 

fpricht dabei von den Neformirten), es fait immer unter dem 

Einfluffe der Geiftlichkeit, und zwar der ftreitfüchtigften und 

am meiſten fanatifchen Geiftlichfeit, handelte. „Bon den Geift- - 

lichen ſelbſt,“ jagt er, „wurden viele, um ihren Einfluß auf 

das Volk zu verftärfen, Schwärmer oder ftellten fi, es zu 

jeun, gaben der Schwärmerei unter dem Bolfe Vorſchub, und 

*) Wiener Aufl. 1814. I. ©. 181. 
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fuchten immer demjenigen Candidaten den Vorzug zu verſchaf— 

fen, der am meiften von Ddiefem Geifte angeftedt war. So 

eine geringe Sache, als die Ernennung eines blofen Pfarrers 

in einem Kirchipiele, erregte immer einen gewaltigen Streit, 

nicht nur in einem folhen Kirchfpiele, jondern auch in den 

benachbarten, die felten ermangelten, daran Theil zu nehmen, 

Lag das Kirchfpiel in einer großen Stadt, jo theilte eine 

ſolche zweifpältige Wahl alle Einwohner derjelben in zwei 

Partheien. Machte dieſe Stadt einen Fleinen Freiftaat aus, 

oder war fie das Haupt eines folchen, — wie dieſes bei meh— 

veren anfehnlichen Städten Hollands und der Schweiz der Fall 

war — fo drohte jeder folche elende Zwift außerdem, daß er 

gemeiniglich alle im Staate ſchon vorhandenen Partheien von 

Neuem gegen einander erbitterte — eine neue Spaltung in 

der Kirche und eine neue Faktion im Staate zurückzulaſſen.“ 

Smith führt num an, was dort und da gefchehen jey, um 

dieſen Unordnungen ein Ende zu machen, und erwähnt dabei 

der urfprünglichen Anjtalten der Intherifchen Parthei, welche 

jogleidy die Vergebung der onfiftorialpfründen und ausge: 

dehnte Präfentationsrechte dem Landesherrn eingertumt und 

ihn dadurd) auch von Ddiefer Seite zum wahren Haupte feiner 

Kirche erhoben habe. 

Schwerlid wird Jemand im Ernfte behaupten wollen, 

daß es fir die Katholiken ausführbar oder auch nur wine 

fchenswertb wäre , den Landeshern zum SHaupte. ihrer 

Kirche zu machen; aber das verdient erwogen zu werden, ob 

nicht, wenn die Berbindung zwifchen dem Staate und der 

Kirche auf das blofe Recht der oberjten Aufficht und des Veto 

beichränft wäre, von einer mißtrauifchen Stantsgewalt mit 

Grund ein übermäßiger Gebrauch des Veto zu beſor— 

gen wäre, oder die Erſcheinung aller jener Umordnungen, von 

denen Adam Smith in der oben angeführten Stelle Tpricht, 

auch unter den Katholiken beforgt werden müßten. Man über- 

denfe aber dabei, in welde Spannung fih eine Regierung 

durch einen übermäßigen Gebrauch des Beto mit ihren fatho- 
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fifhen Unterthanen verfegen fan, oder aber, wie Unordnun- 

gen aus Gelegenheit der Befeßung der Kicchenämter in Zeiten, 

welche fehon aus andern Urfachen unruhig find, wirken können, 

und man wird begreifen, welchen Bortheil die Staatsge- 

walt duch den ihr von dem päbftlichen Stuhle eingeräumten 

Einfluß auf die Beſetzung gewiffer Kirchenämter erworben hat. 

Bedenft man nun aber, wie weit die Nachgiebigfeit 

des päbftlihen Stuhles in dem fo wichtigen Punkte der 

Berleihbung der Benefizien ging, und wie er auch in 

andern Punkten, fo oft es ohne die wichtigften Bedenklichfeiten 

gefchehen konnte, den weltlichen Regierungen mit Gefälligfeit, 

z. B. in Beziehung auf Beſteuerung oder auf Antheile an Kirchen- 

einfünften, entgegenfam, fo hat man faum einen Grund, die blos 

möglichen Gollifionen zwifchen der Staats= und Kicchengewalt ſehr 

hoch anzufchlagen. Es fommen aber auch andere Umftände zu 

erwägen, welche den Gebrauch der indirekten Gewalt Der Kirche, 

obgleich fih nach dem Fatholiihen Syfteme die firchliche Gewalt 

vorzugsweife bei dem Pabſte befindet, noch mehr einfchränfen. 

Die Pübfte haben eine in vielen Beziehungen ſchwie— 

tige Stellung. Sie ftehen jo hoch, daß ihre Handlungen 
von der ganzen Welt beurtheilt werden, alfo von Prieftern 

und Laien, von Katholiken und Proteftanten, von Politikern 

und dem gemeinen Manne, Wenn daher in irgend einem 
Staate von Seite der Regierung Schritte gegen die katholi— 

hen Intereſſen gefchehen, welche bedeutend genug find, um 

die Intervention des päbjtlichen Stuhles zu verlangen, jo ift 

für ihn nicht blos die Frage, was das Recht erlaube, ſondern 

auch, was die Klugheit gebiete. Es muß erwogen werden, 

ob Unterhandlungen oder Zugeftehungen, eigenes Handeln oder 

fremde Vermittlung anzuwenden find; man muß die Erinnerun— 

gen der Vergangenheit und die Intereffen der Zukunft beden- 

fen; man muß erwägen, welchen Eindrud wohl diejes oder 

jenes Benehmen bei den ſämmtlichen Regierungen machen 

werde, und wenn alles dieſes von Seite der päbftlichen Ge— 

walt erwogen wird, wird eine Maffe politifcher Mißgriffe von 
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Seite einer weltlichen Regierung dazu gehören, um Extreme 

herbeizuführen; allein Mißgriffe dieſer Art können, wenn ſie 

auch gegen proteſtantiſche Unterthanen oder gegen was im— 

mer für eine Gewalt ſtattfänden, jede Regierung gefährden. 
Im gewöhnlichen Verhältniſſe iſt es ſogar für die 

weltlichen Regierungen gut, daß die indirekte Gewalt 

der Kirche, welche nun einmal in den Naturgeſetzen liegt, ſich 

vorzugsweiſe in den Händen der Päbſte befinde. Die Stel— 

fung dieſer Oberhäupter der katholiſchen Kirche macht ſtets 

einen gewiſſen Grad von Umſicht nothwendig, welchen unterge— 

ordnete Hierarchen, wenn ſie ſich einmal entſchließen, für kirch— 

liche Verhältniſſe die Unterthansverhältniſſe weniger in Anſchlag 

zu bringen, leicht vergeſſen könnten. Überdies aber bringen 

es die Subordinationsverhältniffe in der Fatholifchen Kirche 

mit fih, daß jede Regierung , welche mit dem ypäbjtlichen 

Stuhle im guten Einvernehmen ift, auch der Fatholifchen Geift- 

fichfeit in ihrem Lande gewiß ift *). 

Selbit für die Unterhandfungen, welche zuweilen über 

-Eonflifte der Gewalten entjtehen fönnen, muß es den Regie: 

rungen willfommen jeyn, mit dem Pabjte, der ſelbſt Souverain 

und als Oberhaupt der Kirche ſehr hoch geitellt ift, Gefchäfte 

zu haben, als mit den im Unterthansverhältniffe lebenden Bi- 

jchöfen, von denen jede freimüthige Bemerkung leichter ver: 

legend wirft, und überdies jede Gonceffton leicht als etwas, 

was beanjtandet werden kann, erfcheinen würde **). 

*) Dies erfennt auch PBortalis in feiner berühmten Rede ald Minijter 

zur Empfehlung des Goncordats von 1801 im gefeßgebenden Corps 

zu Paris am 8. April 1801. Man fehe vdiefe Nede bei Dupin 

(Manuel du droit francais eccl. publ. Paris 1844. pag. 174— 215). 

*) Ohne die Dazwifchenfunft des Pabſtes wäre es faum möglich gewe- 

fen, die durch die Revolution und ihre Folgen fo fehr zerrütteten 

Diöcefanverhältniffe in fo vielen Ländern wieder zu ordnen. Dies 

erfannten (1801 — 1828) alle Regierungen, und anftatt im febroniani— 

fhen Sinne für jo wichtige Fragen ein allgemeines Concilium zu 

verlangen, unterhandelten fie lieber mit dem Pabſte. Den nämlichen 
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Alles zeigt demnach, daß, jo wie die weltlichen Regenten 

durch vielerlei Betrachtungen zu einer gemäßigten Ausübung 

ihrer Majeftätsrechte angewieſen werden, auch der päbftliche 

Stuhl bei dem Gebrauche feiner Rechte ähnliche Betrachtungen 

anzuftellen habe, folglich mit einiger Billigfeit von Seite der 

weltlichen Regierungen von dem Lehrfage der indirekten Ge- 

walt der Kirche durchaus nichts zu beforgen ſey. Auch 

jtehen dieſer geficherten Stellung nicht einmal die im canonis 

chen Gefeßbuche vorkommenden Stellen *), welche mehr oder 

Meg Schlagen fie oft ein, wenn fie ſich über die Bijchöfe ihrer Län- 

der zu beflagen haben. } 

*) Die beveutendfte diefer Stellen ift die Bulle Unam sanctam (Extrav. 

inter comm. de maj. et obed.), von der Fenelon (de summ. pont. 

auct. cap. XXVII. T. II. Ed. de Vers. pag. 333) fagt: Nullum 

est argumentum, in quo eritici in supremam sedis Apostolicae 

auctoritatem vehementiorem invidiam concitent, quam illud 

petitum ex Bulla Bonifacii VIII. „unam sanctam«. Ajunt Pon- 

tificem in illa Bulla definivisse, omnia mundi regna ad arbi- 

trium Papae, veluti Monarchae totius mundi, auferri, et dis- 

tribui posse. Sed Bonifacius, cui per dissensionem cum Phi- 

lippo pulchro, Franeorum rege id imputatum est, ita se purgari 

voluit in oratione habita in consistorio anno 1302: »Quadra- 

ginta sunt anni, quod sumus experti in jure, et scimus, quod 

duae sunt potestates ordinatae a Deo. Quis ergo debet cre- 

dere, vel potest, quod tanta fatuitas, tanta insipientia, sit 

vel fuerit in capite nostro ?« Cardinales autem per epistolam 

Anagniae scriptam ad duces, comites, et nobiles Regni Fran- 

ciae sic Pontificem purgabant: „Volumus vos pro certo tenere, 

quod praedietus Dominus noster summus Pontifex nunquam seri- 

pserit regi praedicto, quod de regno suo sibi subesse tempo- 

raliter, illudque ab eo tenere deberet.« Man ſieht aus den ge— 

dachten Stellen, daß die Schlußformel oder die eigentliche Enifchei: 

dung in der Bulle Unam sanctam nur auf die Unterwerfung über- 

haupt bezogen wurde, und ausdrüclich bemerkt dies Bofjuet (def. 

decl. eler. gallie. P. I. lib. III. cap. 24), wo er fagt, Bonifacius 

habe ſich in den allgemeinen Ausdrücen der Bulle den Weg zur Be: 

hauptung, jede Art von Gewalt fey der päbjtlichen auch im Welt: 



5 — 369 — 

weniger auf diefe indirefte Gewalt bezogen werden können, 

entgegen, da es von den Päbſten nicht abhängt, das Gejeß- 

buch der Kirche zu Ändern, und felbit die wichtigeren dieſer 

Stellen bei richtiger Auffaſſung einen weit milderen Sinn ger 

ben, als die Gallicaner und Proteftanten darin haben finden 

wollen. 

xl. 

Betrahtungen über das kirchliche Spitem in An— 

jehbung der Immunitäten und der Ehe. 

Wir haben aus dem rationellen Standpunfte gejeben, daß 

eine Privatgefellfehaft und alfo auch die katholiſche Kirche über 

Vieles, was für fie Intereffe bat, Gefeße machen fünne, an 

welche ihre Glieder als Gefellichaftsglieder gebunden find. Es 

kann nun gejchehen, daß dieſe Gefellfchaftsglieder, wenn fie 

zur Ausübung der Staatsgewalt gelangen, bei ihren Berfü- 

gungen auf das, was die Kicchengefege verlangen, Rückſicht 

nehmen, alfo die katholiſche Kirche wirklich herrſchend im 

Staate ſey; es kann aber auch ſeyn, daß die Staatsgewalt 

im Befige ſolcher Perfonen it, welche feine Kirchenglieder 

find, oder die wenigjtens in Anfehung der Zeitumftände glau— 

ben, daß ihre Eigenjchaft als Inhaber der Staantsgewalt es 

fordere, in ihren NRegierungsaften feine Anhänglichfeit an ein 

beftimmtes Religionsſyſtem zu zeigen, alfo von einer Herrichaft 

der Kirche im juridiichen Sinne feine Rede mehr fey. 

Im erfteren Falle ift nun jene Stellung, wo von einer 

Verpflichtung der Regierung die Nede ſeyn kann, die Kirchen: 

lichen unterthänig, zu bahnen gefchienen; dennoch aber habe er den 

eigentlichen Lehrſatz auf die Unterwerfung überhaupt bejchränkt, 

quod verissimum est, ſetzt Boſſuet bei, si de spirituali pote- 

state intelligatur. Übrigens wurde auf das Andringen Frankreichs 

von Clemens V. in der Bulle Meruit erklärt, daß durch die Bulle 

Unam sanetam die früheren Verhältniſſe der franzöfifchen Krone 

feine Veränderung erlitten. 

Beidtel, canon. Necht. vi 
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gefeße über die Immunitäten und die Ehe zu beobachten. In 
den zwei andern Füllen fteht Dagegen die Regierung außer: 

halb der Kirche; fie fann durchaus feine Vorjchrift, welche von 

der Kirche ausging, als VBorfchrift beachten, und die ganze Frage, 

ob man ſolche Vorfchriften bei der Staatsgefeßgebung beachten 

und letztere darnach einrichten joll, lauft auf eine Frage der 

Klugheit hinaus. 
Die Kirche hat, indem fie die Geiftlichen von bejchwer- 

fihen Laften ausgenommen und einem befondern Gerichtsitande 

unterworfen zu feben wünfcht, indem fie mitteljt der Kirchen- 

gefege über die Realimmunität eine Steuerfreiheit der Geift- 
lichen verlangt, und mittelſt der Vorſchrift über die Localim- 

munität gewiffen Orten eine gewiffe Heiligkeit verſchaffen will, 

ftets katholiſche Regierungen vor Augen gehabt, welche 

ihr oft jelbjt in der Korm von Privilegien dieſe Rechte ficher- 

ten; nie iſt es aber der Kirche eingefallen, dieſelben Geſetze 

jolhen Regterumgen, welche als Regierungen durchaus feine 

Vorſchrift der Kirche als verbindlich anerfennen, in Erinnerung 

zu bringen. Bei dieſen Regierungen handelt es ji 

um nichts, als um die Ausſprüche des allgemeinen 

Staatsrehts, und wenn diefe gegen die firchlichen Anjtalten 

beobachtet worden, tft die Kirche, abgefehen von der ftaats- 

rechtlichen Frage, bei einem Widerrufe ſchon vorhandener Im— 

munitätsprivilegien vollfommen zufrieden. In einem folchen 

Falle verlieren fogar die Kirchengefege den Charakter eines 

Geſetzes; denn Feine Privatgefellfchaft Fann denen gegenüber, 

welche nicht zu ihr gehören, Gefege geben. 

Ganz diejelben Grundfäße gelten in Anſehung der 

Ehe. Die Kirche fann wohl mit Berufung auf ihre Geſetze 

die Geſetzgebung über trennende Ehehinderniffe ſich zufchreiben, 

aber immer nur einer Eatholifchen Regierung gegenüber. Einer 

Regierung, deren Stellung eine andere ift, kann fie nur zu— 

muthen, die Staatsgefeggebung fo einzurichten, daß in Anz 

jebung der Katholiken das Fatholifhe Dogma gefchont werde, 

Sn den neueren Zeiten it e8, zufolge Der herrſchenden 
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Ideen über die Entftehung des Staates, dahin gekommen, daß 

faft jede Regierung in ihrer Eigenfchaft al8 Regierung außer- 

halb der Kirche ftehen zu müſſen glaubt. Daß es Lagen 

geben könne, wo die Umftände felbit einer aus Katholiken be- 

ftehenden Regierung diefe Nothwendigfeit auflegen, ift nicht zu 

verfennen; inwiefern aber dieſe Nothwendigfeit in einzelnen 

Fällen und Staaten vorhanden jey, tft eine andere Frage, mit 

deren Erörterung wir es nicht zu thun haben. Uns iſt e8 ge- 

nug, gezeigt zu haben, daß in allen jenen Fällen, wo die 

Regierung als außerhalb der Kirche geftellt betrachtet 

werden muß, die Lehre von den Immunitäten und von der 

Ehe einen großen Theil jener Bedenflichfeiten, welche manche 

Publiziſten daran entdeden könnten, verliert. 

Es Lohnt jedoch der Mühe, die ISmmunitäten, weil man 

in ihnen jo viel Staatsjchädliches zu erbliden vorgab, auch 

noch aus andern Gefichtspunften zu betrachten. Befragen wir 

nämlich die Erfahrung über die Staatsichädlichkeit. 

Es ift befannt, daß in Europa lange Zeit der Gerichts: 

ftand. dur) Gleiche (judicium parium) bejtand, und welche 

Gründe man dafür anführte. Diefe Gründe jprachen nun of- 

fenbar aud für den privilegirten Gerichtsitand der Geiftlich- 

feit. In einem gewiffen Sinne bejtand er noch vor wenigen 

Sahren in einigen deutſchen Bundesftaaten, und von dem pro— 

tejtantifhen England ift e8 befannt, daß noch jeßt (1848) die 

geiftlichen Gerichte beftehen, welche nicht nur eine ausgedehnte 

Gerichtsbarkeit über geiſtliche Perſonen, jondern auch über 

viele Suchen haben. „Bor fie gehören,“ jagt Schmalz *), 

‚micht blos die eigentlich Eirchlihen Sachen und rein firchliche 

Verhältniſſe, als wegen geiftlicher Amter und Amterverwaltung, 
jondern noch mehr als anderswo erhielt der firchlide Richter 

das Recht, als geiftlihe Sache an fi zu ziehen, was aud 
entfernter die Kirche angeht, als Zehntfachen, Ehefachen, ja 

ſelbſt Streitigkeiten über den legten Willen, als einer frommen 

*) Staatöverfaffung von Großbritannien. Halle 1806. ©. 149. 

24 * 
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Gewiſſensſache.“ Alles dieſes kann nicht gerechtfertigt werden 

dadurch, daß am Ende doch der König das Haupt der Kirche 

ſey, denn unter den Richtern können deswegen doch Standes— 

intereſſen herrſchen; es hinderte aber nicht, daß England durch 

mehr als ein Jahrhundert für das Land der conſtitutionellen. 

Freiheit und der größten geiftigen Entwicklung gehalten wurde. 
Wollte man ferner in Anfehung der Berfonalimmunität 

des Glerus bemerken, fie beeinträchtige auch die Intereſſen der 

Militäreonfeription, der Communalämter u. |. w., jo verdient 

e8 Beachtung, daß die Militärconfeription noch vor etwas 

mehr als einem Sahrhundert in dem größten Theile der Welt 

unbekannt war, daß fie es im vielen Ländern, z. B. England, 

noch jest it, und das Intereffe der Communalverfaffungen 

jelbjt die Ausfchliegung der Geiftlichen von vielen Gemeinde- 

ämtern verlange, um nicht ein Gefchäft durch das amdere zu 

beirren; wie denn wirklich die Communalverfaffungen in jenen 

Zeiten fid) am meisten ausbildeten, in denen man die Immu— 

nitätsanfprüche der Geiftlichfeit am meiften beachtete. 

Sprechen wir von der Realimmunität, fo ift wieder Die 

Betrachtung wichtig, daß der Grundfaß einer allgemeinen 

Beftenerung nur neuern Urfprungs ift, und genau mit der 

Zehre von dem Staatsvertrage zufammenbängt. Ehemals 

fannte man fie nicht, und da Abgaben nur ausnahms- 

weife bejtanden, dann nämlich, wenn Kammergüter, Spor- 

ten, Regalien und Militärdienfte der Lehenbeſitzer nicht hin— 

reichten, jo konnte der Gedanfe Leicht entjtehen, gewiffe Stände 

durch Privilegien gegen Abgaben zu fehüßen, wo dann dieſe 

Ausnahme ein hiſtoriſches Necht werden und felbit den 

Werth der Grundſtücke affiziven Eünnte Mit Rückſicht auf 

den damaligen gefelljchaftlichen Zuftand Tag alfo in dem Aus- 

Ipruche auf Steuerfreibeit Durhaus fein Unrecht, und wie 

man die Sache jebt anfehen wolle, hängt wieder von der 

Borfrage ab, ob man an ein hiftorifch entſtandenes Recht als 

Nechtsnorm glaube oder nicht, Im letztern Falle erjcheint 

freilich jeder Anfpruch auf Steuerfreiheit fehon an ſich unrecht: 
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mäßig; es ändert ſich aber bei der Aufgebung des biftorifchen 

Rechtes auch das ganze hberfömmliche Regierungs- 

jvitem. 

Theoretiſch kann man aber ftets die Steuerfreiheiten, wenn 

die Staatsgewalt andere Mittel zur Beftreitung ihrer Bedürf- 

niffe findet, im Beziehung auf die Staatsfaffe leicht vechtferti- 

gen; imwviefern fie aber in Beziehung auf das Volk zu recht: 

fertigen jey, hängt von der Denfungsart des Volks ab. Wäh— 

vend vieler Jahrhunderte hatten Landtage und Reichstage 

gegen diefe Smmunitäten der Geiftlichen nichts einzuwenden. 

Was die Localimmunitäten betrifft, jo ift es wieder zu 

erwägen, welche unter den zwei Sneonvenienzen, zwifchen denen 

gewählt werden muß, — die leichtere Handhabung der Juſtiz 

oder die Unverlegbarfeit gewilfer Orte, — von der Staats- 

tegierung höher angefchlagen wird, wobei wieder der Geift 

des Regierungsſyſtems in Erwägung zu ziehen ift. So viel tft 

gewiß, Daß felbit bei einer Anerkennung eines Afylrechtes im 

Grundfage noch ſehr leicht nähere Bejtimmungen über die 

Bedingungen feiner Ausübung gemacht werden können, 

welche die Intereſſen des Glaubens und der Juftizverwaltung 

in Übereinftimmung bringen. 

Bei der ganzen Lehre von den Smmumitäten überhaupt 

it aber auch Dies zu erwägen, daß fie, felbit wenn fe im 

Grundſatze anerfannt werden, in der Ausübung vielfach 

befhränft, ja periodenweife juspendirt werden 

fönnen, wie wir denn auch wirklich ſehen, daß noch um die 

Mitte des achtzehnten Jahrhunderts viele Regierungen mit 

einem Indulte der Päbjte Abgaben, und zwar oft ſehr hohe 

Abgaben, von ihrer Geiftlichfeit erhoben, die Aſyle auf das 

Äußerſte einfchränften, und ſelbſt in Anfehung der firhlichen 

Gerichtsbarkeit gewiſſe Übereinfünfte, zu denen die Dispenfa- 

tionsbefugniffe der Päbſte den Weg bahnten, abfchlogen. Wir 

finden ſogar im Mittelalter Fälle genug, wo in Zeiten großer 

Gefahren die Päbſte ohne Anſtand zugaben, daß welt 

lihe Regierungen längere Zeit gewiſſe Kircheneinfünfte genoßen; 
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ja wir fehen fogar in den neueren Zeiten, daß ſelbſt in die 

Verwendung eines Theild des Kircheneigenthums zu Staats- 

zweden gewilligt wurde. 

Schwieriger ald die Lehre von den Immunitäten fcheint 

heut zu Tage die firchliche Lehre, Daß die Geſetzgebung 

und Gerihtsbarfeit in Ehefahen der Kirche ge- 

bühre. Allein abgefehen davon, daß hier das im Eingange 

diefes Abfchnittes erwähnte, fo verfchtedene Verhältniß der Regie: 

rungen zum firchlichen Glauben in Betrachtung fommt, ift auch Das 

zu erwägen, daß ein Theil der neueren juridifchen Anfichten über 

die Ehe auf der Vorausfeßung beruht, daß die Ehe ein 

wahrer Contraft fen. Allein diefe Anficht wird von vielen 

neueren Schriftftellern beftritten; fie begreifen nicht, wie Per- 

fonen von fünfzehn Fahren, welche nicht über das Fleinfte 

Grundſtück contrahiren dürften, einen jo höchſt folgenreichen 

Vertrag, wie die Ehe, fchliegen fünnen, ihn ſchließen in der 

Verblendung der Leidenfchaft, ohne Zulaffung auflöfender Be- 

dingungen, mit gefeßlicher Ausſchließung von Proben, von be- 

jhränfter Dauer und von befonderen Bedingungen über Die 

Natur der gegenfeitigen Stellung *). Dies allein reicht hin, 

die Gontroverfe als weit verwidelter Ddarzuftellen, als viele 

Menfchen glauben. Zu ihrer Erörterung tft jedoch hier nicht 

der Ort. 

Was aber in Anfehung der Immunitäten fowohl als der 

Ehegeſetze bei einigem Nachdenken ſogleich bemerkbar wird, ift, 

daß der Anfpruch der Kirche, abgefehen von feiner religiöfen 

) Hugos Naturrecht (Berlin 1809. $$. 222 — 224) macht ungejähr die- 

felben Betrachtungen, und er bemerft: wer wiſſe, was ein Gontraft 

fey, werde diefen Ausdruck (den nämlich, daß die Ehe ein Contraft 

fey) gewiß nicht billigen, welchen auch die Römer weit entfernt find, 

hier anzuwenden. Und wie wenig die freie Einwilligung des Wei— 

bes oft auch nur verlangt werde, bemerft Gibbon bei Gelegenheit 

der Vermählung des Kaifers Arcadius; er fügt aber bei (hist. of 

decl. and fall. cap. 29. N. 15): The form of marriage requires, 

without delicacy, the express and publie consent of a virgin. 
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Seite, auf den Wunſch nad) Privilegien hinausläuft, welchem 

man allerdings die Beachtung verweigern fann, ohne des— 

halb der Kirche jene Rechte, welche fie dem rationellen Staats- 

rechte gemäß haben foll, gleichfall$ verweigern zu müſſen. 

Schlägt man nämlid die Anerkennung jener Privilegien ab, 

fo erklärt man allenfalls, dag man in Rückſicht auf das Re— 

gierungsprinzip die Ficchlichen Anordnungen zu beachten nicht 

für qut finde, was unter der Herrfchaft des neueren Staats— 

rechtes eine natürliche Erſcheinung iſt; Tpricht man aber der 

Kirche jene Rechte ab, welche ihr, felbit aus dem ratio- 

nellen Standpunfte betradtet, gebühren, fo tritt 

man offenbar in ganz andere Bahnen ein *). 

XII. 

Schlüſſe aus den bisher entwickelten Anſichten 

über die Beſtimmungen des canoniſchen Rechtes 

in Anſehung des erſten Artikels der gallicaniſchen 

Declaration von 1682. 

Die in den vorigen Abjchnitten geſchehenen Auseinander: 

jegungen dürften den Beweis hergeftellt haben, daß weder Die 

Lehre von der fogenannten indirekten Gewalt der Kirche, noch) 

die über die Immunitäten und die Ehe den ftaatsrechtlichen 

) Da fchen in jehr alter Zeit (ver 440) in Firchlicher Beziehung die 

Kirche über die Ehe manches Andere feitjegte, ala das bürgerliche Se: 

feß, zeigte fich aus der befannten Stelle bei Hieronymus (opp. 1. 

pag. 198): Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi, aliud 

Papinianus, aliud Paulus noster praeeipit. Was die Kirche 

in Beziehung auf die Che verlangt, ift, daß in Beziehung auf 

firhlihe Wirfungen das canonifhe Recht eine Anwendung 

finde. Bei der nicht nur möglichen, fondern oft wirflichen Divergenz 

der Staatsgeſetzgebung und des canonifchen Rechtes ift dies eine ſehr 

natürliche Sache, welche übrigens im der neueften Zeit durch das 

Snftitut der Civilehe für den Staat minder wichtig wird. 
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Anfprüchen der Kirche auf die Nechte der Corporationen im 

Wege ftehen; fehen wir nun aber, nachdem diefer Grund ge 

fegt ift, auf die Folgen der Trennung der Staats > von der 

Kirchengewalt zurück, von der Hobbes und Rouffeau, wie wir 

gefehen haben, jo viel Übles für den Staat fürchteten. 
Bor Allem werden wir bemerfen, daß die Kirche, da fie 

durchaus Feine ftaatsförmige Grundlage hat, juridiih in 

der Abhängigfeit von der Staatsgewalt bleibt, und auf die 

fegtere nur moralifch einwirkt. Dadurch aber entſtehen 

verfehiedene, für beide Gewalten fehr nützliche Wirkungen. 

Auf der einen Seite fann die Kirche in diefer Stellung 

fo frei, als es nur immer mit der Erhaltung der öffentlichen 

Ordnung im Staate vereinbarlich ift, ihre Zwede verfolgen ; 

ja felbit das, daß die Ordnung im Intereffe des Ganzen von 

der Staatsgewalt gehandhabt wird, überhebt die Kirche mancher 

Störungen, welche fonft zu beforgen wären, und wenn Die 

Staatsgewalt nicht in die firchlichen Eigenthums- und Gorpo- 

rationsrechte eingreift, läßt ſich kaum einſehen, wie fie in 

bedeutende Zwifte mit der Kirche kommen könnte. 

Auf der andern Seite find die Vortheile, welche der 

Staat bei diefer Stellung der Kirche findet, nicht minder 

bedeutend. Die Lehren der Kirche, wenn fie auch nicht dar— 

auf ausgehen, für irgend einen befondern Zwed zu 

Gunften der Regierung die Gemüther der Katholifen zu bear: 

beiten, haben Doch unter dem Volfe eine ſolche Maffe von gu— 

ten Grundfägen, Vorſätzen und Beftrebungen zum Zwede, daß 

der Bolfscharafter im Ganzen eine  vortheilbafte Richtung 

erhalten muß, und da bei einer freieren Stellung der Kirche 

Niemand ihre Lehren verdächtig finden fann, fo haben dieſe 

Lehren jelbft einen höheren Grad von Wirffamfeit auf die 

Gemüther. 

Indem aber dieſes Alles geſchieht, bildet ſich nach und 

nach mittelſt der Kirche eine Denkungsart unter dem Volke, 

welche ſehr leicht gekannt werden kann, deren Veränderungen 

man nicht beſorgen darf, und in Anſehung deren man weiß, 
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welche Rechnung man machen fünne. Dies erleichtert das Re— 

gieren. Mit wenigen Gefegen, welche in einer und derfelben 

Richtung bleiben können, kann man auslangen, und biemit ift 

auch Die Charafterlofigfeit der Nationen und der Geſetze ver 

mieden. 

Die Einwirkung der religtöfen Anfichten auf das Leben 

der Menschen bewirkt in dieſer Lage auch ſonſt noch fehr viel 

zum VBortheil der höhern Intereffen der Menjchheit. Es ge- 

ichieht mehr für Arme, für Kranke, für Wohlthätigfeit über: 

haupt; ein großer Theil der Schulen gewinnt eine mehr mora= 

liſche Tendenz; ſelbſt im Leben gelten die materiellen Intereffen 

des Handels und der Induſtrie nicht mehr, als fie nach allen 

vorhandenen Hilfsquellen und der allgemeinen Weltlage, d. h. 

mit andern Worten, im Geijte einer umfihtigen Po— 

litik gelten follen. Dabei aber gewinnt der Staat wieder; 

denn abgefehben Davon, daß ein Volf, welches nur materielle 

Intereſſen fennt, oder doch ihnen Alles unterordnet, eigentlich 

für feine Regierung nur infofern Anhänglichfeit haben fann, 

als es fich jedesmal mit feinen materiellen Intereffen verträgt, 

zeigt auch die Erfahrung, daß, wenn es irgendwo zum Kampfe 

um die politiiche Eriftenz fommt, die moralifchen Kräfte ftets 

höher jteben als die phyſiſchen. 

Selbit die Stürme, welche fih im Laufe der Zeiten in 

jedem Staate zuweilen zeigen, fönnen, wenn unter dem Volke 

ein gediegener Nationalcharafter befteht, mur die 

Dberfläche des Staates erjchüttern; für das, was tiefer lieat, 

it noch immer ein Lebensprinzip da, welches früher oder ſpä— 

ter Rettung bringt. Nun zeigt aber die Gefchichte, daß jener 

gediegene Charakter, welchen fo lange Zeit die meiften wefteuro- 

päifchen Völfer gehabt hatten, und durch welchen Kunft, Wif- 

ſenſchaft, Wohljtand und Bevslferung durch mehr als ein 

Sahrtaufend geftiegen waren, unter der Herrichaft der Fatholi- 

ihen Religion, welche Corporationsrechte genoß, fich gebildet 

babe, woraus ich deutlich zeigt, daß die ftaatsrechtliche Exi— 

jtenz der Kirchen, wenn fie fo ift, wie fie feyn foll, 
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weder dem Glück und den Fortſchritten der Völker, noch dem 

Wohl der Regierungen im Wege ftehe, 

Alles alfo, wodurch die freiere Wirkffamfeit der Kirche 

zwar nicht immer gehindert, aber Doc) ſtets erſchwert wird, ift 

Die Herrſchaft der Willführ, weil dieſe, bezogen auf 

das Kirchliche, in der Denkungsart der Katholiken ein Gegen- 

gewicht findet, welches Rückſichten verlangt. Allein heut zu 

Tage, wo man überall Gegengewichte gegen die Willführ 
jucht, und nur über die Art dieſer Gegengewidte 

ſtreitet, kann man eine Einſchränkung der Regierung durch eine 

im Intereſſe der Ordnung fid) ausfprechende öffentliche Mei- 

nung nicht mehr fcheuen, bejonders da man die Theorie, die 

Regierung müffe Alles, was fie nur immer wolle, ohne irgend 

einen Anftand durchiegen fünnen, längſt ald argliftig und uns 

heilbringend erfannt hat, 

Die gegenfeitige Stellung zwifchen dem Staate und der 

Kirche, welche fih aus dem von der Kirche ausgegangenen 

Rechte ergibt, iſt alfo fo, Daß die Staatsregierung mit der 

Kirche nicht Leicht in Gonflifte kommen kann, wohl aber im 

Staate eine feſte und gemäßigte Verfaſſung entjteht, in welcher 

die Keime zum Guten fih ungehindert entwiceln können. Dar- 
aus folgt aber auch, daß das katholiſche Syſtem der zwei von Gott 

eingefegten Gewalten, indem es der einen Gewalt einen Ein: 

fluß auf die andere gibt, und beiden eine und dieſelbe Ric): 

tung auf ein ewiges, in der Lehre der Kirche ſich ausfprechen- 

des Gefeß der Gerechtigkeit worzeichnet, in der That alle Zer— 

wiürfniffe zwifchen beiden Gewalten, welche man auf den eriten 

Bli allerdings beforgen könnte, befeitige, und eine Harmonie, 

welche auch einen philoſophiſchen Geiſt befriedigen kann, her: 

vortreten laffe. 



Fünftes Buch. 

Grundſätze des gallicanifchen Syſtems in Anfehung der 

innen Kirchenverfaffung und Unhaltbarkeit diefer 

Grundſätze. 

I. 

Feftfegung der Hauptfragen für das innere Kirchen— 

Necht der Katholiken. 

Sobald es für die Wiffenfchaft entſchieden it, in welchen 

Berhältniffen der Staat zur Kirche ftehe, oder mit andern 

Worten, welche Stellung die Stantsgewalt der Kirchengewalt 

gegenüber einnehme, hängt die Eutfcheidung der Frage: welche 

rechtlichen Berhältniffe im Innern der fatholifchen Kirche be— 

ftehen follen, faft ganz von der Erörterung der Verhältniſſe 

der Bischöfe zum päbftlichen Stuhle ab. Sit es entichieden, 

daß die oberfte Gewalt in der Kirche, wofern die Staatsre— 

gierung in die Kirchenangelegenheiten nicht fich einmengt, im 

Sinne der gallieanifchen Lehrfüße bei dem Collegium der Bir 

ſchöfe it, fo ift das allgemeine Concilium, auch wenn der 

Pabit einer andern Meinung ift, die gefeggebende Gewalt der 
Kirche; nimmt man aber an, was Rom behauptet, e8 gebe 



— 3890 — 

gar Fein allgemeines Concilium, ohne die Aner- 

fennung Deffelben von Seite des päbſtlichen Stub- 

les, fo wird der Ausſpruch des Pabſtes der enticheidende, und 

der Gallicanismus mit allen feinen Gonfequenzen tft verwerflich. 

Man hat dann nur zu fragen: was verlangt das von 

der oberften Kirchengewalt anerkannte Kirchenrecht ? und ob 

Einzelne mit dieſen Beſtimmungen zufrieden find oder nicht, 

darauf fommt fo wenig an, als es im Staat darauf ankommt, 

ob dieſem oder jenem Einzelnen das Gefeg gefalle. 

Das Verhältnig zwiſchen dem päbjtlichen Stuhl und den 

Bijchöfen entjcheidet aber über alle Fragen in Anjehung der 

Nequlargeiftlichkeit, der Dispenfationen, der Didcefaneinrich- 

tungen u. |. w. In Anfehung der Negulargeiftlichkeit ift es 

nämlich die Behauptung des neuern Kirchenrechts, daß fie 

mehr unter den Bifchöfen ftehen follte, und der Biſchof das 

Recht zu gewilfen Reformen habe ). Sit e8 aber durch die 

Erörterung über die päbftlihen Rechte dargethan, daß der 

päbjtliche Stuhl gewiffe Perſonen und Inſtitute von der Ge— 

tichtsbarfeit der Bifchöfe ganz oder zum Theil ausnehmen und 

fih die Gerichtsbarkeit über fie vorbehalten fann, fo ift die 

Frage, inwiefern vom Bifhofe die Verfaſſung der Regular: 

geiftlichen beachtet werden foll, fogleich durch Das anerkannte 

pofitive Kirchenrecht entfchieden. 

Ganz derſelbe Fall ift es mit den Dispenfationen. Sft 

man im Klaren über das Verhältniß des Pabftes zu den Bi- 

ihöfen, jo wird das pofitive Gefeß auf jo lange zur Richt 

ſchnur, als es nicht auf dem verfaffungsmäßigen Wege auf- 

gehoben ift. 

Derſelbe Fall iſt es auch mit allen Didcefaneinrichtungen, 

z. B. der Stellung der Pfarrer zu den Hilfsprieftern, zum 

Dechant, zum Biſchof, zu den Eingepfarrten. Alles ift, fo- 

bald man die Autorität Elar auffaßt, von der das canonifche 

Recht ausging, ſogleich entichieden. 

*) Febr. de stat. eccl. cap. IV. $. 8. 
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Man könnte zwar auf den erjten Blick glauben, es gebe 

noch Fragen genug, in welchen das Berhältniß zwifchen dem 

Pabſt und den Biſchöfen feine Entjcheidung gibt, z. B. bei 

Streitigkeiten zwifchen einem Orden und dem anderen, zwijchen 

einem Biſchof und feinem Erzbifchof, zwifchen einem Patron 

und feiner Patronatskirche; allein-diefer Glaube wäre trrig. 

Entweder entjcheiden fich ſolche Streitigkeiten im gerichtlichen 

Wege mittelit den auf Das beftehende canonifche Recht gegrün— 

deten Enticheidungen der competenten firchlichen Richter, oder 

fie bedürfen einer Entjcheidung im legislativen oder admini- 

ftrativen Wege, wo dann wieder das canonifche Necht Die 

competente Autorität zeigt. 
Ein ganz ähnliches Verhältniß findet jtatt in Anjehung 

der Erwerbung, Verwaltung, Beräußerung der Kirchengüter, 

der Errichtung oder Aufhebung der Kirchen und der gottes- 

dienitlichen Einrichtungen im Innern der Kirche. So wie das 

Berhältnig des Pabites zu den Biichöfen gegen die in umferm 

Zeitalter gewöhnlichen Einwürfe fichergeitellt it, jo hat man 

jogleih an dem canonifchen Rechte die Enticheidungsnorm. 

Demzufolge befchränft fich alfo die ganze Frage über das 

innere Kirchenrecht der Katholifen auf die eritifche Erörterung 

der drei letzten Artikel der franzöſiſchen Declaration von 1682, 

welche auch von dem Weihbifchof Hontheim zur Grundlage 

jeines unter dem Namen Febronius herausgefommenen Werfes 

gewählt worden find. 

AS weitere Folge ergibt fih, daß die Beurtheilung je: 

des Kicchenrechts, welches auf febronianifhe Grundfäge ge- 

baut ift, auf Die alten Streitfragen über die gallicanifchen 

Artifel hinauslaufe, und dag man alfo, da die drei legten 

Artifel von 1682 durch die litterariſchen Streitigfeiten 

der ausgezeichnetiten Männer bereits mit Rüdfiht auf ihre 

aus der Kirchengefhichte hergeholten Gründe vollfommen 

in das Klare gefegt worden find, eigentlich, in Hinficht 
der aus der Kirchengefchichte genommenen Argumente, nichts 

mehr Neues jagen könne, und nur in der juridiichen Linie 
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noch Manches zu ſagen iſt. Boſſuet, Fleury, St. Mare, 

Fraiſſinous und Barral find übrigens die bedeutendſten Ver— 

theidiger der gallicaniſchen Grundſätze; der Cardinal Orſi, der 

Erzbiſchof Fenelon, die ausgezeichneten Canoniſten Bellarmin 

und Jaccaria, der berühmte Abbé Franz von La Mennais, 

ſo wie der ſardiniſche Miniſter Graf Joſeph von Maiſtre ſind 

ihre bedeutendſten Gegner, und wer das, was von der einen 

und der andern Seite über den Gegenſtand des Streites ge— 

ſagt worden iſt, geleſen hat, wird über die Frage: auf welcher 

Seite die Conſequenz ſey, nicht mehr im Zweifel ſeyn. 

Im Großen und Ganzen etwas Beſſeres ſagen zu wollen, 

als dieſe Männer geſagt haben, wird, da einige von ihnen 

ſelbſt in dem juridiſchen Theile der Controverſe viel geleiſtet 

haben, ſchwerlich Jemanden einfallen; das, was in dieſem 

Werke beabſichtiget wird, beſchränkt ſich alſo darauf, das un— 

ter dem Namen Febronius bekannte Werk, welches ſo ziemlich 

am vollſtändigſten die drei letzten gallicaniſchen Artikel von 

1682 in einem dem canoniſchen Rechte feindlichen Sinne ent— 

wickelt, aus dem Geſichtspunkte des natürlichen Ge— 

ſellſchaftsrechtes mit beſtändiger Rückſicht auf die poſiti— 

ven, von allen Seiten zugegebenen Grundlagen der katholiſchen 

Kirchenverfaſſung zu beleuchten. Indem ſich aber bei dieſer 

Behandlungsweiſe die juridiſche Unhaltbarkeit des 

Episcopalſyſtems zeigen läßt, ohne daß es langer Erörte— 

rungen bedarf, glauben wir, um der Sache auch noch von ei— 

ner andern Seite mehrere Erläuterungen zu verſchaffen, die 

ſtrenge Conſequenz des Papalſyſtems nachweiſen zu müſſen, 

was zugleich das Wiederaufleben der ſogenannten ultranonta- 

nen Ideen um jo begreiflicher machen wird. 

Der Critik des Episcopalſyſtems ift alfo das gegenwärtige 

Buch, dem Papalſyſtem und der mit demfelben zuſammenhän— 

genden innern Kirchenverfaffung das fechste Buch dieſes Wer- 

fes gewidmet, 



11. 

Die Anfihten der Gallicaner über die der Kirde 

gegen Beeinträhtigungen ihrer Rechte zuftehenden 

Rechtsmittel. 

Zum Theil als Folge der in dem erften Artikel der De- 

elaration von 1682 über die Natur der firhlichen Gewalt 

aufgeitellten Grundjäge (IM. Buch, 3. Abſchn.) und der aus 

ihnen hervorgebenden Bejchränfung der Kirche auf das 

Dogmatifhe fommt die Kirche in eine Stellung, wo ihre 

Güter verihwinden, ihre Disciplin vom Staate geregelt wird, 

und ihre Wirffamfeit auf Die Gemüther fich vermindert. Kirchlich 

gefinnte Menjchen Elagen über jolche Zuftände als über unnatür- 

liche und gewaltfame; die Gallicaner jtellen aber dagegen die 

Lehre auf, daß die firchliche Gewalt jene Zuftände mit Ge- 

duld ertragen und in Bitten oder Thränen ihre Zuflucht 

juchen jollte, 

Ohne zu unterfuchen, ob dieſe Lehre von Seite ihrer 

Bertheidiger ernitlich geglaubt oder jtetS ausgeübt werde, und 

ob ein Zuftand, gegen den man nur in Bitten oder Thränen 

eine Art von Grleichterung juchen foll, ein wünfchenswerther 

it, begnügen wir uns bier mit der Bemerkung, daß, wenn 

auch einzelne Bifchöfe ihn ganz erträglich finden, die Kirche 

ibn nicht als einen zuläßigen betrachten fann. 

Wenn nämlich die Kirche im Staate als eine Privatge- 
ſellſchaft (I. Buch, 4. Abſchn.) daſteht, jo kann fie fo gut, wie 

jede andere phufiiche oder moralifhe Perfon, Rechte, 3. 2. 

Schuldforderungen, Häufer, liegende Gründe u. j. w., erwer— 

ben, und dieſe Rechte gleich andern Berfonen durch alle im 

Staate zuläßigen Rechtsmittel ſchützen. 

Ob fie von Diefer Regel zuweilen Ausnahmen machen 

ſoll, ift eine Sache der Klugheit oder der Moral, über welche 

die Kirche, da fie die Bewahrerin des ächten Moralgeſetzes 
ſeyn ſoll, jelbit zu entjcheiden hat, Das Nämliche gilt von 
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der Frage, inwiefern bei Rechtsverletzungen von Bitten und 
Vorſtellungen Gebrauch zu machen ſey. 

Die Kirche, ſagt man aber, braucht keine Reichthümer. 

Dieſe Behauptung iſt jedoch, wenn man keine näheren Unter— 

ſcheidungen beifügt, viel zu allgemein ausgedrückt. Unſtreitig 

braucht die Kirche im Allgemeinen keine Reichthümer; 

aber wenn ſie auf Wegen, welche das bürgerliche und das ca— 

noniſche Recht billigt, zu Reichthümern gelangt, beſitzt ſie 

ſolche rechtmäßig, und kann von ihnen, z. B. für Stiftungen 

oder zu Gunſten der Armen, noch immer einen ſehr edlen Ge— 

brauch machen. Zudem iſt auch der Begriff Reichthümer ſehr 

relativ, und es läßt ſich ſehr leicht zeigen, daß zuweilen der 

Wohlſtand mehr ſcheinbar als wirklich ſey. 

Das Vermögen durch erlaubte Mittel zu ſchützen, iſt auch 

ſelbſt in dem Intereſſe der Kirche. Ohne Kirchengebäude ſtände 

es ſchlecht um den Gottesdienſt, ohne gewiſſe Dotationen 

ſchlecht um biſchöfliche Seminarien, ohne einen Überſchuß bei 

mancher Stiftung ſchlecht um die Emporbringung geſunkener 

Stiftungen. Dieſe Sorgfalt für die Erhaltung des kirchlichen 

Eigenthums liegt aber auch ſogar im wohlverſtandenen Inter— 

eſſe des Staates; denn eine ganz verarmte Kirche geht entwe— 

der in beſtimmten Landſtrecken ganz zu Grunde, oder muß un— 

ter irgend einem Titel von ihren Gliedern oder vom Staate 

Unterſtützungen anſprechen. 

Eine Beſchränkung der Kirche auf das Dogmatiſche kann 

ſich daher die Kirchengewalt nicht wohl gefallen laſſen (III. Buch, 

1. Abſchn.), und da dieſem zufolge oft eine gewiſſe Autorität 

nothwendig iſt, hat die Kirche gleich jeder Corporation (MH. Bud), 

7. Abſchn.) eine gefeßgebende, vollziehende und richterliche Ge- 

walt, welche, da zum Begriff von Rechten das Recht, den 

Rechtsverleger zu zwingen, gehört (I. Buch, 8. Abjchn.), der 

Kirche eine wahre Zwangsgewalt gibt. 
Diefe Zwangsgewalt kann nicht mur in der Entziehung 

firchlicher Vortheile, 3. B. der Saframente, des Benefiziums 

oder der Kirchengemeinfchaft, beftehen, fondern jelbit in phy— 
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fifhen Zwangsmitteln, 3. B. Gelditrafen, wobei jedoch ſtets 

zwei Betrachtungen beftehen. Die eine ift der zur Milde an- 

weifende Geijt der katholiſchen Religion, die andere die der 

Staatsgewalt ausjchlieglih zuftehende Berechtigung zu den 

höheren Graden des Zwanges (1. Buch, 1. u. 2. Abſchn.). Wir 

jehen daher, daß verjchiedene politifche Geſetzgebungen der 

Kirche das Recht einräumen, unter gewiffen Umftänden von 

Geiftlichen Gelditrafen einzuheben, oder felbjt auf einige Zeit 

gegen fie einen leichten Arrejt zu verhängen *), und wo Dies 

geſchieht, betrachtet die Staatsgewalt Dies als ein natürliches 

Attribut der einem jeden Dbern zuftehenden Disciplinar- 

gewalt. Eben deswegen aber fommen die Gallicaner, welche 

nur eine geiftige Gewalt der Kirche anerkennen, auch 

von diefer Seite mit dem, was fie ſelbſt qutheißen, m Wi— 

derſpruch. 

III. 

Critik der Behauptungen des gallicaniſchen Kirchen— 
rechts über den Sitz der oberſten Kirchengewalt. 

Sn jeder Geſellſchaft kommt die Frage vor, wo die höchſte 

geſellſchaftliche Gewalt zu finden jey, und von der Be- 

antwortung diefer Frage hängt größtentheild die Dauer der 

Berfaffung und das Wohl der Gejellihaft ab. Die Frage 

über den Siß der höchſten gefellichaftlihen Gewalt kann aber, 

*) Namentlich gejchieht diefe Einräumung im preußifchen Landrecht; doch 

ift es auch richtig, daß, wenn der Staat ſich auf den Grundſatz der 

möglichiten Freiheit des Individuums gründet, wie dies die Conſti— 

tutionsideen von 1848 mit fich bringen, felbit diefes Gorreftionsrecht 

ganz oder zum Theil aufgehoben werden kann. Aus der nämlichen Rückficht 

auf die Freiheitsideen begreift man es auch, daß die Geſetzgebung 

die aus einfachen oder feierlichen Gelübden, oder dem Prieſterſtande 

entftehenden kirchlichen Berbindlichfeiten blos dem Gewiſſen ver Ver— 

pflichteten überlaffen Fann, ohne daß der Staat feinen Arm zur Aufr 

rechthaltung jener Berbindlichkeiten vor den Gerichtsbehörden hergibt. 

Beidtel, canon. Recht: 25 
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wenn auch die Kirche im Staate befteht, doch nicht durd) 

die Hinweifung auf die Staatsgewalt beantwortet werden; denn 

diefe ift eine Macht anderer Art (I. Bud, 4. u, 7. Abſchn.), 

und Überdies gründet fi) die Entftehung der höchſten Ge— 

walt in jeder Privatgefellichaft auf das gejellichaftliche Recht, 

welches nur auf dem Wege ausdrüdlicher oder ſtillſchweigender 

Verträge (I Buch, 3. Abſchn.) zu Stande fommen kann. Auch 

in der Fatholifchen Kirche fommt daher die Frage vor, wem in 

der Kirche die oberfte Gewalt, das heißt, jene Gewalt, 

über welche eine. höhere nicht mehr gedacht werden kann, zu: 

jtehe, und jo wie man, bezogen auf den Staat, dieſe Frage 

in dem neuern Staatsrechte die Frage von der fouverainen 

Gewalt nennt, jo fann man auch in der. fatholifchen Kicche 

die Frage von dem Sitze der oberjten Kicchengewalt jo aus— 

drüden, e8 handle fi Darum, zu wiffen, wo in Der fatho- 

lifhen Kirche die Souverainität zu finden fey. 

Das camonifche Recht beantwortet Diefe Frage Dadurch, 

daß es dem Pabſte die höchite Gewalt oder die Machtvoll— 

fommenbheit, den Bijchöfen aber nur eine Mitwirkung zur Re— 

gierung der Kirche zufchreibt, und jede Apyellation von dem 

päbftlichen Ausspruch, fie möge nun an ein allgemeines Con— 

eilium, oder an wen immer gerichtet feyn, verwirft. Das 

gallicaniſche Syitem Dagegen ſchreibt die oberjte Gewalt dem 

ganzen Collegium der Bifchöfe zu, welchem der päbitliche 

Stuhl untergeordnet ſeyn foll, und wenn die gallicanifchen 

Schriftiteller den Ausdruck brauchen: das allgemeine Concilium 

jey über dem Papft, oder die Ausſprüche des päbitlichen 

Stuhls könnten von der Kirche abgeändert werden, oder der 

Pabſt habe die oberfte Kirchengewalt immer in Abhängigkeit 

von dem bifchöflichen Collegium auszuiben, oder er fey au 

die Ausiprüche dieſes Collegiums gebunden, fo find diefes nur 

verjchiedene Ausdrüde für eine und diefelbe Idee. 

Dieje Behauptung der Gallicaner ift nun, wofern fie 

richtig wäre, veich an Folgen für das Kirchenrecht der Katho- 

liken. Sit die höchſte Gewalt bei dem Collegium der Biſchöfe, 
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jo kann man von den päbftlichen Ausfprüchen appelliren, und 

die Kirche, deren canonifhes Recht wirklich eine monarchiſche 

Gewalt des Babjtes vorausjeßt, bedarf, wie die Proteſtanten 

längſt verfündiget haben, einer Reformation, Im Fulle dage- 

gen, Daß das gallicanifche Kirchenrecht auf irrigen Anfichten 

beruht, entjcheidet das pofitive, guößtentheils im Corpus juris 

canoniei enthaltene Kirchenrecht jede vorkommende Frage, und 

die Frage von der Nüslichfeit von Reformen wird zu einer 

Frage von einer jehr untergeordneten Wichtigkeit, 

Wie nun die Divergenz des Gallicanismus von dem ca- 
nonishen Rechte entitanden ſey, ijt bereits (I. Buch, 3. Ab» 

jchnitt) vorgekommen; bemerkt muß aber Doch hier werden, daß 

bei vielen Menfchen die Sdeenfolge ganz dieſelbe geweſen iſt, 

welche in Beziehung auf den Staat zur Idee der National: 

jouverainität geführt hat. Wie man im State zur Empfeh— 

lung des Grundjages der Nationalfouverainität ſagte: Das 

Wohl des Ganzen kann doc) nicht dem üblen Willen oder der 

geringen Ginficht eines Einzelnen überlaſſen werden; das 

Ganze jey der Zwed, und die Regierung nur das Mittel zur 

Erhaltung des Ganzen, und es habe bereits Zeiten gegeben, 

in denen wegen der Irrthümer der Regenten oder der Unge— 

wißheit über die Regierungsgewalt das Volk eine neue Gewalt 

ichaffen mußte, jo ſagte man auch dies in der Kirche, und 

durchging , Beweije Dafür fuchend, die ganze Kicchengeichichte, 

wo man dann zu finden glaubte, daß der Grumdfag der firch- 

lichen Nationalfouverainität im höchiten Grade vernunftmäßig ſey. 

Es begreift fi), Daß gerade wie im Staate der Grundfaß 

der Nationalfouverainität, fo auch in. der Kirche Der von den 

Gallicanern aufgeftellte Grundjag von dem Sitze der oberjten 

Kirchengewalt fehr weit führen könne, und eigentlih wollten 

auch die Gallicaner (I. Buch, 5. Abſchn.) nicht alle feine Folge: 

rungen entwickeln, aus Beforgniß, die Kirche werde dadurch 

zu ſehr beeinträchtigt, und das Volk in feinem Glauben irre 

gemacht. Als aber in dem Laufe des vorigen Sabrhunderts 

die Wünfche für die Zerftörung des canonifhen Nechtes, und 

2." 
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als Folge davon, der katholiſchen Kirche fich freier ausfprechen 
durften, unternahm e8 das unter dem Namen Febronius be- 

fannte Werk, Fühnere Folgerungen zu ziehen, und da dieſes 

Werk in allen katholiſchen Ländern Europas Taufende von Le— 

fern fand, und der Hauptſache nach in die meiften, feit jener 

Zeit herausgefommenen Lehrbücher des Kirchenrechts überging, 
ift die Barthei derjenigen, welche Veränderungen im febronia- 

nifchen Sinne an der Kirche vornehmen wollen, weit größer 

geworden, als fie vor dem Erſcheinen von Hontheims Febro- 

nius geweſen ift. 

IV. 

Die Folgerungen der Gallicaner aus ihrem Grund- 

ſatze über den Sitz der oberjten Kirdhengewalt in 

Rückſicht der Mittel, die Kirche zu regieren. 

Dort, wo gallieanifhe Grundſätze Eingang gefunden ha— 

ben, ift es nicht felten, die Behauptung zu hören, Daß Die 

höchſte Gewalt in der Kirche die Kirche ſelbſt ſey *). 

Diefe Formel ift, wenn man einen vernünftigen Sinn in Die 

jelbe legen will, unverftändlich; denn der Fall, wo man nad 

der höchften Gewalt in der Kirche fragt, umd ihrer zur Ent: 

ſcheidung von Streitigkeiten bedarf, ift gerade, wenn im der 

Kirche Partheien einander gegemüberftehen, und durd) einen 

richterlichen Ausfpruch das Ende dieſer Streitigfeiten gewünfcht 

*) Diefe Formel hat noch mehr Dunfelheit als die für das allgemeine 

Staatsrecht fo wichlig gewordene Lehre von der Nationalfouveraini- 

tät ; denn bei der leßtern entfcheidet man durchaus nicht, wer in ge— 

wöhnlihen Fällen zu befehlen und zu gehorchen habe, und macht 

den angenommenen Grundſatz nur geltend bei Confliften mit der 

höchften Staatsgewalt, was aber. bei der in das febronianifche 

Kirchenrecht aufgenommenen Formel nicht einmal möglich wäre, da 

die bei diefem Kirchenrechte aufgeftellte Souverainität des bifchöf- 

lichen Gollegiums jeden Augenblick Folgen äußern Fönnte, und fchon 

gewöhnlich ein jeder Bifchof ein unabhängiger Hierarch feyn foll, 
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wird, alfo auf eine phyſiſche oder moralifhe zur Ausübung 

der höchſten Kirchengewalt berechtigte Perfon hingewiefen wer: 

den muß. Wenn man aber mit folchen nähern Andeutungen 

um die höchſte Gewalt in der Kirche fragt, fo erklären alle 

Gallicaner, übereinftimmend mit den drei legten Artikeln der 
Declaration von 1682, daß fie das Collegium der Bi- 

Ihöfe als die höchſte Kirchengewalt betrachten. 

Diefer Grundfag macht, wie ſchon ift bemerft worden, die 

fatholifche Kirche zu einer Nepublif, und zwar, da das galli— 

canifche Kirchenrecht nur die Bifchöfe zur Regierung der Kirche 

berufen erachtet, zu einer ariftofratifhen Republif, in welcher 

der Pabſt zufolge feines Primats nur eine Art von Präfident 

oder Direftor ift, und ändert dadurch alle Altern Begriffe, nad) 

denen man Die Kirchenverfaffung ftets als eine monarchiſche 

anſah. Dieſer Grundjag wirft jogleich Das corpus juris ca- 

noniei um, welches ausdrücklich Die monarchiſche Regierungs- 

form als die in der Kirche beftehende vorausfeßt, und auch 

meiſtens Gejeße enthält, welche nach monarchifchen Verfaffungs- 

formen find erlaffen worden. 

Inzwiſchen ift der Grundſatz, daß in der Fatholifchen 

Kirche das Eollegium der Biſchöfe die höchſte Gewalt habe, 

fogleih der Übergang zu einer andern Frage, umd zwar zu 
jener, wie die höchite Gewalt, die in der Kirche niemals un— 

wirffam werden fann, ohne die Ordnung äußerſt precair zu 

machen, fich wirkſam äußern könne, und hierauf antwortet uns 

Febronius, übereinjtimmend mit den franzöſiſchen Grundfägen 

von 1682, daß dieſe auf zweierlei Art gefchehen könne, nämlic) 

mittelft eines allgemeinen Conciliums und aud ohne daffelbe. 

Das allgemeine Concilium, jagt er, ftelle die allgemeine Kirche 

vor, aber auch ohne dafjelbe müffe das Kollegium der Bifchöfe 

Mittel haben, feine Autorität, da ein allgemeines Goneilium 

fih nicht oft verfammeln fünne, auszuüben. Dieſes letztere 
Mittel werde nun Dadurch herbeigefchafft, daß der päbftliche 

Stuhl fih an die Concilinrenticheidungen halten müſſe, und 

in dem Falle einer durch die vorhandenen Kirchengefege nicht 
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entfehiedenen Streitigfeit die beftändige Obfervanz der Kirche 

zur Gntfheidungsnorm genommen werde ). Da diefe Obſer— 

vanz aber zuweilen ungewiß oder für die Streitigfeit unent- 

jcheidend ift, nehmen manche Gallicaner die ftillfchweigende Zus 

fammenftimmung der zerftreuten Kirche als das Mittel zur— 

Entſcheidung an. 
Wir werden fpäter von der Obfervanz und dem ſogenann— 

ten consensus ecelesiae dispersae zu jprechen Beranlafjung 

haben; hier wollen wir nur von der von den Gallicanern zu— 

geftandenen Einwirkung des päbtlichen Stuhls einige hieher 

gehörige Bemerkungen vorausfchiden. 

Es iſt bereits (M. Buch, 17. Abſchn.) vorgefommen, Daß 

die Gallieaner den Primat des Pabſtes und zwar als Juris: 

diftionsprimat anerfennen. Da man aber dem Yurisdiftions- 

primat größere und Fleinere Borrechte zuerfennen kann, und 

die entfchiedenern Gallicaner dieſe Vorrechte auf das Außerfte 

einfchränkten, jo fand es Febronius der Sache entiprechender, 

dem päbftlihen Stuhl mit Elaren Worten einen Ehrenprimat 

[primatus honoris ”*)] zuzuerfennen, welcher nur einige At 
fribute eines Aurisdiftionsprimats habe. Der Sade nad 

läuft aber diefe Verfchiedenheit, da auch Febronius die zur 

Erhaltung der Einheit geſchehene Einfeßung des Primats an- 
erkennt ***), mehr auf einen Wortftreit als auf etwas Anderes 

hinaus, obſchon die Gallicaner nach der Erfcheinung des febro- 

*) De stat. eccl. cap. VI. $. 8. n. 5 und 13. In diefem leßtern 

Abſatz entwickelt Febronius feine Lehre von dem consensus eccle- 

siae extraconciliaris. 

**) De stat. ecel. cap. II. $. 11, wo aber mildernd erklärt wird, der 

Primat fey non tam primatus jurisdietionis, quam ordinis, et 

consociationis. Pehem (IT. $. 147) nimmt zwar, wie alle ächten 

Katholifen, einen SJurisdiftionsprimat an; er befchränft ihn aber 

durch jene Rechte, welche er dem Collegium der Bifchöfe und den 

einzelnen Biſchöäfen (1. $. 149. 153 — 155) zuſchreibt, auf einen 

blofen Titel. 

*#*) De statu eccles. cap. II. $. 2. 3. 
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nianifchen Kirchenrechts daſſelbe als ein von dem. ihrigen auch 

in der Lehre vom Primate fehr abweichendes erklärten. 

Wenn man nun den Primat mit Febronius, als nad) 

göttlichem Rechte bejtehend und zur Erhaltung der Einheit der 

Kirche beftimmt, betrachtet, jo iſt es ganz einleuchtend, daß 

er einige Rechte über die andern Bischöfe haben müſſe, 

und zwar Rechte, die nicht nur gewiffe Ehrenrechte find, jon- 

dern auch gegen Bilchöfe, welche die Einheit jtören möchten, 

gewiffe Aufſichts- und Correktionsrechte in ſich begreife, wie 

denn Febronius felbit dem päbjtlichen Stuhl die ſchon im Al— 

terthbum von ihm ausgeübten Rechte laſſen will. Betrachten 

wir aber die Stellung des Bifchofs von Rom auch nur aus 

diefem Gefihtspunfte, jo feben wir in dem Collegium 

der Bilchöfe einen Bifhof, der größere Rechte hat als 

ein anderer, wodurch fogleich die Frage, ob die auf Diele 

Art conftitnirte Kirche eine Republif auch nur feyn könne, 

mit Nein beantwortet werden muß. Wir wollen aber auch 

noch von andern Seiten her zeigen, Daß der Grundfaß, Die 

fouveraine Gewalt in der Kirche ſey bei den Biſchöfen, feines- 

weqs alle Folgerungen vertrage, was doch gefchehen müßte, 

wenn er richtig wire. 

Bor Allem müſſen wir bier bemerfen, daß, wenn das 

Collegium der Biſchöfe die höchſte Kirchengewalt hat, entweder 

Stimmeneinhelligfeit, oder wenigitens eine Stimmenmehrheit 

zur Abfaffung einer Anordnung gehören. Daß Stimmeneinhel: 

(igfeit in einem fo großen Körper nicht verlangt werden fünne, 

ohne jeden Beichluß unmöglich zu machen, fällt in die Augen, 

und auch in Anfehung der Stimmenmehrheit fünnte man fra- 

gen, zu welcher Zeit diefer Grundjag in der Kirche zum 

Geſetze geworden ſey; allein auch wenn man annehmen wollte, 

die Natur eines jeden Gollegiums fordere fchon die Beachtung 

der Stimmenmehrheit, al$ des unerläßlichen Mittels, eine Sache 

zur Entjcheidung zu bringen, fo ift doc) nicht viel gewonnen. 

Zur Annahme, daß zur Entfcheidung durch Stimmen- 

mehrheit eine Möglichkeit fey, gehört, daß für alle Mitglieder 
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des Collegiums ein gleiches Stimmrecht angenommen werde; 

allein der Primat des Bilchofs von Rom macht diefe Voraus: 

fegung unmöglich; denn da er jelbft nach der Meinung der 

entichiedenften Gallicaner göttlichen Urfprungs und zur Erhals 

tung der Einheit in der Kirche beftimmt tft, alfo eine Autori- - 

tät befigt, welche weder von dem bifchöflichen Eollegium auf- 

gehoben, noch um ihre in dem göttlichen Rechte (1. Bud), 

8. Abſchn.) gegründeten Vorrechte gebracht werden kann, und 

alfo, jo lange man fatholifch bleiben will, anerkannt werden 

muß, jo folgt, daß die ganz nahe liegende Frage beantwortet 

werden muß, ob die Stimme des Primats für eine, für zehn 

oder für hundert von bifchöflichen Stimmen gelten fann, und 

da e8 für die Antwort wieder feine Anhaltspunkte in den Ca— 

nonen gibt, läßt fi die Sdee, die katholiſche Kirchenverfaffung 

ſey republifanifch, durchaus nicht durchführen; ja man bat Ur- 

jache, fchon in der Imftitution des Primats den Keim zu einer 

monarchiſchen Gewalt des Pabftes zu fehen, welche Gewalt 

auch fpäter, wie Febronius an jo vielen Stellen feines Werfes 

beflagt, wirfli nad) und nad) in der Kirche hervorgetreten 

ift, und gegenwärtig im Corpus juris canoniei einige ihrer 

Hauptitügen hat. | 

Man fann aber auch nicht durch Befchlüffe des bifchöf- 

lichen Eollegiums den monarchiſchen Charakter der Kirchenver- 

fafjung verändern; denn bei der Unbeftimmtheit über das Ge: 

wicht der Primatialftimme könnte jeder auch noch fo großen 

Majorität der bifchöflichen Stimmen die Stimme des Primas 

als vor Allem beachtenswerth entgegengeftellt werden, und bei 

den Refultaten der Kirchengefchichte und der Schriften fo vieler 

Kirchenväter über den Primat hätte wenigitens jeder Katholif ſehr 

viele Gründe für fich, wenn er dem Ausſpruche des von feinem 

Primas abgejonderten bifchöflichen Collegiums die Anerfennung 

verweigerte *). Höchſtens könnte ein folches Goneilium von 

*) Bofjuet ſelbſt (Gallia orthodoxa. N. 84) fagt: „Quod attinet ad 

synodos habitas secluso Romano Pontifice, Parisienses (doc- 
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Biſchöfen Veranlaffung zu einem Schisma geben; doch willen 

die Bischöfe dies zu qut, als daß fie jemals im Großen ſolche 

Verſuche machen jollten; auch fteht diefe Behauptung nur der 

Schlußfolge wegen da, und um zu zeigen, daß eine Veränderung 

der Kirchenverfaffung auf dem von den Febronianern bezeichne— 

ten Wege nicht zu erreichen ſey, fondern ihre Hoffnungen 

höchitens auf den Einfluß der weltlichen Gewalt gegründet 

werden fünnten. 

Sp wichtig diefe Betrachtungen auch ſeyn mögen, To jegen 

aber doch die Gallicaner auf die Ausſprüche des Conciliums 

von Gonftanz, welche nach der Bemerkung von Febronius auf 

dem tridentinifchen Concilium nicht aufgehoben wurden, ein 

jolches Vertrauen, dag man fie als entjcheidend für die Unterord- 

nung des päbftlihen Stuhls unter ein allgemeines Concilium 

annimmt. Diefe Decrete, über deren Rechtskraft eine weit- 

läuftige Controverfe befteht, welche man bei vielen Schrift 

jtellern und unter andern aud) bei Bofjuet *) und Febronius * 

nachlefen kann, beweifen aber nicht fo viel, als man glaubt, 

für den Gegenftand der Frage. Die Frage tijt nämlich nicht 

fo ſehr, ob nicht ein allgemeines Concilium über dem Pabſt 

jey, fondern ob ein ohne den Pabſt abgehaltenes Con— 

cilium ein allgemeines genannt werden, und die 

vondem Conſtanzer Eoncilium einem allgemeinen 

Eoneilium zugefchriebene Macht in Anſpruch neb- 

men kann. Berückſichtigen wir aber mit Rückſicht auf Diele 

Bemerfung den Beſchluß der vierten Sigung ***), jo ſehen 

tores) ultro consentiunt ex antiquissimis regulis, absque Ro- 

mano Pontifice nullas esse, et irritas;« und an einem andern 

Drte (Defens. decl. cler. gallie. P. II. lib. 13. cap. 4) bemerft 

er in Hinficht auf das Interventionsrecht des Pabites bei Eonkilien: 

»quo sine nomine nulla est legitima synodus.« 

*) Def. decl. cler. gallie. P. IT. lib. V. cap. 23 u. lib. VI. cap. 1—8. 

**) De stat. ecel. cap. VI. $. 1. 

*) Der Beſchluß der vierten Sitzung lautet: Quod ipsa (Constantien- 

sis) synodus in spiritu saneto congregata, generale Concilium 
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wir, daß er ſich blos auf das damalige Schisma bezog, wo 

freilich, um auf eine giltige Art einen von allen Seiten an— 

erkannten Babft zu erhalten, dieſe Grundlegung dem Concilium 

nothwendig fcheinen konnte; das Deeret der fünften Sitzung 

aber, welche unftreitig auch auf die Fünftigen allgemeinen - 

Concilien Nüdfiht nahm *), fordert dazu ein coneilium ge- 

nerale legitime congregatum, wo alfo wieder nad) dem ca— 

nonischen Rechte entichieden werden muß, was ein coneilium 

generale jey. Da nun das canonifche Recht die Zufammen- 

rufung allgemeiner Coneilien dem Pabfte zumeifet, und ein 

Concilium ohne feine Autorität feine Giltigfeit hat **), fo 

könnte alfo doch Fein allgemeines Concilium ohne päbftliche 

Zuftimmung abgehalten oder als ein folches anerkannt werden, 

und alfo der Fall nicht eintreten, daß das Concilium eine 

Autorität über den pübitlichen Stuhl ausübt. 

Während uns aber das gallieanifche Kirchenrecht für die 

Superiorität allgemeiner Concilien über den päbftlichen Stuhl 

nur einige, nichts weniger als deutliche und allgemein aner— 

faciens, et Eccelesiam militantem repraesentans, potestatem 

a Christo immediate habeat, cui quilibet, ceujuscunque status 

aut conditionis etiamsi papalis, obedire tenetur in his, quae 

pertinent ad fidem, et exstirpationem dicti schisma- 

tis, et reformationem generalem Ecelesiae Dei in capite et 

in membris. 

*) Das Decret der fünften Sikung lautet: Quod, quicumque cujus- 

cumque conditionis, status, aut dignitatis, etiamsi papalis, 

qui mandatis, aut praeceptis hujus sanctae synodi, et eujus- 

eunque alterius coneilii generalis legitime con- 

gregati — obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit 

— condignae poenitentiae subjieiatur. Das Conecilium von 

Bafel hat in diefer Beziehung aber nichts Neues, da ftets nur die 

Gonftanzer Derrete der vierten und fünften Situng wiederholt werden. 

**) Dist. XVII. cap. 2. 5. 6. 7. Die Gallicaner behaupten zwar, 

einige diefer Stellen gründeten fich auf die ifivorianifchen, d. h. fal- 

ſchen Decretalen ; dies nimmt ihnen aber, wie wir fpäter fehen wer- 

den, nichts an ihrer juridifchen Giltigfeit. 
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kannte Eoneiliarichlüffe anführen fan, fünnen die Geaner der 

Gallienner fih für den Saß, daß die päbftliche Autorität in 

der Kirche die höchjte ſey, und Dies zwar felbit mach der An— 

erfennung allgemeiner Concilien, auf die wichtigjten Autoritäten 

berufen. Eine davon ijt die Erklärung des Conciliums von 
Slorenz (1438), welche dem Pabjte das Necht, die Kirche zu 

regieren, zufchreibt, und ſich dabei auf Die Aften der allgemeis 

nen Goncilien und der Canonen als Beftättigung beruft *), 

*) Das Deeret lautet: Definimus sanetam apostolicam sedem, et 

Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et 

ipsum Romanum Pontificem successorem esse beati Petri prinei- 

pis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecele- 

siae caput, et omnium Christianorum patrem et doctorem 

existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac guber- 

nandi universam Ecelesiam a Domino nostro Jesu Christo ple- 

nam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis 

oecumenicorum eoneiliorum et in sacris ecanonibus continetur. 

Diefes Decret fpriht alſo deutlich für die oberſte Gewalt des 

Pabſtes; Febronius will aber das Ende diefes Decretes von dem 
Worte quemadmodum an anders verftehen; denn in dem griechiichen 

Texte des Decrets kämen jtatt der obigen andere Worte vor, welche 

in genauer Überfegung fo lauteten : juxta eum modum, qui 

et in gestis oecumenicorum coneciliorum et in sacris canonibus 

eontinetur. Bei der Richtigfeit dieſes Satzes wäre alfo feſtgeſetzt, 

daß über die Frage, wie der Primat fich geltend machen foll, die 

Akten der allgemeinen Concilien und die Canonen entfcheiden follen, 

alfo eigentlich der Eontroverfe ein weites Feld offen gelaffen 

wäre. Febronius jchöpft feine Bemerkung aus den Schriften älte— 

ver Gallicanerz; die Behauptung in Anfehung des Textes ift aber 

mit den wichtigften Gründen von Bellarmin (de vi ac ratione primatus. 
Aug. -Vind. Tom. Il. pag. 59 —61) beitritten, ſo wie auch von 

P. Viator a ©. Cocobo (kal. ad Febron. Francof. 1773. tom. II. 

ep. 11), wo man alles Erforderliche nachlefen fann. Hier genügt 

ed, darauf aufmerffam zu machen, daß das Lateinische Driginal 

nicht wefentlich von dem griechifchen abweichen fonnte, ohne das 

fo mühfam zu Stande gebrachte BVereinigungsrecht der griechifchen 

mit der Tateinifchen Kirche zu gefährden; auch ift es nicht anzu— 
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und Ddiefe Erklärung ift um jo merfwürdiger, da es, wenn Die 

Gonftanzer Deerete der vierten umd fünften Sigung an und 

für fich gültig und dabei ihrem Sinne nad) die Grundfäße von 

Febronius ausfprächen, die Katholiken in der höchſt wichtigen 

Frage über den Sig der oberften Kirchengewalt in Irrthum 

führen oder wenigftens Zweifel veranlaſſen würde, 

Allein gang abgefehen von dem Goneilium von Florenz 

(1438) ſteht das Conſtanzer Deeret der fünften Sitzung in 

einem direkten Widerfpruch mit dem ganz unbeanftandeten 

Slaubensbefenntniffe, welches das vierte allgemeine Concilium 

von Gonftantinopel (869) über den dem päbjtlichen Stuhle zu 

feiftenden Gehorfam forderte *), und mit den nicht minder 

wichtigen Beftimmungen des zweiten allgemeinen &oneiliums 

von Lyon **), welche fchon. allein der unbedingten Giltigfeit 

nehmen, daß die lateinische Kirche in einer Zeit, wo ihre Hilfe von den 

Griechen zur Nettung won Gonftantinopel angefleht wurde, im 

griechiichen Text eine Wortftellung geftatten Fonnte, welche ge: 

eignet geweſen wäre, den Sit der oberften Gewalt ungewiß zu laſſen. 

*) Das Decret lautet: Prima salus est, rectae fidei regulam cu- 

stodire, et a patrum traditione nullatenus deviare, quia non 

potest Domini nostri Jesu Christi praetermitti sententia di- 

centis: Tu es Petrus et super hane petram aedificabo eccle- 

siam meam. Haec, quae dieta sunt, rerum probantur eftecti- 

bus, quia in Sede apostolica immaculata semper est ser- 

vata religio. Unde sequentes inomnibus sedem apo- 

stolicam et praedicantes omnia ejus constituta, 

spero, ut in una communione vobiscum, quam sedes apostolica 

praedicat, esse merear, in qua est integra et vera 

christianae religionis soliditas, promittens etiam se- 

questratos a communione ecelesiae catholicae, id est non in 

omnibus consentientes sedi apostolicae eorum nomina inter 

sacra non recitanda mysteria. 

») Das über die Gewalt des Primats beitehende Deeret des zweiten 

Gonciliums von yon von 1245 findet man bei Labbe Cone. T. XI. 

P. I. col. 966. Von ihm wird noch fpäter die Rede ſeyn; feine 

blofe Exiſtenz beweifet aber, daß, wenn man die febronianifchen Anfichten 
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der Conſtanzer Beichlüffe im Wege geftanden wäre, wodurd es 

ziemlich gleichgiltig wird, daß zu Trient mit Rüdficht auf die 

Lehre von Luther und Calvin nicht weitere Beftimmungen 

über die Natur und die Gewalt des römischen Primats erfolgten. 

Wenn aber endlich daraus, daß ein im päbftlichen Sinne 

zu Trient gemachter Borfchlag, den Umfang der päbftlichen 

über das Gonftanzer Concilium (1412) annimmt, man mit den Ent: 

ſcheidungen eines allgemeinen Gonciliums von dem Jahre 1245 in 

Widerſpruch fommt, was bei den Anhängern des Papalſyſtems, welche 

das Deeret der fünften Sigung des Conftanzer Conciliums als nicht 

vom päbftlichen Stuhle anerfannt anfehen, nicht der Fall ift. 

Zwar will der Gallicanismus behaupten, daß der Pabft Martin V. 

die Conftanzer Decrete allgemein anerkannt habe, weil er in einer 

Zufchrift an die Polen erklärte, er heiße Alles gut, quae circa 

fidem conciliariter gesta sunt; allein bei diefer Vorausſetzung 

müßte man den Lehrſatz der Superivrität der allgemeinen Eoncilien 

über den Pabſt, welchen der bei weiten größte Theil der Katholifen 

und der päbftliche Stuhl nicht annimmt, einen Glaubensartifel und 

die ihm entgegengefegte Behauptung eine Kegerei nennen, was unge— 

reimt ift, und ſelbſt mit den Erflärungen der Prälaten, welche die 

Derlaration von 1682 unterfertigt hatten (IM. Buch, 3. Abfchn.), 

unverträglih ift. Wie fehr aber die Meinung der Gallicaner über 

die Superiorität allgemeiner Goncilien, wenn fie allgemein wäre, 

dem Papalſyſtem gegenüber die Kirche fpalten und den Sitz ihrer 

oberften Gewalt den Augen jeder andern Neligionsparthei gegenüber 

unficher machen würde, fällt in die Augen; mit diefer Ungewißheit 

wäre aber die Behauptung, das Fatholifche Syitem fey confequent, 

aufgehoben. Bemerfenswerth ift übrigens, wie ſehr gleich im An: 

fang der Reformation Luthers diefem Neuerer die Lehre von der 

Superiorität der Concilien gefiel. Man fieht aus der päbftlichen, 

gegen ihn (17. Calend, Jul. 1520) erlaffenen Bulle Exsurge Do- 

mine unter den durch den päbftlihen Stuhl verworfenen Sägen 

auch den von Luther aufgeftellten: Si Papa cum magna parte 

Ecclesiae sic vel sie sentiret, nec etiam erraret, adhue non 

est peccatum aut haeresis contrarium sentire, praesertim in 

re necessaria ad salutem, donee fuerit per concilium 

universale alterum reprobatum, alterum appro- 

batum, 
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Gewalt zu bejtimmen, über die VBorftellungen der Gallieaner 

nicht zur Erörterung gebracht wurde, Febronius *) einen gegen 

die päbſtliche Autorität nachtheiligen Schluß zieht, jo ift dieſer 

Schluß offenbar unjuridiſch; denn wo nichts entichieden wird, 

bleibt Alles in dem früheren Zuftande, welcher ohne- 

hin der Hauptiache nad) ganz klar vorlag *. 

V. 

Über die Lehre des gallicanifhen Kirchenrechts 

von den Formen der allgemeinen GConeilien. 

Da in demjenigen Syftem des Kirchenrechts, welches man 

jeit 1682 von Franfreih aus verbreitet hat, die Lehre von 

den allgemeinen Concilien als einem Mittel, die größ— 

ten Veränderungen in der Kirhenverfafjung auf 

*) De stat. eccl. cap. 1. {. 8. n. 1—A. 

**) Helfert (Kirchenrecht. $. 65) bringt noch mehr Ungewißheit in die 

Entfceheidung der. Frage ber die Lehre von den allgemeinen Conei— 

lien, indem er ſagt (S. 112): das Episcopalfyften habe „als 

Glaubenswahrheit mehrere eanones des Coftniger und Basler 

Kirchenrathes für fich, wobei zu bemerken ift, daß diefe Beſchlüſſe 

angenommen und beide Goneilien von den Päbſten Eugen IV. 

und Nicolaus V. als öcumeniſch beftätiget worden find. Allein 

es darf nicht Üüberfehen werden, daß, abgefchen von den Schlüffen 

des florentinifchen und des fünften lateranenfifchen Kirchenrathes, der 

Trienter Kirchenrath (Conc. Trid. sess. XIV. cap. 7. de poenit.) 

die »„suprema Pontifici maximi in ecclesia tradıta potestas«, 

wenn auch nur mittelft Decret, anerfennt“.. Wären dieſe Behaup- 

tungen gegründet, fo hatten die Goncilien von Gonftanz und Baſel 

denen von Florenz, Nom (Lateran) und Trient gegenüber eine Kege: 

rei behauptet oder umgekehrt, und da von jenen Befchlüffen, welche 

zu Gonftanz und Bafel gemacht wurden, die Negierungsform der 

Kiche abhängt und die Giltigfeit unzähliger Verfügungen im Falle 
des Zweifels beurtheilt werden muß, fo hätte die Fatholifche Kirche 

eigentlich gar feine Regierungsform. 
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eine ſcheinbar legale Art zu bewirken, eine bedeutende 

Rolle ſpielt, und da man den Grundſatz der Nationalſouve— 

rainität ſchon durch die Annahme des Satzes, die höchſte 

Kirchengewalt reſidire in dem Collegium der Biſchöfe, in die 

Kirchenverhältniſſe eingeführt hat, ſo war nichts natürlicher, 

als einerſeits das allgemeine Concilium als eine Art von 

kirchlicher Nationalverſammlung anzuſehen, welche der gewöhn— 

lichen Regierung der Kirche, d. h. dem päbſtlichen Stuhle 

gegenüber, ihr Übergewicht geltend machen könne, auf der an— 

dern Seite aber nichts nothwendiger, als die Formen dieſer 

Nationalverſammlung auf das Genaueſte zu beſtimmen, um 

eine ächte Verſammlung dieſer Art von einer unächten zu 

unterſcheiden. 

Ungeachtet dieſer einleuchtenden Nothwendigkeit zeigte ſich 

aber, wenn es auf die wiſſenſchaftliche Behandlung der Frage 

von den Rechten und den Bedingungen eines allgemeinen Con— 

eiliums ankam, bei den Gallicanern ein auffallendes Hin- und 

Herſchwanken zwiſchen entgegengeſetzten Ideen, welches zugleich 

entnehmen läßt, wie ſchwer es ſey, für die Coneilien, ſobald 

man. ihnen das Entſcheidungsrecht -eimwiumt, angemeſſene, 

oder, was ned) weit mehr jagen will, amerfannte Formen 

zu finden. 

Gleich anfangs jagt uns Febronius, es ſey eine ordent— 

liche Zufammenbernfung und zwar durch das Oberhaupt der 

Kirche erforderlich; Doc) meint er *), dieſes Recht jey dem 

Pabſte durch fein  göttliches oder menfchliches Geſetz vorbe— 

halten, und in der That wären die acht erften allgemeinen 

Coneilien duch Die Kaifer zufammengerufen worden, : Daß 

dem Pabſte das Convocationsrecht zuftehe, ſey durch eine ftill- 

jehweigende Zugeftehung der Fürften und Kirchen, jedoch nicht 

für alle Fälle geſchehen, und ſchon längſt hätten. Fatholifche 

Theologen anerkannt, daß, wenn der Pabſt ungewiß, notorifch 

ein Keger, oder auf den Untergang der Kirche bedacht wäre, 

*) De stat. ecel. cap. VI. $. 2 und 3. 
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auch andere Biſchöfe das allgemeine Eoneilium zufammenrufen 

fönnten. 

In diefen Behauptungen iſt Wahres und Falfches unter- 

einander gemengt. Es mag ſeyn, daß Fein bejonderes gött— 

liches Geſetz, ja felbjt Fein ſchon im Altertum entitandenes 

Kirchengefeß die Zufammenrufung eines allgemeinen Goneiliums 

dem Babite zufpreche; aber die Natur der Dinge fpridt 

dem Haupte der Kirche die Zufammenrufung außerordentlicher, 

für wichtige Gefchäfte der Kirche beftimmter Berfammlungen zu, 

Wie die römischen Kaifer zur Zufammenrufung allgemeiner 

Eoneilien famen, hat gegen Sarpi der Cardinal Pallavieino 

hinlänglich erklärt; es hingen dieſe Zufammentufungen theils 

mit einigen Ideen des Territorialſyſtems, theils mit mancher- 

fet Verhandlungen mit den Päbjten zuſammen. Daß zur Zeit 

des Gonjtanzer Conciliums Theologen ein Zufammenrufungs- 

recht auch bet andern hoben Geiftlichen anerkennen fonnten, 

begreift fih, weil damals der rechtmäßige Pabft nicht jo Leicht 

zu erfennen war. Daß aber in gewöhnlichen Fällen ein Con— 

cilium durch wen anders als den Pabſt ausgejchrieben werden 

fünne, kann man nicht zugeben, weil man dann eine ordnungs- 

mäßige Zuſammenkunft von einer unordentlichen nicht mehr 

unterſcheiden könnte. Die Verwirrung könnte noch- jteigen, 

wenn fich etwa zwei fogenannte allgemeine Concilien neben: 

einander verfammelten. 

Febronius nimmt an, daß die zum allgemeinen Concilium 

Berufenen zu erfcheinen haben *), er jet alſo einen Be- 

fehl voraus; kann aber ein Biſchof dem andern befehlen? 

über die Zahl der Bifhöfe, welche zu einem allge- 
meinen Concilium gehören, laffe fih, meinen die Gallicaner **), 

nichts feſtſetzen. Alle Bifchöfe, jagen fie, waren noch niemals 

auf einem Concilium verſammelt geweſen; allein auch eine 

*) De stat. ecel. cap. VI. $. 7. 

**) Dies geht hervor aus dem Werfe de stat. ecel. cap. VI, bejonders 

57-8: 
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beſtimmte Zahl, 3. B. zwei Drittheile oder die Hälfte aller 

Bijchöfe, laſſe ſich nicht feſtſetzen; jo viele Biſchöfe gehörten 

inzwifchen zum Concilium, als nöthig wären, um duch ihr 

Zeugnig und ihr Urtheil die Lehre und die Bedürfniffe der 

Kirche zu beitimmen. Wer fieht aber nicht ein, dag durch 

einen Grundjag Ddiefer Art zu allen möglichen Streitigkeiten 

der Weg gebahnt und insbejondere den Proteftanten Recht ge 

geben werde, die auch aus der Eleinen Anzahl von Biſchö— 

fen, welche anfangs zu Trient verfammelt gewefen waren, 

Schlüſſe gegen die Giltigfeit der Enticheidungen des tridenti- 

niſchen Conciliums ableiteten? *) 

Die Gallicaner geben in ihren Behauptungen aber noch 

weiter, und meinen, es komme eben nicht fo ſehr auf die Zahl 

der Bifchöfe als auf Die Befchaffenheit der Erfchienenen an; 

denn. wenn die bloje Anzahl entichiede, Eönnten die Biichöfe 

eines an Bisthümern befonders reichen Landes leicht das Über: 
gewicht über Die andern an fich reißen. Viele Freunde des 

qullieanifhen Syſtems meinen daher, daß es mit der gefunden 

Vernunft und dem Spiteme der Kirche jehr gut zuſammen— 

jtimme, wenn, wie zu Conſtanz, nah Nationen geftimmt 

werde, Man fteht alfo, dag das gallicanifche Kirchenrecht Fein 

Bedenken trägt, die Biſchöfe als Biſchöfe in wenig Betradh- 

tung zu ziehen, jondern nur als Repräjentanten von Bezirken 

zu betrachten, wo man dann bald dahin käme, eine Art von 

Repräfentativverfaffung, allenfalls auf die Grundlage der Be- 

völferung, in der Kirche zu haben, und Streit über Streit 

über das, was in Anfehung der Zahl und der Befchaffenheit 

*) Die Proteftanten, welche felten genauere Kenntnifje von der fatholi- 

ſchen Kirchenverfaffung zeigen, haben fich auf das Zeugnig der Ih— 

tigen ganz in den Glauben hineingelebt, die Glaubensentfcheidungen 

bei ven Katholiken würden oft durch Stimmenmehrheit gemadt, 

wo ihnen dann freilich die fo Fleine Anzahl der Biſchöfe, welche an 

den erften Sigungen des Conciliums von Trient Theil nahmen, einen 

erwünſchten Stoff zu allerlei Declamationen geben mußte. 

Beidtel, canon. Recht. 26 
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der Biſchöfe zur giltigen Conciliarentſcheidung gehört, ent— 

ſtehen zu ſehen. 
Das Recht, auf dem Concilium zu präſidiren, erkennt 

Febronius ohne Anftand *) dem Pabſte zu; Doch jagt uns er— 

fterer nicht, was gejchehen follte, wenn etwa der leßtere das. 

Präſidium ablehnt, Allerdings wird wohl darauf von Febro- 

nius hingewiefen, daß dann ein amderer Bifchof durch die 

Berfammlung das Präfidium erhalten fönnte; dann aber bleibt 

Doch noch die wichtige Frage über die Präfidialbefugniffe und 

das Reglement der Verſammlung übrig, für die es bei einem 

gewählten Vorfigenden nicht fo gar leicht wäre, Das Ange 

meſſene Durchzufegen, 

- Das Goneilium felbft, meint Febronius, könne vom Pabſte 

nicht willführlich aufgelöst werden, und eben jo wenig könne 

eine Prorogation oder eine Verlegung defjelben ftattfinden **). 

Angenommen, die Sache wäre wirflih jo, jo gäbe es fein 

Mittel, übereilte Befchlüffe und ſcandalöſe Streitigkeiten zu 

hindern; auch könnte ein Concilium dann leicht zu einer Art 

von langem Parlament werden *5. 

Febronins will auch, daß die Berathichlagungen eines 

allgemeinen Conciliums frei ſeyen F). Frei find fie aber nad) 

Febronius nicht, wenn der Pabſt oder feine Legaten auf Die 

Berathungen einen überwiegenden Einfluß ausüben, wenn fie 

nicht geftatten, daß gewiffe Gegenftände in die Berathung ge 

zogen werden, wenn fie zu Drohungen und Berfprechungen 

*) De stat. ecel. cap. VI. {. 4. Doc meint Febronius, fo wie der 

Pabſt zuerft feine Meinung fagen und überhaupt Vorfchläge machen 

fonne, fo Fann auch dort, wo. es fih um die Perfon oder die Rechte 

des Pabſtes handelt, ein anderer Biſchof die paſſend feheinenden 

Borfchläge machen. 

**) De stat. ecel. cap. VI. \. 3. n. 5 

***) Heut zu Tage, wo fo viele Menfchen mit der Theorie der Repräſen— 

tatioverfafjungen befannt find, müſſen Hontheims Ideen doppelt 

auffallen, 

) De stat. ecel. cap. IX. ©. 3. 
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ihre Zuflucht nehmen, oder das Concilium an einem der Frei— 

heit der Beratbichlagungen ungünftigen Orte gehalten wird. Dem— 

zufolge aber wäre die erlaubte von der unerlaubten Unterhand- 

lung ſchwer zu unterfcheiden; es wäre ſchwer auszumitteln, 

inwiefern Drohungen und Berheißungen auf Einzelne gewirkt 

haben; jeder Ort, wo ein Concilium gehalten wird, kann der 

Landesregierung gewiſſe Arten des Einfluffes geftatten, und 

von feiner Berathichlagung kann man mit Gewißbeit behaup- 

ten, daß fie mit aller erforderlichen Ruhe ftattgefunden oder 

nicht jtattgefunden habe; aus dem Gefichtspunfte der Conci— 

liarfreiheit entjtehen alfo neue Schwierigkeiten. 

Die Entjcheidungen des Conciliums find entweder dog— 

matifche oder Disciplinarentfcheidungen *). Jene find auf die 

heilige Schrift und die Tradition zu gründen, dieſe auf die 

Nothwendigkeit oder den Nugen der Kirche. Die Bifchöfe 
find alfo als Ausleger der heiligen Schrift, als Zeugen der 

Tradition, als die zur Regierung der Kirche berufenen Männer 

bei dem Goneilium anweſend. Im allen diefen Beziehungen 

werden num ausgebreitete Kenntniffe und reichhaltige Materia- 

lien zur Entſcheidung nothwendig; Febronius jagt uns aber 

nicht, wie jeder Verfammlung von Bifchöfen, bei der Unge— 

wißheit über die Zahl und die Kenntniffe der verfchiedenen 

Prälaten, diefe Kenntniffe und dieſe Materialien zugetraut 

werden können. Allerdings verweifet er uns auf die göttliche 

Erleuchtung **), welche diefen Berfammlungen zu Theil werde; 

allein die göttlihe Erleuchtung iſt nur der Kirche, nicht 

jeder vielleicht tumultuarifchen Verfammlung von Bifchöfen zu— 

*) In den legten fünfzig Jahren hat man Fatholifche Theologen ge- 

fehen, welche entjcheiven wollten, ob ein allgemeines Coneilium der 

Tradition gemäß entjchieden habe. Einige Gallicaner hatten 

diefen Ideengang vorbereitet, welcher offenbar ein Brivaturtheil 

über den Werth der Eoneiliarbefchlüffe zulafien, folglich diefe Be— 

fhlüffe ganz unnütz machen würde, 

**) De stat. eccl. cap. I]. $. 9. 

26.* 
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gefagt, und felbit die Kirche verfhmähet es nicht, Die 

Art, wie fie ohne Wunder zu wohlbegründeten Ausfprüchen ge- 

langen kann, auseinanderzufeßgen. 

Die wichtigeren Schriftfteller über das gallicanifche Kirchen- 

recht konnten e8 nicht verfennen, daß die von ihnen geforder- 

ten Bedingungen es höchft zweifelhaft machen fünnen, ob ein 

jogenanntes allgemeines Concilium auch wirklich ein allge- 

meines gewefen ſey. Manche jagen uns daher, Daß zwar Die 

meiften Canoniſten zur Entfcheidung dieſer Frage auf Die päbit- 

liche Konfirmation fehen *), mit ‚mehrerem Grumde aber Die 

Anerkennung der Fatholifchen Kirche als das enticheidende 

Merkmal angefeben werden könne. Was will aber diefe Be- 

hauptung jagen? Für alle ächten Katholiken ift die Frage ent- 

fehieden, wann der päbſtliche Stuhl ein Concilium für ein 

allgemeines anerkennt; dann aber bedarf es feiner weitern 

Nachforihung mehr, was etwa die auf dem Concilium nicht 

gewefenen Bifchöfe von dem Concilium halten. Bet dem gal- 

licaniſchen Syſtem iſt diefe Nachforfchung nothiwendig, und ſie 

ift, da es Bifchöfe in China und Peru, in Polen und Por- 

*) Pehem (Praelect. in jus ecel. univ. P. I. {. 203) jagt ausdrück— 

lih: Quum tam multa sint, quae sincera apertaque majorum 

traditio ad generale ac legitimum coneilium requirat, quae 

nobis ineunda est ratio, qua in notitiam certam legitimorum 

conciliorum veniamus? Pontificiam confirmationem spectandam 

esse monent — ego consensum ecclesiae catholicae 

requiro, und er gibt alg Grund an: nempe certa quidem et in- 

fallibilis est in se concilii oecumenici .legitime congregati 

auctoritas, sed quia persaepe, an legitime celebratum 

sit, potestin dubium revocari, id tum demum, quoad 

res, constabit certissime, quum ab Eeclesia receptum fuerit. 

Diefe Regel ift allerliebft, denn da ein einer Parthei nachtheilig ge: 

wordenes Goncilium von diefer Parthei fchwerlich als ein allge: 

meines wird angefehen werden, beſonders wenn die Zahl derjenigen, 

welche e8 verwerfen, nur einigermaßen beträchtlich ift, fo wird felbft 

die Abhaltung des Coneiliums fruchtlos feyn. 
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tugal gibt, für jeden auch günſtig geftellten Forſcher mit eige- 

nen Scwierigfeiten verbunden. Dder joll, um dieſer Klippe 

auszuweichen, der Katholif den Ausspruch der Bilchöfe feines 

Landes für genügend anjehen, oder etwa gar nad) feiner indi- 

viduellen Anficht verfahren? Man fteht, jeder diefer Wege hat 

jeine Gefahren. 

Die Idee, über die wirkliche Allgemeinheit eines ſoge— 

nannten allgemeinen Goneiliums die Annahme der Kirche ent- 
jcheiden zu Laffen, hat jedoch auch noch andere Bedenflichkeiten 

gegen fih. Man fegt nämlich dabei voraus, dag das Conei— 

lium doch nicht die allgemeine Kirche ſey, fondern fie nur vor- 

jtelle; wie ſich denn wirklich das Goneilium von Conſtanz 

eine Repräfentation der Kirche nannte ); die Finals 

entſcheidung über den Werth der Conciliarſchlüſſe, die Ent- 

jheidung nämlich, ob fie wirklich Schlüffe eines allgemeinen 

Gonciliums find, wäre alfo wieder einer großen Anzahl von 

andern Bifchöfen überlaffen, welche ohne zufammengefommen 

zu ſeyn, und ohne jich durch die Erörterung des Gegenjtandes 

gegenfeitig aufzuklären, über die Frage, was ein Glaubens: 

artifel und was eine Disciplinarvorichrift für die geſammte 

Kirche ſeyn ſoll, zu entjcheiden hätten. Das Goneilium wäre 

alfo wieder ziemlich umfonfst, und dies um jo mehr, da 

-bei dem  Streite der entgegengefegten Anfichten leicht einige 

gewandte Flugichriften für den, welcher nicht Canoniſt it, den 

wahren Gefichtspunft verrüden dürften, 

Zur Vermeidung von Anftinden bei der Abhaltung von 

allgemeinen Goneilien machen uns zwar die Gallicaner darauf 

aufmerkjam, daß nur ein Eoneilium, welches nach der Sitte 

der Vorfahren gehalten worden, den ficchlichen Intereffen 

entipreche, und im entgegengejeßten Falle leicht zu einer 

unvechtmäßigen Verſammlung (Ceonciliabulum) werde. Allein 

*) Ecelesiam catholicam repraesentans heißt es in den Conſtanzer 

Dervreten der vierten und fünften Sisung, und die Sache blieb, da 

man nach Nationen flimmte, Feine blofe Formel. 
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die Sitte der Vorfahren zu beobachten, ift nicht unbedingt 

nothwendig; denn veränderte Verhältniſſe können ſelbſt neue, 

und zwar fehr vernunftmäßige Sitten begründen, und dann 

fennen wir über die Abhaltung der allgemeinen Goncilien 
nichts, als was uns die Kirchengefchichte fagt, und Diefe zeigt 

uns beträchtliche Verſchiedenheiten. Das pofitive Recht thut 

uns daher leicht beffere Dienfte, und Ddiefes erklärt jehr deut: 

ih, daß jedes Goncilium, welches ohne die Autorität des 

heiligen Stuhls abgehalten werde und etwas Neues feitjeße, 

ungültig ſey *). 

Die Grundfüße, welche Febronius über allgemeine Con— 

eilien aufftellt, erhalten dadurd) ihre Vollendung, daß er dem 

päbftlihen Stuhl das Recht der Beftätigung in allen jenen 

Fällen nimmt, wo der Pabft ungewiß ſey, wo er hartnädig 

der Abhaltung eines allgemeinen Conciliums widerftrebte, oder 

ein fonft ordnungsmäßig abgehaltenes Koncilium 

zu beftätigen ſich weigert; denn nun gibt e8 auch von 

diefer Seite fein Merkmal mehr, über das Concilium ein Ur- 

theil zu füllen, ausgenommen infofern, daß in den meiften 

jolchen Fällen der Widerſpruch des päbftlichen Stuhls nod) 

mehr erbellen wird, und jedem Katholifen, welcher fich der 

Anerkennung eines folchen Gonciliums entziehen will, ein in 

den Augen "unzähliger Sanoniften fehr plaufibler Grund gege— 

ben ift, den Ausfprüchen des Conciliums fih nicht zu fügen. 

Hontheim verfennt e8 indefjen nicht, Daß die Praxis eini- 

ger allgemeiner Eoneilten, und insbefondere die des tridentini- 

jhen, die päbftliche Beftätiqung Doch als etwas von den 

Coneilien felbft Gewünſchtes anfehen lafje Mit den 

meiften Gallicanern nimmt daher Hontheim die Wendung, als 

jey die Betätigung nur infofern für ein allgemeines Coneilium 
etwas, um das, was ohnehin fehon gewiß und giltig ſey, 

*) Cap. 2. 5. 6. dist. XVII; auch ift wohl nur dann, wenn die Bi: 

ſchöfe auf dem Concilium zu erfcheinen oder fich zu entfchuldigen ges 

zwungen find (cap. 8. 10. dist. XVII) ein Goncilium möglich. 
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bejonders denjenigen, welche auf dem Conecilium nicht gegen: 

wärfig waren, als rehtmäßig zu erflären und einzu— 
Ihärfen, was tinsbejondere Bofjuet behauptet. Mit einer 

jolhen Erklärung wird aber das päbjtliche Confimationsdecret 

zu etwas mehr als einer blofen unbedeutenden Förmlichkeit. 

Wenn vor der päbitlichen Gonfirmation der Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit der Gonciliarbejchlüffe bejtand, und zu feiner 

Entfernung die päbjtliche Beſtätigung gewünfcht würde, oder 

wenn das Goneilium ſelbſt feine Decrete ohne päbitliche Er— 

mahnungsfchreiben an die einzelnen Kirchen nicht handhaben 

kann, ijt Die päbſtliche Konfirmation das Entſchei— 

dende, und hieraus folgt auch, daß, da der Pabſt zur Con— 

firmation nicht gezwungen werden kann, er es ſtets in feiner 

Gewalt habe, alle fogenannten allgemeinen Goneilien jeiner 

Gegner unnütz zu machen. Das gallicanifche Kirchenrecht in 

Anſehung der allgemeinen Concilien lauft daher auf nichts 

hinaus, weil es auf dem Grundirrthum, daß die bifchöflichen 

Stimmen entjcheidende Stimmen find, berubt. 

VI. 

Über die Lehre des gallicaniſchen Kirchenrechts 

von der Nothwendigfeit allgemeiner Concilien. 

Das gallicanifhe, von Hontheim mehr entwidelte Kicchen- 

recht nimmt *), wie bereits it angedeutet worden, an, daß, 

wenn nicht Durch die proviforischen Anordnungen des päbit- 

lichen Stuhls die in der Kirche entitandenen Zwiitigkeiten be— 

endigt werden fünnen, ein allgemeines Concilium dazu die 

Mittel anbiete. Es fieht alfo die allgemeinen Concilien für 

das oberſte Tribunal der Kirche, dem Niemand mehr den Ge- 

horſam verweigern dürfe, an, und glaubt, diefe Anficht habe 

von jeher beitanden; auch ſey es blos ihr zuzufchreiben, daß 

*) De stat. ecel. cap. VI. $. 7. 



— 4108 — 

von Zeit zu Zeit in der Kirche allgemeine Goneilien gehalten 

worden find. 

Abgefehen von der Behauptung, daß die Goncilien das 

oberite Tribunal der Kirche find, laffen ſich aber gegen Die 

eben angedeuteten Behauptungen des gallieanifchen Kirchenz 

rechts wichtige Einwendungen machen, und eine rührt her von 

der Art der Streitigfeiten, deren Beendigung gelucht wird. Es 

gibt gewiſſe Streitigfeiten, Durch welche derjenige, welcher neue 

Glaubenslehren behauptet, ſich von jelbit außerhalb der 

Kirche ftellt, z. B. wenn er heut zu Tage die Trinitätslehre 

läugnet, oder die Rückſichtswürdigkeit der Tradition in Abrede 

jtellt. Hier bat es die nen vorgebrachte Lehre mit einigen 

längſt von der Kirche ausgefprochenen Dogmen zu thun; hart: 

nücige Neuerer werden alfo, wenn ihmen die bisher entitandes 

nen Ausfprüche nichts find, fich auch won fünftigen Ausſprüchen 

der Kicchengewalt, fie mögen mun von Päbſten oder von 

allgemeinen Concilien herrühren, nicht zur Unterwerfung unter 

den Ausppruc der Kirche (welcher überdies ſchon da üft) be: 

jtimmen laffen. Der Nußen von Ausjprüchen der oberjten 

Kirchengewalt ift alfo nur vorhanden, wenn Neuerer noch, jo 

zu jagen, auf dem Fatholifchen Boden ftehen, d. h. gewiſſe 

für die Entfcheidung wichtige und von der Kirche an- 

genommene Vorderſätze zugeben, und nur Die Frage 

entjtehbt, od man, Das Entſcheidungsrecht der Kirche 

vorausgefest, im Ddiefer oder jener Beziehung noch einer 

Entjcheidung der oberſten Kirchengewalt bedürfe, 

Aus diefem Gefichtspunfte betrachtet, Fonnte man mit 

Grundfragen, ob gegen Luthers NReligionsneuerungen, 

von denen ein großer Theil, z. B. feine Lehre von dem Pri- 

mat und den Saframenten, fehon längft durch die Kirche ver: 

worfen worden, ein allgemeines Concilium nothwendig war, 

und zum Theil auf dieſem Grunde berubten einige der ſo— 

genannten römischen Verzögerungen. 

Da nun in der neueren Zeit über einzelne Fragen der 

Theologie Faum mehr geftritten werden fann, ohne die oberſten 
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Grundfäge von dem Autoritätsglauben zu berühren, jo läßt 

fich fehr zweifeln, ob in Zukunft dogmatiſche Streitigkeiten fo 

leicht zur Nothwendigfeit eines allgemeinen Conciliums führen 

werden. Die Kirche hat faktiſch dies jo ziemlich als ihre liber: 

zeugung ausgeſprochen; denn obgleich im Laufe des achtzehn: 

ten Sabrhunderts einzelne proteftantifhe Süße, dev Deismus, 

der Materialismus und der Atheismus innerbalb der katholi— 

jchen Länder ſehr um fich griffen, hat man doch von Diefer 

Seite noch niemals die Nothwendigfeit eines allgemeinen Gon- 

ciliums zur Sprache gebracht, Auch jcheint fh heut zu Tage 

der ganze Streit zwifchen dem fatholifchen und proteftantifchen 

Syſtem fat nur noch auf die Frage, ob die Anerfennung 

einer Autorität in Glaubensſachen, und zwar nad 

dem Sinne der katholiſchen Kirche, nothwendig 

ſey, zu beſchränken, indem, wenn man auf dieſe Frage mit 

Ja oder Nein antwortet, ſogleich ein ganzes Gebäude von 

Schlüſſen entſteht *). 

*) Daß der Proteſtantismus dert, wo er an die ſymboliſchen Bücher 

fich Hält, ein Autoritätsglaube fey, ift für Jeden, der über 

ten Gegenftand nachdenft, eine Gewißheit. Für Solche alfo, welche 

eine Autorität in Glaubensfachen gelten laffen, ift, wenn es fich um 

den Vorzug ihrer Religion gegen die Fatholifche handelt, die Frage 

nur die, ob die Autorität der jymbolifchen Bücher, oder vielmehr 

die ihrer Verfaſſer, größer fey, oder die der Fatholifchen Kirche. 

Fir diejenigen Proteftanten aber, welche die Unabhängigfeit der (in- 

dividuellen) menfchlichen Vernunft in Glaubensfachen annehmen, und 

deswegen zugeben müren, daß jeder Menfch fich feinen Glauben 

felbft machen könne, fteht wieder die Frage fo, ob diefe Unabhän— 

gigfeit in Glaubensſachen wirklich ausführbar, und wenn man fie 

als bis auf einen gewiffen Punkt ausgeführt fich denft, eine Kirche 

denfbar fey. Bei der Frage über die Ausführbarfeit kommt die Frage 

über den Werth, den Umfang und die Sicherheit des philofophifchen 

Erfennens vor, wobei wieder die Gefchichte der Philofophie wichtig 

wird. GSelbit in Beziehung auf den Staat ift das, was über den 

Vorzug der Fathelifhen Religion oder des Proteftantismus gejagt 

werden Fann , weniger in der durch den Partheigeiſt fo oft entitellten 
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Zum Theil aus den in Diefem Abſchnitte aufgeftellten, 

oder vielmehr in Erinnerung gebrachten Sätzen entfcheidet ſich 

auch Die Frage, ob etwa zur Bereinigung der von der 

römiſchen Kirche getrennten PBartheien mit den 

Katholifen die Abhaltung eines allgemeinen Conciliums 

nothwendig wäre, Diefe Frage ift übrigens nicht neu; ſchon 

in der Gorrespondenz zwilchen dem Biſchof Bofjuet und Mo— 

lanus (proteftantifcher) Abt von Loccum wurde fie genügend erör- 

tert, und von Boſſuet gezeigt, Daß die fatholifche Kirche nie- 

mals ohne Inconſequenz, und ohne den gefährlichiten Folge: 

rungen das Thor zu öffnen, von den tridentinischen Schlüffen 

abgehen könne. 

Dennoch wird der entjchiedenfte Vertheidiger des Sabes, 

daß es in der Kirche an jedem Tage eine oberfte, zur Ent: 
jheidung von Glaubensfragen competente Autorität geben 

müffe, und diefe Autorität bei dem päbftlichen Stuhl fey, an— 

erkennen, daß es Umftäinde geben könne, wo der Pabjt 

außer jenen Rathsverfammlungen, welche ihm jtets zu Ge- 

bote ftehen, audy noch einer außerordentlihen, aus den 

meiften hohen Würdenträgern der Kirche zufammengefegten 

Rathsverfammlung bedürfen kann. Der Gardinal Orſi, der 

diefen Satz unumwunden ausipricht, meint, dieſe Nothwendig- 

feit jey Dann vorhanden, wenn der Gegenftand fehr verwickelt 

it, und etwa die Vernehmung von Perfonen, welche mit den 

örtlichen Berhältniffen mehr befannt find, räthlich macht *). 

Geſchichte als in den ftaatsrechtlichen und politifchen Theorien zu 

finden. Ganz mit Recht haben daher Birle in dem Streite des 

frangofifchen Clerus gegen die franzöftfche Univerfität, deren philo— 

fophifchen Unterricht die Kirche verwirft (1843 — 1845), einen Etreit 

Fatholifcher und proteftantifcher Prinzipien wahrzunehmen geglaubt. 

*) Dies ift ganz die alte Theorie der Ständeverfammlungen, welche 

eine Art von verftärftem Staatsrath des Fürften bilden 

follten. Überhaupt find Concilien kirchliche Ständeverfammlungen, 

und Ständeverfammlungen politifche Concilien; für beide gelten alſo 

in Hinftcht auf Zufammentretung, Vorſitz, Initiative, Prorogation, 
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Wenn nun aber Ddiefer bereits jehr alten Anficht gegen- 

über Boffuet mit einem Tone won Überlegenheit fragt: wozu 

die vielen Concilien, wenn die Entſcheidung der Päbſte der 

Kirche genügt? fo antwortet ihm fehr richtig der Cardinal 

Orſi: „Nicht uns diefe Frage, nicht den Päbſten Damafus, 

Cöleſtinus, Agathon, Adrian, Xen, die alle Kebereien von 

Arius bis Eutyches mit Zuftimmung der Kirche, oder doc) 

einer jehr großen Stimmenmehrheit, verdammt haben, und fich 

es nimmermehr einfallen liegen, daß es allgemeiner Concilien 

bedürfe, um fie zu unterdrücken. Fraget die griechifchen Kai- 

fer, welche durchaus Goneilien gewollt, die fie berufen, die 

Zuftimmung der Päbfte gefordert und unnöthigerweife allen 

diefen Lärm in der Kirche verurfacht haben.“ *) 

Anerfennen muß man aber allerdings, daß in den Kirchen: 

fchriftitellern der eriten Jahrhunderte fehr oft von den Conci— 

lien als fehr wichtigen Kirchenangelegenheiten die Rede ift, und 

dies leicht ſpätere Schriftiteller dahin führen konnte, die Wich— 

tigkeit der allgemeinen Gonceilien zu überfhägen Die 
Sache begreift fich aber, Im den erſten Jahrhunderten waren 

die Ideen über die Kirchenverfaffung noch ſehr wenig ausge: 

bildet; das Chriftenthum ging nicht weit über die Gränzen 
des römischen Neichs hinaus; die Biſchöfe auf einem allgemei- 

nen Goneiltium zu verfammeln, jchien nicht unmöglich; Die 

Wünſche der Kaifer, denen fich die Päbfte nicht leicht entge— 

genftemmen fonnten, gingen auf die Abhaltung von Goncilien, 

und fo geſchah es nicht nur, Daß die allgemeinen Goncilien in 

der Periode von 311 bis 611 verhältnigmäßig zahlreich find, 

Auflöfung, Betätigung, Ausſchüſſe u. f. w., die meiften jener Ne: 

geln, welche z. B. bei dem englifchen Parlamente in Rückſicht auf 

die Gefchäftsformen beobachtet werden. 

*) Jos. Aug. Orsi de irreformabili Rom. Pontificis in definiendis 

fidei controversiis judicio. Romae 1772. Tom. III. lib. 2. cap. 20. 

Febronius (de stat. ecel. cap. VI. $. 6) führt gegen diefe auch von 

ihm citirte Stelle nur (ibid.) fehr ſchwache Gründe an. 
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ſondern auch, daß ſie als von den Kaiſern zuſammen— 

gerufen erſcheinen, was wohl der Natur der Sache nach 

nicht von ihnen, ſondern von den Päbſten hätte geſchehen 

ſollen, obgleich ſich auch bei den Zuſammenberufungen durch 

die Kaiſer zeigt, daß mit den römiſchen Biſchöfen Verhand— 

lungen gepflogen wurden, und ihre Zuſtimmung erfolgte. 

Heut zu Tage aber, wo die Katholiken in ſo vielen Staa— 

ten zerſtreut ſind, und ohne die Zuſtimmung von faſt allen 

größern Staaten ein allgemeines Concilium kaum gedacht 

werden kann, da iſt es wohl der ſonderbarſte Gedanke, einer 

Verſammlung, welche ſo ſelten erſcheinen kann, und die Manche 

ſchon für ganz unmöglich Halten, die ſouvergaine Gewalt in 

der Kirche zuzufchreiben, oder was auf das Nämliche hinaus: 

(auft, Die wichtigften Entſcheidungen vor der Abhaltung eines 

allgemeinen Conciliums noch nicht für definitive Entſcheidungen 

zu erklären. 

Gehen wir aber nun auf die von Febronius aufgeitellten 

Forderungen über das Stimmrecht der Biſchöfe über. Durch 

fie werden die Schwierigkeiten Der Lehre, die allgemeinen Con— 

cilien hätten die höchſte Kirchengewalt, mehr heraustreten. 

VII. 

ID 

Uber das Stimmrecht auf allgemeinen Concilien, 

und die Appellation von dem Ausfprude des 

päbſthichen Stuhls an ein fünftiges allgemeines 

Concilium. 

In Beziehung auf die Berathſchlagungen allgemeiner Con— 

cilien ſagt uns Febronius, daß die Stimmen der Biſchöfe ent— 

ſcheidend ſind, und dem Pabſte nur das Recht zuſtehe, zu erſt 

ſeinen Ausſpruch abzugeben, welcher, ſagt Febronius, die 

Kraft einer Entſcheidung hat, wenn er durch den Ausſpruch 
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der Bifchöfe beftätiget werde *). Diefem zufolge ſieht Hont- 

heim die Stimme jedes Biſchofs als entjcheidend an; confe- 

quenterweife muß er alfo Zählungen dieſer Stimmen verlangen, 

und durch die Stimmenmehrheit den Firchlichen Ausſpruch ent- 

ſtehen laſſen. 

Allein wir haben ſchon (V. Buch, 3. Abſchn.) geſehen, 

welche Gründe bei Concilien die Stimmenmehrheit als Ent— 

ſcheidungsquelle verwerflich machen, ſelbſt dann, wenn man 

jeden Biſchof als Biſchof in gleiche Betrachtung ziehen, aber 

übrigens den Primat des Biſchofs von Rom anerkennen wollte. 

Dann aber gäbe es bei der Vorausſetzung, die biſchöflichen 

Stimmen ſeyen entſcheidend, noch andere Anſtände. Ange— 

nommen, zu Trient hätten biſchöfliche Stimmen im Namen 

des Conciliums, alſo nach Febronius im Namen der allgemei— 

nen Kirche, definitiv entſcheiden können, fo hätten, da 1545 

einige Zeit nur zehn Biſchöfe zu Trient verfammelt waren, 

diefe zehn Biſchöfe Die entfcheidendften Beſchlüſſe faſ— 

jen fünnen, und da man, ohne mit den Fatholifchen Grund- 

fügen in einen Widerfpruch zu fommen, ein einmal feitgefeßtes 

Dogma nicht wieder aufheben kann, wären alle weiteren 

Berathichlagungen bereits an eine vielleicht fehlerhafte Grund» 

lage gebunden gewefen, und die Ausſprüche von zehn Biſchöfen 

hätten, wenn auch nachher jehshundert Biſchöfe anders ent- 

jchieden hätten, doc entweder als Decrete eines allgemeinen 

Conciliums angefehen werden müffen, ‘oder man wäre zur Er— 

klärung gezwungen gewefen, die Giltigfeit der zu Trient ge 

machten Ddogmatifchen Beftimmungen hinge erjt von der Anz 

nahme der einzenen, in ihren Diöceſen zerftreuten Bilchöfe 

ab, wo man alfo ein Teibunaf zerftreuter, zum Theil fogar 

*) Ei, find die Worte — competit jus relationis seu primae sen- 

tentiae, ita, ut ipsius sit, referre ad Patres, quid de re cen- 

sendum sit, et primam ferre sententiam, quae definitionis vim 

habet, si patrum sententiis firmetur (De stat. ecel. cap. VI. 

\. 4 n. 3). 
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fich nicht ausfprechender Richter aufftellen, alfo in den Augen 

jedes Juriften eine Abſurdität hätte vertheidigen müffen. 

Man glaube auch nicht, daß das von Febronius dem 

päbftlihen Stuhle zuerfannte Prafidium die Sache günftiger 

ftellen würde, Denn da einen Vorfchlag machen, den Andere 

auch verwerfen können, nicht gerade immer als ein Be- 

weis eines VBorzugs gelten fann, und der Pabſt bei den 

römischen Begriffen über die Natur des Primats zu einem 

Vorſchlage fich ſchwerlich herbeilaffen würde, jo müßten die 

Biſchöfe ohne päbftliche Zuftimmung, alfo auch ohne päbft- 

liche Vorſchläge beratbichlagen, und fie, Die amtlich nur 

ihre Diöcefen fennen, wären nun zur Geſetzgebung für die 
ganze Kirche berufen. 

Febronius läßt fih inzwifhen auf die Folgerungen nicht 

fehr ein, und ftellt *) die Gründe zufammen, aus denen er 

doc) den Bifchöfen enticheidende Stimmen einräumen zu fün- 

nen glaubt. Hören wir nun die erheblicheren dieſer Gründe, 

1. Kein allgemeines Goneilium habe es jemals gewagt, 

die Entfcheidungen eines andern allgemeinen Conciliums einer 

neuen Prüfung zu unterziehen, wohl aber fey dies mit päbjt- 

lichen Entſcheidungen geſchehen. Hierauf läßt fi aber ant- 

worten: allerdings geſchah Die Prüfung der gefchehenen Be- 

fehlüffe eines allgemeinen Goneiliums nicht, weil jede Sache 

einmal zu Ende gehen oder als definitiv entichieden angejehen 

werden muß, und wenn das wahrhaft allgemeine Concilium, 

alfo das vom Pabſte als allgemein anerkannte Eoncilium ein: 

mal entſchieden hatte, jede neue Unterfuhung höchſt überflüfiig, 

und fogar dem Anfehen der Kirche nachtheilig geweſen wäre, 

Allein in Anfehung päbftliher Deerete verhält fi) die Suche 

anders; denn wenn der Pabit zur Befprechung des von ihm 

‚entfchiedenen Gegenftandes ein allgemeines Concilium zuſam— 

menvuft, fo will er ja die Befprehung, und warum er fie 

will, fann nur aus den Umftänden oder den Documenten 

*) De stat. ecel. cap. VI. $. 6. 
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beurtheilt werden, Vielleicht will der päbftliche Stuhl feine 

Gegner überzeugen, daß ein allgemeines Coneilium auch nicht 
anders entfchieden hätte; vielleicht will er, wie z. B. zu Trient, 

den Glaubensgegnern Gelegenheit geben, ihre Einwürfe vor- 

zubringen, um die Gegenbemerkungen fatholifcher Theologen: 

zu hören, oder vielleicht handelt es ſich zu gleicher Zeit um 

Disciplinardeerete, welche man in einer Verfammlung von Bi: 

ichöfen will vorbereiten laffen. Der jehr bemerfenswerthe Um— 

ftand aber ift, Daß noch niemals ein allgemeines Concilium 

den Glaubensentfcheidungen des römiſchen Stuhls wider: 

ſprochen hat. 

2, Die Bifchöfe, jagt uns ferner Febronius *), waren 

nad) der h. Schrift berufen, „die Kirche Gottes zu regieren,“ 

alfo müßten ihre Stimmen enticheidend ſeyn. Allein dieſe 

Folgerung ift nicht richtig. Unſtreitig haben alle Bifchöfe mit 

ihrem Primas die Regierung der Kirche über fih, wie 3. B. 

in England das Parlament und der König die Regierung des 

Reichs haben; Dadurch ift aber noch immer nicht klar entſchie— 

den, wie viel an Macht jedem Einzelnen gebühre, und Dies 

it eigentlich der Gegenftand der Frage. 

3. Eben jo fagt uns Febronius, die Bifchöfe ſprächen 

ja auf den Gomeilien entjcheidend, und ſprächen fchon das 

Anathem über Diejenigen aus, welche gewiffe ihrer Bejchlüffe 

verwerfen. Er bezieht fich **) in dieſer Rückſicht auf Boſſuet, 

*) De stat. eccl. cap. VII. $. 2. 

**) De stat. ecel. cap. VI. $. 5. n. 6. Hontheim fagt hier: Non 

possum, quin hic mea faciam verba laudati Episcopi Meldensis; 

(in dem Werfe def. decl. cler. gall. lib. XII cap. 10): »Li- 

benter quaererem, ludantne nos synodi cum absolute ac de- 

eretorie pronunciant: Si quis non ita senserit ana- 

thema sit. Ac nimis profecto ineptiunt, qui haec anathe- 

mata intentari respondent sub ratihabitione, ac confirmatione 

futura ipsius Pontificis. At saltem audiant has formulas ab 

omnibus synodis frequentatas, quae effectum ipsum denotant: 

ab Ecclesia projecimus, privavimus, nudavimus 
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welcher den alten Einwurf der Canoniſten: die Conciliardeerete 

waren bis nach erfolgter päbſtlicher Beſtätigung nur Geſetzes— 

entwürfe, nicht will gelten laſſen, und die Sprache der Bi— 

ſchöfe zu beſtimmt findet, um eine ſolche Vorausſetzung zu— 

läßig zu finden. Allein der alte Einwurf: der Geſetzes— 

entwurf laute oft wie das Gefeß, verliert dadurch, wie 

auc immer die Worte lauten, nichts an feiner Kraft, und 

höchitens möchte es einer Erflärung bedürfen, wie Bifchöfe, 

ohne den Ruf ihrer Rechtaläiubigfeit einer Gefahr auszufegen, 

für ein Decret, welches von dem päbftlichen Stuble vielleicht 

nicht confirmirt werden konnte, fo beftinmte Ausdrüde brauchen 

konnten. - Allein auch dies erklärt fc) leicht. Sehr oft kannte 

man fchon durch Urkunden oder die päbftlichen. Legaten den 

Ausſpruch des päbſtlichen Stuhls; man wagte alfo nichts, wenn 

man in demfelben Sinne ſich ausfprach, und da die fouvernine 

Gewalt wohl auch einzelnen Befchlüffen eines Conciliums aus— 

drücklich oder ftillfehweigend ihre Zuftimmung ertheilen konnte, 

jo ließ fich allerdings die auf einem allgemeinen Goneilium 

ausgefprochene Abjegung diefes oder jenes Bischofs manchmal 

ſchon als definitiv ausgefprochen anſehen. 

4. Diele Gallicaner fragen auch, wozu ein allgemeines 

Goneilium wäre, wenn die Stimmen der Bifchöfe nicht ent: 

jchieden? Dadurch fommt man auf die fchon behandelte Frage 

von der Nothwendigfeit allgemeiner Goneilien (V. Bud), 

6. Abſchn.) zurück; man kann aber hier auch die Bemerkung 

beifügen, daß es für den päbftlichen Stuhl unter gewiljen 

Umftänden wichtig werden kann, in. vertraulicher Beſprechung 

die Bedürfniffe der Kirche von einzelnen ihrer Theile erwägen 

zu laſſen, die locale Tradition mit den zu Nom gefammelten 

Nachrichten über dieſelbe zu vergleichen, ſolche Textirungen 

firchlicher Disciplinardeerete zu finden, welche nicht zu wenig 

omni dignitate, ac rursus alio modo, nudatus est, 

privatus est, projeetus est. Tanquam perfecta re, quam 

ipsi pendere nolunt.“ 
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und nicht zu viel die Nothwendigfeit, örtlihe Rückſichten zu 

beobachten, einfhränfen, die Mittel zu überlegen, mit denen 

man bei der weltlichen Gewalt diefes oder jenes im Intereſſe 

der Kirche durchfegen fünne, und andere ähnliche Zwede zu 

erreichen. 

5. Auch das erjte Eomeilium zu Jeruſalem wird von den 

Gallieanern als ein Argument benüßt (Act. Apost. XV). 

Dort heißt es in der Apoftelgefchichte (VB. 28) in Beziehung 

auf den Ausfpruch: Visum est spiritui sancto, et nobis, 

was andeute, daß die Apoſtel Die entjcheidenden Perfonen ge- 

weſen find. Darauf antworten aber die Theologen, bei jenem 

Concilium ſey auch der h. Petrus gewefen, und dann war e8 

allerdings wahr, daß die Apoſtel bei ihrer Entfcheidung den 

Ausdruck nobis brauchen konnten. 

6. Man fann endlich jagen, die Bifchöfe hätten in dem, 

was fie auf dem Eoneilium ausfprächen, eine befondere göttliche 

Erleuchtung, welche nicht zugeben werde, daß der Irrthum 

decretirt werde. Diefen Grund fann man gleichfalls nicht gel- 

ten laffen, denn nur der Kirche ift die Unfehlbarfeit ver- 

heißen; wo aber und wann die Kirche ericheint, ift noch immer 

eine andere Frage. Einzeln genommen find die Biſchöfe Men— 

chen, und als jolche dem Irrthum unterworfen; ja es ift fo- 

gar in den Berathichlagungen eines Konciliums etwas, was 

zuweilen einem gewiffenhaften Mann das Abgeben feiner Meinung 

jchwer macht, indem große Verfammlungen oft über Gegen- 

jtände abjprechen müſſen, welche dem Einzelnen zum Theil 

wenig befannt find Sehen wir nun bier auf gewiffe 

Analogien, welche zwifchen einem Goneilium und einer aus 

vielen Gliedern zufammengefeßten Gerichtsitelle beftehen, fo 

werden wir Manches erbliden, was uns den in allen großen 

deliberirenden Verfammlungen, 3. B. der ehemaligen franzöft- 
jhen Deputirtenfammer oder dem englifhen Barlamente, 

wahrnehmbaren Gang der Gefchäfte erflärbar machen wird. 

Bei einer Gerichtsftelle gibt man gewöhnlich zu, daß Die 

zu dem Collegium derfelben gehörigen Richter eine entjcheidende 

Beidtel, canon. echt, 27 
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Stimme haben; auch gibt gewöhnlich das Geſetz deutlich an, 

daß der Ausspruch des Gerichts fi) nach der Stimmenmebr- 

heit richten müſſe. Daraus folgt aber nicht, daß diefe Richter 

auf einem Spaziergange oder. bei einem Gaſtmahle vereinigt, 

Urtheile Sprechen fünnen. Man fordert, daß die VBerfammlung 

unter dem Vorfiß des Präfidenten oder feines Stellvertreters 

jtattfinde, Daß ein fchriftlicher Vortrag erftattet werde, und daß 

durch den Borfigenden die Umfrage nach) der Meinung jedes einzel— 

nen Stimmenführers geſchehe. Eben fo verlangt man die Ge- 

genwart eines Protocollführers und die Anwefenheit einer ges 

wiffen Anzahl. von Räthen, und doch find, was bei Biſchöfen 

auf dem Concilium nicht. der Fall war, ihre Stimmen: jehon 

vom Geſetze für entjcheidende Stimmen erklärt. Allein warum 

verlangt die Meinung aller Sacverftändigen alle dieſe Bor: 

fihten? Ohne Zweifel nur darum, um wenigjtens Dis auf ei- 

nen gewiffen Punkt die Reife der Berathichlagung zu fichern, 

um eine rechtmäßige Zufammenkunft der Richter von einer 

unrechtmäßigen zu unterfheiden, und um dem Vorſitzenden 

einen Einfluß zu fihern, ohne welchen eine jede deliberirende 

Berfammlung bald in Gefahr fommt, tumultuariſch zu werden. 

Wenn wir aber über das, was in einem Richtercollegium 

gefchieht, weiter nachdenfen, jo finden wir, gleichfalls mit 

Rückſicht auf die fait allgemeinen Einrichtungen, daß, wenn 

jelbft duch Stimmenmehrheit entichieden tft, was man von 

dem Gegenftande der. Frage zu halten habe, doch dadurch 

allein der Ausfpruch des Eollegiums noch nicht geſchehen iſt, 

fondern durch den Borfigenden aufgefaßt und. ausgefvrochen 

werden muß, ehe man, jagen Fam, dieſer Ausfpruch ſey 

vorhanden, Übertragen wir nun diefe Bemerkung auf das all- 

gemeine Concilium, deffen natürlicher Vorfigender der Pabſt 

it, fo ſehen wir hier einew für die Entjtehung von Beſchlüſſen 

höchſt wichtigen Einfluß. 

Wir erbliden diefen Einfluß aber auch noch von andern 

Seiten. Sp wird Niemand bebaupten wollen, Daß ein Bifchof 

die nämlichen Mittel babe, ſich autlich über den Zuftand 
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der allgemeinen Kirche und den Stand jeder größern kirchlichen 

Gontroverfe zu unterrichten, wie der Pabſt, an welchen nad 

uralten Gonciliarbeitimmungen über alle wichtigen Greignifje 

der katholiſchen Welt Berichte follen erjtattet werden, welcher 

Legaten abjenden darf, und welchem auch font eine Menge 

wiſſenſchaftlicher Hilfsmittel zu Gebote jtebt. Der Regel nad 

ift alſo der Pabſt über den Gegenjtand der Conciliarberathung 

am beften unterrichtet, und darauf gründet ſich die Ober: 

vanz, daß er die Anträge über das, was zu bejchliegen fen, 

macht, und diefe Anträge, welche manchmal das Rejultat von 

lange vorher gehaltenen Rathsverfammlungen find, haben ge: 

wöhnlich in den Augen aller derjenigen, welche über den Ges 

genſtand ſich minder ausgebreitete Kenntniffe zutrauen, jo viel 

Autorität, Daß fie den päbjtlichen Anträgen beitreten. Es 

iſt derſelbe Fall, wie im englischen Parlamente; aber auch von 

dieſer Seite zeigt es füch, daß jchon der Natur der Sache nad) 

der päbjtliche Einfluß auf einem allgemeinen Goneilium über: 

wiegend ſeyn müſſe. 

Obgleich nun dieſe Betrachtungen allein hinreichen, um 

die biſchöflichen Stimmen nicht in dem Sinne entſcheidend zu 

nennen, daß fie unmittelbar das Kirchengeſetz machen, fo 

wird es Doc nicht überflüfftg jeyn, auf die Folgen aufmerkſam 

zu machen, welche fich ergeben würden, wenn man die bifchöf- 

lihen Stimmen unmittelbar. als enticheidend anfühe. 

1. Jede päbjtliche Enticheidung könnte, da die den Bi- 

ihöfen zugefchriebene enticheidende Stimme noch immer eine 

andere Finalentjcheidung, als die zu Rom in Antrag gebrachte 

oder erjchienene, bringen fünnte, als nicht enticheidend abgelehnt, 

und an ein Fünftiges allgemeines Concilium appellitt werden, 

wodurch, da es fo äußerſt ſchwer tft, allgemeine Goneilien zu 

Stande zu bringen, die Sache vielleiht Jahrhunderte ohne 

eine definitive Entſcheidung bleiben könnte, und dadurch jeder 

mit Rom mißvergnügten Parthei ein Vorwand zu Theil würde, 

ihre Sache nod immer als eine nicht verlorene auszugeben. 

2. Im diefer Zwifchenzeit fünnte eine, Unficherheit der 

27 * 
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Lehre ftattfinden, und es wäre auch fchwer, den Bedürfniffen 

der Kirchendisciplin, welche, wie 3. B. 1801 in Franfreich, 

ohne Zeitverluft große Maßregeln fordern könnte, abzubelfen. 

3. Widerſtreben die Appellationen an ein fünftiges all- 

gemeines Concilium, da im pofitiven Rechte nichts über ihre 

Bedingungen feftgefeßt ift, allen Begriffen über die Ap- 

pellationen, und dies um fo mehr, da man nicht einmal 

weiß, ob das allgemeine Concilium, wenn es zu Stande käme, 

auch den Willen, die Zeit oder die Macht haben wird, fich 

mit dieſen Appellationen zu bejchäftigen. 

4. Die Sache wäre auch von der Seite jehr fehwierig, 

daß die Wirfung der Appellation, welche der Regel nad in 

der Suspendirung der Rechtskraft und der Devolvirung 

der Sache an einen höbern Richter befteht, und die Devolvi- 

rung ſtets zur Kolge haben muß, von dem Pabſte und einem 

großen Theil der Bifchöfe nicht anerfannt wird, überdies aber, 

was die Gallienner nicht wollen, folche Appellationen auch in 

Kleinigkeiten ergriffen werden könnten *). 

Betrachtet man nun diefe Folgen des Grundjages, Die 

bifchöflihen Stimmen wären entfcheidend, fo zeigt fihr 1. daß 

mit, gutem Grunde in dem päbftlichen Rechte die Appellation 

von dem Ausfpruche des Pabſtes an ein Fünftiges allgemeines 

Concilium verboten und für wirkungslos erklärt worden, und 

2. daß man den göttlichen, der Kirche verheißenen Beiftand 

*) Fleury (nouv. opusc. pag. 52) fagt deshalb: „Wir glauben, daß 

die Berufung auf ein finftiges Goneilium erlaubt ift, ungeachtet der 

Bullen Pius I. und Julius I., welche fie verboten haben; allein 

diefe Berufungen müfjen fehr felten und nur wegen fehr wichti— 

ger Sachen ftattfinden.” Allein wer entfcheidet, was fehr wichtig 

und fehr felten ift, befonders da felbit ein Fleury nicht einmal etwas 

Anderes, als ein: wir glauben, für feine Meinung anführen. fann, 

und fein conſequenter Katholif der gallicanifchen Kirche das Recht 

zugeftehen wird, die Konftitution jener Kirche, von welcher fie nur 

ein Theil ift, authentifch auszulegen, oder für fich ein befonderes 

Recht zu conftituiren ? 
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nicht auf die Berathichlagungen eines Conciliums, fondern auf 

die pähftlihe Finalentjcheidung, welche auch das Werk eines 

Augenblids feyn kann, beziehen müſſe. 

Betrachten wir aber auch nun Die hier angedeuteten Fol— 

gen, jo find fie fchon enticheidende Einwürfe gegen die galli- 

eanifche Lehre von den Concilien und von dem Gewichte der 

bijchöflichen Stimmen, und dieſe Einwürfe find für Jeden, der 

über die Sache nachdenkt, jo einleuchtend, daß felbit proteftan- 

tiſche Gelehrte den katholiſchen Lehrfag von der Einheit der 

Kirche mit der gallieanifchen Lehre von der Superiorität der 

allgemeinen Goneilien nicht zu vereinigen wußten *). 

vm. 

Bon den firhliden, außerhalb eines allgemeinen 

Conciliums ftattfindenden Entfheidungen, und 

dem fogenannten consensus ecclesiae 

extraconciliaris. 

Daß allgemeine Coneilien nicht leicht zufammenfommen 

fönnen, lehrt die Gefchichte. Kaum zählt man in mehr 

als achtzehn Jahrhunderten, welche feit dem Hervortreten der 

fatholifchen Kirche verfloffen find, zweiundzwanzig Goncilien, 

welche für allgemeine gehalten werden, und felbit da ift es von 

einigen nod zweifelhaft. Seit dem Goncilium von Trient 
werden bald dreihundert Jahre verfloffen jeyn, und obgleich) 

die in dem legten Sahrhundert entjtandenen Zerrüttungen in 

der Kirche vielleiht größer waren, als in irgend 

*) Der proteftantifche Theolog Laurenz von Mosheim ſchrieb eine eigene 

Abhandlung unter dem Titel: Dissertatio de appellationibus ad 

concilium universale Ecclesiae unitatem spectabilem tollentibus. 

(Dan fehe hierüber in den Werfen des De. Marchetti. Tom. I. 

pag- 258.) Mosheim fuchte zu zeigen, daß die gallicanifchen Speen 

felbft beweifen, wie wenig fich ihre Anhänger den Proteftanten gegen— 

über auf Conſequenz berufen könnten, 
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einer früheren Zeit, ift doch der Gedanfe, ein all: 

gemeines Goncilium abzuhalten, noch niht zum 
Vorſchein gefommen, fo ſehr waren alle Staatsmänner 

von deffen Unmöglichfeit überzeugt. Wenn nun aud ohne ein 

allgemeines Concilium die Kirche beftehen foll, fo muß dafür. 

geforgt feyn, Daß Die richtige Lehre unter den Nachfolgern 

der Apoftel nicht untergehe. Febronius entwicelt nun dieſe 

Behauptung weiter, und meint, die Zuftimmung der allgemei- 

nen Kirche, an den Tag gelegt durch eine bejtändige und 

gleihförmige Obſervanz der Kirche, reiche dazu hin; 

doc) gibt er über die Art, wie fie foll bewiefen werden, feine 

näheren Grläuterungen. Ganz Elar it alſo Hontheims Mei- 

nung nicht; aber prüfen wir fie jo, wie fie dafteht *). 

Hontheim gibt zu, daß nad) den allgemein befannten 

Grundfägen über die Berathichlagungen politifcher Körper Die 

zerftreuten Bifhöfe niht Beratbihlagungen wie 

ein Gollegium vornehmen fönnen. Hierin hat er voll- 

fommen Recht; denn bei welcher Gerichtsitelle würde man 

wohl glauben, man fünne ohne die Zufammenfunft des Kolle- 

giums im Namen des Gollegiums ein Urtheil Shöpfen? Soll 

alfo entfchieden werden, jo gehört nach Hontheim wenigitens 

eine allgemeine Obfervanz dazu. Allein wie fann in Anfehung 

einer neuen Lehre unter Menfchen, die fih Katholiken nen- 

nen, eine allgemeine und beftändige Obfervanz gedacht werden? 

Schon die neue Lehre, wenn fie einiges Glück macht, wird 

vielleicht einen oder den andern Bifchof, oder wenigitens eine 

gewiffe Anzahl angefehener Katholifen für fich haben; bier ha- 

ben wir alfo jchon eine Ausnahme von der allgemeinen 

Objervanz. Außerdem aber, wenn der Anftand über eine 

längſt entſchiedene Sache entfteht, fo ift die Sache wieder fehr 

Harz; fte bedarf feiner neuen Entfcheidung. Sit fie aber 

unentfchieden, wird wohl eine hartnädige und dabei etwas un— 

terrichtete Parthei fi) mit dem Ausſpruche einer auch noch fo 

*) De statu ecel. cap. VI. $. 8. n. 5. 6. 12. 
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beträchtlichen Anzahl von Biſchöfen, fo lange die Kirchenver— 

faffung noch irgend eine Appellation möglich) macht, beruhigen ? 

Es ift nicht wahrjcheinfich, und dennoch können die Biſchöfe 

gegen die neue Streitfrage feine ſchon längft entjtandene 

Dbjervanz geltend machen, woraus fich zeigt, daß der von Fe- 

bronius vorgefchlagene Plan, ſich in Ddiefem Falle mit der 

gleihförmigen und beftändigen Objervanz der Kirche zu helfen, 

nicht ausführbar erfcheint. 

Die meiften Gallicaner haben daher, um Kirchenftreitig- 

feiten ohne ein allgemeines Concilium zu entjcheiden, zwei 

Mittel. Das erite ift, daß man die bejtebenden Gonciliarbe- 

ſchlüſſe jorgfültig handhabe, wovon auch Febronius viel zu 

halten jcheint, und wovon wir ſpäter fprechen werden, und 

dann Die außerhalb einem allgemeinen Concilium 

erſcheinende Übereinftimmung Der Kirche (consensus 

ecclesiae extraconciliaris), welche, da Gott die wahre 

Kirche niemals werde verſchwinden laffen, die Bedürfniffe der 

Einheit befriedigen werde, 

Boſſuet drüdt die Sache ungefähr fo aus: es würden 

jtets Bischöfe vorhanden ſeyn, die fi dem Irrthum in Glaubens» 

jachen, er möge von wem immer ausgehen, entgegenjtemmen, 

und wenn die andern Bifchöfe, welche gleichfalls die VBerpflich- 

tung hätten, das Kleinod des Glaubens zu bewahren, zu dem, 

was etwa vom Pabſte oder von andern Biſchöfen ausgehe, 

jtillfiehwiegen, fo jey der jogenannte consensus extraconci- 

liaris ecclesiae dispersae vorhanden, welcher gleichfalls alle 

Streitigkeiten enticheide. 

Auch bier fann man bemerfen, daß für die Bedürfniffe 

der Disciplin auf dieſem Wege nicht hinlänglich geforgt 

wäre. Aber jelbit in Hinficht auf das Dogma wiffen die Gal- 

licaner für diefen consensus extraconciliaris, welcher in der 

That auch eine Obſervanz wäre, feine genügenden Bedin- 



— 24 — 

gungen aufzuftellen. Hören wir in Diefer Hinficht einen der 

neueften gallieanifchen Canoniſten *). 

Damit das Stillfhweigen der Biſchöfe für eine beftimmte 

Lehre als entjcheidend betrachtet werden könne, verlangt 

St. Mare: erſtens, daß feit der päbftlichen, den Gegenjtand be— 

treffenden Bulle hinlänglich Zeit vergangen fey, um vers 

nünftigerweife vorausfeßen zu können, daß fie zur Kennt: 

niß der Biſchöfe gelangt ſey; denn das Stilljchweigen über 

eine unbekannt gebliebene Sache beweije nichts. Die zweite 

Bedingung ift, daß die päbitliche Gonftitution den Glauben 

oder die Sitten betreffe, ımd daß fie an alle Katholiken 

mit der Beftimmung, als Regel Des Glaubens zu dienen, durch 

diejenigen Perfonen, welche in einer Firchlichen Autorität aufgeftellt 

find, gerichtet werde (quil soit adresse à tous les fideles, 

pour être regarde, et observe ‘comme regle de foi, par 

ceux, qui sont constitues en autorite); denn, wird beige: 

fügt, aus Dem GStillfchweigen der Bifchöfe in Anfehung der 

päbftlichen Decrete, welche Particulargeſchäfte oder die Privat: 

übung irgend eines Bifchofs betreffen, oder die nicht an 

alle Chriſten gerichtet find, fünne man feine Gutheißung (ap- 

probation) ableiten. Die dritte Bedingung ift, daß die ftrei- 

tige Frage reiflich erwogen und erörtert (discute) jey 

durch jene Bifchöfe, welche bei der Streitfrage intereffirt find, 

und daß das Uber Das Gefchäft erlaffene Decret ausdrücklich 

von ihnen angenommen und qutgeheißen worden ſey. Als 

vierte Bedingung will St. Mare, daß die Bilchöfe von Amts— 

wegen verbunden find, gegen einen offenbaren und bekannten 

Serthum zu reclamiren; — — denn wenn die Umftände der 

Angelegenheit e8 nicht nothwendig machen, daß man fich aus- 

jpreche, oder wenn der Irrthum zweifelhaft, dunkel, eingehüllt 

in andere Gegenftäinde (Cenveloppe) ift, oder wenn es ſich 

*) S. B. Saint- Marc (Precis des maximes du droit canonique en 

rapport avec les maximes de l’eglise gallicane. Mont de Mar- 

san 1824. pag- 102). 
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nur um Meinungen der Kirche handelt, oder endlich, 

wenn die Rube und der Frieden der Kirche oder des Standes 

das Stillfehweigen verlangen, kann dieſes Stillihweigen nicht 

für eime Gutheigung genommen werden *). Endlich fügt 

St. Mare noch bei, in Diefen oder andern ähnlichen 

Umftänden muß man anerfennen, daß der Streit durd) das 

Stillfchweigen mehrerer Biſchöfe nicht beendigt werden Fann, 

und daß ein allgemeines Goneilium das einzige Mittel it, ihm 

ein Ende zu machen. 

Es bedarf Feines Commentars, um zu wiſſen, was von 

einer Regel zu halten jey, die jo viele und fo unbeitimmt aus- 

gedrücte Ausnahmen haben foll, und bei der man dennoch), 

um ein der Aufmerkjamfeit aller Bijchöfe würdiges Objekt 

der Prüfung anzudeuten, noch das Erſcheinen einer päbitlichen 

Entſcheidung vorausſetzen muß. 

Allein abgeſehen von dieſen Regeln über die Pflicht der 

Biſchöfe, ſich auszuſprechen, wie kann hier wohl eine Entſchei— 

dung durch biſchöfliche Stimmen auch nur gedacht werden? 

Nach dem canoniſchen Rechte iſt der Biſchof Guridiſch) nicht 

verbunden, ſich um die Angelegenheiten einer vielleicht Hun— 

derte von Meilen entfernten Diöceſe zu bekümmern; ja in den 

meiſten Fällen kennt er nicht einmal ihre ſtatiſtiſchen Verhält— 

niſſe; wie ſoll er in ihren Angelegenheiten zum Abgeben ſeiner 

Stimme verbunden ſeyn? Wie ſoll ferner der entfernt woh— 

nende Biſchof die aktenmäßige Kenntniß über einen 

Streitgegenſtand erlangen? oder wie will er, der etwa die 

Traditionen ſeiner Kirche kennt, aber die Bedürfniſſe der 

allgemeinen Kirche durchaus nicht überſehen kann, über die 

Zuläßigkeit von Neuerungen ein entſcheidendes Wort ſprechen? 

Wie ferner, wenn er aus Indolenz nicht handeln will, aus 

Mangel an Zutrauen zu ſich ſelbſt Bedenken trägt, ſeine 

Meinung auszuſprechen, oder ſeine Regierung durch ein 

Veto ihn hindert, ſich in dieſe Sache zu mengen? In allen 

*) Pag. 25 — 27. 
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diefen Fällen darf man faum hoffen, daß viele Ausfprüche der 

Particularkirchen über den ftreitigen Gegenftand erfolgen werden. 

Nehmen wir aber auch an, fie erichienen, welches Ge: 

wicht können fie in den Augen eines Ganoniften haben? 

Ausfprüche ohne Kenntnig der einzelnen Verhandlungen, ohne 

Erörterung der Streitfrage, ohne durch einen Obern gefchehene 

Aufforderung, von Bielen unbedingt gegeben, von Andern be- 
dingt oder unvollitindig ertheilt, von Niemanden in dem 

Sinne, ob fie auch Acht oder nad) einer reiflichen, in der 

Diöcefe gepflogenen Erörterung abgefaßt find, verificirt und 

nad Form, Zeit und Inhalt jo verfchieden, daß man in Ver: 

legenheit fommen fann, die Stimmenmehrheit herauszufinden, 

was kann da anders herausfommen als Anarchie? 

Indem wir jedoch vorausfeßen, es ſey, wenigftens nach 

der Mehrheit der Stimmen, eine Entſcheidung möglich, haben 

wir noch zu viel vorausgefegt. Was enticheidet (V. Bud), 

3. Abſchn.) bei großen kirchlichen Imtereffen, worzüglich bei 

Dogmen, eine Mehrheit von bifchöflihen Stimmen? Nichte. 

Site haben für fich feine Verheißung; fie verbürgen nicht die 

Allgemeinheit der Anficht in den vergangenen Sahrhunderten. 

Mit welchem Rechte will man die Stimmen, welche fich nicht 

ausgefprochen haben, als eimwilligend oder als nicht einwilli— 

gend anfehen? Wie will man die Kundmachung der Refultate 

der Stimmenmehrheit einleiten? wie endlich verhüten, daß 

nicht durch ein ganz ähnliches Verfahren wieder eine Partien: 

larficche der Beobachtung des Befchloffenen fich entziehe, und 

wieder die Sache unter einer veränderten Form zur neuen Er- 

drterung bringe? Wo man hinfieht, erblidt man nichts als 

Unmöglichkeiten, Inconſequenzen und eine günzliche Berzicht- 

leiftung auf Einheit. 

Beruft man fih auf Ereigniffe im firchlichen Alterthum, 

wo Entjcheidungen diefer Art zuweilen jtattgefunden hätten, fo 

entftellt man offenbar die Gefchichte. Allerdings kann das, 

was von einem Partieularconeilium in Berathung gezogen 

wurde, auch für ein anderes Partieularconeilium einen Gegen- 
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ftand der Berathung ausmachen, und nach und nach fich dar— 

über auch die ganze Kirche ausjprechen; allein nicht dieſe 

Berathungen waren es, welche das Kirchengefeß machten; fie 

waren nur Vorbereitungen dazu, und ſogar Vorbereitungen, 

welche nach der damaligen Kivchenverfaffung erlaubt waren; 

aber damit die Befchlüffe Gefeg würden, war doc) noch etwas 

Anderes erforderlich, was der Kenner nachweilen kann, was 

aber Febronius aus guten Gründen verichweigt. Dieſes it es, 

was auch gejeßwidrige Edikte von Provinzialobrigfeiten, ja 

Geſetze von Gegnern und Rebellen legitimiren kann, und dies 

jes it die Zuftimmung der oberjten Kicchengewalt. 

Betrachten wir nun auc) Die weiteren Folgerungen, welche 

fi) aus der VBorausfegung, Die jouveraine Gewalt der Kirche 

liege ftets in dem Collegium der Biſchöfe, ergeben. 

IX. 

Bon den wejentlihen Rechten des päbftliden 

Stuhls nah dem febronianifhen Kirchenrechte. 

Febronius erkennt, wie ſchon an einem andern Orte ift 

gefagt worden, die Exiſtenz eines Primats in der katholischen 

Kirche und die Beftimmung dieſes Primats, die Einheit (uni- 

tas) in der Kirche zu erhalten, an *), jo wie ſchon des Zwedfes 

wegen Die beſtändige Kortdauer des Primats in der Kirche. 

Wo aber Febronius fih bemüht, die Natur diefes Primats 

näher zu bejtimmen **), jagt er, er finde in der Griftenz des 

Primats feinen Grund zu einer monarchiſchen Gewalt; viel: 

mehr-glaube er, daß dem Primate nur jene Rechte zuftehen, 

ohne welche die Einheit nicht erhalten werden kann. Weil 

aber in der Anwendung diefes Grundſatzes Neigungen ſich 

zeigen können, welche feine Ausdehnung oder Befchränfung 

*) De stat. eccl. cap. U. $. 1. 2. 3. 

**) De stat. ecel, cap. 1I. $. 4. 
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zur Rolge haben, will Febronius die beftändige Übung der 
Kirche (constantem usum, et disciplinam ecclesiae) zur 
Richtfehnur erhoben wiffen *), und zwar, weil in der Folge 

die falfchen ifidortanifchen Deeretalen den Stand der Kirchen: 

disciplin geändert hätten, Die Kirhendisciplin der er- 

ten feh8 oder fieben Jahrhunderte zum Maßitabe 

nehmen; auch müffe man dabei, fagt er, auf dasjenige fehen, 

worin alle theologifchen Schulen übereinftinnmen. 

Dieſem zufolge wählt alfo Hontheim für die Beurtheilung 

der Primatialrechte ein hiftorifches Prinzip, welches ſchon an ſich 

(1. Bud), 12. Abſchn.) unzuläßig ift, und noch unzuläßiger dadurd) 

wird, daß er nur das als ein Primatialrecht anerfennen will, 

worin alle Schulen übereinftimmen. Bekanntlich) haben näm— 

ih die theologiſchen Schulen fein Gefeggebungsrecht in der 

Kirche. 

Demzufolge erfcheine, meint Hontheim, 1. der Pabſt, wie 

der Präfident eines Gollegiums, der Ordnung wegen aufge- 

ftellt, aber doch fey er nicht im eigentlichen Sinne ein Vorge— 

jeßter; da aber Sontheim wohl fühlt, daß eine ſolche Beſchrän— 

fung den gewöhnlichen Begriffen über den Primat zu fehr 

widerfpreche, jo will er ihm *) das Necht geben, dafür zu 

jorgen, Daß die Ordnung in der Kirche gehandhabt 

*) Aus diefer Rückfiht auf die Obfervanz folgt der von vielen Galli: 

canern ausgebrücte Grundfaß, daß im Zweifel Nom nur diejenigen 

Rechte als Primatialrechte anfprechen fünne, welche die ausdrück— 

liche Anerfennung oder die Obſervanz der Concilien 

ihm zuerfannt haben, während Nom fchon zufolge fei- 

nes Primats über diefe Nothwendigfeit hinaus zu 

feyn glaubt. Der Pabſt Nicolaus fagte dies (epist. ad Michae- 

lem Imperat.) ausdrüclih mit den Worten: Non Nicaena, non 

denique ulla synodus quidgquam Romanae contulit ecclesiae 

privilegiis, quae in Petro noverat, eam totius jura potestatis 

pleniter meruisse, et cunctarum Christi ovium regimen ac- 

cepisse. 

**) De stat. ecel. cap. II. |. 4. n. 2. 
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und die Eanonen vollzogen werden. Man begreift 
jedoch auch hier nicht, wie dies ohne die Macht, zu zwingen, 

möglich ſey; hat aber der Primat gegen einzelne Bifchöfe zur 

Handhabung der Eanonen eine Zwangsgewalt, jo ift er ſchon 

ihr Oberer. 

Eben jo will 2. Febronius *), daß, wenn aud zufolge 

der richtigen Begriffe über die Natur des Primats bei dem 

Pabſte allein die gefeßgebende Gewalt in der Kirche nicht ſey, 

er nichtsdeftoweniger, bei einer großen Schwierigkeit, ein all- 

gemeines Concilium zu verfammeln, außerhalb der Zeit feiner 

Abhaltung, allgemeine Gefege in Glaubensjachen geben könne, 

welche jedoch) erit dann eine Kraft haben, wenn fie durch ger 

meinfchaftliche Übereinftimmung angenommen worden find. Es 

ift aber leicht zu zeigen, daß Gefeße, deren Wirkjamfeit von 

der Annahme eines Andern abhängen, nur Gejeßesent- 

würfe find, und daß, wenn ihre Giltigfeit erſt von Der 

durch gemeinfchaftliche Übereinſtimmung gefchehenen Annahme 

abhängen, Jahre bis zur Conftatirung diefer Übereinftimmung 
vergehen können, und bis dahin die Kirche ohne Einheit ift. 

Febronius **) meint 3., daß, wenn aud der Pabſt nicht 

der lebte Richter aller Controverfen ſey, er eben doch an ihrer 

Beurtheilung einen vorzüglihen Theil habe, und wenn 

auch feine Enticheidungen über Glaubens- und Sittenfragen 

feine definitiven find, ihnen wenigitens proviſoriſch, injo- 

fern, daß man nicht das Gegentheil Lehre, gehorcht werden müſſe. 

Allein was man unter einem vorzüglichen Theil zu verftehen 

babe, ift ungewiß, und wenn über Dogmatifche Fragen bis 

zum nächſten allgemeinen Concilium gewartet werden muß, ehe 

*) Die Worte von Febronius (de stat. ecel. cap. II. $. 4. n. 3) 

find: Communiter agnoscitur, quod in magna congregandorum 

generalium Coneiliorum difficultate  condere possit leges 

generales, non antea tamen vim habituras, quam communi 

consensu fuerint receptae. 

**) De stat. ecel. cap. Il. |. 4. n. 4, und cap. V. {. 1. n. 5. 
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man eine definitive Entſcheidung erhält, jo kann die Kirche 

leicht ein oder etliche Jahrhunderte über das Dogma in Unger 

wißheit fchweben, und wenn am Ende das allgemeine Conci— 

fium den päbjtlichen Ausspruch reformirt, jo war die Kirche 

wenigftens proviforisch einige Gefchlechtsfolgen hindurch 

im Irrthum. Der Grundſatz, daß jede Particularfieche mit 
dem päbjtlihen Stuhl als dem Mittelpunft der Einheit in Ver: 

fehr ftehen müfje, wird dann zur Umwahrbheit. 

Febronius gibt 4. dem Pabſte auch ein Dispenfa- 

tionsrecht von den Disciplinargefegen allgemeiner Concilien 

in jenen Fällen, im welchen das Goncilium ſelbſt dispenfirt 

hätte ). Da es aber nicht fo ganz Kar tft, wann jene Fälle 
vorfommen, in denen das Goncilium ſelbſt dispenfirt hätte, fo 

wire auch hier über die Giltigfeit der päbftlichen Dispenfation 

ein vernünftiger Zweifel übrig. 

5. Febronius will ferner, da er den Primat gleichfalls 

für die Einheit der Kirche als unerläßlich erklärt, daß an den 

päbftlichen Stuhl Alles berichtet werden foll, was auf den 

Zuftand der Kirche ſich bezieht, weil ihm zuerſt und vorzugs- 

weife die Sorge für die Kirchendisciplin obliegt **). Dadurch 

meint Sontheim dem päbftlichen Stuhl ein wichtiges Recht ge- 

fichert zu haben. Aber auch hier ift nichts als Unbeftimmtheit; 

denn man kann fragen, was wichtig fen, und wie es mit der 

Einheit der Kirche ausſehen joll, wenn etwa eine weltliche 

Regierung den Verkehr mit Rom verbietet, oder nur auf eine 
Art jtattfinden läßt, bei der man Freimüthigkeit in den Ber 

richten nicht vorausfegen kann. 

6. Auch zur Abſendung von Legaten ſoll nach dem 

Werfe de statu ecclesiae der Pabſt ein Recht haben, und 

*) De statu eceles. cap. I. $. 4. n. 7. 

**) Ad Papam referenda sunt, heißt es (de stat. ecel, cap. I. $. 6. 

n. 5), quae ad statum ecclesiae pertinent, quia servandae 

unitatis in fide, et incorruptae in substantialibus diseiplinae 

primaria sollieitudo ei ineumbit. 
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e8 wird in Ddiefem Werfe ein Grund dafür angegeben, den 

viele Spätere Febronianer ganz zu vergeffen fcheinen *). Allein 

obgleich der Satz richtig ift, daß der Pabit Legaten abjenden 

fünne, fann die Abjendung von Legaten doch leicht durch die 

weltliche Regierung gehindert oder an Bedingungen gebunden 

werden, denen fid) der Pabjt nicht unterwerfen will, oder es 

kann bei den febronianifchen Grundfägen ſelbſt von den Biſchö— 

fen dieſe und jene Befugniß des päbftlichen Nuntius beanftandet 

werden, Es ift alfo auch mit dem Rechte, Nuntien und Le— 

gaten abzufenden, für die Wirkſamkeit des Primats ſehr wenig 

gewonnen. 

Auch meint 7. Febronius, dem Pabſte komme das Recht 

zu, feßerifhe Bifhöfe zu excommuniciren; allein 

dies ſey Fein eigentlicher Jurisdiktionsakt; denn Diefes Recht 

habe jeder Bifhof in Anfehung jedes auch außerhalb feiner 

Didcefe wohnhaften Keßers *); auch könne der Pabſt im 

Sinne der ächten Canonen den excommunicirten Bilchof noch 

nicht abjegen, wie man denn wirklich auf dieſe Art auf das 

Beſte in den erjten acht Jahrhunderten der Kirche die Einheit 

erhalten habe. Wenn dem aber jo wäre, jo wäre die päbjt- 

fihe Ereommunication, gegen einen Bifchof ausgefprochen, 

ziemlich unwirkſam; denn es fünnte fehr leicht geichehen, 

daß dieſem Biſchof andere feiner Gollegen Recht geben, und 

wenn er Dis zur Entfcheidung durch ein Concilium in feiner 

Didcefe giltig fein Amt führen könnte, wäre dem Scandal ein 

freies Feld eröffnet, und den Katholiken das fonderbare 2008 

angewiefen, von der Perſönlichkeit ihres Biſchofs in 

*) Cap. VI. $. 10. Seilicet, heißt es dafelbit, eum supremo Pon- 

tifici vi sui muneris incumbat cura, inspectio, et quaedam 

superintendentia in omnes ecelesias, is nullibi quoad hoc 

potest haberi pro extraneo. Quia vero ipse omnibus 

adesse non potest, sie prohiberi nequit, quominus per nun- 

tios has suas partes expleat. 

*#) De stat. ecel. cap, 11. $. 11. 
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ihren wichtigſten Religionsintereſſen abzuhängen. Natürlich 

ertrügen ſie einen ſolchen Zuſtand nicht; aber welche Einheit 

wäre dann noch vorhanden? 

8. Nach Febronius bat der Pabſt auch das Recht, all- 

gemeine Disciplinargeſetze für die ganze Kirche 

zu erlaſſen, in Anſehung deren aber jeder Biſchof das Recht 

haben ſoll, ſie nach reiflicher Erwägung der Diöceſantraditio— 

nen anzunehmen oder zu verwerfen . Allein ein Ge— 

ſetzgebungsrecht diefer Art ift nur ein Recht, Vorſchläge zu 

machen, und die ebrenvollere Stellung hat in einem jolchen 

Falle jtets der, welcher den Vorſchlag annehmen oder verwer— 

fen kann. Zwar jagt uns Hontheim mit Recht: der Bifchof 

jey nicht blos exrequirende Behörde; aber daraus folgt nur, 

daß der Bifchof, wenn er von der Verhandlung eines ſolchen 

Disciplinargeſetzes hört, Vorſtellungen machen, oder wenn es 

erlaſſen worden iſt, Dispenſationen anſuchen kann. 

9. Soll nach dem Werke de statu ecclesiae der Pabſt 

das oberfte Devolutionsrecht haben, vermöge welchem er Die 

von einzelnen Bifhöfen in Erfüllung mancher ihrer Amtspflich- 

ten begangenen Nachläßigfeiten juppliren kann. Dieſes 

Recht iſt aber fein ſehr ebrenvolles, und wie der Pabſt es 

ausüben könne, wenn er die von den einzelnen Bifchören ge: 

fchehenen Vernachläßigungen nicht amtlich erfährt, ift nicht zu 

begreifen. Die Sache hängt alfo wieder mit den Relationen 

der Bilchöfe, den päbjtlichen Legaten und fo mandem andern 

Gegenftande zufanmen. 

Die hier aufgezäblten Rechte follen nur diejenigen ſeyn, 

welche dem Pabite nach göttlichem Rechte zukommen; in- 

deffen meint Febronius, e8 wären durch erlaubte und unerlaubte, 

zufällige und abfichtlich aufgefuchte Mittel noch manche andere 

Rechte mit dem Primate verbunden worden, welche zum Theil 

rechtlich bejtehen, aber aufgehoben werden können; andere 

aber wären ‚blos auf Ufurpationen und die Unwilfenheit des 

*) De stat. ecel. cap. 11. $. 4. n. 3, cap. IL. $. 8. cap. V. $. 2. 
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Mittelalters in Anfehung der ächten Canonen gegründet, welchen 

alfo im Intereſſe der Kirche und der Staaten ein Ende ge- 

macht werden müffen. Hierauf gründet fich die von mehreren 

jpätern Ganoniften angenommene Eintheilung der päbitlichen 

Primatialrechte in wefentliche und zufällige *), unter 

denen die letztern manchmal in anerfannte und jtreitige getheilt 

werden. Was man unter den anerfannten zu verftehen habe, 

ift an ſich klar; unter den ftreitigen aber verjteht man jene, 

welche Rom rechtmäßig zu haben behauptet, während die Gal- 

licaner diefen rechtmäßigen Befig nicht zugeben. Da es aber 

in diefer Rücficht viele Behauptungen des febronianifchen Sy: 

ftems gibt, welche eine genauere Beleuchtung verdienen, jo 

werden wir nunmehr zu den fogenannten zufälligen Primatial- 

rechten übergeben. 

X. 

Febronianiſche Grundfäße über Die zufälligen 

Rechte des päbitlihen Stuhls. 

Unter die zufälligen, bis jet anerfannten Primatialrechte 

zählt Febronius **) die jogenannten causae majores, aljo das 

Recht, die Biſchöfe zu bejtätigen, ihre Gonfecration zu veran— 

faffen, die Boftulationen zu Biſchofsſitzen zuzulaffen, das Recht, 

einen Eid der Treue und des Gehorfams von den Bifchöfen 

zu fordern, die Biſchöfe von einem Site auf den andern zu 

überfegen, ihre Refignationen anzunehmen, die Biſchöfe abzu— 

*) De stat. ecel. cap. IM. $. 7. 8. 9. cap. IV. 

**) De stat. eccl. eap. IV, in welcher Abtheilung die fogenannten eau- 

sae majores von Febronius in Betrachtung gezogen werden und be— 

hauptet wird, fie wären die Folgen einer in der Kirche aufgeitellten 

Monarchie. Ganz zulegt (ſ. 11. n. 9) kommt aber das fonderbare 

Geſtändniß vor: quamvis (Pontifex) sola sua voluntate et auto- 

ritate nova perficere non possit, attamen non consenti- 

endo extra coneilium impedire valet, quo minus ea, quae ab 

universalis ecclesiae judieio dependent,, perficiantur. 

Beidtel, canon. Necht. 28 
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fegen, Bisthümer zu errichten, fie zu theilen und zu vereini- 

gen, Heilig- und Seligiprehungen vorzunehmen, geiftliche Dr- 

den gutzubeißen, das Recht der Abjolution und Dispenfation 

in gewiffen Fällen auszuüben, und gewiſſe Appellationen ans 

zunehmen. 

Fragt man, warum Febronius Diefe Rechte als nachher 

aufgefommene aufzählt, und den wefentlichen Primatialrechten 

entgegenfegt, jo fieht man leicht *), daß er auf die Unterjchiede 

des alten und nach ihm fo vorzüglichen Kirchenrechtd und. des 

fpätern, nad feinen Behauptungen fo ſehr verdorbenen cano— 

nischen Rechtes aufmerffam machen will, daß er: meint, diefe 

fogenannten zufälligen Rechte könnten dem päbitlihen Stuhl 

unbeichadet feines Primats wieder entzogen werden, und daß 

er jogar die Möglichfeit vorausfeßt, daß zum Wohl mander 

Staaten, in welchen die fatholifhe Religion beftehe, diefe Ent: 

ziehung nüglich ſeyn könne. 

Nothwendig glaubt jedoch Febronius dieſe Entziehung 

bei jenen der zufälligen Rechte, wo nicht ausdrüdliche 

Canonen oder eine bejtändige Objervanz während der legten 

Sahrhunderte dafür angeführt werden fönnen, und die, weil 

fie nur unter der Vorausfegßung einer monarchiſchen Regie- 

vungsform in der Kirche gedacht werden können **), von den 

Gallicanern nicht anerfannt werden. Unter fie zählt Febronius 

den Anſpruch der urialiften, daß der Pabſt der allgemeine 

Biſchof fen, daß er durch die Canonen nicht beichränft. jey, 

daß die Biſchöfe ihre Gewalt nur von ihm erhalten, und 

folglich die daraus abgeleiteten Säge, daß der Pabſt in jeder 

Diöcefe eine mit dem Bifhofe concurrirende Zurisdiftion babe, 

Sremtionen von der Gewalt des Biſchofs bewilligen könne, 

Benefizien in andern Didcefen zu verleihen befugt ſey, Gelübde 

*) Man fehe de stat. ecel. cap. IV. $. 1, wo behauptet wird, daß 

man die fogenannten causae majores vor dem fünften Jahrhundert 

faum gefännt habe. 

**) De stat. eccl. cap. IV. $. ı. 
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auflöfen und Stiftungen umändern fünne, fremde Didcefa- 

nen von ihren Sünden zu abjolviren befugt ſey, und endlich 

zur Ertheilung von Abläffen ein Recht habe. 

Der Grundjag, daß dem Pabſte feine zufüllig erworbenen 

Rechte entzogen werden fünnen, iſt an fih Schon ein fal- 

her Grundjag, injofern als das, was auf eine dem cano- 

niſchen Rechte entiprechende Art ift erworben worden, ein zur 

Kichenverfaffung gehöriges Recht ift, und die Kirchenverfaffung 
juridiih (I. Buch, 3. u. 4. Abſchn.) beurtheilt werden muß. 

Wie aber nad) Febronius einige der von ihm unter die zufäl- 

ligen Rechte gezählten Befugniffe darum, weil fie in einzelnen 

Ländern, 3. B. Frankreich, in der Periode von 1700 — 1780 

dem Pabſte jtreitig gemacht wurden, ſchon „itreitige” ges 

nannt werden können, fieht man nicht: wohl ein, weil in 

Sachen der allgemeinen Gefeßgebung eine PBarticularficche 

(1. Bud), 8. Abſchn.) fich Fein eigenes Recht conftituiren kann. 

Überdies aber ift e8 leicht zu zeigen, daß fowohl die allgemein 
anerfannten zufälligen Rechte des Primats, ald auch jene, 

welche da oder dort dem Primate ftreitig gemacht werden, aus 

wichtigen Betrachtungen entjtanden, und größtentheils aus 

der Natur oder dem Zwede des Primats unter einer mehr 

oder weniger allgemeinen Anerfennung abgeleitet worden find, 

Sp haben jene Ganoniften, welche in ihrem Werfe viel 

Kirhenhiftorifches aufnehmen, längſt gezeigt, daß, wenn aud) 

in den früheren Jahrhunderten der Pabjt mit der Confirma— 

tion, Gonfecration und Teansferirung der Bifhöfe unmittel- 

bar nichts zu thum hatte, ex mittelbar doch darauf einen Ein- 

fluß, fo oft er e8 angemeffen fand, oder auch in Fällen einer 

angemeldeten Appellation, ausüben konnte, Eben jo begreift 

e8 fich, Daß es für die Kicche nichts Gleichgiltiges wäre, wenn 

duch den überwiegenden Einfluß der weltlichen Macht ohne 

Zuthun des Pabjtes die Gränzen der Diöcefen beftimmt, neue 

Bisthümer errichtet, alte aufgehoben, oder Refignationen der 

Biſchöfe, welche vielleicht erzwungen feyn fünnten, angenommen 

werden fünnten, Erfahrungen mancher Art und ein forgfältiges 

23 * 
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Nachdenken über die firchlichen Intereſſen konnten alfo in die- 

fer Beziehung leicht auf einige Veränderungen in der alten 

Kirchendiseiplin hinwirfen. Insbeſondere müffen wir bemerfen, 

dag, da fih in andern Beziehungen durch Ereigniffe verſchie— 

dener Art die Bande der Einheit ſchwächten, es um jo wich— 

tiger war, daß der Pabſt, weil er duch Wahlen, Nominatio- 

nen und PBoftulationen in Rückſicht des zu ernennenden Indi— 

viduums mancherlei Befchränfungen bei der Verleihung der 

hohen Kirchenämter haben kann, doch mittelft der Confirmation 

die Ernennung der Bilhöfe habe, ausdrüdlih von Rom 

aus ihnen die Jurisdiftion ertheilt, und ein das Abhängig- 

feitSverhältniß mehr herausitellender Eid des Gehorfams abge 

fordert werde, fo wie, daß dieſe fogenannten Gonftrmationen 

durch den Pabſt in der jegigen Zeit beinahe das wid- 

tigfte Erhaltungsmittel der kirchlichen Einheit ge 

worden find *), 

Ähnliche Betrachtungen gelten bei der Refervation des 

Pabſtes in Hinficht auf gewiffe Dispenfationen; denn wäre 

fein Vorbehalt, fo wäre. der Bifchof in feiner Diöceſe ein 

*) Diefes wurde mehr als jemals einleuchtend bei den Streitigfeiten 

zwifchen Napoleon und dem Pabſte Pius VII (1808 — 1813), wo 

das dem Pabſte zuftehende Gonfirmationsrecht der Biſchöfe den 

Hauptanftand für den Kaifer, zu feinem Ziele zu fommen, bilvete. 

Es ift intereffant, ber diefen Punkt Bignon (Histoire de France 

depuis la paix de Tilsit jusqu’en 1812. Bruxelles 1839. chap. II. 

pag. 49) zu leſen, wo Bignon meint, das Concordat wäre nur ein- 

feitig verbindlich, und alfo ımvollftändig gewefen, indem der. Pabſt 

auch über eine beftinmte Zeit hinaus, ohne daß ein Anderer bie 

Gonfirmation extheilen dürfte, die Confirmation verweigern Fönnte. 

Eine Regierung, welche, wenn auch) auf Umwegen, ftet3 der Con— 

firmation versichert feyn könnte, hätte aber In der That die de— 

finitive Ernennung, und die firchliche Konfirmation, welche nach 

der Natur der Sache (1. Buch, 3. u. 13. Abſchn.) die Hauptfache 

feyn muß, wäre dann zu einer unbedeutenden, ja oft fogar lächer- 

lichen Formalität herabgeſunken. 
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Pabſt. Eben fo find die Selig» und Heiligſprechungen wichtig ; 

denn da die Fatholifche Kirche den proteftantifhen Grundfag: 

die Wunderfraft habe in der Kirche aufgehört, und man könne 

nicht mit einem gewiffen Grade von Sicherheit diefen oder je: 

nen Menfchen für einen Heiligen anerkennen, nicht annimmt, 

jo kann der Fall, daß von geichehenen Wundern und ihren 

Urhebern die Rede ift, und alfo nach Heilig- und Selig— 

ſprechungen Wünfche laut werden, vorfommen, und es muß 

von großer Wichtigkeit feyn, daß dieſe Heilig und Selig: 

jprechungen nicht ohne die jorgfältigfte Unterfuchung geichehen, 

wozu Rom unftreitig mehrere Mittel hat, als irgend eine ein- 

zelme Didcefe. Aus derjelben Urſache it es auch bei geift- 

lihen Orden, welche für die ganze Chriſtenheit bejtimmt find, 

wichtig, Daß ihre Statuten mit der größten Sorafalt geprüft 

werden, weil fonft der Eifer, die Kurzfichtigfeit oder auch der 

Enthuſiasmus Unmögliches fordern, oder einen geiftlichen Or— 

den mit den andern in Gollifionen bringen könnte. 

Man ſieht Daher, daß die Frage, welche Die wefentlichen 

Primatialrechte find, Feineswegs fo empirifch, wie es 

bei Hontheim gefchieht, aufgefaßt werden könne, jondern die 

Beurtheilumg von der Kirche mit Rückſicht auf Den jedes: 

maligen Zuftand gefchehen muß. So wird heut zu Tage 

das Necht, Legaten zu fenden, welches in fo vielen Ländern 

gar nicht oder doch nicht leicht ausgeübt werden kann, und das 

Recht, Relationen von Seite der Bischöfe zu fordern, welches 

manchmal von den Bifhöfen mit trodenen, nichtsfagenden 

Berichten ziemlich unnütz gemacht werden kann, bei weiten 
weniger wichtig als das Gonfirmationsrecht der Biſchöfe, und 

das Necht, Didcefen zu errichten oder aufzuheben. Allein 

nicht nur, daß das gallieanifche Kirchenrecht in Beziehung auf 

die zufälligen, aber anerkannten Primatialrechte viel Falſches 

vorträgt, zeigt e8 auch Unvollitäindigfeit, weil wir in den neuejten 
Zeiten (1790 — 1840) eine Menge anderer päbftlicher Primatial- 

rechte ausgeübt fehen, von denen das gallicanifche Kirchenrecht gar 

feine Erwähnung macht. Dahin gehört das Necht, in Ländern, 
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deren Regierungsform andere Auskunftsmittel nicht geftattet, 

apoftolifche Bicare *) aufzuftellen, Concordate über Kirchen: 

jachen mit weltlichen Fürjten abzufchliegen **), die Formen zur 

Bejegung der Bifchofsfige zu beitimmen ***), Feiertage abzu— 
Ihaffen F), geiftlihe Orden aufzuheben FF), Biſchöfen aud) 

ohne ihr Verfchulden im Nothfalle ihre Didcefen zu neh— 

men Frr), Verfügungen über die Güter gewiffer Particular— 

firhen zu treffen *F), die Rechte der Kirche allenthalben 

. 

39 

77) 

7 
— 

1m) 

Solche Vicare beftehen in China und Hinterindien; ja felbit dag 

Erzbisthum Cöln hat (1840) einen päbftlichen Vicar mit Zujtimmung 

der preufifchen Regierung zum Adminiftrator und mit Hintanfeßung 

der Wahl des Kapitels zum Coadjutor erhalten. 

Goncordate diefer Art wurden (1801) mit Franfreih und fpäter 

(1817) mit Bayern und Neapel gejchlofien ; überall regulirt der Pabſt 

im Ginverfrändniffe mit der Landesregierung die Kirchenverhältnifie, 

Jene DBeriräge, zufolge deren der Pabſt, ohne ein förmliches Con— 

cordat, die DVerhältnijfe der Bisthümer am Rhein und in Preußen 

(1817 — 1824) regulirte, find nur in der Form von den eigent- 

lichen Goncordaten verfchieden, und doch begreift man im Sinne ver 

Sallicaner faum ein Concordat. 

MWenn der Babft einer Negierung das PBräfentationsrecht zu einem 

Bisthum verleiht, oder wie für die Bisthümer am Rhein und in 

Prenfen neue, dem früheren Rechte unbefannt gewefene Wahlfor: 

men feftfest, wird ftetS angenommen, der Pabſt könne die Form, 

wie ihm zur canonifchen Inſtitution würdige Individuen bezeichnet 

werden follen, beftimmen. 

Die Zahl der Feiertage wurde 1802 vom Pabfte für Frankreich be- 

ftimmt, fo wie für die öfterreichifchen Staaten unter Marin Therefia 

(1752 — 1775) Retuftionen der Feiertage flattfanden. 

Beweiſe davon find unter andern (1311) die Aufhebung der ur 

herren, und (1773) jene der Jefniten. 

Gegen ihren Willen und blos aus Nückfichten der Nothwendigfeit 

nahm Pius VIEL. zufolge des Concordats mit Franfreih (1801) den 

ausgewanderten und den im Lande gebliebenen Bifchöfen ihre Diöcefen. 

Die Rechtfertigung diefes Schrittes fehe man bei Barruel (du Pape 

et de ses droits religieux. T. ID. 

*7) Auf die von der frangöfifchen Negierung im Jahre 1789 eingezogenen 

* 
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wahrzunehmen u. ſ. w. Um dieſe Rechte, deren Ausübung 

von den. weltlichen Regierungen nicht nur anerfannt, 

fondern ſelbſt zum Theil provocirt wird, zu erklären, 

gehören andere Darftellungen des römiſchen Primats als jene, 

welche im gallicanifchen Kicchenrechte vorfommen; wir werden 

daher am gehörigen Drte die fatholifche Anficht von dem Pri- 

mate und jeinen Rechten darzuftellen juchen. 

Aus eben jener Darjtellung wird erhellen, was von jenen 

Rechten, welche das gallicanifche Kirchenrecht dem päbſtlichen 

Stuhl ftreitig macht, zu halten ſey. Hier mögen darüber nur 

einige allgemeine Bemerkungen jtattfinden. 

Diejenigen Rechte, welche das gallieanifche Kirchenrecht 

dem Pabſte jtreitig macht, betreffen die reine Conſtitutions— 

frage, ob der Pabit der allgemeine Biſchof jen (I. Bud, 

7. u. 8. Abſchn.), welche alfo von feiner Partieularkirche ent- 

ſchieden werden kann, jo wenig als im Jahre 1846 eine unga— 

riſche Geſpannſchaft rechtskräftig enticheiden fonnte, was nach 

der ungarijchen Conſtitution die verfaffungsmäßigen Rechte Des 

Königs mit fich brächten. 

Das canonifhe Recht, welches vom tridentinifchen Conci— 

lium anerfannt worden, enticheidet indeflen in vielen beſonde— 

ven Fragen indireft jene Hauptfrage, und hieraus folgen von 

jelbft jene mehr untergeordneten Rechte, welche von der galli- 

canifchen Kirche in einem dem Pabſte ungünftigen Sinne be- 

trachtet werden.  Inzwijchen iſt es auch für den gewöhnlichen 

Menſchenverſtand ganz klar, daß der Bifchof feine Jurisdif- 

tion aus der Hand eines Dbern befommt, gerade jo wie 

im: Staate der zum Richter erſter Inſtanz Ernannte jeine Ge: 

Kirchengüter leiftete Pius VII. im Art. 13 des Concordats von 1801 

Berziht, und die franzöftfche Glerifei hielt fich, obgleich alle Gü— 

ter eingezogen worden waren, und an ihre Stelle nur geringe Ge: 

halte traten, durch diefe Verzichtleiftung gebunden. Eben fo bewil— 

ligten die Päbſte unter der Regierung Karls IN. (ft. 1788) und 

Karls IV. (refignirte 1808) der fpanifchen Krone öfters die Aufhebungen 

einzelner Klöfter oder Antheile an dem Ertrage mancher Benefizien. 
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richtöbarfeit duch das von feinem Dbern ihm zugefommene 

Anftellungsdecret erhält, und da der weltliche Dbere zuweilen 

die Gerichtsbarkeit für einen einzemen Fall an einen andern 

Nichter erfter Inftanz übertragen *), ja unter mandyen Staats- 

verfaffungen auch fich ſelbſt referviren kann, fo folgt, daß, 

wenn der Pabit in einzelnen Fällen einem Bilchofe Die Juris— 

diftion nimmt, 3. B. in Anfehung eines zu erimirenden Klo- 
fter8 oder eines neu zu referwirenden Falles, er blos das 

thut, was im Stante alle Tage vorfommt, und ohne welches 

man die Erhaltung der Ordnung faum möglich fände. 

Das Recht, Stiftungen umzuändern, verdient 

insbefondere eine Betrachtung. Daß, wie fchon wo anders 

(IV. Bud, 7. Abſchn.) gefagt wurde, unter gewifjen Umjtän- 

den eine Stiftung nicht mehr erfüllt werden könne, it Elar, 

und eben fo deutlich ift e8, daß zuweilen NRüdfichten auf das 

allgemeine Intereſſe der Kirche rathen können, einer noch vor— 

handenen Stiftung eine andere Beſtimmung zu geben. Im 

erſten Falle muß über das Stiftungsvermögen auf eine Art, 

welche das Intereſſe der Kirche fordert, disponirt werden, und 

hiezu iſt der Pabſt am beſten geeignet; im zweiten iſt es noch 

einleuchtender, daß dieſes Recht nur höchſt ſelten und ſtets im 

Hinblick auf ſeine möglichen Folgen müſſe ausgeübt werden 

können. Daher denn ein gewiſſes Dispoſitionsrecht des Pab— 

ſtes über die Subjtanz der Kirchengüter *. 

Betrachtet man nun die Fragen wegen der weſentlichen 

und zufälligen, ſtreitigen und nicht ſtreitigen Primatialrechte 

*) Was find die bei Obergerichten fo oft vorfommenden Delegatio— 

nen anderes, als Übertragungen der Gerichtsbarkeit an einen Rich— 

ter in Beziehung auf einen einzelnen Fall? und kann im Staate der 

Negent die Jurispiftion nicht nach den verjghiedenften Grundſätzen 

vertheilen? Es ift flets Eine Jurisdiftion, von welcher jene Juris: 

diftion, welche der Einzelne hat, nur ein Theil ift. 

**) Im Hinblick auf diefe dem Pabfte unftreitig zuftehenden Rechte erflär- 

ten ihn mehrere Ganoniften, was minder genau war, zum Herrn 

der Kirchengüter. 
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aus den hier angegebenen Gefichtspunften, jo findet man, daß 

e8 zwifchen ihnen feine Scheidungslinie gebe, daß der 

Pabſt alle ihm im canoniſchen Rechte zuerfannten Befugniffe 

in Anspruch nehmen fünne, es möge nun im geichriebenen 

oder ungefchriebenen Rechte ihr Grund liegen, daß, wenn dem 

Pabſte von Bifhöfen feine Rechte beanftandet werden, dieſe 

Sache nad) Umſtänden als Auflehnung oder als eine reine 

Gonftitutionsfrage angejehen werden muß, und daß, wenn die 

Beanftandung von Seite der weltlichen Macht geichieht, Die 

Erwägung aller Umftände dem Pabſte zeigen muß, ob oder 

inwiefern er nachzugeben habe, und ob das ftreitig gemachte 

Recht im Grundfage oder nur in Beziehung auf einzelne Zeis 

ten, Gegenden oder Anwendungsarten aufzugeben ſey. Viel 

Allgemeines läßt fih darüber, ſelbſt mit Rückſicht auf Die 

Kirchengefchichte der legten hundert Jahre, nicht jagen. 

Nur einen Punft müffen wir bier noch der Bollitindig- 

feit wegen erwähnen. Febronius will *), übereinstimmend mit 

dem dritten Artikel der Declaration von 1682, daß der Pabſt 

an die Canonen gebunden ſey, und er liefert zum Beweile 

darüber, daß mehrere Päbſte Dies anerkannten, mehrere Gitate. 

Bei allem dem aber räumt Febronius auch dem Pabſte das 

Recht ein, in Kirchengefegen, wofern wichtige Gründe da find, 

zu Dispenfiren **), umd wenn die Umſtände es fordern, neue 

Kirchengefege zu erlaffen, von denen aber Febronius meint, 

daß fie, wenn fie die Disciplin betreffen, von den Behörden 

abgelehnt werden können, und wenn fie Das Dogma angeben, 

wenigftens proviſoriſch zu beobachten find ***, Kann aber 

*) De stat. ecel. cap. VII. $. 3. n. 3. cap. VII. $. 5. n. 3. 4. 

**) De stat. ecel. cap. VI. $. 1. n. 6. cap. Il. $. 4. n. 7. Das 

Nämliche thut auch Bofjuet: Neque enim, fagt er (Def. Decl. 

P. II. L. XI. cap. 16), vere putent, a nobis constituta cano- 

num autoritate, dispensationes esse sublatas. Absit, has enim 

nemo catholicus, veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasti- 

carum gnarus abstulerit. 

***) De stat. eccl. Append. VI ad cap. V. $. 3. n. 5. cap. II. $.4. n. 4. 
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der Pabſt von Kirchengefegen dispenfiren, jo ift er nicht an 

diefe Kirchengefeße gebunden, und kann er neue erlaffen, fo 

ift er gleichfalls an die früheren Kirchengefege nicht gebunden. 

Mehr aber als das Recht, von den Canonen zu dispenſi— 
ren und nah Umftänden neue zu erlaffen, nimmt auch 

der römische Stuhl, wenn er auc übrigens feine Enticheidun- 

gen als wahre Gejege anfieht, nicht in Anspruch, und in 

Diefem Sinne fünnen die Gurialiften allerdings den Satz: 

der Pabſt ſey nicht an die Canonen gebunden, aufitellen, ohne 

daß deshalb ein wahrer Widerfpruch gegen die gallicanifche 

Behauptung vorhanden ift. Daß aber ohne fehr wichtige 

Urſachen von den beſtehenden Canonen nicht ſoll abgegangen 

werden, it einleuchtend, und zwar aus Demfelben Grunde, 

aus welhem man auch im Staate jo oft von der Heiligkeit 

der Geſetze reden hört. 

xl. 

Würdigung. der febronianifhen Anfihten über 

die Macht der Päbfte und den Werth ihres 

Einfluſſes. 

Indem Febronius die päbſtliche Gewalt im Sinne der 

drei legten Artikel von 1682 widernatürlich einſchränkt (IL Buch, 

17. Abſchn.), entjteht eine bedeutende Einfchränfung der. firch- 

lihen Regierung überhaupt, und mit diefer Einfchränfung hat 

die Kirche ihre Autonomie (I. Buch, 4. Abjehn.) verloren. 

Die oberfte, die fouveraine Gewalt kann nämlich oft nur durch 

das fo felten anwendbare Organ eines allgemeinen Conciliums 

(V. Buch, 5. Abfchn.) oder durch das den größten Anſtänden 

unterliegende Mittel einer Ficchlichen allgemeinen Obfervanz 

(V. Buch, 7. Abſchn.) geübt werden; außerdem aber gilt nad 

Febronius von den päbftlihen Enticheidungen, daß nur Pro- 

viforifches in ihnen enthalten fey, und ihre Anwendbarkeit nur 

von der Annahme derer, welche durch) fie verpflichtet werden 

follen, abhänge. Da aber ferner, wenn Febronius Recht hätte, - 
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viele poſitive Kirchengefege auf ganz falſchen Grundlagen be- 

ruhen würden, fo ift nicht nur in jener, ſondern auch in die— 

ſer Rückſicht zur Auflöfung aller beftehenden Kirchenverhältniſſe 

der Grund gelegt. 
Bon der höchſten Wichtigkeit für das Antereffe der Kirche 

ift daher Die in ihrem positiven Rechte gegründete 

Urabbängigfeit des päbſtlichen Stuhls; dieſe wird 

aber verftärft durch den Befig des Kirchenftaates, welcher ſpä— 

ter in dieſem Werke aus verfchiedenen Geſichtspunkten betrach— 

tet werden foll; hier bemerfen wir nur, es ſey zufolge der 

Berhältniffe der neuern Zeiten blos darum, weil der Pabſt 

Souverain eines Landes ift *), eine eigentliche Firchliche 

Diplomatie gegenüber den weltlichen Regierungen möglich ge— 

wefen, und eine noch jo glänzende, aber abhängige Stellung 

der Päbſte könnte deshalb den Abgang der Souverainität nicht 

erfegen. Auch von der Seite ift die Souverainität des Pab— 

ftes wichtig, daß dadurch die Firchliche Stellung des Ober— 

haupts der Katbolifen überhaupt an Anfehen gewinnt, was 

ſolchen Regierungen gegenüber, welche mit Nom in einer Art 

von Feindichaft leben, von Wichtigkeit ift. Was haben ſich 

nicht in dem Laufe der legten hundert Jahre die Negenten der 

fleinften Staaten oft gegen den Pabſt herausgenommen; was 

würde aber erſt geſchehen ſeyn, wenn nicht die Souverainität 

des Pabftes einige Rüdfichten geboten hätte? 

Zu bemerken it übrigens, daß bei dem Pabſte ftets die 

geiftlihe Herrſchaft Die Hauptſache, die weltliche aber 

die Nebenfache it, oder mit andern Worten, daß die päbit- 

) Sn dem gegenwärtigen Zeitpunfte (Febr. 1849) ſcheint die Souverai- 

nität des Pabſtes zufolge der Nevolutionen im Kirchenftaate aufge: 

hört zu haben; doch fteht diefe Erfcheinung demjenigen, was im 

Texte angegeben ift, nicht entgegen, einestheile, weil der zu Nom 

entftandene Zuftand noch fein anerkannter, amderntheils, weil er fein 

fefter ift, und der Fall, daß fich der Pabſt auf fürzere oder längere 

Zeit aus Nom zurücziehen mußte, im Mittelalter ſchon öfters vor: 

gefommen ift. 
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liche Würde wohl ein königliches Priejterthum, feines: 

wegs aber, was fo viele Regierungen zu beforgen fcheinen, ein 

priefterlihes Königthum ſey. Das letztere hätte aller- 

dings Gründe, auf Gebietsvergrößerungen auszugehen, das 

erſte nicht leicht; wie denn ſelbſt im Mittelalter die Päbſte 

unzählige Gelegenheiten, ihr Staatsgebiet zu vergrößern, nicht 

benützten. „Der Geiſt der Uſurpation,“ ſagt Graf Maiſtre *), 

„war ſtets den Päbſten fremd.“ 

Gerade zum Theil wegen dieſer geringeren Beachtung 

mancher, für eine gewöhnliche Politik ſehr lockenden Vortheile 

beſaßen aber die Päbſte in verſchiedenen Zeiten und beſonders 

in einem Theile des Mittelalters eine ſehr bedeutende 

Macht. Dieſe Macht wird von den proteſtantiſchen Geſchicht— 

ſchreibern gewöhnlich die weltliche Gewalt der Päbſte 

genannt und als die Quelle unzähliger Übel betrachtet. Allein 

keine Darſtellung kann unrichtiger ſeyn. Gregor VII. und 

Innocenz III. hatten ein kleineres Staatsgebiet, als der Kirchen— 

ſtaat von 1848 war, in welchem noch überdies mächtige Ba— 

rone und unruhige Städte ſelbſt den anerkannten Beſitz der 

Kirche oft beeinträchtigten. Aber die Gewalt der Päbſte war 

jene Gewalt über die religiöſen Gemüther, welche 

ſich auf einen großen Theil der katholiſchen Welt ausdehnte, 

alſo eine weſentlich geiſtige Gewalt **), welche aber indi— 

veft ſich mittelft der Volksſtimmung vielen Regierun— 

gen, welche mit der Kirche zerfielen, auch im Weltlichen be: 

merfbar machte. Diefe Gewalt hing mit feinem Staatsgebiete 

von einer beſtimmten Ausdehnung zufammenz fie war, wie Die 

Geſchichte Innocenz IV. und Aleranders III. zeigt, oft am 

ftärfiten bei den Päbſten, welche fliehen mußten; diefe Ge— 

walt war aber weder dem Pabſte allein eigen (I. Bud, 
5. Abſchn., M. Buch, 6. u. 7. Abſchn.), noch überhaupt dem 

Geiſte des Chriftenthums zuwider. Auf die weltliche Herrichaft 

*) Maistre, du Pape. L. II. chap. 6. 

**) Maistre, du Pape. L. II chap. 8. 9. 
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der Päbſte in Italien werden wir übrigens noch an einem 

andern Orte zu ſprechen kommen. 

Was aber durch die Gewalt der Päbſte bewirft wurde, 

war eine engere Verbindung der Nationen, eine mächtigere 

Einwirkung des geiftlichen Elements auf die materielle Ord- 

nung und eine confequente Kirchenverfaffung. „Das Pabjit- 

thum,“ fagt der Proteſtant Stäudlin *), „hat manche wohl- 

thätige Wirfungen hervorgebracht. Der Glaube an einen le 

bendigen Stellvertreter Jeſu, an einen oberften Geſetzgeber 

der Ehriften, an einen Richter über Sitten und Glauben der 

hriftlihen Welt, an eine Unterordnung des Weltlichen unter 

das Geiftlihe war für unzählige Menfchen wohlthätig und 

nüßlich, und beförderte die Achtung gegen das Chriſtenthum. 

Das Pabſtthum ſchlang gleichſam ein Band um die verfchie- 

denjten Nationen, brachte fie in Communication, wurde ein 

Canal zur Mittheilung von Wiffenfchaften und Künften, und 

ohne dafjelbe würde Die ſchöne Kunft ohne Zweifel nicht fo 

hoch geftiegen ſeyn. Es befchränfte den weltlichen Despotis- 

mus, und hielt bei dem großen Haufen viele Lafter der Roh: 

heit zurück, und manche gutgefinnte und eifrige Päbſte haben 

durch ihre Macht Gutes im Großen bewirkt.“ 

Xu. 

Bon den Rechten der Erzbifhöfe und PBrimaten 

nad dem gallicaniſchen Syſtem. 

Inſofern ein Biſchof zugleich Erzbifchof, Primas oder 

Patriarch iſt, hat er auch nach dem gallicanifchen Kirchenrechte 

jene Rechte, welche ihm in Ddiefer Eigenfchaft nach dem neuern 

canonifchen Rechte zuftehen; doch wirft Febronius **), bei 

*) Univerfalgefchichte der Hriftlichen Kirche, Von Dr. C. F. Stäudlin, 

Gonfiftorialrath und Profeffor der Theologie zu Göttingen. Han— 

nover 1806. ©. 223. 

t*) De stat. ecel. cap. IV. $. 3. 
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deſſen Werke es um eine Reihe von Neuerungen zu thun war, 

einen bedauernden Bli auf die alten Rechte der Erzbiſchöfe 

und Provinzialfunoden bei der Entſcheidung wichtiger Angele— 
genheiten und der Betätigung und. Berfeßung der Bilchöfe. 

Er gibt zu verftehen, daß es gut wäre, wenn das alte Recht . 

wieder hergeftellt würde, und wie. er denken noch heut 

zu Tage manche neuerungsfüchtige Geiftliche. 

Allein es gehört wenig Kenntniß der Kirchengeihichte 

dazu, um zu wiſſen, daß auch im den erften Jahrhunderten 

die Päbſte einen bedeutenden mittelbaren Einfluß auf 

die Ernennungen und Berfegungen der. Biihöfe hatten, ſpäter 

aber aus mancherlei Urfachen der Einfluß der Erzbiſchöfe ab- 

genommen hat. » Eine der Urfachen war, daß die Biſchöfe mit 

jener Richtung der Neigungen, welche man aud) an andern 

Menfchen wahrnimmt, Lieber von einem entfernten, wenn 

auch mächtigen Obern abhängen wollten; als von einem 

in der Nähe befindlichen ſchwächern Vorgeſetzten, welcher über- 

dies manchmal .wegen der Necurfe, die. von jeinen Aus— 

ſprüchen an den päbjtlichen Stuhl ergriffen wurden, jo wer 

nig ſchnellen Gehorfam fand, daß auch ihm die Abnahme 

mancher feiner ehemaligen Befugniſſe nicht unwilllommen war. 

Daß diefe Denkungsart auch in den neueren Zeiten fich zeigte, 

ſah man bei dem auf dem Emſer Congreffe (1786) gemachten 

Berfuche der Erzbiſchöfe von Mainz, Trier, Cöln und Salz— 

burg, ihre erzbiſchöflichen Rechte zu erweitern; der Verſuch fand 

bei den meiſten Biſchöfen des weſtlichen Deutſchlands Wider— 

ſtand. Heut zu Tage würde natürlich der Widerſtand noch 

größer ſeyn, da die Katholiken auf die Vortheile der Einheit 

mehr aufmerkſam geworden ſind, und der päbſtliche Stuhl es 

als ſeine. Überzeugung ausſprach *), daß es eher nothwendig 

*) Dies geſchah in der päbſtlichen Note vom 10. Aug. 1819 an die 

profeftantijehen Fürften von Würtemberg, Baden, Heflen: Darmftadt, 

Naſſau und Sachjen: Weimar wegen Regulirung der Kicchenverhält- 

niffe in ihren Ländern, 
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wäre, „die Bande der Einheit, welche die Bilhöfe an den 

päbftlichen Stuhl fnüpfen, fejter zu machen, als fie zu ſchwächen 

oder aufzulöfen.“ 

Abgejehen von diefer Betrachtung würde e8 aber auch nicht 

mehr und nicht weniger als ein Eingriff in die Eonftitution 

der Kirche jeyn, wenn man die Rechte der Erzbifchöfe auf 

Koften des päbftlichen Stubls erweitern wollte, und zwar 

ein Eingriff, welcher nicht beitragen fönnte, das jo jehr ge 

ſunkene Anſehen der Geiftlichfeit zu heben. 

Da nun dem beftehenden Kirchenrechte gemäß (und nur 

das beitehbende iſt noch Kirchenrecht) *) die Rechte der 

Erzbiihöfe genau bejtimmt und im Ganzen genommen nicht 

bedeutend find, zeugt es nur von Unwiſſenheit oder von Re— 

formplanen, wenn man dort und da, wie z. B. in der Schweiz 

(1820— 1835), jo viel gegen Die Smmediatbisthümer, 

d. h. gegen die Bisthümer, welche unmittelbar unter dem päbit- 

lichen Stuhle fteben, einzuwenden hat. An und für fih haben 

ſolche Bisthümer die nämlichen Rechte gegen ihre Diöcefanen, 

wie Andere, und man kann gegen fie nicht einmal den gegen 

die Exemtionen der Klöfter eingeführten Grund geltend machen, 

dit fein altes Kirchengefeg es für jchlechterdings nothwendig 

erklärt, daß ein Biſchof unter einem Erzbifchof ſtehe. 

Aus einem faſt ähnlichen Grunde hält ſich Febronius dar- 

über auf, daß in manchen Gegenden, 3. B. China, die Ange: 

fegenheiten der wenigen dort befindlichen Katholifen durch ſo— 

genannte „apoftolifche Vicare“, die unmittelbar unter dem 

päbitlihen Stuhle ftehen, geleitet werden; er will nämlich 

nicht die Vergrößerung des päbjtlihen Einfluffes, welche bei 

*) Ausdrüclich verlangte dies bemerft zu fehen der Pabſt Pius VIL. 

in der Note vom 10. Auguſt 1819 an die proteftantifchen Fürften, 

und in dem Concordate von 1817 mit Bayern (Art. 12) wird deshalb auch 

die Clauſel: juxta praesentem ecclesiae disciplinam 

gebraucht, und nach diefer Glaufel allein find Rechte ver Bifchöfe 

und Erzbijchöfe zu beurtheilen und auszuüben, \ 
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feititehenden Biſchofſitzen nach ihm in einem geringeren Grade 

ftattfinde. Allein Kirchen ohne Dotation, oft von dem Schwerte 

der Verfolgung bedroht, und fih mit Miffionären behelfend, 

fünnen nicht wohl fefte Bifchoffige erhalten; auch hat es in 

jolchen Verhältniſſen viel für fich, wenn der Pabit, ohne durch. 

Wahlen oder Präfentationen gebunden zu feyn, einen Mann 

feines Vertrauens abjenden und mit paffenden Vollmachten 

verjehen fann. 

XIII. 

Anſichten der Gallicaner über die Rechte des 

Pabſtes gegen die einzelnen Biſchöfe. 

Indem das gallicaniſche Kirchenrecht die Vorrechte des 

päbſtlichen Stuhls einem größern Theile nach nicht anerkennt, 

muß es die Rechte der einzelnen Biſchöfe größer darzuſtellen 

ſuchen, als ſie ſind. Febronius nimmt daher keinen Anſtand, 

zu behaupten *), ſie regierten ihre Didcefen aus eigenem 

Rechte, ausfchließlih und vollftändig, jedoch mit 

Rücficht auf die Canonen (jure proprio, privativo, plenario 

ad canones tamen attemperato); eine Behauptung, welche, 

wenn man den Zufaß von den Canonen in feinen hohen An— 

ſchlag bringt, ganz unwahr ift, und wenn man dieſen Zuſat 

genau berückſichtigt, auf Nichts hinauslauft. 

Betrachten wir jedoch dieſe Behauptungen auch in ihren 

Einzelnheiten. 

Der erfte diefer Sätze lautet: die Bifchöfe regierten ihre 

Discefen aus eigenem Nechte, und dies will Zebronius dadurd) 

darthun, daß er fagt **): die Bifchöfe wären Nachfolger der 

Apostel, die Apoftel aber hätten ihre Gewalt unmittelbar von 

Chriſtus empfangen. Was diefes Argument beweife, iſt nicht 

wohl einzuſehen. Wir wollen jedoch nicht einmal unterfuchen, 

*).De stat. ecel. cap. VII. $. ı und 6. 

+*) De stat. ecel. cap. VII. $. ı. n. 1—4. 
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ob nicht das Episcopat in der Perfon des heiligen Petrus 

jeinen Anfang genommen habe, und alfo für die andern Apo- 

ſtel eine Theilung der Gewalt eingetreten ſey; wir wollen uns 

blos an ein vor den Augen der ganzen Welt liegendes Faktum 

halten, an das nämlich, daß fich die ganze Kirche als einen 

einzigen Körper betrachtet, und ein Biſchof, ehe er. noch 

confirmirt ift, feine Gewalt in feiner Diöcefe ausüben darf, 

die Confirmation ſelbſt aber nad) der jeßigen Disciplin von 

dem Pabjte ausgeht. Schon: daraus folgt, daß wenigitens ſehr 

wichtige Gründe da find, zu zweifeln, ob ein Biſchof feine 

Didcefe aus eigenem Rechte regiere. 
Aus diefem Sage: der Biſchof regiere jeine Didcefe aus 

eigenem Nechte, laſſen ſich jedoch erit dann wichtige Folgerun- 

gen ziehen, wenn die weitere Frage entſchieden it, ob der 

Biichof in feiner Didcefe ausſchließlich die Gerichtsbarkeit 

habe *). Daß er fie nicht ausfchließlih haben könne, zeigt 

fich daraus, daß er die Gerichtsbarkeit nur mit Rüdficht 

anf die Canonen empfängt, welche die höhere Jurisdiftion 

des Pabſtes ſelbſt in Didcefanangelegenheiten anerkennen, fo 

wie auch daraus, daß bei einer dem Bifhof ausjchlieglich zus 

jtehenden Gerichtsbarkeit fo viele Fatholifche Kirchen da wären, 

als Didcefen find. Auch hätte der Bifchof nur in dieſem 

Falle, wo feine Befchränfung durch das Dafeyn einer Cen— 

tralgewalt ftattfände, Das vollftändige Regierungstedt. 

*) Dies folgt aus der Behauptung von Febrenius (de stat. ecel. 

cap. VII. $. 1. n. 5): Itaque episcopi in administratione sua- 

rum ecelesiarum nihil divino jure recognoscunt reservatum 

Papae, woraus, da nur dasjenige unabänderlic) ift, was am cano- 

nischen Nechte göttlichen Urfprungs ift, die Möglichfeit der Aufhe— 

bung aller Nefervatrechte folgen würde. Allein Fchronius verwechjelt 

hier offenbar gewiſſe fvezielle, allerdings nicht jure divino bezeich- 

nete Rechte mit jenev durch die Eriftenz einer Gentralge- 

walt gejchehenen Ginfchränfung der bifchöflihen Rechte, welche im 

Grundſatze allerdings juris divini ift. 

Deidtel, canon. Recht 29 
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Mit derjelben Frage ift auch die Frage verbunden, ob 

wirklich, wie Febronius ) behauptet, die Macht des Bilchofs 

fi) auf Alles ausdehne, was das Seelenheil feiner Diöce— 

fanen betrifft, und diefe Frage muß man verneinend beantwor— 

ten; denn hätte der Biſchof dieſe Macht, jo könnte er jede. 

päbftliche Intervention, fie gefchebe nun durch Geſetze, Ver— 

ordnungen oder Dispenfationen, zurückweiſen, und ſelbſt in 

Anfehung feiner Diöcefe ein unbefchränftes Geſetzgebungsrecht 

in Anfpruch nehmen, was wieder die Einheit der Fatholifchen 

Kirche aufheben würde **), 

Febronius will auch, daß der Biſchof über alle Einwoh— 

ner feiner Didcefe die Jurisdiktion habe, und er verwirft aus 

diefem Grunde alle Exemtionen dergeftalt, daß gegen Den 

Willen des Biſchofs Feine Exemtion ***) oder Befreiung von 
der bifchöflichen Gerichtsbarkeit ftattfinden fann. Auch Dies ift 

ein in vielen Beziehungen folgenreiher Sab. 

Er gründet fich erftens auf den Irrthum, daß jede Diö— 

cefe geographiſche Gränzen haben muß, während in der 

) De stat. eccl. cap. VII. $ 3. Bei Febronius kann aber die ganze 

Lehre über vie Nechte des Primats und des Episcopats nur als der 

Verſuch angefehen werden, die ganze Fatholifche Welt in eine Maſſe 

von Theilen, welche nur nothdürftig duch einen aller wahren 

Macht entfleiveten Primat zufammengehalten werden, aufzulöfen. 

Deutlich drückt dies der päbftliche Stuhl in feiner Note an die pro- 

teftantifcehen Fürften vom 10. Auguft 1819 ad n. 23 auge, we e8 

heißt: „Nach den Fatholifchen Grundfägen ift e8 außer Zweifel, daß 

die Bifchöfe in dem Gebrauche und der Ausübung ihrer Juriediftion 

den DOberhaupte der Kirche untergeordnet find. Deßhalb erklärte 

das Goncilium von Trient (sess. XIV. de poenit. cap. 7), daß 

die römiſchen Bifchöfe vermöge der höchiten Gewalt, welche ihnen 

über die ganze Kirche ertheilt worden fey, einige Gegenftände ihrem 

Ausſpruche vorbehalten fönnen, was nicht gefchehen Fonnte, ohne die 

Ausübung der bifchöflichen Gewalt zu Befchränfen, * 

***) De stat. ecel. cap. VIl. |. 8. 

** 
— 
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That nur das richtig it, daß fie Gränzen haben muß. Geo— 

graphifche Gränzen bat fie, wenn e8 3. B. heißt: Die Diöcefe 
begreift ganz Schleſien; nicht geographiiche, oder doch wenig- 

tens nicht durchaus geographiiche Gränzen hat fie, wenn es 

3. B. heißt: die Diöcefe begreift die in Schlefien befindlichen, 

nicht eremten Perfonen; denn nun ift außer der geographifchen 

auch noch eine andere Gränze vorhanden. So wie aber ein 

Stift, ein Individuum, ein Kapitel exemt wird, worüber nur 

die höchſte Kirchengewalt zu entjcheiden hat, it die Diöcefe 

des Biſchofs, wenn auch ihre Gränze gegen die Diöcefen an- 

derer Biſchöfe unverändert bleibt, in ihrem Innern klei— 

ner geworden, und zwar zufolge jener Gewalt, nach der 

dem Pabjte die Regierung der Diöcefen zuftebt. 

Ein zweiter Irrthum bei Kebronius ift, daß er meint, 

der Biſchof könne fih über die vorhandenen Eremtio- 

nen hinausjegen, wenn der größere Nutzen der Kirche es 

fordert. Denn den Nugen für die ganze Kirche hat der 

Biſchof nicht zu prüfen; überdies ift es aber einleuchtend, daß 

der Hauptnugen für die Kirche im der Leiftung des canonifchen 

Gehorſams beitehtz in Beziehung auf die eigene Diöcefe kann 

fich aber der Biſchof, da jeine Gerichtsbarkeit von dem Umfang 

der durch den Pabſt geichehenen Ertheilung abhängt, feine 

Surisdiktion nicht willführlih ausdehnen. 

Eine fernere Betrachtung ift, daß oft die Eremtionen auf 

das Genauejte mit der Erreichung wichtiger firchlicher Zwede 

zuſammenhängen. So fonnte es, als die Lebensart der Bi: 

ihöfe weltlicher wurde, jehr angemeffen ſeyn, ihnen die Auf: 

ficht über gewiſſe monaftiiche Imititute nicht zu laffen, und 

zwar um jo mehr, da viele dieſer monaftiihen Inſtitute Manches 

haben, was man im Orden felbjt muß fennen gelernt ha— 

ben, um es gehörig mit Beziehung auf die Ordenszwede zu 

beurtheilen. Die Aufficht über manche diefer Inſtitute ift auch 

für den Bifchof um fo befchwerlicher, da er in feiner Diöcefe 

oft zwanzig verfhiedene DOrdensregeln finden fann, 

29 * 
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und wenn der Bifchof in diefer Beziehung viel ändern könnte, 

die Drdensregel bald jo gut wie aufgehoben wäre *). 

*) In Schmidts Gefchichte der Deutfchen (A. B. ©. 312) fommt in 

diefer Rücficht eine Bemerfung vor, welche um fo mehr Beachtung 

verdient, da Schmidt fich fehr zu der fogenannten Aufflärungsparthei 

hinneigte. Er erwähnt dort des heiligen Bernhard, welcher (cap. IM. 

und IV. de consid. Ed. Mabillon) fo fehr gegen die Eremtionen 

der Ordenggeiftlichen eiferte, und gleichwohl felbit, ohme fein Wiſſen, 

den Grund dazu legte, daß auch im Gifterzienferorden die Exemtio— 

nen auffamen. „Bernhard,“ ſagt Schmidt, „wollte den Mönchs— 

ftand auf feinen urfprünglichen Geift der Buße, Simplieität, Fur 

galität, des Gebetes und der Handarbeit zurückführen, von welchem 

er glaubte, daß die damaligen Mönche, befonders die Cluniacenſer, 

ausgeartet wären. Don den Letztern nahm er demungeachtet die 

Drvensfapitel und die Vifitateren an, durch welche fie fich eine Zeit 

lang aufrecht erhalten haben. &leichwie aber viefe Einrichtung die 

Bluniacenfer zur Exemtion geführt, fo mußte fie auch feinen 

Orden über furz oder lang dahin führen. Entweder muß: 

ten die Bifchöfe die Vollftredfer der Statuten der Ordensfapitel und 

Pifitatoren werden, oder das Drdensfapitel, der General und die 

Vifitatoren die Vollftredfer der Statuten der Bifchöfe, und zwar fo 

vieler, als Diöcefen waren, in denen ſich Klöfter befanden, und um— 

gefehrt, entweder mußten die Bifchöfe die Statuten der Ordenskapi— 

tel veformiren dürfen, oder die Ordengfapitel die Statuten der Bi: 

fhöfe. Lauter Dinge, aus denen Ungereimtheiten folgen mußten. 

Wir fehen daher auch in den folgenden Zeiten, daß, fobald Klöfter 

in Gongregationen fi) zufammengethan haben, fich eben ſobald auch 

der Keim zur Exemtion eingefunden hat, welche über Furz oder lang 

zu ihrer Reife gediehen ift.“ 

Bei einer andern Gelegenheit zeigt derfelbe Gefchichtfegreiber 

(8. IN. ©. 307), daß auf dem natürlichften Wege die Confirmation 

der Bischöfe durch den päbftlichen Stuhl entftanden ift, weil beinahe 

von allen Confirmationen des Metropoliten von einer oder der andern 

Seite eine Appellation nad) Nom ftattfand, und die päbftliche Con— 

firmation als eine definitive daher von allen Seiten um fo 

mehr willfommen war, weil der Pabſt Innocenz IV. in feine 

Gonfirmationen ftets einrückte, daß er durch feine Machtvollfommen- 

heit allen Mängeln ver Mahl, wenn einige dabei unterlaufen feyn 

ſollten, abhelfe, 
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Aus der ausschließlichen Gewalt des Biſchofs leitet auch 

Febronius das Necht des Biſchofs ab, in den allgemeinen 

Kirchengefegen, wenn es das Wohl feiner Didcefe fordert, zu 

dispenfiren, und wofern es für das Wohl diefer Didcefe noth- 

wendig gefunden wird, Gefege für die Didcefe zu erlaffen *). 

Das erftere diefer Rechte hebt die Möglichkeit einer allgemei- 

nen Kirchengefeßgebung auf; dem was wäre das für eine Ge- 

feggebung, von der jeder Bilchof unter dem Borwande von 

Didcefanbedürfniffen dispenſiren könnte? Das zweite könnte 

aber das Leben aller Katbolifen, je nachdem die Individuali— 

tät eines Biſchofs es mit fich brächte, mit Borfchriften aller 

Art umgeben, und gleichfalls die Einheit verfchwinden laffen. 

Der Eine fönnte das Brevier abftellen, der Andere die Mefle 

in der Landesiprache halten laffen, und ein Dritter den Cöli— 

bat aufheben. 

Zu Diefer Verwirrung liefert endlich Febronius noch einen 

Beitrag, indem er behauptet, jeder Biſchof habe ſolidariſch 

die Kirchengewalt. Wäre dies der Fall, To könnte jeder Bi: 

ſchof in der Discefe des andern unter dem Vorwande fehr er 

fennbarer Bedürfniffe Surisdiftionsafte ausüben, und eben 

Dadurch wäre wieder, was Febronius dennoch nicht will, Die 

Einmengung des Biſchofs von Rom in die Angelegenheiten 

aller Discefen gerechtfertigt **). Zum Beweife des unge: 

reiten Saßes von einer Solidarität der biſchöflichen Gewalt 

beruft fich zwar Febronius auf einige Borfülle im Alterthum, 

wo Bischöfe in fremden Didcefen Priefter ordinirt und Seel: 

jorgspläge bejegt hätten; allein abgeſehen davon, daß in 

*) De stat. ecel. cap. VI, $. 8. Wie man es als einen Schritt 

zur Freiheit der Kirche im Ernte anfehen Fann, wenn das Gefeg- 

gebungsrecht an mehr untergeordnete Autoritäten Fommt, welche oft 

wenig an Unabhängigkeit und wiffenfchaftlichen Hilfsmitteln haben, 

ift unbegreiflih. Allerdings war es aber vielen fogenannten Beför: 

derern der Freiheit der Kirche nicht Ernft, und es handelte fich, wie 

3. B. bei vem Emſer Gongreffe (1786), mehr um egeiftifche Zwecke. 

#*) De stat. eccl. cap. 1. $. 7. u. 8 und cap. VIIT, 
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dieſer Rückſicht kirchenhiſtoriſche Controverfen beſtehen, muß 

auch das berückſichtigt werden, daß die Diöceſaneintheilung 

heut zu Tage feſter ſteht, als in den erſten Jahrhunderten des 

Chriſtenthums, und manche der Biſchöfe, welche in fremden 

Diöceſen Jurisdiktionsakte vornahmen, zuweilen mit mancherlei 

von der competenten Autorität ausgegangenen Vollmachten 

verſehen waren. 

Hontheim fühlt nun aber wohl ſelbſt, daß ſeine Lehrſätze 

von einer ſolidariſchen, ausſchließlichen und vollſtändigen Ge— 

walt jedes Biſchofs zu Ungereimtheiten führen, und der Praxis 

aller Jahrhunderte widerſprechen; er gibt daher zu, daß die 

Ausübung mit Rückſicht auf die Canonen geſchehen 

ſoll ). Allein jo wie man die Canonen zum Maßſtab für 

die Nechte der Bifchöfe nimmt, fo ift bei der gewöhnlichen 

Anficht über Das, was em Canon ift (I. Buch, 8. Abſchn.), 

Alles, was über die höhere Gewalt der Biſchöfe gefagt wird, 

ein bloſes Spielen mit Worten, was aber wegen der mög- 

lichen Mißverſtändniſſe verwerflich tft; nimmt man aber die 

febronianische Anficht von dem Werthe des canonifhen Rechtes 

und dem Einfluß der ifidorianifchen Deeretalen an, fo lauft 

diefe Lehre auf Die Behauptung: ein großer Theil des cano- 

nischen Rechtes gelte im Anfehung der bifchöflichen Rechte 

nicht, hinaus, und muß alfo nad) den über dieſe Frage be— 

jtehenden Grundfägen beurtbeilt werden. 

Das Refultat der ganzen febronianifchen Lehre über die 

Autorität der Bijchöfe wäre alfo Die Zerjplitterung der 

*) De stat. ecel. cap. VII. $. 6, wo Febronius nicht undentlich den 

von Barthel (in addit. ad jus can. lib. I. hit. 33. pag. 137) 

ausgefprochenen Grundfag annimmt: ubi vel jus sceriptum, vel 

consuetudinarium episcopo non adimit potestatem, illam in 

regula habet. Gegen den Grundfaß ließe fich wenig erinnern, wenn 

nicht Febronius (de stat. ecel. cap. V. |. 6) aus feinen Lieblings- 

fägen über die ifivorianifchen Derretalen, von denen noch die Rede 

feyn wird, das canonijche Recht feinem größeren Theile nach für un: 

giltig erklärte. 
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Kirche, und zwar in einem höhern Grade als bei den Pro- 

teftanten, und die günzliche Herabwürdigung des Anfehens der 

Biſchöfe bei allen unterrichteten Laien, welches nicht ohne die 

größten Folgen auf die Denkungsart des gemeinen Mannes 

und die Freiheit der Kirche ſeyn würde. 

XIV. 

Behauptungen der Gallicaner über die jeit Jahr: 

hunderten gefhehene Ausartung der Kirchenver— 

faflfung, und den Einfluß der iſidorianiſchen 

Decretalen auf diefe Ausartung. 

Sobald man annimmt, die Superiorität des Collegiums 

der Bifchöfe über den Pabit müſſe als einer der Hauptpunfte 

der firhlichen Konjtitution betrachtet werden, und doch zugeben 

muß, daß eine lange Reihe von Jahrhunderten diefe Grund: 

lage dem canonifchen Rechte fehlte (I. Buch, 1. Abſchn.), fo 

muß man auch behaupten, daß eine große Ausartung in der 

Kirche ftattfand, und es erklären, wie fie ftattfinden Eonnte. 

Die Gallicaner durchgingen Daher ſpähend die Kirchengeichichte, 

und Febronius glaubt den Hauptgrund in der Eriftenz der 

jogenannten ifidorianifchen Decretalen zu fehen, welche zwar 

auch von den ältern Gallicanern als ein Grund des Verfalls 

der Kirchendisciplin geltend gemacht werden, ohne daß man 

aber auf fie jenes große Gewicht, welches Febronius auf fie 

legt, aelegt hätte *). 

*) Diefes Gewicht auf die falichen iſidorianiſchen Decretalen legte ſchon 

Bofjuet in feiner Vertheidigung der Declaration. Sehr umftändlich 

behandelt aber die Frage mit Rüdficht auf das Werf de statu ec- 

elesiae, die Gejchichte und die heut zu Tage beitehende Würdigung 

der falfchen Derretalen Ballerini (de vi ac ratione primatus Ro- 

manorum Pontificium. Aug.-Vind. 1770. II tom. in 4to im 

zweiten Bande cap. V), und er befpricht vajelbft im $. ı die Frage, ob 

diefe Decretalen zur Vermehrung der päbftlichen Macht find verfaßt 

worden ; im $. 2 die Frage, ob fie irgend etwas Neues eingeführt haben ; 
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Nach Hontheim hat nämlich die im Anfang des neunten 

Jahrhunderts zum Vorſchein gekommene Decretalenfammlung, 

welche man von dem angeblichen Herausgeber Isidorus Mer- 

cator die ifidorianifche nennt, und deren Unächtbeit unter 

allen Gritifern dargethan tft, auf die Firchliche Gefeggebung . 

einen jolchen Einfluß gehabt, daß von Diefer Zeit unter der 

Einwirkung der Täuſchung die Firchliche Gewalt der Päbſte 

unmäßig geftiegen ſey, und ſich auch fpäter, ungeachtet Die 

Gritif den Werth der ifidorianifchen Sammlung felbjt bis auf 

das Einzelne ausmittelte, erhalten habe. Daraus zieht Hont- 

heim den Schluß, daß es die Aufgabe feines Zeitalters 

ſey, das canoniſche Necht, welches feit Jahrhunderten durch 

den Einfluß diefer Decretalen entjtellt worden, einer NRevifion 

zu unterwerfen, und ihm Dadurch Die ihm gebührende Form 

zurückzugeben. 

Wir reden in dieſem Abſchnitte noch nicht davon, was 

bei einer Reviſion der kirchlichen Geſetzgebung von den galli— 

caniſchen Grundſätzen zu erwarten wäre; wir wollen vielmehr 

hier blos unterſuchen, was von der angeblichen Verfälſchung 

der katholiſchen Kirchenverfaffung durch die iſidorianiſchen De— 

cretalen zu halten ſey. 

Bor Allem müfjen wir bemerfen, daß bald nach der Be— 

fanntwerdung diefer Decretalen Zweifel am ihrer Achtheit laut 

wurden. Schon der Erzbifchof Hinemar von Rheims erhob Anz 

jtände gegen fie, weil fie in dem damals gewöhnlichen Codex 

canonum nicht vorkämen, welchen Grund der Pabſt Nico: 

laus 1. *) (865) als unbedentend zurückwies. Später trat 

im $. 3, ob fie nicht den alten Rechten Abbruch thun fonnten, wo dann 

(cap. VI) die Frage erörtert wird, ob die Gewalt der Bifchöfe und Erz- 

bifchöfe wegen der Decrretalen Sfidors wieder auf den ehemaligen 

Fuß zu feßen fey. Auch Walter (Kirchenrecht. Sechste Auflage. Bonn 

1833) behandelt ($$. 83 — 88) denfelben Gegenftand, ftellt das äl: 

tere und das durch die ifidorianifchen Decretalen entftandene Necht 

gegeneinander, zieht aber daraus Feine Schlüffe im Sinne Hontheims. 

*), Can. 1. dist. 19. 
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nicht nur Heriger, Abt zu Laubes (ft. 1007), mit Zweifeln 

gegen Die Achtheit einzemer ifidorianifcher Decretalen auf *), 

fondern in vierzehnten Jahrhundert fehrieb and Marſilius von 

Padua **) umd ſpäter Gobelinus Perfona ***) gegen fie, und 

zur Zeit des Coneiliums von Bafel that dies in einem noch 

größeren Umfange und mit noch größerem Erfolge Nicolaus 

de Cuſa +). Endlich erklärten fich die (proteftantifchen) Mag— 

deburger Genturiatoren gegen fie, wogegen fruchtlos Franz 

Turriani die Feder ergriff, aber von dem Proteftanten Blon- 

del +) ſogleich widerlegt wurde, woraus fich zeigt, daß der 

Glaube an die Achtheit der ifidorianifchen Deeretalen fein 
allgemeiner war, und bei einiger Litteraturfenntmig ſogar 

die Gründe des Zweifels ſehr genau gekannt werden 

fonnten. 

Die Anhänger des canonifchen Rechtes läugnen übrigens 

nicht die Unächtheit der tfidorianifchen Decretalen. Aber fie 

betrachten fie, wie jo viele im Mittelalter gefchehene Verferti— 

qungen unichter Urkunden, deren Critik der Gelehrfamfeit frei 

jtebt, und als etwas, was an und für fi) auf das canonifche 

Recht feinen Einfluß hat. Im Mittelalter ſah man ja auch 

eine Urkunde mit der vorgeblichen Schenfung Conſtantins des 

Großen und einige dem Herzogthum Ofterreich angeblich von 

römischen Kaifern ertheilte Privilegien. Was folgt aber, ſa— 

gen fie, daraus? Obgleich einige Zeit an die Achtheit folcher 
Urkunden geglaubt und vielleicht auch zuweilen in dieſem 

Glauben gehandelt wurde, nahm man doch ganz geräufchlos, 

als die Critik die Unächtheit diefer Urkunden aufdeckte, diefelben 

als Produkte eines Zeitalters, in welchem. man oft neuere 

*) Man fehe unter Andern: Wachler, Handbuch der litterarifchen 

Gultur. Marburg 1804. I. ©. 276. 

**) In def. pac. P. Il. cap. 27. 

*5*) Cosmod. act. VI. cap. 7. 

T) In eone. cath. Iib. HI. cap. 24 et lib. Ill. cap. 2. 

7) Man fehe Walters Kirchenrecht. 6. Aufl. S. 160 — 163. 
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Zuſtände von angeblich Altern Zuftänden und Privilegien ablei- 

ten wollte, und als Urkunden, verfertigt von Menfchen, welche 

dabei in vielen Fällen gar feine üble Abficht hatten. 

Nach Hontheim hätte alfo die große Ausartung der Kirchen: 

verfaffung im neunten Sahrhundert begonnen; andere Gallica- 

ner jegen aber die Zeit der großen Ausartung ſchon weit 

früher, und zwar bald nach den Zeiten Conſtantins des Großen, 

bejonders da man ſchon damals der alten Einfachheit ein Ende 

gemacht und juridifche DVerhältniffe dort, wo anfangs nur 

moralifche waren, gefchaffen habe. Es ift kaum zu entichei- 

den, was an Ddiefem Bedauern Wahres ſey; jo viel aber ift 

gewiß, daß das, was man bedauernd zu erblicen vorgibt, Das 

Refultat einer allmählig auf einigen fehr feſten Grundlagen 

fich ausbildenden Berfaffung war. 

Sp wie der Mann in dem Kleide nicht geben kann, 

welches der Anabe getragen hat, und die Hofhaltung der Kö— 

nige heut zu Tage eine andere ift, als vor taufend Fahren, 

jo fann auch, nachdem fich die Kicche unter jo verfchiedenen 

Völkern verbreitet hat, und mit allen Culturgraden ihrer An— 

gehörigen und ihrer Gegner es zu thun hat, ihre Gefeßgebung 

nicht immer in unwefentlichen Dingen (L. Bud, 8. Abſchn.) 

die nämliche bleiben. Berfuchte man es dennoch, jo wäre ſo— 

gleich die Unzwechmäßigfeit da, und bei deren langen Fort 

jeßung ein allmähliges Erfterben. 

Snsbejondere muß in jeder, für was immer für eimen 

Zwed errichteten Gefellfehaft jebr bald der Unterfchied 

zwifchen juridifhen und moralifden Pflichten 

zum Borfchein fommen (J. Buch, 3. Abſchn.). Man kann 

wohl juridifch von einem Domfapitular fordem, daß er au 

gewiffen Tagen in der Kirche erfcheine, aber nicht, daß er da— 

jelbit mit Andacht bete. Jenes iſt eine juridifche, folglich er- 

zwingbare Pflicht, dieſes eine moralifche, und ſelbſt dies nur 

mit mancherlei Einfchränfungen. 

Die Ordnung in der Kirche hängt nun vorzugsweife. von 

den juridifchen Pflichtgeboten ab; ganz natürlich mußte fich 
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alſo in der Kirche eine von den Forderungen der Moral zum 

Theil ganz unabhängige Juſtizgeſetzgebung ausbilden. Dieſes 

nicht wollen, beißt die Bedürfniſſe einer großen Geſellſchaft 

verfennen. 

Ähnliche Bemerfungen laſſen fih auch auf die Klagen 

darüber, daß das camonifche Recht einen regelmäßigen Civil: 

prozeß kenne, und Dadurch feinen urfprünglichen Charakter ver: 

(oren babe, machen. Se verwidelter die Verhältniſſe, deſto 

ausgedehnter muß die Gejeggebung werden, und wenn z. B. 

die ganze Kirche, fo wie jegt in Frankreich, durch Zahlungen 

aus den Staats- und Gemeindefaffen ihre Bedürfniffe gedeckt 

ſähe, wären allerdings wegen Zehnten, Landgütern, Erbzinfen 

u. ſ. w. wenige Beſtimmungen nothwendig. Aber außerhalb 

Frankreich haben die Beſtimmungen über Zehnten, Landgüter 

und Erbzinfe jchon ihre Anwendung; fie fönnen® alfo in dem 

canonifchen Rechte nicht fehlen, ohne dag große Nachtheile 

daraus entjtinden. Ohnehin iſt es die Sache eines quten Un— 

terrichts in dem canonischen Rechte, vorzugsweife auf 

das Nothbwendige zu jeben, und das feltener Vorkommende 

mehr dem Selbftitudium zu überlaffen. 

Man kann fogar jagen, dag in der Volljtändigfeit des 

canonifchen Nechtes für ſehr verjchiedenartige Kirchenverhält— 

niffe ein-Grund jeines Borzuges vor jo mancher andern Firch- 

lihen Gefeßgebung liege; auch Fan man im Berhältniß zu 

mancher Givilgejeggebung das canoniſche Recht nicht einmal ſehr 

weitläufig nennen; überdies aber tft e8 befannt, daß es von 

jeher unter die Maximen der Kirche gehört hat, mit der Er— 

laffung neuer Geſetze etwas ſparſam umzugehen. 

Betrachten wir num nach dieſen Bemerkungen jene Xehren, 

zu deren Würdigung fie bejtimmt find, fo fehen wir auch von 

diefer Seite bei vielen Gallicanern Fleinliche Ansichten und 

eine gewiſſe Übereinftimmung mit jenen Reformatoren des ſech— 

zehnten Jahrhunderts, welche gleichfall® über die Ausartung 

der Kirchenverfaffung klagten. Wie Luther und Calvin, wollen 

auch die Gallicaner Reformen; aber gleich ihnen find fie nicht 
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ganz untereinander einig, wie weit man mit den Reformen 
gehen, und auf welchen Wegen man fie bewirken foll. Febro— 

nius insbefondere verlangt ) eine Zotalrevifion des canoni- 

hen Nechtes , deren Hauptgrund der in dem päbjtlichen 

Kirchenrechte überall wahrnehmbare Einfluß der iſidorianiſchen 

Decretalen feyn foll. 

XV. 

Anfichten der Gallicaner über den Werth Des 

canoniſchen Geſetzbuches. 

Wenn man von gallicaniſchen Anſichten ausgeht, kann die 

Meinung von dem Werthe des canoniſchen Geſetzbuchs nur 

eine geringe ſeyn. Da inzwiſchen Boſſuet **) uns ſagt, Die 

Declaration von 1682 ſtelle nur eine der gallicaniſchen 

Kirche eigenthümliche und durchaus nicht dogma— 

tiſche Lehre auf; auch habe man 1682 nicht die Abſicht 

gehabt, etwas zu beſchließen (decernere), ſo geht bei ihm 

und den gemäßigten Gallicanern der erklärte Wunſch mehr 

auf eine Emancipation Frankreichs von dem gemei— 

nen Kirchenrechte, als auf eine Reviſion des Kirchenrechtes 

für die ganze katholiſche Welt. Doch iſt ſchon der er— 

ſtere dieſer Wünſche dem letztern faſt gleichbedeutend; denn 

wenn jede Kirche ſich willkührlich im gallicaniſchen Sinne eman— 

cipiren dürfte, jo wäre faktiſch das gemeine Kirchenrecht ohne— 

hin aufgehoben, und die Schwierigkeit in Boſſuets Sinne be— 

ftände höchſtens darin, daß manche Kirchen fich durchaus nicht 

darauf berufen fünnten, bei ihnen beftänden gallicaniſche 

Traditionen ***), 

*) De stat. eccl; cap, V. |. 3. 

**) Def. decl. cler. gall. in praev. diss. (. 6. 

”*) Indem Werfe de stat. eccles. cap. VIH. $. 8 wird von Hontheim 

ausdrücklich gefagt, daß die gallicanifchen Kirchenfreiheiten nicht auf 

irgend einer befondern Konceffion beruhten, fondern Theile der 



— 466 — 

Hontheim aber, der Ddiefen Tegtern Punkt zu würdigen 

icheint, und die aus einer Totalreform des canonifchen Rech: 

tes hervorgehenden Stürme weniger fcheute, als die ältern Gal- 

ficaner, will ohne weiters für die ganze Fatholifche Kicche 

diefe Revifion, und bemüht fich, zu zeigen, daß es ſchon 

jeßt dem canonifchen Rechte am Giltigfeit mangle. Hören 

wir im Diefer Beziehung einige feiner Grundſätze. 

1. Bor Allem behauptet er, daß, wie groß auch die dem 

apoftoliichen Stuhle gebührende Achtung ſeyn möge, doch der 

Subegriff der römiſchen Ganzleien, die jogenannte Curia Ro- 

mana, etwas ganz Anderes als der römische Stuhl ſey, und 

es einen wefentlichen Theil der franzöſiſchen Kirchenfreibeiten 

bilde, die Ausiprüche der römischen Tribunale, man habe fie 

denn ſelbſt verlangt, nicht zu achten *). 

Betrachten wir diefe Behauptung, jo läuft fie, weil denn 

doch die Ausübung der Primatialrehte in der katholiſchen 

Welt dem Pabite viel an Gefchäften gibt, und mehr oft, als 

ein einzelner Menfch beftreiten kann, darauf hinaus, der Pabſt 

fönne einen Theil feiner Gewalt nicht delegiren. Dieje 

Behauptung ift aleich derjenigen, welche jagt: ein Monarch 

fönne feine Minifter, ein Biſchof fein Eonfiftorium haben, oder 

wenn er es habe, verdienten die vom Minifterium oder dem 

Conſiſtorium ausgegangenen Decrete feine Beachtung. Unſtrei— 

tig fann es Primatialrechte geben, wie 3. B. die Primatial- 

rechte in Anfehung dDogmatifcher Entjcheidungen, in welchen 

eine Delegation nad Fatholifhen Grundſätzen nicht denkbar 

iſt; aber in folchen Fällen gefhieht auch feine Delegation, und 

alle die verjchiedenen Gongregationen und Tribunale, deren 
Subegriff gewöhnlich die Curia genannt wird, haben Inſtruk— 

tionen, deren Hauptinhalt befannt ift. Inſofern nun ihre 

alten und allgemeinen Freiheit der Kirche wären, und im Titel die: 

fes Paragraphs fagt er ausdrücklich: im id (nämlich das, was die 

Sranzofen haben) redire aliis gentibus fas est. 

*) De stat. ecel, cap. VII. $. 10 und cap. IX. $. 5. 
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Entfheidungen dem Willen des Pabſtes gemäß für 

Entfheidungen in jeinem Namen gelten müffen, gilt Alles, 
was in ähnlichen Fällen von den Ausfprüchen der höchiten 

Staatsbehörden in jedem Staate geglaubt wird. 

2. Febronius behauptet (und feine deutfchen Anhänger 

jprechen es noch deutlicher aus), daß die zu Nom gewöhnliche 

Kundmachung päbftlicher, als Gefege der Kirche zu beobad)- 

tenden Entjcheidungen jchon auf eine der Form mad unge 

nügende Art gefchehe, indem dieſe Entfcheidungen blos an 

einigen bejtimmten Orten zu Rom affigirt würden, und Ddiefe 

Kundmachung für an alle Länder gefchehene Kundmachung 

gelte *). Unjtreitig hat Febronius darin Recht, daß eine ans 

dere, mehr den Einzelnen zu machende Kundmachung wün— 

jhenswerth wäre Allein die Sahe hängt nicht ganz von 

dem päbjtlichen Stuhle ab. So lange es Biſchöfe gibt, welche 

ſich ein Necht zufchreiben, päbftliche Entjcheidungen anzunehmen 

oder zu verwerfen, nach manchem Lande hin die Communica— 

tionsmittel felten und unfiher find, und in andern Gegenden 

das Placetum regium der gehörigen Kundmachung Schwierig- 

feiten in den Weg leat, heißt es fich in die Umftände fügen, 

und die Kundmachung Firhlicher, von Rom ausgehenden Anz 

ordnungen jo qut, als es die jedesmaligen Berhältniffe ges 

jtatten, einrichten, e8 aber dabei dem Eifer der Biſchöfe über: 

faffen, ob und wie von ihnen durch aufgeitellte Bevollmächtigte 

oder auf eine andere Art von den römiſchen Publicationen 

Kenntniß zu erlangen ſey. 

3. Über den Gebrauch und die Anwendbarkeit des cor- 

pus juris canonici jtellte $ebronius, ganz abgejeben von dem 

aus Gelegenheit der iſidorianiſchen Deeretalen bereits Vorge— 

fommenen, noch folgende Anftchten auf *). 

*) De stat. ecel. cap. V. $. 2. n. 9. 

**) De stat. eccl. cap. V. |. 3. Febronius fagt fchen in der Auf: 

fchrift diefes Paragraphe mit dürren Worten: Colleetiones cano- 

num non nisi ex receptione et observantia juris vigorem 
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Sp wie die einzelnen Conftitutionen der Päbſte nur zu— 

folge ihrer Reception durch die Bifchöfe eine verbin- 

dende Kraft erhalten, jo ſey dies aud) mit den einzelnen Be— 

ftandtbeilen des Corpus juris canonici der Fall. Namentlich 

ſey das Deeret von Gratianus eine Compilation von Syno— 

dalbeichlüffen, pabitlihen Decretalen und von Rom ausgegans 

genen Briefen, jo wie von Auszügen aus den Schriften der 

heiligen Väter, durch einen Privatmann veranftaltet, und mit 

feiner öffentlichen Autorität verjeben. Da indeffen dieſe, ob— 

gleich mit Unordnung gefhehene und mit einer Maſſe irriger 
Sabungen (erratorum congerie), wie nicht minder mit uns 

ächten Urkunden angefüllte Sammlung bald zum Gebrauche 

der Schulen diente und noch dient, habe fie einiges Ge— 

wicht, aber an fih Feine andere Autorität, als jene, 

welche an fidy die Befchlüffe, Decrete und Schriften haben, 

aus welchen die in den einzelnen Stellen vorfommenden Anga— 

ben entlehnt find, wofern nur (dummodo) ihre Quellen Acht 

find. Daffelbe fey zu halten von den Decretalen Gregors IX. ; 

denn obgleich dieſe Sammlung auf Befehl. diefes Pabjtes 

duch Raimund von Bennafort beforgt und zu dem Ende pub- 

lieirt wurde, damit von ihr fowohl in Schulen, als in den 

Gerichtshöfen Gebrauch gemacht werde, jo jey fie doch von 

dem Pabſte als ein allgemeines Gefeg an die ganze Kirche 

nicht gerichtet, jondern, wie aus dem der Sammlung voranz 

gehenden Schreiben erhellt, an die Doktoren und Schulen zu 

Bologna gefendet worden. Daſſelbe gelte aud) von der Samm— 

fung Bonifacius VIII. und den Clementinen, welche aus 

ühnlichen Schreiben (Cepistolis) Bonifacius VII. und Sohanz 

nes XXI, die diefen Sammlungen vorausgejchieft werden, 

und zur Abfiht haben, daß von diefen Sammlungen in Ger 

obtinent, hoc nominatim verum est de decreto Gratiani, de 

decretalibus Gregorii IX. et reliquis partibus Juris canonici, 

— eadem imo minor habetur ratio regularum Cancellariae, 

bullae Coenae et declarationum Concilii Tridentini. 
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richten und Schulen Gebrauch gemacht werde, ihre Autorität 

erlangten. 

Diefe Sammhıngen hätten infofern ihre Abficht erreicht, 

daß, gleichwie das römiſche Civilrecht faſt überall für das ge 

meine Recht gelte, und bei dem Abgang eines waterländifchen 

gefchriebenen oder Gewohnbeitsrechtes zur Entſcheidung bürger- 

licher Rechtsfälle diene, aud) nad und nad das Recht der 

Decretalen bürgerliches Recht geworden, welches fich die Par— 

tieularfirchen gefallen liegen, jedoch begreiflicherweife nur dann 

gefallen laſſen können, wenn die römischen Beſtimmungen 

(jura romana) nicht dem Geifte des Partienlarkicchenrechts 

entgegen find. 

Dies it mit Hinweglaſſung unwefentlicher Stellen und 

Gitationen die Lehre von Febronius; aber fie ftrogt von Irr— 

thümern aller Art, wie fich mit wenigen Bemerfungen zeigen läßt. 

Es iſt vor Allem, wie ſpäter gezeigt werden wird, nicht 

richtig, daß die vom päbftlihen Stuhl ausgehenden Entſchei— 

dungen nur Durch die Annahme von Seite jedes Bi— 

ſchofs zu Gejegen wurden; denn dann hätte der päojtliche 

Stuhl fein Gefeggebungsrecht, jondern blos ein Recht, Geſetze 

vorzufchlagen, was auch jeder Privatmann hatz doch wollen 

wir hier diefen Satz noch nicht weiter ausführen und nur be 

merfen, daß Die Behauptung Hontheims, in einer folchen Aus: 

dehnung, wie er es thut, aufgeftellt, den Anfichten der Ka: 

tholifen aller Zeiten widerfpricht. Wir wollen alfo nur von 

dem corpus juris canonieci fprechen, welches, ſey es nun mit 

Necht oder Unrecht, fat alle andern Sammlungen des cano- 

nifhen Rechts aus den Schulen und Gerichtshöfen verdrängt 

hat, und alfo, infofern nicht fpäter mit Gefeßesfraft verfebene 

Beſtimmungen vorhanden find, als das beftehende Kirchen: 

recht angefehen werden muß. Diefem Kicchenrechte nur eine 

Giltigkeit blos aus der Neception zuerfennen , würde 

heißen, die Giltigfeit des beftebenden Rechtes in die Frage stellen. 

Hontheim fcheint aber dies nicht zu wollen, Er erklärt, 

daß die einzelnen Stellen jene Gefegesfraft haben, welche ihnen 
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urfprünglich gebührte. Da nun aber Jedermann weiß, 

daß darin Decretalen vorkommen, in welchen die Päbſte weit 

über die Gränzen der von Hontheim ihnen zuerfannten Gewalt 

hinausgehen, da viele Stellen von Kirchenvätern darin vor— 

fommen, welche anerfanntermagen feine gejeggebende Gewalt 

hatten, da man Stellen aus heidniſchen Rechtsgelehrten *) 

findet, denen noch weniger Jemand eine Tegislative Gewalt in 

der Kirche zuerfennen wird, und da viele Stellen auch von 

Kaifern und Barticulareoneilien herrühren, denen wenigitens 

das Recht, allgemeime, über ihren Staat oder ihr Land bin- 

ausgehende Kirchengefege zu erlaffen, ſchwerlich Jemand ein: 

räumen dürfte, fo wird auch, ganz abgefehen von dem angeb- 

lichen Einfluß der iſidorianiſchen Deeretalen, der bei weitem 

größte Theil des Decrets von Gratianus und ein 

nicht unbeträdbtlidher Der Decretalen Gregors IX. 

und der jpätern Sammlungen feine Gejeßesfraft haben. 

Der Richter wird bei der Anwendung einer in dem corpus 

juris canoniei vorfommenden Stelle, aljo jtetS erſt zu unter- 

juchen haben, ob nicht etwa die in die Frage fommende Stelle 

ſchon urfprünglich Fein Geſetz jeyn fonnte, und wenn das Ge- 

richt ein Richtereollegium ift, jo wird nach einer von Zeit zu 

Zeit wechjelnden Stimmenmehrheit, welche ſich auf antiquari- 

ihe Forſchungen und vorgefaßte Meinungen jtügen wird, ent— 

jchieden werden müffen, was man von der in die Frage ge— 

fommenen Gefegesitelle balten müſſe. 

Dies ift noch nicht genug, denn wen der obere Richter 

dort Kein jagt, wo der untere Richter das Ja ausfprach, und 

in mehreren nebeneinander liegenden Didcefen verſchiedene An— 

fichten über die Gefeßesfraft einer wichtig gewordenen Stelle 

herrjchten, jo wirde man mit Necht Scandale aller Art befor- 

gen müſſen, und ſelbſt wenn einmal eritifch ausgemittelt und 

amerfannt wäre, daß dieſe und jene Stelle im corpus juris 

canonici wirflic) ein Kicchengefeß fen, fo wäre es, wenn nad 

*) 3. B. mehrere Ausſprüche in dem Titel de regulis juris. 

Beidtel, canon, Recht, 30 
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Hontheims Behauptung das gemeine Kirchenrecht dem Parti- 

eularficchenrechte nachftände, noch immer in der Willführ 

derjenigen, welche irgend einen Theil des Partieularfirchen- 

rechts aufftellen können, durch Aufftellung befonderer Bor- 

fchriften dem gemeinen Kirchenrechte zu Derogiren. 

Das von Hontheim angeführte Faktum, daß das Decret 

von Gratian eine PBrivatarbeit war, umd die ſonſt noch im 

eorpus juris canoniei enthaltenen Decretalen den Schulen 

und Gerihtshöfen blos als autbentifche Sammlungen zugefen- 

det wurden, iſt wahr; es laffen fich aber für den aufmerffamen 

Beobachter noch immer die Gründe, aus denen die darin ent 

haltenen Fragmente canoniſche Geſetzeskraft erhielten, Teicht auf: 

finden und nachweifen. Viele der im Decrete Gratians ent: 

baltenen Stellen waren ſchon vorher Kicchengefege, und das, 

was nicht Kircheigefeg war, wurde zum Kirchengefeg durch 

die von der competenten kirchlichen Autorität gefchehene Aner- 

fonnung. Indem man ſich der Sammlung von Gratian in 

den Firchlichen Gerihtshöfen, und zwar ſelbſt zu Nom bediente, 

erhielten auch jene Stellen von Auquftinus, Papinianus, Hie— 

vonymus und einzelnen Particularconcilien, welche ſich in der 

Sammlung fanden, kirchliche Geſetzeskraft. Mit den Decreta- 

(en Gregors IX., Bonifacius VIIL, den Clementinen und den 

Extravaganten hatte es eine ähnliche Befchaffenheit, und da 

fie ohnehin meiftens nur aus Decretalen, welche ſchon vor der 

Berfertigung der Sammlung Kicchengefege waren, beftanden, jo 

hatten die Päbſte durch die Verbürgung der Authentieität Der 

Sammlung als Sammlung für den Zwed, daß man die 

Summlıngen mit Sicherheit in der Schule oder in den Gerichts- 

böfen brauchen fünne, genug gethan. 

Freilich nahm aber auch das canonifche Recht bald den 

Charakter eines Civilrechts an, wodurd es in Verbindung 

mit dem römiſchen Givilrechte und dem Tongobardifchen Lehen: 

vechte unter dem Namen des gemeinen Rechtes (jus commune) 

befannt, und das gemeinfchaftlihe Subfidinrrecht vieler euro- 

päiſchen Staaten wurde, Allein die Eigenfchaft eines Civilrechts, 
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nur von der Civilauntorität, ſey es nun durch befondere 

Verordnungen oder durch die Gewohnheit gegeben werden, jo 

wie man ihm auch diefen Charakter, obne daß es darum auf 

hörte, eanonifch verbindlich zu feyn, entziehen fünnte (I. Buch, 

8. Abſchn.). Daß fih diefe Sache auch wirklich fo verbalte, 

zeigte jich in vielen Ländern, und unter Anderm zur Zeit der 

franzöfiichen Revolution in Frankreich. Das canoniſche Recht 

als Civilrecht verlor, weil die Civilautorität es anders 

wollte, als es bis dahin war, feine Kraft, als kirchliches 

Recht aber behielt e8 fie unverändert; wie denn, wenn heute 

in Frankreich in Beziehung auf die Stellung des Bifchofs zum 

Pfarrer oder dem Hilfspriefter des Legtern ein Streit entjtände, 

Das Corpus juris canonici noch immer die Enticheidungs- 

quelle wäre. 

Die günzliche Aufhebung des canonischen Rechtes im 

Sinne Hontheims der weltlichen Gewalt einräumen, hieße da— 

her, die Eriftenz der Kicche precair machen und behaupten, 

daß die einzelnen Stellen im corpus juris nad ihrem Ur: 

fprung bei Gerichtshöfen gewürdigt werden müffen, heißt, die 

Kirhe um alle Bortheile eines anerkannten geſellſchaft— 

lihen Rechtes bringen wollen. 

Wem diefe Schlußfolge noch nicht deutlich genug ift, der 

darf fi) nur fragen, was gefchehen würde, wenn ſich Niemand 

mehr mit Sicherheit auf das canonifche Recht beziehen 
fönnte, ohne der Einwendung, die von ihm angezogene Stelle 

gelte nicht, zu begegnen. Die Folge davon liegt jo deutlich 

am Tage, daß man mit febronianifchen Grundfägen nicht ein— 

mal eine ordentlihe Wahl eines Prälaten oder die Befugniffe 

eines Capitularvicars ficheritellen könnte, und Dies iſt auch 

die Urfache, warum, ungeachtet aller Declamationen der Fe— 

bronianer, doch in allen kirchlichen Ganzleien, in welchen das 

eanonifche Recht einige Anwendung finden kann, noch immer 

auf die alte Art eitirt wird, und aus den einzelnen Canonen, 

30 * 



— 468 — 

ohne über ihren Urſprung Verhandlungen einzuleiten, Schlüſſe 

für richterliche Ausfprüche gezogen werden. 

4. Febronius vernichtet endlich ganz Die beſtehende 

ficchliche Gefeßgebung durch die von ihm aufgeftellten Grund» 

füge über das Geſetzgebungs- und Dispenfationsreht der Bi— 
ichöfe, die Befugniffe der weltlichen Gewalt und feine Ideen 

über den Si der jouverainen Gewalt in der Kirche. Dod 

da dieſe Süße, infofern fie nicht ſchon geprüft worden find, 

auch noch aus dem Gefichtspunfte müffen betrachtet werden, 

ob fie für die Zufunft eine gleichförmige Gefeßgebung oder 

auch nur die Erhaltung der Kirche geftatten würden, jo müſ— 

jen wir nunmehr auf die von ihm angegebenen Ideen über die 

der Kirche zu gebende Gonftitution, welche ſtets die Grundlage 

jeder neuen Gefeßgebung liefern muß, übergehen. 

XVl. 

Bon dem Abgang einer auf das Episcopalfvitem 

gegründeten firhlichen Gefeßgebung; Folgen diejes 

Abganges für die febronianifhen Neformplane, 

und die Unficherhbeit der Gallicaner in Anſehung 

der der Kirche zu gebenden VBerfaifung. 

Obgleich Febronius überall in feinem Werke von der 

VBorausfegung ausgeht, daß eine Reform des canonifchen Rech— 

tes follte vorgenommen werden, fo ift er Doch über die Form, 

wie diefe Nevifion des canonifchen Nechtes zu bewirken wäre, 

mit fich ſelbſt nichts weniger als im Reinen. Ein Hauptpunft 

ift fchon, daß er dabei der weltlichen Gewalt einen bedeuten- 

den Wirfungsfreis anweifet, bei allem dem aber den Einfluß 

der Bifchöfe als die Hauptjache anfehen will. Dann aber 

fommt die Frage zum Vorſchein, wie man fir feine Plane 

eine Majorität auch nur von bifchöflichen Stimmen und dann 

jene Bereitwilligfeit der Xaien, welde ſich alle 

Entſcheidungen der Bifchöfe gefallen läßt, bewirken 
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wolle. Heut zu Tage nämlich, wo kaum Die unermeßliche 

Autorität der katholiſchen Kirche eine allgemeine Anerkennung 

der Katholiken findet, wie wollte man für die Enticheidung 

einer Anzahl von Bilchöfen, denen andere Bifchöfe und der 

päbjtliche Stuhl gegenüberftinden, eine Anerkennung hoffen? 

Wenn nun auch Hontheim zu feiner Zeit fagen Fonnte, 

daß die gqallicanifche Kirche ſich arößtentheils nad) den von 

ihm empfohlenen Grundjügen regiere, jo fonnte er doch auf 

eine von den galliennifchen Biſchöfen ausgegangene und bis in 

die Einzelnheiten ausgearbeitete Gejeggebung nicht hinwei— 

fen, was ganz natürlich war, da fich die gallicanifche Kirche 

bei den vor bilchöflihen Gerichten und Conſiſtorien vorkom— 

menden Angelegenheiten entweder auf fönigliche Verordnungen, 

oder auf das gemeine canonifche Recht berief, und wohl auch, 

weil font Alles ungewiß geworden wäre, berufen mußte. 

Daß nun eine im gallicanifchen Sinne veränderte 

ficchliche Gefeßgebung für die ganze Kirche nur mittelit einer 

neuen Constitution der Kirche entitehben fünnte, indem 

dann die der neuen Gonftitution entiprechenden einzelnen Süße 

von den dazu niedergejegten Commiſſionen in das Leben müß- 

ten gerufen werden, begreift ſich, weshalb vorher mittelit 

eines allgemeinen Gonciliums die Gonftitution der 

allgemeinen Kirche zu verändern wäre; allein bis zu dieſem 

Zeitpunfte bedarf jelbit eine nach galltcanifhen Grund- 

ſätzen handelnde Kirche doch eines Kirchenrechts. 

Es ijt nämlich ſchon als vorläufige Bedingung einiger 

Drdnung auf dem neu abzuhaltenden Coneilium, und um auch 

nur zu willen, wer als Glerifer und als Laie, als Priefter 

oder als Bifchof, als ercommunieirt oder als in der Kirche 

befindlich anzufehen jey, durchaus nothwendig, ein bereits 

anerfanntes Kirchenrecht zu haben. Das bisher anerfannte 

Kirchenrecht für umgiltig erklären, beißt, ein Goncilium im 

Sinne von Febronius unmöglich machen; fo wie man aber das 

bisher bejtehende Kirchenrecht anerfennt, um die Eigenfchaften 

der zum Goneilium berufenen Perfonen zu beurtheilen, ſo 



— 10 — 

wird es zur Inconſequenz, den Erfchienenen größere 

Rechte einzuräumen, als das canonifche Recht ihnen einräumt, 

und auf dieſem Wege die Bildung eines allgemeinen Eonci- 

liums zu verfuchen. Sontheim ftößt alfo in feinem Schwanfen 

über die Frage, ob das camonifche Recht ſchon jegt ungil— 

tig oder erft für ungiltig zwerflären fey, bad an 

eine, bald an die andern diefer Schlußfolgen an; er findet es 

aber am beiten, dieſe Schwierigkeiten und folglich auch feine 

Inconſequenz jo qut, als es möglich ift, zu verſtecken. 

Es it aber nicht genug, daß Hontheim durch feine Werfe 

Gonjtitutionsftreitigfeiten ) herbeiführte, welche nur 

auf dem verfaffungsmäßigen Wege (L Buch, 3. Abfehn.) einer 

Würdigung unterzogen werden können; es läßt fich aud leicht 

zeigen, Daß es ihm an allen Ideen zu einer auch mur 

für den Augenblick ausführbaren Kirchenverfaffung mangelt. 

Mit jenem Tone der Gehäffigfeit, welcher das Werf de 

statu ecclesiae auszeichnet, gibt Hontheim zu erkennen **), 

*) Den Namen Gonftitutiongftreitigfeiten braucht, wie ſchon (I. Buch) 

bemerft worden, in Anfehung der Streitigfeiten zwifchen dem Papal— 

und Gpiscopalfyftem der proteftantifche Kirchenhiftorifer Stäudlin 

(Univerfalgefchichte der chriftlichen Kirche. Hannover 1806. ©. 371), 

und unftreitig führt diefe Bezeihnung das Wesen die: 

fes Streites auf feine wahre Bedeutung zurüd. Da je 

doch diefe Eonftitutionsftreitigfeiten ohne eine Cinmengung der welt: 

lichen Gewalt (IV. Bud, 10. Abfchn. und 1. Bud, 3. Abjchn ) der 

Minorität von Bifchöfen niemals etwas verfprechen würden, fo be— 

greift es fich leicht, warum felche Bifchöfe, welche die Firchlichen 

Intereffen feſt im Auge behalten, äußerſt vorfichtig in Hinſicht auf 

die anerfannte Kirchenverfaffung zu Werfe gehen. Es ift nichts als 

ein proteftantifhes Borurtheil, daß die Bifchöfe auf Conci— 

lien jtets die Geneigtheit haben, dem Babite feine Rechte ftreitig zu 

machen; aber Einzelne hatten allerdings oft einen ſolchen Gedanfen 

in den Zeiten Firchlicher Unruhen, wie es denn auch im Staate und 

in weltlichen Gorporationen nicht an unpatriotifchen Mitgliedern fehlt. 

**) Febronius (de stat. ecel. cap. VII $. 7. n. 6) gibt an: unum 

Isidorum Mercatorem plus mali intulisse ecclesiae, quam 
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alle Keßereien zufammen jeyen der Kirche nicht fo ſchädlich 

geworden, als die ifidorianifchen Decretalen, weil fie in die 

Kirche gegen die Abficht ihrer Einrichtung eine monarchiſche 

Regierungsform eingeführt hätten, und dadurch Die Keßer hin— 

derten, in den Schooß der Kirche zurückzukehren. Febronius 

will alfo eine Republik, und zwar, ohne daß er es für 

nothwendig hält, fich über ihre Form zu erklären, mit andern 

Worten, ohne daß er angibt, wer zu befehlen und wer zu 

gehorchen haben joll. Unverfennbar ift es aber, daß Hontheim 

den vor Erfcheinung Diefer Decretalen bejtandenen Zuftand 

für einen gehörigen halte, und doch läßt es fich nach der Be— 

hauptung feiner Gegner nachweilen, dag fchon vor diefen De— 

eretalen die monarchifche Negierungsform, wenn auch weniger 

als in den ſpätern Zeiten entwidelt, da war. Hieraus folgt 

nun, daß mit einer VBerfaffung, wie jte im Anfang des neun— 

ten Sahrhunderts war, Hontheim in die Länge auch nicht bes 

friedigt wäre, und daß man, um feine Wünfche zu befriedigen, 

etwa auf die Zeiten Gonjtantins des Großen zurücgehen müßte, 

um mit Luther den Zeitpunkt zu finden, in welchen die Kirche 

noch nicht jo jehr von ihrer Bejtimmung fich entfernt hätte. 

Soll nun diefer Zuftand fortdauern, welche Zumuthung für 

eine Kirche voll Lebenskraft mitten unter Verhältniffen, welche 

ſich von Zeit zu Zeit Anden? Soll aber die Kirche nur auf 

den Zuftand zu Ende des neunten Sahrhunderts zurücgeführt 

werden, um jogleich wieder mitteljt Der Gejeggebung zu einem 

andern, der vielleicht auch wieder eine Monarchie zeigen fünnte, 

überzugehen, wozu die Arbeit? Könnte wohl ferner die 

Kirche, wenn fie die weientlihen Grundlagen ihrer Erijtenz ver— 

foren hätte, darauf Anfprud machen, noch die wahre Kirche 

zu ſeyn? 

Haeresiarchas simul omnes, und dies verdient Beachtung, 

da nach Febronius (de stat. ecel. cap. III. $. 71) diefes Syſtem 

noch immer zu Nom gilt, und das ganze corpus juris canonici 

voll ifivorianifcher Grundfäge it (cap. V. $. 3). 
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Allein jeben wir auch noch weiter auf Hontheims Bemer- 

fungen über die Kirchenverfaffung hin. Schwerlich möchten 

dort, wo die weltliche Gewalt fich nicht einmengt, die Mehr: 

zahl der Bifchöfe mit Hontheims Verbefferungsvorfchlägen, wie 

die Gefchichte der Declaration von 1682 (U. Buch, 3. Abfehn.) 
zeigt, einverftanden feyn; es hätte alfo Hontheims Idee nur 

noch Hoffnung bei einer Ginmengung der weltlichen Gewalt, 

auf welche aber auch in der That Hontheims Hoffnungen ge- 

richtet waren; eine ſolche Einmengung kann aber (IV. Bud), 

1— 6. Abſchn.) nicht in dem Intereſſe der Bijchöfe liegen. 

Eine nähere Unterfuchung über das, was Hontheim und 

jeine Meinungsgenofjen für feine Zwecke will, wird das, was 

in diefem Abfehnitte behauptet wurde, noch im ein näheres 

Licht jeßen. 

Daß die Kirche eine ungleiche Gefellichaft jey, gibt Fe: 

bronius zu, indem er uns in feinem ganzen Werfe jo viel von 

den Borrechten der Bifchöfe erzählt, und wenigſtens einen ge— 

wiſſen Primat in der Kirche amerfennt *). Im der un— 

aleichen Gefellichaft muß num aber, wenn fie nicht bald zu 

Grunde gehen fol, auf das Genauefte bejtimmt ſeyn, inwie— 

fern man zu befehlen und zu gehorchen habe (IH. Bud), 3. Ab- 

Schnitt), und dieſes fchon in jeder kleinen Gefellichaft nothwen- 

dige Gefellfchaftsrecht it in der ungeheuer ausgedehnten Ges 

jellfehaft der Kirche (I. Buch, 7. Abſchn.) unerläßlich nothwendig. 

Es kann alfo nicht umgangen werden, hierüber etwas feitzufeßen. 

In der That ſehen wir dies auch in jeder noch fo kleinen 

ungleihen Gefellfchaft, 3. B. einer Handelsgefellihaft, einem 

Wittweninftitute, einem Lefecirfel, und je nachdem die oberfte 

Leitung einer phyſiſchen oder moralifchen Berfon zufteht, wird 

man die Verfaſſung monarchiich oder vepublifanifch nennen; denn 

dieſe zwei Benennungen beziehen fich nicht blos auf Staats- 

verfallungen, jondern auf jede Art von Gewalt, fowohl bei 

Regierungsbehörden als bei gefellfchaftlichen Obrigfeiten. Aus 

*) De stat, ecel cap. I. 
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demfelben Grunde kann auch bier bei einer republifaniichen 

Regierungsform von Ariftofratie und Demokratie und bei jeder 

Art von oberfter Gewalt von gemifchten Regierungsformen Die 

Rede ſeyn. 

In gewöhnlichen Kirhenverhältnifien ericheint 

ſelbſt nach den Behauptungen der Gallieaner als die höchſte 

kirchliche Gewalt der päbftliche Stuhl, welcher jedoch nad den 

Gallicanern in Glaubensfachen feinen Streit definitiv entſchei— 

den fann, während die päbjtlichen Diseiplinarentjcheidungen 

nach den Gallicanern vor der Annahme den einzelnen Bi- 

ichöfen nicht als Gefege erfcheinen follen. Demzufolge alſo 

hätte die Kirche, und, was wohl zu bemerken it, eine ihren 

Urfprung von Gott ableitende Kirche, eigentlich gar 

feine beftimmte Verfaſſung, ja nicht einmal eine Ausficht, zu 

einer fejten Verfaffung zu fommen, da ein großer Theil der 

Kirchen die gallicanifhen Grundfäge verwirft, und dem päbſt— 

lichen Stuhl die oberjte Kicchengewalt in einem ganz andern 

Sinne, als dem von den Gallicanern gebilligten, zuerkennt. 

Wollte man jagen, die Kirche habe die Verheißung einer 

beftändigen Fortdauer, und in Ddiefer Rückſicht könne fie fid) 

ohne Nachtheil von den für die Konftitwirung anderer Gefell- 

ſchaften beftehenden Regeln entfernen, jo läugnet ein großer 

Theil der Katholifen die Richtigkeit diefer Schlußfolge. Wo 

der Menſch durch Klugbeit jih helfen kann, muß er feine 

Wunder erwarten, und um fo mehr hier, wo die Einfegung 

des Primats (I. Buch, 6. Abſchn.) und die von der großen 

Mehrzahl aller Katholifen längſt angenommenen Grundſätze 

über die Wirkjamfeit des Primats der Kirche eine ſolche 

Berfaifung, welche alle vernünftigen Wünſche befriedigen 

fann, verfichert. Ohne ftets auf Wunder zu rechnen, Fönnte 

aber die Kirchenverfaffung bei den gallicaniſchen Ideen feine 

fünfzig Sabre fich erhalten. 

Bemerkenswerth iſt es auch, daß die Gallicaner niemals 

jene Kirchenverfaffung, welche fie für die angemefjene erklärten, 

in den Ginzelnbeiten angaben, und mit dieſer Erſcheinung 
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hängt es zum Theil zufammen, daß Febronius, im Hinblick 
auf die Einwürfe, die der von ihm empfohlenen Kirchenver- 

faffung entgegenftehen, zulegt mit einem proteftantifchen Cano— 

niften behauptete, die Kirche fönne wohl aud ohne eine 

beftimmte Verfaffung beſtehen °). 

Auf eine Totalveform in der Kirche antragen, fie mit den 

gehäffigiten Mitteln zur Sprache bringen, und doch nicht wiſ— 
jen, welche Berfaffung am Ende daſtehen foll, ja ſogar ja- 

gen, daß die katholiſche Kirche ohne eine beftimmte Berfaffung 

beftehen kann, ſcheint nun die höchſte Verivrung zu ſeyn, in 

welche ein Surift oder Politiker verfallen kann, und wenn fe 

bronianifche Grundfäße noch dort und da für Grundfäße 

des Fortſchrittes und der Gelehrſamkeit angefehen 

werden, jo fann nur die Umwiffenheit, das Borurtheil, die 

Gehäßigkeit und eine ceanoniftifche Litteratur, welche zu wenig 

die juridifchen Gonfequenzen des gullicanifchen Syſtems her: 

ausbob, davon die Urfache feyn. 

*) Febronius (de stat. eccl. cap. II. $. 12. n. 6) fagt ausdrücklich: 

Postquam toto capite primo egimus de statu et forma Eecle- 

siae, capite vero secundo de singulis partibus tractavimus, 

quas in sacro regimine tenet Ecclesiae caput, Romanus Pon- 

tifex, exspectabit haud dubie lector, ut nunc accurate definia- 

mus, quae in hac civitate Dei (sie eam S. Augustinus vocat) 

dicenda sit regiminis forma. Quisquis a nobis hoc interrogat, 

non succenseat, si ei respondeamus cum viro, sacris qui- 

dem Protestantium addicto, sed docto et rerum politica- 

rum cum primis perito: In ecclesiis formandis nom est 

opus deereto super certa regiminis formula 

introducenda, absurdaeque sunt quaestiones, an monar- 

chica, aristocratica aut democratica forma competat Ecclesiae. 

Hae quippe formae cadunt in statum aliquem aut civitatem, 

Eeclesia autem status non est. Ita Samuel de Puffendorf in 

libello de hab. relig. christ. ad vitam civilem. $. 2. pag. 139.“ 

Pehem (I. $. 176) macht fih diefen Gedanfen eigen mit ber 

Formel: linquamus ergo Aristotelem (mit feinen Eintheilungen dev 

Negierungsformen) et sequamur Christum, 
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XVII. 

Bon den mehr in das Einzelne gehenden Anftänden 

gegen Die Ausfcheidung der ifidorianifhen Decre 

talen aus dem canoniſchen Redte. 

Die gallicanifhen Ideen zur Reform der Kirchenverfal- 

jung find in allen Beziehungen fo unausführbar, daß, auch 

ganz abgejehen von den in dem vorigen Abjehnitte herausge— 

bobenen Schwierigkeiten, noch andere entjtänden, wenn man 

auc nur eine furze Zeit über die von Hontheim vorgefchlagene 

Ausjcheidung der ifidorianischen Deeretalen nachdenft. An und 

für fih wird es zwar aus den im vorigen Abjchnitte angege— 

benen Urfachen zu dem Verfuche diefer Ausscheidung niemals 

kommen; um aber zu zeigen, Daß in jeder Rüdficht febros 

nianifche Sdeen unausführbar find, wollen wir, auf die Grund» 

lage mehrerer diefem Gegenjtande gewidmeten Werfe gejtüßt, 

zeigen, daß die ifidorianifchen Decretalen für das katholiſche 

Kirchenrecht bei weiten nicht jene Wichtigfeit hatten, welche 

Febronius ihnen zufchreibt, und dann, daß ihre Ausjcheidung 

aus dem canonischen Rechte unmöglich fey. Folgendes find 

die Beweife. 

1. Wenn man die ifidorianifchen Deeretalen als Urſache 

einer gänzlich veränderten Kirchenzucht geltend machen will, jo 

muß nachgewiejen werden, dag nur wegen ihnen die fpätern, 

den Gallicanern mißfälligen Kicchengefege entftanden find, mit 

andern Worten alfo, daß die Täufchung wefentlic) (caussam 

dans) geweſen tft ). Ein ſolcher Beweis aber läßt fich nicht 

*) Zn Nückficht der ifidorianifchen Decretalen erfennt fchon der fonft 

dem Eatholifhen Syſteme fehr gehäffige Canoniſt Böhmer 

(prine. jur. can, edit. 7. Goettingae 1802. $- 122) an, daß fie 

auf die Kirchenverfaſſung faft gar feinen Einfluß gehabt haben. 

Seine Worte find: et nimium sane spuriis Pseudoisidori decre- 



— 46 — 

führen, da Päbfte und Concilien, auch ganz abgefehen von 

den falfhen Deeretalen, aus dem Grunde der Zwed- 

mäßigfeit die den Gallicanern mißfälligen Berfügungen 

treffen fonnten, und auch wahrjcheinlich getroffen haben *). 

2. Ein weiterer zu erwägender Punkt ift, daß, Da feit 

Bekanntwerdung der ifidorianifchen Decretalen bis auf Hont- 

heim mehr als neunhundert Sabre verfloffen waren, ſelbſt dann, 

wenn dieſe Decretalen viel in der Kirchenverfaffung geändert 

hätten, es eine Frage der Klugheit feyn würde, ob man nach 

jo langer Zeit noch eine Revifton der Firchlichen Gefeßge- 

bung zu Stande bringen könnte. Im Diefer Zeit find fo 

viele allgemeine Goneilien gehalten worden, und es läßt ſich 

nicht immer unterfcheiden, was am Grundfägen aus den iſido— 

tianifchen Deeretalen entlehnt, und was ganz unabhängig von 

diefen Decretalen aus den eigenen Anfichten der Päbſte und 

Bifchöfe und aus den Bedürfniffen der Kirche hervorgegangen 

ſey. Eine Unterfuchung darüber fönnte feine feiten Regeln 

haben, müßte alfo nur Uneinigfeiten herbeiführen, und iſt da— 

her aus dem firchlichen Standpunkte ein verwerfliches Beginnen. 

3. Die Frage bietet ſich qleichfalls an, ob man, felbit an- 

genommen, man Fönnte das durch die falfchen Decretalen 

talibus tribuunt, qui ab iisdem prima quasi fundamenta pon- 

tificiae dominationis repetunt. Quin impostor ille, quidquid 

molitus fuerit, non tam novi quid addidisse censendus est 

auctoritati Romani Pontificis, quam potius, quae diu ante 

usurpata et ab ecclesia quodammodo concessa vel dimissa 

fuerant, explanasse et in aliorum praejudiecium demonstrasse. 

Übereinftimmend mit diefer Anficht it Cuden (Allg. Gefchichte der 

Staaten und Völker des Mittelalters. Th. IL. B. I. Kap. 10. 

$. 104). Das Syſtem der Proteftanten Böhmer und Luden wider: 

legt alſo ſchon allein das fehronianifche, ganz auf den verderb- 

lichen Einfluß diefer Decvetalen gegründete Syſtem. 

*) So 3. B. ift der in der dist. 17. des Derrets vorfommende Grund: 

faß von der Autorität der Provinzialconcilien ganz demjenigen ent— 

fprechend, was man in jedem wohlgeorpneten Staate über die Wirf- 

famfeit der Provinziallandtage als ein natürliches Geſetz anfteht. 
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Entſtandene aus der kirchlichen Geſetzgebung ausjcheiden, über: 

wiegende Gründe erbliden könnte, zur Gejeßgebung des neun: 

ten Sahrhunderts zurüdzugehen. Die Bedürfniffe der Kirche 

haben fih im Laufe der Jahrhunderte anders geftaltet, und 

befonders kommt heut zu Tage das Verhältniß zur weltlichen 

Macht und zu den getrennten chriftlichen Religionspartheien 

zu erwägen. 
4. Auch das muß erwogen werden, wie jehr die Inter 

eſſen der fatholifchen Kirche in Anſehung der öffentlichen Mei- 

nung durch eine Nevifion dieſer Art verlegt werden würden. 

Was müßte man unter den von der Kirche getrennten Par— 

theien denken, wenn man jegt, nach mehr als neunhundert 

Sahren, geftände, daß man auf eine falihe Sammlung von 

Deeretalen hin die Kirchenzucht unwichtig eingerichtet habe? 

Ohne einen großen Zwed wäre es ein fonderbares Beginnen, 

das jegt zu thun, was blos eine der Kirche feindliche Parthei 

wünſcht. 

5. Endlich aber wird jede Unterſuchung darüber, was 

in Anſehung der iſidorianiſchen Decretalen heut zu Tage zu 

thun ſey, völlig überflüſſig, wenn man bedenkt, daß das, was 

angeblich durch ſie in der Kirche ſoll eingeführt worden ſeyn, 

ſchon lange vorher ein wirklich beſtehendes, und zwar ein 

durch ächte Canonen eingeführtes Recht war, wie die hierüber 

in Walters Kirchenrecht gemachten Zufammenftellungen be: 

weiſen ). Die Werfe von vielen katholiſchen Ganonijten 

*) Man findet die Zufammenftellungen der vor dem Erſcheinen der 

ifivorianifchen Decretalen beftandenen Kirchendisciplin mit den 

Grundfägen diefer Decretalen im ver fechsten Auflage (von 1833) 

$. 86 und 87. In der vierten Auflage war die Zufammenftellung 

neh deutlicher. — In der That findet man auch, daß heut zu 

Tage es Faum mehr Jemand wagt, die febronianifchen Anfichten 

über die Decretalen gegen das pofitive Recht geltend zu machen, 

außer etwa einige unbedeutende, in dem canonifchen Rechte unwiſſende 

Schriftitellev, unter die man ohne Bedenken den verftorbenen Erneſt 

Münch zählen Fan, 
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haben außerdem diefen Gegenftand von allen Seiten aufgeklärt, 

und er ift, bei nur einiger Kenntniß des Altern Kirchenrechtes, 

jo wenig im Dunfeln, daß heut zu Tage wohl jeder unterrich- 

tete Menfch anerkennt, man fchreibe den ifidorianifchen Decre- 

talen viel zu viel Einfluß zu, wenn man glaube, daß durch) 

fie die Kirchendisciplin fey geändert worden. 

Wenn man nun, ſolche Gründe erwägend, bei Febronius *) 

liest, daß man zur Wiederheritellung der durch göttlichen 

Befehl nicht in einer monarchiſchen Korn beftimmten Kirchen- 

verfaffung fchreiten fünne, inden gegen fie feine Verjährung 

denkbar ſey, und in dieſer Beziehung auch die Goncordate 

nichts entjcheiden follen, jo fieht man nicht nur die gänzliche 

Berläugnung des Grundfages, daß die Kirche niemals eine von 

Gott gegebene Berfaffung, ohne fi zu vernichten, auf- 

geben konnte (T. Buch, A. u. 5. Abſchn.), fondern auch eine 

Berläugnung aller juridifhen Grundfäge und die Aufftellung 

von Maximen, welche, auf Staaten angewendet, allen Conſti— 

tutionen und Friedensfchlüffen ein Ende machen, hiedurch aber 

‚eine endlofe Berwirrung hervorbringen würden. 

*) Non prosunt, fagt Zebronius (de stat. ecel. cap. VIII. $. 5), 

hac in parte Romanis praescriptio,, cessio, possessio, consue- 

tudo; dann fagt er: si auctor salutis nostrae et Ecclesiae fun- 

dator huic sacro coetui formam regiminis praescripsit a Mon- 

archia alienam, abusus adversus divinum illud insti- 

tutum introdueti nunquam poterunt fundare aut efficere 

legitimam praescriptionem, non enim praeseribitur contra vo- 

luntatem Dei et ordinata -Salvatoris nostri; auch meint er 

(cap. VII. $. 9): reductionem genuini juris eanonici non im- 

pediunt concordata a Romana sede cum diversis inita et fata- 

lis illa opinio, ubique tunc recepta, quae ne hodie qui- 

dem ex Transalpinorum animis eradi potest, ac si tota eccle- 

siae autoritas penes Romanum Pontificem resideat, et pro ejus 

arbitrio in alios dimanet. 
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XVIII. 

Zuſammenſtellung der Urſachen, welche der Ver— 

vollſtändigung des Episcopalſyſtems ſelbſt durch 

die Grundſätze und Intereſſen der meiſten 

Gallicaner im Wege ſtehen. 

Die Urſachen, aus denen ſelbſt von Seiten der Gal- 

ficaner der Bervollftändiqung des Episcopalipitems mittelſt 

einer neuen Firchlichen Gefeggebung Anſtände entgegeniteben, 

find gleichfalls zahlreich. Wir heben, weil dies genügen wird, 

nur einige heraus. 

1. Die Berfaffer der gallicaniſchen Declaration von 1682 

wollten, wie uns Boſſuet ausdrüdlich jagt, Feine dogma— 

tifhe Entiheidung aufftellen, und der Gedanfe war nur 

der: eine, wie e8 hieß, der franzöfiihen Kirche eigen- 

thümliche und für das Ganze unjchädliche Meinung auszus 

fprechen. Bei diefer VBorausfegung iſt es alſo jeder andern 

Kirche erlaubt, bei dem canonifchen Rechte zu bleiben, und die 

jo gefährliche Revifion des bejtehenden canonifchen Rechtes 

nicht zu wollen. Es ift wahr, erklären, man betrachte 

die Grundfäge von 1682 nicht als allgemein verbindlich 

und doch über das in der Kirche eingeriffene Verderben decla- 

miren, ift inconfequent; wir haben es bier aber nur mit dem 

Faftum zu thun. 

2. As das Werf von Febronius erfchien, widerſprachen 

die Gallicaner der Identität feiner Grundfäge mit den ihrigen. 

Sie wollten alfo wenigſtens nicht jene weitgehende Entwid- 

(ung der gallieanifchen Grundfäge, welche Hontheim empfahl. 

Wirden nun alle Gallicaner jegt in die von Hontheim empfoh— 

(enen Bahnen treten wollen, jegt, wo der Gallicanismus, wie 

wir fpäter zeigen werden, in Frankreich im Verfchwinden iſt? 

3. Die gallicanifchen Ideen wurden in Spanien, Portu— 

qal, den öjterreihiichen Staaten und Südamerifa immer nur 

jchüchtern, und zwar nur darım, weil (1750— 1800) die 

Regierungen es wollten, befannt, während fie in vielen 
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Ländern, unter andern in Nordamerika, Irland und Belgien, 

verworfen werden; dürften alfo wohl weit entwicelte gallica- 

nifche Sdeen auf einem Concilium aud nur auf eine Stim- 

menmehrheit von Bifchöfen rechnen, welche doc, jelbit 

nach febronianifchen Anfichten zu einem Conciliarbeſchluſſe er- 

forderlich wäre? Käme aber feine Stimmenmehrheit für febro- 

nianifche Ideen zu Stande, fo bliebe denen, die über die von 

der Majorität gezogenen Gränzlinien hinausgehen wollten, 

faum etwas Anderes übrig, als fi von der Kirche zu trennen. 
4. Selbſt diefes iſt nicht jo gar Leicht. Die gegen 

die Neuerer verhängten Cenſuren könnten bald die 

Frage zur Erörterung bringen, inwiefern fie noch) zu kirchlichen 

Funktionen berechtigt wären, und Ddiefe Frage fönnte von 

der untern Geiftlichfeit und den Laien berfommen. 

Schwerlich würde fi) eine Regierung in folchen Gegenftänden 

mit der Öffentlichen Meinung der Katholiken ſtoßen wollen, ohne 

dDiefe Stüße aber haben die Neuerer gar feine Ausfichten. 

5. Die innern Verhältniffe der Kirche find zufolge der 

in Europa gefchehenen Verbreitung conftitutioneller Ideen vie 

fen Menfchen heut zu Tage klarer, als fie vor etwa fiebenzig 

Sahren gewefen find, und man weiß, wie fich ein Sab mit 

dem andern verknüpft. Alle Menfchen, welche ein Intereſſe 

an der Kirchenverfaffung nehmen, werden, wenn fie auch noch) 

ganz oder zum Theil Gallieaner find, eine große weitere 

Schwächung der firhlichen Autorität, und felbjt alle Schritte, 

welche als eine Annäherung zu ihr gelten fünnten, nicht wol- 

len, wovon die nothwendige Folge wäre, daß ſelbſt vorberei- 

tende Schritte zu Reformen im Sinne von Febronius nur zu 

einer großen, ſelbſt den Regierungen mißfälligen Aufregung 

der Gemüther führen dürften. Unter allen möglichen Ge- 

fichtspunften verspricht alfo ein Neformprojeft im Sinne von 

Febronius nichts, und Declamationen, denen man nicht im 

Stande: ift, Folgen zu geben, werrathen nur üblen Willen, und 

(anfen eben jo jehr gegen das Antereffe der Individuen, als 

gegen jenes der Kirche, 
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Über den Nugen des gallicanifhen Syſtems für 
die Wiedervereinigung der Katholifen und Pro— 

tejtanten, und für die Befriedigung derjenigen, 

welche auch im Kirchlichen den Fortſchritt 

wümſchen. 

As Hontheim (1763) fein Werk de statu ecclesiae her— 

ausgab, ſagte er fchon auf dem Titel, es ſey zur Wiederver- 

einigung der in Anfehung der Religion getrennten Chriften 

bejtimmt, und es gab damals, und auch ſpäter, Menfchen, 

welche wirflich glaubten, daß durch eine große Einfchränfung 

des Primats in der Fatholiichen Kirche die Proteftanten für 

eine Wiedervereinigung gewonnen werden fönnten. Seit jener 

Zeit find mehr als achtzig Sabre vergangen; die Grundfäße 
Hontheims haben in vielen Ländern mehr oder weniger Anz 

wendung gefunden, aber von der Wiedervereiniqgung der Pro- 

teſtanten mit der fatholiihen Kirche hat man noch immer nichts 

geſehen; ja es find in Deutichland zur Zeit der verichiedenen 

Reformationsjubilien (1817 — 1830) bei den Proteſtanten Gefin- 

nungen gegen die Katholiken hervorgetreten, welche das Selbit- 

gefühl der letztern verlegten, und nicht wenig zu jener Aufre- 

gung beitrugen, welche im Jahre 1838 der preußifchen Regie- 

rung bedeutend genug fchten, um mancherlei politiiche Rückſichten 

zu fordern. 

Das unter dem Namen Kebronius erichienene Werk war 

inzwifchen auf eine Zeit berechnet, wo in manchen Ländern 

auf den Plätzen von Bedeutung fih wenig Männer von Ta- 

(ent, wohl aber manche von großer Eitelfeit zeigten, und die 

Bolitifer den Religionsunterfchied, wo möglich, auf was 

immer für einem Wege zu bejeitigen wünſchten. 

Der Gedanfe von Hontheim, die Proteftanten mittelft einer 

Veränderung in der Gonjtitution der Kirche zur Wiederverei- 

nigung zu vermögen, obgleich er von ibm nur ausgefprochen, 
Beidtel, canon, Recht. 31 
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und ganz gewiß nicht geglaubt war, machte daher eini— 

ges Glück, und es gibt noch heut zu Tage Menſchen, welche 

meinen, das neuere Kirchenrecht ſey das Reſultat des 

wiſſenſchaftlichen Fortſchrittes und ein Mittel, die Rei— 

bungen zwiſchen den verſchiedenen chriſtlichen Religionspartheien 

zu vermindern. 
Unterſtützt wird nach ihrer Behauptung dieſe Anſicht da— 

durch, daß die proteſtantiſchen Schriftſteller von jeher vorzugs— 

weiſe gegen die Päbſte, ihre Macht und ihre Politik loszogen, 

alſo im Ganzen genommen doch nur in der großen Gewalt 

des päbſtlichen Stuhls für die Proteſtanten der Stein des 

Anſtoßes zu liegen ſchien. Aber bei einiger Kenntniß 

der Sache ſieht auch ein ſehr mittelmäßig unterrichteter 

Menſch, daß der Differenzpunkte ſehr viele ſind, daß ſie ſelbſt 

bei jenen Proteſtanten, welche noch an die Glaubensbekennt— 

niſſe von Luther und Calvin ſich halten, in der Zuſammen— 

ſetzung und der Würdigung der heiligen Schrift, in der An— 

ſicht über die Tradition, und in der katholiſchen Lehre über 

die Entſtehung und die Gewalt der Kirche liegen, und daß 

gegen dieſe Meinungsverſchiedenheit die Schwächung des Pri— 

mats allein wenig in Betrachtung kommen würde. Heut zu 

Tage aber, wo ein großer Theil der Proteſtanten ſich nicht 

mehr an die ſymboliſchen Bücher hält, iſt für eine Vereini— 

gung noch weniger eine gemeinſchaftlich anerkannte Grundlage 

vorhanden. 

Allein wie kommt es, wird Mancher fragen, daß doch 

vorzugsweiſe die theologiſchen Werke der Proteſtanten die 

päbſtliche Macht angreifen? Man kann antworten, dieſes Thema 

ſey ihnen am geläufigſten und oft auch allein bekannt; aber 

auch bei den Wenigen, in Anſehung deren dieſe Bemerkung 

nicht gilt, kann dieſe Erſcheinung diejenigen, welche mit den 

proteſtantiſchen Doktrinen bekannt ſind, nicht überraſchen. Sie 

wiſſen, daß, wenn die Citadelle bezwungen iſt, die Stadt auch 

fallen muß. 

Aber nicht blos die Proteſtanten, auch viele Katholiken 
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und unter ihnen fait alle Gallicaner deelamiren gegen Rom. 

Ob dies im proteftantifhen Europa den Begriff von einer 

Einheit der Fatholifchen Kirche erwecken könne, und ob bei dem 

Streite über den Sig der fouverainen Gewalt der Kirche Die 

fatholifhe Behauptung von der Unfehlbarfeit der Tegtern nicht 

auf nichts hinauslauft, ift leicht zu ermefen; das Werk von 

Febronius hat alfo, indem es unter den Katholiken die früher 

ven Gonftitutionsftreitigfeiten, welche der Gallicanismus ger 

weckt hatte, in größeren Kreifen in Anregung gebracht hat, der 

MWiedervereinigung der Katholifen und Proteftanten Hinderniffe 

in den Weg gelegt. Wenn dennody auf eine jolhe Wieder: 

vereinigung Hoffnungen unterhalten werden, jo liegen fie nur 

auf der einen Seite in der Verdrängung des chriftlichen Ele- 

ments in mehreren proteftantifchen Ländern, und auf der an— 

dern in der von neuem mehr hervortretenden Conſequenz des 

katholischen Kirchenrechts. 

Allein auch Diejenigen, welche von dem febronianiichen 

Syſtem erwarteten, daß es einem gewiffen Syftem des Mittel- 

weges- in der Religion und Politik die Anwendung erleichtern 

werde, fünnen durch die Ereigniſſe der leßtern fünfzig Sahre 

die Überzeugung gewonnen haben, daß in Firchenrechtlichen 

Gegenitänden ein Gapituliren mit den Grundſätzen nicht jo 

leicht jey. Die Grundfäße wollen ihre Folgerungen, und felbft 

der wenig unterrichtete Menſch ift oft ein confequenterer Denker, 

als man in den höheren Sphären zu glauben jcheint. Als 

die febronianifchen Grundfüge um fich griffen, und zwar des— 

wegen, weil man den entgegengejeßten den Umlauf nicht ge— 

ftattete, famen bald felbft in den Reihen der Glerifei 

die Gedanken von einer Aufhebung des Eolibats, und wenn 

Rom Schwierigkeiten machen wollte, der Trennung von dem 

römischen Stuhl und der unbedingten Aufgebung der Iateinifchen 

Kirchenfprache, alfo mit andern Worten, von einer neuen Art 

von Proteftantifirung zum Borfchein, und nicht die Stärke des 

firhlihen Spftems, fondern in manchen Ländern blos der 

weltliche Arm, dem diefe Tendenzen nicht zufagten, hielten von 

st * 
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der Ausführung zurück. Wo dies nicht der Fall war, wie in 

Franfreich unter den Nationalverfammlungen (1790 — 1794), 

fam es zur Givilconftitution des Clerus und zum offenen 

Schismu. 

Diejenigen, welche alfo im ftrengeren Sinne des Wortes 

Fortichritte unter dem Clerus wünfchen, werden feine Xobred- 

ner febronianifcher Ideen ſeyn, und nur diejenigen können ſie 

als dem Fortjchritt günftig erklären, welche in der Annähe— 

rung zum Proteftantismus den eigentlichen Fortſchritt 

zu ſehen glauben. Aber dieſe leßtere Meinung, von deren 

Würdigung aus dem tbeologifchen Standpunkte ohnehin Feine 

Nede hier feyn kann, tft auch nicht in politifcher Rückſicht als 

richtig anzuſehen; denn gerade die fortfchreitende Auflöfung 

aller pofitiven proteftantifchen Syſteme *) zeigt ihre geringe 

innere Haltbarkeit, und was die Regierungen Davon bejorgen, 
zeigt fih aus dem in fo vielen proteftantifchen Ländern bemerf- 

baren Streben, auf proteftantifchen Grundlagen, wo möglich, 

etwas Neues, mehr Haltbares zu conftruiren, um der Auflö- 

jung der Kirchen in eine ungeheure Anzahl Fleiner Seften 

oder individueller Meinungen Gränzen zu jeßen. 

*) Diefe Auflöfung ift in einer Menge älterer und neuerer Werfe bemerft 

worden, unter denen das Werk von Tremblei (de l’etat present 

du Protestantisme) vorzüglich wichtig ift. Einen andern neuern 

Beweis macht es, daß in Preußen unter Friedrich Wilhelm IH. der 

größte Theil der proteftantiichen Bevölferung der Union (1817—1840), 

oder wenigftens der auf die ftillfchweigende Bewirkung der Union be— 

rechneten Agende beitrat, und die preußifch = evangelifche Stantsfirche 

entitehen Fonnte, jo wie wieder andererfeits, daß nach dem Tode 

Friedrich Wilhelms III. (1840) die Union ſich allmählig auflöst, 

und man für die proteftantifchen Religionszuflände noch immer (ge- 

Ihrieben 1849) Feine fefte Form gewinnen Fann. 
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XX. 

Erklärung der Urſachen, welche in den letzten 
dreißig Jahren des vorigen Jahrhunderts dem 

Episcopalſyſtem eine Zukunft zu verſichern 

ſchienen. 

Dasjenige, was im vorigen Abſchnitte über die geringen 

Ausſichten des Episcopalſyſtems auf die Herbeiführung von 

Vortheilen für die Kirche geſagt worden iſt, wird wahrſchein— 

lich auf die Frage führen, wie in den letzten dreißig Jahren 

des vorigen Jahrhunderts von allen Seiten das Lob des Episco— 

palſyſtems ertönen und dieſem Syſtem eine glänzende Zukunft 

verkündigen konnte. 

Die Sache iſt leicht zu erklären. Das Intereſſe der Pro— 

teſtanten (II. Buch, 5. Abſchn.) und vieler Fürſten (I. Buch, 

8. Abſchn.), verbunden mit der Eitelkeit vieler Biſchöfe, die 

entweder ganz unter dem Einfluß ihrer Rathgeber ſtanden, 

oder mit einer Art von Gleichgiltigkeit auf die Schickſale der 

Kirche hinblickten, erklärt Vieles; die Beſchränkungen der 

Preſſe, welche in manchen Ländern nichts als febronianiſche 

Grundſätze verbreiten durfte, das Andere; und endlich iſt zu 

bemerken, daß bei allem dem doch nur eine kleine Anzahl von 

Biſchöfen für die Zwecke des Episcopalſyſtems aus eigenem 

Antriebe thätig war. Am lauteſten waren in Deutſchland 

die Erzbiſchöfe von Mainz, Trier, Cöln und Salzburg auf 

dem fogenannten Emſer Congreſſe (1786); als aber diefe Be- 

mühnngen durch das Umfichgreifen der franzöfiichen Revolution 

in Nichts zerrannen, hatte die ganze Schilderhebung gegen 

Rom zu nichts gedient, als die deutichen Katholifen unterein- 

ander zu entzweien, das Anſehen der Fatholifchen Parthei in 

Deutjchland herabzufeßen, und die Sicularifution von 1802 
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vorzubereiten *). Der Gedanfe war nämlich natürlich, zu 

fragen, ob bei der fo fehr gefunfenen Religiofität der Katho- 

lifen Bisthümer mit fouverainen Gebieten und Hunderttaufen- 

den von Einkünften nothwendig wären, wofern die Politik, 

zur Grleichterung verfchiedener Ausgleihungen, diefe Beſitzun— 

gen brauche. 

Das reine Episcopalfyftem hätte fih übrigens nur im 

deutfhen Reiche nad feiner ehemaligen Berfaffung aus— 

bilden fönnen; denn die deutfchen Bifchöfe waren zufolge der 

ihnen zuftändigen Landeshoheit eine Art von Souverainen; 

es war alfo die Einmengung der weltlichen Macht, welche jonft 

der Entwicklung des Episcopalfyjtems auf dem Fuße nachfolat, 

unter diefer Berfaffung nicht wohl möglich. 

Mit dem Berfhwinden jener geiftlihen Fürftenthitmer 

und mit dem verminderten Zutrauen fo vieler Regierungen in 

die Grundſätze des firchenrechtlichen Syftems von 1770 mußte 

übrigens von felbft das leiſe Auftreten der Vertheidiger und 

Freunde des Episcopalivitens folgen, weshalb es gar nicht 

jo auffallend ift, als es die Brotejtanten finden, daß die neue: 

ren Schriftiteller über Gegenftände des Kirchenrechts ſchon 

mehr oder weniger von den Grundfägen des Episcopalfyftems 

abgehen **). Was aber noch merfwürdiger ift, bejteht darin, 

daß bei der jest überhandnehmenden Denfungsart, welche von 

) Den Beweis darüber hat der Cardinal Pacca in feinen Memviren 

über die Zeit, in welcher er päübftliher Nuntius zu Cöln war 

(1786 — 1795) , geliefert. Diefe fo interefjanten Memeiren, von 

welchen auch eine veutfche Überfegung zu Augsburg 1834 erſchien, 

enthalten überhaupt wichtige Aufſchlüſſe über die damaligen Nuntia- 

turftveitigfeiten. 

) Es iſt ſchon unzähligemal die Bemerkung gemacht worden, daß die 

Proteſtanten ihre Kenntniß über das katholiſche Syſtem faſt immer 

ausſchließlich aus den Schriften der Ihrigen ſchöpfen, wo es 

dann freilich ihnen ſchwer begreiflich wird, wie heut zu Tage der 

Gallicanismus fo wenig Anklang unter der Cleriſei findet. Staate- 

männer follten aber über dieſe Sache fehon längft Flarer fehen. 
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den verjchiedenen Mittelitufen zwifchen Glauben und Un— 

alauben immer weniger fowohl theoretifch als praktiſch wiſſen 

will, das Episcopalſyſtem, wenn es irgendwo hervorträte, 

nicht einmal die Ausficht vor ſich hätte, ein Schisma, an 

welchem das Volk theilmimmt, zu veranlaffen, fondern in vie: 

len Gegenden von Europa, wie es in Frankreich (179% — 1796) - 

zum Nachtheil mancher von der Kicche nicht mehr anerkannten 

Biſchöfe gefchehen it, nur feinen Bertheidigern ge 

fährlich werden könnte. 



Sechstes Buch. 

Grundſätze des römifch - Fatholifchen Syftems über die 
innere Berfaffung der Kirche, und Beleuchtung der 

firchlichen Organifation in vielen, heut zu Tage 

wichtigen Beziehungen. 

1. 

Bon der Seltenheit gründlicher Kenntniffe der 

fatholifhen Kirhenverfaffung in der neueren Zeit 

und den Davon hberrübrenden Urtbeilen. 

Es ift heut zu Tage feine jeltene Erfcheinung, daß man 

jelbft in den fogenannten gebildeten Klaffen von der Verfaſ— 

fung der katholiſchen Kirche fehr geringe Kenntniffe hat, und 

demzufolge die meiften Firchlichen Inſtitute falſch beurtheilt. 

Sp finden wir, daß, weil die Kirche eine geordnete Hierz 

archie hat, an deren Spiße ein gegen feine Macht im Unter— 

thbansverhältniffe jtehendes Oberhaupt ftebt, und alfo eine von 

der firchlichen Organiſation proteftantifcher Länder ganz ver- 

jchiedene Drganifation erfcheint, viele Schriftfteller von einer 

ftaatsfürmigen Kirche reden, die Errichtung einer Fird)- 

lichen Univerfalmonarchie al8 etwas unter Gregor VII. Ge— 
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ſchehenes verkündigen ), und uns ganz im Ernſte ſagen, daß 

die Kirche ſich dadurch von der durch Chriſtus ihr vorgezeich— 

neten Beſtimmung entfernt habe. Von dieſer Seite entgeht 

den Beurtheilern ganz der ungeheure Unterſchied zwifchen 

einer Corporation und dem Staate (IT. Buch, 3. Abichn.). 

Wenn daher dieje Beurtheiler des Beſtehenden den weltlichen 

Regierungen den Rath geben, die Eingriffe der Kirche in das 

der Stantsgewalt vorbehaltene Gebiet nicht zu dulden, jo wol- 

(en fie in der That Eingriffe in die Corporationsrechte der 

Kirche, und dann ftellen fie fich verwundert, wenn die Kirche 

jolhen Reformen, jo viel fie kann, entgegenwirft. 

Daß übrigens folche Sdeen von PBroteftanten gehegt wer: 

den, wird Niemanden in VBerwunderung ſetzen; daß es aber 

auch von Katholifen, zum Theil ſogar von Prieftern gefchieht, 

mug mehr auffallen. 

Allein, kann man fragen, was wollen denn diejenigen, 

welche der Kirche nicht die Rechte einer Corporation laſſen 

wollen? Wir müfjen antworten: fie wiffen entweder nicht, was 

fie wollen, oder fie wollen eine der proteftantifchen ähnliche 

Kirchenverfaffung. In welchem Berhältniffe aber Diefe leßtere 

zur Freiheit der Völker ftehe (IV. Buch, 6. Abichn.), entgeht 

ihnen ganz. 

*) Diefe Anficht findet man in den meiften, in Deuifchland erfchienenen 

Gompendien der allgemeinen Geſchichte, alfo denjenigen Büchern, 

aus denen die meiften Menfchen ihre hiftorifchen Kenntniffe fchöpfen, 

und da man geneigt ift, dasjenige für wahr zu halten, was von 

mehreren Seiten her als wahr ausgegeben wird, fo dürfen wir uns 

nicht verwundern, daß der Gedanfe der firchlichen Univerfalmonardie 

unter allerlei Formen von Zeit zu Zeit zum Vorfchein fommt. Die: 

fes ift unter Anderm auch ein Beweis, wie fehr ein Hiftorifer 

mancherlei Nebenfenntniffe, und unter ihnen auch ftaatsrechtliche und 

politifche braucht. Auffallend ift aber, wenn man den eriten Band 

der Gefchichte der franzöftfchen Revolution von Thiers liest, wie 

diefem fonit fo ausgezeichneten Manne die Hauptgedanfen des prote: 

ftantifchen Territorialfyftens bei allen Beurtheilungen der franzöft: 

ſchen Kirchenverhältniffe vorſchweben. 
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Aber, wird man vielleicht antworten, viele Gegner der 

römischen Hierarchie zeigen fromme Gefinnungen, und zwar 

dergeftalt, daß fie zum Theil die Kirche über den Staat 

jegen, aljo jelbjt der Theofratie günftig find. Dies ift wahr; 

aus dem, was fie jagen, folgt aber noch nichts für die Rich— 

tigfeit ihrer Anfichten und für die praftifhen Folgen ihres 

Syſtems. Auch Proteftanten, wie z. B. der ehemalige preußi- 

Ihe Staatsminifter Ancillon, fprechen von der der Kirche ge- 

bührenden Superiorität über den Staat; fie haben aber dabei 

eine unfichtbare ideale Kirche im Auge, welche von der, die 

ericheint, verjchieden jeyn ſoll, folglich die Verwendung der 

leßtern als Staatsinftitut, oder die ftrenge Unterordnung der 

fihtbaren Kirche unter den Staat nicht ausfchließt (IV. Bud), 

3. Abſchn.). 

Wo man nun die bierackhifche Organifation der fatholi- 

chen Kirche bekämpft, da kann alles auch noch fo ſüß Flin- 

gende Reden Über die der Kirche gebührende Stellung ganz 

gut mit allen desorganifirenden Maßregeln in Beziehung auf 

firhliche Snftitute vereinbart werden. 

Diefelben Menfchen, welche an der Kirche Alles ftaats- 

förmig zu fehen glauben, tadeln es aber auch oft wieder, daß 

nicht Manches in der Kiche fo wie im Staate organifixt 

ift. So finden es Biele nicht qut, daß die firchlichen Bene- 

fizien fo höchſt ungleiche Ginfünfte haben, daß die Geiftlichkeit 

nicht immer genau nach den Bedürfniffen der Bevölkerung vers 

theilt jey, daß die nach ihrer Meinung nicht nothwendige Re— 

aulargeiftlichfeit jo viele Beginftigungen von den Päbjten er: 

halten habe, daß man bei der Kirche wenig Geneigtheit wahr: 

nehme, ihre Inſtitute mehr dem Geifte der Zeit oder Bedürf- 

niffen der neueren Zeiten anzupaffen u. ſ. w. 

Bei Ddiefer Art von Wünfchen liegt wieder eine ganze 
Verkennung der eigenthümlichen Befchaffenheit der Kirche zum 

Grunde. Sie verfennen es, daß die Kirche ganz andere In— 

tereffen haben müſſe, als der Staat, daß fehon die materiellen 

Mittel zu ihrer Erhaltung ganz anders find, als jene, die 
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für feine Erhaltung der Staat hat, daß die Anfchließung der 

Kirche an den Staat ftets in ihrem mothwendigen Streben 

nad) Erhaltung der Selbitjtändigfeit (I. Buch, 4. Abſchn.) 

eine wmüberfchreitbare Gränze habe, daß die ihr von den Geg— 

nern zugemutheten Reformen mit dem wohlüberdachten Suter 

effe der Kirche im Widerfpruche fteben, und daß daher eben 

jene Klugheit, welche duch achtzehn Jahrhunderte zur Erhal— 

tung der Kirche mitwirfte, bei ihren Vorſtehern, wenn fie fich 

den Zumuthungen des Zeitgeiftes minder geneigt zeigten, einen 

gewiſſen Antheil an den Entjchlüffen gehabt haben dürfte, 

Man follte glauben, dieſer legtere Punft müſſe jedem Be— 

obachter auffallen; allein dem ift nicht jo. Gin großer Theil 

der Menfchen, unbekannt mit eigentlicher Gefchichte, it auf 

die Autorität proteftantifcher Compendien bin geneigt, der 

Kirhe wenig Einfiht und höchſtens eine Sucht zu 

Ränken zuzutrauen, und von einer folhen Grundlage aus 

betrachtet, erſcheint freilich Die Politif der Kirche anders, als 

fie ift. Man läßt es dann gewöhnlich an qutem Rath nicht 

fehlen, und ahmt auch hierin den Proteftanten nach, welche, 

wie es feheint, ſchon durch die gemeinften Begriffe von Anftand 

von der Ertheilung ihrer Rathihläge zu Gunſten der fatho- 

liſchen Kirche abgehalten werden follten. 

Nichtsdeftoweniger ift es vollfommen wahr, daß zwilchen 

den Bedürfniffen und Anftalten einer großen Corporation, wie 

die Kirche ift, und jenen des Staates viele ſehr bemerfbare 

Ähnlichkeiten bejtehen müſſen. Auch die Kirche könnte, wenn 

über Sachen des Glaubens überhaupt der Begriff eines Un— 

terthans möglich wäre, die ſämmtlichen Katholifen ihre Unter: 

thanen nennen. Man bemerkt ferner unter der Elerifei demo— 

fratifche und ariftofratifche Beſtandtheile; es gibt eine Verfaſ— 

fung, weldhe von Zeit zu Zeit Beränderungen leidet, man 

hat auswärtige und innere Angelegenheiten; bei den legtern 
unterfcheidet man Adminiftration, Juftizverwaltung, Verthei— 

digungsmittel und Finanzverwaltung; e8 gibt mehrere aus der 

Natur der Kirche hervorgegangene Imftitute, am denen die 



— m — 

Kirche aus diefer oder jener Urfache ein Intereffe nimmt; es 

faffen- fih alfo mit Rückſicht auf eine folche Eintheilung die 

politifchen Grundlagen des canonifchen Rechtes aufluchen und 

auseinanderfegen. Diefes hat fogar fein Gutes, weil gerade 

aus dem Gefichtspunfte der Zwedmäßigkeit die meiiten Anz 

griffe gegen das canoniſche Recht geſchehen. 

I. 

Deweile, Daß das Kirchenrecht der Katholifen 

nothbwendig von dem anderer Religionspartheien 

ſehr verfchieden feyn müſſe, aber bei der Beurthei- 

[ung feiner Beftimmungen ftetS nur auf das jegt 

noch beſtehende Recht zu ſehen ſey. 

Als im Laufe des letzten Jahrhunderts in den meiſten 

Staaten das Streben nach der Abfaſſung neuer Geſetzbücher 

hervortrat, meinten manche Schriftſteller, daß auch die katho— 

liſche Kirche ihr Recht vereinfachen ſollte, und dieſes Ur— 

theil nahm man vorzüglich bei der Vergleichung der katholiſchen 

Kirchenverfaſſung mit der Kirchenverfaſſung anderer Religions— 

partheien wahr. Da dieſe letztern meiſtens ein höchſt einfaches 

Pfründenweſen haben, und ihre Geſetzgebung auf wenige den 

Cultus und die Subordinationsverhältniſſe ſich erſtreckende An— 

ordnungen beſchränkt iſt, — ſo meinte die Kurzſichtigkeit jener 

Zeit auch oft, daß etwas Ähnliches bei der katholiſchen Kirche 

der Fall ſeyn könne. 

Man überfah aber bei Urtheilen diefer Art ganz, daß die 

fatholifche Kirche über viele Völker verbreitet fen, was bei 

allen andern Religionsgefellichaften weit weniger der Fall üt. 

Aus der Verbreitung der Kirche unter höchit verfchiedenen Völ— 

fern ergibt ſich nämlich, daß die Kirchengefege entweder der 

PBarticulargefeggebung einen bedeutenden Spielraum laffen, oder 

ihre Beftimmungen in ſolchen Ausdrücen, welche den Local 
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autoritäten noch die Möglichkeit zu genauern Detailbeſtimmun— 

gen übrig laſſen, abgefaßt werden mußten *). 

Bei den Katholiken kann alfo das Kirchenrecht, wie es 

denn wirklich der Fall it, eine eigene Wiſſenſchaft aus: 

machen, was bei andern Religionspartheien entweder gar nicht, 

oder doch nur im einem weit geringeren Grade der Fall jeyn 

wird. Verſtärkt wird in Beziehung auf die Proteftanten dieſe 

leßtere Betrachtung noch, wenn man erwägt, daß der ‘Prote- 

ſtantismus ſelbſt, wenn eine und dieſelbe Kirche über mehrere 

Staaten ausgebreitet ift, in jedem Staat zur National- 

firche wird, und dann an dem, was unter den Religionsge— 

nofjen eines andern Landes eingerichtet wird, nur ein jehr ges 

ringes Intereſſe nimmt. 

Eine nicht minder weit verbreitete Täuſchung tft, daß auf 

die Grundlage der in den legten fiebenzig Jahren erfchienenen 

Gompendien hin viele Menfchen glauben, gerade die beiten 

Borichläge wiüren bei der Abfaffung der Firchlichen Geſetze 

aus Eigennug, Herrſchſucht oder andern verwerflichen Beweg- 

gründen außer Acht gefeßt worden. Bei allem dem find jene 

Bemerkungen, zu denen das bloje Zeitungslefen heut zu Tage 

Beranlaffung geben kann, hinreichend, um zu jehen, daß man 

eine Sache von allen Seiten betrachten müffe, um zu einer 

gegründeten Meinung über das, was fie fen, zu gelangen. Im 

der Kirche hat es, eben weil in ihr viel Freiheit herrichte, in 

allen Sahrhunderten eine Oppoſition gegeben; wenn man aber 

nicht auf fie hörte, hat man auch feine Gründe gehabt. 

Endlih muß man, wenn man das jegt beitehende cano- 

nifche Necht beurtheilen will, nur jenes Recht als bejtehend 

annehmen, weldhes von dem päbftlihen Stuhle als 

beitebend angenommen wird. In dieſem Rechte wird man 

*) Man vergleiche in diefer Rückſicht die Tertirung der tridentinifchen 

Reformationsdecrete mit den gewöhnlichen politifchen Geſetzen der 

europäljchen Negierungen, und man wird finden, warum jene nicht 

jo bald, jelbjt in ganzen Reichen, unausführbar werden. 
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Zweckmäßigkeit und Gonfequenz nicht vermiffen. Nimmt man 

Dagegen im Sinne der Febronianer an, das und jenes follte 

nicht beftebendes Recht feyn, und eben darum Dürfe es aud 

nicht beobachtet werden, fo fieht man dann freilic) nichts als 

Stücwerk, Ineonfequenz und Materialien von höchſt ungleichem 

Werthe. Allein da nur die Kirche ein Recht hat, Kirchenge- 

jege zu geben (I. Buch, 4. Abjchn.), fo ift es ſtets einleuch— 

tend, daß ein einmal von ihr abgefhafftes Kirchengefeß, 

und wenn es auch Jahrhunderte hindurch beftanden hätte, 

fein Kirchengefeß mehr fey, und deffen Beobachtung ihr 

durchaus nicht aufgedrungen werden fünne. 

IH. 

Über die canonifchen Beitimmungen in Anfehung 

der Rechte des Pabſtes über Die allgemeine 

Kirche. 

Bei der römiſch-katholiſchen Anſicht erſtrecken ſich die Re— 

gierungsrechte des Pabſtes auf die ganze Kirche und alle 

ihre einzelnen Theile, weil die päbſtliche Gewalt die Central— 

gewalt ift. Bei den Primatialcechten kann man aber allerdings 

wejentliche und nichtwefentliche unterfcheiden, in dem Sinne, 

daß die erftern auf der göttlichen Einfeßung und dem Zwede 

der Kicche, die leßtern aber auf Beftimmungen des Kirchen- 

rechts beruhen; in dem Sinne aber, daß man ohne Beobach— 

tung der verfaffungsmäßigen Formen die Tegtern aufheben 

fönne, und nur die erjtern ſtets anerfennen müffe, gibt es fei- 

nen Unterfchied zwifchen den einen und den andern Rechten ; 

denn in Rückſicht auf beide Arten von Rechten ſoll die be- 

jtehende Verfaſſung beobachtet werden. 

Sieht man auf Die einzelnen Beftimmungen darüber, fo 

bemerft man in den Sanonen ungefähr folgende Beftimmungen 

hierüber. 

1. Der Pabit fol, um zweckmäßig fein hohes Amt zu 
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führen, den Zuftand der Kirche kennen. In diefer Rückſicht 

find alie Bischöfe Ihuldig, ihm über alles Wichtige, was in 

ihren Didcefen gefchieht, Berichte (relationes) zu eritatten. 

Da aber diefe Berichte einer genaueren Würdigung, ja nad) 

Umſtänden aud) einer Controlle müffen unterzogen werden, fo 

hat der Pabſt das Recht, Legaten in die verfchiedenen Län— 

der zu ſchicken, und ihnen einen Theil feiner Auffichtsrechte zu 

delegirven. Dabei hat er feine andern Gränzen, als die jeiner 

eigenen Befugniffe. 

Der Fall kann ſich aber ereignen, und hat ſich auch ſchon 

jehr oft ereignet, daß aus ganzen Ländern nur unbedeutende 

Relationen einliefen, Fein Biſchof fid) ohne mancherlei Schwie— 

rigfeiten in Rom einfinden fan, und päbſtliche Legaten ent- 

weder gar nicht angenommen, oder doch nur unter folchen 

Bedingungen, welche der päbſtliche Stuhl nicht annehmen kann, 

zugelaffen werden. In einem folchen alle muß nun der 

Pabſt andere Mittel ergreifen, um den Zuftand 

folder Kirhen, wenigftens fo gut als möglich, 

fennen zu lernen. Die Mittel dazu können liegen in den 
Zeitungen, in den Geſetzſammlungen, den Nachrichten von 

Reifenden, den Privatmittheilungen, den offiziell eingeholten 

Ausfünften u. ſ. w. ). Sind alle diefe Mittel einzeln oder 

*) Bei dem Streite zwifchen dem päbftlichen Stuhl und Preußen über die 

gemischten Chen (1837 — 1840) machte, wie die päbftlichen Staats— 

fchriften zeigten, der römische Stuhl oft Gebrauch von Privatnach- 

richten oder von Aufichlüffen, welche fi) aus den preußifchen Ge— 

feßfammfungen ergaben. In der ganzen Angelegenheit fonnte nämlich, 

weil Fein päbftliher Legat in Preußen beftand, und bifchöflihe Re— 

lationen, wenigſtens aus gewiſſen Perioden, nicht beitanden, von 

folchen Relationen und den Berichten von Legaten fein Gebrauch ge— 

macht werden. Bei den Verhandlungen zwifchen Rom und Rußland 

wegen der unirten Griechen Fonnte gleichfalls nur von Daten, welche 

auf verfehiedenen und zum Theil geheimen Wegen gefammelt werden, 

die Nede feyn. Die DVerification folder Daten ift dann natürlich 

Sache der Beurtheilung ; allein auf diefe Beurtheilung hat man fi 

von jeher zu Rom verftanden, 
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zufammen nicht ganz dem Zwecke entfprechend, fo ift es we: 

nigſtens nicht die Schuld des Pabſtes; denn wenn etwa die 

Biſchöfe nicht gehörige Berichte erftatten, oder die Regierungen 

feinen päbjtlichen Zegaten annehmen wollen, jo bleibt nichts 

übrig, als ſich zu helfen, jo qut man kann. Nicht zu verfen- 

nen it es aber, daß heut zu Tage die Mittel für den römi- 

jhen Stuhl, die kirchlichen Zuftände fennen zu lernen, zufolge 

des Syſtems der Publieität an vielen Orten bedeutend geworz 

den find, 

2. Eine Information über den Zuftand der fatholifchen 

Welt liefert nah und nach die Materialien, um die etwa 

nöthig Scheinenden Geſetze in dDogmatifhen und 

Disciplinargegenftänden gehörig zu erlaffen. Han- 

delt es fih um eine dogmatifche Frage, jo kann der Babit, 

wenn er alle in der Hauptitadt der Chriftenheit gefanmelten 

Mittel duch Männer vom Face benügen läßt, und zugleich) 

die Informationen gewürdiget werden, welche durch Relationen 

von Biſchöfen oder die Berichte von Legaten aus jenen Ge- 

genden, wo die dogmatiſche Frage wichtig geworden ift, ein- 

gehen, am beften wiffen, was über den Gegenftand der Frage 

von jeher die Anficht der Kirche geweſen fey, und welche 

Gründe und Gegengründe für die in die Frage gefommene 

Anficht aufgeftellt werden. Handelt es fih aber um die Auf 

hebung oder Erlaffung allgemeiner Disciplinardecrete, jo ge 

währt wieder dem Pabſte fein Standpunkt denfelben Vortheil. 

Handelt es ſich endlich auch nur darum, für irgend einen be- 

ftimmten Bezirk große außerordentlihe Maßregeln zu erareifen, 

jo kann ihm wieder fein Reichtum an Materialien die Ver- 

nehmung der Betheiligten und endlich fein Überblick aller 

fichlihen Verhältniffe im Großen Vortheile gewähren, welche 

nirgends in gleichem Grade zu finden find *). Der Pabſt 

*) && braucht nicht viel Nachdenfen, um einzufehen, daß auf dem 

Wege eines allgemeinen Gonciliums die im Jahre 1801 mittelft des 

Goncordats vom 15. Juli gefchehene Reorganifirung der franzöfifchen 
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kann alſo jene Rechte, welche er in Anſehung der Geſetzgebung 
in der Kirche hat, ohne große innere Schwierigkeiten ausüben, 

und dieſe Rechte ſind: a. das Recht, dogmatiſche Ge— 

genſtände definitiv zu entſcheiden, b. Discipli— 

nardecrete für die ganze Kirche zu erlaſſen, und 

e. Verfügungen für beſtimmte Bezirfe zu treffen *). 

3. Im einem gewiffen Sinne fann man allerdings fagen, 

daß der Pabſt mit dem Concilium übereinjtimmend etwas 

mehr bedeutet, als der Pabſt ohne Ddiefe Übereinſtimmung. 

Iſt der Pabſt mit dem Coneilium in Übereinſtimmung, ſey es 

nun dadurch, daß er die Schlüſſe des Conciliums beſtätigt, 

oder das Concilium den frühern päbſtlichen Entſcheidungen 

ſeinen Beifall gibt, ſo befindet ſich der Pabſt genau in der 

nämlichen Lage, wie ein König, welcher mit ſeiner National— 

Kirchenverhältniffe nicht hätte gefchehen Fönnen, Dafjelbe gilt in 

Anfehung der Reorganifation vieler deutfchen Kirchen nach) der Sä— 

enlarifation von 1802. Eben darum verlangten aber die Negierun: 

gen, welche diefe Reorganijation wünfchten, auch nicht einen Augen: 

blif lang die Zufammenrufung eines allgemeinen Gonciliums; das, 

was der Pabſt that, war ihnen und ihren Völfern vollfommen ge- 

nügend, 

*) In Beziehung auf die dogmatifchen Gegenftände hat man fchon feit 

Sahıhunderten unter den Kathelifen den Grundfaß: der Pabſt fey 

ultimus judex controversiarum in rebus fidei. Allgemeine Dis- 

eiplinarbeerete des Pabſtes Fönnen aber nad) der Natur der Sache 

nicht fo leicht vorfommen, weil oft in beftimmten Gegenden zu viel 

einem gewiffen Gefege, wenn es auch für andere Gegenden noch fo 

nüglich wäre, entgegenfteht, und man fich dann leicht helfen Fann, 

wenn man das in Nücjicht vieler Länder nothwendig erjcheinende 

Geſetz nur für diefe Länder erläßt; es werden demnach die Verfü— 

gungen für beftimmte Bezirfe allem Anfchein nach dasjenige feyn, 

was am häufigften vorfommen wird. Aber auch hier, wie in den 

beiden andern Fällen, ift die Sache für Rom um PBieles leichter, 

als für ein Goncilium , da erfteres mit der Negierung jenes Staates, 

welcher bei der Sache intereffirt it, diplomatifche Verhandlungen 

pflegen kann, ehe es entfcheidet. 

Beidtel, canon. Recht. 534 
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verfammlung übereinftimmt. Es iſt im Ießteren Falle ein Be— 

weis vorhanden, daß die Negierung mit den Nationalwünfchen 

auf das Genaueſte übereinftimmt, und eben deshalb wird ein 

Monarch, welcher die moralifchen Pflichten feiner Würde und 

jein Intereſſe verfteht, in feinem Falle leicht von den Gejeßen. 

und Berfügungen abgehen, welche einer feiner Borfahren in 

Übereinftimmung mit feiner Nationalverfammlung gegeben hat. 

Aber es kann lange Zeit vergangen feyn feit jener Verſamm— 

fung; der Gang der Zeit Schafft und vernichtet Bedürfniffe, 

und fo kann der Pabſt in die Lage kommen, Beftimmun- 

gen allgemeiner Concilien aufzuheben, einzu- 

Ihränfen oder zu Gunsten einzelner Fälle außer 

Kraft zu feßen. Diefes Recht kann man immerhin aus 

einem gewiffen Gefichtspunfte ein über die Disciplinardecrete 

allgemeiner Concilien binausgehendes Gefeßgebungsrecht oder 

auch ein Dispenfationsrecht nennen; es zeigt aber, wie man 

zu Rom behaupten kann, Daß der Pabft über die Canonen 

(Befchlüffe der allgemeinen Coneilien) jey, und Doch anderer: 

ſeits auch wieder von fatholifchen Schriffftellern, ja fogar von 

Päbſten die Behauptung aufgeftellt findet, daß der Babft nicht 

der Herr, fondern der Hüter der Canonen ſey. Er ift näm— 

lich über den Canonen, infofern er fie bei wichtigen Gründen 

aufheben oder einfchränfen kann; er ift aber nicht über den 

Canonen, infofern als er, fo lange nicht wichtige Gründe für 

das Gegentheil Sprechen, moralifch verbunden bleibt, ſich nad) 

dem, was von feinen Borfahren in Berbindung mit allgemei- 

nen Goneilien über Gegenftände der Diseiplin it befchlofjen 

worden, zu richten. Aus eben diefer Urfache kann es zuweilen 

nützlich ſeyn, ein allgemeines Concilium abzuhalten, welches 

aber im Geifte des canonifchen Rechtes ftets nur als eine 

erweiterte Rathsverſammlung des Pabſtes ange 

ſehen werden, und daher nur unter feiner Leitung, und 

wenn er es für qut findet, ftattfinden kann. 

4. Don großer Wichtigkeit ift auch das Necht des Pabſtes, 
Biſchöfe zu confirmiren, zu confecriren, abzufegen 
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und ihre Refignationen zu prüfen. Wie heut zu Tage 
die Umftände jtehen, gehört das Recht, zu confirmiren [welches, 

ftreng genommen, eigentlich die vom Pabſte in Folge der ihm 

gemachten Präfentation gefhehene Ernennung eines Bifchofs 

it 9], beinahe nothwendig zur Erhaltung der 

Einheit. Wo füme man hin, wenn, wie im Alterthum, der 

Pabit auf die Befeßung der Bisthümer nur einen mittelbaren 

Einfluß, welcher bei der heutigen Staatsorganifation nicht 

leicht auszuüben wäre, hätte? Der Geift des Standes ift in 

manchem Lande bei dem Clerus felten geworden. Wenn die 

Erzbiſchöfe noch die ehemaligen Rechte hätten, jo hätten. wir 

ſchon längſt bloje Nationalficchen, bei denen die Verbindung 

mit Rom auf einen blojen Namen binausliefe, und, wenn Ab- 

ſetzungen oder Refignationen der Biſchöfe ohne päbtliche In— 

tervention jtattfinden könnten, hätte es jede Regierung in ihrer 

Gewalt, fih mißfälliger Bischöfe bald zu entledigen, 

5. Außer der Betätigung, VBerfegung und Abjegung 

der Biſchöfe gibt es noch in der Kirche mehrere fehr wichtige 

Gejhäfte, welche ihrer Wichtigkeit wegen fajt nothwendig in 

eben dem Berhältniffe, als dieſe Wichtigkeit mehr hervortritt, 

der Entjcheidung des oberiten Biſchofs vorbehalten werden 

*) Der Gurialftyl zu Nom fpricht durchaus als von einer auf Prüfen: 

tation gefchehenen Ernennung. So findet man in Möfers deut— 

ſchem Staatsrechte den Tert der päbftlihen Gonfirmationsbulle für 

Edmund von Brabef, erwählten Bifchof von Hildesheim, vom 

Jahre 1688, wo es heißt: Cum dilecti filii — capitulum, et 

Canonieci dietae Ecclesiae, ad quos juxta concordata dudum 

inter sedem apostolicam,, et inclytam rationem germanicam 

inita, electio personae idoneae per Romanum Pontifi- 

cem pro tempore existentem, eidem ecclesiae, dum pro tem- 

pore vacat, praeficiendae spectare, et pertinere dignoscitur. 

Nos — — eidem ecclesiae Hildeshemensi de per- 

sona tua, nobis, ob tuorum exigentiam meritorum accepta 

— Apostolica autoritate providemus. (Vide Boehmer 

prince. jur. can. $. 491.) 

32 * 
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müffen. Von diefer Art find die Errichtung, Theilung, 

Bereinigung und Aufhebung der Bisthümer Wenn 

diefe nicht den Päbſten zuftände, jo hätte es ſchon längſt in 

der Willführ der weltlichen Monarchen geftanden, mittelft eines 

willfährigen, von ihnen etwa ernannten Erzbifchofs und eini- 

“ger eben jo willführiger, in einem Provinzialeoncilium verei— 

nigten Bifchöfe bald die Bisthümer ohne Maß und Ziel zu ver- 

vielfältigen, bald alle Bisthümer an Orte, welche entfernt von 

ihren Gütern liegen, zu verfegen, bald fi) an der Cleriſei 

durch Aufhebung dieſes oder jenes Biihofsfißes zu rächen. 

Zwar entgeht man auch heut zu Tage dieſen Inconvenienzen 

nicht ganz, weil die Päbſte auf die Wünfche mancher Regie: 

rungen eine fehr große Rückſicht nehmen müſſen; indeffen wird 

doch unterhandelt, während ſonſt die weltliche Gewalt befoh- 

len hätte, 

6. Eben fo wird das Recht, Heilig- und Selig- 

fprehungen vorzunehmen, für den Kenner der Fatholi- 

chen Kirchenverfaffung als fehr wichtig erfcheinen. Die Fatho- 

liſche Kirche nimmt die Meinung der Altern Proteftanten ni ht 

an, Daß es einen gewiſſen Zeitpunkt gibt, in welchem die 

Wunderfraft und die Heiligkeit in der Kirche aufgehört habe; 

fie muß daher anerkennen, daß von Zeit zu Zeit Wunder 

geichehen, und Heilige gefunden werden fünnen. Ob aber ein 

beftimmtes Faktum für ein Wunder, oder irgend eine nament- 

lich bezeichnete Berfon für einen Heiligen zu halten fey, dies 

find Fragen anderer Art, welche zum Theil in das Gebiet der 

Geſchichte und der Naturwiffenfchaften gehören, und nur von 

Männern, welche in diefen Fächern Gelehrte find, abgehandelt 

werden können. Diefe Berhandlung gefchieht nun zu Nom, 

und in derfelben befteht zum Theil der Prozeß der Selig- oder 
Heiligfprehung. Die Refultate werden gar oft, weil man die 

auf die Erforfhung der Wahrheit verwendete Mühe nicht 

fennt, oder den Grundfaß der Heiligfprechung ſchon an fich 

verwirft, Dort und da getadelt; was würde aber exit geſchehen, 

wenn ohne Genauigkeit nach) den Eingebungen der Leichtgläu— 
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bigfeit und der Localintereffen die Heiligſprechung von irgend 

einem einzelnen Bifchof vorgenommen würde? Sp etwas mochte 
im Alterthum angehen, wo der Geift der Frömmigkeit die 

Ehriften vereinigte, und einzelne Beifpiele des Heroismus der 

Märtyrer dem Urtheile fait gar feinen Spielraum mehr ge 

jtatteten, und es fonnte wohl auch in den erften Jahrhunder— 

ten des Mittelalters angehen; heut zu Tage aber würde die Sache, 

wenn fie einzelnen Bifchöfen überlaffen wäre, nur zu einem Ges 

genjtande der Critik und des Spottes. Wollten aber die Bifchöfe, 

jey es nun zufolge ihrer eigenen Anfichten, oder nach den Anz 

deutungen weltlicher Behörden, lieber ganz die Sache aufge 

ben, jo würde ein Grundfag in Vergeffenheit kommen, welcher 

für die Kirche von Wichtigkeit ift, aufgegeben und eine Ver: 
anlaffung zur Nacheiferung und Erbauung, welche nicht ohne 

gute Folgen ift, wegfallen. 

7. Höchſt wichtig ift auch das Necht des Pabites, geift- 

lihe Drden zu errichten und aufzuheben. Stände 

die Errichtung einzelnen Bilchöfen zu, welche Scandale hätten 

wir bereits in den Statuten, welche verfchiedene Richtung in 

den Anfichten, welche Herabwürdiqung des Mönchsſtandes? 

Stände aber die Aufhebung geiftlicher Orden in jeder Diöceſe 

dem Biſchof zu, jo hätte fein Drden eine Sicherheit für feine 

Zukunft, und Niemand den Antrieb, Stiftungen für Klöfter 

zu machen. Der hierarchiſche Geift würde verſchwinden, der 

Clerus käme zu einem gewiffen Mechanismus in feinen Funk— 

tionen, und an die großen Bedürfniffe der allgemeinen Kirche 

in Anfehung der Miffionen, des Jugendunterrichts und der 

Einheit würde nicht mehr hinlänglich gedacht werden. 

8. Unter dieſe Anftalten zur Erhaltung der Mönchsor: 

den kann auch das gehören, manchen Drden als ein über 

die ganze Eatholifche Welt verbreitetes Ganzes zu 
betrachten, ihn Deshalb von der Gewalt der Bi- 

Ihöfe zu eximiren, und dafür zu forgen, Daß von 

den geiftlihen Drden mehrere den verfchiedenen 

Anfihten und Beftimmungen zufagende Arten be— 
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ftehen. Ganz befonders ift es nothwendig, bei ihnen für 

die Bedürfniffe der Mifftonen zu forgen, da für dieſen Zwed 

manche Vorbereitung und eine ungewöhnlich große Hingebung 

für die Sache der Kirche nothwendig ift, Übrigens aber das 

Milfionswefen, wie es die Erfahrung anderer Religionspar- 

theien lehrt, nach einem umfaffenden Plan, wofern es zu 

großen Nefultaten führen foll, geleitet werden muß. 

9. Nicht minder begreiflich ift es, daß durch die Praris 

mehrerer Sahrhunderte der Pabft das Recht hat, unter wid) 

tigen Umftänden Säcularifationen der Kirchengüter 
zu bewilligen, oder einzelnen Kirchengütern für einige Zeit außer: 

ordentliche Abgaben aufzulegen. Im der erjtern Beziehung 

fommen Fälle vor, wo die Kirche, wie zuweilen ein Schiffer 

im Sturme zur Rettung des Schiffes Sachen über Bord wirft, 

Einiges von dem Kircheneigenthum, um größeren Nach— 

theilen auszuweichen, opfern muß, und auf diefes Recht 

gründet fi die Obfervanz, daß felbjt noch im achtzehnten 

Sahrhundert die Päbſte zuweilen einem Hofe Indulte zur 

Einziehung einzelner Klöfter oder zur Erhebung gewiffer außer: 

ordentlichen Einfünfte von geiftlichen Gütern bewilligten. 

Diefes Necht gehört zur Erhaltung des Ganzen, wäre 

aber in den Händen einzelner Biſchöfe ein Außerft geführ- 

liches Recht. 

IV. 

Bon dem Einfluß des pabjtlihen Stuhls auf die 

Boncilien. 

Obgleich in den neueften Zeiten die wichtigften Kirchen: 

angelegenheiten zwifchen den Regierungen und dem päbftlichen 

Stuhl geordnet werden, ohne daß an ein allgemeines Concilium 

dabei gedacht wird, fo ift doch die theils in dem gejchriebenen 

Rechte, theils in der Obfervanz gegründete Stellung des Con— 
eiliums gegen den Pabft wichtig genug, um bier aleichfalls 

erwogen zu werden, 
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Zufolge dieſes Herfommens bat der Pabſt 

a. das Recht, das Goncilium zufammenzu: 

rufen. Dieſes Recht hat der päbftlihe Stuhl deshalb, weil 

die Biſchöfe ihre Diöcefen des Conciliums wegen auf längere 

Zeit verlaffen müffen, was ihnen in der Regel nicht erlaubt 

ift, und dann, weil eine Vorladung zum Concilium ein Recht 

zum Befehlen vorausjegt, dem entweder eine Folge geleiftet 

oder eine Dispenfation angefucht werden muß, was feines: 

wegs nothwendig wäre, wenn etwa jemand Anderer Die 

Borladung zum Concilium machte (dist. XVII) ). 

Da aber ein allgemeines Concilium nothwendig einer ge- 
börigen Ordnung bedarf, jo hat der Pabit auch 

b. das Recht, auf dem Concilium perſönlich 

oder Durch Abgeordnete den Vorſitz zu führen und 

für die Conciliarbeſchlüſſe den Antrag zu ftellen. 

Der Borfig gebührt dem Pabſte ſchon zufolge feines Primats, 

das Recht, Anträge für die Conciliarbefchlüffe zu ftellen, ift 

aber das, was man heut zu Tage bei den ftändifchen und 

*) Wie Nom ein auch als ein allgemeines beabfichtigtes Concilium 

und feine eigene. Stellung zu den Bifchöfen anfieht, zeigt 

unter Anderm die Convorationsbulle des tridentinifchen Conciliums 

vom Jahre 1542. Dort heißt es: Omnes, omnibus ex locis, tam 

venerabiles fratres nostros Patriarchas, Archiepiscopos, Epi- 

scopos et dilectos filios Abbates, quam alios quoscumque, qui- 

bus jure aut privilegio in conciliis generalibus residendi, 

et sententias in eis dicendi permissa potestas est requi- 

rentes, hortantes, admonentes ac nihilo minus eis in vi ju- 

risjurandi, quod nobis et huic sanctae sedi praestiterunt, 

ac sanctae virtute obedientiae, aliisque sub poenis 

jure aut consuetudine in celebrationibus Coneciliorum adversus 

non accedentes ferri aut proponi solitis, mandantes arcte- 

que praecipientes, ut ipsimet, nisi forte justo retineantur 

impedimento, de quo tamen fidem facere compellantur, aut 

certe per suos legitimos procuratores et nuntios, sacro huic 

Concilio omnino adesse et interesse debeant. 
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Repräfentativverfammlungen das Recht der Imitiative nennt. 

Es trägt bei, zu verhindern, Daß die Berathichlagung nicht 
jeder Grundlage entbehre. 

c. Da jedoch für die Berathichlagungen über die geftellten 

Anträge nicht immer ein furzes Ja oder Nein ftattfinden kann, 

und in dieſer Nückficht oft viele mündliche und fchriftliche Mit- 

theilungen zwifchen den Gliedern des Conciliums und den 

päbftlichen Abgeordneten nothwendig find, und es überdies ge- 

fchehen kann, daß die Anträge nur nad und nad) zum Vor— 

ſchein fommen, fo ift e8 begreiflich, daß, fo wie das Concilium 

durch Ausſchüſſe einzelne Punkte der geftellten Anträge unter- 
juchen läßt, auch die oberjte Kircchenregterung bei ihrer Cor— 

vespondenz mit dem Concilium und ihren eigenen Abgeordne- 

ten fi einer andern Rathsverfammlung bedient, ja von Zeit 

zu Zeit ihren Legaten angemefjene Inſtruktionen zufendet *). 

*) Betrachten wir das, was Paul Sarpi (istoria del concilio di 

Trento) an dem tridentinifchen Goncilium fo fehr tadelt, daß näm- 

lich diefem Goncilium ein anderes Fleineres zu Nom zur Seite ftand, 

und die Legaten durch die von Rom ihnen gegebenen Inftruftionen 

oft fehr gebunden waren, endlich, daß viele Biſchöfe zu Trient zu 

viel auf die Wünſche der Legaten hörten, welche letztere bald mit 

allen, bald mit einzelnen Prälaten unterhandelten, fo find dieſes 

Bemerfungen, welche nur beweifen, daß Sarpi von parlamentarifchen 

Verhandlungen wenig Begriffe Hatte, und die Kirchenverfamm: 

lungen für Berfammlungen hielt, welche ohne Regel bleiben follten. 

Surpi hätte fi) auch aus andern Beobachtungen überzeugen können, 

daß das Goncilium nach Art vieler Ständeverfammlungen, welche 

zu feiner Zeit politifche Gegenftände behandelten, vorging. Die Ans 

träge der Legaten wurden gewöhnlich einer aus Männern von Rufe 

zufammengefeßten (Fleinen) Bartieularverfammlung zur Prüfung über: 

geben, das Operat diefer Verſammlung wurde dann, wenn man 

hierüber die Anficht der Legaten vernommen, und es zur möglichiten 

Vollendung gebracht Hatte, in einer Generalverfammlung des Conei— 

liums in die Berathichlagung genommen, nöthigenfalls auch wieder 

an die Particularverfammlung zurückgefchieft, und erft wenn der Text 

von allen Seiten die Zuftimmung erhalten hatte, wurde in einer 
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d. Die Beichlüffe eines Conciliums oder ſelbſt die Vor: 

bereitungen zu den Befchlüffen können in Übereinftimmung mit 

den Wünfchen des Pabſtes jeyn oder nicht, und im legtern 

Falle Beforgniffe, 3. B. daß unpaffende Wünſche von Seite 

der Verſammlung vorgebracht werden, rechtfertigen. Eben fo 

fünnen Leidenjchaften zum Vorſchein kommen, welche Gefahren 

zeigen, oder es können Unterhandlungen des päbftlichen Stuhls 

mit dieſem oder jenem Hofe ftattfinden, welche die Enticheidung 

aufzufchieben oder zu unterlaffen vathen. In allen diefen Fäl— 

len bat der Pabſt das Recht, das Concilium zu proro— 

giren, an einen andern Drt zu verlegen oder es 

aufzulöſen, und ein Concilium, welches ſich diefen Anord- 

nungen widerjeßte, würde eben dadurch in den Zuftand von 

Auflehnung treten, und feine weiteren Befchlüffe würden nich- 

tig feyn *). 

feierlichen Situng ohne weitere Discuffion der Beſchluß ge: 

faßt. Wer fieht nicht in diefem DVBerfahren die Ausfchüffe und die 

Comité's unferer Nepräfentativverfammlungen? Daß man die öf— 

fentliche Erörterung vermied,, gebot aber fchon der Wunſch 

nach Anftand. 

Auf diefer Weigerung, der Auflöfung des Conciliums fich zu fügen, 

beruht es, daß ein großer Theil der Decrete des Gonciliums von 

Bafel ungiltig ift. Auf den Prorogationen und Suspendirungen 

mancher Berathichlagung beruht es dagegen, daß das Concilium von 

Trient fo lange (1545 — 1563) dauerte. Bekanntlich fanden damals 

wegen der Unterhandlungen des Pabſtes mit einzelnen Höfen oder 

dem Wunfche, eine Theilnahme proteftantifcher Abgeordneten an dem 

Goneilium zu fehen, oft Jahre lange Baufen ftatt. Doc ift die 

lange Dauer eines allgemeinen Conciliums nicht gerade nothwendig, 

und man bat andere, wo Alles, was in die Frage geftellt war, 

ſchnell entjchieden wurde, ganz fo, wie man auch in der Gefchichte 

der Staaten furze und lange Reichstage Fennt, und die franzöſiſche 

Nationalverfammlung des Maifeldes von 1815 binnen wenigen 

Stunden ihr Gefchäft geendigt Hatte. Auch auf den Goneilien fehlt 

e8 übrigens nicht an einer Oppofition, welche für gewilfe Ideen oft ganz 

beifallswürdige Gründe vorbringt; aber um über diefe Ideen gründlich 

* 

— 
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Endlich hat der Pabſt auch das Recht, Das Goncilium 

zu confirmiren, wodurd jeder Anſtand, welcher etwa aus 

diefem oder jenem Grunde gegen die Conciliarbeichlüffe könnte 

erhoben werden, wegfüllt. Doc ift dieſe Confirmation aus- 

drücklich nicht ftets ertheilt worden; denn wenn Gründe da 
find, zu glauben, daß Conciliarbeſchlüſſe und die früheren oder 

jpäteren Erklärungen des päbftlichen Stuhls genau zufammen- 

ſtimmen, ift fie entbehrlich. 

Inwiefern nun alle dieſe Rechte des römischen Stuhls 

in Anfehung allgemeiner Concilien geltend gemacht werden 

jollen, hängt von den Umftänden ab; was aber im canonifchen 

Rechte darüber bejtimmt ift, befchränft fich darauf, Daß nur 

der Pabſt das Recht hat, allgemeine Coneilien 

zufammenzurufen, und ohne die Autorität des 

päbitlihen Stuhls die Eoneiliarbefählüffe un— 

giltig find. 

Der piäbftlihe Stuhl, und nad Umftänden auch Erzbi- 

ichöfe und Biſchöfe, können aber auch Barticulareoneilien , 

worunter Nationalz, Provinzial» und Didcefanconcilien gehö— 

ren, veranlaffen, und auch in Anfehung ihrer jtellt das cano- 

nifche Necht in dem Intereſſe der Einheit den Grundfag auf, 

daß fie wohl das Angeordnete anfagen, und Gorreftionen des 

Beitehenden mit Rückſicht auf die Kirchengefege verfügen kön— 

nen, daß aber, wenn diefe Gränzlinie überjchritten wird, Das 

Verfügte nur gelte, wenn die Autorität des päbtlichen Stuhls 

binzugefommen ift *). Nichts ift natürlicher; denn die Einheit 

zu urtheilen, muß man doch auch die Bemerfungen der Regierungs— 

parthei Fennen. Und diefe Kenntniß zu verfehaflen, gehört aber 

nicht fehr zu den Gewohnheiten der Gallicaner. Wollte man aber 

bei der Beurtheilung politifcher Maßregeln auch auf diefe Art ver- 

fahren, fo fünnte man leicht beweifen, daß in England feit Hundert 

Jahren noch wenig Bernünftiges im Parlamente fey bejchloffen worden. 

*) Dist. XVII. ce. 6. Es war in den letten zwei Jahrhunderten oft 

nur die Indolenz einzelner Bifchöfe oder die Furcht mancher Conſi— 

ftorien, über einzelne praftifch wichtige Gegenftände die Stimmen 
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wäre felbjt in den fir das Ganze wichtigen Punkten jogleich 

verloren, wenn den Entjcheidungen der Partienlareoneilien ein 

zu weites Feld eröffnet wäre, jo wie andererfeitd die Gentra- 

lifation zu ſtark wäre, wenn der Anwendbarfeit der Particular- 

concilien zu enge Gränzen wären gefeßt worden. 

V. 

Beſtimmungen über Die Lehre von der Unfehlbar— 

feit des Pabſtes in Glaubensſachen. 

Die römischen Canoniften, und mit ihnen viele Andere, 

nehmen an, daß, wenn der Babit in Glaubensjachen ex ca- 

thedra jpricht, ſein Ausſpruch unfehlbar Gnfallibilis) ſey. 

Dieſen Grundſatz fechten viele Gallicaner, und nach dem Mu— 
ſter der Gallicaner auch viele Schriftſteller deutſcher Staaten, 

an, und gleichwohl gibt es im ganzen Gebiete des canoniſchen 

Rechtes nicht leicht einen wichtigern. 

Um ihn aber gehörig zu verftehen, müſſen wir zuerft unter: 

juchen, was es heißt, ex cathedra jprechen, und dann, auf 

welchen Gründen der Saß, der Pabſt ex cathedra fprechend 

jey in Glaubensjachen unfehlbar, berube, 

Von feinem Stuhle herab (ex cathedra) fpricht, jagen 

uns die Vertheidiger diefer Lehre, der Pabſt, wenn er nad) 

reiflicher Erwägung der Sache mit feinen Räthen, nach Anhö— 

rung der Gongregationen und nad) einer feierlichen Anrufung 

des göttlichen Beiitandes als Oberhaupt der Kirche und Lehrer 

aller Gläubigen ſich über einen Glaubensfag ausſpricht, und 

dieje jeine Entſcheidung als Richtfehnur befannt machen läßt. 

der Oppofition laut werden zu laffen, was die Abhaltung Fleinerer 

Goncilien fo felten machte, Bei jener Desorganifation, welche heut 

zu Tage in fo vielen Diöcefen eingetreten ift, werden aber die Diö- 

cefan= und Provinzialconcilien mehr ala jemals, fobald es um die 

Herftellung einer zeitgemäßen Ordnung zu thun feyn wird, noth— 

wendig werben, 
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Wenn wir aber die Gründe unterfuchen, auf welchen in diefem 

Falle die Unfehlbarfeit des Pabſtes beruhen foll, fo bemerfen 

wir, daß in dem Ausipruche der Ganoniften drei verfchiedene 

Sätze enthalten und untereinander verfcehlungen find, von denen 

jeder eines befondern Beweifes bedarf, nämlich die Kirche ift 

in Glaubensſachen unfehlbar, der Pabſt repräfentirt die Kirche, 

und es jtehen dem Pabſte zur Entfeheidung alle Hilfsmittel, 

welche die Kirche befißt, zu Gebote. 

Den erſteren Diefer Säge zu läugnen, füllt ſelbſt den neue— 

ven Schriftjtellern nicht ein. Abgefehen davon, daß derjenige, 

welcher die Unfehlbarfeit der Kirche in Glaubensfachen in Ab- 

rede stellt, nicht mehr als Katholik Tpricht, und abgeſehen von 

jenen Verheißungen Ehrifti, mittelft deren er den Apofteln ver- 

Iprochen hat, daß er mit ihnen alle Tage (omnibus diebus) 

jeyn werde bis an das Ende der Welt (Matth. XXVIH. 20), 

und den heiligen Geift ihnen fenden wolle, der fie alle Wahrheit 

lehren werde (Joann. XIV. 16 u. 26), abgefehen endlich won der 

Behauptung der Kirche, in allen Sahrhunderten in Glaubensfachen 

unter dem Beiftande des heiligen Geiftes entfchieden zu haben, 

liegt e8 auch in der Natur der Sache, daß die Kirche in ihrem 

eigenen Gebiete, nämlich dem der Glaubenslehren und jener Anftal- 

ten, welche zur Erhaltung der Glaubenslehre unumgänglich noth— 

wendig find, für unfehlbar gelte, indem, wenn fie nicht dafür gelten 

jollte, für fein Mitglied der Kirche die Sicherheit vorhanden wäre, 

daß die Kirche noch das ihr anvertraute Pfand des Glaubens 

bewahre, daß fie es nicht durch Zufäge aller Art verfälfcht 

habe, oder daß fie nicht durch ihre Anstalten ſelbſt, obgleich 

vielleicht unwiffend, was fte thue, alle Intereſſen des Glau— 

bens hintanfeße. Über den Punkt der Unfehlbarfeit hat man 
daher mit den neuern Theologen wenig Anftände, 

Schwieriger wird ihnen der zweite Sab ericheinen, daß 

der Pabit die Kirche vepräfentire, weil fie gewohnt find anzu— 

nehmen, daß der Pabft nur in Verbindung mit den Bilchöfen 

die Kirche vorftelle. Allein auch diefer Punkt wird nicht die 

arögten Anftände zeigen. Gin allgemeines Concilium kann 
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nicht immer gehalten werden, und wegen diefer Schwierigkeit 

gibt ſelbſt Febronius zu, dag nur in fehr wichtigen Fäl— 

fen ein allgemeines Concilium abzuhalten jey; überdies bedarf 

auch die Kirche jeden Augenblid einer NRepräfentation. Wer 

joll nun dieſe Repräfentation bilden? Offenbar Niemand als 

der Pabſt, da er ja mit den Bifchöfen der Fatholifchen Welt 

jo jehr in Berbindung fteht, als e8 nur immer Die Zeitums- 

ftände umd der Charakter diefer Bifchöfe geftatten. Überdies 
geht auf jeden einzelnen Bifchof die Gewalt von Rom als dem 

Mittelpunfte aus, und da der Pabſt jedem einzelnen Bifchof 

im Afte der Einfegung einen nach der Zocalität und dem Grade 

befehränften Antheil jener Gewalt, welche die Kirche befikt, 

übergibt, jo zeigt fich offenbar, daß der Pabſt der Depoſi— 

tar der Kirchengewalt fey, daß dieſe Kirchengewalt in 

jeiner Berfon ungefchmälert und vorzugsweife beruhe, und Daß 

er alfo die Kirchengewalt vorftelle *). Wäre übrigens Die 

Sache noch einem Zweifel unterworfen, jo brauchte man nur 

auf die Analogie bei dem Staate zurüdzufehen,; bei dieſem 

zweifelt Niemand, daß der Monarch für fich allein, oder wenn 

er Stände hat, vorzugsweife, der Repräfentant der Nation jey, 

und ſelbſt der Sprachgebrauch hat ſich darnach gebildet, indem 

man, wenn man 3. B. von einem Afte des Kaifers von Ruß— 

land fpricht, jagt: Rußland habe das oder jenes erklärt, und 

doch von der ganzen Welt verftanden wird. 

Daß endlich vermöge der Dritten oben vworgefommenen 

*) Diefes wird auch ausdrücklich behauptet in cap. 4. X. de auctorit. et 

usu pallii. Es heißt dort: Sane Romanus Pontifex in missa- 

rum solemniis pallio semper utitur, et ubique, quoniam 

assumtus est in plenitudinem ecclesiasticae po- 

testatis, quae per pallium significatur. Alii autem nec sem- 

per nec ubique, sed in ecclesia sua, in qua jurisdietionem 

ecclesiasticam acceperunt, certis eo uti debent diebus — quo- 

niam vocati sunt in partem sollieitudinis non in ple- 

nitudinem potestatis. 
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Behauptung der Pabſt auch ohne das nicht immer an- 

wendbare Mittel eines allgemeinen Conciliums 

die Mittel befige, im Sinne der Kirche zu entfcheiden, wird 

flar, wenn man feine Hilfsmittel überdenft. Alle Bilchöfe 

müffen oder follen, wie wir bereit3 oben gefehen haben, dem. 

päbftlichen Stuhl Relationen über den Zuftand ihrer Diöcefen 

einfenden, und nad) Umftänden auch wohl perfönlich fich zu Rom 

einfinden; der Pabſt kann Legaten abfenden, er kann, wenn 

er es nothwendig findet, Berichte über einzelne Punkte abfor- 

dern; die Archive zu Nom vereinigen eine ungeheure Menge 

von Materialien zur Entfcheidung einer jeden den Glauben 

betreffenden Streitfrage, die Bibliothefen Roms find reich) 

an litterariſchen Schäßen , die hohen geiftlihen Würden zu 

Nom enthalten ſtets eine beträchtliche Anzahl ausgezeichneter 

Theologen, von denen viele die Laufbahn des Staatsmannes 

gemacht haben; hat man in irgend einer Gegend der fatholi- 

chen Welt ein Individuum bemerkt, deſſen Erwerbung für den 

Dienft der Kirche ſchätzbar wäre, fo bieten ſich Mittel an, 

jolhe Individuen zu erhalten; endlich ift der Pabft zu Rom 

in höherem Grade unabhängig, als irgend ein anderer Bifchof, 

und daher feine Berfahrungsweife bei Entfcheidungen über 

Glaubensftreitigfeiten freier, ald die einzelner Bifchöfe. Dem 

Pabſte ftehen daher alle Hilfsmittel der Bernehmungen, der 

Berathungen und der Gelehrfamfeit jo gut zu Gebote, als fie 

einem Concilium zu Gebote ftehen würden. 

Ganz natürlich kann daher der Pabſt mit vollfomme- 

ner Kenntniß der Gründe und Gegengründe, der Xocaltra- 

Ditionen und der Meinungen des Alterthums entfcheiden; er 

fann ſich Zeit laffen, fo viel er braucht, und wenn er dann 

nach vorhergegangenen Konfultationen und einer Anrufung des 

heiligen Geiftes entfchieden hat, hat er nicht nur die prä— 

fumtive, fondern auch die wirkliche Meinung der 

Kirche ausgefprohen. Die Beobachtung diefer VBorfichten 

muß aber in jedem befondern Fall als geſchehen angenom— 

men werden, jo oft dev Babjt als folcher in einem fürmlichen 
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Decrete etwas als die Lehre der Kirche verkündigt, weil man 

außerdem annehmen müßte, daß gerade von dem Mittelpunfte 

der fatholifhen Einheit der Irrthum auf eine Art ausgehen 

fonnte, daß durch ihn die ganze Kirche ivregeführt würde, was 

fi) mit der Stellung der ſämmtlichen Particularkirchen zum 

päbftlihen Stuhl nicht vertragen würde. 

Daher fieht man auch, daß den päbſtlichen Entjcheidungen 

noch niemals von allgemeinen Goneilien it widerfprochen 

worden, und daß, wie die Proteftanten nah Surpi verfichern, 

namentlich das tridentinifche Concilium die Winfe und Erklä— 

zungen Roms ftetS zu benügen bereit war. Nichts it natür— 

licher. Auch bei Ständeverfammlungen jehen wir, daß, wenn 

der Regent wohlüberlegte Gefeßesentwürfe ihnen vorlegen läßt, 

redlich gefinnte Stände ihm gern beiftimmen. Sie willen, 

wie gut ſchon der Entwurf iſt überlegt worden, 

Indem man die Unfehlbarkeit des Pabites in Glaubens: 

ſachen zugibt, darf man übrigens nicht beforgen, daß er mit 

Übereilung fprechen werde, Nirgends weiß man beffer, als zu 

Rom, was ein dogmatifcher Ausfpruch auf fih) habe, Was 

hat man fich nicht von Seite der Dominikaner und Franzis- 

faner für Mühe gegeben, daß der Streit über die Frage wer 

gen der unbefledten Empfingniß dogmatiſch von dem Pabite 

entfchieden werde, und noch hat man es zu feiner Entfcheidung 

gebracht. Als der Streit über den Janfenismus begann, drang 

man von Paris aus auf eine Entſcheidung; aber zu Rom hielt 

man. viele Sahre die Gongregationen de auxiliis gratiae, che 
man fi) in eine Entjcheidung einließ. 

Wiewohl alfo nad) Boffuet die Frage wegen der Infalli— 

bilität des Pabſtes nicht einen Glaubensartifel betrifft, jo tft 

fie doch für die Katholiken von der höchften Wichtigkeit, und 

deshalb nicht geeignet, im canonifchen Rechte umgangen zu 

werden, Nimmt man diefe Snfallibilität an, jo hat man ftets 

einen Punkt, von welchem man jagen kann, da iſt die Kirche, 

und man hat jtet3 das Mittel, dogmatiſche Streitigkeiten rechts— 

fräftig zu entjcheiden. Berwirft man fie, jo weiß man, wenn 
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von der Unfehlbarfeit der Kirche die Rede ift, nicht zu fagen, 

wo fich die Kirche befindet. Man gibt dann den Proteftanten 

Blößen, welche mit Recht von vielen Katholifen fagen können, 

daß fie zwar an die Unfehlbarfeit der Kirche glaubten, aber 

nicht zu jagen wüßten, ob fie bei den Bifchöfen zufammen, oder 

bei einem allgemeinen Coneilium, oder bei dem Pabite ſey, 

und daher praktiſch auch feinen Richter für Glaubensſtrei— 

tigfeiten, bei deffen Ausfpruche es bleiben müſſe, zu zeigen 

wüßten. 

Man wird vielleicht einräumen, daß die hier vorgetragene 

Theorie ſich hören laffe, aber, geftügt auf fo manches canoni— 

jtifche Werk, einwenden, daß denn doch zwei Päbſte, Liberius 

und Honorius, in Glaubensfachen geivrt hätten, alfo die Theo- 

ie der Unfehlbarfeitt durch die Gefchichte widerlegt werde, 

Wir bemerfen aber dabei, daß, jo wie man diefen Einwurf 

macht, die Controverfe aus dem Felde des canonifchen Rechtes 

auf das der. Kirchengefchichte verfeßt werde. Diefe aufzuneh- 

men, ift hier nicht der Ort; wir bemerken daher nur, daß in 

Anfehung des Pabſtes Liberius Boffuet, der deſſen Beſchuldi— 

qung in der defensio declarationis cleri gallicani geltend 

machte, in feinem Gefpräche mit dem Abbe Ledien *) erklärte, 

Alles, was den Pabſt Liberius betrifft, ausgeftrichen zu haben, 

als nicht fonderlich beweiswirfend für die Behauptung, welche 

er dort geltend machen wollte; auch muß ſich wohl zeigen, daß 

die Gefchihte den Pabſt Liberius eben nicht ſonderlich be— 

fchwere, da die magdeburgifchen Genturiatoren, deren Haupt 

gefchäft war, das Pabſtthum zu Gunften des Proteftantismus 

anzugreifen, den Pabſt Liberius von der gegen ihn erhobenen 

Befchuldigung freigefprochen haben **), 

*) Man fehe die Biographie von Bojuet Tom. II. piece. justif. du 

liv. IV. pag. 390. 

**) Lingua, fagen fie, cum subscripsisse magis, quam mente, quod 

‚de juramento cujusdam Cicero dixit, omnino videtur, quem- 

admodum et Athanasius eum excusavit, et constantem in pro- 
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Der zweite Fall, wo ein päbftlicher Ausſpruch in Glau— 

bensſachen joll irrig gewefen ſeyn, ift jener des Pabjtes Ho— 

norius; allein der Umstand verdient Rückſicht, daß die Mißbil— 

figung feines Ausipruches erſt zweiundvierzig Sabre nach fei- 

nem Tode, alfo zu einer Zeit, wo Honorius fich nicht mehr 

rechtfertigen fonnte, erfolgt ift, daß Honorius nicht ohne liber: 

eilung über eine ftreitig gewordene Frage antwortete *), daß 

Gründe vorhanden find, die Achtheit der Antwort des Pabites 

zu bezweifen, und daß (869) noch in dem zu Gonftantinopel 

abgehaltenen achten allgemeinen Goncilium als Glaubensregel 

und als das Glaubensbefenutniß eines jeden einzelnen Bis 

ſchofs aufgeftellt worden, „daß man in Allem mit dem 

päbftlihen Stuhl, welcher ſtets bei der katholiſchen 

Wahrheit geblieben jey, übereinjtimmen müffe, und fein 

Bifhof eine Gemeinfhaft mit Jenen, welche das Gegentbeil 

thun, pflegen wolle.” Dieſes wichtige Decret *), erlafjen 

fessione fidei Nicaenae mansisse indicat. (Centuriae eccles. 

historiae, per aliquot studiosos, et pios viros in urbe Magde- 

burgica et Basileae per Joann. Oporin. Cent. IV. cap. 10. 

pag. 1284.) Es gibt fogar Schriftfteller, welche ven Fall von Li- 

berius ganz läugnen. Man ſehe Franc. Art. Zacharia. P. ı. dis- 

sertatio de commentitio Liberii lapsu. In thes. Theolog. Venet. 

1762. Tom. II p. 580. 

*) Der Gefchichte des Pabſtes Honorius haben viele Fatholiiche Schrift: 

fteller ihre Aufmerfiamfeit gewidmet, und eine lichtoolle Darftellung 

diefer Gefchichte findet man in den Werfen des Grafen Jofeph de 

Maiſtre (du Pape, I. chap. 15), welche für diejenigen, welche nur 

eine Überficht der Hauptpunfte mit ihren Gründen und Gegengründen 

wünfchen, genügen fann. Mehreres findet man bei dem Cardinal 

Orſi (de irreformabili Rom. pont. in caussis fidei judicio), und 

bei dem Gardinal Sardagna (Theol. polem. 1810. Tom. I. con- 

trov. IX in append. de Honorio. Nro. 305. p. 239). 

**) Diefes Decret lautet (nach Labb. concil. Tom. IV. col. 1486 und 

1487): Prima salus est, rectae fidei regulam custodire, et a 

patrum traditione nullatenus deviare, quia non potest Domini 

nostri Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, 

Beidtel, canon. Necht. 33 
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lange Zeit nach dem im Jahre 638 erfolgten Zode des Pab- 

ſtes Honorius beweist, daß das Coneilium nicht an feine Ver: 

irrung glaubte; auch haben gelehrte Proteftanten, wie unter 

andern Herder *), in Rückſicht auf die hiftorifchen Zeugniffe 

mehr als einmal anerfannt, „daß Rom fich nie vor Keßereien 

gebeugt habe.“ Alles genau erwogen, fallen alfo ſelbſt jene 

hiftorifehen Gründe, welche man aus der Gefchichte der Päbſte 

Liberius und Honorius gegen die Infallibilität ableiten will, 

binweg. | 
Es gibt aber gegen die Lehre won der Infallibilität noch 

einen andern Grund, welchen man zuweilen geltend zu machen 

jucht, und Ddiefer ift, daß die Lehre von der Infallibilität nad) 

Bofjuet erjt auf dem Concilium zu Florenz (1438) 

aufgefommen jey. Dieje Behauptung ift wahr, wenn man von 

dem Worte, und unwahr, wenn man von der durch das Wort 

bezeichneten Lehre fpricht, Diefe Lehre iſt nämlic nicht viel 

jünger als die Kirche. So wie man anfing, gejtügt auf die 

Idee der Kirche, zu behaupten, der Pabſt jey der Mittel- 

punft der Einheit (centrum unitatis), und um fatholifch 

zu feyn, müjfe man mit dem päbftlihen Stuhl in Berbin- 

dung feyn, jo war, weil ſonſt dieſes Verlangen ungereimt ge- 

weien wäre, auch jtillihweigend behauptet, daß bei dieſem 

Stuble jtets der wahre Glaube feyn werde, und man eigent- 

lich Fein anderes Mittel babe, den fatholifchen Glauben 

zu erkennen, als das, den vom römiſchen Stuhle befannten 

Glauben dafür zu halten **). 

et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Haec quae 

dieta sunt rerum probantur effeetibus, quia in sede 

apostolica immaculata estsemperservata religio. 

*) Herders Werfe, Band IV, kath. Hierarchie. Buch 19. 

*) Schon Eyprian (de unitate ecclesiae) fagt: qui cathedram Pe- 

tri, super quam fundata est ecclesia, deserit, in ecclesia se 

esse confidit? Hieronymus (epist. 18 ad Damas.): Si quis ca- 

thedrae Petri jungitur, meus est, und aus den eigenen Morten 



Einen dritten Grund gegen die Lehre von der Unfehlbar- 

feit des Pabſtes in Glaubensjachen ſoll die den PBroteftanten 

nachgeredete Beſorgniß ſeyn, es entjtehe dadurch) ein Despo- 

tismus des Pabites in Glaubensjadhen. Diejer Ein- 

wurf it aber jonderbar, und eigentlich der jonderbarite von 

allen. Sp wie man nämlich vorausfeßt, es gebe eine pofitive 

Religion, es müſſe eine geben, und der Einzelne habe in Fäl— 

len des Zweifels ein ſehr großes Intereſſe, ſich um fie zu be— 

fümmern, jo muß auch jeder Saß, welcher die Glaubenslehre 

auf eine jehr bemerfbare Art berührt, entfchteden werden. Ob 

num diefes durch einen, durch taufend oder durch hunderttaus 

jend Menjchen geſchieht, iſt aleichgiltig, weil in jedem 

Halle eine Glaubensentjheidung geſchieht, welche 

das Privaturtheil ausjchliegt, und welche, da fie fich meiftens 

auf überfinnliche Gegenſtände bezieht, nicht immer begriffen 

werden kann. Wenn aber die Entjcheidung von jener Autorität 

ausgeht, welche jowohl nach der Natur der Sache, als nad 

der göttlichen Verheißung Beruhigung gewähren kann, jo ift 

bei weitem mehr Grund vorhanden, ſich ihr in allen möglichen 

Beziehungen zu fügen, als wenn fie von einer much noch jo 

zahlreichen Verſammlung, welche aber feine jo allgemeine Anz 

erfennung ihrer Entiheidungsbefugniffe geniegt, ausgegangen 

wäre. 

Die Lehre von der Sufallibilität des Pabſtes in Glau- 

bensjachen gehört alfo nothwendig zu dem Spiteme, daß die 

Kiche auch nicht einen einzigen Tag in Glaubens- 

ſachen irren könne. Wenn jedocd) diefe Lehre ganz im ih— 

vem gebörigen Lichte erfcheinen foll, kommen wir auf die zwei 

ganz verichiedenen Begriffe von formeller und materieller Uns 

des heiligen Ambrofius (Comment. in psalm. XL) ift der alte 

Spruch der Katholifen entnommen: Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ein 

Spruch, welcher bei Trennungen unter den Bifchöfen die Katholifen 

niemals ungewiß läßt, nah welcher Meinung fie fich zu richten 

haben. 
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fehlbarfeit zurück, von der jhon (FT. Buch, 4. u. 6. Abjchn.) 

die Nede gewefen ift. Die formelle muß der päbſtliche Stuhl 

ſchon darum haben, weil es eine über ihm ftehende Autorität 

nicht mehr gibt, alfo fein Ausspruch ein definitiver iſt; aber 

auch die materielle fehlt nicht, da er, auch abgefehen von allen: 

Berheißungen, alle möglichen Mittel hat, um die Xehre und 

die Anfichten der noch lebenden und der ſchon veritorbenen Bi- 

jchöfe zu kennen. 

Die Stellung des päbftlichen Stuhls macht e8 übrigens 

ſehr begreiflich, daß das canonifche Recht die Appellationen 

von dem päbftlichen Ausſpruch an allgemeine Eoneilien ftreng 

verbietet, wie fchon wo anders (V. Buch, 3. Abſchn.) ift ge— 

zeigt worden. 

Vi. 

Bon den Anftalten des päbſtlichen Stuhls, fid 

Sehilfen und Stellvertreter zu verfhaffen, und 

jeinem Einfluffe auf Die Berleihbung der 

Kirhenämter. 

Wer viele Rechte auszuüben hat, bedarf vieler Gehilfen 

und Stellvertreter. Dies gilt von weltlihen Monarchen, wie 

von dem Pabſte, von einem Minifter jo qut, wie von einem 

großen Gutsbefißer. Nichts ift Daher natürlicher, als daß der 

Pabit mit Rathgebern und Gehilfen umgeben fey, welche ver- 

ichtedene Titel und Attributionen haben, und unter denen die 

eriten, nämlich die Gardinäle, dem Range nach höher als die 

Biſchöfe gejtellt find. Es ift fogar wichtig in dem Intereſſe 

der firchlichen Gelehrfamfeit, daß die Nathgeber des Pabjtes 

zum Theil hoch geftellt find, weil dies beiträgt, den Firchlichen 

Intereſſen talentvolle Vertheidiger zuzuführen, und Verhand— 

lungen mit hochgeftellten Berfonen zu erleichtern. Zugleich aber 

gewährt dieſe Stellung auch einige Vortheile für die Verwal— 

tung des Kirchenjtantes, Alles aber, was zu Rom um den 

Pabjt vereinigt ift, um ihm die Regierung der Kirche zu 
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erleichtern, oder die fogenannte römische Curie, liegt ganz in 

dem Syſtem der Kirche. Diefer Complex von hohen, fir ver— 

ſchiedene Geſchäfte aufgejtellten Firchlichen Gentralbehörden 

macht, dag Alles reiflich kann erwogen werden, und daß Die 

Individualität des jedesmaligen Pabjtes nicht einen allzu 

großen Einfluß auf das Regierungsſyſtem der Kirche habe. 

Nichts ift daher fonderbarer, als die beftändigen Klagen 

der Gegner des römischen Stuhls über „den Geijt der Curie“ 

und die damit zufammenhängende Anficht der Gallicaner und 

Pıotejtanten, welche fo oft zwiſchen dem Pabſte und feiner 

Curie unterjcheiden. Man begreift jedoch allerdings bei vielen 

Schriftitellern die Gründe diefer Unterfcheidung; fie tft auf 

die Maffe, welche der Regel nach wenig verjteht, berechnet. 

Der angeblichen Unerfättlichfeit Diefer Curie hat man es 

in hundert Büchern zugefchrieben, daß unter dem Namen Anna— 

ten, Taren, Palliengelder u. |. w. von dem Ertrage gewiffer 

firhlichen Benefizien gewiffe Abzüge gefordert werden, und 

überhaupt für die Geſchäfte einzelner Partheien zu Rom Zaren 

bezahlt werden müſſen. Allein nichts ift natürlicher, als daß 

Fonds zur Erhaltung der Gurte aufgefucht werden mußten; 
daß fie aber im Verhältnig zum Ertrag der Benefi- 

zien mäßig find, zeigt die Einficht der römischen Taxordnungen. 

Mit der Stellung eines Oberhaupts der Kirche wäre, wie 

es aud bei dem Haupte eines Staates der Fall ift, das Recht 

verbunden, in dem ganzen Umfang des Kirchengebietes Ämter, 
Titel und Auszeichnungen zu verleihen. Da aber jhon in ſehr 

alten Zeiten eine Menge von Benefizien durch) Wahlen oder 
von Patronen verliehen wurden, waren die Rechte des Pab— 

jtes, Benefizien zu verleihen, von jeher mehr oder weniger be- 

ſchränkt, und gegemvärtig ift durch römische Gonceffionen in 

den meiſten Staaten das Recht, zu Bisthümern zu präfentiren, 

an die weltlichen Regierungen gefommen. Sehr natürlich aber 

war es, Daß dort, wo Verträge das freie Ernennungsrecht 

des Pabjtes nicht einfchränften, manchmal durch Reſerva— 



tionen dem Pabſte das Recht, zuweilen ein hohes Benefi- 

ztum frei zu verleihen, vorbehalten wurde. 

Eben jo natürlicy iſt es aber auch, daß die katholiſchen 

Völker die Pfründen ihres Landes am Tiebften den Shrigen 

zugewendet wiffen wollten, und felbft eine oftmalige Verleihung 

von Titeln und Privilegien durch den römischen Stuhl nicht 

gern ſahen. Dies gab Beranlaffung zu verjchiedenen Berträ- 

gen und Goncordaten, weldye, wenn auch dem Pabſte im 

Grundfage fein Recht, Amter und Privilegien frei zu ver— 

leihen, bleibt, Doch dDeffen Ausübung auf eine Art, welche 

den Nationen nicht läſtig war, regulirten. 

An dem Gentralpunfte der Kirche it auch der natürlichite 

Gentralpunft für jeden geitlichen Orden und die Leitung der 

katholiſchen Miſſionen. Alle Rückſprachen find Dadurch erleichtert. 

Eben jo natürlich ift, daß in der neueften Zeit wie- 

der Die Bifchöfe der verfchiedenen Kinder, wenn fie der Re— 

gierung ihres Landes gegenüber ſchwierige Aufgaben zu löſen 

haben, oder über die Richtung bei wichtigen Gefchäften unge: 

wiß find, ſich an den romifchen Stuhl wenden. Sie meinten 

mit Necht, Daß man am Gentralpunfte der Kirche am beiten 

beurtheilen könne, was im Hinblid auf die Verhäftniffe der 

ganzen Kirche in einer bejtimmten Weltgegend zu thun fer. 

Gonfultationen Ddiefer Art waren auch im allen vergangenen 

Sahrhunderten fehr gewöhnlich. 

Endlich glaubt man auch, wie die Gefchichte aller feit 

fünfzig Sahren zu Stande gefommenen Goncordate zeigt, daß 

der päbitliche Stuhl giltig für die Particularkirchen mit den 

weltlichen Regierungen pacisciren könne, und in der That ha— 

ben auch dieſen Verträgen die Kirchen vieler Länder, 3. B. 

von Frankreich, Belgien und den NRheinländern, die legale 

Wiederheritellung ihrer beinahe verfchwundenen Ordnung zus 

zufchreiben. 



VII. 

Beweiſe, daß die Kirche, auch auf allgemeinen 

Concilien verſammelt, bei dem päbſtlichen Stuhle 

die im canoniſchen Rechte ihm zugeſchriebenen 

Befugniſſe anerfannt habe. 

Obgleich mit Rückſicht auf die Bedürfniffe der Kirche die 

fatholiihe Welt in Diöcejen getheilt ift, deren jeder ein Bi- 

ſchof vorjteht, jo gibt e8 doch Länder genug, denen fein Bi- 

ſchof vorjteht, und wo alfo die Aufficht über die dort befind- 

lichen Katholifen duch päbftliche Vicare geführt wird. Dies 

war 3. B. vor 1829 der Fall in England; man ſah es zum 

Theil in Sachſen und im nördlichen Dentfchland, ja auch in 

China. Diefe Erfcheinungen, die alte Lehre der Kirchenväter, 

daß das Episcopat nur ein einziges ſey, von welchem jeder 

Bifchof nur einen Theil habe, die Erwägung, daß es einen 

Depoſitar der den einzelnen Biſchöfen nicht ertheilten Gewalt 

geben müſſe, und daß Dies nur der Pabſt ſeyn könne, fo wie 

endlih Die Betrachtung, daß dem eben confeerirten Bilchofe 

in dem Intereſſe der Ordnung nur dann eine Jurisdiftion zus 

ſtehen könne, wenn er fie von dem tömifchen Stuhle früher 

oder ſpäter erhalten hat, haben nad und nach zur lauten umd 

feierlichen Anerfennung des Grundfaßes geführt: Daß in Dem 

Pabſte fih die ganze Kirhengewalt concentrire, 

und daß er der allgemeine Bifhof der fatholiichen 

Kirche ſey, während die andern Biſchöfe nur zur 

theilweifen Ausübung der Macht, d. h. zur Hilfe— 
leiftung für den oberjten Bifchof, bejteben ), und 

aus diefem Grundfage folgen von ſelbſt jene vielen Rechte des 

Pabſtes in Anſehung der oberften Aufficht, Des definitiven 

Entjheidungsrechts, der Unzuläßigfeit der Appellationen gegen 

*) C. 11. 12. ce. Il. qu. 6, item C. 8. c. 1. qu. 2. 
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feinen Ausfpruch, fo wie der Verleihung von Kirchenämtern, 

von denen in den vorigen Abſchnitten die Rede war, und welche 

den ſeit Jahrhunderten angenommenen Grundjag betätigen, 

daß die Ffatholifhe Hterarchie eine durch die Ariftofratie der 

Biſchöfe gemäßigte Monarchie jey. 

Daß der Pabſt ftets von den Bischöfen in allen amtlichen 
Akten als der oberste Biſchof, d. b. als Bifchof im emi- 

nenten Sinne des Wortes, anerkannt werde, Darüber aibt e8 

eine jolche Menge von Beweifen, daß man nur in Anfehung 

der Auswahl in Berlegenheit ſeyn kann. Wir wollen bier 

einige derjenigen anführen, welche am nächjten liegen. 

Bei den päbftlichen Bullen fehreibt fi) der Pabſt ftets im 

Eingang mit feinem Namen, und feßt dann bei: episcopus 

servus servorum Dei, während jeder andere Biſchof feinem 

Namen den Ort, in welchem er Bifchof ift, beifegt. 

ALS das tridentinifche Concilium auf den Babft zu fprechen 

fam, gebrauchte es mit Rückſicht auf die Gewohnheiten der 

alten Goneilten ſtets die Sitte, die Worte sanctissimus do- 

‚minus noster, wodurch es nicht nur die Superiorität des 

Pabſtes über jeden einzelnen Bifchof, fondern jogar gegen alle 

verfammelten Bifchöfe andeutete. Es erklärte, daß feine Schlüffe, 

der Autorität des apoftolifhen Stuhls unbefchadet , gefaßt 

würden *). 

Als der Pabſt das tridentinifche Concilium der Bitte dies 

jer Verfammlung gemäß beftätigte, unterfertigte ex fih, ohne 

dag von irgend einer Seite ein Widerſpruch erfolgt wäre: 

Ego Pius catholicae Ecclesiae episcopus, welcher Ausdrud 

auf einer der wichtigften und feierlichiten Urkunden der Kirche 

unverkennbar andentet, daß ſich der Pabit als den allgemeinen 

Bifhof, in welchem eigentlich das Episcopat concentrirt fey, 

betrachtet. 

Viele päbitliche Bullen, und zwar fchon aus entfernten 

Sahrhunderten, und die zu verichiedenen Zeiten in die von 

*) Cap. 21. sess. XXV de reform. 
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der Kirche anerkannten Gefeßfammlungen find aufgenommen 

worden, beginnen mit Worten, welche andeuten, daß fich der 

Pabft zur Regierung der ganzen Kirche berufen glaube, und 

jelbjt die enevelifchen Schreiben der Päbſte aus der Zeit von 

1825 bis 1848 ſprechen ausdrücklich davon, daß der Babit 

auch über die Bifchöfe die Auffiht zu führen habe. 

Alle neueren Concordate endlich enthalten Beftimmungen, 

aus denen man, ohne einen Widerfpruch zu beforgen, folgern 

muß, daß der Pabit fich berechtigt hält, in Anſehung der Ju— 

risdiftion einzelner Bijchöfe, des Eigenthums der Kirchen und 

der Beftimmungen der Canonen Jenes zu verfügen, was Die 

Umstände verlangen. Die Regierungen haben Dies ausdrücklich 

anerfaunt, und die Bijchöfe entweder gar nicht widerfprochen, 

oder ihren Widerfpruch bald auf eine unzweideutige Art zus 

rückgenommen. 

Was ſoll man nun ſolchen Erſcheinungen gegenüber von 

jenen Theorien ſagen, welche dem Pabſte nur eine ſehr geringe 

Gewalt über die einzelnen Biſchöfe zuſchreiben? Die einzige 

Beſtimmung des zweiten allgemeinen Conciliums von Lyon) 

*) Das Goneilium jagt (Labb. conc. P. I. col. 966): Ipsa quoque 

sancta romana Ececlesia summum ac plenum primatum 

per universam ecclesiam catholicam obtinet, quam se ab ipso 

Domino in beato Petro Apostolorum Principe sive vertice, 

eujus Romanus Pontifex est successor, cum plenitudine 

potestatis recepisse veraciter, et humiliter recognoseit. 

Et sicut prae caeteris tenetur, fidei veritatem defendere, 

sie et si quae de fide ortae fuerint quaestiones 

suo debent judicio definiri. — — Ad quam potest 

gravatus quilibet super negotiis ad ecclesiasticum forum per- 

tinentibus recurrere, et eidem omnes Ecclesiae sunt 

subjectae. JIpsarum praelati obedientiam, et reverentiam 

ei dant. Apud hune autem sic plenitudo potestatis consistit, 

quod Ecclesias caeteras ad sollicitudinis partem admittit, qua- 

rum multas, et patriarchales praecipue diversis privilegiis ea- 

dem Romana ecclesia honoravit, sua tamen observata 
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über die Rechte des päbſtlichen Stuhls widerlegt alle dieſe 

Theorien. 

Klar iſt es demnach, daß die Gewalt des Pabſtes in der 

katholiſchen Kirche genau daſſelbe iſt, was die Gewalt eines 

Königs in ſeinem Reiche, ſo wie es wieder von einer andern 

Seite klar iſt, daß nur eine ſolche Verfaſſung den Bedürf— 

niſſen einer jetzt über alle Theile der Erde verbreiteten Geſell— 

ſchaft, in welcher eben deswegen allgemeine Concilien höchſt 

ſchwierig ſind, Genüge leiſten kann. 

In dieſer Gewalt liegt auch allein die Bürgſchaft von der 

Fortdauer der Kirche; ſie iſt das Supplement der meiſtens 

unzureichenden Gewalt der Biſchöfe gegen die zuweilen bedenk— 

lichen Zumuthungen der weltlichen Gewalt, und dieſe Vor— 

rechte des päbſtlichen Stuhls angreifen, heißt daher die Kirche 

ſelbſt angreifen; wie denn dies auch wirklich von wahren Ge— 

lehrten, z. B. dem heiligen Franz von Sales, anerkannt wor— 
den iſt. Noch mehr erhellet dies daraus, daß die Angriffe 

des Proteſtantismus ſtets nur gegen dieſen Stuhl gerichtet 

ſind, während die Proteſtanten jeder Parthei, welche ſich ge— 

gen dieſen Stuhl erhebt, wenn auch ſonſt ihre Dogmen noch 

ſo ſehr den Dogmen des Proteſtantismus entgegen ſind, wie 

dies z. B. bei der ruſſiſchen Kirche oder den Neſtorianern der 

Fall iſt, ihre Neigungen zuwenden. 

VIII. 

Über das Verhältniß der Biſchöfe zur allgemeinen 

Kirhenregierung. 

Nach dem canoniſchen Nechte ericheinen, wie wir gejeben 

haben, die Bifchöfe als die Untergeordneten des heiligen Stubls. 

Sie erhalten zwar durch ihre Weihe die Rechte der Weihe 

praerogativa tum in generalibus conciliis, quum 

in aliquibus aliis, semper salva. 
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(jura ordinis), aber nicht die der Gerichtsbarkeit (jura jurisdic- 

tionis), zu deren Erwerbung die Anweifung eines Sprengels durch 

den Pabſt gehört. Daher der bekannte Ausfpruch der Sanoniften: 

Episcopus habet jura ordinis a Deo, jurisdictionis a Papa *). 

joll, 
Wie viel übrigens der Bifhof als ſolcher Macht haben 

beftimmt das pofitive Necht **). Diefes ift aber im Diefer 

) Einige Theologen behaupteten zwar ſchon in den ältern Zeiten, die 

Jurisdiktion werde dem Biſchof ſchon mittelſt der Weihe gegeben. 

Dieſe Meinung lehrte zuerſt Caſtro, und ihm ſind Vasquez und 

einige andere Theologen gefolgt; jedoch geſtehen ſie alle, daß dieſe 

Jurisdiktion nicht ausgeübt werden dürfe, bis der Biſchof durch die 

canoniſche Einſetzung eine Diöceſe erhalte, über welche er ſie aus— 

üben könne, und dies muß man zugeben, wenn man mit dem Con— 

cilium von Trient und einer Menge anderer Entſcheidungen fich nicht 

in Widerſpruch befinden will; denn in dem entgegengefeßten Falle 

hätte der Bifchof überall die Jurisdiktion, wodurch er zum all: 

gemeinen Bifchof würde, und die Diöcefaneintheilung mit allen 

ihren Vortheilen aufhörte. Andere Theologen glauben, der Biſchof 

bekomme feine Jurispiftion zwar bei der canenifchen Einfegung, die 

Surisdiftion fomme jedoch unmittelbar von Gott, obgleich der Bi: 

ſchef die canonifche infegung vom Pabſte befommt. Das neuere 

Kirchenrecht hält fich unbedingt an einen Theil der eritern Meinung ; 

wird jedoch diefe Meinung in dem Sinne ver Altern Theologen dar: 

auf bezogen, daß der Bifchof, wenn er auch die Jurisdiktion bereits 

habe, fie doch nicht giltig ausüben dürfe, bis er eine Diöcefe hat, 

fo ift diefe Zurisdiftion, fireng genommen, doch nur die Fähig— 

Feit zur Ausübung der Jurispiftion, und der ordinirte Bi⸗ 

ſchof iſt, ſo lange er keine Diöceſe hat, einem Menſchen ähnlich, 

welcher zwar geſetzliche Fähigkeit zum Richteramte, aber noch keinen 

ihm zugewieſenen Gerichtsbezirk hat. Eben darum ſteht dem Grund— 

ſatze: Episcopus habet jurisdietionem a Papa nicht nur nichts 

Erhebliches im Wege, fondern er ift auch unerläßlich zur Handha— 

bung der Ordnung. 

Der hier erwähnte Grundſatz muß überhaupt in Anfehung aller 

Kirchenämter gelten; wollte man ihn verlaflen, und jedem Amte je— 

nen Wirfungsfreis anweifen, welchen das Naifonnement, oder auch 

allenfalls das ältere, bereits abgefchaffte Recht ihm gab, je entitände 

eine babylonifche Verwirrung. 
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Materie nicht blos das Nefultat päbſtlicher Verordnungen, 

jondern beruht größtentheils auf dem Ausfpruche alter Obfer- 

vanzen und allgemeiner Concilien. Man kann daher nicht mit 
den Gallieanern jagen, daß Das pofitive Necht Die Rechte der 

Biſchöfe zu Fehr einfchränfe; alle beftehenden Einfchränfungen 

der biſchöflichen Gewalt haben vielmehr einige, bei fortgefeßten 

Studien fehr Leicht erkennbare Gründe, 

Es ijt eine Frage des pofitiven Rechts, daß der Pabit 

zuweilen eine concurrirende Surisdiktion mit dem Didcefan- 

bifchof ausüben fann, daß gewiſſe Fälle dem päbitlichen Stuhl 

vorbehalten bleiben, daß der Pabſt unter gewiffen Umftänden 

Pfründen befegen und Anwartfchaften darauf ertheilen fann, 

Daß er berechtigt it, einen Eid der Treue von den Biſchöfen 

zu fordern, daß der Pabſt in der Didcefe Gremtionen erthei- 

len kann, daß unter gewiffen Umſtänden gewiffe Abgaben an 

den römifchen Stuhl zu entrichten find, daß der Bifchof, wenn 

er größerer als der gewöhnlichen bifchöflichen Befugniſſe zu 

bedürfen glaubt, um gewiffe Conceſſionen, Facultäten genannt, 

zu Rom bitten muß, daß der Biſchof nicht nur dem Pabſte, 

jondern auch dem päbjtlichen Legaten Rechenfchaft von feiner 

Amtsführung abzulegen hat, und daß er in Hinficht auf exemte 

Perſonen nur infoweit, als e8 das pofitive Recht gejtattet, eine 

Surisdiftion ausüben Darf, anderer ähnlichen Einſchränkungen 

nicht zu gedenken. Alle diefe Einfchränfungen, von denen 

viele Durch Verträge und Gewohnheiten weitere Begränzun— 

gen erhalten haben oder erhalten fünnen, und bei deren Aus- 

übung auch Klugbeitsrücfichten eintreten, erflären ſich aber 

nur aus der jubordinirten Stellung des Bifchofs, jo wie dieſe 

wieder aus dem Bedürfniffe der Einheit der Kirche, welche 

bei einer unbeſchränkten bifchöflichen Gewalt nicht möglich wäre. 

Bei allem dem bürgt das Firchliche Spftem dafiir, daß 

die bifchöfliche Gewalt feinen neuen wefentlichen Einſchränkun— 

gen ausgefeßt werden könne. Die Eriftenz von Bifchöfen, und 

zwar in einer bedeutenden Anzahl, it ein wejentlicher Bejtand- 

theil der Firchlichen Gonftitution, da die Bilchöfe einestheils 
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als die Nachfolger der Apoftel und amderntheils als Die vor: 

züglichiten Gewährsmänner der firhlichen Tradition anzufehen 

find. Nie war daher ihre Würde geficherter und ihr Anfehen 

größer, als zu der Zeit, da das camonische Recht fih in vol— 

fer Ausübung befand, 
Nach dem Geifte des canonifchen Rechtes ift aber der 

Biſchof fein joldher Untergebener des päbftlihen Stuhls, den 

der blofe Wille der höchſten Gewalt gefchaffen bat, und auch 

wieder nach Willkühr abjchaffen fann, fondern er ift ein Glied 

in der conftitutionellen Hierarchie der Kirche, und als geiſt— 

licher Oberhirt feiner Diöcefe verpflichtet, gegen päbſtliche 

Verordnungen, welche ihm ſchädlich fcheinen, oder für ſeine 

Didcefe große Nachtheile bringen, Borftellungen zu machen, 

oder Dispenfationen anzufuchen. Er hat daher in NRückficht 

der päbftlihen Verordnungen allerdings ein Recht der An: 

nahme; aber diefes Recht ift nur in einem gewilfen Sinne wahr, 

in jenem aber, in welchem e8 das gallicanifche Kirchenrecht an— 

nimmt, offenbar unrichtig. Die bifchöfliche Annahme ift fein 

Akt eigentlicher Gefeßgebung, ja nicht einmal einer zur Ent— 

ftehung eines Gefeßes unumgänglich nothwendigen Zuftimmung ; 

aber es ift doch etwas mehr, als die blofe einfache Hinnahme 

eines Gefeßes. Es iſt die Erklärung, daß der Bifchof nad 

einer reiflihen Erwägung aller VBerhältniffe feinen Grund 

ſehe, das erlaffene Gefeg für unzweckmäßig zu erklären. 

Diefe wenigen Betrachtungen über die Berhältniffe der 

Bifhöfe zum päbjtlihen Stuhle werden von felbjt auf noch 

andere Betrachtungen führen; es ift aber fein Grund, Dabei 

zu verweilen, oder die Rechte der Patriarchen, Primaten und 

Erzbiſchöfe eritifch zu beurtheilen, da in diefer Rückſicht ohne: 

hin feine Streitigkeiten über die Giltigfeit des pofitiven Rech— 

tes beſtehen. Nur eine Schlußbemerfung dürfte in dieſem 

Abſchnitte noh an ihrem Plage feyn, und es ift die, daß, 

fo wie der Pabſt Stellvertreter und Rathgeber an feiner Seite 

hat, auch dem Biſchofe Confiftorien, Archidiacone, Dechante 

und andere Delegirte zur Seite ftehen, welche ihm die Regie: 
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rung feiner Diöcefe erleichtern, und daß er im Erforderungs- 

fülle auch Diöceſanconcilien abhalten lafjen kann, zu denen er 

dann ungefähr in demſelben Verhältniffe fteht, wie der Pabſt 

zu allgemeinen Concilien. Auch hier ift alſo für einen gewiſ— 

jen Grad republicanifcher Freiheit geforgt, und eine gewiſſe 

Stetigfeit der Grundfäge vorgedacht. 

Übrigens hat die Stärfe der kirchlichen Organifation fi) 
bei den kirchlichen Umwälzungen im Laufe des legten Jahr: 

bunderts bewährt. Die verfchiedenen Säcularifationen nahmen 

wohl vielen Bijchöfen ihre Fürſtenwürde und ihre glänzenden 

Einkünfte, da aber firchlich der reichfte wie der ärmſte Biſchof 

ganz gleiche Nechte hat, jo hat die Verarmung der Kirche 

durchaus feinen Einfluß auf die bierarchifche Gewalt der Bir 

ſchöfe gehabt. 

IX. 

Bon der Pfarrgeiftlichfeit und den zu Gunſten der 

Seelforge beſtehenden Anftalten. 

Die für die Erhaltung des fatholifchen Glaubens jo wich— 

tige Seelforge ift bekanntlich in allen Ländern, wo ſchon feite 

Sie für die firhlichen Behörden find, den Pfarren und ih: 

ven Gehilfen (VBicaren, Eooperatoren, Succeurfalen) anvertraut, 

und auch bier macht es in Beziehung auf die Ficchlichen Rechte 

feinen Unterfchted, ob der Pfarrer reich oder arm jey, einen 

großen oder kleinen Pfarriprengel und viele oder feine Hilfs: 

priefter habe. Die Seelforge kann mehr oder weniger. be- 

jchwerlich ſeyn, ſtets aber gefchieht fie nach feiten Regeln. 

Wo noch Feine feiten Site für Firchliche Behörden find, 

da verjehen gewöhnlich wandernde Miffionire, jo qut es Die 

Umſtände geftatten, die Seelforge. Die Aufſicht über fie füh— 

ven oft päbjtliche Bicare. Auf diefe Art hat fi in vielen 

Gegenden des Orients ſchon feit Jahrhunderten der Katholi- 

zismus erhalten. 

Sehr wichtig find aber auch für die Seelforge die Klöfter, 
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nicht nur dadurch, daß ſie überhaupt zur Aufrechthaltung des 

religiöſen Geiſtes beitragen, und in Nothfällen oft Aushilfe 

in der Seelſorge leiſten, ſondern auch darum, weil ſie manchem 

Bedürfniſſe, welches die gewöhnliche Seelſorge nicht befriedi— 

gen könnte, abhelfen. Viele Menſchen wählen Regulargeiſt— 

liche zu ihren Gewiſſensräthen, und viele Biſchöfe finden in 

den Reihen des Regularclerus gute Rathgeber. 

Theils mit den Pfarrkirchen, theils mit Klöſtern haben 

oft ſolche Kirchen, in denen Gottesdienſt gehalten wird, ohne 

daß bei ihnen zugleich eine Seelſorge ausgeübt wurde, einen 

Zuſammenhang. Sie paſſen für Gegenden, wo die Pfarr— 

kirchen für die Menſchen, welche ſich in ihnen verſammeln 

wollen, zu klein ſind, für entlegene, der Hilfe eines Geiſtlichen 

gewöhnlich entbehrende Orte, zu Erinnerungen an kirchliche 

wichtige Begebenheiten oder zu den Andachtsübungen der klei— 

nern kirchlichen Corporationen. Ihre ehemals ſo große An— 

zahl war daher nützlich, und ihre in vielen Ländern durch die 

weltliche Gewalt ſpäter geſchehene Reduktion macht ſich ſehr 

fühlbar bei einer zunehmenden Bevölkerung. 

In dem Geiſte der Kirche liegt aber auch bei den min— 

dern Benefizien der Grundſatz, daß der einmal mit ihnen In— 

veftirte nur aus canoniſchen Gründen und nur durch 

ein förmlides Rehtserfenntniß feiner Dbern, gegen 

welches meiftens eine Bejchwerdeführung bei noch höheren 

Obern möglich ift, von feiner Pfründe entfernt werden könne. 

Dies fichert auch den mindern Geiftlichen, wofern er nur zu 

einer Pfründe gelangt, eine ehrenvolle und ziemlich unabhän— 

gige Stellung, was beiträgt, den ganzen Stand in den Augen 

des Volkes ehrenvoller und wirkffamer zu machen, als es ſonſt 

der Kall wäre *). 

*) Daß in diefer Rückſicht zufolge einer noch nicht vervollitändigten 

Diöcefanregulirung befonders in Franfreih, Belgien und am linfen 

Rheinufer viel zu wünfchen übrig fey, wird ziemlich allgemein aner— 

kannt, weshalb auch die beijere Negulivung gehofft werden kann. 



Wichtigfeit der ſämmtlichen VBerfaffungselemente 

in der Kirhe, und Betrachtungen über firdlide 

Reformen durch ein allgemeines Goncilium im 

Sinne von Febronius. 

Sehen wir auf die Organifation der Kirche, jo finden 

wir, daß fchon wegen der großen Ausdehnung des Gebietes, 

auf welchem Katholifen leben, mancherlei Intereffen in An— 

jehbung der Drganifation vorfonimen müffen. Es muß daher, 

da die Gewißheit des güttlichen Beiftandes für das Beftehen 

der Kirche (K. Buch, 6— 8. Abſchn.) die Beforgniß nicht aus— 

fchließt, Daß fie in Diefem oder jenem Lande zu Grunde 

gehen, und überhaupt eine lange Zeit hindurch fehr einge: 

jhränft werde, auf die Anwendung aller jener Mittel gedacht 

werden, welche der Erfahrung nach geeignet find, eine ange- 

meffene Kirchenverfaffung bervorzubringen,, und wenn man 

diefe VBerfaffung hat, fie gegen die Angriffe, welche fommen 

können, zu befeftigen. 

So ift e8 3. B. in dem kirchlichen Syſtem nicht ganz gleich- 

giltig, ob die Gentralgewalt der Kirche den Biſchöfen gegen: 

über Stützpunkte in den Klöftern habe oder nicht; denn wenn 

diefe fehlten, dürfte das monarchifche Prinzip dem ariftofrati- 

hen gegenüber zu ſehr blosgeftellt feyn. Eben fo it es wich 

tig, daß nicht der Guratelerus auf die Biihofswahlen zu viel 

Einfluß gewinne, und dadurch die Biſchöfe in eine neue Stel: 

fung gegen den untern Glerus kommen. Ein gewiſſes Verhält— 
niß der Exemten gegen die Nichteremten, der Gathedralfirchen 

gegen die Pfarrkirchen, der mit Wiſſenſchaften bejchäftigten Cle— 

rifer gegen die Seelforger iſt ferner gleichfalls wünjchenswerth, 

und insbejondere ift e8 wichtig, Daß man auf die einmal vor: 

handenen Zuſtände, an die fich fogleich viele Lebensplane und 

Intereſſen anfchliegen, rechnen könne. Viele dem Weltmann 

ganz unerhebliche Berhältniffe werden daher der Kicchengewalt, 
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welche die VBerhältniffe genauer fennt und reiflich überlegt, ſehr 

wichtig, was auch ein Grund ift, warum die Einmifhung der 

weltlichen Gewalt in die Kirchenverhältniffe den legten fait 

immer nachtheilig ift. 

Sollte es Menfchen geben, denen die Richtigfeit diefer 

Bemerkungen nicht einleuchtet, jo find einige naheliegende Be— 

trachtungen allem Anfcheine nach hinreichend, das Geſagte zu 

beweifen. In feinem Wittweninftitute bezweifelt man e8, daß 

viel daran liege, ob der Dirigivende Ausſchuß fo oder anders 

zufammengefeßt jey, und ob diefe oder jene Kaffenverwaltung 

ftattfinde. In den alten Munieipalverfaffungen fteitt man oft 

auf das Heftigfte, um die Zulaffung der Borftadtbürger oder 

gewiffer Gewerbsleute in den Stadtrath zu bewirken oder zu 

hindern. Man bemerkte in diefem Falle oft, daß, wenn Diefer 

oder jener Einfluß zu- oder abnehme, die ganze Stadtverfaffung 

dabei gewinnen oder verlieren und die Stadt felbjt ruhiger oder 

unruhiger werden fönne. Es verfennen, daß es auch eine Verfaſ— 

fungspolitif, und demzufolge gewiffe ftehende Intereſſen in der 

Kirche gebe, würde nun, wenn man die fo verwidelten Verhältniſſe 

der Kirche betrachtet, ein arger Mißariff feun, und wenn Pehem 

Betrachtungen diefer Art zu weltlich findet, fo ift Dies nichts 

als eine Gleißnerei, welche die Kurzfichtigen befehwichtigen foll *). 

In diefe Berfaffungsfragen und die bei ihnen hervortre— 

tenden Intereffen haben nun Außerft wenige Menfchen einen 

) Pehem erklärt ſich C. $. 590) dagegen mit Rückſicht auf das bei 

Febronius (de stat. eccl. cap. VII. $. 8. n. 4) Borfommende: e8 

habe der Gardinal Pallavieini (hist. conc. Trid. lib. XII. cap. 13. 

$. 8) bemerkt: „Haud inficior, unum ex emolumentis, quae re- 

gularium immunitas secum fert, in eo situm est, ut auctori- 

tatem sedis Apostolicae sustineat secundum »institutionem 

Christi, et Ecclesiae bonum, quum in comperto sit, omne 

monarchiae regimen, quo se illaesum tueatur, opus habere 

in singulis provinciis aliquo praevalido praesidio ejusmodi 

subditorum, qui Principi per se ac perpetuo illis dominanti 

immediate subjiciantur.“ 

Beidtel, canon. Nerht- 34 
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Blick. Die meiften Menjchen glauben, daß die Geiftlichen bei 

einer gewöhnlich ordentlichen Amtsführung allen ihren Pflich— 

ten Genüge geleiftet haben. Von dieſer beſchränkten Einficht, 

welche wir auch bei den weltlichen Stände- und Reichöver- 

jammlungen oft wahrnehmen, fommt es her, daß oft auf Con— 

cilien von fonft fehr vedlihen Männern Ratbichläge und Anz 

träge vorgefommen find, welche den Schärferblicenden mit 

Erftaunen oder Bedauern erfüllten. Nichts ijt leichter 

gefagt, als das: jo war es einft, und jo kann es wieder feyn; 

aber nichts it ſchwerer, als wohlüberdachte Borfchläge zu 

machen. Dies ift eine von den vielen Urfachen, welche vft 

unter fchwierigen Umſtänden die Abhaltung von Goneilien 

widerräth. 

Dergleichen höchſt unüberlegte Plane fommen oft von 

Seite derjenigen zum Vorſchein, welche mitteljt eines all- 

gemeinen Conciliums die gegenwärtige Verfaflung der 

Kirche andern möchten. Sie feben nicht hinlänglich ein, welche 

Hinderniffe von Seite einzelner Regierungen ihrem Plane ent- 

gegentreten würden; ganz abgejehen von diefem Anjtande ver: 

dient e8 aber überlegt zu werden, ob Plane, welche ein durch 

Sahrhunderte beftandenes Syitem zerrütten, nicht ſchon an umd 

für ſich verwerflich find. 

XI. 

Bon den firhlichen Intereffen bei der Verleihung 

der Kirchenämter. 

Ein Gegenftand von hohem Intereſſe für die katholiſche 

Kicche ift die Pfründenverleibung. In Anfehung der mindern 

Benefizien fehen wir im canonifchen Rechte meiftens Patro— 

natsrechte, und in deren Abgang das bifchöfliche, als Regel 

betrachtete Collationsrecht, und man muß anerfennen, daß die 

Patronatsrechte nicht wenig beigetragen haben, der Kirche zu 

vielen Außerjt nützlichen Stiftungen, z. B. Pfarrficchen, zu 

verhelfen, und jelbjt bei allen Mißbräuchen, die zuweilen. vor: 
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fommen, diefe Befegungsart den Wahlen durch die Gemeinde, 

welche nur Bolfsleidenfchaften aufregen, und dem Pfarrer in 

jedem Falle eine Gegenparthei jchaffen, vorzuziehen jey. Hat 

neben den Patronatspfrüinden der Biſchof noch eine Anzahl 

Pfründen zur freien Berleihung, jo kann ev durch fie noch immer 

verdiente Männer belohnen; auch kann er leicht zur Entfers 

nung vieler bei den Patronaten vorfommenden Mißbräuche 

duch Wachſamkeit, Empfehlungen oder Verträge beitragen. 

Die höheren Pfründen wurden in den älteſten Zeiten oft 

durch die Wahl der Geiftlichkeit und des Volks vergeben, und 
dieſe Art, die höheren Pfründen zu verleihen, bat das Gute, 

daß fie öffentlihe Charaktere bildet. Die andern Vors 

theile find ſchon problematijcher. Wahlen führen oft zur Der 

magogie oder zu Zumulten, und diefe Erfahrungen haben ſchon 

im Altertbum auf Modiftcationen geführt, bei denen zuweilen 

der Iandesherrlihe Einfluß überwiegend wurde. Auch bier 

fanden Mißbräuche ftatt, durch welche, befonders in Deutſch— 

(and, die Bifchofswahlen an die Domfapitel famen. Aber 

auch hier wurde oft dasjenige, was man erreichen wollte, nicht 

erreicht, wie die lebten fünfhundert Jahre des deutfchen Reichs 

bewiefen. Heut zu Tage ſehen wir daher in den meijten mon— 

achifchen Staaten, in denen der Herrfeher fatholifch ift, die 

Ernennung der Bifchöfe durch die Landesregierung, was aber, 

wie die Erfahrung lehrt, auch nicht ohne große Nachtheile iſt, 

und bei ſolchen Staatsverfaffungen, bei denen die Staats— 

gewalt auch in den Händen der Gegner der Kirche liegen kann, 

fönnen ſogar noch neue Nachtheile hinzukommen. Der Ge: 

danke fliegt daher nahe, daß der Pabſt als das Haupt der 

Kirche die Bilchöfe ernenne. Allein obaleich dieſe Art von 

Ernennung in vielen Ländern nur ausnahmsweife vorfam, 

wurde Doch darüber geklagt, daß der päbftlihe Stuhl oft Aus» 

länder oder Günftlinge ernenne, und um folchen Ernennungen 

Gränzen oder Negeln zu fegen, wurden zuweilen in Concor— 

daten mancherlei Bejtimmungen angebracht. 

Betrachten wir nun alle dieſe Ernennungsarten, jo bemerfen 

34 * 



wir bei jeder einige Inconvenienzen, von denen die, welche 

von den Wahlen durch den Elerus und das Bolf, oder den 

Wahlen durch die Kapitel herrühren, von den Päbften zuge: 

jtanden find *). 

Das Beſte jcheint alfo zu feyn, wenn Dort, wo es ohne 

Schaden für Verträge, Herkommen und erworbene Rechte ge: 

ichehen Fann, verfchiedene Arten von Befegung der höheren 

) Man fehe hierüber die päbftliche Note an die proteftantifchen Fürften 

Deutfchlands aus Veranlaſſung der Regulirungen der Diöcefen, wo 

der Pabſt fich fürchtet, daß eine Theilnahme der Guratgeiftlichfeit 

an den Bifchefswahlen zur allmähligen Einführung jener ehemaligen 

Unordnungen bei den Wahlen der Bifchöfe durch den Elerus und 

das Volk führen fünnte, welchem die Kirche durch ihre fpätere Ge— 

feggebung abgeholfen hat, und in Beziehung auf die Wahlen durch 

die Kapitel ift der Eingang bei dem franzöftfchen Goncordat von 1516 

zwifchen Leo X. und dem König von Frankreich Franz I. merkwürdig. 

Dort heißt es (apud Raynald. ad ann. 1516 n. 12): Cum ex 

electionibus, quae in ecclesiis cathedralibus, et metropolitanis 

ac monasteriis dieti regni a multis annis citra fiebant, gran- 

dia animarum pericula provenirent, cum pleraeque per ab- 

usum saecularis potestatis, nonnullae vero praecedentibus il- 

lieitis et simoniacis pactionibus, aliae particulari amore, et 

sanguinis affectione, et non sine perjurii reatu fierent, cum 

electores ipsi, etiamsi ante electionem per eos faciendam ido- 

neum, et non eum, quem promissione aut datione alicujus rei 

temporalibus seu prece vel precibus per se, vel alium inter- 

positis electionem procurare vellet, eligere sponte juvarent, 

juramentum hujusmodi non servarent, sed contra proprium 

hujusmodi juramentum in animae suae praejudicium venirent, 

ut nobis notorie constat ex crebris absolutionibus, et reha- 

bilitationibus a nobis et praedecessoribus nostris petitis 

et obtentis, item Franeiscus rex nostris paternis monitis tan- 

quam verus obedientiae filius, parere volens, tam pro bono 

obedientiae, in qua magnum meritum vere consistit, quam 

procommuni, et publica regnisui utilitate in locum 

pragmaticae sanctionis — constitutiones infra seriptas — — 

acceptavit. 
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Pfründen nebeneinander vorfommen, oder dort, wo fie aus 

der angegebenen Urjache nicht nebeneinander beſtehen fünnen, 

wenigitens den Domfapiteln eine Art von Vorfchlag gefichert 

wird, Unumgänglich nothwendig iſt es aber auch in die Länge, 

dag der päbjtlihe Stuhl, allenfalld mit einigen vertragsmäßi- 

gen Einjchränfungen, in jedem Lande eine gewilfe Anzahl von 

Pfründen zu vergeben habe, damit er einestheils für die Geift- 

lichkeit im Punkte der Beförderungen einige Wichtigfeit, und 

anderntheils Mittel habe, Verdienfte um die Kirche, wenn fie 

anderswo feine Anerfennung finden, zur belohnen. 

Sn dem Concordat mit Bayern hat fich der Pabſt in je 

dem Domkapitel Die Belegung einer Dignität vorbehalten. 

Ehen jo hat er im Neapolitanifchen zufolge des Concordats von 

1817 einige Ernennungsrechte. Solche Beftimmungen find 

gut; auch fünnen fie immerhin zu Gunften der Landeseinge- 

bornen geltend gemacht werden. 

Da indeffen in Anfehung der Pfründenverleibung jedes 

Jahrhundert feine Wünfche hat, jo dürfte es heut zu Tage 

allerdings Beachtung verdienen, ob nicht eine Befchränfung 

der PBatronatsrechte in manchem Lande qut wäre. Man follte 

glauben, fie ſey es, weil die Patrone aus hundert Urfachen 

leicht zu üblen Nachreden Anlaß geben oder zu geben fcheinen, 

und für das, was die PBatronatsrechte ficherftellen follen, 3. B. 

Kirchenbaulichfeiten, fich entweder oft Gemeinden berbeilaffen, 

oder die Patrone ſelbſt gegen eine mäßige Geldentfchädigung 

und oft jogar auch ohne folhe ihre Patronatsrechte abgeben 

würden. Im canoniſchen Rechte würden fich dagegen feine 

erheblichen Hinderniffe zeigen, und der Nußen feheint bei der 

jegigen Weltlage, wo man auch in dem geiftlihen Stande die 

Beförderung mehr als chemald in Anſchlag bringt, einleuch- 
tend zu ſeyn *). 

*) Auch für das Anfehen des Curatclerus wäre die Aufhebung der Pa— 

tronatsrechte fehr wichtig, weil die Abhängigkeit vom Patrone, und 

oft auch von feiner Familie, feinen Beamten und felbit einzelnen 
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Unter den verſchiedenen Ämterbeſetzungen in der Kirche iſt 

jene, welche das Cardinalscollegium angeht, von ganz beſonderer 

Wichtigkeit. Es iſt ſchlechterdings nothwendig, daß der Pabſt 

die Cardinäle frei ernenne; denn ſie ſind ſeine vorzüglichſten 

Rathgeber bei der Regierung der Kirche und die natürlichen 

Candidaten für das oberſte Pontificat. Könnte es je geſchehen, 

dag die Mehrzahl der Cardinäle von den weltlichen Höfen ab— 

binge, jo könnte leicht eine Pabſtwahl, wie jene Clemens V., 

jtattfinden, der fogleich zur Ernennung einer großen Anzahl 

franzöfifcher Cardinäle fchritt, woraus die Refidenz der Päbſte 

von Avignon und Das große veeidentaliihe Schisma (1378 — 

1417) entitand. Es iſt Daher nicht Partheilichkeit, 

jondern Politik und Nothwendigfeit, daß das Gar- 

dinaiscollegium vorzugsweije aus Stalienern und Unterthanen 

des Pabſtes ergänzt wird. 

Eben jo wie an der Verleihung der Pfründen beſteht aber 

auch ein näheres Firchliches Intereſſe an ihrem Ertrage. Es 

ist im Allgemeinen nothwendig, Daß die höhere Würde auch 

ein höheres Cinfommen gebe; doch kann man Ddiejes höhere 

Einkommen nicht überall zufammenbringen; allein in dieſem 

Falle kann die Umficht bei den Berleihungen der Kirchenämter 

Vieles ausgleichen, Wenn dem von Haufe aus Neichern das 

ärmere Benefizium gegeben wird, oder bei canonifchen Grün: 

den zwei fchlechte Benefizien einer und derjelben Perſon ver: 

liehen werden, verfchwindet mancher Übelftand, und manchem 

andern Übelftande wird wieder durch Vermehrung der Dotation 

feiner Diener in vielen Gegenden hart empfunden wird, und nach) 

Verfchiedenheit der Länder und der Staatsverfafjungen auch das 

Bolf einigen Antheil bei der Pfründenbefegung in Anfpruch nimmt. 

Die Aufgabe aber wäre fehr verwicdelt, und daß fie es fey, 

fohienen auch die Berfaffer der preußifchen Verfaffungsurfunde vom 

5. Dez. 1848 zu fühlen, indem fie die Fragen wegen einer Aufhe— 

bung der PBatronatsrechte einem befondern Gefete vorbehalten. 
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abgeholfen, wenn die Kirchen wenigjtens bis auf einen gewiffen 

Punkt hin Erwerbsfühigkeit haben *). 

XII. 

Bon den theologiſchen Lehranſtalten der Katho— 

liken und dem Intereſſe der Kirche an den andern 

Schulen. 

In der Reihe der kirchlichen Anſtalten, welche viele Neue— 

rer umgeſtaltet zu ſehen wünſchten, ſind auch in ſolchen Län— 

dern, wo die katholiſchen Lehranſtalten von der kirchlichen Ge— 

walt organiſirt ſind, die theologiſchen Lehranſtalten; doch iſt 

das, was getadelt wird, nicht immer daſſelbe. Nach Einigen 

nehmen dieſe Anſtalten zu wenig Rückſicht auf den neuern 

Stand der Wiſſenſchaft, und Jene, die ſo ſprechen, möchten 

mehr von neuerer Philoſophie, politiſcher Geſchichte, Phyſik 

und Benützung der proteſtantiſchen Litteratur; Andere tadeln 

es dagegen, daß dieſe Lehranſtalten ſelbſt in dem Intereſſe der 

Kirchengewalt nicht ſo zweckmäßig organiſirt ſind, als die Zeit— 

umſtände es fordern. 

Das, was Jene wünſchen, kann ſchwerlich aus dem kirch— 

lichen Standpunkte gebilligt werden. Der neuern, weſentlich 

pantheiſtiſchen Philoſophie den Primat, oder auch nur einen 

bedeutenden Einfluß in der katholiſchen Theologie einräumen, 

heißt die letztere beeinträchtigen, und eben dieſes kann man 

von der politiſchen Geſchichte ſagen, wie ſie gewöhnlich in 

*) Das febronianiſche Kirchenrecht declamirt viel gegen die Cumulirung 

der Benefizien auch deswegen, weil es von der falfchen Vorausſetzung 

ausgeht, in der Kirche wären Benefizien, Amtsbezirfe und Verrich— 

tungen für diejenigen, welche ein gewiffes Amt haben, gleih, was 

niemals der Fall war, und nur dann vorfommen fünnte, wenn die 

Kirche die Kirchenämter ganz nach Art ver Staateämter von Zeit 

zu Zeit neu regulirte, oder ihnen Gehalte gäbe. 
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Deutſchland gelehrt und betrieben wird. Die proteſtantiſche 

Litteratur muß katholiſchen Lehranftalten ftets, infofern nicht 

von Polemif die Rede ift, verdächtig ſeyn, und Phyſik, jo 

nüßlich fie auch an fich ift, theilt, wenn fie mit einiger Thätig- 

feit betrieben wird, zu ſehr die Aufmerkfamfeit des Studie: 

vonden. Überhaupt aber muß bei Fatholifchen Schulen der 

Theologie immer die Hauptfache die ſeyn, daß fie auf das Be— 

dürfniß £atholifcher Gemeinden berechnet werden. 

Nimmt man aber diefen Grundfag an, jo erfcheinen aller 

dings Bedenflichfeiten gegen viele der jetzt bejtehenden theolo- 

gifchen Schulen. Ste find nicht hinlänglich abgetheilt nach 

dem Bedürfniß derjenigen, welche nach Gelehrſamkeit ftreben 

und dem Bedürfniffe für gewöhnliche Seelforger. Vermengt 

man die Schulen für eine und die andere Beftimmung, jo ver 

fiert die praftifche Bildung durch etwas zu viel von Theorie, 

und Doc reicht Jenes, was die Schule geben kann, für Die 

Wünfche derjenigen, welche von nüßlicher Gelehriamfeit Ber 

griffe haben, nicht hin. Die Schule muß heut zu Tage nicht 

nur darauf berechnet feyn, brauchbare Seeljorger zu bilden, 

fondern auch darauf, Männer hervorzubringen, welche im wei- 

teften Sinne des Wortes dasjenige fennen, was zur Verthei- 

Digung und Verbreitung der Kirche zufolge der Zeitum- 

ftände notbwendig it. 

Heut zu Tage hat man es nicht mehr mit dem Pro— 

teftantismus des ſechzehnten und fiebenzehnten 

Sahrhunderts zu thun. Gefchieht e8 ausnahmsweiſe noc) 

dort und da, daß eine Eontroverfe diefer Art vorfommt, fo ift 

fie mit der Erörterung einiger Bräliminarpunfte bald abgethan. 

Was aber mehr die Kirche anficht, find die neuern panthei- 

ſtiſchen Syſteme der Philojophie, die Entitellungen der Pro— 

fangefchichte, die ftaatsrechtlichen dort und da zur Herr 

ſchaft gelangten Theorien, die Einreihungen der Geiftlichen 

in die Zabl der Staatsbeamten, das Emporfteigen materiali- 

jtifcher Anfichten in der Schule, den Ganzleien und dem ges 

meinen Leben, die Einkleidung verwerflicher Kehren aller Art 
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in das Gewand des Romans u. ſ. w. Dieſe Erjcheinungen 

hat die Kirche heut zu Tage zu beachten, bejonders da in fo 

vielen Staaten Preßfreiheit befteht, und wo anders die Genfur 

der Verbreitung jchädlicher Lehren durchaus Feine wirkſamen 

Schranken jegen fann. Daß man aber diefe ganz veränderte 

Stellung der Kirche dort und da fühle, davon geben Frank— 

reich und England ſchon Beweife. 

Werden nun irgendwo theologiiche Schulen mit der Ten— 

denz organifirt, daß jener Theil der Theologen, der durch Ta— 

(ent, Eifer und Borbildung ausgezeichnet it, Alles kennen 

ferne, was in Hinfiht der Zeitumftände den gelehrten fa- 

tholifhen Theologen wichtig ſeyn kann, natürlich mit der 

weitern Borausjegung, daß er durch Privatjtudien und 

Eifer von Zeit zu Zeit den Kreis feines Willens ausdehnen 

fönne, und werden auch ſolche Schulen errichtet, welche ges 

wöhnlichen Talenten und gewöhnlichen Beitimmungen genügen, 

jo kann es allerdings geſchehen, daß theologische Schulen in 

manchen Beziehungen eine von der gewöhnlichen verjchiedene 

Einrihtung befommenz dies wird aber dann fein Fehler, jon- 

dern vielmehr eine Aufforderung zur Nachahmung ſeyn. 

In der That bemerft man auch, daß man dort und da 

die Notbwendigfeit großartiger tbeologiicher Lehranitalten zu 

begreifen anfange. Frankreich, Belgien und England haben in 

diefem Sinne bereits Manches getban, und was bemerkt zu 

werden verdient, dieſe Bemühungen haben die Autorität des 

päbftlichen Stuhls nicht gegen fic. 

Wenn daher Initituten mit ſolchen Grundlagen die Bil- 
figung von Katholifen nicht zu Theil wird, fo kann mar es 

nur den Mangel an einem Überblie‘ der Zeitbedürfniffe zu: 

jchreiben. 

Ganz unzuläßig it Dagegen die heut zu Tage nicht ſehr 

jeltene Behauptung, dag theologiihe Lehranitalten, wenn fie 

ganz im Sinne der Kirche organifirt find, den Geift der Ver— 

träglichfeit mit den Anhängern anderer Glaubensbefenntnifie 

gefährden. Eine richtige Auseinanderfegung deffen, was den 
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Katholiken, und was andern Religionsgenoffen gebührt (I. Buch, 
10. Abſchn.), wird die Gränzlinie des Erlaubten nur um fo 

fchärfer ziehen, und wenn auch der oft Toleranz genannte 

Geiſt des Indifferentismus darunter leidet, jo wird dies von 

Niemanden, welcher die Folgen dieſes Indifferentismus erwogen 

hat, bedauert werden. Es wird aber die qute Folge aus einer 

gejteigerten Selbftahtung der Katholifen hervorgehen, daß der 

Proteftantismus einen anftändigeren als den gewöhn- 

lihen Ton gegen fie annehmen wird, was in mehr als einer 

Beziehung ein Gewinn ſeyn würde. 

An andern als den theologischen Lehranftalten nimmt die 

Kirche nur injofern ein Intereſſe, als fie den Religionsun— 

terricht des Volks umd die Vorbereitung zur Theologie be- 

treffen. In Bezug auf den Religionsunterricht find die fogenann- 

ten Primärfchulen (Volksſchulen, Trivialſchulen), welche auch in 

den ältern Zeiten durchaus Firchliche Inftitute waren, für die 

Kicche wichtig; außerdem braucht fie aber eine Anzahl Schu- 

len, in denen man gut Iateinifch lernt, und Anleitungen zur 

Logik und den Anfangsgründen der Phyſik erhält. Dies lei- 

fteten ehemals die Gymnaſien und die philojophiichen Lehran— 

jtalten, und wenn folche Schulen unter der gewöhnlichen Po- 

fizeiaufficht des Staates die Kirche für fi) haben kann, fo 

find, wie auc immer ſonſt das Unterrichtsivftem im Staate 

befchaffen feyn mag, die wichtigern Wünfche der Kirche erfüllt. 

Ein Monopol des Unterrichts hat übrigens die 
Kirche niemals angefprochen. Zu allen Zeiten war ein großer 

Theil der Lehrftühle, 3. B. für Rechtsgelehrfamfeit, Mathe: 

matif, Baufunft, in den Händen der Laien, und wenn man 

auch an den alten Univerfitäten bei jeder Lehrkanzel Achtung 

für das firchliche Dogma forderte, jo beftand doch damals die 

Univerfität, als Ganzes betrachtet, als ein vorzugsweiſe kirch— 

liches Inſtitut, was bei den jeßigen Umiverfitäten ſchon lange 

nicht mehr der Fall ift. 
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X. 

Bon der der Kirche zufagenden Stellung gegen 

die Wohlthätigfeitsanftalten. 

Eben fo leicht erkennbar, als das Intereffe der Kirche an 

den Schulen ift ihr Intereffe an den Wohlthätigkeitsanftalten. 

Sm Sinne der Kirche joll Barmherzigkeit gegen alle Arten von 

Unglüdlichen geübt werden, und zwar durch alle jene Mittel, 
welche uns zu Gebote ftehen, alfo durdy Almofen, Rath, Em— 

pfehlungen und Rüdfichten auf alle auch nur vorübergehenden 

Nothlagen. Die Übung der Wohlthätigfeit in dDiefem Sinne 
verlangt Daher mehr, als daß man dem Armen widerwillig ein 

Stück Brod als Schugmittel gegen den Hungertod zumirft; 
fie verlangt eine jolche Unterftügung, bei welcher der Arme 

auch noch feines Lebens einigermaßen froh werden kann. Bei 

den Armenunterftügungen im Mittelalter war daher der Arme 

ſehr oft ganz ordentlich verpflegt; er entbehrte nicht ganz Fleisch, 

und in den mittäglichen Gegenden Europa’s den Wein, und 

religiöfe Eongregationen machten ſich ein Geſchäft daraus, den 

Werth des Gegebenen auch durch die Art, wie e8 gegeben 

wurde, zu erhöhen. An Armenanftalten diefer Art Theil zu 

nehmen, ziemte nun vor Allem der Geiftlichfeit; es war die 

Ausübung des praftifchen Chriſtenthums, es war das ficherite 

Mittel, fih den ärmern Klaffen werth zu machen. 

Die neuere Zeit bat, zum Theil mit der Abficht, der Ele: 

rifei ihren Einfluß zu nehmen, die ſämmtlichen Wohlthätig- 

feitsanftalten mehr und mehr zu blofen Polizeianftalten 

gemacht. Man will den Fremden verbergen, daß es im Lande 

viele Arme gibt; man will den Armen dadurch, dag man ihn 

weit ſchlechter verpfleat als jeden Berbrecher, zur Arbeit: 

jamfeit, fo lange fie nur einigermaßen möglich it, zwingen; 

man will durch einige Vorforge für die Armen das Vermögen 

der Reichen mehr ficherftellen; man will endlich dadurch, daß 

man das Betteln verbietet, die Kontributionsfähigfeit derjenigen, 
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welche nicht für Arme erklärt find, fchonen. Eine Armenver— 

forgung in Diefem Sinne tft, auch ganz abgeſehen von der 

Bemerfung, daß man felbit für fie nicht Fonds genug zuſam— 

menbringt, Durchaus nicht im Sinne der Kirche, und die Geift- 

lichfeit handelt gegen ihre Beftimmung, wenn fie zu diefen 

Werfen der Härte mitwirkt. 

In dem Intereffe der Kirche liegt e8 daher, überall, wo 

man Anftalten dieſer Art bat, und eben Darum aller befjern 

Anstalten entbehrt, auf die Entſtehung diefer legten hinzu: 

wirfen. Die Berfaffung des Staates kann allerdings dieſes 

Hinwirfen erfchweren; aber e8 tft und bleibt Pflicht, und follte 

einer mit einigem Scharfblic begabten Regierung nur ange— 

nehm feyn. Es iſt nicht gut, wenn fich im Staate ein Krieg 

der Armen gegen die Reichen organifirt, und die erjtern mehr 

und mehr in Unwiffenheit und menfchenfeindliche Gefinnungen 

verfinfen, der Kirche aber den Vorwurf machen, daß fie mit 

dem jo wichtigen Intereffe der Armen, welches in den früheren 

Jahrhunderten ihr jo wichtig fchien, fich nicht beichäftige *). 

XIV. 

Bon dem Intereſſe der Kirhe ander Regular: 

geiftlichfeit und den religiöfen Gongregationen 

der Laien. 

In der legten Hälfte des achtzehnten Sahrhunderts war 

die Meinung unter den Neuerern weit verbreitet, daß die Kirche 

ohne die Nequlargeiftlichkeit febr qut bejtehen fünne, während 

*) Diefe Bemerfungen find befonders in der jegigen Zeit wichtig, wo man 

Maſſenarmuth, Proletariat, Organifation der Arbeit, die Nothwen— 

digfeit focialer Nevolutionen u, f. w. oft erwähnen hört, und ber 

merkt, daß diefe DVerhältniffe den Regierungen Sergen machen. 

Schwerlid wird man ohne die Hilfe der Kirche diefe ungünftigen 

Berhältniffe, welche meiftens aus falfchen Regierungsmarimen (1770 — 

1840) hervorgegangen find, bewältigen können. 
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die Päbſte und viele Bifchöfe, — alfo die competente- 

ten Richter über das, was der Kirche nütze — das Ge— 
gentheil behaupteten. Jene Anſicht bat indeffen, unterjtügt 

von vielen Nebenbetrachtungen, zur Aufhebung der meijten 

Klöfter in der fatholifchen Welt geführt, und ſelbſt zu einer 

veränderten Drganifation derjenigen, welche noch geblieben find. 

Daß die Klöfter einen bedeutenden Einfluß auf die Volks— 

meinungen zeigten, wußten Diejenigen recht aut, welche auf 

die Unterdrüdung der Fatholifhen Religion ausgingen, und 

mehr noch aus dieſem Gefichtspunkte, als wegen des Finanz— 

gewinns waren ihnen daher die Klofteraufbebungen wichtig. 

Allein was außer vielen jchon in dieſem Werfe vorgefommenen 

Bemerkungen über den Regqularelerus wichtig wird, iſt die 
Auseinanderfegung verfchiedener ihn betreffenden und heut zu 

Tage zu wenig beachteten Berhältniffe. 

Darunter gehört vor Allem, daß unter der Einwirkung 

der von der Staatsgewalt ausgegangenen Gejege und des 

Zeitgeiftes fi) viele der vorhandenen Klöjter ganz von ihren 

urfprünglichen Statuten entfernt haben, alfo das, was man 

bei ſolchen Klöftern an Einrichtungen wahrnimmt, nicht zum 

Mapitabe defien, was man von Klöftern erwarten kann, ge— 

nommen werden darf. Eben fo müßte man es für eine höchſt 

unbillige Zumuthung erklären, wenn man von den Gliedern 

jolcher Klöfter, welche mit Rückſicht auf die früheren Einrich— 

tungen das Drdenskleid genommen haben, verlangen wollte, 

daß fie fich der canoniſchen Stellung ihrer Klöſter fügen follten. 

Der natürlichite Ausweg iſt vielmehr der, ihnen auf die für 

fie vortheilhaftefte Art die Säcularifation zu erleichtern, und 

dann auf dem leer gewordenen Boden eine ftrengere Obſervanz 

einzuführen. In jehr vielen Fällen würden die Fonds eines 

Klofters die mit dem Austritte der früheren Glieder verbunde- 

nen Auslagen übernehmen können. 

Bei den auf der canoniſchen Grundlage bergeftellten oder 

neuerrichteten Inſtituten hängt die Erreichung der firchlichen 

Zwede aber nicht gerade von der Anzahl der Nequlargeiftlichen 
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ab, obſchon begreiflicherweife die Zahl wegen der Einwirkung 

auf Das Volk auch im einige Betrachtung kommt, fondern 

mehr von der freien Stellung, der Titterarifchen Thätigkeit und 

dem Einfluffe fräftiger Charaktere. Beſtimmt, vworzugsweife 

die litterarifchen Intereffen der Kirche wahrzunehmen, und da— 

bei in angemefjfenen Formen das Bild Achter Asceten dem Bolfe 

zu zeigen, können einige Klöfter oft mehr nützen, als viele, 

befonders wenn etwa, zufolge der Weltlage, ſolche Candidaten, 

wie fie die DOrdensverfaffung wünfcht, fih in feiner ſehr be- 

trächtlihen Anzahl anbieten. 

Wo aber auch immer die Negulargeiftlichfeit auftritt, nie 

mals muß man in Anfehung ihrer übertriebene Erwartungen 

haben. Das ausgezeichnet Gute bildet überall nur die Aus— 

nahme, wie auch das Schlechte nur eine Ausnahme bildet; 

das Gewöhnliche in allen möglichen Ständen ift Mittelmäßig- 

feit, welche aber freilich, je nachdem man die Forderungen 

hoch oder niedrig ftellt, fehr verfchiedene Grade von Werth 

begreifen fann. Die Neuerer nahmen (um 1770) oft die Miene 

an, von dem NRegularelerus nur SHeiligfeit oder Gelehrfam- 

feit erwarten zu wollen, um dann jagen zu können, daß der 

Regularelerus, fo wie er nun einmal jey, feiner Bejtimmung 

nicht entipreche. 

Daß num der Reqularelerus zur Bewirkung eines gewif- 

jen VBerhältniffes zwifchen allen Beſtandtheilen der Kirche und 

zur Haltbarkeit der Verfaffung nothwendig feyn Eonnte, wird 

man in unfern Zeiten, wo man mit der Theorie confti- 

tutioneller VBerfaffungen etwas befannter geworden ift, 

als man es vor fünfzig Jahren war, nicht bezweifeln. Jeder— 

mann weiß heut zu Tage, wie viel in manchem Staate von 

dent Wahlgefege abhänge, und wie ganz verfchieden die Re- 

jultate einer Staatsverfaffung werden, wenn in ihr ariftofra- 

tiihe oder demofratifche, industrielle oder Agrieulturintereffen 

vorherrſchen. 

Vielleicht wird aber gerade die hier in der Frage ſtehende 

Verſtärkung des monarchiſchen Prinzips in der Kirchenverfaſſung 
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für viele Politiker ein Grund ſeyn, darauf zu halten, daß die 

Requlargeiftlichfeit in den engiten Schranfen gehalten 

werde. In Ddiefem Falle wären aber dieſe Bolitifer im Irr— 

thum. Viele Firhliche Anftalten, 3. B. Lehranftalten, Miſſio— 

nen, Spitäler, laſſen fih ohne die Requlargeiftlichkeit nicht 

als kirchliche Inſtitute halten, und wenn die Kirche viele 

diefer Anftalten entbehrt, wird fie verhältnigmäßig ſchwach, 

und gewährt dem Staate nicht jene Vortheile, welche diefer 

jonft (I. Bud, 5. Abjchn.) hoffen könnte. Außerdem gehört 

bis auf einen gewiffen Punkt die Exiſtenz der Regulargeiſtlich— 
feit zur Religionsfreiheit der Katholifen (I. Bud), 9. Abſchn.), 

und wenn in einem Staate ein für die Eirchlichen Intereſſen 

jo wichtiges Inſtitut vernachläßigt wird, fann, bei dem Wech— 

jel in der Politik der weltlichen Regierungen, leicht eine oder 

die andere auswärtige Regierung ein Intereſſe haben, ſich 

duch Begünjtiqung der Regulargeiftlichkeit einen politifchen 

und Firchlichen Einfluß zum Nachtheile anderer Staaten zu 

verjchaffen. Bei dem heutigen Zuftand der europäiſchen Po- 

firik it nichts unmöglich; man fennt dort und da die Wid)- 

tigfeit der moralifchen Kräfte. 

Die Requlargeiftlichkeit ift aber auch, wie fon (VI. Buch, 

9. Abſchn.) angedeutet wurde, in vielen Beziehungen für Die 

Seeljorge wichtig. Wie oft geſchieht es in Kriegen und bei 

Epidemien, daß der Säcularclerus viele feiner Glieder duch 

den Zod verliert, und dann augenblicklich eine Aushilfe braucht, 

welche in den meijten VBerhältuiffen nur Klöfter geben können? 

Wie oft geſchieht es, daß diejer oder jener Menfch, und zwar 

manchmal aus jehr guten Gründen, zu feinem Pfarrer oder 

deffen Hilfspriejter wenig Zutrauen hat, und doch feine Beichte 

verrichten will? Dder daß einzelne Menjchen von einem etwas 

ängſtlichen Gewiſſen einen Gewiffensrathb wollen, was der 

Pfarrer wegen jeiner andern Gefchäfte oder aus Mangel an 

Zutrauen nicht jeyn will® Oder daß die kleine Pfarrkirche 

wegen ihres Raums oder wegen der geringen Anzahl der bei 

der Kirche angeitellten Priefter für die Bevölkerung nicht bins 
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länglich iſt, um ihr das Meßhören auf eine mit ihren Ge- 

Ihäften und Eonvenienzen vereinbarliche Art möglich zu machen? 

Wie ferner, wenn man wegen ded Abgangs fundirter Kirchen 

fi) dort oder da der Miſſionäre bedienen muß? Sn diefen 

und unzähligen andern Lagen kann es fehr wichtig ſeyn, Re 

qulargeiftlihe zu haben. 

Ferner kann die NRegulargeiftlichfeit wiel beitragen zur 

Berbefferung der Lage derer, die ihren Stand noch nicht ge- 

wählt haben, befonders bei der Stellung eines jungen Theo- 

fogen, indem er dann leicht zwijchen dem Leben des Regular— 

und des Sieulargeiftlichen wählen Fann, und manche Gemüths— 

ſtimmung ſich entjchiedener für das Kloſter ausſpricht. Auch 

das ift qut, daß Leute ohne Studien, wenn fie Zaienbrüder 

werden wollen, in Klöftern ein Unterfommen finden fünnen, 

und dort, wo Klöfter neben dem Stande der Weltpriefter vor- 

handen find, eine Art von Wetteifer ftattfindet, 

Wenn es nun auch wahr ift, daß für die Bedürfniſſe der 

Armuth und des Elends auf verfchiedene Art geforgt werden 

fann, fo ift es Doch nicht zu verkennen, daß für einzelne ſpe— 

zielle Zwede, z. B. Kranfenpflege oder Erlöfung von Men— 

hen aus der türfifhen Sklaverei, einzelne Drden ungewöhn- 

ih viel gethan haben, dag Schulen, durch Klöfter beforat, 

wenig foften, und die Erfcheinungen von Eigennuß, welche bei 
weltlichen, wenig befoldeten Lehrern jchon wegen ihrer Familien 

fich oft zeigen, bei Kloftergeiftlichen nicht leicht worfommen, 

endlich aber, daß die große Anzahl von Mädchen, welche nicht 

heirathen fünnen, an der Exiſtenz wohl eingerichteter Nonnen— 

flöfter ein Intereſſe bat. 

Wenn nun aud allenfalls geiitlihe Orden auf ihr In— 

jtitut, ihre Privilegien und ihre Verdienfte zuweilen zu viel 

halten, und ſich Dadurch einem gegründeten Tadel ausjegen, 

jo ift doch dies einestheils ein Beweis, daß viele ihrer Glie— 

der auf ihr Inſtitut Werth legen, und anderntheils it es zu 

unwichtig, um für einen ernften Einwurf gegen die Klöſter 

gelten zu können. 



XV. 

Bon der Erhaltung der lateiniſchen Sprache als 

Kirchenſprache, und der Einheit der Liturgie. 

Heut zu Tage hört man oft Borfchläge von Laien und 

Prieftern der untern Grade, die lateinifche Sprache als Kirchen- 

ſprache zu befeitigen. Man jtellt dann eine größere Andacht 

des Volkes, jo wie einen erleichterten Unterricht des Fatholi= 

ſchen Elerus in die Ausficht, und es gibt gutmüthige Menfchen 

genug, welche dieſen Behauptungen einiges Bertrauen fchenfen. 

Erwägt man aber auch nur in etwas die wichtigen Gründe, 

welche für die Wahl der Lateinifchen als Kirchenfprache ent- 

jchieden, und noch fortdauernd ihre ganze ehemalige Wichtigkeit 

haben, fo wird man jenen Mangel an Bereitwilligfeit, mit welchem 

der päbjtlihe Stuhl allen Planen diefer Art entgegentritt, ber 

greiflich finden. 

ALS das abendländifche Kaiſerthum (400 —476) unterging, 

und feine Gebiete von Barbaren beherrſcht waren, deren rohe 

Sprachen durch die Vermifchung mit der Iateinifchen die neue: 

ven Sprachen des abendländiichen Europa zur Entſtehung 

brachten, war der Gedanfe der fatholifchen Geiftlichfeit, fich 

fortdauernd bei vielen ihrer geiftlichen Funktionen der la— 

teinifchen Sprache zu bedienen, ein jehr natürlicher, und zwar 

um jo mehr, da die Eroberer einem großen Theile nach Aria- 

ner waren, und die Überwundenen der Regel nad) in der 

Ausübung ihrer Religion nicht hinderten. Als die Eroberer 

(486 — 700) faſt ducchaus zur katholischen Religion übertraten, 

hatten fie gegen die lateiniſche Sprache, welche fie bereits als 

Kicchenfprache fanden, nichts zu erinnern; ihre jungen Leute, 

infofern fie fich dem geiftlichen Stande widmeten, Ternten dieſe 

Sprache, was fie auch zugleich in eine Berührung mit dem 

elaffischen Altertum brachte; fie gewannen dadurch die Leich- 

tigfeit, als Schriftiteller oder Lehrer, jelbit für Menfchen vers 

ſchiedener Nationen, aufzutreten, und das ganze Fatholifche 

Beidtel, canon. Recht. 39 
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Europa erhielt (700— 1492) auf diefem Wege eine allen: civi- 

fifirten Nationen gemeinfchaftliche Literatur. 

Bortheile diefer Art, wenn man fie einmal lange gehabt 

hat, und noch länger haben kann, aufzugeben, könnte nun 

der Kirche nicht einfallen, befonders da fie ſchon von den äl- 

teften Zeiten an Dafür geforgt hat, daß die Predigt, viele 

Kirchengefinge und die Gebetbücher des Volks der Landes— 

ſprache entiprechen, und ſelbſt über den lateinischen Theil des 

Gottesdienites jo viel in Predigten, Gebetbüchern und popu— 

fären Schriften an Überfegungen und Erläuterungen gegeben 

wird, daß das Volk, wofern die Geiftlichkeit ihre Pflicht er- 

füllt, über feinen Theil des Gottesdienftes ohne hinlängliche 

Kenntniß bleibt. 

Diefer legtere Punkt behebt alle Einwürfe des Protejtan- 

tismus gegen die Anwendung der lateinischen Sprache bei dem 

Gottesdienfte; bliden wir aber auch auf die andern VBortheile, 

welche von der Annahme der lateinischen Sprache als Kirchen- 

ſprache entfallen. 

Die allgemeine Kirche hat eine allgemeine 

Sprache Wenn der Bilfhof von Peking an den Erzbiichof 

von Mexico jchreiben will, er braucht nur, um veritanden zu 

werden, Lateinisch zu fchreiben. Wie wäre ein allgemeines 

Concilium denkbar, wenn nicht die Bifchöfe aller Länder Die 

fateinifche Sprache benützen fünnten? Wie könnte der päbitliche 

Stuhl in manche entfernte Weltgegenden Legaten abordnen, 

wenn es nicht eine Kirchenſprache gübe? Was wäre die katho— 

liſche Geiftlichkeit, wenn ihr Stand nicht ſchon von Seite der 

Kirchenſprache Studien nothwendig machte? In welcher Ber: 

bindung ſtände ein Elerus ohne Kirchenfprache mit den Con— 

eilienfammlungen, dem canonifchen Geſetzbuch und der ganzen 

ficchlichen Litteratur der Altern Zeit? Die Antwort ift leicht ges 

funden, man braucht nur auf die verfchiedenen chriftlichen Seften 

im Orient und auf die ruſſiſche Kirche zu fehen. Wo nicht die 

Iateinifche Sprache wenigftens eine Zeit lang als Kirchenſprache 

herrſchte, ift gewöhnlich nicht wiel von europäifcher Givilifation. 
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Sagt man uns, die geiftige Cultur der proteftantifchen 

Geiftlichfeit jey dagegen ein Einwurf, fo mug man bedenfen, 

daß der Peoteftantismus in Europa anfangs ſchon auf Fatho- 

liſche Bildung kam, und fpäterhin die Polemik gegen die Ka- 
tholifen, jo wie auch die ganze Stellung der protejtantiichen 

Prediger, zufolge deren fie mit Kirchengefhäften weniger als 

der katholiſche Elerus beichäftigt find, fie zum Theil auf die 

Wiſſenſchaften hinwies; auch hat ein beträchtlicher Theil der 

proteſtantiſchen Prediger in Deutſchland wirklich ſehr ſchätz— 

bare Kenntniſſe in der lateiniſchen Sprache. 

Sagt man uns ferner, das, was man etwa vor hundert 

und ſelbſt vor ſechzig Jahren noch zu Gunſten der lateiniſchen 

Sprache ſagen konnte, paſſe heut zu Tage wegen des großen 

Verfalls der lateiniſchen Sprache nicht mehr, ſo kann man 

antworten: man verbeſſere alſo von Seite der Kirche den Un— 

terricht in der lateiniſchen Sprache. Die Aufgabe iſt keine 

ungeheure; denn ſo wie man binnen einem mäßigen Zeitraum 

andere Sprachen lernt, ſo kann man auch die lateiniſche Sprache 

erlernen. Wahr iſt es, daß dazu andere Methoden, Lehr— 

bücher und Lehrer gehören, als jene, welche man an den öf— 

fentlichen Schulanſtalten in manchen Ländern hat; da aber 

Gymnaſien in der Reihe der nothwendigen kirchlichen Lehran— 

ſtalten einen Platz einnehmen, ſo gehört es auch zu den Rech— 

ten der Kirche, ihre eigenen Gymnaſien zu haben, und nur 

das, auch in andern Beziehungen einem Anſtande unterliegende 

Monopol des Unterrichts kann von dieſer Seite Hinderniſſe 

ſchaffen. Daß aber Gymnaſien, wenn ſie kirchliche Inſtitute 

waren, noch immer in Anſehung der lateiniſchen Sprache ih— 

ren Zweck erfüllten, lehrt nicht nur die ehemalige Erfahrung 

(1740— 1780), daß auch der ſchwächſte Studierende lateiniſch 

veden fonnte, jondern auch die Gefchichte des Mittelalters, wo 

es ungeachtet Der großen Schwierigfeiten, welche in jo vielen 

Ländern die unausgebildete Landesſprache dem Unterricht in 

einer fremden Sprache in den Weg legte, an Männern, die 

ſehr aut lateinisch fchrieben, nirgends fehlte. 
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Ein jehr natürliches, aber heut zu Tage viel zu wenig ge- 
würdigtes Intereſſe iſt auch jenes an der jtrengen Aufrechthal- 

tung der von der Kirche vorgefchriebenen Liturgie. Bekanntlich) 

hat man an dem römifchen Pontifical, dem Miffal, dem Bre- 

vier und mehreren andern Büchern diefer Art Werfe, an denen. 

dem einzelnen Bijchof Feine Veränderung geftattet ift, und 

nichts ift natürlicher, Cine gemeinfhaftlihe Liturgie 

fnüpft Bande zwifchen den entfernteften Völfern, 

und Werke, welche fih an die älteften Gebetsformen oder Eere- 

monten der Ffatholifchen Kirche anfchliegen, haben eine ganz 

andere Autorität, als jene, welche neuern Werfen diefer Art 

zu Theil werden könnte. Überdies hat auch die Gefchichte ger 

lehrt, was aus der Berfchiedenheit der Liturgie werden fann. 

Die griehiichen Kirchen des Drients hätten fih nimmer- 

mehr fo leicht von der römischen Kirche getrennt, wenn nicht 

Ihon lange vor der Trennung die Berfchiedenheit der Liturgie 

gewiſſe Vorurtheile erzeugt hätte, welche dann von Jenen, welche 

die Trennung wollten, benüßt wurden. 

XVI. 

Von dem Intereſſe der Katholiken an einer engen 

Verbindung mit dem päbſtlichen Stuhle. 

Daß die Nothwendigkeit einer Verbindung mit dem päbſt— 

lichen Stuhle für die Katholiken ein Dogma ſey, und Rom in 

ihrem Syſtem als der Mittelpunkt der Einheit (eentrum uni- 

tatis) betrachtet werde, läugnet fein unterrichteter Katholif, fo 

lange er noch den Namen eines Katholifen zu führen für qut 

findet. Aber man fann dem Namen nad) diefe Verbindung 

vertheidigen, und doch der Sache nach aufheben, und dieſes 

Zebtere ift der Wunfch aller Febronianer und die Urfache der 

großen Gunft, welche ihr Syitem bei den Proteftanten findet. 

Wenn man den päbftlichen Primat, wie Febronius thut, einen 

Ehrenprimat nennt, oder zwar einen Surisdiftionsprimat nennt, 
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aber ihm jede wahre Jurisdiftion nimmt (M. Buch, 16. Ab- 

ſchnitt), jo it Das erreicht, was zur Schwächung, und nad) 

Umständen auch zur Auflöfung der Fatholifhen Kirche hin— 

reichen würde. Da aber hierüber in diefem Werfe (V. Bud), 

3. Abfchn.) jhon Bemerkungen genug vorgefommen find, fo 

verdient es nur hier in Erwägung gezogen zu werden, welcde 

die Stellung der Bifchöfe wäre, wenn jemals die Schwächung 

des Primats einen ſehr hoben Grad erreichte. 

Es iſt eine befannte Suche, daß die Bifchöfe niemals 

mehr. bedeuteten, als in jenen Zeiten, wo das Anfehen der 

Päbſte hoch jtand. Die Urfache ift begreiflih. Die Macht 

des päbjtlichen Stuhls kam auch der der Bifchöfe zu ftatten, 

indem es num den weltlichen Regierungen nicht fo leicht war, 

die bifchöflichen Befugniffe zu beihränfen. Wenn der einzelne 

Biſchof mit der weltlichen Macht in einen Conflift fam, in 

welchem er Recht zu haben fchien, fonnte feine Sache vom 

Pabſte vertheidigt werden. Wenn es ſich endlich darum 

handelte, die Ginmengung einer unbefugten Gewalt in die in— 

nern Kirchenverhältniffe zu verhindern, fonnte der Pabſt mit 

größerer Keichtigfeit als der im Unterthansbande jtehende Bi: 

ſchof die Intereffen der Kirche vertheidigen. 

Man glaube auch nicht, daß der päbftlihe Stuhl fi 

darin gefüllt, die bifchöflichen Rechte zu beeinträchtigen. Der 

Pabit fann allerdings, ohne die Mittel zur Erhaltung der 

Einheit zu beeinträchtigen, die Bifchöfe nicht als unabhängige 

Hierarchen anerfennen; aber man vergleiche die in dem cano- 

nifchen Rechte den Biſchöfen gelaffenen Rechte, Privilegien 

und Ehrenvorzüge, und vergleiche fie mit denen, welche fie 

zufolge einer großen Schwächung der firhlichen Gewalt in 

mehreren Staaten haben, und man wird finden, wo die Stel- 

fung der Biſchöfe die vortheilhaftere jey. 

Für Die geiftlichen Orden ift oft die Wirkfamfeit des Pab- 

jtes im Sinne des canonifchen Rechtes eine Lebensfrage. Die- 

jenige Ordensverfaffung, welche die Häufer eines Ordens, fie 

mögen wo immer gelegen jeyn, als ein von Einem Dbern 
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geleitetes Ganzes erjcheinen läßt, und hiedurch den Ordens— 

geift aufrecht hält, wird aufgelöst, wenn nicht Exemtionen be— 

ftehen, und auf eine Gleichförmigfeit der Didensverfaffung 

hingewirft wird. Klöfter mit einer zerrütteten Organifation 

paffen aber nicht mehr zu den großen Zweden ihrer Stifter, 

welche oft nichts Geringeres, als Miffionen, öffentlichen Unter: 

richt und ein wirkfames Eingreifen in alle Verbältnifie der 

Kirche beabftchtigten. 

Auch die Euratgeiftlichkeit ſteht im einem für ihre Unab- 

hängigkeit günftigeren Berhältuiffe, wenn es bei den Beſtim— 

mungen des canoniſchen Rechtes über den Umfang der päbit- 

(then Gewalt bleibt, weil fie dann, wenn. fie Gründe zur 

Beichwerde gegen ihre unmittelbaren Obern zu haben glaubt, 

in vielen Füllen verfaffungsmäßig einen Recurs bat, welcher 

bei dem febronianifchen Syften entweder gar nicht, oder doc) 

nur an die weltliche Gewalt ftattfindet. Ganz etwas Ähnliches 

gilt endlich von der Stellung der Laien bei Gefchäften mit 

firhlichen Autoritäten. 

XVII. 

Über die Aufrechthaltung des Cölibats. 

Der Graf Sofeph von Maiftre hat in feinem berühmten 

Werke von dem Pabſte *) eine Abhandlung über den Cölibat, 

welche fo vortrefflich ift, Daß es ſchwer ift, nach ihr noch einige 

Blätter über den Cölibat zu Schreiben. Da jedoch diefe Ab- 

handlung nicht von Jedermann gelefen werden fann, und die 

politischen, für den Cölibat fprechenden Nückfichten von dem 

Grafen Maiftre feinem Plane nach nicht zufammengeftellt wer- 

den fonnten, werden wir uns bier, jedoch mehr andeutend als- 

ausführend, mit der Cölibatsfrage, welche heut zu Tage fehr 

das Intereffe des Publikums in Anfpruch nimmt, befchäftigen. 

*) Liv. III, chap. 3 in der deutjch. Überfeß. ©. 37— 66. 
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Die gewöhnliche Meinung, oder vielmehr die gewöhnliche 

Behauptung der Gegner des Cölibats iſt, daß die in ihm lie: 

gende Beſchränkung des Menfchen zur Unfittlichfeit führe, in— 

dem der legtere in die Länge den Naturtrieben nicht wider: 

jteben fönne, und fie dann auf eine unerlaubte Art befriedige, 

Ganz der alltäglichen Erfahrung entgegen, welche uns in dem 

Kreile des Militärs, der ECivilbeamten, der Studierenden und 

der unverforgten Menſchen jedes Standes trotz alles heut zu 

Tage wahrnehmbaren Berfalles der Sitten doch eine Menge 

ſelbſt im Punkte des Geichlechtstriebes fehr ordentlich lebender 

Menfchen zeigt, nehmen nun die Gegner des Cölibats an, daß 

der Geijtliche im Zuftande der Enthaltjamkeit nicht leben könne, 

ohne zu bedenken, daB, da der Geiftliche als Hilfsprieiter doch 

nicht heirathen könnte, jelbit bei ihren Anfichten, jo lange die 

jeßige Firchliche Drganifation dauert, der Glerifer gerade in 

jenen Jahren, in welchen der Gejchlechtstrieb am jtärkiten tit, 

die Seifen des Gölibats zu tragen hätte. Ferner aber jehen 

wir in jenen Klaffen, für welche gefeßlich Fein Cölibat einge: 

führt it, Dennoch mißvergnügte Ehen und Berlegungen der 

ehelichen Treue in Menge, weshalb Niemand behaupten wird, 

dag die Ehe ſtets gegen Ausfchweifungen jchügt. Endlich 

aber iſt von dieſer Seite die Betrachtung wichtig, daß noch 

alle Bölfer, Heiden jowohl als Chriſten, Muhamedaner und 

Ehinefen, Indier und Peruaner, dem ehelofen Stande für ge— 

wiſſe gottesdienitliche VBerrichtungen den Borzug geben, und 

daß alfo die Überzeugung von einem tief in den menfchlichen 
Borftellungen gegründeten Werthe der Enthaltfamfeit von Ge- 

ihlechtsgenuffe an den firhlichen Beitimmungen über den Cö— 

libat ihren Antheil haben. Maiftre führt diefen legtern Punkt 

als den weniger gefannten befonders forgfältig und geſchmack— 

voll aus. 

Betrachten wir aber die Sache auch von einer andern 

Seite. Es war von jeher Lehre der Kirche, daß die Ehe 

feine allgemeine Berpflihtung, und die Enthaltfamfeit, bejon- 

ders wenn fie für religiöfe Zwede ftattfindet, verdienftlich ſey; 
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fann nun die Kirche Behauptungen, welhe,von jeher von 

ihr ausgingen, entfagen, oder auch nur zu entfagen fcheinen? 

Sm Fatholifchen Syftem liegen feine ſolche Wechfel der Grund— 

füge, und fie wären durch Hinweifung auf die jegigen Zeitum— 

jtände nicht einmal begründet, da die Stimmen für die Auf— 

hebung des Cölibats nur dort und da laut werden, und bei 

gehörigen Nebenanftalten es der Kirche niemals an jungen 

Männern fehlen wird, die, ungenchtet des — 

gern den geiſtlichen Stand ergreifen. 

Wie verträgt ſich aber ferner der Eheſtand mit den Ver— 

richtungen des katholiſchen Geiſtlichen? Ganz abgeſehen von 

der Ohrenbeicht, welche allein ſchon ein großes Hinderniß 

machen würde, indem den Erfahrungen der Franzoſen (1791 — 

1799) zufolge Frauenzimmer faft niemals bei einem verheira- 

theten Geiftlichen beichten wollten, bat es auch für den ver: 

heiratheten Mann größere Anftände, als für einen ledigen, an 

das Kranfenbette bei jeder auch noch jo anſteckenden Krankheit 

hinzutreten, mit geringen Ginfünften zu leben, oder im Inter: 

effe der Kirche in entfernten Weltgegenden das Evangelium 

zu predigen, Auf der andern Seite iſt nothwendig der im 

Cölibate Lebende Mann bei beffern Einfünften leichter im 

Stande, etwas für wohlthätige Zwede zu thun, was wieder 

dem Allgemeinen zu Gute fommt *). 

Schen wir aber auc auf die nothwendigen Folgerungen, 

welche fih aus der Aufhebung des Cölibats ergeben würden. 

Was jtinde entgegen, daß, wenn einmal der Cölibat durch 

ein Kicchengefeß aufgehoben wäre, verheirathete Bifchöfe und 

jelbit verheirathete Päbjte vorfimen? In Kurzem würde Diefer 

oder jener Hof fuchen, manches reiche Bisthum erblich zu 

*) Selbft unter den Proteftanten fehlt es nicht an der Anerfennung, 

daß für die Verrichtungen des Geiftlichen der Gölibat zweckmäßig fey. 

»„Aptiores autem hi, qui donum habent coelibatus,« heißt es in 

der conf. helvet. (II. cap. 29), »sunt ceurandis rebus divinis, 

quam si privatis familiae negotiis distrahantur.« 
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machen, und auf den päbſtlichen Stuhl den Wunſch zu rich— 

ten, würde vielleicht manchem Regenten einfallen, beſonders 

wenn er fi Macht genug zutraute, es zum Befiße der Stadt 

Rom zu bringen. Wenn mın der päbftliche Stuhl gewiſſer— 

maßen zur Appanage einer Familie werden, oder mit 

irgend einer Krone beftändig vereinigt werden fönnte, würde 

wohl diefer Stuhl jenen religiöjen Charakter, den er bis jegt 

bewahrt Sat, auch in Zukunft bewahren können? Offenbar 

würden viele Staaten, um fich von dem Einfluffe des Pabites 

frei zu machen, die Verbindung mit Rom aufgeben, und da— 

durch die fatholifche Kirche zerreißen. Außerdem aber könnte, 

wenn einmal das Cölibatgeſetz aufhörte, Die jegige Kirchenein- 

richtung nicht mehr lange beſtehen, fie müßte vielmehr in dem 

Intereſſe der jüngern Geiftlichfeit geändert werden *). 

*) Mie tief die Aufhebung des Cölibats in die ganze Kirchenverfaffung 

eingreifen würde, jahen feharjfichtige Männer fchon während des tri- 

dentinifchen Gonciliums (1545 — 1563). Als damals der Faiferliche 

Hof für die Stillung der Religionsunruhen fich große Hoffnungen 

von der Aufhebung des Gölibats machte, bemerfte (2. Aug. 1563) 

der Gefandte von Churmainz: „fein Herr wiſſe fich zu erinnern, daß 

der Gölibat aus wichtigen Gründen angeordnet werden, und ſonder— 

lih ratione voti, fey auch der Meinung, daß man ihm nicht 

fo leicht folle fallen laffen, indem eine gänzlihe Verän— 

derung des geiftlihen Standes daraus erfolgen, und 

die Rirhengüter würden verzogen werden; es fey beſſer, 

die Sache durch gebührliche Disciplin zu beffern.“ Cöln erinnerte 

damals: „es finde große Echwierigfeit und Ungewißheit in der Sache, 

ob etwas Gutes daraus cerfelgen werde. An fich fey der Gölibat 

zwar juris positivi; allein mediante voto werde cr juris divini, 

und fey wenigſtens per consequentiam in der Schrift nach der 

Auslegung des heiligen Auguftin und Hieronymus enthalten. Der 

Apoftel Paulus lehre, daß auch ein Ehemann des Gebetes wegen 

von dem Gebrauch des Eheftandes fich enthalten folle, wie vielmehr 

ſolches Priejtern, die beftändig beten follen, zufomme?“ Und da um 

jene Zeit der Gedanfe beſtand, den höher geftellten Geiftlichen fönne 

man die Che unterfagen, bemerkte der zweite Gefandte von Chur: 
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Dieſe Einwirkungen der Aufhebung des Cölibats auf die 

Desorganiſation der Kirche ſind es auch eigentlich, warum ſo— 

wohl die Proteſtanten, als auch viele einzelne Katholiken ſich 

für die Aufhebung des Cölibats intereſſiren. Konnten fie aber 

in den Zeiten einer zunehmenden kirchlichen Desorganifas 

tion (1750 — 1800) nichts von ihren Wünfchen durchlegen, fo 

find jekt in den Zeiten der wiederbegonnenen firchlichen Re— 

organifatton und der fchon mehr gefchehenen. Beleuchtung 

der Gölibatsfrage ihre Ausfichten auf das, was durch den 

Clerus ſelbſt geſchehen könnte, außerft gering. 

Ungeachtet dieſer Beſchränkung der Ausſichten auf kirch— 

liche Maßregeln zur Aufhebung des Cölibats hat es aber un— 

ter der katholiſchen Geiſtlichkeit ſchon viele Menſchen gegeben, 

welche zur Durchſetzung einer ihren Wünſchen zuſagenden Neue— 

rung ſelbſt die Dazwiſchenkunft der weltlichen Ge— 

walt anrufen wollten. Es ſchien ihnen aber ganz zu entgehen, 

daß Diefer Weg heut zu Tage nichts mehr verſpreche. 

Die Regierungen, welche fid) ohnehin mit Gefahren verfchiedener 

Art umgeben ſehen, haben Feine Luft, Religionsunruben, fo 

lange nicht große Vortheile in der Ausficht jteben, hervorzu— 

rufen, und daß der päbjtliche Stuhl gegen einen öffentlich dem 

Böltbatgefeg entgegenhandelinden Glerus wohl auch zu Cenſu— 

ven greifen, und dadurch den Werth vieler ihrer geiftlichen 

Amtshandlungen zweifelhaft machen würde, läßt fich Leicht 

vorherſehen. So wie aber Nom zu ftrengen Maßregeln fchritte, 

bitte die Regierung nur die Wahl, die von der Kirche ver- 

worfenen Geiftlichen gegen die etwa mit dem Ausipruche der 

Kirchengewalt einverjtandenen Gemeinden mittelft des welt- 

lichen Armes im Amte zu erhalten, was allen Begriffen 

von Religtonsfreiheit zuwider wäre, oder fie fallen 

trier: „die Priefterehe dürfte auch große Uneinigfeiten in dem geift: 

lichen Stand bringen; denn daß einige follten Weiber haben und 

andere nicht, wiirde eine Ungleichheit feyn.“ (Man fehe Schmidts 

neuere. Sefchichte der Deutichen. Zweit. B. ©. 227 - 229.) 
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zu laſſen, mit welcher letztern Maßregel aber verheiratheten 

Geiſtlichen, da ſie nun die Amtseinkünfte entbehrten, nicht ge— 

holfen wäre, Ohnehin geſtattet es die Geſetzgebung der mei— 

ſten Staaten, wenn der Geiſtliche mit Verlaſſung ſeines Stan— 

des in den Stand der Weltlichen treten und etwa heirathen will *). 

Zeigt fih nun aus Ddiefen Betrachtungen, daß die Ber 

mühungen der weltlichen Regierungen für die Aufhebung des 

Gölibats, ohne den Geiftlichen etwas Wefentliches zu müßen, 

nur Spaltungen in die Gemeinden bringen, Abfälle von der 

duch das Staatsgeſetz eingeführten Ordnung verurfachen, und 

daher feine politiich Fugen Maßregeln jeyn würden, jo bleibt 

denjenigen, welche an der Aufhebung des Cölibats ein Inter— 

ejfe nehmen, nur die Ausficht auf eine Aufhebung defjelben 

durch die Kirche übrig, zu der aber wegen jener Betrach— 

tungen, die in dieſem Abfchnitte find angegeben worden, troß 

aller Anerkennung, daß der Cölibat mur auf einen Discipli- 

nargefeße beruhe, feine Ausficht it. Notbwendig muß daher 

von Jedem, der in den geiftlichen Stand treten will, obne 

fich trügerifchen Hoffnungen hinzugeben, überlegt werden, ob 

er mit dem Cölibatgeſetze, zu welchem nun einmal die 

beftehende Kirchenverfaffung verpflichtet, den Glericalftand er: 

greifen wolle. 

XVII 
\ 

Bon dem Intereſſe Der Katholiken an der Erhal— 

tung des Kirchenſtaates. 

Viele oberflächliche Beobachter haben ſchon die urfprüng- 

liche proteftantifche Bemerfung in der Kirche vernehmen laſſen, 

*) So ift 3. B. die jeßige Gefeggebung yon Franfreich ; als man aber 

(1822 — 1836) manche Regierungen anging, auf die Aufhebung des 

Cölibats der Fatholifchen Geiftlichfeit Hinzuwirfen, war der Gedanfe, 

daß der Geiftliche im Nothfalle durch den weltlichen Arm im Amte 

erhalten werde, bemerkbar. 



— ss — 

daß der Nachfolger des heiligen Petrus ganz und gar die 

Fußſtapfen des Gründers des römiſchen Stuhls verlaſſen habe, 

indem er auch zu einem weltlichen Monarchen wurde. Von 

dieſem Grundſatze ausgehend, zeigt uns Febronius in dieſer 

Veränderung einen Hauptgrund des Verderbens der Kirche; 

allein abgeſehen von der Frage, ob dort überall Verderben 

ſey, wo ein Febronius es wahrzunehmen vorgibt, verdient es 

auch erwogen zu werden, welche politifche Gründe für die Er- 

haltung des Kirchenftaates fprechen. 

Allgemein wird von den Katholifen, ibre Gefinnungen 

mögen ſonſt viel oder wenig vom Papalſyſtem abweichen 

(MH. Buch, 1. Abſchn.), zugegeben, daß der Bifchof von Rom 

der erſte unter den Bifchöfen der Chriftenheit fey. War er nun 

Diefes, und zwar zu einer Zeit, wo in Deutfchland fo viele 

Biihöfe unter dem Namen Landeshoheit die Souverainität 

über Gebiete von zwanzig bis zweihundert deutſchen Quadrat- 

meilen hatten, und in Spanien und Polen einzelne ungemein 

reiche Bifchöfe waren, fo wird man es natürlich finden, wenn 

der Pabſt, da das Volk aller Zeiten mit einem hohen Range 

nothwendig auch große Einkünfte vereinigt denkt, eim Gebiet, 

aus welchem er verhältnigmäßig höhere Einfünfte beziehe, be— 

fiße. Die Zeit, der Zufall und die Bolitif hatte ohnehin von 

den Zeiten der Garolinger an das Nothwendige gethan; man 

betrachtete alfo das Vorhandene als ein Gejchenf der Vor— 

jehung, auf deffen Erhaltung man bedacht feyn müſſe. 

Im Laufe der Zeit ftellten fich auch immer mehrere Gründe 

hervor, um den Kirchenſtaat für die ganze Kirche wichtig zu 

finden. Als im Mittelalter die Päbfte, um die Beftreitung 

der Gentralregierung der Kirche ſich zu erleichtern, von den 

Benefizien aller Linder unter dem Namen von Taxen, Anna— 

ten und andern Gebühren Abzüge forderten, erklärte fich der 

Stolz und die Habfucht dagegen; was wirde aber erjt gewor- 

den jeyn, wenn bei dem Mangel anderer Einkünfte die Päbſte 

ftärfere Abzüge hätten fordern müſſen? 

Wie wire ferner die Stellung der Päbfte, wenn fie Un— 
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terthanen irgend eines weltlichen Regenten geworden wären? 

Nicht nur gegen ihren eigenen Landesherrn wären ſie in einer 

mißlichen Stellung geweſen, wenn ſie für irgend ein kirchliches 

Intereſſe gegen ihn in Oppoſition hätten treten müſſen, ſon— 

dern ſie hätten, und zwar aus zwei Urſachen, Anſtände über 

Anſtände gehabt, auch wenn ſie gegen auswärtige Regierungen 

das Intereſſe der Kirche hätten wahrnehmen ſollen. Der ei— 

gene Landesherr der Päbſte hätte es vielleicht nicht geduldet, 

daß ſie einem ſeiner Verbündeten Unannehmlichkeiten bereiteten, 

und der auswärtige Landesherr hätte Bedenken getragen, in 

ſeinem Lande einen Einfluß des päbſtlichen Stuhles, hinter 

welchem der Einfluß des Souverains von Rom verſteckt ſeyn 

konnte, zuzulaſſen. Höchſt wahrſcheinlich alſo wäre in den 

neueren Zeiten, in welchen das Streben, den Staat von allem 

auswärtigen Einfluſſe möglichſt freizuhalten, auf die Spitze ge— 

trieben wurde, die Zertrümmerung der katholiſchen Kirche in 

ſo viele Nationalkirchen, als es jedesmal Staaten gibt, die 

Folge geweſen. 

Man kennt ferner die Organiſation der neuern Staaten, 

wie ſie lange war, noch zum Theil iſt, und wieder an manchem 

Orte werden kann. Alles, was im Lande geſchrieben oder ge— 

druckt wird, ſteht, wenn es einigermaßen zur Publicität be— 

ſtimmt iſt, unter einer argwöhniſchen, von der Staatsgewalt 

nach ihrem augenblicklichen Intereſſe eingerichteten Cenſur. 

In einigen kleinen deutſchen Staaten geht man ſo weit, daß 

der einem Hilfsprieſter vom biſchöflichen Conſiſtorium ertheilte 

Urlaub ihm nicht ohne ein Vidi der Staatsbehörde intimirt 

werden darf. Wir wollen jedoch hier nicht von den Albern— 

heiten einer Cenſur dieſer Art ſprechen, ſondern nur von 

gewöhnlichen Cenſuren und Controllsanſtalten des Staates; 

aber auch dann begreift man nicht, wie der päbſtliche Stuhl, 

wenn es einen weltlichen Souverain in Rom gäbe, Irrlehren 

beſtreiten, Kirchenämter errichten und aufheben, Cenſuren ver— 

hängen, Legaten abordnen und mit auswärtigen Regierungen 

Concordate abſchließen könnte, ohne jeden Augenblick durch 
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feiner Primatialrechte gehindert oder an mancherlet Rüdfichten 

gebunden zu werden. Gehen wir nun noch einen Schritt weis 

ter, und denfen wir uns einen Regenten, welcher die Klöfter 

aufhebt und die Kirchengüter einzieht, als Souverain von Rom, 

fo fehlt es an allen oder vielen Anjtalten zur Gentralregierung 

der Kirche, und auch jeßt wird von einer andern Seite Die 

Zertrümmerung der fatholifchen Kirche wahrfcheinlich. 

Sollte man gegen diefe Bemerfungen die Gegenbemerfung 

machen, daß ja die Päbſte, ohne daß diefe Nachtheile entſtan— 

den wären, Sahrhunderte lang die Unterthanen der römifchen 

Kaifer und der oftgothifchen Könige gewefen waren, jo müſſen 

wir darauf aufmerkjam machen, daß vor dem Untergang Des 

abendländifchen Kaiſerthums (476) das Chriſtenthum nicht viel 

über Die Gränzen der römischen Welt verbreitet war, und fo- 
wohl die römifchen Kaiſer als die ojtgothifchen Könige von ih— 

ren Souverainitätsrechten noch engere Begriffe hatten, als 

die Monarchen der zwei legten Sahrhunderte, und dag man 

in dem vömifchen Givilrechte nur die von den Kirchen handeln- 

den Abjchnitte lefen darf, um dieſe Unterfchiede wahrzu— 

nehmen. Zudem war aud im jenen entfernten Zeiten der 

Bolfsgeift ein anderer, als fpäterhin. 

Wenn nun auch in der neueften Zeit (1849) der Babit 

jeine weltliche Herrfchaft verloren bat, jo iſt doch dieſer Zu— 

ftand bis jegt nur ein faftiicher, welcher weder von dem Pabite, 

noch von den Fatholifhen Mächten amerfannt tft. Ähnliche 

faftifche Verhältniſſe hat es im Laufe des Mittelalters ſchon 

oft gegeben. So lange aber ſolche Berhältniffe blos faktiſch 

find, ailt Alles, was in Diefem Abfchnitte it gejagt worden, 

und das Antereffe, welches mehrere Mächte an der Erhaltung 

der Souverainität des Pabftes nehmen, dient zur Beftätigung. 
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Bon dem auf die Erhaltung der Einheit bered- 

neten Verhältniffe des canonifhen Rechtes zu 

Particularrechten und insbefondere zu 

Statuten. 

Diejenigen katholiſchen Schriftiteller, welche im ächtprote— 

jtantifchen Sinne jo viel von dem Despotismus der Päbſte 

umd des canoniſchen Rechtes zu erzählen wiſſen, haben in den 

meiiten Füllen das canonifche Geſetzbuch (corpus juris cano- 

niei) wenig oder gar nicht kennen gelernt. Wäre es anders, 

jo müßte man. bei ihren Darjtellungen nur Unvedlichkeit vor— 

ausjegen. Cine Gejeggebung, welche einem großen Theil nad) 

auf dem Ausfpruche von Concilien berubt, welche der Ge— 

wohnheit neben dem Gejege, über Das Gefeß und gegen 

das Gefeg eine große Wirkſamkeit einräumt, welches den 

Statuten günjtig it, und ſelbſt bei ihren neueren Beſtim— 

mungen ſtets fchonende Rückſichten auf alte Gewohnheiten, 

unvordenkflihen Gebrauch und Privilegien nimmt, 

alfo fich nicht leicht über erworbene Rechte hinausſetzt, eine 

jolhe Gejeggebung trägt nicht den Stempel despotiſcher 

Gefeggebungen, welche gewöhnlih von Gewohnheiten nichts 

wifjen wollen, der Autonomie ungünftig find, und bei neuern 

Verfügungen ertheilte Privilegien und vorhandene Statuten 
wenig beachten. 

Dieje Unterfchiede des canonifchen Nechtes von mehreren 

der neueren Gejeggebungen verdienen Beachtung; denn nur 

durch jene Unterjchtede iſt es geſchehen, daß das canonifche 

Recht bei verhältnißmäßig wenigen Veränderungen fi) durch 

den Lauf von vielen Jahrhunderten und unter den verfchieden- 

jten Regierungen als das gemeinfchaftliche Kirchenrecht aller 

Katholiken hat erhalten, und in vielen feiner Beftimmungen 

eine Grundlage für die neueren Gefeggebungen hat abgeben 

können. Es gejtattet nämlich den einzelnen Kirchen fo viel 
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an Freiheit, als fih nur immer mit einem feften Organis- 

mus der ganzen Kirche verträgt, und macht dadurd im Ein- 

zelnen noch viele neue Verbefferungen möglich. 

Das Studium diefes Nechtes möglichjt zu betreiben, ge: 

hört daher unter die vorzüglidften Intereſſen des 

Elerus (l. Bud, 12. Abſchn.), und der Verfall diefer Stu- 

dien war feine der unbedeutendften Urfachen von jenem Ver— 

fall der Kirche, welchen wir jet an fo vielen Drten wahr: 

nehmen. Die neuern Verhältniffe machen jedoch für Jene, 

die in das Studium des canonifchen Nechtes tiefer einzu— 

dringen feine Beranlafjung haben, Bearbeitungen verfchtiedener 

Art mit Rückſicht auf die in jedem Lande am meiften praftifchen 

Gegenjtände nothwendig, wobei nothwendig eine Beftreitung 

jener Theorie, mittelft der man im vorigen Sahrhundert das 

canonifche Necht angriff, dem pofitiven Bortrage vorausgehen 

muß. Bei dieſen Anfichten wird natürlih in manchem Lande, 

wie 3. B. Frankreich, die Form der canonifchen Biſchofswahl, 

weil fie dort nicht vorkommt, wenig wichtig feyn, um jo mehr 

aber die Lehre von der Prozeßform der geiftlichen Gerichte; 

überall aber werden die neueren Staatsverträge und Concor— 

date eine große Wichtigkeit haben. 

XX. 

Von der Wichtigkeit der Juſtizverwaltung in der 
Kirche und der Prozeßform des canoniſchen 

Rechtes. 

Die katholiſche Kirche als eine ſehr ausgebildete und in 

den entfernteſten Ländern verbreitete Geſellſchaft hat auch in 

Beziehung auf die Geltendmachung der geſellſchaftlichen Rechte 

und der kirchlichen Adminiſtration an die Feſtſetzung angemeſ— 

ſener Formen gedacht. ber dieſes wird ſummariſch, über je— 

nes mittelft eines fürmlichen Prozeffes entjchieden, und dieſer 

ift wieder anders bei Givilftreitigfeiten der Elerifer und Kirchen, 
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und anders in jenen Fällen, wo es fih um ein Firchliches 

Berbrehen handelt. Wenn wir uns jedoch heut zu Tage in 

den Kirchenverhältniffen vieler Länder umfehen wollen, fo be- 

merken wir, daß die von der Kicchengewalt gefchaffenen oder 

qutgeheißenen Prozeßformen andern Formen Platz gemacht has 

ben, und der Werth der firchlihen Prozeßformen von wenigen 

Menjchen gefannt wird. 

Diefe Bernachläßigung der firchlichen Prozeßformen, denen 
zum Theil auc ein gleicher Verfall der Firchlichen Geſchäfts— 

formen zur Seite ging, hat zwar in den meiften Ländern nur 

zufolge des Umfichgreifens der weltlichen Gewalt, welche die 

Rechte der Korporationen verfannte (J. Buch, 3. Abichn.), 

ftattgefunden; indeffen war im NRefultate die Wirkung immer 

die, daß ſowohl die Kenntniß jener Eirchlichen Formen, als 

auch ihre gehörige Würdigung in manchen Ländern fait ganz 

erlofehb. Wir wollen daher über die firchlichen Gefchäfts- und 

Prozeßformen einige Betrachtungen anitellen. 

Die kirchlichen Gefchäftsformen hatten die Erfahrungen 

der Sahrhunderte und den Geift der Kirche für fih. Es 

wurde verhältnigmäßig wenig geichrieben, aber mehr überlegt 

und gehandelt. Die Einreihungsprotocolle, Expedite und Res 

giftraturen unſerer Canzleien und die Art zu referiven und zu 
erpediren war anders, als man fie jegt im Staate hat. Dies 

führte im Ganzen genommen auf eine mehr gleichförmige und 

angemefjene Art, die geiftlichen Gefchäfte zu führen, bin, es 

erleichterte jede Verbindung mit auswärtigen Kirchen, bielt 

angemefjfene Formen für jene Gefchäfte, welche ſpäter nad) 

Rom gingen, und zwang die Mitglieder der Conſiſtorien und 

anderer geiftlichen Gerichte, Das canonifche Recht ftets bis auf einen 

gewiffen Punkt zu jtudiren. Wo daher diefe Formen aufgeger 

ben wurden, fanden fich meiitens bald die Ganzleiformen des 

Staates, und zufolge derfelben eine mehr materielle Gefchäfts- 

führung ein; die Kenntniß des canonifchen Rechtes wurde 

entbehrlicher. 

In Anfehung der Prozeßform wurde die Sache noch) ärger. 
Beidtel, canon. Recht. 36 
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Sn vielen Ländern fannte man nicht mehr den canonifchen, 

fondern nur den gemeinen bürgerlichen Prozeß. Über firchliche 

Rechte wurde nun entweder vor dem Civilrichter oder zwar vor 

dem firchlichen Richter, jedoch nicht in kirchlichen Verhandlungs— 

formen entfchieden; zum Theil wegen Diefer Formen wurde 

der Appellationszug an auswärtige geiftlihe Gerichte jchwer, 

oft war er fogar verboten; viele firchliche Streitigkeiten befa- 

men daher nicht mehr eine canonifche Erledigung, jondern oft 

eine von einer incompetenten Behörde ausgegangene Finalent- 

jheidung. Der Begriff von einem canonifchen Gehorfam 

erlofch, die kirchlichen Prozeßformen famen in Vergeffenheit, 

und auch von diefer Seite war das Einheitsband angegriffen, 

Selbft viele jener Zwangsmittel, welche in jeder größern 

Gefellfchaft beſtehen müffen, wenn man ihre Mitglieder inner: 

halb der Schranken einer gefeglihen Ordnung fehen will, gin- 

gen verloren, fobald man zufolge der Gefege der weltlichen 

Gewalt die Kirchenobern an der Berhängung der Eenfuren 
hinderte. Der Vorwand war freilich meiftens der, daß 

die Verhängung von Genjuren Auffehen mache (I. Bud, 

3. u. 9. Abſchn.); allein gar Vieles macht in der Welt eini- 

ges Auffeben, ohne daß man diefe Wirfung als ein Hinder- 

niß bei der Ausübung rechtmäßiger Befugniffe anſehen fann, 

In Anfehung der Cenſuren hat aber das canonifche Recht 

wohlüberlegte Beitimmungen, unter welche aud das gehört, 

daß fie nicht ohne gewiffe vorläufige Schritte verhängt werden 

können, dann aber auch gegen fie mancherlei Rechtsmittel 

jtattfinden. 

So wie nun jene fohügende Form mittelit Recurfen, Ap- 

pellationen und Bifitationen, welche zur Sicherftellung aller 

firhlichen Rechte vom canonifchen Rechte angeordnet oder ge- 

ftattet ift, wegfällt, ift der Untergeordnete, dem von feinem Bi— 

ſchof ein wahres oder angebliches Unrecht geichieht, entweder 

nothgedrungen, zu fehweigen, oder einen unregelmäßigen Re— 

curs an die Staatsgewalt zu ergreifen, in Theil der Geift- 

lichfeit betrachtet die Einmifchung der weltlihen Gewalt dann 
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als ein Unrecht, fo wie aber die canonifchen Hilfsmittel von 

den Uutergeordneten zum Schuße ihrer Rechte nicht mehr 

angewendet werden können, wird die Dazwifchenfunft der 

Staatsgewalt oft jchlechterdings nothwendig. 

Einen Zuftand endlich herbeiführen zu wollen, in welchem 

das canoniſche Recht in der Materie der Gefchäfts- und Pro- 

zepführung andern neuen Gefeggebungen Platz mache, gefähr— 

det offenbar die Einheit der Kirche, abgeſehen von der Frage, 

ob die Einführung eines neuen Rechtes bei der geiftlichen Ges 

walt nicht Hinderniffe finde *). 

XXI. 

Bon der Inquiſition, dem Jdeengange, welcher 

ihr zum Grunde liegt, und ihrem Zufammenbang 

mit der Staatsgefeggebung. 

Unter den firhlichen Einrichtungen für das Juſtizfach, 

welche wenigitens in einigen katholiſchen Ländern beftanden, ift 

auch die fogenannte Inquiſition oder das Blutgericht gegen 

die Keßer, welches feit mehreren Jahrhunderten theils mit 

Recht, theils mit Unrecht Stoff zu Declamationen geliefert 

hat, und welches daher nothwendig in diefem Buche etwas 

umjtändlicher erwähnt werden muß. 

Der Grundfag, auf welchem die Ingquifition beruht, bejteht 

jeit Sahrtaufenden. Er zeigt fih durch die Beftrafung derje- 

nigen, welche von der im Lande eingeführten Religion abfielen. 

Ob nun Ddiefe Strafe in einer blofen Einfperrung, oder in 

*) Es verfteht fih nach den Grundfäßen über das Veto der Regierung 

(I. Bud, 16. Abjchn.) von felbft, daß die Regierung, wofern fie 

etwa einige durch das canonifche Recht oder einzelne Ordensconſtitutio— 

nen geftattete Einfperrungen ftraffälliger Perfonen ſtaatsſchädlich fin- 

det, mit ihrem Verbote dazwijchen treten kann, wo dann die Fir): 

liche Autorität in ihrem eigenen Intereffe auf andere Mittel zur 

Anfrechthaltung der Disciplin denfen wird 

3 
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einer Landesverweiſung, oder in der Todesſtrafe beſtehe, iſt 

im Grundfaße einerlei; das Wichtige ift, daß man den 

Abfall vom Glauben als eine verbotene Handlung anſehe. 

Aber dieſe Meinung iſt eine fehr weit verbreitete, und fie 

hängt mit dem Grundſatze zufammen, daß Die Regel unjers 

Thuns mit der Negel unfers Glaubens zufammenhänge. 

In den Religionen des Altertbums gab e3 daher Beſtra— 

fungen diefer Art, und nicht minder in fpäterer Zeit unter 

den Muhamedanern und den amerifanifchen Heiden. Im Mit- 

telalter fannte man fein fatholifches Land, wo die, nicht blos 

von Königen, jondern meijtens von Landſtänden genehmigten 

Gefege nicht Strafen auf die Kegerei gefeßt, und da man die 

Keßerei als eines der fchwerften Verbrechen anſah, nicht auf 

ihre höhern Grade die Todesitrafe angewendet hätten. Diefe 

Beftrafung war alfo politifcher Seits vorgejchrieben. 

Allein als bei der im zwölften Jahrhundert in das ſüd— 

liche Frankreich gefommenen Keßerei der Paulicianer Fälle von 

Keßeret öfters vorfamen, war es vorzüglich wichtig, Daß die 
Unterfuchung der Frage, wer ein Ketzer ſey, ſchon lange durch 

die Kirchengefeße der am meiften competenten Autorität, näm— 

lich der kirchlichen, vorbehalten war, Dadurch hing Vieles 

von den Bifchöfen ab; die Biſchöfe im ſüdlichen Frankreich 

handelten aber nicht immer, wie fie jollten, und oft fehlte es 

ihren Bemühungen an Übereinftimmung. 

Dies bejchleunigte den Abfall von der fatholifchen Reli- 

gton, und galt zu Rom für eine Aufforderung, Daß der Pabit 

als das den Bifchöfen vorgefegte Oberhaupt der Kirche ein- 

fchreite, um Plan und Syſtem in die Unterfuchungen gegen 

die Keßer zu bringen. Demzufolge wurden einzelne Commif- 

jüre (inquisitores) abgejendet, und Dies gab unter Inno— 

cenz III. im Anfang des Ddreizehnten Jahrhunderts die Grund: 

lage von dem, was man im ftrengeren Sinne des Wortes 

die Inquiſition nannte. 

Bei diefer Anjtalt führten die päbftlichen Inquiſitoren die Uns 

terfuchung, belegten die geringern Übertretungen felbft mit Strafen, 
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und übergaben bei jchweren Graden den Schuldigbefundenen 

dem weltlichen Arm, welcher dann die in den Landesgejegen 

feftgefeßten Strafen vollziehen ließ. Aus dem jüdlichen Franf- 

reich drang Diefes Inſtitut nah Spanien; doch fcheint nad) 

einem authentiſchen Documente die Zahl der durch daſſelbe ge— 

ſchehenen Berurtheilungen nicht eben groß gewefen zu ſeyn *). 

Sn vielen Ländern wurde die Inquifition nicht angenommen, 

in vielen bald wieder abgeſchafft, und im vierzehnten Jahr: 

hundert war Diefes Inſtitut auch dort, wo es beftand, jo wenig 

befannt, daß man von demjelben oft feine Kenntniß nahm. 

Unter Ferdinand dem Katholifchen fam aus Veranlaffung 

der Mauren in Granada die Inquifition wieder zu neuer Thä— 

tigkeit, und bald nachher gaben die Glaubensneuerungen von 

Luther und Calvin Beranlaffung zu ihrer Wiederbelebung in 

Italien, jo wie zu ihrer Ausbreitung in Portugal und jenen 

unermeßlichen Colonien, welche fowohl Spanien als Portugal 

in Amerifa und Aften hatten. Hier aber befam die Inquiſi— 

tion einen mehr politifhen Charafter *), und die 

*) Gibbon (Gefchichte von dem Verfall und Untergang des römifchen 

Reichs. Anmerfung 31 zum Kapitel LIV) erwähnt der Aften (Li- 

ber sententiarum) des Snquifitionegerichts von Touleufe aus der 

Zeit von 1307 bis 1323, welche der Proteftant Limberch zu Am— 

fterdam 1692 mit einer Gefchichte der frühern Inquiſition herausge— 

geben hat, und bemerft: „daß von einem Verzeichniß der Schulvigen, 

welches neunzehn Foliofeiten füllt, nur fünfzehn Berfonen männlichen 

und vier weiblichen Geſchlechts dem weltlichen Arme find überliefert 

worden.“ — Gibbon gefteht alfo, daß nur bei neunzehn Berfonen 

innerhalb fechzehn Jahren in tem fehr ausgedehnten Gerichtsjprengel 

des Inquifitionsgerichts zu Touloufe vie Tovesftrae ftattfand. 

**) Der Cardinal PBacca, welcher (1797 — 1802) pähftlicher Nuntius zu 

Liſſabon war, fagt im feinen diefe Zeit betreffenden Mempiren: er 

habe als Nuntius, da man die Inquifition als ein königliches 

Inſtitut behandelte, feinen Einfluß gehabt, worüber er unter anz 

dern auch ein von der föniglichen Negierung ausgegangenes Document 

liefert, Er zweifelt indeffen wenig daran, daß bei dem Geheimniß, 
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Härte der Inquiſition, befonders aber ihre feierlichen Hinrich- 

tungen (Autos da fe) wurden ein Gegenftand gerechten Tadels. 

Shre Strenge dauerte bis gegen den Anfang des achtzebnten 

Jahrhunderts; feit jener Zeit beſtand fie mur noch als eine 

Art von Polizei, und unter den Nevolutionen von Spanien, 

Portugal und Amerifa (1808— 1838) erloſch fie in Diefen 

Ländern gänzlich. 

Daß an dem Inftitute der Inquiſition in Spanien und 

Portugal viel zu tadeln war, wird allgemein zuge: 

geben. Allein zu dem, was wirklich zu tadeln war, bat Der 

Partheigeift oder die Unwiffenheit noch Vieles beigefügt, was 

nicht war *), und felbjt jenes Geheimniß, welches bei dem 

Prozeffe der Inquifition in Anfehung der Mittheilung der 

Zeugenausfagen beobachtet wurde, war bei vielen weltlichen 

Griminalgerichten jener Zeit **) auch zu finden. 

Die Proteftanten machten die Inquifition zu einem der 

vorzüglichiten Gegenftände ihrer Anklagen und Läfterungen; 

das Wefen der Inquifition beftand aber aud bei 

mit dem Alles umgeben war, Mißbräuche, und zwar vorzüglich für 

politifhe Zwecke, ftattfanden. 

) Man macht bier auf ein vielgelefened Buch, nämlich Schillers Ge— 

fehichte des Abfalls der Niederlande, aufmerffan, wo fih (S. 95 — 

102 der Originalausgabe) in Beziehung auf die Inquifition ein für 

einen Schriftfteller von großem Rufe ungewöhnlich hoher Grad von 

Unwifjenheit beurfundet. 

**) Diefe Nichtmittheilung der Namen der Zeugen, welche dem Richter, 

wenn er vernünftigerweife davon einen Nachtheil für den Zeugen ver: 

muthen Fonnte, erlaubt war, gründete fi) auf die Berhältniffe des 

Mittelaliere, welche oft einem Zeugen gegen die Verwandten des Be: 

ſchuldigten feinen hinlänglichen Schuß fichern fonnten. Dafjelbe Ber: 

fahren, und zwar aus denfelben Gründen, beftand aber auch Bei vie: 

len weltlichen Gerichten, und in dem venetianifchen Criminalprozeß hat 

bis in die legten Zeiten der Nepublif, wie der Verfafjer aus Crimi— 

nalaften die Überzeugung gewonnen hat, diefer Übelftand fortgedauert, 

und dadurch die fogenannte procedura secreta zur Folge gehabt. 
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ihnen. Die erjten Reformatoren lehrten ohne Anjtand, daß die 

weltliche Obrigfeit das Necht habe, die Keßer am Leben zu 

ftrafen, und um nur einen in feiner Art berühmten Fall auf: 

zuführen: es wurde auf Calvins Betrieb Servet, weil er Die 

Dreifaltigfeitslehre geläugnet hatte, zu Genf (1553) bei lang- 

famem Feuer verbrannt *). In England ließ der Erzbiichof 

Cranmer die Anabaptiften verbrennen, und die Hinrichtungen 

jo vieler Antitrinitarier in reformirten Ländern, befonders aber 

jene von GentiliS zu Bern (1566), fo wie Die des füchfischen 

Ganzlers Krell, und die Einferferungen der Anhänger Me: 

lanchthons unter dem Churfürſten Chriftian I. von Sachſen 

(1591 — 1603), liefern den Beweis, daß auch, wenn Schon 

in andern Kormen, der Protejtantismus fein Glaubensge- 

richt kannte. Erſt bei den Fortichritten der Gleichailtigfeit in 

Glaubensſachen fam man, wie auch immer dort und da nod) 

die beitehenden Gefeße lauteten, von der Beftrafung der 

Keberei ganz zurück, und ganz inconfequent wird fie nur 

bei der vollfommenen Religionsfreibeit. 

Wie wenig nun das Inſtitut der Inquifition zu den wer 

jentlihen Einrichtungen Fatholifcher Länder gehört, zeigt 

fich daraus, dag unzählige Länder es niemals hatten, und an— 

dere es wieder aufgaben. Die Fehler des Inſtituts, feine 

Grundlage einmal zugegeben, lagen in den mangelhaften Ein— 

richtungen des Griminalprozeffes, obgleich er durch das cano- 

nifche Recht genauer geregelt war, als der Griminalprozeß der 

meijten weltlichen Gerichte, und völlig abgeſchmackt ift, wenn 

*) Gibbons Urtheil über Servets Verurtheilung (Anmerf, 36. Kap. LIV 

der Geichichte von dem Verfall und Untergang des römischen Reichs) 

verdient bemerft zw werden. „Die einzige Hinrichtung Servets,“ 

fagt er, „gibt mir mehr Ärgernif, als die Hecatomben in ven 
fpanifchen und pertugiefifchen Autos da Fe. Gin Fatholifcher Inqui— 

fitor leiftet denfelben Gchorfam, den er fordert.“ Calvin aber, be: 

merft Gibbon im Terte, habe bei Servers DVerurtheilung „das 

Verbrechen feiner eigenen Empörung verdammt“, 
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uns zuweilen proteftantifche Schriftiteller jagen: es hätten bei 

der Inquifition feine Verhöre flattgefunden. Gin nad der 

Aufhebung der fpanifchen Inquifition von einem ihrer höchſten 

Beamten verfaßtes Werk *) berichtigt, obgleich es in einem 

der Kirche feindlichen Sinne geichrieben ift, viele Diefer Sätze. 

Übrigens aber hing der Feuertod mit dem Inſtitute der 

Inquiſition fo wenig wefentlid zufammen, daß, wenn 

das weltliche Griminalgefeß eine andere Strafe verordnet hätte, 

diefe dann zur Bollziehung gefommen wäre, wodurd) die ganze 

Frage, welche Strafen gegen die von der geiftlichen Behörde 

als Ketzer bezeichneten Perfonen von dem weltlichen Richter 

zu verhängen find *), zu einer Frage der weltlichen 

Griminalgefeggebung wird, bei deren  legislativen Be: 

*) Von Lorente. Llorente war eine der Hauptperfonen der fpanifchen 

Snquifition unter Karl IV. und Staatsrath unter dem Könige 

Sofeph Napoleon, dem alle Archive der Inquifition zu Gebote 

ftanden , und der gewiffermaßen ihre Aufhebung rechtfertigen 

follte. Der erſte Band feines Werfes unter dem Titel: Histoire 

de Pinquisition, enthält außer einer Überficht der Entftehung der 

fpanifchen Inquifition auch den ganzen Gang des Prozeffes, und in 

den folgenden vier Bänden fommt unter vielem Intereffanten auch 

die wahre Gefchichte des Infanten Don Garlos vor, welchem man, 

ganz mit Unrecht, dort und da zu einem Opfer der Inquifition macht. 

**) Es liegt im Geiſte der Canonen, daß Xebensftrafen nicht von ber 

Kirche ausgefprochen werden; wenn aber irgend eine Regierung es 

angemejjen findet, alle Förperlichen Strafen von bedeutender Höhe 

der Firchlichen Gewalt zu unterfagen, bei allem dem aber die Keßerei 

als ein Verbrechen zu erflären (was bei den verfchiedenen Anfichten 

der Juriften über das Verbrechen der Neligiensftörung möglich ge— 

nannt werden muß), fo fünnte, wenn auch firchlich ausgemittelt würde, 

inwiefern von einer fürmlichen Kegerei Chaeresis formalis) die Rede 

wäre, doch eine verhältnißmäßig geringe bürgerliche Strafe, 3. B. 

eine Kerferftrafe von einem Jahre, durch die weltliche Obrig- 

Feit ausgefprochen werden, chne daß deswegen das canonifche Ge: 

fegbuch geändert werden müßte, oder die Firchliche Autorität weiter 

zu interveniren brauchte. 

— 
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antwortung man alle Ginfihten des Zeitalter benügen kann. 

Selbft der Prozeß der Inquifition, infofern er durch das ca— 

noniſche Geſetzbuch geregelt ift, zeigt fi unter verjtändigen 

Inquirenten vieler Verbefferungen fähig, und endlich it in 

dem Namen Inquifition felbft fo wenig Auffallendes, daß dort 

und da weltliche Regierungen manche Griminalgerichte In— 

quifitoriate nennen *). Übrigens wurde von der Inguifition, 

obgleich Niemand an ihre Einführung, felbft in Spanien und 

Portugal, denfen wird, nur darum gehandelt, um mit 

möglihfter Bollftändigfeit von den verschiedenen 

kirchlichen Snftituten früherer Zeiten zu handeln. 

XXII. 

Von dem Syſtem der Kirche, keine Einkünfte vom 

Staate, wenn es vermieden werden kann, beziehen 

zu wollen. 

Die Kirche ſtrebt, was Anerkennung verdient, nach einem 

gewiſſen Grade von Unabhängigkeit. In dieſer Beziehung ver— 

langt ſie, wenn es vermieden werden kann, keine Einkünfte 

vom Staate; denn der Staat könnte am Ende mittelbar 

oder unmittelbar dieſe Einkünfte doch nur von den Landesein— 

wohnern nehmen, was letztern läſtig wäre, beſonders wofern 

ſie eine andere als die katholiſche Religion hätten. Die Kirche 

nimmt alſo gern Stiftungen, und wenn dieſe fehlen, Almoſen 

oder gewiſſe Gebühren für einzelne Verrichtungen der Geiſt— 

lichen, wie z. B. die Begräbnißtaxen. 

Man kann vielleicht ſagen, dieſe Behauptung ſey nicht 

richtig, die Kirche verlange ja Zehnten. Allein die Zehnten, 

inſofern ſie eine Perſonallaſt ſind, ſind nur eine Abgabe 

der Katholiken, inſofern ſie aber als Reallaſt auf den Grund— 

ſtücken liegen, find fie eine Grundrente, die jeder Beſitzer als 

*) Dies ift namentlich in Preußifch - Schlefien der Fall. 
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jolcher zahlt, er mag ein Jude, Heide oder Neformirter ſeyn. 

Gegen den leßtern Tiegt auch fein Unrecht darin; denn er er 

wirbt die Verbindlichfeit mit den Grundſtücken, oder mit anz 

dern Worten, das Grundſtück mit den Verbindlichkeiten, und 

hat mit Rücfiht auf den Umftand, daß das Grundftüc wegen 

des Zehnts ein Fleineres reines Einfommen gibt, als 

es fonjt geben würde, das Grundſtück verhältnißmäßig 

wohlfeiler am fich gebracht. 
Bei den Zehnten verdient e8 überdies erwogen zu werden, 

daß fie, wo fie durch die weltliche Gewalt eingeführt wurden, 

wie z. B. ımter Karl dem Großen in Sachfen, fogleich eine 

Abgabe zu Gunften der Geiftlichfeit waren, welche bald zum 

ficchlicyen Gigenthum gehörte, und infofern dem Dispofi- 

tionsrechte des Staates entzogen wurde, wodurd ſich ihre Na- 

fur änderte. 

Eben fo kann man, 3. B. in Frankreich, heut zu Tage 

Geiftliche mit Staatsbefoldungen fehen. Allein bier war die 

Lage bei dem Abfchluffe des Concordats von 1801 ganz eigen- 

thümlicher Art gewefen; die Kirchengüter waren von den fran— 

zöfifchen Nationalverfammlungen mit Vorbehalt einer Entſchä— 

dDigung für die Geiftlichfeit eingezogen worden, und die Ent: 

ſchädigung lag in dieſen Gehalten. 

Die Bemerkungen über die Zehnten und die Gehalte 

beſtätigen alſo vielmehr die im Eingange dieſes Abſchnittes 

aufgeſtellte Regel, als daß fie ſolche aufheben follten. 

Sehen wir aber auf jene Bortheile, welche das von der 

Kirche befolgte Syitem anbietet, fo jehen wir deren viele und 

wichtige. 

Der erſte ift ſchon, daß die Kirche nicht von den Finanz: 

erifen der Staaten abhängt, und fo lange nur ihr Eigenthum 

gegen Confiscationen geſchützt ift, ohne Bedrückung des Volks 

das, was fie braucht, erhält. 

Der zweite ift, daß ihre Geiftlichfeit im Lande mehr ein: 

gebürgert wird. Jene Geiftlichen, welche ganz oder zum Theil 

von freiwilligen Gaben leben, müſſen nothwendig bis auf einen 
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gewiffen Bunft beliebt ſeyn, weil fonft jene Gaben ausbleiben 

oder fich jehr vermindern würden. Umgekehrt entiteht in jedem 

qutgearteten Menfchen, welcher von dem Wohlwollen eines An— 

dern etwas erhält, ein Gefühl der Dankbarkeit, welches wie- 

der Freunde macht. Dies war eine von den Urfachen, warum 

ebemals die Geiftlichen, da fie mehr mit dem Volk in Verkehr 

ftanden, mebr auf der Seite der Völfer waren, als jpäterhin. 

Sit aber der Geiftliche Nußnieger von Landeigenthum, jo ift 

er in hundert Beziehungen am das Schickſal des Landes ger 

bunden. Sein Anbau, feine Beftenerung, feine Kriegslaften, 

jeine Gefeggebung intereffirt den Geiftlihen mehr; er wird 

Rathgeber in gewilfen Kreifen, oder fucht den Rath Anderer; 

er begreift daher leichter die Stellungen und Bedürfniffe aller 

Stände. 

Ein dritter Punkt ift, daß durch den Befig von Stiftun- 

gen der Geiftliche im Allgemeinen auf eine feinen Umſtän— 

den entſprechende Lebensweiſe bingeleitet wird. Be— 

zieht er von der Stiftung reine Geldeinfünfte, jo wird er 

vielleicht mit wilfenfchaftlichen Bejchäftiqungen feine Zeit aus: 

füllen, und Männer, welche dies wollen, werden vorzugsweile 

um ſolche Stiftungsgenüffe die Bewerber jeyn. Beſteht die 

Stiftung ganz oder zum Theil im Grundeigenthbum, jo üt die 

natürliche Hinweifung auf die Beſchäftigung mit Landwirth— 

jchaft, wo wieder der Geiftliche als Rathgeber von Nachbarn 

und Gemeindegliedern viel Gutes thun kann. 

Endlich ift es auch in Anſehung der Einfünfte der Kirchen- 

anjtalten ein ſehr beachtenswertber Umstand, daß fie meiftens 

aus verjhiedenen Quellen zufanmenfliegen. Hier hat 

ein Pfarrer oder ein Bifchof einiges Grundeigenthum, dort 

noch einige Bezüge an Geld oder Zehnten. Dies bat den 

Bortheil, daß, wenn Eine Quelle der Einfünfte vertrodnet, 

doch noch die andere fließt, und aljo doch für den Benefiziaten 

noch einige Subfiitenzmittel übrig find. Viele Einfünfte find 

jogar von der Art, dag fie zu Meliorationen auffordern, was 

einestheils zu angenehmen Befchäftigungen Stoff gibt, andern- 



— 52 — 

theils aber den Kreis der Kenntniffe erweitert, und das In— 

terefje der Elerifer mehr an das Leben knüpft. 

Diejen Betrachtungen gegenüber erſcheinen die Vortheile 

reiner Geldeinfünfte, wenn fie bei allen oder auch nur 

bei den meiften Benefizien bejtänden, für die kirchlichen An: 

ftalten ganz unbedeutend. Jede Geldrente verliert im Laufe 

der Sahrhunderte, und trennt ihre Beſitzer von der wirklichen 

Welt. ES it unpaflend, von den Geiftlichen unter allen Um— 

ftänden Studien zu verlangen, und in vielen Lagen, z B. 

der eines Dorfpfarrers, können Studien, wenn ihre Refultate 

auf die Kanzel gebracht werden, jogar höchſt unpaffend jeyn. 

Bon den meijten Benefiziaten würden aber, wenn fie Geldein- 

fünfte allein bezögen, viele Dennoch aus Diefer oder jener Ur— 

jache den Studien entfagen, wo dann der Gedanfe nahe liegt, 

daß manchmal andere, der Würde des Standes oder feinen 

Verpflichtungen nicht immer zufagende Unterhaltungen aufges 

jucht würden. 

XXI. 

Bon der Ungleichheit der Benefizien. 

Eine der gewöhnlichiten Klagen jowohl unter Geiftlichen 

als Weltlichen ift die über die große Ungleichheit der 

Benefizien. Bei gleichem Range, bei gleihen Berrichtun- 
gen hat, fagt man, ein Geiftlicher ungeheure, ein anderer ſehr 

geringe Einkünfte. Dies ſey nun ein Nachtheil, auf defjen 

Befeitigung längft von der Kirche hätte gedacht werden follen. 

Unter einigen Gefichtspunften ift dieſer Gegenftand ſchon 

in diefem Werfe (II. Buch, 8. Abſchn.) vorgefommen, unter 

dem nämlich, daß man den reichern Benefizien nicht füglich 

zu Gunften der ärmern etwas entziehen kann, ohne den Glau— 

ben an die Heiligkeit der einmal gemachten Stiftungen zu er— 

fchüttern; was alfo bier allein berührt werden fann, it, daß 

es nicht einmal leicht möglich ift, andere, dieſen Übelftand be- 
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fchränfende Borfchriften zu exlaffen, als jene, die ohnehin im 

canonifchen Rechte vorfommen. 

Wollte man nämlich feftiegen, daß einer Stiftung höch— 

ftens die und die Summe gegeben werden kann, alfo eine Art 
von geiftlihem Amortifationsedift erlaffen, fo wäre dieſe Maß— 

regel in mehr als einer Rückſicht unklug. Manche Stiftung 

fann heute reich und fogar übermäßig reich ſeyn, und doch in 

einem Sahrhundert verarmen. Dann aber fchenft man felten 

dem bereits Reichen, weshalb ein ſolches Gefeg eigentlich nur 

jenes, was ohmebin nicht leicht vorfommen wird, zu hindern 

bejtimmt wäre. Ferner iſt der Reichthum an fich nicht ſchäd— 

fi, fondern nur jein übler Gebraud. Es gibt noch immer 

Arme, Kranke, Lehranftalten, Kirchen und VBerforgungsanftal- 

ten, für welche ein reicher Benefiziat viel thun fann und thun 

joll. Er fann ärmeren Benefizien aufbelfen, abgängige Stif- 

tungen machen, Gelder für Nothfälle hinlegen. Man hatte in 

jenen Zeiten, wo ein Theil der Elerifei noch reich war, Bei- 

jpiele in Dienge, bei denen der Reichthum gut angewendet wurde, 

Sehen wir auf die ärmeren Benefizien, fo bieten ſich wie— 

der andere Betrachtungen an. Solche Benefizien fünnen Men- 

chen, Die vom Haufe reich find, gegeben, oder auch durch die 

Mittel der Dismembration reicherer Stiftungen durch die Ber: 

einigung von Pfründen in einer Berfon, durch die Vermehrung 

der Stiftung oder Durch die Zuweifung zeitlicher Penſionen ge— 

hoben werden. 

Überhaupt muß eine Kirche, welhe den Unterhalt ihrer 

Geiftlihen vorzugsweife durch Stiftungen deden will, 

auf jene Gleichheit der Befoldungen bei einem und demfelben 

Grade des Ranges oder des Dienftes, welche man in den 

neuern Zeiten im Staatsdienfte fieht, verzichten. Die 

Staatsgewalt, welche die Ihrigen blos mit Geld zahlt, 

und von Zeit zu Zeit die Gehalte regulirt, kann Manches 

thun, was bei einem andern Syſtem rein unmöglich ift. Und 

doch iſt felbit im Staatsdienfte, ungeachtet alles Strebens 

nad Gleichheit, bei Poſten von derfelben Befchaffenheit oft 
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eine große Ungleichheit der Einkünfte. Dort kommen unrecht— 

mäßige, aber ſchwer zu hindernde Einkünfte zu den rechtmäßi— 

gen Einkünften, hier gibt wegen der Theuerung des Ortes 

eine und dieſelbe Geldſumme der Sache noch weniger Vortheile, 

als an andern Orten. Hier fordert oder erwartet man von 

einem Beamten dieſes oder jenes Grades Aufwand; in einem 

andern Orte verlangt man ihn nicht, und macht dadurch den 

Gehalt reichlicher. 

Es iſt aber gar nicht unwahrſcheinlich, daß, wen die 

Kirchen auf den gewöhnlichen Wegen Vermögen erwerben könn— 

ten, heut zu Tage, wo das Nationalvermögen überall geſtiegen 

iſt, ſchlecht beſoldete Dienſtplätze der Geiſtlichkeit bald Verbeſ— 

ſerungen erhalten würden. Mittel dazu ſind: Stiftungen, Zu— 

lagen aus den Gemeindeeinkünften, Zuweiſung einer mit eini— 

gen Remunerationen verbundenen Aufſicht über einzelne Stif— 

tungen u. ſ. w. *). Bleibt aber auch wirklich dort und da ein 

firhlicher Dienftplag mit fchlechten Ginfünften, jo ift es ja 

eine befannte Sache, daß der Geiftliche nicht immer auf den- 

jelben Plag gebannt ift, und überdies nicht der Einfünfte we- 

gen in den Stand eines Geiftlichen getreten ſeyn joll. 

*) Es iſt nicht unwahrfcheinlich, daß auf den hier angedeuteten Wegen 

die Poften der Hilfspriefter, welche heut zu Tage im Verhältniß zu 

andern Ständen meiftens allzu dürftig dotirt find, bedeutend verbef- 

fert werden würden. Franfreichs Beifpiel deutet darauf hin. Daß 

übrigens nach den Greigniffen der legten fechzig Jahre der un: 

tere Clerus der meiften Länder eine Verbeſſerung feiner öconomifchen 

Lage nothwendig Habe, iſt ſchon von vielen, zum Theil liberalen 

Schrijtftellern, wie 3. B. de Pradt (in dem Werke du Congres de 

Vienne), auseinandergefeßt worden. 
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XXIV. 

über die Abzüge von dem Ertrage der Benefizien, 
inſofern ſich erſtere auf das canoniſche Recht 

gründen. 

Das camonifche Recht verfügt zuweilen, daß ſich ein Bene— 

fiziat zu Gunften des Biſchofs oder des Pabites Abzüge von dem 

Ertrage feines Benefiziums müffe gefallen laffen. Über jene Ab- 

züge, welche zum Vortheil des Biſchofs ftattfinden, wird in 
den gedrudten Werfen, welche in dem vorigen Jahrhundert 

über das fatholifhe Kirchenrecht erfchienen, wenig geklagt, weil 

die Verfaſſer diefer Werfe feinen Grund fanden, fih mit dem 

Sntereffe der Biſchöfe in eine Collifion zu verfegen; um jo 

häufiger waren aber die Klagen über die verjchiedenen Abzüge 

zu Gunjten der Päbfte. Über die römifchen Tagen, Annaten, 
Balliengelder, Gebühren der Legaten u. f. w. fonnte man in 

jedem Compendium des Kicchenrechts, und vor Allem bei Fe— 

bronius, Declamationen leſen; man bezeichnete alle diefe Ab- 

züge als Mißbräuche. 

Es ift Schon wo anders bemerkt worden, daß zur Erhal- 

tung der Gentralgewalt der Kirche Abzüge diefer Art nothwendig 

und natürlich find (TI. Buch, 16. Abſchn.); es ift aber nur 

nothwendig, diefen Gegenftand nod etwas umitändlicher zu 

behandeln, und noch auf einige dabei vorkommende Gefichts- 

punkte aufmerkjam zu machen. 

Pfründen werden nur nad) den Grundjäßen des canoni- 

ichen Rechtes geftiftet (I. Buch, 3. Abſchn.); dem Willen des 

Stifters wird alfo nicht zu nahe getreten, wenn von dem Er- 

trage der Stiftung ein angemeffener Theil für die Centralge— 

walt der Kiche in Anfpruch genommen wird, um jo mehr, da 

diefe Gentralgewalt durch die Kraft, welche fie dem Ganzen 

gibt, auch dem Einzelnen zu Gute fommt. 
Da es ferner nad) der Natur der kirchlichen Einfünfte 

nicht wohl anders möglih ift, als dag Pfründen von fehr 
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ungleichen Einfünften entjtehen, der Pabft aber nicht verhalten 

werden fann, zu feinem Legaten den reichſten Bifchof zu er- 

nennen, jondern vielmehr in Intereſſe der Kirche ein Mann 

feines Vertrauens abgeordnet werden muß, weldyer viel- 

feicht feine reichen Einkünfte hat, fo ift nichts natürlicher, als 

päbſtlichen Legaten Taggelder bei denjenigen Prälaten anzu- 

weifen, deren Didcefen zu vifttiren find, und zwar in eben dem 

Berhältniffe mehr, ald die Prälaten, bei denen die Bifitation 

vorzunehmen ift, reicher find. Der gemeinfte Mann würde 28 

unnatürlich finden, daß Jener, welcher vifitirt, tief an Vermö— 

gen unter demjenigen erfcheine, welcher vifitirt wird. Jede 

weltliche Regierung verfährt nach) ähnlichen Grundfäßen, vor- 

ausgefeßt, daß fie nicht bei der Befteuerung ein ziemlich freies 

Feld hat, in welchem Falle fie freilich aus ihrer eigenen Kaffe ihrem 

Commiſſär angemeffene Commiſſionsgebühren anweifen fann. 

Es folgt aber aus derfelben Betrachtung, daß, wenn ir- 

gendwo jene Kirchen, welche zu vifitiren find, von Reichthü- 

mern nichts veden fünnen, auch der Bifitator, ohne den An— 

ftand zu beeinträchtigen, mit minderm Aufwand auftreten kann. 

Allein, wird man vielleicht jagen, wie fam es, daß einen 

beträchtlichen Theil des Mittelalters hindurch fo viel über den 

Aufwand der päbftlichen Legaten und über die Bedrüdung der 

Biſchöfe geklagt wurde? Wir antworten: nichts ift natürlicher, 

Die Kirche beftehbt aus Menfchen, und nicht alle find, wie 

fie feyn follen. Vielen, befonders deutſchen Bifchöfen, die in 

ihrem Lande faft Landesherren waren, war e8 unangenehm, 

die römischen Legaten mit einer höheren Autorität als der bi- 

ſchöflichen bekleidet zu ſehen; fte ſcheuten das vorgejchriebene 

Ceremoniel, und ſo groß auch ihre Einkünfte ſeyn mochten, ſie 

wollten doch nicht gern Abzüge. Zudem war die Verfaſſung 

frei, keine Cenſur beſtand; jede auch ungegründete Klage konnte 

laut werden, und ſo wurde freilich auch dann geklagt, wenn 

man, anſtatt in dem Jahre der Viſitation von zweihundert 

Dörfern die Einkünfte zu ziehen, nur von hundertneunzig 

Dörfern ſie beziehen konnte. 
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Bemerfenswerth it es aber, daß über diefe Abzüge von 
dem Ertrage der Benefizien in dem Zeiten vor Karl dem 

Großen (800) weniger geklagt wurde. Die Urfache ift ein— 
leuchtend; wo weniger war, konnte weniger gefordert werden, 

und wo ein jtärferes Gefühl für die Bedürfniffe des Ganzen 

herrjcht, würdigt man leichter das, was angeordnet wird. 

Wahr mochte es; nun allerdings zuweilen fern, das Ab- 

züge von Bedeutung dem, der fie binnen einer furzen Zeit lei 

den joll, jchwer fallen. Allein heut zu Tage wäre man mit 

den Hilfsmitteln weniger verlegen. ı Die Beobachtungen der 
Mortalitätsverhältmiffe,, der Verſetzungen, der Vifitationen 
u. j. w. fönnen gewiſſe Durchſchnitte zeigen; wen nun 

in Einem fort gewijje Einfünfte für dieſe außerordentlichen 

Ausgaben hingelegt werden, jo werden fie für gewiſſe Zeit: 

punkte einen Fond geben. Doppelt nothwendig wird dies heut 

zu Tage, wo mandmal unbemittelte Männer zu den höheren, 

nicht immer reichlich dotirten Kicchenpfründen gelangen. 

Endlich it bei der heutigen Weltlage, wo fi die Ein- 

fünfte-des Clerus in vielen Ländern wefentlich verändert haben, 

bereits eine Reduftion jener Gebühren, welche Rom bei ge— 

wiffen Beranlaffungen für die Kojten feiner Gentralanftalten 

einhebt, eingetreten, und der Geijt der Billigfeit bei diefer 

Reduktion läßt fich um fo weniger verfennen, da aud im 

Kirchenſtaate der Geift der jegigen Staatsadminiftration Die 

Staatsverwaltung Fojtipieliger gemacht hat, aus den frühe: 

ren Zeiten Schulden hinterblieben find, und die Rücwirfungen 

dieſer Urfachen auf den Kirchenftaat die Einfünfte, welche dem 

Oberhaupte der Kiche aus dem Kirhenftaate zur freien 

Verfügung bleiben, auf eineim Verhältniffe zur Stellung 

des Pabjtes jehr mäßige Summe beſchränkt haben.- 

Aus den bier vorgetragenen Bemerfungen ergibt fih auch, 

was von jenen Provinzialfaffen und Bifitationsgebühren, welche 

in den geiftlichen Orden zu Gunften ihrer Obern  bejtanden, 

zu halten ſey. Da dieſe Orden ihrer Natur nach größere 
oder Fleinere Gorporationen waren, fo hatten fie auch ihre 

Deidtel, canon. Necht- 37 
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Finanzen für die Bedürfniſſe der Central- und Provinzialver— 

waltung einzurichten, was am ſchicklichſten durch verhältniß— 

mäßige Beiträge der einzelnen Klöfter geleiftet werden konnte. 

Selbit die Gewohnheit mancher Drden, für ein irgendwo ab- 

gebranntes oder verunglüctes Klofter unter den Klöftern des— 

jelben Ordens Almofen oder bejtimmte Beträge zur Wiederher- 

ftellung zu jammeln, war eine Art gegenjeitiger Aſſe— 

ceuranz, deren Bortheile heute diefem und morgen jenem 

Klofter zu Gute fommen, und welche alfo zur Berarmung des 

Klofters, bezogen auf lange Perioden, nichts beitrugen. Daß 

man aber das fogenannte „Geld außer Landes jenden“ heute, 

bei den unbedeutenden Beträgen diefer Art, nicht ſehr in Be— 

trachtung ziehen fünne, fällt, da manche Staaten alle Fahre 

Millionen an auswärtige Stantsgläubiger fenden, wohl je- 

dem Unbefangenen auf. 

XXV. 

Von dem Daſeyn unnöthiger Pfründen. 

Oft kann man heut zu Tage die Bemerkung hören, daß 

auch in der katholiſchen Kirche die Amter mit Einkünften, 

aber ohne Arbeit (Sinecuren), zahlreid) gewefen waren, 

und zum Theil noch anzutreffen find. In der letztern Be— 

ziehung weist man gern auf die Ganonicate an Dom- und 

Eollegiat- Kirchen bin. 

In dieſer Rückſicht braucht man blos die lange Dauer 

der Kirche und jene Organifation zu betrachten, welche nicht 

durch Machtſprüche von Zeit zugeit geändert wird, 

um Manches leicht erflärbar zu finden. 

Oft hat eine Pfründe ursprünglich ziemlich" viele Arbeit 

gegeben, weil 3. B. die Gemeinde groß war. Im Laufe der 

Sahrhunderte wurde die Gemeinde Flein, die Arbeit für den 

Benefiziaten verminderte ſich, oder hörte, weil 3. B. ein Klo- 

jter Die Berrichtungen übernommen hatte, ganz auf, die Pfründe 
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bejtand aber bei allem dem noch; jegt war eine Sinecure auf 

die natürlichſte Art entitanden. 

Dft waren auch mit manchen Pfründen, mit welchen heut 

zu Tage wenige, eigentlich kirchliche Gefchäfte verbunden find, 

einjt mehrere kirchliche Gefchäfte verbunden. So waren einft 

die Stellen von Domcapitularen, als der Gottesdienit in den 

Domficchen feierlicher war, und bei den biſchöflichen Curien 

mehrere wichtige Gefchäfte vorfamen, Poſten mit einem nicht 

unbeträchtlihen Gejchäftsfreife, während heut zu Tage, wo 

die Formen des Gottesdienftes dort und da durch Staatsge: 

jeße im Geiſte der Einfachheit geregelt find, und Die fatholi- 

jhen Confiftorien den größeren Theil ihrer ehemaligen Ge— 

jchäfte nicht mehr haben, für einen Domcapitular nicht immer 

ein angemefjener Kreis von kirchlichen Gefchäften ſich fin- 

den läßt. 

Dann iſt aber auch folgender Gefichtspunft für die Be- 

urtheilung wichtig. In einem jo großartigen Inſtitut, als die 

katholiſche Kichenverfaffung zur Zeit ihrer freieren Entwicklung 

war, muß es immer eine Anzahl Posten geben, welche ihren 

Befiger wenig beſchäftigen. Ste paſſen für das Alter, für 

den Gelehrten und für den fränflihen Mann. 

Die Kirche hat fir die Ihrigen nicht jene Benfionsinfti- 

tute, welche der Staat zuweilen für feine Beamten hat; eine 
Art von Surrogat muß aber doch gejucht werden. 

Endlid können auch Pfründen, die nicht im ftrengeren 

Berjtande viel Arbeit geben, zur Aushilfe für die Berrichtun- 

gen anderer Benefiziaten dienen. 

Daß indeſſen im Einzelmen oft Manches in Anfehung 

der unnöthigen Pfründen mit Grund erinnert werden fann, 

wird Jedermann zugeben. Man brauchte nur auf das ehema— 

lige deutjche Reich hinzublicken und zu fehen, wie unter dem 

Borwande leicht vereinbarliher Gefchäfte oft drei oder vier 

einträgliche Dompräbenden auf einen und denfelben Kopf ver: 

einigt waren, jo jah man den Mißbrauch. Aber diefer Miß— 

brauch gründete fich gleich jenem, daß nur der alte Adel 

31 * 
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zu den Ganonicaten der Reichsſtifte gelangen konnte, auf Ein- 

richtungen, zu deren Abftellung die Macht der Päbſte nicht 

hinreichte, und die man auf die Reichsverfaffung ſtützte. Miß— 

brauche aber finden fich freilich in dem geiftlichen Stande, jo wie 

außerhalb deffelben. Die Frage ift nur, ob man im Grund: - 

fage wenig befchäftigte Pfründen vertheidigen kann. 

Bemerfenswerth ift e8 aber bei diefen Firchlichen Finanz- 

einrichtungen, daß die Kirche niemals auf die übrigens fo 

nahe liegende Idee eines Religionsfonds verfallen ift. Ohne 

Zweifel fürchtete fie die üble Verwaltung dieſes Fonds umd 

den unangenehmen Gindrud feiner Eriftenz auf diejenigen, die 

ſonſt etwas stiften wollten, jo wie die Idee einer Congrug 

mit allen ihren Mißbräuchen, welche ſich raſch aus der dee 

eines Neligionsfonds entwidelt. 

XXVI. 

Bon den Ähnlichkeiten und Unterſchieden der Or— 

gantjation der Finanzverhältnifje im Staate umd 

in der katholiſchen Kirche. 

Die bisher gefchehenen Andeutungen über die Ungleichheit 

der Benefizien und die Hilfsmittel, welche fie anbietet, zeigt 

hinlänglich Die ganz verfchiedene Stellung der’ kirchlichen und 

der jeßt bejtehenden Staatsfinanzgen. Da aber die Kirche fo 

qut eine Gentralgewalt und Provinzialgewalten braucht, als 

der Staat, fo wird, nachdem die Beſoldungsgrundſätze in der 

Kirche auseinandergefegt worden find, es nicht überflüffig feyn, 

ihr Verfahren mit jenem der Staaten zu vergleichen. 

Bei den Staaten, wie fie in den neuern Zeiten geworden 

find, beſteht allerdings ein ganz anderes Syftem in Anfehung 

der Beamtenbefoldungen, als das in der Kirche eingeführte, 

Man gibt dem Beamten gern einen feftgefegten (firixten) Ge- 

halt, welcher der herkömmlichen Theorie gemäß weder das 

Sammeln von Gapitalten möglich machen, noch den Beamten 
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einer Nothlage Preis geben foll, weshalb für die Hinterbfie- 

benen, fo wie für den Beamten, wenn er dienjtunfähig wird, 

Penfionen bewilligt werden. Die Gehalte beftehen übrigens 

blos im Gelde, und follen bei gleichem Range und gleicher 

Beichäftiqung auch gleich ſeyn. 

Ob dieſe Grundfüge gerade die richtigen find, kann ge- 

fragt werden; Thatſache aber it, daß zwar feftgefeßte Gehalte 

beſtehen, aber in den meiſten Ländern geringer find, als der 

Anſtand es mit fich bringt, und daher viele Beamte, infofern 

fie nicht Privatvermögen haben oder unerlaubte Einnahms— 

quellen auffuchen, Darben. Nicht minder gewiß iſt es, daß 

dort, wo man das Unzureichende der Dotation eines Poftens 

auch, anerkennt, oft ſehr ſpät geholfen wird, obgleich eine auf 

die Steuerfaffe angewiefene Rente in Ländern, wo die Negie- 
rung bei der Bejteuerung ziemlich freie Hand hat, leicht zu 

ſeyn scheint. Gewöhnlich ſcheut man fich nämlich, einem Be- 

amtenpoften etwas zuzulegen, aus Furcht, es möchten bei dem 

ausgeiprochenen Grundjaße: bei gleichem Range müſſe jeder 

Beamte gleihe Einkünfte haben, von zu vielen Seiten 
Neclamationen erhoben werden. 

Endlich wird bei dem in vielen Staaten eingeführten Pen— 
ſionirungsſyſtem der älter gewordene Beamte, welcher fein Le 

betag an Thätigfeit gewohnt war, bei der Penſionirung ſogleich 

um alle gewohnte Beihäftigung und feinen Wirfungsfreis ge 
bracht, was auch fein Übles hat. Man hat ferner von Zeit 
zu Zeit mit Gehaltsregulirungen zu thun; die Beamten werden 

während ihrer Dienjtzeit von Zeit zu Zeit und oft zehnmal 

auf andere Posten verfegt, und da jeder Pojten feinen Mann 

ganz befchäftigen Toll, kann man nicht leicht den verdienten 

Mann anders, als Durch Beförderung oder Zulagen belohnen, 

was auch manchmal feine Anſtände hat. 

Wenn dagegen im Staate eine ſehr alte, nad und nad 

entitandene Staatsorganifatton bejteht, jo iſt Vieles anders. 

Es kann dann leicht geſchehen, daß eine auffallende Ähnlichkeit 

zwifchen dem Beſoldungsſyſtem des Staates und jenem der 
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Kirche eintritt. Auch im Staate waren nad) dem Älter Re: 

gierungsſyſtem feitgejegte (fixirte) Gehalte der Beamten jehr 

felten; meiftens famen die Ginfünfte, ohne daß man bei der 

oberften Stuatsgewalt das Einkommen jedes Dienftplages ge: 
nau fannte, oder auch nur zu kennen verlangte, aus Einfünf- 

ten von den Partheien, Naturalgenüffen, Prozenten von dem 

Ertrage gewiffer Iamdesherrlicher oder ſtändiſcher Einfünfte, 

Zuweifungen von Gärten, unentgeltlihen Wohnungen, Com: 

miffionsgebühren u. ſ. w. Diefe Einfünfte, obgleich ausnahms- 

weile oft fparfam, waren in der Regel reichlich, weshalb man 

annahm, daß der Beamte, wenn er fehon längere Zeit gedient 

habe, etwas fünne erfpart haben, und deshalb Penſionen für 

ihn oder feine Angehörigen nur ansnahmsweife bewilligt wurden. 

Man hatte ferner Posten, die einft Arbeit gaben, aber in der 

Folge wenig befchäftigten, und daher oft Günftlingen, ſchwach 

befoldeten Beamten, Dienftunfähigen oder Leuten von jo 

großem Berdienfte, daß man in der gewöhnlichen Beamten: 

laufbahn Feine angemefjene Belohnung für fie zu finden wußte, 

gegeben wurden. Bon Beamten, deren Thatfraft durch das 

Alter oder durch Krankheiten abnahm, verordnete man nicht 

die Penfionirung, jondern man ließ fie, um ihre Erfahrungen 

noch bemügen zu fönnen, und ihnen einen längſt gewohnten 

MWirfungsfreis zu laffen, lebenslänglich im Amte, doch fo, daß 

durch Stellvertreter oder ihre Collegen auf die Erleichterung 

ihrer Gefhäftsführung gedacht wurde. Endlich organifirte man 

viele Regierungscollegien jo, daß ſchon darauf gedacht war, 

es müſſe ftets im Collegium eine Anzahl kränklicher, alter 

oder oft abwejender Glieder geben. 

Bergleichen wir dieſe DOrganifation des Beamtenweſens, 

wovon man in den öfterreichifchen Staaten noch unter Karl VI. 

ein großes und in vielen Beziehungen  intereffantes Beifpiel 

jehen Fonnte, mit den Anftalten der Kirche für ihre Benefizia- 

ten, jo bemerft man, wie ſchon gefagt wurde, zwifchen beiden 

eine außerordentlihe Ähnlichkeit, und es zeigt fich, 

daß eigentlich Die kirchliche Oraganifation in Anfehung des Bene- 
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fizienweſens nur demjenigen ſehr auffallend ſeyn kann, welcher 

mit den Berwaltungsideen des älteren enropäifchen Regierungs- 

ſyſtems nicht befannt ift, und feine Bortheile mit den 

Bortheilen des ſpäter entitandenen Syjtems nicht verglichen hat. 

XXVII. 

Von den Adminiſtrationsformen in der katholiſchen 

Kirche. 

So wie man im Staate nicht die Entſcheidung aller Fra— 

gen über das, was im Innern zu geſchehen oder zu gelten 

habe, dem Juſtizwege überläßt, ſondern Vieles im admini— 

ſtrativen Wege entſcheidet oder ordnet, ſo iſt es, weil die— 

ſelben Urſachen für dieſe Abſonderung der Geſchäfte ſprechen, 

auch in der Kirche. 

Den beſtehenden Zuſtand jedem Obern in Evidenz zu 
halten, auf Handhabung der Geſetze in dieſen Beziehungen zu 

ſehen, Rang- oder Competenzſtreitigkeiten zu entſcheiden, auf 

größere oder geringere Thätigkeit der Untergebenen, ſo wie 

auf ein für die Geſchäfte zureichendes Perſonal hinzuwirken, 

abgängige Inſtitute zu gründen, oder unpaſſend gewordene 

aufzuheben, dies Alles iſt Sache der kirchlichen Adminiſtration. 

Natürlich werden auch bei dieſer Adminiſtration manche Ge— 

ſchäfte von der Centralgewalt, andere von mehr ſubalternen 

Autoritäten unter ihrer Aufſicht gehalten, und da das, was 

zu einer oder der andern Autorität gehört, ſtreitig werden kann, 

iſt es gut, daß wenigſtens für die wichtigern dieſer Fragen in 

dem canoniſchen Rechte Entſcheidungen gegeben find, und aus 

diejen Entiheidungen mittelit Analogien fi) noch mehrere Ent: 

jheidungen leicht ableiten, oder doch von der-Gentralgewalt 

der Kirche finden laſſen. 

Im Ganzen genommen kann man die im canonifchen 

Rechte aufgeitellten Grundfüge über. die firhliche Adminiftra- 

tion, und namentlich über die jogenannten caussas majores, 



und das Recht der Befchwerdeführung won den’ Ausſprüchen 

untergeordneter Autoritäten nur billigen. Sie geben der Gen- 

tralifation weniger Raum, als Die meisten Gefege der Staaten, 

Ob ſich aber nicht im Einzelnen’ viel mit Vortheil ändern ließe, 

ift eine Frage, welche jedoch, da Goncilien heut zu Tage nicht 

mehr fo leicht möglich find (V. Buch, 5. Abſchn.), nicht füg- 

lich zu einer der Kirchenverfaffung entiprechenden Entfcheidung, 

jo Lange der pübftliche Stuhl feine Abänderung will, zu brin— 

gen iſt; denn jelbjt jene Wirkung fehr übereinftimmender Wün⸗ 

ſche, welche ein allgemeines Concilium (VI. Buch, 1. Abſchn.) 

allerdings haben kann, fällt weg, wenn ein ſolches Goneilium 

nicht abgehalten werden kann. 

Für den Gefchäftsgang bei geiftlichen Adininiftrationsbe- 

hörden, was theilweife auch die Conſiſtorien find, bejteht nun 

ein eigener firchlicher Curialſtyl, und Sene, welche auf ihn 

Werth legen, haben aus dem Gefichtspunfte der Einheit nicht 

Unrecht. Lobenswerth insbefundere muß dem Bolitifer jene 

Beichränfung der Schreiberei und des Vielregierens erfcheinen, 

welche die Anfchliegung an die Altern Firchlichen Gefchäftsfor- 

men ftetS zur Folge haben wird. Ähnliche Tendenzen bemerkt 

man auch bei den Kirchengefeßen für das Juftizfach, von des 

nen bereits in diefem Buche die Rede gewefen ift. 

XXVIII. 

Von den Vertheidigungsmitteln der Kirche. 

Zur Sicherſtellung wichtiger Intereſſen bedarf auch die 

Kirche, wie der Staat, gewiſſer Vertheidigungsmittel, welche 

aber allerdings von jenen des Staates verſchieden ſind, und 

dem Geiſte der Kirche angemeſſen ſeyn müſſen. 

Das Hauptvertheidigungsmittel der Kirche muß heut zu 

Tage dort, wo ihre Intereſſen bedroht oder angegriffen ſind, 

die öffentliche Meinung ſeyn, und dieſe ſich zu erhalten, 

oder wo es nothwendig ift, zu gewinnen, ift eine Hauptaufgabe 
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der Kirche. Sie wird gewonnen durch Mäßigung und durch 

Beſchränkung jedes Anſpruches auf die von der Gerechtigkeit 

gezogenen Gränzlinien; ſie fordert aber oft die Benützung der 

Preſſe, des Predigtſtuhles, der Lehranſtalten und der Künſte 

einer ſchönen und geregelten Darſtellung. Wie ſehr man dies 

Alles zu Rom einſieht, zeigt die diplomatiſche Correspondenz 

zwiſchen Rom und dem franzöſiſchen Hofe in den Jahren 1808 

und 1809, und noch mehr die Gorrespondenz zwifchen Rom 

und dem preußiſchen Hofe aus Veranlaſſung der Berhaftung 

des Erzbifchofs von Cöln im Jahre 1837. Beide Eorrespon- 

denzen haben nicht wenig beigetragen, die öffentliche Meinung 

in Anſehung der päbtlichen Diplomatie in Deutjchland, wo 

die Proteftanten fih von diefer Diplomatie ganz eigene Vor— 

jtellungen machten, wefentlich zu verbeffern. 

Überhaupt ändert fid) von Zeit zu Zeit der Angriff auf 
die Firchlichen Intereſſen. Im den Zeiten der römifchen Kaifer, 

welche Ehrijten waren, gingen die meiften Angriffe von Hof 

theofogen aus, welche Keßereien hervorbrachten oder begünftig- 

ten; in den eriten Zeiten des Mittelalters war es oft robe 

Gewalt; in den Zeiten der Glaubenstrennungen von Luther 

und Calvin war es die Gehäſſigkeit der NReformationsfreunde; 

in den neueren Zeiten endlich find es die weit verbreiteten ir— 

rigen Begriffe vom Staate, feinen Rechten, feinen Intereſſen 

und feinem Streben. Die BVertheidigungswaffen des einen 

Sahrhunderts paſſen daher nicht immer, wenn fie in einem 

andern angewendet würden, und Die gehörige Auswahl zu 

treffen, ift daher mehr Sache des Scharffinns und der Klug— 

heit, als irgend einer beftimmten Regel. 

Wie jebt die Sache in einem großen Theile der Welt 

ftebt, iſt die Preffe eines der wichtigften Anariffs- und Ber: 

theidigungsmittel, und daher Alles, was die Breffe betrifft, 

ein Gegenjtand von dem höchſten Firchlichen Intereſſe. Die 

Kirche kann freilich nur wünfchen, daß zur Verbreitung fchlechter 

Lehren die Prefje feine Freiheit hätte, und in diefer Beziehung 

fann fie als Maxime den Sag: es müffe Preffreiheit be- 
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jtehen, nicht billigen; aber daß manchmal Preßfreibeit beſſer 

üt, als eine nach befchränften Anfichten oder ganz gegen die 

firchlichen Sntereffen gebandhabte Genfur, und daß, relativ 

betrachtet, die Preßfreiheit zuweilen ein Gut jey, wird von 

den höchſten Würdenträgern der fatholifchen Kirche gern aner- 

fannt, Das Gebiet der Preßfreibeit oder einer gemilderten 

und vernünftigen Genfur erweitert ſich aber immer mehr. in der 

Welt, und macht ſowohl den Angriff auf die Kirche, als: auch 

ihre VBertheidigung leichter, als dies noc vor hundert Jahren 

der Fall gewefen iſt. 

Gerade diefer Umftand fordert aber auch in den kirchlichen 

Schulen und überhaupt unter dem &lerus eine größere 

Entwidlung verfchiedenartiger Kenntniffe, bei 

welcher vorzüglich die weltlichen Wiſſenſchaften im ihrer Anwen— 

dung auf. die Kiche den Gegenftand der Aufmerkſamkeit bilden 

müſſen. Pfründen, bei denen man mit Muße den Studien 

obliegen kann, bleiben daher ſtets wünfchenswerth. 

Ehen jo muß der Predigtituhl eine andere Tendenz 
annehmen, als er in manchen Ländern angenommen bat. 

Man muß nicht blos eine triviale Moral abbandeln, welche 

im Grundſatze Niemand beftreitet, jondern muß auf jpezielle, 

der Religion oder den guten Sitten nachtheilige Richtungen 

des Zeitgeiites eingehen. Man muß fchädliche Meinungen, des 

Tages beftreiten, auf Bücher, die in einem oder dem andern 

Sinne wichtig find, aufmerkffam machen, und Dadurch, infoweit 

es die Beichaffenheit der Zuhörer zuläßt, wirkſam zu werden 

fuchen. So ‚allein wird man wieder im manchem Lande Die 

gebildeten Stände in die Predigt ziehen, und man wird es 

noch mehr bewirken, wenn man fi) erinnert, daß die fatho- 

lifche Predigt nicht blos Belehrung, fondern auch Erbau— 

ung zum Zwede bat. 

Fur die Vertheidigung Ficchlicher Intereſſen iſt endlich 

viel gefchehen, wenn die Geiftlichkeit ivgend eines beträchtlichen 

Landes fich wieder als die Geiftlihfeit einer allgemeis- 

nen Kirche betrachtet. Sie wird dann minder. enge Ber 
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urtheilung in Anſehung ausländiſcher Zuſtände zeigen; ſie wird 

wieder einen Platz im Gebiete der Gelehrſamkeit einnehmen, 

und in eben dem Verhältniſſe, als die Geiſtlichkeit wieder in 

der öffentlichen Achtung ſteigt, werden auch Leute von jedem 

Stande und Vermögen gern in ihre Reihen eintreten. 

Mit Vertheidigungsmitteln dieſer Art iſt die Kirche nicht 

wehrlos, und mehrere andere, 3. B. gegen Beeinträchtigungen 

ihres Vermögens oder ihrer verfaſſungsmäßigen Rechte, zeigen 

fi) oft in den Gejegfammlungen. Gegen Angriffe aus ihrem 

Innern und grobe Pflichtverlegungen ihrer Geiftlichfeit ſtehen 

aber dem Dbern mancherlei Disciplinarftrafen und insbefondere 

Genfuren zu. 

XXIX. 

Über die fogenannten auswärtigen Angelegenheiten, 

infofern fie in der Kirhe vorfommen fünıen. 

Da die Kirche eine zufammengefeßte Corporation iſt 
(1. Buch, 7. Abichn.), To gibt es jowohl für die ganze Kirche, 
als auch für einzelne Abtheilungen und Inſtitute derfelben, in— 

jofern fie e8 mit andern Religionspartheien oder der Regie— 

rung im andern als den gewöhnlichen Adminiſtrations- oder 

Suftiz= Angelegenheiten zu thun haben, auswärtige Ange— 

legenbeiten. Jene, welche die ganze Kirche angehen, ges 

hören ohne Anftand zur Gentralgewalt derjelben (I. Buch, 

8. Abſchn.); allein auch ſolche, welche nur einzelne Theile der 

Kirche angehen, fünnen, wenn fie wichtige Marimen aufitellen, 

oder Abweichungen von dem canonifchen Rechte herbeiführen 

jollten, zu diefer Gentralgewalt zu ziehen ſeyn. 

Bon diefer Art find vorzüglih Verhandlungen, welche die 

Stellung größerer Partieularfirchen betreffen. Wenn 3. B. 

dDiefen ihre bisher beftandene Dotation entzogen, und anjtatt 

ihrer ‚eine andere, an ſich geringere oder precaire gegeben wer: 

den foll, ift zwar allerdings die Sache zunächſt für Diefe 

Partieularfirche wichtig; fie hat: aber auch ein Intereſſe für 
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die allgemeine Kirche, weil Die Schwächung einzelner Theile 
auch Das Ganze jchwicht, und eine hier mit Gtillfchweigen 

behandelte Maxime auch wo anders Die Geltendmachung ähn— 

licher Maximen zur Folge haben kann. Oft muß aber auch 

aus andern wichtigen Gründen die Intervention der kirchlichen 

Gentralgewalt ftattfinden, weil es 3. B. fih um Veräußerung 

von Kirchengütern oder andern wichtigen Rechten handeln kann, 

wo der Eid der Bifchöfe ihre Amtswirkſamkeit befchränkt, oder 

weil Biichöfe, wenn fte mit ihren Landesherren unterhandeln 

follen, immer in einer ſehr mißlichen Stellung fich befinden. 

Fragen, die bisher immer zum Gebiete der Gentrafgewalt 

gezogen worden, waren die in den neuern Zeiten’ jo wichtig 

gewordenen Gonventionen mit weltlichen Regierungen über 

Kicchenangelegenheiten, von welchen Gonventionen ein Theil 

unter dem Namen von Concordaten bekannt iſt. Diefe 

Gonventionen betrafen oft die wichtigften, tief in Die 

allgemeinen Intereffen der Kirche eingreifenden Verfügungen, 

z. B. die Zahl der in irgend einem Lande anzuerfennenden 

Bisthümer, die ausdrücliche oder ftillfehweigende Anerkennung 

früherer Gütereinziehungen und eigenmächtiger Akte vergange- 
ner Regierungen, die Art der Beſetzung der Bilchofsjtühle, 

die Einführung geiftlicher Orden, die theologiſchen Lehranſtal— 

ten, den Verkehr der Geiftlichfeit in Amtsſacheu u. ſ. w., alfo 

lauter Gegenjtände, die theils an und für fich fehr wichtig, 

theils mit den anerkannten päabftlichen Refervatrechten in einem 

engen Zufanmenbhange find, 

Menfchen, welche mit dem katholiſchen Kirchenrechte wenig 

befannt find, haben in der neuern Zeit oft Das Recht des 

päbjtlihen Stuhl und der weltlichen Regierungen, foldye 

Goncordate zu ſchließen, bezweifelt. Nach ihren Dar- 
jtellungen waren dieſe Concordate Verträge Über den Glauben 

fremder Perfonen. Allein feine Darftellungen können unrich- 

tiger jeyn, als Diefe. Im Allgemeinen haben diefe Concordate 

blos den Zwed, Streitigfeiten zwifchen dem päbſtlichen Stuhle 

umd diefen Regierungen zw verhiüten oder zu beendigen. Im 
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eritern Falle find fie für Firchliche Angelegenheiten Eonventionen 

zur Regulirung firchlicher Fächer, im legtern Falle das, was 

für weltliche Angelegenheiten ein Ausföhnungsvertrag, ein Berz 

aleich oder ein Friedensvertrag. üt. 
Viele Eoncordate regelten daher die päbftlichen Reſerva— 

tionen und die an Rom zu entrichtenden Geldzahlungen, ans 

dere, ‚gaben den weltlichen Regenten Bräfentationsrechte zu 

gewiffen Kirchenpfründen , oder fegten wegen ftattgefundenen 

Einziehungen geiftlicher Güter gewiſſe Entſchädigungen der Kirche 

feit. Die Regierungen aber, welche fich mittelit joldyer Ver— 

träge in ein ‚freundfchaftliches oder. wenigjtens nicht feindliches 

Verhältnig zu Nom fegten, handelten dabei ganz in ihrem 

wohlverjtandenen Intereſſe. 

Für die auswärtigen Angelegenheiten der Kirche können 

aud) die päbjtlichen Nuntit und Zegaten von Wichtigkeit ſeyn. 

Sie find nicht blos Gefandte des weltlichen Souverains von 

Rom oder Inſpektoren der geiftlichen Angelegenheiten eines 

ihm angewieſenen Sprengels, ſondern ſehr oft Diplomaten, 

welche mit weltlichen Höfen oder einer Anzahl von Biſchöfen 

kirchliche Geſchäfte zu beſprechen und zu einem vortheilhaften 

Ende zu führen haben. Die Gewohnheit, mit ſolchen Nuntien 

zu unterhandeln, wird heut zu Tage, weil ſie geräuſchlos 

iſt, und weniger die Volksleidenſchaften in die Thätigkeit ſetzt, 

von den meiſten Höfen der alten Hinneigung zu Coneilien vor— 

gezogen, und eine Erfahrung von mehr als fünfzig Jahren 

lehrt, daß man auf dieſem Wege am Leichteiten ſich ver— 

ſtändige. Partiecularkirchen überlaſſen oder empfehlen daher: oft 

ihre Angelegenheiten der Gentralvegierung der. Kirche, welche 
natürlich auch, für die Diplomatie der legtern den natürlichen 

Centralpunkt bildet. 



XXX. 

Refultate der Unterfuhungen über die Regierungs- 

form der Kirche und die Borzüge ihrer 

Berfaffung. 

Wer den in Ddiefem Buche vorgefommenen Auseinander- 

jegungen aufmerkſam gefolgt ift, oder fonft Kenutniffe von den 

Beftimmungen des canonifchen Rechtes befißt, der wird Die 

Bemerkung des berühmten Gardinals Bellarmin: daß die 

Kirchenverfaffung eine eingefhränfte — zeige, 

richtig nennen. 

Sn der That nämlich iſt der monarchiſche Charakter vor- 

herrſchend. Ohne ein Coneilium fann der Pabſt die Kirche 

regieren, und ſelbſt auf einem Concilium verfammelt, haben 

die Bifhöfe nur confultative Stimmen. Sie find dem päbft- 

lihen Stuhl untergeordnet, welcher ihnen ihre Jurisdiktion 

befchränfen, ja fogar aus Gründen des öffentlichen Intereſſe 

einzelnen Bifchöfen, wenn fie ſich auch nichts zur Schuld kom— 

men liegen, die Jurisdiktion entziehen fann *). Das canoni- 

ihe Gejegbuh endlich, welches im Anfang des achtzehnten 

SahrhundertS noch von Niemanden als unverbindlich erklärt 

worden war, tft voll von Stellen für die monarchiſche Gewalt 

des Pabſtes. 

Diefer Monarchengewalt aber ftehen bedeutende Einfchrän- 

fungen zur Seite. Der Umfang der päbftlichen Gewalt wird 

in der Regel nicht nach der blofen Theorie, fondern mit Rüd- 

ficht auf die in allgemeinen Concilien gezogenen Gränzen be- 

urtheilt, und wenn der päbftliche Stuhl irgend einen Aft von 

der höchſten Kirchengewalt ausübt, zu welchem ſich in den 

*) Mit Nücficht auf die Übungen und Traditionen der franzöfifchen 

Kirche beweist dies Barrnel (du Pape II. chap. 3) gegen jene fran- 

zöfifhen Biſchöfe, welche anfangs das Concordat von 1801 nicht 

anerfenzen wollten, 
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Goneiliarbeftimmungen feine deutliche Berechtigung zeiat, wie 

3. B. dies bei dem franzöſiſchen Concordate von 1801 der Fall 

war, da hält es der Pabit gewöhnlich ſelbſt für nöthig, jene 

Speenreibe anzugeben, welche ibn in Berbindung mit der 

Nothwendigkeit zu diefer neuen Form der Machtausübung be- 

ftimmt habe. Im fchwierigen Fällen bat jchon oft der päbſt— 

liche Stuhl aus eigenem Antriebe, um fich auch unabhängig 

von feinen gewöhnlichen Rüthen Licht zu verichaffen, Goneilien 

verfammelt, was nicht in dem Weſen einer unumjchränften 

Monarchie liegt. 

Selbit jene Anerkennung, daß in der Regel die Bejtim- 

mungen der allgemeinen Concilien den Wirfungsfreis der Bir 

ihöfe bejtimmt haben, hat den Biihöfen für einen großen 

heil ihrer Gejchäfte eine ziemlich unabhängige Stellung gege- 

ben, und fie dadurd zu bedeutenden Gliedern der Kirche ge- 

macht, weshalb auch der in Frankreich jo gewöhnlich gewordene 

Ausdrud: „die Bifchöfe bildeten die Ariftofratie des Klerus,“ 

viel für fich hat. 

Aber indem die Biichöfe wichtige Rechte erhalten haben, 

find der niedrigern Geiftlichfeit auch ſehr erhebliche Rechte ge- 

fichert worden. Die alte Einrichtung, daß der Bifchof nicht 

leicht etwas Erhebliches ohne fein Presbyterium thun foll, und 

die neue, welche ihm ein Kapitel und ein Gonfiftorium zur 

Seite ftellt, macht, daß es auch für den mindern Clerus 

einen verhältnigmäßigen Antheil an der Regierung der Kirche 

gibt, und dieſer Antheil wird dadurd) verſtärkt, daß das cano— 

nifche Recht der alten Gewohnheit, der Obſervanz und dem 

Geifte der billigen Beurtheilung eine große Rechtswirkung ein- 
räumt. Inſofern man der Ariftofratie die Demofratie entge- 

genftellt, hat alfo die Kirchenverfaffung aud Einiges an Rech— 

ten für ihre Demofratie. 

Sie hat aber auch, was Viele nicht zu wiflen fcheinen, 

Mittel, den Laien auf die Geftaltung der Kirden- 

verhältnifie Einfluß zu verfhaffen So wie bei 

mehreren allgenneinen Goneilien, z. B. dem von Trient, von 
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verfchiedenen Staaten Gefandte Coratores) erſchienen, welche 

Wünsche, Borftellungen oder Remonftrationen dem Concilium 

machten, um Diefes oder Jenes zu verhindern oder zu bewir- 

fen, und das Goneilium aus Klugheitsgründen diefe Mitthei- 

lungen gen berüdfichtigte, und oft über fie vor dem definiti- 

ven Ausipruch der Kirche unterbandelte, fo kann dies aud) 

mit Abgeordneten der Provinzen, Gemeinden u. ſ. ws der Fall 

ſeyn. Dieſe Abgeordneten fünnen fogar zahlreich ſeyn, und 

überhaupt kann der Bifchof, unbeſchadet feiner Nechte, für die 

Kirchenangelegenheiten auch) Bertrauensmänner aus dem Stande 

der Laien ſich wählen. ( 

Verfaſſungen diefer Art haben dadurch, daß fie jeden bil- 

Ligen Anfpruch berücjichtigen, viele Elemente der langen Dauer, 

und dies fieht man auch an der Fatholifchen Kirche, welcher gegenüber 

die ältejten Staaten nicht mehr alt genannt werden können. 

Aber fie hat auch in ihrem Innern viele andere Bedin- 

gungen für eine lange Erhaltung. Ste hat für jeden Stand 

Ausfichten, für jede Nichtung des Geiftes angemeffene Plätze. 

Ihr Cölibat, welcher die Erblichfeit der Pfründen fern 

hält, macht das Kirchenvermögen gewiffermaßen zu einem Ge: 

meingute des Landes, an welchem heute Diefer und morgen 

Sener Theil nimmt, und vom welchem ftetS ein anfehnlicher 

Theil, es ſey nun als Almofen oder als Erbſchaft, dem Laien 

zu Gute fommt, "Sie hat, ganz abgefehen von der päbftlichen 

Würde, Pläbe, welche zu dem Range von Fürften führen, und 

zu. denen der Ärmſte gelangen kann. Aber auch ihre niedri— 

gern Plüße entehren den Mann von hoher Geburt nicht; denn 

eine fromme Gefinnung kann ſogar dahin führen, fie zu 

juchen. Der Menfch mag an der Seelforge, an der Einfamfeit 

oder an der Öelehrfamkeit, oder an Eanzleigefchäften ein Intereſſe 

haben, e8 gibt, wofern die Drganifation der Kirche in einem Lande 

im Sinne des canonifchen Nechtes befteht, Pläge, für die man ihn 

brauchen kann, und die ihm auch wieder das Vergnügen einer 

jeinen Neiqungen entiprechenden Befchäftigung geben. 

Für firchliche Enthuſiaſten, fir welche in andern chriftlichen 
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Religionspartbeien jo jelten ein: Platz zu finden iſt, beſonders 

wenn ſie nicht zum männlichen Gejchlechte gehören, gibt es in 

der Kirche mittelſt der Klöfter und Congregationen Pläße; Je— 

ner, den fein bejtehender Orden ganz ızufagt, kann fogar un— 

ter, gewiſſen Umſtänden -felbit einen. Orden ftiften und feine 

Kraft, ſelbſt nad) einen großen Mapftabe, in dem Intereſſe 

der Kirche verwenden. In eben dieſen Einrichtungen ift aber auch 

eine reformatoriiche Kraft, welche won Zeit zu Zeit, 

wenn ehva irgendwo. der Eifer erſchlafft, ihn wieder. wett, 

und durch eine längere oder kürzere Zeit aufrecht ‚halt. Selbſt 

die freiefte Forſchung wird von der Kirche, wofern man mur 

dem Dogmm micht zu nahe tritt, nicht nur. nicht gehindert, 

ſondern ſogar begünitigt. 

Dieſer Verfaſſung iſt auch zum Theil Die außerordentliche 

Regenerationskraft zuzuſchreiben, welche man in der Kirche 

wahrnimmt. Schon vielmal war „die, Kirche in einer Lage, 

in der fie nach aller, Wahrfcheinlichkeit, wofern man auf die 

ihr zu Theil: gewordenen Verheigungen nicht hinblickte, ihren 

Untergang) hätte erwarten jollen. Man fennt jene Gefahren, 

welche ihr der Artanismus und der Untergang des weitrömi- 

ſchen Kaiſerthums gebracht haben, Nicht viel geringer waren 

ihre Gefahren, als fich die Kegeret, der Paulicianer über den 

Weiten von Europa verbreitete, und im seiner Zeit der begin- 

menden religiöjen Erſchlaffung Die Sekte der Albigenfer ent— 

ſtand. Die Orden der Dominicaner und Franciscaner retteten 

damals, wie. Machinvell und Adam Smith anerkennen, die 

Kirche. Die, Gefahr in den erſten fünfzig Jahren nach dem 

Auftreten: Luthers wurde von Vielen für noch größer gehalten. 

Aber Tobald der Proteſtantismus um ſich griff, begann aud) 

die katholiſche Reaktion, die Jeſuiten serfchienen, und hundert 

Sabre nach dem Abfall von Luther war nicht nur für den 

Proteſtantismus bereitö eine Gränze da, welche er nicht mehr 

überfchritten hat, fondern er war auch aus vielen Ländern 

größtentheils verdrängt, und der Fatholifch gebliebene Theil 

der Welt eifriger, als nur jemals, fatholifch. Ganz daſſelbe 

Beidtel, canon. Recht. 38 
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wiederholte ſich, als im achtzehnten Jahrhunderte durch die 

franzöſiſche Philoſophie, die Anſtalten der Höfe und die Lehren 

der Hofcanoniſten in den meiſten katholiſchen Ländern eine Er— 

jchütterung der Hierarchie und bald much eine ſolche Vermin— 

derung des Kirchenvermögens erfolgte, Daß vielen Denkern 

(1770— 1799) das Ende der Kirche gekommen zu ſeyn fchien; 

aber noch iſt Fein halbes Jahrhundert vergangen, und Die 

Kirche strebt nicht num mächtig wieder empor, fondern Fein 

Unbefangener zweifelt mehr am ihrer noch großen Lebenskraft *). 
Nach folchen Grfahrungen begreift mar, wie viele unter- 

richtete Männer, wenn fie die katholiſche Kirchenverfaſſung 

auch blos aus dem politifchen Standpunkte’ anfehen, 

dieſe Berfaffung als das Meiſterſtück ‚menfchlicher Einficht und 

als die feſteſte aller Einrichtungen anfehen. Diefelbe Anficht 

hatten won jeher die Kenner der Kirchenverfaffung unter'den 

Katholifen. Eben darum aber, weil diefe Erkenntniß weit ver- 

breitet ift, darf um fo weniger erwartet werden, daß die Kirche 

wichtige Theile ihrer Berfaffung aufgebe; ihr dies zumu- 

then, it daher felbit von Seite der Mächtigen bisher ohne 

Erfolg geblieben, und wird, von Fleinen Staaten verfucht, zu 
einem durchaus nichts verfprechenden und in Ki ſo⸗ 

gar unverſtändigen Berfuche: 

Eben dieſes ER auf der hegebenbtn Me 

*) Den Broteftanten war es von jeher eigen, Bei jedem großen Sturme 

gegen die römifche Kirche oder ihre Intereſſen das baldige Ende des 
Pabſtthums zu verfündigem Man fehe hierüber, um nur die nenefte 

Zeit anzuführen, auf die Schriften der Jahre 1769 — 1774 — 1780 — 

1798 — 1808 — 1812. So 3. B. liest man in Wachlers Abriß der 

Geſchichte der Altern, mittlern und neuern Zeit, Aufl. von 1806, 

S. 185: „Die, dem Untergange — nüher gebrachte päbftliche Macht 

erhielt den Todesfireid, als Clemens XIV. von dem beurboni- 

{hen Hefe (1773) genöthigt wurde, den fehon früher ans Portugal 

yon Pombal (1759) verbannten Jefuitenorden aufzuheben — — und 

—— Pins VI. — Reife nach Wien (1782) vollendete die Vernich- 

oH tung der ehemaligen allmächtigen igeiftlichen Hoheit." 
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macht, daß die Kirche das corpus juris canonici durchaus 

nicht Durch ein Geſetzbuch im neuern Sinne des Wortes erjegen 

kann. Eine ſolche Veränderung könnte nicht, ohne daß der 

päbftlihe Stubl fich eine neue gefeggebende und conftituirende 

Gewalt zufchreiben müßte, geſchehen; die Kirche würde für 

Bieles, was fie jeßt bat, den Nechtstitel verlieren; manches 

Neue, was eingeführt werden müßte, würde Widerfpruch erfahren, 

und Bieles, was etwa jegt in irgend einem Lande feine Anwen— 

dung findet, und bet veränderten Umſtänden wieder Anwendung 

finden fann, würde fich. fchwerlich mehr in jenem Lande leicht 

wieder einführen laſſen. Sehr natürlich ift es alfo der Grund» 

ſatz der Kirche, auf dem beitehenden Rechte feit zu beharren, 

und den Partieularfichen nur innerhalb jener Gränzen, 
welche im canoniſchen Nechte gezogen find, das Recht der Ge- 

jeßgebung zu gejtatten. 

Umfonjt wird die Einwendung gemacht, daß in den Altern 

Zeiten die Kirchenverfaffung anders gewefen ſey. Wer zwei: 

felt daran? Es it nur die Frage, ob gegen das göttliche Necht 

Veränderungen gefcheben find; Denn in Anſehung des auf 

menjchlichem Nechte bejtebenden Theils des Kirchenrechts weiß 

man ja, daß feine Unveränderlichkeit feftgefegt it. Der Einwurf, 

ehemals ſey Diefes und Jenes anders gewefen, hat nur bei 

denjenigen Bedeutung, welche glauben, dag Alles in der 

Kirche unveränderlich ſeyn müſſe. Zu diefem Grundfaße 

befennt fich aber die Kirche nicht, auch thut fie daran fehr wohl; 

denn jo wenig wir verlangen, daß heut zu Tage der Kaifer 

von Rußland die nämliche Gefeggebung und das nämliche Hof: 

ceremoniel beibehalte, welches feine Vorfahren im fechzehnten 

Jahrhundert beobachten liegen, eben jo wenig kann man bei 

gehöriger Überlegung in allen Stücken der Kirche die Beibe- 
haltung aller Einzelnheiten der ehemaligen Verfaſſung zumutben. 

Selbit das iſt nicht wahr, daß die Kirche fo ungeheure 

Eingriffe während des Mittelalters in die Rechte der Fürften 

gemacht habe, Sie verlangte juridiſch nur die Stellung 

einer Corporation, und jelbjt die entfchiedenjten Gegner der 

38 * 
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Kirche können feine ſolchen Eingriffe in die Majeftätsrechte 

der Fürjten nachwetien, welde wur entfernt mit jenen Ein- 

ariffen könnten verglichen werden, welche ſich jo viele Fürſten 

des achtzehnten Jahrhunderts in Die Eigenthumsrechte und die 

Berfaflung der Kirche erlaubt haben. Wenn man aber doch. 

jo oft das Gegentbeil davon liest, ſo muß man fich. erinnern, 

daß die proteftantifchen Schriftiteller dDur ch aus und wiele fu 

tholische zum The il von den Grundſätzen des proteſtantiſchen 

Territorialſyſtems ausgeben, welches ſie dası natürliche 

Kirchenrecht nennen, wo es dann freilich wahr bleibt, daß 

dieſes Kirchenrecht von der Kirche zu feiner Zeit anerkannt 

worden ſey, und in den Wirkungskreis der Fürſten, wenn er 

nach die ſem Kirchenrechte beurtheilt wird, von Seite 

der katholiſchen Kirche oft Eingriffe geſchehen find. 

kalz 

Li 
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Siedentes Buch. 

Veränderungen in den kirchlichen Anſichten ſeit dein 

Anfang des neunzehnten Jahrhunderts; Beleuchtung der 

Trennung des Staates von der Kirche, und Auseinander: 
feßung jener Zuftände, im welche die Nevolutionen 

von 1848 viele Kirchen gejegt haben. 

J. 

Die Gegenſtände der Erörterung,in dieſem Buche, 

mit Rückſicht auf die im Jahre 1848 entſtandenen 

Revolutionen. 

Sm zweiten Buche dieſes Werkes iſt die Entſtehung und 

die allmählige Verbreitung eines der weltlichen Suprematie 

günſtigen Syſtems ſowohl in den katholiſchen als den prote- 

ftantifchen Ländern von Europa gezeigt worden, In dieſem 

Buche foll von dem allmähligen Verfall diefes Syſtems, welcher 

mit dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts beginnt, ge— 

handelt werden, um den Boden zu zeigen, auf welchem die Re— 

vohutionen Des Jahres 1848 Die meiften europäiſchen Regierungen 

gefunden. haben. Da diefe Regierungen gezwungen ſind, 

ihre Gefeßgebung in Kirchenfachen mehr oder weniger zu ver: 
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ändern, und bei dieſen Arbeiten notbwendig auf die berrichend 

gewordenen Ideen und die Kortfchritte der Wiſſenſchaft geliehen 

werden muß, jo follen zuerit Die Veränderungen der firchen- 

rechtlichen Anftchten, welche vor dem Sabre 1848 fich verbrei- 

tet hatten, auseinandergefegt werden, um dann auf jene Zus 

ftände überzugeben, welche durch die Revolutionen von 1848 

aefchaffen werden, und auf Die Aufgaben aufmerkfam zu machen, 

welche jet den Regierungen zur Löſung vorliegen. 

In Rückſicht auf den erjtern Theil der Aufgaben dieſes 

Buches müffen wir von den Firchenrechtlichen Zuſtänden Frank— 

vetchs im Jahre 1789 ausgehen, weil, im Großen und Ganzen 

betrachtet, die den gallicaniſchen Ideen entgegengeſetzte Rich— 

tung von Frankreich ausgegangen iſt, und erſt ſeit 1812 ſich 

auf eine ſehr bemerkbare Art in den andern Theilen von Eu— 

ropa geäußert hat *). ? 

1. 

Das Durch die franzöſiſche Revolution entitandene 

Schisma, und die Beendigung deſſelben durch das 
Goncordatvon 1801. 

sn dem Laufe des achtzehnten Jahrhunderts hatte fich 

in vielen Staaten die NRegterungsform fo gejtaltet, daß ein 

*) Den Gegenftand diejes Buches hat der Berfaffer in feinem 1849 zu 

Wien erfehienenen Werfe: „Über die firchlichen Zuftände in dem kai— 

ferlich öfterreichtfchen Staaten,“ bereits mit einiger Umftändlichfeit 

behandeln müffen, um es zw erflären, wie nach ver öfterreichifchen 

Revolution von 1848, obgleich die Staatsgeſetzgebung im Kirchen: 

fachen viele Jahre hindurch (1792 — 1848) fat ftationär geblieben 

war, dennoch) die neueren Ideen fogleich fich zeigen, und in die 

Gonftitutionen vom 28. April 1848 und 4. März 1849 übergehen 

fonnten. Eben deshalb wollte der Verfaſſer, um Wiederholungen 

möglichft zu vermeiden, in diefem Werke Manches, was dort vorge: 

kommen ift, nicht noch einmal fagen, und lieber einige große Fra- 

gen, welche fich über den Werth ver Fatholifchen Kircheneinrichtun— 

gen dem’ Ferfcher zeigen, nur der Hanptfache nad) beantworten, 
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Abjolutismus, welcher nur materielle Vortheile für fich juchte, 

in ganzen Ländern, jeine Wirkſamkeit ‚zeigte. In Alles mengte 

fih die Staatsgewalt, die Religion, die Schulen, die Sitten, 

die, Ortsverfafiungen, die Wohlthätigfeitsanftalten und ſogar 

die Volksunterhaltungen: Alles war ein Regierungsdepartement 

geworden... Was das Volk Dazu fage, war für ‚manche 
Machthaber die legte der Fragen; die Polizei. und die Bajo— 
nette follten die geniigenden Stützen der Throne fern. 

Diejes Regierungsſyſtem ſchwächte die Anbänglichfeit der 

Völker an ihre Regierungen, und gab einer in einem qroßen 

Theil von Europa weit verbreiteten Revolutionsparfhei Aus- 

fiyten, welche im Grunde zwar auch an die Omnipotenz der 

Stantsgewalt glaubte, aber dieſe in vepublifanifhen 

gormen geltend machen wollte. Ihr erftes großes Hervor— 

treten geſchah in der franzöſiſchen Revolution (f. 1789). 

Dieſe Revolution ließ die franzöfiiche Nation Vieles hoffen. 

Religionsfreiheit, Preßfreiheit, Freiheit der Afjociation, der 

Auswanderung und der Rede wurde in Die Ausficht geitellt; 

jo wie aber diefe politiihen Rechte wirklich gewährt wurden, 

mußte das gallieanifche Syitem, welches nur durch eine 

Menge von Polizeianftalten jih halten fonnte, 

nothwendig verfallen. Für das gallicanifhe Syſtem war. aljo 

die Revolution mit ihren Freiheitsideen ein eigentliches Unglüd. 

Doch war, als die franzöftiche Nationalverfammlung ibre 

conftitutionellen Arbeiten begann, eine, große Unklarheit der 

Gedanken da. Man proclkamirte Religionsfreibeit, und zog 

doch das Kircheneigenthum der Katholiken ein gegen das. Ver— 

jprechen, für die Gultusausgaben zu ſorgen. Man proclamirte 

unter dem Mißvergmügen der Katholiken eine Gleichitellung 

aller Religionspartbeien, während faſt ganz Frankreich fatho- 

(ifch war, und im Sinne der Revolutionstheorie den Wün— 

hen der Mehrzahl eine gehörige Rüdficht zu. Theil werz 

den jollte. Im Begriffe der Religionsfreibeit lag es, Daß Die 
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katholiſche Kirche fih ihre inmern Angelegenheiten Tetlbit 

ordnen, oder mit’andern Worten ‚ Mutonomie 

haben ſollte, und doch mengte ſich die Megieriing in das 

Innere der katholiſchen Rirchenverbältniffe, imden fie eine an— 

dere Didcefnneintheilung aus eigenem Nechte Feftießen wollte. 

Aus dieſen Widerfpriihen ergaben ſich nun Folgen, welche 

deito wichtiger waren, je mehr man uf den erg 

Grundſätzen beharrte. 

Der Mehrzahl dev Nationalverfammlung war es um Die 

Aufrechthaltung der katholiſchen Religions wicht zu thun, Miele 

hofften, daß dieſe Religion ſchon durch den bloſen Grundſatz 

der Religionsfreiheit ſich auflöſen werde. Sie exwartete ein 

Gewirre von Sekten. Allein ein Theil der Nationalverfamm— 

fung wünſchte die Aufrechthaltung des Katholizismus, jed od) 

eines modificirten. Dieſen Gedanken hatte vorzüglich Die 

Sanfenijtenpartbei. Ihr Wortführer Camus entwicelte in meb- 

veren Borträgen diefe Anftcht, und aus ihr ging der Plan ber: 

vor, die Firhliche Eintheilung von Franfreidy mit der neuen 

politischen in Übereinftimmung zu bringen, die Wahl der Kirchen— 

vorfteher in die Hände der Gemeinden zu legen, eine Revifton 

der Kirchengefege im Sinne der Janfeniften vorzunehmen, und 

von den Geiftlihen einen Eid, welcher den —— — der 

Regierung —— zu verlangen. 

Dieſen zwei Partheien in der Bere © gegen- 

über ſahen fih die Entholifchen, anfangs nur ſchwach vertrete— 

nen Intereffen von Tag zu Tag mehr "Deeinträchtigel Die 

Einmengung der Nationalverſammlung in die innern Kirchen⸗ 

angelegenheiten der Katholiken dauerte fort; der päbftliche Stuhl 

ſprach fich gegen fie aus; der Hof war diefen Schritten Roms 
nicht entgegen, und als die Nationalverſammlung immer mehr 

auf die Ablegung des Bürgereides drang, md ihn zum Bes 

dingung der Amtswirkfamfeit der Geiſtlichen und ihrer Be 

joldungen machte, zugleich aber viele Bifchöfe auswanderten, 

um vom Auslande her auf ihre Didcefen zu wirfen, da wurde 
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and Zuſtände noch mehr verwickeln werde *). 

Eine Art von Fanatismus ließ aber viele Mitglieder der 

Verſammlung dieſes Schisma nicht fürchten, und als dieſe 

Verſammlung nicht nur anf ihren Decreten beſtand, ſondern 

dieſe Decrete auch noch ſchärfte, exeommunicirte der Pabſt jene 

Geiſtlichen, welche den Bürgereid ablegen würden. 

Von nun an war das Schisma in der franzöfi— 
ſchen Kirche vrochamirt Jene Geiſtlichen, welche den 

Bürgereid abgelegt hatten, wurden von Pabite nicht anerkannt; 

die ihn nicht abgelegt hatten, Faden Feine Anerkennung Dei 

der Regierung. Di aber diefe ünbeeidigten Prieſter in Den 

Gemeinden viel galten, ſo ging die" Regierung mit immer 

größerer Strenge gegen fie zu Werke, To daß der Zuſtand, 

welcher fingere Zeit unter dem Convent jtattfand (1793 — 

Juli 1794), in mehr als einer Rückſicht an Die erſten or 

ſtenverfolgungen erinnerte. 

Dieſer Zuſtand hatte große Seen T ſie müſſen ine hier 

auseinandergeſetzt werden. 

Zufolge jener Ereigniffe, welche lang vor dem Ausbruché 

der franzöſiſchen Revolution Ttattgefunden hatten, war durch 

die von den Regierungen ausgegangenen Religionsreformen, 

den Einfluß einer materialiſtiſchen Philoſophie und das Bei— 

* der En re das religtöfe Element in allen Stäaten 

Ä Bi Mie ſehr manche Schr: titellev in der Idee leben, daß es der Stants: 

gewalt zufomme, auch die Innern KRirchenangelegengt eiten zu ordnen, 

davon fann man an Thiers ein Beifpiel nehmen. Diefer Mann, 

" welcher als Sähriftiteller und Staatemanı lange Zeit (1830-— 1848) 

‚eine fo. große Rolle fpielte, nimmt in feiner Geſchichte dev franzöſi— 

ſchen Revolutien (1.,Th. 5. Hauptſt.) es Fals eine befannte Sache 

an, daß die Nationalverſammlung ein Recht hatte, die Confiscation 

des ganzen Eathelifchen Kircheneigentbums anzuordnen, und lobt es, 

daß die Janſeniſten, Camus an der Spitze, es verhinderken, daß die 

Regierung in Anſehung der a — ſich 

unthätig verhielt. 
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ſehr gefchwächt worden.» In Frankreich gab es daher, wor: 

züglich in den höheren und mittleren Ständen, eine Menge 

Menſchen, welche von katholiſchen Geſinnungen nicht das Min— 

deſte hatten, und entweder Indifferentiſten oder Gegner der 

Kirche waren, aber es nicht, dev Mühe werth fanden, Den Nas 

men von Katholifen abzulegen. 

Neben Diefem Theile der Bevölferung ſtand eine eifrige 
katholiſche Parthei, welche, geſtützt auf, Die älteſten Traditionen, 

nur dasjenige für ächt katholiſch hielt, was die Gutheißung 

des päbſtlichen Stuhls für ſich hatte. Dieſe Parthei, nicht 

dem Einfluſſe, wohl aber der Zahl nach die ſtärkere, hielt ſich 

nun an die unbeeidigten Prieſter, fand ſich dort und da in 

Kellern und Höhlen zum Gottesdienſte ein, und die Verfol— 

gung entflammte den Eifer, ſo daß die Regierung in den eif— 

rigern Katholiken ihre gefährlichſten Feinde ſah, und der Auf— 

ſtand der Vendée (1793-1794) mitten unter äußern Gefab- 

ren auch noch den Bürgerkrieg hewvorbrachte. 

Auf der andern Seite hatte. die Regierung an den. beeidigten 

PBrieftern feine Stüße, Es fehlte dieſen Priejtern der feſte 

Glaube, das gefchloffene Spitem und vor Allem das Publikum. 

Wenn auch anfangs aus Partheiricfichten die Anhänger der 

Regierung. den Gottesdienft der beeidigten Prieſter mitmachten, 

jo war dies Doch von feiner Dauer, und viele dieſer Briefter 

fanden es auch vortheilhafter, zu Civilanftellungen und Ge: 

werben überzugeben, fo daß im Nationalconvente jchon (1793) 

der Beſchluß durchaing, feinen Cultus zu bejolden, jondern 
die Sorge für feine Erhaltung denen, welche ihn wollten, zu 

überlaſſen. 

Die neu entſtandenen Verhältniſſe waren aber auch dem 

alten gallicaniſchen Kirchenrechte ganz entgegen. Von einem 

Placetum für päbſtliche Erläſſe oder von einer Reſpektirung 

der Regierungsbefehle in den Kirchenangelegenheiten konnte bei 

den Gegnern des offiziellen Kirchenſyſtems Feine Rede jeyn. 

Man war auf die Zuftände zurücdgefommen, wie fie in den 

drei erſten Jahrhunderten des Chriſtenthums gewejen waren. 
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Der päbſtliche Stuhl ſchickte daher auch auf, Bitten oder An— 

fragen feine Verhaltungsbefehle nach Frankreich; er leitete durch 

apoftolifche Vicare jene Diöcefen, welche feine Biihöfe mehr 

hatten; er ſetzte feit, wie es bei den außerordentlichen Ber: 

hältniſſen, in welche Frankreich gerathen war, mit der. Berwal- 

tung der KRirchenangelegenbeiten follte gehalten werden, md 

zum. Erſtaunen Vieler ſah man, daß nicht nur Frankreich ka— 

tholiſch bleibe, ſondern ſich auch der Katholizismus daſelbſt 

neu belebe. 

Auch in Anſehung vieler Staatsinſtitutionen bildete ſich 

eine Oppoſition. Die von der Regierung organiſirten Schulen 

konnten das Zutrauen der Bevölkerung nicht erringen; der 

Gedanke, daß der Kirche keine andere Gewalt zuſtehe, als in 

Anſehung der Dogmen und der Moral, wurde als ein un— 

richtiger angeſehen, und eben ſo war es einleuchtend, daß 

jene Menſchen, welche den Einfluß des Pabſtes auf die innern 

Kirchenangelegenheiten für einen rechtmäßigen hielten, von die— 

ſen Rechten ganz andere als die alten gallicaniſchen und jan— 

ſeniſtiſchen Begriffe haben mußten. Auch über die Rechtmäßig— 

keit der Regierungsverordnungen ſtellte ſich ein Privaturtheil 

ein, welches die Machthaber immer mehr daran erinnerte, daß 

ſie in ihrem eigenen Intereſſe die öffentliche Meinung nicht 

außer Acht ſetzen dürften. 

Vorzüglich dieſe letztere Betrachtung war die Urſache, daß 

nach dem Sturze des Schreckenſyſtems (Juli 1794) die Ver— 

folgung gegen die umbeeidigten Priefter nachließ, und unter 

dem Direftorium (1795 — 1799) ließ man in Anfehung vieler 

Regierungsgefeße eine Art Renitenz ftattfinden. Aber fürmlic 

die. der katholiſchen Parthei migfälligen Gefege zurüdzunehmen, 

fand man nicht an der Zeit, weil die große antikatholiſche 

Parthei in der Nationalrepräſentation noch immer vorherrſchte, 

und überdies wegen der ehemaligen Patronatsrechte der Re— 

gierung kaum gehofft werden konnte, einen, angemeſſenen Aus— 

weg aus der eingetretenen Verwirrung zu finden. 

Unter dieſen Umſtänden kam (Nov. 1799) die Conſular— 
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regierung. Napoleon Bonaparte; bereits als Feldherr und 

Staatsmann hochberühmt, kam unter dem Namen eines 

eriten Conſuls an die Spitze der franzöſiſchen Republik. "Seine 

Anstalten zur Herjtellung des Außer Glanzes amd der Ruhe 

im Innern hatten die größten Erfolge Gr erregte Den En— 

thuſiasmüs der Nation, und von diefer Stimmung unterftüßt, 

unternahm er 68, dem Schisma, welches die Macht von Frank: 

reich weſentlich ſchwächte, und bet politifchen Unfällen gefähr— 

lich werden fonnte, ein Ende zu machen. Der päbftliche Stuhl 

bot zu dieſen Bemühungen gern Die Sand; denn Die won Tag 

zu Tag obme einen verhältnißmäßigen Nachwuchs verminderte 

Anzabl der Priefter ließ, wenn Das Schisma lang dauerte, 

viel fürchten ; auch geftattete das politifche Übergewicht der Re 

volution feine allzu großen Hoffnungen auf einen Umſchwung 

der Verbältniffe, So kam das Goncordat vom 16. Juli 1801 

zu Stande.  &8 bDerubte durchaus auf römiſch-katho— 

liihen Grundlagem- 

Sah man auf feine einzelnen Artikel, ſo bemerkte man, 

daß die franzöſiſche Negterung Die katholiſche Religion als Die 

Religion der großen Mehrzahl des Franzöfiichen Volkes aner- 

fünnte, aber weniger Diöceſen wünſchte, als vor der Revoln— 

tion beftanden, und in dieſer Rückſicht eine neue Circumſerip— 

tion der franzöſiſchen Diöceſen ſtattfinden ollter Der Pabſt 

leiſtete auf die eingezogenen Kirchengüter Verzicht, und die 

Regierung verſprach Dafür der Geiſtlichkeit angemeſſene Ges 

halte. Dem erſten Conſul wurde das Nominationsrecht zu 

den Biſchofsſtühlen eingeräumt, mit dem Vorbehalt, daß, 

wenn einer der Nachfolger des erſten Conſuls nicht katholiſch 

ſeyn ſollte, eine andere Übereinkunft vorbehalten werde, Der 

franzöſiſchen Regierung wurden endlich alle jene Privilegien und 

Ehrenbezeugungen zugefichert, welche vor der Revolution Die 

franzöftichen Könige beſeſſen hatten. | 

Als das Concordat geichloffen war, ging man Rom an, 

den beeidigten Prieſtern den Rücktritt zur Kirche zu erleichtevm. 

Mit viel Vorficht wurde für dieſen Zweck eine Erklärung ab- 
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gefaßt, welche der Zurückzutretende zu unterjehreiben habe. Viele 

dieſer beeidigten Priefter benügten die ihnen angebotene Ger 

legenbeit, fich mit. der Kirche: zu verſöhnen. 

5 Größere Anſtände gab es in Anſehung der Nationalreprä— 

jentation, um die Annahme des Eoncordats bei ihr zu bewirken. 

Die Anhänger Voltaire's und Die galliennifchen, proteſtantiſchen 

und janfeniftifchen Elemente im dem  ITribunat und dem ge- 

jeßgebenden Corps erhoben, che es noch zum amtlichen Vor— 

trage des Eomeordates- kant, Anftände, und es gab Tage, in 

welchen der Erfolg zweifelhaft fchien. Zum Theil mit der Ab— 

ſicht, dieſen Widerftand zu befiegen, zum Theil aber and), viel- 

leicht wegen einen Vorliebe zu gallicaniſchen Grundſätzen machte 

nun- die Regierung, da gewiſſe Stantsgefege in Kirchenfachen 

zur Aufrechtbaltung der Ordnung stets nothwendig find, unter 

den Namen „von. organischen Artikeln“ mehrere Geſetzesvor— 

jchläge, welche zum Theil einen vom Goncordate ganz verſchie— 
denen Charakter tungen, und nun wurde (10. April 1802) das 

Eoneordat und die organifchen Artikel in einem und dem— 

ſelben Akte vonder Nationalvepräfentation angenommen. 

Es iſt möglich, daß der Regierung fein’ anderer: Ausweg 

blieb; jo viel iſt aber gewiß, daß Diefer Ausweg es zweifel- 

haft ließ, ob römiſch-katholiſche oder gallicaniſche Grundſätze 

in Zukunft in Frankreich das Übergewicht haben würden. Der 
Pabſt erklärte in Anſehung vieler organifchen Artikel feine Miß— 

billigung, und machte fie zum Gegenjtande einer Unterhandlung "). 

om Mehrere der, ausgewanderten Bifchöfe, welche ihre Rechte 

und die des Thrones nach qullteanifchen Grundſätzen beurtbeilten, 

*) Dieſe gleichzeitige Annahme, des Concordats und der organiſchen Ar: 

—tikel iſt für eine beträchtliche Parthei in Franfreich ver Grund, felbft 

nach den Nebolufionen von 1830 und 1848, die Aufrechthaltung der 

gallicaniſchen Marimen zu fordern. Dupin ftellt (Manuel du droit 

publ. eceles. france. Paris 1844. Introd.) die Gründe zur 

fammen, aus welchen er auch nad) der conftitutionell proclamirten 

Religionsfreibeit die gallicanifchen Maximen als verbindend anfteht, 
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proteſtirten gleichfalls gegen das Goneordat. Ohne Zuſtim— 

mung der Bifchöfe, fagten fie, habe’ der Pabft ihnen ihre Diö— 

cejen nicht nehmen, ohne die Zuftimmung eines Nationalcon- 

ciliums nicht auf die eingegogenen Kirchengüter Verzicht Teiften 

dürfen. Sie erklärten daher noch immer, im rechtmäßigen Be: 

fie ihrer geiftlichen Gerichtsbarkeit zu feyn, und jene Biſchöfe, 

welche in Frankreich auf die Präfentation der Confularregie- 

rung würden ernannt werden, als feine rechtmäßigen anzuſehen. 

Der Streit entbrammte unter franzöfiihen Canoniſten; 

aber er war von furzer Dauer. Barrel bewies in einem viel 

gelefenen Werke *), daß der päbitliche Stuhl nur innerhalb 

jeiner Befugniffe gehandelt habe, und die Ältejten Traditionen 

der franzöſiſchen Kirchen nur jene Bifchöfe als rechtmäßig er: 

fläven, welche Rom anerkenne. Dieſe Beweiſe und mancherlei 

Klugheitsrückſichten beſtimmten Die ausgewanderten Bijchöfe 

zur Nachgiebigkeit, und auch von Diefer Seite hörten Die 

Hinderniffe einer Feſtſtellung dev Kirchenverhältniſſe auf. 

Die Klırgbeit der Regierung that das Übrige. Indem zu 

den Bilchofsftühlen meiftens wirdige Männer gelangten, wurde 

die Regulirung des Details erleichtert; die zur Kirche zurück— 

gekehrten Priefter wurden jo geftellt, daß man nichts von: ihrer 

Bedrückung reden konnte, und die Religion erjtand neu be— 
lebt aus den Rumen, welche die Nevolution geſchaffen hatte, 

Der erite Conſul hatte ſich große Anfprüche auf den Dank der 

Katholiken erworben, und zum Theil deswegen lieg fi) Pius VII. 

bereit finden, ihn, als er durch die Nation zum Kaifer war 

erhoben worden, zu Paris (2: Dez. 1804) feierlich zu krönen 

Aber auch ein großes Beifpiel über den Umfang der kirch— 

lichen Primatialgewalt war aufgejtellt worden. Die Cireum— 

jeriptionsbulle des Babjtes, in welcher ex die ſämmtlichen alten 

Bisthümer Frankreichs mit ihren Privilegien, Gränzen und 

Statuten aufbob, und eine neue Diöceſaneintheilung feſtſetzte, 

*) In dem MWerfe: Du Pape et de ses droits religieux. T. I. 

Paris 1803. 
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war der’ größte Akt der Ausübung päbſtlicher Macht, welcher 

in Kirchenangelegenheiten jemals ftattgefunden hatte; aber er 

fonnte nicht stattfinden, oßme daß die Hauptfäge des gallieani- 

ihen Syſtems über das Verhältniß der Bifchöfe gegen den 

päbftlihen Stuhl theoretiſch und praftifh aufgegeben wurden. 

Gleichwohl war im Jahre 1804 gegen Diefen Alt bereits jede 

Art von Oppofition verſtummt; man hatte eingefeben, daß Die 

Erhaltung der Einheit unter gewilfen Umftäinden auch ganz 
neue Maßregeln dem Pabite zur Pflicht machen könne. 

IM. 

Die Beendigung vieler, in mehreren Ländern ent 

ftandenen kirchlichen Unordnungen durch Eoncordate, 

und Folgen dieſer Art von Verträgen. 

Bald nach der Genehmigung des Concordats von 1801 

durch Die franzöſiſche Nationalrepräfentation bereitete ſich Die 

große Säculariſation in Deutichland vor, Mit der erflärten 

Abſicht, Die deutſchen Fürſten für ihre bei Abtretung des lin— 

fen Rheinufers entitandenen Berlufte zu entſchädigen, waren 

im Limeviller Frieden (9. Febr. 1801) Säcularifationen 

fejtgefegt worden, und die Jahre 1802 und 1803 ſahen ihre 

Ausführung. Mehr als neunhundert Quadratmeilen von Ka— 

tholifen bewohntes und von Bifchöfen und Äbten regiertes Land 
fam unter weltliche, größtentheils protejtantifche Landesherren, 

und da um die nämliche Zeit in Bayern unter dem Miniſte— 

rium des Grafen von Montgelas auch Firhliche Reformen im 

Joſephiniſchen Sinne ftattfanden, hatte das Fatholifche Deutfch- 

land eine Stellung erhalten, bei. welcher fich überall das pro- 

teftantifche Übergewicht beurkundete, 

Schon vor dem Fahre 1802 hatte in den meiften biſchöflichen 

Curien Schwanken und Unſicherheit über den Umfang der geiſtlichen 

und weltlichen Gewalt geherrſcht; nach der Säculariſation wurden 

aber auch dort, wo es vorher noch nicht der Fall geweſen war, febro— 
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mehr auf, als fie unter einem katholiſchen Laudesherrn wufge- 
fallen wäre; denn Die proteſtantiſche Parthei hatte ihrer Hoff— 

mungen auf den Untergang oder eine weentliche  Umftaltung 

des Katholizismus kaum Hehl, und die, fatholiiche glaubte in 

Alten, was. angeordnet wurde, Schritte zur Proteſtantiſirung 

des Landes zu jeben.., Bei allem dem ließ ſich nicht verkennen, 

daß, wenn man von. febronianifchen Grundſätzen ausging, die 

Negierimgen in ihrem Rechte waren, und daß alſo der eigent- 

liche Grund fo vieler mipfülligen Erſcheinungen nur in dem 

angenommenen Kirchenrechte liege, Diejes Kirchenrecht 

wurde alfo jet mebr als jentals won ganzen — ange⸗ 

feindet. & 

Diele Erfal hrung WINDE JUL einem Beitalten gemacht, in 

welchen unfere Studien „des Kirchenrechts äußerſt jelten vor- 

famen, und die Unwiffenheit in diefem Punkte ſowohl in den 

Cabinetten, als im den biſchöflichen Guvien gu Haufe war. 

Da man aber geſehen hatte, dag in Frankreich mittelft eines 

Eoneordats in kirchlicher Rückſicht Ordnung geworden war, 

und in Deutſchland gleichfalls neue Diöceſaneintheilungen und 

Bisthumsdotationen nothwendig waren, zu⸗ deren definitiver 

Feſtſetzung doch ‚dev päbſtliche Einfluß nothwendig ſey, ſo 

wünſchte man (1803 — 1812) much in Deutſchland Concordate, 

mit dem ſtillſchweigenden Vorbehalt, in den Concordaten oder 

nac) denfelben jo viel als möglich won —— — Grund⸗ 

ſätzen einzuführen, 

Es kam indeſſen Durch einen Zuſammenfluß widriger Um— 

ſtände zu keinen näheren Unterhandlungen, und ſelbſt auf 

dem, Congreſſe zu Wien (Sept. 1814 — 9% Juni 1815) wurde 

an. feine Befriedigung der, Katholiken gedacht, obgleich ihre 

Nothwendigfeit den Hauptperionen des Congrefjes nahe genug 

gelegt wurde. Mean fuhr daher in den meisten Ländern Deutjch- 

lands fort, die weltliche, Suprematie in Kirchenſachen geltend 

zu machen, ‚die katholische Kirche als bloſe Polizeianſtalt zu 

behandeln, und nur jene Geiſtliche zur Beförderung auf die 
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wichtigeren Posten geeignet zu finden, welche fich dieſer Rich— 

tung anfchloßen, während man umgekehrt die Anhänger Roms 

unter dem Namen der Ultramontanen oder der Römlinge in 

Mißeredit zu bringen fuchte, was auch bei dem großen Pu— 

blikum, welches von dem Gegenitande wenige Begriffe hatte, 

gelang. 
Nur Ein Punkt ftörte in ihren Hoffnungen zuweilen die 

Staatsmänner der deutichen Gabinette. Die Revolution machte 

(1816— 1819) Fortichritte, und gegen fie kannte man fein 

anderes Mittel, als die Religion. Sie aufrecht zu erhalten, 

jedoch nach polizeilihem Zufchnitt, war num das Beitreben vie: 

fer Höfe, und dies führte zu verfchiedenen Concordaten und 

Berträgen einzelner deutjchen Staaten mit Rom, Die wichti- 

gern find: das Concordat zwifchen Rom und Bayern (1817), 

der Vertrag Noms mit Preußen (1821) und der andere zwi— 

jhen Rom und den deutichen Staaten Würtemberg, Baden, 

Helfen» Darmjtadt und Sachſen-Weimar (1821). 

Aus fast ähnlichen Gründen dachten auch andere Regie— 

rungen an die Abichliegung von Goncordaten. So fam ein 

Concordat mit Spanien, ein anderes mit Neapel (1817) und 

Sardinien (1817) zu Stande, und auch der Kaifer von Ruß— 

(and fchloß eines für das neue Königreich Polen ab (1818). 

Überall war es in diefen Verträgen der Pabſt, welcher die 

Gränzen der Diöcefen requlirte, für den Unterhalt der Geift- 

lichen einige Bejtimmungen machte, und mehrere andere Ges 

genſtände der neuen Kirchenverfaffung ordnete. 
Betrachten wir nun Die Folgen, welche fich aus dieſem 

Wiedererwachen des römifchen Einfluffes ergaben. 

Eine der eriten war, daß der gallicanifche Grundſatz: die 

kirchliche Autorität babe nur eine Gewalt über geiftige und 

zum ewigen Seile gehörige Dinge, als aufgegeben betrad- 

tet werden fonnte. Wenn der päbftliche Stuhl Verzicht leiſten 

fann auf Kirchengüter, und den Unterhalt der Geiitlichen ver: 

tragsmäßig mit den Regierungen ordnen darf, jo hat er offen- 

bar über Dinge paftirt, welche an fich weltlich find, aber für 

Beidtel, canon. Recht 39 

. 
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die Kirche eine große Wichtigkeit haben, und daher ftets zu 

ihrem Wirkungskreiſe gerechnet wurden. 

Bon einem allgemeinen Coneilium war bei allen jenen 

großen Kirchenreformen, welche in dem erſten Viertheil des 

neunzehnten Sahrhunderts jtattgefunden hatten, Feine Rede 

mehr gewefen. Die Regierungen ließen fich den Ausſpruch des 

Pabſtes als einen definitiven gefallen, und jeit der Geltend- 

mahung des franzöftschen Goncordates von 1801 glaubte man 

auch gar nicht mehr, daß Bifchöfe, unter was immer für 

Verhältniſſen, die über ihre Stellung von Rom aus gemachten 

Berfügungen beanjtanden könnten. 

Sn einer andern Beziehung fahen fi die Biſchöfe giefer 

Länder in einer Stellung, in welcher nur die Geltendmachung 

ihrer firchlichen Befugniffe ihnen Anfehen und Ehre bringen 

fonnte. Bon ihrer Seite wurde daher auf ihre Eonfiftorien 

gewirkt, und da auch die Euratgeiftlichkeit von den durch Die welt- 

Tichen Regierungen unternommenen Reformen wenig an VBortheilen 

eingeerndtet hatte, gab es auch unter Ddiefer einen für Rom 

günftig geſtimmten Theil, welcher einen nicht unbedeutenden 

Einfluß auf das Volk hatte, 

Bon vielen Seiten hörte man daher Klagen über das 

„Seltenerwerden aufgeflärter Geiftlichen“, „über zunehmende 

Berfinjterung“, „über das Umfichgreifen des Ultramontanismus“. 

Diefen Beftrebungen im römiſch-katholiſchen Sinne gegen- 

über fanden fid) Gefeße, welche die Stantsgewalt zu verfchie- 

denen Zeiten unter dem Einfluffe febronianifcher Ideen exrlaffen 

hatte. Sie freuzten ſich oft mit den Goneordaten, und die 

Canzleien hielten fich gern an das pofitive Geſetz. Mehr und 

mehr famen viele Katholiken, befonders in Frankreich, zu der Anz 

ficht, e8 wäre am beften, wenn fich die weltlichen Regierungen gar 

nicht in die Neligionsangelegenheiten mengen wollten. In 

Deutjchland Famen dieſe Anfichten vorzugsweiſe durch die theologi- 

jchen Sournale in Umlauf, da es in dem Intereſſe ihrer Herausge- 

ber lag, ihr Publikum mit den wichtigeren Erſcheinungen in 

der Litteratur befannt zu machen. 
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Es entſtand daher in vielen Ländern eine der Kirchenfret- 

heit günftige Parthei, welcher zuweilen auch Staatsmänner 

aus diefem oder jenem Grunde einigen Beifall gaben. 

Sm Großen und Ganzen betrachtet wollten fi) aber die 

meiften Regierungen von dem herkömmlichen Syſteme nicht 

trennen. So wie fie die Fatholifchen Angelegenheiten in ihrem 

Sinne ordnen wollten, juchten fie aud) die proteftantifchen, durch 

den Rationalismus tief herabgebrachten Kirchenverhältniffe in 

ihrem Sinne zu ordnen. Bald wurde auf die Wiederbelebung 
des Poſitiven hingewirkt, bald begünjtigte man die Vereini— 

qung der augsburgifhen und helvetiichen Confeffionsverwand- 

ten zu Einer Kirche, obgleich es einleuchtend jchien, daß dann 

jede der in die Union tretenden Kirchen ihre alten Befenntniß- 

ſchriften ftillfchweigend aufgebe. Man hatte in dieſer Rückſicht 

Vereinigungen der Lutheraner und Calviner in der Pfalz und 

im Naffauifchen geſehen, und nad) einem großen Maßitabe be- 

wirkte der König von Preußen, Friedrih Wilhelm III. (1817 

— 1840), eine Vereinigung der Lutheraner und Galviner in 
feinem Reiche zu einer ſogenannten „evangelifhen Kirche“. Es 

war einleuchtend, daß viele Negierungen noch immer im Geifte 

des proteftantifhen Territorialſyſtems dabei handelten, 

Alle diefe vom Staate ausgegangenen Reformen waren 

jelten ohne bedeutende Bedrüdungen zu Stande gekommen. 

Diefe Bedrücten wurden dann meiftens Freunde der Kirchen- 

freiheit. Sie wurden es um fo mehr, da fie Negierungen 

wahrnahmen, welche nicht blos dem Namen, ſondern auch 

der Sache nad) eine Einmengung in die Kirchenangelegenheiten 

der Katholifen vermieden, Ein großes Beifpiel hatte England 

gegeben, als es (1829) die Katholifenemancipation bewilligte, 

ohne irgend eine jener befondern Präventivmaßregeln zu nehmen, 

mit denen man auf dem Continent überall zur Hand war. 

Als daher unter den Stürmen der Suliusrevolution (1830) 

der Thron der alten Linie der Bourbons zuſammenbrach, war 

„Neligionsfreibeit, Freiheit des Unterrichts und Freiheit der 

Affoeiation” fogleih in. der neuen Gonftitution feſtgeſetzt. 

39 * 
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Belgien ging nach jeinem (Sept. 1830) gelungenen Aufftand 

ſogar weiter, und führte eine völlige Trennung der Kirche vom 

Staate ein, welche ſich als wohlthätig bewährte. In dem 

füdlihen Amerika und der Türkei machte die Kirchenfreibeit 
gleichfalls Fortfchritte, und wenn man auch in Frankreich noch 

fortdauernd Kämpfe für die gallicanifchen Grundfäge und gegen 

die wahre Freigebung Des Unterrichts ſah, jo waren Ddiefe 

Kimpfe für die Katholiken doch fiegverfündend. Vorzüglich 

war es Franz de la Mennais gewefen, welcher lange mit 

dem glänzenditen Grfolge (1812 — 1830) die Sache Roms 

vertbeidigt hatte, aber endlich, weil er überall Die Losreiſ— 

jung der Kirche vom Staate verlangt hatte, mit Rom (f. 1831) 

zerfallen war. 

Die Aufmerkfamfeit in Rückſicht der Kirchen- und Lehr- 

freiheit erhielt bald neue Nahrung durch das, was in dem öſt— 

fihen Europa geſchah. Dort fand offenbar, von der Regierung 

betrieben (1839), ein Übertritt der unirten Griechen zur ruſſiſch— 

griechifchen Kirche jtatt und nebenher eine Einſchränkung der Klöſter 

und kirchlichen Lehranftalten, was neue Gründe Tieferte, Die 

Frage, wie weit Die Rechte der weltlichen Regierung in 
Kirchenfachen gehen, in Erwägung zu ziehen. Mehr und mehr 

fam dabei Die Idee, daß jeder Kirche die Anordnung ihrer 

innern Angelegenheiten zuftehen müffe, zum Vorſcheine; aber 

mit dem Begriffe von Religtonsfreiheit wurden auch noch an- 

dere Begriffe verbunden. Viele meinten, es gehöre zur Reli- 

gionsfreiheit auch die Geftattung aller nur möglichen, mit Po— 

lizeirückſichten vereinbarlichen Religionen im Staate, ferner die 

vollfommene Gleichjtellung aller Religionen und eine auf die 

Vergrößerung der Rechte der Laien berechnete Neform im Ka— 

tholizismus ſowohl als in den proteftantifchen Eonfefjionen *). 

*) Diefe BVerfihiedenheit der Anfichten über das, was die eigentliche 

Kirchenfreiheit fey, Fam davon her, daß das Verhältniß zwiſchen 

Staat und Kirche, obgleich es die Grundlage für die Beantwortung 

von Hunderten von Fragen gibt, noch niemals zum Gegenſtand um- 
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Eben jo ſchätzte man die Lehrfreiheit; man wollte aber dieſe 
Freiheit, jo wie die Lernfreibeit, bei allen Schulen ohne Un: 

terihied. Dieje und viele andere Ideen von mehr politifcher 

Art haben viel Samen zu Streitigkeiten und Verwirrungen 

ausgefüet, weshalb wir der Auseinanderfegung einiger diefer 

Ideen, und zwar vorzüglich der dev Trennung der Kirche vom 

Staate, weil diefe in den jegigen Zeiten fo oft zur Sprache 

fommt, einige Abjchnitte widmen wollen. 

IV. 

Die Trennung der Kirde vom Staate im Allge: 

meinen betrachtet. 

Die Trennung der Kiche vom Staate gefüllt verichiedenen 

Klaffen von Menfchen. Acht veligiöfe Menfchen vertheidigen 

fie zuweilen, weil fie wünfchen, daß das Heilige nicht für pro— 

fane Zwede mißbraucht werde; Feinde der Religion, weil fie 

bei dieſem Syſtem den Untergang vieler Kirchen hoffen; Fi— 

nanzmänner, weil fie feine Forderungen dev Kirchen an Die 

Staatsfaffen mehr beſorgen; Freunde eines einfachen Staats- 

organismus, weil jie num ein Departement der Stantöverwal- 
tung aufgehoben ſehen; die Vertheidiger der Toleranz endlich, 

weil fie glauben, daß jede Kirche, fobald ihr die Unterftügung 

des weltlihen Arms für ibre Religionsintereffen fehlt, zu to— 

feranten Gefinnungen gegen Andersdenfende übergehen müſſe. 

Wenn man aber das Syſtem der Trennung des Staates von 

der Kirche gehörig würdigen will, muß man die Trennung im 

ftändlicher, von dem ftreng juridifhen Gefichtspunfte 

ausgehender Unterfuhungen war gemacht worden. In den 

verfcehiedenen Compendien des Kirchenrechts Fam darüber wohl Eini: 

ges vor, aber meiltens apheriftifch und ohne ftrenge Zergliederung 

der möglichen Einwürfe. Die deutfchen Werfe, welche von diefem 

Gegenitande handeln, bleiben gewöhnlich in fehönrednerifchen Aus— 

ſchmückungen proteftantifcher Grundideen, 
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engern Sinne, welche freimdichaftlich geichieht, und die Los— 

reißung, bei der ein Theil gewaltfam von dem andern gefrennt 

wird, jorgfültig unterfcheiden; denn viele Bemerkungen, welche 

gegen die Losreißung der Kirche vom Staate fich machen laſ— 

jen, finden nicht mehr ftatt, wenn die Trennung im Frieden 

geſchieht. 

Bei beiden Arten der Trennung bemerkt man, daß weder 
die Kirche etwas vom Staate annimmt, noch die Staatsgewalt 

einen andern Einfluß auf ihre innern Angelegenheiten geſtattet, 

als den, welcher im allgemeinen Staatsrechte gegründet iſt. 

Demzufolge wird Alles auf die Grundſätze des natürlichen 

Kirchenrechts (J. Buch, 5. Abſchn.) zurückgeführt; alle Rechte, 

welche die Kirche dem Staate eingeräumt hat, z. B. das Prä— 

ſentationsrecht zu beſtimmten höheren Kirchenpfründen, werden 

von ihm zurückgenommen; aber ſie ſelbſt nimmt auch vom 

Staate für ihre Vorſteher keine Gehalte, Titel, Ordenszeichen, 

landſtändiſche Stellungen oder Geldzuſchüſſe an. An die Stelle 

der landesherrlichen Präſentationsrechte treten die auf das ca— 

noniſche Recht gegründeten Beſetzungsformen der Benefizien; wo 

die Kirche kein Geld hat, ſucht ſie ſich ohne daſſelbe zu behelfen, 

oder erwartet die Hilfe von Stiftungen und Almoſen; ſelbſt 

in Anſehung der Geſchäfte übernimmt die Kirche kein Staats— 

geſchäft, z. B. feine Concurrenz bei der Conſeription, verlangt 
aber auch eben ſo wenig, daß die Staatsgewalt ihre Tauf— 

und Trauungsbücher als die einzigen geſetzmäßigen Beweisar— 

ten ſtattgefundener Geburten und Trauungen gelten laſſe. Im 

Rückſicht der Ehe endlich läßt es ſich die Kirche gefallen, daß 

der Staat die Civilehe einführe; ſie will nichts als eine Pri— 

vatgeſellſchaft für die Ausübung der katholiſchen Religion ſeyn. 

Dieſe Grundlagen ſcheinen nun höchſt einfach zu ſeyn; ſie 

ſind es aber keineswegs; denn es gibt viele Punkte, über 

welche man ſtreiten kann. So entſteht ſogleich die Frage, was 

man von den Kirchengütern zu halten habe. Einige Kirchen— 

güter ſind erweislich von ehemaligen Landesfürſten der Kirche 

geichenft worden; können dieſe vom Staate zurückgefordert 
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werden? Es gibt Gründe dafür und dagegen, welche tiefere, 

heut zu Tage oft ſchon unmöglich gewordene Nachforfchungen noth- 

wendig machen würden. Eine zweite Frage bilden dort, wo 

fie bejtehen, die Zehnten. Sind fie, fragen Manche, eine 

vom Stante zu Gunjten des Clerus eingeführte 

Abgabe, oder gehören fie der Kirche, wie fo man— 

chem Herrichaftsbefiger, als Privateigenthum? 

Die gewöhnliche Meinung in unferer Zeit neigt fich zur erjtern 

Behauptung bin. Ein dritter Punkt it, ob den Katholiken 

alle Kirchengüter bleiben müffen, die fie von Privatleuten oder 

durch Erſparungen erworben haben, oder ob auch andere, bis- 

her minder begünftigte Religionspartheien mit ihnen, da ihre 

Borältern denn doc auch mitftiften halfen, theilen können, fo 

wie, nad) welchen Verhältniſſe in diefen Falle getheilt werden 

müfe? Die neuen Staatsverwaltungen haben oft Geneigtheit 

gezeigt, Über dieſe Punkte in einem der Kirche ungünſtigen 

Sinne zu entjcheiden, was zum Theil auch ein Grund zur 

Einziehung der geiftlichen Güter für Staatszwecke war. 

In Beziehung auf die Kirche alfo darf man es als wahr: 

jcheinlich annehmen, daß in jedem Falle, der Trennungsgrund— 

ja möge nun von ihr oder von der Staatsgewalt proclamirt 

werden, VBerarmung ihr Loos feyn wirde, Wäre nun, wenn 

dies der Fall wäre bei unferer neuen europäifchen Civilifation, 

welche taufend Bedürfniffe Schafft, und beinahe für gar feine 

dee den Enthuſiasmus auffommen läßt, eine für die Bedürf— 

niffe der Kirche hinlängliche Anzahl von Gandidaten des geift- 

fichen Standes zu erwarten? Und würden nicht bald Miſſio— 

näre die Stelle der ordentlichen Seelforger vertreten müſſen? 

Wir leben nun einmal nicht mehr in den Verhältniffen der er: 

ften Chrijten, und nicht umfonft hat es die Kirche als einen 

Bortheil betrachtet, daß unter Conſtantin dem Großen Die 

Möglichkeit Fam, ohne große Schwierigkeiten eine ordent- 

liche Seelforge zu organiftren. 
Wenn ferner eine Partieularfiche die günzliche Trennung 

vom Staate durchſetzen wollte, jo hatte fie von zwei Seiten 
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mit Anſtänden zu thun; zuerft könnte die oberjte firchliche Au— 

torität, der päbjtlihe Stuhl, die Bemerfung machen, daß eine 

Particularkirche nicht Uber die von der oberſten Kirchengewalt 

abgejchloffenen Concordate und die von der legtern anerkannz 

ten Gewohnheiten ſich willführlich hinausfegen könne, und 

wenn fie e8 doch thue, fih in einen Zuftande der Auflehmung 

befinde. Damm aber fünnte auch die Stantsgewalt Die Bemer- 

fung machen, Daß dieſer Trennungsverſuch nur aus einem ge 

gen die Stantsgewalt beftehenden Mißtrauen ausgeben könne, 

daß er von den fatholifchen Unterthanen verfchieden und oft 

in einem der öffentlichen Ruhe ungünftigen Sinne ausgelegt 

werden dürfte, und daher die Staantsgewalt ein Recht habe, 

gegen die jo feindlich auftretenden Biſchöfe mit angemeffenen 

Mapregeln vorzugehen; ja vielleicht würde Die Staatsgewalt auch 

die Bemerkung machen, Daß die dem Bifchof untergeordnete Geift- 

lichfeit, da fie gegen ihn nur zum canonifchen Gehorſam 

verbunden fey, jeiner Richtung nicht nothwendig folgen müffe. 

Mit dem Intereffe der Geiftlichfeit würde auch das un— 

verträglich feyn, daß nach erfolgter Trennung Sedermann den 

Krieg oder wenigjtens das gegenfeitige Mißtrauen zwifchen dem 

Stante und der Kirche erklärt ſähe, und daher der Staat mit 

dem Gebrauche des ihm umftreitig zuftehenden Veto weit häu— 

figer, als es ſonſt geſchehen würde, einzujchreiten fich werfucht 

fühlen könnte. Allen Anfchein nach wirde alfo aud von 

dDiejer Seite die Stellung der Kirche Feine günftige feyn. 

Diefe Nachtheile für die Kirche, deren Summe leicht nod) 

durch weitere, ſehr nahe liegende Betrachtungen vergrößert 

werden Fünnte, Tagen dem SHauptvertheidiger dieſer Tren- 

nung, dem Abbe de la Mennais, allem Anfcheine nach klar 

vor Augen, weshalb er auch den Trennungsausſpruch vom 

päbſtlichen Stuhle befördert zu fehen winfchte, worauf 

aber, wie ſchon ift erwähnt worden, dieſer nicht einging. 

Betrachten wir nun aber auch die Nachtheile, welche aus der 

Losreigung der Kirche vom Stante für den legtern hervorgehen 

können. 
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In Staaten, in denen feine Trennung zwijchen Staat 
und Kirche ftattfindet, iſt gewöhnlich die Kirchenverfaffung nit 

der Staatsverfaffung auf das Engite verflochten. Prälaten 

figen in den Ständeverfammlungen oder Parlamenten, und fie 

können diefen Sig nicht verlieren, ohne daß die Landesverfal- 

fung geändert wird. Pfarrer nehmen oft an Gemeindeauss 

ſchüſſen Theil, und vielleicht betrachtet man auch die Gemeinde 

als ein öffentliches Inftitut. Dem State liegt an der religid- 

jen Bildung des Volkes, welche er bei der gewöhnlichen Stel- 

fung der Kirche auch bis auf einen gewiffen Punkt bewirkt 

fiebt; jo wie aber durch die Trennung der Kirche von Staate 

der erftere viel von ihrer Dotation nimmt, und dadurch Die 

Beiträge der Katholifen für die Bedürfniffe des Fatholifchen 

Cultus fteigen, fo werden umnftreitig die ärmeren Klaffen, alfo 

diejenigen, welche am meiften der WVerwilderung der Sitten 

ausgefeßt find und zu Verbrechen die meijte Aufforderung ha- 

ben, fi) oft ohne hinreichenden Religtonsunterricht befinden, 

Sa, es wird fogar oft der Full ſeyn, daß ſelbſt Wohlhabendere 

zu einem Religionsunterrichte, welcher ihnen läſtig werden kann, 

nicht werden beitragen wollen. 

Diefe Bemerfung gilt nicht nur im Beziehung auf Ka— 

tholifen, fie gilt auch in Anfehung der Protejtanten, und 

Robert Beel hat fie (1839), als in Beziehung auf die anglica- 

nifche Kiche der Wunſch, fie ganz vom Staate zu trennen, 

zur Sprache kam, im Parlamente ausgefprochen. 

Der Staat müßte nicht minder Bedenken tragen, die eif- 

vigern Katholifen, wenn die Trennung von der Kirche ausge 
gangen wäre, im höheren Staatsdienjte anzuftellen. Nothwen- 

dig käme dadurch der höhere Stantsdienft entweder in Die 

Hände der den Firchlichen Intereſſen wenig Anhänglichen, oder 

in die Hände von Perfonen, welche nicht fatholifch find. Eis 

nes wie das Andere könnte nicht ohne beträchtliche Folgen für 

die fatholifchen Kirchenverhältniffe bleiben. 

Selbit der Gewinn für den Staat, den Manche in finan— 
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den meiften Ländern find nämlich die Fatholifchen Kirchenanftal- 

ten durchaus oder größtentheils mit Dotationen, welche fie fich 

jelbjt verwalten, verjehen, Bleiben diefe den Katholiken, ſo 

haben die Staatsfinanzen dabei feinen Gewinn. Werden aber 

diefe Dotationen vom Staate gegen Entſchädigung eingezogen, 
jo erhält man ein Capital gegen einen Erſatz; leiftet aber der 

Staat feinen Erfaß, fo müffen die Katholifen ihre Eultusaus- 

gaben decken, wo dann ihre Beitragsfähigfeit zu den Staats: 

abgaben vermindert wird. 

Bon Seite der Staatsverwaltungen bemerkt man daher in 

gewöhnlichen Verhältniſſen auch Fein großes Verlangen, Die 

Kirche vom Staate zu trennen, und ohne Zweifel gefchieht es 

zum Theil in der Überzeugung, daß diefe Trennung dem Stante 

nachtheilig wäre ). Diefer Nachtheil aber Laßt fich feiner 

Größe und Dauer nach nicht wohl berechnen. Es kann ſeyn, 

dag im manchem Lande alle Religionspartheien den Verſuch 

der Trennung machen, und unter Religionspartheien, welche 

feine anerkannte Hierarchie haben, fönnten dadurch anarchifche 

Bewegungen oder VBerfuche zu Conſtituirungen und Vereinigun— 

gen, welche auch manchmal dem Bolitifer nicht zufügen, ent- 

jtehen. Dieſe Bemühungen fünnten fi) mit politischen Fragen 

verflechten und Dadurch Die legtern jchwieriger machen. Endlich 

laſſen fich die Verhältniſſe, welche bei dem gänzlichen und doch 

möglichen Heraustritte eines beträchtlichen Theils des Volks 

aus den Kirchenverhältniffen hervorgehen würden, überhaupt 

*) Namentlich bemerft man in Staaten, welche nach ihren öffentlichen 

Akten fich zur Trennung der Kirche vom Staate hinzuneigen fcheinen, 

nicht die geringften Anftalten, die der Regierung nach der früheren 

Verfaffung zuftehenden Nominationsrechte zu den höheren Benefizien 

aufzugeben, obgleich es inconjequent fcheint, daß bei dem Grundſatze 

der Gleichberechtigung der verfchiedenen Neligienspartheien die Re— 

gierung, welche andern Religionspartheien ihre Kirchenvorfteher nicht 

ernennt, den Katholifen ihre Bifchöfe ernenne, 
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viel zu wenig in den Einzelnheiten vorherjehen, als daß nicht 

auch der Staatsmann von diefer Seite Beforgniffe haben könnte. 

Sp wie man nun diefe Summe von Nachtheilen betrach- 

tet, welche aus dem Grundfage der Trennung hervorkom— 
men fönnen, jo begreift man, wie der Pabſt Gregor XVI. 

(15. Auguſt 1832) die Verfuche der Losreigung der Kirche vom 

Staate, welche Damals de la Mennais, und zwar ohne nähere 

Beſchränkungen, empfohlen wurden, verwerflich finden Fonnte. 

Da jedoch Gegenden bejtanden und beftehen, wo die Trennung 

der Kirche vom Staate beſtand und beſteht, ohne daß deshalb 

von einer Mipbilligung des römischen Stuhls die Rede war, 

jo iſt höchſt wahrfcheinlich von Gregor XVI. der Grundſatz 

nur im Allgemeinen und mit Rücficht auf einige in diefer 

Eneyelica ngemißbilligte Lehren verworfen; wir wollen daher 

im nächſten Abjchnitte die verſchiedenen Verhältniſſe betrachten, 

unter denen die Trennung von Staat und Kirche einen minder 

beunrubigenden Charakter haben, ja ganz den Begriff einer 
Losreißung verlieren kann. 

V. 

Würdigung der Trennung der katholiſchen Kirche 

vom Staate, betrachtet nach Verſchiedenheit der 

Verhältniſſe, unter denen fie vorfonmen kann. 

Die Entſtehungsart der Staaten und ihrer Verhältniſſe 

iſt ſo verſchieden, daß das, was im gewöhnlichen Verhältniß eine 

gewaltſame Störung anerkannter Rechtsverhältniſſe fordern 

würde, unter gegebenen Umſtänden einen andern Charakter 

zeigt. Diefem zufolge könnte alfo in gewiffen Lagen die Tren- 

nung der Kirche vom Staate als ein Glück für die erftere 

gelten. So 3. B. könnte einer Kirche, welche zum Staatsin- 

ftitute geworden iſt, bei einer folchen Trennung ihre Unabhän- 

gigfeit wieder gegeben und dies, befonders wenn der Kirche 

ihre Dotationen blieben, und die Trennung von der Staats— 

gewalt ausgefprochen würde, für die Kirche zu einer Wohl- 
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that werden. Auch das ift ferner wahr, daß eine Trennung 

der Kirche vom Staate befjer ift, als eine über die eritere 

verhängte Verfolgung. 

Ein anderer Fall, wo die Trennung für die Kirche vor- 

theilhaft wide, wäre, wenn ein Land von der Herrfchaft eines 

fatholifchen unter die eines protejtantifchen Fürften übergeht, 

wofern Sener, wie es oft gefchieht, ſtets die ftaatsrechtlichen 

Stellungen nad den Werfen feiner Glaubensgenofjen betrachtet. 

An und für fi) ift Dies freilich feine Nothwendigkeit; wie 

denn England feit der Emancipation der Katholiken (1829) 

ein in vielen Nückfichten mufterhaftes Syftem beobachtet; allein 

die Erfahrung, welche man in den meiften Ländern machte, 

zeigt, daß man der Sache nach gegen die Katholifen doch oft 

die Grundfäße des proteftantifchen Territorialfpftems (I. Buch, 

8. Abſchn.) geltend mache. 

Ein dritter Fall wäre, wo die Staatsgewalt mit ſorgfäl— 

tiger Beachtung der meijten beftehenden Rechtsverhältniſſe 

(J. Bud), 9. Abſchn.) ſelbſt die Trennung ihrer Gewalt von 

der Kirchengewalt ausfpräche, wie 3. B. Dies zufolge der weit 

verbreiteten Anfichten über Die Vortheile Der Trennung des 

Staates von der Kirche in Belgien (1831) der Fall gewefen ift. 

Auch hier fällt der Schein eines ftattgefundenen Unrechts nicht 

auf die Kirche, und es können ſogar aus ihr vortheilhafte 

Verhältniffe für die Katholiken und den Staat hervorgehen, 

wie dies wirflich von Nom aus iſt anerkannt worden. 

Endlich find VBerhältniffe denkbar, wo wegen der Stellung 

mehrerer ſich fat Das Gleichgewicht haltenden Religionspar- 

theien im Staate jene Trennung des Staates von der Kirche, 

welche vielleicht von andern Religionspartheien wenigjtens praf- 

tifch angefprochen wird, auch von den Katholiken angefprochen 

und auf einem friedlichen Wege erwirkt werden fan, wo dann 

nothwendig wieder der Begriff einer gewaltfamen Losreigung 

verfchwindet, und viele der gegen die leßtere beftehenden Anz 

ſtände wegfallen. 

Diefe Berfchiedenheit der Verhältniſſe bat die Kirche von 
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jeher beachtet, und fie verlangte nicht unter den heidnifchen 

Kaifern zu Rom das, was fte unter Fatholifhen Monarchen 

angemeffen glaubte, und fie will nicht das Nämliche in China, 

der Türfei und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 

was fie mit Beziehung auf alte Verfaffungen in Spanien und 

Portugal für das rechtlich Nothwendige hält. Eben deshalb 

hat die Frage wegen der Trennung zwifhen Staat und Kirche 

nicht ganz diefelben Gründe und Gegengrinde, wie die von 

dem Staate oder der Kirche einfeitig bewirkte Losreißung; 

da es jedoch viele Staaten gibt, in denen diefe Trennung nicht 

beiteht, und weder von der Stantsgewalt, noch von der Kirche 

verlangt wird, jondern nur als eine der in unferm Zeitalter 

weit verbreiteten Ideen in kleinen, aber oft eimflußreichen 

Kreifen zur Sprache fommt, jo wollen wir mit Nüdficht auf 

jolhe Staaten die Theorie der Trennung der Kirche vom 

Staate noch weiter unterfuchen. 

v1. 

Würdigung jener Nechte, welde bisher in mehreren 

Staaten von der Kirhe der Staatsgewalt 
eingertumt worden find. 

Es iſt bereits im zweiten Buche diefes Werkes (10. Ab: 

jchnitt) von den verfchiedenen Rechten die Rede geweſen, welche 

die Päbſte in Anfehung der Nomination zu Kirchenämtern und 

der bejondern Abgaben von Kirchengütern den weltlichen Re— 

gierungen eingeräumt haben, und wodurch den weltlichen Re— 

gierungen ein beträchtlicher Einfluß auf die inneren Kirchen: 

angelegenheiten zu Theil geworden ift. Dort wurden auch in 

Beziehung auf die fogenannte indirekte Gewalt der Kirche diefe 
Zugeftehungen beurtheilt; es ift aber, weil die Freunde der 

gänzlichen Losreigung der Kirche vom Staate diefe Zugeſtehun— 

gen als übermäßig ausgeben, nicht ohne Nugen, in Er— 

wägung zu ziehen, was denn eigentlich die Kirche dabei ver- 

loren babe. 
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Das wichtigfte Recht, welches in manchen Ländern die 

Kirche an den Staat abgetreten hat, ift ohne Anftand das 

Recht, zu mehreren höheren Kirchenämtern zu präfentiven, weil 

der Präſentirte, wofern ihm nicht canonifhe Hinderniffe entge- 

genftehen, die päbftliche Beftätigung erwarten kann. Die Ur— 

jachen, aus denen dieſes wichtige Recht manchen Regierungen 

gegeben wurde, find bereits vorgefommen, und daß mittelft 

diefer Präfentationen eine Menge unwürdiger Männer in den 

legten fiebenzig Fahren auf die Bifchofsftühle gelangten, it 

für Seden unzweifelhaft, welcher auch nur einen Begriff von 

der Kirchengefchichte Diefer Periode hat. Aber es iſt eine 

Frage, ob mittelft der canoniſchen Wahlen viel Würdigere auf 

die bijchöflichen Stühle gefommen wären, da einestheils bei 

dem vorausgeſetzten Syſtem der Omnipotenz der Regierungen 

durch mancherlei geheime Umtriebe und laute Drohungen auch 

Wahlen im Sinne der Regierung hätten zu Stande kommen 

fünnen, und dann das Hauptübel gerade darin lag, daß ſo— 

wohl an den Höfen, als auch in den Reiben der Geiftlichkeit 

ein irreligiöſer Geift, welcher den Politifern des Tages ein 

Bedürfniß zu ſeyn fchien, überhand genommen hatte, 

Man bat im Ddeutfchen Reiche, wo doch die canonifche 

Freiheit der Bifhofswahlen beſtand, auf den erzbiſchöflichen 

Stuhl zu Mainz einen Erthal und einen Dalberg jteigen ge— 

ſehen; man ſah Biſchöfe, die zu gleicher Zeit vier Bifchofsfige 

innehatten, und Gapitularen, deren Lebensart ein bejtindiges 

Ärgerniß gab. Ohne Zweifel hätten Domkapitel, die in einer 

größern Abhängigkeit von den Regierungen fanden, nicht die 

Erſcheinungen der reichen und fait ſouverainen deutſchen Reichs- 

jtifter zeigen Fünnenz indefjfen wire noch immer Spielraum ge 

nug gewefen, um in dem Sinne mander Regierung Statuten 

zu machen, oder auf eine andere Art dem Zeitgeiit zu huldigen, 

Auf der andern Seite müffen die von den Höfen aus- 

gehenden Präfentationen nicht nothbwendig zum Nachtbeil 

der Kirche gereichen, Es ift nicht nothwendig, daß fie zum Vor— 

theil des Adels, der Günftlinge oder der Hofgeiftlichfeit geicheben ; 
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man kann Vorſchläge der Domkapitel, denen eine Art von 

Wahl vorausgehen kann, abfordern, oder für die Prüfentatio- 

nen von den Kapiteln, den Ständen und einigen ausgezeichne- 

ten Berjonen fich Liften vorlegen laffen. Das Recht des Re- 

genten, zu präfentiven, beſteht, wenn er auch meiftens bei 

den von ihm ausgegangenen Präfentationen die ihm von der 

Geiftlichfeit gemachten Vorſchläge berüdfichtigt, jo qut, als es 

in Anſehung feiner Beamten bejtehbt, wenn auch der Regent 

zur Wiederbefegung ihrer Boten Vorſchläge abfordert und fich 

meiftens an diefe Borjcehläge hält. Die Würdigung und Ber 

rückſichtigung der für hohe Kirchenämter erjtatteten VBorfchläge 

it aber ſogleich um Vieles leichter, wenn die Regierung über 

ihr Verhältniß zur Kirche klar fieht, und den Gedanken, man 

babe in der Kirche ftetS eine geheime Feindin oder eine unzu— 

verläßige Freundin, aufgibt *). 

*) Die Päbſte waren in verfchiedenen Zeitpunften der Meinung, daß 

die von ihnen oder den weltlichen Negierungen ausgegangenen Ber: 

leifungen der Bisthümer im Ganzen genommen befjer ausfielen, als 

die von den Domfapiteln ausgegangenen. So fagt Leo X. (apud 

Raynald. ad ann. 1516, n. 12 in Beziehung auf das Goncordat 

mit Sranfreih): Cum ex electionibus, quae in ecclesiis cathe- 

dralibus ac metropolitanis et monasteriis dieti regni (Galliae) 

a multis annis citro fiebant, grandia animarum pericula per- 

venirent, cum pleraeque per abusum saecularis potestatis, 

nonnullae vero praecedentibus illieitis ac simoniacis pactioni- 

bus, aliae vero particulari amore et sanguinis affectione et 

non sine perjurii reatu fierent, cum electores ipsi, etiamsi 

ante electionem per eosdem faciendam, magis idoneum, et 

non eum, quem promissione aut datione alicujus rei tempora- 

lis, seu prece vel precibus per se vel alium interpositis elec- 

tionem procurare didicissent, eligere sponte jurarent, jura- 

mentum hujusmodi non servarent, sed contra proprium hujus- 

modi juramentum in animae suae praejadicium venirent, ut 

nobis notorie constat ex erebris absolutionibus 

et rehabilitationibus a nobis et praedecessoribus nostris 

petitis et obtentis, idem Franciscus rex nostris paternis mo- 
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Den Regierungen ein angemeffenes firchliches Ceremoniel 

zu bewilligen, it nichts, was der Kirche ein Opfer foftet; 

gleichwohl kann es aber beitragen, einerſeits das freundfchaft- 

liche Verhältniß zwifchen den Negenten und der Kirche zu zei— 

gen, andererfeits aber in einem Zeitraum, wo jo manches alte 

Anſehen gefunfen ift, zur Aufrechthaltung der Autorität, welche 

am Ende auch der Kirche nützlich ift, beizutragen. Werden 

durch Gefälligfeiten der Kirche in dieſer Rückſicht auch nur ei- 

nige harte Maßregeln, welche font fommen fönnten, abgewen- 

det, jo it das, was Die Kirchengewalt bewilligte, ſchon ge— 

rechtfertigt. 

Daß die Immunität in Anfehung der Staatsabgaben nur 

unter gewiſſen Umftänden von der Kirche angefprochen werden 

fonnte, it (IV. Buch, 11. Abjchn.) bereits gezeigt worden. Unter 

einer nicht Fatholifchen Regierung oder eimer folchen, welche 

jich freiwillig oder wegen dem Drange der Umftände dazu be- 

fennt, außerhalb der Kirche zu fteben, ift aber die Befteurung 

der firchlichen Berfonen und Güter nad) dem für andere Con— 

tribuenten gewöhnlichen Maßſtabe ohnehin Leicht gerechtfertigt. 

Aber auch dann, wenn etwa der Pabſt einer weltlichen Regie: 

rung es zugeſteht, daß fie gewilfe Klöfter aufheben, gewifle 

Benefizien einige Zeit zu ihrem Nugen erledigt laffen, oder 

gewiffe Prozente von dem Ertrage aewiffer Kirchengüter eine 

beftimmte Zeit hindurch beziehen darf, können die wichtigiten 

Gründe dafür fprechen. Man weiß, dag in den Kreuzzügen 

(1096— 1291) durch Diefe Mittel manche Rüftung erleichtert 

und insbefondere auch auf diefe Art jene mächtige Flotte zu- 

jammengebracht wurde, welche unter dem fpanifchen Könige 

Philipp I. (1555 — 1598) in der Seeſchlacht bei Lepanto 

nitis, tanquam verus obedientiae filius parere volens, tam 

pro bono obedientiae, in qua magnum meritum vere consistit, 

quam pro communi et publica regni sui utilitate 

in lJoeum pragmaticae sanctionis — constitutiones infra serip- 

tas — acceptavit. 
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Stalien gegen die Türken ficherftellte, Derlei zeitliche Einkünfte 

haben ſogar für die weltlichen Regierungen das Gute, daß fie 

gerade eine Hilfe zur Zeit der Noth md nichts 

mehr find; denn wenn diefe Einfünfte beftändig liefen, wirde 

fich bald irgend ein Finanzier finden, welcher ſolche Einfünfte 

jeinen gewöhnlichen Finanzüberſchlägen (Budgets) zum Grunde 

legen würde. 

VII. 

Würdigung der vom Staate der Kirche zuweilen 

eingeräumten Rechte. 

Die von dem Staate an die Kirche übertragenen Rechte 
ſind meiſtens: die mit einem oder andern hohen geiſtlichen 

Amte verbundene Fürſtenwürde, die Rechte der Landſtandſchaft 

für viele Geiſtliche, der Beſitz von einigen durch die Staats— 

gewalt auf unbejtimmte Zeit gegebenen Einfünfte, ein Rang 

für die Geiftlichen im Staate, gewiſſe Privilegien oder Aus- 

zeichnungen, und endlich die Übertragung von Staatsimtern 

an einzelne Geiftliche. Über alle diefe wahren oder fcheinbaren 
Bortbeile läßt ſich Mancherlei bemerken. 

Sp gibt es Menfchen, — und um das Jahr 1770 gab 

es ſogar viele Menſchen — welche meinen, die Geiftlichkeit 

jollte jtetS bei jener Armuth bleiben, welche fich in dem Leben 

der Apoſtel zeigte, und welche Darüber verwundert zu ſeyn 

jcheinen, wie der Stuhl des aultläifchen Fiſchers ſich in den 

Thron der Päbſte verwandelte. Etwas an biftorifchen Kennt: 

niffen und einige Betrachtungen darüber, ob der Baum im 

eriten Sabre jeines Beitehbens das ſeyn kann, was er nad 

Jahrhunderten ift, würde hinveichen, Mances-zu erklären; 

wahr bleibt es aber, daß nicht der Wohlftand der Getitlichfeit 

— denn Diefer iſt meiltens unſchädlich — wohl aber die 

Reichthümer der Geiftlichkeit jehr oft der Erfitllung ihrer 

Berufspflichten hinderlich ſind. Ein Biſchof oder Abt, welcher 

Fürſt it, und dabei fürftliche Einkünfte hat, findet fich ſehr 
Beidrei, canon. Necht. 40 
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verfucht, nach Art weltlicher Fürften zu leben, und dann be 

ichränft der Aufwand, welcher zuweilen aus Anſtandsrückſichten 

jtattfinden muß, jehr oft die Mittel, Wohlthätigkeit zu üben, 

oder bringt Geſchäfte, die der Geiftlichfeit fremd ſeyn jollen. 

Indeſſen hat die Suche ftets zwei Seiten. Dieſelbe Fürften- 

würde, welche mit einen hoben geiftlichen Amte verbunden: ift, 

kann doch vielleicht die Hofhaltung eines geiſtlichen Fürſten 

zeigen; fie kann eine höhere Wirkfamfeit auf Reichstagen oder 

am Hofe des Negenten fichern; fie kann dem Regenten, welcer 

vielleicht feinen weltlichen Vaſallen gegenüber ſich in. einer üb— 

fen Lage befindet, in dem Intereffe des Landes eine Stütze 

gewähren, und was auch manchmalnüglich ſeyn kann, fie hebt 

einzelne Geiftliche, beſonders unter nicht katholiſchen Regenten, 

in Verhältniſſe, welche felbjt der Kirche einige höhere Achtung 

verschaffen. 

Die Landſtandſchaft einzelner höhern Geiftlichen gewährt 

noch einleuchtendere Bortheile. Dort, wo NReichstage, Landtage, 

Parlamente, Kammern, oder wie nun die zur Eontrolle der Regie: 

ung berufenen Berfanmlungen heißen mögen, einige beträcht- 

liche Rechte haben, ift unter diefem Nechte fehr oft das Recht 

der Befchwerden (gravamina, doleances) oder der Wünjche 

(desideria), mit denen Dies oder jenes von der Regierung 

verlangt wird. Diejenigen Geiftlichen, welche in folchen Stände- 

verfammlungen fißen, haben num am beften Gelegenheit, jeden 

ſchädlichen Gefeße, jeder übermäßigen Beftenerung, jedem über: 

bandnehmenden Berderben in der bürgerlichen Ordnung entge— 

genzuwirken; fte befinden fich in ihrem Rechte als Landſtände, 

und es wird die Bekämpfung eines Gefeßvorfchlages weniger 

übel genommen, al3 wenn gegen ein fehon erlaffenes Geſetz 

von dem geiftlichen Stande vemonftrirt würde. Die Harntonie 

zwifchen der weltlichen und geiftlichen Autorität wird viel leich- 

ter erhalten, und was auch wichtig ift, ein Theil der Geiftlich- 

feit lernt mittelit der Theilnabme an landftändiichen 

Berathſchlagungen den Stantsorganismus und den Gang 

der öffentlichen Meinung beſſer feinen, als e8 fonft der Fall wäre, 
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Einfünfte, welche der Geiftlichfeit auf eine precaire Art 

gegeben find, begründen in der Negel Abhängigkeit; doch kom— 

men Einkünfte diefer Art felten vor. Staatslehen nämlich, die 

zur Dotation einer Kirche gehören, fünnen, da die Wiederbe- 

lehnung als ein erworbenes Recht zu betrachten ift, nicht bie: 

her gerechnet werden, und daß es einer Kirche vortheilbaft tt, 

wenn ſie jelbit Lehen verleiben kann, weil fie nun mehrere 

Mittel hat, Verdienfte um die Kirche zu belohnen, füllt in die 

Augen. 

Eine Rangsbeſtimmung für Geiftliche unter einer unge 

mijchten Bevölkerung von Katholiken it vielleicht ganz unnö— 

thig, weil ſich der natürliche Nana der Geiftlichfeit won jelbit 

fetitellt, und auf Reichsverfammlungen und andern Zuſammen— 

tretungen dieſer Art ohnehin Obfervanzen beftehen. Aber unter 

einer aus vielerlei Neligionspartbeien beftehenden Bevölkerung 

fönnen, theilweife wenigftens, Nangsbejtimmungen für fatho- 

liſche Geiftliche zuweilen von Werth ſeyn, bejonders wenn 

ſolche Rangsbeftimmungen im Staate überhaupt einen hohen 

Werth haben, oder ſchon zu Gunften anderer Neligionspar- 

theien beſtehen. In diefem Kalle ift aber ſchon jo Vieles durch 

die Natur der Dinge und gewiſſe Stnatsrücfichten angedeutet, 

daß das, was etwa vom Staate in Anfebung des Ranges be 

ftimmt wird, faum mehr viel an neuen Vortheilen gewährt. 

Die Privilegien und Auszeichnungen im Staate baben, 

infoweit fie Bortheile gewähren, genau die Natur eines Eigen: 

thums. Sie vermehren daher manchmal die Einkünfte, wie 

3 B. das Münzrecht oder das Anfehen, 3. B. das Necht der 

Präcedenz. Da manchmal ſolche Auszeichnungen Stolz erzeu— 

gen, oft aber auch zum Anfehen der Kirche bei denjenigen, 

welche fein Auge für ihre Verdienſte oder Ansprüche haben, 

beitragen, jo it auch bier im Allgemeinen kaum zu entjcheiden, 

ob der Nachtbeil oder WVortheil im beftimmten Verhältniſſe 

größer jev. 

Die Übertragung von Staatsämtern an Geiftliche it end- 
(ih eine in den früheren Zeiten ſehr gewöhnliche Erſcheinung 

40 * 
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gewejen. Sind Die Ämter anſehnlich und bei allem dem nicht 

jehr zeitraubend, jo gebt immerhin die Sache an; im Allge- 

meinen aber wird der Geiftliche, der ein Staatsamt durch 

lange Zeit hin führt, zum Staatsbeamten, was nicht gut tft. 

Nur ausnabmsweife läßt ficb der Vortheil ſolcher Ernennungen 

für die Kirche begreifen. 

VIII. 

Von den Vortheilen und Nachtheilen einer engern 

Vereinigung zwiſchen dem Staate und der Kirche. 

Die engere Vereinigung zwiſchen dem Staate und der 

Kirche, welche eine Folge der von der Kirche dem Staate und 

wieder der vom Staate der Kirche gemachten Coneeſſionen iſt, 

gewährt im Allgemeinen den Vortheil, die Reibungen zwiſchen 

Staat und Kirche ſeltener zu machen, und in den Staat ein 

chriſtliches Element, welches die Geſetze, Sitten und Gewohn— 

heiten des Volkes mehr mit den Beſtrebungen der Kirche in 

Übereinſtimmung bringt, zu bringen. Die Regierung weiß, 

daß die wichtigern Benefizien faſt durchaus an Eingeborne 

kommen, alſo an Menſchen, welche die Landesſitte mehr kennen, 

als ein Ausländer ſie kennen würde; auf die Biſchofsſtühle 

kommen im Allgemeinen gemäßigte und der Regierung nicht 

politiſch verdächtige Männer; die Geiſtlichkeit hat auf den 

Reichstagen oder in manchem Staatsamte Gelegenheit, ſchon won 

weiten einer Gefeßgebung, welche den Zwecken der Kirche entge- 

gewirkt, entgegenzuarbeiten; fie bejtebt, da die Staatsform alle 

billigen Wünſche befriedigt, aus Menfchen, Die der Verfaſſung erge— 

ben find; man batendlich Gelegenheiten verfchiedener Art zu Ver— 

ſtändigungen über jedes im Staate etwa bervortretende Interefje. 

Diejelben Vortheile gibt es für den Staat und die Kirche 

nicht bei einer ftrengen Trennung der leßtern von dem erſtern. 

Jetzt kann leichter, Defonders unter ungünſtigen Zuſammen— 

ſetzungen der Bevölkerung, der Geiſt der weltlichen Geſetzge— 

bung ein für die Kirche feindlicher werden. Die letztere iſt 
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gezwungen, der vom Staate wider fie vielleicht angewendeten 

Gewalt machzugeben, oder nothgedrungen, was nicht immer 

von vielen Menjchen erwartet werden kann, Die Gefinnungen 

des Märtyrertbums zu entwidehr Selbſt wenn folche ent- 

wickelt werden, To geſchieht es entweder, ohne die lüftigen 

Staatsverfügungen wegzubringen, was bel tft, oder jene Ber: 

fügungen werden befeitigt; dann aber hat die Kirche einen 

Sieg, die Staatsregierung eine Niederlage im Andenken; je 

ner erzeugt beit Einzelnen leicht Hochmuth; Diefe verlegt Die 

Gefühle, und führt auf den Gedanfen, man müſſe in dem Ins 

tereffe des Stantes eine Macht, welche eine erfolgreiche Oppo— 

fitton zeigen Eonnte, ſyſtematiſch zu ſchwächen ſuchen. 

Selbit übertriebene Forderungen in Anfehung der welt 

lichen Gefeggebung wären unter einzelnen Kirchenvorftehern 

zu fürchten, welche nicht die Totalität aller der Kirche wichti- 

gen Betrachtungen, jondern nur einzelne Intereffen mit Starr 

ſinn verfolgten und fih Dadurch Feinde machten. Dabei muß 

man heut zur Tage bedenfen, wie viele Staaten auch mehrere 

Religionspartheien haben, und wie fehr felbjt dem Kenner fich 

oft die complicirtejten ISmtereffen zeigen, um ganz Das Wich- 

tige Diefer Betrachtung zu fühlen. Endlich ift auch die Be- 

trachtung wichtig, daß die Losreißung der Kirche vom Staate 

viele auf die Verflechtung der Kirche mit dem Staate gegrün- 

dete Berfaffungen zerritten würde. 

Ganz abgefehen von der hohen Autorität des Ausſpruchs, 

welchen der Pabſt Gregor XVI. in feinem encycliſchen Schrei- 

ben vom 15. Auguſt 1831 gemacht bat, muß man daher den 

Sab, der dort über die Losreißung der Kirche vom Staate 

ausgedrücdt wird, ımterfchreiben, Er Inutet: „Wir könnten 

auch nichts für die Religion und die Fürſtenwürde 

Erfreulicheres vorausfagen, wenn die Wünfche derjenigen erfüllt 

würden, welche die Kirche vom Staate trennen, und die ge 

genfeitige Einigkeit zwifchen dem Prieſterthum und der welt: 

lichen Macht abgebrochen zu ſehen wünſchen. Es ift nämlich 

befannt, daß von den Freunden einer unbefchränkten Freibeit jene 
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Ginigkeitsjehr gefürchtet werde, welche ſtets ſowohl für die geift- 

liche als weltliche Sache fich als glücklich und heilfam gezeigt hat.“ 

Vielleicht aber, Fonnte Mancher noch im Sabre 1830 den— 

fen, kann die Bereinigung zwilchen Staat und Kirche leicht 

auf die bisher in den meiſten Staaten bejtandene Art fort: 

dauern, und in dieſem Kalle it es höchſt überflüſſig, längere 

Zeit über Trenmungstheorien nachzufinnen, deren Anwendung für 

das praftifhe Leben denn doch nicht ohne Schwierigkeit wäre. 

Auf dieſe Bemerkungen, wenn fie noch jetzt vorgebracht 

wirden, antworten wir: Nicht die Bereinigung zwifchen 

Staat und Kirche, jondern ihre gegenfeitige Einigkeit 

erklärt der Pabſt für fo nützlich; dieſe Einigkeit hat aber 

ihre Bedingungen. Alle Streitigfeiten und Spannungen, 

welche in Den legten. hundert Sahren zwifchen der fatho- 

lifchen Kirche und einzelnen weltlihen Regierungen ftattfan- 

den, hatten jtets die allzu große Einmengung der 

Staatsgewalt in die innern Kirdbenverbältniife 

oder die von der. Staatsgewalt ausgefprodene 

Aufbebung längit bejtandener Einrichtungen zur 

Urfabe Es wäre nicht ſchwer, in jedem Staate die 

einzelnen Streits oder Befchwerdepunfte, welche vor 1848 be- 

ftanden, nachzuweifen, und dadurch darzuthun, daß eine rich- 

tige Theorie über Das, was dem Staate und der Kirche ge- 

bührt, Noth thue. Demzufolge muß die gegenfeitige Verflech- 

tung zwifchen Staat und Kirche, wenn fie auf beiden Seiten 

Befriedigung gewähren joll, gewiſſe Gränzen baben, 

und Diefe Gränzen aufzuſuchen, oder wenigſtens ans 

zudeuten, iſt die Sache der Wiſſenſchaft. 

Demzufolge tragen wir, geftüßt auf alle in dieſem Werfe 

bisher vorgelommenen Unterfuchungen, Fein Bedenfen, den 

Satz auszufprechen: Die Trennung zwifchen Staat und 

Kirche muß im Sinne der in dem dritten und vier— 

ten Buche dieſes Werfes aufgeitellten Betradbtun- 

gen die Regel ſeyn, wenn nicht eine durch qiltigen 

Rechtstitel entitandene Gonceffion zu Gunsten der 
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Kirche oder des Staates eine Ausnahme feitiegt. 

Conceſſionen diefer Art find jene, die auf Eomeordaten, recht 

mäßigen Obfervanzen, Schenfungen und alten Privilegien De- 

ruhen; zufolge ihrer kann die Regierung Nominations- und 

Batronatsrechte zu geiitlichen Pfründen, die Kirche Fürftentitel 

und Plätze in den Reichsverfammlungen für ihre höheren Geiſt— 

lichen haben; wo aber giltige Titel nicht etwas Anderes vers 

langen, iſt die Verflechtung von Staat und Kirche, wenn fie Doch) 

ftattfindet, ein Fehler, weil fie fowohl die geiftliche als die 

weltliche Gewalt fehwächt, und nur den Gegnern Diefer Ge— 

walten zu Gute kommt. 

Der Beweis von der Nichtigkeit diefer Sätze läßt ſich 

leicht Durch eine Berufung auf die Erfahrungen der vergange- 

nen Jahrhunderte führen. 

Was hatte im den Altern Zeiten die Kirche für Nechte in 

Anjebung der Bildung der Elerifer, der Errichtung der Kirchen: 

ämter, der Abgrinzung ihrer Amtsbezirfe, der Handhabung der 

Kirchendisciplin, der Kundmachung ihrer Befehle, der Form 

ihrer Beratbichlagungen ? War die Correspondenz zwiichen 

den verjchiedenen Kirchen beſchränkt? Beftanden nicht Firchliche 

Gerichte in einer angemefjenen Zahl und Gradation? An welche 

Gefege waren dieſe Gerichte gebunden? Wie hielt man es 

mit der Erwerbung, Berwaltung und Veräußerung der Kicchen- 

güter? Welches waren Die VBorfchriften der Kirche über das 

Benehmen der Katholiken gegen die Staatsgewalt und andere 

Glaubenspartbeien? Wie hielt man es mit den verfchiedenen 

Berrichtungen der Seelforge? Welche Grundfäge galten in An- 
jehung der Bolfsjchule, der Wohlthätigkeitsanftalten und der 

Klöfter? Kannte man Nationalfirhen? Hat die Kirche jemals 

in ein Placetum oder in Freiheit der Necurfe von ihren Aus— 

ſprüchen am die Staatsgewalt gewilligt? Glaubte fie, daß die 

weltliche Regierung die innern Verhältniſſe der Kirche ordnen 

könne? — Die Antwort tft leicht für Jeden, welcher auch nur 

einige Begriffe von den Refultaten der politifchen oder der 

Kirchengefchichte hatz dieſe Antwort wird es aber auch beftätigen, 
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daß man in allen diefen Beziehungen die Trennung der Kirchen: 

gewalt von der Staatsgewalt als ſchlechterdings noth- 

wendig angeſehen, und wenn man auch theoretiſch Darüber 

nicht eben Syſteme aufftellte, ſtets darnach gehandelt habe, 

Grit Die Entſtehung des Proteſtantismus beirrte dieſe 

Verhältniſſe nicht nur im jenen Ländern, wo Die Bevölkerung 

jich von der römischen Kirche trennte, jondern auch oft noch 

anderswo, und zwar Durch) den Einfluß der proteftantifchen 

Theorien, welche von vielen Staatsmännern als vortheilbaft 

zur Erweiterung der Stantsmacht angeſehen wurden. 

Bei allem dem dürften die in dem dritten Buche Diejes 

Werkes aufgeftellten Betrachtungen beweifen, Daß die vielen 

Geſchäfte, welche das febronianifche Kirchenrecht der Regierung 

in Kicchenfachen zufchreibt, die Staatsgewalt nicht vermehren, 

jondern durch die Unordnungen und Neibungen, welche fie 

hervorbringen, vermindern, weshalb um jo mehr Gründe 

da waren, Der Reviſion des Kirchenrechtes die Aufmerkfamfeit 

zuzumwenden. Sehen wir nun, was geworden fen, und auf 

welchem Punkte die Sache jeßt jtebe. 

IX. 

Die Nihtbeahtung der Ideen von Kirhenfreiheit 

in den früheren pofitiven Gefeßgebungen der 

Staaten; die Urſachen dieſer Erſcheinung und 

ihre Kolgen nach den Revolutionen von 1848. 

Ungeachtet jener Maffe neuer Ideen, welche im, Kirchen: 

rechte in Umlauf gekommen waren, blieben vor dem Jahre 

1848 Die meiſten pofttiven Gefeßgebungen bei den Ideen von 

1770, und fchienen zu hoffen, daß das Beharren auf dem ſo— 

genannten „Aufklärungsſyſteme“ dem Umfichgreifen der Ultra— 

montanen binlingliche Schranken entgegenftellen werde. Die 

im Ganzen genommen unbedeutenden Kenntniffe, welche man 

über theologische und Firchenrechtliche Fragen am Site der 
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Macht hatte, erklären dieſes Benehmen. Bei manchem Staate, 

z. B. dem öſterreichiſchen, lag es auch im Syſtem, alle 

Neuerungen, welche beträchtlich das Beſtehende änderten, zu 

unterlaſſen *). 

Ob dieſes Beharren auf den alten Einrichtungen paſſend 

war, ſchien nicht ſchwer zu entſcheiden; aber auch die Männer, 

welche die Einzelnheiten der Kirchengeſchäfte über ſich hatten, 

gefielen ſich in dem Herkömmlichen, oder trauten ſich die Fähig— 

keiten nicht zu, Veränderungen von Bedeutung durch— 

zuführen. Wo Dies auch nicht der Fall war, hatte das in 

den meiften Staaten angenommene Polizeiſyſtem mittelſt der 

Cenſur, der Unficherheit der Correspondenz, der Beſchränkung 

des Affoeiationsrechts und. einer ungewöhnlichen Beobachtung 

aller auf irgend eine Art bemerkfbaren Männer Die Mittel zur 

DOrganifirung einer wirffamen Oppofition ſehr beichränft. Alle 

dieſe und viele andere Verhältniſſe, welche hier der Kürze wer 

gen Übergangen werden, erklären den Stillitand, welcher in 

Anſehung des fatholifchen Kirchenrechts in faſt allen Ganzleien 

und bifchöflichen Curien großer Länder jtattfand. 

Als daher im Februar 1848 der König von Frankreich, 

Ludwig Philipp, den Thron verlor und die Revolution jofort 

binnen wenigen Wochen Öfterreich, Preußen und viele Kleine 

Staaten von Deutfehland und Italien ergriff, traten überall, 

im Gegenfage gegen das herfümmliche Regierungsſyſtem, 

*) Die meiften auf Reformen gerichteten Verhandlungen kamen noch in 

Franfreich vor, wo feit dem Goncordate von 1801 vie Fatholifche 

Parthei an Umfang und Thätigfeit fehr zunahm, und auf dem con: 

ftitutionellen Wege für ihre Zwecke zu wirfen juchte. Die Erfolge 

waren nicht unbedeutend, aber oft unterbrochen; bei der in Europa 

überhand genommenen Gleichgiltigfeit in Religionsſachen aber gab 

es Wenige, welche diefen franzöfifchen Verhandlungen ihre Aufmerk— 

famfeit zuwendeten. Faſt das Nämliche, daß fie nämlich wenig auf 

dem Gontinent beachtet wurden, Fonnte man von den höcht interef- 

janten Verhandlungen über die Katholifenemancipation im englifchen 

Barlamente (1829) fagen. 
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Conſtitutionen hervor, welche ſich an die Ideen des Zeitalters 

hielten. Sie proclamirten Religionsfreibeit, Gleichitellung der 

verfehiedenen Kirchen, Preßfreiheit, Sicherheit der Eorrespondenz, 

ein ausgedehntes Affociationsrecht, Freiheit der Auswanderung, 

Freiheit der Lehre und Vertretung der Nationalintereffen durch 

eine Nationalrepräfentation. Dem Grundfage, die Staats: 

gewalt foll fih jo wenig als möglich in dasjenige mifchen, 

was auch ohne fie geſchehen kann, war noch niemals in diefer 

Ausdehnung theoretifch gehuldigt worden. 

Bei diefen Grundſätzen, wenn auch in Anfehung ihrer 

Ausführung viel zu erinnern war, fonnte das febronianijche 

Kirchenrecht, felbft wenn bei den Negterungen der feſteſte Wille 

zu feiner Aufrechthaltung gewefen wäre, ſich nicht erhalten. 

Wohin fommt man mit dem Blacetum, wenn die Correspondenz 

und die Preffe frei wird? Wie will man die Klöfter als 

Awitteranftalten alter und neuer Syfteme erhalten, wenn ein 

ansgedehntes Affociationsrecht beiteht? Wie will man Die 

theologifehen Lehranjtalten von Staatswegen ordnen, wenn 

die Kirche die Autonomie bat? Wer kann das Stantsmonopol 

des Unterrichts handhaben, wenn Lehr- und Lernfreiheit be: 

jtehen fol? Wie will man die Geiitlichen zu Staatsdienern 

machen, wenn man die Kirche als eine Gefellichaft, die vom 

Staate verfchieden ift, anerkennt?  Ginleuchtend nothwendig 

war alfo das Aufgeben aller bis dahin beftandenen Grund— 

[agen des Kirchenrechts. 

Aber auf der andern Seite, wie diefe große Verinderung 

durchführen? Dem größeren Theile der Staatsbeamten und 

der GeiftlichFfeit waren die neuern Anfichten fremd geblieben, 

und felbft diejenigen, welche fie kannten, Fannten fie meiftens 

oberflächlich oder fragmentarifch, und hatten daher über das, 

was winfchenswerth oder auch nur erreichbar ſey, ganz eigene 

Anfichten. Im diefen Verhältniffen lag fogar die Ausficht auf 

die Möglichfeit firhlicher Revolutionen, und jollen 

fie vermieden werden, jo müffen viele Hauptfragen, welche bei 

den neuen Regulirungen der Kirchenverhältniſſe fich zeigen, 



wiifenichaftlich erörtert werden. Wir wollen bier mit 

einigen Diefer Fragen, die in der nenejten Zeit bejonders 
wichtig geworden find, md eben deßwegen in ihrer ganzen 

Wichtiafeit betrachtet werden müffen, uns beichäftigen, md 

dabei, wo es notbwendig fcheint, auch auf die Vergangenheit 

zurückblicken. 

X. 

Über den Werth, welchen die Kirche auf ihre 
materiellen und geijtigen Intereſſen legt. 

Bekanntlich war noch im Anfange des achtzehnten Jahr: 

hunderts die katholiſche Kirche in den meiſten Staaten ſehr reich. 

Heut zu Tage iſt fie es nicht mehr. In Deutſchland, in Polen, 

in Spanien, in Portugal, in Frankreich und in Amerika find 

ihre Reichthümer verfchwunden, größtentheils wegen Kriegen 

und wegen den Intereſſen der Börfen. Im vielen Ländern tt 

die Kirche obne feſte Dotation. Da diefer Zuftand aber fehr 

verfchteden it von den ehemaligen, und auf einzenen Punkten 

doch noch Reichtbum der Kirchen beftebt, welcher nicht immer 

gut angewendet wird, jo nimmt eine der Kirche feindliche 

Parthei davon Veranlaffung, die Meinung zu verbreiten, Die 

Kirche ftrebe nach Reichthum; durch mancherlei Mittel würde 

fie, wenn ſie frei würde, ihn wieder zu erringen ſuchen, und 

wenn er gewonnen wäre, ihn nicht jehr aut anwenden. Man 

leitet Daraus Argumente gegen die Kicchenfreiheit ab und aibt 

zu verftehen, daß der Kirche, oder, went man will, vielen 

ihrer Vorsteher die materiellen Intereffen am meiſten am 

Herzen liegen, und wenn gleichwohl (1770— 1838) den Ein- 

ziehungen der Kirchengüter Fein Wideritand von Geite der 

Geiftlichfeit entgegengefeßt worden jey, dieß nur der Schwäche 

ihrer Parthei zuzufchreiben war, unter andern Umſtänden aber 

ficher eine Widerfeglichfeit zu erwarten wäre. 

Ohne Zweifel gab es in den letzten fiebenzig Jahren viele 

Zeitpunfte, wo die Widerfegung der Kirche gegen die ihr fo 
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nachtheiligen Verfügungen der Stantsgewalt nichts genügt hätte; 

e8 qub aber auch Zeitpunfte, wo es anders war, und ſelbſt 

dieſe wurden nicht benüßt, weil die äußerſte Mäßigung, To 

lang es fih um materielle Güter handelte, Grundfag war. 

Daß aber Dort der Widerftand der Kirche ftärfer wurde, wo 

es fih um ihre geiftigen Intereſſen handelte, 3. B. bei 

der Givilconftitution des franzöfifchen Clerus und den Strei- 

tigfeiten Uber die gemischten Ehen mit Preußen, beweist einer: 

jeits, Daß jenes Syſtem von Habjucht, welches die Feinde Des 

Fatholifchen Syſtems der Kirche zur. Laft legen, nicht beitebe, 

und andererfeits jene Gleichgiltigfeit gegen die Religionslehren, 

welche von einer andern Seite als der. Fehler der höhern 

Sirehenvorftände ausgegeben wurde, und der vorher erwähnten 

Bejchuldigung als Anhang dienen follte, gleichfalls nicht beftebt. 

Auch die neueren Verhandlungen jo vieler weltlichen Regie 

rungen mit dem römischen Stuhle in Anfehung der Dotationen 

für Bisthümer und Seminarien beweifen, daß Rom in Anſehung 

der zeitlichen Vortheile der Kirche fehr mäßige Forderungen macht. 

Maxime Diefer Art erleichtern bei jeder Unterhandlung 

über Gegenftände des Kirchenrechts die Berjtindigung. Cine 

Stellung, welche eine Zeit voll Reichthum in die Ausficht itellt, 

gehört nicht unter Die fehnlichen Wiünfche der Kirche. Man 

fann das Vermögen, wen es einmal da iſt, als einen wohl 

erworbenen Bortheil ſchätzen, und es mit allen gefeßlichen 

Mitten ſchützen; allein nach den Vermögensverluſten, welche 

vor dem Jahre 1848 ftattfanden, können die Wünſche der Kirche 

nur auf die Erhaltung ihrer noch übrigen Dotationen und 

dort, wo dieſe offenbar nicht zuveichen, auf verbhältniß- 

mäßige Entſchädigungen aus der Staatskaſſe gehen. 

Der Neichtbum richtet oft unter feinen Beſitzern Unheil au, 

aber die Armuth nicht minder, und die Geiftlichkeit Toll, 

jelbjt als Bedingung der Amtswirkſamkeit, unter die gebildeten 

Stände, welche in der Negel die wohlhabenden find, gehören, 

Der Umfturz vieler alten Berhältniffe Durch Die Revolution 
muß auch in jenen Ländern, im denen vor 1848 ausgedehnte 
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Patronatsrechte beſtanden, große Veränderungen über die 

Beſetzungsart der Benefizien bringen. Das, was in 

dieſer Rückſicht geſchehen ſoll, iſt von der höchſten Wichtigkeit, 

es gehört aber much unter die am meiſten verwickelten Fragen. 

xl. 

Über das Interefie der Kirche andem Negierungs: 
fviteme der Staaten und die Verfennung dieſes 

Intereſſes. 

Mit Beziehung auf die kirchlichen Anſichten über die Frei— 

heit der Völker iſt heut zu Tage in der civiliſirten Welt eine 

Spaltung der Meinungen bemerkbar. Die eine Parthei will 

Rreibeit, Doch verbinden ihre Glieder mit dem Worte Freiheit 

nicht einen und den nämlichen Beariff, und während einige 

die Freibeit im vernünftigen Sinne verſtehen, alfo Ausführ- 

bares und Dauerhaftes winfchen, verlangen andere Zugeftäind- 

niffe und Stantseinrichtungen, welche früber oder ſpäter zur 

Anarchie führen. 

Unter der entgegengefegten Barthei feblt es nicht an Män— 

nern, welche Diefe Tendenzen durchblicken; aber in Furcht gelegt 

von denjenigen, welche auf die Anarchie losſteuern, vertheidigen 

fie jelbjt Dann, wenn ſchon conjtituttonelle Zugeſtändniſſe ge— 

ſchehen oder in Die Ausficht gejtellt worden wären, den bejtehenden 

Zuftand als denjenigen, bei dem das Volk zufrieden feyn könne, 

woraus folgt, daß nach ihrer Anficht in der Hauptiache das 

in der legten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eingeführte 

Kirchenrecht erhalten werden follte. 

Zwifchen beiden Syſtemen ſteht nun, wie die öffentlichen 

Urkunden beweifen, Die Kirche, und da fie Syſteme wünſcht, 

welche weder dem Freiheitsſyſteme der einen, noch dem Stas 

bilitätsſyſteme der andern zufagen, jo beſteht auf beiden Seiten 

eine Abneigung, den Wünſchen der Kirche auch in der religiöfen 

Ordnung entgegenzufonmen. Es iſt ſogar nicht felten, daß 
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die eine Parthei die Kirche befchuldigt, fie mache fich leicht 

zur Stüße des Despotismus, während die entgegengefeßte 

die Befchuldigung vorbringt, die Kirche fey der Demagogie 

geneigt, 

Das Wahre an der Sache iſt aber, daß weder eines 

noch das andere wahr it, und einige einfache Betrachtungen 

werden binreichen, dies zu beweifen. 

Was ift das Intereſſe der Kirche? Offenbar die Ver: 

breitung ihrer Lehre und die Aufrechthaltung ihres Befiges. 

Nun iſt es zwar richtig, Daß unter einer willführlidhen 

Regierung die Kirche eines beſtimmten Landes an Gütern, 

Rechten und Privilegien gewinnen kann; fie kann aber auch 

das, was fie hat, unter diefem oder einem jpätern Negenten 

verlieren, und die Gejchichte des achtzehnten und neunzehnten 

Sahrhunderts zeigt, dag oft durch einen Einzigen Hunderte 

von Klöftern verſchwanden, die Bildungsanftalten fir Cleriker 

in Staatsichulen verwandelt und der Geiftlichfeit jeder weient- 

liche Einfluß auf die Genfur und den VBolksunterricht genommen 

wurde, Allerdings kann es geicheben, daß demungeachtet ſich 

jpäter wieder in etwas Die Kirche erbolt, und ſogar durch 

Nachgiebigkeit gegen ihre Wünſche die Mächtigen zu gewinnen 

weiß, aber diefe Allianz gilt leicht für den Beweis, daß ſich 

die Kirche zur Stüße des Despotismus mache, und jchafft 

dadurch der Kirche unter der freifinnigen Parthei neue und 

oft gefährliche Gegner. 

Die katholiſche Kirche bat>es daher von jeher verſchmäht, 

fich zur Dienerin der willführlichen Gewalt, ſowie überbaupt 

zum Werfzeug für politifhe Zwede zu machen. Nur 

der Gallicanismus verſtand fich zu diefer Rolle. Er trug aber 

auch die Belohnungen dafür davonz die Gefchichte von Frank: 

veich zeigt, welchen politischen Haß derjenige Theil der fran- 

zöfiichen lerifei, welchen es mit den gallicanifchen Lebren 

Ernſt war (1680— 1830), auf fich lud, 

Die Demagogie widerfpricht aber eben jo ſehr dem In— 

tereffe der Kirche. Abgefeben davon, daß fte leicht zur politifchen 
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Aufregung, zur Anarchie oder auch zum Despotismus führt, 

welche Staatsformen ſchon ihrer Natur nach Feine ſehr lange Dauer 

verfprechen, kann auch eine Zeit der Unruhe feine Beruhigung 

für die Intereffen der Kirche geben. Politiſche Leidenfchaften 

verhindern leicht jene refigiöfe Ruhe des Gemüthes, welche die 

Grundlage vieler Tugenden ift, die Regierungsſyſteme wechſeln 

nach jedem Siege einer Staatsparthei, und die Staatsbedürf- 

niſſe, ja zum Theil auch die Willführ der Machthaber wachjen 

oft fo raſch, daß ſelbſt das Eigenthum dev Kirche leicht dar— 

unter leidet. 

Nach dem Wohlmwollen des Volkes muß aber die 

Kirche freilich ftreben, weil dies die Bedingung ihrer Wirk 

jamfeit iftz diefes Streben aber Demagogie zu nennen, kann 

wohl nur folhen Menfchen einfallen, welche auf einem bes 

ftimmten Punkte Mißtrauen gegen die Katholiken erregen wollen. 

Was in Beziehung auf die weltlichen Regierungen das 

Sntereffe der Kirche ift, befteht in der Einführung feiter Re— 

gierungsfpiteme, bei denen nicht in einem fort Geſetze gewechfelt 

werden, und die bejtehenden Gefege der ewigen Vorfchrift über 

Recht und Unrecht angemejfen find. Solche Gefege gründen 

einen für das Gute empfänglichen Volkscharakter, fichern jedes 

Eigenthum und geftatten Plane in die Zukunft. Wo der Geift 

der Kirche Kraft genug bat, um im Grogen wirkſam zu jepn, 

finden fich ſolche Syſteme wie von felbit, und fchaffen ge— 

mäßigte Regierungen, obſchon freilich gemäßigte Regierungen 

auch auf anderm Wege entitehen Fünnen. Bon den Vortheilen, 

welche die katholiſche Kirche gegenwärtig in England genießt, 

iſt dies (ſ. 1829) feiner der geringften, daß fte für viele ihrer 

Befugniffe conjtitutionelle Garantien bat *). 

*) Die Verhandlungen im englifhen Parlamente in Anfehung der jo: 

genannten Appropriationsclaufel der irijchen Kirchengüter liefert hier: 

über Beweiſe; daß aber auch die franzöfifchen Biſchöfe fich auf die 

Conſtitution beriefen, als die ihnen jo mißfälligen Ordonnanzen vom 

16. Juni 1828 erfchienen, zeigt fich im ihrer vom 3. Auguſt 1828 
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Wahricheinlih werden ähnliche Garantien der katholiſchen 

Kirche in Zukunft noch in mehreren Staaten zu Theil werden. 

XII. 

Über die Einwendungen, welche aus verſchiedenen 

Geſichtspunkten gegen das katholiſche Kirchenrecht 

gemacht wurden, und namentlich von denen, die 

man aus dem Intereſſe der Industrie und des 

Handels ableitete. 

Obgleich, wie wir (VI. Buch, 24. Abſchn.) gezeigt haben, 

gemäßigte Regierungen am meiften dem Intereſſe und dem 

Geiſte der Kirche zufagen, fo verträgt fie ſich doch freilich oft 

ungern mit allen Regterungsfornen; aber es lohnt der Mühe, 

die Einwendungen zu prüfen, welche won verfchiedenen Regie: 

rungsformen aus gegen das Syſtem der Kirche gemacht werden. 

Neden wir, weil das Zutrauen auf die Marimen der Kirche 

von einem großen Einfluß auf die jet ftattfindenden Umftal- 

tungen der Kirchenverhältniffe feyn muß, zuerjt von jenen Re— 

gierungen, welche ſich der Unumfchränftheit nähern. 

Diefe haben gegen die Kirche gewöhnlich die Hauptein- 

wendungen, daß fte fich zu einem mächtigen politischen Körper 

zu eonjtituiren fuche, und dann, daß ihr Emporfommen felten 

der Snduftrie und überhaupt dem Nationalreichtbum gedeih— 

ih ſey. 

datirten Vorſtellung an Karl X., wo e8 heißt: Sire! à Nappui 

des motifs, que les ev@ques ont l’honneur d’exposer a Votre 

Majeste — — ils pourraient invoquer cette liberte civile, et 

cette tolerance religieuse, consacre par les institutions, que 

nous devons à Votre auguste frere, et que Votre Majeste a 

jure de maintenir, mais ils ne veulent point entrer dans une 

question du droit publie, dont les maximes et les consequences 

ne sont pas encore bien fixees, 
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Daß die Kirche fich zu einer großen Körperſchaft organi- 

firt babe, it allerdings wahr, allein der Grund davon liegt 

in ihren Grundgejegen und ihrer Bejtimmung. Verzichtete fie 

darauf, für eine große Körperſchaft zu gelten, jo wiirde fie 

bald in ihrem Innern aufgelöst, und wäre nicht mehr das, 

was fie jeyn joll. Dieſem Anjtand kann alſo nicht abge- 

bolfen werden; ob er aber jo viel auf fich habe, als Manche 

glauben, wollen wir an einem andern Orte unterfuchen. 

Mehreres wollen wir von den aus dem Standpunkte der 

industriellen und Handelsinterefien abgeleiteten Einwendungen bier 

jagen. In Anfehung diefer (a3 man in allen Geographien viele 

Sabre lang, Daß die katholiſchen Linder wenig Suduftrie und Handel 

hätten, Dagegen in den protejtantifchen Ländern beides blühe. 

Als Beweis wies man gewöhnlich auf der einen Seite auf 

Spanien und Portugal, auf der andern auf Holland und 

England hin. Daß diefe Art zu fchliegen falſch war, zeigte 

ein Blick auf das fatholifche Franfreich einerfeits, und Däne- 

mark nebjt Schweden andererjeits. Allein es gibt immer, und 

zwar oft unter hochgeitellten Menſchen, Viele, die man mit den 

unbedeutenditen Argumenten täuſchen kann. Nicht alle Men- 

jchen willen, was Benedig, Genua und Flandern im Mittel- 

alter waren, und was Portugal im Anfang des fechzehnten 

Sabrhunderts geweſen ift. Was aber mehr einleuchtete, war, 

dag die Andachtsübungen der Katholiken, wenigitens in Be— 

ziebung auf den Kirchenbejuch, mehr Zeit wegnehmen, als jene 

der Protejtanten, und daß, wenn bei einem jchlechten Boden 

die Industrie emporfommen kann, man fih unter Völkern, 

welche auf einem fruchtbaren Boden leben, weit mehr ver- 

iprechen könne. 

Heut zu Tage denft man über verfchtedene dieſer Dinge 

bereits anders. Man begreift, daß Die Imduftrie und Der 

Handel nicht allen Völkern zu Theil werden können, und 

beide jtetS duch ein verhältnigmäßiges Capital bedingt find. 

Man glaubt nicht mehr, daß Die ganze Bejtimmung einer Na— 

tion jey, fich reich zu machen. Man begreift, daß unter einem 
Beidtel, canon. Necht. 41 
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zufriedenen Volke, wenn es auch vorzugsweife ſich nur auf 

den Ackerbau und den innern Handel befchränfte, dennod) ein 

fehr folider Reichthum entitehen, und ein folches Volk große 

Kräfte in einem Bertheidigungsfriege entfalten könnte. 

Man fieht, daß eifrig Fatholifche Länder, wie 3. B. Belgien 

und das füdliche Frankreich, Großes im Fache der Induſtrie 

und des Handels leiften können. Man weiß endlich, Daß die 

häuslichen Andachtsübungen unter den Proteftanten zur Zeit 

ihres Neligionseifers gleichfalls viel Zeit wegnabmen, und bei 

dem Fortgange des Mafchinenwefens ohnehin viel an Menfchen- 

fraft erfpart wird, und endlich, Daß das libergewicht im Hans 

del und der Induftrie zum Theil von gang andern Bedinqun- 

gen, als denen einer anhaltenden Arbeit abhänge. 

Betrachtungen Diefer und ähnlicher Art haben heut zu 

Tage viele Staatsmänner ſchon zu andern, als den ehemaligen 

Anfichten über Induftrie und Handel und den auf fie ftattfin- 

denden Einfluß der fatholifchen Religion gebracht, und die 

Schnelligkeit, mit der ſich die Induſtrie in Oberitalten und 

einigen größeren Theilen von Süddeutſchland hebt, wird wahr- 

fcheinlih Die aus dem Gefichtspunkte der materiellen Staats— 

fräfte abgeleiteten Einwürfe gegen das Fatholifche Syſtem nod) 

mehr als unenticheidend daritellen. . 

Wichtiger als diefe feit dem Erſcheinen der Conſtitutions— 

verficherungen ohnehin nicht mehr entjcheidenden Betrachtungen 

fann aber der Einwurf erfcheinen, daß das katholiſche Syſtem, 

durch Hemmung einer freien Entwidlung, die Völker 

zu NRevolutionen vorbereite, zu welchen Einwurf wir nun 

übergeben, 

XII. 

Über die Behauptung eines nothwendigen Zuſam— 

menbanges der Nevolutionen im füdlihen Europa 

und Amerifa mit dem katholiſchen Syſteme. 

Die Behauptung, daß das katholiſche Syſtem durch die 

von ihm ausgehenden Hemmungen einer freien Entwicklung der 
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Bölfer die Staaten zu Revolutionen vorbereite, it von vielen 

Gegnern der Kirche in den meuern Zeiten geltend gemacht 

worden. Sie wiejen (1808— 1830) mit Rüdficht auf die Ge— 

ihichte der legten fechzig Sabre hin auf die Ruhe in den pro- 

teftantifchen, die Gährung in jo vielen fatholifchen Ländern, 

und behaupteten, zu diefer Gährung, welche gewaltfam alle 

Bande des Gehorfams fprenge, hätte es nicht kommen können, 

wenn nicht früher das Regierungsſyſtem, im fatholifchen Geiſte 

geordnet, der freieren Entwicklung übermäßige Hinderniffe ge- 

legt hätte. Der Leipziger Superintendent Tſchirner Eonnte 

(1817 — 1824) als der Wortführer dieſer PBarthei betrachtet 

werden. 

Die eben erwähnte Behauptung hat für denjenigen, welcher 

nicht Kenner der neuern Gefchichte ift, viel Anziehendes. Wenn 

man an Spanien und Portugal dachte, dachte man dort und 

da an die Inquifition, und über Italien hatten ja reifende 

Deutfche düftere Gemälde entworfen, und gerade diefe Länder 

waren (1808 — 1824) der Schauplaß vieler revolutionären Bewe- 

gungen. Gleichwohl wirde ein Rückblick in die Gejchichte der 

drei legten Jahrhunderte über das, was man dort und da 

ſah, mancherlet neue Aufſchlüſſe gegeben haben. 

Es ift befannt, welche Unruhen durch faft hundert Jahre 

in den meiften Ländern gefolgt waren, in denen (f. 1517) der 

Proteſtantismus um ſich griff. Erſt nach langem Blutvergießen 

gelangte (1648) Deutfchland und noch fpäter (1688) England 

zur Ruhe. Die Unruhen jener Zeit aber waren größtentheils 

Folgen jener Erſchütterung, welche das Emporkommen des 

Protejtantismus verurſacht hatte. Er hatte es überall mehr 

oder weniger mit einer Gegenparthei und mit Spaltungen in 

jeinen eigenen Reichen zu thun; viel in der Gefeßgebung und 

in den Ständeverfammlungen mußte geändert werden ; neue 

Allianzen wurden angeknüpft; dort und da erjchienen auch 

neue Herrfcher. Erſt nach und nad) neigte ſich Alles zu einer 

Ordnung hin, welche hier mit einer ftürmifchen Freiheit, dort mit 

einer faſt unumſchränkten Gewalt der Regierungen zufammenbing. 

41* 
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Unter den Kriegen mit dem emporftrebenden Geifte der 

Reformation Titten aber auch jene Länder, welche katholiſch 

geblieben waren, und befonders wurde die Freibeit ſpar— 

jamer, weil die Heere arößer und die Monarchen mißtraui- 

jcher wurden. Ganz natürlich mußte alfo, als im Laufe des 

achtzebnten Sahrhunderts der Gallicanisnus ſich eines großen 

Theils der katholiſchen Welt bemächtigte, und gleich dem Pro- 

teftantismus, mit welchem er (IE Buch, 3. Abjehn.) eine Ber: 

wandtfchaft bat, an der beſtehenden Drdnung in den Fatholi- 

chen Ländern rüttelte, - etwas von dem, was nach der Ent- 

ſtehung des Proteſtantismus im nördlichen Europa erfchienen war, 

nunmehr auch im jüdlichen Europa zum Borfchein kommen. 

Wie fehr der Geift der Umwälzung , alfo mit andern 

Morten der Geift der Revolution, in der zweiten Hälfte Des 

achtzebnten Sabrbunderts unter dem Miniſterium des Marauis 

von Bombal in Portugal, unter den Miniftern Aranda und 

Campomanes in Spanien, unter Choifeuil in Franfreich und 

unter Tanucci in Neapel um fich gegriffen hatte, it aus bun- 

dert Schriften befanntz da aber bei der zunehmenden inneren 

Auflöfung die römiſch-katholiſchen Anftalten immer mehr ver- 

fielen, war fo manches Land zur Umftaltung reif geworden, 

Diejenigen, welche diefe Auflöfung befürderten, waren aber 

faft niemals ächte Katholiken; es waren Männer aus 

der Schule von Voltaire, Rouſſeau, Nicole oder Febronius, 

und das, was den Umsturz befchleunigte, war der in hun— 

dert Eanälen verbreitete Geift des Proteſtan— 

tismus. 

So wird auch Niemand behaupten wollen, daß die große 

Mehrzahl der Männer, welche in den franzöſiſchen National⸗ 

verſammlungen (1789 — 1795) ſaßen, und ſowohl die Ein— 

ziehung der Kirchengüter, als auch ſpäter (1793) die Herrſchaft 

des Atheismus proclamirten, Katholiken, ſelbſt in dem ge— 

wöhnlichen Sinne des Wortes, geweſen wären. Daß die Cor— 

tes in Spanien und Portugal (1820 — 1823 und 1833 — 1839) 

oder die Haupturbeber der Nevolutionen Amerifas (1820— 1830) 
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von katholiſchen Sdeen geleitet wurden, behauptet auch Niemand, 

und jelbjt in der früheren ſogenannten Aufklirungsperiode 

machten die Männer der Aufklärung keinen Anfpruch darauf, 

katholiſche Intereſſen zu befördern. Es war aljo, wie 

bereits oben bemerkt worden, Das neue fremdartige Ele- 

ment, welches in die fatholifchen Länder den neuen Gährungs— 

ftoff brachte, und fange vorher, ehe der lärmvolle Umfturz der 

alten Stantsconjtitutionen geſchah, dieſe untergraben hatte. 

Aus den urjprünglichen Bedürfniffen der Menge aber war 

e8 jo wenig hervorgegangen, Daß Diefelbe beinahe überall 

(1756 — 1810) die Neuerungen nicht wollte, und erſt nad) 

und nach, als in den alten Staatseimrichtungen der Mangel 

an Zufammenbhang zufolge Der Neuerungen immer eine 

feuchtender wurde, ſelbſt auf Verbefferungsplane mancher Art 

denken mußte, die dann auch meistens nur das Werk ihrer 

HAupter waren. 

Aus dieſen Betrachtungen ergibt fih nun der Schluß, daß 

der römiſch-katholiſche Geift die großen Revolutionen in Spa- 

nien, Portugal, Amerika und andern Ffatholifchen Ländern nicht 

hervorgebracht babe, daß fie vielmehr der ſyſtematiſchen 

Schwähung dieſes Geiſtes zugefchrieben werden können, 

und bei der Tendenz des Katholizismus nach gemäßigten Regie: 

rungen auch verfchwinden müffen, wenn den fatholifchen Grumd- 

fügen eine größere Wirkſamkeit Durch den Staatsorganismus 

geſichert iſt. 

XIV. 

Von der Behauptung, daß das katholiſche Syſtem 

zu ſehr die Macht der Kirche begünſtige und den 

Corporationsgeiſt wecke. 

Es gibt Staatsmänner, welche an den Revolutionen des 

Zeitalters dem katholiſchen Geiſte zwar keinen Antheil zuſchreiben, 

allein, geſtützt auf hiſtoriſche Werke, behaupten, die Kirche 

ſtrebe ihrer Natur nach nach der Herrſchaft über den Staat, 
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und andere wieder meinen, Daß das Ffatholiihe Mittelalter 

gerade zufolge feiner religiöfen Tendenzen zu fehr den Corpo— 
rationsgeift begünftigt habe. 

Die erftere Ddiefer Meinungen it meiftens die Frucht 

ichlechter Compendien über Die allgemeine Geſchichte. Die 

Berfaffer diefer Werke, denen e8 gewöhnlich an allen juri- 

diſchen und politiichen Kenntniffen fehlt, und die in 

der Regel Proteſtanten find, reden im ganzen Ernte von 

einer Univerfalmonarchie der Päbſte von Gregor VII an bis 

zum Tode Bonifazius VIII. (1075— 1203), und führen da— 

duch auf den Schluß, Daß in Diefer Zeit die weltlichen Regenten 

bloße Beamte der Päbſte gewefen wären, welche man mit einer 

Excommunication faft willführlih won ihren Thronen treiben 

fonnte. In den fchlechteften Compendien ift aber, wenn fie 

auch Dies jagen, doch aud angedeutet, daß die deutjchen 

Kaiſer Heinrich IV. und der V. fowie die Hobenftaufen einen 

langen, wenn auch zulegt unglücklichen Kampf gegen die Päbſte 

führten (1075 — 1250), und fie zählen uns die Könige auf, 

welche um diefe Zeit in den andern Theilen Europas regierten. 

Monarchen, Die nun einen großen Kampf gegen die Päbſte 
führten, waren, wenigitens fo lang fie dies thaten, noch nicht 

unter päbftliche Herrfchaft geratben, und jene Monarchen, die 

in dieſer Zeit ruhig regierten und fogar die Ordnung in ihren 

Staaten fich befeſtigen ſahen, waren noch weiter davon entfernt. 

Das, was aber Damals bejtand, war ein großer Einfluß 

der Kirche auf die hriftlichen Staaten, zufolge deſſen 

Mapregeln gegen das Intereſſe der Kirche entweder nicht leicht 

genommen oder nicht Leicht durchgeführt werden Fonnten, und 

der Verfuch vieler Negenten, ſolche Maßregeln doch zu nehmen 

— ein Erfolg, der auch fehr oft mit Glück gefrönt war —, 

gab die Veranlaffung zu jenem Streite, der ſehr oft der Streit 

des Prieſterthums mit der Krone genannt wird. 

Daß in diefem Streite und den zufolge defjelben entſtan— 
denen Berhältniffen fich dennoch die regelmäßige Ordnung der 

Thronfolge in den europäiſchen Neichen befejtigt und überhaupt 
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die Cultur Fortihritte gemacht babe, it bei allem dem, fobald 

wir ziemlich entfernte Zeiten vergleichen wollen, einleuchtend, 

und auch die Urſachen dieſer Erſcheinungen find tiefen Denfern, 

wie 3. B. dem Grafen Joſeph von Maiftre und dem Gefchicht- 

jchreiber der Schweiz, Johannes Müller, nicht entgangen *). 

Das aber it allerdings wahr, daß die Kirche, indem fte- 

jelbit auf Gorporationsrechte Anfprüche macht, und die Ent: 

jtehung vieler Eleiner Corporationen, wie 3. B. Capitel, Klöfter, 

Gongregationen, wünjchen muß, ein Clement der Freiheit be- 

günſtigt; denn jede Gorporation hat in ihrem Innern etwas 

von freifinnigen Elementen, und muß Diefes als Lebensbedin- 

aung betrachten, 

Allein dieſe Betrachtung iſt minder entfcheidend gegen die 

firchlichen Intereffen, als es bei dem Regierungsſyſteme von 

1770 hätte der Fall jeyn können. Damals gab es Schrift- 

fteller, welche fich) den Staat nicht anders als eine abfolwte 

Monarchie oder als eine mit Omnipotenz ausge- 

vüftete Republik denken Fonnten, und außer jener phyſiſchen 

oder moralifchen Perfon, die fie an die Spike des Staates 

jtellten, alle andern auf die Genüffe des Privatlebens, allen: 

fall durch eine freie Preſſe gemildert, jegen wollten. Daß 

aber mit einem ſolchen Spyiteme in die Länge fchwer zu 

regieren ſey, it ſchon lange zu einer in weiten Kreifen anerz 

fannten Wahrheit geworden, Die Maffen müffen etwas haben, 

wobei fie innerhalb den Schranfen der Drdnung in diefer oder 

jener Rückſicht eine öffentliche Thätigfeit gewinnen können, und 

nach zahllofen Experimenten, es auf anderm Wege zu bewirken, 

ift man in den neuern Zeiten (vorz. ſ. 1830) dahin gekommen, 

*) Graf Maiftre (im Werke du Pape) behandelt (11. Buch, 5. Hauptft.) 

diefen Gegenftand fehr umftändlih. Johannes Müller ift aber (in 

feiner Schrift über den Fürftenbund, Werfe IX. Buch, Seite 164) 

derjenige, welcher die von fo vielen neueren Hiftorifern, 3. B. Breuer, 

Wachler (1804 — 1806), gleichfalls vertheidigte Anficht aufftellt, die 

Hierarchie habe im Mittelalter den Despotismus hintangehalten, 
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eine bedeutende Verbefferung des öffentlichen Zuftandes von 

dem Aſſociationsgeiſte und den mit ihm in Verbindung 

ftehenden Gorporationen zu hoffen. Das, was man in fo 

vielen Ländern für die größere GSelbftitändigfeit der Städte 

mittelft Communalverfaffungen gethan hat, iſt einer der vielen 

Beweife diefer neuen Tendenz. 

Genau betrachtet iſt alfo jenes Prinzip, welches die Cor— 

porationen begünjtigt, auch in die neuejten Theorien über den 

Staat und feinen Organismus aufgenommen; aber auch ein 

anderes, im vorigen Jahrhundert ganz verwerflich gefundenes 

Prinzip, nämlich das der Abhängigkeit der Gejege von einem 
ewigen Gefege der Gerechtigkeit, gelangt von Neuem zur 

Anerkennung. 

Sn der That fann auch dies nicht befremden. Die fran- 

zöſiſche Revolution hat, bejonders unter dem Nationaleonvente 

(1792 — 1795), fo viele Handgreiflich ungerechte Gefeße 

gejehen, und im Laufe der Revolution ift die Anhänglichkeit 

an das, was noch geſtern Staatsgefeß gewefen, fo oft am 

nächiten Tage darauf gefeglich beftraft worden, daß dem blö— 

deften Auge der ungeheure Unterfchted, den es zwilchen Der 
aejeglihen und rehbtmäßigen Ordnung im Staate 

gibt, einleuchten mußte. Man überzeugte fich immer mehr, 

daß das Gefeg etwas mehr feyn ſoll, als der Ausdrud des 

Willens eines oder einiger Menfchen, welche wieder ihren Ge- 

danfen zur einzigen Negel haben; das Gejeß aber, welches fo 

ist, wie es ſeyn foll, muß einem höheren Vernunftgefege nicht 

widerjprechen. Diefe uralte Lehre hat von jeher Schug in 

den Eirchlichen Inſtitutionen gefunden, und fie it es auch, 

welche in jedem Zeitalter, in welchem fie Beachtung findet, die 

Stetigfeit Der Gefeße und, da von dieſen fo viel abhängt, auch 

die Ruhe der Bölfer mehr verfichert. 

Wenn nun dieſe Betrachtungen manche Anficht für Die 

alten Inſtitutionen der Staaten zu unterftüßen, oder auch für 

eine Überlegung zu empfehlen geeignet ſeyn können, fo find 

es Betrachtungen anderer Art, welche in Beziehung auf die 
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Einwürfe des liberalen Syſtems zu Gunjten der Kiche gemacht 

werden fünnen. Zu ihnen werden wir nunmehr übergehen. 

XV. 

Auseinanderfegung der kirchlichen Anfiht über 

die bürgerliche Freiheit im Sinne der neuern 

Zeiten. 

Es gab, wie fchon bemerft worden tft, eine Zeit, in 

welcher man den Königen die Kirche als eine Feindin zeigte, 

während man in derjelben Zeit dem Bolfe von der Verſchwö— 

rung der Kirche mit dem weltlichen Despotismus vorredete. 

Daß Ddiefe Behauptungen fi gegenfeitiq aufheben, tft Klar; 

auch wußten ihre Urheber recht qut, was an ihren Behauptun— 

gen Wahres ſey; allein aus jener Zeit ift ein weitverbreiteter 

Glaube übrig geblieben, der nämlich, daß das Antereffe der 

Kirche und ſelbſt ihre ſchon in ſehr entfernten Zeiten procla= 

mirten Marimen ſich mit der politifchen Freiheit der Völker 

nicht vertrügen. Die Hinneigung der Päbſte zu den monarchi— 

jhen Regierungen ſchien in den legten ſiebenzig Jahren neue 

Gründe für den Glauben an jene Behauptungen zu liefern, 

und feit der franzöſiſchen Aultusrevolution (1830) find noch 

neue feheinbare Bejtätigungen Damals hinzugefommen, als der 

päbjtliche Stuhl die Lehren des von La Mennais herausgegebe— 

nen Journals, FAvenir genannt, verwarf, welches fich die Auf- 

gabe geſetzt hatte, die vollfommene Verträglichkeit des freifin- 

nigen Syſtems der neuern Zeiten mit den Forderungen der 

fatholifchen Religion zu beweifen, und fo zu gleicher Zeit den 

Triumph der Kirche und der Freiheit zu fichern. 

Es ift hier nicht der Dit, die Gründe zufammenzuftellen, 

welche der päbjtlihe Stuhl feit der Mitte des vorigen Jahr: 

hunderts gehabt haben mag, die Fahne der Freiheit nicht zu 

begünftigen; ſchon der wichtige Grund ift erkennbar, daß diefe 

Fahne den Verfafjungen wenig Feſtigkeit gab, und dadurd) 
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nothwendig Unficherheit und Leidenſchaften verbreitete; es ift 

aber auch noch ein anderer Grund erfennbar, und dieſer be= 

fteht darin, daß das fogenannte freifinnige Syſtem oft den 

Namen oder die Grundfäße des jogenannten „Aufflärungsz- 

ſyſtems“ hatte, Ddeffen Haß gegen die Kirche bei jeder Ge- 

legenheit fich zeigte, und fi fogar oft der Gewalt der Könige 

als eines Werkzeuges für Diefen Haß zu bedienen wußte. Was 

hier aber ganz an feinem Oxte feyn dürfte, wekden einige Be— 

merfungen Über das im Avenir vorgefommene Syitem jeyn, 

weil fie den Differenzpunft zwiichen Rom und der Parthei von 

La Mennais, welche leßtere (f. 1831) dadurch zum Theil in 

Feindfchaft gegen Nom gebracht wurde, zeigen werden. 

Der Begriff: „bürgerliche Freiheit,“ jo wie er fich feit 

dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ausgebildet hat, 

ift eim unbeſtimmter Begriff. Anders verfteht ihn der Anhän— 

ger der Begriffe von Freiheit nad) dem mittelalterlihen Zu— 

jchnitt, anders der Anhänger des englischen Syitems, anders 

der unbedingte Demokrat und noch anders der Freund jenes 

conftitutionellen Syſtems, zu welchem ſich (1814— 1830) offi⸗ 

ziell die franzöftiche Reſtauration befannte, Als der Abbe 

Franz de fa Mennais, welcher feit 1814 einer der. bedeutend- 

ſten Schriftjteller fir die Sache der Kirche gewejen war, nad) 

der Juliusrevolution die Fahne der bürgerlichen Freiheit auch 

zu der feinigen machte, verftand man fie in Frankreich, zufolge 

der durch die Revolution entjtandenen Aufregung, als die Fahne 

der Demokratie; als folche wurde fie in der von La Mennais 

herausgegebenen Zeitfehrift V’Avenir den Völkern gezeigt, und 

wenn auch La Mennais, der ein Kenner der. ftnatsrechtlichen 

Syfteme war, wie nicht leicht ein Anderer, nur durch die Ver— 

hältniffe des Augenblides dieſe Richtung rechtfertigen wollte, 

jo war e8 doc) gewiß, daß nunmehr auf Nevolutionen hinge- 

wirft werde, welche, befonders da es auch auf die gewaltſame 

Losreißung der Kirche vom Staate abgefehen war, weder in 

dem Intereſſe der Mehrheit, noch in dem Intereffe der Kirche, 

deren Symbol ftets Ordnung und Recht feyn muß, liegen 
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fonnte. Es war alfo von Seite Roms nicht Abneigung gegen 

freie Berfaffungen überhaupt, fondern gegen jene Art von 

Berfaffungen, welche nach den Zeitumftänden zu fürchten waren, 

was das Benehmen des päbjtlihen Stuhls beftimmte, 

La Mennais jelbit läßt über feine Tendenzen in Anſehung 

der politifchen Grundfäge des Avenir in der Anfindigung die— 

ſes Journals feinen Zweifel. Man ſieht, er glaubte, daß, 

wenn die Kirche nicht in die demofratifche Richtung einginge, 

von der Zufunft, wenigftens in Franfreih, wenig zu boffen 

ſey, und er fegt dies ausdrüdlich in feinem dem Pabjte über: 

gebenen Memoire vom 3. Febr. 1832 auseinander *); allein 

man fieht den Gefichtspunft, aus welchem der heilige Stuhl 

die Sache betrachtete, nicht minder Flar ausgedrückt in dem 

offiziellen Antwortichreiben des Gardinals Pacca *). „Der 

heilige Vater,“ heißt es darin, „mißbilligt und verwirft aud) 

die auf die bürgerliche und politifche Freiheit fich beziehenden 

Lehren, welche, ohne Zweifel gegen Ihre Abficht, ihrer Natur 

nad) die Tendenz haben, überall von Seite der Unterthanen 

gegen ihre Souveraine den Geift der Meuterei und des Auf 

ftandes zu erregen und zu verbreiten. Nun ift aber Diefer Geift 

im offenbaren Gegenfage gegen die Lehren des Evangeliums 

und unferer heiligen Kirche, welche, wie Sie jehr gut willen, 

gleich jehr den Völkern den Gehorfam und den Souverainen 

die Gerechtigkeit predigt.” 
Einen Commentar hatte aber die Richtung des Avenir 

durch den Vorſchlag einer Conföderation erhalten, von welcher 

der Gardinal Pacca in feinem gedachten Antwortichreiben an 

La Mennais gleichfalls Erwähnung machte. Es heißt in die: 

jem Schreiben: „Dasjenige endlich, was die Betrübniß des 

heiligen Vaters auf Das höchite geiteigert bat, iſt der allen 

*) Man findet dieſes Memoire abgedruckt in dem Werfe: Affaires de 

Rome par La Mennais. Bruxelles 1836. pag- 45 — 104. 

”*) Sn dem Werke: Affaires de Rome pag. 154— 157, und datirt: 

Rom, vom 16. Aug. 1832. 
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Jenen vorgefchlagene Aft der Union derjenigen, welche unge- 

achtet der Schlächtereien (meurtres) in Polen, der Theilungen 

von Belgien und des Benehmens der fi liberal nennenden 

Regierungen nod auf die Freiheit Der Welt hoffen und für fie - 

arbeiten wollen. — — Seine Heiligkeit mißbilligt einen ſolchen 

Akt der Form und der Sache nach, und Sie jelbjt werden, 

wenn Sie mit der gewöhnlichen Schärfe Shres Geiftes den 

natürlichen Zwed (den des Bundes) überlegen, leicht ſehen, 

daß die Refultate, welche er beftimmt ift, hervorzubringen, ihn 

mit andern, jchon mehreremal durch den heiligen Stuhl ver 

worfenen Berbindungen verfchmelzen könnten.“ 

Alle diefe Worte fprechen für fich ſelbſt; fie beweifen feine 

Abneigung Roms gegen gemäßigte Negterungsformen und in— 

jofern gegen die wohlverftandene bürgerliche Freiheit ; jene 

Worte beweifen aber, wie ſehr der päbitliche Stuhl das fcheut, 

was auf irgend eine Art zur Anarchie hinleitet. 

XVI. 

Von den römiſchen Anſichten über die Freiheit des 

Cultus. 

Es iſt ſehr leicht zu zeigen, daß, wenn es von dem 

Willen der weltlichen Regierung abhängt, zu entſcheiden, 

welche Religion im Staate beſtehen ſoll, hier die katholiſche 

Kirche und dort der Islam oder das Judenthum verboten ſeyn 

kann. Von dieſer Seite iſt (1760 — 1840) die Freiheit des 

Cultus von den Anhängern der Neuerungen, wenigſtens theo— 

retiſch, in Schutz genommen worden, und in der Zeitſchrift 

l’Avenir machte dieſer Grundſatz eine Grundlage jenes beſſern 

Zuſtandes, welchen dieſe Zeitſchrift hoffen ließ. Auch dieſer 

Grundſatz wurde von Rom aus gemißbilligt, und dieſe Miß— 

billigung diente vielen Menſchen für einen entſcheidenden Be— 

weis jener alten Behauptung, daß Rom von der Freiheit der 

Religion nichts wiſſen wolle. In Beziehung auf ſie und auf 
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die vom Avenir verlangte Freibeit der Preſſe heißt es aber in 

dem offiziellen Schreiben des Cardinals Pacca vom 3. Febr. 

1832 an La Mennais: „Die Doktrinen des Avenir über 

die Freiheit des Cultus und der Preffe, welche mit fo viel 

Übertreibung von den Herren Berfaffern behandelt und fo weit 

entwigfelt worden find, find gleichfalls fehr tadelnswerth und 

im Gegenfage gegen die Lehre, die Maximen und die Übung 

der Kirche. Sie haben den heiligen Vater fehr in Erftaunen 

gejeßt und betrübt; denn wenn in gewiffen Umftänden die 

Klugheit verlangt, fie als das geringere Übel zu dulden, 

können folche Lehren durch einen Katholifen doch niemals als 

ein Gut oder eine wünfchenswerthe Sache dargeftellt werden.“ 

Der Gefichtspunft,, aus dem man auf der Seite der 

Kirche die Freiheit des Cultus anſieht, ift demnach der: An 

und für fich ift fie ein Übel; denn fie ift die freie Ver- 

breitung des Irrthums, welche von Jedem, der den Irrthum 

als Irrthum erkennt, nicht gewünfcht werden kann; fie ift aber 

nach Umſtänden ein Fleineres Übel, als manches andere; denn 
wo die Freiheit des Cultus befteht, find die Katholiken beffer 

daran, als dort, wo auf fie Verfolgung wartet, oder die Kirche 

unter die politiihe Kirchendireftion gefegt iſt; auch können an— 

dere Verhältniſſe die Freiheit des Cultus fehr begreiflich machen, 

wie 3. B. in den vereinigten Staaten von Nordamerika oder 

in dem Königreiche Belgien, wogegen Rom nichts zu erinnern 

hat. Daß aber die Freiheit des Cultus ihrer Natur nach oft 

auch der Wunjch der Indifferentiften ſeyn muß, leuchtet ein, 

und zum Theil auch aus dieſem Gefihtspunfte hat der Pabſt 

Gregor XVI. die Lehre von der Nothwendigfeit der Freiheit 

des Cultus unter Anführung der Gründe verworfen *). 

*) In feinem encyelifchen Schreiben vom 15. Aug. 1832 jagt der Pabft: 

»Atque ex hoe putidissimo indifferentismi fonte absurda 

illa fluit ac erronea sententia, asserendam esse ac vindican- 

dam cuilibet libertatem conscientiae. Cui quidem pesti- 

lentissimo errori viam stermit plena illa atque immoderata 
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Daraus nun, daß als allgemeinen Grundſatz die Kirche 
den Grundjag der Freiheit des Cultus nicht billigt und nicht 

billigen fan, wenn fie auch ausnahmsweife felbft die Duldung 

der Juden in Schuß genommen hat, kann man im Hinblid- 

auf die Grundfüge, von denen die Kirche ausgehen muß, 

nichts Befremdendes bemerfen. Dies fteht jedoch nicht im 

Wege, daß fie beſtehende Berfaffungen und gegebene Verhält— 

nifje beachtet; wie wir denn in diefer Rückſicht in Nordamerika, 

Frankreich, England, Holland und mehreren Bezirfen Deutfch- 

lands fehen, daß Katholiken, auch wenn fie unter Proteftanten 

wohnen, ohne daß von einer Oppofition der Kicchenvorfteher 

jemals die Rede wäre, fich ftreng innerhalb den Linien der 

gejeglichen Befugniffe halten. 

XV. 

Von der kirchlichen Anficht in Anfehung der Freiheit 

der Prefie 

Ungefähr eben fo, wie in Anfehung der Freiheit des Cul— 

tus, iſt auch die firchliche Anficht in Anfehung der Prepfreibeit 

libertas opinionum, quae in sacrae et civilis rei Jabem late 

grassatur, dietantibus per summam impudentiam nonnullis, 

aliquid ex ea commodi in religionem promanare. At quae 

pejor mors animae, quam libertas erroris? inquie- 

bat Augustinus (p. 166). Freno quippe omni ademto, quo 

homines continentur in semitis veritatis, proruente jam in 

praeceps ipsorum natura, ad malum inclinata, vere aperte 

dieimus puteum abyssi (Apoc. IX. 3), e quo vidit Joannes 

ascendere fumum, quo obscuratus est sol locustis ex eo pro- 

deuntibus in vastitatem terrae. Inde enim animorum immuta- 

tiones, inde adolescentium in deteriora corruptio, inde in po- 

pulo sacrorum rerumque ac legum sanctissimarum contemtus, 

inde uno verbo pestis reipublicae — cum experientia teste 

vel a prima antiquitate notum sit, civitates, quae opibus, im- 

perio, gloria floruere, hoc uno malo coneidisse, libertate 

immoderata opinionum, licentia concionum et rerum novanda- 

rum cupiditate. 



— 655 — 

beſchaffen, von der ein großer Theil unſerer Zeitgenoſſen ein 

goldenes Zeitalter erwartet. Man verwirft ſie zu Rom im 

Grundſatz als ein Mittel, Irrthümer aller Art zu verbrei— 

ten, weiß aber recht gut, daß ſie unter gewiſſen Umſtänden 

das kleinere Übel iſt. Als daher die Freiheit der Preſſe in 

der Zeitfchrift V’Avenir als einer jener Zwecke angekündigt wurde, 

auf deren Grreichung man binarbeite, bezeichnete fie offiziell, 

wie Schon vorgekommen iſt, der Cardinal Pacca als etwas, was 

zwar an fich nicht von einem Katholifen gepriefen werden könne, 

was aber unter gewiffen Umftänden als das kleinere Übel ge 
Duldet werden müſſe. Und wie wenig der gedachte Cardinal 

die Verhältniſſe der wirklichen Welt verfannte, davon gibt fein 

eigenes Werf über feine Legation in Portugal hinlänglich Bes 

weile. Er bemerkt, daß dur) die unter dem Minifter Pom— 

bal entjtandenen und nachher nicht wieder aufgehobenen Gefeße 

der Sanfenisnus in Portugal mehr als irgendwo Fortſchritte 

gemacht habe, und der Religionszuftand in mancher Rückſicht 

noch unbefriedigender als jelbit in Deutjchland *) gewefen fey. 

*) Der Cardinal Parca bemerkt wörtlih (Opere VI. 1836): „Die 

Jugend des ganzen Reichs (Portugal) und auch einiger Golonien, 

welche nach Würden und Ämtern ſowohl in der Civilverwaltung als 

in der Kirche firebte, machte ihre Studien auf der Univerfität zu 

Coimbra, wo, wie ich fehon mehreremale gefagt habe, ganz offen 

die irrigen Grundjäße eines Duesnel, Febronius und anderer ge: 

fährlihen Neuerer vorgetragen wurden. Auch in Deutfchland, als 

ich dort Nuntius war (zu Cöln 1786 — 1794), verließen die Studenten 

die dortigen Univerfitäten mit Grundfäßen und Marimen, die gegen 

den heiligen Stuhl waren und ſich zum Schisma hinneigten; denn 

faft alle Lehrftühle der Theologie waren Profefjoren und Lehrern an: 

vertraut, die vom janfeniftifchen und fehronianifchen Geifte angefteckt 

waren, Aber in Deutfehland gab es Mittel, ven Irrthü— 

mern, die verbreitet wurden, fich zu widerfeßen, und 

fie zu widerlegen, die im jenen Hörfälen falſch Unterrichteten 

von ihrem Irrthum zurüczubringen, und das Publikum von der 

wahren Lehre und der allgemeinen Disciplin der Kirche zu unter: 

richten. Unter dev Fluth von Schriften, welche alle Sahre hevaus- 
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In der That läßt fich auch nicht wohl begreifen, wie eine 

Kirche, welche zur VBertheidigung und Verbreitung ihres Syſtems 

großer geijtiger Kräfte bedarf, einen Zuſtand der Preſſe, 

der die freie Mittheilung mancher wichtiger Sätze möglich 

macht, nicht winfchen follte. Die Kirche ſelbſt kann nämlich 

nur dann beftehen, wenn die Herausgabe der von ihr aus- 

gehenden Werke von der Bewilligung der weltlichen Genfur 

famen und das deutfche Reich überfchiwemmten, und die größtentheils 

voll irriger und fchismatifcher Grundfäße waren, famen immer auch 

einige Werfe zur Bertheidigung der Religion und des heiligen Stuhls 

heraus, die mit Urtheilsfraft, großer Gelehrfamfeit und zumeilen 

in einem reinen und ſchönen Styl verfaßt waren, und welche als ein 

Damm gegen jene verderbliche Fluth dienen konnten. Dort hatten 

die Schriften, welche in Franfreich, den Niederlanden und Italien 

herausfamen, freien Cingang und Umlauf, Die deutfche Nation 

liebt es auch, fich zu unterrichten, und bejchäftigt ſich gern mit Le- 

fen, und viefleicht gar zu fehr in Hinficht auf einige Stände der Gefell- 

ſchaft, die fich nur mit Künften und Handwerfen abgeben fellten. 

Aber feinen diefer Vortheile hatte man in Portugal. 

Mährend der fieben Jahre, welche ich in Portugal zubrachte (1795 — 

1802), hörte ich von feinem Werfe, das zur Bertheidigung der 

echte und der Autorität des apoftelifhen Stuhls hevausgefommen 

wäre, und die Werfe, welche in andern Ländern zu diefem Zwecke 

herausfamen, wurden dort nur felten befannt, theils wegen der ent— 

fernten Lage jenes Landes, theils weil die mit der Büchercenfur be- 

auftragten Behörden ihre Einfuhr heimlich verhinderten. Daher wa- 

ren faft alle diejenigen, welche Amter und Würden befleiveten, von 

Lehren und Grundſätzen gegen die Autorität des heiligen Stuhls 

durchdrungen, und da fie weder hörten, noch lafen, was ſiegreich 

zur Widerlegung ihrer Irrthümer von gelehrten Männern geſchrieben 

worden, deren Werfe und felbit deren Namen ihnen unbefannt waren, 

blieben fie immer bei ihren Ideen, und hielten, wie die alten Schü- 

ler des Ariftoteles, für richtige und umwiderfprechliche Wahrheit, 

was fie von ihren Profefferen und Lehrern in den Schulen gehört 

hatten. Unter ihnen waren Einige bei den höheren Behörden fo voll 

Anmaßung, daß fie fich felbft gleichfam als Mitglieder des Areopags 

anfahen, und immer gegen die Geiftlichfeit entfchieden.“ 
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nicht allzu fehr abhängt. Indeſſen ift und bleibt die Prepfrei- 

heit ein Zujtand, bei dem Gutes und Bofes zugleich verbreitet 

werden kann, und diefen Zujtand durch ihr Zuthun herbeizu- 

führen, kann der Kirche, da fie ſchon im hohen Altertum ſchäd— 

fihe Bücher verbrennen Tieß, nicht zugemuthet werden. Dabei 

it aber auch noch eine andere Betrachtung wichtig. Gute 

Preßgeſetze zu entwerfen, iſt nicht leicht, umd vielleicht nicht 

leichter, als gute Genfurgefege zu entwerfen; die leßtern aber 

ſchützen den Schriftiteller mehr als Die erjtern gegen eine nach 

dem Abdrud des Manuferipts entjtehende Verantwortlichkeit, 

Endlih aber ift in Beziehung auf die Genfur auch nod) 

eine andere Betrachtung wichtig. Wenn der Begriff von Schäd- 

lichkeit für die Religion, den Staat und die guten Sitten 

genauer feitgefegt worden wäre, als er gewöhnlich in den 

Genfuranftalten fejtgefegt war, wenn die Genfur blos gegen 

das offenbar Schädliche ihr Veto eingelegt und diejes be- 

gründet hätte, wenn die ihr vorgelegten Werke bald und ohne 

Kosten für die Verfaffer ihre Erledigung erhalten hätten, wenn 

anerfannt worden wäre, daß unter einer fchlechten Genfur der 

Staat nothwendig leide, befonders wenn anderswo relativ bejr 

jere Anftalten beftehen, wenn erwogen worden wäre, daß eine 

Regierung niemals durchaus untadelhaft fey, übrigens aber 

es Schon ſehr ehrenvoll ift, ohne bedeutende Fehler dazu- 

ftehen, und daß es der Regierung vortheilhaft ift, wen fie 

in den Stand gejeßt wird, die Mittel zur Befeitigung beftehen- 

der großer Fehler klar zu erbliden, jo würden wahrſcheinlich 

auch die Genfuranftalten der Preßfreiheit gegenüber weniger in 

Mißeredit gefommen feyn. 

Endlich dürfte auch das in Betrachtung fommen, daß To 

manches Gute, was durch die Preßfreiheit werden kann, viel- 

leicht der Kirche auch auf anderen Wegen erreichbar fcheint, 

und fie wenigftens fi nicht berufen glaubt, für die 

Einführung der Preßfreiheit mit Verläugnung ihrer Altern 

Anfichten mitzuwirken, 
Beidtel, canon. Recht. 42 
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XVII. 

Bon der angeblihen Ausfhliegung der Laien bei. 

den kirchlichen Berathungen. 

Set, wo in mehreren Staaten wichtige Schritte zur 

Emancipation der Kirche gefchehen find, liest man zuweilen in 

öffentlichen Blättern Die Behauptung, daß das Gefchrei nad) 

Freiheit der Kirche eigentlich auf das Gefchrei „nach Freiheit 

der Biſchöfe“ hinauslaufe, daß das Volk mehr als bisher bei 

der jogenannten Kirchenfreiheit gefnechtet würde, und daß es 

Zeit jey, über die Kirchenangelegenbeiten auch den Laien einen 

Einfluß, welchen das canonifhe Recht ihnen verweigert, ein- 

zuräumen. R 
Unftreitig ift die Emancipation der Kirche die Bewirfung 

eines Zuftandes, in welchem der Pabſt, die Bifchöfe, die Prie— 

jter und die Laien ihre der Kirchewerfaffung entiprechenden 

Nechte frei ausüben können. Auch das iſt ferner wahr, daß 

nach dem camonifchen Rechte die Kirchengewalt faft ganz in 

den Händen des Pabſtes und der Bifchöfe liegt. Endlich ift 

es wahr, daß in einem Zeitalter, wo. Alles nach Freiheit ftrebt, 

e8 winfchenswerth erfcheint, daß auch den Laien ein ver- 

hältnißmäßiger Antheil an der Kirchenregierung zukomme. 

Einen Zuftand, in welchem der Pabſt, die Bifchöfe, die 

Priefter und die Laien ihre der Kirchenverfafjung ent- 

jprehenden Rechte frei ausüben fönnen, kann man 

feinen fehlerhaften nennen. Was will nämlich die Emanz 

eipation? Dffenbar in Anfehung der Fatholifchen Kirche nur 

ihre Befreiung von dem ftaatsrechtlichen unzuläßigen Einfluß 

der Staatsgewalt auf die innern Kirchenverhältniffe, Dieſe 

innern Kicchenverhältniffe ändern, will fie nichtz fie wäre 

namlich dann der Sache nach eine Neformation der 

Kirche und eine Anwendung des Grundſatzes: Cujus est 

regio, illius est religio, im Namen der bürgerlichen Freiheit. 

Daß nach der noch nirgends aufgebobenen Geſetzgebung 
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der Kirche die Kirchengewalt vorzüglich bei dem Pabite und 

den Bifchöfen ſich befindet, hängt mit der Zundamentalverfafr 

fung der Kirche zufammen, kann alfo wicht geändert werden 

(1. Buch, 8. Abjchn.); es wäre denn, daß man blos den Na- 

men einer fatholifchen Kicche führen und die Folgen, welche 

etwa aus der Nichtanerkennung der oberjten Kircchengewalt fich 

ergeben müßten, auf fich nehmen wollte, 

Auch das iſt wahr, daß ein Einfluß der Laien auf Die 

Kirchenverfaffung an fich nützlich und den Freiheitsideen unfers 

Zeitalters entiprechend wäre. Allein für diefen Zwed bedarf 

es feiner Reformation der Kirchenverfaſſung, ſon— 

dern nur ihrer geiftwollen Handhabung. 

Die Kirche kennt nämlich allgemeine und Particularconci- 

lien, und wenn auch von den erftern heut zu Tage kaum die 

Rede feyn könnte, jo fteht Doch bei der in den neueren Con— 

jtitutionen proclamixten Freiheit der Affociation, der Corres— 

pondenz, der Preſſe und der Tribüne nichts im Wege, nad) 

Umftänden bijchöfliche Zufammentretungen oder Provinzial- 

oder Didcefanconeilien zu halten. Dieſe Art von, Verſamm— 

lungen fehließt die Idee nicht aus, Über das, was kirchlich zu 

thun ſey, die Anfichten, die Wünfche oder die Bitten der Laien 

zu vernehmen, und dies kann gefchehen mit oder ohne Anwen- 

dung feierlicher Formen. Es fteht gar nichts im Wege, daß felbit 

bei der gewöhnlichen Didcefanleitung der Bifchof die Anfichten 

verjtändiger Laien wünſchte. Wenn aber diefe Methode bei 

den wichtigeren kirchlichen Gefchäften befolgt wird, jo kennt 

die Kicchengewalt den Stand der öffentlichen Meinung unter 

den gebildeten Katholiken, und kann im Sinne diefer Meinung 

ihre Maßregeln nehmen, ohne Daß dadurch an der Con— 

jtitution der Kirche das Geringfte geändert wird. Bei dem 

Didcefanconeilium wird es ftets der Bifchof feyn, welchem, 

wenn er die informativen Stimmen gehört hat, das Entſchei— 

dungsrecht zuſteht. 

Dieſe Form hat auf dem Concilium von Trient durch die 

von den meiſten katholiſchen Regierungen geſchehene Abſendung 

—— 
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von Oratoren (Geſandten) ſtattgefunden. Dieſe ſagten dem 

Concilium bei jeder wichtigen Frage die Anſichten oder die 

Wünſche ihrer Committenten. Nichts ſteht im Wege, daß bei einem 

Diöceſanconcilium eine ganze Commiſſion von Abgeordneten 
der Diöceſe beſtehe, welche auf eine ähnliche Art mit dem Con— 

eilium verhandle. 

Dieſe Art von Theilnahme der Laien an den Beſchlüſſen 

der Geiſtlichkeit kann den Laten Alles gewähren, was fie 

vernünftigerweife verlangen können. Achte Katholifen werden 

feine Zertrümmerung der Conftitution der Kirche begehren; aber 

fie werden in jenen Gegenjtänden einen Einfluß verlangen, welche 

die Laien nahe berühren, 3. B. Regulirung der Patronats— 

rechte, der Stolgebühren, der Pfarrſchulen, der Repartition 

von Kirchenabgaben u. ſ. w.; denn Dies ift ein begreifliches 

Streben? Viele Gegenftinde, worunter 3. B. die Dogmatik, 

liegen ohnehin dem Intereffe des Laien etwas ferne. 

Das, was heut zu Tage von einer gewifjen Parthei an 

Einfluß der Laien auf die Kirchengefchäfte gewünfcht wird, ift 

aber etwas ganz Anderes. Man wünfcht gewiffermaßen 

gemifchte, aus Glerifern und Laien zufammengefegte Coneilien, 

bei denen jeder Einzelne eine entfheidende Stimme habe, und 

der Zwang der Majorität beftehe. Man nimmt die Miene an, 

dag nur dieſe Korm den niedern Clerus befriedigen werde, 

Man will eine Art von englifcher Verfaffung in die Kirche 

eingeführt, wo dann der Bifhof und nad) Umftänden wohl 

auch der Pabſt der bloſe Vollſtrecker diefer Majoritäts- 

befchlüffe würde, Keine Art von Kirchenverfaffung wäre mehr 

geeignet als dieſe, Unordnung und Streit ſowohl in die 

Kirche als in den Staat zu bringen. 
Diefe Betrachtung dürfte von befonderer Wichtigkeit für 

die Würdigung jener Anficht ſeyn, welche durch einen mehr 

oder weniger bemerfbaren Regierungseinfluß in der Kirche 

manches dem Staate Wünfchenswerthe bewirkt zu fehen wünſcht. 

Die Regierungen nämlich haben für ihre Intereffen diefe 

Reformation nicht nöthig; denn fie können ſich fehr leicht 
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die Überzeugung verfchaffen, daß auch ihre Intereffen im Wege 

der Vereinbarung, wofern fie es für qut finden, ſich bei der 

geiftlichen Gewalt befördern laffen. Die Dratoren der Regen— 

ten waren auf der Kirchenverfammlung von Trient feine un- 

wichtigen Perſonen, und Sarpi erzählt uns oft, wie dieſer oder 

jener anfangs beichloffene Schritt durch die Dazwifchenkunft 

der Dratoren jey gehindert worden. Im eigenen Lande wären 

aber natürlich auch andere Formen zu wählen *). 

Für die Intereſſen der Laien ift und war aljo ſtets in 

der Kirchenverfaffung ein zu ihrer Geltendmachung günftiges 

Element vorhanden. 

XIX. 

Schlüffe aus den in den vorigen Abfchnitten vor— 

gefommenen DBemerfungen über das Ffirhlide 
Syitem, und Beweis der Nothwendigfeit eines 

ganz conjequent Durdzuführenden Planes. 

Wenn durch die vorigen Abfchnitte Der Beweis, daß Das 

fatholifche Syſtem des Kirchenrecht in Feiner Beziehung einem 

*) Die Capitularien der franzöfifchen Könige werden heut zu Tage mei: 

ſtens dargeftellt, als ob die Regenten Franfreihs als Gefeßgeber 

in Kirchenfachen aufgetreten wären. Bei allem dem braucht man 

nur diefe Gapitularien (fie find abgedruckt in dem Corpus juris ger- 

manici antiqui von Heineccius. Halle 1737. pag. 486 — 910) zu 

lefen, jo fieht man die Vereinbarung zwifchen der Föniglichen 

und geiftlichen Gewalt deutlich ausgedrückt. Gleich das erfte Capi— 

tulare von Garlmann vom Jahre 742 (pag. 486) erfcheint in der 

Synode erlaffen. Begreiflicherweife wird es heut zu Tage feinem 

Regenten einfallen, in die ſen Formen als Gefeßgeber in Kirchen: 

fachen aufzutreten; es wird aber nur angeführt, um zu beweifen, 

daß die Kirchengefege nicht fo ganz einfeitig, ohne einen Einfluß der 

Laien verfaßt werden, wie Manche glauben. In der That liegt 

auch die Geftattung dieſes Einflufjes in dem Intereſſe der Kirche; 

denn die Gefege, welche auf dieſem Wege entftehen, find leichter 

zur Vollziehung zu bringen und dauerhafter, als es fonft der Fall wäre. 
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Staate Gefahren für feine wichtigern Intereſſen bereite, auf 

eine genügende Art geführt worden wäre, jo ergibt ſich der 

Schluß, daß man in Anfehung der Religtonsfreiheit der Katho— 

lifen, welche wejentlich das Recht, ihre innern Angelegenheiten | 

jelbft zu ordnen, begreift, ohne irgend einen Rückhalt 

zu Werfe gehen könne ). Es gibt aber Menfchen, welche Die 

Sache anders anfehen. Hänge es von ihnen ab, jo würde 

manchen conftitutionellen Bejtimmungen eine einfhränfende 

Auslegung gegeben; Manches erführe Zögerungen, und 

dort und da entjtinde ein Schwanfen über das, was die Regie: 

rung thun foll. Die von diefen Menschen empfohlene Bolitik ver 

fennt aber die Weltlage; denn es iſt wichtig, der Böswilligfeit 

und dem Mißtrauen fo wenig als nur immer möglich Stoff zu 

geben. Eine ſehr nahe Zukunft kann die Religion unter Die 

wichtigften Hebel der Politik ftellen, und bet jener Beränderung 

in dem Regierungsſyſtem, welche jeit 1848 in fo manchem 

Staate eingetreten ift, muß man mehr als jemals darauf Werth 

legen, bald zu fejten Zuftinden zu gelangen, 

Das ift aber unverfennbar, daß es Bartheien gibt, welche 

der Geltendmachung einer wahren Neligionsfreiheit der Ka— 

tholifen entgegen find. Viele bejorgen, wie gezeigt worden, 

von der völligen Freigebung das fchnelle Emporfommen des 

römifch = katholischen Syſtems, oder wie fie fich ausdrücken, des 

Ultramontanismus; an fie knüpft man die Beforgniß von mit 

telalterlichen Zuftinden und das Erwachen der Religionsſtrei— 

tigfeiten, und durch die wahren oder erheuchelten Beforaniffe 

diefer Art ſchüchtert man felbjt Diejenigen ein, deren Pflicht es 

wäre, die firchlichen Intereffen zu vertheidigen. 

In ganzen Ländern bemerft man daher, daß der Werth 

der Religionsfreiheit der Katholiken nicht begriffen wird, daß 

die Katholifen ihre Fünftigen Wirkungen nur in den Abfällen 

*) Die preußische Verfafiungsurfunde vom 5. März 1848 und die öfter: 

veichifche vom 4. März 1849 erfennen ausdrücklich den Grundſatz 

der Autonomie der Religionsgeſellſchaften an. 
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Einzener zu jeben glauben, übrigens aber fchon alle Vortheile 

der Neligionsfreiheit zu haben vermeinen, und daß fowohl in 

den conftitutionellen Berfammlungen, als auch in Privatver- 

hältniſſen das Benehmen der meiſten Katholifen von Unbehilf- 
lichfeit zeugt. 

Gehen wir nun auf dasjenige über, was zur Realifirung 

der Kirchenfreiheit zunächſt zu thun ift, und auf jene Ausſichten, 

welche ſich für die nächſte Zukunft eröffnen. 

XX. 

Über die bei dem Grundſatze der den Katholiken 
zuftehenden Religionsfreiheit nothwendige Revifion 

der Staatsgeſetze in Kirchenſachen. 

Su jenen Ländern, in welchen entweder ſchon wirffich im 

eonftitutionellen Wege die Grundlagen des Kirchenrehts der. 

Katholiken verändert worden find, oder die Veränderung diefer 

Grundlagen in naher Austicht ftehbt, muß, fobald man einmal 

über das Anzuordnende mit fich ſelbſt ganz einig ift, die aus 

dem früheren Syiteme hervorgegangene Staatsgefeßgebung in 

Kichenfachen geändert werden. Bon den für die Eatholifchen 

Kirchenangelegenheiten unter dem Syſteme der weltlichen Su— 

prematie entjtandenen Staatsgefegen find nur wenige zur Bei— 

behaltung, die meijten zur Aufhebung geeiguet; aber es müſſen 

auch neue Gefege erfcheinen, um gewiffe neue Verhältniſſe 
gefeglich zu ordnen. 

Bon dieſer letztern Art find z. B. die Gefege über den 

Übertritt von einer Religionsparthei zur andern, über-die per 

riodifchen Anzeigen von vorgefallenen Beräinderungen bei den 
Regierungsitellen u. |. w. 

Diefe Reviſion ift, da es fih um die Aufhebung oder 

Abfaffung von ee handelt, blos Sade der 

Staatsgewalt (J. Bud, 8. Abſchn.). Sie befriedigt, wenn 

fie nach richtigen Grundfägen geſchieht, vollfommen die Kirche; 
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denn da das Drüdende der bisher beftandenen Verhältniffe 

faft nur in den Staatögefegen lag, fo ift, wenn dieſe gehö- 

rig gejtellt find, jeder Anftand in Anfehung der Kirche gehoben. 

Diefer Weg zur Herftellung der Ordnung ift fogar einem 

Eoncordate weit vorzuziehen. Er ift einfacher, kürzer und 
der Würde der Staatsregierung mehr angemeffen. Dies fchließt, 

wofern ed anders die Regierung mit ihrer verfafjungsmäßigen 

Stellung vereinbarlich findet, ein Ginverftindnig mit Rom 

nicht aus; aber Ddiefes Einverftändniß kann ſich eher auf an— 

dere Punkte, welche etwa ftreitig geworden find, 3. B. Patro- 

natsrechte oder Weifungen an die Biſchöfe wegen Reorganifi- 

rung ihrer Diöcefen, eritreden. 

Die Revifion an fi) kann nad) fehr einfachen Grundfäßen 

geichehen und in fehr kurzer Zeit ausgeführt werden. Man 

hebe alle Staatsgefege auf, welche von dem Grundfaße einer 

dem Staate gebührenden Kirchendireftion ausgehen; man re 

qulire nah den Grundfägen der Billigfeit Die zufolge der 

Majeftätsrechte, des Veto und Der oberften Aufficht etwa 

beftehenden Geſetze; man forge für angemeffene Formen 

bei der Ausübung der dem Staate von der Kirche etwa ver- 
liehenen Patronatsrechte, und die Sache ift gefchehen. Es wird 

dann die Sache der Kirchengewalt feyn, zu beftimmen, welche 

Normen in Zufunft für die innern Kirchengefchäfte beftehen 

folen; aber auch in dieſer Richtung ift bereits durch die 

Natur der Sache vorgeforgt, wie wir fogleich fehen werden. 

XXI. 

Das Wiederaufleben des canonifhen Rechtes zu— 

folge des Grundfages der Religionsfreiheit. 

Durch die im gallicanifchen Sinne entftandenen Staats: 

gefeßgebungen wurde nothwendig der größte Theil des canoni- 

fchen Rechtes der praftifchen Anwendbarkeit beraubt (I. Buch, 

8. Abſchn.). Die Vorſchriften Ddiefes Rechtes wurden aber 
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dadurd nicht aufgehoben, jondern fie bejtanden (TI. Buch, 

13. Abſchn.), was zur Folge hat, daß jogleich, wenn das 

Hinderniß ihrer Anwendbarkeit weafällt, diefe Vorfchriften zur 

Anwendbarkeit gelangen müffen. Wir erhalten alſo ſogleich 

eine Menge canonifcher Vorfchriften, unter denen unverkennbar 

einige find, welche für unfer Zeitalter nicht paffen. 
Biel wird in diefem Falle von den Biſchöfen gethan wer: 

den müffen. Sie werden auf jenem Wege, der ihnen der am 

meiften paffende fcheint, in die Arbeiten der Reorganifation 

Gleihförmigfeit und Zufammenbhang zu bringen ha— 

ben, damit nicht eine Diöceſe dieſe und eine andere Diöcefe 

jene Reorganifirungsdecrete erhalte. Auch die Regierungen 

haben ein Intereffe dabei, daß es gefchehe und feine Überftür- 

zung erfolge. Manche Regierungen fönnten dadurch in den 

Fall fommen, Verftändigungen mit ihren Bifchöfen oder viel 

leicht mit dem päbjtlichen Stuhl zu ſuchen ). Wäre dies aber 

auch nicht der Fall, jo könnten Provinzialconcilien zur 

Berftindigung der Biſchöfe unter ſich beitragen, wo dann ſpä— 

ter Didcefanconcilien das nur in allgemeinen Umriffen 

Beitimmte mehr im Einzelnen feftzufegen hätten. Immerhin 

fönnten Dabei Laien in dieſer oder jener Art mit Nugen gehört 

werden. Doch dies find Dinge, welche man zwar im Allge- 

meinen andeuten, aber bier durchaus nicht näher unterfuchen 

fann, weil in diefer Sache ſehr viel von örtlichen Verhältniffen 

abhängt. 

Grundjag in diefen Angelegenheiten müßte von Seite der 

Theilnehmer an ſolchen Berathungen ftets jeyn, feine Art von 

* Man bemerfe wohl, daß Verftändigungen und Goncordate nicht ge: 

rade das Nämliche find, und eine Verftändigung der Regierung, daß 

den Bifchöfen diefe oder jene Weifung gegeben werde, ließe ſich aus 

dem Standpunfte, daß man die Autonomie der Kirche refpeftiren, 

zugleich aber auch die Staatsintereffen während der Übergangspe- 

tiode von den alten zu den neuen Zuftänden bewahren wolle, fehr 

gut rechtfertigen. 
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Neformen in Antrag zu bringen, welde mit der aner- 

fannten Verfaſſung der Kirhe im Widerfprud fteht, 

weil folche Reformen meiftens ſchädlich und überdies ſchwer durch— 

zufegen find. Aber Rückſicht auf eine Menge wefentlich verän- 

derter Berhältniffe muß genommen werden. So würde bei 

den jegigen Staatseinrichtungen die Drdensverfaffung der 

Mendieanten vielleicht manche Anftände machen; fo würden die 

Gefhäftsformen der bifchöflihen Eurien in manchem Stüde 

fih ändern müſſen; in Anfehung der Batronatsrechte find, weil 

viele Patrone ihre Nechte heut zu Tage gern aufgäben, um 

auch der Patronatslaſten entledigt zu ſeyn, viele neue 

Einrichtungen nothwendig; die theologischen Schulen *) brauchen 

neue, von den ehemaligen wefentlich verjchiedene Einrichtungen; 

wo Veränderungen mit dem Kirchenzehnt vorgingen, braucht 

es viele Anftalten, um der Kirche die nothwendigen Einkünfte 

nicht nur fie den Augenblick, fondern auch für eine entfernte 

Zukunft ficherzuftellen; es find ferner genaue, mit unfern neuern 

Strafgefeßgebungen vereinbarliche Kirchengefege über die kirch— 

lichen Verbrechen nothwendig,; es muß eine ftehende Einrich— 

tung getroffen werden, um bei den Regierungsbehörden und 

Gerichten des Staates die firchlichen Intereffen gegen Nechts- 

verlegungen wahrzunehmen; mit einem Worte, e8 handelt fich 

*) Der Verfaſſer diefes Werkes hat fehon vor mehreren Jahren, als in 

den öfterreichifchen Staaten neue Studienplane im Werfe waren, die 

von ihm niedergefchriebenen Ideen über einen theologiſchen Studien— 

plan der Katholifen der Dffentlichfeit übergeben wollen; allein die 

Umftände waren vurchaus ungünftig, wenn man auf das ſah, was 

damals zu Wien an Studienplanen projeftirt wurde. Giner der 

Hauptgedanfen des Verfaſſers war, daß man bei jenen theolegifchen 

Studienanftalten, bei denen man eine höhere Bildung der Zuhörer 

beabfichtigt, die weltlichen Wifjenfchaften, welche auf die Kirche einen 

befondern Einfluß haben, gleichfalls berückfihtigen und in Anfehung 

der Polemik den ganz neuen Standpunft, welchen fie feit dem Ver— 

falle der ältern proteftantifchen Syfteme angenommen hat, in Erwä— 

gung ziehen müſſe. | 
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darum, mit Beibehaltung der alten Grundlagen 

ein zeitgemäßes Gebäude, infofern das alte Ge- 

bäude nicht mehr haltbar tft, berzuitellen. 

Daß es jo fommen müffe, ſehen Viele ein; da aber durch 

Reformen dieſer Art das Gebäude der Kirche eber feiter als’ 

ichwächer wird, bieten die Gegner diefer Stellung Alles auf, 

um den Charakter des Fatholifchen Syſtems wo möglich 

durch neue, aus dem Benehmen des Volkes und 

der Geiftlihfeit hbergebolte Gründe zu verdichtigen. 

Es iſt deshalb von Wichtigkeit, diefe Gründe aufzuzählen und 

wiffenfchaftlich zu beleuchten. 

XXI. 

Über das Benehmen der firhlihen Parthei bei 
mehreren in den Jahren 1848 und 1849 vorgefom- 

. menen firchlich wichtigen ragen. 

Sn den Jahren 1848 und 1849 find bereits viele für Die 

fatholifhen Kirchenverhältniffe wichtige Fragen zu Verhandlun— 

gen auf der Tribüne oder zur Erörterung im Privatgefpräche 

und in Zeitungen gefommen, ohne daß man wahrnahm, daß 

die ftreng katholiſche Parthei fich etwas Anderes als höchitens 

befcheidene Vorftellungen erlaubte, während ihr Intereſſe es 

forderte, auf die öffentlihe Meinung durch alle erlaub- 

ten Mittel zu wirken, um fo, mittelft diefer öffentlichen Mei— 

mung, jenen Borftellungen Nachdruck zu geben, und überhaupt 

eine günſtige politifche Stellung® zu gewinnen, Im Anfehung 

diefer wichtigen Fragen follen bier nur einzelne erwähnt 

werden. 

Unter ihnen fommt vor die Frage wegen Aufhebung oder 

Ablöfung des Kicchenzehnts. In vielen deutſchen Bundes- 

ftaaten bat die Ablöfung in der Periode von 1816 bis 1828 
jtattgefunden, faft immer zum großen Nachtheil der Kirchen. 

Jetzt wiederholt ſich dort, wo der Kirchenzehnt noch nicht auf 
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gehoben war, die Frage. Es war einleuchtend, daß der Kirchen— 

zehnt eine Reallaſt gewiſſer Grundſtücke und anderntheils 

ein Theil der Kirchendotation war, welcher nicht wegfallen 

kann, ohne die Geiſtlichen an vielen Orten in den Stand der 

Dürftigfeit hinabzudrüden, oder unter irgend einer Form 

dem Bolfe neue Eultusjteuern aufzulegen. Was ift aber in 

Anfehung des Kirchenzehnts geſchehen? Nichts; man ließ ge- 

ſchehen, was geſchah, ohne auch nur in etwas das günftige 

Terrain, welches man hatte, zu vertheidigen. 

Sehen wir auf andere Dinge. Die Revolution proclamirt 

dort und da Lehrfreiheit. Sowohl diefer Grundjag, als auch 

die jeder Kirche conftitutionell zuftehende Freiheit für ihre in- 

nern Angelegenheiten macht gewiſſe firchlihe Schulen nothwen- 

dig ohne Rüdfiht auf die etwa bejtehenden Staatsichulen. 

Namentlich gehören die Schulen der Theologie in eine engere 

Verbindung mit der Kirche. Gleihwohl fieht man in manchem 

Lande Studienplane entwerfen, welche auf ganz andern Grund- 

fügen beruhen, ohne daß von einer thätigen Bertretung der 

ficchlihen Intereffen etwas befannt wird. 

Die Geldmänner, beforgt in Anfehung der Zukunft und 

unterftügt von den Feinden der Kirche, verlangten und hofften 

in mehr als einem Lande auf die Einziehung der Klöfter umd 

vieler bifchöflichen Güter. Konnte diefe Einziehung gefchehen, 

ohne der Religionsfreiheit und der Sicherheit des Eigenthums 

zu nahe zu treten? Dennoch gefchah nichts, fie zu verhindern, 

und wenn fie nicht gefchehen ift, fo iſt dies andern Verhält- 

niffen, welche ganz unabhängig von den Bemühungen der ka— 

tholiſchen Parthei find, zuzuſchreiben. 

Eine bedeutende Parthei verfimdigte dort und da die 
Nothwendigkeit großer Reformen im Innern der fatholifchen 

Kirche. Sie empfahl eine Art von Proteftantismus. Es fam 

darauf an, das Fatholifche Volk über die Unzuläßigfeit jener 

Reformen zu belehren, und gleihwohl ift in vielen Ländern 

wenig oder nichts für diefe Belehrung gefchehen. 

In manchem Lande hatte der Katholizismus, weil er die Reli- 
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gion der großen Mehrzahl der Einwohner war, ſchätzbare Vor— 

rechte. Einige von ihnen vertrugen fich nicht mit den neuen 

Staatsformen, andere aber waren nicht in diejer Categorie. Die 

Eonititutionsentwürfe nahmen oft alle diefe Rechte weg, und 

feßten die Fatholifche Kirche auf Die gleiche Linie mit der klein— 

ften Herrnhutergemeine; gleihwohl ſchienen ſehr hochgeſtellte 

Katholiken es nicht einmal einzuſehen, wie viel dies auf ſich habe. 

Man darf aber nicht glauben, dieſe Apathie von Seite 

der Katholiken ſey blos die Folge einer weitverbreiteten Gleich— 

giltigkeit in Religionsſachen. Dieſe Gleichgiltigkeit beſteht 

zwar an vielen Orten; aber an den ſo eben erwähnten Er— 

ſcheinungen haben ſicher andere Betrachtungen Antheil. Man 

iſt noch zufolge des früheren Syſtems an Unthätigkeit gewohnt; 

man weiß nicht die Preſſe und andere conſtitutionelle Vor— 

theile zu benützen; man hat Mißtrauen in die eigenen Kräfte, 

und man fürchtet Unannehmlichkeiten. 

Wie aber auch immer dieſe Erſcheinungen beurtheilt wer— 

den mögen, ſtets bemerken wir, daß es an vielen Orten die 

Kirche noch der Staatsgewalt danken kann, wenn manche Be— 

ſorgniſſe, die im Jahre 1848 beſtanden, im Jahre 1849 noch 

nicht in Erfüllung gegangen ſind. Es mag zwar ſeyn, daß 

die Regierungen oft dabei nur aus dem polizeilichen Geſichts— 

punfte handelten; aber auch dies hat feinen Werth. Um jo 

natürlicher iſt alfo der Gedanfe mancher Minifter, daß bei 

dem unter den Katholiken weitverbreiteten Geifte die Firchlichen 

Sntereffen noch) mehr leiden würden, wenn fich die Regierung 

nicht ihrer annähme. Allerdings ift diefes, ftreng genommen, 

eine Verlegung der Religionsfreiheit, wenn die Regierung in die 

innern Kirchenverhältniffe der Katholiken ordnend einwirkt; allein 

bet den unbeftimmten Begriffen, welche zuweilen in den höheren 

Regionen über die Fatholifhe Kirchenverfaffung herrfchen, kann 

den Inhabern der Staatsgewalt der Gedanke fehr leicht fom- 

men, daß man mittelft einer nachgiebigen Geiftlichfeit in der 

Form von Vereinbarung, Verftändigung oder Acceptation von 

Vorſchlägen das Wefentliche der weltlichen Kirchendireftion er- 
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halten könne. Sehen wir nun, was diefer Gedanfe an Hoff- 

nungen geftatte, 

XXI. 

Über die bei manchen Berfonen beftehbenden Hoff- 
nungen, Durch Zugeftehungen von Seite einzelner 

Bifhöfe dem Staate eine gemäßigte Direktion 

der katholiſchen Kirhenverhältniffe in feinem 

Gebiete zu erhalten, 

Unftreitig kann, wenn etwa dort und da dur) willfäh- 

rige Bifchöfe der Wunſch ausgedrückt oder zugeftanden wirde, 

durch eine gemäßigte politifhe Kicchendireftion der Regie— 

rung irgend eines Stantes die Schwierigkeiten des Überganges 

von einem Syſtem zum andern zu vermindern, für den Au- 

genblick etwas Beträchtliches an Vortheilen für die Staats- 

gewalt gewonnen werden. Es kann auch Prälaten geben, 

welche, wenn fie den Übergang von einem Syſtem zum ans 

dern auf Die eben angedeutete Weife vermitteln, im guten 

Glauben handen und dadurch ſogar ein Verdienft um die 

Kicche zu erwerben glauben, Aber genau befehen, wird ein 

jolhes Benehmen nur Unficherheit und Zwieſpalt verurfachen; 

es würde eine Parthei hervortreten, welche es mit den Conſe— 

quenzen conftitutioneller Zugeftehungen ftreng nimmt, welche 

unterfcheiden wirde, was bei dem Übergang von einem Syſtem 

zum andern am unvermeidlichen und an vermeidbaren Schwie- 

rigfeiten da tft, und welche fragen Eönnte, ob und inwiefern 

man bei dem Syſtem der Nachgiebigkeit bejtehen könne. 

Das Meifte bei Ddiefer Sache hängt von dem Verhältniß 

zwifchen dem Staate und der Kirche ab; im Anſehung diejes 

Berhältniffes aber gibt es nur Eine Wahrheit, und man kann 

nicht das unbedeutendfte Staantsgefeß, welches von der Idee 

einer weltlichen Kirchendireftion ausgeht, anerkennen, ohne, 

confequenten Geiftern gegenüber, das ganze Verhältniß zwifchen 

Staat und Kirhe von Neuem in die Frage zu ftellen, Mit 
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dem nämlichen Rechte, mit welchem Ein jolhes Geſetz erlaffen 

wird, fünnen Hunderte folder Gefege erlaffen werden. 

Handelt es fich ferner bei diefer Sache blos um ein In— 

tereffe der Geiftlichfeit, oder etwa, deutlicher ausgedrüdt, um 

eines ihrer Permiffitrechte ? Niemand kann diejes behaupten. 

Die Bifchöfe, jo wie die Priefter, haben nicht mehr Rechte, 

als ihnen das canoniſche Recht gibt. Sie fünnen weder dem 

päbftlihen Stuhl, noch dem fatholifhen Volke gegenüber die 

rechtmäßige Stellung der Kirche verändern. 
Der päbſtliche Stubl ift nämlich weientlich jchon wegen 

feiner über die ganze Kirche fih erftredenden Primatial- 

rechte dabei intereffirt, dag die richtigen Grundfäße über das 

Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche, denen die neueſten Re— 

volutionen ſehr viel vorgearbeitet haben, zur Geltung 

fommen. Der Pabjt kann nicht dulden, daß irgend ein Bi— 

ſchof die Rechte der Kirche aufgebe, und geſchähe es dennoch, 

jo wäre diefer Schritt canoniſch ungiltig. Eben jo ift aber 

auch das katholiſche Volk bei der Sache betheiligt ; denn es handelt 

fich um Beibehaltung einer befhränften Kirchenfreibeit, und 

diefe Befchränfung könnte, einmal zugeftanden, von einer jehr 

langen Dauer ſeyn. 

Die Beibehaltung jeder nicht nothwendigen Beichränfung 

wäre aber auch ſtaatsrechtlich ungiltig. Die Emaneipation 
der fatholifhen Kirche ift eben jo gut Forderung des 

allgemeinen Staatsrehts als der katholiſchen 

Theologie. Über ftantsrechtlihe Befugniffe und Anforderun- 

gen der Katbolifen kann aber fein Geiſtlicher abfprechen. 

Diefe Befugniffe und Anforderungen find jogar unverjährbar. 

Wollte aber ein fatholifcher Geiſtlicher darauf binweifen, 

daß bei der im Jahre 1839 zu Poloczk proclamirten Bereini- 
qung der unirten Griechen mit der ruffiichen Kirche die unirten 

Biſchöfe im Namen des Bolfs ſprachen, und das Volf 

als einwilligend betrachtet wurde, jo kann darauf erwiedert 

werden, daß dieſe Erklärung der Biſchöfe zu Rom nicht als das 

Volk verbindend anerkannt wurde, und das allgemeine Staatsrecht 
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hier den Ausſprüchen von Rom volllommen Recht gibt. Nur 

der weltliche Arm hält in Rußland diefe Vereinigung aufrecht; 

nad) den Gonjtitutionen der weftenropäifchen Staaten aber . 

würde dies, wenn Nemonftrationen gefhähen, nicht immer der 

Tal fern. 

Spräche Jemand, der revolutionäre Geift gewänne durch 

die Emaneipationsideen, fo kann erwiedert werden, daß es be— 

dauernswerth fey, wenn in irgend einem Lande die Emancipation 

der Katholifen aufgefhoben worden, bis die Revolution fie 
ausfprach, Daß manaber bei gehöriger Borficht die Eman- 

eipation ohne den mindeſten Nachtheil für die Sache der Ordnung 

durchführen könne. Bon Seite der Staatsgewalt gehört nichts 

dazu, als eine nach) Feten Grundfägen und von fühigen Män— 

nern auszuführende Reviftion der Staatsgefeggebung, und von 

Seite der Kirche nichts, als die auf einem angemefjenen Wege 

ficherzuftellende Gleichförmigfeit des Berfahrens bei den Re- 

ftaurationsverfügungen in den einzelnen Diöceſen. * 

Wir reden hier nicht von den Details eines ſolchen Pla— 

nes, da ſie von allerlei Umſtänden und zum Theil ſogar von 

dem Geſchmacke der Theilnehmer abhängen. Sie können von 

einem durch die Biſchöfe angenommenen Regierungsentwurfe 

ausgehen, oder von einem Nationalconcilium, oder von einer 

minder feierlichen Zufammenfunft von Bifchöfen, bei der man 

fic) über den zu beobachtenden Gang in Anfehung der Regu— 

lirung der Didcefanverhältniffe verſtändigt; fie können aber 

auch in einer zu Rom zu erwirfenden Weifung beſtehen, viele 

andere Ausfunftsmittel nicht einmal zu erwähnen. 

Da das zur gehörigen Regulivung der Kirchenverhältniffe 

Nothwendige fi an das canoniſche Recht anfchliegen muß, 

fo wird allerdings gefagt werden fünnen, die Kirche wolle in 

das Mittelalter zurück; allein dDiefe Behauptung wäre nicht ein- 

mal ein Tadel. Die Kirhe bat nun einmal feine andere 

Berfaffung, als die im Mittelalter beftandene, und da die 

Grundlagen diefer Berfaffung göttlichen Urſprungs find (J. Bud), 

8. Abſchn.), können fie nach katholiſchen Grundfägen auch nicht 
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einmal verändert werden. Werfuchte man es dennoch, jo wäre 

man auf dem Pfade, welchen die Reformatoren des ſechzehnten 

Jahrhunderis betreten haben. 

Diefen Pfad zu betreten, dürfte aber nur wenigen ver: 
ftändigen Katholiken einfallen. Es hieße aller Conſequenz ent: 

jagen, es hieße nicht willen, was man will, und wohin die 

Bedürfniffe des Zeitalters deuten. 

Eben deswegen würden Prälaten, welche fich der Eman— 

eipation der Kirche abgeneigt zeigten, den Regierungen, unter 
welchen fie ftehen, einen jchlechten Gefallen thun. Sie be- 

teiteten Religionsftreitigfeiten vor, deren Folgen 

auf ihre Urheber zurücfallen würden. Die Regierungen felbft 

müßten fich veranlagt fühlen, jenes Geſchenk, welches einige 

Prälaten allenfalls bringen möchten, zurückzuweiſen. 

Schon die einfachiten Betrachtungen über die conftitutionelle 

Stellung der Katholifen müßten auf diefe Zurücdweifung hin— 

führen. Sollten die Katholiken fchlechter daran feyn, als die 

Proteftanten und Juden, denen man die volljtändige Eman- 

cipation gewährt? Will die Regierung, welcher an einer ein- 
fachen Staatsverwaltung gelegen jeyn muß, fich wieder mit 

den unzähligen, aus dem Syftem der weltlichen Kicchendireftion 

folgenden Gefchäften beladen? Will fie wegen einer Fleinen 

Anzahl von Geiftlichen und Laien die größere Zahl der Geift- 

lichen und Laien mißvergnügt machen? Will fie das Schisma 

begünjtigen, oder die Meinung veranlaffen, daß man es mit 
den Emancipationsideen nicht ernjtlich meine? Man darf 

dies nicht vorausfegen. 

Es iſt daher aller Grund, zu hoffen, daß, wenn aud) 

dort und da die Emaneipation der Katholiken in dem Geifte 

einzelner Prälaten Schwierigkeiten finden follte, diefe Schwie- 

rigfeiten bei genauerer Auffaffung der Sachenlage verichwinden 

werden, und das Episcopat jene ehrenvolle Stellung, welche 

es in diefem Jahrhundert fchon jo oft eingenommen hat, auch 

bei den durch die Revolutionen von 1848 nothwendig gewor— 

denen Beränderungen behaupten werde. 
Beidtel, canon. Kecht. 43 
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XXIV. 

Rückblicke auf die der Kirhenfreiheit der Katho- 

liken günftigen Erfheinungen in den Zeitverhält- 
niffen und Größe der für die entferntere Zufunft 

beitehbenden Ausfichten. 

Die dort und da erfchienene Unficherheit über das von 

dem Gpiscopate zu erwartende Benehmen veranlaßte (1849) 

eine gleiche Unficherheit in vielen andern Richtungen der öffent: 

fichen Thätigkeit. Diefer Umftand ift zwar fchlimm, im Ganzen 

genommen ift aber die Ausficht in die Zukunft der Kirchen— 

verhältniffe nicht ungünftig. In ganzen Ländern ift feit dem 

Sahre 1801 der Firchlihe Geift im Zunehmen geweſen; Die 

Biſchöfe Diefer Zeit haben bei weitem mehr kirchliche Gefin- 

nungen, als ihre Borfahrer um das Jahr 1770 gehabt hatten, 

und unter dem jüngern Clerus felbjt folher Länder, welche 

ganz dem Einfluffe febronianifher Ideen ausgefegt ſchienen, 

hat fih eine Firchliche Parthei gebildet, welche viel hoffen läßt. 

Wie jetzt die Sachen ftehen, kann der alte Polizeiftaat nirgends 

mehr aufleben; jelbjt das eigene Intereſſe der Machthaber for: 

dert Dies, und das neue Syſtem in Anfehung des Kirchenrechts 

muß deshalb früher oder fpäter zur Geltung kommen. 

Es ift zu wiünfchen, daß e8 bald gefchehe, denn von 

dDiefem Zeitpunfte an wird fich der Clerus heben und eine 

befjere Sitte unter dem Volke emporfommen. Die Religion, 

von dem Verdachte, fie ſey oder werde eine Polizeianftalt, 

befreit, wird auch unter den höheren Ständen wieder 

Boden gewinnen, und auch diefe Stände werden im Berhältniß 

zur Anzahl ihrer Glieder zur Ergänzung jener Lücken, welche der 

Tod in die Reihen der Geiftlichfeit reißt, ihre Candidaten ftellen. 

Unermeglihe Hilfsmittel ftehen jet für Firchliche Zwecke 

den Fatholifchen Laien fowohl als den Clerikern offen. Die 

Freiheit der Preffe, der Nede und der Korrespondenz, Die 

Gewährung eines mehr oder weniger ausgedehnten Affociations- 
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rechtes, die Eriftenz einer Tribüne, auf der alle Intereſſen 

können verfochten werden, die Geſtattung engerer Berhältniffe 

mit den Kirchen und Schulen des Auslandes find für die fa- 
tholifchen Intereſſen folgenreiche Vortheile. Sie ftellen ganz 

andere feſte Zuftände der Religion in Ausficht, und dies tft 

eine vom den Urfachen, welche die Katholiken, denen firchliche 

Intereſſen am Herzen liegen, zu einer ſehr umfichtigen Beur- 

theilung der. Zeitereignifje bejtimmen jollten. 

Betrachtet man nun aus einem Gefichtspunfte, welcher 

dem in diefem Abjchnitte angegebenen ähnlich it, die firchlichen 

Zuftände der Gegenwart, jo ift kaum zu zweifeln, Daß Die 

Regierungen der in Ausficht geitellten Kicchenfreiheit bald 

und ohne Rückhalt alle praftifchen Folgen geben werden. 

XXV. 

Schlüſſe aus den in dieſem Werke vertheidigten 

Grundſätzen in Anſehung der — — 

der Katholiken. 

Die Abſicht dieſes Werkes war, zu zeigen, daß die ſeit 

längerer Zeit von der weltlichen Gewalt eingeführten Verän— 

derungen in dem Kirchenrechte der Katholiken weder ſtaats— 

rechtlich noch politiſch ſich rechtfertigen laſſen, und die innere, 

vom canoniſchen Rechte feſtgeſetzte Verfaſſung der Kirche bei 

weitem beſſer durchdachte Grundlagen hat, als heut 

zu Tage unter den ſogenannten gebildeten Claſſen geglaubt 

wird. Es iſt gezeigt worden, daß das, was die Revolution 

im Punkte der Kirchenfreiheit der Katholiken pro— 

clamirt, gerade dasjenige iſt, was die Kirche längſt wünſchte, 

dag es aber darauf ankommt, aus den von den Gonftitutionen 

gemachten Zugeftändniffen ftrenge Folgerungen zu ziehen, und 

fih davon nicht duch ungegründete Beforgniffe vor mittel- 

alterlihen Zuftänden, durch halbe Eonceffionen der Machthaber, 

oder durch die Schwierigkeit, die kirchlichen Zuftände feſt zu 

43 * 
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ordnen, abhalten zu laffen. Es ift endlich gezeigt worden, 
daß, wenn man in irgend einem Staate fih mit einigen 
aus dem Grundfage der Religionsfreiheit fließenden Folgerungen 

begnügen wollte, ohne die. andern, eben fo wichtigen Folge 
rungen zu ziehen, man Die beftehenden Zuftände nicht beffer, 

fondern ärger machen würde, 

Man hat es vermieden, dieſe Zuftände in manchen wich— 

tigen Punkten in ihrem Berhältniffe zu andern Religions- 

partheien zu beleuchten, weil dadurch das Werk zu weitläuftia 

geworden wäre, und auf viele rein politifhe Gegenftände hätte 

ausgedehnt werden müffen; aber auch in dieſer Beſchränkung 

fann es, wenn e8 ohne eine vorgefaßte Meinung gelefen wird, 

beitragen, manche den Katholiken und Proteſtanten gemein- 

Ichaftliche Fragen des Kirchenrechts mehr, als es bisher der 

Fall war, zur Sprache zu bringen, und dadurch die Begründung 
fefterer Zuftände vorzubereiten. 

Wenn man aber bedenkt, daß das Verhältniß zwiſchen 

Staat und Kirche eigentlich in allen Ländern und unter allen 

Religionen ungefähr die nämlichen Grundlagen haben muß, io 

-ift e8 vielleicht Feine zu aroße Erwartung, wenn man hofft, 

daß die Anerkennung der richtigen Grundſätze, jobald fie einmal 

unter den Männern von Bedeutung ftattgefunden hat, auch 

unter den Völkern raſche Fortfehritte machen werde. 

Bedeutendere Drudfebler. 

Seite 27 in der Anmerkung Zeile 5 fiatt meine fies: unfere 

sat : B (este Zeile ftatt beforge ich lies: beforgen wir 

©. 3 3. ⸗ ⸗ Zeile 9 ftatt non vilipendant lies; vilipendant 

©. 350 Zeile 14 von oben ftatt IX. fies: VII. 
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